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1. Das Königliche Katharincnstift zu Stuttgart. Von J. Merkle. 1

1.

Das Königliche Kathariiieustift zu Stuttgart.

Von Professor J, Merkte.

I. Vorbilder.

Penelon, der berühmte Erzieher der Enkel Ludwigs XI V.,

war um das Jahr 1(>8() von dem Erzbischof von Paris an die

Spitze eines Vereins gestellt worden, der aus jungen Damen der

höchsten Kreise bestand und sieh die katholische Unterweisung

protestantischer Mädchen zur Aufgabe gestellt hatte. Er blieb

zehn Jahre in dieser Stellung und war während dieser Zeit für

Lehrerinnen und Schülerinnen ein mild ausgleichender Berater,

ein väterlicher Freund und Führer. Eine Frucht dieser Wirk-

samkeit war seine oft gedruckte und wiederholt auch in deutscher

Sprache erschienene Schrift ..Erziehung der Mädchen 44

. (Edueation

des hlles par Monsieur l'abbe de Fenelon. Paris 1087. Avec

privilege du Roy.) In Schunds Encyklopädie wird Bd. 11 S. 427

von dieser Schrift gesagt, sie habe ihre Mängel und Lücken, aber

sie sei voll feiner Beobachtungen Uber das kindliche Leben, voll

wirksamer Vorschriften für die Bildung des Geistes und Herzens

und als einer der ersten Versuche, die Aufgaben und Eigentüm-

lichkeiten der weiblichen Erziehung im Zusammenhang darzu-

stellen, immerhin als eine sehr bedeutende Leistung zu schätzen.

Fenelon wies zuerst auf den Zusammenhang hin. der zwischen

dem von den Frauen abhängenden Wohlstand oder Zerfall einer

Familie und dem Wohlstand oder Zerfall des ganzen Staates be-

steht, und deshalb schrieb er den Pflichten, welche die Frauen

in der Familie zu erfüllen haben, eine grosse soziale Bedeutung

zu. Eine gründliche Bildung aber hielt er für die Krauen für

wichtig und notwendig, damit sie ihre Aufgabe, als Grundlage

des menschlichen Lebens zu dienen, in der rechten Weise er-

füllen könnten.

Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Entkh.- u. S.luilpi-siliichte. IX 1 189t>. 1



2 MitteQuiigpn d. Ges. f. deutscht- Kmehuntrs- u. .Schulpemcli. IX.

In seiner Schrift wandte er dir pädagogischen Grundsätze,

die bereits von anderen, namentlich von Montaigne und Locke,

aufgestellt waren, zum ersten Mal auf die Erziehung der Mädchen

an. und es wurde ihm die Freude zu teil, den grössten Teil

dieser Grundsätze in der Praxis angewendet zu sehen, und zwar

in einer staatlichen Unterrichtsanstalt, dem herühmten. im Jahre

11 »80 von Madame de Maintenon gegründeten Institute St. Cyr
hei Paris.

Fenelou nahm an der Errichtung dieser rnterrichts- und

Erziehungsanstalt lebhaften Anteil: er schrieb in den eisten

.Jahren viel für dieselbe und arbeitete für Lehrende und Lernende

mancherlei Instruktionen aus. Namentlich dem Grundsatz Fenelons.

dass man die Mädchen erziehen müsse entsprechend ihrem Stand,

dem Wohnort, der ihnen voraussichtlich einst bestimmt sei. der

Beschäftigung, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach einst zu er-

greifen haben, suchte Madame de Maintenon mit allem Eifer zu

entsprechen. Ueberhaupt schätzte sie die pädagogischen Grund-

sätze, die Fenelou in seiner Schrift über die Erziehung der

Mädchen dargelegt hatte, sehr hoch und Hess sich auch später

noch von ihnen leiten, nachdem sie sich schon von Fenelou ge-

trennt hatte.

Es lassen sich zu den Lebzeiten von Madame de Maintenon

in St. Cyr deutlich drei Perioden unterscheiden. Die eiste

Periode war jene glänzende Zeit, in der die Erziehung der

Zöglinge von St. Cyr vorzugsweise auf die Entwicklung des Ge-

schmacks für Litteratur und Poesie gerichtet war. die Zeit, in

der Racine ganz besonders für diese Zögling»' ..Esther" und

..Athalie" schrieb, die von ihnen mit üppiger Ausstattung in An-

wesenheit des Königs aufgeführt wurden. Als aber Madame de

Maintenon erkannt hatte, wie zerstreuend diese Aufführungen

und die vielen Besuche auf die Zöglinge einwirkten, folgte die

zweite Periode, in der das Augenmerk vorzugsweise auf eine

solide, praktische Bildung gerichtet war. Als aber der König alt

und den weltlichen Vergnügungen abgeneigt war. verwandelte

sich vom .Jahr 1707 an St. Cyr immer mehr in ein Kloster, in

welchem alle Lehrerinnen und Erzieherinnen Nonnen waren, und

aus dem nur wenige von den Zöglingen in ihre Familien zurück-

kehrten oder in den Ehrstand traten; die meisten wurden Kloster-

frauen.

In diesem Zustand sah Peter der Glosse die Anstalt, als

er im Jahre 1717. also zwei .Jahre nach dem Tode Ludwigs XIV.
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1. Das Königliche Kathnrineiistift zu Stuttgart. Von .1. Merkle. :i

und zwei Jahre vor dem Todo von Madame de Maintonon. St. Vyr

besuchte. Der Begleiter des Kaisers sagt über diesen Besuch

:

..Peter befahl, ihm die fünf Altersstufen der zu erziehenden

Mädchen zu zeigen und lobte alle Einrichtungen, die zu ihrem

Nutzen getroffen waren." (Russischer Bote. 18-11. Bd. II. Tage-

buch über den Aufenthalt des Kaisers Peter Alexejewitsch in

Paris.) Der französische Geschichtsschreiber dieser Anstalt aber

sagt über den Besuch: ..Der Kaiser betrachtete das Gebiiude in

allen Einzelheiten, erbat sich den Plan desselben, unterhielt sich

an den Spielen der Mädchen, sprach aber im allgemeinen wenig

Teilnahme an dieser Anstalt aus: sie gehörte einer zu gebildeten

und entwickelten Gesellschaft an und war daher nicht anwendbar

auf das wilde Land, das er aufzuklären beabsichtigte.*' (Lavallee.

Histoire de la maison Royale de St. Vyr. Chapitre XIV.)

Es vergingen jedoch keine fünfzig Jahre, seit Peter der

Grosso die Musteranstalt Frankreichs besucht hatte, und in dem

wilden Russland war schon eine Anstalt entstanden, würdig, mit

der von St. Vyr in die Schranken zu treten: Im Mai 17(14 er-

schien der Erlass der Kaiserin Katharina IT. über die Errichtung

einer Erziehungsanstalt für 200 adelige Töchter bei dem Kloster

Smolno in Petersburg: das betreffende Statut wurde in alle

Gouvernements, Provinzen und Städte versandt, und schon am

7./ 18. August 1704 fand die feierliche Eröffnung der An-

stalt statt.

Wenn wir die Statuten des Klosters Smolno mit denen von

St. Vyr vergleichen, so fällt uns eine Reihe von Aohnlichkeiten

auf: viele Sätze sind in beiden gleichlautend. Während aber

St. Vyr aus einer weltlichen Erziehungsanstalt immer mehr zu

einem Kloster wurde, so nahm die Anstalt Katharinas den ent-

gegengesetzten Weg. Sie wurde zwar in den Mauern einer

klösterlichen Behausung errichtet, von der sie auch den Namen
Smolno-Kloster erhielt: die wenigen Nonnen aber, die sich darin

befanden, hatten die kleinen Mädchen im Lesen und Schreiben

zu unterrichten und die Kranken zu pflegen. Seit 1704 aber

wurden keine neuen Nonnen mehr aufgenommen, und mit dem

Todesjahr der letzten derselben hörte das Kloster auf zu bestehen:

«las prächtige, von Rastrelli errichtete Gebäude wurde an die Er-

ziehung*- und L'nterrichtsanstalt abgetreten.

Die Anstalt hatte das Glück, in ununterbrochener Reihe

von trefflichen Kürstinnen geleitet zu weiden, und es traf sich,

dass von den drei eisten jede .'1*2 Jahre an der Spitze derselben

r
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4 Mitteilung»'» d. Grs. f. deutsche Erziehung- u. Schulisch. IX.

stand. Die Gründerin. Katharina II, durfte sieb von 1704 bis

1700 des stetigen Wachstums und der immer allgemeineren An-
erkennung ihrer Schöpfung erfreuen. Von 1790 bis 1828 stand

diese unter der sorgsamen Leitung der Kaiserin Maria
Feodorowna. einer Tochter des Herzogs Friedrieh Eugen von

Württemberg, der sich im siebenjährigen Krieg auf Seite Preussens

durch tapfere Thaten Lorbeeren erworben hatte, und der Herzogin

Dorothea, einer Nichte Friedrichs des Grossen. In ihrem Sinn

und Geist wirkten später ihre Töchter Maria Paulowna in Weimar,

Katharina Paulowna in Württemberg und Anna Paulowna in den

Niederlanden. Wieder :J2 Jahre wirkte im Segen von 1828 bis

1800 die Kaiserin Alexandra Feodorowna. ein«' Tochter

Friedrich Wilhelms III. und der edlen Königin Luise; auch sie

verstand ihre Töchter für das edle Werk der Bildung der weib-

lichen Jugend zu begeistern.

Einen reichen Segen dieses edlen Wirkens hatte ganz be-

sonders Württemberg zu gemessen: Am 18. August 1704 war

von Katharina II. das Smolno-Kloster eröffnet worden, und am
17. August ISIS eröffnete ihre Enkelin gleichen Namens, die

Königin Katharina Paulowna, die Tochter der Kaiserin Maria

Feodorowna, in Stuttgart das Erziehungsinstitut, das nach ihr

den Namen Katharinenstift erhielt. Im Jahre 1804 aber, dem

Jahr, in welchem das Smolno-Kloster sein 1OOjübriges Jubiläum

feierte, übernahm Königin Olga Xikolajewna, die Tochter der

Kaiserin Alexandra Feodorowna, das Protektorat über das

Katharinenstift, das sie 27 Jahre lang im Segen verwaltete, und als

während dieser Zeit, am 17. August 1868, das Katharinenstift

sein 50jähriges Jubiläum feierte, waren das russische Kaiserhaus

und das Smolno-Kloster je durch einen Abgesandten vertreten.

II. Versuche und Anfänge in Stuttgart.

Als die Königin Katharina Paulowna im Jahre ISIS das

Katharinenstift gründete, war in Stuttgart für die Bildung des

weiblichen Geschlechts schon manches geschehen, und der

Boden war in mehrfacher Beziehung für die neue Pflanzung vor-

bereitet.

Von Eberhard im Bart an. der 1477 die Universität Tübingen

gründete, hatten die württembergischen Fürsten dem höheren

L'nterrichtswesen eine sorgsame Ptlege angedeihen lassen, und

namentlich hatte sich in der Mitte des 10. Jahrhunderts Herzog

Christoph durch die Gründung von höheren und niederen Gt -
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1. Das Königliche Knthnrinenstift zu Stuttgart. Von .T. Mtrkl«». 5

lehrtenschulen grosse Verdienste erworben: aber diese Fürsorge

war docli fast ausschliesslich dem männlichen Geschlecht zu gute

gekommen. Für Mädchen hielt man einen höheren Unterricht

nicht für notwendig, und wenn reiche und vornehme Familien

dies anders auffassten, so Hess man sie selbst dafür sorgen. Im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts aber, als Rousseaus „Emile"

seinen Siegeslauf durch Deutschland hielt und die Philanthropisten

auch in Deutschland auf pädagogischem Gebiet ihre rege Thätig-

keit entfalteten, kamen die Bestrebungen einer vernunftgemässen

Erziehung allmählich auch dem weiblichen Geschlecht zu gut.

Herzog Karl Eugen von Württemberg, der Gründer der be-

rühmten Hohen Karlsschule, war es. der zuerst für die bisher so

sehr vernachlässigte Bildung der weiblichen Jugend Sorge trug.

In demselben Jahr (1770), in welchem die Hohe Karlsschule auf

der Solitude ihren bescheidenen Anfang nahm, gründete er eben-

falls auf der Solitude die Ecole des demoiselles. deren erste

Anfänge wohl auf eine Privatanstalt in Ludwigsburg zurückzu-

führen sind. Tin Januar 1774 kam die Ecole unter die kundige

Leitung der Frau des Intendanten der Hohen Karlsschule, des

Obrist-Wachtmeisters von Seeger. und wurde unter das Protek-

torat der Frau Franziska v. Leutrum, der späteren Reichsgräfin

von Hohenheim und Herzogin von Württemberg, gestellt. Mit

der Hohen Karlsschule wurde auch die Ecole 1775 nach Stutt-

gart verlegt und in den Räumen des jetzigen alten Schlosses

untergebracht. Neben Töchtern von Kavalieren und Offizieren

wurden auch aus bürgerlichen Kreisen Mädchen aufgenommen, die

für das Theater ausgebildet werden sollten und besonderen Unter-

richt im künstlichen Tanz, in der Musik, Aktion und Mimik er-

hielten. Die anfänglich einklassige Schule erhielt später drei

Abteilungen, von denen jede ihr eigenes Zimmer hatte, in welchem

die Geschäfte der Ordnung und Ökonomie von einem bürger-

lichen und einem adeligen Mädchen gemeinsam besorgt wurden.

Der Unterricht war ausschliesslich Fachunterricht: auf 30 Mädchen

kamen 1(5 Lehrer, meist Professoren der Hohen Karlsschule.

Die wöchentliche Stundenzahl stieg bis auf 48. und zwar kamen

auf Italienisch o. Französisch <>. Religion und Moral o— 0. Rechnen

und Schönschreiben o*. Zeichnen 4, Arithmetik .*{. Geographie 1.

Phvsik 1, Tanzen 5, Klavier und Singen abwechselnd mit Hand-

arbeiten 12 Stunden. Die Aufsicht war einer Gouvernante über-

tragen, welche die Aufgabe hatte, in den Lektionen zugegen zu

sein, „aber ja nicht die Stunden durch Selbstunterricht zu ver-
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<) Mitteilungen d. (Jes. f. deutsthe Erziehunsrs- u. Schulisch. IX.

derben." Der Intendant v. Seeger war der Ansieht, um Unter-

richt erteilen zu können, müssten Personen weiblichen Geschlechts

erst zu Männern ungeschliffen werden, oder wenigstens darauf

studiert haben, und es durfte darum der Unterricht nur von

männlichen Lehrkräften erteilt werden. Er meinte, es liege kein

Grund vor. warum die weibliche Jugend andersartig und über

andere Gegenstände unterrichtet werden sollte als die männliche.

Höchstens dürften weibliche Handarbeiten in dem Lektionsplan

Aufnahme finden: sie könnten aber in den Erholungsstunden

oder in den für die Musik bestimmten Stunden vorgenommen

werden.

Der Glanz der Hohen Karlsschule spiegelte sich einiger-

massen auch in der Kcole ab, die jedoch in klösterlicher Abge-

schlossenheit ein stilles Dasein führte. Während daher jene von

den Zeitgenossen vielfach hoch gerühmt, manchmal aber auch

scharf getadelt wurde, fehlt es an öffentlichen Beurteilungen der

Ecole fast gänzlich. Nur der Berliner Buchhändler und Schrift-

steller Friedrich Nicolai, der auf seinen Reisen auch Stuttgart

berührte, sagt darüber: „Das Inner*' dieser Frauenzimmerschule

bekam kein Mensch zu sehen, und also kann man von dem

Unterricht nur annehmen, dass er vermutlich so vorzüglich ge-

wesen sei. als er auf der Karlsschule war. Aber dass diese

Frauenzimmer in klösterlicher Zucht erhalten wurden, dass ihnen

aller Umgang ausser ihrem Institut ganz abgeschnitten war, dies

kann man. so gut auch die Meinung sein mochte, nicht billigen."

Dass in der Ecole Mädchen verschiedener Stände die gleiche

Behandlung, gleiche Erziehung, Kost und Kleidung zu teil wurde,

war für jene Zeit, wo der Unterschied zwischen adelig und

bürgerlich noch so bedeutend war, ein grossartiger Fortschritt.

Weil aber mit der Erziehungsanstalt eine Fachschule für Sänge-

rinnen und Ballettänzerinnen verbunden war, so war der Andrang

dazu ziemlich stark und es wurde dadurch eine Steigerung der

Kosten herbeigeführt, die dem Herzog nicht bequem war: auch

mochte er wohl mit Eltern und Zöglingen mancherlei anangenehme

Erfahrungen gemacht haben. Im .Juni 1780 schrieb er an die

Reichsgräfin Franziska von Hohenheim: „Da die Unterhaltung

der Ecole sehr kostbar und im ganzen gewiss von keinem Nutzen

ist, so gedenke ich solche, was die Elevinnen und Tänzerinnen

betrifft, eingehen zu lassen und die Erziehung auf 30 Cavalicr-

und Offizierstöchter bestehen zu lassen, mit welchen Du und ich

mehr Freude und Ehre erleben werden." AJIein auch in dieser
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1. Das Königliche Katharinen^ ift zu Stuttgart. Von J. Mterkle. 1

Form hatte sie nur noch einen kurzen Bestand: es seheint, dass

sie sich nicht mehr der besonderen Gnade des Herzogs erfreuen

durfte und im Jahre 1787 wurde sie ganz aufgehoben.

Mag in der Ecole das Absperrungssystem auch zu streng

durchgeführt worden zu sein, so ist doch als besonderer Vorzug

derselben hervorzuheben, dass die Anstalt als eine grosse Familie

mit einer sorgfältigen Erziehung erschien, in der das religiöse

Moment gebührend hervorgehoben, auf Körperpflege und Reinlich-

keit gehalten und der gute Geschmack ausgebildet und gepflegt

winde. Die Zöglinge der Ecole bewahrten der Anstalt und ihrem

Gründer «'in dankbares Andenken, wozu sie freilich auch allen

Grund hatten: denn sie verdankten dem Herzog Unterricht. Körper-

und Geistespllege, und wie in St. Cyr und im Smolnokloster war

auch für die austretenden Zöglinge gesorgt, indem ihnen bis zu

ihrer Verheiratung eine Jahrespension von 150 Gulden ausgesetzt

war. (E. Salzmann. Neue Blätter aus Süddeutschland für Er-

ziehung und Unterricht XV. Stuttg. 188(5 und ..Eine Stuttgarter

Mädchenschule vor 100 Jahren". Schwäbischer Merkur 16. April

Wenngleich die Anstalt nicht ganz 20 Jahre bestand, so

trug sie doch fruchtbringende Keime in sich, die für die Folge-

zeit nicht verloren gingen, und die l'eberzeugung. dass für die

Mädchen eine bessere Erziehung notwendig sei. brach sich innner

mehr Bahn. Verschiedene Versuche wurden gemacht, diesem

Bedürfnis zu entsprechen, und schon aus dem Jahre 177a. als

eben die Ecole von der Solitude nach Stuttgart verlegt wurde,

wird berichtet, dass mehrere Familienväter zusammengetreten

seien, die entschlossen waren, ihre den Schulen entwachsenen

Töchter unter der Aufsicht und nach dem Plan eines tüchtigen

Mannes durch taugliche Lehrer in den zur Bildung des weib-

lichen Geschlechts nötigen Wissenschaften gemeinsam unterrichten

zu lassen.

Im Jahre 1787. demselben Jahre, in welchem die Ecole

aufgelöst wurde, eröffneten die Professoren Hopf und Abel für

Mädchen und Finnen Vorlesungen über Physik und Moral, vier-

mal in der Woche.

Professor Kausler aber errichtete 1780 „ein Lehrinstitut

für junge Mädchen, worin diesen nach einem zusammenhängenden

Plan diejenigen Kenntnisse mitgeteilt werden sollten, welche

weder in den öffentlichen Schulen noch von Privatlehrern vorge-

tragen wurden, aber doch zu ihrer vollständigen Erziehung ge-
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hörten". Lesen. Schreiben. Rechnen und Religion wurden daher

ganz ausgeschlossen, das Französische aber wegen der vielen in

der Stadt vorhandenen Privatlehrer .als Nebensache behandelt".

Der ganze Lehrkurs sollte drei Jahre dauern mit täglich zwei-

stündigem Unterricht. Lehrgegenstände waren: Geographie.

Naturgeschichte und Naturlehre, Abfassung von Briefen und

anderen Aufsätzen. Vorlesen und Erläutern von Schriften, die für

das weibliche Geschlecht wichtig und nützlich sind. Dies ist

das erste Schulprogramm einer Privatanstalt für den höheren

Mädchenunterricht in Stuttgart. Sehr lückenhaft noch, aber doch

ein Anfang!

Waren dies aber nur mehr oder weniger vorübergehend«'

Versuche, so nahm die Sache eine andere Gestalt an. als der

Magister Wilhelm Christoph Tafinger mit dem Anfang dieses

Jahrhunderts nach Stuttgart kam. der mit Talent und Geschick

«'ine feurige Begeisterung und «'inen unverdross«m«'ii Eifer, für

«'ine besser«' weibliche Erziehung zu wirken, in sich vereinigte.

Er war als der Sohn eines württembergisehen Pfarrers 1708 ge-

boren, und nachdem er in Tübingen Theologie studiert hatte, be-

schloss er. sich ganz der Pädagogik zu widmen. Vom Jahre

1791 an war er Jahre lang Hofmeister in adeligen und

bürgerlichen Familien, im Winter 1801 aber kam «t nach Stutt-

gart, fest entschlossen, für das weibliche G «'schlecht durch «'in«'

eigene Anstalt zu wirken, weil er ..durch Erfahrung die l'eber-

zeugung gewonnen hatte, dass sich richtige Grundsätze der Er-

ziehung des weiblichen Geschlechts mit «l»'n Sitten und Vorurteilen

in vornehmen Häusern kaum vereinigen lassen". Er t«'ilt«' seinen

Plan zuerst dem Prälaten v. Griesinger mit. der ihn zu einer

öffentlichen Bekanntmachung desselben aufmunterte, und kün-

digte er am 10. Mai 180*2 im Schwäbischen Merkur an, tlass er

geneigt s«'i. „seine in einer zehnjährigen Thiitigkeit als Lehivr

und Erzi«'her jung«'!* Leute beiderlei G«'sehl«'chts in- und ausser-

halb Deutschlands gesammelten Kenntnisse und Erfahrungen be-

sonders dem rnterrieht junger Frauenzimmer «ins gebildeten

Ständen zu widmen."* Zugleich hVss <
i r «'inen Vorschlag zu

<'in«'in planmässigen L'nt«Trieht für «lieselben drucken uiul erbot

sich darin, im nächsten Sommerhalbjahr die deutsche und fran-

zösische Sprach«', die Arithmetik, Geographie und Naturgeschichte,

später auch die Physik und Geschichte zu lehren. Nach er-

haltener Erlaubnis vom Konsistorium begann er am 17. Mai 1N'>"2

seine Anstalt mit 15 Schülerinnen, die monatlich für jedes Unter-
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richtsfach 1 bis IV2 Gulden bezahlten. Er hatte anfangs mit

Schwierigkeiten joder Art zu kämpfen, die jedoch seinen ^lut

nicht zu brechen vermochten: auch in der drückendsten Not ver-

zweifelte er nicht. Durch Verwendung des Konsistoriums, das

seiner Thätigkeit und der guten Einrichtung seiner Anstalt Ge-

rechtigkeit widerfahren Hess, erhielt er 1803 vom Staat einen

jährlichen Beitrag von 200. bald nachher von :J00 Gulden, von

der Stadt aber Brennholz. Ebenso nützlich als erfreulich war

es für Tafinger, dass seine Anstalt seit 1804 unter der Oberaufsicht

desWaisenpfarrers Hiecke stand, eines edlen, liberalen Mannes,

der seiner umfassenden pädagogischen Kenntnisse wegen aus

Brünn, wo er als Prediger, Lehrer und Oberinspektor mehrerer

evangelischer Gemeinden in Mähren im Segen gewirkt hatte, nach

Stuttgart berufen worden war. um das dortige Waisenhaus von

manchen Gebrechen zu reinigen und in eine eigentliche Er-

ziehungsanstalt umzuwandeln, auch in Verbindung damit einen

Anfang zu einem Schullehrerseminar zu machen.

Tatingers Anstalt vergrösserte sich immer mehr, so dass im

Oktober 1808 die Zahl der Schülerinnen 90 betrug, die im Alter

von 5 bis 18 Jahren standen und in fünf Klassen eingeteilt

waren, an denen mehrere Hilfslehrer und Hilfslehrerinnen wirkten.

Das Augenmerk Tatingers war vorzugsweise auf die harmonische

Ausbildung der körperliehen wie der geistigen Kräfte gerichtet. Er

sagt darüber: ..In meiner weiblichen Bildungsanstalt wird für

die Gesundheit des Körpers gesorgt durch reine Luft, durch Be-

wegung im Freien nach jeder Lektion und durch Spaziergänge;

durch massige Tanzübungen, durch Gartenarbeiten, körperliche

Spiele, des Winters durch das Laufen auf dem Eis. Die Sinne

werden geübt an den Produkten der Natur und der Kunst: das

Gedächtnis durch das Auswendiglernen der französischen Wörter,

der Namen aus der Naturgeschichte. Geographie und Geschichte,

schöner Denksprüche, religiöser und Gesellsehaftslieder: die Ein-

bildungskraft durch zweckmässigen anschaulichen rnterrieht: der

Witz und Scharfsinn durch Vergleichung der Naturprodukte und

sinnverwandter Wörter; der Verstand und die Vernunft durch

gründliche Erlernung der deutschen und französischen Sprache,

der Katurlehre, Naturgeschichte. Arithmetik, wobei das Vor-

dozieren möglichst vermieden wird: der Geschmack durch das

Anschauen und genaue Zergliedern der Produkte der Natur und

der Kunst und durch das Lesen der schönsten deutschen Gedichte:

die Sittlichkeit und Religiosität wird befördert durch rnterrieht.
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durch gute Beispiele lebender oder verstorbener Personen, durch

vielfältige tätliche tebungen."

Von Zeit zu Zeit wurden zur Erholung und Aufmunterung

kleine Feste oder Kränzchen veranstaltet, hei welchen Musik.

Gesang. Tanz, Spiele und belustigende physikalische, eheniische

und mechanische Kunststücke mit einander wechselten. (Der

junge deutsehe Dichter U bland erwähnt in seinem von Hartmann

herausgegebenen Tagebuch 181:*, 1814 und 1815, dass er an dem

Tatingersehen Maienfest auf der Silberburg teilgenommen habe.)

Die Eltern. Vormünder und Freunde» der .Jugend hatten täglich

zu allen Lektionen freien Zutritt: besonders aber wurden sie zu

den halbjährlichen öffentlichen Prüfungen eingeladen, denen vom
.Jahre 1808 an eine Deputation des König]. Konsistoriums an-

wohnte, was zur Erhöhung des Ansehens der Anstalt wesentlich

beitrug. Nach jeder öffentlichen Prüfung wurde grosser Schul-

rat gehalten, bei welchem alle Eltern ihre Vorschläge zu immer

weiterer Vervollkommnung der Anstalt dem Vorsteher frei mit-

teilen konnten. Freunde der Anstalt beschenkten diese mit

Sammlungen für den naturkundlichen Unterricht, von Gliedern

des Königshauses wurde für mehrere Schülerinnen das Schulgeld

bezahlt und am 12. Mai 1800 Hess König Friedrich nach der

Frühjahrsprüfung dem Vorsteher durch einen eigenen Erlass des

Königl. Konsistoriums an den Oberinspektor Hiecke die Aller-

höchste Zufriedenheit zu erkennen geben.

Edle Mütter hatten schon lange gewünscht, es möchte auch

ein weiblicher (reist in der Anstalt walten. Es wurde daher all-

seitig mit Freuden begrüsst, als Tatinger sich am 20. November

1800 mit Wilhelmine Werner, der Tochter eines Beamten ans

Vaihingen an der Enz. verheiratet«'. Sic unterstützte ihn treulich

in seinem Beruf und machte es ihm möglich, fremde Mädchen,

die den Unterricht in der Anstalt zu gemessen wünschten, bei

sich in Kost und Wohnung aufzunehmen. Die (>— 8 Kost-

gängerinnen, die in Frau Tatinger eine Mutter fanden, versüssten

ihm. der keine eigenen Kinder hatte, manche Stunde, und die

Zufriedenheit der Zöglinge wie ihrer Eltern sprach sich durch

fortwährende Anhänglichkeit und Dankbarkeit aus.

Im .Jahre 1811 wurde Pieeke auf die Pfarrei Lustnau bei

Tübingen versetzt, und an seine Stelle wurde Karl August
Zoller. bisher Pfarrer in Deizisau bei Esslingen, berufen.

Tatinger hatte mit Zoller schon auf der Hochschule in freund-

schaftlichem Verhältnis gelebt, und er begrüsste es daher mit
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Freuden, dass ihm die Inspektion seiner Anstalt übertragen

wurde. Koller nahm sogleich thätigen Anteil an dem Institut:

er übernahm den Cnterricht in der christlichen Religion, hielt

wöchentlich am Donnerstag eine Katechisation und Sonntags von

11— 12 einen besonderen Gottesdienst, nach Salzmanns Vorgang

„Gottesverehrung-4 genannt.

Im Frühjahr IM:* eröffnete Tatinger in Verbindung mit

dem Stadt physikus Dr. Riecke Vorlesungen über die körperliche

Erziehung der Kinder und die Behandlung der Kinderkrankheiten.

Diese Vorlesungen landen Mittwoch und Sanistag abends von

.') -(> Uhr statt: am Sonntag aber wurden von 11—12 I hr be-

sondere Vortrüge für Kinderwarterinnen gehalten. Einen weiteren

Ausbau der Anstalt brachte das Jahr 1814. in welchem tili*

die Schülerinnen, welche die bisherige oberste Klasse durchlaufen

hatten, eine weitere Klasse errichtet wurde, die für konfirmiert*

Töchter, namentlich aber auch für künftige Lehrerinnen und Er-

ziehelinnen, bestimmt war.

In den beiden nächsten .Jahren hatte die Anstalt, deren

Schülerinnenzahl schon 1813 auf 130 gestiegen war. ihren ruhigen

Fortgang. Da kamen aber infolge grossen Misswachses die Not-

jahre IHK) und 1H17. die auch Tatingers Anstalt an den Rand

des Verderbens brachten. Auf Zollers Rat wandte sich Tatinger

an König Wilhelm, der am 80. Oktober IHK» seinein Vater, dein

König Friedrich, auf dem Thron gefolgt war und im Verein mit

seiner edeln (Jemahlin Katharina Paulowna zur Linderung der

Not kräftig und segensreich wirkte. Die offene Darlegung der

Notlage wurde von dem Inspektorat aufs klüftigste und wohl-

wollendste unterstützt, und am IS. April 1M7 wurde der Anstalt

ausser dem bisherigen jährlichen Reitrag von fiUO dulden eine

jährliche Hausniiete von <MM) Gulden und für Brennholz jährlich

.MX) Gulden bewilligt. Durch diese königliche Huld wurde

Tafingers Mut wieder gehoben, und die Anstalt schien sich wieder

zu verjüngen: aber schon mit dein nächsten .Jahr sollte durch

einen hochherzigen Entschluss der Königin Katharina eine uner-

wartete Veränderung eintreten.

Neben der Tatinger'sehen Schule hatte der bekannte Staats-

mann Freiherr Carl August von Wangenheini eine Art

höherer Mädchenschule ins Leben gerufen. Seit ls<M> in Stutt-

gart als Präsident der Oberfinanzkammcr, unternahm er es. be-

geistert für Pestalozzi, nach dessen Grundsätzen seine Töchter

und einige Freundinnen derselben zu unterrichten, auch die älteren
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zu Lehrerinnen der Kleinen heranzubilden. Da bedeutete ihm

König Friedrieh, er habe einen Staatsmann und keinen Schul-

meister berufen. Deshalb legte Wangenheini seine Anstalt in

die Hände des Magisters Rösler (geb. 1782). der im Mai 1810

eine Anstalt für Kinder der höheren Stände eröffnete, in welcher

auch Knaben für das Gymnasium vorbereitet wurden. Das Ein-

trittsalter war das vollendete fünfte Lebensjahr. Im September

1812 übergab Rösler. durch Kränklichkeit veranlasst, eine länd-

liche Pfarrstelle zu übernehmen, seine Anstalt, die aus drei

Klassen für Mädchen und drei Klassen für Knaben bestand, einem

hochgeschätzten Lehrer Oelschläger. und als dieser im August

1816 starb, wurde im Oktober desselben Jahres Johannes
Rainsauer nach Stuttgart berufen. Er war im Mai 1790 in

Herisau im Kanton Appenzell geboren und als armer Knabe

von Pestalozzi aufgenommen worden. Bei Pestalozzi verblieb er

von 1800 bis 1810. zuerst als Schüler, dann als Diener und

Unterlehrer, zuletzt als sein vertrautester Freund und Gehilfe,

bis er, gleich anderen treuen Genossen Pestalozzis, durch Joseph

Schmid verdrängt wurde. Im Jahre 181(1 hatte er eine Stelle in

Würzburg angenommen, die ihn aber wenig befriedigte, so dass

ihm die Berufung nach Stuttgart nicht ungelegen kam. obwohl

er der doppelten Aufgabe, die seiner wartete, mit Bangen ent-

gegensah, da er wohl fühlte, wie sehr ihm noch die Erfahrung

mangelte.

Am 13, April 1810 zog die Grossfürstin Katharina Pau-
lowna an der Seite ihres Gemahls, des Kronprinzen Wilhelm,

in Stuttgart ein. Sie hatte sich im Januar 18011 mit dein Prinzen

Georg von Oldenburg vermählt, war aber schon im Dezember

1812 Witwe geworden, und nachdem sie sich am 24. Januar 1810

mit dem Kronprinzen Wilhelm von Württemberg wieder vermählt

hatte, brachte sie ihre zwei Söhne erster Ehe. den am :H). August

USlO geborenen Prinzen Alexander und den am 20. August 1812

geborenen Prinzen Peter von Oldenburg mit nach Stuttgart.

Als Lehrer dieser Prinzen wurde Ramsauer berufen: zugleich

aber sollte er als Vorsteher und Lehrer in die Oelschlägersche

Anstalt eintreten. Am 1. März 1817 trat er seine doppelte

Wirksamkeit in Stuttgart an. wo Kathaiina Paulowna. seit dem

80. Oktober IHK» als Königin von Württemberg, in der da-

maligen Notzeit bereits eine reich gesegnete Thätigkeit entfaltete.

l'eber seine Stellung als Lehrer der Prinzen spricht sich

Ramsauer in folgenden Worten aus: ..Ich hatte es auf der einen
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Seite mit einem edlen Fürstenpaare zu thun, das sieh Uber das

Aeussere des Menschen hinwegzusetzen und das festzuhalten

verstand, was aus seinein Innern floss; auf der andern Seite mit

zwei jungen, fähigen und sehr liebenswürdigen Prinzen, von denen

der eine sieben, der andere fünf Jahre alt war. Dabei war ihr

Instruktor, der nachherige Hofrat Kieser, ein tüchtiger Pädagog

und bald mein treuester Freund: auch hatte ich Zeit genug und

fortwährend vielfältige Gelegenheit, an meiner eigenen Bildung

zu arbeiten — und der Herr gab seinen Segen dazu, es ging

gut. Besonders aber ging es auch deshalb gut. weil sowohl

Seine Majestät der König wie auch Ihre Majestät die Königin

tagtäglich die schriftlichen Zeugnisse ihrer durchlauchtigen Söhne

nachsahen und überhaupt einen sehr ernsten und würdigen Be-

griff von der Erziehung hatten und hiemit die Lehrer und Er-

zieher kräftig unterstützten und ihnen zugleich die gehörige Frei-

heit liessen. — Bei der Annahme meiner Stelle als Lehrer der

Prinzen wurde meinem Wunsche, dass ich diesen nicht ganz

allein, sondern mit einigen Kameraden Unterricht erteilen dürfe,

gewillfahrt, und das war für mich von grossem Wert. Ich hatte

dadurch in der Gymnastik eine kleine Klasse von 8—0 Schülern,

im Rechnen, Zeichnen, Schreiben und in der Formenlehre in den

zwei ersten Jahren beständig 4—5 Schüler und damit viel Wett-

eifer."

Weniger befriedigt spricht sich Rainsauer über seine Schule

aus. das Oelseltlägersehe ..Institut", das grösstenteils von Kindern

aus den ersten Familien der Stadt besucht war und am 18. April

1817 „provisorisch zur Staatsanstalt" erhoben wurde. Fr sairt

darüber: ..Meine eigene Schule, die drei Knaben- und drei

Mädchenklassen hatte, befriedigte mich nicht ganz, obwohl sie

viel Gutes hätte stiften können, da sie unmittelbar unter der

Protektion Ihrer Majestät der Königin stand. Sie hatte zu viele

und zu verschiedene Lehrer, war beinahe ein Jahr ohne Vor-

steher gewesen, und ich als solcher zu jung, oder vielmehr in

manchen] Wesentlichen und Unwesentlichen zu unerfahren und

dabei von manchem scheel angesehen. Es kann nicht leicht ein

Lehrer und Vorsteher einer bedeutenden Anstalt, wie diese war,

unberatener dieselbe antreten, als dieses bei mit* der Fall war.

Ich hatte und kannte keinen Menschen, der mir in irgend etwas

geholfen oder geraten hätte. Kieser ausgenommen, der es aber

wegen überhäuftet* Geschäfte und weil er auch noch neu in seiner

Stellung und in derselben mit ebensoviel Neid angesehen war
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wir ich in der meinigen, auch nicht thun konnte, und andere, dir

es hätten thun sollen, thaten es nicht. Kurz, die Schule macht«'

mir wenig Freude, und dazu kam. dass sie als Privatschule unter

einem Elternausschuss stand, der seihst nicht recht wusste. was

er wollte.
~

III. Gründung des Katharinenstifts und das erste Halb-
jahr der Anstalt bis zum Tode der Königin.

Dies war der Stand der beiden Anstalten, in denen für dir

höhere Bildung der weihlichen Jugend in Stuttgart gesorgt war.

Da trat die Königin Katharina, welche die erste Zeit ihres Auf-

enthalts in Württemberg während der Hungersnot in unruhiger,

banger, aber gesegneter Wirksamkeit zugebracht hatte, mit dem

schon lange im Stillen gehegten Plane hervor, für Töchter der

mittleren und höheren Stände eine Bildungsanstalt ins Leben zu

rufen, worin sie selbst, die hochgesinnte, königliche Frau, mit

mütterlicher Sorge und Treue walten wollte. Die Ausführung

dieses Planes erschien der edeln Königin noch dringender geboten

durch den Umstand, dass sie für den Herbst des Jahres 1818

den Besuch ihrer Mutter, der Kaiserin Maria Feodorowna von

Kussland, erwartete, die für die Bildung der weihlichen Jugend

eine so segensreiche Thätigkeit entfaltete; da wollte sie, indem

sie das gleiche Streben auf dem heimatlichen Boden fortsetzte,

der hochverehrten Mutter sich als ihre nach Sinn und Richtung

ebenbürtige Tochter erweisen.

Die Königin hatte sich zu diesem Zweck an auswärtige

Männer gewandt, denen in der Sache der Bildung, auch der des

weiblichen Geschlechts, ein Urteil zugetraut werden konnte: aber

die Begutachtenden waren zu wenig mit den Einzelheiten der

Sache bekannt, stellten sich zu wenig auf den Standpunkt der

Königin und begnügten sich mit kurzen, flüchtig hingeworfenen

Gedanken, die Kichtung nach dieser oder jener Seite betonend:

kurz, man konnte nichts damit anfangen, keine Anstalt damit

begründen. Die Königin sah dies klar ein: da sie aber gewohnt

war. den Schwierigkeiten ruhig ins Auge zu schauen, war sie

auch hier darauf bedacht, was auf dem einen Wege nicht ging,

auf dem andern zu versuchen und zu verfolgen, und so kam sie

durch die Entwicklung des (langes der Dinge darauf, die Blicke

von ausländischen Autoritäten zurückzuziehen 'und sich in der

Nähe nach dem Beirat von Männern umzusehen, die mit dem

Stand der Dinge an Ort und Stelle bekannt und durch ihren
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Beruf und ihn» amtliche Stellung: geeignet schienen. forderlich die

Hand zu reichen. Es war nun eine überaus glückliche Wahl,

die von der Königin getroffen wurde, und zugleich ein ganz nahe-

liegender Gedanke, den Waisenhauspfarrer und Oberinspektor

Zoller, den Vorsteher sämtlicher städtischen Schulen und der

Privat-Töchtertnldungsanstalten, mit ihrem Vertrauen zu beehren.

Der geheime Sekretär der Königin. Herr v. Buschmann,
erhielt den Auftrag, sich mit Zoller vorläufig über die Absichten

der Königin zu besprechen, die zunächst darauf gingen, ein

Pensionat, jenem von Smolno ähnlich, aber den württemhergisehen

Verhältnissen entsprechend, zu errichten. Gleich bei der ersten

Zusammenkunft sprach Zoller die bittende Frage aus. ob nicht

die Königin ihrer huldvollen Absicht, für die höhere Bildung des

weiblichen Geschlechts zu sorgen, noch ein weiteres Feld geben

und dieselbe dahin ausdehnen wollte, in Verbindung mit dem

Pensionat eine Anstalt zu schaffen, zu welcher alle Töchter der

Stadt und des Landes, deren Eltern für sie eine Erziehung im

(leiste der Königin wünschten. Zugang erhielten. Die Königin

selbst würde das beste Vorbild sein. Lehrer und Erzieherinnen

würden für beiderlei Anstalten zugleich arbeiten, und die Teil-

nahme vieler würde die Wohlthat ja nur desto umfassender

machen. Die bisherigen Privatanstalten, so könnt«' Zoller aus

genauer Kenntniss der Sache hinzusetzen, haben einen schwierigen

Stand: beschränkt in ihren Mitteln, von keinem öffentlichen

Ansehen unterstützt, durch mancherlei Hindernisse gehemmt,

können sie sichere Erfolge nicht verbürgen, während dem Plane

der Königin, auf welche Kreise er sich ausdehne, das Gelingen

nicht fehlen könne. — Herr v. Buschmann, der auf alles Er-

spriessliche rasch einzugehen verstand, entgegnete: Ich werde

das (iesagte Ihrer Majestät vorlegen, und Sie sollen in wenig

Tagen Gelegenheit haben, ihre Ansichten der Königin selbst

vorzutragen.

Ein paar Tage darauf, es war kurz vor Ostern 1818, Hess

die Königin Zoller zu sich rufen. Sie redete ihn freundlich mit

den huldvollen Worten an: ..Herr Zoller. ich habe Sie ersuchen

lassen, zu mir zu kommen. Sie kennen bereits meinen Gedanken«

ein Pensionat zu gründen. Sie haben den Wunsch ausgesprochen,

dass ich eine grosse allgemeine Bildungsanstalt mit offenem Zu-

tritt für alle, die eine Bildung im Sinne der Anstalt wünschen,

gründen möchte, wovon das Pensionat nur einen Teil ausmachen

würde. Sie haben Ihre Ansicht auf gute Gründe gestützt: ich
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habe sie alle wohl erwogen und stimmt» von Herzen «reine bei.

Wie denken Sie sieh die Sache im Besonderen? Sie wissen wohl,

es liegt alles daran, dass wir uns die Sache klar machen. Im Haupt -

plan bin ich mit Ihnen einverstanden/'

Zoller. der in der Zwischenzeit, seit ihm der Plan der

Königin zuerst bekannt geworden war. unausgesetzt über die Art

und Weise der besten Ausführung nachgesonnen hatte, legte sein

Bereitgehaltenes dar. Die Königin ging auf alles Vorgetragene

näher ein. änderte einzelnes ab, deutete auf Lücken hin. die

noch auszufüllen waren, äusserte hie und da Zweifel, stimmte

im Ganzen jetloch freudig zu. und mit jenem Tone des reinsten

Wohlwollens, der immer, worüber sie auch sprach, aus jedem

ihrer Worte wiederklang, sagte sie zum Schluss: „Ich billige

die Gründung einer grossen Anstalt nach den Grundlinien, die wir be-

sprochen haben. Sie werden mir nun das Einzelne ins Lieht stellen

und die Plane so entwerfen, dass das volle Bild der Sache im All-

gemeinen und Besonderen ausgeprägt ist. leb weiss, tlass Sie jetzt

viel Amtliches zu thnn haben, da die Osterwoche kommt: Wir
wollen die Sache nicht übereilen, es kommt auf vierzehn Tage

nicht au."

Damit war der Termin für die Ausfertigung der Plane gesetzt,

und es galt nun. dem ehrenden Auftrag zu entsprechen und in

kürzester Zeit sämtliche Vorarbeiten in genügender Weise zu ent-

werfen. Am Vorabend des abgelaufenen Termins Hess sieb die

Königin nach dem Stand der Arbeiten erkundigen und zugleich aus-

sprechen, dass sie mit Verlangen dem Empfang der Vorlagen

entgegensehe. Zoller konnte antworten, tlass er am Abschluss

stehe und vor Ablauf des folgenden Tages das Aufgetragene

ganz abliefern werde. Dies geschah auch, und zwar hatte Zoller

nicht nur alles selbst entworfen und zusammengestellt, sondern

auch alles eigenhändig ins Reine geschrieben, damit die Königin

die eiste sei, vor deren Augen der Grundriss des Baues darge-

stellt werde, den sie zum Wohle künftiger Geschlechter zu

unternehmen beschlossen hatte. Die eingesandten Plant 1 be-

standen

1. in einem Aufsatz über den Geist, den Standpunkt, die

Zielpunkte der Anstalt:

'2. in einer Darlegung der leitenden Grundsätze bei di r An-

legung des Ganzen und dessen Grundlinien;

:J. in dem Hauptplan, dem organischen Institut:
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4. in der Auseinandersetzung des Zusammenhanges von

Erziehung und Unterrieht in ihrer gegenseitigen Be-

ziehung und Unterstützung;

5. im Unterrichtsplan:

I. im Fäeherplan, welcher die Lehrgegenstände und die

Zeiteinteilung enthielt

:

7. im Klassenplan, nach Alter und Kenntnisstufe der Zög-

linge;

8. in dem Tages- und Stundenplan der einzelnen Klassen,

mit Rücksicht auf zweck- und saehgemässe Aufein-

anderfolge der ( iegenstünde an den Wochentagen:

l>. in dem äusserliehen Haushalt des Ganzen und seiner

Teile:

10. in der Aufzählung der Bedürfnisse und Anschaffungen;

11. in dem Personenplan.

Zwei Tage später wurde Zoller zur Königin berufen. Sie

trat mit huldvoller Freundlichkeit ein. sämtliche Plane in der

Hand haltend, und sagte: ..Sie haben mit der Zeit Wort ge-

halten, das freut mich; Sie haben die Sache umfassend erwogen,

das freut mich noch mehr, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und

Muhe. Sie sehen, dass mir viel an der Sache liegt. Ich habe

die eingeschickten Plane in meinen Händen: ich habe sie sorg-

fältig durchgelesen und mich mit den Entwürfen vertraut gemacht.

Ich bin durchaus damit einver standen. Sie haben sehr in meinem

Sinn die Sache behandelt. Das Detail und die Entwicklung und

Ausführung des Ganzen wird wohl noch dies und jenes in die

nähere Betrachtung führen. Ich will mich darauf besinnen,

machen Sie es auch so. Die Plane bleiben nun fest stehen, ohne

fremde Einwirkung."

Auf die Eiage Zollers. ob eine Mitteilung der Plane an

die Erziehungs- und Unterrichtsbehörden vorbereitet werden solle,

antwortete die Königin: „Ich werde dem Ministerium des Kirehen-

und Schulwesens sowie dem Konsistorium und Studienrate unsere

Plane mitteilen, aber nicht um Gutachten einzuholen, sondern

blos um den Behörden Kenntnis davon zu geben: denn der Plan

und die Anstalt soll selbständig und unabhängig von Kollegien

bleiben/"

Nur einer höheren Instanz gab die Königin Rechenschaft

und Bericht, nämlich dem Könige, diesem aber umfassend und

schriftlich. Sie unterstellte alles seiner Entscheidung. Der

Mitteilungen d. »J. s. f. deutsche Krvieli.- u. SchulfNKbJohl«. IX 1 1*99. -
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König verlieh allem seine Zustimmung, nicht blos privatim, aucli

offiziell.

Da bisher schon zwei Anstalten für weibliche Bildung be-

standen hatten, die von Professor Tatinger und die Oelsehläger-

sche. und da die Zöglinge derselben in der Königlichen Anstalt

Aufnahme finden sollten, so waren Verhandlungen Uber die neuen

Verhältnisse und ausbleichenden Entschädigungen zu pflegen und

für die Rechtsansprüche aller Teile zu sorgen, weil voraussicht-

lich di»' beiden Privatanstalten sich nicht behaupten konnten,

wenn auch die Königin ihre Auflösung weder aussprechen

konnte noch wollte. Hei dem wohlwollenden Interesse, das nicht

nur die Königin, sondern auch Zoller beiden Anstalten entgegen-

gebracht hatte, war es nicht anders zu erwarten, als dass die

l'ebereinkunft zur Zufriedenheit aller Teile getroffen wurde.

Frau Oel schläger trat als Lehrerin im Lesen, Rechnen

und in den Handarbeiten ins Katharinenstift über und war später

als Klassenaufseherin bis zum Jahre 1840 daran thätig. Als sie

im Jahre lXi'A) in dem Hause ihres Sohnes, des nachherigen

Rektors der Realschule und Oberstudienrats in Stuttgart, in Reut-

lingen gestorben war, gedachte ihrer Rektor Wölfl in der Fest-

rede am 17. August 1800 mit folgenden warmen Worten, die uns

zugleich auch Uber Rösler. den (Jründcr des ( )elsehlägersehen

Instituts. Auskunft geben: ..Jetzt, wo das Lntcrrichtswesen für

die weibliche Jugend längst geordnet und auf seinen verschiedenen

Stufen in ruhigem festem Geleise ist. können wir uns die Zeit

kaum mehr vorstellen, als die höhere weibliche Bildung noch

nicht in öffentlichen Anstalten gepflegt war. sondern einzelne für

die Sache begeisterte Männer und Frauen, schüchtern und mutig

zugleich, die eiste Abhilfe zu schatten suchten. Mitten in diese

Anfangszeiten hinein versetzen uns die Jugendschicksale der im

Anfang dieses Jahres verstorbenen Krau Oelschläger. Sie war

die Tochter eines Weingärtners auf Hohentwiel. eben Uber die

ersten Kinderjahre hinaus, als im Jahre 1800 die Franzosen sieh

der uneinnehmbaren Feste durch betrügerische L'eberraschung

und Einschüchterung des alten Kommandanten bemächtigten und

sie zerstörten. Mit den Eltern entfloh die Tochter aus den

Trümmern in ein nahes Dorf der Schweiz. Dort war ein junger

Lehrer, voll Begeisterung für die neue, anregende Lehrweise

Pestalozzis, alles auf bestimmte Anschauung zurückführend, mit

Zahl und Form den Sinn der Kinder zu klarer Auffassung

bildend. Bei ihm genoss das Mädchen den ersten mehrjährigen
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Unterricht. Als später dir» Eltern, wie sich die Zeiten wieder

friedlicher gestaltet hatten, auf den heimatlichen Berg zurück-

kehrten, erregte der hell aufgewachte Sinn der jungen, lern-

begierigen Schülerin die Aufmerksamkeit des damaligen Vikars

Rösler, der zugleich die Schule von Hohentwiel besorgte, so dass

er nicht nur selbst sieh ihrer weiteren Ausbildung mit Vorliebe

annahm, sondern auch die Eltern bestimmte, ihre Tochter nach

der Konfirmation zur Vorbereitung für den Beruf einer Lehrerin

auf einige Jahre der persönlichen Leitung Pestalozzis zu über-

geben, l ud als der junge Mann einige Jahre darauf (1810) in

dem frischen Streben, einer besseren, allgemeineren weiblichen

Ausbildung Bahn brechen zu helfen, sich hier in Stuttgart niedei-

liess. um neben der älteren Tafingerschen Anstalt eine eigene

zu gründen, berief er seine ehemalige Schülerin sofort als junge

Lehrerin an seine Seite und fand sich durch ihre Leistungen

und ihre ganze Denkunirsart so vollkommen befriedigt, dass. als

nach wenig Jahren Kränklichkeit ihn nötigte, sich auf ein stillen

Pfarramt zurückzuziehen, er ihr und ihrem Bräutigam, dem

jungen Lehrer Oelschläger. die schön aufblühende Anstalt über-

gab, die nun unter ihrer Leitung blieb, auch nachdem sie \HU\

Witwe geworden war. bis sie selbst mit ihren Zöglingen an die

neue Stiftung der Königin Katharina überging. lud dem

KathariHenstift hat sie mit ihrem Dienst eine lange Reihe von

Jahren, mit ihrem Herzen aber, als die Beschwerden des Altern

sie aus dem Dienste riefen, bis an ihr Ende angehört. Die vielen

Schülerinnen aus ihrer Zeit werden ihr Bild noch vor sich sehen,

wie sie aufrecht, immer frisch und wachsam, mit hellen Augen

ihre Klasse überschaute, mit fester Streng«- alle in Ordnung

hielt, mit Freundlichkeit jedem einzelnen begegnete. Man sah

es. ihr ganzes Wesen war von Haus aus zu dem Berufe ange-

legt, dem sie so gewissenhaft oblag: innere Neigung und Befähi-

gung, Bildungsgang und Lebensberuf bewegten sich bei ihr in

einer Richtung."

Rani sauer, der als Lehrer der Söhne der Königin dieser

persönlich nahe stand, trat ebenfalls in das Katharinenstift (Iber

und zwar als Lehrer im Rechnen und in der Formenlehre,

reber die Auflösung seiner Schule sagt er selbst: „Im August

PSIH errichtete Ihre Majestät das Katharinenstift, und ich gimr

mit den Töchtern und Lehrern meiner Schule in diese Anstalt

über. di(« Knaben aber teils auf das Gymnasium, teils in die

neuerrichtete Realschule, an der ich ebenfalls augestellt wurde.
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Für eine Anstalt letztem' Art würde ich mich in mancherlei

Beziehungen ganz besonders geeignet haben, in diese aber nicht,

da sie damals mehr der meisten Lehrer wegen eingerichtet wurde,

nicht aber die Lehrer der Anstalt wegen angestellt wurden."

Ranisauers Thätigkeit am Katharinenstift datierte nur bis

zum Herbst 18*20. Um diese Zeit, also anderthalb .Jahre nach

dem Tode ihrer Mutter, kamen seine durchlauchtigen Zöglinge, die

Prinzen Alexander und Peter, zu ihrem Grossvater, dem Gross-

herzog von Oldenburg, und Kamsauer, der sich im Oktober 1817

mit Fräulein Schulthess aus Zürich verheiratet hatte, zog ihnen

mit seiner kleinen Familie nach, um den begonnenen Unterricht

in der Mathematik, im Zeichnen und in der Gymnastik fortzu-

setzen. Auch in Oldenburg blieb Ramsauer der Aufgabe, an der

Bildung der weiblichen Jugend zu arbeiten, getreu: denn schon

einige Monate nach seiner Ankunft errichtete er in Oldenburg

eine Schule für Töchter aus den gebildeten Ständen, von

der er sagt, dass sie ihm beständig grosse Freude gemacht und

und ihn um so mehr befriedigt habe, da er immer so glücklich

gewesen sei. gleiehgesinnte Gehilfen zu finden.

In Beziehung auf die Privatschulen macht er die richtige

Bemerkung, dass sie zwar in manchen Beziehungen ihre grossen

Vorteile haben, in andern aber doch einseitig bleiben, da sie.

auch bei der grössten Uneigennützigkeit der Vorsteher, selten

die Geldmittel aufbringen können, die manche öffentliche oder

von fürstlichen Personen gestiftete Anstalten besitzen. Ks er-

füllte ihn daher mit grosser Freude, dass am Ende der dreissiger

Jahre durch die Freigebigkeit des Prinzen Peter von Oldenburg,

der hierin dem Beispiel seiner edeln Mutter, der Königin Katha-

rina von Württemberg, folgte, und unter dem besonderen Schutze

der Grossherzogin von Oldenburg eine höhere Töchterschule er-

richtet wurde, welche nach ihrer Beschützerin den Namen
„Cacilien-Sehule" erhielt. An dieser Schule gab Ramsauer täg-

lich Unterricht im Zeichnen und Rechnen. Jn seinem Ver-

hältnis zu seinen durchlauchtigen Zöglingen war aber inzwischen

eine Aendcrung eingetreten. Im November 1820 hatte eine

ganz kurze Krankheit das lieben des in höchster Fülle und

Blüte stehenden Prinzen Alexander beendet, und im November

1830 war Prinz Peter nach St. Petersburg und an den Hof
seines Oheims, des Kaisers Nikolaus, gezogen. Er hatte dabei

die Gnade gehallt. Ramsauer den vollen Gehalt als lebensläng-

liche Pension auszusetzen und ihm und seiner Familie noch
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andere Gnadenbezeigungen zukommen zu lassen. Kamsauer starb

in Oldenburg im April 1848. —
Weniger leicht als mit Frau Oelschläger war das Verhält-

nis zu Tatinger zu ordnen, dessen Anstalt schon 16 Jahre be-

stand und der in dieser Zeit grosse Opfer dafür gebracht

hatte. Es wurde ihm für den Kall, dass er seine eigene Anstalt

nicht selbst fortsetzen wollte, angeboten, bei der neuen Anstalt

der Königin eine seinen Verdiensten und Kenntnissen ent-

sprechende Stelle zu erhalten. Herr v. Buschmann, der im Auf-

trag der Königin mit ihm verhandelte, verhiess ihm ausser dem

Charakter eines Professors als Besoldung jährlich 1200 Gulden

und freie Wohnung im Stift nebst acht Klafter Holz. Auch

sollte ihm durch Ccbernalnne seiner Bibliothek, seiner Samm-
lungen und Apparat» 1 gegen Bezahlung Gelegenheit zu einem

Ersatz seiner früheren Ausgaben dargeboten werden. Ei- musste

sich verpflichten, die Inspektion in den Klassen zu führen: auch

durfte seine Krau keine neue Kostgängerinnen mehr annehmen,

wogegen sie für Unterricht jährlich :UH) Gulden erhielt.

Obwohl es für Tatinger keine Kleinigkeit war. aus der An-

stalt, die er gestiftet hatte und mit der er so ganz verwachsen

war. in andere Verhältnisse überzutreten, so nahm er doch das

in jeder Beziehung rücksichtsvolle Anerbieten der Königin an

und trat mit 80 Schülerinnen in die neue Stiftung über, nachdem

er noch vorher in seiner eigenen Anstalt eine öffentliche Prüfung

abgehalten hatte, die vom Konsistorium durch Absendung einer

Deputation beehrt wurde. Fünf Jahre war es ihm noch ver-

gönnt, als Inspektor und in wöchentlich zwölf Stunden als Lehrer

der Naturgeschichte. Naturlehre. Anthropologie und Himmels-

kunde tliätig zu sein. Mehrere schwere Krankheitsanfälle hatten

aber seine Kraft geschwächt, und so erhielt er im November 1823

ein Dekret, nach welchem er unter Beibehaltung seines vollen

Gehaltes in den Ruhestand versetzt wurde. Nur kurze Zeit

durfte er sich desselben erfreuen, denn schon am 2. April 1821

starb er im Alter von 50 Jahren.

Ein Beweis, wie treu Tatinger dem Katharinenstift ergeben

war. ist sein Testament, das er in den letzten Tagen seines

Lebens machte und in dem er dem geliebten Stifte neben mehreren

Bttchern ein nach dem Tode seiner Krau auszubezahlendes

Kapital von 1500 Gulden bestimmte, von dessen Zinsen heute

noch der Bestimmung gemäss ein Drittel zur Anschaffuni: von

Lehrmitteln für den naturkundlichen Unterricht, zwei Drittel aber



Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehung*- u. Schulwesen. IX.

zur Unterstützung von solchen Schülerinnen des Katharinen-

stifts verwendet werden, die sich dein Lehrerinnenberuf widmen

und zum Zweck der Vervollkommnung im Französischen einen

Aufenthalt in Frankreich oder in der französischen Schweiz

nehmen wollen.

Frau Professor Tafinger behielt ihre Wohnung im

Katharinenstift und war bis zum Jahr 1844 als Lehrerin an dem-

selben thätig. Als sie im Jahr 184<i starb, widmete ihr Rektor

Wolff in der Festrede vom 18. August folgenden Nachruf: ..Vor

wenig Wochen verschied eine vieljährige Bewohnerin dieses

Hauses, die Witwe des schon lange verstorbenen Professors

Tatinger. die selbst vom Beginn der Anstalt an bis vor wenigen

Jahren Lehrerin hier im Hause gewesen war. und deren Name,

deren Erinnerungen uns lebhaft in jene Zeit zurückversetzten, als

im Anfang dieses Jahrhunderts ein einzelner Mann, aus reiner

begeisterter Liebe für die Sache, unter den grössten Opfern, die

erst«' Töchterschule dahier begann. In jener Zeit war sie ihrem

Gatten treulich zur Seite gestanden und hatte ihr gutes Teil

.mitgetragen an all der Mühewaltung und Not. womit der erste

Grund gelegt wurde zu der späterhin unter königlichem Schutz

freudig einporblühcnden Anstalt. Und so war es ihrem Gemiite

ein wohlthuender Gedanke, dass ihr in dem Hause, für dessen

Gedeihen in seiner ersten Zeit ihr Mann einst seine letzten

Kräfte angestrengt hatte, in ihrem einsamen Alter eine fried-

liehe Ruhestätte bereitet war: wir aber rufen ihr unsern herz-

lichen Dank nach." —
Kehren wir nun wieder zu der Gründung des Katharinen-

stifts zurück. Nachdem das Verhältnis zu den bestehenden

Töchterschulen geordnet war. erschien am 30. Juni 1818 ein

Erlass des Ministeriums des Innern, welcher die Königliche Ent-

schliessung. das Tatingersche und das Oelschlüger-Ramsauersche

Institut aufzulösen und an ihrer Stelle ..eine solche Anstalt zu

gründen, welche der unmittelbaren Anordnung, des Schutzes und

der Leitung der Königin gemessen sollte", öffentlich verkündigte.

Der ganze Plan wurde von den allgemeinsten Grundlagen

bis zu der einzelsten Ausführung von der Königin geprüft und

mit Zoller durchgesprochen, so dass man wohl sagen kann, dass

das Katharinenstift ihr eigenstes Werk ist. Nachdem nun das

Unternehmen in seiner Ausführbarkeit klar überschaut werden

konnte., legte die Königin den Gesamtplan dem Könige vor.

welcher demselben seine volle Zustimmung und Genehmigung
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erteilte und ihn im Staats- und Regierungsblatt vom 4. Juli ISIS

veröffentlichen Hess. Dieser Plan gab als Zweck der Anstalt an:

.. Möglichst umfassende, der weihlichen Bestimmung in jeder Hin-

sicht angemessene Bildung, Licht im Geiste, edlen Sinn im

GemUte, richtige religiöse Stimmung für diese und die andere

Welt. Aneignung der für häusliche und gesellschaftliche Ver-

hältnisse nötigen und nützlichen Kenntnisse und Geschicklich-

keiten, endlich Bildung eines festen Charakters."

Zum Rektor der neuen Anstalt wurde von dein Könige der

uns bereits wohlbekannte „Schulinspektor und Waisenhausvor-

steher Zoller" ernannt, während die Königin zur Vorsteherin der

Pension Fräulein Luise v. Buer, eine Tochter des Oberkon-

sistorialrats v. Baer. erwählte. Von ersterein wird noch mehr-

fach ausführlich die Rede sein; von letzterer aber möge gleich

hier etwas Näheres folgen.

Fräulein v. Baer war eine Schülerin der berühmten fran-

zösischen Erzieherin und Schriftstellerin Frau v. Campan. Sie

hatte sich in der Familie des Herzogs Heinrich von Württem-

berg bereits als vortreffliche Erzieherin bewährt und stand bei

ihrem Amtsantritt im Alter von 80 .Jahren. Die Zöglinge jener

ersten Zeit und die Erzieherinnen, die unter ihr standen, rühmten

ihre hohe Bildung, ihre geistreiche Unterhaltung, die verständige,

liebevolle und sorgsame Behandlung und Leitung der Einzelnen,

den hellen Blick in die Bedürfnisse einer grossen Erziehungs-

anstalt Nach 24jähriger Thätigkeit zog sie sich im Jahr 1842

in die Stille ihres freundlichen Landsitzes in Oberesslingen zurück.

Sie bewahrte sich bis in ihr hohes Alter eine seltene Geistes-

frische. Als im Jahr IStiS das oOjährige Jubiläum der Anstalt

gefeiert wurde, war es ein rührender Anblick, wie die nunmehr

86jährige erste Vorsteherin, geführt von dem einzigen noch

übrigen Lehrer aus ihrer Zeit, Professor Dückert, eine Viertel-

stunde vor Ankunft Ihrer Majestäten in den Saal trat und freund-

lich grüssend sich den Reihen der ältesten Zöglinge näherte,

von denen gegen 70 sieh bei dem Fest« 4 eingefunden hatten. Die

Königin Olga hatte sie mehrere Wochen vorher zu dem Fest

eingeladen. König Karl überraschte sie am Vorabend desselben

mit einem schönen Oelbild der Königin Katharina, und bei der

eigentlichen Pestfeier hatte sie ihren Platz neben beiden Majestäten.

Geistig Irisch und körperlich rüstig war sie zu dem Fest ge-

kommen, um Zeuge von dem fortdauernden Gedeihen einer An-

stalt zu sein, deren Grund sie hatte logen helfen. Diesen Ehren-
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tag sollte sie aber nicht lange überleben: am 20. .Juni 1S»V.*

starb sie auf ihrem Landsitz in Oberesslingen, und der Rektor

des Katharinenstifts lehrte als Zeichen dankbarer Liebe und Ver-

ehrung einen Kranz an ihrem Grabe nieder.

Die Königin sorgte nunmehr für ein Anstaltslokal, wozu

ihr zuerst ein dem Staat gehöriges, jetzt in Privatbesitz (Lang

u. Seitz) übergegangenes Haus, obere Königstr. 51. gegenüber

der Legionskaserne, überlassen wurde. Zoller erhielt den Auf-

trag, das Haus, dessen Räumlichkeiten allerdings ziemlieh be-

schränkt waren, von einem Abgeordneten des Finanzministeriums

zu übernehmen. Sämtlichen Aufwand für die neue Einrichtung

nahm die Königin auf sich, wie sie sich auch für die Zukunft

bereit erklärte, für alle Bedürfnisse der Anstalt, für alle Aus-

fälle und Ergänzungssummen einzustehen. Dazu sprach sie als

Beitrag nur die 2<X)0 Gulden an, die auf Verordnung des Königs

Friedrich unter Präsident v. Wangenheini den beiden bestehenden

höheren Töchterschulen als Staatsbeitrag zuerkannt waren, .weil

das Katharinenstift dem weiblichen Geschlecht sein sollte, was

das Gymnasium der männlichen Jugend ist. und weil ja die Zög-

linge des Tahngerschen und des OclHchliigerscheu Instituts in

die neue Anstalt übergehen sollten." Die Bitte, die genannte

Summe auf die königliche Anstalt zu übertragen, wurde ohne

Anstand gutgeheissen. und der Staatsbeitrag wurde dreissig Jahre

lang geleistet. Erst der Ständeversammlung von 1848 war es

vorbehalten, diesen gewiss würdig und nützlich angelegten Bei-

trag der Anstalt zu entziehen, worauf König Wilhelm [., der

schon bisher, wo es der Hilfe bedurft«', gnädigst eingetreten war.

den jährlichen Ausfall für immer auf seine Privatkasse übel-

nahm.

Wie dies im Tahngerschen und Oelschlägerschen Institut

der Fall gewesen, so winde auf Zollers Antrag in den Organis-

mus der neuen Anstalt auch ein Elternaussehuss aufgenommen.

Es ist interessant, was Zoller über diese Einrichtung, die der

Natur der Sache nach von keinem langen Bestand war. sagt:

..Der Elternaussehuss sollte aus zehn Mitgliedern, fünf männ-

lichen und fünf weiblichen, bestehen und zur Hälfte von der

Königin, zur Hälfte von den Eltern der Zöglinge gewählt werden,

ein Mittel — ja keine gesetzgebende, bestimmende Behörde —

.

durch welches die Eltern Wünsche gegen die Anstalt aussprechen,

zugleich aber auch von solchen, die bei lleissigerem Besuche der

Anstalt mit deren Geist und Buchstaben vertraut winden, über
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etwaige Anstände belehrt werden könnten. Auel] für diesen

Elternaussehuss musste eine Instruktion gefertigt werden, und

wäre sie eingehalten worden, so hätte dieser Ausschuss. durch

den man die Eltern in Kenntnis der Anstalt erhalten und so

unangemessenes Dareinreden abschneiden wollte, sich sehr nütz-

lich bewähren können. Aber das Uebergreifen und das Ueber-

schreiten der Befugnisse war etwas schwer zu verhindern. Nur
einmal wollte die Königin den Elternaussehuss um seine Mei-

nung befragen: die Antwort sah jedoch einem Uebergriff sehr

ähnlich, und um dies abzuschneiden, befahl sie mir, dass ich in

allen Sitzungen anwesend sei. ihr das Protokoll vorlege und Ab-

weichungen von der Instruktion verhüte."

Die Königin war darauf bedacht, die Klassen und jedes

einzelne Kind unter die sorgsamste Aufsicht zu stellen: darum
wurde auf den besonderen Wunsch der Königin die Einrichtung

getroffen, dass jede Klasse eine eigene weibliche Aufsicht erhielt.

Nicht nur während der Unterrichtsstunden, sondern die ganze

Zeit über, von Anfang bis zu Ende, sollten die Gouvernanten in

der Mitte der Kinder verweilen, ihnen auf diese Weise näher-

treten, sich ihrer in allem annehmen und so einen wohlthätigen

Eintluss auf sie gewinnen. Sie sollten die Sittlichkeit. Sittsamkeit

und Ordnung überwachen und durch ihre Aufmerksamkeit auf

das Ganze und die einzelnen Schülerinnen es verhüten, dass nicht

der Lehrer nötig habe, einzusehreiten und den Fluss seines Unter-

richts zu unterbrechen. Die Zurechtweisungen während des

Unterrichts sollten ohne Geräusch und Aufsehen, möglichst nur

mit Blicken, die wichtigeren aber in der Pause geschehen.

Es war nur der einfache Ausdruck des Dankes, den man
der Königin schuldete, wenn Zoller für die neue Anstalt um
ihren Namen bat. Die Königin aber, um jeden Schein, als ob

sie etwas für sich suche, zu vermeiden, lehnte es ab und sagte:

Der Name wird sich schon finden. Die Anstalt trug also den

von früher hei' in Stuttgart gebräuchlichen Namen ..Erziehungs-

lustitut", und alles Eigentum der Anstalt wurde mit E. I. ge-

zeichnet.

Mit liebevoller Ungeduld, aber auch mit zartem Bangen beim

Blick auf die Verantwortung, die sie übernommen hatte, sah die

Königin der Eröffnung der Anstalt entgegen. Als sie einmal mit

Zoller von der Zukunft der Anstalt, von ihren Wünschen und

Hoffnungen sprach, fragte sie ihn: „Was meinen Sie. was wird

man von unserer Anstalt halten, wird sie Vertrauen finden?"
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Zoller antwortete: Euro Majestät stehen an der Spitze der An-

stalt, es kann an Vertrauen des Publikums nicht fehlen. Die

Königin erwiderte: ..Sie sprechen ein wenig schmeichelnd; nicht

wahr, es ist bei fürstlichen Personen nichts Ungewöhnliches?"

Zoller versetzte: „Eure Majestät werden vergeben, das hätte ich

nie gewagt, ich sprach nur in Ehrfurcht mein Vertrauen und

meine Ueberzeugung aus." — Die Königin fuhr fort: „Ich lege

kein Gewicht auf meinen Namen. Ich hin noch zu kurz in diesem

Lande, und man fasst hier langsam Vertrauen: wenn es nur die

Zukunft bringt! Meine Erwartung ist nicht grösser als der ge-

wöhnliche Gang der Dinge. Dieser ist: zuerst Widerspruch oben-

hin, dann Widerspruch in der Form der Zweifel. das sieht so

scharfsinnig aus. endlich Gerechtigkeit."

Zur Freude der Königin wurde der Anstalt ein grosses Ver-

trauen entgegengebracht: gegen 200 Schülerinnen wurden ange-

meldet, darunter 10 Pensionnaires, und es konnte nun der

17. August als Eröffnungstag festgesetzt werden. Zoller erhielt

den Auftrag, die Schülerinnen um 10 Uhr zu versammeln, die

Eltern, die Angestellten, den Elternaussehuss und die Freunde

der Anstalt einzuladen und die Anstalt mit einer Hede zu er-

öffnen.

Als der zur Eröffnung bestimmte 17. August, ein Montag,

erschien, waren 200 Schülerinnen, weiss gekleidet, um zehn Uhr

in den drei geräumigen Zimmern, welche die Vorderseite des

Hauses einnahmen, versammelt, von Eltern und Freunden in

grosser Zahl umgeben. Die Königin fuhr an. Vom Elternaus-

sehuss und von den Lehrern freudig empfangen, wurde sie in

die Zimtner geleitet. „Wenn Sie wüssten. wie mir das Herz

klopft." flüsterte sie auf der Treppe ihrer Begleiterin zu. Mit

sichtbarer Bewegung trat sie ein. tief ergriffen, wie sie selbst

nachher sagte, durch den Anblick einer blühenden hoffnungsvollen

Schar, die in ihr eine Mutter sehen wollte, aber auch gehoben

durch das Gefühl der grossen Aufgabe, die sie im Vertrauen auf

(iott hier übernahm. Es trat eine allgemeine Stille ein. worauf

die Königin zu Zoller sagte: „Spreehen Sie Ihre Kode. Ich werde

dann auch einige Worte der Ansprache daran anschliessend'

Der Rektor begrüsste die Versammlung und sprach in einer

längeren Rede über die Wichtigkeit der Sache und die Bedeutung

dieses Tages. Als er geendet hatte, knüpfte die Königin im

Kreise der Mütter an diese Rede an und sagte mit bewegter

Stimme: ...Ja. das Leben hat seine ernste Seite und für den
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Knist des Lebens niuss der Mensch erzogen worden. Die mora-

lische Kraft ist des Weihes einzige Stärke, die veredelte (Charakter-

bildung ist die heste Ausstattung für zwei Welten."

Dann erhol» sie sich und hielt folgende Ansprache:

„Ich hoffe, dass die Vorsteher dieser neuen Anstalt, von

der Wichtigkeit ihres Berufes durchdrungen, stets mit Eifer seiner

Vollführung nachstreben werden.

Ich hoffe auch, dass die Schülerinnen mit immerwährender

Anstrengung die ihnen dargehotenen Bildungsmittel zu benutzen

sich beeifern. Das Gegenteil wäre als Undank von ihnen zu

betrachten: eine Untugend, welche aus diesem Kreise verbannt

sein muss.

Aber hauptsächlich ist meine Hoffnung auf die Eltern der

Schülerinnen gerichtet: hlos wenn sie im Sinne der Anstalt auf

ihre Kinder wirken, kann sie vollkommen gedeihen.

Meinerseits verspreche ich. immer den grössten Anteil an

diesem Institute zu nehmen.

Möge (Jott Ihre und meine Sorge mit Gelingen krönen! Er

sieht unser aller reine Absicht; hlos diese gilt vor dem Richter-

stull] des Allerhöchsten."

Die Königin trat nun zu den Lehrern und zu den Mitgliedern

des Elternausschusses, dankte ihnen mit leuchtenden Augen und

bewegter Stimme, dass sie die Sorge für die Anstalt mit ihr teilen

wollten, durchschritt sodann die Zimmer, überallhin an Eltern

und Kinder freundliche, anfeuernde Worte richtend, und Übertrug

vor ihrem Weggehen dem Rektor zum Schlüsse noch, den Er-

ziehungsplan und das Statut zu verlesen, damit jedermann wisse,

was er von heute an zu thun und zu erwarten habe. Es ge-

schah. Die Versammlung ging auseinander, die Anstalt war er-

öffnet.

Ramsauer sagt über diese Eröffnungsfeier: ..Nie werde ich

die königliche ernste Einweihungsrede, vergessen, welche die hohe

Stifterin im Katharinenstift selbst hielt. So würdig spricht selten

eine Frau höheren Standes über den Ernst des Lebens und

namentlich über die Würde und Bedeutung des Lebens der Frauen:

selten spricht eine Frau so klar und bestimmt, selbst gegen Kinder,

es aus. wie diese Königin es gethan. wie das Mädchen sich frühe

schon gewöhnen müsse an alle Krauentugenden. und wie das

Leben der Frauen ein beständiges Schaffen und Ordnen, »'in Sich-

selbstvergessen und Sichunterordnen sei und dass alles Tändeln

nur zum Verderben führe.-
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Die denkwürdigen Worte der Königin Katharina schmücken

in ihren klaren kräftigen Schriftzügen das Direktionsziminer des

Katharinenstifts und werden hei jedem Jahresfest der Anstalt

stehend angehört. Ein sehr gelungener photo-lithographiscber

Abdruck derselben ist der Denkschrift zu der fünfzigjährigen

Jubelfeier des Katharinenstifts beigegeben.

(Die Königin schreibt in dem obengenannten Entwurf ihrer

Ansprache gedeigen statt gedeihen und kennzeichnet sich dadurch

als Russin: die Russen haben für g und h dasselbe Schriftzeichen

und verwechseln die beiden Laut«- auch in der Aussprache gar

häutig.)

Am Tage nach der Einweihung wurden sieben Klassen ge-

ordnet und die Schülerinnen eingeteilt. Am dritten Tage erschien

die Königin mit ihrem Schwager, dem Erbgrossherzog August

von Oldenburg, und freute sich, schon alles ganz geordnet zu

tinden. Die Probelektionen vor dem hohen Besuche gingen vor-

trefflich, und der Erbgrossherzog konnte schon von der jungen

Anstalt einen guten Eindruck hinwegnehmen.

Von nun an waren die Besuche der Königin häutig: fast

jeden Tag rollte der Wagen heran. Die Königin durchging jedes-

mal alle Klassen, trat in jede geräuschlos ein und fragte den

Rektor über alles, was sie gewahrte. Bald kannte sie die meisten

Schülerinnen und bekümmerte sich angelegentlich um den Eleiss

und die Fortschritte derselben.

Zwei Monate nach der Eröffnung der Anstalt erhielt die

Königin den längst erwarteten Besuch ihrer Mutter, der Kaiserin

Maria Feodorowna von Russland, die als Tochter des Herzogs

Friedrich Eugen von Württemberg und als Schwester des zwei

Jahr«' zuvor verstorbcu«Mi Königs Friedrich das Württcinberger

Land als ihr«« alte Heimat betrachtete; sie hatte es aber seit dem

Jahre 1782, als sie mit ihrem (Jemahl, dem damaligen (Jross-

fürsteu Faul von Russland, die denkwürdige Reis«« durch Europa

macht«', nicht mehr besucht. Der Rektor und di<« Angehörigen

d«'i- Anstalt wussten, wie hoch «lic Königin ihre Mutter hielt, und

wie viel ihr daran lag. ihr Freude zu machen, und dass nament-

lich der neuen Anstalt, welche die Königin mit besonderer Rück-

sicht auf ihn- Mutter gegründet hatte, die s«'llist die Stifterin

und Pflegerin so bedeutender Anstalten dieser Art war. die be-

sondere Aufgabe zufiel, in gutem Licht«' zu erscheinen. Die

Königin legte es «lern Rektor auch sehr ans Herz, ordnete an,

was geschehen sollte und sagte: ..Wenn meine Mutter kommt.
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so ist dies«' der einzige Gegenstand Ihrer Aufmerksamkeit und

Rttcksicht. Ich trete zurück und bin an diesem Tage nicht mehr

als alle anderen. Sie halten die Anrede und gehen mit meiner

Mutter umher, zeigen und erklären ihr alles: Fräulein v. Baer

wird Sie begleiten."

Alle Angestellten versammelten sich an der Treppe, der

Elternausschuss an der Spitze der Spalierreihen. Rektor Zoller

begrüsste den Eintritt Ihrer Majestät mit einer der hohen Person

und der Sache angepassten Anrede, welche die Kaiserin aufmerk-

sam entgegennahm und mit gewandter Fertigkeit, jedem Punkte

folgend, beantwortete. „Ich komme,"' sagte sie unter anderem,

..nach einer langen Reihe von Jahren wieder in mein Vaterland

und freue mich, meine Tochter in einem neuen und so schönen

Wirkungskreis zu linden. Ich bin glücklich, sie glücklich, ge-

achtet, geliebt, mit dem Vertrauen so vieler belohnt, von solchen

Männern und Frauen unterstützt zu sehen. Volles Wohlgefallen

gewählt es mir in hohem Masse, dass ich überall, wohin ich trete,

wahrnehmen darf, dass sie durch Wirken und Schaffen ihren

Beruf zu erfüllen sucht. Ich werde mit Aufmerksamkeit sehen

und hören, was Sie mir zeigen und erklären werden. 44

Die Königin stellte die Versammelten ihrer Mutter mit ehr-

erbietiger Freundlichkeit vor und trat dann zurück. Der Rektor

ging der Kaiserin zur Seite, und da sie eine grosse und genaue

Bekanntschaft mit Anstalten dieser Art zeigte und ihn über

alle Gegenstände der Schule, die Zwecke, die Lehrmittel, die

Stände, denen die Schülerinnen angehörten, voll Teilnahme und

Interesse befragte, so hatte er reiche Gelegenheit zu Mitteilungen.

Nur der enge Raum erschien der Kaiserin bedenklich, und mehr-

mals rief sie aus: Trop serre, trop serre! Sonst aber getiel ihr

alles, vorzüglich die Ordnung und der äussere Anstand, und sie

sprach es wiederholt aus, dass ihr die Schöpfung ihrer Tochter

sehr willkommen und angenehm sei. Die Königin, die, sehr acht-

sam auf alles, zunächst hinter ihrer Mutter ging, warf nur von

Zeit zu Zeit bei einzelnen Anlässen einige Worte dazwischen.

Die Kaiserin wandte sich auch an einzelne von der Begleitung

und Umgebung und schied unter freundlichen Aeusserungen ihres

Beifalls und ihrer guten Wünsche.

Es möge gestattet sein, hier in Kürze mitzuteilen, wie sich

die Königin Olga Xikolajewna im Jahre 1 HS«. » bei einer aus An-

lass der Herausgabe einer Lebensbeschreibung der Königin

Katharina gewährten Audienz dem Verfasser gegenüber über
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ilii'i» Tante, dir Königin Katharina und ihre Grossmuttrr, dir

Kaiserin Maria Frodorowna. geäussert hat. Sir sagte unter

anderem: „Ich tinde es so genial, dass sich die Königin Katharina

so rasch in die württembergischen Verhältnisse hineingefunden

hat. Bei allem, was sie angeordnet hat, hat sie doch immer so

viele persönliche Freiheit gelassen. Bei aller festen Organisation

legte sir den meisten Wert auf persönliche Thätigkeit. Dies zeigt

sich besonders bei der Ontralleitung des Wohlthätigkeitsvereins.

Wenn man die Akten durchsieht, so findet mau eine Menge
treffender Bemerkungen von ihrer Hand. Kein Land hat eine

solche Anstalt, dir Kaiserin Augusta beneidete uns darum." In

Bezug auf den Besuch der Kaiserin Maria Feodorowna sagte sie:

rWas das Katharinenstift anbelangt, so war die Kaiserin nicht

ganz einverstanden mit der Königin Kathaiina. Im Vergleich zu

den russischen Anstalten war ihr das Katharinenstift mit dem

offenen Zutritt für alle zu demokratisch. Aber hei aller Ver-

ehrung für ihre Mutter blieb die Königin auf ihrem Standpunkt,

dass in einer so kleinen Stadt wie Stuttgart für die Erziehung

aller Töchter gesorgt werden müsse."

Wie die Kaiserin alle von ihrer Tochter gegründeten und

geleiteten Anstalten reich beschenkte, so übergab sie der Königin

auch für ihr geliebtes Erziehung*- Institut dreihundert Dukaten

zur Anschaffung von Lehrmitteln. Auch dem von der Königin

für das ganze Land gegründeten Wohlthätigkeitsverein mit seiner

Centraileitung in Stuttgart trat die Kaiserin am 20. August 181«

mit einem jährlichen Beitrag von 2000 Papierrubeln als Mitglied

bei. und es ist gewiss ein Beweis dafür, wie hoch in Kussland

das Andenken der Kaiserin Maria Keodorowna gehalten wird,

dass diese Summe bis auf den heutigen Tag in vierteljährlichen

Katen ausbezahlt wird.

Wir haben oben grsrhrn, wie der Kaiserin die engen Kaum-

verhältnissc auffielen: aber noch störender als diese war für die

Anstalt die gegenüberliegende Kaserne. Einem Uebelstandc, dem

des Missbrauchs der Fenster, war auf Anordnung der Königin

durch einen leichten grünen Anstrich der unteren und mittleren

Fensterscheiben in den Unterrichts- und lVnsionszinnnern abge-

holfen worden : alter die Musikübungen in der Kaserne und das

lärmende Trommeln waren oft stunden- und tagelang sehr lästig.

Die Königin sah dies wohl ein: sie wollte selbst ein anderen

Lokal, aber man musste erst eines finden. Da kam sie einmal

in die Anstalt und war gerade in dem Zimmer, in dem Rektor
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Zolin* eine Stund«' gab. als oben zwei Regimenter, von einer

Feldübung zurückkehrend, mit fröhlicher Musik und lautem

Trommelschlag an dem Hause vorüberzogen. Zoller suchte

nach Kräften seine Stimme zu verstärken: die Königin verdoppelte

ihre Aufmerksamkeit. Endlich hielt Zoller inne und sagte: ..Ich

inuss den Trommeln den Sieg lassen, wie so oft meine Kollegen."

— Die Königin erwiderte: „Sie haben ganz recht, ich fühle den

Vebelstand sehr lebhaft, den Sie mir so stark bemerklicl)

machen. Ich werde heute noch mit dem Könige sprechen: es wird

geholfen werden.**

Die Trommeln waren sehr zu rechter Zeit gekommen: es

wurde Rat geschafft, der Anstalt wurde das geräumige Haus in

der Friedrichsstrasse zugewiesen, in dem sie sich heute noch be-

findet. Schon sollte der Tag bestimmt werden, wo die Königin,

glücklich über die grossen Räum«', die das neue Haus der An-

stalt bieten würde, dieselben für ihre neue Bestimmung verteilen

wollte. Die Königin war erkrankt. Zoller wusste es nicht und

fragte an. wann sie das neu bestimmte Gebäude in Augenschein

nehmen wolle. Herr v. Buschmann kam selbst, ihm zu sagen,

dass die Königin das Zimmer nicht verlassen könne. ('rosse

Beunruhigung herrschte in der Anstalt. Da erscholl plötzlich am
9. Januar 1819, an einem Samstagmorgen. die Nachricht: Die

Königin ist gestorben! Allgemeines Wehklagen durchdrang die

Stadt: jedermann fühlte die grosse Bedeutung dieses furchtbaren

Schlags. Rektor Zoller eilte zur Anstalt und trug die Nachricht

in die Mitte der schmerzlich Betroffenen. ..Den Eindruck zu be-

schreiben." sagt er in seinen Erinnerungen, ..geht über meine

Kraft. Das Haupt der Anstalt war gesunken: das Herz, das 80

warm für sie fühlte, hatte aufgehört zu schlugen. Jede Schülerin

beweinte den Tod einer Mutter."

Ramsauer, dem dieser Tod besonders nahe gehen musste.

schreibt darüber: ,.Es lag in des Herrn Plan, dass am
9. Januar 1819 der König seine Gemahlin, die Prinzen ihre

Mutter, Stuttgart Beine Wohlthäterin, Württemberg seine edle

Königin verlieren sollte."

Am andern Tage füllte die Trauerbetrachtung die kirchliche

Rede Rektor Zollers im Waisenhaus: am Dienstag aber erhielt

er den Auftrag, all«* Schülerinnen, die herbeikommen wollten, an

das Sterbebett der Königin un«l daran vorUber zu führen. Unter

lautem Schluchzen küssten vi«'!«' den Saum des Tot«'nlagers.

Am U.Januar, am Donnerstag, war dm feierliche Beisetzung
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in der Gruft der Stiftskirche. Rektor Zoller und Fräulein v. Baer

hatten die Aufgabe, die im Anstaltsgebäude versammelten Herren

und Damen sowie die Schülerinnen zur Kirche zu führen.

(In der Gruft der Stiftskirche zu Stuttgart verblieben die

sterblichen Ueberreste der Königin, his sie im «Tahre 1824 in der

von dem Hofbaumeister Salucci auf den Grundlagen der alten

Stammburg des Hauses Württemberg erbauten griechischen Kapelle

auf dem Rothenberg beigesetzt wurden. Ebendaselbst fand 1H(U

ihr Gemahl. König Wilhelm, und 18S7 ihre Tochter, die Prinzessin

Marie von Württemberg, verwitwete Grätin Xeipperg. die letzte

Ruhestätte.)

Am Samstag war Trauerfeier in der Anstalt: Thränen

erstickten den frommen Gesang, der sich endlich nur mit Mühe
durchringen konnte. Rektor Zoller hielt die Rede, die häutig

(buch ihn seihst und die Anwesenden unterbrochen wurde. Als

er geendet hatte, trat Minister v. Maucler vor und übergab ihm

den gnädigen Krlass des Königs, in welchem dieser erklärt«',

dass er im treuen Andenken an seine verewigte Gemahlin der

Anstalt seine unwandelbare Huld zusichere und derselben zu

einer teuren Erinnerung und immer gegenwärtigen Aufmunterung

den Namen Katharinenstift beigelegt habe. Rektor Zoller er-

griff die Schrift und rief aus: ..Die Königliche Mutter ist von

uns geschieden: aus den Höhen ihrer Verklärung kommt uns ihr

Segen zu. Der Königliche Vater ist an ihre Stelle getreten.

Der König hat uns seine stellvertretende Gnade zugesichert.

Heil der Verklärten. Heil dem Könige. Heil unserer Anstalt !"

Gesang schloss die Feier; tiefe Trauer herrschte in dem

Kreise: still gingen die Versammelten auseinander. ..Damit",

so sagt Zoller in seinen Erinnerungen, ..schloss auch die erste

Epoche der Anstalt. Die nächsten Epochen füllten sich mit der

Sorge für den Fortbestand und die Entfaltung des in der ersten

Epoche Begonnenen."

IV. Rückblick auf achtzig Jahre.

Achtzig .fahre sind seit jenen denkwürdigen Tagen ver-

gangen, und sie haben gezeigt, dass auf einem in Gott gethanen

Werk der Segen ruht. dass. wenn auch die. welche es im

Glauben begonnen haben, die Augen schliessen. es dennoch fort-

geht durch die Liebe und Treue anderer, die an ihre Stelle

treten. Weil die edle Stifterin in frommer Lauterkeit nichts als

das Gute gewollt hat, darum hat sie Gott zu ihrer Zeit die
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rechten Werkzeuge linden lassen, in deren Hände sie die Aus-

führung ihrer edlen Absichten mit Vertrauen legen konnte, und

darum hat es auch nie an solchen gefehlt, die dem teuren Ver-

mächtnis der Stifterin mit Begeisterung und Treue dienten.

Das edelste Vorbild hierin gab das erhabene Württem-

bergsehe Königshaus.

König Wilhelm I. hielt treulich, was er bei dem uner-

wartet raschen Dahinscheiden seiner teuren Gemahlin versprochen

hatte. Bis zu seinem Verseheiden am 25. Juni 1804 hat er dem

Katharinenstift 46 Jahre lang sein warmes, nie ermüdendes Inter-

esse zugewandt und ist für alle Bedürfnisse der Anstalt stets

grossherzig und freigebig eingetreten. Im Oktober 1821 über-

trug König Wilhelm seiner zweiten Gemahlin, der Königin
Pauline. die ..Oberaufsicht über das Katharinenstift in dem-

selben Masse und Umfang, wie die verewigte Königin sie geübt

hatte." Im Jahr 1842 trat die Prinzessin .Marie von Württem-

berg, die Tochter der Königin Katharina, als Mitprotektorin an

ihre Seite, und beide haben mit Treue und Sorgfalt über der

Lehranstalt und der Pension gewacht.

Am 25. Juni 1804 verschied König Wilhelm I. in dem hohen

Alter von 8J .Jahren, und schon am 0. Juli Hess sein Sohn und

Nachfolger König Karl den Vorstehern der Anstalt die gnädige

Zusage erteilen. ..er werde das Wohl des Katharinenstifts und

dessen feineres Gedeihen stets als einen Gegenstand seiner be-

sonderen Fürsorge betrachten." Am 7. Januar 1805 übertrug

er das Protektorat der Anstalt der Königin Olga, welche in

(iemeinschaft mit der Königin Mutter, der verwitweten Königin

Pauline (gest. 10. Mai 1873), sofort die Leitung des Katharinen-

stifts übernahm: am \l Januar aber, dem Todestag der Königin

Katharina, besuchten beide Majestäten die Anstalt. Mit unver-

änderter Treue Hess König Karl 27 Jahre lang das Katharinen-

Stift seine Huld und Gnade in Wort und That gemessen; die

Königin Olga Nikolajewna aber betrachtete es als eine heilige

Aufgabe, in die Fusstapfen ihrer edlen Tante Katharina zu treten,

und das Katharinenstift durfte es in reichem Masse immer wieder er-

fahren, unter welch treuer, mütterlicher, ganz im Sinne der

Stifterin geübter Leitung es stehe. Zum öo jährigen .Jubiläuni

der Anstalt konnte am 10. August 1808 der einem dringenden

Raummangel abhelfende „Olgabau" eingeweiht weiden: 187.'} half

die Königin der starken l'eberfüllung des Katharinenstifts durch

die Errichtung einer Schwesteranstalt. des Königlichen Olgastifts.
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ab: 1874 wurde das staatliche höhen 1 Lehrerinnenseniinar unter

Zustimmung der Königin mit dein Katharinenstift organisch ver-

bunden: 1884 aber konnte die der Munilizenz der Königin zu

verdankende Turnhalle bezogen werden.

König: Karl verschied am <>. Oktober 18U1 . und am
:$0. Oktober 18«.r2 folgte ihm die Königin Olga im Tode nach, beide

schmerzlich betrauert von dem «ranzen Lande Württemberg, be-

sonders aber auch von dem Katharinenstift, das eine so lange

Reihe von Jahren hindurch sieh der königlichen Huld und (inade

zu erfreuen hatte.

König Wilhelm II. folgte dem edlen Beispiel seines Gross-

vaters, König Wilhelms I.. und seines Oheims, des Königs Karl:

auch er trat für alle Bedürfnisse der Anstalt mit Königlicher

Huld und Freigebigkeit ein. Die Königin Olga übergab das Pro-

tektorat des Katharinenstifts der regierenden Königin Charlotte,

was der König am 17. Dez. 18«>1 dem Katharinenstift durch fol-

gendes Dekret mitteilte:

..Meine Gemahlin, die Königin Majestät und Liebden. hat

das Allerhöehstderselben von Ihrer Majestät der Königin Witwe

übergebene Protektorat mit meiner Zustimmung übernommen und

wird nach Kräften bestrebt sein, dieser Anstalt, im Andenken an

die erhabene Gründerin derselben und in Nacheiferung des edlen

Beispiels der bisherigen Protektorin. Ihre liebevolle Fürsorge zu

widmen."

Bis auf den heutigen Tag darf sich das Katharinenstift der

treuen Obhut der Königin Charlotte erfreuen. Wie ihre hohen

Vorgängerinnen lässt sie sich jede Woche von dem Königlichen

Kommissär mündlich und schriftlich Bericht erstatten und ver-

folgt das stete Wachstum der Anstalt mit lebhaftem Interesse

und in dem freudigen Gefühl, ihre treuen Bemühungen durch

das allseitige Vertrauen, das der Anstalt entgegengebracht wird,

belohnt zu sehen.

Eine für das Katharinenstift sein- folgenreiche und höchst

wohlthätige Hinrichtung hatte König Wilhelm T. dadurch ge-

troffen, dass er nach dem Tode der erhabenen Stifterin einen

eigenen Kommissär bei dem Katharinenstift aufstellte. Ks

war dies der Geheimrat Freiherr v. M ander, der von dem
Könige mit der obersten Leitung der Anstalt betraut wurde und

den Auftrag hatte. ..so oft es nötig wäre, dem Körnige unmittel-

bar über den Fortgang der Anstalt Bericht zu erstatten". Freilich

konnte er sich wegen anderweitigen Geschäftsandrangs der Stelle.
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die er in tiefer Verehrung für die Königin Katharina übernommen

hatte, nicht lange widmen, und so wurde im Juni 1810 Geheim-

rat v. Hartmann zum Königl. Kommissär ernannt, ein Mann, dem

die Königin Katharina selbst schon ein grosses Vertrauen ge-

schenkt hatte und dessen Leitung und Aufsicht alle übrigen von

ihr gegründeten Anstalten bereits unterstellt waren, wie aus fol-

gendem zwei Tage nach dem Tode der Königin Katharina er-

lassenen Handschreiben König Wilhelms zu ersehen ist:

Stuttgart. 11. Januar 181».

Mein lieber Geheimer Rat von Hartmann!

Da es eine heilige Pflicht für mich ist, das Andenken meiner

höchstseligen Gemahlin Majestät und Liebden wie in allen Stücken

so auch insbesondere durch Erhaltung und sorgfältige Pflege der-

jenigen Institute, welche Höchstdieselbe zum Besten meines Volkes

gegründet und in ihre mütterlich« 1 Aufsicht genommen hat, zu

ehren: so linde ich mich bewogen. Ihnen für die Zukunft das

Präsidium der ( Vntralleitung des Armen- und Landwirtschaft-

lichen Vereins, sowie die oberste Aufsicht über sämtliche mit

diesen Instituten in Verbindung stehenden Anstalten andurch

mit dem Anfügen zu übertragen, dass Sie mir wöchentlich zwei-

mal über die in den Sitzungen der Vereine verhandelten Gegen-

stände Vortrag halten werden. Indem ich Sie hiermit von dieser

meiner Erschliessung in Kenntnis setze, hege ich die IVber-

zeugung, dass Sie die oberste Leitung dieser Institute in dem

Geiste ihrer erhabenen Stifterin und nach den Ihnen bekannten

Intentionen derselben fortsetzen und übrigens in deren Leber-

tragung einen Beweis meines Vertrauens um! derjenigen wohl-

wollenden Gesinnungen linden werden, mit denen ich verbleibe,

mein lieber Geheimer Rat v. Hartmann,

Ihr gnädiger König

Wilhelm.

Nachdem der ebenso geistreiche als wohlwollende Mann
sein Amt acht Jahre lang mit Umsieht und Treue verwaltet hatte,

legte er es, hoch in Jahren stehend, nieder, und für ihn wurde

1827 der Oberstudienrat sdirektor Prälat Dr. v. Süskind zum König-

liehen Kommissär berufen, ein Mann von ungewöhnlicher, längst

erprobter Geschäftstüehtigkeit.

Als ihn schon im Jahre 1829 der Tod seinem Wirkungs-

kreis entriss, wurde seine Stelle dem Direktor Prälaten Dr.

v. Platt übertragen, der schon seit einigen Jahren in der oberen

.r
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Klasse den Unterricht in der Sittenlehre und Kirchengeschichte

Übernommen hatte in ihm, dem grossen Freunde der Kinder-

welt, war die liebenswürdigste, lauterste Persönlichk<'it mit grosser

Umsieht und einer vierjährigen Uebung in der Leitung höherer

Unterrichtsanstalten verbunden, und die zwölf Jahre, während
deren er dir Leitung der Anstalt in Händen hatte, waren eine

Zeit ruhigen Portgangs und gedeihlicher Weiterentwicklung.

Im Frühling 184*2 veranlasste ein Lähmungsanfall den ehr-

würdigen Prälaten von Flatt zur Niederlegung seiner Stelle, die

nun dem Prälaten Dr. v. Klaiber übertragen wurde, der schon

im ersten Jahre der Anstalt von der Königin Katharina zum
Lehrer der Länder- und Völkerkunde erwählt worden war.

Gleich im Anfang seiner achtjährigen Wirksamkeit hatte er

höchsten Orts Vorschläge zu machen für die Wiederbesetzung

der Stellen der Vorsteherin der Pension und des Rektors der

Anstalt, da Fräulein v. Baer 1812, Rektor Zoller 184:$ in den

Ruhestand traten. Welch glückliche Wahl er in Frau von Varn-

büler und in Rektor Wölfl" traf, werden wir später sehen. liegen

das Ende seiner Thätigkeit machte die Bewegung des Jahres

1848 ihre Wirkung auch für das Katharinenstift fühlbar, und

trotz der eifrigsten Bemühungen konnte Klaiber es nicht ab-

wenden, dass von der Ständekammer der jährliche Staatsbeitrag

von 2000 dulden gestrichen wurde. Eine Befriedigung gewährte

es dem würdigen Mann, dass König Wilhelm sich sogleich bereit

erklärte, den Mehrbedarf auf die Oberhofkasse zu übernehmen.

Im Herbst 1850 starb Prälat v. Klaiber, und an seine

Stelle trat Oberhofprediger Prälat Dr. v. Grüneisen. der loJahre

lang, bis nach dem Tode König Wilhelms, die Leitung und Ver-

tretung der Anstalt besorgte, getragen von dem vollen Vertrauen

des Königs und im freundlichsten Verkehr mit den Vorstehern

der Anstalt, die ihren (lang ruhig weiter ging.

Im Mai 1805 wurde Prälat I). v. Müller von König Karl

zum Königlichen Kommissär mit dem Aultrag«' ernannt. ..die

Königin als Protektorin in Ihrem Bestreben für die weitere Ent-

wicklung und das Gedeihen des Katharinenstifts zu unterstützen."

Bis zum Jahre 1893 hat der unermüdlich thätige Mann in

treuester Pflichterfüllung die Anstalt geleitet, getragen von dem
vollsten Vertrauen der Königin Olga, die er durch wöchentliche

persönliche Berichte in genauer Kenntnis von dem ganzen Gang
der Anstalt erhielt. Als im Dezember 18111 die Königin Char-

lotte das Protektorat der Anstalt übernahm, blieb Prälat v. Müller
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in seiner Stellung, beehrt mit dein Vertrauen Ihrer Majestäten,

und erst mit dem Anfang des Jahres 1893 legte er in dem hohen

Alter von 77 Jahren sein Amt nieder, das nun dem Oberhof-

prcdiger Prälaten Dr. v. Schmid Übertragen wurde, der bis

auf den heutigen Tag mit warmer Liebe zur Jugend treu seines

Amtes waltet und die Anstalt in allen ihren Anliefren bei Ihrer

Majestät der Königin vertritt, die er durch wöchentliche münd-

liche und schriftliche Berichte mit dem Gang der Anstalt stets

auf dem Laufenden erhält.

Für das Gedeihen und den stetigen Fortschritt des Katha-

rinenstifts war es von grossem Wert, dass in den achtzig Jahren

seines Bestehens die drei ersten Rektoren je ihr einjähriges

Jubiläum feiern durften, und dass der jetzige Rektor als vierter

in der Reihe der Rektoren schon vorher 18 Jahre lang dem

Katharinenstift und zugleich 11 Jahre dem höheren Lehre-

rinnenseminar als Professor angehört hatte.

Was Rektor Zoller bei der Gründung der Anstalt ge-

leistet und mit welch hoher Begeisterung er seine Aufgabe er-

fasst hat, haben wir gesehen. Er selbst sagt in seinen Erinne-

rungen: „Es ist nicht möglich, mehr mit dem ganzen Heizen

einem Kreise der Lebensaufgaben anzugehören, als ich dem

Katharinenstift zugethan war. und doch einmal müssen wir aus

allen Banden des Erdenlebens scheiden/4 — Am '21. März 1843

hatte Rektor Zoller sein 70. Lebensjahr zurückgelegt und nun

bat er um die Enthebung von seinem Amte, dem er 2.~> Jahre

lang in unermüdeter Arbeit seine besten Kräfte gewidmet hatte.

Am 17. August 1843 hatte er mit der Anstalt das 25jährige

Jubiläum geleiert, und am Sehluss der Jahresprüfungen wurde

der 20. September für ihn und alle Angehörigen der Anstalt der

schmerzliche Tag der Trennung. Voll Wehmut und Begeisterung

ruft er in seinen Erinnerungen aus: „Fünfundzwanzig glückliche

Jahre, über denen ihr herrlicher Xame geleuchtet, der Name
Katharinas!"

Auch nach seinem Abschied blieb Rektor Zoller dem Katha-

rinenstifte treu ergeben. Als er am 17. August 1851 am Abend

des Jahresfestes mit den Lehrern der Anstalt beim traulichen

Mahle sass und im lebhaften Gespräch Mitteilungen über ver-

gangene Zeiten machte, sprach Rektor Wulff die Bitte aus. er

möchte doch das aufzeichnen, was in seinem treuen Gedächtnis

über die Stiftung und das erste ereignisreiche Halbjahr des

Katharinenstiftes aufbewahrt liege. Dieser Bitte kam Rektor
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Zolh r mit grosser Bereitwilligkeit und Sorgfalt nach, und schon

am Jahresfeste 1S.V2 konnte Rektor Wolflf den Inhalt dieser Er-

innerungen zum Gegenstand seiner Festrede machen. Rektor

Zollers Sohn aber. Dr. Edmund Zoller. gab im Jahr 1868 als

sinnige Festgabe zur 50jährigen .Jubelfeier des Katharinenstifts

diese Erinnerungen heraus unter dem Titel: ..Das Katharinen-

stift. Blätter aus den Denkwürdigkeiten eines deutschen Er-

ziehers. Rektors v. Zoller." - Mit gebeugtem Körper und ver-

dunkeltem Augenlicht, aber einer merkwürdigen Frische des

Geistes erreichte er das 80. Lebensjahr, und als er am 23. Sep-

tember 1858 zu Grabe getragen wurde, rief ihm Rektor Wolff

den Dank des Katharinenstifts nach, „auf das er mit immer

gleicher Begeisterung als auf das glücklichste Werk seines Lebens

zurückblickte.
44

Der Amtsnachfolger Rektor Zollers war der schon mehrmals

genannte Rektor Dr. Karl Wolff, der sich als Pfarrer in Bein-

stein und Konferenzdirektor für den Bezirk Waiblingen vielfach

mit Schulangelegenheiten beschäftigt hatte und am ri.J. Oktober

1848 mit Beginn des neuen Schuljahrs seine Stelle antrat.

Während der 25 Jahre, in denen er mit väterlicher Treue die

Anstalt leitete, ging diese ihren ruhigen Gang weiter und durfte

sich des Vertrauens der Eltern in reichem Masse erfreuen. Als

nach dem Tode König Wilhelms die Königin Olga das Protektorat,

des Katharinenstifts übernommen hatte, schenkte auch sie nach

einer eingehenden Prüfung aller Verhältnisse der Anstalt, die.

durch eine hiezu niedergesetzt«' Kommission vorgenommen wurde,

dem trefflichen Manne ihr volles Vertrauen. Der huldvollen Teil-

nahm«', welche die Königin dem Katharinenstift zuwandte, wurde

von Seiten der Eltern eine dankbare Anerkennung entgegen-

gebracht, di«' sich in einer bedeutenden Zunahme der Schülerinnen-

zahl kundgab, so dass gegen das Ende der Amtstätigkeit Rektor

Wolfis immer neue Parallelklassen errichtet werden mUSSten und

dem Raummangel nur durch «'inen neuen Ergänzungsbau abge-

holfen werden könnt« 1
, welcher der Munitizenz der Königin Olga

zu verdanken ist und deshalb b« i
i seiner Einweihung am Vor-

abend der Feier des 50jährigen Jubiläums d«»s Katharinenstifts

den Namen „Olga bau" erhielt.

Wi« 1 der Anfang der Amtsthätigk«'it Rektor Zollers durch

sein«' liervornig«'n<le Teilnahme an <1«t Gründung des Katharinen-

Stifts einen nie erbleichenden Glanz erhielt, so fällt auf <l«'n

Schluss «les Wirkens von Rektor Wolff <>in freundliches Lieht
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durch die überaus gelungene Feier des 50j übrigen Jubiläums
der Anstalt, die er ebenso erbebend als lieblich zu gestalten ver-

stand. Das Königspaar betrachtete die Jubeltage des 16. und

17. August 18(58 als „eigenes Familienfest" und nahm in wahr-

haft herzlicher Weise und mit königlicher Freigebigkeit daran

teil. Der Sohn der Königin Katharina. Prinz Peter von

Oldenburg, der seine treue Anhänglichkeit an die Stiftung seiner

Mutter bei jeder Gelegenheit bewiesen hatte, erschien persönlich

bei der Festfeier: als Vertreter des russischen Kaiserhauses war

der wirkliche Geheimrat von Titoff abgesandt worden, und die

Glückwünsche des Kaiserlichen Smolnostifts in Petersburg über-

brachte der Studiendirektor von Timofejeff. Aus der Nähe und

Ferne waren Festgäste herbeigekommen, namentlich frühere

Schülerinnen aus alten Jahrgängen, darunter ganz besonders gegen

70 aus dem Jahr der Gründung, und die Teilnahme des Publi-

kums war eine ausserordentlich grosse. Von bleibendem Wert

waren besonders zwei Stiftungen: Der König gründete einen

Pensionsfonds für die Lehrer und stellte in Betreff der Pensions-

rechte dieselben Normen und Bedingungen fest, die für die Staats-

diener und deren Angehörige gelten: die Stadt Stuttgart aber

stiftete ein Kapital von 2(H)0 Gulden, aus dessen Zinsen die

l'nterrichtskosten für eine würdige und bedürftige Bürgerstochter

im Katharinenstift bezahlt weiden sollten.

Als nach Beendigung des Festes dem König und der Königin

der Dank für die gnädige Teilnahme daran ausgesprochen wurde,

versicherten ihre Majestäten, „von dieser schönen, wohl einzig

in ihrer Art dastehenden Feier den wohltuendsten Eindruck

empfangen zu haben.'*

Hasch folgten auf diese .Jubelfeier Tage der Trauer: Wenige

Monate nachher sah sich Rektor Wolff aus Gesundheitsrück-

sichten genötigt, um die Enthebung von seinem Amte nachzu-

suchen. Am 24. März 1809 verabschiedete er sich von der ihm

so teuren Anstalt: bald konnte er das Bett nicht mehr verlassen,

und am 11. Mai 18(19 ging er zur ewigen Ruhe ein.

Ihm folgte Dr. Adolf Heller, der schon im April 18(>5

als Professor am Katharinenstift angestellt worden war und sich

also in die Verhältnisse der Anstalt bereits eingelebt hatte. Die

Schülerinnenzahl nahm immer mehr zu, so dass 187:5 eine

Schwesteranstalt, das Königliche Olgastift, abgezweigt wurde.

Trotzdem blieb aber der Besuch der alten Anstalt ein so starker,

dass die verfügbaren Räume kaum genügten, besonders als im
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Jahr 1S74 durch die Errichtung eines höheren Lehrerinnen-
seniiuars das Katharinenstift eine hochwichtige und dauernde

Erweiterung erhielt, auf die wir nun näher einzugehen haben.

Den Gedanken, eine höhere Fortbildungsschule an das Katha-

rinenstift anzuschliessen. hatte die Königin Olga wiederholt aus-

gesprochen; aber immer wurde die Ausführung durch näher-

liegende, dringendere Bedürfnisse verschoben. Als nun aber in

ganz Deutschland höhere Lehrerinnenseminarien errichtet wurden

und die Frage auf verschiedenen Lehrertagen, sodann auch im

Stuttgarter Frauentag und in der württembergischen Ständever-

sammlung angeregt worden war, beschloss die hohe Staatsregie-

rung die Errichtung eines höheren Lehrerinnenseminars in Stutt-

gart: der König und die Königin aber gestatteten gnädigst, ja nach

der Königin eigenen Worten mit freudiger Genugthuung. den An-
schluss der neuen Anstalt an das Katharinenstift.

Hei der Eröffnung des Seminars, die am 10. April 1S74

in Anwesenheit der Königin stattfand, sprach der Kultminister

Dr. v. (1 essler sich über den doppelten Zweck desselben dahin

aus. dass es den künftigen Lehrerinin n die volle theoretische

und praktische Vorbildung, den ausserordentlichen Schülerinnen

die von ihnen begehrte weiten 1 und erhöhte Fortbildung ge-

währen solle. Prälat v. Müller aber, der Königliche Kom-
missär bei dem Katharinenstift, sagte im Auftrag der Königin:

Wenn das Katharinenstift seine Lokale. Lehrmittel und die

nötigen l'ebungsklassen zur Verfügung stellt, so geschieht dies

nicht nur unter der selbstverständlichen Voraussetzung, dass die

nächsten Zwecke der Schule hierunter nicht leiden, sondern auch

in der l'eberzeugung. dass von dieser Verbindung für das Katha-

rinenstift eine Förderung seines inneren Lebens zu hoffen sei.

Wenn aus den Klassendes Katharinenstifts die besten Schüle-

rinnen in das Seminar eintreten, so muss darin ein Sporn für

sie liegen zu aller Treue in dem Lernen, das sie zur Teilnahme

an jenem höheren Unterricht erst befähigen soll. Und wenn in

die Klassen des Katharinenstifts Seminarschülerinnen. werdende

Lehrerinnen. Zutritt haben, um das Geschäft des L'nterrichtens

und Erzichens zu lernen, so werden durch die Anwesenheit dieser

Gäste die Lehrer zu echt vorbildlichem Wirken ermuntert, was

den Schülerinnen nur zu gut kommen kann. Den Schülerinnen

aber, die das Katharinenstift durchlaufen halten, ist mit der Er-

richtung des Lehrerinnenseminars eine Fortbildungsschule ge-

boten, welche hinsichtlich der Beteiligung der Lehrkräfte, hin-
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sichtlich der Ziele, auf die hingeschaut und hingearbeitet wird,

eine wesentliche Lücke ausfüllt und einen wertvollen Teil unseres

vaterländischen Schulwesens hildet. —
Das Kultministerium Ubertrug der bewährten Kraft Rektor

Hellers auch die Vorstandschaft Uber das höhere Lehrerinnen-

seminar. so dass nun beide Anstalten unter seiner Leitung ver-

einigt waren, und nur ein organisatorisches Talent und eine nie

ermüdende Arbeitskraft, wie Rektor Heller sie besass, konnte

dieser Aufgabe gewachsen sein. Namentlich die Zöglinge des

Seminars, die er später bei seinem Jubiläum als seine Freude

und seine Krone bezeichnete, wussten seinen anregenden Unter-

richt, sein liebevolles Eingehen auf dir« Eigenart einer jeden und

die väterliche Fürsorge, die er ihnen auch nach dem Austritt

aus dem Seminar jederzeit angedeihen Hess, hoch zu schätzen.

Als vor etwa 25 Jahren die Sache der höheren Mädchen-
schule in ganz Deutschland aufs neue in Fluss kam und Uber-

all Vereine gegründet wurden, die sich derselben widmeten,

bildete sich auch in Württemberg ein Zweigverein für das

höhere Mädchenschulwesen. Rektor Dr. Heller war von Anfang

an und ohne Unterbrechung der Vorsitzende desselben, und unter

seiner gewandten, sicheren und zielbewussten Leitung gelang es

dem Verein, bei dem vertrauensvollen Entgegenkommen der

Regierung schon 1877 die staatliche Anerkennung der höheren

Mädchenschulen als höherer Lehranstalten zu erlangen. Im

Jahr 1877 wurde auch die staatliche Konnnission für das höhere

Mädchenschul wesen. unmittelbar unter dem Kultministeriuni

stehend, errichtet, und Rektor Heller war von Anfang an ein

Mitglied derselben. Aus Veranlassung des 2.*> jährigen Rektorats-

jubiläums Di*. Hellers erachtet«* es der Kultminister Dr. v. Sar-

wev für eine angenehme IMlicht. ihn der wärmsten Anerkennung

der Verdienste zu versichern, die er sich als Mitglied der Kom-
mission erworben habe, und Prälat Dr. von Burk, ebenfalls ein

Mitglied dieser Kommission, rief ihm noch am Grabe den Dank

für seine treuen und erfolgreichen Dienste nach.

Bei den Versammlungen des deutschen Vereins für das

höhere Mädchenschulwesen wurde die hervorragende Kraft des

..trefflichen Schwaben", der stets das rechte "Wort zu finden und

schwierige Angelegenheiten mit scharfem Blick zu durchschauen

und mit Geschick, mit Energie und doch innner mit dem grössten

Wohlwollen durchzuführen verstand, bald erkannt. Zehn Jahre

nach einander war er der Vorsitzende des Vereins, eine Ehre
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für ihn und seine Heimat, über die sieh auch die Königin Olga

wiederholt mit freudiger Anerkennung ausgesprochen hat. und

als der deutsche Verein für das höhere Mädchenschulwesen 18*2

in Stuttgart tagte, waren alle Teilnehmer an der Versammlung

des Lobes voll über den unter Rektor Hellers Leitung so über-

aus gelungenen Verlauf derselben. Auf alle Hauptversamm-

lungen wurde Rektor Heller als Vertreter der württembergischen

Regierung abgesandt, und die Sitzungen des engeren Ausschusses

führten ihn wiederholt in die Reichshauptstadt. Unter den

Kränzen, die an seinem Grabe niedergelegt wurden, trug einer

die Widmung: „Seinem verdienstvollen Leiter der deutsche

Verein für das höhere Mädchenschulwesen."

Bei dem 25jährigen Rektoratsjubiläuni Hellers, das am
20. April 18JM gefeiert wurde und dessen freudenvolle Tage sich

zu seinem hell und freundlich beleuchteten Lebensabend gestalten

sollten, wurde ihm der Titel eines Oberstudienrats verliehen, was

ihn mit um so grösserer Befriedigung erfüllte, als dadurch, wie

ausdrücklich betont wurde, zum ersten Male die höhere Mädchen-

schule auch in dieser Beziehung den andern höheren Lehr-

anstalten gleichgestellt wurde. Das schöne Fest war ihm eine

Zeit der höchsten Freude, deren er immer mit Rührung gedachte

und die ihn wunderbar zu verjüngen schien. Vor Beginn der

Sommerferien feierte er noch das Jahresfest des Katharinenstifts,

und dann begab er sich nach dem freundlichen Urach am Fuss der

Schwäbischen Alb. wo er schon viermal Erholung und Kräftigung

gesucht und gefunden hatte. Dankbar zurückblickend auf das. was

das .Jahr 1894 ihm Freundliches gebracht hatte, lebte er der

frohen Hoffnung, in einigen Wochen neugestärkt die Arbeit wieder

aufnehmen zu können: da wurde er ganz unerwartet am
22. August 1804 durch einen Sehlaganfall und raschen Tod den

Seinigen und seiner vielseitigen, fruchtbaren Thätigkeit entrissen.

Von hoher Bedeutung für die Fortführung und Weiterent-

wicklung des Katharinenstifts und eine grosse Freude für das

Lehrerkollegium war es. dass Garnisonpfarrer Emil
Heintzeler in Ulm. der 13 .Jahre lang, vom März 1877 bis zum
März 18!K). dein Katharinenstift und zugleich seit 1879 dem

höheren Lehrerinnenseminar als Professor angehört hatte, zum
Rektor gewonnen wurde. Unter seiner thatkräftigen Leitung er-

hielt das Katharinenstift seinen vollständigen inneren Ausbau,

indem Klasse Xa mit 18 Wochenstunden und wahlfreien Kursen

als Fortbildungsklasse hinzugefügt und in Klasse Xb eine Rc-
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petitions- und Vorbereitungsklasse mit 9 Woehenstundcn für soleke

Schülerinnen eingerichtet wurde, welche die Aufnahmeprüfung in

das hüherc Lehrcrinncnseminar machen wollen.

Auch die Räumlichkeiten der Anstalt gewannen unter der

neuen Leitung ausserordentlich, und wer längere Zeit das Katha-

rinenstift nicht mehr betreten hat. kann sich nur freuen über die

Veränderungen, die in den letzten vier .Jahren darin vorgenommen

wurden. Tm alten Haus wurden verschiedene Mängel gründlich

beseitigt: ein niedriger Querbau im Hof. in welchem zwei Lehr-

zimmer sich befanden, wurde abgebrochen und dadurch ein so

grosser, heller Hofraum gewonnen, wie ihn wohl selten eine

mitten in der Stadt gelegene Lehranstalt aufzuweisen hat: er

steht jetzt dem grossen, schönen Garten, der sich an die Anstalt

anschliesst, würdig zur Seite. Als reicher Ersatz für die abge-

brochenen Lehrzimmer wurde dem Katharinenstift von dem Königl.

Finanzministerium ein Haus abgetreten, dessen Front in den Hof

geht und das seither Beamtenwohnungen enthalten hatte, wo-

durch sechs Klassenzimmer und ein Bibliothekzimmer gewonnen

wurden. Dadurch ist jetzt nicht nur das ganze Anwesen, in dein

das Katharinenstift mit der Pension und dem höheren Lehrerinnen-

seminar untergebracht ist. vollständig abgerundet und abge-

schlossen, sondern es wurden auch verschiedene Erweiterungen

im alten Haus möglich gemacht, namentlich die Einrichtung eines

geräumigen Rektoratszimmers mit einem passend ausgestatteten

Vorzimmer und besonderem Registraturzimmer, wodurch einem

längst gefühlten dringenden Bedürfnis abgeholfen ward«-, ferner

von zwei Zimmern für die Lehrerinnen und Trennung des physi-

kalischen und naturwissenschaftlichen Kabinetts.

Von Anfang an waren nach dem AVillen der Königin Katha-

rina Pension und Lehranstalt unzertrennlich mit einander ver-

bunden, und bei der ernsten Auflassung der Aufgabe der Pension

wurde der Wahl der Vorsteherin derselben die grösste Wichtig-

keit beigelegt. Als Fräulein von Raer. wie wir oben gesehen

haben, nach 24jährigem Wirken im Jahr 184:2 um die Enthebung

von ihrer Stelle bat. wurde diese der verwitweten Frau (Jeneralin

von Varnbüler, einer geb. Gräfin von Herliehingen, übertragen.

Nach dem Verlust ihrer eigenen Kinder waltete sie 12 .Jahre

lang als treue Mutter unter der ihr anvertrauten Kinderschar,

in inniger Freundschaft verbunden mit der Mitprotektorin der An-

stalt, der Prinzessin Marie v. Württemberg, von der sie wie eine

Mutter geliebt und vereint winde.
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Als Fiau von Varnbüler im Jahr 1H54 sich durcil ihren

leidenden Zustand genötigt sah. ihre Stellt* niederzulegen, er-

nannte Köllig Wilhelm I. zur Vorsteherin der Pension Fräulein

Luise Theiss, aus Marburg gebürtig, die sieh eine Reihe von

.Jahren hindurch in der dem Königshause sehr nahe stehenden

v. Mauelersehen Familie als Erzieherin bewahrt hatte. Sechs-

undzwanzig .Jahre lang stand sie in grosser Pllichttreue der

Pension vor, die sich namentlich in den siebziger .Jahren eines

so grossen Vertrauens zu erfreuen hatte, dass die Zahl der Zög-

linge, die auf etwa 30 berechnet war. eine Zeit lang über 40 betrug.

Jm .Jahr 18so legte Fräulein Theiss aus Gesundheitsrück-

sichten ihre Stelle nieder, au welche nun die verwitwete Frei-

frau von Soden-Holzschuher berufen wurde, die als frühere

Schülerin des Katharinenstifts und durch ihre eigenen Töchter

der Anstalt längst nahe stand und nun ganz in die Fussstanfen

der edlen Frau v. Varnbüler trat.

Iiis zum .Jahre ls»>4 waltete Freifrau v. Soden in gewissen-

hafter Treue und grosser Hingebung ihres Amtes, und als nach

dem Tode König Karls und der Königin Olga und nach dem

Rücktritt des Prälaten v. Müller auch sie um die Enthebung von

ihrer Stelle bat. übertrugen Ihre Majestäten dieselbe der ver-

witweten Freifrau Hiller von Gärtringen. Mit unermüd-

lichem Eifer, der sich besonders auch auf die Aufreehthaltung

der äusseren Ordnung in Pension und Lehranstalt erstreckt,

waltet sie ihres Amtes und ist mit bestem Erfolg bestrebt, den

guten Ruf. dessen sich die Pension seit NO .Jahren im in- und

Auslande erfreut, aufrecht zu erhalten.

V. Das Katharinenstift und
das höhere Lehrerinnenseminar im Jahre 1898.

Als die Königin Katharina vor achtzig Jahren das Katha-

rinenstift eröffnete, da war dies in Württemberg, wo seit Jahr-

hunderten nur der Unterricht und die Ausbildung der Söhne ge-

fördert worden war. der erste sichere Tritt, um auch den Unter-

richt und die Bildung der Töchter auf eine höhere Stufe zu heben.

Die zahlreichen grösseren und kleineren Anstalten, die seitdem

in Stuttgart und in allen grösseren Städten des Landes ent-

standen sind, liefern den besten Beweis, dass die Königin Katha-

rina ein wirkliches Bedürfnis ihrer Zeit erkannt hatte, dass sie

mit ihrer Anstalt einein allgemeinen Wunsch und Bedürfnis ent-

gegengekommen war.
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Zu welch stattlichem Baum das vor 80 .Jahren von einer

edlen Gärtnerin im Aufblick zu Gott gepflanzte Reis heran-

gewachsen ist, zeigt dir« neueste Statistik des Unterrichts- und

Erziehungswesens in Württemberg, wo es heisst: Am 1. Januar

1808 bestanden ausser dem Königl. Katharinenstift und dem
Königl. Olgastift öffentliche höhere Mädchenschulen 10, Privat-

anstalten 2. Die Gesamtzahl der Lehrer und Lehrerinnen be-

trug 108. die der Schülerinnen 8868.

Auf den Wunsch der Königin Olga wurden die beiden König-

lichen Anstalten bei der gesetzlichen Normierung der Verhält-

nisse der höheren Mädchenschulen der im .Jahr 1877 einge-

setzten staatlichen Kommission nicht unterstellt, um ihnen die

freie Bewegung zu wahren: dadurch aber, dass der Königliche

Kommissär bei dem Katharinenstift. Prälat v. Müller. Vorstand

der Kommission, und der Rektor des Katharinenstifts ein Mit-

glied derselben war. wurde zwischen der Kommission und den

Königlichen Anstalten Fühlung erhalten, und das Katharinenstift

nimmt unter den höheren Mädchenschulen des Landes nicht nur

als die älteste, sondern auch als die am zahlreichsten besuchte

und mit dem höheren Lehrerinnenseminar gekrönte unstreitig die

erste Stelle ein.

Das stätige Wachstum der Anstalt zeigen folgende Zahlen:

von 1818 184.J betrug die Schülerinnenzahl 1100

von 184J-1808 sind dazu gekommen 2521

von 1808- IS! r{ 4130

von 18<rj bis Ende 1808 sind dazu gekommen . . .
j

'">'»

Die Gesanitzahl der Töchter, die seit dem Beginn der

Anstalt eingetreten sind, beträgt also S770

Schülerinnen sind es am Schluss des Jahres 1808. mit Ein-

schluss von 23 Pensionärinnen, 720. die sieh auf 10 .Jahres-

klassen verteilen, von denen die Klassen VIII und IX in :>. die

übrigen je in 2 Parallelklassen geteilt sind. Neben dem Rektor

und der Frau Vorsteherin der Pension sind noch 10 männliche

und 20 weibliche Lehrkräfte thätig.

Die vier unteren .Jahrgänge (Klasse I— IV) haben für jede

Klasse eine Klassenlehrerin. Vom 5. Schuljahr an wird der

Unterricht zumeist durch männliche Lehrkräfte erteilt: doch ist

auch hier für jede Klasse eine Gouvernante bestellt, welche mit

Aufrechthaltung der Ordnung in erster Linie betraut ist. Die

drei mittleren Klassen (V — VII) haben je einen besonderen

Klassenlehrer, wogegen in den zwei Oberklassen (VIII und IX)
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naturgemäss das Fachlehrersystem in den Vordergrund tritt:

doch ist auch hier je einer der Hauptlehrer als Klassenlehrer

aufgestellt, um gemeinsam mit der Gouvernante die Aulsicht über

die Klasse zu führen und in den an ihn gebrachten Kragen zu-

nächst zu entscheiden. Alle wichtigeren Fälle sind sofort an

den Rektor zu bringen, welcher entweder dieselben von sich aus

erledigt oder das, was von grösserer Bedeutung ist, teils un-

mittelbar, teils nach Rücksprache mit dem Lehrerkonvent dem

Königlichen Kommissär, eventuell durch diesen der Allerhöchsten

Entschliessung vorlegt.

Das Katharinenstift umfasst zunächst neun Jahreskurse,

von I zu IX aufsteigend. Der Eintritt in Kl. I erfolgt der Regel

nach in demjenigen Kalenderjahr, in welchem die Kinder ihr

siebentes Lebensjahr zurücklegen, und der ganze Lehrplan ist

darauf berechnet, dass die Schülerinnen mindestens bis zum
1<>. Lebensjahr, d. h. bis zum Schluss der Kl. IX. in der Anstalt

verbleiben, da die einzelnen Fächer erst hier ihren notwendigen

Ahsehluss erhalten.

Schülerinnen, die eine über Kl. IX hinausgehende weitere

Ausbildung suchen, Huden dieselbe entweder in dem höheren

Lehrerinnenseminar, oder in einem nach dem Grundsatz der

wahlfreien Kurse als Kl. Xa eingerichteten Fortbildungskurs.

Er umfasst zunächst folgende Fächer: Weltgeschichte. Literatur-

geschichte. Kunstgeschichte. Geographie: Französisch. Englisch.

Italienisch: Haushaltungschemie und Buchführung: Perspektive.

.Jede Besucherin kann entweder alle Fächer zusammen oder nach

freier Wahl nur einzelne nehmen: dieselben werden je auf ein

Trimester belegt, und es beträgt das l'nterrichtsgeld für eine

Wochenstunde im Trimester 5 M. bis zum Höchstbetrag von

40 Mark.

In Kl. J— IX sind sämtliche Unterrichtsfächer und Lehr-

stunden obligat. Die Unterrichtszeit ist vormittags

für die Klassen J— III von U-12 I hr.

„ . „ IV IX K— 12

von 'Mitte Nov. bis Mitte Fehl 1

.

von 8V2— 12 ..

:

nachmittags für sämtliche Klassen zwischen 2 und 4 Uhr, jedoch

so, dass sämtliche Klassen mindestens 3 Nachmittage in der

Woche ganz frei haben. Kl. Xa hat täglich zwischen 9 und

12 Uhr ihre Lektionen.

Die Mittel, welche die Anstalt anwendet, um die Disziplin
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aufrecht zu erhalten und den Fleiss anzuspornen, sind vor allem

darauf berechnet, au das Ehr- und Pflichtgefühl der Schülerinnen

sich zu wenden und dadurch ihre willige Mitwirkung zu gewinnen.

Die Strafen sind folgende: zunächst ein mündlicher Verweis,

dann eine schlechte Note, welche sofort den Kitern mitgeteilt

wird, weiterhin Bedrohung mit dem Ausschluss, endlich der Aus-

schluss seihst, der auf Antra"; der Anstaltsvorstände von der

hohen Protektorin verfügt wird. Alle körperlichen Strafen sind

ausgeschlossen.

Die Hausaufgaben sind in sämtlichen Klassen auf ein mög-

lichst niederes Mass beschränkt.

Vor Sehluss des Schuljahrs an Ostern findet im Pestsaal

des Katharinenstifts für die Klassen I bis IX eine öffentliche

Prüfung durch den Königliehen Kommissär statt, zu welcher

die Kitern und sonstigen Angehörigen der Schülerinnen einge-

laden werden: mit dieser Prüfung wird eine Ausstellung der

Zeichnungen und Handarbeiten verbunden,

Die Schülerinnen erhalten in den unteren Klassen wöchent-

liche, in den mittleren Klassen monatliche Zeugnisse über Be-

tragen, Fleiss und Leistungen im allgemeinen, in sämtlichen

Klassen I bis IX aber dreimal jährlich, je vor der Sommer-,

Weihnachts- und Ostervakanz ein Hauptzeugnis auch in den

einzelnen Fächern. Auf Grund des Hauptzengnisses wird in

Kl. I bis VIII jährlich dreimal die Lokation vorgenommen.

Das Schuljahr zerfällt in drei ziemlich gleiche Abschnitte

oder Trimester durch drei Ferien: die Sommervakanz vom

25. Juli bis 0. September, die Weihnachtsvakanz vom heiligen

Abend bis zum Erscheinungsfest und die Ostervakanz vom Palm-

sonntag bis zum 2. Mittwoch nach Ostern.

Der Eintritt in die Anstalt erfolgt für gewöhnlich nur mit

Beginn des Schuljahrs nach Ostern: der Austritt findet ord-

nungsgemäss ebenfalls nur mit Sehluss des Schuljahrs an

Ostein statt.

Das Schulgeld wird in (bei .Jahresraten für jedes der drei

Trimester im Mai. September und .Januar vorausbezahlt und be-

trägt für das Trimester in Kl. I 20 M., Kl. 11 22 M.. Kl. ITI

24 M.. Kl. JV 27 M., Kl. V 30 M., Kl. VI :U M., Kl. VII 38 M..

Kl. VIII 42 M., Kl. JX 40 M.. für Ausländerinnen je 7 M. mehr,

bei gleichzeitigem Besuch durch Schwestern für jede derselben

2 M. 50 Pf. weniger.

Das jährliche Defizit der Anstalt, das von der Oberhofkasse
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gedeckt wird, betrug nach dem Etat für 1897— 1 »S für die Lehr-

anstalt 16700 M.. für die Pension 3500 M.. zusammen 20200 M.

In das höhere Lehre rinnen seminar sind in den 24 Jahren

seines Bestehens 519 Schülerinnen eingetreten, und zwar weitaus

zum grössten Teil in der Absieht, darin die Ausbildung zu Lehre-

rinnen und Erzieherinnen zu erhalten. Einer Statistik, wie sie

alle fünf Jahre dem Königl. Ministerium des Kirchen- und Schul-

wesens überleben wird und letztmals am 1. Dezember 1895 vor-

gelegt wurde, entnehmen wir folgende Notizen:

„Die Anstalt wurde am H>. April 1874 eröffnet und ist mit

dem Katharinenstift organisch verbunden in der Weise, dass

dessen Vorsteher (der Königl. Kommissär und der Pektor) die

Leitung des Seminars unter der unmittelbaren Aufsieht des Kult-

ministeriums besorgen. Die Aufnahme, welche erst nach zurück-

gelegtem 1(>. Lebensjahr erfolgen kann, ist abhängig von einer

Prüfung, zu der im Januar jeden Jahres in den Öffentlichen

Blättern der Aufruf ergeht und die dann gewöhnlich gegen Ende

Februar vorgenommen wird; gefordert wird bei derselben kurz

gesagt der Nachweis über die Aneignung des gesamten Unter-

richtsstoffes einer (mindestens) 9klassigen höheren Mädchen-

schule. Der Eintritt erfolgt für diejenigen, welche die Prüfung

bestanden haben, nach Ostern jeden Jahres; die Eintretenden

verpflichten sich zu einem zweijährigen Kursus. An denselben

schliefst sich sodann am Heginn des dritten Jahres noch ein

etwa zehnwöchentlicher Repetitionskurs in einzelnen Fächern an.

worauf im Juni die staatliche höhere Lehrerinnenprüfung unter

dem Vorsitz eines Ministerialkommissiirs abgehalten wird, auf

(irund «leren die Zeugnisse über die erlangte staatliche Ermächti-

gung zum rnterricht an höheren Mädchenschulen ausgestellt

weiden. Von den bis zum Jahr 1895 in 22 Jahreskurse aufge-

nommenen 4JJ Schülerinnen waren 284 frühere Schülerinnen des

Katharinenstifts und unter diesen wieder 181 Freischülerinnen

dieser Anstalt. L'nter den Schülerinnen stand eine grössere An-

zahl schon in einein höheren Lebensalter, und manche waren

schon als Erzieherinnen und Lehrerinnen thätig gewesen, hatten

aber das Bedürfnis gefühlt, die mangelnde Seminarbildung noch

nachzuholen. Dem Religionsbekenntnis nach waren .'{^5 evan-

gelisch, Jb* katholisch und 12 israelitisch. Der Heimat nach

waren 2J2 ans Stuttgart. 1<>4 aus dem übrigen Württemberg, 2J

aus dem übrigen Deutschland, 10 aus den ausserdeutschen

Ländern Europas und 4 aus fremden Erdteilen. Dem Stand nach
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verteilen sich die Väter in folgender Weise: es waren 07 Lehrer

aller Kategorien. 54 Geistliche und Missionare. 121 Civilbeamte.

10 Militärs. 8 Diplomaten und Anwälte. 11 Aerzte und Apotheker.

0 Schriftsteller und Künstler. 130 aus dein Handels- und Gewerbe-

stand. 0 Oekononien und 8 Privatiers. Von den bis Ende 1<S!>5

eingetretenen 4'.V\ Schülerinnen gehörten 44 den beiden derzeitigen

Jahreskursen an: von den übrigen waren 18 aus Gesundheits-

rücksichten. 7 anlässlich ihrer Verlobung oder Verheiratung und

R wegen häuslicher Verhältnisse, also zusammen 34, vor der

Schlussprüfung ausgetreten. Die übrigen 355 hatten die Staats-

prüfung bestanden, und von diesen waren am 1. Dezember 1805

gestorben 8, in andere Berufsarten übergetreten 2, verheiratet

hatten sich 100. im Privatstande lebten 04. darunter insbesondere

diejenigen, welche das Seminar nur um ihrer Fortbildung willen

besucht hatten und 14 aus den beiden zuletzt geprüften Kursen.

Die übrigen waren im Lehrerinnenberuf thätig. und zwar als

Privatlehrerinnen :V7. als Lehrerinnen und Erzieherinnen in

Familien 7s (in Stuttgart 7. im übrigen Württemberg 14, im

übrigen Deutschland 24. ausserhalb Deutschlands 3.T); an Schulen

sind verwendet 00 und zwar am Katharinenstift 7, am Olga-

stift 2. an den übrigen württembergischen höheren Mädchen-

schulen 18. an kleineren württembergisehen Privattöchterschulen 10.

im übrigen Deutschland 14 und ausserhalb Deutschlands 15. —
Die immer wieder einlaufenden zahlreichen Anfragen vom ln-

und Ausland nach Lehrerinnen und Erziehelinnen, welche im

Seminar zu Stuttgart ihre Ausbildung erhalten haben, sind der

beste Beweis für das Vertrauen, das der Anstalt in den weitesten

Kreisen entgegengebracht wird.**

Hieran mögen sich noch folgende Notizen über das höhere

Lehrerinnenseminar anschliessen

:

In jeden Kurs weiden 12 Württembergerinnen. welche dem
Lehrberuf sich widmen wollen, nach dem Ergebnis der Eintritts-

prüfung als ordentliche Schülerinnen aufgenommen. Sie sind frei

vom Unterrichtsgeld und können auf Ansuchen unter Vorlegung

eines Vermögenszeugnisses bei entsprechendem Verhalten mit

Stipendien bis zum Betrag von 350 M. jährlich bedacht werden,

wobei in erster Linie auf die nicht in Stuttgart wohnenden Be-

werberinnen Rücksicht genommen wird. Von dem Königl. Kult-

ministerium sind dazu für jeden Kurs jährlich 2100 M. aus-

gesetzt.

Die ausserordentlichen Schülerinnen haben ein Unterrichts-
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geld von 180 M. (Xichtdeutsche 240 M.) jährlich zu entrichten.

"Württembergerinnen kann jedoch im Fall der Bedürftigkeit und

Würdigkeit das Unterricbtsgeld ganz oder teilweise nachgelassen

werden.

Die neueste amtliche statistische Nachricht lautet:

Das höhere Lehrerinnenseminar zählt«' im Schuljahr 1807—98

Ol Schülerinnen in 2 Kursen, darunter .57 ausserordentliche.

Die Zahl der Geprüften (Kurs 1*05— 07) betrug 21. Die Zahl

der Lehrkräfte betrug 12 männliche und :l weibliche.

Vergleichen wir den heutigen Stand des Katharinenstifts

mit dem vor 80 .Jahren, so finden wir zwar manche Verände-

rungen und Erweiterungen: aber mit Freuden werden wir ge-

wahr, dass die Grundzüge die gleichen geblieben sind. Der Ver-

fasser dieser Zeilen aber, der schon seit 48 Jahren an der An-

stalt thätig ist und sich heute noch freut, die ersten Vorstände.

Rektor Zoller und Fräulein v. Buer, persönlich gekannt und mit

einem Lehrer aus der unvergesslichen Zeit der Gründung. Pro-

fessor Trautwein, gemeinsam unterrichtet zu haben, darf es wohl

aussprechen, dass es stets das Bestreben und der Stolz der An-

gehörigen des Katharinenstifts gewesen ist, das Gepräge ge-

diegener Einfachheit, das ihm von der Stifterin aufgedrückt

worden ist. unverletzt zu erhalten. Und darum sei es ihm auch

gestattet, ZU schliessen mit dem Wunsche, dass der Segen Gottes,

der seither die Stiftung Katharinas so sichtbar begleitet hat. auch

fernerhin auf ihr ruhen möge, und dass der Segen, der bisher

schon von ihrem edlen Werke ausgegangen ist. sich unter Gottes

gnädiger Obhut fortvererbe von Geschlecht zu Geschlecht.

Stuttgart, im Dezember 1808.
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2.

Geschichte des israelitischen Schulwesens

in Württemberg.
Von Dr. L. Treltel, Rabbiner in Laupheim.

„Den weltlichen Jugendunterrieht", schreibt Dittes (Irsch, d.

Erz. u. d. Unt. III. p. 92, „überliess man im christlichen Alter-

tum den Eltern und Hanslehrern. Analog gestalteten sich die

l'nterrichtsznstände im jüdischen Mittelalter, nur dass das jüdische

Mittelalter viel später zu Ende geht: es reicht fast bis in unser

Jahrhundert hinein, umfasst den langen Zeitraum von der Zer-

streuung des jüdischen Stammes bis zu seiner bürgerlichen Eman-
eipation. die erst in diesem Jahrhundert in Deutschland erfolgt

ist. Wie anderwärts in Deutschland blieb sonach auch hier in

Württemberg, um dies in unserer Darstellung früherer L'nter-

richtsznstände vorweg zu nehmen, bei den Israeliten von der Zeit

ihrer Aufnahme im Lande, und das durfte nach allen verbürgten

Nachrichten das XIII. s. sein, bis in unser Jahrhundert hinein,

der Jugendunterricht einfach den Eltern und ihren Stellvertretern

überlassen. Wohl sprechen die Urkunden, Aufnahtneakte, Zins-

bücher der Städte u. s. w. von Schulen der aufgenommenen .Juden,

den sogenannten Judenschulen, und das aus den frühesten Zeiten

ihres Aufenthalts in Württemberg, wie das für Stuttgart aus

Mitte des XIV. s. bezeugt ist, allein das sind Bethäuser, Syna-

gogen, die um des innersten Wesens jüdischen Gottesdienstes

willen auch Schulen genannt werden, was heute nicht weiter be-

wiesen zu werden braucht. Es kann die Frage sein, ob auch

nur elterlicher Unterricht den Kindern in der ersten Zeit des

Aufenthalts von Israeliten im Lande zugekommen ist. Hier giebt

uns bei dem Fehlen äusserer Zeugnisse der allgemeine Charakter

jüdischen Mittelalters die Antwort. Man weiss, dass das „Volk

der Schrift" sich diesen Geistesschatz auch flüchtigen Fusses bei

r
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den fortwährend fluktuierenden Aufonthaltsverhältnissen im

Mittelalter bewahrt hat. Es ist nicht zu viel behauptet, was ein

Gelehrter dieses Jahrhunderts. Grünbaum in seiner „Chresto-

mathie des Jüd. Deutseh." sehreibt: Die jüdisch-deutsche Bibel

des Mittelalters, das sogenannte Zeeno u 1*0*110, war nur für Frauen

und Mädchen bestimmt, vom Manne durfte man sieher voraus-

setzen, dass er die Torah, d. i. die 5 Bücher Moses mit dem

Raschi-Kommentar. oder sonst ein leicht geschriebenes hebräisches

Buch zu lesen verstehe.

Die Befähigung zur Mitteilung des Gelernten, soweit Wissen

dieselbe verleiht, war somit da: ist nun weiter die Pflicht der

Mitteilung an Kinder, was gleichfalls bekannt, zu allen Zeiten in

Israel heilig gehalten worden, also dass man sich ihr ob ,.sess-

haft" oder „auf der Wanderung" nicht entziehen dürfe, so ist

damit dieGowissheit gegeben, dass so ziemlich kein Kind auch in den

dunkelsten Zeiten des Mittelalters ohne die Rudimente religiöser

Bildung. Kenntnis des Gebetbuchs, etwas Bibel und von

Ilalachischem. d. i. Religionsgesetzlichem, so viel, als man fürs

Alltagsleben zu wissen brauchte, aufwuchs.

Reguläre Schulbildung in den jüdischen Gemeinden Württem-

bergs ist jüngeren Datums. Dagegen ist hier die merkwürdige,

für den Historiker besonders interessante Erscheinung aus

jüdischem Kulturleben zu verzeichnen, dass der höhere, akade-

mische Unterricht, von akademischen Lehrern, wenn man den

Vergleich wagen darf, erteilt, vor dem Elementar- Unterricht

da ist. Grossgemeinden des jüdischen Mittelalters haben ihre

Jeschiha gehabt, wie der technische Ausdruck für Talmudakademie

lautet, zum Teil mit talmudischen Autoritäten besetzt, als Lehrern

der akademischen Jugend. Man begegnet derselben auch in der

engeren Geschichte der Israeliten Württembergs. Das Vorhanden-

sein einer solchen Schule, eines solchen Lehrerkollegiums für

Ulm. dessen ehemalige Judengemeinde in Württemberg die älteste

und zu der Zeit die ansehnlichste gewesen, ist bezeugt. Nicht

dass der Titel Rabbi auf den 17 altulmischen Grabsteinen, wie

+ 0. Stud. Rat Hassler in seiner gelehrten, überaus verdienst-

lichen Arbeit ..Jüdische Altertümer aus dem Mittelalter in Ulm"
zählt, irgend etwas bewiese, der Titel Rabbi ist im Mittelalter

auch für nicht im rabbinischen Amte Befindliche, sofern sie nur

Kenner talmudischen Schrifttums sind, als Ehrenbezeichnung

gang und gebe, damit ist auch, beiläufig bemerkt, das Rätsel,

das Hassler a. a. Orte darin findet, einfach gelöst; allein ein
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Citat in R'Joseph Kolon Responsen, worin ausdrücklich eines

Ulmischen jüdischen Gelehrtenkreises Erwähnung geschieht, der

weitere Bericht dortselbst. den auch Würfel in seinem „Nürnbergs

Judengemeinde" hat, von dem Streit zwischen einem R'Simelin-

Ulm, wie es scheint als Vorsitzendem des Rabbinatskollegiuins

und ;\ Mitgenossen, das lässt keinen Zweifel, dass Alt-Ulm oder

Ulm im Mittelalter eine Art talmudischen Lehrhauses für Jüng-

linge und Männer gehabt. Ohne Zweifel auch dürfte sich das-

selbe im An- und Seitenbau der Synagoge befunden haben, dem

Schulhof, wie die Urkunden den Platz um die Synagoge nennen.

Von wann und wie lange dasselbe bestanden, ist wohl für immer

in historisches Dunkel gehüllt. Mehr Lieht schon ist über Marx

Adler s Talmudschule in Mühringen gebreitet, die zu Anfang dieses

Jahrhunderts daselbst bestand: mehrere der älteren Rabbiner und

Lehrer des Landes rühmten sich seine Schüler zu sein. Schäffer.

Aufnahme. Schicksale u. a. der Juden in Württemberg (Manu-

skript 1824 auf der öffentlichen Bibliothek Stuttgarts) - es mag
das zui' Charakteristik hergesetzt werden — berichtet von ihm:

Ks war von der Arbeitshaus-Kommission Ellwangen eine Anfrage

in Sachen der Gefangenenkost und ihrer Beschäftigung an israe-

litischen Feiertagen an ihn ergangen, wie es damit nach Grund-

sätzen der mosaischen Religion zu halten sei. In dem darauf

gegebenen (hitachten sagt er einleitend: Wir Rabbiner haben

allerdings das Hecht nicht, von den Religionsgesetzen zu dispen-

sieren oder sie zu modifizieren, doch erlaubt das Gesetz, setzt

er hinzu, den Sträflingen die Milch- und Fastenspeisen, an Halb-

feiertagen ist ihnen auch das Arbeiten nicht untersagt u. a. —
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts scheint auch für

den Elementarunterricht bei den Juden des Landes eine bessere

Zeit gekommen zu sein. Von Ausgang des vorigen Jahrhunderte,

der Zeit, da die Schutzverhältnisse stabiler geworden, reden

auch die Quellen. Gemeinde-Akten, die sich von da erhalten

haben: viel weiter dürfte überhaupt das Gemeindeschreibwesen

der jüdischen Gemeinden Württembergs nicht zurückgehen.

Mehrere Familien zusammen — so erzählen uns die Gemeinde-

Akten — berufen den Hauslehrer, sie besolden ihn und zu-

meist aufs Jahr: die Besoldung wird auf die einzelnen Familien

umgelegt, wobei der Einzeln«' bis zu 10 tl. Unterrichtsgeld für

Knaben, H tl. für Mädchen gegen nur "2 fl. in späterer Zeit auf-

zubringen hat. Oft sind drei und mehr solcher Haus- oder

Familienlehrer in einer Gemeinde thätig, wie die Gemeinde-Akten
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von Buchau 18i)0 berichten. Dies der Grundtypus solcher Be-

stellung von Hauslehrern, dein man allenthalben begegnet, man
mag nun die Gemeinde-Akten hier oder dort nachschlagen. Ein

solcher unterrichtet an dem einen Ort in dem Hause des einen

der Familienväter, an dem anderen in eigener Behausung, indem

er sich am Orte sesshaft macht. Dies das Beth-ha-Sefer. auch

('heder. wie solche Schule in jüdischen Quellen genannt wird:

es ist die berüchtigte Winkelschule, wie sie im Volksnmnde

heisst, Ein interessantes Zeugnis hierfür findet sich hier in

Lauphcim auf einem der alten Grabsteine d*33 np^nn tcd.7 mh
lateinisch umgeschrieben L°beth ha-Sefer hechesika banim. „sie

hielt die Kinder zum Besuch der Schule an*
4

heisst es dort in

dem Nachruf auf eine den f>. März 1818 bestattete Frau. Seine

Ausbildung hat der Lehrer, wie schon angedeutet, auf einer

Jeschiba, höheren Talmudschule, erhalten, es waren das Karlsruhe.

Fürth, Prag, ausser dem genannten Mühringen, wie die Gemeinde-

Akten berichten. Die Ausbildung ist höchst einseitig, rein talmu-

disch, aber der Lehrer-Incipient ist doch Deutscher, kein Pole,

wenigstens für die hier in Betracht kommenden jüdischen Schulen

in württembergischen Landen. Die technische Benennung für

denselben in amtlichen Dokumenten ist: Schuelmeister. Ein

Nebenamt bekleidet er für gewöhnlich nicht, er hat zur Gemeinde

keinerlei offizielle Beziehungen, eher begegnet man der Kombi-

nation von Rabbiner und Vorsinger in einer Person zu dieser

Zeit. Der Unterricht beschränkt sich auf das Gebetbuch, Bibel

und etwas Talmud. Im Mittelpunkt steht das Gesetz Mosis. die

Torah mit dem Raschi-Konunentar, die Schulbücher eben diese

und eine Tephilla zur Durchnahme der hebräischen Gebete. Die

Mädchen nehmen am Unterricht Teil, soweit er sie angeht: die

Mädchenbildung wird nicht vernachlässigt, doch fällt sie der

Hauptsache nach, dem Charakter der Zeit entsprechend, ins Hans.

Die Lehrmethode ist die ehemals auch fürs Deutsche übliche

Buchstabiemiethode. B. Strassburger, Gesch. d. Erz. u. d. Unt.

bei den Israeliten, giebt interessante Einzelheiten über die Art.

wie Schule und Haus förmlich wetteifern in dieser Zeit, den Sinn

für Erkennen der Buchstaben im Kinde gleich nach seinem Ver-

bringen zur Schule zu wecken. Die Lehrer aber, wie Tannen-

baum, klagen naturgeinäss über die mit dieser Methode für

Lehrer und Schüler verbundenen Qualen (Gemeinde-Akten Laup-

heim is;!7l. Es fehlt auch sonst nicht an Schulverfassungen fin-

den israelitischen Jugend - Unterricht im Mittelalter. M. Güde-
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mann. Quellenschriften zur Geschichte jüdischen Erziehungswesens

in Deutschland, brinjrt interessante Unterrichts-Schemata vom

XIII. Jahrhundert an für dm Unterricht in Bibel und Talmud.

Die Aufsichtsbehörde jener Zeit musste der Rabbiner sein; er

lässt die Kinder allsabbathlich zu sieh kommen und prüft, All-

gemeines Wissen, wie Schreiben. Rechnen, Deutsch fehlen nicht

gänzlich auf dem Stundenplan dieser Schulen, wenn von solchen

in jener Zeit schon die Rede sein kann. Das Reglement betr.

Aufnahme der Juden in Kappel, aufgestellt von der geistlichen

Stiftsherrschaft Buchau fordert solches für den Unterricht der

israelitischen Jugend bereits 171»:?: dass es thatsächlieh besorgt

worden, zum Teil von den oben geschilderten Hauslehrern, be-

richten die Gemeinde-Akten wie von Buchau 1809. Vom Süsseren

Schulwesen dieser Zeit wäre der Zug noch besonders erwähnens-

wert, dass au den Kindern Regelmässigkeit des Besuchs des

Unterrichts gerühmt wird. Gemeinde - Akten Buchau 1809, „weil

der Vater." setzen dieselben bedeutsamer Weise hinzu, ..den Unter-

richt bezahlen muss, sind Schulversäumnisse äusserst selten.

Tägliche Unterrichtszeit ist 8 Stunden, davon entfallen 4 Stunden

auf den Vormittag, 4 Stunden auf den Nachmittag. Man sieht:

«las Mittelalter ist nicht karg in Bemessung der Unterrichtszeit.

Klagen wie von Sehulüberbürdung begegnet man nirgends in

den Quellen. Mit dem fünften Lebensjahre, entsprechend einer

alten Schulordnung Pirke Aboth V. kommt der Knabe zur Schule,

er verbleibt derselben bis zum 14. Jahre. Der Abschluss des

Schulbesuchs ist für gewöhnlich der Konfirmationsakt bei dem

Knaben. Es ist nichts Seltenes, dass er Tags darauf, das Bündel

auf dem Rücken, das Elternhaus verlässt, draussen dem Brod-

erwerb nachzugehen. Was von Unterweisung in den dem prak-

tischen Leben dienenden Disziplinen an ihm versäumt worden,

lernt er draussen im praktischen Leben: sicherlich hat der Knabe

des jüdischen Mittelalters so rechnen und notdürftig deutsche

Schrift lesen gelernt, denn auf Rechnen- und Lesenkönnen bei

Geschäfts-Urkunden musste sich der Jude des Mittelalters ver-

stehen. Es ist dies urkundlich bezeugt aus Ulm. Die urkund-

lichen Erklärungen, die der Grossbankier von Ulm im Mittelalter,

M. Jäcklin dem Ulmischen Rat gegenüber giebt. in Sachen städ-

tischer A nlelien bei ihm, die eine vom 13. November 1378

(nach Veesenmeyer Ulmer Urkundenbuch. Bd. II. Ulm), die andere

18. März 1379. sind sicherlich nicht in Unkenntnis der betreffenden

Urkunde und des bereits damals für interkonfessionellen Ge-
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sehäftsverkehr vorgeschriebenen Deutschen als Gesehäftssprache

abgegeben worden.

Die Charakteristik dieses ganzen Zeitraumes wird dahin

lauten müssen: Der Jugend-Unterricht im jüdischen Mittelalter

ist in Württemberg wie sonst bei den Juden in Deutsehland er-

schreckend einseitig, auf religiöses Wissen beschränkt, aber diese

seine Einseitigkeit ist auch seine Stärke. Nicht im Einzelnen

auszuführen, was das Studium von Bibel und Talmud beim .Juden

des Mittelalters von Lichtseiten des Familien- und Gemeinde-

lebens gezeitigt hat. neben unleugbaren Schattenseiten im Cha-

rakter wie im Aeussern des Juden, die dasselbe bestehen Hess,

es ist dies des Oefteren von Kulturhistorikern gewürdigt worden,

sei hier nur an das gesteigerte religiöse Interesse überhaupt,

das jener Zeit besonders eigen, wie an die kindlichreine, glühende,

selbstlose Liebe zu Lernen und Wissen erinnert. Dinge, für die

nur die Zeit kommen musste. in schöneres (Jefäss. in anmutigere

Formen, wie sie das allgemeine Kulturleben bietet, umgegossen zu

werden. In dieser Beziehung urteilt der Schulmann Strassburger-

Buchau in dem mehrerwähnten Buche ganz richtig: Trotz

mancher Schattenseiten war der Eindruck, den der Unterricht

im Crtext der Bibel auf das Gemüt des Kindes übte, ein tielerer

und wirksamerer als der durch deutsche Katechismen, die in der

naehinendelssohnschen Zeit den Lehrstoff des Keligions - Unter-

richts bildeten, und meist gemüt- und verständnislos memoriert

wurden. Die Lernerfolge auf dem allerdings beschränkten reli-

giösen, hebräischen und jüdischen. Wissensgebiete es ist das

nach der realen Seite hin zu verzeichnen waren so glänzend«'

bei der beregten Methode, dass von Psychologen kein Geringerer

wie Beneke nicht umhin konnte, davon Notiz zu nehmen und

davon, freilieh nicht ohne Kritik daran zu üben, fürs Allgemeine

zu berichten. „Daher," schreibt er in seine]- Erzieh.- u. l'nterr.-

Lehre. Bd. II, p. 2S1, ..die ausnehmende Bewandertheit und

Sicherheit nicht nur in den Schriften des alten Testaments, son-

dern auch in deren Kommentatoren, sowie der in gewisser Art

bewunderungswürdige Scharfsinn, der die rabbinische Gelehrsam-

keit auszeichnet-, wofür er sich auf Jost als seinen Gewährs-

mann beruft. Sicher ist. dass zu keiner Zeit hebräisches Wissen

so allgemein war wie in dieser. Grabschriften, Testament s-

codicille, Statuten religiöser Vereine, die aus dieser Zeit

stammen, soweit sie erhalten sind, sind Zeugnis dessen, sie sind

Zeugen, wie man zu der Zeit nicht nur Hebräisch las, sondern

)igitized by Google



2. Geschieht« «Iis israelitischen Schulwesens in Württemberg. ö7

auch ein elegantes Hebräisch schrieb, und das durchaus nicht

bloss von Seiten der Theologen von Fach. Es ist das der sogenannte

Musivstyl, wie z. B. in der Grabschrift auf einen Jüngling Namens

Joseph rwm rjDV »2*1 (Wajowo Joseph ha-baitha), „Joseph ging

ein in sein Haus, seine Heimat ein", auf einem der alten Grab-

steine hier, und man begreift nach diesem einen Beispiel, wie um
seiner geistreichen Anwendung biblischer Redewendungen willen

ein solcher Stil gefallen musste, darum aber auch von Privaten

wie von Fachgelehrten ihm sorgfältige Pflege zuteil ward. Jn

formaler Hinsicht ist ein Vorzug dieser jüdischen mittelalterlichen

Geistesbildung die Geistesfrische, die leichte Auffassung, die

geistige Beweglichkeit, mit der man sich rasch in einem Lern-

gebiet zu orientieren weiss. Gaben, die zusammen das kultur-

geschichtliche Geheimnis erklären, dass der Jude am Ausgang

des vorigen und Beginn dieses Jahrhunderts so rasch sich in die

ihm neu erschlossenen Bahnen allgemeinen Kulturlebens ein-

arbeiten konnte. Es dürfte für Geschichte des Schulwesens wie

für Kulturgeschichte überhaupt nicht überflüssig sein, in dieser

Beziehung an Männer, wie B. Auerbach, an den früh gestorbenen

Rechtsgelehrten Xördlinger in Stuttgart, Verfasser von „lieber

die Todesstrafe", an Jacob Kaulla und Frauen, wie die Rätin

Kauila, dessen Schwester, fast ein grösseres Finanzgenie als der

Bruder, mit dem zusammen sie die Stammeltern dieser weitver-

zweigten Familie darstellt, für württembergische Verhältnisse hier-

zu erinnern. Sie alle, die genannten Männer, sind aus einer

solchen Talmudschule — Winkelschule — hervorgegangen, der

erste aus einer solchen in Nordstetten, Xördlinger aus Fürths

Talmudschule, Jacob Kaulla aus der Hauslehrerschule in Buchau,

wie A. Elsässer in der leider bis jetzt Manuskript gebliebenen

Biographie des letzteren angiebt, was auch durch den noch

lebenden • Ernst Pfeifler. Familienglied dieses Hauses, bestätigt

wird. Das L'rteil A. Jellineek's, „die Judenschule erinnert an die

traurigsten Zeiten der jüdischen Geschichte", in seinem „Der

jüdische Stamm" ist hiernach sehr einzuschränken. Was die

geistige Beweglichkeit zeitigen musste. war die eigentümliche

Methode beim Bibel- und Talmudstudium, die etwas von der

heutigen heuristischen Methode hat. bei der es vor allem auf

Selbsttätigkeit beim Schüler, beim Lernenden abgesehen war.

und wir finden hier die entsprechende Forderung moderner Päda-

gogen, wie die eines Pestalozzi, eines Diesterwcg bereits erfüllt.

Hierzu gehörte selbst das Lautlernen und ein gewisser mono-
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toner Gesang, Dinge, die dem Auszustehenden allerdings be-

fremdlich vorkommen nnisten. Dagegen sind Absehliessung vom
allgemeinen Kulturleben, konfessionelles Vorurteil. Unwissenheit

der Schuljugend in den Realien, um nur das Hauptsächlichste

zu nennen, düstere Schattenseiten der Zeit, auf intellektuellem

Gebiete.

Mit der Aufhebung der vielen kleinen Gutsherrschaften, in-

dem auch die ehemals freien Reichsstädte, wie Buchau. Ulm,

unter württembergisehes Regiment kommen, mit der strafferen

Konzentration, die damit auf allen Gebieten öffentlichen Lehens

und nicht zum mindesten auf dem Gebiet der Schule sich voll-

zieht, in die auch die Israeliten des Landes allmählich einbezogen

werden, beginnt auch für das jüdische Schulwesen des Landes

eine neue Aera. Innerlich vorbereitet ist dieselbe durch die so-

genannte Mendelssohnsehe Schule, sie hat das Bedürfnis guter

Schulen für die Jugend nach dem Muster der bestehenden christ-

lichen Schulen beim .luden geweckt, zum Teil schon den Weg
gezeigt. In Württemberg ist es der um diese Zeit lebende Isaak

Hess, zuletzt Buchhändler in Ellwangen, der. von der geistigen

Bewegung der Zeit ergriffen, nicht müde wird, die Regierung

mit Petitionen zu bestürmen, dass sie sich des israelitischen

Schulwesens annehme: seine Bemühungen scheinen nicht erfolg-

los geblieben zu sein, wenn man die Einsetzung einer Schul-

kommission für israelitisches Schulwesen 1817 laut Königl. Ver-

ordnung darauf zurückführen darf. Wie auch in den Gemeinden

der' Gedanke der neuen Zeit aufdämmert, zeigt ein Passus in

Gemeinde-Akten von Buchau 17-s:{. worin von Lessing. Dohm
bereits mit Verehrung gesprochen wird. Den eisten thatsäch-

lichen Beginn der neuen Aera bezeichnet die Errichtung von

Gemeindeschulen von Seiten der jüdischen Gemeinden des

Landes, namentlich in den 20iger Jahren dieses Jahrhunderts,

wie zu Nordstetten. Esslingen. Pllaumloch, Laupheim, Butten-

hausen. Damit war denn die israelitische Volksschule in

Württemberg gegeben. ..Von der erst kürzlich errichteten Schule"

sprechen die Gemeinde - Akten Laupheims aus \x*2;\. damit ein

urkundliches Zeugnis der ersten Errichtung der Schule darbietend.

In einem amtlichen Erlass aus Wiblingen 1842 wird ausdrück-

lich 1821 als Jahr der Errichtung der Schule genannt. Wo Um-
stände. Zeitverhältnisse der Errichtung einer eigenen Schule noch

nicht günstig waren, bestimmte als eine Art Uebergangsstadium

ein Erlass sowohl des K. Kirchenrats wie des Evangelischen
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Konsistoriunis des Landes 1K25. dass die Israeliton ihre Kinder

in die Elementarschule des Ortes zu schicken haben. Die Schule

zu Nordstetten, ziemlich um die gleiche Zeit wie die hier in

Laupheim errichtet, hatte zuerst den Lehrer B. Frankflirther,

die zu Buttenhausen einen Löwenthal, Pflaumloch zuerst den

Lehrer Löwenstein und die zu Laupheim einen Sim. Mergent-

heimer, dein aber sehr bald Lehrer Tannenbaum gefolgt zu sein

scheint. Buchaus israelitische Gmeindeschule dürfte jüngeren

Datums sein, dort war der israelitischen .lugend der Zutritt zu

der vom geistlichen Stift unterhaltenen Schlossschule lange schon

vor Beginn der neuen Aera eröffnet, und ^tatsächlich dieselbe auch

von einer Anzahl jüdischer Kinder seit 179J benutzt. Den äusseren

Anstoss zur Errichtung solcher Gemeindeschulen dürfte eine von

der Regierung ergangene Anfrage von 1809 gegeben haben, also

aus der Zeit, da noch ungetnindert das prekäre Schutzverhältais

des Juden im Lande bestand, aus dem Schosse einer zur Prü-

fung des Schulstandes im gesamten Königreich eingesetzten

Kommission; die Anfrage, auf dem hiesigen Gemeinde-Archiv er-

halten, ist ziemlich umfänglich, sie umfasst so ziemlich alle

Fragen des inneren wie des äusseren Schulwesens der Zeit. Die

Initiative wird auf Se. Majestät den König selbst, den damals

regierenden Friedrich 1.. auch sonst einen Beförderer äusserer

und innerer Emanzipation der Israeliten des Landes, wie das

K.-H. Dr. Kroner in seinem eben herausgegebenen rDie .luden

in Württemberg" klar, zusammenhängend, in abgerundetem Ge-

schichtsbild dargethan, zurückgeführt, der ..eine genaue Unter-

suchung, auch der jüdischen Schulen, wie sich das Aktenstück

ausdrückt, veranstaltet wissen wollte". Man sieht: es beginnt

die staatliche Fürsorge für jüdisches Schulwesen, der Grundsatz

des laisser faire, bisher und so lange den Juden gegenüber in

Gebrauch, ist endgiltig fallen gelassen: einstweilen wird freilich

in amtlichen Erlassen die jüdische Gemeindeschule noch immer

als Privatschule bezeichnet und so behandelt. Aus der Beant-

wortung der gedachten Anfrage, die gleichfalls noch erhalten,

wie Aktenstück Buchau 1S(K>, geht gleichzeitig hervor, warum
die Gemeinden nicht früher schon zur Errichtung eigener Schulen

geschritten. „Die Judengemeinde hat zu wenig Mittel," heisst

es darin, bezeichnend für die soziale Lage überhaupt, in der da-

mals, also vor noch nicht einem Jahrhundert, die Juden des

Landes sich befunden haben müssen. Im Bezahlungsmodus bleibt

es vorerst beim Alten, entsprechend dem Charakter einer Privat-
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schul»'. Die Bezahlung ist eine wöchentliche, von so und so viel

Kreuzern auf den Kopf des Schülers, der Schülerin, von Seiten

des Vaters oder Pflegers, wie ehedem, nur dass die Höhe des

Schulgelds von 8 auch 10 H. jährlich von früher auf jährlich

2 fl. auch 1 11. :JO kr. und 1 11. 12 kr. jetzt fällt, was als Schul-

geldsbeitrag in den Gemeinde-Akten der Zeit registriert wird

Ein oberaintliches Reskript von 18:i:J noch erklärt die Forderung

des Lehrers für Privatsache. Das .fahr 18:15 bringt für die

äussere Lage des Lehrers doch einen Fortschritt, indem die Ge-

meinde den Gemeinde-Pfleger mit Einzug des Schulgelds beauf-

tragte, während bisher der Lehrer selbst in einer nur zu oft be-

schämenden Weise das Schulgeld selbst einzuziehen gehabt. Das

Einkommen des Lehrers insgesamt ist übrigens dermalen nicht

so gering, es beträgt, wie z. B. für Laupheim 700 11., und das zu

einer Zeit, da draussen im Reiche, wie bei Dütes zu lesen. 200

bis 50 Thaler abwärts an Lehrergehältern bezahlt wurden. Auf
diesem Gehalt ruht freilich laut obengedachten oberamtlichen

Reskripts von 1842 die Verbindlichkeit, einen Provisor mit 250 11.

zu besolden und zwei Schulzimmer zu heizen. Es scheint danach

auch bei der israelitischen Volksschule dem ersten Lehrer als

Hauptlehrer die Aullage gemacht worden zu sein, dass er bei

grosserer Kinderzahl sich einen Lehrgehilfen zu halten habe.

Wie für den Lehrer ist auch für die Schule selber gleich aus

den ersten Jahren ein wesentlicher Fortschritt im äusseren

Schulwesen zu verzeichnen: Die Schule erhält eigene Schul-

lokalitäten, anfangs in den zum Grundeigentum der Gemeinde

gehörenden Rabbinatshäusern, später ein eigenes Schul haus.

Kappel hatte solches schon vor 1809. Der weitere Aufschwung

im Schulwesen Hess nicht lange auf sich warten. Das Nächste,

das kommen musste. war die Umwandlung von Privatschule in

eine öffentliche Schule, und sie kam verhältnismässig schnell.

So erhielt die hiesige jüdische Volksschule schon 1824 mit Re-

gierung*- Dekret vom 11. Februar den Charakter einer öffent-

lichen Schule. Hand in Hand ging damit die Verbesserung in

der Stellung der Lehrer. Dieselbe war bis dahin eine unständige,

auf blossem Privatvertrag mit der Gemeinde beruhende. Die

Schulstelle wird nun. da die Schule in eine öffentliche umge-

wandelt worden, eine definitive, wie in Laupheim 18:$G. Es be-

zeichnet ziemlich den Abschluss äusseren Auswachsens der

jüdischen Schule, dass das Volksschulgesetz von 18.Ui mit seinem

Artikel 1:3 sagt, dass die Besoldungskosten des israelitischen
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Schullehrers und sonstiger Schulaufwand auch bei der jüdischen

Schule auf die politische Gemeinde übernommen werden. Es

war damit wenigstens die gesetzliche Handhabe gegeben, die

Schule in ihrem äusseren Bestehen allen ferneren Schwankungen

zu entziehen, vorausgesetzt, dass die Familienzahl nicht unter

die im Gesetz bestimmte herabsank, wenn freilich im Verwal-

tungsweg man die Dinge, wie es scheint, eine Zeit lang noch

gern wie bisher gehen Hess.

Die innere weitere Entwicklung israelitischen Schulwesens

auf den betretenen neuen Bahnen, nach Errichtung ordentlicher

Schulen folgt teils dem Zuge von oben, teils und namentlich der

gänzlich veränderten Ausbildung der von nun ab in der israe-

litischen Volksschule thätigen Lehrer. Die Ausbildung wird eine

seminaristische. Fast gleichzeitig mit der Errichtung eigener

Schulen in den jüdischen Gemeinden erhalten auch die jüdischen

Lehramtszöglinge den Zutritt zu dem staatlichen Lehrerseminar

in Esslingen. Bereits 1821 wird daselbst Lammfromm, später

Lehrer in Buchau, aufgenommen, nach ihm erhielt eine ganze

Anzahl jüdischer Lehramtszöglinge dort ihre Ausbildung im all-

gemeinen Wissen, wie die spezielle in Religionswissensfächern

durch den an gleichem Orte ehemals wirkenden ( )berlehrer Lieb-

mann, einen rühmlichst bekannten Schulmann. Mit denselben

kehrte ein frischer, dem Zeitgeist zugewandter Zug in die jüdische

Schule überhaupt ein. Mit Umwandlung derselben in eine öffent-

liche Schule untertrat sie wie jede andere Schule des Landes der

Staats-Aufsicht, die bekannte Schulordnung von 1808 ward nun-

mehr auch auf sie einfach angewendet, danach sowohl Lehr-

gegenstände wie Stundenplan. Lehrbücher und Lehrmethode fest-

gesetzt. In die israelitische Elementarschule zogen das Deutsche.

Schön- und Rechtschreiben, der Realien-Unterricht, das gesamte

Rechnen, kurz alles ein, was auch auf christlichen Schulen des

Landes betrieben wurde, und mit einem Schlage war die frühere

Einseitigkeit jüdischen Schulwesens mit ihrem so betrübenden

Rückschlag auf intellektuelle wie soziale Verhältnisse des Juden

beseitigt. Es kann nicht als in den Rahmen einer geschicht-

lichen Skizze fallend angesehen werden, alles und jedes von Ver-

änderungen an Lehr- und Lesebüchern zu berichten, die sich

seitdem für die erwähnten Unterrichtsgegenstände vollzogen haben,

bald in rascherem, bald in langsamerem Wechsel. Eher schon

wäre auf den Gang der Arbeitsschule einzugehen, wie die Industrie-

schule für Mädchen sich dem Elementar-Unterricht angegliedert
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hat. direkt oder indirekt durch dieselbe Unterrichtsordnung von

1808 hervorgerufen, die bereits die Einführung von Arbeits-

schulen neben der Lehrschule vorschreibt. Doch zuvörderst noch

einige geschichtliche Daten weiter betreffend den Entwicklungs-

gang des israelitischen Religionsunterrichts im Lande,

insbesondere Uber Art und Weise, wie. nachdem einmal der ein-

seitige Unterricht in Bibel und Talmud hatte weichen müssen,

zu Gunsten, sagen wir es kurz, der weltlichen Bildung, die

beiderseitigen Lerngebiete, das des Religions-Unterrichts und das

der allgemeinen Wissensfächer gegen einander abgegrenzt wurden.

Die Regierung hatte früher schon, ehe ihr noch Organe zum

Vollzug ihrer Anordnungen zur Verfügung standen, sie lediglich

auf den Verkehr mit den Judenvorstehern angewiesen war. speziell

der religiösen Bildung der israelitischen Jugend ihre Aufmerk-

samkeit zugewendet; sie griff direkt in den Unterrichtsbetrieb

ein, indem sie 1822 in einem Rundschreiben an die Judenvor-

steher die Einführung von Johlsons, des . Frankfurter Religions-

Lehrers, Religions-Lehrbuch und dessen deutschem Gesangbuch,

zum Gebrauch im Unterricht und in der Synagoge, empfahl und

binnen 5 Monaten Bericht über Erfolg der Einführung einforderte,

weil, wie das betreffende Reskript der Kreisregierung vom

16. August sich darüber ausdrückt, erstgenanntes Buch vor

anderen bisherigen Schriften den Israeliten über seine Pflichten

gegen Gott und Nebenmenschen belehre. Einschneidender noch

ist der Erlass des Königl. Evang. Konsistoriums vom 12. Juli

1825, der das Hebräische, wenn Strassburger richtig citiert, als

Nebensache in der Schule zu behandeln befiehlt. Die Stimmung

in den Gemeinden dafür war günstig, ganz besonders erwärmten

sich die Lehrer dafür. Es ist ein Gutachten des Lehrers T. von

18:*7 noch erhalten, worin Tannenbaum in den härtesten Aus-

drücken das Zuviel und die Methode des bisherigen Hebriiisch-

Unterrichts verurteilt, dass man fast auf den Verdacht mangelnder

historischer Treue aus Animosität des Begutachtenden kommt.

Die Lehrer schwärmten geradezu für systematischen Religions-

Unterricht in den Schulen, wie man die neue Disziplin nannte, also

dass sie wenig Bedenken trugen, diesem den bisherigen Unter-

richt im hebräischen und jüdischen Schrifttum mehr oder weniger

zu opfern. Thatsächlich ist von dieser Zeit an der Unterricht

im Hebräischen ja auch nur im Urtext der Bibel als Konsequenz

der Neuorganisation in jüdischen Schulen mehr und mehr zurück-

gedrängt worden; langsam, indem ls;i7 noch nach obigem Schul-
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Gutachten, dem ein Schulbericht angeschlossen, 0 Stunden wöchent-

lich für Pentateuch in 2 Schulklasssen angesetzt waren, aber

stetig war der Rückgang, bis der Hebräisch-Unterrieht auf blossen

Uebersetzcns-Unterricht. der nur noch die nächsten praktischen

Bedürfnisse berücksichtigt, heruntersank, wobei von einem selbst-

tätigen Eindringen in ein fremdsprachliches Literaturgebiet kaum

noch mehr die Rede sein kann. Der Religionsunterricht sollte

durchaus auf neue Basis gestellt werden, vorzugsweise auf die

genannte Disziplin systematischer Religionslehre und religiösen

Memorierstoff, wobei man des Hebräischen nicht weiter benötigt

zu sein meinte. Bei der in der ersten Zeit bliebst sehwankenden

Methode dieses in jeder Konfession so schwierigen Unterrichts-

Gegenstandes konnte es anfangs geschehen, dass damit gar schon

in der untersten Klasse begonnen wurde, nach Ausweis des mehr-

fach citierten Schulberichts. Die Folgen konnten nicht ausbleiben,

nur zu sehr trifft darauf die Schilderung zu. wie sie der mehr-

fach citierte Dittes von ähnlichen Verhältnissen im Schulwesen

des Jahrhunderts überhaupt giebt: ..In den Volksschulen zer-

marterten sich die jugendlichen Geister an der Fibel und am
Katechismus. Die Lehrmethode war ein mechanisches, gewalt-

sames Eindrillen unverstandener Pensa: die Schüler mussten

lernen, wurden aber nicht gebildet, nicht zu wahrer Selbsttätig-

keit und persönlicher Vollendung angeleitet. Die Lehrer er-

blickten ihre Aufgabe in der Aufarbeitung des vorgeschriebenen

Lehrstoffs, nicht in der harmonischen Entwicklung des Menschen

u. a. (Dittes Gesch. d. Erz. u. d. Unten*., p. 147.) Der Gedanke

systematischer Religionslehre war übrigens nicht neu. Das

jüdische Mittelalter kennt eine ganze Reihe systematischer Be-

arbeitungen des Religionslchr-Jnhalts. Die modernen Religions-

lehrbücher aber, von denen seit den 20iger Jahren ein ganzes

Heer erschien, suchten ihre Stärke vorzüglich in Definitionen,

scharfer Begriffsbestimmung, wobei nur schwer an der

Klippe, dass der Unterricht nicht zu abstrakt werde,

vorbeizukommen war, statt dass sie nach der Weise des mittel-

alterlichen Seter ha-Chinnuch, das hierher gehört, das Gemüt er-

wärmten. Der Warnungsruf. den treffliche jüdische Schulmänner,

wie M. BUdinger erhoben, „es sei ein Irrtum zu glauben, dass

ein Religions-Unterricht bloss aus einem Religionslehrbuche ge-

schöpft neben Lesenlernen «1er hebräischen Gebete etwas Blei-

bendes bieten könne, das gleiche dem Kinderspiel, wo ein Gärtehen

von eingesteckten blühenden Zweigen und schönen Blumengeschäften
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wird, dessen Lust aber von kurzer Dauer, die anmutige Pflan-

zung müsse bald welken, da es hier an den Wurzeln gebreche,

an Gottes Wort selber müsse der Glaube erstarken zuvor, dann

erst dürfe der Religions-Unterricht nach System folgen," (Büdinger

Vorwort zu seinem ..Weg des Glaubens oder die kleine Bibel"),

solche Warnungsrufe sind in der ersten Zeit, da man systema-

tischen Religions-Unterricht betrieb, auch hier im Lande in

jüdischen Schulen überhört worden. Da kam der so notwendige

Wandel in diesen Dingen durch Einsetzung einer Israelitischen

Ober-Kirchenbehörde in den JJOer Jahren dieses Jahrhunderts,

die ihre Regulative für den Religions-Unterricht herausgab, mit

fester Hand die Aufsicht über Methode und Einteilung des ge-

samten israelitischen Religions-Unterrichts übend, bei der es

selbstverständlich erschien, dass ein systematischer Religions-

Unterricht anders nicht als vor die obere und oberste Abteilung

in Schulen hingehöre. Wie das Uebermass des systematischen

Religions-Unterrichts abdämmend, brachte diese Behörde eine

andere Disziplin, die sich segenskräftig schon am frühen Kindes-

alter erweist, die Biblische Geschichte zu Ehren, der sich für

oben» Abteilungen das Bibellesen anzureihen hat. Daneben sorgte

ein noch nicht erstorbener Sinn in den Gemeinden selber für Er-

haltung von Thorastudium. der Beschäftigung mit Bibel und nach-

biblischem Schrifttum im Urtext, dass einzelne Woblthäter so-

genannte Talmud-Thora-Stipendien errichteten: Andere, den Schul-

lleiss überhaupt zu beflügeln, machten Schulstiftungen zu Schul

Prämien, wie hier mehrere bestehen. Wieder Andere, und das in

etwas jüngerer Zeit, fassten die Unterstützung der Jugend behufs

Erlernung eines nützlichen Berufs nach Verlassen der Schule ins

Auge und wandten diesem Zwecke ihre milden Stiftungen zu.

Die Industrieschule, so lange das Stiefkind der Ele-

mentarschule, ist spät erst in den Rahmen derselben eingefügt

worden: ihre Geschichte ist die des Jahrhunderts im Kleinen,

erst die letzten Jahrzehnte mit ihrem ungeheuren Aufschwung

der technischen Berufsarten haben auch der Industrieschule erst

den gebührenden Platz in der Elementarschule verschafft. Klagt

doch noch die mehrfach in Beziig genommene Schnl-Ordnung

von 1808 ganz allgemein von derselben, dass die Industrie-Be-

förderung bei der Jugend noch wenig im Gange sei. Wie hätte

dieser Unterrichtszweig so rasch bei den Israeliten des Landes

aufblühen sollen? Erwähnt wird die Industrieschule bei Israeliten

in einem Ministerial-Erlass des Jahres 18i>0. Aber es fehlen die
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Mittel. So betrügt noch 185:5 das Gehalt der Industrie-Lehrerin

an einer der jüdischen Schulen des Landes — sage und schreibe

— 18 11. jährlich, was in dem betreffenden Aktenstück mit der

anderweitigen starken Inanspruchnahme der Gemeindcmittel er-

klärt wird (Gemeinde-Akten Laupheim). Es ist inzwischen auch

hierin die erwünschte Besserung eingetreten. Die Wirkungen

des gänzlich veränderten Schulwesens wurden wenige Jahrzehnte

danach im Leben bemerkt. Das soziale Leben wurde zum Teil

bei den Israeliten ein ganz anderes. Die Schule half wesentlich

mit, die bürgerliche Befreiung, wie sie im Grundgesetz vom
25. April 1828 ausgesprochen, vom Papier, vom Buchstaben ins

Leben hinüberzuführen. Der Prozentsatz der zu gewerblicher

Thätigkeit übergehenden Israeliten wurde in den .'iOiger und

40iger Jahren ein ganz erheblicher; zählte doch das eine Jeben-

hausen 1845 bereits über 70 jüdische Handwerker.

Seitdem folgt das jüdische Schulwesen im Lande dem Zug
staatlicher Gesetzgebung wie dem Entwicklungsgang der Methodik

im Allgemeinen und im Keligions- Unterricht im Besonderen,

doch dieses gehört noch nicht der Geschichte an.

Mitteilungen <!. Ücs. f. deutsche Erzieh.» U. ScboJgtfSeillchta. IX 1 1801t.
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8.

Das Württemberg!sehe Realgymnasium.
Von Professor Dr. Hermann Planck in Stuttgart

Im September 18S0 beding das „Eberh ard- Ludwins-Gym-
nasium" in Stuttgart die Feier seines :S)0 jahrigen Bestehens. Unter

den Glückwünsehenden erschienen damals neben der Universität Tübingen

und den zahlreichen Schwesteranstalten des Landes auch zwei Stutt-

garter Schulen, die im Laufe der Zeiten vom alten „Gymnasium illustre"

sich abgezweigt hatten und nun, obwohl sie seit lange ihre eigenen Weg«'

gingen, der Mutteranstalt dankbaren Herzens an diesem Khrentage ihre

Glückwünsche darbrachten. Diese beiden Schulen waren die Stuttgarter

Realanstalt (.Friedrich-Eugens-Healschule"), die im Jahre ISIS unter

einem eigenen Vorstande vom Gymnasium abgetrennt worden war. und

das Stuttgarter „Realgy mnasium 1

*, über dessen Entstehung und eigen-

artige Gestaltung die folgenden Hlätter nähere Auskunft geben sollen.

Wir glauben damit nichts reberflüssiges zu thun.

Wohl hat das Württembergische Realgymnasium keine lange Ge-

schichte hinter sich: es zählt sein Leben erst nach Jahrzehnten, nicht

nach Jahrhunderten, aber es ist ein schwäbisches Unicuin — so gut wie

das Tübinger »Stift" oder unsere württcnibergischen „Lateinschulen"

und zwar »'in Unieum, für dessen schulgeschichtliche Bedeutung und

Eigenart sich bis jetzt ausserhalb der sehwarz-roten Grenzpfahle wenig

Verständnis gezeigt hat.

Seit langer Zeit befanden sieh im Gymnasium in Stuttgart

neben den Schülern, welche die lateinische und die griechische

Sprache lernten, auch solche, welche sich auf das Lateinische be-

schränkten und vom Griechischen ..dispensiert* waren. Nachdem
die wachsende Schülerzahl des Gymnasiums wenigstens für die

untere Abteilung die Einrichtung von Parallelklassen. A und B,

not ig gemacht hatte, lag es nahe, diejenigen Schüler, welche
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beide alten Sprachen lernten, dem Ooetus A. die vom Grie-

chischen Dispensierten dem ( 'oetus B zuzuteilen, und der Volks-

mund deutete dieses B bald als Abkürzung für „Barbaren".

Denn unser Württemberg ist ein Land, in dem die unverkürzte
klassische Bildung eifriger und länger als in anderen Staaten

von der öffentlichen Meinung hochgehalten wurde: die realistischen

Fächer, welche dem Lateinischen und Griechischen mit wachsen-

dem Erfolg seine Alleinherrschaft streitig machen, werden von

manchen bis auf diesen Tag als plebeische Eindringlinge be-

handelt, die sie am liebsten, wie die Volkstribunen im römischen

Senat, auf eine hölzerne Bank an der Thür verweisen möchten.

Dieser erste Schritt zu einer organischen Zusammenfassung

der ..Nichtgriechen" geschah im Jahr 1854.') Als aber 4 Jahre

später die Regierung von dem wUrttembergischen Landtag die

nötigen Geldmittel forderte, um auch für die oberen Klassen,

zunächst für Klasse VII und VIII (Unter- und Obersekunda)-) die

Teilung der Schüler in Griechen und Nichtgriechen durch Er-

richtung besonderer B-Klassen für die letzteren durchzuführen,

da wurde von den ..Ständen" sowohl das Bedürfnis als die Zweck-

mässigkeit einer solchen Neuerung bestritten und die Forderung

vom Landtag abgelehnt.

Das Gymnasium musste vorläufig damit zufrieden sein, dass

es einen „Hilfslehrer" bekam, der den Nichtgriechen jener beiden

Klassen einen ausgiebigeren und abgesonderten Unterricht in

Algebra, Geometrie und im geometrischen Zeichnen zu erteilen

hatte. Erst im Jahr 1 S< >5 genehmigten die Stände die Verwand-

>) Vgl. die Festschrift zur Jubelfeier des Eb.-L.-Gymnasiums in Stutt-

gart, von Prof. Dr. (). Sehanzenbach. S. 57.

2
i Für solche Leser welche mit «1er württembergischen Schulsprache

nicht vertraut sind, bemerken wir, dass bei uns die 10 (nicht wie anderwärts'.»)

.lahreskurse der Gymnasien. Realgymnasien und Realschulen von unten nach
oben gezahlt werden. Es entspricht somit unsere

Klasse 1 der preussischen Septima

Sexta
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Fntersekunda
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Oberprima.
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III
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hing der seitherigen Hilfslehrerstelle in eine (zweite) ständige

..Hauptlehrstelle für Mathematik am Obergymnasium". Die Ober-

schulbehörde übertrug die neu - errichtete Stelle dem bisherigen

mathematischen Hilfslehrer, Christian Dillmann. Geboren am
30. Dezember 1829, hatte er nach guter schwäbischer Sitte mit

14 Jahren das „Landexamen u erstanden und nach dem 4jährigen

Kurse in einem unser „niederen* Seminare, wo neben der Religion

Lateinisch, Griechisch und Hebräisch die wichtigsten Fächer

waren (und heute noch sind), hatte er im „Stift" in Tübingen

sich dem Studium der Philosophie und Theologie gewidmet.

Allein nach kurzer Verwendung im Predigt amt verliess Dillmann

den Kirchendienst, um, einem inneren Drange folgend, am Stutt-

garter Polytechnikum sich in das Studium der Mathematik
und der Naturwissenschaften zu vertiefen. Eine vom da-

maligen Kultusminister Gustav Rümelin (dem späteren Kanzler

der Universität Tübingen) in Stuttgart ins Leben gerufene „Ecole

franc,aise
u — eine kurzlebige, aber segensreiche Gründung —

hatte ihm schon vor seinem Eintritt ins Polytechnicum Gelegen-

heit gegeben, seine wissenschaftliche Ausbildung durch ein gründ-

liches Studium der französischen Sprache zu vervollständigen.

So verfügte der neuernannte Professor der Mathematik über

eine ungewöhnlich vielseitige, gründliche Bildung. Zugleich

wusste er durch ein hervorragendes Lehrtalent und durch die

ganze originelle Art seiner echt schwäbischen Natur die ihm

anvertrauten Schüler — die Schwachen nicht minder als die Be-

gabten — mit sich fortzureissen und für seine Fächer zu be-

geistern: seine humanistischen Kollegen aber freuten sich, dass

er seinen realistischen Unterricht ganz in humanistischem Sinne gab.

Unterdessen war. Hand in Hand mit der wachsenden Be-

völkerungsziffer der Stadt Stuttgart, auch die Schülerzahl des

Gymnasiums so in die Höhe gegangen, dass es nicht mehr möglich

war, alle in dem ehrwürdigen Mutterhause unterzubringen. So

blieb keine andere Wahl als einen Teil der Klassen aus dem
unmittelbaren Verband mit dem Gymnasiuni zu lösen. Wiederum

war es das Natürlichste, gerade die B-Klassen in einem be-

sonderen Hause, zunächst mietweise, anzusiedeln. Es war ein

altes Gebäude, dem Kgl. Marstall gegenüber - - daher im Volks-

munde selbst „der Stall" genannt das bisher der polytech-

nischen Schule gedient hatte, die jetzt in ihren prachtvollen Neu-

bau übersiedelte. Dort hielt nun die „realistische Abteilung" im

Oktober 1867 ihren Einzug und die vorhandenen Klassen I— \" I ! I
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wurden dem Professor Dillmann als Inspektor" unterstellt; doch

sollte er selbst dein Rektor des Gymnasiums untergeben sein.

Rasch wuchs die Schülerzahl in der neuen, bescheidenen Heim-

stätte, und nach einer zweijährigen Probezeit wurde die Anstalt

durch Errichtung einer Oten und im Herbst 1870 einer lOten

Klasse ausgebaut. Aber noch fehlte die Genehmigung des Land-

tags für die endgiltige Errichtung eines „Realgymnasiums" und

das Kriegsjahr 1870/71 verzögerte die Entscheidung bis zum
Dezember 1871, wo in der Versammlung der württembergischen

Landstände ein darauf bezüglicher Antrag ohne Debatte an-

genommen wurde. So sehr hatte sich die junge Anstalt bereits

das öffentliche Vertrauen erworben. Dass der bisherige „In-

spektor" nun zum Rektor des neugeschaffenen „Realgymnasiums**

wurde, dessen geistiger Vater er in der That war und dessen

Seele er heute noch ist, erschien jedem als selbstverständlich.

Die Kosten nahm der Staat zum grössten Teil auf seine Schultern

und die Stadt Stuttgart leistet nur einen bescheidenen Beitrag

zur Unterhaltung des Realgymnasiums. 1

)

Wie gedeihlich sich die neue Schule entwickelte, mögen

einige Zahlen anschaulich machen. Die Schülerzahl betrug nach

dein statistischen Ausweis der jährlich ausgegebenen „Programme"
1*7*2 am Schlüsse des Schuljahrs 62U Schüler, 1873 bereits 698.

und die Zahl stieg bis zum Jahre 1888 auf 925. Mancherlei

äussere Gründe, wie die vorübergehende l'eberfüllnng der tech-

nischen Berufsarten, die Gründung weiterer Realgymnasien und

Reallyceen in anderen Städten des Landes2
) und ähnliches ver-

') Der Name ..Realgymnasium" war keine Neuschöpfung In Wies,
baden war schon Ostern 1S4Ö ein Keal-t'ymnnsium ins hellen getreten, das

aber nach der Einverleibung Nassaus in den preussischen .Staat mehr und mehr

in eine „Realschule I. Ordnung" umgewandelt wurde. In Rayern wurden

..Realgymnasien" durch allerhöchste Verordnung vom 14. Mai ls<»4 von König

Ludwig 11. ins Leben gerufen, aber allerdings mit einer Organisation, die den

Namen „Gymnasium" kaum rechtfertigte und die erst 1S74 verbessert wurde.

S. Dillmann. Das Realgymnasium. Stuttgart, Karl Krabbe. 1*S4. S. 15 -21.

*) Es bestehen zur Zeit in Württemberg ausser dem Stuttgarter Real-

gymnasium Doch folgende ihm nachgebildete oder verwandte Anstalten:

lOklassige Realgymnasien, mit demselben Lehrplan wie das Stutt-

garter Realgymnasium, in I lm a.D., (zählte am 1. Januar lst»s

241 Schüler. Der Vorstand [ist zugleich Rektor der Realanstalt, die

im gleichen Gebäude untergebracht ist) und in Gmünd (858 Schüler

am 1. Januar lsjis >

Hklassige „Reallyceen" J>it fakultativem Griechisch bis Übertertia»
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anlassten seitdem einen langsamen Rückgang der Sehülerzahl,

die sich aber immer noch nahe an 800 hlilt. (Am 1. Januar 1896

waren es 774 Schüler.)

Angesichts dieses raschen Aufschwungs erwiesen sieh die

bisherigen Mieträume bald als unzulänglich. Es war ein Freu-

dentag für das Realgymnasium, als durch das Finanzgesetz vom
Jahre 187."> aus den Mitteln der französischen Kriegsentschädi-

gung die Summe von 808000 M. zur Herstellung eines Neubaues

für das Realgymnasium ausgesetzt wurde. Am 10. Mai 1881

konnte die feierliche Einweihung des neuen Hauses erfolgen:

jetzt erst hatte das Realgymnasium sich volles Bürgerrecht er-

worben. Es ist ein Haus von edlen, klassisch schönen Formen,

praktisch in seiner inneren Einrichtung und von mathematischer

Uehersichtlichkeit in seiner Raumeinteilung.

Mit dem Einzug in das neue Haus haben wir die äussere

Geschichte des Stuttgarter Realgymnasiums zu einem vorläufigen

Abschluss gebracht.

Es ist an der Zeit, dass wir nun auch den inneren Bau
dieser Schule, ihre Idee und deren Verwirklichung kennen

lernen. Beginnen wir mit dem Lehrplan, so wie ihn Dillmann

im ersten Programm von 1872 mitteilt:

bestellen in Calw, Geislingen, Söllingen, Hohlinden. Am Gymnasium

in Heilbronn und Esslingen, ist von Klasse V— VII »-ine „realistische"

Abteilung eingerichtet, entsprechend den früheren ..Harbarenklassen"

im Stuttgarter Gymnasium.

Eine 1$ Massive „Keallateinschulc" (Iiis Obertertia, mit fakultativem

Griechisch) besteht in Riedlingen a. i).
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Anzahl der Wochenstunden in den Klassen

Fächer 1. 1

1

III. IV \ . VI. VII. VIII. IX. X.

Lateinisch . . . 1

2

12 12 u 10 7 7 • > 5

Französisch .... — — — 0 5 4 4 3 3 3

Knirlisch — — — — — 3 3 3 2

Deutsch .... 5 4 8 2 2 1 2 2 2 o

Keliurion
> 3 2 _) 2 1 1 l 1 Philos.l

(Jesrhiehte . . . .
— o 2 \\ . 2 - .1 •j 2 2 2

Geographie .... -

—

2 IV, — — 4 2 1
— —

Arithmetik ... 4 4 4 4 4 w.4s.2 — — — —
Alircbra 4 3 — —
Oeoinetrie .... — — — — s 3 4 2 —
Stereometrie . . .

— — — — — - -
1

— —

Trigonometrie .
— — — — — — —

1 w.2s.l —
Niedere Analvsis . .

— — — — — — — — w.3 p.2 —
Analvt Geometrie . 3 3

Darstell. Geometrie . w.4 8.5 w.Ss.2

4

2 — w. 3 s.4

Chemie — — — — — w.3s.4 —
Zoologie — — — w. 2 W. 2 — — —

2

Mineralogie . . . 3

r reihandzeichuen . . 8 3 3 3 3 3

Linearzeichnen . . 2 1 2

Schreiben .... 2 •j 1 1 1

1 1 1

Tinnen . . . . B 3 • :; 2 2

Gesamtzahl der

Wochenstunden 20 27 30 35 86
1

3« 30 30 3« :!.;

XB. W. = Wint.-r: S. = Sommer.
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Was diesen Lehrplan in erster Linie auszeichnet, das ist

die reichliche Stundenzahl, welche dem Lateinischen einge-

räumt ist. Tu 10 Jahreskursen werden diesem Fache nicht

weniger als 90 Wochenstunden gewidmet: je 12 in den 3 untersten

Klassen, deren Lehrgang überhaupt ganz mit dem des huma-

nistischen Gymnasiums übereinstimmt , und selbst in Prima

werden trotz des Uebergewiehts der mathematischen Fächer

(darunter „höhere Analysis" mit vier Wochenstunden) noch fünf

Wochenstunden für den lateinischen Unterricht erübrigt! Auf
diese Art ist es möglich, den Schülern von der untersten

Klasse an eine gründliche grammatische Schulung und die-

jenige Uebung in der lateinischen Formenlehre und Syntax zu

geben, welche sie befähigt, die römischen Schriftsteller in ähn-

licher Weise und in ähnlichem Umfang zu lesen wie die Schüler

unserer humanistischen Gymnasien.

Man beginnt im dritten oder vierten Lateinjahre mit einer

lateinischen Chrestomathie (Lhomond. Urbis Romae viri illustres):

darauf folgen Cornelius Xepos. Caesar, Livius und auf der Ober-

stufe Vergib Sallust. Cicero, Horaz und Tacitus. Neben der

Lektüre ist bis einschliesslich Klasse VIII der Komposition",

d. h. dem mündlichen und schriftlichen Uebersetzen aus dem
Deutschen ins Lateinische, eine mindestens ebenbürtige Holle zu-

gewiesen. Erst mit dem Uebergang in die Prima fallen diese

Uebungen weg, und es wird in den zwei letzten Schuljahren

schriftlich und mündlich nur noch vom Lateinischen ins Deutsche

übersetzt. An die Stelle der wöchentlichen r Argumente" treten

von da ab wöchentliche „Perioden", wie der württembergische

Sprachgebrauch diese Art von schriftlichen Uebersetzungsaufgaben

zu bezeichnen ptlegt. So hat also das Realgymnasium die gute,

altwürttembergische Tradition des lateinischen Unterrichts vom

Gymnasium mit herübergenommen, ja es darf sogar gesagt werden,

dass das Realgymnasium in den Anforderungen der Komposition

eher noch höher geht als das humanistische Gymnasium, wo seit

der einschneidenden Veränderung durch den neuen Lehrplan von

1801 ein gewisser Umschwung eingetreten ist und die Exposition

wenigstens in den Oberklassen thatsächlich das Ueberge wicht

über die Komposition erhalten hat. Das Realgymnasium dagegen

ist dem alten Kurs treu geblieben, auch hinsichtlich des fran-

zösischen Unterrichts, der jedenfalls bis Sekunda ganz vor-

wiegend grammatisch betrieben wird. 1

)

l

) Wer die Art und Weise kennen lernen will, wie im Stuttgarter Keal-

Digitized by Google
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Das ist freilich nichts weniger als modern, und auch in diesem

Stück erweist sich das humanistische Gymnasium entschieden fort-

schrittlicher, wenigstens in den grösseren Anstalten des Landes,

wo neuphilologische Fachmänner den französischen Unterricht er-

teilen. Nicht so im Realgymnasium: hier besteht die Einrichtung,

die unseren neusprachlichen Kollegen im übrigen Deutschland

freilich märchenhaft erscheinen mag, dass bis Untersekunda ein-

schliesslich der französische Unterricht vom jeweiligen Klassen-

lehrer, der Altphilologe ist, erteilt wird. Wir geben bereit-

willig zu, dass dieses System seine Gefahren hat, aber es hat

einen sehr grossen Vorzug, nämlich den, dass die beiden Haupt-

sprachen, welche das Realgymnasium treibt, in einer Hand und

zwar in der des Klassenlehrers vereinigt sind, so wie im

humanistischen Gymnasium Lateinisch und Griechisch in einer

Hand vereinigt sind oder wenigstens sein sollten.

An die Realschule dagegen lehnt sich das Realgymnasium

an in seinem Betrieb des mathematischen Unterrichts, so-

fern den theoretischen Unterricht die reichliche und mannigfaltige

Uebung durch Lösung von Aufgaben zur Seite tritt: also auch

hier wie im Sprachunterricht geht die Richtung nicht auf blosses

Wissen oder Schein wissen, sondern auf wirkliches Können.

Es ist klar, dass dieses hochgesteckte Ziel nur erreicht

werden kann, wenn für die sprachliche wie für die mathematisch-

naturwissenschaftliche Seite die Stundenzahl nicht zu kärglich

bemessen ist, denn sonst stehen die Forderungen auf dem Papier,

und die Wirklichkeit bleibt weit hinter dem Ziele zurück. Darum
hat der Schüler des Realgymnasiums durchschnittlich mehr Wochen-

stunden als der Gymnasiast, und er hat ebenso mehr Hausaufgaben

zu bewältigen als dieser.

Man sollte deshalb glauben, die beliebten Klagen über „Ueber-

bürdung u unserer Jugend hätten sich in Württemberg in erster Linie

gegen das Realgymnasium keinen müssen. Allein wunderbar —
bei dem Sturm, der vor einigen .Jahren auch über unser friedlichen

Land hinging und selbst in der Abgeordnetenkammer vorübergehend

einigen Staub aufwirbelte, ist das Realgymnasium ganz unberührt

gymnasium der lateinische und französische Unterricht erteilt wird, findet

nähere Nachweise in der Schrift, die ich als Professor tun Realgymnasium im

Jahre is'.M) verfittent licht habe über „Das Lateinische und sein Recht als

wissenschaftliches Hildungwilittel" (Wiesbaden, Dr. Jakoby). Die mitgeteilten

Proben für die lateinischen und französischen Komnusitionsaufcaheii sind sämtlich

für die Untersekunda berechnet.
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«rebliehen, und nur das Gymnasium musste diesem modernen

Schreckgespenst Rede stellen und Opfer bringen. Im Real-

gymnasium aber wird naeb wie vor im Schweisse des Angesichtes

von Lehrern und Schülern weitergearbeitet, und im Gegensatz

zu jener schlaffen und weichlichen Zeitströmuni:, welche sich vom

Etternhausc auf die Schule zu übertrafen droht, gilt im Real-

gymnasium bis heute der alte klassische Grundsatz:
'(

) ur. 'Mii; i'vifr><o-o; vi Tra'.orjiTce..

Nach dem. was wir über den Unterrichtsplan, insbesondere

im Lateinischen, gesagt haben, si»i'in«rt der Unterschied des

württenibergischen vom prenssischen Realgymnasium jedem, der

sehen will, in die Augen. Wir scheuen uns nicht, es auszusprechen,

dass nur das württembergische Realgymnasium es wirklich ver-

dient, ein Gymnasium zu heissen, und dass es den Thatsachen

mehr entsprochen hätte, den prenssischen Anstalten ihren ursprüng-

lichen Xamen „Realschulen 1. Ordnung" zu lassen. Diese sind

ja aus der lateinlosen Realschule hervorgegangen, und es ist

durch höhere Verordnung das Lateinische in sie hineingetragen

worden in einem so kärglich bemessenen Umfange, dass die

Gründlichkeit von vornherein ausgeschlossen ist. Das württem-

bergische Realgymnasium aber ist in organischer Entwicklung

nach längerer Probezeit und ohne bureaukratische Eingriffe aus

dem humanistischen Gymnasium hervorgegangen, indem es auf

das Griechische verzichtete und dafür in einem ausgedehnteren

Betrieb der modernen Sprachen sowie der Mathematik und der

Naturwissenschaften Ersatz zu bieten suchte.

Es muss deshalb auch an dieser Stelle hervorgehoben

werden, dass der Leiter des Stuttgarter Realgymnasiums sich nie

dazu herbeigelassen hat. an jenem unerquicklichen Streite der

prenssischen Realschulen 1. und IL Ordnung gegen die huma-

nistischen Gymnasien sich zu beteiligen.

Manches hat allerdings die Zeit an dem mitgeteilten Lehr-

plan von 1872 geändert. Der entschiedene Uebelstand. dass in

Klasse VI nur eine deutsche Stunde und in Klasse X nicht ein-

mal eine Stunde für Religion vorgesehen war. wurde im Lauf der

Jahre verbessert: die Chemie wurde in Klasse VI II, Physik in

JX und X verlegt u. a. in. Vor allem aber musste sich durch

den neuen Lehrplan vom .Jahr 1S1»1 auch das Realgymnasium

im Lateinischen eine Einschränkung gefallen lassen, die aller-

dings das humanistische Gymnasium noch weit härter traf. Man
glaubte nämlich auch in Württemberg den Zeitpunkt zu einer

)igitized by Google
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„Reform" der Gymnasien gekommen. Man fand, dass es zu

früh sei. das Lateinische schon nach 2jührigem Elementarkurs,

also in Klasse ] des Gymnasiums zu beginnen und verlegte da-

her den Anfang des lateinischen l'nterrichts nach preussisehein

Vorgang in Klasse II, während man die Klasse I dafür mit einer

verschwenderischen Anzahl von deutschen Stunden bedachte.

Auch in den folgenden Klassen wurde die Zahl der lateinischen

Wochenstunden gekürzt; das Französische sollte in Klasse IV,

nicht wie bisher in V begonnen werden: umgekehrt der Anfang

des Griechischen aus IV in V verlegt und in dieser Klasse zu-

gleich Algebra und Geometrie angefangen werden/.wie in'.Preussen.

Was das Lateinische an Boden verlor, besetzten Mathematik und

Naturwissenschaften, so dass diese „Reform" des humanistischen

Gymnasiums thatsächlich eine Annäherung an das Realgymnasium

bedeutet. Hinsichtlich des Lateinischen gestaltet sieh seitdem

das Verhältnis zwischen dem württembergischen humanistischen

Gymnasium und dem Realgymnasium folgendermassen

:

II III IV V VI VII VIII IX X
Gymnasium 10 10 10 10 10 8 8 8 7

zusammen 81 (früher 10*2) Wochenstunden.

Realgymnasium 10 10 10 10 10 7 7 5 5

zusammen 74 (früher 00) Wochenstunden.

Das Gymnasium hat also, wie man sieht, durch diese Reform

mehr von seinem humanistischen Charakter eingebüsst, als das

Realgymnasium, welches mit seinen 74 lateinischen Stunden die

t>2 Woehenstundcn des preussischen humanistischen Gym-
nasiums wesentlich übertrifft. Immerhin ist man bei diesen Zu-

geständnissen an die ..Forderungen der Neuzeit" in Württemberg,

wie anerkannt werden muss, massvoll und besonnen zu Werke
gegangen, so dass l'ebelstände. wie sie an den preussischen

Gymnasien bestehen, bei uns bis jetzt nicht fühlbar geworden sind.

Auf das Griechische hat das württembergisehe Realgym-

nasium in seinem Lehrplan verzichtet, aber keineswegs aus Ge-

ringschätzung der griechischen Sprache und Litteratur, sondern

in der «'infachen Erwägung, dass der Mensch nun einmal nicht

alles lernen kann, und dass es besser ist. eine alte Sprache

gründlich zu lernen, als zwei alte oberflächlich das

letztere soll, sehr zum Schaden der humanistischen Sache, bei

den preussischen Gymnasien seit Einführung der neuen Lehr-

pläne leider der Fall sein. Allein trotz dieses grundsätzlichen

Verzichtes auf das Griechische hat das Realgymnasium wieder-
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holt für «'ine kleine Zahl begabter Schüler ..griechische Kurse"

eingerichtet, um denjenigen, welche sich z. B. dein Studium der

.Medizin oder der Jurisprudenz widmen wollten, das Verbleiben

im Realgymnasium zu ermöglichen. Diese Kurse, 4.jahrig mit

3 Wochenstunden (Klasse VII—X) lieferten zwar, dank dem

Eifer von Lehrern und Schülern, schöne Ergebnisse, aber sie

stellten doch an die Arbeitskraft der Beteiligten so hohe An-

forderungen, dass seit längerer Zeit davon Abstand genommen
worden ist. Dagegen scheint uns ein Vorschlag, den Dillmann in

seinem Programm vom .Jahr 1872 (S. 24) macht, auch heute noch

sehr beachtenswert. Ich lasse ihm selbst das Wort, da seine

Ausführungen zugleich beweisen, wie weit der Gründer des

Stuttgarter Realgymnasiums von der Gesinnung des preussischen

Realschulmännervereins gegenüber dem klassischen Altertum ent-

fernt ist. Dillmann sagt a. a. Ü.

:

..Den Homer gelesen zu haben, ist eine Erquickung für das

ganze Leben. Das Gesicht ergrauter Beamten, in dem der

Stichel der Zeit die unverkennbaren Spuren bureaukratischer

Monotonie eingegraben hat, verklärt sich, wenn ihnen bei pas-

sender Gelegenheit der volltönende Hexameter der llias uner-

wartet an das Ohr schlägt. Es ist, wie wenn die Jugend plötz-

lieh wieder in ihnen aufflackere. Was die Bibel für das ge-

meine Volk, das ist in vielfacher Beziehung Homer für die Ge-

bildeten.

Wenn es erlaubt würde, das Griechische in der oberen Ab-

teilung des Realgymnasiums einzuführen, so wäre dasselbe um
einen grossen Schritt seinem Ideal näher gerückt. Es Hesse

sich, in dem Maasse, als der lateinische Unterricht in seiner Be-

deutung zurücktritt, durch das Griechische ein Acquivalent in

die philologische Wagschale des Realgymnasiums legen. Und
um diesen Preis liesse ich gerne das Englische, als obligates

U n terrich tsfach , lallen.

In der That. wenn es gestattet würde, im Obergyinnasiuni

zweierlei Abteilungen von Schülern zu haben, solche die englisch

lernen, und solche die griechisch lernen, so wäre geholfen. Alle

übrigen Unterrichtsfächer wären gleich. Dieser Gedanke liegt

um so näher, als ohnehin schon die Klasse VII in zwei parallele

(Titus zerfällt.

Würden aber dem Griechischen 4 Jahre lang 4 Wochen-

stunden ausgesetzt, so wäre es eine Leichtigkeit, die Schüler so

weit zu fördern, dass sie in der IX. und X. Klasse die llias oder

)igitized by Google
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Odyssee lesen könnten. Freilich in dem Sinne und nach der

Methode, wie in den Gymnasien, dürfte das Griechische nicht

betrieben werden; das würde sich von selbst auch schon durch

das vorgerücktere Alter der Schüler verbieten. Es müsste vor

allem die Exposition in das Auge gefasst werden, und die Kom-
position müsste vornehmlich nur der Einübung der Formenlehre

und der Elementarsyntax dienen. Allerdings wäre für diejenigen,

welche statt des Englischen das Griechische wählen, eine Er-

schwerung ihrer Aufgabe gegeben. Allein diese Uebernahme

einer grösseren Last wäre eine freiwillig«*, und sie würden in

reichlicher Weise durch die Freude entschädigt, welche ihnen

Horner einst machte.

Auch des praktischen Nutzens darf ich hier erwähnen, dass

die künftigem Mediziner alsdann um so leichter durch das Real-

gymnasium ihren Weg machen konnten, und in der That giebt

es ja keinen natürlicheren "Wunsch, als dass sie diese Vorbereitung

auf ihre Universitätsstudien gemessen möchten."

Thatsächlieh ist die württembergische Oberschulbehörde auf

diesen Vorschlag einer Gabelung der 4 oberen Klassen nie ein-

gegangen, sei es in der Erwägung, dass die griechisch lernenden

Schüler fast notwendig überbürdet würden, sei es in der Be-

fürchtung, dass die Konkurrenz, welche das Realgymnasium ohne-

hin dem humanistischen Gymnasium machte, dadurch noch ge-

fährlicher werden könnte.

Die Erörterung, wie sich das württembergisehe Realgym-

nasium zum Lateinischen und Griechischen stellt, führt uns von

selbst auf die wichtige Frage nach den Berechtigungen
unserer Anstalt. Dass dieselben höher sind, als in Preussen.

wird nach dem Gesagten niemand unbillig finden. Seit seinem

Bestehen berechtigt nämlich das württembergische Realgym-

nasium seine Abiturienten:

1. zum Studium aller technischen Fächer:

2. zum l'niv ersitätsstudium der neueren Sprachen und

der Geschichte, der Forst Wissenschaft, der Naturwissen-

schaften und der Staatswisseiisehaften (nach württem-

bergischer Bezeichnung ..Regiminal- und Kameralwissen-

schal't"):

X zum Eintritt in den höheren Eisenbahn-. Post- und Tele-

graphendienst.

Die sonstigen, insbesondere die militärischen Berechtigungen

stimmen mit den preussischen überein.
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Indem wir im übrigen die preussischen Bestimmungen (bezw.

Beschränkungen) als bekannt voraussetzen, haben wir zum Ver-

ständnis des Obigen noch einiges beizufügen. Seit alten Zeiten

wurde in Württemberg bei der Reifeprüfung für die Hochschule

von den zukünftigen Studenten der Forstwissenschaft, der Finanz-

und Regiminalwissenschaft (die beiden letzteren Kategorien von

Studierenden laufen in Preussen als Juristen) nur Kenntnis des

Lateinischen, nicht aber des Griechischen verlangt. Deshalb

konnten, noch ehe ein eigenes Realgymnasium bestand, die vom
Griechischen dispensierten Gymnasiasten, wenn sie im übrigen die

Reifeprüfung bestanden, in den bezeichneten Fakultäten ihre

Studien als akademische Vollbürger betreiben und ihr Staats-

examen ablegen. Diese Einrichtung kam dem Realgymnasium

sehr zu statten und viele von denen, welche jetzt als Forst-

beamte. Finanz- und Regierungsbeamte (..Kamerai Verwalter*,

„Finanzrat", „Oberamtmanir, ..Regierungsrat*' etc.) dem Staate

dienen, haben ihren Weg durch das Realgymnasium genommen.

Auch praktische Aerzte sind nicht wenige aus dem Realgym-

nasium hervorgegangen: sie hatten entweder schon auf dem Real-

gymnasium nebenher Griechisch getrieben und neben ihrer Abi-

turientenprüfung am Realgymnasium an einem humanistischen

Gymnasium eine Zusatzprüfung im Griechischen abgelegt, oder

sie hatten erst auf der Universität das Griechische begonnen und

nach einigen Seinestern sich einer entsprechenden Prüfung unter-

zogen.

Dass aber das württembergische Realgymnasium den

Anspruch erhebt, auch ohne eine derartige Ergänzungsprüfung,

nur auf Grund seines eigenen Reifezeugnisses, die Berechtigung

zum medizinischen Studium zu erhalten, kann nach unsern bis-

herigen Ausführungen niemand wundern. Am schwersten fällt in

die Wagschale zu seinen Gunsten die centrale Stellung des

lateinischen Unterrichts, der sozusagen das Rückgrat auch des

Realgymnasiums, nicht nur des Gymnasiums bildet.

Die Leistungen des Stuttgarter Realgymnasiums in diesem

Fache sind deshalb auch derart, dass ein sachverständiger Kom-
missär des preussischen Unterrichtsministers auf Grund ein-

gehender persönlicher Beobachtungen vor einigen .Jahren es aus-

gesprochen hat, das württembergische Realgymnasium könne sich

hinsichtlich des Lateinischen mit den besten preussischen huma-

nistischen G vmnasien messen. Zugleich ist am licaltrvmnasium,

wie wir oben sahen, die sehr wertvolle Einrichtung getroffen, dass

)igitized by Google
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der lateinische und der französische Unterrieht bis einschliesslich

Untersekunda in den Händen desselben Lehrers, des jeweiligen

Ordinarius, also eines klassisch «rebildeten Philologen liegt. Es

ist klar, dass hiedurch der sprachliche Unterricht auf eine

ganz andere, breitere und tiefere wissenschaftliche Grundlage

gestellt ist, als an den preussisehen Realgymnasien. Freilich

fehlt als obligates Fach das Griechische. So sehr dies vom
humanistischen Standpunkt aus zu bedauern bleibt, so darf man
doch sagen, dass das Lateinische, wenn es ohne das Griechische

von eifrigen und geschickten humanistisch gebildeten Lehrein

gelehrt wird, noch einer weit intensiveren Ausnützung und

Fruchtbarmachung fähig ist, als man im humanistischen

Gymnasium gewöhnlich annimmt. Hiezu kommt die wertvolle

Ergänzung durch den französischen Unterricht, bei welchem die

stätige Beziehung auf das Lateinische durch die Vereinigung

beider Sprachen in der Hand eines Lehrers erleichtert ist. Aller-

dings wird für die feinsten Blüten des humanistischen Unter-

richts, für die ästhetische und philosophische Bildung (obwohl in

letzterer Beziehung der höhere mathematische Unterricht ergän-

zend eintreten kann 1

) der Mangel des Griechischen jederzeit bei

den Schülern des Realgymnasiums spürbar sein. Trotzdem ist

es nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass ein ernsthaft

und ausgiebig betriebener lateinischer Unterricht im Bunde mit

den andern Bildlingsmitteln des Realgymnasiums für die allge-

meine, wissenschaftliche (sprachliche und geschichtliche) Bildung

ausreichen kann unter zwei Bedingungen. 1. Dass der Lehrer es

versteht, das Lateinische in einer Weise fruchtbar zu machen,

dass Grammatik und Lektüre so viel als möglich das fehlende

Griechisch ersetzen und dass er es ebenso versteht, das Fran-

zösische für die Zwecke der sprachlichen Ausbildung und der

wissenschaftlichen Vorbildung auszubeuten: 2. dass die Schüler

hinsichtlich ihrer Begabung und häuslichen Bildung denen des

Gymnasiums ebenbürtig sind. Diese letztere Bedingung wild

freilich erst dann sich ganz erfüllen können, wenn das „Monopol"

des humanistischen Gymnasiums aufgehoben wird. Darum ist

die Berechtigungsfrage für das Realgymnasium zugleich eine

Lebensfrage. Trotz meiner stark humanistischen Neigungen würde

h Wir verweisen unser«* Leser auf die Schrift von Dillinann: „Die
Mathematik, die Fackelträger i n einer neuen Zeit". Stuttgart, Kohl-

hammer, 1**!».
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ich auf Grund der Erfahrungen, welche ich in mehr als 18 Jahren

(1878— 180f>) am Stuttgarter Realgymnasium gesammelt habe,

keinen Augenblick Bedenken tragen, seine Abiturienten zum
Studium der Medizin und der Rechtswissenschaft zuzulassen.

Den preussi sehen Realgymnasien würde ich diese Berechtigung

niemals einräumen, so lange sie ihre gegenwärtige Organisation

behalten. Aber hierin zeigt sich eben die verhängnisvolle Wir-

kung der Namensgleichheit. Da die Zulassung zum medizinischen

Studium und zur Ausübung des ärztlichen Berufes Reichssache
ist, so kann die württembergische Regierung, so lange es ihr

beliebt, sich darauf zurückziehen, dass Württemberg als Einzel

-

Staat hierin nicht einseitig vorgehen könne, und so ist für die

Medizin vorderhand wenig Aussicht. 1

)

Mehr Erfolg konnten sich die Freunde des Realgymnasiums

von einem Antrage des Abgeordneten Dr. Klaus und Genossen

versprechen, der am 11. Juni 1805 in der Württemberg. Kammer
zur Verhandlung kam. Der Antrag lautete: ..Die Kgl. Regierung

um Erwägung zu bitten, ob nicht mit dem Reifezeugnis der Real-

gymnasien die Zulassung zu den höheren Dienstprüfungen im

Justizdepai [erneut verbunden werden könnte."

Nach heisser Redeschlacht für und wider erklärte sich in

der That bei der Abstimmung die Mehrheit des Hauses für

diesen Antrag; allein es ist nichts davon verlautet, dass die hohe

Staatsregierung, in diesem Fall der württembergische Justiz-

minister, diesem Beschluss eine weitere Folge gegeben hätte. 2

Auch hier, wie bei der Frage des medizinischen Studiums, ist es

der Regierung leicht gemacht, sich von jeder Initiative zu ent-

binden mit der Begründung, dass man für Württemberg kein

Unicum schaffen könne.

Wir sind zu Ende. Von seinen Anfängen im Schosse des

humanistischen Gymnasiums haben wir das Realgymnasium be-

') Die Beratungen über die ärztliche Prüfungsordnung und ähnliches,

welche kürzlich in Berlin stattgefunden halten und WOZU die einzelnen Bundes-

staaten sachverständige Vertreter entsendet hatten, erstreckten sich auch auf

diese Krage. Das Ergebnis war. nach den Berichten der Tagesblätter, dieses,

dass die Zulassung zum Studium der Medizin und zum ärztlichen Beruf auf

(irund von Reifezeugnissen deutscher Realgymnasien vorerst verneint wurde.

Hoffnungsvoller lauten allerdings die Berichte Ober die Verhandlungen, die

im preussischen Abgeordnetenhaus neuesten» stattgefunden haben.

-> Vgl. hierüber die neueste Schrift von Dillmnnn; Das Realgymnasium

und die Württembergische Kammer der Abgeordneten. Stuttgart, Verlag von

Fr. Doerr. IM».
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gleitet: seinen Eintritt in die Welt, sein organisches Wachstum

in harter Jugendzeit, seine Erfolge und Hoffnungen wie seine

Enttäuschungen bis auf diesen Tag habe ich mit unparteiischer

Feder zu schildern versucht. Was die Zukunft ihm bringen

wird, wer will es sagen?

Im Juli 1892 haben frühere Schüler des Stuttgarter Real-

gymnasiums aus eigenster Initiative zum Gedächtnis des 25jäh-

rigen Bestehens der Schule eine Feier in grossartigem Mass-

stab veranstaltet'), eine Feier, die sich in erster Linie zu einer

begeisterten Huldigung für ihren Gründer und Vorstand, Ober-

studienrat Dilhnann, gestaltete. Am Abend des Tags, bei dem
Festbankett, erwiderte der Gefeierte auf die zahlreichen Lob-

reden mit wenigen schlichten Worten: „Ich will es kurz machen,

weil man heute schon so viel von mir hat anhören müssen. Ich

meine, eine Schule, die von sich aus ein solches Fest zu feiern

im Stande ist, kann nicht von Stroh sein, So möge auch die

heutige Begeisterung kein vorübergehendes Strohfeuer sein, son-

dern anhalten und Frucht bringen für die Zukunft. Ich trinke

auf das Wohl meiner Schüler."

In der That ruhen die Hoffnungen des Realgymnasiums

auf seinen Schülern. Was diese bisher schon auf den ver-

schiedensten Gebieten menschlicher Thätigkeit geleistet haben,

wie ihre dankbare Anhänglichkeit an die Schule und ihre Lehrer,

die bei jenem Jubiläum so stark und natürlich zum Ausdruck

kam, lässt uns an der Zukunft des württembergischen Real-

gymnasiums auch dann nicht verzweifeln, wenn sein bisheriger

Leiter einmal das Steuerruder nicht mehr selbst wird lenken

können. So möchten diese Zeilen zugleich das erste Zeichen

dankbarer Verehrung sein, das dem hochverdienten Manne zu

seinem bevorstehenden siebenzigsten Geburtstage zuteil wird:

möge seine Schöpfung, das Stuttgarter Realgymnasium, im neuen

Jahrhundert die volle Anerkennung Huden, die es verdient als

M a t h em a t i s c h e s G ym n a s i u m.

M .Sieh*' den jjredntrkten Fest Bericht über das Jubiläum und die damit

verbundene ,J)ülmannsstiftuDgM
,

Stuttgart, 1802 Koinmi.-Monsverla^ von

K. Kot Ii. <IT> Seiten.
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4.

Der deutsche Unterrieht an der Karlsschule.

Von G. Hauber, Oberstudienrat iu Stuttgart. 1
)

Ein Unterricht, der unter dieser Bezeichnung das umfasst

hätte, was man heute an den höheren Lehranstalten darunter zu

verstehen pflegt, bestand in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts an den höheren Schulen Württembergs so wenig wie

anderwärts. Di«' Bezeichnung war Überhaupt nur üblich für den

elementarsten Lese- und Rechtschreibunterricht: weiterhin wurde

das Grammatische. Stilistische, Litterarische der Muttersprache

nicht direkt gelehrt, sondern nur soweit es im lateinischen und

philosophischen Unterricht (zu diesem pflegte Rhetorik, zuweilen

ausnahmsweise wohl auch Aesthetik zu gehören) berührt wurde.

So sucht man auch in den Lehrplänen der Karlsschule das Fach

..Deutsch"' vergeblich. AVenn man aber das. was in diesen Kreis

fällt, heranzieht, nämlich deutsche Sprache. Litterat ur. Stilistik.

Rhetorik und Poetik, so weist die Karlsschule auf diesem Gebiet

Folgenden Unterricht auf.

In den ersten Jahren der Karlsschule wird ..die teutsche

Schul" oder ..teutsche Klasse" öfters erwähnt, was aber nur eine

Elementarklasse, die im Lesen und Schreiben (ausserdem Rechnen

und ..Christentum") unterrichtet wird, bedeutet. Mit dem Jahr

1774 hört die ..teutsche Klasse" auf. d. h. es triebt fortan keine

auf Anfangsunterricht ohne Fremdsprachen beschränkte Klasse

mehr, vielmehr wird fortan für die Aufnahme in die Karlssehule

gefordert und vorausgesetzt, dass der Zögling lesen und schreiben

') Nachstehendes bildet ein StQck der Fortsetzung meiner Programm-

Abhandlung „Lehrer, Lehrpläne und Lehrfächer an der Karlssehnh- (Programm

des Karlsgyuiuasiums in Stuttgart lSi>Sf, welche «Ii»' zwei ersten
r

]Yile: ..Lehrer"

und „Lehrpläne •', enthalt, und auf welche ich bezüglich der allgemeinen Vor-

hältnisse und Einrichtungen der Schule hiemit verweis»'. Exemplare können

durch mich bezogen werden.
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könne; die hierin notwendige weitere Uebung sollte getrieben

werden in Verbindung' teils mit dein Religionsunterricht, weshalb

in den .Lehrplänen zuweilen ^deutsche Sprache und Religion
a

vereinigt ist. teils mit dem sonstigen Sprachunterricht: das Recht-

schreiben wurde auch mit dem Schönschreiben verbunden.

Für Zöglinge, denen das Deutsche nicht Muttersprache
war(.. Undeutsche", Ausländer), hauptsächlich aus dem französischen

Sprachgebiet, aber auch Russen und Polen, bestand während der

ganzen Dauer der Schule ein besonderer Unterricht im Deutschen:

in den ersteren Jahren wurde dieser von Unterlehrern erteilt,

am 'In. Dezember 1779 aber wurde ein eigener Lehrer für

deutsche Sprache angestellt in der Person des Waisenhauspredigers

(iöriz, 1
) der im Dezember 1780 zum Professor der deutschen

Sprache und Litteratur ernannt wurde. Dieser erteilte denn

fortan diesen Unterricht in mehreren, nach dem Kenntnisstand

der Schüler gebildeten Abteilungen (1781 2:4 Schüler in 3 Ab-

teilungen je 2 Stunden), und es werden fortan in diesem Fach

jährlich Prüfungen gehalten und Preise erteilt. Ueber den Be-

trieb dieses Unterrichts sagt der Lehrplan 1781: „wobei er (Göriz)

seiner eigenen guten Lehrart durch Lesen, Diktieren zum Schrei-

ben und Ut'bersetzen aus der lateinischen und französischen in

die deutsche Sprache mit der besten Wirkung folgen wird*
4

, und

das Vorlesung*-Verzeichnis 1 782 : „CJörizgiebt Ausländern Unterricht

') Karl Atijr. (iöriz, geboren 1747 zu Stuttgart, 17<»."> Stift. 17(tS Hof-

meister in Nassau, 177:1 Reisen in Deutschland und den Niederlanden, dann

Hofmeister in Madrid. 177m Pfarrer am Stuttgarter Waisenhaus. Im Oktober

17^0 reirht er seine akademische Proheschrift ein üher das im Auschluss an

seine Vorsehlage vom Herzog aufgestellte Thema: ..Vom Kinlluss der Ver-

hesserung der inutterlnndischen Sprache in den moralischen Charakter einer

Nation'". Der Herzog schreiht am 12 Oktoher 17*0 an Seeger: ..Den Aufsatz

— hahe ich gesehen, berge aher dem Herrn Ohrist nicht, dass ich solchen

ziemlich schwach gefunden, gleiehwohlen aher erlauhe ich. dass er ihn aufsein

Abentheuer drucken lassen darf.
— " Die Schrift ist vorhanden ( V2 S. 4°> und

lässt das Urteil des Herzogs wohl als zu hart, doch nicht als ganz ungerecht-

fertigt erscheinen, wohei aher das Thema seihst die Hauptschuld trägt: es tritt

dahei ein ziemlich umfassendes sprnchgeschiehtlichcs und sprachphilosophisches

Wissen, speziell auch Kenntnis der neueren Schriften auf diesem (Jehiet von

Geliert, Sulzer, Michaelis und hesonders von Herder zu Tag. Auf die öffent-

liche Verteidigung der Schrift erfolgte die Verleihung des ('harakters als Pro-

fessor. In den späteren Jahren gieht er an einer philologischen Ahteilung

Unterricht in deutscher Sprache, und seit 17s:l ausserdem in der allgemeinen

und politischen Erdbeschreibung an mittleren und oheren Klassen (nach Pfennig,

von 17s.S an nach Kranz), von 17HJI an auch Krdheschreihung für die militii-

rischen Ahteilungen „nach ihrem besonderen Bedürfnis",

tr

Digitized by Google



84 Mitteilungen d. Ges. f. deutsehe Erziehungs- u. Schulgesch. IX.

teils in der Litteratur der schönen Wissenschaften in Deutsch-

land, nach Anleitung des Buchs: Charakter der deutschen Dichter

und Prosaisten, teils in deutschen Aufsätzen und Briefen nach

eigenen Entwürfen, teils in andern Sprachübungen, wobei er

Sulzers Vorübungen zur Erweckung des Nachdenkens und Los

recreations philologiques par Mr. Choffrin zum Grunde legt":

das Vorlesungs-Verzeichnis 1783: „Den Ausländern wird in der

deutschen Sprache nach Adelungs deutscher Sprachlehre von

Göriz Unterricht erteilt, wobei er zu Uebungen im Lesen. Er-

klären und Uebersetzen Sulzers Vorübungen gebraucht, auch die

Zuhörer zu andern Uebungen in kleinen Aufsätzen angeleitet

werden*1

; ähnlich in den Vorlesungs-Verzeichnissen der nächsten

Jahre. 1787 giebt Göriz diesen Unterricht ab an Prof. Ströhlin

(1788/9 Stochdorph).

Was den Unterricht der deutschen Zöglinge im Deutschen

betrifft, so weisen die Akten folgendes auf:

Im Jahr 1773 bestimmt der „Staat" für Gerhardi im § <>:

.,S. H. D. erwarten von dem Professor, dass er bei dem Unterricht

nicht nur vor sieh der Reinlichkeit der deutsehen Sprache sowohl im

Reden als Schreiben sich belleissige, sondern auch die ihm anver-

traute Jugend bei allen Gelegenheiten hiezu anhalte." In den Gut-

achten der Lehrer aus diesem und dem folgenden Jahr findet

sieh öfter die Forderung, dass auf guten, geschmackvollen

deutschen Ausdruck hingewirkt werden solle. 1
) Im Unterrichts-

plan für 1775 ist denn aueli bei der 6. Abteilung (Jäger) be-

stimmt: J) Stunden zur lateinischen und deutsehen Sprache von

') So Ofterdinger (Juni 1774): .,E. H. 1). haben schon öfter geruht, dio

Versäumnis der deutschen Sprache zu bemerken. Es ist zwar richtig, dass der

Vortraar der Lehrer, die 1'ebung des tebersetzens von einer fremden Sprache

in die Muttersprache vieles in der Sache austragen, aber es ist dies noch nicht

hinreichend, den Hauptzweck zu erlangen. Das Lesen gut geschriebener

Schriftsteller sowohl in gebundener als ungebundener Schreibart, in deutscher

Sprache, und überhaupt das notige Studium der schönen Wissenschaften würden

diesen Mangel in kurzer Zeit verbessern können." — Kieliuann (Dezember 1774t:

..Verschiedene Aufsätze und Briefe der Kleves nötigen mich zu einem Vor-

schlag in Ansehung der deutschen Schreibart. Ks ist einer öfters ein gelehrter

Manu, schreibt aber Briefe und verfertigt Aufsätze, die nicht zu lesen sind.

Daher sollen die Zöglinge unter der Aufsicht der Lehrer solche verfertigen,

welche sodann von ihnen verbessert und einige gute deutsche Schriften in jeder

Woche einigemal öffentlich vorgelesen werden, um ihren (ieschinack zu bilden.

Bei der Revision der Aufsätze müsste der Lehrer auf die Rechtschreibung, die

grammatische Richtigkeit, Deutlichkeit und Kürze, auf das Fliessende und auf

das Nachdrückliche seilen."
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dem Prof. Xast, welcher ebensowohl auf das Nötigste der ersteren

als hauptsächlich auch auf die Reinlichkeit der letzteren sehen

und die jungen Leute besonders auch im Briefschreiben üben

wird". Auch liest Bück in diesem Jahr an der 1. (jur.) Abtei-

lung 1 Stunde (wozu eine Vorbercitungs- und Wiederholungs-

stunde kommt) über „Redekunst".

1770 hat bei der Schlussprüfung (27. und 28. November)

Abel 1
) philosophische Thesen aufgestellt mit Respondenten aus

allen oberen Abteilungen (auch Schiller) als Abschluss einer ent-

sprechenden Vorlesung; unter diesen 31 Thesen sind 13 „Theses

ästheticae", welche also die erste Probe derartigen Unterrichts

an der Karlsschule bilden.2
)

1777 hält Abel für die 2. (milit.). 3. (kam.), 4. (Jäger),

">. (med.) Abteilung (darunter Schiller) eine Vorlesung über

..Schöne Wissenschaften" (Aesthetik) in 1 Wochenstunde, wozu

für die 2. Abteilung 3 Stunden „Vorbereitungen und Ausübungen

durch eigene Aufsätze in den schönen Wissenschaften", für die

5. Abteilung 1 Stunde Vorbereitung kommt, während für die

3. und 4. Abteilung die Zahl der Privatarbeitsstunden nicht an-

gegeben ist.

Ueber diesen Unterricht selbst ist nichts zu ersehen, da-

gegen hat Abel bei der Jahresprüfling 27./28. Dezember 1777

rAesthetische Sätze" aufgestellt, die von einer Auswahl von

Zöglingen aus den 4 Abteilungen, im ganzen 34 (darunter Schiller),

als Respondenten verteidigt wurden und welche die vollständige

Mitteilung verlohnen werden.3
)

(Opponenten waren, ausser einem

') Personalien s. AI Ii;, deutsche Hioirraphie.

-) Sie lauten: 15. Sine sensu pulchri rite directo perficitur neque intel-

lectus neque voluntas. 10. Setisus pulchri determinatur a statu afl'ectuum.

17. Sensus pulchri pendet etiani ah intellectu. a totali idearuni systemct« omni'

busqne, quae vel in aflectus vel in intellectum vel in svstema idearuni influunt.

In. Srnsus pulchri in inirenio niairno formal ur sine critica. 1)). Sed nocen-

tissinia et ahsunlissiina est sententia: fonnari posse sine cxcmplis. 20. Otnnis

lex pulchri consistit in hoc: elige ideas. combinationes et voces quae att'ectum

dcterniinatuin optime exritant. 21. lmpressio cujusvis ideae ex intuitione sui

ipsius COgDOSCetur. 22. Theorin Aristotelis nostro teinpori applicata maximi-

nocet. 2H. Batteux theoria pluritnum uocuit litteris elegant ioribiU in Germania.

24. Qssian liexametris non bene vertitur. 20. Shakespear ex reiMilis aristotelicis

non dijudicari potest. 20. l'raestantissimi poetae sunt ante lher»riarn. 27. I'liilo-

snphiar et poeseos sumniuin fasliiriuni non sunt eodem tempore.

'» Aesthetisehe Sätze von Abel, Dezember 1777 (nach dem

Manuskript; im Druck nur 38 Sätze). Von dem Geschmack überhaupt:

1. Der Geschmack im weitesten Verstand beschäftigt sich mit den Ge^en-
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Teil der Zöglinge, Plouequet, Üiak. Griesinger und Götz, Sekr.

Elsässer; schliesslich fügte der Herzog selbst einiges hinzu.)

1778 erteilt an der 7. Abteilung Abel 14 Stunden Philo-

sophie, wovon er .,<> Stunden zu der nötigen Vorbereitung, haupt-

sächlich aber zu eigenen Ausarbeitungen über philosophische

Materien, bald in einem philosophischen, bald in einein redne-

rischen und sehr oft in einem Briefstil aussetzen, hierbei aber

auch sogar auf eine richtige Orthographie und auf alle zur

standen, die Vergnügen und Missvergnügen zeugen, durch ihre blosse Vor-

stellung, ohne eigentümliche Beziehung der Gegenstand« auf uns. 2. Eine

Quelle des Geschmack» ist die Thätigkeit der menschlichen Seele. M. Eine

andere Quelle sind die Neigungen. 4. Sofern sie ohne eigentümliche Bezie-

hung auf uns durch die blosse Befassung eines Gegenstandes befriedigt werden

können. 5. Oder sofern eine gewisse Gattung der Gegenstände, die ursprüng-

lich nur in einer eigentümlichen Beziehung mit uns Vergnügen erweckt, Ober-

haupt durch ihr*» blosse Vorstellung gelallt. <>. Vorzüglich aber durch Hille

der Association. 7. Eine neue Quelle des Geschmacks ist die Sympathie oder

die Versetzung in die Stelle des andern. H. Auch die Gewohnheit tragt dazu

bei. {). Die fruchtbarste Quelle aber ist die Association überhaupt. 10. Meistens

werden die Gegenstände des Geschmacks aus mehreren Quellen zugleich, mehr
angenehm oder unangenehm. 11. Der Verstand hat auf die Bildung des Ge-
schmacks vielen Einlluss. aber doch findet vortrefflicher Verstand ohne die ge-

ringste Bildung des Geschmacks statt. 12. Die Phantasie hat sehr grossen

Einlluss auf sie. U.J. Ebenso sehr die Kenntnisse, die die Seele besitzt, oder

die Ideen, die in ihr aufbewahrt liegen. 14. Die Neigungen erzeugen, erhöhen,

vennindern und modiluieren den Geschmack. 15, Die Tugend erhöht den Ge-

schmack, der Geschmack die Tugend: aber keines setzt das andere voraus.

Ii». Der KOrper, das Klima u. s. w. hindern und befördern ihn 17. Die

äusserlichen I mstande, Religion, Kegierungsform haben sehr vielen Einlluss

auf ihn.

Vom gutem Geschmack. 18. Nun erst lässt sich bestimmen, ob eine

Theorie des Geschmacks möglich sei. 19. Jene Quellen des Geschmacks

werden immer ganz verschieden angewandt, und das Produkt derselben, der

Geschmack, welcher daraus entsteht, kann also nicht anders als ganz ver-

schieden sein, ausserdem dass die Anwendung im einzelnen Fall wegen der

Verschiedenheit der übrigen Seelenkräfte verschieden ist. 20. Insofern ist also

der Geschmack relativ. 21. Indessen giebt es doch einen Massstab: den vor-

trefflichen von dem weniger vortrefflichen oder schlechten Geschmack zu

unterscheiden. 22. Dieser Mass.-tah ist der höhere Grad von Glückseligkeit

und die höhere Vollkommenheit aller mitwirkenden Seelenkräfte. 2.1. Der Satz

des Spence. dass Poesie und Malerei immer Hand in Hand gehe, ist falsch.

24. Es ist falsch, dass ein poetisch-schönes Gemälde auch für die Malerei schön

sei. 25. Deshalb ist der Laokoon des Künstlers ganz anders al> der Laokoon

des Virgils. 21». Daher darf der Bacchus des Dichters eher Hörner haben, als

der des Künstlers. I Vom Herzog gestrichen .1

l'eber den Zustand der Li 1 1 erat u r. 27. Der gute Geschmack in

Deutschland ist gegenwärtig vielen Gefahren ausgesetzt. 2*. Bei Austeilung
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4. Ih r deutsehe rnterrieht an der Karlsschule. Von G. Hanber. H7
i

iiusserliehen Zierde gehörige Kleinigkeiten sehen wird". Abel

erteilt auch den Künstlern in 2 Wochenstunden (wie schon 1777

in 1 Woehenstunde) l'nterrieht in den schönen Wissensehaften

(und Mythologie), „wobei er hauptsächlich über den Geschmack

der Künste Ausarbeitungen verfertigen lassen wird".

177t) hält B. Haug 1
) für die Abteilung der Kameralisten

und Mediziner idarunter Schiller) in 1 Unterrichts- und 1 Yor-

liereitungsstunde eine Vorlesung Uber „Teutsehe Sprache, Schreib-

art und Geschmack". Mit dieser Vorlesung scheint ein von

Minor im Jahre 1888 veröffentlichtes Schulheft Schillers im Zu-

sammenhang zu stehen. 2
) Bei der Jahresprüfung hat Hang Sätze

des hohes und Tadels unterscheidet man nicht genug den Aufwand des Genies

den ein Werk fordert, und die Wirkung, die es seihst auf das gehildete Puhli

kum macht. 20. Ehensowcnig unterscheidet man hei Beurteilung unserer

Nationalprodukte den Aufwand des (ienies und den echten (ieschniack oder

Mangel desselhen. HO. Wir hesitzen Werke von vielein (ieschniack und sehr

mittt Imässigcm fienie, von viel (icnie und dem schlechtesten (iochmack

31. Wir hesitzen vortreffliche Werke, die auf das Puhlikiiin «rosse Wirkung

thun, in denen nur ein Blättriges (icnie herrscht. 82. Nur durch Hilfe dieser

rnterscheidunir urteilt man richtig flher (iellert. Kahener u. s. w. X\. Die

allzu grosse Erhehung unserer hesten Scliriftsteller üher alte und ausländische

ist nachteilig. 'M. Am meisten schadet die Ausschweifung, die Nachlässigkeit

und die »flektierten Besonderheiten von einigen unserer hesten Schriftsteller,

deren I'Yhler seihst zur Mode geworden. .'15 Die (iewohnheit. einen Schrift-

steller vom ersten Hang, der einen neuen Ton einführt, ausschliessend zu ver-

ehren, hemmt ehenso sehr den guten (ieschniack. :?('». Die Mardenlieder. Minne*

gesänge u. s w. sind hei ih n meisten mechanische Zusammensetzungen gewisser

Worte und Wendungen, und seihst die hesten unter denselhen würden in einem

dein Ton ihres Herzens und ihrer I mstande mehr angemessenen (legcnstand

mehr geleistet halten. .'17. Die Gewohnheit der Dichter, mit schönen Kleinig-

keiten zu tändeln, statt einen grossen Plan zu heginnen, hringt für ihre Aus-

bildung Schaden. :is Ks ist ehenso einseitig geurteilt, die Produkte der

schönen Wissenschaften, z. H. Trauerspiele zu verdammen, weil sie den Regeln

folgen, als es ehemals war. wenn man sie wegen Vernachlässigung der drei

Einheiten verdammte. (Vom Herzog gestrichen.)

Von der Sprache. ;{<>. Wenn die Bilder der Ideen Helle. Lebhaftig-

keit und Anmut gehen: so ist die Bildersprache vortrefflich. So die Sprache

Winkelmanns. 40. Wenn aher die Achnlichkeit nur gering i>t. wenn eine

misstönende Metapher auf die andere folget, wenn ein neues Bild das vorige

auslöscht: so ist sie erhahentönender l'nsinn 41. Bei Verhesserung der

Sprache, Nachahmung der Barden u. s. w. vergisst man oft zu sehr, dass wir

von den alten Teutschen nichts mehr als den alten Namen haben. | Vom
Herzog gestrichen.!

') Personalien s. Allg. deutsche Biographie.

*) Zeitschrift für Östr. (iymn.. 80. Jahrg. lSSS, S. 1057 ff. „Zwei Schul-

heft.- Schillers", auf welche Veröffentlichung, nehst eingehender Besprechung
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aufgestellt, die von den Zuhörern (darunter Schiller) verteidigt

wurden, und die als eine Frucht der Vorlesung hier vollständig;

wiedergesehen werden möfren. 1
) ( Die Opponenten waren Exped.-

Rat Elsässer, die Professoren Müller, Xast, Drück. In diesem

Fache wurde denn auch ein Preis erteilt)

durch Minor, ich hier venveiseii muss: es ist ein Abriss der Poetik, und zwar

Definition der Dichtungsarten, wie Minor nachweist, aus Sulzers Theorie der

schönen Wissenschaften und .1. A. Schlegels Bearbeitung des Battettx zu-

sammengeschweisst, mit Nennung von litterarischen Namen und zwar von

Deutschen, Franzosen. Engländern, Italienern. — Wenn dieses Schulheft wirk-

lich von Schiller und von einer Vorlesung herrührt, was zu prüfen ich nicht

in der Lage hin, so kann es allerdings wohl nur aus dieser Vorlesung stammen.

Die Vorlesung Abels vom «Jahre 1777. die an sich ebenso in Betracht kommt,

kann die Quelle wohl nicht sein, weil 1. das Diktat mit den Thesen in gar

keinem Zusammenhang steht. 2. die Thesen deutliche Hinweise auf Lessinga

Laokoon enthalten, während in dem Diktat Lessing lediglich als Fabeldichter

genannt ist. Aber auch für das Jahr 177!» bestehen die Schwierigkeiten, dass

1. das Heft die Angabe enthält -geschrieben im Jahre 17hO~, was für eine

Vorlesung keinesfalls richtig ist, und 2. zwischen dein Diktat und den Thesen

jeder Zusammenhang fehlt. Diese Schwierigkeiten würden sich heben, wenn

man annimmt, dass es das Manuskript eines Lehrers (Haugs oder Abels) sei,

das dieser, wie es in der Karlsschule nicht selten geschah, einem Schüler, der

dafür besonderes Interesse zeigte, zum Abschreiben überliess.

') Sätze des Professor Hangen über Teilt sehe Sprache. Schreib*

art und Geschmack, Dezember 1 TT.». 1. Alle Kenntnisse der Menschen sind

entweder einzelne Beobachtungen oder allgemeine Regeln. 2. Die Gelehrsam-

keit ist ein Inbegriff aller Teile der menschlichen Erkenntnis. 3. Sprachen.

Künste und Wissenschaften sind der Weg zur Gelehrsamkeit. 4. Die Wissen-

schaft ist eine Fertigkeit, allgemein*' Kegeln oder Grundsätze zur Erklärung

einzelner Gegenstände anzuwenden. 5. Die Kunst ist eine Fertigkeit, Dinge, die

die Natur nicht selber hervorbringt , vermittelst der Kräfte des Leibs und der Seele

darzustellen. *i. Die Sprache ist eine Sammlung von Zeichen zur Andeutung

der Begriffe. 7. Die Einteilung der Empfindungen des (inten, des Wabren

und des Schonen ist recht. S. Die Grenzen der schonen Wissenschaften sind

bestimmt. 1». Höhere Wissenschaften beschäftigen den Verstand allein; Schmie

Wissenschaften aber (Rede- und Dichtkunst allein im engern. samt Historie

und Philosophie im weitern Verstand» den Verstand und die Sinnen zugleich.

10. Die Absicht der schönen Wissenschaften ist. das Angenehme mit »lein Wahren.

(Juten und Nützlichen zu verbinden. 11. Die schönen Wissenschaften thun

entsetzlichen Schaden, wenn sie nicht unter der Vormundschaft der Vernunft

stehen. 12. Der Schade der schönen Wissenschaften ist nicht ihre Schuld:

sondern der schlimmen Anwendung, wie hei den Sinnen. Affekten, dein Wein,

dem Feuer u. s. w. auch. 18. Der Missbrauch der schonen Wissenschaften ent-

steht, wenn ihre Freunde, allein bei dem Sinnlichen und Angenehmen stehen

bleiben. 14. Die Neigung zum Sinnlichen allein in den schonen Wissenschaften

hindert den Fortgang in anderen Wissenschaften, und blosse Belletristen

bleiben überall nur auf der Uberfläche stehen, sind auch vom wahren Kenner
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4. Der deutsche Unterricht an der Karlsschule. Von G. Hnuher. 89

1780 liest Haug für die Künstler über Mythologie. Kunst-

altertümer und Briefstil in 1 Unterrichts- und 2 Vorbereitungs-

stunden.

des Schönen weit entfernt. 15. Der Betriff des Schönen ist bestimmt.

IC». Die Erklärung des Schönen durch Wohlgefallen sagt zu wenig, durch

Vollkommenheit aber zu viel. 17. Die Schönheit hat eine bestimmte Form,

woran nicht einzelne Teile, sondern das Ganze in Eins zusammengeflossen,

durch seine Mannigfaltigkeit und Ordnung' ohne mühsame Anstrengung und

deutliche Erkenntnis, angenehme Empfindungen hervorbringt. IS. Das Schöne

liegt zwischen dem (inten und Vollkommenen, und verdient seinen Namen nur

in dem Grad, in welchem es durch jene erhöht wird. 11). Der Geschmack ist

die Empfindung und richtige Beurteilung des Schönen, und hat zu seiner ganzen Bil-

dung ein halbes Menschenalter nötig. 20. Die Geschmackslehrt* (Aesthetik)

thut den Gelehrten jeder Art wesentliche Dienste. 21. Keine Kunst oder

Wissenschaft stellt den Wert der Tugend, Religion und Pflicht dem (iemüt so

lebhaft vor, wie die schönen Wissenschaften. 22. Die schönen Wissenschaften

schöpfen aus allen anderen Wissenschaften. 28. Philosophie und Historie

leisten nicht so viel, als die schönen Wissenschaften, wenn jene nur bei der

Erkenntnis stehen bleibt, und diese nur sagt, was geschehen ist. 24. Die

Sprache der Ueberzeugung ist stärker als alle Beweise. 2ö. Kein Philosoph

kann die schönen Wissensehaften entbehren: noch weniger ein Aesthetiker die

Philosophie. 20. Die Sehreibart gehört unter die schönen Wissenschaften, denn

sie ist ein Zweig der Hedekunst. 27. Die Redekunst ist die Kunst in jedem

mündlichen oder schriftlichen Vortrag Schönheit und Annehmlichkeit mit Deut-

lichkeit, Nachdruck und Gründlichkeit zu verbinden. 2S. Kein Unterricht ist

im ganzen Leben, in allen Aenitern und Ständen, so gemeinnützig und unent-

behrlich, als der im guten schriftlichen und mündlichen Vortrag. 20. Die

Dichtkunst ist die älteste, angenehmste und nützlichste unter allen Künsten,

wenn sie ist, was sie sein soll, und ihre Würde nicht selber entehrt. MO. Es

gehört mehr dazu, eine gute Rede als Ode zu machen: doch ist's leichter Schöll

zu reden, als zu schreiben. 31. Keine Wissensehaft ist so vollständig ausge-

arbeitet, als die Theorie «Dt Wohlredenheit. oder Beredsamkeit. 32. Die Dicht-

kunst ist ein höherer Grad der Redekunst. 33. Strenge Regeln schlagen die

besten Köpfe nieder: doch sind sieh Theorie und Praxis unentbehrlich, wo

etwas ganzes herauskommen soll. 34. Bei den grössten Männern, die im Alter-

tum in Wissenschaften Epoque gemacht haben, haben die schönen Wissen-

schaften den Vorschritt gemacht. 85. Das Studium der Natur ist das vor-

nehmste in den schönen Wissenschaften. 30. Die Beredsamkeit ist zu unserer

Zeit eben so grosser Vollkommenheit fähig, als bei den Alten: Denn Spraeh-

rollkommenheit und Fleiss waren allein ihre Vorzüge. 37. Die l'cbereinstiin-

mung des Tons mit dem Inhalt macht einen grossen Teil der Schönheit dabei

aus. 38. Im Gespräche rednerisch sein, ist ebenso fehlerhaft, als in der Rede

bis zum Gespräche sinken. 80. In «bin lehrenden Aufsatz herrscht die Philo-

sophie, in dem unterhaltenden die Malerei, und im rührenden der Affekt,

4<>. Die Verfälschung der schönen Künste vetdient nach Sulzer sowohl Straf-

gesetze, als die Verfälschung des Silbers. 41. Die Vervollkommnung der

redenden Künste hängt von der Vollkommenheit der Sprache ab, und sie ist

das Behältnis von aller Gelehrsamkeit. 42. Teutsche (»«•Seilschaften, schöne
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1781 sind dem Prof. Schwab 1

) an der 3. (kam.) und

4. (forstl.) Abteilung 2 Wochenstunden (1 Vortrags- und 1 Vor-

bereitung*- und YViederholungsstunde) zugewiesen „zu den

schönen Wissenschaften, oder zur Bildung des Geschmacks in

Aufsätzen. Reden, Briefen u. dgl.", ebenso an der l. Handlungs-

Abteilung 2 Stunden zu den schönen Wissenschaften, „worin der-

selbe sein Hauptaugenmerk auf die beste Art gute Briefe zu

schreiben und kleine Aufsatz«« zu machen richten wird": ebenso

1782 in der 1. Handlungs- und der 2. militärischen Abteilung.

In dein Gutachten sämtlicher Professoren vom .Jahre 1783

wird für die unteren Abteilungen der Gebrauch eines deutschen

Lesebuchs, der Sulzersehen Vorübungen vorgeschlagen:'2) zur

Wissenschaften. wie auch Nntionaltheater sind eine Beförderung der Mutter-

sprache. 4.J. Die 40 Bprachbcförderungsmitglieder in Paris im vorigen Seculo

halien Frankreich mehr genützt, als alle Eroberungen. 44. Die Teutsche

Sprache hat alle Erfordernisse zu einer vollkommenen Sprache, und unter den

lebendigen die ältesten Urkunden. 4f>. Karl M. Friedrich II., Rudolph I. und

Maximilian I. haben grössere Verdi<nste um die Muttersprache als unsere

Zeitgenossen. 40. Die Deutsche Sprache war zu Ottfrids Zeiten zur Redekunst

untauglicher, als jetzt: bei den Minnesängern besser, als im U\. Seculo: und

in jenem dennoch auf besseren Weyen als jetzt. 47. Spekulative Köpfe und

höhere Wissenschaften trafen weniger zur Bereicherung der ästhetischen

Sprache bei, als Künste und schöne Wissenschaften, weil sie durch jene vom

Sinnlichen verliert. 4S. An dem Mechanischen der Sprache ist so viel gelegen,

als an der Schönheit des Vortrags. 49. Die Anhänglichkeit an die Mutter-

sprache ist eine l'nterhaltung des Patriotismus, der einheimischen Religion,

der Gesetze und Sitten. —
Der Herzog, von dem übrigens Hang in einem Antwortschreiben an

Seeger urteilt, dass er seihst „ein Kenner sei und in den schönen Künsten

seit 30 Jahren schon den feinsten Geschmack gezeigt habe-, schreibt darüber

!•. November 177!) an Seeger: „Die Sätze von dem Prof. Hang habe ich mit

aller möglichen Aufmerksamkeit durchgegangen, aber freilich darin nichts weiter

gefunden, als dass sie niemanden in der Welt als nur ihrem Verfasser, dein

Prof. Hangen vollkommen ähnlich sehen. Sie ganz korrigieren zu lassen wäre

unmöglich. Da sich aber indessen doch manchmal hier und da noch etwas

Gutes darin vorfindet, so wüte es doch auch nicht ganz recht, sie ganz und

gar wegzuwerfen. Hang soll sie auf seine Gefahr drucken lassen."

') Perso?ialien s. Allg. deutsche Biographie.

-) Zur Erleichterung des l'nterrichts in der Muttersprache und zur Er-

reichung anderer wichtigen Zwecke, nämlich damit teils die ZOgUnge einen

grammatisch richtigen, bestimmten und deutlichen Ausdruck sich geläufig

machen, teils ihr Ohr an einen guten Periodenbau gewöhnt werde, und selbst

zur Erweckung des Verstandes und zu Eiuflüssung guter Bestimmungen und

Empfindungen, und endlich zu einer nützlichen Aufheiterung derjenigen Zög-

linge, die sich noch fast einzig mit den trockenen Anfangsgründen der Sprachen

beschäftigen, schlagen wir nun eine so anzustellende Leseübung vor, dass ein
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4. Der deutsche Unterricht an der Karlsschule. Von G. Hauher.
(.H

Uebung; im Ausdruck sollen, ohne dass besondere Stunden dafür

ausgesetzt werden, alle Lehrer gelegentlich kleine Aufsätze als

stilistische Uebung-en machen lassen; 1
) für die philosophischen

Abteilungen wird l ntenicht in Beredsamkeit und Aesthetik gv-

WÜnscht.2)
Das Sulzersche Buch wurde eingeführt und hiefür bei den

2— -i untersten Klassen je 2 Wochenstunden angesetzt; von 17JS4

Buch von mannigfaltigem und zu obigen Zwecken tauglichem Gehalte von den

Lehrern bald selbst vorgelesen und wo es nötig kurz erklärt, bald von einem

ZOgling um den andern laut mit Beobachtung der Aussprache, des Aceents und des

Sinnes abgelesen werde. Die Sulzersehen Vorübungen zu Erweckung der Auf-

merksamkeit und des Nachdenkens halten wir zu diesem Zwecke für die voll-

kommenste bekannte Schrift."

Dieses Buch, von dem bekannten Berliner Aesthetiker zunächst für die

unteren Klassen des Joachimsthalschen Gymnasiums verfasst, von 17<>s an in

vielen Auflagen bis gegen die Mitte unseres Jahrhunderts mit Erweiterungen

erschienen, enthält in 8 Teilen, den Stuten des l'nterrichts entsprechend, —
unter den Ueberschriften: Merkwürdigkeiten der Natur, Beispiele und Lehren

Fabeln, Erzählungen und Lieder, Lebensart, Sitten und Gebräuche verschie-

dener Volker. Lebensart, Gewerbe der Menschen, Verstand und Unverstand,

Beispiele von Tugenden und Lastern. Beschreibungen. Bemerkungen und Be-

trachtungen — reichen Inhalt in kurzen, gutgeschriebenen Aufsätzen von ver-

schiedenen Verfassern hauptsächlich aus dem Gebiet der Naturkunde, Geo-

graphie und Ethnographie, wenig Geschichtliches, ferner der menschlichen

Thätigkeit, Weltklugheit und Moral, auch einiges Metrische von Geliert, Ilaller.

Hagedorn. Bodmer. Nicolai u. a.

Seeger hat gegen die Einführung „dieses zwar schönen, aber sehr weit-

läufigen und kostbaren Buches" Bedenken: „Bisher bediente man sich hiezu

der Bibel, welche ich auch noch inskünftige deswegen vorziehe, weil derselben

vollständige und höchstnotwendige Durchlesung bei keiner anderen Gelegenheit

mehr vorkäme und die Anschaffung dieses neuen Buchs für viele junge Leute

zu kostbar sein dürfte." Trotzdem wurde dem Antrag der Professoren statt-

gegeben.

') „Die Kunst, sich mündlich und schriftlich i.
rut, d. i. bestimmt und

zierlich auszudrücken, ist jedem Menschen wichtig; gleichwohl halten wir dazu

für die jüngeren Zöglinge keinen besonderen Unterricht für nötig, sondern für

genug, dass alle Lehrer hierauf besondere Rücksicht nehmen und vorzüglich

Gelegenheit zu kleineren, leichten schriftlichen Aufsätzen machen, damit die

Zöglinge frühzeitig die Feder führen lernen."

-') „Ein Unterricht in der Beredsamkeit und Aesthetik ist für alle Zög-

linge von grossem Nutzen. In demselben würden den Zöglingen die besten

Muster aller Arten von Stil und Aufsätzen in allen ihnen bekannten Sprachen

vorgehalten, und dadurch ihr Gefühl des Schönen durch Beispiele geschärft und

gebildet, zugleich aber würden sie auch zu eigenen Versuchen und l'eblingen

angehalten werden. Die Theorie der Aesthetik kommt in der Moral vor.

Jener Unterricht hingegen würde während des philosophischen Kursus statt-

finden."
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an wurden, um den Erfolg dieses Unterrichts zu sichern 1

), diese

Stunden, obwohl bei den jüngsten Schülern, von den Professoren

Abel und Laniotte Übernommen und von Abel 1784— 80 und

1700—92, von Laniotte 1784— 93, daneben vereinzelt auch von

Schwab. Gauss. Hansleutner. Kausler. Xädelin. Wissmann. Böbel

erteilt.

Aber auch an den 1—2 oberen philologischen Abteilungen

(1700/91 an einer philosophischen Abteilung) wird — auf Anregung

von Nast-) und Lebret — von 1785 an von Göriz regelmässig

') Hätz S. ls.S: _l"m die Zöglinge an einen grammatischen und deut-

liclien Ausdruck zu gewöhnen und sie auf eine nützliche Art l»ei den etwas

trockenen Anfangsgründen der Sprachen aufzuheitern, wird ihnen - eine Vor-

lesung Ober das klassische Buch von Sulzer gehalten.*
4 Das Vorlesungs-Ver-

zeichnis 17S3 enthalt den Satz, der fortan mit wenig Variationen jährlich

wiederkehrt: ..Zur Bildung einer richtigen Aussprache und eines guten Tons

im Lesen und Heden sowohl als des (ieschmacks und Herzens werden die

Sulzerschen Vorübungen mit den jüngeren Zuhörern unter Anleitung von (den

t iiterlehrerni Hansleutner und Xädelin gelesen und nach einer dem zarten

Alter angemessenen Methode erklärt." 2S. Februar 17*4 wünscht Seeger im

Coli. aend. ..dass die deutschen Legest unden künftig eingestellt werden mochten,

da der dadurch intendierte Nutzen nach der Erfahrung durchaus nicht erreicht

weide, wenn nicht die Einrichtung künftig getroffen würde, dass tüchtige Lehrer

dieselben hielten, welche sodann auch vorzüglich auf die Verbesserung des

Herzens Rücksicht nähmen.- Xast erklärt dagegen: diese Lesestunden sollen

beibehalten werden, „weil die bei Einführung dieses IVnsi erzielte Absicht von

grosser Wichtigkeit, indem die Anfänger nicht nur dadurch zu einer richtigen

und deutlichen Aussprache gewohnt, sondern auch ihr Verstand und Herz ge-

bildet, jener mit nützlichen, angenehmen und der jugendlichen Fassungskraft

angemessenen Gegenständen unterhalten und hiedurch zum Nachdenken ange-

leitet, dieses aber zu moralischen Empfindungen frühzeitig geweckt werden

solle: und weil dieser Endzweck durch ein anderes Pensum nicht so wohl er-

reicht werden mag. indem das Latein und die Geographie, womit die Anfänger

ebenfalls zugleich beschäftigt werden, doch in diesem Alter nur als blosse Ge-

dächtnisübungen anzusehen sind, mithin den Manuel eines l'ensi, das die IJe-

arbeitung des jugendlichen Verstandes zum Hauptzweck hnt, nicht ersetzen

können: endlich weil, was die Ausführung dieses Endzwecks anbelangt, durch

Uebertragung dieses Pensi an einen tauglichen Lehrer, der die (labe besitzt,

sich Kindern verständlich zu machen, und ihre Aufmerksamkeit durch alle

Mittel einer guten Methode zu erhalten, ein zuverlässig guter Erfolg bewirkt

weiden kann." Darauf wird beschlossen: -Diese Stunden sollen künftig von

.•inigen hiezu besonders tüchtigen Professoren der philosophischen Fakultät ge-

halten und daraus mehr eine Sache des Herzens als des Verstandes gemacht

werden."

2
) Nast namens der philosophischen Fakultät <>. März 17*4: _Dass einem

Jüngling, der sich den Wissenschaften widmet, eine gründliehe und grammatisch

richtige Kenntnis der Muttersprache unentbehrlich seie, bedarf keines umstand-
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Unterricht in „teutscher Sprache" erteilt, 1788 als „teutscher

Stil". 1701 und 1793 als „deutsche Sprache mit Briefstyl ver-

bunden" bezeichnet;') ferner wird „Briefstyl" gelehrt 1783—85,

von Nast 1780 — 87, von Lamotte für die Kaufleute 1788 — 94

„deutscher Styl" von Nast 1787-88, von Schwab 1788—89.

Von 1781) an wird ferner Mahl als Lehrer „in den Anfangs-

gründen der deutschen Sprache" erwähnt und 1785—90 enthält

das Vorlesungs-Verzeichnis den Satz: „Erhard wird den An-

fängern in einigen Stunden aus guten klassischen Schriftstellern

vorlesen, sich das Vorgelesene wieder erzählen lassen und dabei

Sprachunrichtigkeit und fehlerhafte Aussprache berichtigen, auch

manche Wörter aus ihrer Abstammung und ihren verschiedenen

Bedeutungen erklären.
u

Ueber ..Schöne Wissenschaften" liest 1784 — 8(3 Schwab

(1785 „nach Engels Anfangsgründen der Dichtungsarten aus

teutschen Mustern entwickelt, und übt seine Zuhörer zugleich in

Verfertigung deutscher Aufsätze"), 1780 — 92 Abel (1787 nach

Engel. 178S nach Adelungs Lehrbuch über den deutschen Styl

je mit Aufsatzübungen), 1792—94 sein Nachfolger Bardiii - wie

es scheint durchaus für Bestimmungsabteilungen: Uber „Bered-

samkeit" liest 1783-85 und 1789- 90 Schwab „nach eigenem

Plan" für eine philosophische Abteilung.

Endlich ist von Wichtigkeit der Beisatz zu Abels Vorlesung

über „Schöne Wissenschaften mit Uebung in Verfertigung teutscher

Aufsätze" in den Vorlesungs-Verzeichnissen 1787—89: „Worin ihm

von allen Lehrern, welche wöchentlich eine Stunde hiezu aussetzen,

vorgearbeitet wird", und 1790: „Von allen Lehrern der philo-

logischen Abteilungen wird wöchentlich 1 Stunde zu Uebungen

in teutschen Aufsätzen, besonders in dem Briefstyl ausgesetzt.

liehen Erweises. In Rücksicht dieses Bedürfnisses würde es nach dem Er-

messen der philosophischen Fakultät sehr erspriesslich sein, wenn in Zukunft

ungefähr hei der .*». philologischen Abteilung, bei welcher man schon eine gute

Kenntnis der lateinischen Sprache voraussetzen darf, in einer besonderen

wöchentlichen Stunde die deutsche Sprachlehre nach einer iruten Anleitung;

etwa nach Fuldas Grundregeln, jedoch ohne alle Spitzfindigkeiten und polemische

Weitläufigkeit vorgetragen würde."

') Vorlesungs-Verzeichnis 17SÖ: „In der teutschen Sprache unterrichtet

Prof. CJöriz sowohl Ausländer als Teutsehe (1793 „die Inländer") nach Ade-

lungs (lim Auszug aus seiner) Sprachlehre und lässt seine Zuhörer in eigenen

Aufsätzen Versuche anstellen; 175>3: derselbe stellt auch mit ihnen nach voran-

geschickten Hauptregeln Briefübungen durch Diktieren und Selbstverfertigen

von Briefen an."

Digitized by Google



(M Mitteilt) nirtM) d. CJes. f. deutsch«' Erziehung- u. Sehul-resch. IX.

und in den niederen Abteilungen der Anfang mit kleinen (le-

dichten aus Sulzers Vorübungen und mit ganz kleinen Briefen

gemacht, welche der Lehrer vorerzählt oder vorliest, und die

hernach von den Zuhörern aus dem Gedächtnis niedergeschrieben

werden."

Man wird aus diesen freilich dürftigen Angaben doch den

Eindruck gewinnen, dass der deutsche Unterricht in der Karls-

schule, wenn er mich von systematischer Behandlung weit ent-

fernt war. doch keineswegs vernachlässigt wurde, dass er vielmehr

von Anfang an Beachtung und Pflege fand, und mit dem Heran-

wachsen der Schule, namentlich in der zweiten Hälfte ihrer

Lebensdauer, in steigendem Masse ausgebildet worden ist.

Auch auf diesem Gebiet also ist das der Schule eigene

Streben nach Fortschritt und Vervollkommnung unverkennbar.

Bemerkenswert ist, ausser dem Nachdruck, mit dem von

Anfang an auf sprachliche Korrektheit gedrungen wurde, dass

i. J. 17H3 ein eigentlicher Lesebuch-Unterricht an den Unter-

klassen eingeführt wurde, dass seit 17S4 zu diesem Unterricht

Professoren der philosophischen Fakultät herangezogen wurden

und dass diese, darunter mehren' Jahn 1 lang der hochgeschätzte

Abel, sich dazu bereit finden Hessen. Wenn auch darüber, wie

der Gegenstand von ihnen behandelt wurde, kein Zeugnis vor-

handen ist. so beweist doch die Thatsache an sich, die in ihrer

Art einzig dastehen dürfte, die verständnisvolle hohe Würdigung,

welche einem mit pädagogischem Geschick geleiteten, an geistigem

Inhalt reichen Lesebuch-Unterricht schon auf der Unterstufe zuteil

wurde.

Ganz besonders wurde, und zwar von Anfang an. später

aber noch in gesteigertem Mass. der stilistischen Seite — speziell

auch für Briefe, wie dies einer weitverbreiteten Zeitrichtung ent-

sprach sorgfältige und nachdrückliche Pflege gewidmet: es

geschah in dieser Beziehung nach den obigen Angaben offenbar

mehr, als heute au den höheren Lehranstalten üblich ist.
1

» Dies

wird auch dadurch bestätigt, dass in den Urteilen von Professoren

V) Am !>. September berichtet Prof. Kielmann an den Herzog, dass

er bei einer Kachforschung nach ungehörigen Büchern u. ä. „kein schädliches

oder zweckwidriges Buch angetroffen. Nur der Kleve E. hatte eines, so den

Titel fQhrt: Walter und Natalie, und mich ein Kornau zu sein dünkt. Da es

aber in Briefen ab^et'asst ist, so las er es vermutlich bloss des Stils

wegen."
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über wissenschaftliche Probeschriften von Zöglingen, welche sich hei

den Akten finden, und zwar in verschiedenen Fakultäten, immer

auch das Stilistische sorgfältig und streng behandelt wird. Die

Lehrer haben auch selbst ein gutes Beispiel in dieser Richtung

gegeben: die der sprachlndi-historisch-philosophisehen Fächer fast

durchaus, aber auch die anderen grossenteils zeigen in Reden und

Schriften einen kraft- und schwungvollen, schönen, blühenden Stil:

die Festreden und Festschriften namentlich — wenn sie auch in

den Huldigungen für den Herzog nach heutiger Auffassung die

Grenzen des guten Geschmacks oft weit überschritten und die

Schüler im Schwülstigen noch entsprechend weiter gingen — sind

grösstenteils, besonders die von Abel, Bardiii, Drück, Xast.

Schott, vorzügliche, teilweise geradezu prachtvolle, hinreissende

Werke, die auch auf die Zöglinge einen unwiderstehlichen Ein-

druck machen und ihren Darstellungen ein ähnliches Gepräge

geben mussten. Dieses Zusammenwirken aller Lehrer durch

Strenge Sorgfalt im ganzen mündlichen I nterricht, durch reich-

liche schriftliche Uebung und durch glänzendes eigenes Beispiel

hat denn auch, bei wenigen eigens dafür bestimmten Stunden,

die Wirkung gehabt, dass die Karlsschüler im ganzen einen frei-

lich stark zur Phrase neigenden, doch gewandten, fliessenden

und hauptsächlich auch rhetorisch gefälligen und wirkungsvollen

Stil schreiben und dass man dies, wenn auch eine gewisse rheto-

rische Färbung der mündlichen und schriftlichen Darstellung da-

mals viel allgemeiner verbreitet war. als in unserer Zeit der exakten

Wissenschaft, zu den Charakterzügen der Karlsschulc und zu

ihren Hauptvorzügen rechnen darf.

Sehr beachtenswert ist ferner die durch die allgemeinen

Einrichtungen der Karlsschule erleichterte und nahegelegte

Uebung. dass im unmittelbaren Anschluss an den Unterricht,

bezw. die Vorlesungen, Aufsätze aus dem Gebiet des darin Be-

handelten ausgearbeitet werden mussten. hauptsächlich in den

philosophischen Fächern, aber auch in den philologischen und in

manchen der Spezialfächer.

Auffallender und bedauerlicher Weise ist von diesen Auf-

sätzen, welche in grosser Masse in der Schule entstanden sein

müssen, fast nichts mehr vorhanden 1
). Aus den spärlichen

M In den Akten finden sieh 2 Aufsatze über „die Ehre" und einer Aber

..das Duell", doch ohne Angabe der Verfasser und der Kiitstehuntfszeit.

Nt'uesteiis ist als «fitere Probe dazugekommen ein Aufsatz des ..siebzehn-

jährigen Schiller" über den ..Kinlluss des Weibes auf die Tuuend des Mannes",
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Resten und rtickschliessend aus den ziemlich zahlreich vorhan-

denen Abscliluss-Probeschriften der Zöglinge, wie aus den An-

gaben der Lehrpläne lässt sich entnehmen, dass diese Aufsätze,

wozu der Lehrer des betr. Fachs die Themen stellte, einerseits

eine Wiedergabe. Zusammenfassung und Beurteilung des im

Unterricht Gelesenen oder Behandelten enthielten, andererseits

räsonnierende Betrachtungen in freierem Anschluss an das im

Unterricht Vorgekommene, teils in ästhetischer, hauptsächlich

aber in moralisierender Richtung, wo zu rhetorisierender Dar-

stellung, aber auch zur Einführung geschichtlicher und ethno-

graphischer, besonders auch kulturgeschichtlicher Belege und

Beispiele reichliche Gelegenheit und Anlass war. Für die durch

den gesamten Unterricht der Karlsschule in den verschiedensten

Fächern hindurchgehende Tendenz, das einzelne nicht nur als

solches kennen zu lehren, sondern vielmehr es als Glied eines

grosseren Ganzen zum Bewusstsein zu bringen, aus den Einzel-

erscheinungen höhere, allgemeine Gesichtspunkte zu gewinnen

und von diesen aus wieder jene zu beleuchten, mussten natur-

gemäss diese Aufsatzübungen ein Hauptorgan bilden, und es

dürfte kaum zweifelhaft sein, dass sie durch ihre Nötigung zur

Einprägung und geistigen Durchdringung der im Unterricht be-

handelten Stoffe und zu klarer, gefälliger Schreibart wesentlich

dazu beigetragen haben, dass die Karlsschüler sowohl in Be-

ziehung auf die wissenschaftliche Stoffbeherrschung als auf gute

und eindrucksvolle Darstellung durchschnittlich so Hervorragendes

und zwar schon in so jugendlichem Alter geleistet haben.

AVas von deutscher Sprachlehre, in engem Anschluss an

Adelung oder Fulda geboten wurde, dürfte wenig eindrucks- und

veröffentlicht iu der Besonderen Beilage des Staatsanzeigers für Württemberg

lsjts Xo. 15/10. ein Aufsatz, dessen äussere Beglaubigung zwar nicht sehr

stark ist. dessen Inhalt und Darstellung aber, wie der Herausgeber, Ober-

studienrat Dr. von Pressel, überzeugend nachweist, alle Zeichen der Echtheit

an sich trügt. Ich Tennute, dass der Aufsatz im Anschluss an die im Jahr 177e»

gehaltene Vorlesung von Abel über Philosophie, an welcher Schiller teilnahm,

entstanden und also das Thema von Abel gestellt worden sei. — Dass diese

Themen nach heutiger Auffassung in pädagogisch-didaktischer Hinsicht keines-

wegs mustergültig sind, ist ohne weiteres zugegeben, dabei aber auch zu be-

merken, dass die Bearbeitung, die sie fanden, über das, was heute von Schülern

ähnlichen Alters geleistet zu werden pflegt, erheblich hinausgeht. — Einige,

allerdings sehr ungeeignete, Aufsatzthemen, die in den ersteren Jahren der Schule

der Herzog selbst in fürstlicher Laune den Zöglingen zur Bearbeitung gab.

und die man vielfach als Belege für den iu der Schule herrschenden Geist an-

geführt findet, kommen für den deutschen l nterricht nicht in Betracht.
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wirkungsvoll gewesen sein. Von den früheren Gestalten der

deutschen Sprache, von ihrer Geschichte und von der älteren

deutsehen Litteratur haben die Zöglinge der Karlsschule ohne

Zweifel so gut wie nichts zu hören bekommen, weil eben der

wissenschaftliche Anbau dieser Gebiete erst im 19. Jahrhundert

begonnen hat.

Auch mündliche Rede und Vortrag wurde ausser in den

Leseübungen der .Jüngeren, den Disputationen bis zum .Jahr 1782

und den gelegentlichen Theateraufführungen von Zöglingen nicht

geübt (während z. Ii. Hang am Gymnasium regelmässige exer-

citationes declainatoriae leitete). Aber auch von Behandlung der

neueren deutschen Litteratur von der man nicht vergessen

darf, dass sie erst eine werdende war sind in den Akten nur

wenige Spuren zu finden. Indes, wenn diese auch nicht als

Literaturgeschichte Gegenstand des Unterrichts war, so bot doch

die vom .Jahr 1775 au allerdings nur mit Lücken wiederkehrende

..Redekunst" oder „Beredsamkeit" und hauptsächlich die 1777

zuerst auftretenden, von 1784 an regelmässig jährlich vorge-

tragenen ..Schönen Wissenschaften", d. h. Poetik, einen unver-

ächtlichen Ersatz. Wohl handelte es sich hier zunächst nur um
das Philosophische um die Theorie, wobei man sich an Wölfl'

und die Popularphilosophen und an die herrschenden französischen,

englischen und deutschen Kunsttheoretiker in freier Weise an-

schloss: aber zu den allgemeinen Sätzen wurden Heispiele. Be-

lege. Proben aus der vorhandenen deutschen und ausländischen,

namentlich der französischen und englischen 1
) Litteratur gegeben

und dadurch eine allerdings nicht zeitlich und national geordnete

und zusammenhängende, sondern nach Fächern und ästhetischen

Gesichtspunkten zerrissene, aber doch umfassende und vielseitige,

poetisch eindrucksvolle und von Kritik durchdrungene Litteratur-

kunde vermittelt. Ks zeugen auch, wenngleich vereinzelte, doch

sichere Spuren davon, dass auch das gerade in die Lebenszeit

der Karlsschule fallend«' mächtige Aufblühen der nationalen

Litteratur keineswegs übersehen und totgeschwiegen wurde, son-

dern Namen und Werke von Klopstock, Wieland. Lessing. Winkel-

mann. Herder, ja auch von Goethe in den Hörsälen wie den

Arheitsräumen der Zöglinge nicht fremd waren. Kreilich kamen

wohl nicht alle Zöglinge dazu, eine Vorlesung über schöne

') llekauntlicli wurde durch ein ireleiiviitlichcs Vorlesen Miels alt* Othello

im Jahre 177"» oder 7Ü Schiller auf Shnkenpenre aufiu. i ks;iui.

MithMluiigon .1. Oimj. f. .!,.utsi iV Km.-Ii.. V. S.-1iulp>*-lii.-lil>-. IX 1 7
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Wissenschaften zu hören: aber hei dem engen Zusaimnenlehen der

KarlssehUler ging die Wirkung einer solchen Vorlesung, wenn

sie, wie dies von denen Ahels melirfaeh bezeugt ist. eindrucks-

voll war. aucl) auf die weiteren Kreise der Zöglinge üher.

.Jedenfalls war es naeh dein obigen niclit unberechtigt, wenn

hei der Trauerfeier tili* den Herzog und für die Anstalt seihst am
22. Februar 171*4 der Festredner Professor Bardiii mit Stolz

darauf hinwies, dass „der Liebling des deutschen Volks" aus

dieser Schule hervorgegangen sei.

v
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5.

,,iHe Schule Sehreibens und Dichtens"

von Nikolaus von Wyle.

Von Otto Major, Rektor des Lyceums in Esslingen. 1
)

Wyle'2 ). ein Freund des unglücklichen Humanisten Felix

Henimerlin in Zürich, des Georg von Heiniburg; in Nürnberg,

selbst einer der frühsten Humanisten Deutschlands, wiederholt

in brieflichem Verkehr mit Äeneas Sylvins, dem späteren Pius II.,

sein Bewunderer und zum Teil l'ebersetzer, war 1 44i> 1401»

Stadtsehreiber in Esslingen a. N.

Als solcher hielt er, der schon in Zürich Schulmeister ge-

wesen war. hier eine ..Schule Schreibens und Dichtens". Viel

wohl geschickter Jün^lin^e. ehrbarer und frommer Leute Kimler.

auch etliche Bakkalaurei von manchen Enden her. erzählt er

selbst in seinen Translationen, seien zu Tisch in seine Kost ver-

dingt worden, damit er sie in der Kunst Schreibens und Dichtens

instituiere, lehre und unterweise (Transl. p. 0). lud noch ehe

die Gunst regierender Herren und Frauen (die ihm reichlich zu-

teil wurde — insbesondere stand er in litterarischen Beziehungen

zu der Pfalzgrütin Mechthild in Rottenburg, der Mutter Graf

Eberhards im Bart) ihn zu seinen grossen Uebersetzungs-

*) Der nachfolgende Aufsatz bildete einen Teil der grösseren Abhandlung

des Nenn Verfassers über das Schulwesen in der Reichsstadt Kss-

I innren vor der Hefonnation. "Wegen Mangels an Kaum konnte leitler diese

Abhandlung in ihrem ganzen l'infange nicht abgedruckt werden. Wir hoffen

alier später die fehlenden Teile noch bringen zu können.

*) Nikolaus von Wyle ist eine schon manchfaefa behandelt.- und wohl-

bekannte Persönlichkeit. Als Quellen über ihn erlaube ich mir nur folgende

zu nennen: Buchthold, ({(•schichte der deutschen l.itteratur in der Schweiz

1». 225 ff.. Strauch, l'falzgräfin Mechthild in ihren litterarischen Beziehungen

und .Joachimsohn, Zeitschrift für deutsches Altertum :t7. Neue Folge 25,

lst>:$, p. 2S ff, sodann von ebendemselben ..I Yühhumanismus in Schwaben*.

Württ. Viert« ljahrsschrift f. Lnndesgesch., X. F. V. p. <;;i lt. Insbesondere ahn

verweise ich auf Wyle« „Translationen*4
, Bibliothek ibs litte ischen Vereins

in Stuttgart KV 11, 1801. herausgegeben von Adalbert von Keller.

7*
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Leistungen anspornte. Übersetzte er für seine Schüler: er ver-

deutschte für sie „etliche köstliche, zierliche und berühmte latei-

nische Gedichte von den gelehrtesten Männern unserer Zeiten

in dieser Kunst gemacht4
' namentliche solche, »leren Lektüre für

sie lustig und kurzweilig wäre (Transl. p. !»). l'nd wie sein

Kreund und Meister (iregor von Heimburg überzeugt, dass „ein

jegliches Deutsch, welches aus gutem, zierlichem und wohl-

gesetztem Latein gezogen und übersetzt sei. auch zierliches und

wohlgesetztes Deutsch heissen und nicht wohl besser gemacht

werden möge", übertrug er nicht „Sinn aus Sinn", sondern setzte

sein«' Translationen „auf das genaueste", damit seine Schüler die

colores rhetoiicales daran lernen und „aus diesem seinem ge-

teutschten Ding solch köstlich, schwer und wohlgeziert

Latein lernen verstehen, sich darinnen üben und davon
wachsen und zu wohlgelehrten lateinischen Männern
geraten." Transl. p. :JG4.

Waren seine Schüler bei ihm fertig, so begaben sie sich

nach l'hn. dessen Stadtschule zur Zeit ihrer damaligen Blüte

allein etwa 100 solcher „gewachsener oder grosser Schreiber"

zählte. Dort besuchten sie den rhetorischen Kurs der Latein-

schule und eigneten sich im praktischen Dienst der Kanzlei die

für den Schreiberberuf weiter notwendigen Kenntnisse an.

Die Schule Wvles war also keine der gewöhnlichen soge-

nannten Deutschen oder Schreibschulen, die auch sonst

neben den Lateinschulen vor der Reformation schon als Rrivat-

unternehmungen im Interesse des kleinen Bürger- und Hand-

werkerstandes auftraten und in denen deingentass unter Aus-

schluss von Latein und allem gelehrten Anstrich das deutsche

Alphabet. Lesen deutscher Hüchel' und Schreiben deutscher Briefe

gelehrt wurde. Auf derartige Künste mag sich „der Schreiber

bei der Frauenkirche- beschränkt haben, der in der Zeit der an-

gehenden Reformation Erwachsenen, namentlich den im Lesen

so eifrigen Wiedertäufern, im Lesen und Schreiben rnterrichl

erteilte. Die Schule des Nikolaus von Wvle ging weiter. Denn

sie hatte zuvörderst andere Ziele. Sie war bestimmt- zur Heran-

bildung künftiger Schreiber und Stadtbeamten. Deswegen schloss

sie das Latein nicht aus. sondern ein. Seine Schüler sollten

ja „zu wohlgelehrten, lateinischen Männern geraten". Am Latei-

nischen sollten sie insbesondere jene „florierte Rede", den rheto-

risch und poetisch belebten Stil lernen, sie sollten die Fähigkeit

bei sich ausbilden, wie die deutsche so auch die lateinische

Digitized by Google



»Die Schuir Schreibens im<l Dichtens" von Nikolaus von \\y\v. HM

Sprache dcrniasscn zu handhaben. <Iass sie im Geschmack ihrer

Zeit einmal Okunden und Briefe, deutsche und lateinische, abzu-

fassen im Stande wären.

N'och eine weitere Notiz mag in diesem Zusammenhang von

Bedeutung sein. Nikolaus hat im Jahre Mo«) schon, in Ver-

handlungen auswärts, an den Hat hieher einen deutschen Brief

in griechischen Buchstaben gesehrieben. Er durfte somit voraus-

setzen, dass man liier die griechische Schrift zu lesen verstehe.

Daraus lüsst sieh wohl schliessen. dass es damals schon hier

Leute gegeben hat. die sich um das (Jriechische einigermassen

bemuht hatten, und nahe liegt es, diese Leute ebenfalls im Kreise

(Irr Schüler des Nikolaus von Wyle zu suchen.

Doch sei dem. wie ihm wolle. Besondere Aufmerksamkeit

verdient jedenfalls weiter die Art und Weise, wie Nikolaus

seine Schüler zu „wohlgelehrten lateinischen Männern" zu machen

bemüht war.

Gleich dieser erste Humanist hat die überlieferte Methode
des Lateinlernens geändert: Da sein Lateinlernen ein anderes

Ziel hatte, so musste er auch einen anderen Weg einschlagen.

Kamen sonst, in den Lateinschulen alten Schlages, die

Schüler Uber die Grammatik, (Iber grammatische Hegeln, über

logische lehmigen. Definitionen und spitzfindige Unterschei-

dungen kaum hinaus au die Lektüre der Schriftsteller, so führte

er seine Sehüler im Gegenteil möglichst rasch mitten in die

Lektüre hinein. Er befolgte damit den Hat seiner humanistischen

Freunde Leonardas Aretinus und Aeneas Sylvins, die sagten,

zur Kunst Redens und Dichtens könne man nicht bälder und

besser kommen als dadurch, dass man oft und viel lese in

Sehriften guter, zierlicher Gedichte und sich darinnen emsiglich

übe und Lesung grober, unzierlicher Gedichte vermeide und

Iiiehe als ein Ding, das hierin grossen Schaden gebäre. Transl.

p. 8. l ud es waren die Schriftsteller, zu denen er sie führte,

weder die traditionell gebrauchten Schulschriftsteller noch die

alten Klassiker, vielmehr Werke der Neuhumanisten. und zwar

Lateiner. Sie. namentlich Dichter, gab er seinen Schülern in

die Hand, in diese sollten sie sich einlesen mit Hilfe der

wortgetreuen und. wie er nieinte, ebendeswegen gut deutschen

t'cbersctzungen. die er ihnen dazu lieferte. Kr war über-

zeugt. ..dass durch solch emsige Lesung guter und zierlicher

Gedichte dem lesenden Menschen heimlich und verborgenlieh

nach und nach wachse eine Neigung. Geschicklichkeit und
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Art, dass derselbe Mensch auch auf solche Form werde und

arten müsse zu reden, zu schreiben und zu dichten* (Transl. p. 0).

Bildete also die bisherige Methode des Lateinlernens vornämlich

formale logische Gewandtheit* Menschen tüchtig im Wortgefecht,

so wollte er Stilisten bilden, aber zugleich wollte er den (Jeist

mit dem erfreuliehen Inhalt edler Schriftsteller füllen.

Denn Nikolaus von Wylc ist nicht nur Stilmeister für seine

Schüler, sondern er übt zugleich mit Bewusstsein das Amt eines

Lehrers seines Volkes in humanistischem Sinne. Sagt er doch,

er habe sich die Mühe nicht verdriessen lassen, seine Trans-

lationen ans schwerem und zierlichem Latein zu deutsch zu

bringen, „damit die Menschen viel kluger Ding«', darinnen be-

griffen, und so zu wissen gut seien, auch anteilhaftig werden

möchten". Ausserdem Iftsst er seine Translationen ausgehen,

„damit die Menschen ihr (iemüt zu Zeiten damit in Kurzweil er-

getzten*. Tr. p. 7. Kr hofft durch eine passende Unterhaltungs-

littcratur derbere und leere Vergnügungen ZU verdrängen, wie

„Spielen, Trinken oder unnütz (Jeschwäz auf den (lassen unter

umstehenden Leuten". Tr. p. 15.

Nikolaus ist schon durch den praktischen Zweck, den er

verfolgte, davor behütet worden, auf die Irrwege des späteren

Humanismus zu geraten, der die Muttersprache verpönte. Die

..wohlgelehrten lateinischen Männer", die er bilden wollte, sollten

ja zugleich Meister in der Handhabung ihrer deutschen Mutter-

sprache sein, damit sie im Stande wären, ..nach des Landes Recht

und der Städte Hechten Brief zu machen und Schrift zu setzen".

Das Lateinlernen sollte ihnen zugleich das Mittel zur Ausbildung

der eigenen Muttersprache werden.

Endlich ist Wylc um deswillen noch besonders zu rühmen,

weil er in seinen Unterricht einen munteren (Jeist. Lust und

Kurzweil einzuführen gesucht hat. Offenbar hat er davon auch

Liebe geerntet (Transl. p. 840). Dabei mag es freilich sein

die Uebeisetzungsproben. die wir von ihm haben, z. B. Kuriolus

und Lukretia von Aeneas Silvins. lassen darauf sehHessen -

dass Wvle in den Mitteln, seiner .lugend das Lateinlernen ange-

nehm zu machen, ebenso fehlgegriffen hat, wie die folgenden

Zeiten, die ja oft naiv genug waren, selbst recht bedenklich

pikante Liehesgeschichten als Lehrmittel zu benutzen.

So ist
' Wvle auch auf dem (leinet der Schule eine nicht

uninteressante Erscheinung und schon der charakteristische Ver-

treter einer sich vorbereitenden neuen Zeit.
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Welchen Einfluss seine Schule hier geübt hat? Möglicher-

weise ist der schnelle Wechsel im hiesigen Schulrektorat in seiner

Zeit (1448, 1452, 1457) darauf zurückzuführen, dass seine Schule

der städtischen Lateinschule eine lästige Konkurrenz inachte, dir

darum ganz besonders unangenehm wurde, weil der Schulmeister

wesentlich auf das Schulgeld seiner Schüler angewiesen war.'l

J<<denfalls waren unter Wyles Schülern auch Söhne unserer

Stadt. Zwei davon kennen wir. Den einen, .loh. Winschenk.

empfiehlt Wyle 14(M an den Kektor der rimer Stadtschule; der

andere, Joh. Kreidweiss, erscheint später als ein Bekannter des

Humanisten Luder, er war 1455 Rektor der .Juristen in Padua

und ist heim Erzbisehof von Trier zu ansehnlicher Würde gelangt.

Vielleicht ist Nikolaus v. Wyle es gewesen, der nach Er-

ledigung des hiesigen Rektorats im .Jahre 1452 jene Bewerbung

des M. Georg Jcger, stud. med. in Padua, um die hiesige Rektors-

stelle veranlasst hat2
). Selbst Humanist, ist er wohl damals be-

müht gewesen, dem Humanismus an der Lateinschule unserer

Stadt eine Pflegestätte zu bereiten, indem er einen in Italien,

dem Mutterlande des Humanismus, gebildeten jungen Mann auf

das hier erledigte Rektorat zu ziehen suchte, l ud I). Steinhöwcl,

nebst Wyle einer der ersten Humanisten Süddeutschlands, der

einst lernend und lehrend der Universität Padua angehört hatte,

anno 1440 noch gleichzeitig mit Wyle hier gewesen war. nun

aber in I hn sich befand, mag ihn auf die Fährte nach Padua

gewiesen haben.

Auch .Jakobsohn in seinem Artikel: ..Frühhumanismus in

Schwaben" erwähnt einen Versuch Wyles, auf die Besetzung der

hiesigen lateinischen Schulmeisterst edle Einiluss zu üben. Leider

ist der Brief, in welchem Wyle diesen Versuch macht, nicht zu

datieren.

Eine Nachwirkung speziell von Wyles Thätigkeil als kanz-

leiischen Stilmeisters mag es endlich sein, dass unter den Lehr-

•) Vergleiche was .louchimsohn in dir Zeitschrift für deutsche Alter-

tümer .'17, Neue Folge 'J.">. 1893, in dem Aufsatz „Aus ih r Vorgeschichte des

Formulare" elf., ]t. DB, aus dem Jahre 1472 von Hirschtelder erzählt. „Als er

sich in Straubing um das Bürgerrecht bewarb, wurde ihm <lie Bitte abge-

Kchlagen durch das Anbringen Martins, wahrseheinlieh des lateinische« Schul-

meisters, der geltend machte, er sei Bürger, finde notdürftig seine Nahrung

und ihm sei von den Herren in Straubing ausschliesslich die Schule über-

tragen worden."

-) Siehe Mitteilungen. Jahrg. IV (lM»4i, S. I.V.»— IM.
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meistern (los Kanzleistils im 15. und Hi. Jahrhundert sieh zwei

Esslinger hervorthuu, nämlieli Paulus Leseher und -Johann

K Ii sis Meiehsner. Der erstere ist 1458 in Heidelberg als

Paulus Lesjrher, 14<U in Freilmr«r als Paulus Letseher intituliert,

er stammt also ganz aus der Zeit der Thätigkeit des hiesigen

Stadtschreibers Nikolaus von Wyle.

Der zweite, Meiehsner. ist jünger, seit 1487 treibt er sieh

in aller Herren Kanzleien um.
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GcschäftlidiiM' Teil.

Die Gruppe Württemberg.

Ueber «Ii«' Gruppe Württemberg haben wir im VIII. Jahrgang der

.Mitteilungen* S. :$T4 bereits Bericht erstattet. Das vorliegende Heft

gieht Zeugnis von «lern regen und erfolgreichen Kifer, der in dieser

(i nippe erwacht ist. die heimatliche Erziehung- und Sehulgeschichte zu

erforschen und zur Darstellung zu bringen. Der verfügbare Raum ge-

stattet« nicht, sämtliche Beitrage, die uns zugegangen sind, in dieses

Heft aufzunehmen. Wertvolle Arbeiten sind in Aussicht gestellt, sodass

das Erscheinen eines zweiten Heftes der Gruppe Württemberg innerhalb

des X. .lahrganges der ..Mitteilungen" gesichert ist.

Kurz vor Schluss der Redaktion erhalten wir von Herrn Ober-

studienrat Dr. O. Böklen in Reutlingen die Nachricht, dass er »in Folge

seiner Pensionierung und wegen Indien Alters sich genötigt sieht, aus

der Gesellschaft für deutsche Krziohungs- und Schulgeschichte auszu-

treten". Wir wünschen diesem allverehrten, treuen Manne, der seit

Gründung der (iruppe Württemberg ihrem Kuratorium angehörte, nach

der arbeitsvollen und gesegneten Thätigkeit seines Amtes einen langen

und frohen Lebensabend.

Ks sei hier noch der Männer gedacht, welche bis zu ihrem Tode

dem Kuratorium der Gruppe Württemberg mit t hat klüftigem Interesse

angehört haben und deren Gedächtnis die Gesellschaft für deutsche Kr-

ziehungs- und Sehulgeschichte allzeit in Ehren halten wird: Professor

F. von Kohcr. Oberstudienrat Dr. H. Bender und Professor Dr. von Kugler.

Am 25. Januar 1897 starb Dr. F. von Koher, ordentlicher Professor

an der katholischen theologischen Fakultät in Tübingen. Am <>. März 1S-J1

zu Warthausen bei Biberach geboren, machte er die gewöhnliche Studien-

laufhahn eines Kandidaten der Theologie durch, wurde 1 S45 cum Priester

geweiht und 1K4(> als Repetent an das Wilhelmsstift in Tübingen berufen,

wo er sich lSöl als Privatdozent habilitierte, \KW zum ausserordentlichen

und 1857 zum ordentlichen Professor ernannt wurde mit dein Auftrage,

den katholischen Theologen Kirchenrecht. Pädagogik und Didaktik vor-

zutragen. Er hat also längere Zeit mit Hefele. Kuhn und Aberle der-

selben Fakultät angehört. Abgesehen von seinen kirchlichen Schriften.
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hat Kober auf dein Gebiete der Pädagogik und Didaktik ausser einigen

Rezensionen einschlägiger Werke nichts veröffentlh ht : aher durch seine

verschiedenen Vorlesungen über Pädagogik und Didaktik einen grossen

Kinlluss ausgeübt. Von seiner .*»(»jährigen Lehrthätigkeit. während welcher

er auch einmal Uector magniheus war (1N7S/7U) rühmt ein katholisches

Blatt aus Anlass seines Kiutritts in den Ruhestand (1HUCS): „.Jeder seiner

ehemaligen Hörer wird dem scheidenden Lehrer, dessen Vortrag eine

ausserordentliche Klarheit und Verständigkeit auszeichnete, dessen heitere

Liebenswürdigkeit und unerschütterlicher Gleichmut sprichwörtlich waren,

das beste Andenken bewahren." Aber nur kurze Zeit genoss er die

wohlverdiente Ruhe. Lnde des Monats Oktober iS'Mi lähmte ihm ein

Schlaganfall die rechte Seite und am 25. .Januar 1S!)7 machte ein neuer

Anfall seinem Leben ein Lüde.

Am 21. April 1S!>7 wurde Oberstudienrat Dr. Hermann Bender
von den schweren Leiden, die ihn. den rastlos Thätigen, im .Jahre ISJKi

befallen hatten, durch den Tod erlöst. Kr war am Dt. .Juni 1SX> in

1 Isfeld bei Heilbronn geboren. Vierzehn -Jahre alt. bezog er die l'ni-

versität Tübingen, um sich dem Studium der Philologie zu widmen,

wurde aber durch die Persönlichkeit und die wissenschaftliche Methode

Ferdinand Christian Itaurs mächtig angezogen, so dass er nur -nominell

Philologe thatsäi blich Theologe" war. Kr bestand das theologische

Kxamen 1S.77 und war kurze Zeit Diener der Kirche, widmete sich aber

von 1ST>!> an, wo er Repetent am Seminar zu Krach wurde, seiner

ursprünglichen Neigung folgend, dem Lehrberuf für sein ganzes Leben.

iStll bestand er die philologische Prüfung, wurde Pracceptor an der

Lateinschule zu Geislingen und IStlS Professor an der oberen Abteilung

des Gymnasiums zu Tübingen, wo ihm 1S77 der Auftrag wurde, an der

l'niversität Vorlesungen über Gymnasial-Pädagogik und Schulgeschichte

zu halten. Im .Jahre 1 SSI wurde er als Rektor des Gymnasiums in

Clin berufen, dem er bis zum .Jahre IStH» vorgestanden hat. Kr hat

eine weitverzweigte und hoc hgeschätzte Thätigkeit entfaltet. Von seinem

ausdauernden Kleisse und seiner reichen Begabung legte auch seine

schriftstellerische Wirksamkeit, insbesondere seine Herausgabe des Neuen

Korrespondenzblaltes für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs

ein glänzendes Zeugnis ab. Ausser einer wertvollen Programiuabhand-

lung über die Itriefe des jüngeren Plinius ils7:») und dem Grundriss

der römischen Litt erat urgsechichte für Gymnasien ilK7<ii gab er 1SS7

eine Sammlung seiner inhaltsreichen, formvollendeten Schulreden heraus.

Der Gesellschaft für deutsche Krziehungs- und Schulgeschichte hat er

dun h kräftige ICmpfehlung zu dienen sich bemüht.

Einen weiteren Verlust hat die Gruppe Württemberg in dem Tod

des Professors Dr. v. Kugler in Tübingen zu hpklagen. Kr war am

I I. Juli 1 s: !T zu Berlin geboren, wurde 1 S« Ii* in Tübingen Privatdozent.

lSf.S ausserordentlicher. 1873 ordentlicher Professor. Schon im Jahre
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1862 fwMentlichtc er seine Schrift „Boemund und Tankred", im .fahre

ISiWi seine „Studien zur Geschichte des zweiten KreuzzugeB**, 1880 seine

„Geschielte der Kreuzzüge", die IHM in zweiter Auflage erschien, und

1SS."> „Albert von Aachen". Während sieh so seine Wissenschaft liehen

Forschungen hauptsächlich in die Zeit der Kreuzzüge vertieften, unter-

liess er es nicht, sich «gleichzeitig: in entscheidende Wendepunkte der

württembergischen Geschichte einzuleiten und zwar eben in diejenigen,

in welchen der Grund für das württembergische Erziehung- und Schul-

wesen auf Jahrhunderte hinaus gelegt wurde. Kr schrieb im Jahre 1HW5

„Ulrich, Herzog zu Württemberg" und INkS- 72 „Christoph. Herzog zu

Württemberg" (2 Hände). Auf weite Kreise des Volkes wirkten „Die

Hohenzollern und das deutsche Vaterland" 1881 (18Hli J. Aull.) und

„Kaiser Wilhelm und seine Zeit" 1SKS. Kr starb am 1. April 1888. Die

Bestrehungen unserer Gesellschaft, in deren Kuratorium er 1H!M ein-

getreten ist, hatten ihn „sehr befriedigt".

Die Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schul-

geschichte vor dem Reichstag.

(Vorläufige Mitteilung.)

Gemäss dem von der letzten Generalversammlung der Gesellschaft

am 18. Mai I8H8 gefassten Beschlüsse') richtete der Hauptvorstand au

das Pcichsamt des Innern am 25. Juni v. J. unter Darlegung der Auf-

gaben. Arbeiten und Kntwicklung der Gesellschaft eine Kingabc-), in der

um rebernahme ihrer wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf das

Keich ersucht wurde. Die Eingabe war namens des Ndrstandes von

dem ersten Vorsitzenden Geh. Ifeg.-Hat Prof. Dr. W. Münch und dem

Mitglicde des Hedakt ionsaussehusses Prof. Dr. P. Schwalbe unter-

zeichnet.

In einem detaillierten Voranschlage, der eine Gegenüberstellung

der durchschnittlichen jährlichen Kinnahmen und Ausgaben enthielt, so-

wie die bis dahin unberücksichtigten Kosten des redaktionellen Appa-

rates und der von den Gruppen zu leistenden Vorarbeiten mit in Rech-

nung stellte, war der aus Peichsmitteln pro Jahr zu deckende Mindest-

betrag mit rund 500U0 Mark angegeben worden.

Die Ueicltsbehdrde entsprach dem Gesucht» der Gesellschaft, ihre

Veröffentlichungen zu einer Peichsinstitution zu machen, nicht, nahm

aber zu ihrer 1'nterstützung unter die einmaligen Ausgaben des dies-

jährigen Etats für das Hcichsamt des Innern eine Summe von JJP0U0

Mark auf.

Nachdem die Kommission für den Pcichshaushalts-Ktat ( Budget -

Kommission) «Ii«* Position einstimmig genehmigt hatte, stand sie bei

») VergL Mitt. d. (iesellsch. VIII. Jahrg. Cteschäftl. Teil, S. j:>4.

-i Wegen Raummangels niuss hier von einer wortlichen Mitteilung Her-

M'lben Abstand Lreiionuneii werden.
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Hrr zweiten Losung des Gesamtetats am ± März d. -J. im Plenum <l«*s

Ifaichstags zur Beratung.

Zum ersten Male wurde der Reichstag mit einer Ange-
legenheit befasst. die Wissenschaft liehe Aufgaben H «* r Er-

ziehung und «I r .« Unterrichts betrifft.

Obwohl die Gefahr einer Ablehnung so <,rut wie ausgeschlossen

war. weil alle Parteien in der Budget-Kommission ihre Zustimmung zu

der Forderung gegeben hatten, so wurde doch von mehreren Seiten des

Hauses zu dem Titel das Wort ergriffen, um die wissensehaftliehe und

nationale Bedeutung des rnternehmens und die Notwendigkeit eines

dauernden Beichszusehusses darzuthun. Die Beden des Bericht-

erstatters Singer (S.), des Dr. Freiherrn von Bertling (('.), des Brot.

Dr. Hieber (nl.), des Dr. Lieber (<'.) und des Dr. Zwiek (fr. Vp.)

brachten die einmütige Sympathie des lieichstags für die Bestrebungen

der Gesellschaft zu einem schönen Ausdruck. Ks erfolgte darauf ein-

stimmige Annahme des Antrags der Budget-Kommission.

Wir hoffen im nächsten Hefte der Mitteilungen den Wortlaut der

Verhandlungen unseren .Mitgliedern mitteilen zu können. Wir halten

es aber für unsere Pflicht, schon hier den Herren besonders ZU danken,

welche in Oemässheit unserer den einzelneu Gruppen gegoltenen An-

regung die Beiehst ;igsabgeordnet en ihrer heimatlichen Kreise mit aus-

reichenden Instruktionen versehen und veranlasst haben, die Unter-

stützung der Veröffentlichungen der Gesellschaft durch das Beiih in

einem der Grösse des rnternehmens entsprechenden Umfange warm zu

befürworten. Wie wirksam dies von uns empfohlene Vorgehen der

einzelnen Gruppen gewesen ist. Hess die durch genaue Sachkenntnis und

warmes Interesse ausgezeichnete Bede des Abgeordneten für den

II. Wflrttembergischen Wahlkreis. Herrn Prof. Dr. Iiieber, erkennen,

der es offen aussprach, dass er aus den Beinen der Württembergischen

Gruppe gebeten und aufgefordert worden sei, „für dieses grosse und

nationale Unternehmen ein Wort hier id. i. im Reichstage) zu sprechen."

Nicht minder fühlen wir uns zum Dank verpflichtet den Kuratorien

einzelner Landesgruppen, welche in verständnisvoller Beachtung unserer

bezüglichen Zuschrift ihre Landesregierungen durch besondere Hingaben

ZU gewinnen suchten, für den Antrag »ler Gesellschaft im Bundesrate

erfolgreich einzutreten.

Die diesjährige (sechste) Generalversammlung findet

Mittwoch, den 17. Mai. abends (i I hr im < onfcrcitzsaale des Doro-

tl iistftdtischen liealgyumasiums (Berlin XW.. Ueorgenstr. ttD/ttl) statt.

— Die Tagesordnung liegt diesem Helle bei.

Der Vorstand der Gesellschaft.
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0.

Ueber das Schulwesen in der Reichsstadt

Esslingen a. N. vor der Reformation der Stadt.

Von Otto Mayer, Rektor des Lyceums in Esslingen !
)

Esslingen a. N. ist eine der hervorragendsten Reichsstädte

Schwabens gewesen. Erstmals genannt im Jahre 777 und aus

einer cella des heiligen Vitalis zum forum, weiterhin zum
oppidum erwachsen, erblühte es unter dem Schutz der Hohen-

staufen. Im Hohenstaufen-Zeitalter erhielt die Stadt für die

folgenden Jahrhunderte ihr GeprUge und ihre Bedeutung. Sie

wurde eine namhafte Festung, sie wurde geschmückt mit vielen

Kirchen und Kapellen und war der Sitz von nicht weniger als

sechs Klöstern (Franziskaner-, Dominikaner-, Augustiner-, Kar-

meliter-, Klarissinnen- und Heilig-Kreutz-Kloster).

In der Zeit nach den Hohenstaufen zur unmittelbaren

Reichsstadt gemacht, war sie ein Stützpunkt der Kaiser gegen-

über von den trotzigen ( trafen von Württemberg und ein kräftiger

Vorort der schwäbischen Städte, den aber auch in erster Linie

die Hiebe und Stösse Württembergs in den vielen Fehden und

Kriegen des 14. und 15. Jahrhunderts trafen.

Die Reformation sehlug frühe Wurzeln, kam aber, durch

besonders schwierige Verhältnisse zurückgehalten, erst 1531 zum

Durchbruch.

Die Haupterwerbsquelle der Stadt war der Weinbau und

der Weinhandel. Sie lag überdies an der ältesten deutschen

1 Diese Abhandlung war für das 1. (Württemberg-) Heft des vorliegenden

.Jahrganges bestimmt, könnt.- aber wegen Mangel an Raum leider nicht ihrem

ganzen Umfange nach aufgenommen werden. Nur ein Teil, .Die Schule
Schreibens und Dichtens" von Nicolaus von Wyle, konnte in dem

genannten Hefte IS. {»9—104) zum Altdruck gelangen.

Mitteilungen <!. Ges. f. deutsche Erzieh.- u. Schuljrescliielite. IX 2 IM*». 8
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Poststrasse, dip vom Rhpin zur Donau und weiter nach Italien

fülirtp, und stand in unmittelbarer Handelsverbindung mit Italien,

sppziell Venedig.

Und nun zu ihrem Scliulwesen am Ausgang des

Mittelalters

!

Fünferlei Arten von Schulen mag die Stadt vor der Re-

i formation gehabt haben. Eine öffentliche Schule für die Kinder

des gemeinen Mannes, eine Volksschule, rechne ich indessen

nicht darunter. Deren erste Spuren treten in den dreissiger

.Jahren des 10. Jahrhunderts auf. also nach der Reformation

der Stadt, die sich Ende 1531 und Anfang 1532 hier vollzog.

Wohl aber

I. Klosterschulen.

Doch schweigt von diesen die Geschichte. Für die Stadt

jedenfalls scheinen sie keine Bedeutung besessen zu hallen.

Auch jene anerkennende Aeusserung über die Franziskaner- und

Dominikanermönche aus der Zeit der Blüte ihrer Klöster, dem

Jahre 1291, redet wohl von ihrer Gelehrsamkeit, ihrer Bered-

samkeit, ihrer Werkthätigkeit. ihrem herrlichen Beispiel, weiss

aber Verdienste um die Jugendbildung nicht zu rühmen. Im
15. Jahrhundert aber waren die hiesigen Klöster samt und sonders

im Verfall (s. Plan". Reichsstadt Esslingen).

II. Schulen der trefflichen Bauhütten der Klöster

und der Stadt.

Denn diese Bauhütten hatten doch gewiss ihre eigen-

tümlichen, insbesondere mathematischen Wissenschaften, die sie

pflegten und lehrten. Es liegt die Frage nahe, ob in ihnen z. B.

Michael Stifel, der später als Mathematiker grosse Berühmtheit

erlangte, nicht die erste Anregung zu seiner Wissenschaft

empfing. Doch weiss Verfasser dieses auch hierüber nichts

weiter zu berichten.

III. Eine Pfarrschule.

Von ihr finde ich eine leichte Spur in einem Stiftlingsbrief

vom Jahre 1505. Da werden neben dem Stadtpfarrer und dem

Kaplan am Spital ..die 4 Helfer und die 3 Hofschüler, alle auf

dem Pfarrhof zu Esslingen" genannt und durch eine Stiftung

verpflichtet, einen bestimmten Jahrestair mit Singen und Lesen

zu feiern. Es handelt sich da wohl um solche Schüler, die

später als saeerdotes simplices oder illiterati Stellung suchten

und fanden. In Beziehung auf sie sagt Cruel, Geschichte der
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deutschen Predigt etc., p. 2<>3: „Ein grosser Teil des Klerus

rekrutierte sich aus solchen, welche niemals Schulunterricht ge-

nossen, sondern nur eine Zeit lang bei einein Priester in Dienst

gestanden hatten, um mechanisch das nötige Singen und Lesen

der Messen und die verschiedenen Ritualien zu lernen. In

günstigen Fällen hielt an grösseren Orten der Pfarrer auch

mehrere Scholaren, von denen er dann bei Leichen. Seelenmessen,

Prozessionen und anderen feierlichen Gelegenheiten Psalmen und

Hymnen konnte singen lassen." Wenn aber Cruel ebendort

fortfährt, diese Sitte sei vom 13. Jahrhundert an immer be-

liebter und wohl die Veranlassung geworden, dass in den

Städten besondere Kleriker als magistri dieser Scholaren ange-

stellt und so die ersten Laienschulen gegründet worden seien, so

trifft das auf unsere zahlreichen, aus dem 13. Jahrhundert

stammenden schwäbischen Stadtschulen überhaupt und die hiesige

insbesondere schwerlich zu. Diese haben einen weltlicheren

Charakter und wohl weltlichen Ursprung.

TV. „Die Schule Schreibens und Dichtens",

die Nicolaus von Wyle in Esslingen hielt, ist freilich eine vorüber-

gehende Erscheinung, gleichwohl aber der Beachtung wert. Meine

Ausführungen Uber diese Schule und ihren Begründer — ein

Teil der vorliegenden Abhandlung — sind bereits im ersten

Hefte des IX. Jahrgangs der „Mitteilungen" (Seite 99—104)

zum Abdruck gebracht. Indem ich auf diese verweise, wende

ich mich

V. zur Betrachtung der hiesigen städtischen Latein-

schule.

Das ist dieselbe Anstalt, die heute noch in unserer Stadt

besteht Seit dem 17. Jahrhundert wurde sie Pädagogium ge-

nannt, seit 1870 Lyceum, und eben gegenwärtig ist sie im Be-

griff, sich in ein Gymnasium zu verwandeln.

Die mehr als (KM)jährige Geschichte dieser Schule liegt in

ihrer zweiten, grösseren Hälfte, seit der Zeit der Reformation

unserer Stadt in zahlreichen Akten klar vor Augen, und es wäre

nicht schwer, diese lange Periode in einer zusammenhängenden

Reihe detaillierter Bilder darzustellen. Anders ihre erste Hälfte,

die uns hier beschäftigt.

Dürftige Notizen Uber sie linden sich in D. Karl Pfaffs

„Geschichte der Reichsstadt Esslingen 1840" und in ebendesselben

„Versuch einer Geschichte des gelehrten Unterrichtswesens in

8*
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Württemberg in älteren Zeiten, 1842". Etwas ergänzt habe

ich selbst diese Nachrichten durch meinen schon erwähnten

kleinen Artikel in dem 3. Heft des IV. Jahrgangs dieser

„ Mitteilungen". Fortgesetzte Nachforschungen ermöglichen es,

noch einiges Weitere beizubringen, das freilich meist eben persön-

licher Art ist.

Pfaff, „Reichsstadt Esslingen u nennt aus dem 15. Jahr-

hundert nach einander folgende lateinische Schulmeister: Meister

Hermann Bernritter, Evangelier (d. i. Vorleser des Evangeliums

beim Gottesdienst in der Kirche) und Schulmeister 1414, Gerhard

Wittich von Geilnhausen, Schulmeister 1448, Meister Hans

Perlin, lateinischer Schulmeister 1457. Und nach diesem folgt,

in freilich weitem Abstand. M. Alex. Markoleon 1525—1535.

Um einen Teil dieser kahlen Namen lassen sich leichte

Ranken der Erinnerung winden und ausserdem in die grosse

Lücke zwischen 1457 und 1525 noch einige Schattenrisse ein-

zeichnen.

1. Der Meister Hermann Bernritter ist wohl identisch

mit dem M. H. Bernmitter (oder Bernmintter oder Bermenter),

dessen Name in etlichen der alten Handschriften unserer Stadt-

und Pfarrbiblothek eingetragen ist. Er stiftet, wohin? ist nicht

gesagt, etliche Schriften, die zugleich anzeigen, dass er beides,

im Dienst der Schule und in dem der Kirche, gestanden hat,

nämlich die beiden Vokabularien Lucianus und Niger Abbas und

einen im Jahr 1414 geschriebenen Nicolaus de Lyra super IV

evangelia, vielleicht auch eine Historia seu figura veteris et

novi testamenti tin. 1440.

2. Deutlicher, aber doch auch schon stark verwischt, ist die

Figur des Meisters Gerhard Wittich von Geilnhausen. Er

hatte in Heidelberg studiert. Dort war er 1440, also nur zwei

Jahre, ehe er hier als Schulmeister genannt wird, intituliert

worden als „Gerhardus de GeyInhausen quo ad moram paternam

de Esslinga. Constant. djoc. dt." (d. i. nach dem Aufenthaltsort

seines Vaters von Esslingen in der Konstanzer Diözese; mit dem
Beisatz: er hat bezahlt, nämlich die Inskriptionsgebühr). Somit

stammt seine Familie nicht von hier, vielmehr der Vater von

Geilnhausen oder Gelnhausen an der fränkischen Kinzig, dem-

selben Gelnhausen, von dem Konrad. der erste Kanzler der 1.-J80

gegründeten Universität Heidelberg stammte.

Gerhard Wittich, den wir also schon 1448 als Schulmeister

hier antreffen, scheint nicht lange auf seinem Posten geblieben
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zu sein. Vielleicht hat er resigniert, möglicherweise deswegen,

weil ihm die Konkurrenz der Schule des Nikolaus von Wyle

lästig wurde. 1452 ist jedenfalls das hiesige Schulrektorat wieder

erledigt. Damals war es, dass die Universität Padua den Magister

und medic. stud. Georg Jeger hierher empfahl (s. darüber Jahr-

gang IV, Heft 3 dieser „Mitteilungen*
4

). Aber Gerhards und

seiner ehelichen Hausfrau Anna Dischingerin (d. i. von Dischingen

O.-A. Neresheim) Kinder — Gerhard ist also kein Kleriker —
sind gegen das Ende des Jahrhunderts noch enge mit der Stadt

verbunden. Von den beiden Söhnen ist der eine, «Melchior

Wittich, der Burg Dellnhausen von Dischingen" genannt, Doktor

beider Rechte und Kirchherr zu Eystatt im Konstanzer Bistum.

Eine Anzahl juristischer Abhandlungen, auch — eine einzig-

artige Erscheinung in unserer Handschriftensammlung — etliche

deutsche Schriftstücke juristischen Inhalts, von seiner Hand

geschrieben, teilweise von ihm verfasst, besitzt unsere Pfarr-

bibliothek: eine Postille „super Johanne Nicolai de Lyra** hat er

„ad librariam istam in capella omnium sanetorum in Ezzlingen"

vermacht. Ebenso stiftete er 1485 zwei Messen und 18CJ 11. zur

Kaplansbesoldung hier.

Seine Schwester, „Agathe Wittichin von Tischingen, des

hochgelehrten Melchior Wittich von Tischingen eheliche Schwester

und Meister Gerhard Wittichs, weiland Schulmeisters zu Esslingen

eheliche Tochter, Bürgerin zu Esslingen" macht gleichfalls

1470 und 14i>2, verschiedene Stiftungen. Unter diesen ist be-

sonderer Erwähnung wert jene Stiftung für arme Schüler aus

dem Jahr 1402. Dieselbe ist bestimmt, „den armen, elenden

Schillern, die anders nicht haben, denn das ihnen von christ-

milder Hand christgläubiger Menschen mitgeteilt wird", „leibliche

Speisung und Ergötzung" zu verschaffen je „an dem Tage, da

sie das heilige würdige Sakrament der guten Gnade empfangen,

damit sie an diesem Tage nicht hin und wieder nach den Almosen

laufen müssten". Der Meister Caspar Hewninger, „derzeit Schul-

meister", ist neben anderen als Verwalter der Stiftung eingesetzt

und mitbedacht.

Man muss gestehen, die sämtlichen Notizen, die uns von Meister

Gerhards Familie reden, machen den wohlthuenden Eindruck,

dass hier eine gewisse Wohlhabenheit sich mit frommem kirch-

lichem Sinn und edlerer, milder Bildung vereinigt haben.

3. Während über Meister Hans Perlin. Schulmeister 1457,

nichts weiter beizubringen ist. tritt uns 4. in ziemlich klaren
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Umrissen die Gestalt desjenigen Schulmeisters entgegen, der

eben in jenen Jahrzehnten des grüssten Aufschwungs humanisti-

scher Studien hier des lateinischen Schulamts gewaltet hat,

nämlich des reverendus maxister und rector scolarium in Esse-

linga, Caspar Heining er. Er stammt aus hiesiger Familie

und war ohne Zweifel ein Verwandter des Spitalmeisters und

späteren Spitalpflegers Peter Heininger (1401, 1470). Er studierte

zunächst in Köln, dem ..deutschen Horn", der Hochburg der alten

Scholastik. Aber von da ging er dann weiter nach Heidelberg.

1480 Hess er sich hier inskribieren. In Heidelberg aber wehte

damals schon der Luftzug der Neuzeit, der Hauch huma-

nistischen freistes. Möglicherweise hat Heininger dort den

Pädagogen des Humanismus Jakob Wimpheling (Dez. 81/84 in

Heidelberg) irgendwie noch zu geniessen gehabt. Haid darauf

wird er Rektor der hiesigen Schule. Als solcher verheiratet er

sich. Also auch er ist kein Kleriker. Er ist nicht ganz ohne

Mittel. So leiht er denn auch seinem einstigen Studiengenossen,

dem Kaplan Peter Bürklin. die kleine, damals aber immerhin

nennenswerte Summe von 17 11. Freilich ist er 1497 genötigt,

wegen der Zurückgabe zu pressen. Ob er von Haus aus nicht

ganz unvermöglich war? Der Dienst ist mager. Der Schul-

meister ist in erstei- Linie auf das Schulgeld, dann auf „Martins-

wein. Ostereier, Gutes Neujahr und anderes päpstliche Bettel-

werk u (Schulordnung 1547), wie die spätere Generation schalt,

angewiesen, und er muss von seinen Einnahmen dann wieder

seine collaboratores. ..den Provisor und den Kantor*
4

( 1492)

irgendwie entschädigen. Dazu haben die vielen auswärtigen

Schüler, die seine Schule besuchen und Schulgeld bezahlen sollen,

in der Regel selbst nichts und müssen „panem propter Deunr'

vor den Häusern singend erbetteln.

So bekommt der Meister Caspar auch, als seine beiden

Söhne, .Johannes und Hieronymus, heranwachsen und studieren

sollen, ernstliche Sorgen. Als die Zeit kommt, da sein Johannes

die Universität besuchen soll, um das Jahr lfiOO, sieht sich der

Vater nach Kostgängern um. Sein Freund ..Petrus pater". 1
) der

'i Möglicherweise ist dieser .Petnifl pater" der in Reuchlins Brief-

wechsel iLXXXYli genannte ,Petms pater, priipositus in Denkendorf f circa

1V2 'Stunden von liiert „nrdinis saneti Doininici Scpulehri per < iernianiain vicarius

et visitator generalis." t">0.'5 ho<riet>t sich Keuchlin auf Einladung hin zu ihm,

vor einer Seuche sich flüchtend. Für ihn verfasst er dann in Denkendorf das

Schriftchen „De arte priidieandi*
4

.
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in der Nähe irgendwo ist. soll ihm welche zuweisen. Zu seinem

Bedauern muss ihm der aber schreiben, er habe ein Vttgelein

davon pfeifen hören, dass die zwei Schüler, die Caspar ins Haus

zu bekommen gehofft habe, vielmehr auch durch Betteln vor den

Thüren ihren Unterhalt zu suchen gesonnen seien, und nicht an

seinen Tisch und in sein Haus kommen werden. 1
) Dennoch sind

etliche auswärtige Schüler (von Xeuhausen, von Gmünd, von

Tübingen) in seinem Hause. Da kostet dann der Tisch 14 11.

jährlich, und die Vakanzen dürfen davon in Abzug gebracht

werden.2
)

Während der ältere Sohn a. 1500 in Erfurt intituliert wurde,

nur kurze Zeit vor ..Martinus Ludher ex Mansfeldt", sucht der

Vater a. 1507 für den jüngeren. Hieronymus, eine gute Unter-

kunft in Tübingen, im Hause eines Doktors des Kirchenrechts,

lässt sich aber statt dessen das Haus des Magisters Balthasar

empfehlen; dort werde sein Sohn wie ein Augapfel behütet werden,

schreibt ihm sein früherer Schüler, der Magister Wendelin, Kaplan

und Prediger in Horv. 3
) 150!> bezog dann Hieronymus die Uni-

versität Heidelberg, wo er auffallend bald, nämlich schon nach

• einem Vierteljahr, sich das Bakkalaureat viae antiquae, d. i. in

der realistischen Richtung der scholastischen Philosophie, erwarb.

Aber zu gleicher Zeit, wo der zweite Sohn die Universität

zu beziehen im Begriff ist, sieht sich der Vater veranlasst,

weiteren Nebenverdienst zu suchen. Er schreibt 1507 einem

guten Freunde, dem Vater eines seiner Schüler, einem Licentiaten

der Jurisprudenz nach Tübingen, er möchte ihn darüber beraten,

wie er es anzugreifen habe, um die Xotariatskunst noch zu er-

lernen. 4
) Der erwidert ihm dann, das sei freilich eine hohe oder

vielmehr vieles erfordernde Kunst, eigentlich sollte ein Notar ein

guter Jurist sein: doch traut er es der Energie des Freundes

zu. der viel mehr Kenntnisse habe als viele, die sich als Notare

1
) „Scias aurihus nuper insonuisse meis eosdem non contuharnalcs tecum

css*" futuros. sunt »•niin hostiutim inenduenndo se educaturi non Ulis in edibus

obsoniorum pnrticipes" ; „quare huc iter facias dissuadeo, quam non plus pretii

ab ipsis sis reeepturus. quam quovis alio."

2
) Ks ist ein Zettel erhalten, überschrieben «Debitores". Er betrinnt:

„Ludwig Bcmhisser ist zu inier küinen am snntatr nach des heilis? critz dair

als es erfunden war 14!«!t und jritt xiiij fl*. uinli den diselr etc.

3
) Ein jetzt verschwundener Ort in der Nähe unserer Stadt.

*) Ähnliches findet sich auch sonst. Verirl. Pfatf, Gel. L'nt. p. 12. 1«!

und 17.
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aufthun, dass er sich mit Hilfe guter Formularien, wie sie

namentlich das „Formulare instrunientorum u
biete, zurechtfinde.

So hatte denn Caspar Heininger ohne Zweifel einen magern

Dienst und seine Sorgen. Um so mehr gönnen wir ihm die

guten Tage, deren er sich erfreuen durfte. Zweimal im Jahr

gab das Domkapitel Speyer, unter dem der hiesige Pfarrhof stand,

den städtischen Beamten und Dienern im Zehnthof eine Mahlzeit.

Da ging es hoch her: 72 Hühner und Kapaunen. 120 Pfd. Rind-

tieisch. 60 Pfd. Wildbret, 2 Kälber und etliche Schweine wurden

unter anderem dazu angeschafft, und viel wurde gekocht und

gebacken. Wenn dann am Mittag die Herren vom Rathaus und

auch ihre Diener feierlich und weidlich geschmaust hatten,

wandelte am Abend noch der Schulrektor hinüber und that sich

mit dem Pfarrer und seinen Leuten, und dem Messner, der

übrigens auch ein Geistlicher war, noch gütlich bei „Kräglein

und Mäglein und kaltem Braten mit Senf und Käse". 1

)

Was aus Caspar Heiningers Johannes geworden ist,

wissen wir nicht. Aber sein Hieronymus wurde hernach latei-

nischer Schulmeister in Rottenburg a. N.. und als sein Vater

hier anno 1521 sich von seinem Dienst zurückzog, wäre er gern

dessen Nachfolger geworden.

Es gelang ihm aber nicht. Joh. Schmidlin (Fabricius) wurde

ihm vorgezogen. Und als Schmidlin schon ein Jahr darauf seine

hiesige Stelle wieder verliess, versuchte Hieronymus abermals

sein Glück mit seiner Bewerbung. Zu seinen Gunsten ver-

wendete sich der Graf Joachim von Zollern.2
) des heiligen

römischen Reichs Erbkämmerer und Hauptmann der Herrschaft

Hohenberg, bei der Stadt in einem mit derber Faust und in

unbeholfener Sprache geschriebenen Briefe. Gleichzeitig empfahl

die Universität Tübingen den Meister Martin Bieehner in einem

„Rektor, Doktores und Regenten der Universität Tübingen"

unterschriebenen und merkwürdigerweise deutseh abgefassten

Schreiben, in dem sie ihm nachrühmt, „er 'sei von gutem Ge-

schlecht, frommem, ehrlichem Vater und Mutter, habe sieh wohl

und ehrlich gehalten, sei des Gesangs berieht und habe die

Schule bei ihnen als ein Provisor oder Kantor geregiert und

fleissig versehen". Wer nun bei dieser erneuten Bewerbung den

') Pfafl'. Reichsstadt Esslingen. Ergänzungsheft p. M f.

-) Oh das derselhe Graf von Zollern ist. dessen Latein als „Hechinger

Latein" sprichwörtlich geworden ist? S. Pfaff, G. Unt-Wes., p. 23.
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Sieg davontrug, ist abermals unbekannt, Jedenfalls beruft die

Stadt schon drei Jahre später den Alex. Markoleon (Märklin) als

Kektor und Meister an ihre Schule.

Für Hieronymus machte das Empfehlungsschreiben des

Grafen von Zollern besonders geltend, er habe unter vielen eigenen

finanziellen Opfern der Stadt beim „Langen Bischof von Ourk.

Kartinal, ein Fordernis gebracht". Lang aber war jener Augs-

burger BUrgersohn, der sich im Kirchendienst zu den höchsten

Ehren und zur Stellung eines Rcichsfürsten emporgearbeitet hatte.

1513—1515 war er Bischof von Gurk. 1515 Koadjutor des Erz-

bischofs von Salzburg, seit 1519 Erzbisehof von Salzburg, Maxi-

milians unentbehrlicher Rat und Diener, und 1519—1521 unter

Karl V. Mitglied der obersten Regierung für alle österreichischen

Lande, dabei ein Humanist und Gönner der Gelehrten.

Dieses und manches andere bisher Berührte zeigt Heininger

in Beziehungen zum Humanismus und den hervorragenden Ptlege-

stätten desselben, Heidelberg und Erfurt; dazu mit Tübingen in

einer Zeit, wo Bebel dessen Schule reformiert hatte.

Auch diejenigen, die an ihn schreiben, bemühen sich um
humanistische Wendungen. Sein früherer Schiller, nun Kaplan

und pastor Horwensis, bestätigt seine Aussage mit dem Ausruf:

„Deum hominumque fidetn protestor*
4

, er ist sich bewusst, einem

überlegenen Lateiner gegenüber zu stehen und bittet zum Schluss:

„Ineptias corrigito". — Zugleich aber hat Heininger auch mehr-

fache Beziehungen zu kirchlichen und mönchischen Kreisen. Und

eines der Briefchen, das sich erhalten hat und vermutlich auch

an ihn gerichtet ist, bittet angelegentlich um seine Fürbitte für

ein krankes Kind. In seinen Händen finden wir endlich Passiones

(Märtyrergeschichten) und daneben den Baptista Mantuanus, 1
) den

Wimpheling als einen zweiten Virgil zum Studium empfohlen hat.

Offenbar ist Heininger eine in seinen Kreisen geschätzte

Persönlichkeit. Die Achtung, die er geniesst, gründet sich aul

seine Tüchtigkeit als Schulmann, seinen Fleiss und seine Ge-

lehrsamkeit. Seine einstigen Schüler treten ihm ehrerbietig ent-

gegen und bezeugen ihm Dankbarkeit.2
!

'» Bapt. Mantuanus, Kanneliter zii Mautua. 1513 General seines Ordens,

irestorlien 1M<», geisselte in seinen Schriften die Misshräuche der Zeit. Auch

Hans Sachs hat ihn wohl gekannt.

') Keverendus, venerahilis. colendiis maxister . . . tuus capellanus in-

dignus . . . Superiorihus diehus omnihus tuu in particulari nie duhissimis

litteris atteoeras. Quae merito tibi responderf debeo . . . Novi te doctiorem

inultis qui se iiDtarios irerunt. 1*1 te novi industriosum.
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Schauen wir uns nun nach seiner Schule um! An ihr

wirken neben, bezw. unter ihm noch verschiedene collaboratores und

provisores. 14!>2 der ..Provisor und Kantor". Das sollen nach

einer Stuttgarter Schulordnung fürnehm gelehrte Männer" sein.

Ob sie es aber alle waren? Es ist ein Zettelchen erhalten, mit

welchem der Kantor Leonhard Schwindelin in einem nicht eben

klassischen Latein einem Kollegen in Nürtingen anzeigt, dass er

von seinem Dienst zurücktreten wolle und diesen auffordert, sein

Nachfolger zu werden. Es lautet also:

„Te de meo statu certifheo (Jois mi) nie resignaturum

officium cantoris hic in opido, quare si tu eundem suseipere

velles. poteres attemtare et hodierno atque crastino die com-

parere. Usque adsunt bene duo volentes eundem suseipere,

quare ne differes oro et tuum exspecto responsum. Kaptim ex

tempore."

Leider hat der Zettel kein Datum. Aber er wird wohl

gleichfalls zu den aus der Zeit des Caspar Heininger, wie es

scheint, ganz zufällig erhaltenen Briefchen gehören. In der

Tübinger Matrikel findet sich nun in der That auch ein Leonhardus

Schwindelin de Esslinga unter dem 4. April 150o eingetragen.

An sich hätte man geneigt sein können, den Schreiber unseres

Zettels um eine Generation früher zu setzen.

Die Schule in Esslingen war unter Meister Caspar offen-

bar stark besucht, wie von hiesigen Bürgersöhnen, so von aus-

wärtigen Schülern. Der reiche Spital und dessen Wohlthätigkeit

lockt«' vermutlich allein schon viele fremde Knaben hieher.

Aber seine Fürsorge reichte, obwohl er zweimal täglich Brot

und was vom Gesindeessen übrig blieb, an die armen Schüler

verteilte, die man ..Häfeleinsbuben" nannte von dem hölzernen

Häfelein, das sie am Gürtel befestigt mitbrachten, offenbar nicht

aus. Nicht wenige fremde Schüler ersangen ihr Brot vor den

Häusern der Bürger. Und überdies werden gegen das Ende des

Jahrhunderts manche Stiftungen zn Gunsten armer fremder

Schüler gemacht, so die oben erwähnte der Agathe Wittich. Be-

sonders nennenswert aber ist die Stiftung von r>(X) 11.. welche

die Gebrüder .Jakob und Ulrich Bairut anno 14S*> zu Brot-

austeilungen unter fremde Schüler gemacht haben. Sie allein

schon lässt auf eine ziemlich«' Anzahl solcher Schüler schliessen.

Dass sich unter den Auswärtigen Schüler von Städten finden,

die selbst tüchtig«' Schulen gehabt haben mögen, wie Gmünd
und Tübingen, ist schon oben erwähnt.
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Unter diesen armen, unglücklichen Schülern, die des An-

schlusses an eine Familie entbehren mussten, fehlt auch der

Galgenstrick nicht, Eines der doch wenigen erhaltenen Privat-

schreiben ist von einem Klostermann an den Reverendus magister

Caspar Heininger gerichtet und stellt ein Uriasbriefchen vor für

den Xefl'en des Klostermanns, der sich nun schon seit vier

Tagen um die Schule gedrückt und sich an den Klosterthoren

herumgetrieben hatte. 1
)

Wie viele Söhne hiesiger Stadt Meister Caspar in seiner

langen hiesigen Dienstzeit für die Universität geschult hat, zeigen

die Matrikelbücher der Universitäten, deren Durchforschung über-

haupt in manchfacher Weise für die Geschichte des gelehrten Unter-

richtswesens unserer Stadt lehrreich ist. Verfasser dieses hat die

Matrikelbücher der Universitäten Heidelberg, Freiburg. Tübingen,

Frankfurt a. (.).. Erfurt, Wittenberg. Köln bis 1400, Bologna und

Krakau zu Rate gezogen; leider aber die von Prag, Wien, Köln

seit 1407. Leipzig. Trier. Basel, Ingolstadt, Mainz und Paris für

seinen Zweck nicht ausnützen können, da sie noch nicht heraus-

gegeben sind oder der leicht nutzbaren Form noch ermangeln.

Im einzelnen den Ertrag des Studiums dieser Quellen mit-

zuteilen, liegt nicht im Plan dieser vorliegenden Arbeit: wohl aber

dürfen einige allgemeinere Sätze auf Grund jener Untersuchungen

hier ausgesprochen werden.

Es stellt sich aus den Matrikelbüchern mit der überraschenden

Wirkung bestimmter Zahlen dar. wie die Universitäten seit dein

Ende des 14. und dem Anfang des 15. Jahrhunderts die Söhne

unserer Stadt in langsam sich steigernder, aber immer stärkerer

Weise angezogen haben. Seit ea. 1480 mehrt sich die Zahl hie-

siger Studenten namhaft, seit 1480 zeigt sich ein auffallendes

Anschwellen, zwischen 1500 und 1510 ist Hochflut. Und wenn

im Anfang des Jahrhunderts nur vereinzelte Esslinger studiert

haben, wenn um die Mitte des Jahrhunderts es solcher in einem

.Jahrzehnt ein starkes Dutzend nur gab. so studieren

1480/80 .... 24 Esslinger

1400/09 . . . . 34

1500/01» .... 48

Von da an, also schon von 1510 an, findet ein bedeutender

Rückgang statt:

'l „Dixit seolares nähere remissionetn . . . Xolite » ryo parcere viridis

et creuVre verhis; et ihi initto vohis rollahoratorihns daturus praemiuni."
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1510/19 sind es nur noch 32

1520/29 „ „ „ „ 90

1530/39 „ „ „ „12
1540/49 „ „ „ „ 5

hiesige Studenten auf allen den genannten Universitäten zu-

sammen.

Caspar Heininger aber mag von den oben Gezählten während

seiner Amtszeit nicht weniger als ca. 140 zur Universität vor-

bereitet haben. Und unter diesen waren wohl auch folgende

namhaftere Männer:

Peter Kese, Prof. in Leipzig, ordin. Heremitar. prof., 1494

in Erfurt intituliert.

Bartholomeus Klee, 1510 Dekanus in Tübingen, 1527

iurium doctor in Heidelberg.

Dionysius Graf (Grawe), 1512 in Heidelberg intituliert,

1551 doct. utr. iur. u. prof. auch rector in Leipzig.

Bernhard Pfot, 1502 in Wittenberg intituliert. 1508 von

Staupitz für die neu gegründete Universität Wittenberg als Lehrer

nebst andern in Tübingen gewonnen.

Johannes Böschenstein. 1472 hier geboren, nebst Reuchlin

einer der hervorragendsten Erneuerer der Kenntnis der hebräi-

schen Sprache, 1518/19 Lehrer des Hebräischen in Wittenberg,

im übrigen ein unsteter Wandervogel, und 1540 zu Xördlingen in

grossem Elend verstorben.

Endlich Michael Stifel, geb. hier 1 48f> oder 1487. Augustiner-

mönch und 1522 der erste Herold Luthers in hiesiger Stadt,

hernach, von hier llüchtig, Verfasser der berühmten Mathematica

integra 1544, eines Werkes, „wie es in Deutschland mindestens

seit 3 Jahrhunderten nicht geschrieben worden war" (Cantor).

Ohne Zweifel ist diesen Schülern Caspars aber auch der

Verfasser des in lateinischen Distichen im Geschmack der da-

maligen Humanisten geschriebenen Esselingae Encomion vom
Jahre 1522 beizuzählen, dessen Büchlein allein schon beweist,

dass man in der Schule des Caspar Heininger mehr als bloss

grammatische Regeln und Mönchslatein gelernt, und dass man
dort die lateinischen Dichter eifrig gepflegt, gelesen und nach-

geahmt hat.

5. Als im Frühjahr 1521 der alte Schulmeister Caspar

Heininger sich endlich zur Ruhe setzte, da berief der Rat an

seine Stelle von Memmingen her den Johannes Schmidlin.

Der Stadtschreiber Vytinger von Ulm schreibt seinetwegen an

Digitized by Google



6. Ueber das Schulwesen in der Reichsstadt Esslingen a. N. etc. 121

den hiesigen Bürgermeister Hans Ungelter, er könne ans eigener

Erfahrenheit mit Grund der Wahrheit es wissen, dass dieses

Mannes gleichen in ihrem Lande nicht sei. Neben dem. dass

Sehmidlin ein tüchtiger Schulmann war, war er auch ein gelehrter

Humanist, wohl kundig nicht nur des Lateinischen, sondern auch

des Griechischen und Hebräischen, und dazu war er der neuen

kirchlichen Richtung zugethan. In der Leichenrede auf Brenz p. 7

wird er hochgerühmt als der einstige Lehrer des Brenz in

Vaihingen. (Brenz ist a. 1499 in Weil d. St. geboren und in

seinem 13. Lebensjahr von der Schule Schmidlins aus auf die

Universität Heidelberg gegangen.) In dem Ulmer Gymnasial-

programm vom Jahn* 1858 p. 2, 3, 4 endlich wird die Vermutung

ausgesprochen. Sehmidlin sei der Verfasser von ..Schulmeisters

Beschwerden". 1520 lehrt er Griechisch und Hebräisch in Ulm.

Hier aber war Sehmidlin nicht lange. Vielleicht hat ihn

die kirchliche Reaktion, die a. 1522 drohte, bewogen, Esslingen

bald wieder zu verlassen. Dazu brach bald nach seinem Eintritt

in seine hiesige Stellung eine Seuche in der Stadt aus, die ihn

veranlasste, seine Lehrtätigkeit längere Wochen zu unterbrechen

und ein gesünderes Klima aufzusuchen. Im Juni 1522 fürchtete

man seinen Abgang von hier. Doch schien er zunächst noch .

einmal abgewendet werden zu können. Damals singt Job.

Molitorius in seinem Esselingae Eucomion von ihm. Er lässt

Athene vor Jupiter treten und für die Stadt, deren Väter sehr

besorgt sind. Sehmidlin wolle sein Amt aufgeben, in folgenden

Worten bitten:

„En vagabunda perit nullo moderante Magistro

Pubes. ceu vasto naufraga cymba salo.

Est mihi Musarom decus immortale .Joannes,

Laurigeros inter gloria prima viros.

Hunc sine (namque potes) puerorum ut pervigil Argus

Ineustoditum servet ubique gregem."

Jupiter gewährt die Bitte, Athene bringt den bekümmerten

Vätern der Stadt die frohe Botschaft dieser Gewährung und

ruft der Jugend zu:

„Dicite Jo iuvenes, hanc lucem marmore l'austo

Scribite, nam vobis commoda multa tulit

Nunc praeeeptorem patulas efferte sub auras,

Nam mores docto pollice saepe facit.

Perpetuum vivat diras orate sorores,

Aut tril)iiant docto stamina longa Fabro."
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Üebenetiang:

„Sieh", wo kein Meister sie lenkt, geht schweifend zu Grunde

die Jugend,

Gleich dein zerbrechlichen Kahn auf der unendlichen See.

Nun ist da mein Johannes, der Musen unsterbliche Zierde,

Ruhmvoll vor allen er strahlt, welche der Lorbeer geschmückt.

Ihn lass, denn du vermagst's, damit er ein wachsamer Argus

Allwärts wach über der übel behüteten Schar."

«Heil! drum rufet ihr Jungen, und schreibt auf den Marmor den

Segen

Dieses Tages; er hat reichen Gewinn euch gebracht.

Kündet der Welt sein Lob und preiset den Meister der Schule,

Oft mit des Künstlers Hand bildet er artliche Sit t*.

Fleht zu den schrecklichen Schwestern, dass ewig Fabricius lebe.

Wo nicht, dass sie doch lang spinnen die Fäden ihm zu.
u

Allein die Hoffnung, Fabricius halten zu können, war eitel.

Anfangs Juli hat er sich bereits „unterstanden, sich von dem

Dienst zu stellen", wie der Graf von Zollern schreibt, der wie

mitgeteilt dann den Hieronymus Heininger empfiehlt, während

die Universität Tübingen den Martin Biechner präsentiert.

<l. 1525— 1535 endlich ist Schulmeister der Stadt Alexander

Markoleon (Märklin), einst Predigermönch in Stuttgart, dann

1521 lateinischer Schulmeister. Wegen seiner Anhänglichkeit an

die neue Lehre 1525 in Stuttgart vertrieben und nach Esslingen

entwichen, hatte er hier das Rektorat der Schule übernommen:

er führte es so, dass die Esslinger ein ..besonderes Wohlgefallen"

an ihm fanden. 1535 rief ihn Herzog Ulrich als Rektor des

Pädagogiums nach Stuttgart zurück, und die Esslinger Hessen

ihn ungerne ziehen. Kein Wunder. Seine Zeitgenossen rühmten

ihn hoch als „virum egregie doctuni, litteratissimum et ad

formanda iuventutis studia quasi natum et factum", cf. Pfaff. Gel.

U.-W. p. 75. Er ist es, der den kirchlichen Umschwung der

Dinge in Esslingen erlebt hat. Denn dieser vollzog sich Ende

des Jahres 1531.

Nur anhangsweise sei noch hinzugefügt, dass nach den

Ratsprotokollen vom Jahr 1557 ff. hier auch eine Meistersänger-

Schule gehalten wurde, die um die genannte Zeit schon lange

bestand. Ob sie aber in unsere Periode zurückreicht, wissen

wir nicht. (Yergl. Pfaff, Reichsstadt Esslingen, p. 30 u. 233.)
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7.

Die Mainzer Hochschule 1477 und ihr Lehrstuhl

für Bibelkunde.

Von Prof. Dr. Franz Falk, Archivar des Bistums Mainz, in Klein-Winternheim.

Im Lauf»' der Zeit verlobte sich der Schwerpunkt der wissen-

schaftlichen Thätigkeit von der Dom- und Klosterschule weg auf

die Hochschule. Bezüglich des Bihelstudiums trat hierbei keine

Veränderung ein. ja wir sehen in der Verfassung der Hoch-

schule eine Bestimmung «rewahrt, welche uns die heil. Schrift

immer wieder als Mittelpunkt des theologischen Studiums er-

scheinen lässt . die Graduierten der Theologie nämlich benennen

ihre Grade nach der heil. Schrift sacra scriptura. sacra pagina.

es gab demnach baccalaurei, licentiati, doctores sacrae pag/inae

soviel als theologiae. 1

)

In Deutschland sehen wir später als in Italien und Frank-

reich Hochschulen erstehen, so Heidelberg 138H im Wormser

und Erfurt im Mainzer Sprengel 1302. Beide Schulen wurden

vom rheinischen Klerus fleissig besucht, und wem dieselben

nicht genügten, der lenkte seine Schritte Uber die Alpen nach

Bologna und Padua.

Gegen Ende des Mittelalters sollte das weit ausgedehnt« 1

Erzstift Mainz eine zweite Hochschule erhalten und zwar in

Mainz selbst. Die Erfifl'nung derselben fällt ins Jahr 1477. Der

') »Die Theologie zerfiel damals (15. Jahrhundert i in zwei Haupt teile:

Das Studium der heil. Schrift (s. pair. oder s. script.) und das der Dojjrmatik

und Moral." Albert, M. Dörimr, ein deutscher Minorit des .Iii. ls(»2. S. 18.

Doctores s. pair.. Letvriin) der heil. Schrift, sind nicht immer Docenten der Theo-

logie (Professoren) mit Lehrstuhl, sondern Schrifterklärer auf der Kanzel.

Prediger. Vjfl. hierüher Paulus im Katholik 181**. 1, 54: Albert a. a. 0. S. 2s

Note 1. Die Mainzer Wcihbisehöfe Hof<rarten 1450 u. Kr. Sifrid 1440 heissen:

Lehrer (in) der heil. Schrift. .Joannis II. 909. 433.
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Kurfürst Diether hatte dem Papste Sixtus IV. die Absicht der

Gründung einer Hochschule 147(> kundgethan, worauf dieser zu-

stimmend antwortete. Unter dem Datum vom 31. März 1477

machte Diether von Isenburg die auf den 1. Oktober gesetzte

Eröffnung des Studium generale bekannt.

In der als Einladungsschrift dienenden Urkunde finden wir

kein kaltes Aktenstück, sondern von .der allseitigen Wichtigkeit

der Unterrichtsstätten ausgehend wendet sie sich an die Wissens-

durstigen mit folgendem warmen Appell.

„Es mögen demnach in diese unsere angesehene Stadt Mainz—
magistra morum et disciplinae ac virtutis indagatrix expultrixque

vitiorum, divinae religionis ac tidei observantissima — eintreten

und dieser neuen Pflegstätte der Weisheit nahen alle jene, die

nach stattgehabter Mühe und überstandener Gefahr die kostbare

Perle des Wissens gefunden und das von oben gegebene Talent

zu allgemeinem Nutzen verwenden und als ein Licht nicht im

Verborgenen noch unter dem Scheffel, sondern auf den Leuchter

stehen wollen, damit es jenen leuchte, welche den Weg der

Tugendhaftigkeit zu betreten verlangen. Es mögen kommen,

sag* ich, jene, welche Viele zur Gerechtigkeit heranzubilden be-

gehren . . ., denn was ist süsser als. das was man gefunden,

andern mitzuteilen und zu geben, wozu wir ja von Natur aus

wie geschaffen sind, das was der Gesamtheit von Nutzen sein

kann, mit Herzensfreudigkeit Allen zukommen zu lassen ... Es

mögen kommen, die die verschiedenen Früchte der Wissenschaften

zu pflücken und an ihrem Genüsse sich zu erfreuen gedenken.

Es mögen kommen, die den Weg der Tugend betreten und die

wahre Glückseligkeit aufsuchen wollen, sie mögen herzutreten

dürstend nach dem Quell der Weisheit, dass sie von seinen

Büchern kosten . .
." Die Urkunde schliesst: Nobilem igitur

Mogontiam et hanc novellam litterarum palestram, cui . . . ad

proximas Kalendas Octobris prineipium dabitur, petant. ubi

facile . . . inunensa et suis laetitiam, patriae gloriam et oma-

mentum afferre poterunt

Eine noch ungedruckte Geschichte von Mainz, die bis zum
Jahre 1500 reichende Historia Moguntina des Rektors Hebelin

von Heimbach,M gedenkt in anerkennender Weise der hohen Blüte

») Falk. Zur Gesch. des Prediirtamts in Hist.-pol. Blätter LXXXI, 48:

epn Trith. ad H. Kess«' de studio s. scriptum*' in opp. ed. Bnsueus K505 p. 957;

Weidenbach, Binger Regelten r>i>4.
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der jungen Hochschule, zu welcher tüchtige Lehrkräfte heran-

gezogen worden:

„An dieser Hochschule wirken überaus gelehrte Männer,

in deren vorderster Reihe ein Florentius Diel von Speyer,

Pfarrer zu St. Christoph, Yicar am Dome, Licentiat der heil.

Schrift, steht. Viele Zöglinge hat derselbe mit der Milch seiner

Weisheit genährt und grossgezogen, so unter anderen den Nicolaus

Dürkheimer aus Bingen, Licentiat, Pfarrer zu Eltville, Heinrich

Kesse, Pfarrer zu Bingen, Jacob Merstetter aus Ehingen,

Dichter und Theologe. Rulin aus Münzenberg, jetzt Regens im

Öfosscolleg." l
)

Von den hier genannten Gelehrten begegnet uns Heinrich

Kesse im Briefwechsel des Trithemius. welcher 1477 an jenen

schreibt: „ich höre von Dir mit wahrer Freunde, wie lleissig Du
im Studiren und wie eifrig in Verkündigung des Wortes Gottes,

wie musterhaft in Sitten und wie geregelt Du bist in

Deinem ganzen Wesen." 2
) Trithemius eifert ihn zu beharrlichem

Studium an und weist auf dessen Nutzen für Zeit und Ewig-

keit hin.

Von der inneren Einrichtung der Hochschule interessiert

uns hier, dass bei ihr von Anfang an wie anderwärts auch ein

Lehrstuhl für Bibelkunde bestand und eine Reihe mehr oder

minder berühmter Professoren denselben inne hatten. Zu den

ersten und angesehensten Professoren für Exegese gehört der vom
Kurfürst Diether von Erfurt berufene Johann Bertram.

Johann Bertram, aus Naumburg gebürtig, besuchte die hohe

Schule zu Erfurt, wo er den theologischen Doktor erlangte

und 1483 als Theologieprofessor auftrat. Nach Mainz berufen,

wurde er Dekan der theologischen Fakultät und 1487 Rektor.

Weiteren Ruhm erwarb er sich als Dompfarrer seit 1488 durch

seine Rednergabe.

Die Geschichte der Mainzer Hochschule rühmt von ihm. er

habe unter den älteren Lehrern, welche sie geziert, eine ganz

vorzügliche Stellung eingenommen, wie aus so vielen akademi-

schen Akten hervorgehe. War er doch 30 Jahre lang als Pro-

fessor thätig!

') Ueber Diel und Dürkheimer vyl. Roth, Beitrag»» zur Mainz. Schrift-

stellerisch, im Katholik 1808, Bd. 2, S. 238. 249; Ober Merstetter, Pfarrer zu

St. Emmeran, Katholik 18sS. II, 659, er war zu Heidelb. 1488 immatrikuliert.

Topke S. 390.

-) Wie Verf. nachträglich mitteilt, gehört hierher Ann». 1 von S. 124.

Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehung- u. Schuldesch. IX 2 1899. 9
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Bortram, 1
) Richter in dem ReuchhVschen Streite, Mitglied

der von Berthold errichteten Büchercensurbehörde, Visitator und

Kommissar,2
) starb reich an Verdiensten am (). Februar 1515

und wurde zu St. Peter, wo er Stiftsherr war, beigesetzt.

Von seiner litterarischen Thätigkeit interessiert uns hier

sein von Trithemius als opus grande bezeichnetes Werk:

In prologum biblie Hb. I, beginnend: Cogitanti mihi in

priscique 3
). Sixtus Senensis S. 258 seiner hochangesehenen

Bibliotheca sancta lobt von dieser Arbeit: scripsit volumen ingens

in prologum biblie, omnia ad seripturae introductionem necessaria

copiosissime complectens, quod incipit: Cogitanti mihi etc. Dar-

nach scheint Sixtus das Buch gekannt zu haben, wenigstens als

Manuskript. Wir dürfen der Hoffnung sein, dass es wieder zum
Vorschein kommt. Wenn nun Sixtus, der allgemein als der Vater

der eigentlichen Einleitungswissenschaft gilt,4) in dem Werke
Bertrams omnia ad introductionem necessaria vorfand, so würde

er dem Bertram einen Teil seines Ruhmes abtreten müssen, da

die Bibliotheca sancta erst 156« erschien. Dem sei wie ihm

wolle, Bertram kann als bedeutender Gelehrter seiner Zeit be-

trachtet werden, dessen Handschriften nachzugehen sich der

Mühe lohnt.

Bertram docirte bis in sein hohes Alter, wo ihm eine

Beihilfe in dem Magister Georgius von Schlitz wurde 1492.

Die Universitätsprotokolle der theologischen Fakultät ver-

zeichnen zum St. Dionysiustage 1493 (3. Okt.): „Durch einstimmigen

Consens der Herren Professoren wurde zugelassen zur Bibel-

lesung ad lecturam biblie der Magister Georg (Rosenkranz) von

Schlitz, und die theologische Fakultät wies ihn an, über Uber

Tobiae et epistola I ad Corinth. 5
) zu lesen: auch bestimmte sie

ihm den Doktor Joh. Bertram von Naumburg, unter dessen Leitung er

*) Roth, Beiträge S. 242, Bertram s Beziehung zu Pet. Ravennas in

Heidenheinier, P. Ravennas in Mainz und sein Kampf mit den Kölner Dunkel-

männern in Westdeutsehe Zeitschr. XVI, 255.

*) Auch auf dum Rupertsherge, vgl. v. d. Linde. Handschrr. zu Wied». S. 83.

Weidenbach, Binger Regesten 552— 559.

) Trith. Script. Rasil. 1404 f. 132 b: cogitanti mihi in priscique, ed. Col.

1531 f. 107 hat : in prist.

*) Kaulen, Einleitung in die heil. Schrift 1898 S. 9.

) Roth Beitr. S. 249, der ihn irrig Rosenberg nennt, giebt obigen Protokoll-

auszug; seiiu« Vorlage scheint Roth nicht richtig gelesen zu haben: et primam

epistolam ad eorum legendam, statt primam epistolam ad Cor. legendam; vgl.

auch Knodt. Comment. II. 43.
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in der hl. Schrift arbeitete, sub cuius directione niilitabat in

s. pagina.*'

Dass thatsächlich an der Hochschule das Bibelstudiuin eine

fortgesetzte Pflege fand, ergiebt sich aus der an den Hochschulen

gebräuchlichen, auch in Mainz nachweisbaren Einrichtung des

Baccalaureus biblicus.

Hatte nämlich der Student eine Zeit lang seinen Studien

obgelegen und in einer Prüfung seine Befähigung bewiesen, so

nahm er Teil an den Disputationen, Dcterminatio genannt. Nach

glücklich überwundener Determination erhielt er den Titel eines

baccalaureus simplex mit dem Rechte, selbst Vorlesungen zu

halten, ineipiendi, Uebungen, cursus vorzunehmen; sie hiessen

baccalaurei currentes. In der Theologie hiess ein bacc. currens

gewöhnlich auch bacc. biblicus, namentlich jener, welcher nach

Anweisung der Fakultät und unter Leitung eines Magisters

(Pater, .magister suus) Vorlesungen über einzelne Bücher der

heil. Schrift unternommen hatte. Waren die vorschriftsmUssigen

Vorlesungen Uber die Bibel vollendet, so gab die Fakultät den

Auftrag zur Erklärung eines oder des andern Traktates aus

dem Magister Sententiarum (d. i. Summa Petri Lombardi). wo-

nach der Vortragende bacc. sententiarius genannt wurde. Dem-
entsprechend gab es in der Philosophie einen bacc, cursista und

textualis. Nach Beendigung dieser Vorlesungen wurde der Sen-

tentiarius zum bacc.formatus promoviert; als solcher war er zugleich

Kandidat zum Grade des Licentiatus, später zum Doctoratus.

Trotz der Kärgliehkeit der die Geschichte unserer Hochschule

betreffenden Geschichtsquellen können wir eine Reihe von Stu-

denten namhaft machen, von welchen es heisst: admissus ad

prineipiatum in bibliam — ad cursum biblie admissus — in bibliam

ineepit legere — baccalaureus biblicus.

Ende des 15. Jahrhunderts admissi sunt sequentes bacca-

laurei ad cursum biblie:

Helfricus de Bobenhausen ex ord. minor. (Minorite).

Joannes Ugelnheimer ex Francofordia 1479. Aug. 12.

Joannes Gaessel ex Augusta, can. ad s. Joh. admissus 1479. 1

)

l
) Diesen präsentieren 14*2 die Professoren auf eine erledigte Pfründe

an der Stiftskirche St. Martin zu Bingen. Weidenbach, Binder Re^esteu 53.1

aus Würdtwein, Subs. Nova IX. praef. p. 52.
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Jacobus Duden de Wicker, doct. theol., vicar. ad S. Steph.

T1504. 1
)

Andere Studenten:

Jodocus de Geyinhausen, vic. S. Petri, ad cursum biblie 1482

Mai 22 admissus (ob. eod. anno)2
)

Hermannus Ortlieb ex Rotenburg 1485 Oct. 23 ad lecturam

adm.*)

Joannes Coci ex Spira, can. s. Vict. 1488 penuli. Febr. ad
curs. bibl. adm.

Georg Rosencrantz de Schlitz 1493 die s. Dionys, adm.

Henricus Kesse de Wimenheim, pleb. Bing., baccal. biblicus

Coloniens.4) receptus est 1499. 10. Julii.

Engelmannus Kleeberg, ord. s. Augustini, bacc. bibl. receptus 1496.

Joannes Stumpf ex Eberbach (auch Eberbachius genannt);

1509 Dec. 31 respondit ad bibliam sub Diethero Vectoris; 1510

ad principiatum in biblia est admissus per dociores facultaiis studii

iheologici, nemine discrepante, sed unanimi voto. Er starb 1533 als

Dompfarrer. 5
)

Henricus Monbrol von Delbergen, Procurator in Neustadt im

Bisthum Speyer, 1512 Juli 19 principium fecit in bibliam sub

Dr. Bertram.6
)

Petrus Adel, später rector, Moguntinus, dr. th., jam 1512 sub

Dr. Joanne Bertram in bibliam
t

et 1514 febr. 6 in primum

senieniiarum incepit legere.

Adamus Heisinger, Moguntinus, 1513 febr. 26 incepit lectiones

biblicas, in primum Senieniiarum vero 5. apr. 1514.

Georgus Neander, artium magister, doct. theol., sub Petro Adel

l
) Diese zusammen führt auf Knodt II, 40.

3
l Dieser und die folgenden in Knodt 1. c. p. 42—45.

') Er wurde plebanus s Laureutii in ecclesia majori Argent. und liess

Thesen über die Osterpflicht unter Berufung auf die in Mainz gebilligten

Grundsätze zum Zwecke weiterer Diskussion drucken. Incunabel von S Blättern

auf der Stadtbild, zu Mainz.

*) d. h. er war zu Köln Baccalar geworden.

5
)
Oecolompad in Basel trägt Hedio in Mainz Griisse auf an Eberbachius

(Stumpft») 1520 Frühjahr, von der Ebernburg aus 1522 Juli 29, Okt. 16,

Nov. 2; 1523 Jan. 23. Eppae Oec. et Zwingt 1501 p. 9ß6. f»7r». Eberbachius

als Dekan der theol. Fakultät promovierte am 21. Okt. 1523 den Domprediger

Lic. C. Hedio in loco capitulari eccl. maj. publice zum doct. theol. Gudenus,

Cod. dipl. II, 755: Bodmann. Rheingau. Altert hb. »S. 81.

6
) Die Nachweise zu Monbrot, Adel, Heisinger und Neander in Knodt,

L c p. 14, 45, 17, 40.
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1547 principium in bibliam fecit; hier und im philosophischen Kurse

zeichnete er sich so aus, dass Ergbischof Daniel ihn zum Weih-

bischofe ernannte; er starb 1551.

Unter den Professoren für Exegese verdient der Carmeliter

Diether hervorgehoben zu werden. Diether, mit dein Familien-

namen Veetoris. gewöhnlich Diether von Mainz genannt, gehörte

zu den berühmtesten Männern seines Ordens und seiner Vater-

stadt, sowie ihrer Hochschule. Er hob als Prior den Convent

zu Mainz nach innen und aussen. Das Refector Hess er zu

einer Art Aula herrichten, in welcher die Promotionen der Hoch-

schule stattfanden. 1
)

Welches Ansehen er im Orden und zugleich im Universitäts-

körper zu Mainz genoss, erhellt aus dem Beschlüsse des 1500

zu Köln abgehaltenen Ordenskapitels: „Diether von Mainz. Prior

und Lector zu Mainz, der schon viele nützliche Arbeiten geliefert

hat, und wie wir hoffen, noch mehrere liefern wird, soll sowohl

wegen des Ansuchens der Universität und des (Konventes daselbst,

als auch infolge der ihm vom General des Ordens bewilligten

Gnade auf gedachter Universität für dieses Jahr die heil. Bibel

lesen."-)

Eine andere Stimme äussert sich über Diether: „Diether,

da er ein Mann von vorzüglichem Talente und ausgezeichnet im

Studium heiliger Wissenschaft war, wurde im Jahre 1508 von

der Hochschule seiner Vaterstadt seinem Verdienste gemäss als

Doctor theologus verkündet und verlieh seinem Uonvcnte solchen

Glanz und solches Ansehen, dass er die Augen der ganzen

Bürgerschaft blendete." s
)

Diether starb im Jahre 1510 und wurde vor dem hohen

Altare der Carmeliterkirche beigesetzt.

Noch erinnert ein Kunstgegenstand an diese Leuchte des

ehrwürdigen Ordens: in einer südlichen Seitenkapelle des Mainzer

Doms hängt ein 2,83 in langer und 1.57 in hoher Klappschrank,

dessen Mittelstück die hl. Dreifaltigkeit in Verbindung mit Maria

Krönung darstellt, während die Apostelschar auf die Flügel

J
) Joannia 1. c II, 841.

3
J Schunk, Beytr. II, 503. Diether war auch unter den Richtern des

Reuchlin'schen Streites 1511. Roth, Heitrajre S. 245.

:I

> ut tot ins civitatis oculos i»erstrinxerit. Joanuis II. H41. — Dietherus

Veetoris de Moinintia, Conv. Carni. Moir. Prior. 1500 Jun. 30 adini^sus et 1515

electus in facultatis theoloyicae decanum. Knodt II. 44.
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verteilt ist; Passionsscenen zieren die Aussenseite. Wir lesen

unten: Orate pro fratre Dietbert) moguntino sacre pagine

professore priore et fratre huius conventus anno 1517. 1
)

Exegetische Arbeiten von ihm habe ich nicht gefunden:

dogmatische und homiletische kennt man.

Im Anschluss an Vorstehendes sei des italienischen Rechts-

lehrers Petrus Ravennas gedacht, der bei seiner Anwesenheit

in Mainz 1508 im Kanneliterkloster exegesierte.

Es war ein uns ungewohntes Schauspiel, welches die Mainzer

Gelehrtenwelt im Jahre 1508 sah. Ravennas, ein wegen seines

staunenwerten Gedächtnisses vielbewunderter Lehrer des römischen

und kanonischen Rechtes, war 1448 geboren und konnte bereits

1468 zu Padua beliebige Stellen aus dem Corpus juris auswendig

hersagen und erklären. Nachdem er zu Padua, Bologna und

Pavia Vorlesungen gehalten, folgte er einem Rufe des Pommern-

herzogs Bogislaw X. nach Greifswalde.2
) Doch trotz glänzenden

Erfolges duldete es ihn nicht allzulange im Norden und er

beschloss, dem Süden sich zuzuwenden. Er hielt sich einige

Zeit in Wittenberg auf 1503, zog durch Deutschland weiter und

kam 15XH) nach Köln. Selbstverschuldete Misshelligkeiten be-

wogen ihn. mit seiner Gattin Köln zu verlassen, 1508 April 27,

er ging nach Mainz, wo man ihm einen warmen Empfang be-

reitete. Wenige Tage nach seiner Ankunft, berichtet er selbst

am Schlüsse seines Compendium juris, habe man ihm mitgeteilt,

die Gelehrten der Stadt wünschten eine Rede von ihm zu hören.

Ihrem Wunsche willfahrend, habe er im Karmeliterkloster vor

dem Kardinallegaten von Santa Croco und einer grossen Zahl

gelehrter Männer zugesagt, zuerst aus der heiligen Schrift nach

neuer Methode (novo modo) interpretieren, sodann einiges über

die Kardinalatswiirde und die Befugnisse eines Legaten a latere

ausführen zu wollen. Auf die Bitte, ihm zu diesem Zwecke die

Briefe des heil. Jacobus, Petrus oder auch Johannes oder aber

einen Abschnitt aus den Paulinischen Briefen vorzuschlagen,

habe man den Hebräerbrief gewählt. Ravennas führte nun viele

Zeugnisse über diesen Brief und zahlreiche Prophezeiungen über

die Gottheit Christi an. auch alle Sibyllen, die Christi Kommen
vorausgesagt, erwähnte er. Auf gleiche Weise behandelte er

sodann die Bibelstelle Hebr. 3. 4: Qui autem creavit omnia,

J
) Schnitt gen, Zeit sehr, für Christ 1. Kunst I, 329.

-) Auch sein Sohn Yincentius lehrte hier heide Rechte.
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Deus est. Auch erläuterte er den Abschnitt, der von Ehe-

brechern u. s. w. handelt, die Gott einst richten werde. .Jeder-

mann lohte seine Leistung.

Rasch gewann nun die Universität den reichbegabten

Gelehrten und nahm ihn als Lehrer des kanonischen Rechtes

an. 1
) Wo er in Mainz wohnte und wie lange er hier weilte und

wann und wo er starb, wissen wir nicht.2 )

Vorstehendes beruht auf bereits gedruckten Quellen. Sehr

zu beklagen bleibt der Verlust des griJssten Teiles des ehemaligen

Universitätsarchivs, sowie die Verschleppung der noch vor-

handenen Archivalien. 8
)

Das kgl. Kreisarchiv zu Würzburg verwahrt in Ladula XV
eine Reihe von Akten: Qualiter Dietherus uniuersitatem dota-

verit 1477 — Bullae papae — Rector et Univ. Mog. Bertholdo

Joannein Heyl praesentat 1488 — 1593 Stipendiuni perpetuum

pro Francof. pauper. — 1781 Aufhebung der Klöster Carth.,

Altenmünst. und St. Clara — Gallische Stiftung 1784.

Die Mainzer Matrikel bestand aus 6 Bden., Bd. 3 und 4

haben sich erhalten und liegen im Staatsarchiv zu Darmstadt.

Die Statuta facultatis theol. studii mog. de ao 1482 hat

Bodmann kopiert und das Verzeichnis der Licentiati nie promoti

aut ex aliis universitatibus reeepti aus Urkunden beigefügt.*)

Bodmanniana im Reichsarchiv zu München. Wedewer, J. Dieten-

berger S. 32 Note.

Unter diesen Bodmanniana: Univ.-Chronik, 120 Bogen,

1654— 1760 — Sammlungen (Inventar, Drucksachen, Erlasse,

Lektionskataloge, Urkundenverzeichnis) zur Gesch. der Univ.

Mehrere Handschriften s. XVIT und XVII f; Flores sparsi . . .

») Heidenheimer, Peter Rnveunas S. 231 fl". — Damals, 1502—1606

hielt sich auch der wandernde Professor der Rhetorik, Aesticampanus, in Mainz

auf. Vgl. Bauch, J. Rhagius Aesticamp in Crakau, seine erste Reis»» nach

Italien und sein Aufenthalt in Mainz im Arch. f. Litteraturgesch. XII, 321.

-) „relictis saeculi curis publice professiis est regulam s. Franc, de

poenitentia, ut voeant", sagt Miraeus, SS. saec. XVI p. 6.

3
) In Mainz befinden sich auf der Stadtbibliothek und im Verwahr der

tTniversitätsfondsverwaltung Akten, über welche die Auskunft leicht ist.

Kaufmann, Gesch. der deutschen t'niversitäten I, XVI und I, 20*5, 342, r»48, 5s7.

*) Er sagt in den Rheingau. Alterthh. S. 428 Note C: Die junge Hoch-

schule zählte im J. 14*4 nach den noch vorhandenen Matrikeln 62 auswärtige

Studenten.
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quos ad jura quaedam mog. exponit H. L. Q. C. Vgl. Götze,

Die archiv. Sammlungen zu Miltenberg (jetzt m München).

Wien, k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, besitzt unter

den Moguntina Varia fasc. 24 Mainz. Univ. 1740: fase. 73 die

Univ. 1782—1802, letzteres vielleicht jetzt in Berlin oder

Darmstadt.

Nürnberg, Germ. Museum. Handschr. 22 972. Pergament-

fragment von 28 Blättern s. XV/XYI.

Die von Bodmann gelegentlieh einer Promotion verfasste

Inauguralschrift : De insignibus commodis quae saec. XV et XVI
ex fundata per Dietherum aep. Universitate studii Mog. in urbem

et agrum Mogunt. protluxerunt. Mog. 1 TS«.*. 4. lässt sich nirgends

auftreiben. Er nennt sie in Rheingau. Alterthh. S. 429.

Ich erinnere mich, vor 40 Jahren mehrere lose Druckbogen

(in der Art der Dürr'schen Dissertationen) mit lateinischen

Urkunden zu einer Geschichte der Universität gesehen zu haben,

sie mögen zu der nicht zustande gekommenen, aber ver-

schiedentlich als erschienen angegebenen Historia universitatis

moguntinae diplomatica M(jg. 1784 in 4 (Hurter, Nomenciator III,

<>i)9 und sonst) des F. A. Dürr gehört haben.
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8.

Schulordnungen in Schleswig-Holstein seit Ein-

führung der Reformation.

Von Prof. Dr. Jos. Freisen in Paderborn.

Das seit 1880 mit einander vereinigte Schleswig-Holstein

stand zur Zeit der Einführung: der Reformation unter dänischer

Oberhoheit. So lange diese letztere dauerte, haben beide Länder

in kirchlicher und politischer Hinsicht das Schicksal Dänemarks

geteilt. Die Verwaltung, Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit war,

obgleich getrennt von der dänischen, in vieler Beziehung dieselbe

wie die des Hauptstaates. ')

Die Einführung der Reformation in Dänemark und den von

demselben abhängigen Staaten begann schon ziemlich früh.

Bereits am 2. September lo.'JT wurde die dänische Kirchen-

ordnung von König Christian III. erlassen. 2
) Dieselbe wurde

Vi Vgl. Kirchenlexikon von Wetzer und Welte 2. Aufl. Art. Dänemark

und Schleswig. Daniel, Handbuch der Geographie l s, »s - IV. t>41. 101."). Freisen.

Liber ag. Sleszwieensis ls«»s XI ff. Freisen. Manuale Cur. Rosekildensis 1h«)S.

Einleitung.

2
) Bereits 1536 Hess König Christian III. ein Projekt zu einer all-

gemeinen Kirchenordnung in lateinischer und dänischer Sprache ausarbeiten.

Der lateinische Entwurf wurde durch den König an M. Luther nach Witten-

berg geschickt, der ihn nach genauer Prüfung völlig begutachtete. Darauf

wurde er durch Job. Bugenhagen, den der König sich vom Kurfürsten von

Sachsen Johann Friederich mehrmals erbeten hatte, unter Heirat der königlichen

Räte nochmals durchgesehen, den dänischen Reichsständen ühertreben und nach

deren Gutheissung vom König am 2. September 1 ."».ST approbiert und gedruckt.

Der seeländische Rischof Petrus Palladins übersetzte diese in lateinischer

Sprache abgefasste Kirchenordnung ins Dänische; letztere wurde Juni 153!»

auf dem Reichstage zu Odensee nochmals nachgesehen, am 14. Juni 1539 be-

stätigt und im ganzen Königreiche publiziert. 1542 wurden die sog. 2<» Ripener

Artikel beigefügt (Vgl. Corpus statutorum Provincial. Hidsatiae oder Neue
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das Vorbild für die auf dem Rendsburger Landtage am 9. März 1542

angenommene Kirchenordnung fü r Schleswig-Holstein und

die mit demselben verbundenen Länder. 1
) Kleinere Abweichungen

abgerechnet, ist die Schleswiger Kirchenordnung nur eine Ueber-

setzung der dänischen. 2
)

Die Schleswiger Kirchenordnung verfügte neben einer all-

gemeinen Reformation des Schulwesens die Errichtung einer

höheren protestantischen Landesschule in der Stadt Schleswig.

Mit dieser wurde loflO in weiterer Ausführung des Planes der

Kirchenordnung ein mit allen Rechten einer Universität aus-

gestattetes Paedagogium publicum verbunden, welches jedoch nur

bis 1580 bestand und erst durch Errichtung der Universität

Kiel 1005 eine würdigere Nachfolgerin erhielt.

Die Bestimmungen über die gewöhnlichen Schulen haben

insofern ihr Interesse, als in ihnen auch Latein, und auf der

letzten Klasse auch die Anfänge des Griechischen gelehrt werden

sollten, dieselben somit sich in dieser Beziehung den Trivialschulen

Ausgabe der Schleswig-Holsteinischen Kirchen- und Landgerichtsordnung etc.

Altona 1750. Histor. Vorbericht S. 14 ff.). Gedruckt wurde die Kirchen-

ordnung auf Latein 1537: nach der danischen l'ebersetzung des Palladius 1539,

1542. 1553. 1502, 1574, 15S2, 1617, 1040. Vgl. Grundrids af den danske Rets-

historie af I. L. A. Kolderup-Rosenvinge 1832. Förste Dele. S. 65.

') Diese schleswig-holsteinische Kirchenordnung hat den Titel: Christ-

lvke Kercken-Ordeninge, De yn den Förstendömcn, Schlesswick, Holsten etc.

schal geholden werden. Sie wurde auf Veranlassung König Christian III. von

Dänemark von dem herbeigerufenen .loh. Hugenhagen unter Beirat mehrerer

Geistlichen entworfen und auf den» Landtage zu Kendsburir am 9. März 1542

angenommen (So nach der Vorrede und dem Königl. Publikationspatent). In

Dithniarschen (Land nördlich der Elbe) wurde sie eingeführt 10. November 1559

und durch Dat Dithmarsch Landt-Reeht 1567 art I $ 2. 3 bestätigt. Die unter

König Gustav I. um die gleiche Zeit eingeführte schwedische Kirchenordnung

ist fast gleichen Inhalts. Gedruckt wurde die schlesw. Kirchenordnung zuerst

1542 zu Magdeburg durch Hans Walther, 1557 zu Hamburg, 1565 zu Frankfurt,

1506 zu Erfurt. 1601 zu Schleswig durch Nicolaus Wegener, 1612 zu Schleswig

durch Arnold Wegener. Sie ist einverleibt dem Corpus Statut. Provincial.

Holsatiae etc. Altona 1750. ferner der „Sammlung der hauptsächlichsten

Schleswig-Holsteinisehen gemeinschaftlichen Verordnungen." Glückstadt 1773.

Die Sprache ist die niedersächsische (Plattdeutsch). Ergänzt wurde sie in manchen

Stücken durch besondere landesherrliche Konstitutionen der späteren Zeit

(Vgl. Corpus Statut, cit, -Histor. Vorbericht- S. 14 ff.). Ich gebe den Text

nach dem Abdruck von 1(512.

*j Vgl. Nicolai Cragii Annal. Libri VI. Hafniae 1737 (Lateinischer Text)

und Niels Krag og Stephan Stephanius; Den StormäutigsO- Konge Kong

Christian den Tredie, Konge til Daumark og Norge. Kiöbenhavn 1776 (Dä-

nischer Text!. Letzteres Werk ist L'ebersetzung des ersteren.
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nähern. Sie wurden auch Lateinschulen genannt gegenüber den deut-

schen Schulen, in denen der Unterricht im Latein fortfiel. Über

diese deutschen Schulen hat die Kirchenordnung keine näheren

Bestimmungen. Eine besondere Aufmerksamkeit wurde der Aus-

bildung im Gesang geschenkt und sind die diesbezüglichen An-
ordnungen ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Kirchenmusik.

Genauere Mitteilungen darüber, ob die Kirchenordnung auf dem
Schulgebiete in alleweg ins praktische Leben eingetreten ist,

müssen den Kennern der Schleswig - Holsteinischen Landes-

geschichte überlassen bleiben.

Dieser Aufsatz giebt nur die Bestimmungen der Kirchen-

ordnung für die gewöhnlichen Schulen und die Domschule zu

Schleswig nebst einigen Erläuterungen, ferner Geschichte und

LTkunden betreffend das Paedagogium publicum in Schleswig.

A. Christlyke Kercken-Ordeninge a. 1542 über die

gewöhnlichen Schulen.

Die „Winkelsehulen" sollen abgeschafft und in jeder Stadt

und jedem Flecken eine Lateinschule errichtet werden. Der

Schulmeister hat zwei oder drei Gehilfen; wo drei Schulmeister

vorhanden sind, wird die Lateinschule in vier Hupen (Klassen)

geteilt, wo nur zwei, da genügen drei Klassen. Ist eine grösser«'

Schule, wie in der Stadt Schleswig, vorhanden, so kommt die

fünfte Klasse hinzu. Der Unterricht im Latein beginnt schon

bei den Fibelisten (de noch mit den Bockstauen ummeghaii),

indem ihnen alle Abend zwei lateinische Vokabeln mit auf den

Weg gegeben werden, welche man ihnen des andern Morgens

abfragt. Die Schüler der zweiten Klasse beginnen mit Deklinieren

und Konjugieren und bekommen einen lateinischen Spruch mit

nach Hause, die der dritten Klasse lesen Terenz. Plautus. kurze

Episteln Uiceronis, die der vierten Klasse üben sich ausser dem

Übersetzen im Lateinreden und werden in Dialectica und Rhetorica

unterrichtet, die der fünften Klasse erhalten neben anderem die

erste Unterweisung in der griechischen Sprache.

Von den deutschen Schulen, die nicht Latein lehren, hat die

Kercken-Ordeninge nur die Bestimmung, dass es genug sei, wenn

sie den Kindern neben anderer Geschicklichkeit den Anfang eines

gottseligen Lebens vorhalten.

Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem Gesangunterricht

zugewandt. An den Werktagen morgens acht Uhr werden die

Schüler der höheren Klassen in die Kirche geführt und singen
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dort nach alter katholischer Weise die Mette (Matutin), nebst

deutschem Gesang. Zwei oder drei Uhr nachmittags wird ebenso

die Vesper gesungen. Ähnlich ist der Gesang an Sonn- und

Festtagen. Zwischen die Mette wird an Sonn- und Festtagen

das Lesen des Katechismus eingeschoben: jedes Stück desselben

wird vom Schulmeister in lateinischer Sprache begonnen, worauf

dann die Kinder lateinisch antworten. Diese Art des Gesanges

gilt für alle Kirchen, auch für Dom- und Stiftskirchen.

1. Tan Scholen wo me de Kinder leren, ock de Seelen thom

Evangelio bereden schal, dardorch de Kinder tho Gadesfruehten,

nnde andern Dögenden upgetagen werden, Ock de Künste leren

mögen, welckere tho Yorklaringe gödtlicker Schlifft unde tho Er-

holdinge wertlikes Regimentes sehr denstlick synti).

In allen Steden vnd Flecken schal eine Schole syn. dann inen

Latin lere vnd geschickede Seholmesters hebhen, der ein yuweliker twe

edder die tho Hülpe hebbe, de Scholen de Kinder darben hebben, dat

se yn de Scholen gan. dannede se by Christo bliuen. dem se yn der

Döpe tho geegent, vnde aflgesundert syn worden, Hyrtho wil de Xodtorfl't

erfördern, dat de Prediger yn allen Oerden dat Volek vornianen. dat de

Oldern gedeneken vnde weten mögen, wo se vor Godt schüldich syn.

ere Kinder tho solcker Tucht vnde Lere tho holden. Vnde dar Godt

sodanes van ene fördere, oek de gemene Xodtorfft vorhanden sy, worumme
solckes gescheen schal, nömlieken dat Wy Lüde hebben mögen, wordorch

Vnse Nakömelinge de reine Lere des Euangely van Vns entfangen,

vnde der Wy tho Regeringe der Lande vnde Lüde gebmken mögen.

Wan nu de Bisschop vmmeher thflt vnd de Kercken visitert, so schal

he darup drengen, vormanen vnde yn Vnserm Namen gebeden, dat de

Oldern de Kinder thor Scholen setten. dartho mit Rede vnd Dade be-

hülpelich syn. dat Scholen angerichtet vnde vnderholden werden.

Anrichtinge der Scholen, yn einer y e wel iken Stadt edder Flecke.

De Winckel- Scholen Scholen äff gedan werden, vnd men eine

latinische Schole dar syn, Vnde de Kinder yn Hupen, de men Classes

nömet. vordeelen. dat ein yeder synem vorstände vnde Gelegenheit na

ychtes wat leren möge. "Wor DU dre Scholemester syn, dar Scholen de

Kinder yn veer Hupen gedeelet werden. AVer averst men twe magistri

syn, dar ys ydt genoch an dien Hupen.

De Erste Hupe.

Hyryn gehören, dede Hockstauen vnde Lesen leren, Vnde schulen

desse yn einem Orde. de andern yn einem andern Orde der Scholen

gelert werden.

') Die Niinunerierunir der an verschiedenen Stellen der Kerck-Ordeninye

stehenden Kapitel ist der Übersicht halber von mir gescheiten.
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De noch mit den Bockstauen ymmeghan. De Scholen yn den

kindtliken Enehiridijs gelert werden, welcker yn sick holden, dat Vader

vnse, de tein gebade, den Gelonen, de Wordt der Döpe. Wordt des

Auendtinals des HEren, sampt andern kindtliken gebeden, vnd des

Auendes schal meu se alletidt mit twen latinischen Vocabulen tho Hus
ghan laten.

De averst de Wörde leren tho hope setten, vnde nu dat Enchiridion

wol gelert hebben, de Scholen hebben eren Donatum vnde Catonem,

dessen leren lesen, yenne averst leren van Worden tho Worden vth-

dfidcn. daryn inen se motu vlitig Oven, vnde wen se de Boke ein mal

vthgehört, so schal meu van nyen wedder anheilen, bot dat se wol lesen

können, desuluen .Scholen ock alle Dage etwas schriuen vnd ere Schriffte

den S.holeniestern wisen vp den Auent mit twen latinischen Vocabulen

tho Huss ghan, de se Morgens sampt erer Leetien vpseggen Scholen.

De Ander Hupe.

Hyryn gehören de nu wol lesen können, vnde de Grammatica

leren, ere Böke des Morgens syn Grammatica Philippi, Vnde thor Oeuinge

der Grammatica dat se den Esopuni ilüden leren, sick gewennen tho

Declineren vnde Conjugeren. ock de Regelen darup. Xa middage

de Pabule Esopi, Vp den auent Pedologiam Moselanj. vnde wen se daryn

verdich syn, mag men dartho don, etlike vthgelesen Colloquia Erasmi,

In middeler tidt schal men se dartho holden dat se alle tidt Latin reden,

recht schriuen, vnde na der kunst düden können. Des Auendes se

laten mit einem Latinischen Spröke tho Huss ghan, de se tho guden

Seden vornianen, vnde den des Morgens vpseggen.

De Drüdde Hupe.

Hyryn gehören, de yn der Grammatica ychteswes geöuet, können

nu Declineren. Conjugeren, vnde de Wörde recht tho hope setten.

Ere Böke des morgens syn, noch eins Grammatica Philippi, vnde

thor öuinge der Grammatica, lese men ene den Teientium. de thohope-

settingc der Wordt van en förderen, vnde dat se de Hegulen Grainmatices

vthwendich vpseggen.

Xa Middage Terentium. den se ock van buten leren Scholen, wen

se daryn etwas geöuet syn, denne mach men en lesen etlike vthgelesen

Comedias Plauti, vp den Auendt etlike der körten Episteln Ciceronis

edder dem gelick. Desse Scholen alle tidt Latin reden, alle Dage etwes

vth dem Terentio vpseggen, ein mal yn der Weken Episteln schriuen,

vnde des Auendes mit twen Verschen van guden Seden tho Huss ghan.

De Veerde Hupe, wor dre Scholemestere synt.

Hyryn gehören de Kinder, so nu etliker inaten Latin können

reden, Ere Böke syn Grammatica Philippi wedderumme, vnde tho öuinge

dersuluigen, dat men en Virgilium lese, vnde bauen de Constructio en

antöge. de sonderliken figuren. so yn den worden, reden vnde Sententien
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entholden werden, wen se darynne wol geöuet, dat men se den de

Dialectica vnde Rethorica Philippi dar beneuen lere, Namiddage den

Virgilium, vnde darna Metaniorphosin Ouidij, am Auende Oftieia Ciceronis.

edder syne Episteln. Desse Scholen nicht allene Latin reden, sonder ock

alle Dage etlike Carnüna \'ir^ilij vpseggen, sick öuen ym schriuende,

alle weken Epistolas edder Carnüna maken.

De Vöffte Hupe, wor eine gröter Sehole ys, alse tho

Schlesewich.

Hyryn gehören, de nu der Latinischen Sprake etwas geweldieh

sint, vnde van verstände, dat se Latin recht reden vnde schriuen können.

Dann mach de Seholemester vorlesen de erste vnderwysinge yn der

Orekischen Sprake, Doch also, dat dardorch de Latinische Sprake nicht

versümet werde.

De Seholemeister Scholen yn allen örden dat beholden, wat se

thouorn gehat hehben, Wo den etlike gefunden werden, den nicht genoch

tho erer vnderhaldinge ') gemaket were, vnde de Bisschop edder Kerckhere

solches antöge. willen wy eine vnd den andern, de der Jöget vorstan.

gude vnde erlike Besoldinge maken, vnd van dem vnsen ene geueu.

wat ene nödich.

Van övinge der Scholen.

Dat vormals van der Grammatica. vnde andern Lectionibus ge-

redet ys, schal alle tidt so geholden werden, vnde wen de Böke vthe

syn, schal men se wedder anfangen.

Am Morgen van Achten an, Scholen de, so des latesten hupen

syn, tho Chor ghan, yn midier tidt kan men de klenen, so ym ersten

hupen syn, vorhören, wen de andern vth dem Chore kamen, alsdann

Scholen se den Catechismum mit haluer stemme vpseggeu, vnde also

tho Huss ghan.

Van Twöluen beth tho Einem sehölen se de Kinder de Musica

leren, nicht allene na gemeiner wyse, sondern ock yn hguratiuis 3
).

Van Einem beth tho Twen. Scholen de Kinder ein ydtlick yn

synem hupen geöuet werden, de Secundarien ym Esopo, de Tertiarij

ym Terentio, de Quartarien ym Virgilio.

Van Twen beth tho Dren, so ghan wedderumme de des Veerden

hupen syn, ynt chor, vnde werden vnder des vorhöret de Primarij.

') Der erste Rendsburirer Abschied 10. Nov. 1559 lautet: „Thom veerthen.

Dewilen de Scholen ock hoch nödiirk, hebben gemeldte Rede und Prediger

verordnet und befahlen, dat desülven schfllen restitueret und erholden werden

an den Ohrden dar se gewesen sindt und Besoldinge, so dar vörhen tho belegt,

worup de Superintendenten tlitigk acht hebben schöhlen, ock netfenst den Pastoren

im d»>n Orden thoseben, dat se gude Seholdener hebben, dat Volck ock flitigk

vermahnen, dat se ehre Kinder thor Scholen schicken. (Vgl. Corp. stat. cit.

„Histor. Vorher." S. 26.)

2
) l eher den Gesang vergl. weiter unten.
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Van Dren beth tho Veeren, so deelet men den hupen wedder van

einander, vnde w ert ein ydtlich vor sick suluest geöuet. De Secundarien

yn der Pedologien, vnde einer schönen Sententien, de se des morgens

vpseggen mögen. De Tertiarij, in den körten Episteln Cieeronis, vnde

yn twen Verschen buten tho lerende. De Quartarien, yn den Ofticijs

Cieeronis, mit Antöginge etliker versehe Virgilij, ock buten tho lerende,

vnde des Morgens vp tho seggende.

Dyth schal men also holden alle Dage. vthgenamen den Midde-

weken, vnde Sonnauendes, worvan darna, Vnde Scholen de Kinder van

Symonis und Judae an, beth tho Purificationis Mariae, am Morgen tho

söuen yn den Scholen, vnde des Auendes tho veeren wedder vthghan.

Am Middeweken des Morgens, schal men Lectiones repeteren, de

men de "Weken auer gehört hebbe, vnde de Kinder darynne vlitich

öuen. Darna so geue men den de dartho geschickt syn, ein Argument,

dat se ein Epistel edder Carmen schriuen. de se ock tho bequemer tydt

wisen mögen, Darna wen se yn der Kercken gesungen, so mach men en

vorlöuen, vnde döruen des Dages nicht wedder kamen. Xa deme den

ock de Kindtliken Studia nicht können gelückliek vortghan, ydt sy

denne dat men de Kinder ock tho Gades fruchten holde, alse de Here

secht, Söket thom ersten dat Ryke Gades, vnde Deuteronom. VI. Dat

wy vnsen Kindem syn AVordt Scholen leren laten. So ordenen vnde

setten wy, yn yüweliker weken den Sonnauendt, daryn de Kindere den

fruchten Gades mögen leren.

Darumme so schal mit erste de Catcchismus vpt alder eintfoldigeste,

vnde na der Hege allen vorgedQdet werden, Den auerst de vorstendiger

syn, mach men ock vth dem Nyen Testamente etwas vorlesen, als den

Evangelisten Mattheum, edder ock etlike lichte Episteln Pauli vnde

Psalmen, ock de Proverbia Salomonis vp dat alder eintfoldigeste, dat

se de Religion lutter vnde rein leren, ock de van der Huchelye vnde

glissender Hillieheit vnderscheden können, Vnde damit hyrinne kein

vlith gespart werde, so is ydt nicht genoch. dat men den Kindem vele

vörlese, sonder se möten ock wat se gehört van buten leren. De
Primarien dat se den Catechismum van worden tho worden vpseggen

können, De andern dat se en weten vp dat eintfoldigeste tho (lüden,

de Quartarien, dat se erlesene Psalmen, vnde etlike besonder örde der

Schrifft van buten leren, vnde dat de Kindere solckes nicht vorgeten,

so schal de Magister alle Sonnauende van en vordem, dat ein yder dat

syne van buten vnde vp de Rege seggen möthe. Darna ghan de Kinder

tho der Vesper, vnde van dar na Huss. Also ock vp de Vyrauende.

Wo ydt auerst mit der Scholen tho Sehlesewick schal ein gestalt

hebben, wert men hyrna ynsonderheit vinden.

Bauen dith alle Scholen ock de Magistri vlitich acht geuen vp

der Kinder vorstandt, efl't se thor Lere geschickt syn edder nicht, vnde

dat alle tidt vp guden gelouen den Oldern antögen. efl't se etlike hadden,
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de mit erem studeren nicht vele vthrichten wurden, wenn de Kinder XII.

Jar oldt syn, vp dat. men se yn der tidt tho andern Anipten Betten

möge, Auerst de Kinder de eins guden Vorstandes syn, schal men heth

tho XVI. Jaren by der Scholen bliuen laten, vnde van der tidt an

mögen de magistri acht darup geuen, Welcke also geschicket syn. dat

se dat yenne welckere se gelert. andern Lüden mededeelen können. De
schal men Gade offern. vnde by eigener edder gemener Besoldinge yn

andern Yniversiteten schicken.

Vp de Düdeschen Scholen der Kinder vnde Megedeken. de nicht

Latin leren, mach de Auericheit seen, dat se vnderholden werden. Wy
begeren nicht mehr denn dat men solekeii Kindern beneuenst anderer

geschicklicheit, den anfanck eines Godtsaligen Leuendes vorhalde ').

2. Van den Cerenionien, wo de Kinder jn den Kerken singen

vnde lesen Scholen, dat men se dadorch gewenne vnde holde thor

hilligen Schrift. 2
)

Hyr tho Scholen de Vicarien yn den Steden ock helpen. vnde

Scholen hyrmit anne vnde auer syn. So verne se ere Prebenden nicht

willen vorlesen. Auerst se Scholen nicht singen wat se willen, men

hyrin dem Pastor unde Scholmeister volgen.

Des werckeldages tho achten, edder negen sehlegen, wan de

Klockeu gelQth werden, so Scholen de Kinder na older gewanheit yn de

Kerken ghan vnde twe van den Kindern Scholen de Antiphona anheuen,

') Auf diese Schulen bezieht sich wohl die Bestimmung an anderer

Stelle der Kerck.-Orden. : -De Dörpkercken, so den Steden na gelegen, Scholen

vth densuluen Steden Scholen Köstere nemen vnde ene tho vnderholdiuge eres

studerendes na older gewanheit geuen wat enen gehört. Auerst solcke Köstere

möten ock ein mal yn der weken. yn einer stede vnde stunde von den Pastoren

vorordent. der Huren Kindern den Catechismum leren, vnde willen dat so

hernamals van allen Dorpköstem gehat hehhen, wo se den Catechismum van

sick tho lerende nicht geschickt syn, so mögen se dat Köster Aiupt nicht

vören."

-') Besonderes Kapitel der Kerck. -Ord. Die dänische Kirchenonlnung

hat denselben Text. Vgl. die oben angeführten Werke: Nie. Cragii Annal*

Hafniae 17.'i7 Lateinischer Text) und Niels Krag. Den Stormilgt. Kotige Kong
Christian den Tredie. Kiöbenhavn 1770 (Dänischer Text). Andere Heiträge

zur Kirchetiiinisik enthalten die Ritualbücher der ältesten Zeit so: -Manuale

Ecclesiasticum Edder Kercken Handbökeschen Predigern und Thohörern,

Praeceptoren und Schölern nütlick und deenstlick. Vorferdiget und thosainen ge-

bracht dorch M. Paulum Waltherum. Hamburg 1035." Dasselbe enthält noch

eine Art Messe mit Noten etc. Dieses Manuale wurde durch den fürstlichen Ilof-

prediger Adam Olearius mit einigen Zusätzen und Veränderungen ins Hoch-

deutsche übersetzt unter dem Titel: „Das Schlesswiuische und Holsteinische

Kirchenbuch — — Schlesswig. gedruckt durch Johann Holwein 1005." Ferner

hat einige Bemerkungen über den Gesang: ..Hoch-Fürst 1. Schlesswig-Holsteinische

Verordnung betreffend den öffentlichen Gottes-Dienst und einige dazu gehörige
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darna Scholen do andern yn twen Choren singen dat eine Verss vmme
dat ander, dre Psalmen van der Metten edder weiniger, wo do Pastor

solckes thom besten ansflt.li. vp dat men de Kinder nicht mit langem

gesange beschwere. Dania Scholen se singen einen Octonarium vth dem

Psalmi: Beati Immaculati. Darna Gloria patri etc. Wenn nun de Psalm

Keati Immaculati vthe ys. So mögen se yn den Steden singen. Qui-

cumque vult saluus esse, darna de Antiphon wedder anheilen, vnde viillen

vth singen. Wenn dat gescheen ys, vnd nicht geprediget wert. So schal

ein van den Schülers yn stede des Capitols, eine Lection lesen vth dem

nyen Testament vp Latinisch, vnde also «m heuen, Lectio sancti Euan-

gelij Matthei Capite Primo etc. Vnde de beschlutu der Lection schal

vthghan, alse men de Prophetien plecht tho endigen, wil man, so mag
men de ander edder drfldde lesen, darna alse ydt de tidt liden wil, Auerst

de de drüdden Lection list, schal vp düdesch lesen, wat de andern tho

Latino gelesen hebben.

Na der Lection mügen se einen Dfldeschen Gesanck anheuen, edder

ock Benedictus mit syner Antiphon, Doch dith alle na gefalle dos

Kerckheren, Auerst na solckcm alle, vallen de Kinder vp ere Knee vnde

seggen, Kyrie eleyson, Christo eleyson, Kyrie eleyson. Pater noster etc.

Darna segge einer van den Kerckendenern, Ostende nobis Domine

Miserieordiam tuam, dem antwerdet de gantze Chor, et salutare tuam

da nobis. Dominus vobiscum mit einer Collecten. Thom losten siugen

do Kinder Benedicamus Domino etc.

So ock etlike gefunden würden, de sick willen berichton laten.

vmme sonderlikcr orsako willen, so mügen se dat don na der Predige,

Auerst dar schal apenbar noth vorhanden syn, up dat solckes nicht vth

vorachtinge dos gemenen Auendmals geschee.

In densuluen Werckeldagen, wen do Klocko twe odder dro ys

goschlagen. vnde thor Vesper golflth wert, mach men dre edder weinigor

Psalmen singen, na dem tone der Antiphon. Doch ys nicht van

nüdon, don Octonarium wedder thouorhalendo.

Desgelikon mögen do kindor yn der stede des Capitols ein Lection

vth dem Oldon Testamente losen, mit dorn anfange, wo vorgeschreuen

vnd enden also, Lectio libri Gene. Capite primo. Darna singen so

einen gemeinen Hymnum, Iiis na einen düdesehen Psalm, edder Magni-

licat mit einer Antiphon, vnd beschlutende alse yn der Motten daruan

gosocht ys.

Hitus. Kiel druckt's Gottfried Bartsch. A. 1735." ( Verordnung des Herzogs

Carl Friderich vom f». Mai 1735.) Dann die vom Generul-Superintondenten

Dr. Jac. Georg Christian Adler verfasste ..Schleswig-Holsteinisehe Kirchen-

Agende", welche am 2. Dez. 179(1 durch Königi. Patent bestätigt und 1797

gedruckt wurde. Das neueste Kitualbuch hat den Titel: ,.Liturgisches Hand-

buch zum freien Gebrauch für die Geistlichen der evangelisch -lutherischen

Kirche der Provinz Schleswig-Holstein. 1894 (neuester Abdruck 1898)."
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In der Vesper vp de hilligen Auende edder Vyrdage schal alle

ding gelick wo vp de werckeldage vullenbracht werden, Allene na der

Lection schal men singen dat Responsorium vam hilligen dage mit Gloria

patri etc. Darna de Hymnos dessuluigen Dages, so verne se reine

sind, Darna dat Magnificat mit der Antiphona. thom lesten, Nunc

dimittis ane ton. De ende schal syn alse thouom.

In der Metten der Sondage edder Feste schal men singen dre

Psalmen vor der Predige, darna twe Octonarien mit der Antiphon,

darup Scholen den de Kinder mit haluer stemmen lesen den Catechismum.

Doch schal de Seholemeister ein yeder stücke des Catochismi erst an-

heuen also. Hec sunt Precepta domini dei nostri. Darna antwerden de

Kinder langsam, Ego sum Dominus Deus tuus, non habebis deos

alienos etc.

Darna wedder de Seholemeister, Hi sunt Articuli Fidei nostrae.

Darna de Kinder, Credo in Deum.

Thom drüdden. Heuet de Scholemeister an, Hec est oratio Dominica.

Darna antwerden de Kinder. Pater noster etc.

Thom veerden, Heuet de Scholemester an. Hec est Commendatio

Saeramenti Batismi. Dyth ys dat beuehl des Sacraments der Döpe

Darmit Christus beualcn heft't. dat \vy yn ene Scholen gedofft werden

seggende. darna antwerden de Kinder, ein Chor vmme dat ander. Ite in

Mundum vniuersum etc.

Thom Yöfften de Scholemester, Hec est promissio. dyth ys dat

gelöffte, de gebruck vnde gaue der Schlote 1 der Kercken, Darna de

Kinder vmmeschichtich, ait Jesus, tu es Petrus etc.

Tom Sösten, de Scholemester, Hec est institutio, Dith ys de

ansettinge des liues vnde Blödes vnses Heren Jhesu Christi. Darna de

Kinder, Dominus noster Jhesus Christus etc.

Na dem Catechismo. mögen de Kinder lesen, wo ydt also vor

gudt angeseen wert, de Lection, darup dat ftcsponsorium mit dem

versickel vnde Gloria patri, Tom lesten Te Deum Laudamus. mit

gewöntlikem ende.

In der Vesper der Sondage edder Feste, schal alle dinck geholden

werden, alse thouorn van den Vespern der hilligen auende geseeht ys.

Wo auerst dat singent tho lanck würde, dat de Predige dadorch möchte

vorhindert werden, So mach de Kerckhere den Scholemester gebeden.

de senge thouorkörtern.

In den Stiften alse Domkercken vnde Clöster, willen wy vnd

gebeden hirmit. dat alle dinck na dersuluen wyse schal geholden

werden. So vele den Gadesdeust, so darynne vorhandelt, belanget.

Scholen se neue ander tide singen edder lesen, den allene de men nömet

de Tempore. Ock schulen se sick höden, dat se nicht es singen edder

lesen, Dat der hilligen Schlifft entgegen sy, hyrup schal de Bissehop.

eder Prawest vlitich sehen, Dat nicht yn den Stifften edder Clustern,
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wat anders gesungen äfft gelesen werde, Ock Wille wy vns des beflitigen,

Dat de Orden der söuen tide vth der Hilligen Schrifft, ene vorgeschreuen,

Tnde hinden an desse Ordeninge schal tho stände kamen. Dat se sick

also vth der Biblia yn Gades worde tho öuende hebben.

3. Priuilegia der Gelerden. 1
)

Darmit dat Wordt Gades. vnde de Dögenden yn eeren geholden

mögen werden, So wille wy oek geliker wyse alse wy van vnsen Vor-

fedeni entfangen, ock van allen Christliken Forsten geholden wert. Dat

de Prediger vnde ander, so wol Kerken alse Scholen Dener. sampt den

Schülern vnde Studenten ere wöntlike Priuilegia vnde Fryheide beholden,

Dat sc fry syn van aller Beschattinge vnde beschweriuge. wente solcke

Lüde hebben genoch tho donde, dat se vp ere Ampte welckere dem

gemenen Manne thom besten kümpt sehen vnde acht geuen möthen.

4. Van den hiisern der Kerckendener, van den Scholen

vnde der Denere. 1
)

De Kerckschwaren a
) yn Steden vnde Flecken Scholen vorschaffen

bequeme vnde Eerlike waninge vor ere Pastorn, Prediger vnde andere

Kerckendener, desuluen beteren vnde buwen. an allem wes dar feilen

mag, dat thor husholdinge vnde nodtorfft des studerendes denstlyek sy,

Desgeliken ock by den Scholen, vnde der Dener behüsinge, willen dith

ock vp den Dörpern mit dem gebuwete also geholden hebben, yn allem

vnde yslikem na older gewanheit. Willen ack vnde gebeden. dat de

Kerckhaue op den Dörpern so wol alse yn den Steden, wol vnde Eerlik

befredet vnde geholden werden, dat dar neue Perde. Köye. Schwyne,

edder dergeliken können vp lopen, sonder dat ydt eine Eerlike Kowstede

sy de leuen hilligen Cörper. woruth ock de leuendigen möget vororsaket

werden, tho bedenckende eren saligen Dodt, vnde frölike Vpstandinge

tho tröste yn dessem Leuende.

Kadern wy hyr oek der Scholen vnde deren Meisters gedencken.

willen wy ock. dat de Bisschop yn allen Steden vnde Flecken. Ordineren

vor den Scholemeistcr vnde syne Gesellen, gewisse vnde temelike Be-

soldinge, ock van den Kercken Leuen (so ydt sick nicht anders künde

begeuenl de nu leddich syn. edder dorch dödtliken affganck der de nu

leuen leddich werden, vp dat also ein nodthafftige vnderholdinge vor de

Scholedener. so lange se darby syn. werde bestediget.

So ock yennige Kercke edder Kerckendeners were. yn vnserm

Forst endome. de ere vpböringe buten Carspels moste manen van Edel-

lüde Vndersaten. vnde de Kercke, Efft Kerckendener dat ere nicht

konde erlangen, Darumme dat de Kercke nicht were de gebörlike

l
) Besonderes Kapitel der Kcreken-Onlen.

*) Nach der Kerck.-Ord. sollen in jeder Stadt und jedem Flecken zwei

Kirchengeschworcneu gewählt werden, welche die Kirclienrechnmi^en führen,

den Kirchendienern den Gehalt zahlen und alle Jahre in Gegenwart des

Bischofs und der Obrigkeit Rechnung zu b uen haben.

10*
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Karspelkereke, edder de Kerekher oek nicht Kerckher were der de ge-

manet worden, wedderumme de Vndersaten siek mflthen tho erer

Auerieheit beropen, .Schal de Auericheit den tho rechte helpen. wo nicht,

schal raen dat vor vns alse dem Landes Fürsten klagen 1
).

5. Yan vthgearbeideden Kerken vnd Scholen Denern.

)

Kynem vthgearbeideden Prediger. Kercken edder Scholen-Denere,

Dat ys. einem de yn synem Ampte geschickt gewesen, vnde lange vnde

truwelick gedenet hefft, vnde kan van wegen syner schwackheit nu nicht

lenger denen. Wen \vy darumme angelanget werden. So wille wy eine

eine gnedige vorsorginge dou.

6. Yan vnsern Ampt Lüden.

Unsern Ampt lüden ock den Börgermeistern yn vnsen Steden

willen wy hirmit befalen vnd gebeden hebben, dat sc desser vnser

Ordeninge na Kercken vnde Scholen Dener handthauen Scholen, so

vaken alse se darumme gefordert werden, Alse denn gescheen moth,

wen se nicht krigen können, wat en gehört, edder ock dar se van nioth-

willigen bösen Lüden mit vnrechte auerfallen werden. Vnde worummo
scholden vnse Amptlüde vnde Börgermeister dat den Denern Godes

nicht don. dat se ock dem geringssten Buren don möten? alse nömlikeu

den beschütten, vnde by synem Iiechte handthauen, Idt were den, dat

se sick gegen Godt vnde vns vorsündigen wolden.

B. Christlyke Kercken-Ordeninge a. 1542 über die

Kapitelsschule zu Schleswig.8
)

Die mit dem Schleswiger Domkapitel verbundene Schule

(Domschule) wird zuerst erwähnt in einem Testamente vom
Jahre L307. Sie stand ursprünglich unter der gemeinsamen

'» Der König von Dänemark hatte das Oberaufsichtsrecht über die

Schulen nach der „Constitutio betreffend die Ecelcsiastica und Criininalia" vom

9. April 16.% $ 3: „Weil aber Uns als Lands-Fursten die l'eberauffsicht aller

Kirchen und Schulen, und deine zu Folge dieses vomemblieh zu beschaffen,

oblieget und gebühret, dass nemblich Gottes Wort zuforderst rein und lauter

geprediget, gute Kirchen-Disciplin und Ordnung gehalten, Kirchen und Schulen

gebührlich versorget und in bawlichen Wesen couserviret und zu dessen Fort-

setzung Generalvisitationen, umb auff Frediger und Zuhörer Lehr und Leben

fleissige achtung zu geben, angestellet. Niemanden aber, er sey wer er wolle,

unchristlicb uud ärgerlich Leben zu führen verstattet, und daneben ein Geist-

liches gericht oder Consistorium zu erörterung Ehe- und Kirchensachen ge-

stiftet werde" (Vgl. Corp. stat. cit. Schleswig-Holst. Landgerichtsordnung

S. 160).

*) Besonderes Kapitel der Kerck.-Orden. — Auch diese Bestimmungen

von No. :{ an stehen fast wörtlich in der dänischen Kirchen-Ordnung.
3

» Vgl. über die folgende Darstellung die exakte Arbeit vom Gymnasial-

lehrer Dr. Aug. Such, Die schola trivialis s. particularis und das Faedagogium

publicum in Schleswig während des 16. Jahrhunderts. Mit drei Beilagen (im
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Leitung der Domherren. Nach Aufhebung' der vita communis

gingen die Rektoratsgeschäfte allmählich auf das jüngste Mitglied

des Kapitels (junior capituli) über, der keine Präbende besass,

sondern nur Teil hatte an den gemeinschaftlichen Hebungen.

Aus der grossen Zahl der Vikare 1
) am Dom standen ihm einige

als „Schulgesellen" zur Seite. Gegen 14ö8 wurde die Oberleitung

dem Scholastika (lector theologiae) 2
), der sich als Stellvertreter

den rector scholae ernannte, Ubertragen. Die Einkünfte der

Schule aus Kapitelsgütern waren sehr gering.

Mit der Reformation fand eine Umgestaltung des Kapitels

und folgeweise auch der Domschule statt. Diese wurde aus-

geführt mit dem Tode des letzten katholischen Bischofs von

Schleswig Godescalcus de Alevelde (gest. 1541). Die Kercken-

Ordeninge (1542) schrieb die Errichtung einer protestantischen

Landesschule zu Schleswig vor, welche aus den Gütern des

Kapitels erhalten und deren Leitung Mitgliedern des Kapitels

übertragen werden sollte. Somit war das Schicksal der Schule von

dem des Kapitels abhängig, und das traurige Geschick des

letzteren hat die Schule nie zu rechter Blüte kommen lassen.

Die Kanonikate, von denen nur acht bestehen blieben, sollten

von jetzt ab nicht mehr blosse Pfründen (= Versorgungsposten

ohne Arbeit), sondern ofticia (Posten mit Arbeit) sein: Ein Dom-
herr war lector. vier derselben wurden zum Konsistorium ver-

wendet, drei andere sollten als ludimagister, subrector und cantor

mit vier ..Gesellen" 5
) die Leitung der in Aussicht genommenen

Jahresbericht der Konigl. Domschule zu Schleswig. Ostern 187.'{> und „Zur

Geschichte des Schleswiger Domkapitels, besonders nach der Reformation.

Mitgetheilt von Herrn Pastor Jensen zu Gelting. Mit zwei Beilagen- (im Archiv

für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogtümer Schleswig-Holstein, Lüne-

burg — — von Dr. A. L. J. Michelsen und Dr. J. Asmussen. II.

451 ff.l. .Jensen verwechselt jedoch fortwährend, wie schon Such hervorhob,

die Kajiitelsschule mit dem Puedagogiutu publicum.

>) Vgl. Freisen, Liber agend. Sleszwic. S. XV ff.

-) Vgl. Hinschius. Kirchenrecht II. S. 100 ff.

•) Nach d*Mii Lektionsplan von lößfi war die Schule in fünf Klassen

geteilt: Neben dem rector und conrector erteilte ein gelehrter K antor

mit einem oder mehreren Schulkollegen den l'nterricht. Der gelehrte Kantor

erscheint in den Kapitelsregistern aus der zweiten Hälfte des 1*3. Jahrhunderts

als zweiter Lehrer. Neben seinem Schulamte verwaltete er mit dem Konrektor

bis 1621, wo ein dritter Prediger am Dom angestellt wurde, den Frühgottes-

dienst. Die Schul gesellen, deren Zahl in den verschiedenen Zeiten ge-

wechselt hat, waren meist Kapläne am Dom und daneben Lehrer an der

Schule. Ihre Namen sind verschieden: Subrectores. subeonrectores. hvpo-
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Schule übernehmen, so dass die aus fünf Klassen bestehende

Schule sieben Lehrer hatte. Allen Lehrern wurden Präbenden

zugesichert und durch eigenes Patent des Königs Christian III.

ein Teil der bischöflichen Güter zur Unterhaltung und Ver-

besserung der Schule angewiesen.

Bereits 1541 wurde Tilemann von Hussen als erster

protestantischer Landesbischof von Joh. Bugenhagen geweiht und

am 1. Nov. 1542 durch die Berufung des M. Caeso Emynga aus

Wittenberg das Amt des Lektors neu besetzt. Damit war nur

der Anfang gemacht zur Umgestaltung des Kapitels. Die noch

lebenden katholischen Domherren blieben bis zu ihrem Tode im

Besitz der Pfründen, andere fügten sich der neuen Religion. Mit

der Errichtung der Landesschule hatte es noch sein Bewenden,

und letztere wurde namentlich durch die schleswig-holsteinische

Landesteilung (9. Aug. 1544) zwischen König Christian III. und

seinen Brüdern Johann und Adolph in die Länge gezogen. Der

vierte Bruder Friederich erhielt keinen Landesteil, sondern sollte

durch geistliche Pfründen versorgt werden. Er wurde Domherr

in Köln, zu gleicher Zeit Koadjutor von Bremen und Hildesheim,

und 1540 musste ihn Tilemann von Hussen auch als Koadjutor

von Schleswig annehmen. Damit war das Bistum in eine Pfründe

verwandelt, deren Erträgnisse dem Prinzen Friederich zustanden.

Die bischöflichen Rechte, welche Tilemann (gest. 1551) als

Superintendent ausüben sollte, gingen auf die Landesherrn als

suinmi episcopi über.

So wurden mehrere Anordnungen der Kercken-Ordeninge

aufgehoben, die auch einen Rückschlag auf die zu gründende

Schule werfen mussten. Von dem Kapitel war kaum zu erwarten,

dass es aus eigenem Antriebe ein Werk förderte, welches ihm

nur Arbeit und Mühe brachte. Seine Bestrebungen gingen deshalb

nur dahin, die vorhandene Domschule im reformatorischen Sinne

weiter zu führen. M. Hieronymus Koppersmit (Cypraeus) wurde

1552 als rector scholae und Conradus Hogreve als conrector

vom Kapitel berufen und haben beide mit mehreren Schulgesellen

die Schule einige Jahre geleitet. Nachdem Cypraeus Kanonikus

geworden, wurde an seine Stelle der Würzburger Michael

Stanhutius von der Universität Wittenberg berufen und als rector

•

didascali, intimi, Schulgesellen. Sach, cit. S. 21 ff. hat ein Verzeichnis der

Lehrer bis 1000 hergestellt, aus denen sich ihre eigentümliche Stellung ergieht,

nämlich als I.elirer an der Trivialschule und dem Pädagogium und als Mitglied

des Kapitels.
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der Schule von dem Bischof Friederich ernannt (1555 od. 1550).

Da derselbe beim Kapitel nicht die nötige Unterstützung fand,

gewann die Schule trotz seiner besten Absichten keinen er-

spriesslichen Fortgang.

Bischof Friederich gab kurz vor seinem Tode (gestorben

27. Nov. 1550) seinem Bruder Adolph das Versprechen auf die

Nachfolge im Bistum Schleswig. Das Kapitel gab dazu am
0. Nov. 1550 die Genehmigung, nachdem sich Adolph durch

einen Revers verpflichtet hatte, die Personen, Rechte und Güter

des Bistums gegen Angriffe zu schützen, dem Kapitel die freie

Wahl des Bischofs, der Domherrn und des Superintendenten zu

überlassen, für Kirchen, Schulen und Konsistorium nach Mass-

gahe der Kirchenordnung Sorge zu tragen, in Kirchensachen

nichts ohne den Rat und die Einwilligung des Kapitels zu be-

schliessen u. a. Adolph hielt jedoch sein Versprechen nicht und

geriet mit dem Kapitel in einen heftigen Streit. An der Spitze

der Opposition standen der Lektor Caeso Emynga, der Archi-

diakon Hieronymus Cypraeus und der Quaestor Conrad Hogreve.

Am 1. Juni 1502 ernannte der Herzog, ohne das Kapitel zu be-

fragen, den Dr. Paul v. Eitzen zu seinem Superintendenten und

Domherrn. Der Kanzler Tratziger bestärkte den Herzog in

seinem Vorgehen gegen das Kapitel. Da vom Kapitel die

Herausgabe des früher ausgestellten Reverses verweigert wurde,

setzte Adolph 1505 die drei ältesten Domherren, Caeso Emynga,

Hieronymus Koppersmit und Conrad Hogreve gefangen, den

Revers, welcher aus des Lektors Wohnung geholt wurde, Hess

er vernichten. Nun war der Widerstand des Kapitels gebrochen,

es erklärte den Revers für aufgehoben, anerkannte den Herzog

als sein Haupt und ordentliche Obrigkeit, gelobte ihm Gehorsam,

genehmigte die Ernennung des Superintendenten Paul v. Eitzen.

Ausserdem nahm es die Anordnung über das neue Paedagogium

publicum zu Schleswig an 1
), kein Domherr sollte ohne fürstlichen

Konsens gewählt werden, dem Fürsten blieb die Besetzung des

Archidiakonats und der Lektin* überlassen, im Interesse der

Kapitelschule und des zu gründenden Pädagogiums verpflichtete

sich das Kapitel, dem Herzog alljährlich über die Vikarien und

') Vgl. darüber weiter unten. Der Lektionsplan der Trivialschule, der

dem des Pädagogiums beigefügt wurde, und beide Anstalten als zusammen-

gehörig erscheinen lässt, unterscheidet sich in der obersten Klasse nicht

wesentlich von dem in der philosophischen Fakultät des Pädagogiums. Vgl,

Sach, cit. S. 18.
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Präbonden der Schule Rechnung zu legen und alle geeigneten

Lehrkräfte, die der Herzog wünschte, anzustellen. Diese für

das Kapitel demütigende Kapitulation wurde 1500 abgeschlossen.

Nunmehr wurde der Konrektor der Schule Erasmus Heinsius

auf herzoglichen Befehl zum Archidiakon ernannt. Jacob Bergelen

(Schulgeselle) erhielt einen angemessenen Gehalt von 240 Gulden,

der Schulkollege Petrus Scriver wurde zugleich Domvikar. Auf
diese Weise konnten die Lücken, welche durch die Kämpfe
zwischen Herzog und Kapitel in dem Lehrerpersonal eingetreten

waren, als einigermassen ausgefüllt betrachtet werden.

Am 17. Nov. 1507 wurde dann als Fortsetzung der Trivial-

schule das mit letzterer in enger Verbindung stehende Pädagogium
eröffnet. Die Professoren waren meist an beiden Anstalten zu-

gleich beschäftigt. Nicht zum Aufblühen der Schleswiger Hoch-

schule diente die Gründung der Gymnasien in Bordesholm (1500),

in Flensburg (1506) und die Neuorganisierung des Haderslebeners

(1507) neben dem schon bestehenden Husumer. Die Domherren,

welche trotz ihrer Nachgiebigkeit noch immer vom Herzog

beängstigt wurden, hatten meistens nicht das nötige Interesse

für die Schule, ebenso wirkten die vielfachen Aenderungen im

Kapitel nachteilig auf dieselbe ein. Mit dem Tode Adolphs

(gest. 1580) wurden die noch bestehenden Kanonikate in blosse

Pfründen verwandelt, welche mit königlichen und fürstlichen

Amtmännern und Räten besetzt wurden. Die Thätigkeit des

Domkapitels nahm damit ein Ende. Auch das Pädagogium

hörte mit Adolphs Tode auf. Der Roschilder Frieden (1058) hob

dann das nur dem Namen nach noch bestehende Domkapitel

vollständig auf, die Güter wurden säkularisiert. Das Bistum

war bereits 1024 aufgehoben.

Das Patronatrecht, welches das Kapitel früher über die

Schule hatte, musste nun auf die Landesherrschaft übergehen.

Jedoch stritten andererseits der Dompastor und der General-

Superintendent über den Uebergang dieses Rechtes. Der Dom-
pastor fasste das Recht als ein Aceessorium seines Amtes, der

General-Superintendent nahm das Recht ebenfalls für sich in

Anspruch. So hat die Trivialschule in der Folge ihr Dasein

weiter gefristet. Die jetzige Königliche Domschule zu Schleswig

(Gymnasium und höhere Bürgerschule) ist ihre Nachfolgerin.

1. Vam Bisehoppe vnde Yisitatien. 1

)

Hi»e gude Sehole schal dorch dat Capitel tho Schlesewiek vp-

Vl Ks folgen zunächst die Bestimmungen ülu-r die Hechte des Bischofs: er
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gerichtet werden, mit dren vnterschedenen Leetorien, darynno mit der

tidt vyff distineta loca. na der Jungen vorstände vnde Lere, vor-

ordenet mit söuen Preceptoribus, alse hyrna steit. Dat yn de Schule

mögen gesandt werden, de Kinder vth vnsen Förstendömen. edder ock

andere de vorhen by eren öldern in ringern Scholen rede wat van erer

Grammatica gelert hebben, vnde se mit ringer Teringe mehr leren, beth

dat men etlike schicke yn de Vniuersiteten.

De erste Preceptor schal syn de Ludimagister, de schal syn ein

gelerder Man, Magister Artium Promotus, vnde gehören mit ynt Capittel,

dar schal men eine geuen eine eerlike stede. na siner Promotio. manek
den andern. Hundert Gülden schal syn Soldt syn Jarlikes, Darumme
dewyle syn Prebende nicht Hundert Gülden vormach, So schal men ein

van den Vicarien vnd anderen Stifftes Güdern de Hundert Gülden vull

maken.

De ander Preceptor schal syn Subrector, ock ein Magister Artiuin.

schal ock gehören ynt capittel, vnde hebben eine eerlike stede vmme
syner Promotion willen, doch vnder dem Ludimagistro, Vormach syne

Praebende nicht Achtentich Gülden .Jarlikes, so schal men se eine vull

maken van den andern Güdern. dat schal syn Soldt syn.

De drüdde Preceptor schall syn Cantor. ein gelerder Musicus,

doch ock yn andern Künnsten na synem ampte gelert. Desse schal ock

ynt Capittel gehören, Is he Promouert. so geue men eme syne gebör-

like stede. doch nicht auer den Rector vnde Subrector. ys he nicht

Promouert, so geue men eine syne stede. secundum Senium, non aetatis.

sed ingressus in capitulum. wo gewöntliek. Desse Praebende schal yar-

lick Söstich gülden hebben, Is se nicht vull, so make inen se vull van

andern Güdern, dat schal syn Soldt yarlikes syn. hefft he nicht genoch

daranne vnd js ein geschickeder gelerder Man, de ydt wert ys, so kan

men eme wol mehr thostücken. Darna Man darna Quast.

Desse dre gehören yn de Personen des Capittels. auerst wen se

nicht lenger by dem Officio bliuen, edder vth redeliker vnde nödtliker

saken werden affgesettet, so können se de Prebenden nicht beholden.

Wente andere yn ere stede gesettet, möten de Prebenden vnde Salaria

wedder hebben. Dat ys auerst billick vnde schal also gescheen. wen

etlike yn erem Ampte lange eerlick vnde truwlick gedenet, vnde also

sick affgearbeidet hebben, dat se solcken schwären Scholendeust nicht

don können, so schal men solcke. als eerlike Gelerde bekande Lüde,

mit andern Prebenden. de vorfallen, im Consistorio edder mit der Lectorie

wedder vorlehnen. Wente wor könde men beter Lüde dartho krigen.

Wente dat wille wy ock. vnd ys Christlick geraden, wen eine

Prebende leddich wert im Consistorio edder Lectorije. dat dat Capittel

wird genannt Bisschop edder Superattendente und hat nur fther Schleswig

Jurisdiktion, in Holstein wurde ein Prawest (Propst! an seiner Stelle ange-

setzt. Darauf folgt dann die Verordnung über die Schleswiger Schule.
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vlitich vorsehe, Efft yn vnsen Förstendömen Holstein vnde Schlesewick

ein Pastor feiert vnde geschieket, affgearbeidet were, de nicht mehr

könde der Kercken vorstan, Dat men den Belehne mit den Prebenden,

Wente solcke Menner können wol denen ym Cousistorio, Efl't se wol

schwack van Liue edder van Older sint, dewile se gelert syn, vnde vele

Casus ym Pahr Ampte erfaren hebben.

Also sint alle Personen des Capittels bestellet, ein yüwelcker hefft

syn Ampt, nemant van en darff vnchristlick leddich gan, De Bisschop

ys auer alle, de schal hart darauer holden, dat solcke ehristlike, nüt-

like vnde nödige Ordeninge werde geholden.

Wenn de Bisschop vthfltht tho Visiterende. so schal de Domhere, de

dar ys Xotarius ym Consistorio. mit em vthfaren edder reisen vp des

Bissehops Kost vnde Teringe, vnde schriueu an, so wat van nöden

wert syn, edder helpen süst dem Bisschoppe byStaudt vnde liadt dohn,

yn middeler tidt mögen de ym Consistorio suluest schriueu, vnde an-

teken wat van nöden ys, beth tho des Notariell wedderkumpst.

Darauer yn der Scholen Scholen noch veer ander gesellen syn,

welcker de Ludimagister wol wert vorschaffen vnde vorordenen thoni

arbeide, De heten Pedagogi, dat ys Kinder meistere, Primus et Supremus

ynter Hos Pedagogus. schal hebben yarliken soldt vam Capittel veertich

(iülden. De ander ock veertich, De drudde viff vnd twintich, De veerde

twintich, so lange se sick Eerlick holden, vnde eres Amptes vnd arbeides

vlitich warnemen.

2. De vyff Loca yn der Scholen daruan gesecht ys, mit
den Lectien vnde Arbeide der Praeceptoren, scholden also

geholden werden, wo folget.

Vyff distineta Loca möthen yn der Scholen syn, darben yn men
mit der tidt vordelen mach de Jungen de dar leren, dat se stedes

höger st igen, ein yder na synem gedyent na dem ordel vnde richte des

Kectors, dat also alle Börger Kinder, vnde alle de hyr frömde werden

gesandt, ein yder na synem vorstände vnde begryplicheit vorsorget

werden mit geschickeden Sehole arbeidern, Dat mit solcker wise ein

geschicket Junge de ein gudt Ingenium hefft. yn dren Jaren lere, dat

wy tho vorn yn velen Jaren nicht leren konden, Doch möthen etlike

Loca nicht so with van einander gescheden syn, Dat men vp ydtlike

stunde twe edder dre Loca. mit einer Lection thosamniende bringen

konde, na rede vnde vorstände des Rectoris.

In dem Ersten, vnd geringesten Loco vp einer syden Scholen

sitten de Fy beiist en. an der andern syden de Jungen, so den Donatum
leren lesen, vnde den Catonem exponiren. Solcken Kindern moth men
ock des Auendes Latin geuen, etliken ytlike Yoeabula, etliken ytlike

versehe edder spröke darynne gude Lere sint.

De Seholestunde. Scholen also verordent werden. Dat de yungen

by dage yn de Scholen ghan vnde ock by dage tho Huss. Darumme
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van Sanct Symonis vnde Judae an, wente beth vp Puriticationis Mariae,

Scholen se erst yn de Schole ghan vmme söuen vnde des Auendes na

droen tho chore ghan. Auerst wawol den de Morgen tidt vnde Avendt

tidt vorkörtert wert, so schal doch alle schole ordeninge mit allen

Lection vnd övingen, all eins bliuen, Winter vnde Sommer, welcke

Schole ordeninge wy anstellen schir na anwisinge Magister Philippi

Melanehtonis alse he hofft beschreuen yn der Visitation der Pastorn tho

Sachssen.

Sangstunde.

Tho Twöluen alle Werekeldage schal de Cantor allen Jungen

groten vnde kleinen singen leren, nicht allene vth gewanheit, sonder

ock mit der tidt künstlick, nicht allene den langen Sanck, Sonder ock

ynfiguratiuis etc. Denne Scholen de veer Pedagogi, de yn der Kercken

singen möthen, vmmeschicht na gelegenheit yn der Scholen helpen.

Ock Scholen eme helpen alle Scholgesellen, an den Kectorn, Wen he

wor mit syner Cantorie wil ein Fest maken yn der Kercken. Bat also

de Kindere yn der Musica lustigen vnd wol geöuet werden, Daruth so

ock wackere vnde geschickede Kinder werden, ander Künste tho lerende,

wente. de Musica ys eine Kunst van den fryen Künsten, De men den

Kindern van yöget vp fyn vnde faste wol leren kan, vnde dan thom

besten ock wol bruken kan; so wol alse andere Künste, wenn se auerst

allene geleret wert, vnde nicht ander Künste darby, so maket se Lose-

gangere vnde wilde Lüde Vnsen Kindern, willen wy solcken Miss-

bruck vor hindern, vnde laten se andere Künste ock leren, Gade tho

Keren etc.

II.

Im andern Loco darynno de Kinder sitten, de negst dem ersten

edder ringesten sint, schal men de (»rammatica na eins ydern vorstände

wol öuen, vnde se yo wol vnde recht schriuen leren, dat se sick wol

wennen tho der Orthographien.

Densuluigen schal men Hora Prima exponeren Fabulas Esopi beth

halff wege tho dren, Darna ein weinich se allene laten sitten, velichte

tho drinckende etc.

Vnde balde darna schal men en leren Pedologiam Mosellanj beth

tho veeren. ane dat men van Sünte Symon Judae beth vp Purificationis

solcke tidt vnde stunde na gelegenheit vorkörten moth, alse tho vorn

gesecht ys, Wen sc genoch yn der Pedologia geöuet syn, so neme man
mit en vör vp desse auendtstunde etlike nüttlike stücke ex Colloquijs

Erasmi, Solcke Pedologiam edder Colloquia, kan men wol mit ene des

andern dages vp desse auendtstunde tho repetiren. Wen se auerst vth-

ghan, des auendes tho der Vesper tho singende so schal men se mit

geuen eine Sententiam Poeticam. edder einen andern gudcn spröke.

daruth se vornufftich vnde vorstendich werden, edder höuesche erfaren-

heit leren.
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Des morgens van Sössen beth halue wege achten, edder van

Symonis Judae beth vp Purificationis. van schien beth tho achten

Scholen desse Kinder ym andern Loco suluest wedder exponiren Fabulas

Esopi, etlike Nomina vnde verba daruth Declineren vnde orsake geuen

worumme men se so Declineren. Item wan se hebben gelert Pegulas

Construetionuni, so schal nie ock vp desse stunde van en vordem tho

Construerende, Dama late men se ein weinich sitten, velichte tho Etende,

Balde darna schal ein ander Lectio werden, alse na geschreuen schal

werden.

III.

Im drüdden Loco Scholen syn de Kinder de thovorn ym andern

Loco wol geöuet sint, Den legge men vor Terentium hora Prima, vnde

late en ock daruan buten leren, Wente se alse de geöueden können nu

wol mer vordragen. den de vorigen Kinder. Doch schal men se nicht

beschweren mer wen se dragen können. Auerst wan se darynne wol

geöuet syn, so mach men en ock vorleggen etlike vth den Eerlikesten

Fabulen Plautj. Dessen schal ock de Pector suluest eine nüttlike

Lection bedencken vp de auendtstunde.

Des Morgens Scholen se Terentium edder Plautum exponiren

suluest, edder wat se thouom gehört hebben, vnde daruth yo vlitich

bauen alle dinck de grammatica vnde dat Latin redent wol öuen, ock

also, dat de Kinder nicht allene Latin leren reden sonder ock vornuff-

tichlick vnd vorstendtlick. welckes ene ock namals denet, wen se vor

andern Lüden dudesch Scholen reden, vnde wen se vp den Breff Lati-

nisch edder düdesch Scholen schrillen, van der negesten tidt schal na

geschreuen werden.

im.

Im veerden Loco, Scholen syn de Kinder, de ym drüdden wol

geöuet sint, Den schal men Exponiren Vergilium Prima Hora, Wen se

darynne geöuet synt, ock Metamorphosin Ouidij, yn der Auendt stunde

officia Ciceronis, edder Famiiiares Epistolas Ciceronis.

Des Morgens schal nie Vergilium Pepetiren, vnde dat yo de

Grammatica ym schwänge bliue, so schal nie van en ock so wol. alse

van den andern vordem. Constructiones vnde Declinationes, vnde wisen

ene de Figuras Orationis yn dem Authore, van der negesten tidt, schal

na geschreuen werden, ene dat me disse, Wen se wol geöuet syn yn

der Grammatica, schal yn der stunde vor middage ock holden dartho.

dat se metra leren makeu.

V.

Im Yöfften Loco Scholen syn de Jungen, de yo den vorigen Locis

wol geöuet sint. de schal nie öuen vn der Dialectica vnde Phetorica,

ock enen vprgeuen etlike Pudimenta Mathematiees, Dessen schal me
ock leren Pudimenta Grecaruui Literarum. so nie se nicht förder bringen

kan, ock Hebräische boeekstaue können leren.
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Sunderge öuestunde.

In der stunde edder tidt Vormiddage beth tho Xegen, edder van

Symonis et Judae beth vp Purificationis na Negen CWentc den ys ydt

noch tidt genoch na Negen tho singende) den schal ine auer de gantzen

Sehole, vor allen Kindern vndo Schölern ene de Fybelisten, nicht anders

don, men dat me se wol, vnde stedes öuet na erer gelegenheit yn der

Gramniatica, alse erst yn der Etymologia, darna in der Syntaxi, Darna

yn der Prosodia, vnde dat me se wedder anheue wenn solckes vth ys.

dat se ock de Regulen buten leren etc.

Epistele. Carmina. Comcdie.

De dar tho düehtich syn, sehölen alle Wekeu Episteln edder

Carmina ynbringen na crem vorstände, vnde Scholen yo alle dar tho

flitich geholden werden, dat se Latin reden, vnde de Preceptores mit.

ene, also uele ydt mögelick ys. Item ydt ys ock eine gude öuinge. dat

men se Comedien speien leth. edder etlike nütte Colloquia Erasmi.

Wo auerst tle Schole Personen yn de Loea vnde stunden vordelet

mögen werden, dat schal dem auersten ilagistro beualen syn, de wert,

de gelegenheit wol anseen.

Morgen sanck vnd vesper sanck 1

).

Des werckeldages tho Negen, edder van Symonis vnde Judae beth

vp Purificationis na Negen, schal ein yüwelick Pedagogus mit synen

Karspeikindern ghan yn de Kercken vnde singen alse de ordeningo

vthwiset, Desgeliken ock des Auendes tho Yeeren. edder van Stinte

Symon Juden beth vp Lichtmissen halue wege tho veeren, vthgenamen

') Auch zu protestantischer Zeit gingen die Schleswiger Domherrn noch

zu Chor und hielten ihre horas, wie das auch in den dänischen Stiftern noch

lange geschehen ist. Darauf bezieht sich die Bemerkung von Heldualder, Silva,

chronol. I. 00: „Man hat zu Schlesswig einen besonderen und stetswerenden Fleiss

angewandt, damit der Gottesdienst immer für und für mochte gehalten und ge-

trieben werden. Wie man denn in der Thumbkirchen vnterschiedliche Chor

gehalten, als der oberste, der vnterste und der Engeliscbe Chor. Wenn nun

die Thumbherren einen Psalmum« Hymnum, Responsorium, Int mit um oder Kyrie,

gesungen, so hat Chorus Angelicus oder Engel-Chor, darauf diejenigen Knaben

vnd Diseantisten verordnet und da jtzunder das l'hrwerk stellet, angefangen

mit heller Stimme und herzlicher Andacht fein langsam das Glorie zu singen.

Haid dnrauff hat dann auch das dritte Chor jhren lieblichen Resonans geben

müssen auti* der Orgel vnd solches alles ist fein distinete vnterschietllich vnd

langsam mit hertzlicher vnd lebendiger Andacht vnd einem rechten Christi.

Ernst gehalten worden. Wie denn auch die Thumbherren selbst täglich ihre

horas canonieas mit allem Fleiss gehalten und gott gedienet haben." Noch im

Jahr 1084 schreibt Job. Adolph Cypraeus : „Horae quoque canonicae in summo
templo Slesvici mane et post meridiem Lectionibus ac canticts Latinis a.

Magistris et pueris e Schola adhuc celebrantur." «Bei .Jensen cit. S. 460.)

Freisen, Uber agend. Sleszwic. S. XX fl'.
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de hilligen Auende, Wente vp den hilligen Auendt schal de vesper Sanek

gescheen vp gewöntlike stunde.

De Pedagogus schal de Kinder Eerlick by paren de strate ane

varlicheit entlanck füren vth der Scholen vnd na dem sänge Eerlick

laten vth der Kercken yn erer Oldern hüse ghan, so wol des Middoges

als des Auendes.

Middewekens öuent vnde Fryst.

Des Middewekens vp alle benömede stunden vormiddage schal ge-

scheen eine geniene liepetitio, yn allen Locis van eren gehörden Lection.

Des middages Scholen de schöler vorlöff hehhen, also dat se ock nicht

döruen Vesper singen, so können de Scholgesellen ein mal rouw hebben.

wat sonderlikes tho st uderende, solck ys ock den Kindem gudt, dat se

nicht auerdratig tho der Lere werden, vnde desto frischer des andern

dages wedder hen ankamen, doch dat solcke tidt noch mehr nütte sy.

schal nie den yungen materie vpgeuen tho maken de Episteln edder

Carmina. vnde de yn der andern weiten darna ynthobringende etc. Ock

bauen alle ding se dar tho holden, dat se yo Latin reden, vnde sick

nicht gewennen tho Kfiken Latin, so fro alse mögelick.

Sonn auendes lere rnde Fl \ >t.

Des Sonnauendes den gantzen Dach auer, op de benömeden Schole

stunden beth tho der Vesper schal men en flitich leren vorstaen den

Catechismum. Dat ys Christlike vnderrichtinge der tein Gebodt, des

Gelouens. des Vader vnses. der Sacramenten etc. Den vorstendigeu

Jungen auerst wat vth dem Latinischen nyen Testamente edder etliken

lichten Psalmen, edder Prouerbijs Salomonis, doch nicht schwares na

erem vorstände. Mattheuni den Euangelisten, Grammatica. twe Epistolas

tho Timotheo. eine thom Tito, de erste Johannis etc.

Wat wy mehr geordenet. gesettet vnde bewilliget, bebben mit dem

Ca])itel tho Schlesewick, van Bissehoppe. Stiffte, vnde Capittel darsuluest,

daruan hebben wy gestellet vnde gegeuen einen besonderliken Breff.

welckeren wy van worde tho worde hyrna setten, vnde Folget also 1
).

C. Das Paedagogium publicum zu Schleswig.

Die Kercken Ordeninge von 1542 hatte nur nähere Be-

stimmungen über die zu Schleswig zu errichtende Trivialschule

getroffen, die Verbindung eines Paedagogium publicum (= Uni-

versität) mit der letzteren war nicht in Aussicht genommen.

Gleichwohl berief man sich später bei Errichtung desselben, um
eine Unterlage zu haben, auf die Kirchenordnung: dieses geschah

von Paul v. Eitzen. Nachdem er als General-Superintendent im

ganzen Lande anerkannt war. richtete er 15<>3 an die damaligen

l "< Ks folgen dann die sonstigen Hechte, welche mit der Schule nicht im

Zusammenhange stellen.
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drei Landesfürsten König Friederieh II. (Nachfolger Christian III.),

Herzog Johann und Adolph eine ausführliche Vorstellung, in

welcher er darlegte, dass die Errichtung einer derartigen Anstalt

nicht gegen die Kirchenordnung sei, sondern es werde die letztere

durch eine derartige Einrichtung „fortgesetzt, bestätigt, ins Werk
gebracht nach der voluntas und intentio ordinatoris". 1

) Die Dar-

legung war ganz nach dein Sinne Adolphs. Letzterer teilte

seinen Plan den beiden andern Landesfürsten 1563 mit, ernannte

eine Anzahl von Kommissaren und forderte auch die Mitregenten

auf, zur Beschleunigung der Ausführung ein Gleiches zu thun.

Die Antwort der letzteren war jedoch keine günstige. Auch
die Domherrn stellten sich seinem Plan entgegen, indem sie in

einer Zuschrift unter Berufung auf den oben erwähnten Revers

von 1566 dem Herzog das Recht absprachen, ohne Einwilligung

der übrigen Landesfürsten über die Güter des Stifts zu Gunsten

einer derartigen Anstalt zu verfügen. Adolph ging nun einseitig

und mit Gewalt vor. Er Hess, wie schon oben angeführt, 1505

drei Domherrn gefangen setzen, das Kapitel musste sich unter-

werfen und gab unter anderm auch seine Zustimmung zu dem

geplanten Pädagogium.

Bereits am Dienstag nach Palmarum 1500 erschien ein

herzogliches Patent, in welchem die Eröffnung der Anstalt nach

Errichtung der erforderlichen Gebäude am Montag nach Michaelis

angekündigt wurde. In einem etwas später gedruckten Lektions-

katalog-) wurden die zu haltenden Vorlesungen mitgeteilt. Eine

in der Stadt Schleswig eintretende Seuche desselben Jahres ver-

zögerte jedoch die Eröffnung bis zum folgenden Jahre. Erst am
0. Oktober 1507 erschien ein neues herzogliches Patent, welches

den 17. November 1507 als den Tag der Eröffnung festsetzte

und allen „ankommenden Scholaren einen gemeinsamen Tisch

und Oeconomia k
* für billiges Geld versprach.

Diese feierliche Eröffnung fand dann am 17. November im

Chore der Domkirche in Anwesenheit des Herzogs statt. Dom-

herr Hieronymus Cypraeus wurde zum ersten halbjährigen Rektor

ernannt, und die unter demselben Datum verliehenen Gesetze

verlesen. Die Privilegien, welche der Herzog der Anstalt

versprach, wurden erst am 5. Januar 1508 ausgefertigt.4
) Deu

') Siehe dieselbe unten unter No. I.

2
I Siehe denselben unten unter No. II.

:t
) Siehe dieselben unter No. III.

4 Leider kann ich dieselben nicht mitteilen.
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Professoren mit ihren Familien und den Studenten wurde Freiheit

von der städtischen Jurisdiktion zugesagt, ebenso waren sie frei

von allen bürgerlichen Lasten. Das Professoren-Kollegium hatte

ausserdem Zollfreiheit und die Erlaubnis, von fremden Kauf-

leuten. Schiffern und Bauern kaufen zu dürfen. Das Pädagogium

erhielt das jus seholasticae initiationis und ein eigenes Siegel

mit dem Christusbilde und der Umschrift: Sig. Paedagogii publ.

Slesvicen. 1507. Somit hatte die Anstalt alle Rechte einer

Universität, sie stellte sich in der Verbindung von Trivialschule

und Pädagogium dar als die alten studia generalia. 1
) Die Pro-

fessoren waren meist an der Trivialschule und am Pädagogium

beschäftigt, daneben hatten sie dann noch eine Stellung im

Kapitel als Domherr oder Domvikar.

Die Anstalt ist in der kurzen Zeit ihres Bestandes niemals

zu rechter Blüte gekommen. Schuld daran trug der immer-

währende Druck des Herzogs auf das Kapitel, die Entziehung

oder saumselig ausgezahlten Gehälter 2
) und das nicht grosse

Interesse des Adels und der Beamten des Landes. Von den

Professoren hat nur v. Eitzen mit voller Hingebung an seiner

Schöpfung bis zu seinem Tode gearbeitet. Nach Verlauf von

zehn Jahren war die Anstalt fast eingegangen. Es fand deshalb

157<> eine nein« feierliche Inauguration derselben statt. Letztere

war einige Jahre von dem erhofften Erfolge gekrönt, aber dann

wurde die Zahl der Studenten immer geringer. Über den Zeit-

punkt der völligen Auflösung herrscht Streit, Nach einigen

hörte sie 1680 auf, richtiger aber hat sie bestanden bis zu

Adolphs Tode 1580. Es blieb von da ab nur die Trivialschule.

Die nächsten Nachfolger Adolphs thaten nichts zur Wieder-

herstellung der Anstalt. Erst 1065 erhielt sie durch die Herzöge

Friederich HI. und Christian Albrecht eine würdigere Nach-

folgerin in der Universität Kiel.

I. Vorstellung des Paul von Eitzen a. 1563. 3
)

Den durchluchtigesten, grottmeehtitfesten, durehhiehtigen. hoch-

gebornen fursten und herrn. herrn Frederichen tho Dennemarcken. Nor-

M Vgl. über den Ausdruck: H. Denille, Die Universitäten des Mittel-

alters bis 1400. lKSf». I. 1 ff. Freisen, Die Universität Paderborn 1808. S. 1.

2
) Bezeichnend dafür ist die Beschwerde des Konrektors Matthiae an

den Herzog -in puncto reslirender Besoldunir <c. l">8(i). Es handelte sich um
200 Rthlr. (Bei Saeh. cit. Beilage 3.)

3
) Die Urkunde ist abgedruckt bei Rflrdam, Xy Kirkehistoriske sainlinger,

Kjöbenhavn lst.s. IV.. lieft 4, und danach bei Sach, cit. S. 5 ff.
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wegen, der Wenden und (rotten koningen und hern Johansen und hern

Adolffcn. erven tho Norwegen, hertogeu tho Kchleswigk, Holstein,

Stomarn und der Dithmarschen. graften tho Oldenhorch, und Delmen-

horst, m.vnen gnedigsten und gnedigen heim.

Durchluchtigeste. grothineehtige koningk. durchluchtige, hoch-

geborne Kirsten und herrn. I. Kon. Mat und F. G. sindt mine linder-

denigste denste und andeehtig gehedt alletidt bevora. CJnedigste und

guedige herrn. I. K. Mat. und P.O. weten sitk gnedigst und gnedig-

lichen tho erinneren, wo hoch nodig dat. gude Scholen sind, darin de

joget in (Sades fruchten und in guder nutter lere und seden truweliken

und Mit igen erlogen und institueret werde. Denue idt jo sonnenclar is,

dat in den Scholen dejeunen moten gelert werden, der inen in der ehrist-

liken Kerken thoni predigambte schall gebruken und dat alle weltlike

regimente, ja ock unse eigene live tho erholdinge der gesuntheit ge-

lerder lüde von nnden hebben und nicht ent bereu mögen. Derhalven

under velen anderen nicht dat geringste ambt iss christlicher overheit

dieser sorge sich annemen. dat gude Scholen angerichtet und erholden

weiden. Als denne ock weilandt de durchluehtigeste, grothineehtige

konig Christian etc. 1. Kon. Mat, und F. (5. her vader und broder, hoch-

loffliker und billiger gedechtnusse. als ein wahrhafl'tig leffheber. patron

und wo l'isaias seiht, nutritius der kerkeii und Scholen, solche sorge

sieh upt bögest hellt Lathen anliggen. Derhalven nicht alleine im konig-

rike Dennemarcken de loft'like universiteten tho Kopenhagen mit groten

unkostingen upgerichtet. continueret und königlichen begnadet und be-

gavet, sondern ock disen furstendomen und landen tho gude und nutte

christ liken und mildichlikcn hellt vorordnet, dat tho Schleswigk

beneverst den leetuien in theologia eine gude particularis schola an-

gerichtet und mit gelerden und gctretiwen lcctoribus und guder ordenung

nutter leclionum in Unguis et artibus bestellet scholde werden, dartho

de domerien als stipendia lectorum gnedigst verordnet, welche lioch-

lofl'like vorordeninge der Kerken ordinantien disser furstendome Schles-

wig und Holstein iss ingelivet

Dcwile overst de erfarungh ahm dage, datt itt bethertho mit

solcher partieular Scholen keinen vortgank hefft mögen gewinnen und

der naiven tho besingende, datt solliche christliche, wolgeiuenede, nutte

und oödige vorordeninge nicht ahne groten schaden und nachdell disser

fursteudomen und landen werde nach gerade undeigan und endliken tho

dichte werden, welchen unrade I. Kon. Mat. und F. G. uth sonderlikem

koniglikem und fürst likem gemote und vederliker christliker leve gegen

ehre underdanen ahne allen t Wittel wol werden ahne mine underdenigste,

d dige und simpele erinnerunge vorkamen und vorbuwen. Dennoch

dewile ick schuldig und pfliehtich sy I. Kon. Mat. und F. (i. under-

denigst nicht tho vorholden, wat minem armen geringen und enfoldigeu

vorstände nach tho wolstande der kerken und Scholen denlich und nutte

Mitteilung«) d. Gea. f. deutsche Erzieh.- u. ScbulgBJCklcbt«. IX 2 189». 1

1

Digitized by Google



1«*>N Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erslehungs- u. Rchulgescn. IX.

syn könne, alss bin ick der underdenigsten thovorsicht. I. Kon. Mat.

untl F. G. werden min underdenigst enfohlig bedeneken von anriehtinge

eines paedagogii tho Sehleswigk (welchs I. Kon. Mat. und F. G. ick

underdenigst hir by vorwaret avergeve und van Biy nicht änderst als

ein erinnerungc tho wideren nachdenkende und beterer vorordeninge

underdenigst gemenet werdt) in gnaden vorstan und upnemen, darumme

ick underdenigst bidde.

Nachdem overst tho befruchtende, dat velichte I. Kon. Mat. und

F. G. konde werden vorgebracht, alss were solche vorordenunge einss

paedagogii der Kerken-ordinantien. darinnen allein ein pari icularis schola

constituiret, ungemete und tho wedderen, solchem ist lichtlichen tho

bejegenen. l)e\vile der Kerken-ordinantien nieuinge und intention is.

dat tho Sehleswigk eine wolgeordenle und wolbestellede schob' nicht

alleine for de joget disser einen stadt Sehleswigk, sondern dissen

gantzen forstendomen und landen flu» guede und mitte schule werden

angerichtet und geholdcn. darinne de joget in Gadcs worde, guden seden

und dogeuden. ock in der Spraken und frien kunsten sehole werden mit

allem Sit« treuwen institnirt undertagen: und overst. wowol vor disser

stadt kinderene temlike schule geholden, doch solliche grote sehole als

in der Kerken-ordinantien gemenet. bet Up den hutigen dach mich nicht

iss angerichtet worden unde veliehte belli in ewigkeit nicht were au-

gerichtet werden, alss were jo grot schade vor de leve joget und disse

lofl'like forstendome und lande, dat derhalven de christlike vorordeninge.

meniuge und intention der Kerken-ordinantien schulde gantz uml gar

tho rugge gesettet werden, tho nicht gan und verschwinden und dat

von 1. Kon. Mat. und F. G. nicht mochte tho Gadcs ehren gemenem

besten und mitte pro partieulari schola. ein paedagogium publicum vor-

ordenet, doch dat gelike woll de trivialis schola. alss de vor de kimler

deuet, darbeuevenst blive. Ilirmith werdt der Kerken-ordinantien nichts

afl'gebraken. sondern desulve vortgesettet. bestediget. int werck gebracht

und geholden, dewile voluntas und iutentio ordinatoris dadorch uth-

gerichtet und exequeret wert, tho prisc uml lave des almecht igen Gades

und tho vorderinge und vortsettiuge gemenes nuttes.

Denne lieblich tho ermeten, dat mit gotliker gnaden uml hulpe

ein wolgeordent paedagogium beteren vortganck gewinnen und hebheu

werde, alss idt mit der partieular Scholen sust lange hei" gehatt heflt.

Wente derjennen, so ere kindere, nachdeme sc temeliker mal lw in der

grammatica institueret sind, von siek an andere orde tho senden sindt

geneget, desulven senden sc nicht gerne uth euer trivial] schola in de

ander, welch dersulven gelik iss. sondern senden sc vel lever ad Scholas

altiores, darinne se nicht allein in trivialibus sondern ock in den fun-

damenten der Spraken, frien Künsten und facultatuni nach gerade mögen

underwiset werden und thonemeu. Resondern overst hebhen beide nlderen

und kindere mehr willen ad Scholas publicas und dewile de uuiversiteten
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fern«' affgelegen, ock de unkostingen in den Universitäten van dage tho

dage ser hoch steigeren und wamsen, tho domo ock nicht so ernstliche

stracks eingetagene diseiplina in den universiteten alss in paedagogiis

kau werden geholden, alss werden hir doch vele fraine olderen affge-

sehreekot und vele edele fine ingenia van den studiis angewendet. So

denne tho Schleswigk ein wolgeordent paedagogiuni edder sehola publica

angerichtet und mit guden mitten leetionibus und gelerden, getreuwen

und ttittigen lectoribus bestellet, wurde; alss is mit der hulpe tiades

woll tho hottende, dat van wegen allerhandt guder gelegenheit disses

ordes vele diseipuli nicht, allein uth dissen forstoudomen und landen,

sondern oek uth den benaberden landen und Steden ankamen werden

und werdt besondern solch paedagogiuni ein eddel Klenode syn vor

I. Kon. Mat. und F. (i. underdanen, beide vor den loffliken adell und de

horgerschop und süss idermennigen. Denne disse bequemicheit einem

ideren wolgelegen, dat de Rindere in crem egen vaderlande, harde bi

obren olderen und frunden et quasi in eonspectu parentum, können

usque ad gradum magisterii vel studia tacultatum mit weinig Unkosten

ertagen und instituirt werden. Alss dat de olderen sehir alle dage

können weten umb ehrer kinder gelegenheit, ott't se ilitigen edder un-

llitigen studeren, woll edder ovell sick holden, eren praeeeptoribus ge-

horsam edder ungehorsam sindt, tho guder edder böser ge.selscb.op sick

gewennen. gesuudt edder kranck sindt etc.

Solliche gelegenheit is den olderen nicht ein geringer trost und

freiide und wert desulve hequeinicheit vele olderen beide des lofl'likeu

adels und andere darben ane t Wittel bewegen, dat se (Jade tho ehren,

eu sulvest und dem ««0111011011 besten tho nutto uml t'raineu ore kindero

ad studia holden worden, de sick sunsteu davor fruchten, dat wenner

so de blniude joget. de sick sulvest noch nicht wet tho dwingende edder

tho ladende, sondern licht liken kau werden vorloret und vordorven, an

ferne trombdo orde vorsondeu Scholen, daher vakener und ehr bose alss

gude tidinge tho hüls bekamen mögen, alss sick ock leider vaken begift't

und thodrocht.

Watt ock solck paedagogiuni vor ein sonderlich zir, ornamentum

und thesaurus dissen furstendomen und landen pro ecclesia et republica

sin worde, solchs is nicht nodieh wittlofl'tig tho erteilen. Vornemlieh

overst werdt solch christlich wergk f. Kon. Mat. und F. (i. vor dem

alniechtigen (Jade und allen Christen hohen und nidrigon Standes rom-

lich syn und werdt gewisslich de almechtige (iott solch glitt, mitte und

christlick worck I. Kon. Mat. und F. (i. mit allerlei geist liken und

liffliken gaven und sogen ricklichen belönon. alss ho denne neu worck

unbelonet will laten, welck in synem namen dem negsten tho gude und

ein tho ehren gesehnt t. wo he klerlich secht: Woll mi ehret, den will

ok woddenimme ehren. Dat, sulve hofft de levo (iott beviset an veleu

potentaten, de sick der korken und Scholen hebben angenainen. besondern

ir
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ock an hogestgedaehtem konigk Christ ian etc., I. Kon. Mat. und F. G.

lwin vader und broder und wert solchs ahne allen twiffel ferner ahn

I. Kon. Mat. und F. G. ock bewisen. dar ick und alle Christeu, do siek

sollicher vorortleninge erfrouwen worden, den leven Gott flitigen, gc-

treuwlichen und einbüßen dach und nacht unih hidden willen.

Gnedigste und gnedige hern. I. Kon. Mat. und F. G. willen dut

enttoldich bedencken nicht anders den wolgetnenct gnedigst und gnedig-

liken voriiiercken und u|iuemeu und so wit und lerne I. Kon. Mat. und

F. G. thohelinden, dat solch Vorschlag tho Gades ehren, tho der Kercken

und policien wolstande gcreken könne, als.s denne tho vorderliker Gelegen-

heit dise ilinge ferner int werek gne»ligst und gnedigetl bringen und

vorordenen laten. I. Kon. Mat. und F. G. befehle ick hiriuit dem

almechtigen, leven (Jade in s.vne gn»'»lige vederlike heschuttülge und be-

scharininge de will I. Kon. Mat. und F. G. ricklich segenen und tho

forderinge siner ehren, waren religion und ehristlikes regiuiciits lang»'

tidt in gnaden fristen und vor allem ung»'lu»ke gn«'»liglieken behoden.

Amen.
I. Kon. Mat. und F. G.

underd<Mii<£ster dener

Paulus von Kitzen.

Bedencken van anrichtinge eins paedagogii tho Schlesswigk.'l

Nachdem de iinkostinge iu den hogen Scholen van »lagen flu»

»lagen also was.sen. dat d»> jennen, de nicht ser r'nk svndt. afl'ge-

schrecket werden, ehre Kinder in »I«' universitates tho sendende und

overst dat domcapitcll tho S»'hh'sswigk darum!» is erholden worden, dat

tho solcher noitroft ein gude schole dtssen gantzen loflliken fürst eu-

dullinen und landen thom besten angerichtet und erhöhten werde: AIhs

kau ane alle ni« unkostingen tho Sehlesswi^k beneveust »ler triviali

schola noch ein gutt paedagogium edder schola publica vor junge

Studenten angerichtet und mit guden un»l nutten lectionil»us linguarum.

artium, philosophiae. thcologiac und ock elementorum juris et medicinae

durch vorleninge gottliker gnaden onlinert und l»»'stellet werilen.'-')

De twe lecturen theologiae. alss superintendentis und lectoris,

sollen vermöge der kercken ordinantien alletidt bestellet svn. Dartho

sindt itzunder nachfolgende persouen vorhanden , welche tho den

lectionibtlS paedagogii können gebruket werden , neinlichen magister

Hieronimus. f'onradus. Mgr. Goltschmidt, M. Stanhulius. M. Johannes

l
) Jiei Rördam a. a. (). und danach hei Such, cit. S. s ff. Letzterer

giebt jedocli die Abweichungen einer kürzeren Fassung «ler Urkunde, welche

wohl den ersten Entwurf darstellt. Ich fjebe diese Abweichungen ebenfalls

nach Bach.

'-') Ei>ter Entwurf: _in<>>tc de pnrticularis schola in partes distimruiret

werden, welches mit ireriinreii Unkosten durch den hiiwnicster (struetuarhisi van

der kercken und in könnte, ;il>s van iddinge her uehntklich. ffi'scheil kaa."
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Lucht vicarius. ') Item so an doctoris Carnarii saligen siede ein

successor edder im paedagogio edder in schobt triviali tho lesende

fliu-Iit i<r erwclet werdt. Item successor edder vicarius Hennanni Hoden-

borges. wo he sulvest tho residerende ungeneget.

Di.sse personen hebhen alle ehre besoldinge und vorleninge, und

iss genoeh. dat van densulven allein einer reetor seholae tri vialis sy.

Tho dissen personen kau ock vor Petrum Sehriver mathematicum

und enen gelerden poeten (welche beide lecturen nicht können nagclatcn

werden) tho theniliker besoldinge rath gefunden werden van vorleddigten

viearien. conimenden, ehorscholer lehnen etc., de sunsteu vorkamen

mochten. Daran sich de canonici an twivel alss leffhebber der Scholen

geborliken schicken werden. Und dewile nach anrieht unge des paedagogii

nicht so vele dener in der kinder Scholen van noden svn, alss kau eins

gesellen besoldinge tho des niatheniatici und poeten stipendiis thogelecht

werden.-') und so an dem allen noch mangell und nicht genoch were. als

kondc van der upkumpst des gebuwetes, welchs mit vorleninge gottliker

gnaden durch anrieht inge eines paedagogii nicht wenich werdt gemehret

werden an der hure veler waninge. de itzunder leddich stau edder gar

weinig inbringen, ene vorbeteringe gesehen.

Den gedachten personell ') können noch folgende lectiones paedagogii

distribuirt werden nach eines .jedem gelegenheit. also dat in den ver

dagen. nernlichen mandage. dingstage, donnersdage und Irevdage. stedes

können twe lectiones gesehen in theologia. ene des vonniddages und

ene des namiddages und dar tho alle dage soven edder acht lectiones

in Unguis et artibus philosophicis und darhenevenst ock nödige re-

petitiones und examina pro juniorilnis, welche lectiones nach gnmenem
rade up bequeme stunde ordeutliken können distribuiret werden und

können de lectiones linguarum et philosophiae disse svn:

Grammatices latinae. Item Terentii, Yergilii. Ovidii. Ciceronis.

cum repet itionibns et exercitiis gramniaticalibus.

Dialectices et rhetorices cum exemplis et exercitiis.

Lectio Llcmentorum phvsices et mat hematum.

Kthiees seu philosophiae moralis et historiariiin.

Grammatices graecae, Homeri. Mesiodi. Luripides. Thucidides,

Herodoti, Icocratis.

Grammatices hebraicae et prophetarum.

'i Stjiit laicht im 1. Kntw.: „(icorg Schotuakcr. \ icariiis. de sick siin>lcn

vorpliclitct bei. alle daire in der Scholen In lesende".

=
) Nach 1. Kniw.: „und derwile bethero ein collcua geselle mer alss

nödicli in der sclmlen gcholden, konnte des einen besulduugf und mi man
sausten mer erlangen kontc. einem gelerden magislro re^even werden, de rertor

paeda-roirii were und sine waniiiL'e beide up den eantoris edder lectori« cellen

up dat he desto vlitiger npsehen kontc und ock sine aeeidcntalia bedde in

denen privativis repet itionibus, emendatione scriptoriiin et privata disciplina -

3
) Nach 1. Kntw.: ..Van dussen personell moste einer magister et reetor
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De midweken und sonnavcndt mosten exercitiis styli et, de-

clamationum, item repetitionibus et examinibus deputeret werden, doeh

dat des sonnavendes oek eine lectio eatechismi und midwekens und

sonnavendes namiddages pro studinsis theologiae lectio dominicalis

epistolae und des sondages evangelii dominicalis geselle.

Datt oek nemandt der leetorn tbom eapittel gehörig anderer

empter halben dess eapittels sieh entschuldigen edder an den lectionibus

vorsumlich sin darve, derhalven können de anderen empter des eapittels

so an den lectionibus hinderlich sint. Sebastiano Corper befalen und

upcriecht werden.

Twe auditoria edder lectoria können syn , nemliken de olde

Pipauen. dar vormals hebben de lectionefl gesehen plegen und de wester-

side in deme ummegange, welche mit geringer unkost doreh den bauw-

meisterkan thogerichtet werden. Dartlio blifft dat auditorium theologicum.

welch itzund iss.')

Tho waningen der Studenten können vor erst de teilen reparert

werden, de im dorne sind baven dem ummegange-) und süss andere huser

des eapittels. de thom dele leddig stau und vorfallen. .So denne mehr

Studenten kamen werden, alss kann ock mehr rades tho waningen ge-

funden weiden. Idt werden ock ane twifell de borger stuben in ehren

husern maken laten, de se verhuren können.

De bibliotheea 3
) im domo kan lichtlich van jaren tho jaren ge-

liefert und vormehret werden, so ein geringe deputaturn jarlikes van dem

gebeuwete darto vorordnet worde. besonderen dat jenne. Weichs süss in

der papistereie tho unnutter ziringe der alltare und bilder, tho lichten

und anderem donde iss geordent und angewendt worden.

Idt moste ock ein starcke ernst haft'tige disciplina geholdcn werden,

datt dejoget mit geborlikem fruchten und dwange tho tlitigem studerende,

gilden seden und erbarliken christliken levemle gewinnet und van

leddichgange, böser geselschop. unordentlikem und bösen levende atT-

geholden werde. Dar tho weren nodieh publica« leges honest ae disci-

plinae. So moste ock dem eonsistorio edder eollegio prnfessorum ene

geborlike jurisdictio werden vorordenet de execssus seludast icorum tho

scholae particidaris syn, de samt dreen yesellen uemcligcu: coureetore, cantoru

infimo de iostitutio und disciplina in particulari seüola vlittch wardetc.**

') „darna moste in deme dorne ein paedagogium auditorium \*orordent

werden, welchs kan sin de Pipauen und so herna de Stube to bitte wer», alss-

dan konte de westerside in deine ununegange darto gebrukel werden und dat

auditorium in der Kercken Idive vor sick ad hrtiones theolngicas." Pipamn

= RttBtkammer. Sakristei.

2
) Ununegang ist di r Schwab! (dänisch: svah). «I. Ii. hedeckter. kühler

(rang (amhitus ecelesiac Slcsvicensis); er hatte zwei Stockwerke, von denen das

ohere, in welchem die Zellen der Dominikaner in katholischer Zeit waren. 174:1

abgetragen wurde (vgl. Such a. a. O.).

3
) Ib.- Domblibliothek bestand 1708 aus 120 Hücheln (vgl. Sacht
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straffende, dartho privilegia scholasticorum nodieh, up dat dp rath 1 h«>

Kchlesswigk der Studenten sick nicht anthomatende hehbe. Item eareer

pro studentibus.

De disciplina privata in liste fürnomblieh geholdon werden dorch

tue magistros ex lectoribus, 1
) welche ock sehlotell tho der Studenten Imsen,

de sus neue pacdagogos privates 1 >i siek wanende. hebben mosten, up dat.

se desulven beide bi dage und avent tiden visitiren konden, desulven

edder jo ein van den moste mit baven dem nmmegange sine waningo

hebben l>i den Studenten upsebendes balven. Ock moste ein jeder

studenle. de nicht insonderheit jemandt van den professoribus befalen

were. dersulven einem sin geldt don, nach nottrufft tho dispenseren

und rekenschop darvan tho bohlende, darvor se ock ere geborliko

accidentalia hebben mochten.

Hin oeconomus were hoch nödieh. desulve konde in des capittels

haiiwhuse edder in der vicarien collatien vor eine temelike hure wanen.

und uiume ein temlick geldt disch holden vor de Studenten, de süss bi

den professoren edder hörnern neuen disch hebben können.

Wenner solliche vorordeninge gesehen, alss were darna nodieh.

dat Kon. Mat. und F. (i. dem capittell und allen lectoribus enistlicken

manderden, dat ein ider syn ampt flitigen warde, bi vorlust siner

praebenden und denstes. Item dat se alle mit ein ander einieheit in

der eni^en waren lere des gottliken wordes und Auspurgis< her confession

ahne allerlei erroginge mer seltsamer, orgerliker und ungehordor und

vorfortscher lere, opinionen und disputationeil und ock uthwendigen im

levende broderlike leve und Irede ahne hader. zanken und ergornisse

under andern holden Scholen, mit augehafftor ernst likor straffe der aver-

treder: und tho der behoff moste nemandt. vor enen lectorem geholden

edder angonatnen werden, sonder sick ersten ercleren, dat he de hillige

gottlikc lehre unses christliken golovens. alse desulve uns in der hilligen

bibell vorgeschroven und in der auspurgfechen confession, apologia,

sehmalkaldischen artikell, catechismo und anderen sehrifuen des hilligen

Lutheri erkläret iss vor recht und warhafftig bekenne und also und

nicht anders apentlich edder betulich wille leren und dat he van «allen

vorforis» hen seeton, besondern der wedderdöper und sacraiuentschwanner

frey sey, alssdenne solch gehruck in der loffliken universiteton tho

Kopenhagen geholden werdt.

Item idt were nodieh. dat solche vorordeninge des paedagogii

dorch Kon. Mat. und F. (i. breve publiceret und den underdanen opent-

liken angelöget worde, dat sc mit geringer unkostinge ere Kinder allhir

in paedagogio holden und leren laten konden usque ad gradum tnagisterii

vel sttldia facultatutn.

Ol k konde van F. (i. gnedige vorordninge gemaket werden, dat

'I ,,de diseiplina privata moste fürnemblich dorch den rectorem paedagogii

geholden werden.14
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de Studenten van den hörnern edder anderen inwaneren tlio Schlesswigk

nicht tho sere mit hure edder dischgelde averscttct und beschweret

werden. 1

)

II. Lektionskatalog des Pädagogiums a. 1566.-)

Leetiones paedagogii, quae volente et dante den hoc anno t.Miti

postridie Michaelis incoahuntur.

In theologia.

Dr. Paul v. Eitzen interpretahitur textuin Hihliorum.

Leetor Caeso Eminga euarrabit epistolam Pauli ad Momanos.

M. Michael Stanhutins interpretahitur locos coinintines Melanchthonis.

M. Erasmus Heinsen ins examen theologituin.

In jure.

I). Adamus Tracigerus eaneellarius institutiones juris.

In medicina.

Prineipia artis medicae.

In Unguis et artibus.

M. Erasmus Heinsenius uno hiduo graminaticain latinain, altero

biduo syntaxin et grammaticales repetitiones.

M. .Tohannes Lucht ins grammaticam graeeam et altero biduo inter-

pretahitur graeetim autorein.

M. Hieronymus Cypraeus grnecum autoreui interpretahitur et

hebraieam linguam docebit.

Dr. Paulus v. Eitzen dialecticen.

Dr. Conradus Hogrevius praelcget cpistolas Ciceronis et altero

biduo Yirgilium.

Dr. Michael Stanhufius enarrabit orationes Ciceronis: idein prae-

leget rhetoricam et addet exempla excnitationis.

M. I. Aurifaber praeleget ethica aut oltieia Ciceronis et hislorias.

M. Petrus Seriba arithmeticam et doctrinam de motilms eoelestibus

aliasque mathenmticas doctrinas studiosis utiles: idem physicam proponet.

Enewaldus Turovius prosodiam et Ovidium.

Singulis septimanis die Sabbati recitabitur ab aliquo studioso

declamatio: ea cura demaudabitur M. Rtanhuflo. M. Aurifabro. M. Erasmo
et M. Petro Seribae.

M Niich 1. Entw.: „solchs paediigogitim konde mit Imlpe und gnaden des

almrchiiirni ^»des up nechst küntt't i-«-n .loamüs tli»..- (KJ jares werden an-

gefangen."

*) Sneh a.a.O. S. 18 gieht den Lektionsplan nach einer alten Abschrift;

derselbe ist jedoch nach ROrdam a. a. 0. nicht vollständig, da hier und da

einzelne Stundenangahen ausgelassen sind. z. M. Kitzen lau au | Tagen in der

Woche, Eminga ebenso an 4 Tagen. Der verstorbene ])r med. Carnarius.

herzoglicher Leibarzt, hatte im Donika|)itel bisher keinen' Nachfolger erhalten,

der die medizinischen Vorlesungen hätte übernehmen können (vgl. Saeh).
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III. Statuten des Pädagogiums. 17. Nov. 1567.')

Legcs paedagogii puhlici Slesvioonsis ab illust rissimo principe et

dnmino. «In. Adolphe» hacrede Norvcgiae. administratore et dnee Sles-

vieensi, Holsatiae, Ktormariae et Dithmarsiae, coniite in Aldenburg et

Delmenhorst etc. promulgatac in ipsa novi paedagogii felici introdtictione

anno a nativitate Christi millesimo quingentesimo sexagesimo septimo,

die Lunae post Martini, qni est hodiernns Novembris dies 17.

De profossoribus.

Lex 1. Initin voluinns. ut professorcs nostri paedagogii Sles-

vicensis profiteantur sc unanimi eonsensu atnplecti pnrain doctrinam

evangelii sient in propheticis et apostolicis scriptis tradita et in Angnstana

oonfessione repetita est et fpiocl sint immunes ah nmnihiis fanaticis et

haereticis npinionihus, quae judicio verae ecclesiae sunt reprobatae.

Lex II. Cum singulari henignitate protessores et scholasticos

paedagogii nostri ex urbici magist rat us potesfato exemerimus et tarnen

soholastica societas magistratu certo, cui ohediat et e quo regatur carere

non possit, ideo v(dumus. ut quolihet semestri comniunil»us omnium pro-

fessorum suffragiis elegatur rector paedagogii; hvemales quidem i>roxima

die Lunae post fest um Martini ad perpetuam memoriam primae intro-

duetionis. quae hoc die deeimo septimo Novcmhris hujus anni millesimi

(piingentesimi sexagesimi septimi auspice Christo facta est : aestivus vero

die Lunae post dominicam Kxaudi rector electus publice in majori

auditoris renunciabitur ibique et tradentur über, sigillum et elaves ad

privilegiorum custodiaiu ae post eam actionem leges roeitahuntur.

Lex III. Volumus, ut rectori siut subjecti (salva tarnen nostra

suprema jurisdietinne) omnes professorcs et scholastici, quorum nomina

alba paedagogii inscripta sunt, jnxta formaui in privilegiis expressam.

Ad deliberationes autem de gravihus causis rector convocare debet

collegium professorum omnium.

Lex I\'. liector sit diligens inspector, ut professorcs honest

c

vivant et sedulo sine negligentia ollicia sua faciant ac regat severa

diseiplina mores scholasticorum.

Lex V. Volumus. ut professorcs in docendo praestent Hdem et

diligentiam atque tempestive in lectorio adsint et ahsque honesta et

neeessaria causa lectiones non negligant.

Lex VI. Volumus, ut exercitia declamalionum et disputationum

alt i Iiis, quihus ea cura mandata est. non negligantur. Sint autem

declamationcs et disjuitationes non ad eriminationes et rixas neque ad

pravarum opinionum seminationem aecomodatae et directae sed ad

utilitatem et eruditionem studiosae juventutis: ideoque cum in disputa-

tionibus theologids superintendens et in aliis rector silentium manda-

verit, sine mora taeere et quieseere disputatores debent.

') Nach dem Abdruck hei Saeli cit. S. 20 ff.
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De studiosis seu scholasticis.

Lex VII. Voluinus, ut seholastici quam primum adrenerinl

rectoroni papda<ro<,Mi adeant pique eoneeptis verhis obedientiam promittant.

rector vero nomina eorum in album paeda#o«;ii referet eisque testimonium

sijrillo publico signatum dabit.

Lex VIII. Coclestis doctoris. domini nostri .Jesu Christi man-

datum est, ut primum quaeratur regnum «1**1 et justicia ipsius. Voluinus

ergo, ut seholastici, qui nomina sua dederunt paedagogio nostro. sint

amantcs pietatis, seduln audiant sacras eonciones, libenter et fre(pienter

intersint divini.s eultihus. reverenter participent cum ceclesia mensae

domini et non loquantiir Idaspheme mit seurriliter de saerosanetis

invsteriis lidei christianae: minist ris quoque verbi debitam reverentiam

exhilteant.

Lex IX. Mane singuli nratiom» saneta auspieentui- studia et

vesperi diuiiias operas oratione claudant certisque fonnulis precum

utantur ante et post eilmm ae indesinentilius suspiriis et votis a den

suecessum felieem suorum Btudiorum petant. Orent quoque j>i*< • verbi

evangeliei eonservatione et pro maxist rat ibus. liono rc^hninc. paee et

incolumitate publica. Talilms enim excrcitiis christ ianam juventutem

assuescero et deditam esse dccet.

Lex X. Ad ehristianam pietateni pertinet, ut adolescentes

innocentiam vitae uhiquc tueantur: meminisse enim debct, se habere

deum inspeetorom morum et factorum SUOruni et angelos sanctos

custodes. Voluinus itaque. ut mores scludastieorum sint pii, verecundi,

casti et modesti, ne indul^eant gulae. ebrietati et lihidiuihus nee

tranquillitatem publieam turbent eouvitiis. famosis libellis aut cantionibus,

rixis, pugnis. noetuniis discursationibus et clamoribus. Qui seeus

leeerint, oos rector convocato collegio professorum ad judicium vneahit

et pro gravitato delii torum puniet vel carcero ve] relegatione.

Lex XL Debeut seholastici semper meminisse. se doctrinae,

pietatis et bonarum artiutn gratis a parentibus et amieis ad nostrum

paedagogium esse missas. Volumus itaque. ut sedulo, assidue et attente

Iectiones audiant. aetaii et studiis suis de cousilio ret t oris et professorum

convenientcs et utiles. Xon sint iguavi et ociosi temporis et peeuniae

consumptores: si qui vero enonnitcr fuerint iguavi et negligeutes, eos

post aliquot admouitiones rector de cousilio eollcgii ex studiorum

cat aIngo delebit.

Lex XII. Volumus, ut nemo ex scholasticis. qui annos viginti

duos uondum est egrcssus vagetur sine inspectore. cui sit coinmeudatus

et apud quem pecuniam suain deponat ab eoquo ad necessarios usus

repetat. ut parentibus et. amieis rationcs suptuum transmitti posaint.

Lex XML Cum singulari dementia et benev(dentia, qua erga

doctrinae sanetae atque artium et scientiarum utilium ae bonarum

studiosos affecti sumus, liberaliter coustituerimus oeconomiam publieam.
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Volumus, ut illi qui nostra liheralit at«* et heneficentia in oeconomia frui

cupimit, modeste se f*eratit. oeeonomo vim, injuriam aut fraudem nullam

faciant eique Sponsoren! eonstituant aut singulis septimanis symbolum

solvant.

Lex XIV. Volumus. ut schobst ici aulicis ministris nostris,

civihus et incolis nostri oppidi Slesvicensis eorumque uxoribus, liberis

ae familiae eontumeliam, injuriam ac vim non faciant. si quis hoe jus

hospitii violaverit. a reetore et cotlcgio severe punietur.

Lex XV. Volumus. ut scholastici tempore hyemali post horam

vespertinam octavam et aestivo tempore post horam immun in plateis

non va<;etitur sed in suis musaeis adsint.

Lex XVI. Volumus, ut vestitus scholasticorum sit honestus et

moderatus, ne potius milites quam scholastici esse videantur et ne nimiis

sumptibus preeiosarum vestium parentes et semet ipsos onerent; Radios

quoque et alia arma in oppido tfestare non deheant.

Lex XVII. Volumus. ut qui ad rectorem vel collepi judicium

a ministro puhlico voeantur, sponte veniant et si ob delicta fuerint jussi

carcerem ingredi mandato sint obedientes.

.Juramentum studiosis paeda^o^ii proponendum.

ESgo X. juro, quod magtsirat-ui et professoribus hujua seholae

Slesvicensis donec in ea versabor, seciindum lejjjes et statuta seholae

volo obedire et quod nolo elaneulum, non salutato rectore ex schola hae

diseedere. Sic me deus adjuvet.
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0.

Pädagogisches aus den Statuten der bayerischen

Benediktiner-Kongregation vom Jahre 1(>S4.

Mitgeteilt von Prälat Dr. Bach, Geistl. Kat im«l Ctiivprs.- Professur in M im« In n.

Einleitung.

Die beiden Codices der Münchener Hof- und Staatsbibliothek

Cod. bav. 510 und 520 enthalten manches Interessante Uber die

Aufgaben und Reformen auf dorn Gebiete der Erzieh ung. zu

welchen sich dir einzelnen Konvent« 1 des Benediktinerordens in

dem damaligen Bayern susammengethan hatten.

in den Verhandlungen, welche dieser Gründung voraus-

gehen und einen Zeitraum von fast vier,Iahten (1081— 1084)

in Anspruch nehmen, wie sie der erstere Cod. hav. 511» bietet,

spricht sich ein sehr einster, religiös gehobener ( Joist aus.

Manche von den einzelnen Klöstern hatten ja nicht mit Unrecht

auf eine Reihe von Verdiensten für Kultur und Bildung des

Volkes zu verweisen, auf eine ehrwürdige Geschichte, welche

noch in die vorkarolingische Periode hinaufreicht. So sehr auch

diese Vorverhandlungen manche interessante Streiflichter auf die

damaligen Zeit Verhältnisse, namentlich auf die Beziehungen der

Konvente zu den Bischöfen einerseits, zu der Staatsgewalt anderer-

seits und endlich zum römischen Stuhle bieten würden; so möge

hier nur auf die Zähigkeit verwiesen werden, mit welcher schon

damals sowohl die Kirchen- als die Staatsgewalt ihre Hechte zu

wahren suchte. Hin Haupthindernis und einer der Hauptgründe

der Verzögerung der Bestätigung der Kongregation von Seiten

des apostolischen Stuhles waren die Befürchtungen der Bischöfe,

namentlich des Erzbisehofes von Salzburg bezüglich der Privi-

legien und Exemptionen der Orden, worin erstere eine Schmäle-

rung ihrer oberhirtlichen Hechte erblicken zn können vermeinten.

Cm einen Gegendruck auf die ( hdensmänner auszuüben, drohte
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der Erzbisehof von Salzburg den Benediktinern geradezu mit

der Aufhebung der Salzburger Hochschule, deren Professoren

ja aus Benediktinern, und zwar vorwiegend aus bayerischen

Benediktinern bestand.

E* liegt nicht in unserem Interesse, hier auf das Für und

Wider und die endliehe Beilegung dieses kleinen Krieges einzu-

gehen. Uns beschäftigen lediglich die pädagogischen Bestrebungen

der Statuten, wie sie ( od. bav. 520 bietet. Ehe wir uns erlauben,

«•iiiige Sätze aus diesen Statuten, welche am 21. August P>S4

von Papst Innocenz XI. endlich bestätigt wurden, anzuführen,

bemerken wir. dass die Citate lediglieh den Zweck haben, die

pädagogischen Veranstaltungen der Kongregation zu charakte-

risieren. Sie sollen denigeniäss eine Ergänzung oder besser die

Begründung der späteren Bemühungen derselben Ordensmänner
sein, welche wir bereits früher (Ba.yernheft S. 17) aus anderen

handschriftlichen Quellen mitgeteilt haben. Wir Übergehen all

das. was über spezielle ( )rdenseinrichtnngen, über die Probezeit,

das sogenannte N'ovitiat der Religiösen. Uber die asketischen

(billigen u. s. w. gesagt ist und citieren lediglich den Inhalt der

betreffenden Kapitel.

Cod. bav. .V_>0 enthält:

Statuta eongregat ionis Bavarieae Ord. S. Benedict i.

gratia e1 authoritate Sanet issimi Doniini nostri Innocentii

Papae XI. sub titulo S. S. Angelorum Custodum erectae per Breve

Apostolicuin ipiod ineipit: Cireuiuspecta Itomaui Pontifieis Ann«) KIH4,

August i.

('. 1. De forma et ordinatione eongregat ionis Bavaricae.

$ 1. I)«' eapitulis et Conventilms gencralibus. $ '2. De praeside

f'ougrcgatioiii.s. ij :{. De Visitatorilms et Visitationibus.

Caput 2. $ 1. I).' mutuis auxiliis et subsidiis.

$ '.\
t". 1:!. Di' comiuuni .studio Literarum. Quamviä in vieinis

Academiis passim ex ist an t Convietus specialiter pro Beligiosis ad studia

mittendis ordinati quia tarnen in plurilms monasteriis partim ppter

defectuni mediorum - seil sumptuum qui in hujusmodi eonvietibua ad

magnani annuatim exereseunl (expensam?) partim ob alias eausas — m>n

omues ad puldieas academias mitti potuerunt, ideoque non pami in suis

monasteriis sine suffleienti instruetione et profectu literario detenti i ndes et.

inhaltiles. otii inagis quam librorum amatores ingenti suo et nionasteriorum

dispendio: ideo ut luie in parte per eongregat ionis nostrae uuionetn

siiccurratnr et in uuo vel pluribus monasteriis occassiones et scholae

operiantur. ulii tales religiosi qui ad puldieas Aeademias quaeuuque ex

causa mitti mm possunt saltem in Pliilosuphia. easilms eonseientiae et
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materiis Theokuxieis Müs quae pro cura animarum et iustruetione populi

in sana et orthodnxa doctriua necessaria sunt ad sufticicntiain erudiantur

et doceantur.

Jn quem fincin ma^istros et professores ex aliis inonasteriis ubi-

cunque tales Bciuntur pro caeteris ad hoc munus idonei advocandi eisque

uti respective eorumque diseipulis per rev. (erendos) visitatores et

eapituluni generale eatenus prospiciendum erit. ut coiumode et sine im«

pediniento vel dct'octu necessariorum studiis vacare possint.

I'orro quin nee trat res studinsi neque novitii in inonasteriis ubi

Studium hujusmodi vel communis novitiatus instituitur sine iiu-tmimodo

et impensis ali possunt, aliqua lt. 15) relusio seu compensatio facienda

erit : et primo quidem curanduin. ut quantum possibile ab uno ad alteruin

monasterium hujusmodi onerum translatio Hat, quatenus mutuam sibi

vieem reddendo vieissim in eodem feuere compensent

Si quae vero inonasteria ad hoc qualificata et satis eapaeia nun

sint, ea pro suis, qiios ad studia aut novitiatum Diittunt, vieissim alios

lieligiosoä reeipiant. siquidem ita oecasio lernt. Sin minus vel in pecunia

moderatam ali<|ualem refusionem. maxime si Novitii au! fratres studiosi

Patrimonium babeant, vel in aliquo genere, etsi mm tunc statim. saltem

cum tempore reco^nit ionem praestent: ubi tarnen nec exaeta et plena

relusio, maxime a inonasteriis alias penuria laborantibiis exigenda sed

propler commune ordinis et coiigregittinnis Immun. ineommo<lum et pars

expensarum supportanda erunt etc. etc.
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10.

Levin Claus Moltke (17. Jahrh.) über die Bedeutung

des Studiums der Geographie und Geschichte.

Mitvclcill von Prälat Dr. Itat'li, Heimlicher Kat und rtiiversiliUs-ProtWsur

in München.

Vielleicht dürfte es nicht «ranz ohne hitrivssi» sein, zu er-

fahren, welche Hochschätzung den genannten Wissenschaften

einer der I ntimen unseres grossen Geographen und Strategen

Moltke in der Mitte des 17. Jahrhunderts, Levin Claus
Moltke, Gehehnrat des Herzogs von Schleswig. Kcpies Maga-

potitanus, wie er sicli nennt, besessen hat. Da wir weder den Stamm-

bäum des deutschen Keldmarschalls und ( leographen Moltke vor uns

haben, noch uns über Heredität hier unterhalten wollen, sondern

lediglich sachliches Interesse fiir die Wissenschaft, namentlich

den l uterricht in der Geographie und der Geschichte im Auge
halten: so möchten wir einige Gedanken des genannten Ritters

und holsteinischen Geheimrats, die uns auch heute noch wahr zu

sein scheinen, reproduzieren.

Zu der grossen ..Persischen Kcisebesehreibung" des Adam
Olearius hat neben anderen auch Levin Claus .Moltke eine

äusserst interessante Widmungsepistel geschrieben, welche mit

folgenden charakteristischen Worten beginnt: ..Xulla reperiri

studia arbitror, quae aeque humano generi in vita civili prosint,

ac historicum et geographicum. quae inter sc tarn aretam con-

junetionem et connexionem habent, ut unum sine alterius auxilio

feliciter tractari non possit. i<l infra patebit."

Kür diesen Satz weiden nun Zeugnisse der Alten, eines

Cicero, Diodor von Sizilien. Livius beigebracht als historische

Belege: dann folgen weiterhin sachliche Gründe. Ks wird ge-

zeigt, zu welch' groben Missgriffen die Unkenntnis der Geographie

und Geschichte auf den verschiedensten Wissensgebieten, der

Jurisprudenz, der Theologie u. s. w. führen muss. So werden
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z. B. eine Reihe Irrtümer der alten Mythologie auf Unkenntnis

der Geschichte reduziert.

Vor allem übergehört, fährt der Autor fort, die Geographie,

wie Strabo bemerkt, zu den fürstlichen Wissenschaften (im-

peratorias artes). Sie gehört nämlich zu den politisch wichtigen

Künsten der Fürsten undhat grossent eils staatliches I nter-

esse: denn sie lehrt den Schauplatz der politischen Angelegen-

heiten, das Festland sowohl, als die See kennen. Ohne geogra-

phisehe Kenntnisse ist weder die Leituug der civilen, noch der

mililärischen Angelegenheiten möglich. Man kann ohne sie

weder Lager abstecken, noch einen Hinterhalt legen, noch Krieg

führen u. s. w. Kolgen wieder Beispiele aus der Völkergeschichte

und dem Kriegswesen. Ohne das Studium der Geographie bleibt

seihst die Theologie und namentlich das Verständnis der heiligen

Schriften dunkel.

,.Es ist wahrlich die Urographie das Auge der heiligen

und profanen Altertümer . . . ja sie erstreckt ihren Nutzen auch

auf das römische Recht, ohne sie ist es nicht möglieh eine Reihe

von Titeln oder Novellen des Codex Civilis oder jene Stellen zu

verstehen, welche sich erst durch die Kenntnis der Geographie

der beiden römischen Reiche oder wenigstens Italiens ergehen."

Ausser dem hohen geistigen (Jenuss. den die Geographie

bietet, welche (vom ptolemäischen Gesichtspunkt des Schreibers

aus) die Kenntnis der Erde in Mitten der Welt llocatam in

media imindi sede) nebst ihren topographischen und klimatischen

Eigenschaften kennen lehrt, ist aber auch der wirtschaftliche und

praktische Nutzen nicht zu vergessen,

Sie lehrt die verborgenen Adern des Goldes und Silbers

entdecken, und die unendliche Stärke der verschiedenen Marmor"

arten. Nun erst wird die Schönheit des Meeres, der Inseln, der

Meeresufer und Flüsse nebst ihren Bewohnern in Betracht ge-

zogen. Die Geographie ist die Lehrineisteriil der Schiffahrt, des

Seekrieges. Mittelst der Geographie können wir den Erdkreis

ohne Gefahr wie ein Museum besuchen. Dazu kommt noch die

Entwicklung des Seebandeis. den die Geographie uns in einer

Weise erschliesst, wie ihn die Alten nicht gekannt.

Daher bringt das Studium der Geschichte und Geographie

den grössten Nutzen. Nachdem noch die Verdienste des Olearius

um diese Wissenschaften besonders hervorgehoben sind, sebMesst

der Brief, der im Jahre 1<>.V> in (Jottorp am Tage der Knienden

des Monats Mai datiert ist.
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11.

• Die Gesellschaft

für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte

vor dem Reichstag.

Gemäss dem von der letzten Generalversammlung der Gesellschaft

am 18. Mai 1898 gefassten Beschlüsse 1
) richtete der Hauptvorstand an

das Reichsamt des Innern am 25. Juni v. J. unter Darlegung der Auf-

gaben, Arbeiten und Entwicklung der Gesellschaft eine Eingabe, in der

um Uebernahme ihrer wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf das

Reich ersucht wurde. Die Eingabe war namens des Vorstandes von

dem ersten Vorsitzenden Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W". Münch und dem

Mitglieds des Redaktionsausschusses Prof. Dr. B. Schwalbe unter-

zeichnet.

In einem detaillierten Voranschlage, der eine Gegenüberstellung

der durchschnittlichen jährlichen Einnahmen und Ausgaben enthielt, so-

wie die bis dahin unberücksichtigten Kosten des redaktionellen Appa-

rates und der von den Gruppen zu leistenden Vorarbeiten mit in Rech-

nung stellte, war der aus Heichsmitteln pro Jahr zu deckende Mindest-

betrag mit rund 50000 Mark angegeben worden.

Die Reichsbehörde entsprach dem Gesuche der Gesellschaft, ihre

Veröffentlichungen zu einer Reichsinstitution zu machen, nicht, nahm

aber zu ihrer Unterstützung unter die einmaligen Ausgaben des dies-

jährigen Etats für das Reichsamt des Innern eine Summe von ÜOU0O

Mark auf.

>) Vergl. Mitt. d. Gest-Usch. VIII. Jahrg., Gc>rhäftl. Teil, S. 234.

Mitteilungen d. Oes. f. deutsche Erzieh.- u. Schulgeschichte. IX 2 im. 12
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Die die Forderung begründende kurze Denkschrift, die dem be-

treffenden Titel beigefügt wurde, hat folgenden Wortlaut:

Jpettßfdirift

lictreffeub

bie £tvaus$abe von "3?eröffrittKc$tinflen auf bem gebiete bei

c:;i.ir.ma'. unb SdmUvcftn*.

Tie im $abre 181*0 begrünbete, über Teuiid)tanb, Cefterreid) unb

bic Sduncifl verbreitete ©efel.jcbaft für beutjd)e Crr,uebnng§- unb Schul

flcjd)id)te bat fich eine planmäßige ©rforfdjung beä früheren unb gegen-

wärtigen ^uftanbeS bou ©rsiehung nnb llntcrridit in beu i'änberu

bcutfdjcr 3mw gut Slufgabc geftellt. Sie Ijat au beut 3roecfe bie bon

einem berbienftuollen ^ribatgelebrteu Anfang ber adliger v>ihrc be-

gonneneu 5Bcröffentlid)ungen übernommen unb burd) bie bou ihr gc-

fdjaffene Drganifation nad) einbcitlidjen (*3end)t§punftcu rocitergefübrt.

2)ic ^cröffentlidjungcn ber (Mellidjaft ftub folgenbe:

1. Tie „Monumenta Germaniae paedagogiea", bOU betten

3ur $c\t IS ©äube borliegcu, fofJen bie gefamte Ifuttuirflung

bev beulfdjen (ft^iebungS- unb UuterridiisroefenS in ihren

toefentlidjcu littcrarifdjen ßengniffen unter gleid)inäfeiger ©erütf-

fidjtiguug ber beiid)iebenen Sd)itlgattuugeu unb ohne Söcbor-

augitug eine« beiouberen Zeitraums ober einer bejonberen

SHiddmtg vorführen. Taueben nicrbcn mfammenfafieube £ar-

ftelluugen etuselucr 3n>cigc bes Unterrid)t*njefeus mit 311 '

grimbelegung be§ urfuublidjcu Materials aufgenommen.

2. Tie „Mitteilungen" ber ©efcllfdjaft, ein Äorreipoubeujblalt

eridjeiueu jährlid) brei- bis biermal im Umfange Don IS bis 20

SPogeit. Sie enthalten Heinere Beiträge $ur (früebungS- unb

Sd)iilge)d)id)te, (irgäuumgen 311 einzelnen täuben ber Monu-

menta, ^eridjtc über bie Sbotigfeit ber ©efellfdjaft, biblio-

graohüdie 3 lHmnmenfteUungen :c. Ter Sdjroerbuuft hrirb audi

hier auf bie iicröffeutltd)img urfunblidier Materialien gelegt,

bisher fiub fieben Jahrgänge cvfdjienen.

3. Tie „Xerte unb ftorfdjuugcn" bienen jur ^eröffeuilitfnmg

von Slrbeitett mittleren Umfange*, bic ein enger begrenztes

Ouettcnmaterial ober ein beftimmtes <yorid)imgsgcbiet bcbaubeln.

gn beut bisher erfdjienenen §eftc fhtb bie Iatemifdieu Sdjüler-

geiprädje ber §umantftcn bcrbffeutlidit.

4. Tas „getarnte CJrjiehungs» unb 11 utcriditsmef en in

ben Räubern beutfdier 3 ll "ge" bilbet ein bibliograprjifd)cS

Stferf, ba* einen boüüänbigeu Uebcrblirf über bie auf bem be-
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{eigneten ©ebiet erfdjeiueube ^adjüttcratur, über amtlidje 95er-

orbmmgen, neue £el)rmittcl u. bergl. genniljren foU. Bisher

ift ein Baub, baS Safjr 180G umfaffeub, tu Störte bon 1243

Seiten erfdjtencit.

5. Befoubcre Bcröffeutlidjungcn roerbeu anfterbem bou ben &al)[-

reidjeu, territorial gegliebcrtcn ©nippen ber ©efeu*fd)aft heraus-

gegeben.

Tie bebeutenbeu Soften für bic Befdiaffuug unb Bearbeitung

bicfeS tr«eitfd)id)tigcn, gerftreuteu unb oft fdjtoer auffinbbaren ÜRaterialS,

fotnic für bie Trutflcguug unb Verausgabe ber Söerfc unb für bie Be-

folbung mifienfdjaftlidjer $ilfsfräftc fiixb bisher, abgejefjen bon ben ber-

IjältniSmäfeig geringfügigen einnahmen aus ben SDcitglieberbciträgcu,

jmn überroiegeuben Steile aus pribateu SWirteln geberft morbeu. Tiefe

Hilfsquellen, meldjc überbieS sunt £eil 311 berfiegen brof)eit, reidjeu bei

Joeitein ttidjt aus, um baS Unternehmen mciter3ufül)ren; bic ©ciellidjnft

uutrbc baljer, luenu it)r uid)t aus öffentlidjeu ^onbs bie crforbcrlidjeu Littel

gemährt toerben, auf bie gortfefeung iljrcr Bcrörfeutlidjuugeu bersidjtcu

müiicn.

©ine berartige SBcubuug märe tief 311 befragen. Tie ©rid)liefumg

ber CucHcn beS betttfdjen ©rsietjuugs- unb UuterridjSroefcnS bieut ber

Grgrünbuug beutjdjcu BolfStumS auf einem ©ebiet, auf bem bic ^oridmug

uod) tocit 3urücf ift unb tuegen ber Sdnuierigfeit ber Beurteilung ber

realen unb ibecllcu ftaftoreu nur langfam borbringcn faim. ©ine toeit-

uermu'igte, bic berfd)icbcneu £tonfe)fiouen unb bcutid)iprnd)Iidicn (Gebiete

nleid)inüfjig nmfaffenbe Organisation, tute fic burd) bic ©efeflfdjafi ge-

idjaffeu ift, erfdieiut für bie 3ufaHimcnfafjuiig aller auf biefem (Gebiete

Iiegcubcu ^orfdmngcu unb für bie Sammlung unb Bcrmertuug beS

örtlid) berftreutcu unb bielfad) berborgeneu Materials unentbcljrlidi.

Tie großen unb roiifcnfd)aftltd) bebeutiamen Aufgaben, toeldjc bie ©c-

fellfdiaft berfolgt, finb rein bcutfdjer Slrt unb betreffen einen 3toeig

unierer $ulturgcfd)id)te, ber für baS BerftänbuiS ber Gntlimflung beS

beutidien ©eiftes bon befonbercr Söidjtigfcit ift. Tic Uuterftümmg beS

Unternehmens aus JHcid)SfonbS cridjeint bamit gerechtfertigt.

9Jad) fadjoerftäubigem ©utadjtcu ift für 185«) ein Betrag bou

oOOOO 9ft. erforberlid). Terfelbe ift unter bie einmaligen i'luSgaben auf«

genommen, ba cS fid) äimäcrjft barum Ijanbclt, bie gegenwärtige Crga-

niiation gut Borbereitung unb Turdifüljruug ber bou ber ©cicllid)aft

begonnenen Beröffcutlidjimgctt 31t erhalten unb bie borljanbeucu, toiffen-

fdjaftlid) tuertbolleu Borarbcitcu ntdjt ungenufct liegen 31t (äffen. 63

mirb alsbamt 31t ermngeu fein, ob uid)t bie Beröffentlid)ungeu ber ©e-

feUfdiaft ol)ttc Bcciuträditiguug ifjres tuifienfdjaftlidjcu SBcrtefi eine bie

Unfoften minberubc (£iufd)ränfuug ^ulaffeu. Sind) erfdjeiut es uidjt aus-

gefd)lofien, ber ©eieüidjaft burd) eine Slenbcrung tfjrer Statuten in 3u-

fünft aubere Hilfsquellen 311 crjdjliefjen.

12-
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Nachdem die Kommission für den Reichshaushalts - Etat die

Position einstimmig genehmigt hatte, stand sie hei der zweiten Lesung

des Gesamtetats am 2. Marz d. J. im Plenum des Reichstags zur

Beratung.

Zum ersten Male wurde der Reichstag mit einer Ange-
legenheit befasst, die wissenschaftliche Aufgaben der Er-
ziehung und des Unterrichts betrifft.

Obwohl die Gefahr einer Ablehnung so gut wie ausgeschlossen

war. weil alle Parteien in der Budget-Kommission ihre Zustimmung zu

der Forderung gegeben hatten, so wurde doch von mehreren Seiten des

Hauses zu dem Titel das Wort ergriffen, um die wissenschaftliche und

nationale Bedeutung des Unternehmens und die Notwendigkeit eines

dauernden Reichszuschusses darzuthun. Die Reden des Bericht-

erstatters Singer (S.), des Dr. Freiherrn von Hertling (C), des Prof.

Dr. Hieber (nl.), des Dr. Lieber (C.) und des Dr. Zwick (fr. Vp.)

brachten die einmutige Sympathie des Reichstags für die Bestrebungen

der Gesellschaft zu einem schönen Ausdruck.

Wir geben hier die Verhandlungen nach dem stenographischen

Bericht unverkürzt wieder.

40. 2t&ung.

£ie Beratung ber einmaligen SluSgabcn beS (StafS beS 9Reid)S«

amts beS ^mtent mirb bei iitel 14 (ä>eröffentlid)imgeu auf beut ©ebiete

öcö $cgie&uitg$< unb Sdmlroefcns) fortgelegt.

öcridjterftatter Singer: Steine Herren, im £it. 14 werben HOO.O
SWarf augeforbert jur Uutcrftühung für bie Verausgabe Don ©etöffent-

lidumgen auf bem Gebiete beS er^ebungS- unb SdjuImcfenS. $ie|e3

Unternehmen ift bisher burdi bic hingebungSüoUe geiitige unb materielle

£hätigfeit eines bcrbtenftüoü'en s£rinatgelebrten geführt unb geförbert

morbeii. ©ic bie Herren aus ber beigefügten $enffd)rift erfeheu motten,

baubelt es fid) für ©iffeufdjaft, 2Jolf*bilbuug unb für l*olf*er,uehung um
auBcrorbeutltd) nudjtigc unb rocrtöofle i*eröffcntltd)ungen. £ie irnbget»

fommiifion mar einmütig ber 2tnfid)t, beut (Jrfudjen ber ©cfcUfdjaft

nad^ugeben, unb hat mid) beauftragt, beim $aufe bic ©etoltltgung

ber Summe bon 80000 SDiarf 51t beantragen, toeldjcm Sluftrage id)

hiermit nadjfomme.

Dr. Freiherr von ,&ertfinfl: gRcine fterrcu, nadjbem bie ^ubget-

fommiifion, roic bou bem §crrn SJeridjterftatter bereits ausgeführt

nutrbc, biefe ^ofition einftimmig angenommeu hat, braudje id) ja uid)t

ju befürditen, baß l)icr im £aufc fid) ^ebeufen bagegeu erbeben »erben;

aber id) lege Söert barauf, bie Slitfmcrffamfeit metterer ftreife auf baS
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Unternehmen, um meldjeS c§ ficf> hier hanbclt, 511 Iciifon. deshalb ge-

ftatte id) mir, einige Söone jur Saajc nod) 511 fpred)en.

SWeiue Herren, »penn uns fo häufig ba* i*orbilb frember £änbcr

angeführt mirb, in benen eiit3elue mit ©lürfsgütern, aber aud) mit

ibealem Sinn begabte ÜWärmer fid) in beu 3>icnft einer großen Sad)c

ftelleu, mähreub mir in £)eutid)lanb allju ferjr geneigt [inb, in fold)en

ftälleu alles Dom Staate 311 ermarten, fo bürfen mir uns freuen, in

biefent ^aüe aud) bei uns ein leudjtcnbcs öeifpiel biefer 8trt anführen

&u fönnen.

SBic fdjon ber $crr 33erid)terftatter bemerfte, tjanbelt es fid) f)ier

barum, ein miffeufd)aftlid)cS Unternehmen großen Stils, meId)eS ur-

fpriiuglid) baS ÖebenSmerf eines einzelnen ÜWanneS auSgcmad)t l)at,

auf eine breitere ^afis 311 fteftcu. ©in einfacher ^riDatgelehrter bat

feit einer SReitje Don fahren nid)t nur feine geiftige Alraft, foubern aud)

feine materiellen 9Mtttel in hod)ber,ngem Sinne bafür geopfert, uad)

einem Don ihm iclbft euttüorfeuen platte bie GJcfdjidjtc bc» beutfdien

Unterrid)ts- unb (Jr^iebnugSmefenS 311 förbern. sJiun liegt ber ^att. aud)

nid)t io, bafe mir Um beut geftern Dom Gerrit Staat»fcfretär fon*

ftruierten au bie Seite ftelleu tonnten, bafe nämlid) nun bie prioate

SPegeifterung Derflogeu fei, unb eben barunt baS SRetdj an bie Stelle

treten ntüffe. $ic priDate ^egeifterung ift uid)t Derflogeu; es ift biet«

mcljr lebiglid) bie ittbfidjt, ba* Unternehmen Don ber ^Jerfon biefe* einen

tUiauneS unabhängig 311 madjen, um es aud) über bie oou ber 9Jatur

beut einzelnen SWenfdjen gefteefte ^ebcnSgrcn^c hinaus fortfefceu unb

meiterfübren 311 fönnen. $u biefem (£nbe hat fid) bereits, che aud) nur

ein dtebanfe baxan auffaut, bie SWittel bes. 9tcid)eS in Mnfprud) ,nt

nehmen, eine föeicllfdjaft gebilbet, bie bcutfdjc ©efcllfdjaft für Crr-

jtefjungS' unb Stf)ulgeid)id)te, meldje baS Don beut mchrfad) genannten

^riüatgelehrteu bis bahin allein geförberte Söerf nun dou töeiellidjafts

megeu übernommen hat- £ie Wefcllfdjaft ift über gau* Scutfdjlanb

Derbreitet unb hat ihren Ü*orftanb in Berlin. Sie hat nantentlid) bie

Dortrefflidje Cfiuridjtuug getroffen, bafc fie in Derfd)icbeneu ©cgeuben be-

foubere (Gruppen gebilbet hat — cS giebt eine babiidje, eine banerifdje,

eine tl)üringifd)e u. f. m. (Gruppe — , bie nun bie Aufgabe haben, bie

(rruehungS« unb Sd)ulgeid)id)te in ihrer uädifteu Umgebung 31t pflegen,

hier ba» ^utereife bafür mad)mrufeu unb nantentlid) biejeuigen Stnbieu

in lofalen 2lrd)iücu unb s^ibliotl)efen anwftellen, bie jur Surdjfühntng

beS Unternehmens erforberlid) fiub. Nunmehr fommt ber meitere

Sdjritt: bie Wefellidjaft befteht, fie arbeitet teils mit ben ihr immer nod)

3itr Verfügung gefteüten Mitteln beS ^rioatmanneS , teils mit ben

üftitglieberbeitrageu, teils mit ben icl)r befdjeibeuen (£iuual)iuen au» ben

^ublifatioueu. Wber es fönnen jefct meitere Cpfer nidjt mehr Derlaugt

merbeu, unb fo erfdjeint es gemifferntafjen al» ^flidit, baft bie gröfjcre

@efamtl)ett, baS 9ieid), nunmehr aud) helfeub unb uuterftütjenb eintrete.
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$d) fjubc geftern gefaßt: oauu, menn eine nuffcnfdjaftlidje Slnfgabc

ü6cr bie ©renae beS eiu3elftaate$ ^inait^Qcfjt, bann liegt meines (h>

artend ber JaU bor, mo baS 9ieid) eintreten h>t. #ier trifft biefe

. ÖorauSfefcung 31t. 3d) *)a&c fd) 011 flefagt, bafe fid) ©nippen in aatij

®eutfd)lanb befinbeu, bic innerhalb ber umfpanuenben Crganifation ber

©efeUidwft für bereu tt)ättg fiub. (£S gilt, biefe ^eftrebungen

alle jufammensufyaiten uub mit oerftärfreu Mitteln jju förbern.

liegt alfo ber fyaü uor, mo meines öradjtenS baS 9fleid) in ber Xljat

befugt uub berechtigt ift, Littel bafiir gut SBerfügung JU fteüen.

vsd) barf nun üicUeid)t nod) stuei ©orte über ben EEBert ber in

HuSfl^t genommenen ober bisher fdjon geleifteten Arbeiten fagen. £ie

(>3cfd}id)te ber ^äbagogif hat fid) bisher mit SBorlicbe bamit bcfd)äftigt,

bic Softeme ber eingeben als 9?äbagogcn berühmten Könnet 31t fain«

mein uub 311 entmirfelu, ober aber fie hat ba* biograpl)ifd}e ©lemeut

bertorjjugt, iubem fie einzelne Sdjulmänner in ifjrem &Mrfcu uub Streben

ttorgefüljrt l)at. dagegen ift in ber Siegel meuiger bcrütffidjtigt morben

ba* Clement meldjeS für ben praftifdjen 3d)ulbetrieb gaii3 befoubere

^eadjtimg berbtent, nämlid) bie 91rt uub Steife, loic in ben früheren

Reiten ba* 3d)ulmcfcn in ben berfdjiebcuen ©egeubeu mirflid) einge-

richtet mar. £ie ©efeUfdjaft für (fraielnmgS- uub 8d)ulgcfd)id)te rid)tet

U)x «lugenmerf nun gerabe lucrauf; fie fammclt bic 3d)itlorbnungen,

bic <\nftrnftionen, bie Smmeifungen für Lehrer, insbefonbere and) bie

i'efynuittel, uub maS bamit 3ufammcul)ängt, um fo ein aufd)aulid)eS uub

botlftäubigeS siulb beS 3d)ulroefcnS in ben bcrfd)icbencn §al)rl)unbcrtcn

311 liefern, — uub baS Ijat nid)t nur tfjeorctifdje, fonberu aud) praftifdic

SBebeutung. 2>a8 Stubium beS 3d)ulbetriebeS früherer ^al)rl)uubcrte

mirb gar l)äufig 311 ber ©rfenutuio führen, baß Cerfuctye, bie mau in

ber Ncujeit ba uub bort gemadjt bat ober madjeu mill, aud) fdiou iit

älteren geilen gemarf)t fiub uub entmeber mit Grfolg gefrönt mareu,

fobaf? mau fie nad)mad)cn fauu, ober fid) fd)on bamals alc> uuburd)-

führbar ergeben I)abeu, fobafe man fie nidjt 31t mtebcrljoleu braucht.

3u biefem praftifd)cn 92ufeen fommt in meinen Äugen binm ber unbe-

streitbare theoretifd) • mifienfdjaftltdje Sert biefer ^eftrebuugen. ($8 ift

eine bisher nod) nidit genügenb berütffidjtigtc Seite ber Stultitrgefdjidjte

bes beutfd)cu Golfes, bic l)icr ooUftiinbigcr bearbeitet roerbeu foll.

vid) fann mid) nidit barauf einlaufen, §l)\\m bic bisher erfdjicncucu

^ublifationcu ber WefeUfdjaft im eii^clucu boruifübrcn; id) null nur

ein ^eiipiel herausnehmen, meldje bic biclfcitigc ^ebeutung be* Unter-

nehmens tenntlid) madjt. 311 ben ©egenftänben, bie bisher fdum in

Arbeit genommen morben fiub ober bemuädjft nod) in weiteten Angriff

genommen merbeu folleu, gehört aud) ein befoubercS jiapitel: bie (£r-

ju'efmng innerhalb ber einzelnen tfürftenbäufer. S)iefe ^orid)ung, bie

fpcjieU für baS iiMttelobadier Ä>auS fd)on 31t einer abfdjlicneubeu ^ubli«

fation geführt hat, ift tum aunerorbeutlid) grofjem h^iftorifdjem ^utereffe.
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GS ift jc^r intcreffant, gu fchcn, in mcldjcr SBcifc, unter melden ©efidjtS«

fünften, nad) meldjcu befonberen ^nftruftionen tu beu gürftcitKäuferu,

bie auf bic (Siefdjidjte ihrer Golfer einen fo großen (£inf(ug ausgeübt

fabelt, bic ©rsietjung geleitet morben ift. GS ift ber befonbere 5Bunfd)

ber leitenben Greife ber ©efeüfdjaft, bafe bie <yorfd)ungen, mie fie für

baS ibMttclSbad)cr $auS bereit«? angeftellt fitib, bcmnädjft aud) für baS

£oheit3ollernl)au$ Dorgcnommeu merben fönnten.

mill ntid) auf biefe ©orte befdjränfen unb empfehle $$nen
baS Unternehmen, baS aus cd)t beutfd)ent SbealiSmuS ^cran§ geboren

unb mit beutfdier miffenfdjafilidjer törünblidjfcit bis baf)ut fortgeführt

morben ift. (AJcbljafte* Vraoo in ber s
J)iittc.)

Dr. Silber (äöürttembcrg): 2Jieine Herren, es bebarf nad) beu

mannen SBorten, bic ber $ert 5lbgeorbnete Dr. grciljerr Don Jedling

für bic attSgcfefotc Gtatspofition hier gefprodjen hat. faunt einer meiteren

Gmpfchlung ber Vemilligung biefer 3ÜU00 SWarf. $d) geftattc mir aber

bod), nod) einiges meuige hinzufügen. GS ift ja felbftocrftänblid), bafe

eine Söfitng ber Aufgabe, meld)c biefe ©efellfdjaft für beutfdje Gr3ichungS-

unb Unterrid)tsgefd)id)tc fid) gefteüt tjat, nämlid) bic Sammlung, 3id)timg,

Verarbeitung unb Vcröffeutlidjung bcS gefamten ungeheuren, burd) alle

x\al)rt)unberte »erteilten, in allen ^roüiuaen unb Staaten gerftreutcu,

oiclfad) nod) gang unbefanntett unb faft üöllig utmerarbeitetcu Materials,

nur burd) bas tfufammennrirfett oiclcr Gräfte unb bas 2utfbringen grofeer

Mittel möglid) ift.

^s'd) braudjc fein SEöort mel)r bari'tbcr jut üerliereu nad) beut, maS
mir foebeu gcl)ört haben, mic es bisher ber opferfreubige unb encrgifdje

xAbealiSmnS eines Gutachten mar, ber einen großen £eil biefer Aufgabe

allein übernommen hotte, unb mic es fid) nun als uotmeubig gezeigt

hat, baß eine gange ©efellfdjaft mit oiclcu .uiiammeumirfcnbeu Gräften

in biefe Slnfgnbc eingetreten ift. lieber bic Nüttel, meld)e 31t biefer

Aufgabe nötig finb, möd)tc id) nur eine eiugigc Mitteilung auS beut

legten ^al)rc madjen, bie mir zugegangen ift. darnach hatte bic (5JcfcH-

fdjaft eine Ginnahme üou 1Ü2SU,(>7 unb eine SluSgabe üon 69 742 Marf,

fobafe allein für biefer ^al)r, — baS Unternehmen ift ungefähr 10 bis

IG §a|r alt, — 59461,33 MarE 31t beden blieben. £er Slbfatj, ben bie

ücrfdjiebcncu Veröffentliaiuugcn ber (>3efcllfd)aft finbeu, fauu natürlid)

bic Soften, meldie nantcutlid) bie Vorarbeiten berurfad)en, niemals berfeu,

meil biefe Vcrüffentlid)ungcu ber Watur ber 8ad)e nadj immer auf einen

oerl)ältuiSmäf;ig flcincu itreis bcfd)ränft bleiben. ?lud) bic (Gruppen«

bilbuug, ton ber ber §err Vorrebuer fd)on gefprodien hat, bie in beu

ücrfd)icbcuftcu Xeilcu ®eutfd)lanbS, and) meine* SöiffeuS in Cefterrcid)

unb ber 3d)mei3 311 ÜBegc gebrannt morben ift, fanu beu Ausfall uidjt

berfeu. GS ift fpc^iell bie mürttembcrgifd)e (Gruppe, ans bereit Weihen

heraus id) gebeten unb anfgeforbert morben bin, für biefe* große unb

nationale Unternehmen ein Üi>ort hier 31t fpredjcn. £ hue iluterftüfcuug
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au§ öffentlichen Mitteln ift eine ortfübrung ber grofjen Stuf-

gab c, meldjc biefe ©eiellfdjaft übernommen bat, fernerbin
gar nid)t möglid). Soldje offeutlid)c Littel finb ibr fdjon jttr Ver-

fügung gcftellt morben, 3. 23. in Cefterreid), unb ,uoar foroobl auf

priuatem SUcgc bon beut «rtaifer Don Ceiterreid), als, fooiel id) gebärt

babc, aueb aus öffentlidjen Staatsmitteln, ferner ebeufo aus ben Mitteln

bes preufjifcbcu Staates. Stubalt, Stenern, VrauuidjtDcig geben Beiträge,

anbere einjelftaaten bes Teutfdjeu Steides roerben, foütel id) gehört

babe, nad) folgen.

Ter £>auptciutbanb, ber gegen biefen unb äbulidje Soften ge-

mad)t werben faun, unb ben mir fd)on bei ber QJeucralbebatte ,511111

CJtat aus beut SDhmbe eines Gerrit Don ber fouicruatioeu Partei gebort

^aben, ift ber, baß alle biefe Tinge fd)liefjlid) Sadje ber (f in^elftaateu

feien. TaS ift ja, morauf fd)ou geftern bei äbnlicben Gtatspofteu mebr

fad) InngetDiefeu morben tft, gar nid)t 511 beftreiten. Mein es treffen

bcnigcgeuüber t)ier bod) bie beibeu (^rnnbfäec su, meldje geftetn Don

feiten bcS £>erru StaatsfefretärS (trafen oon ^ofabomsft) unb bes

Abgeorbneteu $reit)errn Don Bertling aufgeftellt morben finb. Um bei

bem lefeteren anzufangen: es banbelt fid) um eine Aufgabe, meld)e

über bie (Trensen eines (riiijjel ftaateS fyinauSreidjt Gs i*t ja

flar: roenu aud) bie einzelnen Vuubesftaatcn nad) ÜDfafjgabe ber iiineu

gur Verfügung ftet)enben Littel (Selb für bie ü'öfung ber Dorliegeubeu

Aufgabe oermiüigen, fo ift bod) bas gauje Arbeitsgebiet biefer Mefett*

fd)aft berartig, bafe es über bie territorialen OJrensen l)inauS fid) er-

ftrerft, äitmal bei Arbeiten, bie über oiele ^abrbunberte fid) aus

bebuen, alfo über Zeiträume, in beueu allüberall in Teutfdjlanb

ungeljeure Ören^Derfdjiebuugen ftattgefuubeu b^beu. Tafj ferner, um
auf ben Dom verrn Staatsiefretär dou ^ofabomsfn betonten ©eftdjts«

puuft su fommeu, audi Dor beut Auslaube burd) bie Arbeiten

ber (Gefell fdjaft bie bcutfdjc Jyoridjnng in glänjenbet
SüJcifc repräsentiert mirb, babe id) ans einer flteilje oon auslänbi-

fdjen 3ufd)rifteu imb aud) aus mifienirf)aftlid)cn ^eitidiriften erfeben,

bie mir sur Verfügung gcftellt morbeu finb. Tie beroorrageubften

Sdiulmänuer in ,"yranfreidi, (£uglanb unb Siorbamcrifa ijabcu bas

nuternebmen unb bie Arbeiten biefer GJefellidjaft mititeigiltig unb nad)-

abnicnSmert für iljre Üänber genannt. 9titr einige Veifpielc! Ter be.

beutenbftc fteuncr bes SdmlmefcnS im Auslanbe, ben mir bereit in

Tentfdjlaub Ijabeu, £>err Dr. S^ndigram, bat bie Arbeiten be^eidmet als

„ein gans unentbel)rlid)es Hilfsmittel bes Stubiums, um bas uns

aubere Völfcr beueibeu muffen". Ter (ibef bes euglifd)eu SdjulmeieuS

bat eine öbnlidje Untcruebmung für (fnglanb als nötig behautet.

Ael)itlid)e Stimmen finb in ^ranfreidi unb itforbanterifa laut gemorbetl.

^sd) miU aber utdjt mit berartigen Zitaten länger aufbalten.

3dj möd)te fdjliefteu mit einigen allgemeinen Säuen, mtc mein
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$err Storrcbucr fd)on getljan bat. ©enu bie (Jrsicfnmg immer mieber,

öou Generation 31t «Generation, bie tiefften, fittlidjen nnb rcligiöfen

Grnublageu lmfercr itnltnr nnb uuiere* nationalen Safeitt* erneuert,

nnb mcun baS SSerf, um befien Untcrftütjung cd fid) bei biefem Soften

banbelt, „bie orgauifdjc 3 ll iammcngcf)örigfeit aller einzelnen ber (ir*

3ielnmg unb bem Unterricht bienenben Verauftaltungen". oon ber Uni«

uerfität bis ,mr legten £orffd)ule, umfaßt nnb ausbrürft, fo ift fein

3meifel, baf$ mir mit Genehmigung biefeS $ofteu« einem ,mgleid) pro!«

tiidieu unb ibealeu ^toerfe bc* SPeuifdjeti SHeidjS unb ©olfS bieneu. ^d)

möd)te nur münfeben, bafe bei beut nädjften (*tat btefer Soften feine

Stelle finbet im ftap. 7a, b. I). unter ben bauernben „Slu*gaben für

gemeinuüöige ^merfe". Hub id) niüdjte ferner luüufdjcu, baft biefer

^oiteu momögltd), unb ba,m werben bie SOKttel bes grofeeu £eutfd)en

91eid)3 immer nod) Ijinreidjeu, eine (£rl)ölning finbet. US3 liegt ja ein

2>ergleid) nal)e mit bem Soften, ber fd)ou feit einer 9icü)C tum ^aljreu

für bie Monuinenta Gennaniae lii.storica aue»gemorfeu mirb, unb ber fo

ungefähr 70UOU ÜKarf beträgt. Oft ift bie troö aller Ü-ianuigfaltigfeit

immer nod) unb allezeit r>orl)aubcuc ©iuljeit ber bcutfdu'u Multur unb

bamit ein 3tütf eigenartiger 2d)önl)eit beutfdjer ©efdjidjte, 08 ift bie

baufbare $ietfti unb Irene gegen ba* Don ben Tätern lirerbte, roa8

aud) in biefem Unteruebmeu feinen fdjöucn unb grofjeu ?lu*brurf finbet.

68 Ijaubclt fid) loirflid) um eine ber Nation mürbige Gefamtaufgabe,

um eine ebreuDolle Vertretung ber beutfdjen jyorfdmug and) nor bem
SuiSlanbe, um eine im ibealfteu Sinne be$ Sporte« nationale 3ad)c.

Darum möditc id) fdjlicßeu mit ber Hoffnung unb bem äHuufdje,

baR, aud) meint biefe ^ofition in ber Hon mir angeregten erhöhten

©eftalt im nädjftcn unb in ben foinmcuben fahren um uorgelegt mirb,

fic allezeit in biefem t)of)eu $aufe ein freubige* Sterftäubni« unb freunb-

lidjeä lintgegenfommen fiubcn merbc.

(JBrabo! bei ben Wattouallibcraleu.)

Dr. iitber (Montabaur): SPfeiue Herren, id) freue mtd), mit bem
geel)rteu £>erru Sorrebtier cbeufo tote mit meinem t>erel)rteu ^reuube.

Gerrit Dr. ^reiljerrn uou Bertling in ber norliegenbeu Ülugelegenbeit

.ftaub in Qanb geben 311 tonnen. x

x
\d) freue mid), bafj mir aud) bie

beutigen Verbaubluugeu int (iinoerftäubnis uou Parteien beginnen, bie

fouft unb in langer v̂ eit einanber feinblid) gegenüber geftanben bnbeu

unb, leiber, in redjt Dielen Dingen beut nod) ftel)en. Iis mag aud) bie-3

ein cbrenooller i/obn für ben uerbieuteu Wann fein, ber ba* Unter-

uebmeu, über meldie* mir ocrbaubelu, 31t einer 3ctt in* fieben rief, in

meldicr bie oerfdjiebeueu .Monfeffionc-augel)örigeu ber Nation nod) feiub-

feiiger als beute, einanber gegenüberftanben, unb ber e§ getljau Ijat in

noller Berföfmtmg ber beiberfeitigeu fouft einanber fdjeinbar ober tuirf-

lid) fo mibcrftrebeubeu ^utercn'en.

(8el)r riditig!)
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£ie fdjöncn SSorte, tueldjc über bic Slngelegenljeit gefaßen finb,

311 roieberljoleu, ftefjt mir felbftrebcnb nid)t an; id) barf nur nod) einen

SBunfcf) ben bereite geäußerten SJÜnfdjen, beneu id) mid) überall bolt

anfdjüe&c, fchtpfügen.

3n ber 2cnffd)rift, betreffeub bie Verausgabe boit SJeröffeut-

lid)itngeu auf bem (Gebiete bes ©rjictjung^« uub SdntlmefenS, meld)c $ur

3?egrünbung beigegeben ift, wirb am Sd)luffe, gemiffermaBeu alä SJc-

bingung ber 9ieid)§bcteiliguug au biefem Unternehmen, ausgefprodien,

e£ merbe „al§bann" — liiimlid) meuu mir bic 3Ü000 2Warf bewilligt

hätten — 31t ermägen fein, ob nid)t bie SHeröf fentlid)ungeu ber ©c-

fellfdjaft otjue 23ceiuträd)tigung iljrcö nnffcnfdjaftliajen SBerteS eine bic

llutofteu milbernbc (* iufdjrä nfung aulaffen. ^d) glaube, c3 ift

tüd)t unangebrad)t, Don öornfjcrciu red)t nadibrürfüd) i?ermaf)rung ba«

gegen einzulegen, bafj au bic ©ennihrung bicic* 9teid)*,uifd)uffe3 öon

30000 SWarf irgenbmeldjc burcaufratif dje (finflufjnahme im

Sinuc einer ßiufdiräufung ber 93eröffeutlid)imgeu feitenS ber C>3efeCIfcf)aft

gefnütoft merbe. 9fid)t« mürbe bcr()ängni£bo&et fein, tÜS meuu ber

f)od)ücrbicute Schöpfer uub bic hodJücrbicute WefeÜfdjaft, bie mir als

Sortiererin bes Unternehmens bereiten, baS (?rftgcburtered)t ifjrer Dollen

mificnfd)aftlid}cn ftreiljeit bavan geben müßten gegen biejeö &!iufenaerid)t

eines Reich*)ufä)uffcS bon 80000 2ttarf.

(Seht fid)tig!)

Qtfj tarnt beslialb btefeit Satj nur fo berftehen uub annehmen, bafj bie

mificnfdjaftlid) ma&gcbcnbcn s4^crf öitlid)f ei ten felbft fidj bereit

erfläreu, eine bem ^metfe nid)t miberfpredjenbc Slbarcnjuna, 31t fudjen

sroifdjen Sammlung bcS ganzen intereffauten SRatcriald uub 33er-

öff cutlidntug bec- allgemein roiffensmertcu. 9ll|o nur in biefem

Sinne mödjtc id) biefeu Sau berftanben miffen, uub id) für meinen

£eil — id) glaube babei im Spanten aller Qerren, bic bad Unternehmen

unterftüfeen rooHen, ju fpredjeu — pcrmaljrc mid) oon vornherein gegen

jebc burcaufratiid)c (finmifchnng an £anb biefer ^emilliguug in bie

freien wiffenfdja ftlidjcu UntfdjUefjimgen ber «ejeüfdjaft.

(»rabo ö

9hm, meine Herren, barf id) oiellcidit als SUorfitjcnbcr 3f)rer

©ibliothetfommiffion nod) ben SSunid) au bas 9icid)*amt be£ Innern

rid)teu, baß bic Berdffentlidjungeu ber 0>efcllfd)aft für beutjdje Crraichnngö«

uub Sd)ulge)d)id)tc feiten* beo 9teid)*amtS bc* ^nneru and) ber SHeid)*-

tagsbibliothef übermiefen toerben. :&>ir tauften bieder bic »Monumenta

Germaniao paedagogica4
*. (iv fehlen auf unferer 3Mbüotl)ef bic „SD?it*

teilungen", bie ,,£c;itc uub Jy oridjuugen" uub „baö gefamte
(Sr&iehungS- uub Uuterrid)tc<mefen in ben Räubern beutfdjer

3uuge'\ mcldieö an inerter Stelle in ber Xcufidjrijt aufgeführt ift.

i^ei biefer Gelegenheit möitite id) ben allgemeinen föunfdj au§»
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fprcdjen, baß olle ^cröffcntlidumgcn, bic toonJRcidj« megcn unter«

ftüfet »erben, aucf) an bie 9teid)*tag§bibliotf)ef fommeu.

(®e$t rid)tig! bei ben 9catioualliberalctt.)

£aau geboren and) — e3 ift erftauulid), baß man bad erft ocrlangen

muß — bie Monunienta Germaniae historica, bie mir jafnrauS

jahrein, mie ber «$err SBorrebucr fdjoit mit 9ied)t Ijcrborgebobeu l)at, mit

üiel erf)cblid)eren Summen in unferen fortbanernben ?lu*gabcu bebenfen,

bie mir aber bid anf ben [jeutigeu £ag für nnfere 9teid)ötag§bibliotl)cf

fänflid) crmerben müffeu.

(§ört! fjört!)

(Sbcnfo möd)tc id) — ber §crr v^räfibcnt mirb mir ba§ ia tt>ol)l gc-

ftatten, obgleid) cd etmas pon ber 5ad)c abfdjrocift, — bie ctmaigen

Ber8ffentlid)ungen bes römifd)*germantfdjen SWufcumd in SWaina,

bie fünftigen SJeröffentlidmugen ber (f rbbebenftation in Straßburg,
baö in 2tusfid)t geftelüe Jtferf über bie Sirtinifdje Capelle nnb bie

gefamten Üatalogc ber leopolbini)d)-f aroliniid)eu Klabemie
ber 9iaturf oridjer in .'oalle als foldje ^eröffentlidjnngen bcscidjncn,

bie nnfercr sJWeiuung nad) bad SRcidisamt bed ^intern ber SRetd)$tag&*

bibliotljef <ut übermeiien gehalten märe.

(93raüo in ber SDtitte nnb bei ben Mationalliberalen.)

Dr. 3wicft: teilte Herren, id) fjabc mid) lebiglid) juin 28ort gc-

mclbct, um meine nnb meiner politifd)en ftrcunbe 8uftimmung bajn

Aitm Sludbrurf 311 bringen, baß für bic bcutfdjc e f c II f rf) a f t für

(f r^icIjnngS- unb Sd)ulgefd)id)tc biefe 80000 SWarf in ben (£tat ein-

gelegt fiub. ^d) fann bem Perel)rten £erru Sorrebner pollftänbig bei-

pflichten, menn er betont, es gefdjelje bie SPcmifligung in ber fttfl*

idjmcigenben Horaudfebung, baß and) in 3nfnnft bie freie nriffenföaftfufje

$orfd)ung gcroäbrlciftet bleibt, nnb baß mir eoeutucll SJcrmaqmng ein-

legen müßten gegen jebmebe Seelnfluffung biefer Sorfdjnng Pon irgenb

mcld)er Seite.

^d) mödjtc aber nod) mit jmei ©orten binmeifen auf bie große

SBcbcutung beS in 9iebe ftef)enbcn Unterncqmeus; beim id) mödjtc faft

barem jtoeifclu, baß alle bie geehrten ÜJfitglicbcr biefed .tyaufc» über

ben Umfang bcöfclbcu ausreid)enb informiert finb. (fc banbelt fid), mie

fdjon ber erfte \">crr Ü^orrebncr gefagt tjat, pnädift um bic quellen*

mäßige l$orfül)rung uon ^eifpie len bafür, mie bie (fr^ieljung

in uuferem bcutfdjcu ^atcrlaubc in früheren ^abrbun berten

in ©Cftng auf einzelne .Waffen unb 3d)id)tcu bc* Hülfe* nnb in einzelnen

©egenbeu unb ^uftituteu fid) praftiid) geitaltet bat. ein Zeil ber

gorfdjungen ber Ü5cfellfd)aft ift bereits oeröffcutlidjt in ben gebrudt

üorliegeubcu, Ijodjft roerto ollen IS (Monumenta-]iyäubcn, mcld)C eine rcidje

[$unbgrube quellenmäßiger Xarfteüung liefern, unb oou beueu nur ber erftc

.§err SBorrebuec bereits ein ^ciipicl, bie Gr.ueljung ber SMttetebcuQer, Por-

gefütjrt tjat. ^d) gelje barauf nid)t meiter ein, aud) uid)t auf bie Xerte unb
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gorfchungen unb auf bie 2)Jitteiluugcn, bie idjon in uielen heften »or-

liegen. iUber eiu§ möchte id) ermähnen. Die Ci5cfcüfd>aft l)at iid) nid)t

nur bantit begnügt, btc praftiidje Sdmlcrjiebung ber Vergangenheit
ergrihtben 51t helfen, foubern and) baö gefantte litcrarifdjc SWatc«

rial beö l*r,}iehungö« unb Unterridjtvmcfeus ber Wegenmart
jwfantmenauftellen, unb giuar in einer in mouatlidjeu heften erfd)eiueu<

beu Bibliographie, bie alle in Büdjeru unb ^eitfdjrifteu ucröffent-

Itdjten Arbeiten unb Verorbnungcu auf beut gesamten Sdml- unb

(ir,}ielmng*gebiet, oon ber Bolfsidmle biß aur Uuiöerfität, umfaßt.

<2äuttlid)e (£iurid)tungeu be*ielben, äußere unb innere, fiub hier, und)

beu Cueücu unb nad) Jtategorien moblgeorbuet, allmählich jufammeu-

getragen, unb ber ^utjalt ber Hrbeiten ift ftete furj unb flar angegeben

unb über|"id)tlid) georbuet. Sdjou ber critc Banb r>on 1S!H> ift t)öd)ft

locrtuoll, umfaßt über 1200 Seiten unb ift eine ungemein uüdtfige ^uub

grübe, gnuj beioubere für beu v}>äbagogen, für beu £djulmamt aber

aud) uidit miubcr für bie Multurhiftorifer, meldjc ftd) Ieid)t über oou

il)tten ju berfolgeube fragen orientieren fönneu. Gin foldjeö Unter»

nehmen beftaub bi§ je&t nicht. Sir haben jmar einzelne Budv
häublerfataloge, aud) literariid)e lteberfid)teu in beu Spejial-

otgaueu ber uerfduebenen SHifienfdiaften; aber eine Beröffeutltdnmg

in biefem Umfang unb biefer Bollitäubigfeit fehlte ooUftänbig. Sie

hier gegebene füUt alfo eine red)t fühlbare ^'ürfe auf gefamtent (Gebiet

in fehr uuecfmäfuger Seife au*, ^d) null ntidj uid)t barauf eiulafieu,

311 erörtern, meld)c umfaffenbeu iiorrefponben^cn nottueubig maren, eine

nüc große $af)l oou SDiitarbeitent herangezogen merbeu mußte, um biete

Slrbeit ju leiften; jebenfaü* ift baö oorliegeube ein fehr foftfpielige*

Unternehmen, ein foldje*, meldje* ein (Hu^elner ober bie genannte (Gefell-

fdjaft auf bie datier materiell 31t beftreiteu unmöglich im Staube ift.

£e*megeu, unb ba alte Arbeiten biefer Weiellfchaft in Ietjter ^nftaitj ber

©rgrüubuug beS beutfd)cu Bolf*tunt* bienen, fo tote c* einft

mar, fo nüe eÄ bis gilt ($5egeumart fid) eutmitfelt, be*U)egen. glaube idi,

bat unfet beutfd)e$ 93olf aud) bie N^flid)t, biete* bk-her allein auf beu

<2d)ultern ber 05efcllfd)aft unb cine£ einzelnen hodioerbieuten iPfauncs

Iafteube Unternehmen ,ut unterftüfeen unb fidieruifteUeu, unb id) betone

nodmtal*, baf; mir über bie Ginitellumj biefeS Betrag* fehr erfreut

fiub. 9Wöd)te ber Betrag aud) in ßufuuft, roeun uidit in höherem SRafe

fo bod) mmbefteuS in bemfelbcu Umraugc im Utat miebei feinen!

OBrnOo! linfv.)

hierauf fdjlicßt bie £i*fuifiou, bie ^ofitiou mirb einftimmig bc«

tüilligt.
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Geschäftlicher Teil.

Mitteilungen aus den- Gruppen der Gesellschaft.

Gruppe Bayern.

Bericht über die Verhandlungen der Generalversammlung
der Bayerngruppe der Gesellschaft für deutsche Erziebungs-

und Schulgeschichte vom 13. Mai 1899.

Im Vollzuge des $ 4 der Statuten der Bayerngruppe wurde auf

den 13. Mai 1. J. eine Generalversammlung anberaumt. Dazu waren

12 Herren im Saal des Hotels Staehus erschienen.

Der erste Vorsitzende, Herr Prälat Dr. Bach, eröffnete um l/j9 Uhr
die Sitzung, indem er die erschienenen Herren begrüsste und den Schrift-

führer Prof. Dr. Krallinger ersuchte, Bericht über die Thätigkeit der

Gruppe während der abgelaufenen 3 Jahre zu erstatten.

Der Berichterstatter bemerkte einleitend, dass die Gruppe, welche

am 11. April 18! 10 ins Leben getreten, mit Befriedigung auf die ersten

drei Jahre ihres Bestehens zurückblicken könne, wenn auch natürlich

noch viel zu thun übrig bleibe. Bei der ersten Generalversammlung

wurden nach dem Berichte als Aufgaben der Gruppe bezeichnet: Propa-

ganda für den Verein, allgemeine pädagogische Bibliographie für Bayern,

Herstellung eines Bayernheftes für die „Mitteilungen", Ausarbeitung

von Statuten für die Bayerngruppe und Petition um finanzielle Unter-

stützung seitens des Staates.

Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, veranstaltete der Aus-

schuss im ganzen zehn Sitzungen. Eine umfassende und wiederholte

Propaganda hatte den Erfolg, dass z. Z. die Mitgliederzahl in Bayern

auf 114 sich beläuft. Die Bibliographie macht befriedigende Fortschritte:

das Verzeichniss der schulgeschichtlichen Aufsätze, welche in den Zeit-

schriften der historischen Vereine Bayerns niedergelegt sind, hat Herr

Dr. Ockel zu 7
/s fertig, und es besteht Aussicht, dass dieser Teil der

Arbeit bis zum Schluss des Schuljahres erledigt sein wird. Die Re-

gistrierung der schulgeschichtlichen Programme bayerischer Lehranstalten

ist bereits in der vierten Hand. Herr Prof. Eugen Brand hat aber

nunmehr die Arbeit so weit gefördert, dass ihre Vollendung bis nach

den Herbetferien zu erwarten steht. Auch Herr Rektor Marschall hat.

für diese Zeit die Fertigstellung des Verzeichnisses der in Bayern er-

schienenen schulgeschichtlichen Zeitschriftenartikel und Monographien in

Aussicht gestellt. Ein Bayernheft ist im siebenten Jahrgang der „Mit-

teilungen" bereits erschienen. Mit besonderer Freude aber kann die

Gruppe auf die Erfolge der Gesellschaft in finanzieller Hinsicht zunick-

schauen: denn dank des Entgegenkommens <les bayr. Kultusministeriums

und des bayr. Landtages hat die Bayerngruppe einen ständigen Jahres-
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zuschuss von 1000 Mk. bewilligt erhalten, und der Reichstag hat mit

rühmenswertester Einstimmigkeit der Gesamtgesellschaft auf Antrag der

Reichsregierung einen einmaligen Zuschuss von 30OCH) Mk. gewährt.

Die versammelten Herren gaben ihrem Dankesgefühl gegen die beteiligten

Regierungen und Volksvertretungen dureh Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Der Berichterstatter besprach nun die Vorbereitungen eines neuen

Bayernheftes, das womöglich heuer noch veröffentlicht werden soll. Es

sind hiefür noch Rückstände von den früher eingesendeten Arbeiten

vorhanden. Ferner haben Prof. Dr. K ei per- Zweibrücken, Gymnasial-

rektor Dr. Schmid-Ludwigshafen. Rektor Marschall, Prof. E. Brand
und Prälat Bach Beiträge zugesagt. In diesem Zusammenhang teilte

der Berichterstatter auch seine mit Pater Angelikus Eberle, Kapuziner-

vikar in Türkheim, bezüglich dessen Eintrittes in die Bayerngruppe und

Lieferung einer Geschichte des Unterrichts- und Erziehungswesens der

Kapuziner seit Entstehung des Ordens gepflogene Korrespondenz mit.

Wenn die O rdensgruppe nicht zustande kommt, wird der Herr Pater

der Bayerngruppe seine Kraft leihen.

Der zweite Vorsitzende, Herr Hochschulprofessor Günther, dankte

dem Schriftführer für seine Mühewaltung und seinen Bericht.

Der Berichterstatter erbat sich hierauf die Ermächtigung, seinem

verdienten Vorgänger im Schriftführeramte, Herrn Gymnasialrektor

Dr. Schmid, den Dank der Versammlung auszusprechen. Allgemeine

bereitwillige Zustimmung erfolgte.

Nun erstattete der Kassierer der Gruppe. Herr Gymnasiallehrer

Dr. Knoll, Bericht über die Kasse und das Rechnungswesen: für seine

klaren Auseinandersetzungen und seine mühevolle und trotzdem prompte

Geschäftsführung erstattete ihm der erste Herr Vorsitzende unter leb-

hafter Zustimmung der Versammelten seinen Dank.

Hierauf berichtete Herr Dr. Günther über die dem Vernehmen

nach beabsichtigte Beseitigung der „Texte und Forschungen" und die

Einschränkung der Bibliographie. Hierüber hatte der Schriftführer be-

reits vor der Versammlung mit beiden Herren Vorständen eine Be-

sprechung gepflogen. Auf Antrag des Herrn Professors Dr. Günther
wurde einstimmig ausgesprochen: „Wir in Bayern hegen den Wunsch,

es möchten alle schulgeschichtlichen Unternehmungen, welche der Leiter

und Organisator der Gesellschaft für notwendig erachtet hat, aufrecht

erhalten bleiben umsomehr. als eben jetzt durch den Reichszuschuss

mehr Mittel als bisher zur Verfügung gestellt sind."

Auf Antrag des gleichen Herrn wurde ferner beschlossen, mündlich

und schriftlich beim bayrischen Kultusministerium zu petitionieren, da-

mit dasselbe im Bundesrat durch den bayrischen Bevollmächtigten für

Stabilisierung des Reichszuschusses wirke. 1

)

*) Wie uns der erste Schriftführer d»>r Bayerngruppe, Herr Prof. Dr.

Kralling»r, mitt«-ilt, ist die Eingabe wegen Stabilisierung des Reiehszuschusses

bereits eingereicht. Anmerkung der Schriftleitung.
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Eine Anregung des K. Gymnasialprofessors Dr. Keiper in Zwei-

brüeken bezüglich Verlegung der Generalversammlungen auf die Oster-

ferien wird damit erledigt, dass der Ausschuss Anweisung erhalt, nach

Massgahe der jeweiligen Verhältnisse darauf Rücksicht zu nehmen.

Die Wahlen vollzogen sich in folgender Weise:

1. Kuratorium. Seminarinsp. in Kaiserslautern u. Landtagsabg.

Dr. Andreae. Gymnasial rektor und Oberstudienrat Dr. Arnold in

München. Universitätsprofessor und Prälat Dr. Bach in München (zur

Zeit erster Vorsitzender). Regicrungsrat im Staatsministeriuni des

I. f. K.- und Schulangel. Blaul in Manchen. Gymnasialprofessor und

II. Vorsitzender des bayer. Gymnasiallehrervereins Brand in München.

Ministerialrat Dr. Bumm in München. P. A. Eberl e, Kapuzinervikar

in Türkheim. Kreisschulinspektor Erbshäuser in Würzburg. Lehrer

Freytag in München (z. Z. zweiter Schriftführer). Oberlehrer Gebele

in München. Gymnasialprofessor u. I. Vorsitzender des bayer. Gymnasial-

Iehrcrvereins Gebhard in München. Gymnasialrektor Dr. Gerstenecker

in Regensburg. Professor der techn. Hochschule und Landtagsabgeordn.

Dr. Günther in München |z. Z. II. Vorsitzender). Lehrer und I. Vors.

des kathol. Lehrervereins Häberlein in München. Universitätsprof. und

Reichsrat Dr. Freiherr von Hertling in München. Gymnasialprofessor

Dr. Keiper in Zweibrücken. Gymnasiallehrer Dr. Knoll in München

(zur Zeit Kassierer). Gymnasialprofessor Dr. Krallinger in München

(zur Zeit I. Schriftführer). Direktor der K. Hof- und Staatsbibliothek

Geheimrat Dr. von Laubmann in München. Oberregierungsrat im Staats-

ministerium d. I. f. K.- u. Seh. Leichtenstern. Realschulrcktor a. D.

Marschall in München. Pektor der Ludwigskreisrealschule in München

Dr. Miller. Fniversitätsprofessor und Geheimrat Dr. J. v. Müller in

München (zur Zeit Ehrenvorsitzender). Gymnasialrektor. Mitglied des

Obersten Schulrats und Landtagsabgeordneter Dr. Orterer in Eichstätt.

P. Magnus Sattler, Prior des Benediktinerklosters Andechs. Ober-

regierungsrat im Staatsministerium des I. f. K.- u. Schulangel. Schät z in

München. Gymnasialrektor Dr. Beb m idt in Ludwigshafen. Universitäts-

Oberbibliothekar Dr. Schnorr von Karolsfeld in München. Ober-

lehrer u. I. Vorstand des bayr. Volksschullehrcrvereins Schubert in

Augsburg. Gymnasialprofessor und Pektor der Luitpoldkreisrealschule

Sickenberger in München. Domkapitular u. geistl. Pat Dr. Specht in

München. Universitätsprofessor Dr. Stölzle in Würzburg. Rektor des

Realgymnasiums in Nürnberg Dr. Vogt. Gymnasialrektor und Ober-

studienrat Dr. Wecklein in München. ,

2. Der Ausschuss wird auf Antrag des G. Oherregierungsrates

Schätz wieder gewählt unter Aufstellung eines in den Statuten vorge-

sehenen zweiten Schriftführers. Für diese Funktion wird nach Antrag

des Dr. Krallinger Herr Lehrer Karl Freytag in München bestimmt.

8. Der Redaktionsa usscltuss bleibt in der bisherigen Weise

zusammengesetzt.
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Alle anwesenden Herren nahmen die auf sie gefallene Wahl an.

Ueber die Verwendung der für 18!K) der Bayerngruppe zur Ver-

fügung stehenden Summe von 1000 Mk. konnte noch nicht beschlossen

werden, da die Sache noch nicht spruchreif war. Es wurde vereinbart,

seinerzeit in einer Kuratorialsitzung darüber zu bestimmen. Der Schrift-

führer schlug vor, die bayrische Bibliographie als selbständige Arbeit,

herauszugeben und die Beiträge etwa mit 3t) Mk. für den Druckbogen

zu honorieren. Dieser Vorschlag schien allgemein genehm.

Eine längere Besprechung wurde auch gepflogen über die Samm-

lung und Veröffentlichung der bayrischen Schulordnungen früherer

Zeiten. Das Resultat war die besonders von den Herren Oberstudienrat

Rektor Dr. Wecklein und Realschulrektor Marschall erfolgte Betonung

des Wunsches, dass das Unternehmen bald ins Werk gesetzt werde. Nach-

dem der I.Vorsitzende die Versammlung geschlossen hatte, traf ein Tele-

gramm von Herrn Prof. Dr. Kehrbach in Berlin ein, worin der Versamm-

lung ein glücklicher Verlauf ihrer Verhandlungen gewünscht wurde.

Die Versammelten drückten ihre Freude hierüber aus. indem sie ein

Hoch auf Kehrbach ausbrachten. Zugleich wurde beschlossen, am Mitt-

woch, den 17. Mai, die Berliner Generalversammlung telegraphisch zu

begrüssen. Dr. Krallinger,

z. Z. erster Schriftführer der Bayerngruppe.

Gruppe Württemberg.

Auf der Landesversammlung des Württemberger Gymnasiallehrer-

Vereins, die am (>. Mai d. Js. zu Stuttgart tagte, nahm Herr Prof.

Dr. H. Planck, Gelegenheit, über das Württemberg-Heft (H. 1 d. Jahrg.)

und die übrigen litterarischen Veröffentlichungen der Gesellschaft zu

berichten und zum Beitritt anzuregen. Im Hinblick auf die Reichs-

tags -Verhandlungen, bei denen der Abgeordnete für den 2. württem-

bergischen Wahlkreis. Prof. Dr. Hieber. Mitglied dos Gymnasiallehrer-

Vereins, besonders warm für das wissenschaftliche und nationale Unter-

nehmen der Gesellschaft eintrat, befürwortete der Herr Referent fol-

gende, im Namen des Vereins-Ausschusses beantragte Resolution, die

zu nahezu einstimmiger Annahme gelangte: „Die LandesVersammlung

des Württombergisehen Gymnasiallehrer-Vereins hält es für dringend

wünschenswert, dass der einmalige Beitrag von 30 OLK) Mk. zur Unter-

stützung der .Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte"*

im Reiehsetat in einen jührlichen Beitrag, wonniglich von höherem

Betrag, verwandelt wird, und richtet an das Hohe Ministerium des Kirchen-

und Schulwesens die vertrauensvolle Bitte, in dieser Richtung zu wirken."

Hinsichtlich der ausserordentlichen Generalversammlung,
deren Termin (10. .Juli) und Tagesordnung (Aenderung der Satzungen)

den Mitgliedern bereits unter dem S. Juni bekannt gegeben wurde, wird

auf S. 3 des Umschlags dieses Heftes verwiesen.

j. km u UmMl i. >. Imit im». M»
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12.

Eine für die Schule bearbeitete Ausgabe des

Heidelberger Katechismus (1609).

Von Ferdinand Cohrs, Pastor prim. in Eschershausen (Brscbw.).

Katechismen der Vergangenheit sind uns in zahlloser Menge

aufbehalten, aber sehr kärglich sind die Nachrichten darüber, wie

diese Katechismen im Unterricht benutzt worden sind. Wir haben

wohl einige magere Angaben in den Vorreden oder in den obrig-

keitlichen Verordnungen. Wie man aber diese Vorschriften im

einzelnen befolgt hat. darüber erfahren wir selten etwas. Die

Wissenschaft der Katechetik ist erst jungen Datums, und von

einer Methodik des Katechismus-Unterrichts redet man auch erst

seit Jahrzehnten.

Da sind alle Nachrichten von grossem Wert, die uns wirk-

lich von dem Betrieb des Unterrichts erzählen und in das Innere

der Schulstube uns blicken lassen.

Das thut die Ausgabe des Heidelberger Katechismus, auf

die diese Zeilen in Kürze aufmerksam machen wollen.

Sie befindet sich unter 3051. 1 : XVI. L. 15 unter den Bari-

täten der Stadtbibliothek in Ulm und trägt folgenden Titel:

£ated?ifmus/
ober

%irt$er Ünter
rid?t dbriftlicfycr $efyr / wie

£er in Kirchen Dltb Scfyulcn

6er £burfürftlidKu Pfal£

getrieben tx>ir&:

Mitteilungen d. Oes. f. deutsche Erziehung- u. Schulgcscli. IX :t lb'JO. 13
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2lus Cfyurfürßlicfyer Pfalt$ pcr=

oronung für^lid? erflärt / vnb mit
t
3eug*

nüffcn Oer Scrjrift beftetiget: für bte

Scbuljngcnb in 3brer Cburfnrftlidjen

gittaben Canben.

mit Crmrfürftlidjer Pfal£ ^rey^eit &c.

3U I^eyoelberg gebrueft bey (ßotrifarb

Dögeliu. 3m 3a*?r l*U>-

[Ohne Bordüre. 23 S. Vorrede (die heiden Seiten des Titelblatts mit-

gezählt); eine S. leer. Bogeningen 2t—0 (zu je 12 Bll.); drei leere Uli. Dann

mit neuer Paginierung: 2lnr;ang
j

Diefes Cate-
1

djifmi. Titelblatt u. 106 8.

alles in 12°.]

Die Vorrede des Buches datiert vom 10. März 1609. Unsere

Ausgabe ist also — wenn nicht die editio prineeps — so doch

eine der ersten.

Schon der Titel belehrt uns, dass das Buch eine offizielle

Veröffentlichung ist, zum Schulgebrauch bestimmt. l
) Die Vorrede

bestätigt das.

Wer der Herausgeber des Buches ist. wird leider nirgends

gesagt. Jedenfalls hat es eine leitende Persönlichkeit im damaligen

Schul- und Kirchenwesen der Kurpfalz verfasst, vielleicht haben

auch mehrere daran gearbeitet.

Die Eigentümlichkeit des Buches sind vier verschiedene

Zuthaten, durch die der Text des Katechismus den Kindern er-

klärt und zum unverlierbaren Eigentum gemacht werden soll:

1. die Scholien, die. unter den Text der betreffenden Frage gestellt,

einzelne schwierig«' Ausdrücke in ihr erklären: 2. die Summen,

die neben jeder Frage stehend, ihren kurzen Inhalt angeben:

3. die Eandfragen, auf die die Kinder aus dem Text des Kate-

chismus heraus antworten sollen. Das ..Merkzeichen"
||
deutet

ihnen an, welcher Teil des Katechismustextes bei jeder einzelnen

Randfrage benutzt werden muss; etwa in den Text eingefügte

Ziffern machen darauf aufmerksam, dass die Antwort aus mehreren

Teilen bestehen soll. Ganz besonders wichtig ist dem Verfasser

die „ Formierung" der Antworten. IPeil es oen ftnbern — sagt

er — anfangs menn fic nod) nidjt gnug abgerichtet ftnb / in ettras

fdjwer fürfeit, bte antoort auf bie ranbfragen 6er geftalt 511 formieren /

öas fte richtig auf öie frag gefye / vnb einen redeten rolfommencn per»

') Die besondere Bestimmung unserer Ausgabe kommt im zweiten Passus

des Titelblatts zum Ausdruck: der erst«- Passus reproduziert den Original-Titel.
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ftanb mit ftd? bringe : So muffen fte fleifftg abgerichtet werben : I. Das
fte beren mörtcr / barinnen bie frag eigentlich befielet / fleifftg mamemen:
2Usbaftnb/tDj€ :mm£$€K£€*>? IT>3€? IP^KP^B? t>nb

bergleidjen. £>nb bas fte barneben fein lernen / tr>as für mörter fte in

ber antmort brausen muffen, bie ben obgemelten prirtcipaltsorten in

ber frag correspondirm onb mit benfelben t>bereinftimmen : TXls / Dem
u?orte 1P3€ correspondiret bas »ort .... &c. II. Das fte

aud) in adjt nemen / wie fte ber antmort bisweilen Reifen müffen / in

bem fte etliche Wörter barinnen roiberfjolen / etliije anbere barju*

fernen / etliche r/ergegen auffen laffen, etliijc r>erfe£en, etliche nadj

ben numeris, personis, casibus, modis, temporibus &c. peränbern.

Endlich 4. die Zeugnisse der Schrift, die Bibelsprüche, durch die

der Katechismustext bestätigt und bewiesen werden soll. Schon

in der Original-Ausgabe des Heidelberger Katechismus von 1563

waren am Rande Bibelstellen angegeben, die bei einer jeden Frage

Verwendung finden konnten. In unserer Ausgabe ist die Zahl

der Sprüche erheblich vermehrt, und namentlich sind nicht nur

die Bibelstellen angegeben, sondern die Sprüche vollständig ab-

gedruckt. Dem Verständnis der Schüler hat man dadurch ent-

gegenzukommen gesucht, dass man die Worte, auf die es gerade

ankommt, durch grösseren Druck ausgezeichnet hat. Bemerkens-

wert ist auch, dass die Bibelstellen nicht nur nach Kapiteln,

sondern auch schon nach Versen angegeben sind, da gerade der

Heidelberger Katechismus als eins der ersten Bücher von den

Verszahlen Gebrauch gemacht hat. zuerst wahrscheinlich die

latein. Ausgabe: Catechesis religionis christianae, quae traditur

in ecclesiis et scholis Palatinatus. Heydelbergae. Excudebant

Michael Schirat, et Joannes Mayer. Anno MDLXlIT in 8°. (Vgl.

J. C. Bertram, Litterar. Abhandlungen. 1. Stück S. 127 u. 4. St.

S. 200. Halle, 1781 ff.)

Die Behandlung dieser biblischen Zeugnisse wird zuweilen

geradezu zu einem Unterricht in Bibelkunde und biblischer Ge-

schichte. So steht unter der 2. Frage:

Wie viel ftücT fittt Mr netia 31t wiffett, ba* 6u in Mcfcm
troft fclialicb leben tmfe fierben möaeft

?

deren Antwort die berühmte Einteilung des Heidelberger Kate-

chismus enthält:

Drey ftücf: <£rftltd> / roie groft meine funbe rnb elcnb fey. ,5um
anbern / n>ie iä) von allen meinen fünben erlöfet u?erbe. Vnb 5ttm

brüten / u>ie id? (ßott für foldje erlöfung foll banefbar fein. Folgende

Anmerkung:
13*
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3n öer <£piftel an fcie 2?ömer ocr^an&elt t>er 2Ipoftel paulus eben

biefe brey fhld?:

(a) <£rftlicft, oberseugt er Juöen un& fjevöcn / fcas fte elenöe t>no

oerbampte fünber feinö ( Vom 1*. v. des 1. bis auf den 21. v. des 3. cap.)

(6) §um anbern / lehret er von ber erlöfung burdj Cfjrifhim (Vom
21. v. des 3. bis zum ende des 11. capit.)

(c) 5"tn britten / Dermafytet er 3iir Dancfbarfcit burd| Crjriftlict?cti

roanbel (Vom anfang des 12. cap. bis zu end der ejn.)

Die 0. Frage, ob denn (iott die Menschen böse erschaffen

habe, wird durch 2>ic inftorta t>on 6er fdjöpffitn$ menfetyen

(Gen. 1, 26 f.: 2, 7. 18. 21—23) illustriert, die 7. Frage, woher

denn solche verderbte Art des Menschen komme, durch X>ic

iMftoria von c-cm (cic-igen fall tmferer erften cUcrn 216atn»

vnb €vcn im parafccijs (Gen. 2, 8 f. 15—17: 3, 1. 1—7). Bei

Gelegenheit der 10. Frage: W\l (ßott foletyett tmgcliorfam vnb

abfaü pngeftraft (äffen fjiiujcfjcn? werden als ffirneme erempel

5er 5citlid?cn ftrafe die Geschichten Don 6er Sünfeflnt und Von
6cm tmtergang £o6oma nn6 (ßomerra (Gen. 6, 12. 13. 17;

7, 17—19. 21; V.K 24) angeführt.

Der ganze Katechismus mit diesen Zuthaten soll nur mit

den Knaben in den vier Hauptschulen der Kurpfalz, in den vier

('hurfürstlichen paedagogiis, getrieben werden.

3n bcnjcnicjcn Ccutfdjen unb Caicimfdpti lanbfdiulcn aber / in

welchen beibes für fnaben pnb mägMein btefer <£atedufmus perorönet

ift, follen bte ftnber bey 6cnjcni$en fragen gelaffen merben, bie oben

mü einem * ge$etd)net fein / pnb v3lctd}fam einen flehten Catediifmum

madien.

Das sind nicht ganz zwei Drittel der sämtlichen Fragen.

76 von 120, nämlich die Fragen 1—8, 10, 15, 18,20,21,23—20.

29, 31—35, 37, 38, 40, 41, 45, 40. 49-51, 53—01, 06. 08. Gl».

71, 75. 77. 81. 83, 80, 91-94. 9(5, 99, 103—105, 108. 110, 112.

113, 110, 118-129.')

Diese Fragen machen wirklich einen kleinen Katechismus

für sich aus. Der Zusammenhang leidet eigentlich nur an einer

Stelle unter der Auswahl, da wo auf die 10. Frage, die dem

T. Teil: Von 6cs mcnfd?cn clcn6 angehört (s. oj. gleich un-

vermittelt die Frage folgt, die uns schon mitten in den Tl. Teil:

r
l Dabei ist di>' 4. Fnu.'e, obwohl sie nicht mit einem Stern bezeichnet

ist, mit gerechnet. Sie enthält nämlich da» Dojipelgebot der Liehe, das zweifel-

los von alleu Kindern gelernt werden musste. — Die beiden unten abgedruckten

Fragen 31 und A2 geboren zu den besternten Fragen.
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Vitt 6cs mcilfctycn crlöfltttg hineinversetzt: Was minien wir

6<mt ffir ein«« mttkr »ttft er Ii? er ftieften? Sonst sind die aus-

gelassenen Fragen meist solche, die einen Gedanken noch weiter

ausführen, z. B. Fr. (>2— (>4, die die Rechtfertigung aus dem

Glauben, die schon in Fr. Gl berührt ist, noch eingehender be-

handeln, — oder es sind Fragen, die durch ein dogmatisches

oder polemisches Interesse veranlasst waren, z. B. Fr. 27 von der

Vorsehung Gottes, Fr. 47 und 48, wo wegen des Gegensatzes

zur lutherischen Abendmahlslehre davon die Rede ist, dass

Christus seiner menschlichen Natur nach nicht mehr auf Erden

sei, oder Fr. 78—80, die sich gegen die römische Abendmahls-

lehre wenden. Der Hauptsache nach legen die ausgewählten

Fragen nur den Text der fünf Hauptstücke aus. In den Glaubens-

artikeln wird dabei nicht nur die Höllenfahrt (Fr. 44). sondern

auch die Wiederkunft Christi zum Gericht (Fr. 52) unberück-

sichtigt gelassen. In der Erklärung der zehn Gebote fällt auf.

dass beim achten Gebot nur die Frage nach der Übertretung

(Fr. 110) beibehalten, die nach der Erfüllung (Fr. 111) aber weg-

gelassen wird. Die Sakramente werden jedes in zwei Fragen

abgethan, wovon je eine lediglich die Einsetzungsworte enthält.

Diese Auswahl ist nicht erst bei Gelegenheit unserer Aus-

gabe getroffen: sie stammt schon aus früherer Zeit und ist wahr-

scheinlich zuerst im Jahre 1584 auch gesondert erschienen in

den ^ragftucfcn aus 6cm ijetbelbercufdjen Catedn'fmo otogen (vgl.

J. Christoph Köcher, Catechet, Geschichte der Ref. Kirchen.

Jena, 1756. S. :ilO ff ).

Daneben gab es einen noch kürzeren Auszug, der nur aus

22 Fragen bestand. Unserer Vorrede nach war er bestimmt für

öie geringe / fdjledjte fdmlen in flecfen vnb 5örfern, nach heutigem

Sprachgebrauch: für die Volksschulen.

Ol) in ihnen auch die in unserem Buche durchgeführt-'

Unterrichtsmethode Anwendung gefunden hat. darüber erfahren

wir nichts. In den sogenannten Landschulen aber — wir würden

etwa sagen: in den Mittelschulen — werden die für sie aus-

gewählten Fragen mit allen vorhin aufgezählten Hilfsmitteln ge-

übt. Die Kinder werden für diesen Unterricht in 6rey unter-

fdneMidje ordines o&cr bäuflein geteilt und dann stufenweise weiter

geführt. Das erfte rjäuflein gelten bk faiolien / fummarien / vnb

ran&fraaen nichts an. Sie lernen erst einmal den Text der 7<>

Fragen und der notwendigsten zu ihnen gehörigen Sprüche aus-

wendig, die deshalb für fte in ein befonber bücfylein jufammen gc=
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örucft sind. Pas anöcr b/äuflein lernet in öcn gcjcidmeten fragen alle

fummarten / pnö diejenige ranöfragen / pnö $eugnüffe / in tpeldjen öer

erfte budrftab laleinifdj ift. Das öritte lernet jugleid) öie pbrigen ranö»

fragen pnö scugnüffcn alle / in welchen öer erfte budiftab teutfdj ift. Die

fdiolien aber fonnen öie fdmlmetfter fclbft öergeftalt austeilen j öas fte

öem anbern bäuflein 6tc leidjteften / öem öritten öie übrigen juoröncn

:

weld?e fte öodj öie ftnöer ntcfjt öürffen Iaffen auswenöig lernen:

fonöern ift gnug ; öas fte öerfelben perftanö faffen.

Alles dieses nennt der Verfasser den Unterricht im Kate-

chismus. Von ihm unterscheidet er als höhere Stufe die Kate-

chismusttbung. Piefelbigc foll auf öiefe pnterfdncölidje ptererley it>cife

perricr/tet wcröen. Die erfte ift: Pas man jfmen in öcn ranöfragen

öarauf fte $u antworten allbcrctt abgeridrt woröen fmö , etlidie wenig

Wörter peränöcre. Die anöere: Pas ntan jfmen an ftat öer ranöfragen

ctlidjc gar anöere formiere / pnö Demante / ob fte aud? auf öiefelbige

redjt wiffen 5U antworten: Pod? follen oiefclbigen fragen nirgenös

anöers wof?er / fonöern einig pnö allein aus 5cm £atcdusmustert oöer

aus öeffelbigen fdjolien / oöer aus öen fummen / oöer jeugnfiffen öer

Sdirift/rnö öeren fer/olien genommen wcröen. Pie öritte: Pas nadj*

öem man jfmen balö öiefes balö jenes 5eugnüs öer Sdjrift mit öcn

erften Worten angefangen / vnb fte öaffelbe pollcnös hinaus r/at erjeblen

laffen / man fte öarauf befrage / tpas im Catednfmo öaöurdi beftettgt

tperöe: Vi\b in weldjen tporten öer bctpcis eigentlich ftefyc. IPcnn ftcfys

aud} begtebt / öas pnterfdueölidje pünctlein einer antwort öurd) pnter*

fcr/teöltdje 5eugnüffe / oöer öurd} pntcrfdneölicr/e wort eines jeugnüs
/

beftetiget wcröen : (Döer öas ein jeugnüs in mefn* fragen pnterfdjieölicrje

öing $u beweifen ange5ogen wirö / ift öisfals audj öer perfudi bey öcn

finöern pntcrfdneölid) 5U tfmn / ob fte pcrftefycn / welche jeugnüffc pnö

tport 3U einem jeöen pünctlein eigcntlid) gehören. Pie pierte wetfe

ift: Pas r/ergegen / nadiöem jnen balö r/te/balö öort/ein pfinctlein

öes (£ated)ifmi porgelcgt woröen ift / fie öarauf befragt iperöen : iliit

was für einem ^eugnüs öer Sd]rift baffelbige im datedufmo beftetigt

tperöe.

Auch diese Katechismusübung soll mit den Kindern der

Landschulen vorgenommen werden, die erste, dritte und vierte

Weise schon mit dem zweiten Häuflein, die zweite aber als die

schwerere erst mit dem dritten.

Das Pensum der Landschulen wurde dann für die Kinder,

die weiter studierten, im Paedagogium vervollständigt, dessen

Cursus dem "der Landschulen sieh unmittelbar anschloss. Die

anderen Kinder, die man nach Absolvierung der Landschule aus
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der Schule nahm, wurden ermahnt fidj i>afyetm felbft unter, einanöer

auch in 6en pnge$cid}netcn fragen r»olIcnös felbft $u üben
J
beporab

bes Sontags / efye fte in öic fmöerlefyr / ober in 6ie <£atednfmuspre&igten

gefyen, damit auch sie den ganzen Katechismus kennen lernten.

Wie nun eine Unterrichtsstunde auf grund unseres Büch-

leins sich gestaltete, zeigt uns der Anhang. 1
) Tn der im Beispiel

angegehenen Reihenfolge sollten die einzelnen Hilfsmittel an-

gewandt werden. Die einzelnen Abteilungen wurden dann, je

nachdem der Lehrer einen für sie bestimmten Abschnitt behandelte,

beim Unterricht herangezogen.

Wir drucken unter [II] das im Anhang behandelte Beispiel

— nach heutigem Sprachgebrauch: eine Musterkatechese — hier-

unter ab.

Vorher geben wir unter [IJ nach dem Katechismus selbst die

der Katechese zu gründe liegende Iii. Frage, damit man Kate-

chismus und Lehrmethode vergleichen mag. Die 32. Frage fügen

wir hinzu, weil beide Fragen zusammen ein Sonntagspensum aus-

machen. In solche 52 Sonntagspensen hatte man den Heidel-

berger Katechismus schon sehr bald nach seinem Erscheinen ein-

geteilt. Jeden Sonntag wurde eins dieser Pensen in der Kate-

chismuspredigt am Nachmittag erledigt, zuvor aber das am vorigen

Sonntag gepredigte Pensum kurz abgefragt. Tn der Kirche wurden

also — ohne Rücksicht darauf, dass die meisten überhaupt noch

nicht den ganzen Katechismus gelernt hatten — sämtliche Fragen

behandelt. Im Grunde forderte man doch, dass schliesslich jeder

den ganzen Katechismus wissen sollte und man wollte ihm

wenigstens jederzeit Gelegenheit geben, ihn verstehen zu lernen

(vgl. M. A. Goossen, De Heidclbergsche Gateehismus. Leiden,

1890. S. 126 f. Anm. 1). Für die Schule hatte die Einteilung

in Sonntage keine unmittelbare Bedeutung. —
An unserer heutigen Unterrichtsmethode dürfen wir die

Vorschriften unseres Buches nicht messen. An ein Entwickeln

dessen, was gelernt werden soll, denken sie nicht. Bibelsprüche

und biblische Geschichten sollen nicht als Material dienen, um

l
) Ausser den abgedruckten Partien behandelt der Anhang noch einige

andere Fragen in gleicher Weise, giebt dann in einein 2. Teil ein tfe^eidmüs

ber Hiblifdjeu rdiriftcu / baraus biefer t£atccbifmus beftetigt tnorben ift : Heben au-

ijcbetitjtcm beriebt / U?ic bic jiujcnb an3im>ctfen bas fte in ber iMbel felbft lehren

naAfddaoeu ; in einem 3. Teil ein !Vr5eidMuis aller fprücbc bes Heiuen üefta-

ments/fo in biefem datertifmo burd? bie flohen am raub erfläret roorben fein;

und in einem 4. Teil mehrere lange (iebete.
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die Kinder selbst Wahrheiten finden zu lassen, die sie so viel

unmittelbarer zu ihrem geistigen Eigentum machen und so bald

nicht wieder vergessen. Die biblischen Heispiele sollen vielmehr

nur verwandt werden, um die den Kindern mitgeteilten Wahr-

heiten zu beweisen. Durchweg besteht der Unterricht trotz der

vielen Hilfsmittel doch nur darin, dass der Lehrer vorsagt, der

Schüler nachspricht. Im Auswendiglernen sieht man das Heil.

Dennoch wollen wir die hohe Bedeutung unseres Büchleins

nicht verkennen. Es will dem verständnislosen Auswendiglernen

wehren: die Kinder sollen ihren Katechismus wirklich verstehen.

Und dabei ist manches, was es vorschreibt, auch heute noch

ernstester Beachtung wert. Die Scholien, die schwierige Wen-
dungen erklären, die Randfragen, die der Zergliederung des

Textes dienen, die Fragen, die aus dem Katechismustext heraus

Beantwortung fordern, werden heute noch zur Nachahmung

empfohlen.

Jedenfalls bedeutete unsere Katechismusausgabe zu ihrer

Zeit einen erheblichen Fortschritt in der Methode des Katechismus-

unterrichts. Wenn es sich nicht weiter durchgesetzt hat, sondern

in der übrigen Katechismuslitteratur unbeachtet geblieben ist. so

findet das seinen Grund in den bald folgenden Kriegszeiten, die

manche kaum begonnene Entwickelung zerstörten. —
Die Weitschweifigkeit des Originals habe ich in den ab-

gedruckten Partien hier und da zu mindern gesucht. Ganz weg-

bringen durfte ich sie nicht, wenn nicht die Eigenart des Ver-

fassers zerstört werden sollte, und die Eigentümlichkeit der Zeit,

in der er lebte und schrieb. —

Per XII Sonta$.

II-]

Don bem namcu £briftu>.

£rag

Der fotm (Sottes ijt <* brtfrn«

bas ift / ein aefalbtcr genannt /

bicrocil er ju breyett ämptern

gcfalbet ift roorfcen: Pas er

i. Pnfer prop^cH: :. Dufer

boljerprieftcr f
: .5. Pnfer Könia

feyi.

* Warum!» ift «r Chriftu* *a* ift / «in

gefafbter 9c*

tiatit?

Von wem ift «Ibriftus gefalbet? Hnuoort.

Wie ift er gefalbet?

Da* er von 03ott bem i\itter»
|(

<•) per-

orönet 1» / onb'-) mit bem heiligen (Seift gcfalbet

ift«*: 5u onfenn oberiten propbeten unb lebrcr«'
/
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Wie rerrid?tet er fein prophetifd? ber mts ben beimltdjen ratb rnb willen (Rottes

ampt? von rnfer erlöfung rolfömlicb offenbaret Pnb

3u onferm einigen ^ot^eTtprirftcr f
, ber

|j
U) rns

mit bem einigen opfer feines leibs crlöfet h^tP:

Wie fein hobepriefterlid? ampt? (2) jmmerbar mit feiner ftirbitt für bem

Patter r-ertrirtl«: Pnb 3U onferm eroigen fönig I

ber rns'O mit feinem Wort* rnb «Seift» regirt
/

Wie fein fönialid? ampt? ™* {2) bcV »« «morbeneu erlöfung fdnifcet vnb
' crbelt.m

<£b,riftus
] Ctfriftus ift ein (5riecbifdj / IHeffias ein ftebreifdj roort / heift eins

fo riel als bas anber / nemlidj einen gcfalbten / roic uadjfolgenbe 3mceu fpriid*-

lebren. IPir Reiben ben IHeffiam funben, roelcbcs ift rerbolmetfd>et ber gefalbtc.

Joh: 1.42. 3tem: 3<b roeis bas Ittefftas fompt/ber ba Cbjiftus beiffet. Joh. 4 25.

Propheten: h°bcuPr 'cftcr • fönig.] Denn im alten (Ceftament / rourbeu bie

propbeten / fönige / rnb bobepriefter / roehbc bes b€HS<£lT tihrif5" fürbilbe maren /

gefalbct: Pub mar jbnen foldjc falbung ein 3euguüs \i\res orbentlidjeu berufs 511

foldjen ämptern / rnb bas ftc (Sott mit notbmcnbigcu gaben begnaben / rnb fold?e

ämpter mit nufc 311 rerroalten tüajtig madjeu mürbe.

«^eugnüffe ber Sdjrift.

<a» Sie Ifaben fid? verfamlet ober bein heilig» finb 3*fum / mclcbeu J)V

gefalbct baft.

(b) Per (Seift bes liOKen ift bey mir: Derbalben er mid) gefalbct

bat vnb gefanbt / 5U rerfüubigen bas <£pangelium ben armen. Chri-

sten* : <£s miffe bas gantje baus ^\tacl geroifj / bas (ßott
8*M'

biefen 3cfum/bcn jbr gecreufiiget habt/ 511 einem Q€£H€Zl rnb (Ibrift gc^

mad?t fyat.

(e) T)n baft geliebct bie gcredjtigfeit / rnb gebaffet bie mgereaMigfcit / Parumb

bat bid> / 0 C*5ott * / gefalbct bein (Sott t / mit bem öle • 0 eroiger fobn

ber fretnben * / rber beine genoffeu. 3tem: (Sott hat ^efurn
+ pdttcr

ro»i ila3arctb gefalbet mit bem heiligen (ßeifte / rnb • mit bem bei.

fraft. ügen (Seift.

(d) Mofes bat gefagt 311 ben rattern: <£inen propfyeten mirb eud) ber

ß£2U\ emer 03ott enpccfen aus erorcu brübem / glcid? roie mid? / ben foll jbr

hören /in allem bas er 311 cud> fagen roirb. 3tem: Sibe, eine ftimm aus ben

roolrfen fpraa>: Dis ift mein lieber Sobn / an roclcbem ich molgcfalleu habe:

»cn (oll fr ^Sten. Jolmma itr
(*> Niemanb bat (Sott je gefeben / ber eingebornc robu / iettff'er.

ber in bes Patters fdjofj ift / ber fyat es rms rerfünbiget. 2>icm - Alles

u>as id> fyab ron meinem Patter gehöret fyab idj eudj funb getrau.

< f ) Der I7*£K2\ i\at gefdjrooreu / rnb roirb jbn nicht gereroen: Du bift ein

priefter CtPiglid) / uadj ber roeife ITleId)ifebed?. 3(cm: Ibr heiligen brüber/ bie

jbr mitbcrujfcn feib burdj ben bimlifd^eit beruf uemet mar bes apoftels rnb

^O^enpriefters / ben roir befeunen / C^rifti 3c fu *

<B) AVir ftnb ger^eiliget / einmal gefd)er?en burdj bas opfer bes
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leibs 3cfu <£r/rifti. 3tem: Crjriftus f?at mit einem opfer in eroigfeit

rollenöet / 6ie gebeiliget meroen.

(h > Wer wil rerbammen? Cfjriftus ift l^ie / ber geftorben tft / ja riel

merjr / ber audj aufertpeefet tft / roelcber ift 3ur redeten (Softes / pnb pertritt uns.

(i
> Id? rjabe meinen fönig eingefefct/ auf meinen Oott^ von

heiligen berg $ion. 3tem: Id) bin ein fönig. SrSL f» Ätoto.
<k > Der rr>iri> oas feepter: * keines reiebs • bas feepter <£hri-

fenöen aussen. Jtem: Dein wert ift meines fuffes t&tnb^fä
leuchte / vnb ein liedit auf meinem roege. onb »Epaugelium fo

0) Dein guter (Seift fürjre mid, auf ebener ™ jg™^^
bahn, 3tem: So id> hingehe / mit id? ben tröfter* 311 euch meitfaget cap. :."3.

fenben. Der wirb eud> in alle trarbeit leiten. * *>™ heiligen (Seift.

(m) meine fdjafc t^Sren meine ftimmc/pnb id? fennefte/pnb fic folgen mir:

t)ub ich gebe jtmeu bas ewige leben / pnb fte werben nimmermehr pmbfommen / pnb

niemanö roirö fte mir aus meiner Ijanö reiffen.

a] Act: 4. 27. b] Luc. 4. 18. aus Ksa : 61. 1. Act. 2. 36. c] Hebr. 1. 9.

aus dem 45. Psalm, vor. 8. Actor: 10. 38. dj Act: 3. 22. aus Deut: 18. 15.

Matth: 17. 5. e] Joh: 1. 18. Johan: 15. 15. f] Psal. 110. 4. Heb: 3, 1.

gj Heb: 10. 10. Heb. 10. 14. h] Horn: 8. 34. i] Psal: 2. 6. Joh: 18. 37.

kj Psal: 110. 2. Psal: 11V. 105. I] Psal: 143. 10. Joh: 16. 7, 13. m] Joh: 10. 27.

Vom uamcu ber Triften.

Ich roerbc ein öjrift / bas ift /

ein gcfalbtcr genant / tpeil ich

<£brifti falbung 311 obgemeltcu

breyen ämptern theilhaftig bin*».

^rag 7>2.

* Wavnmb wirft a her tu cht

Chrift gelten«

net?

2tnttPort.

;|
Pas id? bureb ben glauben eitt glieb

dhrifti » / pnb alfo fetner falbung theilhaftig binb:

2luf
j
bas auch ich feinen ttamen befcnnC:; mich,

jbm 311 einem lebettbtgen banefopfer barftelle«1 :

Vnb
II

(t) mit freyem geroijfctt in biefem leben

roiber bie fünbe pnb teufel ftreitc«: Vnb M her-

nach in etpigfeit mit jfym pber alle ercaturen

herrfebe f.

€iu <£brift
]
Crjrtft fompt pou beut ttamen <£hriftus / bas ift / gefalbter / Vnb if%

biefer name ben gläubigen crftlid? in 2lntiodjia gegeben werben
/
etlid?e jähr nach,

<£b
(
riftt himmelfahrt / wie in ber 2Ipeftel gefdjicbten 511 lefen ift cap. 11. 26.

Seiner falbung theilhaftig bin ] bas ift / feines (Seiftes / burdj welchen auch

ich 311m propheten / priefter Pub fönig gefalbet / Apoc: 5. 10. vnb folche ämpter 5U

rerrichten burd? benfelben feinen (Seift tüchtig gemacht werte.

lüarumb bifttt ber falbung

dhrifti theilhaftig?

Wie perrichteftu beiu prophe-

tifcb ampt?

Wie perriditeftu bein priefter«

lieh ampt?

Wie perrichteftu bein föttiglidj

ampt?
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«^eugnüffc ber £d>rift.

W 3^r l)abt 6ic falbung pon 6cm / 6er fyeilig ift / vnb tpiffet

alles. 3tcm: IDcil jrn- benn finber feiö/f?at (Rott gefan6t 6en (Seift

feines Solms in etpre fyertym.

<b > Die falbung, bic jfjr von <£f?rifto empfangen fyabt / bleibet bet)

eudi. 3tem: Gott ifts / ber rns befeftiget fampt eud? in <£brifmm / imb pns

gefalbet/pn6 rcrfigclt / vnb in pnfere fjertsen bas pfanb/öen (ßeifi/ge*

geben f?at.

( c > Iljr feib bas auserroebjtc gcfd?led?t / bas föuiglidje prieftertlmmb / bas

beilige roltf / bas rolrf bes eigentbumbs / bas jfyr perfün6igen folt 6ie tugenben

6cf? / 6er euä} beruffen fyat von ber ftufternüs 3u feinem rounberbaren liertt.

(d) Batpet eild? / als bie Icbenbigen fteinc 311m geiftlidjeu b^ufe / vnb

5um ^eiligen prieftertlmmb / 5U opfern geiftltdje opfer / bie <5ott angenem

finb burdj 3cfum <£br'f*- 3 tcm: 1* rermane eudj / lieben bräber / bureb bie barm«

Ijertjigfeit (ßottes / bas jb,r etpre leibe begebet $um opfer / bas 6a Ieben6ig /

fycilig / pn6 (Rott rpolgefällig fey / meines fey eroer rernünftiger <8otte«bienfi.

{e)
Caffet bie fiin6c nidjt fyerfdjcn in erorem fterblidjen leibe / jljr

geborfam 311 leiften in jbreu lüften. 2ludj begebet nicfyt 6er fünben ea>rc

glie6cr 511 rpaffen 6er pngeredjtigfeit / fon6ern begebet eudj felbfi (Sott / als

bie ba aus ben tobten lebenbig finb / vnb erpre glie6er «Sott JU tpaffen 6er

gereditigfeit. ^tem: XDit Ijaben ni<b,t mit fleifdj vnb Hut $u fämpfen / fonbern

mit dürften / pn6 gewaltigen / nemlid} mit 6en fyerrn 6er tpelt / 6ie in

6er finfternüs 6iefer rpelt berrfdjen / mit 6en böfen (Öeiftern pnter 6em

Gimmel. 3tcm: Seib nüchtern rnb roadjet: Denn erper rpiberfadjer / 6er

teufel ' geltet Pmbfyer roie ein brüllenber löroe / rnb fudjet / treiben er rerftblinge.

Dem rpi6erftefyct feft im glauben.

t{
> IDer pbcra>in6et / 6em ipü idj geben mit mir Christus

auf meinem ftul 5U fi^en / roie idj rberrounbeu habe / rnb bin gefeffeu mit

meinem ratter auf feinem ftul. ^tem: Pulben rpir fo tperben tpir mit jfmi

fyerrfdjen.

aj 1. Joh. : 2. 20. Gal. : 4. 6. bj 1. Joh : 2. 27 2. Cor : 1 21, 22. c] 1. Pet : 2. 9.

d]l.Pet:2.5. Rom: 12. 1. cj Rom : 6. 12, 13. Eph:6.12. 1. Pet: 5. 8, 9.

f] Apoc : 3. 21. 2. Tim : 2. 12.

[IL]

texemyet

Wie bxc jiiQCitfe nad? anleittnm fces

6cm Carccfyifmo uorgefeftren beriebt» 1 v\u

tcrricijrct 12 geüber werben foHc.

»Inf roas für roeife bic Sdmlmeiftcr rnb Sdjulfrarocu biefc beibe ftiief rer<

ridjten follcn / roirb jbuen allbic erftlid? in ber ?>\ frag roeitleuftig rnb nad>
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notturft gesfiget: rocldje man für anbcrn jum crcmpel ermeblet / bicmeil nidjt allein

ans berfelbcu faß alle crcmpel beibes bes rmterriebts rmb ber Übung ge3eigt werben

fönnen: fonberu bieweil fie aud> eine aus ben füruembften rnb nätjlicbftcn ift als

tu roeldjer bas ampt Cljrifri aufs artigfte 5ufammen gefaffet roorben ift. Darnaa?

finb nodj ferner ctlidj wenig aus anbcrn rntcrfa>iebliä)cn fragen ge3ogne crcmpel

gefegt morbeu: 21uf bas bic fduilmciftcr rmb fdntlfrawen ftd? nodj beffer in foldjen

pnterridrt rnb Übung ridjten / t?ub nadj bem gescigten muftcr aud> anbere fragen

beu finbern fiirtragen tonnen. Z>ar3u jbnen audj bie firdjenbieuer / wann es oon

uöten / bie tfülflicbc banb gern bieten werben.

I.

(Srcmpel / Wie Mc juaciiö im Carccfyifmo

511 tmterricrjten.

TXadjbem eins ober meb/r finber bie frag ganfc

rjerer$er/let / fan ein fcbulmeifter ober fcbulfraw fagen

:

Hun wil idtf euch in biefer frage fein unterrichten / bas

j£?r fie recfyt rxrfteben lernet / rmb mit jeugnüffen 6er

Schrift beftetigen fönnet.

i. €rftlid? / mügt jfyr bey biefer frag etlidje wort bes

«rflämng bes £atM#fmusteyte red?t »erfteben lernen : 2lls was bas
Catecbifmus-

wovt ^^SCtfS für ein wort fey rmb was es fctffe.

Icitung^ber bar' &1%3S&>$ ift ein (Sriedjifdj / meSSyUS ein

unter gefegten I^ebreifd) wort / t/eift eines fo r>iel als bas anber, nemlicb

fdjotien. einen gefalbten: wie nad)folgenb jween fprüdj lehren.

IPir fyaben ben ^llefftam funben welches ift rerbolmetfcbet

6er gefalbte. 3tcm : 3^? xveis oas Helftas fompt ber

ba Cbriftus fyeift. Daruntb wann iä? fragen werbe /

Cfyriftus / 21Tcffias was fmb es für werter? Sollt jfyr

antworten: <£r)riftus ift ein (Sriednfd? Itteffias ein

l^ebrcifd) wort. XPenn idj ferner fragen werbe: Was
Reiften biefe beibe werter? Sollt jfyr antworten: €ins

fyeift fo r»iel als bas anber / nemlid} ein gefaßten.

Patnadi müf?t it)r bey biefer frag reerjt r>erfter/en

lernen : IParumb aus bem namen Cfyriftus folge / bas

ber Sofm (Rottes rmfer propfyet fyoberpriefter / rnb

fonig fcy.

3m alten Ceftament würben bie propfyeten , röntge

vnb fyobepriefter gefalbet. IHefe alle waren fürbilbe

bes f?£KKH <£f?rifti. Parumb wirb er £briftus / bas

ift / ein gefalbter genant / atijubcuten / bas foldie fürbilbe

in jtmi feinb erfüllet worben: bas er ber redete gefalbte

propfyet / fyofyeprtefter tmb fönig fey. Das aber bie

Digitized by Google



12. Eine f. d. Schule bearb. Ausgabe d. Heidelberger Katechismus (1609). 201

Propheten / fönige rnb f?o!ycpriefler bcs alten Ceftaments

ftnb gefalbet morben / c-as ift nidjt orm rrfad) gefdjefyen

:

fonbern es mar jrmen foldje falbung ein jeugnüs jfyres

oröentlichen berufs 5U foldjen ämptern / rnb bas fte (ßott

mit notmenbigen gaben begnaben / t>nb foldje ämpter mit

nu§ 5iu>era>alten tüdjtig madien mürbe.

Winn \d} nun fragen merbe : IParumb folget bis

:

Der Solm (Sottes mirb Cr/riftus / bas ift / ein gefalbtcr

genant / barumb ift er rmfer propbet / bofyerpriefter rnb

Fönig? Solt jfnr antworten: Darumb folgets. Dann

im alten Ceftament mürben bie Propheten / fönige rnb

rjotjepriefter / melcbc bes f)€KKU <£r/rifti fiirbilbe

maren / gefalbet IPenn tdi barnadj femer fragen werbe

:

EDas ift jrmen burA foldic falbung bebeutet morben?

Solt jfyr antmorten: Sie mar jrmen ein $eugnüs jfyrcs

orbentlidjen berufs $u folgen ämptern / rmb bas fte (Sott

mit notmenbigen gaben begnaben / vnb tüdjtig machen

mürbe I foldje ämpter mit nutj 5upermalten.

I>as bie fdjulmcifter vnb frfjulfrarocu batjin fictj bearbeiten

foüen / bas bie finber biefc Sd>olien nur r-erftetjen / vnb nicht aus*

roeubig lernen
|
tneldjes genteinigjid? ohne rerftanb gefdjidjt) beffen

ftnb fte im beriebt vom rduilcatedjifmo erinnert tporbett: Werben

fid? berhalben in allen fdjolicn barnadj 511 ridjteu roiffen.

IDciter müjjt jfyr fein merefen bie fumm biefer frag

:

Vnb mie jfyr auf bie ranbfragen folt antmorten: Des»

gleichen mie jf?r bie fumm rnb antmort auf bie ranb»

fragen / folt beftetigen.

Die fumm biefer frag ift: Der Sorm (Softes ift

£r/riftus / bas ift / ein gefalbtcr genant / biemeil er 5U Wie ö,c

breyen ämptern gefalbet ift morbon: Das er erftlid? rmfer f?
1**/

™J
Prophet d

: 5um anbem rnfer fyofyerpriefter
f

: $um britten

rnfer fönig fey
1

. Diefe fumm folt jfyr alfo beftetigen.

Das ber rolm (Rottes erfind? rnfer propljet fey / bemeife

idj bamit / bas gefabrieben ftcfyet: iUofes bat gefagt 511

ben rattern / »Einen Propheten mirb eud) ber

emer (Öott ermeefen / aus emern brübern

gleid) mie midj / ben folt jfyr fjören in allem / bas er $u

eudj fageu mirb.

f}ie mfift jtjr aber aud? fein bie mort merefen / in

meldjen eigentlidi ber bemeis ftefyet. Das ftnb biefe

mort: €inen Propheten mirb eudi bei I?<£KH

umm

beftetiget fob*

werben.
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ewer (ßott crwecfen. Zlttt biefen worten fyab td) be»

wtefen / bas ber Sofm (ßottes pnfer Prophet fey. €ben

öaffclbi^c beweife idi aud) bamtt / bas gefdjrieben ftefyt:

Sifye / eine ftimm aus ben wokfen fprad? / bis tft mein

Heber Solm / an welchem id? wolgefallen rjabc / ben folt

jf?r r/ören. 2Tltl biefen Worten / Den folt jr/r

fyören / f?abe td) abennal bewiefen / bas 6er Sofm (ßottes

r>nfer propfyet fey.

Pas er ferner vnb sunt anbern unfer fyofyerpriefter

fey / beweife idj bamtt / bas gefer/rieben flehet: Der i}OK
l?at gefdjworen / pnb wirb jlm nidjt gerewen, Du btft

ein priefter ewig Ii d> nad) ber weife JHeldnfebedi.

[U. s. w. der Abdruck der nächsten Sätze ist un-

nötig, da sie in eben dieser Weise die oben an-

gegebenen Sprüche f und i behandeln.]

5. folgen bte ranbfragen. Von wem ift £r/riftus

Wie bic raub-
9e|albet? Antwort: Von (Sott bem Datier 11

. Das bc-

»TeW *nb ™* id
>
>amit

'
ba* S*M™b™ 5" M

beftetiget foUcn perfamlet wiber bein r/etlig ftnb 3efum / weldjen bu

werben. gefalb et f?aft. lUii biefen roorten/Du fjaft 3efum
gefalbet / f?ab id) bewiefen / bas <£r/riftus pon (ßott

bem X>atter gefalbet fey.

23ey biefem jeugnüs folt jr/r fleifftg merefen / rote

jt?r bte »ort / bartnnen ber beroeis ftefyet / orbentlidj 5^

fammen fefeen folt: nemltdj alfo/wic jr/r jefet pon mir

gehöret: Du fyaft 3efum gefalbet.

ll>ic bic anttuort ferner. IVk ift er gefalbet? Antwort: 2IIfo

:

reebt 3u. (fritüd) ift er perorbnctV 2. ift er mit bem rjetligen
formieren / das _ .A . „ .

(
,

bie principai.
««1* Salbet '

.

roort in ber frag
ITTercfet allr>ic fleifftg / wie bte antwort 5U formieren /

pub antroort roas mit bem princtpalworl XOj<£ / weldies tn ber ranb-

rbereinftimmen.
fraa# fielet / für ein wort in ber antwort pbereinftimme /

nemltd) bas wort 2l£S(D. So müft jr/r auf biefe

frage / tDie ift er gefalbet? antworten: 2llfo / erftlid? ift

er perorbnet / sunt anbern ift er mit bem ^eiligen (Seift

gefalbet.

folget bie beftettgung biefer antwort: Das burd}

Cfyrifti falbung feine rerorbnung juperftefycn fey / beweife

idi bamtt / bas gcfdjrieben ftcfyet: Der (ßctft bes

ift bey mir / ber falben er mid> gefalbet fyat vnb

gefanb. 21Iit biefen Worten €r bat mid) gefalbet
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vnb gcfano bab id} berpicfen / bas Ibnin falbung

feine fenoung / ober peroronung fey $um propr/etifdjen /

r/or/epriefterlidjen / foniglidjen ampt. 23cy biefem fprudi

folt jfn* 6ie tport/ oarinnen 6er beireis ftefyet/ <£r midi

gefalbct fyat vnb gcfano /alfo sufammenfefcen / <£ r

fyat midf gefalbet pnb gcfano. [Es folgt die

gleiche Behandlung des zweiten unter b angeführten

Spruches und ebenso der beiden unter c genannten

Sprüche.]

Ziun ipölleu mir fortfahren in ben ranbfragen:

IDie pcrtidjtet er fein propr/etifefy ampt? 2lntn>ort:

2llfo / bas er pns 6en fyeimlidjen ratfy vnb tpillen (ßottes

pon pnferer crlöfung polfömlid) offenbaret **. [Folgt

wieder die Auseinandersetzung über „ipie" und

„alfo", wie oben; dann die Behandlung des unter e

angeführten Spruches.]

folget in ben ranbfragen. IDie perriebtet er fein

r/obepricfterlid}es ampt? 2(ntiPort: 2Ufo / bas er pns

erftlid) mit bem opfer feines Ieibs erlöfet r/at K : Vnb

jum anbern / bas er pns jmmerbar mit feiner furbitt

für bem Patter perlritt h
. [Bewiesen durch die Sprüche

unter g und h.]

Hun ift nodj pbrig bie lefcte ranbfrage: IPic per»

ridjtet er fein föniglid) ampt? 2lnttPort: 2Ilfo/bas er

pns erftlid} mit feinem roort k pnö (Beift
1 regiert: pnb

jum anbern / bey 6er errporbenen erlöfung fdjüfeet pnb

crfyclt
m

. Das Cr/riftus fein foniglidj ampt alfo per«

rid>te / bas er pns mit feinem »ort regire / beroeife idj

bamit / bas gefdjriebcn fteljet: Per I)(£KK ipirb bas

feepter deines reicfys fenben aus

feepter Cfyrifti ift fein f^'li^s n?ort / ober bas gefc§ pnb

<£pangeltum / fo pon <^ion ausgangen: tpie Esaias ge-

ipeiffaget. Darumb benxife id> mit biefem fprud} / bas

Ctyriftus fein foniglidj ampt alfo perridjte / bas er pns

mit feinem »ort regire. [Behandlung des zweiten

unter k genannten Spruches und der Sprüche unter

1 und in.]

2Illf öiefe meife follen bie fdmlmeifter pnb fdmlframeu jbre

finber aud> in anbern fragen pnterriebten / pnö barbey einem

jealidjen t^aufliit fiirbalten / mas bemfelben in einer jealidjen fraac

3ugcbörct. Pub bietpeil es ben fiubern jupiel roerbeu mürbe /
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tPCttlt fie alles roas jbneu in ber imtcrriajtuna. ift fnraebalteu

irorben / auf einmal tuiberbolen folten: So n>erben bic fcbulmeifter

tutb fd?ulfrau>en bes rerftanbs fein / bas fic fold>es ftürfroeis von

ihnen erforbern

• II.

€rempel / Wie fcic jugcitc 31t üben
nad} 6en piercrlcy roeifen.

€rcmpel 6er erften roeife / nemiidj 6er oerän6crten

ran6fragen.

Derän6erte ran6fragen.

IDer f?at Cfjriftum ge«

falbet?

lt>as ift 6ie faibung

£r>rifti?

Kan6fragen felbft.

Don roem iß Cfyriftus

gcfalbt?

IDic ift er gefalbet?

2tntn>ort.

(Rott 6er Datier.

0ber:

IPas rerftefjeftu 6urd>

(S^rifti faibung?
'

IPie r»errid}tet er fein

propfyctifd) ampt?

IPorinncn befielet fein

propbetifdj ampt?

Ober

:

Was ift fein propfyetifdi

ampt?

(Ober

:

Was r»errid)tet o6er

thut t£{jriftus als rnfer

propbet?

[u. s. w.]

£f?rifti faibung ift:

Pas er [ per

or6net / 2 mit 6em

fyetligen (Seift ge'

falbet ift.

Pas oerftefyc id?

6ar6urd>: Pas er

\ peror6net / 2 mit

6em ^eiligen (ßeift

gefalbet u?or6en ift.

Parinnen : Pas er

t>ns 6enfyeimlidicn

ratf^ &c.

P3 ift fein propbe-

tifd? ampt: Pas

er uns &C.

£r offenbaret DltS

rolfomlidj &c.

€rempel 6er an6crn u?eif e / 6arinnen an ftatt 6er

ran6fragen gar an6ere fragen 511 formieren.

\. €rempel an6erer fragen aus 6er fumm genommen.

Sdnilmeifter. Sdnller.

Was beift Cbriftus? £in gefalbter.
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Sdmlmeifter.

tPorju ift 6er5or/n(ßottcsgefalbet?

XOas beoeut oer nam <£f?riftus?

VOic mandjcrley ift 6as ampt

Sdnller.

3u oreyen ämptern: Das er crft=

lid) pnfer propfyet: $um anbern

pnfer fyofyerpriefter: 5um britten

pnfer fönig fey.

Sein ampt.

DrcYcrley: \. bas propr/etifd}

:

2. ^or?cpricfterIidjc : 3. föniglicrje.

2. 2tus bcm Catedjifmustert.

IDomit ift oer 1}€HH <£r;riftus 2TIit oem r/eiligen (Seift,

gefalbet?

IPer ift pnfer oberfter propfjet?

IPer ift rnfer einiger fyofycrpriefter?

ZPer ift pnfer etpiger fönig?

IPas ift für ein pnterfdneb jroifijcn

(£I?rifto pnferm propfyeten / vnb

5n?ifd}en anöern propfyeten vnb

lefyrern ?

IPas für eine rpoltfyat befommen

rrir pon pnferm propfyeten <£r/rifto?

IPie piel fyorjepriefter fyaben wir?

Dictpcil 6ie priefter opfern müffen

:

IPas fyat £f?riftus geopfert?

Was r;ilfts pns / bas ftd? £f?riftus

pnfer fyoberpriefter für pns auf»

geopfert?

tParumb f?at <£f?riftus feinen leib

für pns aufopfern müffen?

Die priefter muften für bas polcf

bitten: Cbut fold?es aud? pnfer

r/or/erprieftcr Crjriftus für Pns?

^ür rpem pertritt pns i£l?riftus?

a^omit?

IPie oft?

IPas ift für ein pnterfdjeiö 3roifcr/en

(£l)rifto vnb anöern fönigen?

Der Sofm (Softes Cfyriftus.

Der Sorm (ßottes <£l?riftus.

Der Sofm (Sottes Cfyriftus.

Cfyriftus ift pnfer oberfter propfyet

pnö leerer.

Diefe rooltr/at: Das er pns ben

r/eimlid?cn ratfj vnb roiüen ic.

IPir rjaben nur einen einigen rjorjen*

prtejier iLnrittum.

Seinen leib fyat er für pns geopfert.

€r f?at pns mit oem einigen opfer

feines Ieibs erlöfet.

2luf 6as er pns mit bcm opfer

feines Ieibs erlöfete.

3a / €r pertritt pns jmmeröar mit

feiner fürbitt für bcm patter.

^ür bcm Patter.

ZHi! feiner fürbitt.

3mmer6ar.

<£briftus ift ein erpiger fönig.

Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Kr/ich.- u. Schulgesc.hiehte. IX 3 IM»1
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Sdmlmeifter. Schüler.

Die fönige regiren jl?rc pntertr/anen : <£r regtrt pns mit feinem rport

JPomit regirt <£r/riftus feine rnter» pnb (Seift,

tränen?

Cb/riftus r/at pns bie erlöfung er* £r/riftus pnfer fönig fd?ü£t pnb

»orben : tPie wenn rpir aber ertjelt pns bey 6er ertporbenen er=

brumb Famen? löfung.

5. 2lus ben fdjolien bes terts.

[mit Auswahl.)

XOas ift JUefftas für ein rport? €s ift ein fjebreifcb u>ort.

Was tjeifts?

Iüie beroeiftu / bas biefe 5tpey märt»

lein <£r/riftus vnb tflefftas / eins

fo piel als bas anöer b/eiffe?

IDic bemeiftu / bas ZTTefftas einen

gefatbten r/eiffe?

tDefcbe perfonen rpurben im alten

Ceftament gefalbet?

IDarumb würben biefe breierley

perfonen gefalbet?

<£s fjeift eben fo piel als <£f?riftus /

ein gefalbter.

3d) betpeife es bamit / bas ge«

fdpieben ftebet: 3^? n>ets bas ZTCef*

ftas fompt / ber ba <£fjriftus b/eiffet.

[tfnhport: 3of?. \, <$2.]

Die propljeten / r/ofyepriefter pnb

fönige.

€s u?as jfmen foldie falbung ein

5eugnüs jb/res orbentlidjen berufs /

pnb bas fte (Sott k.

Hein: Sie würben audj innerlich

gefalbet / bas ift pon (Sott mit not'

ipenbigen gaben begnabet.

^. 2lus ben ^eugniffen unb berfelben

fd?olien.

IDurben bie fönige / propfyeten /

r/ofyepriefter nur eufferheb gefalbet?

^eugnfis.

[Erster Spruch

unter b.]

[Zweiter Spruch

unter 1).]

Sdmlmeifter.

IDer rebet alb/ie?

Was beift alt>tc / £r

b/at mid) gefalbet?

Wk perfter/eftu bis:

(Sott fjatbtefen3*fum

5U einem <£r/rift ge-

madit?

Scbüler.

<£fyriftus rebet alrne pnb

fpridit: Der (Beift bes

ift bey mir.

<£s fyeift fo piel als / <£r

fyat midj gefanb pnb

perorbnet.

Das ift fo piel gefagt:

(Sott I?at biefen 3cfum
perorbnet J bas er pnfer

£I?rift / bas ift / pnfer

propbet / fönig pnb

bofyerpriefter fey.
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^cugnüs.

[Erster Spruch

unter c.]

[Erster Spruch

unter d.]

[Zweiter Spruch

unter d.]

[Erster Spruch

unter e.]

[Erster Spruch

unter f.]

[Erster Spruch

unter i.]

[Erster Spruch

unter k.j

[Zweiter Spruch

unter 1.]

Scr/ulmeiftcr.

§k roirb (Sottes

jrpcymal gebaetjt: <D

<Sott/bein<S5ott: tDtc

perftcr/eftu bas?

Die Salbung gefebaf?

mit öl: melcbes ift

bann bas öl / bamit

<D?riftus ift gefalbet

motten?

(Dt»er:

27Tit was für öl

ift <£rn-iftus gefalbet

roorben?

IDer ift benn ber

propfyet/ von tpelebem

t?ic gefagt tpirb /

€inen propfyeten ? ic.

Wen befielt vns ber

rnmlifcfjc Patter ju

r^ören.

IDer fyats vns vev-

fünbiget?

IDas fyat er pns ver-

fünbiget?

IDer ift berjenige / pon

tpelcfyem aüue gefagt

tpirb / bas er fey ein

priefter erpigliefy?

IDer rebet alfyie?

Von wem reöet er?

IDer ift bann biefer

fönig?

Die fönige fyaben

feepter . IDas fyat

bann <£rn*iftus für

ein feepter?

IDer ift biefer tröfter ?

Spület.

Das erfte perftcfyc idj

vom Solm/bas anber

potu Datier.

Das öl ift ber ^eilige

(Seift.

IXlit bem freipbenöl / mit

bem ^eiligen (Seift.

<£r ift pnfer oberfter

propr/ct / <£fyriftus.

Seinen lieben Sorm

<£fyriftum / als pnfern

prop^eten.

Der eingeborne Sotm

(ßottes / pnfer propb/et

<0?riftus.

<£r fyat pns ben fyeim«

Heben ratfy etc.

<£rn*iftus (Rottes form.

(Sott ber Datter.

Don feinem lieben Solm

(£l?rifto.

<£f?riftus ber Solm

(Sottes.

Das feepter <£r;rifti ift

fein r/eiliges iport / ober

bas (Sefeft pnb £pan>

gelium.

Der r/eilige (Seift.

14'
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.äeugnüs. Sdmlmeificr. Schüler.

[Spruch unter m.] IPcr ift 6erjenia,e / 6er Dnfer cmioicr fönia,

fne fpriebt: Htemanö Cbriflus.

wirb mir meine

febafe ic.

<£rempel 6er 6rittcn weife 6ie juc3en6 $u üben/

nemlidj: Was bis ober jenes $cua.nüs beftetieje.

Sdiulmeiftcr. Sdjüler.

<£r3ef?le 6en fprudj fjer: ittofes [s tagt den ersten Spruch unter d

r/at gefaxt ic. her.]

Was beweiftu mit 6iefem fprud)? Das (Er/riftus rnfer oberfter

propfyet fey.

3n welchen worten befter/et cigent« 3n 6iefen worten: (Einen propfycten

lieb 6er beweis? wir6 eud? 6er ^€KH ewer (ßott

ent>ecfcn.

€rjcr/le 6en fprueb r/er: 2Jlles was [sagt den zweiten Spruch unter

icrj fyab von meinem Datier ic. e her.]

VOas beweiftu mit 6iefem fprud?? Das cEr/riftus fein propfyetifcb ampt

alfo rerrid)te / 6as er pns 6cn

r)cimlid?en ratlj rn6 willen (Rottes

von rmferer erlöfuna, t>oIfömItd>

offenbaret.

[U. s. w.]

€rempel 6er üierten weife 6ie ju$en6 su üben/

nemlidi: IDie 6iefes o6er jenes pünctlein beftetiget

tr>er6e.

IMit was für einem jeuemüs wiltu ZTCit 6em ieugnüs : 2Hofes f?at

beweifen / 6as cEr/riftus pnfer $efaa,t . . . [u. s. w.]

propfyet fey?

IHit was für einem jeugnüs trtltu DIU 6em seucjnüs : Hieman6 b/at

beweifen / 6as (Er/riftus fein pro« (Sott je aefer/en / 6er einejeborne

pr/etifer; ampt alfo wxndfk I 6af? fofyn . . . [u. 8. w.]

er ms 6en r/eimlicben ic.

[Folgen noch 5 Beispiele Inns, des hohepriesterl. und königl.

Amtes Christi.]
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13.

Die Didaktik des Elias Bodinus.

Von Dr. W. Toischer, (iymnasialprofessor u. Privatdocent a. d. deutschen

Universität in Prag.

Im Jahre 1021 erschien in Hamburg im Selbstverlag des

Verfassers: Berieht Von der Natur vnd vernunfTtmessigen Didactica

oder Lehr-Kunst: Nebenst hellen vnd Sonnenklaren Beweiss wie

heutiges Tages der studirenden Jugend die rechten fundamenta

vernickt vnd entzogen werden. Als Motto steht auf dem Titel-

blatt: Omnia faciliora facit Ratio, Ordo et Modus. Die Vorrede

ist unterschrieben am 28. Juni 1021 !
).

Dieser Didaktiker steht also schon der Zeit seines Auf-

tretens nach in der Mitte zwischen Ratichius und Comenius

Mit jenem hat er in Leben und Schicksal manche Aehnlichkeit.

auf diesen hat er den bedeutsamsten Eintluss geübt. Auch auf

die Geschichte der Schulen fällt manches bedeutsame Streiflicht

in den ,,Bodinischen" Schriften.

Ueber das Leben des Elias Bodinus kann ich freilich

nichts Vollständiges beibringen. Er bezeichnet sich selbst als

„C'onariensis. Sax." Darnach gehört er also dem sächsischen

Stamm an. Der Name Bodinus erinnert an die Bode: nicht allzu

weit von dieser entfernt liegt im Reg.-Bez. Merseburg in der

Provinz Sachsen Könnern« und hier dürfte nach dem „l'onariensis~

*) Ich benutzte das Exemplar der Wolfenbüttler Bibliothek dieses seltenen

Buches; darin folgt auf S. 10 gleich S. 17 und es sind der Schrift drei andere,

die auf jene Bezug nehmen, angebunden. Der Herzogliche Oberbibliothekar

(ieh. Rat Prof. Dr. 0. v. Heineinann war so gfitig, den kostbaren Band für einigv

Zeit nach Prag zu senden, wofür ich hier auch öffentlich gebührenden Dank

abstatte.
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wohl unser Didacticus geboren sein 1
). Als Lehrer trat er um

1615 in Lüneburg hervor. Dort ist er „wohl geehrt" gewesen,

die Bürgerschaft hat sich auch „wohlthätig erwiesen", dafür hat

er dann noch in Hamburg ein armes (Lüneburger) Kind zu sich

genommen und nach seiner Methode unterrichtet. Bevor er

nach Lüneburg kam, hat er „*/2 Jahr auf Valentins Kämpfte

oder Münchhausen Hoffe etliche unterrichtet;" gegenüber den

Vorwürfen, dass er sich von seinen Schülern zuviel zahlen lasse,

wird versichert, er habe hier nicht soviel gefordert, um einen

Monat lang Salz und Brot zu haben. Er selbst berichtet, er

habe in Lüneburg seine Methode schreiben zu lehren zwei-

mal an Betteljungen erprobt, die er von der Thür genommen;

sie haben lesen können, schreiben haben sie bei ihm in einem

Tage gelernt, so dass sie aus einem gedruckten Briefe etliche

Blätter abschrieben. Dann hat er eine Probe „vor dem hoch-

weisen Herrn Georg Schumacher zu Lüneburg" abgelegt, indem

ein Soldatenkind in drei Tagen bei ihm gelernt hat, aus einem

gedruckten Buch zu schreiben, so dass die Schrift wohl zu

lesen war (S. 4). Auch an etlichen erwachsenen Personen

hat er Proben seiner Lehrkunst angestellt, indem er ihnen Latein

in kurzer Zeit beibrachte (S. 49).

Im J. 1018 war er schon nach Hamburg übergesiedelt. Sein

Name als Didaktiker muss damals schon ziemlich bekannt gewesen

sein, und man erwartete, dass er in Hamburg Zöglinge zum
Unterricht bei sich aufnehmen und dabei auch Gehilfen be-

schäftigen werde. In jenem Jahre hat nämlich Ernst Koch,

genannt Magirus, der Bodinus später so grob entgegentrat, durch

Joachim Schenken, bestellten Procuratoren zu Hamburg, bittlich

angehalten, ihn zu berücksichtigen, wenn Bodinus Schüler hätte:

er wollte sie „um ein Jahrsalarium helfen instituieren". Bodinus

hat ihn aber abweisen lassen, weil er keine Schüler halte.

Auch Schüler anzunehmen wurde er wiederholt vergeblich er-

sucht. Durch zwei Schreiben ist beim Herrn Doktor Ruland

angehalten worden, er möge Bodinus überreden, einen einzigen

Knaben zu unterrichten — er hat es abgeschlagen. Der Kon-

rektor der Hamburger Stadtschule M. Johannes Starckius verkehrte

') Herr Prof. Ottokar Weber hat mich freundlichst auf dieses Könnern

aufmerksam gemacht. Die geographischen Wörterbücher verzeichnen mehrere

Konarv auf ehemals polnischem Gebiet; C'luverius (Amstclaedami 1729) ver-

zeichnet in Posen auch einen Castellanus Conariensis. Trotzdem ist an keinen

dieser Orte als Heimat unseres Bodinus zu denken.
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mit Bodinus und er bezeugt, dass er diesem auch einen Schüler

zum Unterrichten gebracht habe, aber einen fremden, auf Bitten

eines Freundes. Vielleicht ist das derselbe Schüler, von dem

Bodinus selbst berichtet als dem Söhnlein eines hochgelehrten

Mannes, das er eine Zeit lang bei sich gehabt habe. Gott wisse

es, gegen seinen Willen. Man habe ihm ja von verschiedenen

Seiten geschrieben, er solle diseipulos instituieren, aber niemand

habe er angenommen wegen seiner studia und wegen eines

Werkes, das er zu Nutz der studierenden Jugend vorhabe. Des-

halb hat er schon vor 2 Jahren gebeten, man solle ihn nicht

weiter beschweren mit dem Instituieren: auch das Söhnlein des

vornehmen Mannes hat er nicht weiter unterrichtet. L
Tnd trotz-

dem wurde der Vorwurf gegen ihn erhoben, er nehme „dem

Herrn Rektor und Konrektor das Brot für dem Maul weg!" „Irr

oder verführerische Winkelschulen u abzuschaffen, sei recht, aber

man solle doch erst zusehen, dass man nicht Unschuldige lästere!

Im J. 1620 ist nämlich „die verfallene Schule zu Hamburg ziem-

lichermassen wiederumb in ein Auffnehmen vnd Flor gekommen".

Bodinus war mit seinen Studien und Vorarbeiten zu seinem ge-

planten grossen Werk Clavis Latinitatis noch nicht fertig, gab

aber bald nach Eröffnung der neuen Schule seine Vernunft- und

Xaturmessigc Didactica in Druck. Möglich ist es. dass er im

guten Glauben mit seinem Werke hervortrat, um zur Verbesse-

rung des Schulwesens beizutragen, hat ja der Konrektor M.

Starckius für seine neue Methode sich interessiert und selbst

zugegeben, dass an den Schulen noch viel zu bessern sei. Wahr-
scheinlicher ist es aber doch, dass ein Gegensatz zu den Männern,

die an die neue Schule berufen wurden, schon bestand. Darauf

führt schon, dass er die Didactica in deutscher Sprache schrieb

und sich damit an die grosse Öffentlichkeit wandte, nicht bloss

an die gelehrten Schulmänner. Gewidmet ist die Didactica dem

Herrn Aegidio von der Lancken, Dompropst zu Lübeck, und

dem edlen, gestrengen und ehrenfesten Junker Heinrieus von

der Wisch, erbgesessen auf Glassau. seinen grossgünstigen

Patronen und Gönnern, von denen er versichert, sie hätten sich

seinen Studien stets geneigt gezeigt. In der Vorrede rühmt er

sich auch der vielfältigen Gutthaten, so ihm je und allwege von

den vom Adel dieses Orts (Hamburg) unverschuldet widerfahren:

„Auch vber das woll annehmliche Beförderung angetragen vnnd

mich damit haben beglückfertigen wollen, wofern es mein ge-

legenheit leiden könte.*
4
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Gleich eingangs vergleicht er die Schule mit einem Sonn-

Garten (seminarium). dessen Pflege eine heilige Sache sei. Des-

halb sollen die Lehrer mit höchstem Fleiss die richtigen Wege
und Fundamenta suchen, damit die Jugend ohne Irrung und

langen Aufenthalt zum vorgesetzten Zweck der erudition gelange.

Aber es herrsche allgemein Klage, dass die studierende Jugend

mit vielen unnötigen Dingen ohne Fundament gemartert und

gequält werde, ja, was noch erbärmlicher ist, manche unter-

stehen sich, jene zu lästern, „welche da suchen und haben

richtige Wege und fundamenta in den studiis fortzukommen".

In seinem Büchlein will er beweisen, „wie in der Institution, so

in Schulen geschieht, der rechte Weg vnnd grund von den meisten

hindergangen" werde, und dagegen zeigen, wie „durch einen

bewerten Methodum beydes alte und junge Personen nicht allein

die rechten fundamenta Grammatices bald fassen vnd also

gründlich in kurtzer Zeit die Lateinische Spracht 4 wie auch andere

lernen, sondern auch in andern scientiis vnd facultatibus ein

merckliches mit leichter Mühe und Arbeit proficiren vnd fort-

schaffen können.**

Als diese Vorrede geschrieben wurde (28. Juni 1621), war

der Streit mit der Schule schon in vollem Gang. Die Vertreter

der „publica und solida Institutio*
4 sahen in Bodinus, dem

„Capitän und Obersten unter den Winkelmeistern zu Hamburg**,

einen gefährlichen Konkurrenten. Sie rechneten nämlich nicht

bloss auf Schüler aus der Stadt, sondern auch auf Kostzöglinge

von dem Adel der Umgebung. 1
) Die können publicam Institutionen!

ihrer Kinder auf dem Lande nicht haben und halten doch billig

viel davon, „darumb sie auch ihre Kinder, wenn sie ein wenig auf

die Beine gekommen, in die Städte propter publicam Institutionen!

schicken:** so seien 1508 „über ;M) fürnehme vom Adel in Schola

Hannoverana gewesen, obgleich sie alle ihre praeeeptores daheim

gehabt" (Magirus S. 30). Die Stadtschule mochte sich auch in ihrem

Ansehen bedroht oder in ihrer Ehre gekränkt fühlen, wenn einer

der „Winkelmeister** (oder „Winkelratzen ") auftrat mit Vorwürfen

gegen die bestehende Art des Unterrichtes und mit der Ver-

sicherung, er könne Besseres bieten.

') Dergleichen war auch sonst und schon früher der Kall. 154!) erhielt

z. B. die Stadt Leitmeritz in Böhmen vom Kaiser die Erlaubnis, ein Kollegium,

d. h. eine erweiterte Lateinschule zu errichten, damit die .Stadt nach schwerem

Unglück sich rascher erhole, denn man hoffte allgemein auf Zuzug der jungen

Adeligen der Umgegend. iLippert, Geschichte d. Stadt Leitmeritz.)
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M. Nicolaus Hardknopfius eiferte in einer „Schuel-Predigt",

die auch gedruckt wurde, gegen den Didaktiker „mit ganz hoch-

schmehlichen Worten". Wenn auch darin der Name Bodinus

nicht genannt wurde, so war doch deutlich genug zu verstehen,

wer gemeint sei; einer der Zuhörer hat ihn dann auf der Strasse

öffentlich geschmäht. Da sein Werk noch nicht zu Ende gedruckt

war, verteidigt er sich in diesem noch gegen diese Angriffe (S. 80 ff.)-

Er habe doch nur einen leichten und gewissen Weg zu den studiis

gesucht und der Herr Pastor habe causa incognita geurteilt.

Er wendet sich dann gegen die einzelnen Vorwürfe der

Schulpredigt: dass er ohne Grammatica und ohne Fundament

unterrichte, dass er durch imagines lehre, dass er „die Leute

um das Geld schneutze als ein Betrüger und Verführer" und

dem neuerwählten Rektor und Konrektor wie auch den anderen

in ihren Einkünften schade. — Die Verteidigung hält siel» nicht

immer innerhalb der Grenzen der Höflichkeit, und so folgten

noch zwei Schulprcdigten (Magirus spricht wenigstens von drei

Schulpredigten, die Hardkoptius habe ausgehen lassen, Bodinus

entgegnet nur auf eine), und als die „Didactica" im Juli 1021

erschien, behaupteten die Schulmänner, sie seien von Bodinus

„böslich angegriffen".

Es erschien bald als Gegenschrift: Der Unvernünfftiger,

Schmehlieher vnnd Vnchristlicher Didacticus Elias Bodinus. Von

Ernesto Magiro, also ans helle Liecht gestellet, das er von

männiglich kan recht erkennet werden. Hamburg 1021. 4°.

45 S. Magirus stammte aus Göttingen und hiess sonst Koch:

dass er seinen Namen noch graecisierte, zeigt vielleicht schon,

dass er hinter seiner Zeit etwas zurück war. Er war Geistlicher

im Kloster Harsefeld (Reg.-Bez. Stade: das Kloster ist 1010 ge-

gründet) gewesen, hatte dann aber lutherische Bücher gelesen

und sich deshalb (nach seiner Versicherung) „auss Bäpst-

licher Finsterniss zu dem Evangelischen Liecht gewendet: man

solle ihm „diesen abtritt von den Papisten" nicht vorwerfen.

Später hat er durch drei Jahre den Sohn des Herrn Wilhelm

von Harstall unterrichtet bis 1007 (S. 35 ff.), auch in Hamburg

war er wenigstens anfangs Privatlehrer. Ob er dann doch an

der neuen öffentlichen Schule angestellt wurde? Warum hat er

gerade das Wort genommen gegen Bodinus V Dieser scheint

freilich (nach den Worten des Magirus) noch in demselben Jahre

eine Schrift herausgegeben zu haben, in der sich persönliche An-

griffe auf Magirus fanden.
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Der grobe Ton der Schrift des Magirus ist schon aus dem
Titel ersichtlich. Wenn Bodinus an einem Knaben gute Erfolge

hatte, so beweise das nichts; in der öffentlichen Schule mit den

hellen Haufen möge er seine Methode erproben. Die „gebräuch-

liche Institutio in Scholis an ihr selbst" sei gut, denn sie sei

allgemein verbreitet, ohne Zweifel besser als eine andere, „die

die Probe noch nit gehalten hat". Dass Verbesserungen in der

Methode möglich seien, gesteht auch er zu. Der Vorwurf des

Hardkopfius, dass man ohne Grammatik lehre, ging nicht auf

Bodinus, sondern auf einen „Ertzweigelianer", der aus dem
Terentio oder Institutionibus Juris Latein lehren wollte, nicht

aus der Grammatik, und heute noch gebe es Leute, die allein

aus den Atitoribus die lateinische Sprache lehren wollten. Aber

welche Grammatik gebrauche denn Bodinus? Ist es Philippi

Melanchthonis? oder Kami? oder Frischlini? oder Bremensium?

oder Giesensium? oder Schmidii? oder Aventini, die vor 106 Jahren

gedruckt ist? oder eine andere? Keiner hat es ihm ja recht ge-

macht. — Können denn alle Lehrer an eine Art gebunden

werden, oder darf nicht jeder seine besondere Art sich erwählen,

die Knaben zu unterrichten? „Nun viel Jahr her haben etliche

Didactici, darunter D. Helvicus der beste ist", den Schulen und

Lehrern besondere Vorschriften gemacht, aber die sind „noch von

den Gelehrten nicht genugsam approbiret". — Einmal wird

Bodinus vorgeworfen, er habe bisher nichts zu Tage gebracht,

„das nit zuvor gnug bekandt wäre"; gleich darauf wird er als

„selbstgewachsener Didactieus" verspottet, der mit einem grossen

Werk schwanger gehe, das die „rechten fundamenta Gramatices

(so nennt er seine eigensinnige, reprobirte Trcwme)" der Jugend

per causas zeigen soll „wo es man in der Geburt nicht ersticken

wird". — Wenn Bodinus auch einen Knaben in einem halben

Jahr zum Doktor machen könnte, man dürfte ihm den Knaben

doch nicht anvertrauen, denn bei ihm sei keine Pietät, keine

wahre Religion, kein Katechismus, keine geistlichen Lieder,

Psalmen und Lobgesänge. Aus seinem Leben lernen die Kinder

nur Böses. Er ist mit lauter Eigendünkel und Hoffart. mit Ver-

achtung des Nächsten, mit Schmähen und Lästern durch und

durch „versäuert". — Er hat den Eltern seiner Schüler viel

Geld abgenommen, woher sollte er sonst das Geld haben, der

„Grammatiken-Ritter", „erbgesessen auf der Narrenburg", der

eine Konkubine halte?

Wir sehen aus solchen Schimpfereien doch so viel, dass
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Bodinus in leidlich guten Verhältnissen gelebt haben muss; die

Vorwürfe im einzelnen sind nicht glaubwürdig. Wir sehen auch,

dass Ratichius 1021 in Haniburg noch nicht der Führer jener

war, die aus dem Terenz ohne Grammatik Latein lehren wollten.

Als Zugaben enthält die Schrift des Magirus eine Declaratio des

M. Joh. Starckius, die darauf hinausläuft, er habe wohl Freund-

schaft gehalten mit Bodinus, sed in nullius certe invidiam aut

insectionem; dann ein französisches Sonett, eine witzlose mytho-

logische Dichtung und ein plattdeutsches Gedicht, unterzeichnet

„Andreas Cranzius Saxo, acerrimus hostis aller Bönhasen".

Als Antwort auf den „Passqillzettel" des Magirus erschien

noch in demselben Jahre: Christiani Martini Pragensis Wider-

legung der vnvernufftigen, schmelichen vnd vnchristlichen Ant-

wort, so Ernestus Magirus gethan au ff etzliche Puncta auss der

Didactica Eliae Bodini M. Hardkopffii Schulpredigt betreffend.

Gedruckt im Jahre 1621 (4°, 26 S.). Martinus ist „vor dessen

ein Zeitlang" bei Bodinus gewesen und hat „seinen Methoduni

instituendi" kennen gelernt. Bodinus habe ihm gesagt, er halte

es unter seiner Würde, dem Magirus zu antworten, und so habe

er (Martinus) sich bereit erklärt, die Antwort zu geben auf dieses

„Lester-Scriptum"; nur habe Bodinus gesagt: «Christiane,

schendet und lästert nicht, wie er gethan, sondern ziehet die

Warheit candide und mit allem glimpff an.
- Trotzdem fehlen

auch in dieser Antwort ausgiebige Grobheiten nicht.

Ueber Bodinus erfahren wir (S. 14), dass er sich „künfftig

unter eines Fürsten Jurisdiction niederlassen" wolle; alsdann

wolle er anfangen nach seinem jetzigen methodo etliche zu in-

stituieren. Ueber die Angriffe auf Bodinus äussert er sich: Ge-

setzt auch, es gienge einem Schulpraeceptori etwas ab von seinen

accidentibus, wie Hardkopfius nach Terenz klage, quod nostri

capere debebant. illi praecipiunt, so haben sie doch ihr ordinarium

salarium und sollten auf keine accidentia dringen. Durch des

Bodini „einigen Knaben" sei ihnen doch nur ein geringes ab-

gegangen. Es wäre besser gewesen, Bodinus „nebenst den

öffentlichen bestalten Schul-Magistris*4

seine Methode erweisen

zu lassen, „wie er dann dürstiglich darnach ein verlangen ge-

tragen". An einzelnen habe er sie bewährt ; unter anderem wird

ein Zeugnis „des fürnehmen Philosophus und Medicus Brellerus"

über den Unterricht eines 7jährigen Knaben durch Bodinus an-

geführt. — Magirus hatte mit Gewalt gedroht, und so wird ge-

fragt, ob wirklich die praeceptores legitime commoniret wurden,
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anzuhalten bei der Obrigkeit, dass Bodinus vertrieben werde?

Erwachsene Personen wollen bei diesem Latein lernen, Studiosi

von der aeadeniia wollen bei ihm in etlichen Sachen instituiert

werden: er hat stupenda speeimina durch seine bewährten sub-

sidia mnemonica in Hamburg öffentlich gegeben, wie ein Pastor

bezeugt, auch viele Herren im ministerio halten bei Bodinus an,

ihnen diese Kunst zu lehren, da sie diese in Bibliis gebrauchen

wollen . . . Bodinus will aber nicht in Hamburg bleiben.

Wenn die Worte des Magirus ernst zu nehmen sind, dann

hat er noch während des Jahres 1021 wenigstens für einige

Zeit Hamburg verlassen, da dieser ihm am Schluss zuruft, er

solle nach Hamburg kommen und seine Gegenwart anzeigen,

dann werde ihm solenniter eine Disputatio geliefert werden.

Sicher ist, dass er bald darauf seinen Entschluss ausführte

und „unter eines Fürsten iurisdiction~ sich begab, und zwar ging er

nach Preussen. Das erfahren wir aus der Schrift: Bedencken

vber Die Xewe Didacticam oder Yernunfftmessige Lehrkunst

Eliae Bodini: Nebenst einverleibtem Discurs, Wie man die In-

stitution oder Schulen Reformiren: die sprach vnd freyen Künste

füglich lernen sol / Allen Befordern vnd liebhabern der Schulen zu

wolgefallen, Den Gelehrten, der Sachen weiter nachzudeneken / Zum
Vordrab in Druck gegeben Durch D. Andream Grebs. Ge-

druckt zu Königsbergk 1020 (auf dem letzten Blatt steht 1025).

Gewidmet ist dieses Buch dem „Fürsten Georg Wilhelm, Marg-

graff zu Brandenburg/ (Die Seiten sind nicht gezählt.)

Krebs berichtet von sich, dass er vor 23 Jahren vom Mark-

grafen Georg Friedrich sei an das Pädagogium an der Uni-

versität in Königsberg berufen worden, doch sei er später ganz

vom öffentlichen Unterricht weggekommen. Jetzt würde er durch

den edlen Herrn Andreas Morenbergk von Barothowitz auf Gross-

Schotkaw. seinen grossgünstigen Herrn und Förderer, veranlasst,

seine Gedanken über die Unterweisung der Jugend aufzuzeichnen,

auch habe ihm Aregung gegeben der Hat und die Stadt Fresen-

burg (Reg.-Bez. Marienwerder), die eine neue Schule errichten

wolle. Seine Gedanken zu veröffentlichen, sonderlich in deutscher

Sprache, ist ihm von Elias Bodinus Ursache und Anleitung ge-

geben.

Nachdem dieser seine vernunftmässige Didactica deutsch

habe ausgehen lassen, habe er dadurch nicht nur viele, die sie

gelesen, turbiret, sondern auch bei vielen vornehmen Leuten

dieses Herzogtums einen applausum bekommen, die ihm ihre
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Kinder vertrauet in der Meinung, er würde seinem Versprechen

nach in kurzer Zeit viel Nutzen und Frucht schaffen. Mit

welchem Erfolg das geschah, sagt Krebs nicht; dass die Re-

sultate nicht durchaus den Erwartungen entsprachen, scheint

daraus hervorzugehen, dass ja Krebs nicht durchwegs Bodinus

zustimmt. Er publiciert aber seine Meinung nicht, um sich mit

Bodinus in einen Streit einzulassen oder Schriften mit ihm zu

wechseln: „denn das leidet weder meine gelegcnheit noch sein

jtziger zustand"; er will nur einen Beitrag geben zur Ver-

besserung des Unterrichts in Preussen.

Späterhin sagt Krebs, er wollte sich nicht scheuen, zu

Bodinus in die Schule zu gehen, wenn dazu noch Gelegenheit

wäre, „wie sie zu anfangs in Preussen gewesen", und „ihm ein

ehrliches zu geben 4*.

Wieder an anderer Stelle versichert er, wenn er wüsste,

wo Bodinus anzutreffen wäre, wollte er gern zu ihm kommen
und von ihm lernen, wenn er schon viele Meilen weit reisen

müsste. Wenigstens seien ihm von einem guten Freunde seine

„exercitia auff den Syntaxin" mitgeteilet worden.

Darnach ist wohl die nächste Vermutung die, dass Bodinus

in Preussen nach anfänglichen Erfolgen in eine schwere Krankheit

verfallen ist. seit welcher man nichts mehr von ihm hörte. Sein

grosses Werk: Clavis Latinitatis ist nicht erschienen. Ein früher

Tod dürfte ihn daran gehindert haben. So sind die verschiedenen

Versprechen in der Didactica und die grossen Worte, wie schon

Krebs klagt, nicht ausgeführt worden, sondern Versprechen und

Pläne geblieben.

Die Wirksamkeit der Didactica des Bodinus blieb nicht

auf Hamburg und Preussen beschränkt. Christian Martinus aus

Prag war bei dem Didaktiker in Hainburg, die Didaktik kam
auch nach Böhmen. Hier wurde Comenius durch sie zu seiner

Didaktik angeregt.

Comenius hielt sich 1G27 mit mehreren Genossen bei dem

Freiherrn Georg Sadowski von Slaupna in der Nähe der Elbe-

quellen verborgen. Dem Johannes Stadius, einem der Genossen

des Comenius, hatte der Baron seine drei Söhne zum Unterrichten

übergeben; Stadius verlangte von Comenius methodische Weisungen

für den Unterricht und erhielt sie. Nun begaben sie sich im

Hochsommer (per dies Canieulares) einmal in die benachbarte

Burg Wilcitz, um die berühmte Bibliothek des vornehmen Herrn
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Silvcrus zu besichtigen, und da fanden sie auch die Didaktik

des Elias Bodinus, die gerade aus Deutschland gebracht worden

war. Die Lesung dieses Werkes trieb Comenius an, eine

ähnliche Schrift in tschechischer Sprache zu verfassen und zu

geeigneter Zeit zu veröffentlichen. (. . . factum insperato ut in

Eliae Bodini recens e Germania allatam incideremus Didacticam.

Cuius lectio stimulos nobis addidit nostra in lingua simile scriptum

adornandi suoque tempore evulgandi.) Seine Genossen bestärkten

ihn in seinem Vorhaben und so ging er noch während seines

Aufenthaltes in Böhmen mit Eifer an die Ausführung des Planes.

(Opera Did. I, 3.)

Daraus ergiebt sich also, dass Comenius zur Abfassung

seiner Didactica (magna) durch die Didaktik dos Bodinus an-

geregt wurde und dass er sie deshalb (zuerst) tschechisch ge-

schrieben hat. weil die des Bodinus deutsch abgefasst war 1
).

Schon wegen solcher unmittelbaren Wirksamkeit der in

Hamburg erschienenen Didactica in Preussen und Böhmen
verdient Bodinus in der Geschichte des deutschen Unterrichts-

und Erziehungswesens genannt zu werden. Die Anregung, die

er Comenius gegeben hat, rechtfertigt es aber auch, dass wir

auf die Grundsätze, die er vertritt, etwas näher eingehen. Denn
Comenius ist kein origineller Denker, er sammelt aber, was in

seiner Zeit inbezug auf Unterricht und Erziehung gelehrt und

geplant wurde, mit rastlosem Eifer, wählt mit Takt und Ver-

ständnis das Brauchbare aus und giebt das vereinigt in rheto-

rischer Ausführung in seinen theoretischen Werken wieder.

Er maeht nirgends ein Hehl daraus, dass er seine Vorgänger

und Zeitgenossen in der Weise benutzt, im Gegenteil, er beruft

sich immer wieder auf sie, sucht eher mit seiner Gelehrsamkeit

und Belesenheit zu glänzen, als dass er seine Quellen ver-

heimlichte: rühmt sich wiederholt, dass er praktisch ausgeführt

habe, was andere als Wunsch oder Forderung ausgesprochen

haben. Zu einer richtigen Würdigung, zu historischem Ver-

l
)
Vgl. .lob. Kvacsala, Joh. Arnos Comenius, Leipzig 1892, S. 94 u. 104 fl*.:

dazu die Anmerkung 42 auf 8. 16 des Anhanges. Hier erwähnt er auch, dass

»Stoerl Bodinus einen Charlatan genannt habe und för diese Behauptung eine

Quelle aufweise. Wo ist das geschehen':' Kvacsala beruft sich auf eine

Programmarbeit Stoerls über Wnlfirang Ratke. Ich habe nur die Inaugural-

dissertation desselben Verfassers über denselben Gegenstand, die auch in

Bleckeisens und Masius* .Jahrbüchern 114, 121 n". abgedruckt ist, einseben können

und darin nichts über Bodinus gefunden.
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ständnis dieses vielgepriesenen Pädagogen gehört also eine

genauere Einsicht in die sehr reiche pädagogische und didaktische

Litteratur seiner und der unmittelbar vorangehenden Zeit — eine

Einsicht, die nur gewonnen werden kann durch Erforschung

der Schriften auch jener Männer, die an sich vielleicht weniger

Interesse bieten.

Das Motto auf dem Titel der Didactica des Bodinus heisst:

Omnia faciliora facit Ratio, Ordo & Modus: er nennt im Titel

seine Lehre eine Natur- und vernunfftmessige: Darin müssen

wohl Grundanschauungen angedeutet sein. Wir erinnern uns

dabei sofort an Ratio vicit, vetustas cessit — Juxta Methodum

Naturae omnia! bei Ratichius; erinnern uns, dass Comenius in

den zwei ersten Kapiteln der allgemeinen Unterrichtslehre (Did.

mag. XIII u. XIV) die Ordnung als fundamentum, die Natur als

FUhrerin hinstellt. Krebs beginnt seine Schrift: „ Recht und

wohl saget nach Scalig ero und andern Bodinus, das alle

Lehrkunst der Natur muss gemess sein . . sie sei regula und

norma aller institution.

Dass die Erziehung und auch der Unterricht naturgemäss

sei, war also allgemeine Forderung der Zeit, und daraus

schon, dass Comenius 1
) dafür wiederholt Cicero citiert (Naturam

ducem si sequemur, nunquam aberrabimus: Natura duce errari

nullo modo potest; Prima pietatis magistra natura est) zeigt,

dass diese Forderung nicht gerade neu war.

Nur gehen bekanntlich die verschiedenen Pädagogen darin

weit auseinander, welche Art der Erziehung naturgemäss sei —
man denke nur an Rousseau neben Comenius. Dieser suchte

das n'aturgemässe Verfahren des Erziehers zu ergründen durch

Vergleichung mit dem Vogel, dem Baumeister, dem Maler, dem
Gärtner nach der „synkritischen Methode*. Das Absehen ist

dabei auf den Zögling oder Schüler gerichtet.

Die Methode des Bodinus, die „auss der Natur gehet und

fliesset" (wie Chr. Martinus sagt), ist ebensowohl darauf aus.

der Natur des Lernenden zu entsprechen, wie der Natur des

Lehrgegenstandes: er behandelt freilich vorwiegend nur die

Erlernung der lateinischen Sprache, aber diese steht auch bei

allen anderen Didaktikern der Zeit im Vordergrunde.

Krebs rühmt von Bodinus, dass er verlange, die Institution

») D. m. XIV, 7. V, 20.
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in der Sprache müsse dem ingenio des Knaben ähnlich und

gleichförmig sein: der Natur des Knaben sei es gemäss, dass er

a simplieibus arrftmge, ad composita gehe, compositorum

variationem lerne; progressus naturalis sei a notioribus ad

ignotiora u. a. Daher verteidigt Krebs die Forderung, dass man
aus den autoribus die Grammatik lerne, denn die praeeepta artis

sind ignotiora als die res ipsae.

Bodinus verlangt Grammatik und Autoren; er hält es mit

Erasmus, der gesagt hat, der Lehrer müsse in der einen Hand
die Grammatik, in der andern einen Autor haben. Man muss

darauf sehen, dass die Jugend nicht irre gehe in einem fremden,

grossen Land ohne sicheren Geleitsmann: das ist die Grammatika,

„so der Jugendt in dem Lande der Lateinischen Sprache Wege
und Stege vor sich und zurück weiset und zeiget" (S. 48).

Aber zuerst die Sachen, mit den Sachen die Worte! 1

)

Nach den Worten, aus den Beispielen die Regel!

Die Sachen sollen durch die fünf Sinne aufgefasst, den

Sinnen, sonderlich dem Gehör und Gesichte, „mit angesetzter

richtiger Disposition der Dinge" vom Lehrer vorgeführt werden.

„Wisse aber, dass vorab das Auge durch abbildung der Kunst

ein sonderlich impression in cerebro verursache." (S. 2.) Krebs

bezeichnet diese Forderung als „das erste und vornehmste fun-

dament der neuen Art zu installieren:" durch je mehr Sinne etwas

begriffen wird, je leichter und fester es behalten werden kann:

zugleich sehen und hören soll der Knabe, dadurch fasst er

es leicht in den Verstand und kann leicht auswendig lernen*).

— Dabei knüpfe der Lehrer an das an, was der Schüler aus

dem Umgang, von den Eltern, in Kirche und Schule gesehen

und gelernt hat. Bodinus hat sogar einmal aufgezeichnet, wie

viel Dinge ein angehender Schüler schon kennt und er hat ge-

funden, dass einem -200 res bekannt seien, doch sei ein grosser

Unterschied nach dem Stande der Eltern: „erkündige dich wohl,

so wirstu erfahren, was für Res ihnen [den Schülern] bekannt

*) Bei Comenius findet sieh diese Forderung immer wieder; er spricht

von einem connubiura rerum et verborum: unter den fundamentalissimae leges

(Meth. ling. nov. II, 12) ist das erste Parallelismus rerum et verborum etc.

*) D. m. XVII. 4, 7: XVII, 41, 3; XX, 7. - XLX, 4(3 ist Seneca citiert :

Id ageudum est, ut non verbis serviamus, sed sensibus. Valentin Andrea hatte

es als allgemeine Krankheit bezeichnet, dass man den Ohren lieber traue als

den Augen; er und Alstedt hatten auch schon Bilder für die Schulen verlangt

( Vgl. K. A. Schmid, Geschichte d. Erziehung III, 2, 114. 173. 170».
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seien; . . . das was sie wissen und verstehen, darauff soltu deinen

Terentium oder l'iceronem applicieren: Vnd was es für ein Nutz

ist, wenn man also Terentium oder einen andern Autoren ad

praxin bringet, gebe ich hiermit einem jeglichen zu verstehen."

(S. 67 fg.) Er beschränkt solche Anwendung nicht auf die

Lekttire der Autoren: wenn die Knaben contrahere lernen, ver-

weist er auf Contractus, bei redimo auf redemptio: jenes ge-

brauchen die Juristen, dieses ist ein articulus fidei nostrae. So

soll man nicht bloss latina vocabula und phrases lernen, sondern

der Lehrer muss darauf sehen, dieselbigen „ad res zu applicieren",

natürlich ..nach dem Verstände der Knaben" (S. 82).

Bodinus ist also ein scharfer Gegner des Verbalismus.

Wiederholt wendet er sich gegen das Auswendiglernen der dicken

Vokabelbücher. Darin giebt ihm sogar Magirus recht: nur die

bekannten Dinge sollen benannt werden; nicht bloss soll

gelernt werden vacca die Kuh oder navis das Schill; sondern

sie sollen auch die Kuh, das Schiff selbst kennen lernen. Bodinus

verwendete aber vielfach Bilder für seinen Unterricht. Das
muss geradezu das Hervorstechendste in seiner Unterweisung

gewesen sein, da Magirus einmal zusammenfasst (S. 10), man
wisse nichts von Bodinus. als dass er andere verachte, dass er

„viel Bilder und Kupfferstücke gebrauche" und „zu Hamburg
nichts prästiret" habe. Auch in der .. Schulpredigt " ist ihm der

Vorwurf gemacht worden, dass er „durch Imagines" lehre. Er

verteidigt sich dagegen (S. 84): „Lieber Herr, nehmet ein Kind

von vier Jahren, weiset ihm in der Bibel die imagines, saget,

was sie bedeuten, da werdet ihr erfahren, dass ein solches Kind

was dabei behalten kann." Gleich im folgenden verweist er

aber auf mnemotechnische Kunstgriffe, und da er auch sonst

immer wieder auf die verschiedenen subsidia mnemonica hinweist,

die er kenne und übe. so sehr, dass selbst Krebs einmal meint,

ars memorativa* sei ihm wohl die Hauptsache, so ist wohl sicher,

dass der Vorwurf, er lehre per imagines, mehr besagt, als er

lehre mit Zuhilfenahme von Abbildungen, und dass Magirus mit

Recht gegen ihn den Satz «aus der Didaktik des Helvicus p. 4

citiert: Localis memoria per imagines interdieta esto.

Wie Rntichius vor ihm und Comenius nach ihm verlangt

auch Bodinus Berücksichtigung der Muttersprache im Unterricht.

Ganz bestimmte Forderungen erhellt er da für das Latein.

Bevor die Schüler die Kelativa in der fremden Sprache richtig

gebrauchen können, müssen sie deren Gebrauch in der Mutter-

SJitteilunt'en i!. Ges. f. deutsche Erzieh.- u. Bcbulgcsedichte. IX 3 1801». 15
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spräche vorstehen gelernt haben (S. 20); damit die Schüler die

Participia im Lateinischen verstehen und gebrauchen lernen,

müssen Erklärungen und Uebungen an deutschen Beispielen vor-

angehen (S. 34). Er verwirft die Regel, die beim Donatus damals

allgemein gebraucht wurde: Substantivuni est, cui non potest

addi Mann, Weib, Ding (wie die entsprechende Regel über das

Adjectivum), denn man könne sagen: Wassermann, Handelsmann:

er dringt dabei vielmehr auf die Auffassung der Redeteile nach

der Bedeutung, wie er auch an dem Beispiel ,. schlagen u
klar

macht, was aktiv und passiv ist (S. 8), während er die übliche

Erklärung verwirft. Auch die Regel Substantivum cum substantivo

Genetivo casu jungitur ist falsch, denn man kann sagen „der

Herr Prediger**. Die Regel mag freilich gelernt werden, aber

wenn der Knabe die Regeln nicht wisse, so könne er sie aus den

Exempeln machen: aus diesem, wenn es verdeutscht wird, fliesse

das Verständnis der Regel und diese werde durch das Exempol

gemerkt. (S. 21.) Die Regeln sind in den Beispielen verborgen,

das Herausbringen ist Sache des Lehrers, und Bodinus bekennt,

dass keine andern fundamenta und principia casuum gegeben

werden können, als die in den Beispielen, in der Natur der
lateinischen Sprache verborgen liegen (nach Chr. Martinus).

Er hat sich viele Mühe gegeben, die „rechten fundamenta" zu

finden. Der Dativ der Person mache keine Schwierigkeit, wohl

aber dativus rei: da hat Bodinus Beispiele aus den Autoren

gesucht, um die fundamenta (Grundregel) zu finden. Und nicht

bloss für diesen Fall! Zur „Beförderung der Wahrheit" hat er

phrases und sententias aus den Autoren ausgezogen, hat auch

Herrn M. Starckius und Job. Dözenius ersucht, ihm durch solche

Sammlungen behilflich zu sein, wenn auch vergeblich (S. 57).

Er klagt: „Die rechten fundamenta und principia Grammatices,

die als ein Seel seind, so auss den Authoribus gezogen, dadurch

die Idea Romanae linguae in dem Verstand der Jugend lebendig

gemacht, weiset und zeiget man nachlessig und gehet sie fast

ganz vorbei. Ihr weiset zwar die Knaben zu einem schönen

Wereke, an welchem sie nicht mehr sehen als die eusserliche

Form: aber es müste in der Grammatica entdecket werden

der rechte schlüssel zur innerlichen Form, dadurch der Knabe

in einem halben Jahr dem fundamento nach mehr verrichten und

fortkommen kan als sonsten in sechs oder sieben Jahren, ja

als die zeit seines Lebens." (S. 47.) Eine gründliche Theorie

vermag viel, wenn man ad praxin schreitet in der lateinischen
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Sprache, solche Theorie sollte man anstellen in der Grammatiea

und „darnebenst ein praeceptum nach dem andern ad praxin

bringen." Darnach ist also sein Streben gerichtet, das ist das

Ziel seines Clavis Latinitatis! Ausdrücklich bezeichnet er die

Grammatik als den Schlüssel zu den Autoren, versichert, er gebe

sich grosse Mühe, „die rechten fundamenta zu suchen, die da

der Natur der lateinischen Sprache gleichförmig 4
* seien, und er

lasse es sich viel kosten, ein Werk zu verfertigen, nach welchem

man „die praecepta Grammatices mit den fundamenten fassen

und verstehen könne nebenst richtiger disposition der exercitien

so gerichtet auf den gebrauch der Regeln im Syntaxi." (S. 50 fg.)

Das läuft also zugleich auf ein Uebungsbuch für stilistische

Uebungen hinaus 1
). Krebs lagen diese exercitia vor und er be-

richtet einiges darüber, aber auch nach dessen Angaben gewinnen

wir keine klare Vorstellung darüber, welcher Art diese waren.

Dagegen giebt Bodinus genauer an, was er als El eine ntarbuch

für den Lateinunterricht fordert. Da wurden ja verschiedene

Wege versucht (Comenius berichtet darüber ausführlich in der

Meth. ling. nov. VIII, Op. did. II, 79 ff.). In Hamburg scheint

man (nach den Angaben des Magirus) damals mit Donat additis

Exemplis ex Tirocinio Rhenij angefangen zu haben; neben dem

Donat. wurde Catechismus Latinus Lutheri, von M. Rhenio ana-

lysieret, gebraucht, damit die Knaben linguam et pietatem zu-

gleich lernten. Wahrscheinlich war auch ein Nomenciator in

Gebrauch.

Bodinus verlangt, man solle zunächst aus dem Lateinischen

Katechismus, dem libellum Evangelicum, puerilia colloquia,

Terentius, Cicero u. a. die am häutigsten vorkommenden Worte,

es dürften etwa 1700 sein, auswählen: Verba, Verbal-Sub-

stantiva, Adjectiva, nomina virtutum, vitiorum, affectuum, auch

praepositiones, conjunctiones, adverbia; dieselben sollen wohl

geordnet und verbunden werden „in 600 Glied in Teutscher

Sprache*', aber so, dass die propria signiticatio verborum in acht

genommen werde. Für die ganz Kleinen kann man aus den

1700 noch eine Auswahl treffen. Diese Worte können ver-

schieden angewendet werden, die Composita können dazu gegeben,

die metaphorische Bedeutung gelernt werden. Dann erst kann

*) Chr. Martinus berichtet, Bodinus richte jetzt dreimal soviel aus als

vor Bechs Jahren, namentlich weil er die fundamenta mit den exercitiis alle

„nach dem Gedächtnis* geordnet habe, so „dass sie bald können gefasset und

gelernet werden".

15*
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man zur Lektüre eines Autors tibergehen. „Aber ein Compendium

mustu haben, wie man alle die phrases und res ordne zu einer

solchen kleinen Zahl dictionum latinarum. Auch wan auf ein

verbum offte viel phrases vnd res gebracht, wie sie als in einer

sententia an einander hangen: darauf!' gehören sonderlich prae-

eepta pro docente: doch das auch dieselbigen geringen Autores

darnach explicirt vnd Analysis auss den fundarnenten Gramma-
tices angestellet werde" (S. 55). Die lateinischen Schriftsteller

Terentius, Plautus. Cicero haben nicht den vollständigen Gebrauch

der lateinischen Worte und Phrasen (S. 58). Es ist auch nicht

wahr, dass das kein gutes Latein sei, das nicht im Cicero

steht; nicht das geringste Verbum hat „seinen vollkömmlichen

Usum in Cicerone und Plauto" 1
).

„Zu erforschen aber die Wahrheit, wie man einen Methodum

hab, dadurch man den usum latinarum dictionum. so eben in

Cicerone nicht ist vnd in Plauto. finden und erkennen kann:

So mahle ab 2
) den Natur Circkel (aber dass du dich zuvor wohl

erkundiget hast durch richtige dispositiones in den ftlrnembsten

Authoribus). Setze darein deine 1700 simplicia mit kurtz ab-

gezeichneten Compositis und dahero derivatis: setze hierzu per

classes nomina animalium, herbarum. arborum. die ein sonderliche

proprietet haben vnd dergleichen noinina! Auch etliche nomina

derer Dinge, so durch Menschen Hand vnd Geschickligkeit zu-

wegen gebracht, Item etliche nomina propria, die sonderlich mit

virtutibus vnd vitiis behafftet gewesen, davon die Adagia. Setze

darnach zwischen hienein Hominem so abdelineirt, von seiner

Geburt an biss auff den Todt. nebenst seinen att'ectibus, virtutibus

vnd vitiis: Setze kürtzlichen dabey die drey Stände, als der

Geistliche, Weltliche und Hausstandt; Nimb einen Stab in die

Hand welches seind etliche termini logici vnd Metaphysici so da

etlicher massen beschrieben in den figuris Phetoricis: fange an

die siebenzehnhundert auff den abdelineiilen Menschen vnd die

drey Stände vnd was demselbigen mehr zugehörig zu ziehen,

und von denselbigen zu i>rädiciren, also dass die VernunfTt die

Wahrheit erkennet, dass sie per adjuncta vnd propter unum
tertium also von denselbigen gesagt werden; dahero dann ist,

') Vgl Did. m. XXII. h fl'. Bekanntlich sind auch diese Gedanken

nicht damals zuerst ausgesprochen worden.
9

) Lateinisch steht am Hand: Ingen ii penicillo doctaque manu depingatur

naturae circus, cuius medium occupet homo, picturae suavitate ordines mündig

per aetatis climacem enarrans.
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was proprie und figurate gesetzet wird. Ximb darnach die andern

nomina, ziehe sie auch auff des Mensehen thun und Leben, so

kürtzlich abgezeichnet, also dass man die geweite terminos mit

den figuris Rhetoricis darzu adhibire: darauss widerumb kommen
figuratae locutiones ex proportione alieuius tertii, dardureh die

Vernunfft schliesset, warumb das substantivum auff den abdeli-

neirten Menschen gezogen.

Ja allerley sententias kan man linden, wenn man der Welt

Lauff, so in dem Menschen abgemahlet, wohl betrachtet: dahero

recht gesaget wird, dass die latina Vocabula seind als zeichen

des Menschen Lebens vnd AVandels damit zu beschreiben, welche

in dem Menschen als in der kleinen Welt ihren sonderlichen

gebrauch haben 1
): davon auch herkommen so viel Comparationes

und similitudines: Bringet darnach herzu Cieeronem. Plautum vnd

Terentium ..."

„Dann der Usus styli nie besser gewiesen vnd geleret

wird als in rebus und ein Wörtlein nicht so gering, da man nit

könnte Rem auffziehen." — Lateinisch steht am Rande gedruckt:

Penitior styli cognitio in rerum recessibus. Proinde ex gravi

utilitate discentium foret, si bono ordine res seientiarum et

facultatum (sed cauta ingeniorum inspeetione) puritate Romanae,

suadae vestirentur (S. (30 fl'.).

Es ist manches dunkel in diesen Sätzen. Krebs gesteht,

er wisse nicht, was Bodinus mit dem Cirkel wolle, in dem man
die 1700 simplicia unterbringen solle. Comenius ist den Oe-

danken des Bodinus nachgegangen und hat sie festgehalten. Seit

H528 arbeitete er an einem solchen Coinpendium, dem er zuerst

den Titel Seminarium linguarum et seientiarum omnium geben

wollte, bis er die Janua linguarum der Hiberner kennen lernte

und darnach seinem Buche diesen Haupttitel voransetzte.'2) Dieses

Buch begründete den Ruhm des Comenius. Später hat er sich

um die wortreichere und schmuckvollere Ausführung (ornate; figuris

Rhetoricis) viel bemüht zur Uebung der Fortgeschritteneren. Aus

der Janua ist der Orbis pictus hervorgegangen: vorher schon

hat er für die Anfänger das Yestibulum ausgearbeitet. Für sein

theoretisches und sein praktisches Hauptwerk ist ihm also die erste

Anregung durch Bodinus gegeben worden, und wenn Krebs diesem

1
) Lateinisch am Rande: Nulluni latinum vocabulum est, cuius usus

hominem tanquam mundi punctum non adumliraret.

2
) S. die Einleitung <ler Janua und Meth. ling. nov. VIII. 20 Op. did.

II, 81 ff. Kvacsala n. a. 0. 8. 120.
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zugerufen hat, er solle nur den reehten methodum seiner Didaetica

weisen und per exenipel demonstrieren, so werde ihm die ganze

Posterität danken und eine statuam gloriae aeternae aufrichten,

so ist das für Comenius erfüllt worden, der freilieh nel)en der

Didaktik des Bodinus noch eine sehr grosse Zahl anderer Schriften

sieh nutzhar machte. Des Bodinus Name verdient deshalb doch

ein hescheidenes Plätzchen in der Geschichte der Pädagogik.

Neben diesen Hauptsachen begegnen hei Bodinus und Krebs

auch einige andere Sätze, die wohl auf Comenius zurückgeführt

werden. So bezeichnet es Krebs nach Bodinus als das ..zweite

fundamenr, man solle den Knaben auf einmal nur ein Ding

proponieren und vorlegen: schreiben und lesen soll man aber

„conjungiren". (Beiden Forderungen begegnen wir schon bei

Ratichius und den Ratichianern.)

Bodinus hat für das Schreiben noch besondere Vorschriften

gegeben: jegliche Schrift habe drei Fundament-Striche.

Der Schluss der Didaetica giebt an. für wen sie bestimmt

sei; dabei steht die Versicherung: Femineus sexus, qui alias

culturae Musarum ineptus creditur, per haue methodum eruditionis

titulo augeri potest. Also auch bei Bodinus ein Absehen auf die

Bildung des weiblichen Geschlechtes.

Krebs sieht als Hauptursache des schlechten Zustande* der

Schulen die schlechten Verhältnisse, in denen die Lehrer leben,

an. ..Allein der schlechte und geringe Unterhalt, den die prae-

ceptores in Schulen haben, hinderts, dass sie ihre gedanken mehr

sich und die Ihrigen zu unterhalten als auf die liebe Jugend

wenden müssen." Hin und wieder müssten die Schulgesellen

ihren Tisch suchen und in der Stadt täglich herumlaufen . . .

Es könne den Schulen nicht geholfen werden, bis diesem Mangel

abgeholfen sei. —
Zum Schluss mag auf ein pädagogisches Kuriosuni ver-

wiesen sein, das mir wenigstens zuerst durch die ..Bodinischen*

Schriften bekannt wurde: das Kartenspiel als Lehrm ittel.

Bodinus hat eine Spielerei mit Kartenblättern erdacht, auf

denen gewisse Hauptwörter aufgesehrieben waren, an denen man
dann bestimmte Regeln (das praeeeptnm) erkennen musste. Er
bezeichnet es als Spiel zum certjren und repetiren. ungeeignet

für öffent liehe Schulen. Er wollte auch zur Unterhaltung ge-

lehrter Leute ein solches Spiel in Druck geben: drei oder vier

studiosi könnten darnach repetiren. einer Grammaticum, der
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andere Usum verborum, der dritte sententias, der vierte Logicam.

Das Spiel sollte „nicht mehr als et lieh 60 Blättlein" haben, auf

denen 400 „Principal-Wörter" stehen könnten. So könnte man
auch unterschiedliche Sprachen durch „ein solch exercitium

repetiren"; auch das Corpus juris könnte man „durch solche

exercitia (sage bey Leibe nicht mehr Karten-Spiel) bekannt

machen" ').

„Aber das kann man thun, eine Comoediam zu fingieren

und zu spielen, darein ordentlich alle die verba mit jhren com-

positis secundum Seriem literarum können hineingebracht werden

vnd sonderlich der Usus verborum: darauf jetzo ich meditire

vnd arbeite." (S. 05.)

Krebs hat der Gedanke, durch Kartenspiel zu lernen, sehr

gefallen; in seiner Schrift findet sich ein eigener Abschnitt mit

der L'eberschrift: „Wie man durch Kartenspiel Syntaxin lernen

soll." Durch Bodinus angeregt, hat er eine solche „Chartam in

Syntaxi" verfertigt, damit die Knaben dadurch repetieren, was

sie frliher gelernt haben. Die Syntaxis hat er nach den vier

Farben in vier Teile geteilt, auf einer Karte die Regel, auf der

anderen das Exempel: ein Knabe schlagt das Exempel auf, der

andere die Kegel; hat einer beide, so schlägt er sie zusammen

und kann vom andern nicht geschlagen werden. Wer gewinnt,

erhält ein praemium; auch Strafen sind gesetzt für den. der sich

irrt oder „versihet
k

\

„Also kann solch Spiel füglich in Logica und RhetoricA

eingerichtet werden, wie ich dan beydes, wenn ich sehe, dass es

füglich angehet, wie ich hoffe, dass es ein gantz bequemen

modus seyn wird, besser als durch ein ander subsidium Mnemo-

nicum die Grammaticam, wie auch Rhetoricam und Logicam zu

lernen, weitläuffig beschreiben und bono publico communiciren

will. Bitte. Bodinus wolle seinen modum auch kürtzlich ediren."

Hardkopfius und andere thun (nach Krebs) sehr unrecht,

wenn sie Bodinus wegen dieses Spieles tadeln, als wolle er die

Jugend verführen. Die Knaben können durch dieses nützliche

Spiel von andern Spielen abgehalten werden. Nur freilich meint

auch Krebs, dass ein solches Spiel nicht für alle tauge, sondern

nur für „vornehmer Leute Kinder, die nicht sonderbare lust zum

Studiren oder kein gut ingenium haben". Es müssten ja praemia

gesetzt werden, und dergleichen könnten arme Leute nicht thun.

') uioderne Spielt- für (ieopaphie. Geschichte u.a.
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Wenn vornehme Leute dadurch zum Spiel angereizt werden,

schade es auch nichts, sie ..spielen doch ohne das zur lust, dass

ihnen die Zeit nicht lang werde". ..Es ist der nutz aber solches

Kartenspiels, dass die Knaben nicht allein die Regeln mit ihren

Exempeln desto leichter verstehen lernen und behalten, sondern

auch, dass das ingenium desto besser aeuiret werde, sonderlich

in Logicis und Rhetoricis. Denn indem sie mancherlei Karten

bekommen, bedenken sie, wie sie dieselben beysamen ordnen, wie

sie schlagen sollen, damit sie den stich, wie man im spielen zu

reden pfleget, bekommen: denn darin das höchst praemium. In

welchem allem sie die gedanken müssen beysamen haben, dem

allem nachzusinnen, dadurch auch die memoria mächtig con-

firmirt wird."

Ob sich solch' pädagogisches Kartenspiel erhalten hat? 1

)

Ob Krebs noch Nachfolger auf diesem ganz speziellen Gebiete

gefunden hat?

Den Gedanken des Bodinus, eine Komödie zu verfassen

zur Einübung der Worte und des Usus verborum, hat wieder

Gomenius ausgeführt, indem er in Schola ludus den Stoff der

Janua auch noch ^dramatisierte-'. Auch dieses Unternehmen

weist somit noch auf Bodinus zurück.

') Krehs verweist am Schluss seiner Schrift wiederholt auf die Con-

stitution der Riesenbury'schen Schule, die publiciert werden sollte. Dabei

auch die Versicherunir. dass für die Schulen das vornehmste Stück diseiplina

und morum formutio sei.
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14.

Protokoll Uber die Stellung des Rektors der

Pfarrschule zu St. Elisabet in Breslau zu dem
Domscholastikus. 1

Von Prof. Dr. Gnstar Bauch in Breslau.')

Als ps der Breslauer Bürgerschaft gelang, von dem päpst-

lichen Kardinal-Legaten Guido vom Titel St. Laurentii in Lucina,

der sich damals zur Abhaltung einer Synode der Gnesener

Kirchenprovinz in Breslau aufhielt,2) unter dem 12. Februar 1207

die Erlaubnis zur Errichtung einer Schule bei der Pfarrkirche

zu St. Maria Magdalena neben der Domschule zu erlangen,8)
bestimmte der Kardinal: „quod scolasticus ecclesie cathedralis,

<iui erit pro tempore, rectorem in predictis scolis eiuitatis, utilem

et aptuni pueris, instituat et pretigat." Und als dann am
SU. August 1298 Bischof Johann von Breslau auf Bitten derselben

Bürgerschaft die Gründung einer zweiten Pfarrschule bei der

Kirche zu St. Elisabet gestattete, 4
) drückt«' er sich ganz ebenso

aus: „quod scolasticus ecclesie nostre cathedralis, qui erit pro

tempore, vel ille, cui scolasticus idem commiserit vices suas,

') Von der chronologischen Reihenfolge der Aufsätze musste diesmal

Ahstand genommen werden, da der Herr Verfasser des vorliegenden Aufsatzes

die ihm hereits Anfang Mai d. .1. nehst Manuskript zugestellte Druckkorrektur

trotz mehrfacher Mahnungen, his Mitte Septemher nicht erledigt hat. Aus

demselben Grunde müssen wir zu unserm Bedauern die Verantwortung für

textliche Ungenauigkeiten ablehnen. Die Sc Ii r i f 1 1 e i t u ng.

*> üeber die Legation des Kardinals Guido vergl. H. Markgraf in der

Zeitschrift für Geschichte und Altertum Schlesiens V, Hl f.. hier besonders 06.

3
) Die Urkunde im Faesitnile und abgedruckt bei ('. Schönborn im

Programm des Gymnasiums zu St. Maria Magdalena 1 343, 1.

*) Diese Urkunde ist abgedruckt von S. (i. Reiche im Programm des

Gymnasiums zu St. Elisabet 1S4:J, 0.
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rectorem in predictis scolis ciuitatis, utilem et aptum pueris,

instituat et prefigat."

Das Verhältnis des Scholastikas der Kathedralkirche zu

St. Johann dem Täufer zu den beiden Pfarrschulen bestand

rechtlich bis zum Jahre 1528, wo die Stadt als Konsequenz der

Einführung der Reformation das Patronat der Schulen wie das

der Stadtkirchen an sich nahm und die Anstellung der Leiter

der Schulen und die Aufsicht Uber sie dem Scholastikas entzog. 1

)

Die Kirche zu St. Maria Magdalena war ungefähr 1220

von dem Bischof Lorenz von Breslau erbaut worden und bischöf-

lichen Patronats. aber schon frühzeitig mit der Einschränkung,

dass immer ein Mitglied des Domkapitels die Pfarre erhielt,

weshalb auch das Domkapitel dieselbe wie seinen rechtmässigen

Besitz betrachtete.2
)

Etwas anders lag die Sache bei der Elisabetschule. Die

etwa zwischen 1242 und 1248 von Herzog Boleslaw II. von

Schlesien gegründete Pfarrkirche zu St. Elisabet war 1253

durch Herzog Heinrich III. mit allem Zubehör dem Hospital zu

St. Elisabet des Hauses St. Mathias, das er gleichzeitig errichtet

und den Kreuzherren mit dem roten Stern übergeben hatte,

inkorporiert worden. 3
! Das Mathiasstift präsentierte daher als

Patron jedesmal einen Bruder des Konvents dein Bischof als

Pfarrer, bis er 1507 die päpstliche Erlaubnis erhielt, den Pfarrer

ohne Präsentation beim Bischof zu setzen.4
) Trotzdem nun die

Schule selbstverständlich eine Pertinenz der Kirche war, stand

doch, wie wir gehört, das Patronat über sie ebenfalls dem Dom-
scholastikus zu. Es kam jedoch schon im 14. .Jahrhundert, 1368,

zu Reibungen und zu dem Versuche, den Scholastikas aus seiner

Stellung zu verdrängen, der Rat der Stadt und der Bruder-Pleban

der Kirche scheinen dabei im Einverständnis gewesen zu sein,

und den Hintergrund bilden Zwistigkeiten, in die der Pleban und

die Stadt zu dieser Zeit verwickelt waren. Das Mathiasstift

hatte in den Jahren 1360— 1370 einen Kampf für die Besetzung

der Pfarre mit einem Bruder gegen das Andrängen der Welt-

*) (i. Bauch, Aktenstücke zur Geschieht« des Breslauer Schulwesens im

XVI. Jahrhundert, Programm der ev. Realschule I 1&ÜK. 20. Zeitschrift XXXII, 71.

2
) Diese Ausführungen nach II. Markgraf, Beiträge zur Geschichte des

evangelische*!! Kirchenwesens in Breslau. 8, 4.

3
) H. Markgraf, a. n. U., 3. 4. J. C. H. Schnieidler, Die evangelische

Haupt- und IM'arr-Kirclu- zu St. Elisahet, 30, 1»»4, 186.

*) H. Markgraf, a. a. O ,
">.
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jtroistlichkeit durchzuführen, 1

) dein Bruder Rychwin wurde die

Pfarre von einein Weltgeistlichen streitig gemacht, wahrend zu-

gleich die Stadt sich 1366—1300 im Streite mit dem Dom-

kapitel «her die Grenzen geistlicher und weltlicher Jurisdiktion

befand, weil die weltlichen Diener einiger Prälaten sich grobe

Ausschreitungen in der Stadt hatten zuschulden kommen lassen.2 )

Der amtierende Schulmeister zu St. Elisabet, Heinrich Bankow,

war zudem ein Halbbruder des Pfarrers Rychwin :{

) und gehörte

einer angesehenen städtischen Familie an.4) er hatte ausserdem

seine Stellr schon 35 Jahre inne, während die Scholastrie öfter

den Besitzer gewechselt hatte. 5 ) und das in der Zeit des baby-

lonischen Exils der Päpste, wo das Ansehen der Hierarchie

ziemlich erschüttert war. Es traten also verschiedene Umstände

zusammen, die ein Vorgehen des Plebans und der Stadt erklären

und begünstigten.

Der Inhaber der Scholastrie M. Simon von Liegnitz, der

Wind von den Absichten seiner Gegner bekommen haben muss,

war nicht gewillt, seine Rechte verdunkeln, verkürzen oder gar

beseitigen zu lassen, und da ihm offenbar keine Kopie des

Stiftungsbriefes der Schule zu Gebote stand, beschritt er den bei

Lebzeiten eines langjährigen und noch thätigen Schulmeisters

vor einer etwaigen Erledigung der Stelle 6
) höchst wirksamen geist-

lichen Rechtsweg. Er zitierte den Rektor M. Heinrich Bankow
vor das Tribunal des bischöflichen Oftizials, und als er erschien,

zwang er ihn durch die Androhung kirchlicher Zensuren zur

Beantwortung einer ganzen Reihe von fast rabulistisch ver-

klausulierten Fragen, die seine Bestellung zum Schulmeister und

sein Verhältnis zur Scholastrie nach allen Seiten umfassten und

ihre Spitze gegen den Pleban und die Stadt richteten. Er er-

reichte damit vollkommen seinen Zweck, eine Verdunkelung seiner

Rechte zu verhüten.

Es geschah wohl nur der Vollständigkeit wegen, dass der

) Schmeidler. a. a. <).. 140.

2
) Schmeidler, a.a.O.. 140.

3
) Breslau, Stadtarchiv, Rep. Roppau S. (!(, 5a.

\i Schmeidler, 74.

B
)
Vergl. die folgende Urkunde und die gleiche für die Schule zu

St. Maria Magdalena, nach der der Scholastika .laknb von Pogarell nicht

anerkannt in Breslau residiert zu haben scheint.

c
) Heinrich Bankow starb auch nicht allzu lautre nach seinem Verhör,

vor dem 2«. Juni 13ÜI», W. Rudkowski, Die Stiftungen des Elisabet-tiyninasiums I

(Breslau 189!»), «0.
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Scholastikus Simon von Liegnitz die Aufnahme eines ganz

gleichen Protokolls auch für seine Stellung zum Rektor der

Schule zu St. Maria Magdalena, Heinrich von Schorgast, genau

zu denselben Terminen und in derselben Form veranlasste.1
)

Für diese Schule gewährleisteten dem Scholastikus dann wieder

noch die Statuten des Bischofs Wenzel von 1411 die Einsetzung

des Rektors. 2
)

Das Protokoll ist auch deshalb noch von Bedeutung, weil

es ganz allein berichtet, dass die Stellung des Scholastikus zur

Schule ihm auch wenigstens kleine Sportein eintrug: am Feste

Maria Reinigung Wachskerzen, am Tage des heiligen Gregorius

Weizenkuchen und an dem des heiligen Gallus Hähne. Diese

Gaben Ubersandte ihm der Schulmeister, nachdem er sie selbst

von den Knaben erhalten hatte, als Zeichen für die Abhängig-

keit seiner selbst und der Schule vom Scholastikus. Wie
anderswo wurden auch in Breslau die Kinder am Tage des

heiligen Gregorius eingeschult. 8
)

Die Kenntnis der Urkunde und die Möglichkeit des Abdrucks

verdanke ich der Güte des fürstbischöflichen geistlichen Rats

Herrn Dr. .Jungnitz, der meine Studien freundlich unterstützt.

1368. März 14. Breslau.

In Christi nomine. Amen. Xos Jacobus Eugilgeri, canonicus

et ofh'cialis Wratislauiensis, vniuersis et singulis. presens publicum

instrumentum inspecturis. volumus esse notum, quod coram nobis BUb

anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo oetauo indictione sexta

die Maitis septima mensis Mareij hora terciarum uel quasi in domo

protunc hal>itacionis nostre. nobis pro tribunali sedentibus, constitutus

venerabilis vir maxister Symon de Legnicz, seolastieus et canonicus

ecclesie Wratislauiensis, quandaiu citacionis literam Bllbscripti tenoris

sigillis nostro et domini exeeutoris ad eandem deputati a tergo sigillatam

ibidem coram nobis ac notario publico et testibus infrascriptis legendam

exhibuit et porrexit. Qua quidem citacionis litera de mandato nostro

per subscriptum notarium nostrum reeepta et publice lecta. ibidem,

comparuit honorabilis et discretus vir maxister Henricus Manko

w

rector scole sanete Klisaheth Wratislauiensis. in dicta citacionis litera

') Diüzesanarehiv. Urkunde M 41.

2
) H. Markgraf, a. a. ()., 11.

8
) Die entsprechende Stelle in der Responsio (XII) des M. Heinrich

von Schor-rast lautet: qnod aliquoeiens quolihet anno in festo et in vigilia

natiuitatis domini ferinas vel vinum et in die beati Grcgorii, in qua pueri

solent locari ad scolas, enistulas triticeas, ac in die s. Galli gallos, que et qui

a puerifl ipsius scole sild presentabantur, in Signum Bubiectionia transmisit etc.
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contentus, asscrens, se paratum parere iuri et ad obiecta huiniliter

respondere. Ipse quoque maxister Symon pro se et. scolastria sua.

quam in dicta Wratislauiensi eeclesia obtinet, quandam cartam papiream,

ccrtas interrogaciones subseripti tenoris et continencie continentem,

exhibuit et produxit pecijtque, dictum magistrum eompelli eeelesiastieam

per censuram, ut medio suo iuramento responderet ad interrogaciones

easdem. Qui quidem maxister Henricus pecijt, sibi copiam dictarum

intorrogaeionum decerni et dari ac certum terminum ad deliberandum,

qualiter super eis respondere deberet, niliilominus assignari. Et nos

dicto magistro Henrico copiam earundem interrogacionum fore dandam

decreuimus et sibi diem Sabbati vndecimam dicti mensis Marcij proxime

tunc venturam ad respondendum ei.sdem interrogaeionibus duximus pro

termino peremptorio statuendam. Actum anno indiccione mense die

hora et loco predictis presentibus venerabilibus et discretis viris dominis

Jacob o de Paczkow, preposito. Petro de Oostina, canonico,

Johanne Ketirliuj, vicario, Wratislauiensibus, testibus ad premissa.

Tenor vero eitacionis, de qua supra fit mencio. sequitur huiusmodi

sub tenore: Jacobus Eugilgeri, canonicus et officialis Wratislauiensis,

discreto viro domino Johann! Ketirlinj. vicario Wratislauiensi,

salutem in domino. Mandamus vobis, quatenus peremptorie citetis

discretum virum magistrum Henricttm, rectorem Bcolarum apud

sanetam Elisabeth in Wratislauia, ut coram nobis l'eria tercia proxima

post nunc instantem Dominicam, qua licminiscere in dei eeclesia [eccleaia]

decantabitur. compareat hora terciarum uel quasi, venerabili viro

magistro Symoni. scolastico Wratislauiensi, ad obiecta et alia de

iustieia responsurus. Datum Wratislauie die iiij. mensis Marcij anno

domini millesimo ecelxviij °.

Executo mandato, presentes reddite sigillatas. Postmodum vero

anno indiccione et loco predictis prefata die Sabbati, videlicet vndeeima

dicti mensis Marcij veniente. hora. qua supra, nobis eciam tunc pro

tribunali sedentibus. dicto magistro Symone, scolastico, coram nobis

personaliter constituto et dicti magistri Henrici non comparentis

contumaciam accusante, ipsumque contumacem reputari potente, nos

eundem magistrum Henricum, per se uel alium minirne comparentem,

licet diueius exspectatum. exigente iustieia ad instanciam dicti magistri

Sy in onis reputauimus et pronuneciauimus merito contumacem. sed

effectum contumacie ipsius ad diem Martis xiiij dicti mensis Marcij

proxime tunc venturam duximus suspendendum, presentibus venerabilibus

et discretis viris domino Jacobo, preposito, domino Johanne
Krunonis et domino Johanne, plebano in Mankoschioz, testibus ad

premissa.

Tandem quoque anno indiccione et loco predictis die Martis

predicta, videlicet xiiij. dicti mensis Marcij veniente, hora, qua supra,

nobis eciam tunc pro tribunali sedentibus et dictis partibus coram nobis
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personaliter constitutis, prefatus maxister Henricus, suam volens

purgare contumaciam, mox ad requisicionem partis aduerse de niandato

nostro ad saneta dei ewangelia, corporaliter tacta, iuramento preniisso

seu prestito. ad dictas interrogaciones respondit in scriptis, prout inferius

post ipsas interrogaciones plenius continetur, presentibus venerabilibus

et discretis viris dominis Jacobo de Paczkow, preposito, Petro
de Gost ina. canonico. Johanne Brun onis, canonico, Wratislauiensibus,

et Johanne, in Mankosehicz plebano, testibus ad premissa.

Tenores vero dictoruni produetorum sequuntur. et priino inter-

rogacionum huiusmodi sub tenore: In nomine Christi. Amen. Inter-

rogaciones subscriptas, in presenti cedula contentas. facit, dat et exhibet

coram vobis venerabili viro domino Jacobo Eugilgeri, ofticiali

Wratislauiensi, Symon de Legnicz, seolasticus eeclesie Wratislauiensis,

ad quem pertinet et ad cuius predecessores, scolasticos, qui fuerunt pro

tempore, racione scolastrie dicte Wratislauiensis eeclesie pertinuit tarn

de iure quam de consuetudine legitime preseripta institucio et destitucio

rectorum scole sanete Elisabeth Wratislauiensis, et petit instanter,

quatenus mandetis honorabili viro magistro Henrico de Bankow,
reetori scole sanete Elisabeth predicte, ut ad ipsas interrogaciones et

ipsarum quamlibet personaliter respondeat speeitice et diuisim mediante

8110 proprio iuramento.

Interrogetur primo idein magister Henricus Bankow per vos

dominum officialem predictum, si ipse sit rector scole sanete Elisabeth

supradicte, ipsamque ac pueros siue scolares et filios tarn consulum

quam ciuium aliorum Wratislauiensium, dictam scolam racione study

visitantes, hueusque rexerit et regat ad presens pacilice et quiete.

scientibus, pacientibus et non contradicentibus consulibus et ciuibus

alijs Wratislauiensibus ac plebano eeclesie sanete Elisabeth Wratis-

lauiensis predicte.

Item, si de hoc sit publica vox et firma in eeelesia et ciuitate

Wratislauiensibus.

Item, si ipse responderit. quod fuerit et sit rector, ut premittitur,

proxime interrogetur, quot annis dictam scolam ac pueros et scolares,

eam racione studij visitantes, rexerit paeifice et quiete, scientibus,

pacientibus et non eontradieentibus consulibus Wratislauiensibus, qui

fuerunt pro tempore.

Item interrogetur idem magister Henricus per vos dominum

officialem predictum, quis sibi de eadem seola et eius regimine primitus

prouiderit.

Item, si responderit, quod seolasticus Wratislauiensis eeclesie sibi

prouiderit de ea, interrogetur de proprio nomine illius scolastici, et quot

anni sint elapsi a tempore prouisionis usque in annum presentem, et si

sibi prouiderit racione sue dignitatis, scilieet scolastrie, quam in dicta

Wratislauiensi eeelesia obtinebat, aut alias, et si sibi de dicta seola
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prouiderit solus et in solidum sine requisieione uel assensu alterius

cuiuscunque.

Item interrogetur idem magister Henricus, si ille scolastieus,

qui sibi tunc prouidit, fuerit in pacifiea possessione uel quasi iuris

prouidendi seu disponendi de scola et eius regimine supradictis solus et

in solidum racione dignitatis, videlicet scolastrie prediete.

Item interrogetur, si de premissis omnibus et singulis tunc

temporis fuerit in ecelesia et ciuitate Wratislauiensibus publica vox

et fama.

Item interrogetur, si ipse magister Henricus vigore prouisionis,

huiusmodi de predicta scola et eius regimine per dictum scolasticum

sibi fade, fuerit adeptus possessionem pacificam scole et regiminis

predictorum, ipsamque hucusque rexerit et regat pacifice et quiete vigore

prouisionis prediete.

Item interrogetur. si ipse magister Henricus vnquam tempore

sui regiminis fuerit per aliquem uel aliquos, qui se in collacione huius-

modi ius habere pretenderint, efticaciter inpetitus seu inpeditus, quo

minus ipse scolam predictam tunc regeret et nunc regat, fruetus quoque

ac redditus et prouentus cum omnibus iuribus et pertineneijs suis, ad

dictam scolam et eius regimen spectantes seu speetantibus, pereiperet et

pereipiat eciam pacifice et quiete.

Item interrogetur, qui successerint in scolastria predicta Uli

scolastico, qui primo sibi de scola memorata prouidit, et que fuerint

propria nomina eorundem.

Item, ipsis nominatis, interrogetur magister Henricus predictus,

si ipse recognouerit eosdem successores in dicta scolastria et quemlibet

eorum suos dominos. patronos et collatores seu suum dominum, patronum

et collatorem scole et regiminis eorundem racione scolastrie prediete.

Item, si affirmatiue responderit ad predicta. proxime vlterius

interrogetur idem magister Henricus. si ipse dietis scolasticis

successiue fore subiectum tanquam suis dominis ac patronis et collato-

ribus racione scole et regiminis predictorum se exhibuerit. et qualitcr,

et quomodo.

Item interrogetur, si ipse magister Henricus recognoscat, me
Symonem de Legnicz superius nominatum a multis annis citra fuisse

et nunc esse scolasticum dicte "Wratislauiensis ecclesie, et in pacifiea

possessione uel quasi eciam fuisse et esse scolastrie prediete.

Item, si affirmatiue responderit ad proxime predicta, vlterius

interrogetur, si ipse magister Henricus recognoscat, me Symonem

supradictum fore et esse suum dominum, patronum et collatorem scole

et regiminis predictorum racione scolastrie prediete solum et in solidum,

Mit plebanum ecclesie sanete Elisabeth, uel consules ciuitatis Wratis-

lauiensis, uel quemeunque alium.

Item, si de premissis omnibus et singulis, ut premittitur, tunc
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tempore prouisionis predicte et adeo tempore citra fuerit et nunc sit

in ecclesia et ciuitate Wratislauiensibus predictis publica vox et fama.

Tenor vero dictarum responsionum, de quibus supra fit mencio,

sequitur sub hijs verbis:

Ad interrojraciones, nuper coram vobis venerabili viro domino

Jacobo Eugilgeri, ofticiali Wratislauiensi, per honorahilem virum

dominum Symonem de Legnicz, scolastieum ecclesie Wratislauiensis,

in iudicio datas et exhibitas, respondet Henricus Bankow. rector

scole sanete Elisabeth Wratislauiensis, prout sequitur, in nunc moduin:

Ad ])rimam interrogacionem, que sie ineipit: Luterrogetur primo

idem maxister Henricus Ban kow et cetera, respondet dictus Henricus^

quod ipse est rector scole sanete Elisabeth AVratislauiensis, quodque

ipse dictam scolam et pueros siue scolarcs, filios tarn consulum quam

ciuium aliorum Wratislauiensium. scolam eandem racione studij visitantes,

hueusque rexit et regit ad presens paeihee et quiete, scientibus.

pacientibus et non contradicentibus consulibus et ciuibus alijs Wratis-

lauiensibus et plebano sanete Elisabeth.

Ad secundam interrogacionem, que sie ineipit: Item si de hoc sit

et cetera, respondet idem Henricus, quod de hoc tarn in ecclesia quam

in ciuitate Wratislauiensibus est publica vox et fama.

Ad terciam interrogacionem, que sie ineipit: Item si ipse

responderit et cetera, respondet prefatns Henricus. quod ipse xxxv

annis rexit dictam scolam et pueros et scolarcs, eam racione studij

visitantes, pacih'ce et quiete. scientibus, pacientibus et non contra-

dicentibus consulibus Wratislauiensibus, qui fuerunt pro tempore

sueeessiue.

Ad quartarn, que sie ineipit: Item interro«retur idem maxister

Henricus et cetera, respondet. quod scolasticus ecclesie Wratislauiensis

sibi primitus prouidit de dicta scola et eins rejriniine.

Ad quintam, que sie ineipit: Item si dixerit et cetera, respondet

dictus Henricus, quod scolasticus Wratislauiensis. qui sibi primo de

scola et regimine predictis prouidit, vocabatur dominus Waldko, et

sunt xxxv anni elapsi usque in annum presentem a tempore prouisionis

huiusmodi, et prouidit sibi racione sue dignitatis. scilieet scolastrie,

quam in ipsa ecclesia Wratislauiensi obtinebat, et solus et in solidum,

nullo alio requisito.

Ad sextam, que sie ineipit: Item interrogetur idem maxister

Henricus et cetera, respondet. quod dictus dominus Waldko^
scolasticus, fuit in paeifica possessione uel quasi iuris prouidendi et

disponendi de. dicta scola et eins regimine et solus et in solidum racione

scolastrie sue predicte.

Ad septimam, que sie ineipit: Item interrogetur et cetera, respondet,

quod de premissis omnibus et singulis tunc temporis fuit publica vox et

fama in ecclesia et ciuitate Wratislauiensibus.
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Ad octauam interrogacionem, que sie ineipit: Item interrogetur,

si ipse magister Henricus et cetera, respondet, quod ipse Henricus
vigore prouisionis huiusmodi, de scola et eius regimine supradictis per

dictum dominum Waldkonem, scolasticum, sibi facte, fuit adeptus

paeificam possessionem scole et regiminis predictorum, ipsamque seolam

hueusquo rexit et regit paeifice.

Ad uonam, que sie ineipit: Item interrogetur, si ipse magister

Henricus et cetera, respondet idem Henricus, quod nunquam tempore

sui regiminis fuit per aliquem seu aliquas, qui se in collacione huius-

modi ius habere pretenderet, seu pretenderent, inpeditus seu inpetitus

adeo efÖcaciter, quominus ipse scolam predictam tunc regeret et nunc

regat, fruetus quoque redditus et prouentur et iura et pertinencias eius

tone pereiperet et nunc pereipiat pacitiee et quiete.

Ad deeimam, que sie ineipit: Item interrogetur. qui successerint

et cetera, respondet ipse Henricus, quod eidem seolastico, qui primo

sibi de scola memorata prouidit. videlicet domino Waldkoni, sueeesserunt

infrascripti scolastiei, videlicet dominus Apeczco de Frankinstein,

postmodum episcopus Lubucensis, cui successit dominus Henricus
de Cracouia, cui Henrico successit dominus Jaeobus de Pogrella,

et huie Jacobo successit dominus Symon, modernus scolasticus ecclesie

Wratislauiensis predicte.

Ad vndecimam, que sie ineipit : Item, ipsis nominatis, interrogetur

magister Henricus predictus et cetera, respondet, quod ipse Henricus

recognouit eosdem successores in dicta scolastria et quemlibet eorum.

prout proxime sunt descripti, suos dominos, patronos et collatores seu

suum dominum, patronum et collatorem dicte scole et eius regiminis

racione scolastrie predicte, et nulluni alium.

Ad duodeeimam interrogacionem, que sie ineipit : Item si affirmatiue,

responderit et cetera, respondet idem Henricus, quod ipse dictis

scolasticis successiue se exhibuit subiectum tanquam suis dominis,

patronis et collatoribus racione scole et regiminis prefatorum, in nunc

modum videlicet, quod aliquociens in festo purificacionis beate Marie

virginis cereos et in die beati Gregory, in qua pueri solent locari ad

scolas, crustulas triticeas ac in die saneti Galli gallos, qui et que a

pueris ipsius scole sibi presentabantur, dictis scolasticis transmisit in

Signum subieccionis sue et scole predicte.

Ad terciamdeeimam, que ineipit: Item interrogetur, si ipse magister

Henricus et cetera, respondet, quod ipse recognoscit dominum

Symonem superius nominatum a rnultis annis fuisse et nunc esse

scolasticum dicte Wratislauiensis ecclesie, et in possessione pacitica uel

quasi eciam fuisse et esse dicte scolastrie.

Ad xiiij., que sie ineipit: Item, si affirmatiue responderit, et cetera,

respondet, quod ipse recognoscit dictum dominum Symonem, scolasticum

modernum, esse suum dominum, patronum et collatorem scole et regiminis
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prefatorum racione scolastrie predicte solum et in solidutn. et non

aliutn, nequo eonsules, nec plebanum predietos.

Ad xv. respondet. quod de premissis omnibus et singulis tuit et

est tunc [et) nunc, ut premittitur, publica vox et fama in ecdesia et

ciuitate predietis.

Et ego Johannes de Cunczindorf, clericus Wratislauiensis

dioeesis. publicus imj)eriali auctoritate notarius et dicti domini J acobi.

canonici et ofticialis Wratislauiensis. .seriba. premissis omnilius et

singulis, dum sie, ut premittuntur, coram eodem successiue agerentur

et fierent, vna cum prescriptis testibus presens interfui. presensquoque

instrumentum, rogatus et requisitus per dominum Symonem. scolastieum.

prefatum, ac de mandato domini mei ofticialis prefati propria manu mea

de uerbo ad uerbum omnia producta hic inserendo. publicaudo conscripsi

signoque et nomine meis consuetis vna cum appensione sigilli domini

mei ofticialis memorati consignaui in fidem et testimonium omnium

premissorum.

Breslau, Diözesanarchiv, Urkunde M 42, Original auf

Pergament mit angehängtem Siegel. In tergo von verschiedenen

Händen: Seolastiei. Scolastrie Wratislauiensis. Super collacione

scole sanete Elizabeth Wratislauiensis. W. Rudkowski, Die

Stiftungen des Elisabet-CJymnasiums I, <>3.
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15. Die evangelischen Kateeltisnuisversuche l>is auf Luthers Knchiridion. 2'.W

in.

Die evangelischen Katechismusversuche bis trat

Luthers Enchiridion.

Eine Bitte um litterarische Unterstützung.

Schon vor 4 Jahren haben wir die Bitte ausgesprochen,

bei der von uns geplanten Ausgabe der ersten evangelischen

Katechismen, die schon vor Luthers Enchiridion, etwa vom
Jahre 1524 an erschienen sind und innerhalb der rMonumenta
Germaniae Paedagogica" erscheinen sollen, uns gütigst zu unter-

stützen. (Cfr. Mitteilungen d. Gesellsch. (1895) V, S. 138—140.)

Inzwischen hat der von uns mit der Herausgabe und Be-

arbeitung der genannten Katechismen betraute Pastor prim. Gohrs

in Eschershausen (Brschw.) sein Werk so weit gefördert, dass

wir noch in diesem Jahre mit dem Druck hoffen beginnen zu

können.

Bevor wir indessen abschliessen, richten wir. um nichts

unversucht zu lassen und die Sammlung möglichst vollständig

zu gestalten, nochmals an alle, die zur Vervollständigung bei-

tragen können, die herzliche Bitte, uns doch gütigst von dem
ihnen bekannten Material Nachricht zu geben.

Zur Berücksichtigung sind zunächst folgende Schriften in

Aussicht genommen:

1. Job. Agricola, Eine christliche Kinderzucht in Gottes Wort
und Lehre. 1527.

2. Dieselbe lateinisch: Joh. Agricola, Elcmenta nietatis con-

gesta. 1527.
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3. Joh. Agricola, 130 gemeiner Fragstücke für die jungen

Kinder. 1528.

4. Joh. Agricola, 156 gemeiner Fragstücke für die jungen

Kinder. 1528 und 1529.

5. Joh. Agricola, Eyn kurtze Verfassung des Spruchs Matthei

am 16. 1525.

6. Andr. Althamer (und Joh. Rürer), Catechismus d. L
Unterricht zum christlichen Glauben. 1528.

7. Joh. Bader, Ein Gespräch-Büchlein von Anfang des

christlichen Lebens mit dem jungen Volk zu Landau. 1526.

8. 0. Brunfels, Catechesis puerorum, in fide, in literis et in

moribus. 1521).

0. Ein Büchlein für die Kinder. Der Laien Biblia.

10. Dasselbe lateinisch: Quo pacto statim a primis annis pueri

debeant in Christianismo institui. 1525.

11. Dasselbe niederdeutsch: Eyn Bökeschen vor de leyen vnde

kinder. 1525.

12. Fragstuck des Christenlichen glaubens für die Jugendt zu

ßchwebischen Hall. J. B. E. H. [von Joh. Brenz].

13. Christ, Hegendorff, Die 10 Gebot, der Glaub und das

Vaterunser, für die Kinder, kürzlich ausgelegt.

14. Kinderbericht und Fragstück von gemeinen Punkten Christ-

iichs glaubens. [v. Capito]. 1527 u. 1529.

15. Derselbe lateinisch: De Pueris instituendis ecclesiae Argen-

tinensis Isagoge. 1527.

16. Joh. Lachmann u. Casp. Gräter, Catechesis, oder Unter-

richt für Kinder. 1528.

17. Wenc. Link, Unterrichtung der kinder, so zu Gottes tisch

wollen gehn.

18. Melanchthon, Enchiridion elementorum puerilium.

19. Melanchthon, Handbüchlein, wie man die kinder zu der

Geschrift und Lehre halten soll. 1524.

20. Melanchthon, in caput Exodi XX Scholia. 1523.

21. Melanchthon, Ein kurtz auslegung vber das 20. Capitel

Exodi. 1525.

22. Joh. Oekolampadius, Fragen und Antworten zum Ver-

hören der Kinder.

23. Conr. Sam, Christenliche Unterweisung der Jungen in

Fragweis. 1529.

24. Petr. Schultz, Ein Büchlein auf Frag und Antwort, die

10 Gebot, den Glauben und das Vaterunser betreffend. 1527.
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15. Die evangelischen Katechismusversuche his auf Luthers Enchiridion. 24 1

2.'). Die Strassburger Katechismus-Tafel (Calvary. Mitteilungen

aus dem Antiquariat. Berlin 1870. S. 91 ff.).

26. Jon. Toltz, Ein kurtz handbuchlyn, für iunge Christen,

souiel yhn zu wissen von nöten. 1520.

27. Job. Toltz, Wie man hinge Christen yn dreyen heupt-

stucken . . . vnterweisen sol.

28. Hans Gerhart "Wagmeyster zu Kytzingen, Schöne Frag

und Antwort, was yn warhafftiger Christen, der recht Glaub

vnd seyn Frucht sey. 1525.

29. Die Züricher Katechismustafel (Geffcken, Der Bilderkate-

chismus des fünfzehnten Jahrh. Lpz. 1855. S. 203 ff.)

80. Joh. Zwick, Das vatter vnser in frag vnd gebätts wysz.

31. Joh. Zwick, Bekantnuss der Zwölf Artickel des Glaubens.

1. Es kommt dem Herausgeber nun namentlich auf Fol-

gendes an:

a) zu erfahren, wo die Originale der Strassburger und

Züricher Katechismustafel (No. 25 u. 29) sich befinden, die ihm

nur in den genannten Abdrücken bekannt sind;

b) von Melanchthons Scholien (No. 20) einen latein. Sonder-

druck zu finden;

c) von Melanchthons Enchiridion (No. 18), das er nur in

späteren Ausgaben kennt, einen früheren Druck (a. d. J. 1523 od. 1524»;

d) von der Laienbibel (No. 9) einen hochdeutschen Druck v. 1525;

e) von ökolampadius (No. 22'; der ihm nur in einem Druck

v. 1537 bekannt geworden, einen früheren Druck (1529?)

f) von Z wicks Vaterunser und Glaubenserklärung (No. 30 u. 31,)

von denen er ersteres nur in undatierten Drucken, letztere in einem

Druck erst von 1531 kennt, frühere bezw. datierte Drucke nachgewiesen

zu bekommen;

g) von Sam (No. 23) den Druck v. J. 152S, der ihm nur defekt

bekannt geworden, vollständig;

h) von Agricolas 15G Fragen (No. 4) einen "Wittenberger Druck

{bei Georg Rhaw?) zu erlangen;

i) üher Hans Gerhart, Wagmeister von Kitzingen etwaige Lebens-

umstände in Erfahrung zu bringen.

2. Im Interesse einer möglichst genauen Bibliographie wird

aber gleichzeitig die Bitte ausgesprochen, von allen etwa vor-

handenen Ausgaben vorbenannter Bücher, auch von etwa vor-

handenen Uebersetzungen und Bearbeitungen, doch gütigst

Nachricht zu geben.
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3. Falls sich irgendwo andere katechetische Werke-
Erklärungen der zehn Gebote, des Vaterunsers, der Glaubens,

artikel u. s. w. (nicht nur in Frage und Antwort) für den Anfangs-

unterricht aus den Jahren 1523—1529 finden, wird gebeten,

davon gütige Mitteilung zu machen. Namentlich sucht der

Herausgeber noch:

Gervasius Schuler, Das christlich gebett Vaterunser mit kurtzem

verstand ausgelegt

Eustasius Kannel, Evangelisch gesetz.

Andreas Keller, bericht der kinder zu Waselnheim.

4. Endlich werden mit besonderem Dank auch etwaige

Nachrichten über die Benutzung vorstehender katechetischen

Lehrbücher im Kirchen-, Schul- und Einzelunterricht

entgegengenommen.

Alle auf vorstehende Punkte bezüglichen Nachrichten, die

der Herausgeber in seinem Vorwort dankend erwähnen wird,

wolle man gütigst richten an den ersten Schriftführer der Gesellschaft

für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, Herrn Professor

Dr. K. Kehrbach, Berlin SW. 48, Friedrichstr. 16.

Der Redaktionsausschuss

des Hauptvorstandes der Gesellschaft für deutsch©

Erziehungs- und Schulgeschichte.
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Geschäftlicher Teil.

Sechste ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft

für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte

Mittwoch, den 17. Mai 1899,

im Konferenzsaale des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums

zu Berlin.

Tagesordnung.
1. Bericht des ersten Schriftführers, Prof. Dr. Karl Kehrhach, über die

wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Gesellschaft und die Thätigkeit

der Gruppen.

2. Bericht des ersten Vorsitzenden, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Münch, über

den Erfolp des Antrages, betreffend die Subventionierung der Veröffent-

lichungen der (»•Seilschaft.

3. Bericht des Schatzmeisters Prof. II. Fechner.

4. Berat ung und Beschlussfassung über Verwendung der vom Reiche ge-

währten einmaligen Unterstützung von M. 30000.

•

Herr Geh. Rat Prof. Dr. Mflnch, der Vorsitzende der Gesellschaft,

eröffnete bald nach 1>V4 Uhr die Generalversammlung; und begrüsste die

erschienenen Mitglieder.

I. Dem ersten Schriftführer der Gesellschaft, Herrn Prof. Dr.

K. Kehrbach, wurde sogleich das Wort zu seinem Berichte über die

wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Gesellschaft und die Thätig-

keit der Gruppen derselben erteilt.

Der sorgfältige, eingehende und klare Bericht fand ungeteilten

Beifall. (Abdruck des Berichtes s. S. 244 ff.)

Der Vorsitzende dankt dem Redner und seinen stillen Mitarbeitern

im Bureau. Bezüglich der Einwendungen des Schrittführers gegen die

von massgeltender Seite vorgesc hlagene Fortlassung der Hegesten in der

„Bibliographie" hofft der Vorsitzende, an «massgebender Stelle" die

Bedenken gegen die Beibehaltung derselben überwinden zu können.

II. Der Bericht des Schatzmeisters, Herrn Prof. Fechner,

schloss sich unmittelbar hieran an. Wenngleich augenblicklich ein

Defizit der Gesellschaft zu verzeichnen ist, so glaubt der Schatzmeister
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doch, ruhig in die Zukunft schauen zu können. Schon im nächsten

Jahre werden wir eine geringere Unterbilanz haben. Es erhebt niemand

gegen die beiden Berichte das Wort. Der Vorsitzende dankt dem

Schatzmeister für die intensive Arbeit für die Gesellschaft.

III. Der Vorsitzende berichtet über den Erfolg des Antrages,

betreffend die Sub ventionier uug der Veröffentlichungen der

Gesellschaft. (Genaue Nachrichten über den Verlauf der darauf

gehenden Bestrebungen der Gesellschaft finden sich „Mitteilungen",

Jahrg. IX. Heft 2, p. 173 ff., wo über die Eingabe vom 2T>. Juni v. J.

an das Reichsamt des Innern, in der um l ebernahme der wissenschaft-

lichen Veröffentlichungen der Gesellschaft auf das Reich ersucht wurde,

berichtet ist. Ferner ist daselbst die Denkschrift der Reichsbehörde

abgedruckt, welche die Forderung einer Subvention von jährlich 30000 M.

für die Veröffentlichungen der Gesellschaft begründet, sowie ein ein-

gehender Bericht über die Verhandlungen des Reichstags vom

2. März d. J.. nach welchem die Position einstimmig bewilligt wurde.)

Die Hoffnung auf dauernde Subvention schöpfen wir daraus, dass

im Reiehsamt des Innern darauf hinzielende Andeutungen gemacht sind,

und dass im Reichstag der Antrag wohl einstimmig angenommen wurde.

Die 30000 Mk. sind noch nicht an uns ausgezahlt.

Das Unterrichts-Ministerium fordert zunächst einen genauen Ver-

teilungsplan des Geldes: ein ganz speziell ausgearbeiteter kann noch

nicht vorgelegt werden: doch wurde im allgemeinen angedeutet, wofür

die Summe verwendet werde. (1. Aeussere Sachkosten. 2. Innere Sach-

kosten. 3. Personalkosten.) Es ist nicht möglich, an die einzelnen

Gruppen Beträge leisten zu köunen. Der Vorsitzende stellt in Aus-

sicht, wegen der veränderten Sachlage der Gesellschaft eine Aeuderung

der Statuten derselben in Anregung bringen zu müssen. — Auch hierzu

nimmt niemand das Wort.

Die Generalversammlung ist auf Vorschlag des ersten Schriftführers

einstimmig der Ansicht, allen Reichstagsvertretern, die für den Antrag

gesprochen, herzlich zu danken. Für die verdienstliche Arbeit Kehrbachs
spricht Herr Direktor Kühler herzliche anerkennende Worte, worauf

Kehrbach dankt und verspricht, in seinem Eifer für die Interessen der

Gesellschaft nicht zu erlahmen.

Die Versammlung wird mit Dank gegen die Erschienenen gegen
1lS Uhr geschlossen.

(gez.) R. Aron. (gez.) Münch. (gez.) Kehrbach.

Berioht des ersten Schriftführers Prof. Dr. K. Kohrbach über

die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Gesellschaft und

die Thätigkeit der Gruppen im Berichtsjahre.

Nach dem im Jahre 1883 veröffentlichten Plane der Monument«

Gcrmaniae Pädagogica (Berlin. A. Hofmann & Comp.) sollte dieses

wissenschaftliche Unternehmen vier Abteilungen umfassen, nämlich:
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Schulordnungen, Schulhflchor, pädagogische Miscellaneen und zusammen-

fassende Darstellungen.

An der Spitze stehen die von staatlicher, kirchlicher, kommunaler

Seite oder einzelnen Personen erlassenen Schulordnungen, in die auch die

sie ergänzenden und erklärenden Quellenstoffe, wie die besonderen Ge-

setze einzelner Schulen, Stundenpläne. Visitationsberichte. Landtags-,

Rats-, Kapitel- und Synodalbeschlüsse. Bestallungs- und Besoldungs-

lirkunden u. s. w. einbegriffen sind.

Für die Abteilung „Schulbücher"* kommen alle Lehrmittel in Be-

tracht, die zu irgend einer Zeit beim Schul- oder Privatunterricht be-

nutzt worden sind. Doch sind unter Umständen auch solche Lehrbücher

zu berücksichtigen, von denen sich der Nachweis, dass sie l'nterrichts-

zwecken gedient und so auf Geist und Gemüt der lernenden Jugend

eingewirkt haben, nicht führen lässt, weil sie oft als Niederschlag reicher

pädagogischer Erfahrungen Marksteine in der Entwicklung der Methodik

einzelner Unterrichtsfächer bezeichnen.

Die Abteilung der pädagogischen Miscollanoen bilden Materialien

vermischter Art und vielfach zufälliger Entstehung, die weder den Schul-

ordnungen noch den Schulbüchern zugewiesen worden können: pädagogi-

sche Abhandlungen, Gutachten. Tagebücher, Briefe. Selbstbiographisches.

Akten zur Erziehungsgeschichte einzelner Persönlichkeiten, Tischzuchten.

Colloquien. Schulreden, Schulkotnödien. Matrikeln u. a. Zur Entlastung

dieser drei Abteilungen, die die mehr typischen Erscheinungen der Er-

ziehungs- und Unterriehtsgeschichte aufnehmen und hauptsächlich aus

kritischen Veröffentlichungen der Quellenstoffe bestehen, war eine vierte

bestimmt, in der zusammenfassende Darstellungen verwandter und um-

fangreicher Stoffe gegeben werden sollten. Von den damals geplanten

oder schon in Angriff genommenen Arbeiten sind bis jetzt erschienen

zu Abteilung I:

Die braunschweigischeu und siebenbürgischeu Schulordnungen

in je zwei Bänden, ferner die Studienordnung der Gesellschaft .Jesu

in vier Bänden.

Der Allteilung II gehören an:

Die Ausgabe des Doctrinale. der während des ganzen Mittel-

alters und darüber hinaus in den Schulen der abendländischen Kultur-

länder fast ausschliesslich benutzten lateinischen Grammatik des

Alexander Gallus, sowie die Ausgabe der deutschen Katechismen

der böhmischen Brüder.

In Abteilung III wurde bisher ein Band veröffentlicht, der die

Erziehungsgeschichte der bayerischen Wittelsbacher enthält.

Zu den zusammenfassenden Darstellungen sind drei Werke zu

rechnen, nämlich

:

Die Geschichte des mathematischen Unterrichts im deutschen

Mittelalter (Iiis 1 52T>). die Arbeit über Philipp Melanchthon als
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Praeceptor Germaniae und die Geschichte des Militär-Erziehungs-

und Bildungswesens in den Ländern deutscher Zunge in 5 Bänden.

Die Gesanitzahl der herausgegebenen Bände beträgt zur Zeit 18.

Mit dem im Drucke fast vollendeten und in nächster Zeit zur

Ausgabe gelangenden 10. Bande der Monumenta wird die Darstellung

der Erziehungsgeschichte der Wittelsbacher abgeschlossen. Der Be-

arbeiter. Gymnasialrektor Professor Dr. Schmidt in Ludwigshafen, hat

in diesem zweiten Teile seines Werkes diejenigen Akten und Urkunden

vereinigt, «He sich auf die Erziehung der verschiedenen pfälzischen

Linien des Wittelsbachischen Hegentenhauses beziehen.

Die einzelnen Eamilien des Gesamt hauses sind gruppenweise be-

handelt und in (i Abteilungen vorgeführt, so dass die Jugendgeschichte

von mehr als zweihundert Personen in übersichtlicher Weise zur Dar-

stellung kommt. Der hierbei benutzte I'rkundenstoff beginnt mit dem

Ende des 15. Jahrhunderts und erstreckt sich, bald spärlich fliessend,

bald dicht gedrängt, in fast ununterbrochener Reihenfolge, bis zum An-

fang dieses Jahrhunderts. Im Vergleich zu dem im 1. Band veröffent-

lichten Quelleniuaterial zur Erziehungsgeschichte der bayerischen Wittels-

bacher fehlen vielfach briefliche Mitteilungen, Schulhefte und Rechnungs-

belege: jedoch unterscheidet sich dieser Teil dadurch vorteilhaft von

jenem, dass die urkundenmässige Darstellung viel früher einsetzen kann,

und dass infolge der Verschiedenheit der Konfession der einzelnen

pfälzischen Hegentenfamilien sich eine grössere Mannigfaltigkeit an

pädagogischen Grundsätzen und religiösen Anschauungen darbietet, als

es bei anderen Fürstenhäusern beobachtet werden kann. Mit diesem

neuen wertvollen Beitrag zur Geschichte der Prinzenerziehung wird auch

von neuem bewiesen, was schon früher hervorgehoben worden ist. wie

wichtig Veröffentlichungen dieser Art nach den verschiedensten Rich-

tungen hin sind. Aus den dargebotenen Stoffen wird zunächst die

Genealogie des Wittelsbachischen Hauses sich bereichern können. Der

Geschichtsforscher wird manches politische Ereignis, manche Handlungen

und Bestrebungen der pfälzischen Fürsten aus ihrer hier aktenmässig

gegebenen .lugend- und Bildungsgeschichte besser verstehen und erklären

können und in vielen Punkten seine Auffassung berichtigen müssen.

Vor allem aber erwächst aus dieser Arbeit der pädagogisch-historischen

Forschung Nutzen, da sie in der Geschichte der Didaktik ein Gebiet

weiterhin aufzuhellen im stände ist, das sonst mangels urkundlicher

Belege sich am meisten unserer Erkenntnis verschliesst, nämlich das

der Unterrichtspraxis. Ausser den Berichten der Hofmeister an die

fürstlichen Eltern über ihre l'nterrichtsresultate belehren hier ganz be-

sonders Quellen, die sonst nur spärlich fliessen. die erhalten gebliebenen

Schularbeiten in Form von Schulheften oder von Briefen, welche die

Prinzen und Prinzessinnen an ihre Eltern sehrieben. Es sei hier nur

das in dem Schmidt'schen Werke beschriebene Religionsbuch der Prin-
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Zessin Cristine von Zweibrücken aus der Mitte des 10. Jahrhunderts

erwähnt, das wegen seines mannigfachen Inhalts eine wahre Fundgrube

bietet über den Betrieb und die Aasdehnung des Religionsunterrichtes

in einem evangelischen Fürstenhause des Ifi. Jahrhunderts. Das Namen-

und Sachregister wird hundert« von Fiiden aufdecken, die zu Wissens-

gebieten hinüberleiten, die aus der Schmidt'schen Veröffentlichung wert-

volle Aufschlüsse empfangen werden.

Inzwischen ist von den im vorigen Jahre genannten Arbeiten die

Ausgabe der evangelischen Katech isinusversuche vor Luthers

Enchiridion, die von Pfarrer F. Gohrs in Eschershausen besorgt wird,

ihrem völligen Abschluss nahe gerückt. Jedoch wird die Schrift leitung auf

Wunsch des Herausgebers, um nichts unversucht zu lassen und die Biblio-

graphie möglichst vollständig zu gestalten, nochmals eine Bitte um
litterarische Unterstützung mit Angabe der noch aufzuklärenden Punkte

veröffentlichen. Die Ausgabe, die voraussichtlich wegen der Menge des

Stoffes in zwei Bände zerfallen wird, umfasst 31 katechetische Werke, die

in den Jahren 152:$— 1 521) entstanden sind. Die mit dem Herausgeber ge-

führten Verhandlungen haben mir von neuem bewiesen, dass die Aus-

führung meines ursprünglichen Planes, in einem corpus catecheticuin

alles, was innerhalb der gesamten Entwicklung des deutschen Geistes-

lebens an katechetischen Unterrichtsmitteln vorhanden gewesen ist, in

seinen typischen Formen herauszugeben, in den abgeleiteten und minder-

wertigen Erzeugnissen bibliographisch zu verzeichnen, immer wieder als

eine Notwendigkeit erscheint. Natürlich hat ein solches bibliographi-

sches Verzeichnis nur dann einen wissenschaftlichen Wert, wenn die

betreffenden Handschriften und Drucke nicht nur dem Titel nach an-

gegeben, sondern auch dem Inhalte nach beschrieben und erklärt werden.

Denn es wird wohl ohne weiteres klar sein, dass Titel wie „cateehesis

puerorum", oder „quo pacto statim a primis annis pueri debeant in

christianismo institui" oder „enchiridion elementorum puerilium" oder

„Klementa pietatis congesta*4 oder „Ein Boekeschen vor de leyen unde

kinder" u. s. w. u. s. w. dem Forscher entweder keinen oder nur unzu-

länglichen Anhalt bieten.

Sie werden sich erinnern, dass Prof. Reifferscheid auf der kon-

stituierenden Versammlung unserer Gesellschaft auf die Wichtigkeit der

katechetischen Hilfsmittel hinwies, und dass ich mehrfach versucht habe,

für eine Darstellung der Normalkatechese des Mittelalters einen Bearbeiter

zu gewinnen. Als Einleitung sollte dieser ein Werk über die Päda-

gogik der Kirchenväter vorausgehen.

Neuerdings bin ich auch einer für die Monunienta vorgeschlagenen

Veröffentlichung näher getreten, die vor Jahren in den -Mitteilungen"

(Jahrg. VI, S. :J17—Ü±2) von unserem Mitgliede Prof. Dr. Kvacsala

in Dorpat warn» befürwortet war. Es handelt sich um die Heraus-

gabe von (^uellenmaterial. durch welches die Thätigkeit der Mitarbeiter
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an der pädagogischen Reform des Comenius dargelegt werden soll.

Kvacsala sagt mit Recht, dass die Beobachtung und Erforschung

der zum grössten Teil durch Comenius geweckten und nachher

von ihm geleiteten Bewegung bisher fast völlig vernachlässigt worden

ist. Von den Männern, deren Briefe und Schriften zu berücksichtigen

wären, seien genannt: Joh. Jonston. Moehinger, Streso, Hart-

lib. Joh. Rave, Joachim Hühner, Cyprian Kinner, Petrus
Colbovius, sodann Stockar und Spleiss, die des Comenius Grund-

sätze in der Schweiz zur Geltung brachten, Hesenthaler, der das

Gleiche für Württemberg that. Namen wie: Docemius, Weiuheimer,
Christian Nigrinus, die alle zu Comenius in Beziehung gestanden

und für die Ausbreitung seiner Lehren vielfach wie Comenius selbst

mit Anlehnung an das Bestehende gewirkt haben, bezeichnen die äussersten

Punkte des Gebietes, das Herr Kvacsala seit Jahren bearbeitet hat

und noch bearbeitet.

Noch besser freilich wäre ja eine textkritische Ausgabe der päda-

gogischen Werke des Comenius mit Einleitungen, Anmerkungen und

Registern und besonders mit einer ausführlichen Bibliographie. Erst,

nachdem diese Arbeit gethan ist, wird man das willkürliche Urteil über

die Stellung des Comenius in der Ei Ziehungsgeschichte genauer fassen

können. Welche dankenswerte Arbeit wäre es, nur einmal nachzu-

weisen, wann, wo, wie lange und in welcher Weise die von Comenius
für den Unterricht verfassten Bücher benutzt worden sind. Dadurch

würde man erst ein deutliches Bild über die Ausdehnung der Comeniani-

schen Reformarbeit, soweit sie in das Praktische übersetzt worden ist,

gewinnen können. Dass das Bedürfnis nach einer gründlichen Erkenntnis

der Pädagogik des Comenius wirklich besteht, lässt sich auch aus

einer Zuschrift erkennen, die uns von einem bekannten Comeniusforscher,

Herrn Seminardirektor Reber in Bamberg, zugegangen ist. Er fragte

an. ob er des Comenius Schulentwürfe für Saros Patak, die sogenannte

Schola Patakina, und die Methodus linguarum novissima. hinter deren

Wert nach seiner Ansicht sogar die Didaetica Magna zurückstehen,

innerhalb der Monumenta erscheinen lassen könne.

Was die Erasmusbiographie anbelangt, die ein Seitenstück zu

Hart felders Werk über Melanchthon werden soll, so wird wohl noch

einige Zeit vergehen, ehe Prof. Dr. Geiger, der nach dem Tode Hart-
fei ders dessen hinterlassene Vorarbeiten zu diesem Werke erworben

hat, das fertige Manuskript vorlegen kann.

Unser Schmerzenskind, das Werk über die Prinzen- und Prin-

zessinnen-Erziehung im Hause Hohenzolle rn. das uns schon so

manche Sorgen bereitet hat. ist auch in dem Berichtsjahre nicht erheb-

lich von der Stelle gerückt, da Herr Prof. Dr. Wagner, der seit

vielen Jahren seine Kräfte in den Dienst dieses so wichtigen Unter-

nehmens gestellt hat, den für den Abschluss des ersten Bandes unbe-
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dingt notwendigen Urlaub zu weiteren Forschungsreisen und zu einer

intensiveren Verarbeitung des Stoffes noch nicht bewilligt erhalten hat.

Ganz gegen die Absicht der Leitung unserer Unternehmungen

sind bisher von den Schulordnungen, die vielfach die Grundlage bilden

für Veröffentlichungen in den übrigen Abteilungen nur zwei Werke er-

schienen. Es ist dieser Mangel nicht unsere Schuld. Denn schon kurze

Zeit nach Veröffentlichung des Planes waren in sämtlichen deutschen

Staaten, Oesterreich, der Schweiz und den baltischen Provinzen Verhand-

lungen angeknüpft, um die Sammlung, Sichtung und Herausgabe der

Schulordnungen nicht nur dieser Lander, sondern auch einzelner grösserer

Städte vorzubereiten. Hütt« man sich, wie es Vormbaum gethan hat,

mit der Veröffentlichung einiger willkürlich herausgegriffener oder zu-

fällig aufgefundener Schulordnungen begnügt, so hatte die Arbeit bald

abgeschlossen werden können, — da aber ein möglichst lückenloses Bild

der Entwicklung gegeben werden sollte, da ferner neben den Schul-

ordnungen, die häufig nur das umschreiben, was geleistet werden soll,

und nicht, was thatsächlich geleistet worden ist, auch die bereits er-

wähnten Ergänzungsmaterialien, Stundenpläne,Visitationsprotokolle u. s. w.,

herangezogen werden müssen, so waren innerhalb des Geltungsbereichs

einer Schulordnung sämtliche Archive. Bibliotheken. Registraturen u. s. w.

nach solchen urkundlichen Belegen zu durchforschen. Da stellte sich

nun gleich beim Beginn der Arbeiten ein Hemmnis entgegen, das wir

zu überwinden damals ausser Stande waren, nämlich entweder der

völlige Mangel an Kepertorien und Katalogen, oder doch deren für

wissenschaftliche Zwecke ungenügende Beschaffenheit. Es hätten daher

die Sammlungen nirgends diejenige Vollständigkeit erreichen können,

die notwendig ist, um an eine Sichtung und Herausgabe zu gehen. So

habe ich auch die Verhandlungen, die ich im Jahre 1884 begann wegen

der Ausgabe der Schulordnungen sämtlicher p reussi sehen Provinzen,
bald darauf sistiert, nachdem ich durch Nachforschungen über den Zu-

stand von Archiven und Bibliotheken in sämtlichen Städten und Markt-

flecken von 5 preussischen Provinzen mich überzeugen musste, dass bei

der für unsere Zwecke unzureichenden Ordnung vieler dieser Institute

an eine gedeihliche Entwicklung der für die einzelnen Provinzen unter-

nommenen Arbeiten vor Abschaffung dieser Uebelstände nicht gedacht

werden konnte. Es gab damals nur ein Land, in dem die Kepertori-

sierung aller Arten von Archiven in die Wege geleitet war, nämlich das

Grossherzogtum Baden. Hier hatte die historische Kommission in

Karlsruhe in vielen Städten und kleinen Bezirken Pflegschaften ein-

gerichtet, deren Leiter Verzeichnisse der archivalischen Bestände anlegten

oder anlegen Hessen und an die Centralstelle nach Karlsruhe ablieferten.

Ich habe mich damals mit sämtlichen Pflegern in Verbindung gesetzt.

Baden wird nun, wie nach neueren Verhandlungen zu erwarten ist, auch

das Land sein, dessen Schulordnungen zunächst in den Monumenta her-
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ausgegeben werden. Eine wichtige Vorarbeit ist bereits dafflr geleistet

mit der im Auftrage des allgemeinen Badischen Volksschullehrervereins

herausgegebenen Geschichte der Entwicklung des Volksschulwesens im

Grossherzogtum Raden. "Welches Land dann folgt, lässt sich mit Be-

stimmtheit nicht sagen. Verhandlungen aber sind im Flusse wegen der

Schulordnungen Anhalts, Niederösterreichs und der Schweiz.

Um die Sammlung und Verzeichnung des schulgeschichtlichen

Materials einer Provinz vornehmen zu können, war gleich zur Bildung

von territorialen Gruppen geschritten worden. Schon in derAusgabe

des Planes der Monumenta von Jahre 1883 wird Ober die Bildung von

Sektionen, wie damals die Gruppen hiessen, berichtet. Die ersten hoffte

ich an der Peripherie des Deutschtums in den baltischen Provinzen und

in Siebenbürgen einrichten zu können, wie ich denn auch wollte, dass

die Schulordnungen dieser beiden Territorien zu den ersten Veröffent-

lichungen der Monumenta gehören sollten. Es wird mir wohl nicht

verargt werden, wenn ich eingestehe, dass ich mich hierbei ausser von

den wissenschaftlichen Gesichtspunkten auch noch von den nationalen

leiten Hess, indem ich glaubte, dem bedrängten Deutschtum eine Stütze

bieten zu können.

Leider führten die Verhandlungen in den baltischen Provinzen,

obwohl der Geheimrat von Teich mül ler in Dorpat auf Erfolg gehofft

hatte, nicht zum Ziel, weil, wie ich glaube, es an energischen Persön-

lichkeiten fehlte, die gewagt hatten, durch Förderung von dem Deutsch-

tum gewidmeten Arbeiten, mit der russischen Regierung, die damals

ihre Russifizierungsmassregeln verstärkte, in Konflikt zu geraten. In

Siebenbürgen war es infolge günstiger Verhältnisse nicht nötig, eine

besondere Organisation zu diesem Zwecke ins Leben zu rufen, und die

siebenbürgisch-sächsischen Schulordnungen siud dann auch bald darauf

erschienen. Sollen die Vorbereitungen zur Ausgabe der Schulordnungen

einen erspriesslichen Fortgang nehmen, so ist die Vorbedingung, dass

in allen Ländern möglichst zu gleicher Zeit systematisch die Sammlung
der Urkunden betrieben wird. Dies hat aber wieder zur Voraussetzung, dass

auch in allen diesen Ländern Gruppenvereinigungeu bestehen. Denn
wegen der territorialen Verschiebungen, die in allen deutschen Staaten

im Laufe der Jahrhunderte eingetreten sind, müssen die Gruppen häufig

genug über Abgrenzung der Arbeitsgebiete und wegen Austausches der

archivalischen Materialien in einen von der Centralstelle zu leitenden

"Wechselverkehr treten. So lange das Gruppennetz noch Lücken auf-

weist, ist der stetige Fortgang dieser Arbeiten immer gefährdet.

Unser Restreben, solche Lücken auszufüllen, ist auch während

des letzten Jahres nicht ohne Erfolg geblieben. So ist endlich die Ril-

dung der Gruppe Thüringen gelungen, die schon seit langer Zeit in

Aussicht genommen war. Retreffs der Verhandlungen, die zu diesem

Zwecke geführt worden sind, und der getroffenen Vereinbarungen ver-
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Meise ich auf das letzte Heft des vorigen Jahrganges der Mitteilungen,

wo im geschäftlichen Teil S. 373 Näheres zu finden ist. Der Umstand,

dass die Gruppe zugleich der thüringischen historischen Kommission

angegliedert ist, erleichtert ihre Aufgabe in hohem Masse, da die Pfleger

der Kommission angewiesen sind, auch das vorhandene Material zur

thüringischen Erziehungs- und Schulgeschichte zu verzeichnen. Als die

erste Frucht ihrer Thätigkeit wird innerhalb der Mitteilungen ein

Thuringia-Heft erscheinen, für das bereits die Vorarbeiten beendigt sind.

Auch besteht der Plan, eine Ausgabe der Jenenser Universitäts-Matrikel

zu veranstalten. Bevor aber hierfür die nötigen Mittel flüssig gemacht

sind, kann über Zeit und Art der Ausführung noch nichts bestimmt

werden.

Von den übrigen Gruppen , die bereits zur Zeit der letzten General-

versammlung bestanden haben, ist zu berichten, dass sie fast alle ihre

Arbeiten erheblich gefördert haben, wie die an dem angeführten Orte

veröffentlichten Mitteilungen über die Gruppen der Gesellschaft darthun.

Die Gruppe Bayern, die sich die Ausarbeitung einer umfassenden Biblio.

graphie angelegen sein lässt, hielt am Sonnabend, den 13. Mai. ihre

2. Generalversammlung ab. über welche im nächsten Heft der Mit-

teilungen eingehend berichtet werden soll.
')

Der im Druck vorliegende vierte Jahresbericht der österreichischen

Gruppe, der auszugsweise in den Mitteilungen wiedergegeben ist, giebt

ein anschauliches Bild von der regen Thätigkeit und den Fortschritten

dieser schulgeschichtlichen Vereinigung. Unter den zahlreichen Ma-

terialien, welche der Schriftleitung vorliegen und von denen einige als

Beilagen im Jahresbericht abgedruckt sind, führe ich hier die Arbeit

des P. Fr. Endl über die Geschichte des Piaristengymnasiums in Horn

an, welche das zweite Heft der Beiträge zur österreichischen Schul- und

Erziehungsgeschichte füllen wird. Durch diese Darstellung wird eine

wertvolle Vorarbeit geliefert für die Herausgabe der Constitutiones des

Piaristenordens, die Sektionsrat Dr. K. Schrauf aufgefunden und für

die M. G. P. angemeldet hat.

Auf der siebenten Jahresversammlung der Gruppe Schweiz, die

am 9. Oktober 1898 in Zürich stattfand, wurde auf Antrag des Vor-

standes die Herausgabe eines Helvetia-Heftes beschlossen und aus den

Herren Prof. Lang in Schafthausen. Prof. Dr. O. Hunziker iu Zürich

und Seminardirektor Keller in Wettingen ein Hedaktionskomitee be-

stellt. Dieser Ausschuss hat bisher drei Sitzungen abgehalten. Obwohl

bereits von vielen Seiten feste Zusagen zur Mitarbeit gegeben waren,

wurde, um ein möglichst reiches Material zur Auswahl zu haben, ein

Rundschreiben an 44 auf dem Gebiete der Schulgeschichte bereits thätig

') Dieser Bericht, von Prof. Dr. Krallinger, dein ersten Schriftführer der

Bayerngruppe, der Schriftleitung eingesendet, ist abgedruckt im 2. Hefte dieses

Jahrgangs S. 185—188.
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gewesene Persönlichkeiten gerichtet, worin diese zur Aufsuchung der

in ihrer Gegend vorhandenen pädagogisch-historischen Urkunden, und

sodann zur Lieferung von Beiträgen aufgefordert wurden. Aus den

daraufhin zahlreich eingelaufenen Augeboten bestimmte die Kommission

nach Ausscheidung der ungeeigneten mit Rücksicht darauf, dass nach

Möglichkeit verschiedene Zeiträume und verschiedene Gegenden in ihrem

Erziehungs- und Schulwesen zur Darstellung gelangen sollen, fünf

Arbeiten, sowie verschiedene Miscellen für das Ende d. J. erscheinende

Gruppenheft

Sechs weitere Beiträge sind für ein zweites Heft vorgesehen, das

innerhalb des nächsten Jahrganges der Mitteilungen herausgegeben

werden soll. Diese sorgfältige und planvolle Vorbereitung der Veröffent-

lichung verdient Anerkennung und Nachahmung. Fernerhin hat die

Gruppe auch eine Sammlung der schweizerischen Landschulordnungen

(Landschaften und Einzelgemeinden) beschlossen und dafür eine Reihe

tüchtiger Mitarbeiter gewonnen, so dass also die von mir mit Prof.

Hunziker in Zürich bereits in den Stier .Jahren vereinbart« Ausgabe

der Schweizerischen Schulordnungen nunmehr rascher gefördert werden

kann, zumal Hunziker schon seit Jahren als Vorsteher des Pesta-

lozzianums in Zürich die Sammlung schulgeschichtlicher Urkunden

eifrig betrieben hat.

Durch die in den Gruppen der Gesellschaft zu Tage tretende

föderalistische Organisation der Forschung wird am ehesten ein plan-

mässiger Ausbau der Erziehungs- und Unterrichtsgeschichte gewähr-

leistet.

Nur so können erschöpfende Einzeldarstellungen der Erziehungs-

geschichte der engeren Gebiete entstehen, die die Eigenart des Stammes

und der Landschaft und die Einflüsse der besonderen Verhältnisse

widerspiegeln. Aus ihrer Summe wird sich dann erst ein getreues und

lückenloses Gesamtbild der Entwicklung gewinnen lassen und es wird

sich zeigen, wie Unterricht und Erziehung einesteils aus dem Charakter

der deutschen Stämme Nahrung empfangen, andernteils aber auch auf

die Entwicklung dieses Volks- und Stammescharakters befruchtend und

bildend eingewirkt hat. Die Beschäftigung mit der heimatlichen Er-

ziehungsgeschichte, wr
ie sie von den Gruppen der Gesellschaft geübt

wird, ist zugleich ein edles Mittel, die Gefühle der Liebe und Dank-

barkeit gegen das engere Vaterland zu kräftigen.

Was die „Mitteilungen" anbelangt, die seit der letzten General-

versammlung erschienen und Ihnen zugegangen sind, sind hier als be-

merkenswert zu erwähnen das Ordensheft und das von der Gruppe

Württemberg herausgegebene Heft. In das Ordens heft sind ausschliess-

lich Beiträge aufgenommen worden, die sich auf die Schul- und Erzieher-

thätigkeit katholischer Ordensverbindungen, und zwar unter den männ-

lichen Orden auf die der Dominikaner, Cistercienser, Franziskaner, Jesuiten,
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Piaristen, unter den Frauenorden auf die der L'rsulinerinnen. Augustinerinnen

und Salesianerinnen beziehen. Eine zusammenfassende, historisch-sta-

tistische Uebersicht über die noch gegenwärtig in Deutschland auf dem
Gebiet der Erziehung und des Unterrichts thätigen Frauenorden bildet

den Schluss.

Im Württemberg-Heft konnten, da aus praktischen Gründen

von der Herausgabe eines Doppelheftes abgesehen wurde, nicht alle dafür

bestimmten Arbeiten veröffentlicht werden. Unter den abgedruckten

Abhandlungen haben zwei, nämlich das Kgl. Katharinenstift in Stuttgart

und das Württembergische Realgymnasium, ganz charakteristische Eigen-

tümlichkeiten des wflrttembergischen Schulwesens zum Gegenstand. Die

für das zweite Württemberg-Heft zurückgestellte Arbeit über die evan-

gelischen Seminare und Konvikte wird in noch höherem Masse eine

speziell württembergische Einrichtung darstellen.

Von den -Texten und Forschungen", die auf Grund eines Be-

schlusses der 3. Generalversammlung ins Leben gerufen wurden, nach-

dem sich schon seit Jahren deren Notwendigkeit herausgestellt hatte,

ist Band II. der die Arbeit Prof. Dr. Bauchs „Ueber die Anfange der

Universität Frankfurt a. O.- enthalt, im Druck befindlich. Die mannig-

fachen Schicksale, die diese Arbeit gehabt hat, sind Ihnen bekannt.

Sie hätte, wie Sie wissen, hingst erscheinen können, wenn nicht

eine Verzögerung durch die Absicht entstanden wäre, mit dieser Arbeit

eine neue Serie zu beginnen, nämlich -Beiträge zur Geschichte der

Universitäten in den Ländern deutscher Zunge," Noch bevor

der Vorstand in der Lage war, hierzu seine Einwilligung zu geben, war

im preussischen Unterrichtsministerium der Plan eines grösseren, dem

Universitätswesen gewidmeten Unternehmens erörtert worden, bei dessen

et waiger Realisierung an eine Verbindung mit unseren „Beiträgen" gedacht

war. Leider hat der Plan des Ministeriums sich zur Zeit noch nicht

ausführen lassen. Es sind aber für diese „Beiträge zur Geschichte der

Universitäten" eine Reihe von Arbeiten angeboten worden, die zurück-

gewiesen werden mussten.

Die Bauch'sche Arbeit schöpft zum grössten Teile aus bisher

ganz unbenutzten Quellen, da seit Beckmanns notitia Universitatis

Francofurtanae nichts Wesentliches über die Anfänge des wissenschaft-

lichen Lebens in Frankfurt a. 0. erschienen ist. Kaum bekannt ist der

missglückte Versuch der Universität, anfänglich mit Wittenberg in

Konkurrenz treten zu wollen, während sie später bei Einführung der

Reformation sogar nach dem Muster von Wittenberg umgebildet wurde.

Als Heft III würde sodann der zweite Teil der im ersten Heft

veröffentlichten Arbeiten über die lateinischen Schülergespräche der

Humanistenzeit erscheinen, der schon längst im Manuskript vorliegt.')

') Inzwischen ist der zweite Teil der lateinischen SchOlergespriiche von

Dr. A. Börner als II. lieft der «Texte und Forschungen*' erschienen, weil die

Mitteilungen d. Oes. f. deutsche Enieh.- u. SchulgeBchichte. IX 3 1899. 17
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Verhandlungen (Hier weitere Veröffentlichungen der Texte und

Forschungen, deren Wert für die Geschichte des Erziehung- und Unter-

richtsweseus ausser Zweifel steht, sind auf Wunsch abgebrochen

worden.

Zu dem ersten Jahrgange des grossen bibliographischen Unter-

nehmens der Gesellschaft, das gesamte Krziehungs- und Unterrichts-

wesen in den Ländern deutscher Zunge, dessen Anlage und Umfang ich

Ihnen auf der vorigen Generalversammlung dargelegt habe, ist seitdem

ein ausführliches Namen- und Sachregister erschienen, das den dort

ausgebreiteten Stoff CSOON Bücher. 4412 Aufsätze und 739 beliördl. Ver-

ordnungen) in eine ungemein grosse Zahl von Kernworten zerlegt und

zusammendrangt. Während das Werk selbst nach grösseren Abtei-

lungen geordnet die gesamte pädagogische Litteratur des Jahres 1K9U

aus den deutsch redenden Ländern mehr oder weniger ausführlich dar-

stellt, bietet das Register als seine notwendige Ergänzung denselben

Stoff in reicherer, feinerer Gliederung und auf den knappsten Ausdruck

gebracht. Indem es so den Inhalt des Werkes erst recht erschliesst und

flüssig macht, ist es besonders geeignet, die Notwendigkeit und den Wert des

ganzen Unternehmens in helles Licht zu rucken. Die verwirrende Masse

der pädagogischen Litteratur erscheint hier gleichsam durch ein zwei-

maliges Filtrierverfahren geklärt und krystallisiert. Der anfangs be-

stehende Plan der Einrichtung des Registers hat vielfach umgebildet

werden müssen, weil die Grundsätze für die zweckmässigste Gruppierung

des Stoffes erst im weiteren Verlaufe der mühsamen Arbeit nach zeit-

raubenden Versuchen gewonnen werden konnten. Es kam bei der Stoff-

verteilung im Register darauf an, zugleich eine Uebersicht nach grösseren

Gesichtspunkten zu ermöglichen und auch jeden einzelnen Begriff in er-

schöpfender Weise herauszuheben. Die bei der Disposition befolgten

Kegeln sind, soweit ihre Kenntnis die Benutzung zu erleichtern vermag,

im Vorwort kurz angegeben. Es stellte sich bei dieser Arbeit übrigens

wiederum heraus, was sich bereits bei der Herstellung der Register zu

den Monumenta-Bänden und den Mitteilungen zeigte, dass ihre Abfassung

häutig bei weitem grössere Schwierigkeiten macht als die Herausgabe

der Texte, deren Inhalt eben die Register in systematischer Gliederung

bis zu den kleinsten Einzelheiten darbieten sollen.

Der seit längerer Zeit in Angriff genommene zweite Jahrgang der

Bibliographie, der die pädagogische Litteratur des .Jahres 1S!)7 in vier

Abteilungen darbieten wird, soll unter Anwendung eines wesentlich ver-

einfachten Arbeitsverfahrens, des Ergebnisses der früher gemachten Er-

fahrungen, noch bis zum Schlüsse dieses Jahres fertig gestellt werden

und überhaupt jede weitere Fortsetzung des Werkes in rascherer Zeit-

Drucklegung der Bauch'schen Arbeit aus verschiedenen Gründen sich ver-

engerte.
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folge erscheinen. Durch Einbringung des Zeitverlustes hoffen wir die

aktuelle Bedeutung des Werkes wieder zu steigern.

Es ist angeregt worden, durch Fortlassung der Inhaltsangaben

den Tm fang des Werkes zu verringern. Dagegen erheben sieh nach

meiner Ansicht schwere Bedenken. Mir scheint die Durchführung einer

exakten Bibliographie ohne die Buchtitel oder die Aufsatzübersehriften

erläuternde Zusätze gar nicht möglich zu sein. Das Prinzip, die Dis-

position des Stoffes bis ins Kleinste durchzuführen, setzt voraus, dass

der Stoir inhaltlich in seinen wesentlichen Bestandteilen bekannt ist.

Nun aber ist es Thatsache, dass Buchtitel nicht immer und Aufsatz-

Überschriften in seltenen Fällen einigermassen genügende Bezeichnungen

des Inhalts sind. Und wenn sie auch den behandelten Gegenstand

deutlich angeben, so verschweigen sie doch meistens das, worauf es

hauptsächlich ankommt, nämlich das Methodische. Ks bliebe also, um
die Zugehörigkeit der einzelnen, bloss dem Titel nach anzuführenden

Stoffe festzustellen, der Redaktion nicht erspart, dieselben vor ihrer

Gruppierung hinsichtlich ihrer Beschaffenheit einer Prüfung zu unter-

ziehen. Für den Benutzer aber würde eine Bibliographie ohne Be-

schreibung der verzeichneten Erscheinungen vielfach ein Bätseibuch

und unbrauchbar sein, da er nicht in den Stand gesetzt wird, aus der

Menge der gleich oder ähnlich lautenden Buch- und Aufsatzbezeieh-

uungen das herauszuerkennen, was für seine Zwecke geeignet ist.

"Welchen Wert hat es für ihn, eine Heihe von Arbeiten über Lehrer-

bildung, über Volkshochschulen, über Yersetzungsprüfuugen verzeichnet

zu finden, wenn nicht angedeutet ist, worin sie sich unterscheiden? Das

Regest ist ein integrierender Bestandteil der bibliographischen Arbeit

und die infolge des systematischen Charakters der Arbeit notwendige

Berichtigung der willkürlich und nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten

gewählten Buch- und Aufsatztitel.

Einige beliebig herausgerissene Beispiele werden das Gesagte ver-

deutlichen. Eine ganze Heihe von Aufsätzen und manche Bücher tragen

an ihrer Spitze keine irgendwie den Inhalt andeutende Bezeichnung.

Wer vermutet hinter der Teberschrift „Wo stehen wiru eine Abhand-

lung über das Verhältnis zwischen Arzt und Pädagoge in Anstalten fäl-

sch wachsinnige Kinder? oder unter dem Stichwort .Auf falschem Wege"
eine Untersuchung über den Wert der Spielbewegung? In anderen noch

viel zahlreicheren Fällen ist als Auf- oder Üeberschrift irgend ein all-

gemeiner Ausdruck gewählt, der die Neugierde gewissermaßen wach-

rufen oder den Leser vorbereiten soll, der aber durchaus keine sichere

Vorstellung von dem Inhalt giebt. Im Jahrgang I der Bibliographie

ist auf S. 448 ein Aufsatz verzeichnet, der betitelt ist: „Nicht für die

Schule, sondern für das Leben" und vom Taubstummen - Unterricht

handelt, auf S. Sit; ein nou scholae sed vitae betitelter Aufsatz,

der die Nachteile des induktiven Lehrverfahrens in den unteren Klassen

höherer Schulen erörtert.
17*
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Man kann getrost behaupten, dass fast jedes Buch und jeder Auf-

satz für die Zwecke einer genauen Bibliographie eines Zusatzes bedarf.

Ein Buch, wie „Cäsar, der Eroberer Galliens", erhält erst durch den

Zusatz, dass es in die Lektüre Casars einführen und das falsche Bild

zerstören solle, das Caesars eigene durchaus einseitige Darstellung beim

Schüler hervorruft, seine richtige Stellung und Beleuchtung. Aehnlich

verhalt es sich mit folgenden Buchtiteln „Kultur und Schule", „Das

klassische Gymnasium". „Ratgeber für Volksschullehrer", „Pädagogische

Aphorismen und das herrschende Schulsystem". Diese Beispiele Hessen

sich beliebig vennehren. Insbesondere bedürfen gerade die Schulbücher

trotz der relativ grossen Genauigkeit ihrer Bezeichnungen einer dies

charakteristische Moment herausstellenden Erlftuterung, wie sie im Titel

kaum gegeben werden kann, um unter der Menge Susserlich sich

gleichender Erscheinungen noch eine Unterscheidung zu ermöglichen. Alle

in Frageform abgefassten Titel müssen ohne einen erklärenden Zusatz, wie

der Verfasser sich zu der aufgeworfenen Frage stellt, vom bibliographi-

schen Standpunkte aus als unvollständig angesehen werden.

Wir geben dabei allerdings zu, dass die im 1. Bande zu Tage

tretende Ausführlichkeit der Regesten in einzelnen Fällen eingeschränkt

werden kann, ohne dass die Verständlichkeit darunter zu leiden braucht.

Sehr erfreulich ist es, dass dieses neueste Unternehmen der Ge-

sellschaft sowohl im In- und Auslande weit über die engeren Fach-

kreise hinaus eine überaus günstige Aufnahme gefunden hat. Es wird

sich empfehlen, eine Anzahl der hervorragenden Auslassungen zu

sammeln und unsern Mitgliedern im Abdrucke darzubieten. Während
auf der einen Seite die dem Titel beigegebenen Regesten lobend hervor-

gehoben wurden, wurde auf der andern Seite der Wunsch, den ich hier

besonders erwähnen will, geäussert, dass doch die minderwertigen Er-

zeugnisse der pädagogischen Litteratur ausgeschieden werden möchten.

Würde diesem Wunsche nachgegeben werden, so würde, wie wir bereits

im Nachwort zum I. Jahrgang der Bibliographie hervorgehoben haben,

die Tendenz des Unternehmens getrübt werden, und es ist dabei immer
noch die Voraussetzung, dass wir uns in den Besitz eines absolut

sicheren Massstabes setzen könnten, vermittelst dessen wir in allen

Fällen das Wertvolle von dem minder Wertvollen und dieses wieder von

dem absolut Schlechten zu scheiden vermöchten. Dass es einen solchen

Massstab nicht giebt, und dass daher Willkürlichkeiten nicht aus-

geschlossen wären, wird jeder ohne weiteres zugeben. Wenn wir ein

getreues Bild von allen Vorgängen und Bestrebungen auf dem Gebiete

des Erziehungs-, Schul- und Studienwesens, soweit sie in Büchern, Auf-
sätzen und behördlichen Verordnungen zum Ausdruck gekommen sind,

geben wollen, sind wir selbstverständlich genötigt, jede Aeusserung des

deutschen Geistes- und Gemütslebens auf diesem Gebiete zu verzeichnen.

Es wäre ganz dasselbe, als wenn der Naturforscher, Archäologe oder
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Sprachgelehrte hei der Sammlung und Beschreibung von Tier- und

Pflanzen-, Kunst- und Sprach formen alles, was nicht einem von ihm

konstruierten Schema, einer Regel, einem vorgefassten Art- und Gattungs-

begriff entspricht, mit einem Worte jede Anomalie ausser Betracht

lassen wollte. Eine solche Forderung werden Sie wohl alle als dem

Geist der wissenschaftlichen Forschung zuwiderlaufend zurückweisen.

Ich hin zu Ende mit meinem Bericht, der nur die wesentlichen

Punkte hervorgehoben hat. Die hunderterlei Beziehungen, die angeknüpft,

worden sind, die Tages- und Kleinarbeit der Schriftleitung kommen

darin nicht zum Ausdruck. Ich hoffe aber, auch in diese vielseitige

und unentbehrliche Thätigkeit durch gelegentliche Nachrichten in den

Mitteilungen einen Einblick geben zu können.

Wenn wir uns jetzt die Aufgaben und Ziele der Gesellschaft in

ihrer Gesamtheit vor Augen stellen, so überrascht uns. je weiter unsere

Arbeiten vorrücken, desto mehr der Reichtum der Bildungen und Formen,

<lie der deutsche Volksgeist auf dem fruchtbaren Boden der Erziehung

und des Unterrichts erzeugt hat und fortdauernd neu gestaltet. Freilich

ist diese Wahrnehmung und die edle Freude darüber auf kleine Kreise

beschränkt. Denn immer noch sind die Augen und Sinne der meisten

mehr geübt, die Formen der physischen Welt anzuschauen und zu ge-

messen. Darum ist es nur selbstverständlich, dass den Ergebnissen

z. B. jener erfolgreichen Forschungen, die der Erkenntnis der reichen

Pormenwelt des vegetabilischen und tierischen Lebens gewidmet sind,

lauter Beifall und höchste Anerkennung lohnt, obgleich an Fülle und

Mannigfaltigkeit der Formen das Geistesleben, wie es in Erziehung und

Unterricht zum Ausdruck kommt, ungleich höher steht. Wenn unseren

Arbeiten hier die Anerkennung vieler nicht in dem Masse wie jenen zu

teil wird, so werden doch alle mit uns die hohe nationale Bedeutung

unserer Bestrebungen anerkennen.

Indem durch diese Arbeiten der jeweilige nationale Besitzstand

au einem wertvollen Kulturgut von den frühesten Zeiten bis zur Gegen-

wart in allen seinen Schwankungen dargelegt wird, dienen sie in hohem

Grade dazu, das Bewusstsein der geistigen Einheit des Deutschtums zu

stärken und echte deutsche Gesinnung, die in dem auf wissenschaft-

lichem Wege gewonnenen Vertrauen in die Kraft der Nation und in der

Treue gegen das von den Vätern Ererbte besteht, zu wecken uud zu

verbreiten.

Digitized by Google



258 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgesch. IX.

Ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft

für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte

Montag, den 10. Juli 1899,

im Konferenzsaale des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums

zu Berlin.

Tages-Ordnung: Aenderung der Satzungen.

•

Herr Geh. lieg. - Rat Prof. Dr. W. Münch bcgrüsst die An-

wesenden, die auf die rechtzeitig an sämtliche Mitglieder der Gesell-

schaft ergangene Einladung (cfr. Mitteilungen Jhrg. IX, Heft 2, S. 188)

erschienen sind, und bringt sofort den einzigen Gegenstand der Tages-

ordnung, die Aenderung der Statuten, zur Verhandlung. Xach der

überzeugenden Begründung der Aenderung, welche durch die von der

Reichsregierung der Gesellschaft gewahrte Subvention veranlasst sei,

legt der Vorsitzende einen Entwurf der neuen Satzungen vor, die in

ihrer veränderten Fassung bereits von dem Vorstande geprüft und gut-

geheissen worden seien. Dieselben werden verlesen, zur Beratung und

Beschlussfassung der Versammlung gestellt und nach kurzer Debatte,

an der sich die Herren Prof. Döring, Lasson und Schwalbe
und Lehrer Aron beteiligen, auf Vorschlag des Herrn Direktor

Schwalbe im ganzen einstimmig angenommen und sollen, einein aus

der Versammlung gestellten Antrage gemftss, in der nächsten siebenten

ordentlichen Generalversammlung, die nach § 10 der neuen Satzungen

im Frühjahr stattfinden soll, nochmals vorgelegt und begründet werden.

Es wird deshalb beschlossen, die neuen Satzungen neben den bisher

geltenden, welche in der konstituierenden Versammlung der Gesell-

schaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte am 14. Dezember 1S90

ohne Einspruch einstimmig angenommen wurden, in dem nächsten Hefte

der Mitteilungen zum Abdruck und so zur Kenntnis sämtlicher Mit-

glieder der Gesellschaft zu bringen, (s. S. 2(50 ff.)

Im Anschluss an die schnell erledigte Tagesordnung macht der

erste Schriftführer der Gesellschaft, Prof. Dr. K. Kehrbach, die Mit-

teilung, dass von den Monumenta Gennaniae Paedagogica inzwischen

der XIX. Band, der die Erziehungsgeschichte der Pfälzischen AVittels-

bacher behandelt, fertiggestellt, und damit ein Werk abgeschlossen ist,

das als erstes seiner Art die höchste Beachtung verdiene: er wiederholt,

wie wichtig dieser bedeutsame Beitrag zur Geschichte der Prinzen-

erziehung nach den verschiedensten Pichtungen hin sei (cfr. S. 246) und

beklagt, unter Zustimmung der Versammlung, dass diese überaus wert-

vollen Publikationen immer noch zum Teil abhängig von besonderen

Zuwendungen seien, da sich der Reichszusehuss bei sparsamster Ver-

wendung als unzureichend erweist, um die schwierigen Vorarbeiten

solcher Veröffentlichungen unterstützen zu können.
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Der in diesem Werke dargebotene, für die Erziehung- und Schul-

ireschichte höchst wertvolle Urkundenstoff veranlasst Prof. Dr.

K. Kehrbach aufmerksam zu machen auf seinen schon früher ins

Werk gesetzten Plan, durchgreifende Nachforschungen nach den in

Privatbesitz befindlichen Archivalien vorzunehmen und zu diesem Zwecke

namentlich die älteren Adelsfamilien anzuregen, der Gesellschaft die in

ihren Hausarchiven vorhandenen erziehungsgeschichtlichen Materialien

zugänglich zu machen; er giebt seiner festen Ueberzeugung Ausdruck,

dass gerade an diesen Stellen noch sehr wertvolle Funde zu machen

seien und macht den Vorschlag, ein Hundschreiben an die betreffenden

Adelsgeschlechter zu richten, worin unter Darlegung der Ziele der

Gesellschaft um bestimmte Mitteilungen über vorhandene Urkunden

gebeten wird.

Ferner giebt Kehrbach seinem Bedauern Ausdruck, dass das

„Ordensheft" (Mitteilungen, Jhrg. VIII, Heft 2 u. 3) die Hoffnung,

welche ihn bei der Ausführung des Unternehmens leitete, nicht zu er-

füllen scheine. Er habe nicht allein einen Einblick in die Geschichte

der erzieherischen Thätigkeit der Ordenskongregationen durch dieses

Heft gewähren wollen, sondern auch den wertvollen Erfolg zu erreichen

gehofft, dass die überaus wichtigen Forschungen auf diesem Gebiete der

Unterrichtsgeschichte durch das Ordensheft und die voraufgegangenen,

mit Angehörigen fast aller Orden und mit katholischen Historikern ge-

pflogenen mündlichen und schriftlichen Verhandlungen eine lebhafte und

dauernde Anregung empfangen werden. Er halte es für ratsam, diese

gegebene Anregung dadurch neu zu beleben, dass an die sämtlichen

Bischöfe in den Ländern deutscher Zunge die Bitte gerichtet werde,

diesen hochwichtigen schulgeschichtlichen Forschungen innerhalb der

Orden und Kongregationen im Interesse und Sinne der Gesellschaft

Förderung angedeihen zu lassen.

Endlich weist Kehrbach darauf hin, dass es für die Gesellschaft

von grossem Werte sei und ihre Aufgabe in hohem Masse erleichtere,

wenn sich dieselbe in ihren Verzweigungen an bestehende historische

Vereine angliedere, wie das in der jüngsten Gruppe Thüringen ge-

schehen sei: diese Gruppe stehe in engster Verbindung mit der thüringi-

schen historischen Kommission, deren Pfleger angewiesen seien, auch

das vorhandene Material zur thüringischen Erziehungsgeschichte zu ver-

zeichnen. (S. 251.) Er beantrage deshalb, die Gesellschaft wolle dem

Gesamtverein deutscher Geschichts- und Altertunisvereine, welcher ein

einheitliches Zusammenwirken der einzelnen Vereine zur Erforschung,

Erhaltung und Bekanntmachung der vaterländischen Denkmäler und

Geschichte bezweckt, beitreten und in geeigneter Weise ein Zusammen-

wirken mit den lokalen Geschichtsvereinen anbahnen.

Die Versammlung gab zu diesen Vorschlägen des ersten Schrift-

führers ihre Zustimmung.
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(

Satzungen
der

Gesellschaft für deutsche Erziehung und Schulgeschichte.

§ t
Zweck der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schul-

geschichte ist die möglichst vollständige Sammlung, kritische

Sichtung, geschichtliche Verarbeitung und wissenschaftliche Ver-
öffentlichung des in Archiven und Bibliotheken zerstreuten

Materials, soweit es Bezug hat auf die Erziehungs- und Schul-
geschichte in den Ländern deutscher Zunge.

§ 2.

Die Erreichung dieses Zweckes seitens der Mitglieder wird
angestrebt durch die Sammlung von:

a) Schulordnungen (von Staaten, Kirchen, Gemeinden,
sonstigen Genossenschaften oder einzelnen Personen er-

lassen), nebst den internen Schulgesetzen, Bestallungs-

briefen, Breven, Bullen, Kapitularien, Eidesformeln-

bischöflichen Niederlassungsbestätigungen, Ordenskon-
stitutionen, Stundenplänen, Synodal- und Besoldungsakten,
Rechnungen, Quittungen, Visitationsprotokollen etc.;

b) Schulbüchern;
c) Pädagogischen Miscellaneen, wie Biographien und

Tagebüchern von hervorragendem pädagogischen Werte,
bildlichen Darstellungen, Matrikeln, Schulkomödien und
Schulauffuhrungen jeder Art, Schulreden, pädagogischen
Gutachten und Akten über Erziehung und Unterricht,

endlich Tischzuchten und ähnlichem.

Hierher gehören auch einzelne Notizen, die sich auf äussere

und innere Verhältnisse der Erziehung und des Unterrichts be-

ziehen, und die sich in Briefen, in Chroniken, in Epicedien und
Epithalamien, auf Inschriften, in Legaten, in Seelenbüchern,

Urkunden, in Zinsbüchern, in Werken verschiedenster Art u. s. w.
u. s. w. befinden.

§ 3.

Die der Gesellschaft zur freien Verfügung überlassenen
Materialion werden dem Archive und der Bibliothek der Ge-
sellschaft überwiesen.
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Satzungen
der

Gesellschaft für deutsche Erziehung- und Schalgeschichte

in veränderter Fassung.

• •

§ i.

Zweck der Gesellschaft ist in eistet' Linie die Sammlung,
kritische Sichtung, geschichtliche Verarbeitung und wissenschaft-

liche Veröffentlichung des auf deutsche Erziehung*- und Schul-

geschichte bezüglichen, in Archiven und Bibliotheken zerstreuten

Materials. Hierzu treten Arbeiten, welche dazu dienen, der

künftigen Geschichtsschreibung auf diesem Gebiete das Material

zuzubereiten.

§2.
Im Besonderen wird die Erreichung des genannten Haupt-

zwecks angestrebt durch die Sammlung oder Bearbeitung von
eintlussreiclien Verordnungen und Organisationen, Biographien

und bedeutungsvollen persönlichen Aufzeichnungen, auch ge-

schichtlich wichtigen Unterrichtswerken und kulturhistorisch

interessanten Dokumenten aus dem bezeichneten Gebiete.

8.

Die der Gesellschaft zur freien Verfügung überlassenen

Materialien werden dem Archive und der Bibliothek der Gesell-

schaft überwiesen.
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§ 4.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Berlin.

§ 5>

Es wird durch die Generalversammlung ein Kuratorium auf
je drei Jahre gewählt, innerhalb dessen sich auf Grund einer

von diesem selbst festzustellenden Geschäftsordnung zur Leitung
der Geschäfte bilden: a) ein Vorstand, b) ein Redaktionsausschuss,

c) ein Finanzausschuss (s. Geschäftsordnung des Kuratoriums).

§ 6.

a) Die Wahl des Kuratoriums erfolgt in der Regel durch,

geheime Abstimmung.

b) Dabei entscheidet einfache Stimmenmehrheit der An-
wesenden.

c) Bei wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das Los.

i) An die Stelle einer Wahl durch Stimmzettel kann die

Versammlung auch Akklamation treten lassen.

§ <•

Ueber die Veröffentlichungen der Gesellschaft entscheidet

ein Redaktionsausschuss, welcher von dem Kuratorium aus den
Mitgliedern desselben auf drei Jahre gewählt wird.

§ 8.

Die Mitgliedschaft der Gesellschaft wird erworben und
erhalten durch Anmeldung beim Vorsitzenden des Kuratorium»
und Zahlung dos Jahresbeitrages. Durch eine einmalige Zahlung
von mindestens 100 Mark kann jeder sich die dauernde Mitglied-

schaft erwerben.

§ 9.

Der regelmässige Jahresbeitrag beträgt 5 Mark, welcher bis

zum 1. April jeden Jahres an den Schatzmeister abzuführen ist,

oder von diesem erhoben wird (s. Geschäftsordnung des Kura-
toriums).

§ 10.

Alljährlich in der Osterwoche findet in Berlin eine ordent-
liche Generalversammlung der Mitglieder statt. Ausserordentliche
Generalversammlungen können in dringenden Fällen zu jeder
Zeit von dem Vorsitzenden einberufen werden.

§ Ii-

Die Einladung zu den Generalversammlungen mit der Tages-
ordnung ist von dem Vorsitzenden den Mitgliedern mindestens
vier Wochen vorher bekannt zu geben. Anträge für die General-
versammlung sind zwei Wochen vorher bei dem Vorsitzenden
einzureichen.
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§ 4.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Berlin. Ausserdem sind

in den einzelnen preussisehen bezw. deutschen Landesteilen,

sowie in Oesterreich und der Schweiz. Gruppen mit eigener

Organisation gebildet, um die Zwecke der Gesellschaft zu
fördern.

§ 5.

Es wird durch die Generalversammlung auf je 3 Jahre
ein Kuratorium und durch dieses ein Vorstand zur Leitung der

Geschäfte der Gesellschaft gewählt. Der Vorstand ist er-

mächtigt, besondere Ausschüsse für einzelne Aufgaben einzu-

setzen.

§ 6.

a) Die Wahl des Kuratoriums erfolgt in der Regel durch
geheime Abstimmung.

b) Dabei entscheidet einfache Stimmenmehrheit der An-
wesenden.

c) Bei wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das Los.

d) An die Stelle einer Wahl durch Stimmzettel kann die

Versammlung auch Akklamation treten lassen.

§7.
Ueber die Veröffentlichungen der Gesellschaft entscheidet

der Vorstand.

§ 8.

Die Mitgliedschaft der Gesellschaft wird erworben und er-

halten durch Anmeldung beim Schatzmeister und Zahlung des

.Jahresbeitrages. Durch eine einmalige Zahlung von mindestens
100 Mk. kann die Mitgliedschaft auf Lebenszeit erworben
werden.

§»•
Der regelmässige Jahresbeitrag, welcher spätestens bis

zum 1. Juni an den Schatzmeister abzuführen ist, beträgt 5 Mk.
Nach diesem Termin ist der Schatzmeister ermächtigt, den
fälligen Betrag durch Postnachnahme einzuziehen.

§ 10.

Alljährlich im Frühjahr findet in Berlin eine ordentliche

Generalversammlung der Mitglieder statt. Ausserordentliche

Generalversammlungen können in dringenden Fällen zu jeder

Zeit von dem Vorsitzenden einberufen werden.

§ 11.

Die Einladung zu den • Generalversammlungen mit der
Tagesordnung ist von dem Vorsitzenden den Mitgliedern min-
destens drei Wochen vorher bekannt zu geben. Anträge für die

Generalversammlung sind zwei Wochen vorher bei dem Vor-
sitzenden einzureichen.
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§ 12.

Aenderungen der Satzungen müssen von mindestens 30 Mit-

gliedern der Gesellschaft beantragt und vom Kuratorium der
nächsten ordentlichen Generalversammlung vorgelegt werden.
Zu der Annahme ist eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen er-

forderlich. Dieselbe Mehrheit ist erforderlich für die Auflösung
der Gesellschaft und die Verfügung über die Verwendung des bei

der Auflösung vorhandenen Vermögens. Jedes auf der General-
versammlung anwesende Mitglied kann die Vertretung von 10
nicht anwesenden Mitgliedern übernehmen.

§ 13.

Die beschlossenen Veröffentlichungen erscheinen unter dem
Titel: „Monumenta Germaniae Paedagogica" oder in den „Mit-

teilungen der Gesellschaft u s. w.u

Die „Mitteilungen- erscheinen in zwanglosen Heften (im Format der

Monumenta-Bande) jahrlich 2—4mal im Umfange von je 6—10 Bogen.
Diese Hefte werden enthalten: Ergänzungen zu einzelnen Banden der

Monumenta, Berichte über den Stand der Editionsarbeiten, Veröffentlichungen

von urkundlichem pädagogischen Material, da« für die Edition innerhalb

der Monumenta-Bande eich nicht eignet, zusammenfassende Darstellungen

verschiedenster Art, Regesten, Uebersichten Ober die historisch-pädagogische

Litteratur eines Zeitraumes, eines Landes, eines Faches; Anfragen der

Mitarbeiter, Aufrufe etc.

§ 14.

Jedes Mitglied erhält:

1) unentgeltlich die Mitteilungen der Gesellschaft,

2) das Recht, die Veröffentlichungen der Gesellschaft mit
25% Rabatt des Ladenpreises direkt vom Vorstande zu beziehen.

Geschäftsordnung* des Kuratoriums.

§ i.

Das Kuratorium 1 der Gesellschaft besteht aus mindestens

35 Mitgliedern. Dasselbe wird von der Generalversammlung auf

drei Jahre gewählt.

§ 2.

Nachdem das Kuratorium zusammengesetzt worden ist. wählt

dasselbe im Anschlüsse an die Generalversammlung aus seiner

Mitte auf drei Jahre:

1 Es ist erwünscht, dass unter den Mitgliedern des Kuratoriums sich Ver-
treter aller in Betracht kommenden Schulgattungen, Konfessionen, Staaten, Fach-
wissenschaften befinden.
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§ 12.

Armierungen der Satzungen müssen beim Vorsitzenden

mindesten vier Wochen vorher beantragt und von ihm der
nächsten Generalversammlung vorgelegt werden. Zu der An-
nahme ist eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen erforderlich.

Dieselbe Mehrheit ist erforderlich für die Auflösung der Gesell-

schaft und die Verfügung über die Verwendung des bei der Auf-
lösung vorhandenen Vermögens.

§ 13.

Jedes Mitglied erhält:

1) unentgeltlich die „Mittei hingen*
4 der Gesollschaft,

2) das Recht, die Veröffentlichungen der Gesellschaft, d. h.

bisher die „Monumenta Germaniae Paedagogica*4

, „Texte und
Forschungen 44 und „Das gesamte Erziehungs- und Unterrichts-

wesen in den Ländern deutscher Zunge", mit 20 % des Laden-
preises direkt vom Vorstande zu beziehen.

Geschäftsordnung des Kuratoriums.

§ i.

Der vom Kuratorium zu wählende Vorstand besteht aus
einem ersten Vorsitzenden, einem zweiten Vorsitzenden, einem
ersten Schriftführer, der zugleich mit der Redaktion betraut

wird, einem zweiten Schriftführer, einem Schatzmeister und
mindestens 3 Beisitzern. Durch Kooptation kann der Vorstand
sich noch erweitern oder ergänzen.

Der Vorstand hat die Gesellschaft zu vertreten, stellt in

Gemässheit der „Satzungen*4
die Tagesordnung für die von ihm

zu berufenden und zu leitenden Versammlungen auf, trifft die
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a) einen Vorstand, bestehend aus einem Vorsitzenden
einem Schriftführer, einem Schatzmeister und für jeden derselben

einen Stellvertreter.

b) einen Redaktionsausschuss, bestehend aus dem je-

weiligen Herausgeber der Monumenta Germaniae Paedagogica und
vier Mitgliedern.

c) einen Finanzausschuss, bestehend aus dem jeweiligen

Verleger der MGP., zwei Mitgliedern und dem Schatzmeister.

§ 3-

Die Ausschüsse können sich für einzelne Fälle ergänzen
durch Zuziehung anderer Personen, die jedoch nur beratende
Stimmen haben.

§ 4-

Der Vorstand hat die Gesellschaft zu vertreten, stellt in

Gemässheit der »Satzungen« die Tagesordnung für die von ihm
zu berufenden und zu leitenden Versammlungen auf, trifft die

endgültige Entscheidung über die Beschlüsse des Redaktions- und
Finanzausschusses und hat die Gelder anzuweisen.

§ 5-

Der Redaktionsausschuss hat Anträge auf neue Unter-
nehmungen zu begutachten und dem Vorstande zur Annahme
oder Ablehnung zu empfehlen, ferner fertige Manuskripte einer

Durchsicht zu unterziehen.

§ 6.

Der Finanzausschuss hat, vorbehaltlich der Bestimmung
des § 13 der Satzungen, die nötigen buchhändlerischen Verträge
über Ausgabe und Vertrieb der Veröffentlichungen vorzubereiten,

sich über die Entschädigungen und Honorare zu äussern, die vor-

handenen Gelder zu verwalten und für die Vermehrung der
Gesellschaftsmittel Sorge zu tragen.

§ 7.

Bare Auslagen, welche einem Vorstandsmitgliede auf Grund
eines Vorstandsbeschlusses in Angelegenheiten der Gesellschaft

erwachsen, werden demselben durch Anweisung des Vorstandes
aus der Gesellschaftskasse ersetzt.
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Entscheidung über die Aufnahme von Arbeiten in die Monumenta,
scbliesst Verträge mit Autoren. Verlegern, Druckern etc. und

trifft Bestimmung über die Verwendung vorhandener Gelder.

§ s.

Die nötigen speziellen Anweisungen für die Geschäfts-

führung des Redakteurs sowie des Schatzmeisters werden von
dem Vorsitzenden als Vertreter des Vorstandes erteilt.

§ 4.

Der Vorstand hat die Pflicht, die Verbindung mit den
Gruppenvorständen aufrecht zu erhalten, insbesondere ihnen Mit-

teilung über wichtige Beschlüsse und sonstig«' Vorgänge in der
Gesellschaft zu machen.
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Aus den Beurteilungen des Auslandes Ober das umfangreiche*

bibliographische Unternehmen der Gesellschaft:

„Das gesamt« Erziehungs- und Unterrichtswesen in den

Ländern deutscher Zunge".

Prof. Dr. A. Pin loche- Paris in der Revue pedagogique, Tome XXXIV
(1899) No. 2: „Nous nous faisons un rentable plaisir de signaler l'apparition

du premier volume de la Bibliographie gcn&ale de Ve'ducation et de Venseigne-

ment en Allemagne et dans les paya de langue allemande, publiee par M. Karl

Kehrbach, sous les auspices de la Societe pour l'histoire de l'education et de

l'enseignement en Allemagne.

Nol mieux que le laborieux editeur des Monumenta Germania; P<eda-

goyica ne pouvait mener ä bonne fin une entreprise aussi considerable. Ce
premier volume, qui ne compte pas moins de 1244 pages grand fonnat. n'est

pas une simple liste des ouvrages, articles de revues et documents scolaires de

toutes sortes pams dans l'annee. Chaque titre est suivi d'un resume succinct,

mais toujours süffisant, des matteres traitees dans louvra-fe ou le documeut en

question, souvent inline de citations caracteristiques, de sorte que rien n'est

plus facile au lecteur que de s'orienter dans ce labyrinthe, naguere inextricable,

de la litterature pedagogique allemande, et de savoir, autant qu'on le peut sans

l'avoir sous les yeux, quelle est l'importance de teile ou teile publication, de

teile ou teile ordonnance, etc., pouvant intercsser le monde de l'euseignement.

On peut donc affirmer que cette bihliographie sera desormais indispensable k

quiconque veut suivre au jour le jour le mouvement pedagogique cbez nos

voisins." —
Prof. Elm er E. P»ro\vn-P>erkeley (Californien) in der Educational

Review, März 1899: -This current bibliography
,
„das gesamte Erziehungs-

und Unterrichtswesen in den Ländern deutscher Zunge" is a surprisingly com-

prehensive publication, covering the whole ränge of German education from the

university to the village school, iucluding not only books on educational theory

and practice, but also ofHcial papers, petitions, text-books, juvenile literature,

treatises on the subjects of instruction, and a long list of other matters. The

educational World, which always expects from Gennany work of the most thoro

and painstaking »ort, finds itself under renewed Obligation to the laud of

Teutonic patience. For this new work (it is now three years old) not only

makes the bewildering multiplicity of German educational publicatious easy to

gel at, but it sets an example which may be of great value to English-speaking

lands. Professor Karl Kehrhach of Berlin, the secretary of the Society for the

History of German Schools and Education, and editor of its numerous publications,

in a recent letter expresses the hupe that America will undertake a similar

work. _It canuot fail," he says, „to have a benign influence on the development

of education in both nations, that we should thus become closely acquainted

with what is going on. in the educational field, on our own and on foreign soil.*

This sentiment will awaken a hearty response on this side of the water;

and it is to be hoped that it may lead to some wholesome emulation of the

example of the Berlin society."

Der I. Band des Werkes, der die Litteratur des Jahres 189G behandelt^

amfasst 1248 Seiten Lex. 8°. Verzeichnet und beschrieben sind 3008 Bücher,.

4412 Aufsätze und 739 behördliche Verordnungen. Durchforscht wurden dabei

1470 Zeitschriften.
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16.

Die Ordnungen der Schulen der Propstei 1
) und der

Abtei Zürich im Mittelalter.

Von Dr. Julius Branner, Professor am Gymnasium Zürich.

Uebcr dem Grab der h. Blutzeugen Felix und Regula erhob

sich, man weiss nicht seit wann, eine Kirche, an der ein nach

fester Ordnung lebender Verband von Geistlichen den Dienst

versah. Karl der Grosse bestätigte den Bestand, die Aufgabe

und den schon von seinen Vorgängern festgestellten, aber erst

auf seinen Befehl hin aufgezeichneten Besitz desselben.2
) Sie

besassen Bücher und Gewänder, die sie seiner Freigebigkeit

*) Mit Erlaubnis des Verlags (Wagner'sche Universitäts-Buchdruckerei in

Innsbruck) abgedruckt aus den ^Festgaben zu Ehren Max Büdingers".

Die Schriftleitung hält den Wieder-Abdruck des vorliegenden Aufsatzes

aus nachstehenden Gründen für gerechtfertigt und geboten: 1. Die in den

„Festgaben zu Ehren Max Büdingers" abgedruckte Arbeit von Prof. J. Brunner

erscheint hier in erweiterter Form. — 2. Jene Festgaben sind s. Z. in

ganz ungenügender Anzahl gedruckt worden, so dass sie nur eine sehr ge-

ringe Verbreitung finden konnten und selbst in der Schweiz kaum bekannt

geworden sind. — 3. Das hier gegebene schulgeschichtliche Material reicht in

eine sehr frühe Zeit hinauf.

2
)

Vgl. das erste Stück des „Rotulus", eines im 10. Jahrhundert ge-

schriebenen Cartulars der Propstei. Dieses erste 8tück (Urkundenbuch der

Stadt- und Landschaft Zürich. Herausgegeben von einer Kommission der

antiquarischen Gesellschaft in Zürich, bearbeitet von Dr. J. Escher und Dr.

P. Schweizer — in der Folge angeführt: Z. ü. B. — I Nr. 37) ist das älteste,

von einer liand der ersten Hälfte des genannten Jahrhunderts geschriebene

Verzeichnis der Güter und Einkünfte derselben (Schweizer, a. a. 0. S. 10). Es

geht, wie im Eingang deutlich gesagt wird, auf einen Befehl des Kaisers Karl

zurück, zwar nicht auf einen besondern, wohl aber auf dessen allgemeine Ver-

ordnung über Aufzeichnung der kirchlichen Besitzungen; vgl. die „Capitula

ecclesiastica 10 (Pertz, M. G. H. LL. I S. 161; Boretius, Capitularia regum

Mitteilungen d. Geg. f. deutsche Erxieh.- u. Schul ffe«chichte. IX 4 1899. 18
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verdankten. 1
) Später wird er als der erste der Herrscher ge-

nannt, die der „Propstei" Rechte und Gesetze verliehen haben.2)

Noch später, nachdem er auf Veranlassung des Kaisers Friedrich I.

Francorum I Nr. 81): „ut terminum habeat unaquaeque ecclesia, de quibus villis

deciinas accipiat". — Es erwähnt zuerst die „ecclesia Turicina" und die „con-

gregatio canonicoruni" und bezeichnet als deren Aufgabe: „ut ibidem regulari

disciplina viventes die noctuque indeficiendo sepcies in die deo laudes implendo

subsisterent", wie eB schon die Regel des h. Benedictus (c. 17, rec. Woelfflhi

S. 27) und diejenige des h. Chrodegang, des Bischofs von Metz (capp. 17, 18,

20—22, bei Migne, Patrol. Lat. LXXXIX Sp. 1007 ff.) vorschrieb. In dem
von derselben Hand herrührenden zweiten Stück (Z. l\ ü. I Kr. 139), das

den Bestand der Bruderschaft in den Zeiten Ludwigs des Deutschen und

Karls des Kahlen aufzahlt, wird diese Aufgabe dahin erweitert: „ibidem

populis catholicae tidei et cristianitatis omni tempore ministeriuni querere et

habere*.

l
) Zunächst die noch auf der Bibliothek der Kantonal-Lehranstalten

(Msc. C. 1) vorhandene Bibel, wo (fol. 4 V
) am Schlusse einer metrischen Auf-

zählung der darin enthaltenen Bücher gesagt wird: „Jusserat hos omncs Christi

deductus amore
|
Alchuinus ecclesiae famulus perscribere libros". Es ist dies

also ein Exemplar des auf Befehl Karls d. Gr. von Alcuin besorgten Textes;

vgl. Alcuini ep. 136 (bei Jaffe, Bibl. rer. germ. VI 529): „si me non occupasset

domni regis praeceptum in emendatione veteris novique testainenti". Ueber

diese Bibelhandschrift vgl. auch Rahn, Psalterium aureum von St. Gallen 7,

58 Anm. 13 u. 14. — In einem im Jahre 1333 aufgenommenen Inventar des

Stiftschatzes (Staatsarchiv Zürich — in der Folge angeführt: St. A. Z. —
Propstei-Urkunde Nr. 263, abgedruckt bei Hottinger, Hist. eccl. novi testamenti

VIII 175 ff., siehe auch Büdinger, Von den Anfängen des Schulzwan^s. Fest-

rede zur Feier des Stiftungstags der Hochschule Zürich am 29. April 1865,

Anm. 14), erscheinen ferner (Zeile 48): „alba quondam dicti Trembelins de

serico cum pectorali aancti Karoli" und (Z. 13) „duo libri omeliarium sancti

Karoli*, somit ein Exemplar der auf Veranlassung Karls d. Gr. von Paulus

Diaconus in zwei Bünden zusammengestellten und an die Kirchen verteilten

Sammlung von Predigten; vgl. Karoli, ep. generalis (bei Pertz, a. a. O. 44,

Boretius, a. a. O. Nr. 30). — Der in demselben Inventar (Z. 17) verzeichnete

„libellus orntionum beati Karoli" ist ein nach 1505 ins Kloster Rheinau und

1583 in die Schatzkammer des königl. bayerischen Hausschatzes gekommenes

und noch daselbst sich vorfindendes Gebetbuch Karls des Kahlen; vgl. Rahn

im Anzeiger für schweizerische Altertumskunde 1878, 807—12 und 827—32. —
Den auf purpurfarbnem Pergament mit Silber- und Goldtiute geschriebenen

griechischen von Tischendorf (Monumenta sacra inedita. Nova collectio

IV. Psalterium Turicense cum Danihele Marchalione Vaticano. Lips. 1869)

herausgegebenen Psalter der Stadtbibliothek mit dem in dem genannten Ver-

zeichnis (Z. 1-6) aufgeführten „psalterium beati Karoli" in Verbindung zu

bringen, „ist beim Maugel aller Anhaltspuncte sehr gewagt". (Voegelin, Das

alte Zürich. Historisch und antiquarisch dargestellt,2 I Anm. 121.)

*) Zuerst in der Urkunde Kaiser Heinrichs V. vom 7. März 1114 (Z. ü.

B. I Nr. 259).
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durch den Gegenpapst Paschalis III. (11G4—68) heilig gesprochen, 1

)

im Jahr 1233 Reliquien desselben von Aachen nach Zürich über-

tragen, seine Verehrung daselbst eingeführt 2
) und ihm in der

Stiftskirche ein Altar geweiht worden war,3
) wird er geradezu

als Gründer derselben bezeichnet.4) Gleichzeitig erscheint sein

Bild im Siegel des Stiftspropstes,6) und im Jahr 1272 erhob der

Bischof Eberhard II. von Constanz (1248—74), zu dessen Sprengel

Zürich gehörte, wie er sagt, in Erneuerung einer Verfügung

seines Vorgängers Heinrich TL (1233—48) den Todestag (28. Januar)

des angeblich von Papst Gregor IX. (1227—41) neuerdings heilig

') Diploma Frederici I inip. de eleuatione et canonizatione S. Caroli

(Acta Sanctor. Jan. II 888 b
). „. . . Inde est quod nos . . . assensu et auetori-

tate Domini Paschalis . . . pro eleuatione et exaltatione sanetissimi corporis

eius et canonizatione soleiunem curiam in natale Domini apud Aquisgrani

celebrauimus, ubi corpus eius sanetissimum . . Die römische Kirche hat

diese Heiligsprechung niemals anerkannt, wohl aber geduldet, dass Karl

„sanetitatis titulo" verehrt werde: vgl. Baronius, Ann. eccl. 814 LXXXVIII
(Bd. IX der Antwerpener Ausg. S. 620): ebenso Spondanus in der „Epitomeu

der Annalen des Baronius (Lutetiae 1617), S. 904 b; auch angeführt in den

A. A. S. S. a. a. 0. 874».

-) Vgl. die zuerst von P. Gall Morel (Neues Schweizerisches Museum V
52) veröffentlichte Stelle aus der Einsiedler Papierhandschrift Nr. 245 fol.:

-Hie est Karolus imperator vere orthodoxus, cuius corpus trecentis et quinqua-

ginta uno annis occultatum, Fridericus Romanorum imperator secundus a beato

Gregorio papa nono impetrat canonizari et ennonizatum diviua cooperante gratia

Aquisgrani in tumulo, in quo tot annis jacuerat, levat et ad publicum altare

cum multa solempnitate reponit ... et nota quod venerabilis in Christo prae-

positus et capitulum Aquensis ecclesie, Rudolfo praeposito diclo de Hottingen

et Oapitulo Thuricensis praepositurae Constanciensis Dioecesis per certos

nuntios et litteras supplicantibus quaedam de reliquiis beatissimi imperatoris

cum legenda et historia cantuali musicata et niodum officieudi de ipso sub

littera et sigillo autentico transmiserunt et huiusmodi reliquiarum solemnis

praesentatio et reeeptio facta est anno Dei MCC tricesimo tertio festo Cosmae
et Damiani et ab illa die usque ad praesens festum Karoli celebramus" . . !

—
Morel schreibt sie dem Konrad von Mure, dem ersten Kantor der Propstei, zu;

vgl. über dieselbe auch Bfldinger a. a. O. Anm. 22.

3
) Zuerst erwfihut in den Statuten vom 12. Dez. 1259 (Z. U. B. III

S. 196).

') Zuerst ebendaselbst.

5
) In dem an eben dieser Urkunde hängenden Siegel des Propstes

Heinrich Maness; vgl. die Sigelabbildungen zum Z. U. B. Liefer. III, Tafel V,

St. 41. Eine Vergleichung desselben mit dem jetzt noch am südwestlichen

Turm erhaltenen Steinbild des Kaisers zeigt, dass das letztere wenigstens in

seinem untern Teile aus dieser Zeit stammt oder einem aus dieser Zeit

stammenden nachgebildet ist. Voegelin, a. a. O. Anm. 91.

IS*
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gesprochenen Kaisers Karl zu einem allgemeinen Feiertag in

Zürich.^
Es ist bekannt, wie sehr Karl dem Gr. die Heranbildung

von Geistlichen am Herzen lag. In einem zwischen 780 und 80O

an die Erzbischöfe gerichteten Rundschreiben forderte er sie auf,

dafür zu sorgen, dass dieselben durch geeignete Männer nicht

nur zum Lesen und Singen, sondern auch zum richtigen Ver-

ständnis der heiligen Schriften befähigt würden, und wies sie

an, allen Bischöfen und Klöstern Abschriften dieses Erlasses

mitzuteilen.*) Solchen Unterricht machte er vor allem den

nach fester Regel lebenden Vereinigungen von Geistlichen zur

>) Vgl. die Urk. des Bischofs Eberhard vom 22. Febr. 1272 (Z. U. B.

IV Xr. 1480). Weder von der Verfügung des Bischofs Heinrich I. noch von

einer erneuten Heiligsprechung Karls ist aber — abgesehen von der eben

S. 271 Anm. 2 angeführten Stelle — sonst etwas bekannt; vgl. Schweizer,

a. a. 0. S. 195 Anm. 1 und 4, und Büdinger, a. a. 0. S. 83. Wahrend aber

Büdinger auch auf die „Vermischung der Elevation der Gebeine unter Friedrich I.

im Jahre 1165 mit der Reliquienübertragung nach Zürich im Jahre 1233u hin-

weisend, eine erneute Kanonisation Karls durch Gregor IX. für schlechterdings

ausgeschlossen hält und geneigt ist, „den damaligen ersten Gelehrten der

Züricher Grossmünsterkirche . . . Konrad von Mure mit dieser Erfindung in

Verbindung zu bringen-, glaubt Schweizer (a. a. 0. Anm. 4): „Es ist aber

sehr wahrscheinlich, dass gerade Gregor IX. bei Erneuerung des Streites mit

den Hohenstaufen noch der Exkommunizierung Friedrichs II. (1228—30) die

Heiligsprechung durch den hohenstaufischen Gegenpapst als ungültig betrachtete

und durch eine neue ersetzte, um so mehr als die damals erhobenen Forde-

rungen betreffend den Kirchenstaat auf die angebliche Schenkung Karls zurück-

geführt wurden.*4

2
) Einhardi Vita Caroli 26: „Legendi atque psallendi disciplinam dili-

gentissime emendavit." Karoli epistola de litteris colendis (Pertz, a. a. 0. 51»

Boretius a. a. O. Nr. 29). „Notuni igitur sit . . . quia una cum fidelibus nostris

consideravimus, ut episcopia et monasteria . . . praeter regularis vitae ordinem

atque sanctae religionis conversationem etium in litterarum meditationibus eis

qui donante Domino discere possunt secundum uniuscuiusque capacitatem

docendi Studium debeant impendere qualiter sicut regularis norma honestatem

morura ita quoque docendi et discendi instantia ordinet et ornet seriem verborum,

ut qui Deo placere appetunt rede vivendo ei etiam placere non negligant recte

loquendo . . . Quamobrem hortamur vos litterarum studia non solum non

negligere, verum etiam humillima et Deo placita intentioue ad hoc certatim-

discere, ut facilius et rectius divinarum scripturarum mysteria valeatis pene-

trare . . . Tales vero ad hoc opus viri elegontur, qui et voluntatem et possibili-

tatem discendi et desideriura habeant alios instruendi . . . Optamus . . . ut

quicunque ... de sapientia vestra quom in legendo seu cantando perceperitv

instructus . . . redeat. Huius itaque epistolae exemplaria ad omnes suffragantes

tuosque coepiscopos et per universa monasteria dirigi non negligas, si gratiam

nostram habere vis."
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Pflicht. 1
) Durch seine „missi" zumal suchte er sich zu ver-

gewissern, dass seinen Anordnungen nachgelebt würde,2
) die ja

schliesslich sogar die allgemeine Schulpflicht anstrebten. 8
)

Dass man in Zürich „eine Ausnahme nicht zugelassen

habe", und dass also die mit der „Zürcherischen Kirche" ver-

bundene Schule auf diese Anordnungen Karls des Gr. zurück-

gehe, „dürfen wir auch unbezeugt annehmen".4
) In unmittelbare

Beziehung dazu ist sie zuerst 5
)
gebracht worden durch Joh. Hein-

rich Hottinger 6
) in der Rede, die er als „Schulherr" des Stiftes

am Karlstage 1662 hielt, und in der er ihn als Gründer und

Förderer auch der Schule pries. 7) Nach dem Titel, den er der

') Admonitio generalis vom 23. März 789 (Pertz, a. a. O. 64 f., Boretius,

u. a. 0. Nr. 22) 72: „Sed et hoc flagitamus . . . ut ministri altaris Dei suum

ministerium bonis moribus ornent seu alii canonice observantiae ordines

vel monachici propositi congregationes ; observamus . . . ut eorum bona con-

versatione multi protrahantur ad servitium Dei ... Et ut scolae legentium

puerorum fiant.*

s
) Capitulare missorum in Theodonis villa datum (Pertz, a. a. 0. 131,

Boretius, a. a. 0. Nr. 43) „1) de lectionibus. 2) de cantu ... 5) de caeteris

disciplinis." Capitulare missorum Niumagae datum (Pertz, a. a. O. 143 f.;

Boretius!. a. a. O. Nr. 46) «... 8) Ut praedicti missi per singulas civitates et

monasteria . . . diligenter inquirant de conversatione singulorum vel quomodo

«mendatum habeant quod iussimus de eorum lectione et canto caeterisque

disciplinis aecclesiasticae regulae pertinentibus." Capitula de causis cum

episcopis et abbatibus tractandis (Pertz, a. a. 0. 166 ff., Boretius, a. a. 0. Nr. 72)

„. . . 8) Interrogare volumus ipsos ecclesiasticos et qui scripturas sanctas non

solum ipsi discere sed etiam alios docere debent." Interrogationes examinationis

{Pertz, a. a. O. 107, Boretius, a. a. O. Nr. 116) „. . . 5) Euangelium quomodo

legere potestis vel alios iraperitos erudire potestis. 6) Homelias orthodoxorum

patrum quomodo intellegitis vel alios instruere sciatis.
-

3
) In den eben angefahrten Interrogationes examinationis 12: „Ut unus-

quisque filium suum litteras ad discendas mittat et ibi omni sollicitudin«

permaneat usque dum bene instructus perveniat." — Ueber die dahin gehenden

Bemnhungen Karls d. Gr. vgl. Badinger, a. a. O. 17—20 und Anm. 75 —85.
4
) Badinger, a. a. O. 7.

») Voegelin, a. a. O. Anm. 182.

e
l Ueber H. vgl. Escher in Erech und Grubers Encyclopaedie II 11 200 IT.;

Voegelin im Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Zarich 1854, 10 ff.; Riggenbach

in Herzogs Rcalencyclopaedie der protestantischen Theologie 2VI 337 f.

7
) Schnla Tigurinorum Carolina: Id est; demonstratio historica, ostcndens

Illustr. et Per-antiquae Reip. Tigurinae Scholam a Carolo Magno deducendam.

Tiguri MDCLXIV 4 „. . . quem (Carolum Magnum) Tigurina quoque schola

autorem suum grato agnoscit animo et altorem" ... 6 ... sed et scholae

Tigurinorum trivialis originem, ab ipso Carolo Magno jx^a Ut* «injin. 7. Testis

»st collegium ecclesiae Tigurinae, quod . . . ille . . . tabulis confirmavit atque

stabilivit, sed etiam immane quantum auxit. Hinc, hinc, inquam, scholae
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gedruckten Rede gab, wurde sie in der Folgezeit „Schola Carolina"

oder „Collegium Carolinum" oder einfach „Carolinum" genannt.

Aber bis in die erste Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts hinein

finden wir keinen direkten Beweis für das Vorhandensein der-

selben: zum ersten Male im Jahre 1225 wird ein „scolasticus*

erwähnt: 1
) der erste „Scolaris" 1243.2) Im Jahre 1259 wurde

die Stellung eines „Cantors" geschaffen, welche die nämliche sein

sollte wie diejenige desselben Würdenträgers am Domstift zu

Basel, und das neue Amt dem bisherigen Scolasticus 3
) Magister

Konrad von Mure 4
) übertragen.5

) Doch war es weder damals, noch

später mit dem des Scolasticus oder dem des Leiters der Schule

verbunden.6
)

Tigurinae derivanda origo . . . 12 . . . Carolina constitutio canonicorum tantum

in. nullit, regulari disciplina viventium die noctuque indesinenter Dei laudes

iniplentiuni, de schola ou8e ypü oi&i fi.0 . . . Xum quidquara collegiorum aut

nionasterioruni Carolinae debemus liberalitati, quod scholarum usum non

habuerit? Cur ergo soli illud Tigurino collegio et in ea quidem ecclesia, qua©

et antiquissinia erat et per totam dioecesin Constanciensem post episcopalem

ipso sie determinante Johanne XXII pontifice prima derogemus? Huc accedit,

quod praeter antiquissimum donationis instrumentum catalogus in archivo

custoditur decani et priniorum canonicorum Carolinorum, cui ipsa etiam officü

eorum annexa est ratio. Diserte autem et stricte iis injungitur ut . . . 13 ibidem

populis Catholicae fidei et Christianitatis omni tempore ministerium quaererent

et haberent . . . Canonicis ergo, et primis quidem, ratioue olficii ineumbebat,

Tigurinis ut omni tempore ministerium quaererent et haberent. Id vero qua

ratione et commodius et compendiosius fieri poterat, quam si non ecclesiastica

tantum cohortatione redderent auditores suos xpef-rrova; £outäv, sed et scholastica

institutione tales paulatim pararent vel successores vel collaboratores, qui ex

Oaroli mente ac mandato ad tarn splendidam obeundam spartam apti redderentur

atque idonei . . . Id quod . . . exemplis scholarum in coenobiis Bannocorensi,

Heilbrunensi, Lexoviensi, Theolegiensi, Malmesburiensi, Campidonensi, llirsau-

gensi, Fuldensi aliisque probatu proelive esset. Quae consuetudo ubique reeepta

gravissimo nobis argumento est collegio etiam nottro acholam fuisse annexam."

*) H. scholasticus Turicensis, Zeuge am 2. Juni (Z. U. B. I Nr. 429).

a
) Bu(rchardus) Scolaris, Zeuge am 26. Nov. <a. a. O. Nr. 588) möglicher-

weise aber auch ein Schüler im Kloster Kappel (Schweizer, a. a. O. S. 9ö
t

Anm. 4).

3
) Als solcher zuerst erwähnt am 4. Marz 1237 (a. a. 0. Nr. 500).

*) Ueber K. v. M. vgl. ausser Morel, a. a. 0. 29 ff., Voegelin, a. a. O.

1853, 3 ff. und G. v. WyM in der Allgemeinen Deutschen Biographie XXIII 57 f.

»I Vgl. die Bestütiguugsurkunde des Bischofs Eberhard (II) von Konstanz

vom 1. Mai 1259 im Z. U.B. III Nr. 1003.

*) Fflr eine solche Vereinigung scheint zu sprechen, dass in dem Statuten-

buch der Propstei von 1340 (s. u. S. 280 Anm. 1 — in der Folge angeführt:

Stat.) unter der Aufschrift rde iuribus et oneribus et redditibus cantoris ecclesie

Thuricensis- (foL XXIV v»»j als Pflicht des „Sängers" erwähnt wird: „in
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Das bis dahin von Konrad von Mure bekleidete Amt wurde

wahrscheinlich bald „wenn auch wohl nur faktisch und pro-

visorisch", 1

) endgültig aber erst Ende 1271 unter der Bezeichnung

,.Scolastria" von dem neuen Propst Heinrich von Klingenberg 2
)

und dem Kapitel dem Chorherrn Magister Bertoldus, auch Chorherr

zu St, Johann in Konstanz,8
) übertragen. Es geschah „secundum

communom et approbatam ab antiquis temporibus consuetudinem

aliarum ecclesiarum, in quibus consuevit huiuscemodi dignitatis

officium ordinari". Daraus ergiebt sich, dass das Amt, wie es von

jetzt an bestand, für Zürich ein neues war, und dass die früheren

summis festivitatibus cappatus stare debet in medio chori inter pulpita

scolarium", anderseits nach der „Declaratio instmmenti scolastrie" (a. a. O.

olg. XXIV r») ein neu ernannter „doctor puerorum" schwören soll: „quod

scolas et chorum nostrum regat fideliter", oder, wie es unter der l'eberschrift:

„de officio rectoris puerorum" (fol. XXXVI r») heisst: „quod scolas et chorum

nostrum fideliter regat legendo et cantando". — Dagegen aber spricht L dass

weder in der S. 274, Anm. 5 citirten Urk. noch unter dem eben erwähnten Titel

des Statutenbiichs, der die Verpflichtungen des Cantors aufzählt, noch in dem

„Officium cantoris" überschriebenen Abschnitt der allerdings erst 1289 auf-

gezeichneten Statuten des Basler Domstifts (vgl. Urkundenbuch der Stadt

Basel III 820 f.) auch nur mit Einem Worte einer Verbindung mit der Schule

gedacht wird; 2. dass K. v. M. nach seiner Ernennung nie mehr als Scolasticus,

sondern immer als Cantor bezeichnet wird; 3. dass neben ihm, der 1281 starb,

wenigstens seit Ende 1271 (vgl. die S. 276 Anm. 2 angeführte Urk. vom 22. Dez.

1271) ein anderer Scolasticus und ein „rector scolarum" erscheinen; 4. dass die

Statuten (fol. XXV r a) einerseits festsetzen: „Item nullus nisi prebendatus

canonicus Turicensis ecclesie nostre debet eligi in cantoremu , anderseits be-

stimmen (fol. XXXVlr a
): „doctor puerorum scolarum nostrarum subesse debet

scolastico*, dass aber nicht anzunehmen ist, ein Chorherr, der eine Pfründe

hatte, also ein vollberechtigtes Mitglied des Stifts war, sei einem anderen unter-

geordnet gewesen.
l
) Vgl. Schweizer, a. a. 0. IV S. 187, Anm. 1 und über die mutmassliche

Crsache dieser Verzögerung Anm. 2.

*) Der Reihe nach, zum Teil gleichzeitig Domherr zu Thür 1243

(Z. U. B. II Nr. 578) und Konstanz 1252 (a. a. O. Nr. 83.1), Rat der Grafen von

Kyburg 1248 uud 5(5 (a. a, (). II Nr. 714 und III Nr. 958), Chorherr zu Zürich

1256 (a. a. 0. III Nr. 958), Archidiakon im Thurgau 1264 (a. a. O. Nr. 1274),

Propst zu St. Stephan in Konstanz 1260 (a. a. 0. Nr. 1117» und erster Propst deg

am 14. Juni 1268 (Neugart-Mone, Episcopatus Constant. I 2 S. 639) gestifteten

Stiftes zu St. Johann daselbst (Z. U. B. IV Nr. 1424), Propst zu Zürich 1271

(a. a. 0. Nr. 1472), Dompropst in Konstanz 1276 (v. Mülinen, Helvetia sacra I

S. 66), f 1. Mai 1279 (Jahrzeitbuch der Propstei Zürich fol. 88, Stadtbibliothek

Z. Mscr. C. 10 d, in der Folge citiert: Jzb.).

*) Er erscheint schon im Okt. 1261 als „magister Bertholdus canonicus

Turicensis dictus scolasticus de Constantia" (Z. U. B. III Nr. 1165 und 1269).

Er vermachte der Kirche und dem Kapitel Zürich seinen glossierten Psalter
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Scolastici — auch Magister Bertoldus bis zu diesem Zeitpunkte —
nicht, wie die spätere deutsche Bezeichnung lautete, „Schul-

herren", sondern, auch wenn sie Mitglieder des Stiftes waren,

„Schulmeister" gewesen waren. 1
) Es wurde festgesetzt, dass in

Zukunft der Scolasticus, vom Kapitel gewählt und dem Propst

präsentiert, von diesem ohne Aufschub und unverweigerlich ein-

gesetzt werden solle ; dass er das Recht haben soll in Bezug auf

die Schule und ihren Rektor Anordnungen zu treffen, „prout sibi

visum fuerit honori deicompetere in animam suam et utilitati ecclesie

convenire", und dieser gehalten sein soll, ihm als Zeichen der Unter-

ordnung jährlich vier Mark Silber Züricher Währung zu ent-

richten. Der neue Scolasticus schenkte der Kirche ein von ihm

erworbenes Haus mit der Bestimmung, dass es unverbrüchlich

zu diesem Amte gehören solle.2) Kaum ein Jahr später wurden

diese Festsetzungen zum Teil abgeändert, zum Teil erweitert:

der neue Scolasticus und seine Nachfolger sollten jeweilen auf

das Fest des h. Martin (11. Nov.) aus dem Speicher der Propstei

zwanzig Scheffel Korn erhalten; so lange er lebe, behalten sich

Propst und Kapitel vor, die Leistung des „rector puerorum" nach

Gutdünken zu vermehren, zu vermindern oder ganz zu erlassen

;

für die Zeit nach seinem Rücktritt oder Tod aber in Betreff der

(Abschrift einer Urk. vom 8. Febr. 1283 in dem Urbar der Propstei: St. A.

Z. 9 I 96, fol. 137) und starb am 31. Dez. (Jzb. foL 100 v) nicht vor 1290. Er

gehörte zu den Gründern des Stiftes zu St. Johann in Konstanz und stiftete

daselbst einen Altar zu Ehren der Züricher Heiligen Felix und Regula (Neu-

gart-Mone, a. a. O. 637 und 665 f.). — Der Umstand, dass an den Organisationen

von 1271 uud 73 zwei Geistliche aus Konstanz in so hervorragender Weise

beteiligt sind, konnte vermuten lassen, dass konstanzische Ordnungen als Vor-

bild gedient hätten. Die Statuten des Domstifts vom 11. Dez. 1275 und 1. Mai

1294 (Neugart-Mone, a. a. O. 647 und 667 ft.) und des Stifts zu St. Johann vom
12. Juni 1268 und 2. Febr. 1314 (a. a. O. 639 und 663) aber enthalten gar nichts

über die Schule.

*) „Seit dem 12. Jahrhundert galt das Amt des Scholasters allgemein

als eine Dignität oder ein personatus im engern Sinne." Specht, Geschichte

des Unterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Zeiten bis zur Mitte

des 18. Jahrhunderts. 186. — Als Verdeutschung von rScolasticus
u erscheint

nur einmal „Schulmeister" (an hern Rüdeges Manessen Schulmeisters Zürich

hant", Urk. vom 24. April 1299, St. A. Z. Propstei Urk. Nr. 94), später immer

„Schulherr" , zuerst in einer Urk. vom 9. März 1323 (a. a. 0. Nr. 218): „meister

Marchwart schulherre Zürich", und vom ^18. März 1326: „meister Marchwart

Gnürser schülherre ze der probstei ze Zürich" (a. a. 0. Nr. 236).

2
) Vgl. die Urk. des Bischofs Eberhard (II) von Konstanz vom 22. Dez.

1271 (Z. U. B. IV Nr. 1476); dieselbe ist übergegangen in diejeuige vom 24. April

1278 (Z. U. B. IV Nr. 1523).

Digitized by Google



16. Die Ordnungen der Schulen der Propstei und der Abtei Zarich etc. 277

Bezüge des Scolasticus — entweder der zwanzig Scheffel Ge-

treide oder der auf zwei Mark herabzusetzenden Geldleistung des

Schulmeisters — zu verfügen, „ita tarnen quod nichil scolastrie

depereat dignitati". 1

)

Nachdem so Stellung und Einkünfte des Scolasticus geregelt

worden waren, wurden auch die des „doctor" oder „rector

puerorum", der, wie es scheint, nur auf eine von den Schülern

in Geld oder Naturalien zu entrichtende Entschädigung ange-

wiesen war, gesichert gegenüber denjenigen des Lehrers der Schule

der Abtei.2
) Es geschah das noch unter demselben und durch den-

selben Propst Heinrich von Klingenberg. Ihm wurde im Ver-

laufe eines Streites, der darüber zwischen der Propstei und der

Abtei entstanden war, von beiden Parteien die Vermittlung,

nötigenfalls die Entscheidung, übertragen. Unter Hinweis auf

die bestehende Abgrenzung der Sprengel der beiden Kirchen

entschied er, dass jeder derselben einen Lehrer zu haben be-

rechtigt sein solle, so zwar, dass Schüler, einheimische oder

von aussen gekommene, die in einem derselben wohnen, so

lange sie in demselben wohnen und daselbst ein Lehrer ist,

des Lernens wegen nicht zu demjenigen des anderen Ubergehen

dürfen; dass keiner der beiden Lehrer Schüler aus dem anderen

Sprengel annehmen dürfe, und derjenige, der es doch thäte, gemahnt,

und, wenn er nach acht Tagen der Mahnung nicht Folge geleistet

hätte, von dem „Ordinarius loci", also dem Bischof von Konstanz,

mit dem Banne belegt werden solle. Wenn aber ein Lehrer

Schüler unentgeltlich unterrichten will, soll er auch solche annehmen
dürfen, die in dem andern Sprengel wohnen, ausser wenn der

andere dasselbe zu thun bereit sei. Ein Schüler, der aus der

einen Kirchgemeinde in die andere übersiedelt, soll von dem
Lehrer in dieser nicht eher angenommen werden, als er den in

jener vollständig bezahlt hat. 8
) Der Sprengel der Kirche der

Propstei umfasste die heutigen Kirchgemeinden Grossmünster,

.Neumünster, Zollikon, Wytikon, Zumikon, Fällanden, Schwamen-
dingen, Wipkingen, Predigern, Fluntern, Oberstrass, Unterstrass,

>) A. a. O.

r
) »Seit wann es eine solche gab, lässt sich nicht sagen. Die erste Spur

ihres Bestehens liegt darin, dass in einer am 2. Nov. 1268 „in der obern Stube*'

der Aebtissin ausgestellten Urkunde (a. a. 0. IV Nr. 1398) als Zeugen „scolares"

aufgeführt werden, die offenbar Schüler der Abtei waren.

3
) Frk. vom 27. April 1275 (a. a. 0. IV Nr. 1594).
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und links der Limmat Albisrieden. 1
) Viel kleiner war das Ge-

biet, für das die Abteikirche Pfarrkirche war, im wesentlichen

die heutige Kirchgemeinde Fraumünster, zwischen der Limmat

im Osten, dem See im Süden, der Stadtmauer im Westen, der

Strasse „in Gassen" und der Badergasse im Norden. 2
) Unklar

bleibt, wie es mit den Schülern gehalten wurde, die in der um-

fangreichen Parochie von St. Peter wohnten, die neben denen der

Propstei und Abtei ausdrücklich als solche genannt wird. 3
)

Zwei Menschenalter später machten der Propst Rudolf von

Wartensee (1339—54) und das Kapitel von dem 1273 festgesetzten

Vorbehalte Gebrauch, indem sie die Bezüge des Scolasticus, die

zwei Mark Silbers, die ihm der „rector puerorum" zu entrichten

hatte, mit eingerechnet, auf zwei Mark Silbers ansetzten, ihm

also die zwanzig Scheffel Getreide, die er bis dahin jeweilen auf

St. Martinstag erhalten hatte, entzogen, und ihn überdies ver-

pflichteten, das Haus, das zur „Scolastria" gehörte, in gutem

Zustande zu erhalten und dasselbe, falls es durch Feuer oder

sonstwie zerstört würde, wieder aufzubauen, indem sie die Er-

wartung aussprachen, seine Einkünfte werden sich durch die

Getreuen Christi vermehren. 4
) Zur „Scolastria" gehörte damals

noch ein zweiter Hof; 5
) auch an einem der Propstei zustehenden

Aalzins hatte er Anteil. 7
) Aber nicht bloss seine Einkünfte er-

fuhren damals eine Einschränkung, sondern im Zusammenhang

damit 6
) auch seine Stellung zur Schule. War die Ernennung

') Vgl. die Aufzählung der zu der Kirche der Propstei gehörenden

Kapellen in der Urk. des Bischofs Eberhard von Konstanz vom 29. April 1271

(a. a. 0. Nr. 14G5).

-) Voegelin, Altes Zürich, Anm. 339.

3
) In der oben (S. 272 Anm. 1) angeführten Urk. desselben Bischofs vom

22. Febr 1272: ... in ecclesiis abbatie, prepositure et Sancti Petri in Thureg»

et in ipsarum ecclesiarum parrochiis . . ,
M

*) Vgl. die „Declaratio instrumenti scolastrie (Beil. 1). Sie ist nicht datiert,

muss aber zwischen das Jahr 1389, in welchem Rudolf von Wartensee Propst

wurde (Voegelin in den Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich

II 128 und v. Mülinen, a. a. O. 66), und 1846 fallen, in welchem das noch,

erhaltene Statutenbuch angelegt wurde (siehe unten).

5
) Stat. unter dem Titel „de numero claustralium curiarum et iuribus

earundem" (fol. LXXI r*>) „. . . Item curia scolastrie sub Tylia". — „Die

Gegend des Lindenthors oben an der obern Kirchgasse, wo die meisten Chor-

herrenhäuser standen." (Schweizer, Z. U. B. I S. 182 Anm. 6.)

•) Stat. fol. LXXIX v» unter dem Titel „de decima anguillarum" . .

„Item cantorie unam . . . Etr scolastrie unam nomine decime."
7
) Die „Declaratio" leitet von den Bestimmungen betr. die Einkünfte des

Scolasticus zu denjenigen betr. die Wahl des Rektors über mit den Worten:

J*ropterea statuimus . .
."
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des Leiters und Lehrers derselben nach der Urkunde von 1271

lediglich seine Sache gewesen, so tritt nunmehr eine Mitwirkung

des Kapitels insofern ein, als sie ausdrücklich der Billigung des-

selben bedarf, und der Gewählte vor dem Kapitel zu schwören

hat, „quod scolas et chorum nostrum regat fideliter, prout officii

sui debitum postulat et requirif. Ihn zu entlassen, wenn er in

der Erfüllung seiner Pflichten nachlässig wird, steht freilich dem
Scolasticus zu, aber es entspricht hinwiederum der neuen Ordnung,

dass zur Wahrung der Zucht in letzter Linie nicht dieser, sondern

das Kapitel berufen ist. Die „dcclaratio instrumenti scolastrie"

derogiert daher trotz der ausdrücklichen Erklärung, es nicht thun

zu wollen, 1
) den Satzungen von 1271 bezw. 1273. Ob besonder©

Verhältnisse oder Vorfälle und welche dazu Veranlassung gaben,

oder ob darin der Zug der Zeit 2
) sich auch in Zürich geltend

machte, lässt sich nicht entscheiden. Für die Verhältnisse an

der Propstei Zürich ist aber doch wohl bezeichnend, dass vier

Jahre vor dem Amtsantritt des Propstes Rudolf bei der Anzeige

der Wahl eines neuen Leutpriesters an den Bischof von Konstanz

Propst und Kapitel erklären, dass sie nicht schreiben könnten, 8
)

was freilich auch anderwärts vorkam 4
).

') Vgl. den Eingang derselben: „Nos Rudolfus de Wartensee prepositus

totumque capitulum ecclesie Thuricensis . . . scolastrie nostre in null» dero-

gantes . .

2
) „Erst in späteren Zeiten, als die Stiftsschulen mehr und mehr zer-

fallen waren, fing man an dem Scholaster seine Vorrechte streitig zu machen.

Im Anfang des 14. Jahrhunderts wurde ihm die Würde einer Dignität geradezu

aberkannt." (Specht a. a. O.)

3
) „. . . Ceterum ut benivolentia vestra cognoscat evidentius vota nostrum

omnium in predictis omnibus et singulis concordasse ac in petitione huiusmodi

existere unanimes et concordes, presens electionis nostre decrotum paternitati

vestre transmittimus manu magistri Johannis Episcopi de Thurego clerici uotarii

nostri conscriptum, quin tinguli de Capitulo scribere nescimus, de sigillo nostri

Capituli publice consignatum. Actum et datura Thuregi Anno Domini MCCCXXXV
dicta feria secunda, Indictione tertia." (Scheuchzer, Cod. diplora. Nr. 1 158 d

:

Stadtbibliothek Z. Mscr. K. 17.)

*) Dasselbe bekennen am 25. Juni 1290 der Comthur des Deutschherren-

Hauses zu Freiburg i. Br. und seine Ordensbrüder, darunter vier Geistliche

(Neugart, Cod. diplom. Alamanniae II Nr. MLXI); am 10. April 1291 der Propst

von Luzern, der Abt, der Cellarius und zwei weitere Mönche von Murbach

(Geschichtsfreund, Mitteilungen des histor. Vereins der 5 Orte Luzern, Uri,

Schwyz, Unterwaiden und Zug I 212); am 31. Jan. 1291 der Abt Konrad und

am 18. April 1297 der gewesene Abt Wilhelm, der Propst, der Portenarius,

der Camerarius und ein Subdiaconus des Klosters St. Gallen (Wartraann, L'r-

kundenbuch der Abtei St. Gallen III Nr. 1074 und 1100) und am 13. Jan. 1344

drei von den zehn Chorherren des Stiftes St. Ursus und Victor in Solothurn
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Neben andern Aufzeichnungen entstand in eben dieser Zeit

— 1346 — im Auftrag des Propstes Rudolf von Wartensee und

des Kapitels an Stelle von früheren, die entweder durch Feuer

oder auf andere Weise untergegangen waren, durch Magister

Johannes, Pfründner des Marienaltars im Chor, das noch er-

haltene Statutenbuch. 1
) Was es über die Schule, und was damit

zusammenhängt, enthält, ist weder viel, noch geht es über Aeusser-

lichkeiten hinaus, gestattet aber doch das bisher gewonnene Bild

etwas mehr im Einzelnen auszugestalten. Es enthält ausser einer

Abschrift der Urkunde vom 24. April 1273 und der daran sich

anschliessenden „Declaratio instrumenti scolastrie", also den uns

schon bekannten Bestimmungen, nur drei etwas umfangreichere

Abschnitte, die sich auf Lehrer und Schüler beziehen.

Der eine: „de officio rectoris puerorum" 2
) enthält, nachdem

er in knappen Worten die Stellung des Leiters und Lehrers der

Schule*) zum Scolasticus und zum Kapitel berührt hat, lediglich

Bestimmungen über seine und der Schüler Beteiligung am Gottes-

dienst, Bestimmungen, die nachweisbar zum Teil wenigstens auf

Anordnungen zurückgehen, die Konrad von Mure auf Grund

alten Herkommens getroffen hatte 4
). Von Einkünften desselben

(ürkundio, Beiträge u. s. w. Herausgegeben vom geschichtsforschenden Verein

des Kantons Solothurn I 642 f.).

') Stadtbibliothek Z. Mscr. C 10 a. — Nach Bullinger, «Von den Tigurinem

und der Stadt Zürich Sachen" VI 4 (Bibl. der Kantonal-Lehranstalten, Mscr.

C 43, foL 248 v
) hatte die grosse Feuersbrunst von 1280 das Gebäude der

Propstei „merteils Terzert".

2
) Beil. 2.

s
) Die in den amtlichen Aufzeichnungen — Statuten- und Jahrzeitbuch

— am häufigsten gebrauchte Bezeichnung ist „doctor puerorum", die am
wenigsten häufig gebrauchte: „rector puerorum". Dass sie dasselbe bezeichnen,

ergiebt eine Vergleichung des Titels — „de officio rectoris puerorum" — mit

dem Eingang des betreffenden Abschnittes — : Doctor puerorum scolarum

nostrarum ... — Häufiger als „rector puerorum" findet sich „rector scolarum"

.

«) Vgl. die Worte: „Verum cum in vesperis tercia pulsatur campana.

scolares binati chorum intrare et ante altare publicum gradatim descendentes

per medium chori directa linea stare debent, usque per sacerdotem Deus in

adiutorium inchoetur. Et tunc separatim se in choro reeipiant" mit dem „Ordo

divini officii per magistrum Chunradum primum cantorem secundum consuetudinem

chori prepositure Thuricensis compilatus" (Stat. fol. CX1X r. b f.): „Item scolares

ad vesperam chorum intrabunt combinati et a medio publici altaris usque ad

medium hostii cancellorum, si tot fuerint, facie ad publicum altare conversum

(so!) extensi stabuut linealiter combinati, donec a sacerdote „Deus in adiutorium 1*

imponatur, quo imposito in utramque partem chori se divisim et sine strepitu

linealiter ordinabunt." — „Imponere psalmum, litaniam, est eorum cantum in-

eipere et quo vocis sono decantari debent, designare." Ducange IV 810.
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verzeichnen die Statuten nur kleinere und gelegentliche: drei

„staupae" roten Weines am Tage vor Weihnachten: 1
) von der

.,urna vini albi terre mensure Thuricensis", welche die Aebtissin

des Fraumünsters dem Propst, den Chorherren und den Officialen

der Propstei für ihre Teilnahme an der Prozession auf den Linden-

hof am Palmsonntag zu geben und der Cellarius der Propstei

zu verteilen hatte, einen „ciphus"; 2
) für seine Bemühungen am

Frohnleichnamsfest einen Schilling vom Leutpriester 3
); von jedem

neu aufgenommenen Chorherrn einen halben „ciphus" Wein und

zwei Semmeln. 4
) Er konnte auch ein Laie sein, oder musste

wenigstens nicht die höheren Weihen empfangen haben und

konnte deshalb verheiratet sein. 5
) Er heisst auch „rector sco-

larum". Trotz des Pluralis, der häufiger als der Singularis und

auch in dem von dem neugewühlten Rektor zu schwörenden Eide

gebraucht wird, haben wir mit Hottinger 6
) nicht an mehrere

Schulen, sondern nur an mehrere Klassen zu denken; denn die

Schule der Abtei hatte ja ihren eigenen Lehrer, und von einer

inneren und äusseren Schule, wie wir sie anderwärts, 7
) z. B. in

St. Gallen treffen, findet sich in Zürich keine Spur.

Die Statuten kennen daher „scolares minores, maiores et

mediocres, 8
) und selbst ,,scolares clerici accoliti", d. b. solche,

welche die dem Subdiakonat vorausgehende Stufe erreicht

*) Fol. CCCXXII v. b unter dem Titel »de expedicionibus, quas dat

cellarius claustralis in pane et Tino rubeo in vigilia nativitatis domini 44 und fol.

OCCXXIII r*>: .Et notandum . . . quod urceolus pendens in sacristia bis sumptua

facit staupam et antiquus ciphus facit staupam."

2
) Fol. LXXY r*: unter dem Titel »de processione facienda in die pal-

marum".
3
) Fol. LXXXV vb : unter dem Titel „de festo corporis Christi".

4
) Fol. LXXIX rb : unter dem Titel »ad quid teneatur canonicus de novo

receptus 44

.

6
) Jzb. fol. 10: XVIII Kai. Febr. .Magister Ueinricus quondam rector

scolarumu und dazu fol. 34: XVI Kai. Maii: „Engelburgis relicta quondam

mag. H. rectoris scolarum nostrarum"; fol. 96 v. XIX Kai. Jan.: „Magister

l'lr. iuvenis de Const. rector puerorum h(uius) e(cclesie), Adelheidis uxor eius-

dem Ulr.
u

; fol. 35 v. X Kai. Maii: „Mag. Albertus de Rotwila quondam rector

scolarum huius ecclesie et Adelheidis uxor eius cum quinque pueris qui pueri

hic sunt sepeliti
44

(so!); Urbar der Propstei (St. A. Z. G 196) foL 114 v.:

„Meister Johans Valkenstein Schulmeister ze der Propstei Zürich . . . und sinen

erben44
.

*) a. a. 0. 17.

7
) Specht 181.

s
) Stat. unter dem Titel: „de officio rectoris puerorum 41

, s. Beil. 2.
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hatten. 1

) „Scolares eanonicorum" 2
) sind wohl entweder solche, die

eine Pfründe hatten 8
), oder solche, die bei einzelnen — etwa ver-

wandten — Chorherren oder Würdenträgern wohnten und diesen

wohl zu besonderen Dienstleistungen verpflichtet waren. 4
) Ueber

die Schüler handelt auch der zweite der erwähnten grössern Ab-

schnitte: „de honestate et disciplina clericorum ecclesie pre-

positure Thuricensis" 5
). Er bestimmt auch über das Verhalten

der Schüler im Gottesdienst und in der Kirche, und dass — wie

schon in Konrad von Mures Zeiten 6
) — auch sie bei schwerer

Strafe zu den kanonischen Stunden und während des Gottes-

dienstes weder im Chor noch in der Kirche noch im Kreuzgang

noch auf dem Kirchhof anders als mit dem Chormantel bekleidet

sich zeigen dürften. Der dritte „de octo scolaribus in bucellis" 7
)

setzt, auf ein angeblich bis in die Zeit der Gründung der Kirche

zurückgehendes Herkommen sich berufend, für acht vom Rektor

») a. a. O. unter dem Titel: .de octo scolaribus in bucellis* s. Beil. 4.

— „Accolitus = acolytus = proximus hypodiaconatus gradus"; Ducange I 58.

2
) Stat. fol. CCCXVIIII r.b unter dem Titel: „de expedicionibus, quas

dat cellarius in tritico".

3
) „Den Stiftsschülern, .scolares canonici' genannt, wurden ebenfalls wie

den Kanonikern bestimmte Praebenden zugewiesen, aus deren Renten sie ihren

Lebensunterhalt zu bestreiten hatten"; Specht 173. — Vgl. damit Stat. fol.

LIIII v unter dem Titel: „de honestate et disciplina clericorumu
etc. die

Worte: „Si autem clericus fuerit vel Scolaris in nostra ecclesia minime bene-

ficiaUi8 . . s. Beil. 3.

*) „H. Scolaris domini prepositi", Zeuge am 25. Febr. 1259 (Z. U. B. III

Nr. 1053); „Chtinradus de Bregentz Scolaris Johannis dicti Spengler sacerdotis- :

Jzb. fol. 37 v. III Kai. Mail); „Wilhelmus de Steininur Scolaris domini Rud.

de Wartensee can. h. e." (a. a. 0. fol. 76, IUI Kai. Oct.) Stat. XVI v.b unter

dem Titel: de candelis que portantur in parasceue processionaliter ad sepul-

chrum domini": „Post reversionem ad chorum per thesaurarium seu scolarem

suum colligi et resumi debent et conservari in sacristia maiori" (seil, candelae)

und a. a. O. (fol. XVII r. b ) unter 'dem Titel: „de candelis, que dantur in

deposicione funerum*: „Statuimus, quod quilibet nostre ecclesie canonicus sive

reeeptus in canonicum tradito funere ecclesiastice sepulture suam candelam

clerico seu Scolari ecclesie nostre thesaurarii absque mora presentet, quodque

idem clericus sive Scolaris nomine sui domini et ecclesie nostre a nobis et

reeeptis nostris easdein caudelas colligat, reeipiat et conservet in sacristia

minori convertendas in augmentum candelarum cancellonim nostrorum."
8
) Beil. 3.

6
)
Vgl. in dem S. 280 Anm. 4 angeführten „ordo divini officii per magistrum

Chunradum . . . compilatus" fol. CXIX r b : „Canonicis eciam in choro circa

divinum officium intentis nullus Scolaris, qui scolis vel ipsi choro cupiat ascribi,

intra dictum ambitum vel ecclesiam se debet sine superpellicio presentare".

*) Beil. 4.
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ausgewählte, ältere, arme und ehrbare Schüler Entschädigungen fest

für besondere Leistungen beim Besuch der Gräber der Heiligen,

bei Prozessionen und beim Dienst im Chor. Jeder Chorherr, der

einem Hause vorsteht und anwesend ist, hat ihnen von seinem

Pfründbrot täglich „zwei ziemliche Stücke" zu geben, jeder andere

jeden Sonnabend vier neue Pfennige. Einer dieser acht Schüler,

der den Titel „prepositus" führte, oder, weil es jede Woche ein

anderer war, „ebdomadarius'* genannt wurde, sorgte für gleich-

mässige Verteilung dieses Brotes und Geldes. Wer von ihnen

abwesend war, verlor seinen Anteil daran zu Gunsten der

andern. Keiner aber, der einmal dazu gehörte, sollte ohne „ver-

nünftige Ursache 4
' diese Vergünstigung verlieren. Kürzere Auf-

zeichnungen zeigen, dass die Schüler überhaupt — zum Teil

gegen Entgelt — zu verschiedenen Dienstleistungen herangezogen

wurden: zum Messdienst in der Kirche 1
) und in den zu ihr

gehörigen Kapellen in der Stadt und ausserhalb derselben 3
), aber

auch zum Einsammeln der Kerzen nach Prozessionen, 3
) ja sogar

zur Mithilfe bei der alle zwei Jahre stattfindenden Reinigung

sämtlicher Gewölbe der Kirche. 4
) Der Fronleichnamstag aber

war nach der Beendigung des Gottesdienstes der Erholung

gewidmet; 5
) am Tage der Kirchweih (11. September) erhielten sie

Semmeln, gleich den Chorherren, 6
) und nach einer etwas spätem

Aufzeichnung 7
) am Tag der Maria Magdalena (22. Juli) Aepfel

und an dem der Enthauptung Johannes des Täufers (29. August)

einen Schilling für Birnen.

Zu den Ordnungen der Schule müssen noch diejenigen Be-

') Stat. fol. V v.& unter dem Titel: „de iuribus et oneribus plebani pre-

positure Thuricensis".

') A. a. O. fol. XII r und v.» unter dem Titel: „qualiter socii plebani nostri

«apellas nostras extra muros debeant inoffleiare".

3
) A. a. 0. fol. XVI v> und XVII r.*> siehe S. 282, Anin. 4.

4
) A. a. 0. fol. XII t. « unter dem Titel: „Quociens ecclesia scobari debet

et per quem": „Sciendum est, quod plebanus ecclesie nostre, qui pro tempore

fuerit, procurare debet de biennio ad biennium omnes testudines ecclesie purgari

et scobis mundari per scolares et familiam sacriste nostri.*

») A. a. 0. fol. LXXXVv.b unter dem Titel: „de festo corporis Christi".

•) A. a. 0. fol. CCCXVIIII v.& unter dem S. 282, Anm. 2 angeführten Titel.

7
) In dorn zweiten Band des Statutenbuchs (Stadtbibl. Z. Mscr. C 10 b

),

einer etwas jüngern Abschrift der Statuten mit Zusätzen und Eintragen bis

auf die Zeit der Reformation herunter, fol. XI vA Vgl. dazu Jzb. fol. 68 »IUI

Kai. Sept.: „decollacio s. Johannis baptiste ... et scolaribus 1 solidus pro

piris- (seil, dari debet).
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Stimmungen gerechnet werden, welche das Verhältnis der Schüler

zu der weltlichen Obrigkeit regelten. Die erste, noch im drei-

zehnten Jahrhundert 1
) enstandene Fassung des „Richtebriefes" 2

)

schliesst die Geltung seiner Bestimmungen für die Geistlichkeit

ausdrücklich 3
) aus. Derjenigen von 1304 ist als sechstes Buch

ein zwischen der Aebtissin, dem Pfleger des Propstes und Kapitels

in geistlichen und weltlichen Dingen und dem Rat und der Ge-
meinde der Ritter und Bürger von Zürich geschlossenes und vom
Bischof Heinrich (II) von Konstanz genehmigtes Abkommen an-

gefügt, welches festsetzt, dass Geistliche — und dazu werden

ausdrücklich auch Schüler gerechnet — Verletzungen durch

Bürger vor dem Rate, Bürger aber Verletzungen durch Geist-

liche oder Schüler vor den drei jährlich wechselnden geistlichen

Richtern (einem Chorherrn der Abtei und zwei der Propstei)

einklagen sollten.4) Bei der Bestätigung dieses Abkommens durch

den Nachfolger des Bischofs Heinrich am 30. August 1326 wurde

diese Bestimmung in Bezug auf die Schüler dahin abgeändert:

„Des ersten umbe die Schuoler die nit gewicht sint noch dehein

gotzgabe hant noch wartende sint, daz die burger über die

richten. Wele Schuoler aber gewicht ist ald Gotzgabe hat, ald

wartende ist, da süln die drije richter richten und nit die burger. *')

') F. v. Wyss bei Voegelin, Das alte Zürich II 174 und in den Ab-

handlungen zur Geschichte des schweizerischen öffentlichen Rechts 416.

2
) Richtebrief der Bürger von Zürich von 1304, mitgeteilt im Archiv für

Schweizergeschichte V 149 ff. ; Einleitung „ . . . Und sol man wissen, das dis buch

nit anders ist wan ein abschritt des alten Richtbrieves, darnach der rat . . .

sweret ze riehtenne".

3
) Helvetische Bibliothek II 50: „Alle die gesezzede und die einunge,

"die an diesem brieve geschriben sind die gant alle nit wan über die burger und

die Zürich wonhaft sint und nit über die pfafheit ze schaden noch ze guote".

4
) Richtebrief VI 2: „Ob dehein korherre, kappelan, pfaffen, swi si ge-

heissen sin, Schuoler, kleine und groze, gewichte und ungewichte . . . dehein,

vrevel ald unfuoge tete mit worten ald mit werken deheinem burger, der zo

Zürich wonhaft ist, nach der Stadt rechte, solich vrevel und unfuoge sol der

burger, dem si geschehen ist, und der Rat mit in, ob es der burger vorderot

und bittet, klagen den drin korherren, die hier umbe richter sind, als hie nach

geschriben stat; und sun die drie das usrichten ... 3. Wer ouch, das dehein.

.burger ald ieman, der in der stat wohnhaft ist, dehein unfuogo ald vrevel tete

deheinem pfaffen ald schuoler . . . mit worten ald mit werken, solich vrevel

ald unfuoge sol der pfaffe ald schuoler, dem si geschehen ist, dem Rate klagen

ze Zürich, und die drie korherren Richter mit ime, ob er das vorderot vnd sol

der Rat das us rihten.
u

6
) G. v. Wyss, Geschichte der Abtei Zürich (Mitteilungen der Auti'

quarischen Gesellschaft in Zürich VIII) Beil. 411.
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Weitere Quellen, aus denen wir die Ordnungen der Schule

und ihr Leben im Mittelalter könnten kennen lernen, giebt es

nicht; 1
) erst mit der Reformation beginnen sie wieder und in

reicherer Fülle zu messen. Die, welche wir haben, zeigen uns

nur die äussere Form der Schule und auch diese in so dürftigen

Umrissen, dass wir nicht einmal erkennen können, ob sie, wie

Hottinger glaubt,2 ) nur eine „schola trivialis" gewesen sei, oder

ob sie auch das Quadrivium umfasst, und ob sie ihren Schülern,

wenn auch nur nebenbei, mehr als nur die Kenntnis und Uebung

des Lesens und Singens vermittelt habe.

Dass sich die Schule noch im Mittelalter weiter entwickelt

habe, ist kaum anzunehmen; dazu hatte im 14. und 15. Jahr-

hundert auch in der Propstei Zürich die Verweltlichung zu sehr

Platz gegriffen. Zwar besuchten seit Anfang des ersteren ge-

legentlich zürcherische Chorherren auswärtige hohe Schulen 8
)

und bezogen während ihrer Abwesenheit die Einkünfte ihrer

Pfründe weiter,*) aber später sah man sich veranlasst festzusetzen,

dass ihnen nur die Früchte, nicht aber die Praesenzgelder zu-

kommen, und sie vor Antritt der Reise schwören sollen: ,,Quod

statim sine dolo et fraude et sine ficto impedimento ad studia

J
l Mon»', der im I. und II. Hand der Zeitschrift für die Geschichte des

Oberrheins eine Anzahl mittelalterlicher Schulordnungen süddeutscher Städte

herausgegeben hat, sagt über diese (II 130» : ..Die ältesten Schulordnungen sind

polizeilicher Natur und enthalten sebr wenig über die Lehrmethode . . . Die

Urkunden über das Schulwesen sind aus praktischen Bedürfnissen hervor-

gegangen und auf besondere Vorfälle entstanden; sie geben daher keine voll-

ständige Darstellung des Unterrichts" u. s. w. — G. Meier in seiner Geschichte

der Schule von St. Gallen im Mittelalter (Jahrbuch für Schweizerische Ge-

schichte X 35 ff.) klagt (S. 97): „Die Klosterchronik wird fortgesetzt von der

Zeit an, da Ekkehard IV. sie liegen gelassen: aber der Schule geschieht darin

keine Erwähnung mehr", und (S. 98): „Von der Klosterschule verlautet gar

nichts mehr' 1

: und Fiala, Geschichtliches über die Schule von Solotburn I (Bei-

lage zum Programm der Kantonsschule Solothurn 1875) 26: „Die Statuten (des

St. I'rsusstiftes von 1827) enthalten kein Wörtchen über die Stiftschule; kein

günstiges Zeichen für dieselbe."

•) A. a. 0. 5, ß, 11, 23, 28.

*) Unter den von Schneider (Der Zürcher Canonicus und Cantor Magister

Felix Hemmerli an der Universität Bologna 19 f.) aus den Annalen der

germanischen Nation an der Universität Bologna angeführten, daselbst studie-

renden Zürchern finden wir den spätem Scholastikus der Propstei Johannes

Peregrinus (Bilgen: (1316), die Chorherren Ulrich Vink (1818), Joh. f'isilhuser

von Konstanz (1335), Konrad von Reutlingen (1355) und Rudolf (1367).

*) Urk. des Bischofs Heinrich (Ul i von Konstanz vom 27. Febr. 1368 im

Urbar der Propstei (St. A. Z. G. I 96) fol. 50 v.
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proficiscantur et redcuntes a rectoribus et doctoribus studiorum

legitima documenta ad quantum tempus cum eis steterint, re-

portent." 1
) Es mag in der Folge nicht mehr vorgekommen sein,

dass, wie 1335, kein Mitglied des Stiftes schreiben konnte, aber

Felix Hemmerli, seit 1412 Chorherr, seit 1428 Kantor der

Propstei 2
) übertreibt doch nicht, -wenn er sagt, dass seit Konrad

von Mure kein Angehöriger derselben ein Buch geschrieben habe,

das der Erwähnung wert wäre. 8
) Die Vernachlässigung des

Gottesdienstes, die Verweltlichung, ja sogar Verwilderung des

Sinnes und der Sitten, die am Stifte herrschten, treten uns

nirgends deutlicher vor Augen als in seinen Schriften und in

seinen Schicksalen. Liessen doch sogar einmal der Propst und

einige andere ihm feinlich gesinnte Chorherren einen Mordanfall

auf ihn machen. So hart seine Anklagen lauten, so erscheinen

sie doch gerechtfertigt angesichts zweier Aktenstücke aus den

letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts. Das eine beschuldigt dir

Chorherren, dass sie auf mannigfache Weise, entgegen den Be-

stimmungen und zum unmittelbaren Schaden des Vermögens

des Stiftes, teils ordentliche, teils ausserordentliche Einnahmen

desselben unter sich verteilen; dass, wenn der Bischof von

Konstanz ein Mandat ausgehen lasse, ,.der liederlichen Jung-

frowcn halb, so sy bi inen sitzen haben", sie eine Botschaft an

ihn schicken und sich um Geld absolvieren lassen, und sie diese

Summe und was die Botschaft kostet, aus den Mitteln des

Stiftes nehmen; dass sie gewissenlos richten, „vnd dadurch lüt

sy sigen geistlich oder weltlich, die für sy zu recht komen, ver-

kürtzt werden"; dass sie bei der Besetzung von Aemtern.

Würden, Pfründen u. s. w. ihre Stimmen verkaufen, ..also das

nieman schier kein gotzgab rechtlichen on simony mag nie by

inen überkomen etc." 4
) Das zweite ist eine von Bürgermeister

und Räten am 24. Sept. 1485 beschlossene „Ordnung der priester-

v
) Bestätigung des Beschlusses des Kapitels der Propstei durch den

Bischof Otto (III.) von Konstanz vom 5. Nov. 1420 (a.a.O. Propstei-Urk.

Nr. 541).

2
) Ueber F. 11. vgl.: Reber, F. U. von Zürich: Fiala im Urkundio I

281 ff. und in der Allgemeinen Deutschen Biographie XI 721 ff.; Schneider

a. a. O und im Zürcher Taschenbuch lb<J4, 106 ff.

3
) In der Einleitung zu seiner Sammlung der Schriften des Konrad von Mure,

bei Heber 352: „Sed quia post ipsum primum Cantorem non experior in Collegio

nostro fuisse pitdatum Canonicum aut Clericum Qui coufeecrit librorura aliquod

opusculum deuominatione famatum 1
', und im Passionale, a. a. O. 307 a. E.

•) St. A. Z., G I 1.
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schaft zuo der probsty vnd der stuben daselbs". 1
) Sie verbietet

den Chorherren während des Gottesdienstes und statt bei

demselben mitzuwirken vor der Kirche und im Kreuzgang zu

spazieren; sie sucht das auf ihrer in unmittelbarer Nähe der

Kirche befindlichen Stube und Laube eifrig betriebene Brett-,

Karten- und Würfelspiel einzuschränken, indem sie einen Höchst-

einsatz von einem Angster festsetzt und verlangt, dass sie beim

Vesperläuten damit aufhören und sich in die Kirche begeben u. s. w.

Wie konnte unter solchen Verhältnissen die Schule mehr

als nur eben fortbestehen. Ihre beste Zeit scheint die gewesen

zu sein, da Konrad von Mure und Bertold von Konstanz an

ihrer Spitze standen.

Durch eine am 21. Juli 853 in Regensburg ausgestellte

Urkunde schenkte der Enkel Karls des Gr., König Ludwig,

seinem, auf dem linken Ufer derLimmat der Kirche der h. Blutzeugen

Felix und Regula gegenüberliegenden, Kloster seinen Hof Zürich

mit allem Zubehör. Das so bereicherte Kloster gab er seiner

Tochter Hildegard zu eigen, indem er es zugleich samt seinen

Besitzungen der Gewalt jedes öffentlichen Beamten entzog 2
).

Nach ihrem Tode ging es an ihre jüngere Schwester Bertha über.

Unter dieser wurde der Bau der Kirche vollendet, und bei der

Einweihung derselben Teile der Reliquien der Heiligen Felix und

Regula aus der über ihrem Grabe sich erhebenden Kapelle dahin

übertragen 8
). Das Aussterben der Herzöge von Zähringen (1218),

die als Reichsvögte in Zürich zugleich Kastvögte der Aebtissin

gewesen waren, brachte dieser zwar nicht wie der Propstei die

urkundlich zugesicherte, aber, wie der Stadt, die thatsächliche

Reichsunmittelbarkeit 4
). Seitdem wurde die Aebtissin, zumal

auch in königlichen Urkunden als „Fürstin" bezeichnet 5
) und

nannte sie sich: „von Gottes Gnaden Aebtissin'
4

u. s. w. 6
). Ausser

') Abgedruckt bei Voegelin, Xeujahrsblatt der Stadtbibliotbek 1853, S. 9,

Anm. 26.

») Z. IT. B. I Xr. 68. (i. v. Wyss, a. a. O. Zusätze und Anmerkk. S. 9,

Nr. 89: BeiL 1 u. Tafel IX.

») G. v. Wyss, n. a. O. 17 f.

*) Schweizer, Z. L
T

. U. I S. 271, Anm. 1 u. 2.

B
) Zuerst in der Urk. König Heinrichs (VII) vom 6. Okt. 1234 >. a. 0.

Nr. 494). I'eher diese und andere Hezciehnungen s. Voegelin A. Z. s
I Anm. 386.

«) Zuerst 12.14 (Z. V. Ii. 1 Xr. 495).

19*
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•

den auf die Regel des h. Benedictus verpflichteten l
) Frauen zählte

die „Abtei"*) eine Anzahl von Chorherren 8
).

Auch mit der Abtei war eine Schule verbunden; seit wann,

lässt sich freilieh auch nicht annähernd bestimmen; doch schwer-

lich von Anfang an, und noch spärlicher als bei der Schule der

Propstei sind die Nachrichten, die uns von ihr melden. Die

erste Spur ihres Bestehens fällt in das Jahr 1268 und besteht

in der Erwähnung von Schülern, die wohl unzweifelhaft Schüler

der Abtei waren 4
). Auch von ihr wird, wie von der Propstei-

schule, nicht bloss in der Einzahl, sondern auch in der Mehrzahl 5
)

gesprochen, obgleich wir bei ihr wohl noch weniger als bei jener

an etwas anderes zu denken haben als an mehrere, vielleicht

räumlich getrennte Klassen. Die Bestimmungen des Richte-

briefes 6
) beziehen sich ausdrücklich auch auf die Schüler der

Abtei 7
) und selbstverständlich galt für sie auch die in der Ur-

kunde des Bischofs von Konstanz vom 30. August 1326 ent-

haltene, die noch nicht geweihten Schüler betreffende, Abänderung

derselben 8
). Die armen Schüler erhielten am achten Tage nach

dem Frohnleichnamsfest ein Brot 9
), seit 1335 am Fest der Er-

1
) Deshalb lautet die volle offizielle Bezeichnung des Klosters, z. B. in

der Urk. des Papstes lnnocenz IV. vom 30. Jan. 1244 (Z. LT. B. II Nr. 595):

..Monasterium sanctorum Felicis et Regule ordinis sancti Benedict! Constan-

tiensis dioecesis."

2
) Diese im Text weiterhin gebrauchte Bezeichnung kommt in der latei-

nischen Form „abbatia" zuerst 1177 (a. a. O. I Nr. 329), offiziell zuerst 1210

(a. a. 0. Nr. 366), in der deutschen Form „gotshus der abteie" oder „Abteige

von Zürich" zuerst in zwei Urkunden des Rates von Z. von 1284 und 1205

fO. v. Wyss, a. a O. Beil. 289 u. 3731: die Bezeichnung „frowen münster" — im

Gegensatz zu «der herren mfinster", d. h. der Propstei — zuerst in dem aus der

ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts stammenden ältesten Jahrbuch der Stadt

Z. (hrsgeebn. v. Ettmiiller in den Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft

in Z. II .S. 49 Zeile 17). in offiziellen Aufzeichnungen erst nach der Mitte dieses

Jahrhunderts vor. (Vgl. fi. v. Wyss, a. a. O. Beil. 431, 439, 445, 454 IL s. w.)

•) lieber Zahl und Bezeichnung derselben s. Voegelin, a. a. 0. Anm. 83«.

*) 8. oben 8. 277 Anm. 2.

5
) Am Fest der h. Blutzeugen Felix und Regula fand eine Prozession

statt ..ante missam per portam iuxta Scholas". G. v. Wyss, a. a. Ü. Beil. 410.

Dazu der Aasdruck ..Scolarum rector" unten 8. 294, Anm. 4 u. 5.

6
) S. oben 8. 284 u. Anm. 4.

7
) A.a.O. 5: „Ob aber, der da bilezen sol, gewonlich ze kore ald ze

schuole gat ze der apteie."

") 8. oben S. 284.

•) Aus der „Ordinatio quomodo festum Corporis Christi celebrari debet"

vom 27. April 1312 (G. v. Wvss, a. a, O. Beil: 406>: . . . et pauperibus scolaribus,

qui misse interfuenint, unus simulus debet dari".
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hebung der h. Felix und Regula eine Semmel 1
), und seit 1474

drei derselben Anteil an einer am Palmsonntag nach der Prozession

auf den Lindenhof zu verteilenden Summe von einem Pfund und

vier Schilling 2
). Der Lehrer hiess 3

) „doctor puerorum" oder

„rector scolarum" oder einfach „rector"; auch „scolasticus" 4
);

im fünfzehnten Jahrhundert „Schulmeister". Seine Einkünfte

bestehen nach der am 26. April 1275 von dem Propst Heinrich

von Klingenberg getroffenen Entscheidung 5
) in einer Entschädigung,

welche die im Sprengel der Abteikirche wohnenden Schüler ihm

zu entrichten hatten. Er erhielt ausserdem am Tage des h.

Fridolin (3. März) auf Anordnung der Aebtissin Beatrix von

Wolhusen (1358— 1398) einen Scheffel Getreide zu Semmeln und

eine „staupa" Weines aus dem Weinberg in Hoengg 6
); seit 1474

am Palmsonntag einen Anteil an der oben erwähnten, nach der

Prozession auf den Lindenhof zur Verteilung gelangenden Summe;
am Grünen Donnerstag zwei grosse und zwei kleine Brote, vier

Pfennige und eine „staupa" roten Weines 7
); am Dienstag nach

1
) S. unten S. 291, Anm. 1.

2
) Aus der Urk. vom 10. Mai 1474 (G. v. Wyss, a. a. O. Beil. 481):

. . und für sölich, sollend die genanten Capplon und all ir nachkomen und

ouch ein Schulmeister mit dry schuolern des genanten unsers Gotzhos hinfuor

jerlich und ewenklich uff den heiligen Balmtag früe nach der metty unsern

herren uff dem esel von dene genanten unserm gotzhus uff den hoff Zürich, da

danne der halme geschossen wirt, mit singen und lesen füren und dann das

obgenant pfund und vier Schilling geltz under sölich capplon, schuolmeister

und schuoler geteilt werden, wie das die geschriffteu von dem obgenanten

Andres Hopfen und den genanten capplon darum gesteh eigenlich uswisent . .

."

8
; S. die in den folgenden Anmerkungen angeführten Stellen.

*! Die Bezeichnung „scolasticus" erscheint in drei Stellen. Keine der-

selben schliesst aus, dass damit der Lehrer gemeint sei, zwei aber (s. Anm. 6 und

*S. 290, Anm. 3), dass er zu den Chorherren oder Kaplänen gehört habe. Zu seiner

untergeordneten Stellung stimmt seine Einreihung nach den Kaplänen u. s. w.
6
) S. oben S. 277.

*) Schinzens Auszüge aus den .Jahrzeitbüchern der Abtei bei G. v. Wyss,

a. a. O. Zusätze und Anmerkungen, 8. 36, Anm. 7 : „Ex ordinatione Domine

Beatricis de Wolhusen abbatisse monasterii datur hodie de festo beati Fridolini

de granario abbacie I modius tritici ad simulos et staupa vini terre quod eodem

anno crevit in vitibus de Hoeng, ... et hec dantur Dominabus, Canonicis et

omnibus Caplanis, Scolastico . .

7
) Aus den um 1826 aufgezeichneten Anordnungen betr. die Weihung

der Altäre, die Begehung der Feste u. s. w. (G. v. Wyss, Beil. 410) II 5:

„Festum Coene Domini" Item Scolastico II magni et II duo parvi panes et

III denarii et staupa predicti vini (näml. rubri) datur." Voraus gehen die

Arbeiter in zwei Weinbergen und es folgt dcr„pellifex seu aartor Dominarum,"

der ebensoviel erhält.
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Pfingsten ein Pfund Heller 1
); am Dreifaltigkeitssonntag nach

Verordnung der 1291 als Stiftsdame genannten Katharina von

Guttenberg: „seinen Anteil" an Korn 2
); am Frohnleichnamstag

naeh Anordnung des Heinrich von Laubegg, Kaplan des Altars

des h. Jodocus einen Scheffel und sechs Viertel Getreide 5
) und

an der Oktav desselben nach Anordnung der Stiftsdame Anna
von Kaiserstuhl eine Semmel 4

); an Mariae Heimsuchung (2. Juli)

nach Verordnung der Aebtissin Anastasia von Hohenklingen

(1413—1429) ein Herbsthuhn oder einen Schilling Pfennige

Züricher Währung 6
); an Mariae Geburt (8. Sept.) auf Verordnung

der Stiftsdame Agnes von Kramburg eine Semmel 6
) und am Tag

der Erhebung der Schutzheiligen Felix und Regula (3. Nov.) 7
)

einen gleichen Anteil an den Semmeln und dem Wein wie die

l
) A. a. 0. III 3: „Atqui ob id feria tertia Penthecostes post processionem

vesperoruin preseutibus decantationi ejusdem (n&ml. antipboniae de martiribus

nostris) Dominabus, Canonici?, Capellanis atque Rectori datur una libra hallern

de granario Abbat isse . .
."

*) A. a. O. II 1 : „Ex ordinacione Catherine de Guttenberg Claustralis

hujus Monasterii (1291 urkundlich als Stiftsdame genannt; 0. v. Wyss z. d. St)

datur de festo S. Trinitatis quod celebratur proxima feria secunda post octavarn

IVntecostes I modius tritici de ca(mera) Capituli Dominabus et Canonicis tum

presentibus misse publice. Doctor puerorum et Sacrista habebunt portiones

suas. Plebano vero et Ebdomadario, si presentes fuerint, duplex portio cedit.
4*

') A. a. 0. II 2: „Item in festo Corporis Christi dantur I modius tritici

et sex quartalia tritici de camera Capituli Dominabus Canonicis et Cappellanis

videlicet Nicolai, Jacobi, Thuribulario, et Jodoci necnon Scolastico preseutibus

primis, vesperis et misse publice et matutine. Ex ordinacione Henrici de

Loubegge Caplani St. Judoci."

*) A. a. O.: „Item ex ea ordinacione (näml. domine Anne de Keiserstul)

. . . Scholaruni rectori debet dari panis ac pauperibus scbolaribus de modio

tritici tantum, qui distribuuntur in octava." Ebenso in der „Ordinatio quomodo

festum Corporis Christi celebrari debet." (O. v. Wyss, Beil. 406.) — Die Stifts-

dame Anna von Kaiserstuhl wird urkundlich erwähnt 1312. um 1826 und 1335

(O. v. Wyss, a. a. O. und Heil. 410 u. 416.)

8
)
„Ex ordinatione Venerabiiis domine Anastasie de Hohenklinsjen Abbatisse

hujus Monasterii datur de festo visitacionis Mariae Dominabus, Canonicis.

omnibus Caplanis, Socio Plebani, Scolarum Rectori et Sacriste, cuilibet persone,

unus pullus autumnalis aut unus solidus denariomm monete Thuricensis loco

pulli . . (Aus Schinzens Auszügen a. a. O. S. 86 Anm. 13.)

6
) „Ex ordinatione Agnetis de Kramburg claustralis hujus mon. dantur

in festo nativ. Marie VI gr. trit. ad sirnulos Dominabus et canonicis ac

omnibus Caplanis missam celebrantibus et doctori puerorum ..." (a. a. O. S. 12,

Anm. öS.)

^ Jzb. fol. 85 v III Nonas (Nov.): Reuelatio sanctorum martyrum Felicis

et Regule.
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Damen und die Chorherren 1
). Im fünfzehnten Jahrhundert er-

scheint ein Lehrer der Schule der Abtei, der Baccalaureus der

freien Künste war 2
). Doch scheint sie nicht einmal so hoch ge-

standen zu haben wie diejenige der Propstei, und von der Bildung

der Chorherren der Abtei scheint man wenigstens im Anfang

des vierzehnten Jahrhunderts nicht viel gehalten zu haben 8
),

und als Oswald Mykonius im Jahre 1525 zum zweiten Male ein

Schulamt in Zürich antrat, diesmal eben an der Schule der Abtei,

sagte er, wie uns sein Schüler Thomas Platter 4
) meldet: „Das

ist ein hüpsche schuoll (dan sy was erst kürtzlich nuw gebuwen),

aber mich bedunckt, aes sigind ungeschickte knaben."

*) „Revelatio beatorum Felicia et Regule martyrum sub dupplici festo

celebranda est. Statutuni anno M.CCCXXXV." (G. v. Wyss, a. a. 0. Heil. 416):

„Anno Domini M.CCCXXXV III Nonas Xovembris. Nos Abhatissa etCapitulum

Monasterii Thuricensis ex ordiuatione dilecte in Christo Anne de Keiserstuol,

claustralis hujus llonasterii statuimus et ordinamus, ut in posterum reve-

latio beatorum Felicis et Regule martyrum, que ex mandato Ordinarii Con-

stantiensis, prout in legenda de ipsa revelatione plenius invenitur, per multa

lustrorum spatia crastino Animarum licet sub simplici festo celebrata, deinceps

sub festo dupplici in perpetuum modo subnotato solempniter ibidem celebretur

. . . (Doctore puerorum predicta responsoria secundum prescriptum cantari et

scholares suos sollerter procurante ut decet, et non aliter, equalem cum Dominabus

et Canonicis tarn in simulis quam in vino porcionem capiente) necnon scholaribus

pauperibus unus simulus ad gloriam Dei et honorem festi predicti perpetuo

distribuantur."

2
) -Es war auch eine Schul bey dem Fraumünster, vermöge eines An.

1434 datirteu Briefs, in welchem circumspectus et discretus Vir, Ulr. Kotterlin.

artium liberalium Baccalaureus Rector Scolarum (Abbatissani) Monasterii ver-

meldet, auch anderswo eines Provisoris dieser Schul gedacht wird." Hottinger,

Helvetische Kircheugeschichte 11 594 und darnach Bluntschli, Memorabilia

Tigurina 3 (1742) 409. Die Bezeichnung „Provisor" kommt erst nach der

Reformation vor.

») Richtebrief VI 39 „Wie man ein rihter wellen soll ze der apteie. Und
sol man von der apteie ein (näml. „Pfaffenrichter", s. oben S. 284 u. Anm. 4)

nemen mit gemeiner kür der Eptischen und der siben korherren, als hienach

geschriben stat, von dien zwein rihteren, ob man da ein under dien siben

korherren, die da sint, vindet, der in der stat wonhaft ist, und diesem dinge

gnuo alt und gnuo wizig ist us ze richtenne, als man sin bedarf."

*) Thomas und Felix Platter. Zur Sittengeschichte des sechszehnten

Jahrhunderts. Bearbeitet von Ueinrich Boos 35 f.
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Beilagen.

L
Declaratio instrumenti scolastrie.

(Stat. fol. XXIII vb.)

No8 Rudolfus de Wartensee prepositus totumque capitulum ecclesie

Tburicensis communi consilio et assensu nostrum omnium accedente scolastrie

nostre in nullo derogantes prescriptum instrumentum 1
) declarando et inter-

pretando statuimus, quod ex nunc et in antea scolastico nostre ecclesie, qui

pro tempore fuerit, annuo festo beati Martini de rebus nostre ecclesie dentur

tantummodo due marce argenti legalis ponderis Thuricensis 1) vel pecunia pro

eisdem Thuregi usualis monete, quanta tunc haberi potest, si scolasticus

pocius pecuniam quam argentum duxerit eligendum, quod opcioni ipsius

duximus committendum, et omnia, que de pensione danda per doctorem

puerorum scolarum nostrarum scolastico et tritico per nos eidem dandis ini-

mutamus et penitus revocamus ac prescriptam domum ad pereonaturu scolastrie

nostre volumus perpetualiter pertinere et ipsius augmentari redditus a Christi

fidelibus per incrementa temporum adoptamus. Propterea statuimus, quod

scolasticus nostre ecclesie, qui pro tempore fuerit, tempore vacacionis regiminis

scolarum nostrarum [fol. XXIIII r*] doctorem ydoneuui puerorum sub expensis

capituli inquirere debeat et eundeni capitulo presentare, qui si per capitulum

tamquam ydoneus fuerit approbatus, ipsum debet scolasticus de scolarum

regimine, quamdiu utilis fuerit, investire ipsumque licenciare et a scole regimine

penitus removere, cum circa doctrinam scolarium evidentibus indieiis inventus

fuerit negliens (so!) aut remissus. Et idem doctor puerorum in presentia capituli

prestabit corporale iuramentum, quod scolas et chorum nostrum regat fideliter,

prout officii sui debitum postulat et requirit. Verum si scolares aliquis vel

aliqui nostre scole incorrigibiles fuerint et1[rebelles, adeo quod per doctorem

puerorum corrigi non valeant ex quacunque causa per scolasticam diseiplinam,

seu si doctorem puerorum molestnverint aut ipsi iniuriati fuerint quoquo modo,

hos scolasticus, si sine scundalo fieri poterit, hunc ex sui officii debito eboercere

(sie!) pena debita et digna, quod si per se sufficere ad correccionem talium non

valoret. talem correciconem per adiutorium nostri capituli studeat adimplere.

Porro si domus pertinens scolastrie ignis incendio vel quovismodo alio fuerit

devastata, enndem domum scolasticus, qui pro tempore fuerit, reediticare debet

et conservare. ne tempore pereat stillicidiis vel ruinis, suis laboribus et expensis

contradictione [fol. XXIIII rV) qualibet non obstante."

2.

De officio rectoris puerorum.

(Fol. XXXVI r.a.)

Doctor puerorum scolarum nostrarum subesse debet scolastico et per eum

capitulo presentari, qui sie presentatus et per capitulum approbatus corporale

prestabit iuramentum, quod scolas et chorum nostrum fideliter regat legendo et

cantaudo. Et non debet sine causa racionabili removeri. Idem etiam doctor pue-

•) Die Z. V. B. IV Nr. 1523 abgedruckte Urkunde vom 24. April 1273; s. oben S. 27<>, Anm. 2.

r
) Vgl. fol. CGI v.» unter dem Titel: Quid fleri debet de deeimis deputatis ad oameram

:

Jtem de detimis ad cameram deputatis per ramerarium collectis dare debet ipse cumerarius

scolastiro et-elesie duas marcas argenti."
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rorum scole nostre, qui pro tempore fuerit, omnibus diebus dominicis et festivis cum

scolaribus maioribus et mediocribus in choro nostro debet matutinali officio inter-

esse. In diebus vero festivis, quando pulsatur tercia, scolares oranes [fol.XXXVI r.°]

debet in scolis habere per prime pulsacionem cunmuniter congregatos, et finita

pulsacione tercie bini et bini scolares in processione debent intrare per ambitum

chorum nostrum et media pars scolarium se in parte dextra chori recipiat,

reliqua in sinistra. Et in choro per terciam missam et sextam pernianeant,

nisi minores aliqui finita missa per magistrum suum licentiati fuerint ire donium.

Verum cum in vesperis tercia pulsatur campana scolares binati chomm intrare

et ante altare publicum gradatim descendendo per medium chori directa linea

stare debent, usque per sacerdotem „Deus in adiutorium 1
* inchoetur. Et tunc

separatim se in choro recipiant et psalroos legant et alia quaecunque cum choro

nostro cantent conmuniter et divisim, que fuerint decantanda. Debent eciam

nonis in ascensione domini et in die festivitatis corporis christi cum pelligenis ')

Interesse et absentes et insanientes in choro puerorum puniat doctor virga, ut

transeat aliis in exemplum.

3.

De honestate et disciplina clericorum ecclesie prepositure

Thuricensis.

(Fol. L1III v.a)

Oinnis canonicus clericus cuiuscunque ordinis eciam prime tonsure et

Scolaris cuiuscunque condicionis aut status existat, si chorum nostrum voluerit

frequentare, horis canouicis et in divinis officiis quibuscuuque nun tuuicatus*)

sed superpelliciatus*) debet intrare chorum nostrum. Nullus enim canoni-

corum, clericorum seu scolarium chori nostri, dum divina in choro nostro

peraguntur officia, horis nocturnis eciam vel diurnis in ambitu seu in atrio

cimiterii nostri aut in ecclesia nostra tuuicatus sed superpelliciatus stet vel

incedat tamquam discolus*) et ruralis ab ecclesia nostra tamquam extraneus

separatus, prout . . prepositi et capituli debitam effugere voluerit ulcionem,

si fuerit clericus in ecclesia nostra vel canonicus prebendatus, qui correccioni

prepositi et capituli nostri subsunt et subeßse fore in licitis et honostis (so!)

tamquam capiti ecclesie dinoscuntur. Si autem clericus fuerit vel Scolaris in

nostra ecclesia minima beneticiatus sed alias nostrum frequentans chorum, si

correccioni prepositi et capituli super tali excessu noluerit subjacere, tanquam

menbrum (so!) putridum, ne totum corpus inficiat, a frequentacione chori et

scole nostris perpetuo abscidatur ex eo quod turpis est pars que suo non

congruit universo. Et unusquisque se illis, inter quos vivit, honesta

ronversacione debeat conformare. [fol. LIIII v. b] Preterea cum canonicus,

clericus vel Scolaris ecclesie nostre superpelliciatus intrat chorum et per

*» Wohl verschrieben für „peliigerisu . Pelliger — pellitus — „nude vestitus, veste qua-

libet indutus", Dueange-Henschel-Favre, Lexicon medial et inflmae latinitatis VI 253 f.

*) „Tunica, das den alten Römern gemeinsame enge ursprünglich ärmellose Unterkleid,

welches noch im Horhmlttelalter allgemein, aber mit langen oder verstutzten Aermeln getragen

wurde. Später blieb die Tunica nur geistliches, der Daüuatiea Ähnliches Kleidungsstück und

ist das Inslgne des Subdiaconus." Otte, Archäolog. Wörterbuch u. s. w. * 254.

•) „Superpellicium vestis fuit propria Canonicorum regularium, quam nunquam dc-

ponunt." Ducange VII 660. — „Supcrpellicium, leinenes Ueberkieid über den l'elz, Chorhemd."

Otte, a. a. 0. 828.

*) „Difflcilis aut morosus. lndisciplinatus, a scolis dicitur" Ducange III 131.

r
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chorum trausit, inclinare debet capud (so!) eo deposito, quod gerit in capitis

regione, versus altare publicum humiliter et devote. Et si prepositus vel cantor

in choro stat cappatus 1
) vertat se et eisdem caput suum reverenter inclinet.

Postea si eciam canonicus sacerdos vel quilibet capellanus transeat ad stallum

suum et eidem sedent.es assurgant et Staates exhibeant exeuntibus et intrau-

tihus reverenciam debitam et condignam . . . Sed scolares tantum sedeaut

cum lecciones et responsoria peraguntur. In tertio vero [fol. LVr«] nocturno

cum legitur prima leccio evangelica omnes Stare debent usque ad decisionem

evangelii ubi per legentem profertur. „Et reliqua". Idem et fieri debet in die

nativitatis domini per tria evangelia que leguntur per cappatos canonicos astan-

tibus ipsis duobus scolaribus cum cereis et tercio cum thuribulo. Ad bec in missa

publica sedeant clerici et scolares quando epistula legitur et versus gradualis.

canitur. Cum autem Alleluia incipitur surgant omnes et iterum cum decantatur

versiculus residebunt, quo finito stabunt omnes usque ad finem misse que fuerit

celebranda. Sed in quadragesima et vigiliis flexis gcnibus omnes ab ymno
Sanctus usque dum post elevacionem per sacerdotem canitur „Per omnia secula

seculorum" et cum preces dicuntur in cboro antiphona Kyrieleyson usque cum
dicatur „Domine deus virtutum eonverte nos" humiliter se prosteruant.

4.

De octo scolaribus in bucellis. 2
)

(Fol. LXXIIII r.« f.)

Sciendum est , quod a tempore fundacionis et dotacionis uostre ceclesie

prepositure Thuricensis ob augmentum diviui cultus devocionem populi et

ministerium clericorum in minoribus ordinibus constitutorum, qui certa

ministeria vice trium ebdomadoriorum (so!) canonicorum nostrorum circa visi-

tacionem sepulcrorum et in divinis officiis diurnis et nocturnis in ecclesia

nostra exercere et suplere habent, est laudabiliter ordinatum et racionabiliter

constitutum, quod per doctorem puerorum scole nostre, qui pro tempore fuerit,

octo scolares clerici vel accolliti pauperes et honesti, qui conpeteuter sciant legere

et cantare, debent eligi et ad subscripta ministeria deputari, qui sie electi omnibus

diebus dominicis et festivis debent vesperis matutino et misse publice ac aliis horis-

canonicis interesse cum canouicis capellanis et scolaribus nostre ecclesie pre-

notate et absens preter correccionem magistri puniri debet per subtracciouem

porcionis sue in pane et denariis, et pars illa ])reseutibus acerescere debet. Et circa

visitacionem sepulchrorum inter se debent habere et observare suas septimanas, ita

videlicet, quod omni die cum sepulchra fuerint visitanda, tres ex dictis scolaribus

superpelliciati precedaut sacerdotem ebdomadarium primus (fol. LXXIIII r. b ]

crucem baiolans 3
) alter thus vel mirram et thuribulum et tercius aquam beuedictam

in ureeolo, quam sacrista sibi presentat, et cum circa unum sepulchrum fit statio

illo asperso per sacerdotem aqua benedicta, reliqua sepulchra interim alii duo

scolares cum aqua et incenso visitare debent. Item in processionibus omnibus

») „Cappa, ein einfacher Mantel, welcher ursprünglich bei Prozessionen im Freien zum

Schutz gegen den Regen von Geistliehen getragen wurde (deshalb auch pluvialo genannt);

später wird er namentlich von Bischöfen im Chordienst, jetzt allgemein von den Priestern bei

Prozessionen und im Nachmittagsgottesdienst getragen." ütte a. a. 0, 42.

*) nBucella, frustulum alicuius escae in primis panis", Forcelllni — de Vit, totius

Latinitati» lexicon I

») Bajularo = ferre. Forcllini — de Vit. I r.22.
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solempnibus unus ex Ulis scolaribus major et longior cum thuribulo cappatus

precedere debet post illum gerens crucem et subsequenter portantes vexilla»

cum ferri debent secundum temporis qualitatem, Preterea in summis festivi-

tatibus cum in primis vesperis post inpositioneni autem super Magnificat

sacerdos altare publicum et duo alia in lateribus chori incensare debet thure

et thuribulo, unus ex dictis scolaribus cappatus sacerdoti thus porrigere debet,

ut inponat thuribulo et incenset, quo facto ante altare sancte Marie idem

Scolaris recipere debet thuribulum de manu sacerdotis et descendere per chorum

prius incliuato capite versus altare publicum et incensare cantorem postea

canouicos et capellanos stantes in superioribus stallis et inferioribus chori in

latere altaris sancte Marie, et postea incenset similiter canonicos et alios clericos

in latere altaris sancti (jalli, deinde stabit cum thuribulo in gradibus chori

superioris in medio [fol. LXXII1I v.aj inter ceroferos usque finitur vespera, postea

desceudet per chorum in summis festivitatibus, in aliis festivitatibus per hostium l
)

altaris sancte Marie ad stacionem tunc debitam quo usque suffragia*) complebuntur.

Sic facere debet in matutinis post capitulum et in missa post »Credo in unum" et

aliis horis et temporibus, que per frequentacionem chori magis thurifero patefiunt.

Quicunque eciam ex dictis scolaribus ebdomadarius fuerit tempore vicis sue

ordinäre debet versus et versiculos in matutinis et responsoria et vero in horis

canonicis scolaribus chori nostri magis vociferatis et subtilius iustructis, et si in

hoc negliens (so!) fuerit aut remissus pena prescripta et merito puuiendus. Et quia

di^nus est mercenarius mercede sua et nemo cogitur propriis stipendiis militare

provide Statutum est, quod unusquisque canonicus ecclesie prepositure Thuriceusis

Thuregi residens et domum regens omni die de pane prebende sue duas deceutes

bucellas dictis octo pauperibus scolaribus largiatur, et quod quilibet canonicus, qui

non regit domum sunm preseus vel absens fuerit eisdem scolaribus omni sabbato

quatuor deuarios usuales in Thureiiro novos tribuat inter dictos octo panenses equa-

liter dividendos. Et omni septimana unus ex illis inter ipsos habet nomen prepositi

et propter [fol. LXXIIII v. bj illum prerogativam habet ordinäre partes equales,

quas singuli recipere debent omni die. Et quod ex isla elemosiua multi in

viros magnos et perfectos clericos profecerunt, ut hec fiant in antea, et ut

habfamus honorem et oommodum talium ministrorum dictam elemosinam per

nos nostrosque successores statuimus talibus octo scolaribus nostris ministris

perpetuo erogendain. Et quicunque vocatur ad huiusmodi ministerium non

debet sine causa racionabili amoveri.

») = ostlum. Ducange IV 264.

*> Orationes quibus Dei sanctorum sufTragia scu anxilia imploramus. a. a. O. VII Oöo.
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17.

Zwei Studentenbriefe aus dem 16. Jahrhundert.

Mitgeteilt von Dr. Robert Lang, Professor am Gymnasium zu Schaffhauseu.

In der Ministerialbibliothek zu Schaffhausen wird in 8 Folio-

bänden unter dem Titel „Ulmeriana 4
* der handschriftliche Nach-

lass des um das höhere Schulwesen Schaffhausens hochverdienten

Dekans Johann Konrad Ulmer (1519—1600) aufbewahrt. Ulmer
studierte als einer der ersten Schaffhauser Alumnen 1537—41

zu Basel und Strassburg und ging dann nach Wittenberg, wo er

1542 Magister wurde und Lektionen gab. Im November 1543

wurde er von Graf Phil. v. Rieneck in Ostfranken auf die

Empfehlungen Luthers und Melanchthons zur Reformation der

Kirchen seines Gebietes berufen und als Pfarrer zu Lohr am
Main und Inspektor in der Grafschaft angestellt. Im Februar 1566

folgte er dem wiederholten Rufe seiner Vaterstadt als Pfarrer

am Münster, wurde 1569 Pfarrer am St. Johann und Antistes.

endlich 1570 Dekan. Fortan wirkte er mit grossem Segen für

den Aufbau der Schaffhauser Kirche, bis er, am 1. August 1596

auf der Kanzel vom Schlage gerührt und der Sprache beraubt,

resignieren musste. (S. Mägis, Die Schaffhauser Schriftsteller

von der Reformation bis zur Gegenwart, p. 93.)

Die „Ulmeriana" enthalten die hauptsächlich von Ulmer

geführte ausgebreitete Korrespondenz der Schaffhauser Scho-

larchen mit den Professoren zahlreicher schweizerischer und aus-

ländischer Schulen und den zur Fortsetzung ihrer in der Heimat

begonnenen Studien auf Staatskosten ausgesandten jungen Schaff-

hausern. Ergänzt durch einiges im Staatsarchiv liegende Material,

geben sie allen nur wünschenswerten Aufschluss über das

Studentenleben im 16. und 17. Jahrhundert. Sie sollen mit der
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Zeit verarbeitet werden zu einer Geschichte des Schaffhauser

Stipendiatenwesens. Die folgenden Proben dürften den Lesern

der „Mitteilungen" einen Begriff geben vom Inhalt und Wert

dieser Korrespondenz.

1. Heinrich Nater bittet um Versetzung auf eine andere Schule

(Juni 1546).

Den Ecrwürdigen, "Wysen, Fürnemmen Herren Bürgermeister

Johansen Waldkylckh, Zunffmeystcrn Aloxander Peyer vnnd Johansen

Schmid, Schuolherren der Lobliehen Statt Schaffhusen, Minen Insonders

günstigen Lieben Vaetteren zustendig.

Myn vnderthaenig willig dienst, mit erpiettung schuldiger pflicht

vnd gehorsamkeyt, zuo vor, Ersamme, wyse, auch Insonders günstige,

liebe Herren vnd vaetter, Eüch möcht verwunderen, was mich schlechte

vnnd kJeinfuoge personen, verursachte, oder dahin trunge, das jeh mich

nit schemmen, eüch mine getruewe Herren vnnd guotwillige vaetter.

mit minem vngferigen vnd vnordenlichen schryben zeüberfallen vnd zu-

bemühyen, fürnemlich so mir vnuerborgen, das jr woll mit andren vnd

höheren geschenkten beladen sind, dan das jr difsem schlechten schryben

oren vnd statt geben, vnd das selbig guottwüligklich lesen kündend,

Diewyl vnd sollichs aber nit allein mich, eine person, ouch minen nutz

vnnd frommen, sonder vyl mer die kylchen Christy, das gmein vatter-

land, ouch des selbigen gmeinen nutz vnd erhaltung berueret vnnd an-

tryfft. verhoffen jeh jr mine gnedigen Herren vnd getruewe vaetter,

werden nach eüwer alten gewonheit, eüwer vaetterlich gmuet vnd hertz,

mit sampt eim geneigten, guotten willen, gegen mir armen vnnd

schlechten Creaturen ouch erzeigen, vnd difs min hinlacfsig schryben jn

guottem von mir verston vnd vffnemmen, das selbig guottwüligklich

vnnd on allen verdrufs lesen, ja nit allein hören oder lesen, sonder jmm
jn allweg nachkommen, mich mines pitts, so ver vnd müglich, forder-

lichen geweren, Damit jehs aber alles uffs kürtzest vnd einfaltigest er-

klaere, lafs jeh sollichs sten, vnd kom vff die sach, Doch will mir

dannocht zuo vor gepüren vnd zuoston, das jeh mich gegen Gott, ufs

welches raatth vnd fürsehung alles beschehen, einer ersammen Oberkeit

von Schaffhusen, vnd eüch den Schuolherren, minen lieben Vaetteren,

vmb empfangne guotthatt. zum aller höchsten vnnd vlyssigsten bedancke,

demnach Gott vmb die gnad sines heiligen geistes anrueffe, das jeh der-

mafsen jn der Leer vnd guotten sitten zuonemen vnd erwachsen möge,

das weder eüch noch andere fromme Menschen, die mich zum studieren

gefürderet, jrer trüw vnnd fründtschafft, so mir vylfaltigklich bewisen

worden, gerüwen möge, Wiewoll mir aber mee trüw, fründtschafft vnd

guotz jm nammen der kylchen von eüch minen lieben vaetteren erzoeügt

vnd bewisen ist, weder jeh villicht min lebenlang vmb die kylchen vnd

eüch beschulden oder vergelten möge, kan jeh doch vfs anreytzung miner

Digitized by Google



*

298 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgesch. IX.

Vnwifsne (?) vnd der Not twendigkeit, nit vnderlafsen, eüch vmb wytere

hilff, raatth vnd bystand anzuolangen vnd zepitten. jn solcher hoffnung,

jr werdend Gottes, des vatterlands, Eüwer vnd min, eer, nutz vnd wol-

stand betrachten, vnd mir difs ernstlich vnd nottwendig pitt nit ab-

schlahen, Wiewohl mir aber vnuerborgen wefs sich ein ersamer Raatth

von Schaffhusen, vor einem jar, do jr mich vff die aller wytberuemptest

Schuol zuo Strafsburg schicken woltend, entschlossen, verhoffen jch

dannoeht, wo man ein ersamme Oberkeit aller Sachen halb recht vnd

eigentlich berichtet, sy werde sich, wie bifshar, gnadigklich vnd guettig

finden lafsen, Darumb jch eüch als mine einige Schirmherren vnd ge-

neigte vaetter, vffs aller höchst pitten vnd durch Gott ermannen, jr

wellend wyfs. staeg vnd weg suochen, damit mir von einer ersamen

Oberkeit. vnd eüch, an welchen der meertheil gelegen, guettigklichen

geholffen, vergont vnd zuo gelafsen werden, nit me wan ein jar lang vff

ein ander Schuol, es sey Strafsburg, Marttburg, oder Wittemberg, ze-

wandlen, wohin es eüch, die sich bafs daruff verstond, weder jchs

schryben kündt, gefallen wirtt, So dan sich ein jar verloffen, vnd jr

mit sampt anderen minen Herren wellend das jch zuo Zürich studiere,

will jch mich allzyt als ein gehorsammer vnd danckparer erzeigen, On
alle jnred vnd verzug nach miner Herren erkantnus vnnd willen,

widerumb har gen Zürich ziehen, daselbs erwartten, byfs jch vfs für-

sehung Gottes von eüch beruefft wird, die kylchen, oder anders, worzuo

mich dan Gott teügig vnd geschickt macht, zuo versehen, vnnd minem

bruoff gnuog zethuon, verhoff jnn einem jar ein solliche fundament jn

sprachen, den Freyen künsten vnnd erfarung aller dingen, zelegen, das

jch dannothin zuo Zürich mich jn Heiliger geschrifft dermafsen voben

möge, das man alle tag, wan jr ein Herren lüthen (?) bedörffend, einen

gefrocüwten, vnd ein eer oder ruom haben werde, Die Studia so zuo

Zürich sind, kan jch jn keinen weg schelten, ist mir mee zuo hoch vnd

zeschwer, dan zuo nider vnd gering, Bin aber, wie jr woll wifsend, min

lebenlang nie vfskomen, der Sitten der Menschen gar nit berichtet, hab

ouch nie nüt bsunders gesehen noch erfaren, on welche erfarung nie

keiner zuo rechter stiffer leer kommen ist, ouch keiner fürhin vfsert

deren jren theilhafft werden mag, als dan die tegliche erfarung gnuog-

samlich probiert vnd anzeigt, vnd jch selbs von dennen gehört die mit

höchstem verstand vnd Leer von Gott begäbet sind.

Der leer halben, vnd besonderlich das Sacrament des Nachtmals

vnsers Herren Jesu Chri.sty betreffende, will jch mich vff Gott bezügen,

das jch (die wyl mir der Herr die gnad sines heiligen Geystes nit ent-

zücht,) nit vmb ein har schwanken oder ettwas mit mir heim pringen

will, das spaenn oder zwytracht jn vnser religion vnnd der kylchen Christy

pringen oder bewegen möcht, jch komme wohin jch well. Me kan vnd

mag jch nit verheifsen, doch verhoff jch alles me thaettlich zuo bewysen,

dan jch mit wortten verheifsen vnd zuosagen dörfft.
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Doch weit jch gern, getrüwe liebe vätter, wan jr so vyl zewegen

pringen, das mir guettigklich erloupt wirt, wyter zuo ziehen, das es

fürderlich vnd vff künfftigen Sant Johannes des Toüffers tag beschehe,

vfs difser vrsach, das jch alsdann mine Buecher mit sampt minem plün-

derly von Zürich allenthalben vff dem wafser mit ringem kosten fergen

möchte, Darzuo ist es ouch sonst zyt umb mich, dan jch zuo minen tagen

komen, das jch bedörffte nu fürterhin zesehen, wohin jch mine zyt stecken

weit, derhalben jch eüch gern lengest geschriben hett, bin aber nit vfs

ringen vrsachen byfs vff difsen tag verhinderet vnd abgeschreckt worden,

das mir nit hatt wellen gezimmen noch zuoston eüch ee mit einem schryben

zeüberfallen, byfs es änderst nit hatt mögen gesin, Darumb getrüwe

liebe vätter wellend jr mich als einen armen son beuolhen haben, vnd

es alles das künfftig vnd das gegenwärtig vffs vlyssigest erwegen, vnd

gedencken was grofsen nutz vnd guottes Gott mit siner gnad noch durch

mich würcken mag, wan man mir acht ouch beholffen vnd beraatten ist,

vnnd mich an ortt vnd end schickt, da jch den rechten grund finden vnd

ein fest fundament legen mag, Herwiderumb wie es der kylchen vnd

eer Gottes so ein grossen abbruch pringen möchte, wan jch hie also

verliggen, moeüsch vnd murb werden mueste, des nit allein jch sonder

ouch andere fromme knaben, die nach mir kommend vbel entgelten

muestend, Derhalben jch mir fürgenommen, eüch minen vaetteren, die

es woll zuo wegen pringen mögend, vnd an denen es alles statt, vmb
hilff, bystand, schütz vnd schirm anzerueffen, vnd gantz nüt zuo ver-

halten. Wie woll jch eüch nit gern bemueyen, kan doch nit erwartten,

<las jch vbel versumpt, vnd zuolest alle schuld vff mich geworfen werde,

welches dan pillich vnnd recht were, wan jch staetz schwigen, vnd also

vff ein gepratten Thuben warttete, Verhoff aber jr habend min pitt vnd

anligen gnuogsamklich verstanden, werdend ouch mich alzyt als eüweren

gehorsamen vnd guottwilligen son zuo allem guotten vnd eerlichen

förderen, vnd me thuon weder ich an eüch langen vnd begeren dörffte.

Darumb ouch ich mich mit der gnad Gottes bafs vnd redlicher halten

will, weder villicht ottlich von mir verhoffend, damit vnd die so das

befser hoffend jres Wunsches vnd begerens theilhafft werdend, die anderen

mir versuene vnd zuo fründen mit miner standhaffte vnd dapfferkeit mache,

Hlemit will ich eüch vnd difsen handel Gott beuolhen haben, der

wolle vns alle jn sinen schütz vnd schirm von yetz an bys jn die eewig-

keit erhalten amen.

Datum zu Zürich tag Brachmonats des 1546 jars.

Eüwer vndcrthaeniger Heinrich Nater.

2. Samuel Ammann weigert sich, nach Wittenberg zu ziehen

(3. März 1572).

"Wir haben dem handel, der vns am meisten angaht, mit vleifs

nachgedacht, vnd die vrsachen, so man auff beide Seiten einfueren mag,

erwegen, vnd endtlich befunden, das dise reifs zu diser Zeit, nicht müge
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von vns an die band genomen werden. Dann so wir die studia vnd
zucht allhie, mit denen zu wittemberg, wie man darvon saget, vergleicht

(lies vergleichen), 1

) so ists besser vnd rhatsamer das wir hie bleibind,

wir haben herren Sturmium, der bisher die erste Tusculanische frage

gehandlet, vnd verheifst, er wölle vns einen puneten christelicher leere

angeben, und Sturmianisehe fragen anrichten. In Ethicis haben wir
einen hoehgeleerten man Gifanium. Ob wir einenn geleerteren Mathe-

maticum haben werden, ist zweifei daran. In Hebreischer sprach haben,

wir einen der geleert vnd erfahren gnug für vns Jungen ist. Soviel

die Theologiam belangt, so haben wir dieselbige allhie nit nach vnserm

wünsch: aber wir werden die selbige auch zu witteberg nicht finden. 2
)

wir müssten auch vnsere bücher allhie lassen, welche hiezwischen

vieleicht eintweders von würmen vnd schaben verderbt würden, oder gar

verderbindt; dorth aber müfsten wir der bücher mangel haben, oder vmb
ein gros gelt kauffen: welche wir hernach mit grösserem vnkosten wider

heraus füehrthend, oder vmb ein gar gering gelt wider verkaufftind.

was aber für sitten hie, vnd was für sitten dorth seyen, ist offenbar,

vber das, so könnte herr Dasypodius 3
) vnd auch ir schulherren vnsere

sitten allhie bas sehen mügen, dann so wir weiter von euch weren. So
wir den kosten bedencken, so wird der wittetnberger grosse vnkosten

den grossen Strasburger kosten vbertreffen. \) Dann alle die zu vns

komen von "Witteberg, die klagen vber die tewrung daselbst: vnd sagen,

die Schwaben haben nicht weniger korn in saxen müssen füehren, als zu

vns. 5
) Darzu kompt das mich das aller grössest zu sein dunckt: vnd

mich von diser reise gentzlieh abschreckt: wann ich neinlich meines

magens blödigkeit erwege, vnd den schwachen blöden leib, der leichtlieh

in allerley kranekheit feilet, was aber der lufft vnd himel daselbst für

ein arth habe, das weifs ich nit: doch höre ich, das dieselbige narung

vnserer gar entgegen sey: da der meerteyl von speck vnd hier lebet, wie

ich aber des biers nit gewohnet bin, vnd meinem magen zu wider ist:

also merck ich. das der speck meiner natur nit nütz ist. darumb

schrecket mich von diser reise ab, das ich nichts gewisses habe von der

leer vnd studiren, auch nit von den sitten vnd vnkosten, desgleichen

auch nit vom lufft vnd von der speise vnd tranck: vnd dise ding

schrecken mich dermassen, das ich mich auff den weg nit wagen dartT,

bis ich bessers berichtet würd: oder ir verheisset, das wo vber das

Stipendium ettwas manglen würde: das ir dasselbig nachgeben wöllind

vnd erlaubind, wo vns bedunckt. die schul vnserm studiren nit dienst-

') Randnote L'lmers: Frylich sinds Yngleich. darumb solten sie ebeu auch

dieselbig schul sehen.

2
| Randnote l'lmers: Sihe ilie grosse witz.

3
I Randnote L'lmers: Ja, wann sie in ,Jar fechtmeister weren, sehe ers nit.

«) Kantlnote l'lnirrs: Kr hat 52 fl. Ettlich dar gehebt.
5

) Randnote l'lmers: Inauditum. Contra.
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lieh sey, vnd der luflt vnd die kost vnserer gesuntheit zuwider, das wir

mfigind hinweg zieheu, 1

) vnd eintweders wider zu vnserer bibliotheea

keren, oder anderswo hin verreisen, vnd wann ich gegen meinem klein-

füegen verstände den kosten halte, vnd bedencke, das ir aueh zuvor

vber den seekel geklagt habt, so wolte ich, wie ich auch zu vor offt ge-

sagt hab, das ich von euch möchte erlaubnus erwerben, einen aus-

lendischen stand zu suchen, vnd anderen Christen, so lang ir meinen nit

bedurfftind, zu dienen, vnd wolte, das ich an herrn Oschwaiden statt,

der von euch, wie ich hör, berußen worden, komen möchte, vnd so es

euch gefellet, so bitte ich trungenlich, ewer milte güete. wolle mir ein

solliche fürschrifft aufi's förderlichste geben, welche ich denen fürbringen

müge, die solche empter verleihen, eh dann ein anderer an seine statt

kompt. Aber ir wollet dise ding berhatschlagen, vnd nach ewer Weis-

heit vnd fürsichtigkeit erkennen, was vnsern Studien vnd gesuntheit,

fürnemlich aber der christeliehcn kirchen nütz sein, auch euch ehrlich

sein vnd wol ziemen wil. Ich verheisse, das ich nach meinem vermügen

volgen wil, vnd lies auch itzt an meinem gehorsam nichts erwinden, wo
ich nicht sehe, das dise reise meer mit schaden an meinem studiren.

mit gefahr meiner gesuntheit, vnd mit verlurst des vnkostens, dann mit

ettwas nutz würde verrichtet werden, zu ewer billigkeit vnd freunt-

lickeit staht es. dieses alles im besten auff zu nemen. dann ich ver-

meinet hab, es sey viel besser, das ich sollichs euch vnerschrocken bey

zeit anzeigete. dann das ich hernach, wenn die sach vbel ausgeschlagen

were, mich erst beklagete.

Dieses bitte ich wöllet ir. lieber herre, mit meinen Worten den

herren schulherren, meinen ehrenden vettern, anzeigen vnd dieselben von

meinetwegen dienstlich grüetzen.

Bemerkungen. Da die von der Obrigkeit erlassene Stipen-

diaten-Ordnung (siehe Schweiz. Piidag. Zeitschrift, VI. Jahrgang

1S1M), Heft 0) in ihrem 13. Artikel bestimmte, dass die Aus-

geschickten ohne Bewilligung der Scholarehen keine Orts-

veränderung vornehmen sollten, so waren solche Gesuche, wie

das im ersten Brief enthaltene, ziemlich häutig. Oft wurden die

Gelehrten, deren Aufsieht die SehafThauser alumni unterstellt

waren, um ihre Meinung befragt und dann, je nachdem die

Antwort lautete, die Bitte gewährt oder allgeschlagen. Was in

unserem Falle geschah, ist nicht bekannt.

Am 18. Januar 1572 beschlossen (rimeriana II, 5) Bürger-

meister und Hat auf Antrag der Schulherren drei Studenten:

Samuel Schlich, Heinrich Blank und Samuel Ammann von Strass-

burg. WO sie seit ir>(»7. Ammann sogar seit 1565, den Studien

'j Itandnni«' 1 lmers: Der zeucht auch hinweg, vnd ist noch nit dorth.

Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erzielt.- u. HirkulpMchichte. IX 4 1SW. 20
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obgelegen hatten, nach Wittenberg zu schicken und jedem statt

der bisherigen 40 ü. deren 50 als Stipendium und 10 tl. als

Reisegeld zu geben. Am 18. Februar wurde den dreien der

Beschluss mitgeteilt: sie sollten auf die Frankfurter Frühlings-

messe aufbrechen: in Frankfurt gedachte man ihnen einen

wittenbergischen „Verleger" zu bestellen und sie an gelehrte

Leute zu „verschreiben", bei denen sie so wohl als daheim „ver-

sehen" sein sollten. Alle drei weigerten sich aber, dieser Auf-

forderung Folge zu leisten, und suchten in inhaltlich ziemlich

übereinstimmenden Briefen an Ulmer ihre Weigerung zu be-

gründen. Diese Briefe liegen nicht nur im lateinischen Original

vor, sondern auch in einer deutschen Uebertragung, die Dekan
Ulmer selber für Bürgermeister Alexander Peyer, den Präsidenten

der Scholarchen, besorgte. In dieser Uebertragung (nur die

Eingangsworte: „S. P. D. Tert. Cal. Martii, doctissime vir,

reverendissime Domine, humanitatis tuae aeeepimus literas:

quibus tuum caeterorumque Scholarcharum, praesidum ac patrum

colendorum decretum de instituenda profectione Wittenbergam

significatis, viaticum siniul mittitis et quantum Stipendium deineeps

futurum sit, indicatis, vitae etiam ac studiorum rationem vos

nobis Francofurtum missuros promittitis" Hess Ulmer weg) ist

Samuel Ammanns Brief oben mitgeteilt.

In Schaffhtiusen riefen die Schreiben gewaltige Entrüstung

hervor. Die Scholarchen traten zusammen und sassen über die

drei Sünder strenge zu Gericht. Es wurde namentlich betont,

dass Johann Jetzeler, lateinischer Schulmeister, vergangenen

Sommer zu Strassburg gewesen sei und die dortigen Gelehrten

um Rat gefragt habe. Sturm und andere hätten empfohlen, die

drei nunmehr nach Wittenberg zu schicken, weil jene Schule mit

..Zucht und Lehre" gegenwärtig am besten versehen sei. Die

Schulherren ersahen ferner aus den drei Briefen (Ulmeriana II. 11)).

dass die Verfasser „leichtfertiger weise, auch on allen rhat vnd

fürschrifft der ienigen zu Strasburg, welchen sie verschriben ge-

wesen, diso reise abgeschlagen haben, vnd nur faule kalte

vrsaelien ires vnbillichen widerstrebens fürgewendet, welche

keinen grund nicht haben. Daraus genannte Schulherren erkennt,

das sie selber weifs klug vnd herr sein wollen, vnd aus mifs-

trawen M. g. herren, eigens gefallens, was sie thun sollen, für-

zuschreiben sich vnternommen."

Darum wurde der einmütige Beschluss gefasst ( 12. März 1572),

den drei Studenten um ihres unziemlichen Ungehorsams willen
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ihre Stipendien abzuschlagen und wegen der bereits empfangenen

nach den Satzungen zu verfahren, d. h. sie von ihren Eltern und

Bürgen zurückzufordern. Der sonst so humane und tolerante

Ulmer war tief empört Uber das unverantwortliche Benehmen der

drei und tadelte in einem Brief an den Alumnen Joannes Henricus

Uolmannus vom 27. Mai 1572 ihren Ungehorsam in den schärfsten

Ausdrücken: Pe6sinie Amianus Plancus et Scheuchius fecerunt,

quod frigidissimis imo scabiosissimis de causis profectionem Vite-

bergensem recusarunt: et hac sua paralogistica tergiversatione

D. D. Scholarchas tantum non fungis similes esse iudicarunt,

Produnt qua diligentia in Dialecticis ethicis et Theologia hactenus

sint versati. At tribulatio dabit intellectum. Salutabis illos nomine

meo et monebis, si quid rescribere volunt et petere veniam, ad

me ne(iuaquam amplius, sed ad Dom. Consulem Peyerum, qui

Scholarcharum praeses est. ut scribant. Haereant igitur

tantisper in luto, in quod se ipsos conjecerunt, donec melius

sapere discant. et optimorum patronorum obtemperare voluntati.

Der Fall erregte auch in weitern Kreisen Aufsehen, wie

einem zweiten Schreiben Ammanns an Ulmer vom 1. Mai 1572

zu entnehmen ist, in welchem er sich zu rechtfertigen sucht,

nachdem er vorher schon ein kürzeres Entschuldigungsschreiben

an Bürgermeister Peyer gerichtet hatte: Quod enim audio atque

etiam experior magno meo incommodo atque dolore: non solum

literas illas ad te datas alio quam ego seripsi animo a reverendis

viris dominis Scholarchis aeeeptas: verum etiam totam ja in

civitatem vestram impletam esse infamia mea. non doctos modo
et senatores, sed cerdones. mulieres et pueros agere de in-

obedientia et impietate mea; nullos esse cui non praebeam copiosam

confabulandi materiam, me et meos qui apud vos sunt omnium
contemptui exposuisse ae familiae meae notam turpitudinis in-

ussisse ae non solum mihi malevolos Scholarchas parasse: sed

omni magistratui ansam perpetui in genus meum odii praebuisse.

Et haec sane apud vos tractari et huc scribitur et ore ae fama

affertur at(|iie etiam vel a taeentibus ipsis gestibus exprimitur,

et haec res etiam hic apud nos percrebuit et in sermone eorum,

<|iiibus notus sum. esse ineipit, qui nie mirando aspieiunt, pauea

lo<|uuntur, aeeessum vitant, (juidam quos ante amicos eredidi, in

sinum rident. Quid quaeso hoc novi? quid sibi vult ista subita

mutatio? quid commisi? quid deliqui? quis sum? quis tu es heus

Polypraginon?" Ammann bittet sodann flehentlich um Verzeihung

und behauptet, er habe sich der Heise nicht geweigert, sondern

20*
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nur um einige Zugeständnisse geboten, und selbst wenn man ihm

diese nicht gewährt hätte, wäre er bei einer Wiederholung des

Befehls sicher nach Wittenberg gegangen.

Dieser Brief fruchtete nichts, und noch im Februar 1573

war Ammann nicht begnadigt, so dass er sich nochmals zu einem

langen und kläglichen Bittschreiben in deutscher Sprache auf-

raffte und seine Bereitwilligkeit erklärte, die Universität Witten-

berg zu beziehen. Der bekannte Strassburger Professor Conradus

Dasypodius unterstützte seine Bitten kräftig. Darum wurde er,

obwohl man seinen Brief mehr für eine neue Verteidigung ansah

als eine ausdrückliche Bitte um Verzeihung und Verheissung

künftigen Gehorsams, mit Blank begnadigt: sie erhielten ein

Stipendium von 52 tl. und 40 fl. zur Bezahlung ihrer Schulden,

Scheuch aber war schon 1572 in Heidelberg gestorben.
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18.

Das Klosterleben der bcrnisclien Studenten um
die Mitte des 17. Jahrhunderts.

Von Dr. Friedrich Haag, Prof an der Universität Hern.

Abkürzungen.

(). 1$. = Ordnungsbuch des Schulrats. Es enthält alle Verordnungen der

Obrigkeit in Sachen der Untern und Obern Schule Herns von der Reformation

bis 175$. (Staatsarchiv Hern.) P. Ii. = Polizei-Ruch. (Staatsarchiv Bern.)

R. H. = Ratsmanual. (Staatsarchiv Hern.) Seh. R. AI. = Schulratsmanual.

(Staatsarchiv Hern.) Schw. Id. = Schweizerisches Idiotikon.

Zu Anfang des 17. Jahrhunderts waren die höhern Schulen

des Standes Bern in einen bedauerlichen Zustand sichtbaren

Verfalls geraten. Verschiedene Anordnungen der Behörden,

welche den eingerissenen Unordnungen steuern sollten, waren

fruchtlos geblieben und so sahen sich „Räht und Burger der

Statt Bern**, d. i. der gesetzgebende Körper des Kantons, ge-

nötigt, die Aufsicht über die Schulen den Priidikanten der Haupt-

stadt zu entziehen und einein Schulrat zu tibergeben, der aus

Mitgliedern des Kleinen und Grossen Rats« einem Kirchendiener,

den Professoren der geistlichen Akademie und dem Rektor des

Gymnasiums zusammengesetzt war, in welchem aber die welt-

lichen Mitglieder in der Mehrzahl waren.

Dem neu erwählten Schulrat wurde zugleich der Auftrag

erteilt, das höhere Schulwesen zu reformieren, die Anstalten zu

Bern und Lausanne in l'ebereinstinimung zu bringen und alles

dafür notwendige in einer neuen „Ordnung" niederzulegen und

dieselbe mit allem Ernst krtiftiglich durchzuführen. Zu diesem

Behuf gab die Regierung ihren neuen Vertrauensmännern das

Versprechen, „sie und ihr gutbetinden in anstellung und In-

stauration gedachter Schulen, wider jedermenniglich, so sich
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darwidersetzen, sie anfechten, molestieren und beleidigen wurde,

mit wort oder Thaten, in einichen Weg, zu hanthaben, schützen

und schirmen." 1

)

So entstand die Schulordnung des Jahres 1010, die in aus-

führlicher Weise die Einrichtung der „Obern Schul 4
', das ist

der Akademie, und der „Undern Schul", welche auf dieselbe

vorbereitete, bespricht, die Kompetenzen der Schulbehörden und

Lehrer festsetzt und uns über die Disziplin an den neu ein-

gerichteten Anstalten genau unterrichtet.

Wie zu erwarten, entfesselte diese Schulordnung unter der

bernischen Geistlichkeit einen wahren Sturm der Entrüstung; in

Wort und Schrift begann sie die neue Ordnung der Dinge zu

bekämpfen und ruhte nicht, bis der Grosse Rat. sich selber

widersprechend, seinem Bedauern Ausdruck gab. dass „die

Herren Predikanten so rouw ufsgeschlofsen werdindt" und er-

kannte, sie sollten nach Inhalt der alten Schulordnung vom
Jahre 1548 bei der Inspektion der Schulen und Schulsachen ver-

bleiben.2
)

Beleidigt nahmen die weltlichen Mitglieder des Schulrates

ihre Entlassung, wurden aber den 4. Dezember 1(117 wieder

gewählt und in ihrem Amte bestätigt, wobei ausdrücklich gesagt

wurde, dass es bei der Zahl zehn der Scholarchen, d. h. der

weltlichen Mitglieder des Schulrates, sechs aus dem Kleinen und

vier aus dem Grossen Rat. verbleiben solle. 3
) Aber trotz dieses

Zutrauensvotums blieb die Missstinimung und es scheint, dass es

zu keiner Sitzung des Schulrates mehr kam, in welcher sowohl

..die weltliche", wie „die geistliche 'Bank" besetzt gewesen wäre.

Sicher ist. dass dies«' Behörde, wie die folgende Schulordnung

sieh ausdrückt. ..nach und nach in Abgang gekommen" und

..nicht mehr observiert" wurde.

Nach vier Decennien, lf>.
r
)9. machte der Rat Miene, den

Schulrat wieder ins Leben zu rufen und verlangte von dem
Konvent der Geistlichen ein Gutachten, ob und wie das geschehen

könne:4
) ltHJN wurde sodann den Vennern 5

) der Auftrag erteilt,

') O. B. p. 84.

'i K. M. :14. P . so.

n
) R. M. 84, p. s!».

»j R. M. 187, p. 180.
1

"l Die vier Venner (eig. Fahnenträger, alid. fan.iri. nilid. fener. vgl.

Bcbw. Id. I, p. s;u i der Stadt Bern waren ursprünglich die Hannerträger und

Steuereinnehmer ihrer Studtqunrtiere, spater bildeten sie eine Art ständiger
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ein „Gutfinden" über die Wiedereinführung des Schulrates aus-

zuarbeiten, aber es dauerte von da noch 6 Jahre, bis derselbe

wiederhergestellt wurde.

Wie im Jahre 1610, wurden auch jetzt die Professoren der

Obern Schule ex officio Mitglieder des Schulrats, sowie der Vor-

steher der Untern Schule, der Gymnasiarcha; die Wahl zu einem

weltlichen Mitglied wurde von einem bestimmten Staatsamt ab-

hängig gemacht und zwar sollten die Herren Scholarchen sein:

1. beide Herren Seckelmeister deutschen und welschen

Landes; der „Teutsch Sekelmeister" als der vornehmste

Beamte nach den Schultheissen präsidiert den Schulrat;

2. die jüngsten zwei Venner;

Ii. beide Heimlicher; 1

)

4. ein ..jewesender' Herr Stifftsschaffner und Gross-

weibel.2
)

Aus dem geistlichen Stand wurde der jeweilige Dekan in

den Schulrat abgeordnet und diese Behörde den 30. März 1674

konstituiert. Aber die Theologen waren wieder nicht zufrieden:

Militärkonimission mit dem Oberbefehl im Kriege. 1531 wurde die Venner-
kämm er errichtet, welche aus den vier Vennern und dem Seckelmeister bestand

und die oberste Finanzkommission des Staates bildete.

1
) „Die 4 Heimlicher, wahrscheinlich ... in Folge der Verfassungs-

änderung von 1204 eingeführt, waren Beamte der hohen Geheimpolizei und

Wächter über die verfassungsmäfsige Ordnung. Zwei derselben gehörten zu

den angesehensten Mitgliedern des Raths und wurden öfters aus den Alt-

BCüultbeifsen genommen; die zwei andern waren aus den Zweihunderten" (dem

grofsen Rath) „gewählt und eigentlich die jüngsten Mitglieder des Raths, obwohl

sie nicht den Hang der übrigen Rathsglieder hatten. Nach einer Verordnung

von l."iö.'i bestand die Aufgabe der Heimlicher darin, wenn etwas gegen das

Wohl des öffentlichen Gemeinwesens unternommen wurde, die darauf bezüg-

lichen Anzeigen entgegenzunehmen und sie *den Rüthen zur Kenntnifsnahme

und zur Anordnung der erforderlichen Verfügungen entgegenzunehmen."

( Leuen berger, Studien über Hernische Rechtsgeschichte, p. IIS.)

2
) Der Grossweibel war ursprünglich Statthalter des Schultheissen

gewesen. Er präsidierte in Abwesenheit desselben das Stadtgericht und war

daneben mit der Hut der Gefangenen und mit der Aufsicht über die Sicherheit

der Stadt beauftragt. In dieser letztern Eigenschaft wurde er offenbar als

Mitglied des Schulrats bezeichnet: er war derjenige, der am besten wachen

konnte über den Artikel der Ordnung von 1U1Ö: „Die sd nächtlicher weil Um-

schweifen, Gafsatum gahnd" (vgl. Kluge. Deutsche Studentensprache, p. 41 über

diesen Ausdruck) ..oder sonst in Winckhn zechend, sollen von einer Indien

Oberkeit Dieneren gefencklich angenommen, und ihr namen morgends dem
Rectorj angeben werden, damit dem Gafsentretten und Vagieren gewehrt, und

den Rechtschuldigen ihr verdienter Lohn werde."

Digitized by Google



•'508 Mitteilungen d. (Jes. f. deutsche Erziehung*- u. Schulgesch. IX.

ihrem Stande gehörten nur 6 Mitglieder des Schulrates an,

während die Zahl der Weltlichen 8 betrug: sie konnten also

jeder Zeit (iberstimmt werden und das durfte nicht sein! Der
Kampf um die Oberherrschaft begann aufs neue. Die Prä-

dikanten der Stadt Bern verlangen in einer Eingabe an die Re-

gierung ihre alterworbenen Rechte zurück: zuerst abgewiesen

(den 21. Mai 1674). 1

) erlangten sie im folgenden Jahre die Kon-

zession, dass ausser dein Dekan von den zwei übrigen Prä-

dikanten je einer nach dem andern ein Jahr lang dem Schulrat

angehöre.2
) Des gaben sie sich vorläufig zufrieden.

Schon die Schulordnung von 1610 schuf neben dem er-

wähnten Schulrat. der den Namen des Obern Schulrates

führte, den Untern Schulrat. aus den Professoren der Obern

Schule und dem Vorsteher der Untern Schule, dem sog. Schul-

meister, bestehend. ..damit die Herren Scholarchae der Müy in

geringen und täglich fürfallenden Sachen überhebt, und au ff dafs

die Discipulj ihre Fürgesetzten und Praeeeptorcs desto mehr

achtind. förchtind und in Ehren habind. Und herumb desto

mehr, in ihrem Leben und studieren, Heils und Gehorsamme er-

zeigind." 3
)

Der untere Schulrat wurde von dem aus der Zahl der Pro-

fessoren alljährlich ernannten Rektor präsidiert. Mit den drei

Prädikanten sorgte er während des Interregnums, d. h. in der

Zeit von 1617—1674, da der obere Schulrat nicht funktionierte,

für die Ausführung der Schulordnung, soweit sie in seiner Macht-

befugnis lag, während die wichtigeren Angelegenheiten vom
Kleinen Rat abgewickelt wurden.

Wenn auch die Schulordnung von 1616 vorzugsweise und

in erster Linie die Bildung des geistlichen Standes im Auge
hatte, so wollte sie doch: dass die Jugend neben der Religion

und den alten Sprachen „in allen denen freyen Künsten, so einem

jeden zu seinem künfftigen Geistlichen oder Weltlichen Stand

nohtwendig sind", unterrichtet und durch diesen Unterricht ..auch

der Oberkeitliche Stand erhalten, fortgepllantzet, und geäüffnet

werde." 4
)

Die Untere Schule, in die man gewöhnlich mit dem

sechsten Alters jähr eintrat, zerfiel in acht Klassen und nahm im

»i R. M. 171, p. 100.

3
) l\ B. 7. p. 715 ff.

») (). B. p. 72.

*) O. B. p. 35, 31.

.Digitized by Google



IS. Das Klosterleben der bernischen .Studenten um die Mitte d. 17. Jahrh. 309

Gegensatz zu den Schulanstalten des folgenden Jahrhunderts

alle Jugend ohne Ansehen der Person und der Herkunft in ihren

Schoss auf.

Ueber alle acht Klassen erstreckt sich der Religions-

unterricht, der sich vorzugsweise um den Katechismus dreht: in

den untern zwei Klassen wird das Lesen und Schreibon gelehrt,

von der dritten Klasse an bildet das Lateinische den Mittelpunkt

und die Hauptsache des Unterrichts, wobei, wie anderswo, die

Stilübungen im Vordergrund stehen. Von der fünften Klasse an

wird nur Doch Latein geredet:

„Endtlich, so sollen die discipulj diser und nachgehnden

Clalsen allein Latin reden, und sol derwegen der asinus hie an-

fänglich angestelt werden. Derhalben sollen die praeceptores

ein jeder in seiner Ülafs täglich horA audita nachfragens haben,

und denen, so den Esel einmahl gehabt, ein tolle, der ihn zwey-

mahl. zwey, und also fortan, dem lotsten aber, ein eyfer zu er-

wecken, alle mahl zwey tolle werden lafsen. Wer aber den Esel

Übernacht bhalten wirt, sol etwas auswendig lohrnen, oder ver-

tieren, oder contponieren oder sonst etwas nutzlichs zu thun ge-

halten werden." ')

Mit der sechsten Klasse beginnt das Griechische, mit der

obersten das Hebräische. Von der fünften Klasse an wird bis

zum Schluss der Untern Schule die Musica, Arithmetica und

aus einem libello de moribus die Sitten- und Geberdenlehre be-

trieben.

Die Obere Schule zerfällt 'in zwei Abteilungen, die

Philosophie und die Theologie, von welchen jene in drei,

diese in zwei Jahren absolviert werden kann.

Für die Studiosus philosophiae sind zwei Katheder ein-

gerichtet, die professio graeca und die professio philosophica.

Der professor graecus liest in sechs wöchentlichen Vor-

lesungen das Neue Testament, die vornehmsten orationes patrum

graecorum, aus den Poeten den Nonnum in Johannen! und

Apollinarium und resolviert sie grammatice, rhetorice und logice.

Sodann leitet er je die eine Woche ein exercitium stili bald in

griechischer, bald in lateinischer Sprache, die andere eine Dis-

putation.

Für die professio philosophica sind zwei Docenten vor-

gesehen. Der eine philosophus soll ebenfalls in sechs wöchent-

'» o. U. i».
44.
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liehen Vorlesungen die Logicam und Oratoriam, die Physicam

und Metaphysicam vortragen, der andere die Arithmeticara, Geo-

metriam und Astronomiam absolvieren. Diese letztere Professur

steht freilich nur auf dem Papier; ein professor matheseos wurde

erst im Jahre 1749 angestellt.

Die Schulordnung teilt uns mit, dass der damalige professor

graecus Nikiaus Henzi „mangel an Hilflf in der Underweysung**

sich freiwillig dahin begeben habe, neben seiner ordentlichen

Profession „so lang bifs dafs Gott befsere Gelegenheit schicken

wirtV) weitere Arbeit auf sich zu nehmen und die Ethicam,

Politicam, Oeconomicam, Scholasticam und Ecclesiasticam methodo

Ramaea innerhalb drei Jahren zu absolvieren. Ob und wie lange

der opferfreudige Mann diese Disziplinen alle wirklich traktierte,

wissen wir nicht. So viel ist sicher, dass Gott und die Gnädigen

Herren und Obern die bessere Gelegenheit noch sehr lange nicht

schickten und in der folgenden Schulordnung ist weder von

Politik noch von Oekonomie etc. die Kede, einzig die Ethik ist

daselbst dem professor graecus definitiv Überbunden.

Wie der professor graecus, so hatte auch der philosophus

jede Woche Disputations- und Deklamationsübungen zu leiten.

Auf Grund eines gut bestandenen Examens in den Sprachen

und den gehörten artibus, das in Gegenwart der Scholarchen ab-

zulegen war, wurde der Studiosus aus der Philosophie in die

Theologie promoviert. Die Zahl der Theologiestiulierenden war
aber nach der Ordnung von 1010 auf zwanzig beschränkt und

diese wohnten im „Kloster", wo sie vom Staat beköstiget wurden.

Noch heute steht das altehrwürdige Franziskanerkloster,
das in der besprochenen Zeit die Obere Schule beherbergte und

die bescheidenen ,.Stüblin" der *20 Theologenten umschloss, un-

versehrt da, wenn es auch im Lauf der Jahrhunderte diese und

jene baulichen Umänderungen erfuhr. Noch heute beherbergt

dasselbe Gebäude die philosophische, theologische und juridische

Fakultät der alma mater bernensis und noch heute sagt der

heroische Musensohn, der in die Vorlesungen wandert, er gehe

„ins Kloster'
1 und ärgert sich, insofern er historischen Sinn hat,

über die Pietätlosigkeit seines slawischen Kommilitonen, der

diesen Sitz der Wissenschaften wegen seines unmodernen Aus-

sehens spöttelnd „saraj"
4

'
2
) nennt. Stolz erhebt sich das Gebäude

') O. 15. p. r»0 ti.

f
) Rchmine.
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hoch über den dunkelgrünen Fluten der dahinrauschenden Aare,

mit unvergleichlichem Ausblick auf die nahen Wälder und Hügel

und die schneebedeckten Gipfel des Oberlandes. Daran stösst

jetzt die Hochschulbibliothek, einst die Franziskanerkirche, in

den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts zu einem Schulhaus

für die Untere Schule umgebaut ; hier wurde für 16 Studenten

ein zweites Alumnat eingerichtet und so heissen denn die

Stipendiaten nach ihren Wohnorten die „Studenten auf Kloster

und Schul".

An der theologischen Abteilung wirken zwei Professoren,

der professor novi testamenti und der professor veteris testamenti,

deren Aufgaben durch diese Titel bereits ausgesprochen sind.

Abwechselnd „halten" sie jeden Donnerstag von 2—5 Uhr die

theologischen Disputationen, in welchen „jährlich die fürnemsten
( 'ontroversiae und Religionsstreit durchdisputiert" werden sollten.

Gemeinsame Pflicht beider Theologieprofessoren ist es ferner, die

Studierenden in der Kunst zu predigen zu unterrichten und die

Predigten der Examinaten abzuhören: diese Uebungen finden

jeden Samstag morgens statt. Die theologischen Vorlesungen

eines jeden dieser Professoren beschränken sich auf drei in der

Woche.

Schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts lesen wir in unsern

Akten von „ufseren Studiosi Theologiae", woraus zu schliessen

ist, dass die Bestimmung der Ordnung von 1616, welche die

Zahl der Theologiestudierenden auf 20 festsetzte, fallen gelassen

wurde. Die Ordnung von 1676 kennt diese Bestimmung gar

nicht mehr und gegen das Ende des Jahrhunderts treffen wir

bereits dreimal so viele Theologanten als zu Anfang desselben.

In der Zeit zwischen 1617 und 1674 beschäftigte sieh die

bernische Regierung zu verschiedenen Malen mit der ..Mushafen-

Ordnung" und der Disziplin der Studenten im Kloster.

Der Mushafen ist im konkreten Sinn des Wortes ein ge-

waltiger Kessel, im alten Dominikanerkloster aufgestellt, 1
) in

welchem für die künftigen Diener der Kirche und Schulen tag-

täglich Mus und an gewissen Tagen auch Fleisch gekocht wurde:

das Wort bezeichnet des weitern die Ration, welche die

Benefizianten tagtäglich aus dem ..Hafen" zugeschöpft bekamen.

l
) Das alte Domikanerklosf er beim Kornhaus, in der Nähe des Franzi>kaner-

klosters, wird diesen Herbst abpebroeben: auf seiner Stätte wird la> neue

Theater gebaut.
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samt dem Brot, welches mit demselben ihnen verabreicht wurde,

und in abstrakter Bedeutung bezeichnet es das Benetizium, das

Stipendium, das in der Berechtigung zur Teilnahme an dieser

Austeilung bestand.

Durch verschiedene Stiftungen wohlthätiger Leute war für

den Mushafen ein bedeutendes Kapital verwendbar, das. wie

bemerkt, nur den Schülern zu Gute kommen sollte, welche zum
Kirchen- und Schuldienst herangezogen wurden. Es hatten

jedoch verschiedene Missbräuche, die allmählich eingerissen

waren, das Benefizium des Mushafens zum Teil seinem Zweck

entfremdet, weshalb im Jahr KW3 eine Reformation desselben

vorgenommen wurde. 1

)

Nach der Mushafenordnung von diesem Jahr erhielten die

16 alumni auf der Schul an Mus den „einfachen", an Brot den

„doppelten Mushafen u
, d. h. eine ..Kellen" mit Mus und ..ein

grofs MUtschcnV) das ist ein zwei Pfund schweres Brot. Des

irdischen Brotes hatten sie also hinlänglich für den ganzen Tag,

das Mus wird wahrscheinlich ihre Morgenmahlzeit, die im Sommer
um 9, im Winter um 10 Uhr nach den Morgenvorlesungen ge-

halten wurde, ausgemacht haben. Wir denken uns, dass das

Mus. im Interesse des Appetits unserer Musensöhne, abwechselnd

aus Dinkelkernen-. Hafer-, Erbsen- und Gerstenmus bestanden

hat: diese Musarten kennt auch das bescheidene Menu der

Studenten im Kloster.

Unter den Studenten, die ausserhalb Schul und Kloster

wohnten, den exteris, erhielten 15 den doppelten Mushafen an

Brot und Mus, also zwei Pfund Brot und zwei Kellen Mus.

Fügen wir hier noch hinzu, dass aus den zwei obersten

Klassen der Untern Schule je 10 Schüler den doppelten und in

den folgenden vier Klassen ebenfalls je 10 Schüler den einfachen

Mushafen zugeteilt erhielten. Alle diese ..Schuler" hatten sich

unter der Aufsicht eines Klassenlehrers — Provisor war der

Name dieser armen Schlucker — vor der MushafcnkUche auf-

zustellen und der Koch war ernstlich angewiesen. ..während der

Austheilung niemand in die Küche zu lal'sen. sondern das Mus
einem jeden nach der Ordnung des Catalogj. wie er abgelesen

wirt, anzurichten." In die Aufsicht vor dem Kloster teilten sich

') P. H. 5. p. öoo ff.

') Noch heutzutage nennt man im Heruerland die FflnfrappeubrOtchen

.Mütscbli" ;
vgl. Schw. Id. IV, p. &00.
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die Provisoren der sechs untern Klassen, die ebenfalls den

doppelten Mushafen erhielten.

An 17 durch die Stiftungen bestimmten Tagen des Jahres

wurde den Mushafensgenossen Fleisch gekocht und einem joden

derselben dritthalb Pfund verabreicht. Einer besondern Wohl-

that erfreuten sich zudem die Studenten auf der Schul: am
heiligen Weihnächte- und Ostertag erhielten sie 10 Pfund

„Kuttlen"; noch heutzutage sind für unverdorbene Allemannen-

zungen gut zubereitete „Kuttleir
k

ein Leckerbissen, weshalb wir

es verstehen, wenn in der Mushafenordnung zu verschiedenen

Malen von diesem Benefizium gesprochen wird.

Für die Schüler und die exteros unter 1 den Studenten wurde

die Aufnahme unter die Mushafensgenossen von der Bedürftigkeit

und dem Fleiss abhangig gemacht, Alle halbe Jahre wurde

nach den Promotionen eine Revision der Mushafennidel vor-

genommen; das ist die sog. Mushafenmusterung.

Im Jahr 1653 wünschten die studiosi theologiae des ein-

samen Klosterlebens erlassen zu werden und die goldene Freiheit

ihrer Kommilitonen, der exteri, zu gemessen. Sie verfassten an

ihre Gnädigen Herren und Oberen einen „demüthigen Fürtrag">

schilderten in demselben ihr trauriges „läbwesen* und die den

Studien hinderlichen Ungelegenheiten. die es mit sich brachte

und baten die Behörden inständig, sie in der Stadt an „ge-

bührenden orten
- wohnen zu lassen.

M. G. H. fanden das Begehren der Studenten im Kloster

„ganz bedenklich", ersuchten aber dennoch den Teutsch Sekel-

meister und die Venner „sich aller Münglen zu erkundigen, und

wie dieselbigen, sonderlich der Speisen, Gmachen und Öligeren 1

)

halb, zu verbelseren, Ihr Gutachten aufzusezen und Ihr Gnaden

wider zu bringen/' 2
) Daraufhin wurde im März 1054 eine neue

Ordnung erlassen, „wie die Studenten im Closter allliier tractirt

und gehalten werden sollen.'
1

Der Fürtrag der Studenten befindet sieh im Original im

handschriftlichen Nachlass Schärers :t

) in der Berner Stadt-

bibliothek und gewährt, wie man sich nach obigem denken kann,

') „Glider* für Ritt noch heute im Berndeutschen irebriiuchlich.

-i R. M. IIS, |>. 319.

') Schärer ist der Verfasser der »Geschichte der öft'ent liehen l'nterrichts-

nnstalten des deutschen Theils des ehemaligen Kantons Bern-, eines auf ernsten

und fleissigen Studien beruhenden Buches.
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von allen Dokumenten aus jener Zeit den besten Einblick in das
Klosterleben der bernischen Studenten.

Nach den Gnadenakten, die die Obrigkeit durch die Ordnung-

von 1654 den studiosis theologiae im Kloster hatte zukommen
lassen, gab sie, um in Zukunft von Seiten der Studenten Ruhe
zu haben und mit keinen Klagen mehr belästigt zu werden, im

folgenden Jahre eine verschärfte Ordnung für das Kloster

heraus, die dessen Insassen mit besonderer Feierlichkeit mit-

geteilt und insinuiert wurde. .

1(>74 trat, wie wir oben gesehen haben, der neue Schulrat

seine Funktionen an. Er führte ein Manual, das uns glücklicher-

weise erhalten geblieben ist, so dass wir von dieser Zeit an über

das bernische Schulwesen des genauem unterrichtet sind; die

Schulratsmanuale des 18. Jahrhunderts sind mit aller wünschens-

werten Ausführlichkeit verfasst und bilden, da allmählich dem
Schulrat alle möglichen Aufgaben zufielen, wie z. B. auch die

Uensur, eine der vornehmsten Quellen für die bernische Kultur-

geschichte jener Zeit. Leider kehrte mit dem neuen Schulrat

kein neuer Geist in das Kloster zu Bern ein. Dass man von

ihm keine höhere Auffassung des Schulwesens erwarten durfte

und dass er gewillt war, den pedantischen Forderungen der

alten Schulordnungen mit allem Nachdruck Geltung zu ver-

schaffen, zeigt eine Eintragung vom 1(>. März NtfO: 1

)

„Dieweil die Studenten noch allezeit tag und Nacht auff

den gafsen sich sehen lafsen, Mit breiten hüten, Wehren an der

seiten. Stecken in Händen, ja auch mit prüglen, Fremdem habit

und sonderlich mit grauwen Menteln, damit sie nicht erkennet

werdind; Und Neben Demme auch die Töchteren in und aufsert

der Statt an henden führen, Und allerley anderes tippiges und

Unanstendiges wesen führen, hat man Ihnen solches mit allem

Ernst vorgehalten. Und bey straff der privation, sie darvon ab-

zustehen angemant."

Des ferneren folgende Erkenntnis vom Juli desselben

Jahres:-)

„Under anderen Unreimlichkeiten 3
) ist etlich Jahr daher

') Seh. K. M. I, p. 22b.

*) Seh. R. M. I.
i». 32a.

3
, Nicht „l'nreinlichkeiten", wie der Verfasser des Aufsatzes Be-

merkungen iiher die Erziehungs-Anstalten zu Bern in verschiedenen .Jahr-

hunderten" (Schweiz. Museum 3. .lahrg. p. 373 tl'.). Victor von Bonstetten, ge-

lesen hat. l'eher dessen schulgeschichtliche Studien geben die vun mir
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under den Studenten auch eingerifsen, dafs viel under denselbigen,

anstatt den baselhüten, die breite hüt auffsezen, Und also sich

der gesatzen und Ordnung entziehen, Und die libertet suchen.

Dieweil aber diefses Ihrem Studieren höchst schädlich ist,

und hierauf« grofse Confusionen entstehen, ist erkent worden,

dafs von nun an alle Studiosi, welche ad Ministerium aspirieren,

sie seyen, wer sie wollind. fürnemm, oder schlecht, burger oder

unburger, den baselhut wider auffsezen, Und allen Legibus

Scholasticis, gleich wie anderen sich underwerffen sollind; da sie

das auch nicht schirmen soll, wan sie schon zuvor zu Losannen

oder Genff und anderen orten gewesen sind; Und ist hierbey

heiter gesezet worden, dafs welche sich hierin ungehorsam er-

zeigen solten, nicht mehr für Studenten sollind gehalten, Und
Keiner zu Einichem Examen sive ad Theologiam oder Ministerium

zugelafsen werden."

Im Februar 1070 erhielt der Schulrat von der Obrigkeit

den Auftrag, eine neue Schulordnung abzufassen „mit auslafsung

desjenigen, so sich nicht mehr in gegenwärtige Zeit schicket*
4

.
1

)

Mit lobenswertem Eifer machte er sich an seine Aufgabe und

arbeitete eine neue Ordnung aus, die bereits den 17. März 1070

von den Räten gutgeheissen und dem Druck Ubergeben wurde.

Wer die Ordnung von 1010 mit derjenigen von 1070 vergleicht,

begreift es, wie der Schulrat in so kurzer Zeit seine Arbeit voll-

enden konnte. Er modernisierte in einigen Punkten die Ortho-

graphie des alten Textes, entfernte einige altertümlich gewordene

Wörter, stellte (las Zusammengehörige besser zusammen und

fügte hie und da etwas hinzu, was früher vergessen worden war.

Weggelassen wurde alles, was die alte Ordnung für die Bildung

des weltlichen Standes vorgesehen hatte: an der Obern Schule

sollte es bei den vier Professoren verbleiben, welche nur die

Bildung der künftigen Geistlichen zu vermitteln hatten und für

die Untere Schule strich man auch, was irgendwie nach Welt-

lichem schmeckte. Die Arithmetik wird auf die oberste Klasse

beschränkt und das Lateinische schon in der untersten Klasse

begonnen und den Provisoren, d. h. den Klassenlehrern, ein-

geschärft „durch stätige Uebung die discipulos dahin zu bringen,

dass sie auf der Gafsen auf Latin sich mit einander besprechind"

veröffentlichten Briefe Honstettens an .Tobannes Müller von Schaffhausen und

Fiissli in Zürich in der zweiten Hälfte des 1. Handes meiner .Beiträge zur

Heroischen Schul- und Kulturgeschichte* (l!KX)) interessanten Aiifscbluss.

\) R. M. 175, p. 359.
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und wären diese nicht durch des Comenius' janua linguarum

reserata ein bisschen in die moderne Zeit eingeführt worden, so
hätten sie von allem, was in der Welt seit dorn Untergang des
römischen Reichs vorging, nichts erfahren!

Auf Grund der erwähnten Ordnungen und Verordnungen

und der Petition der Theologanten von 1653 dürfte es uns wohl

gelingen vom Klosterleben der bernischen Studenten um dii»

Mitte des 17. Jahrhunderts ein anschauliches Bild zu entwerfen.

Bereits haben wir bemerkt, dass die zwanzig studiosi theo-

logiae, die in den ersten Decennien des Jahrhunderts die einzigen

Theologiestudierenden waren, aber auch noch um die Mitte des-

selben ihren Grundstock bildeten, im Franziskanerkloster wohnten,

wo aucli die Auditorien eingerichtet waren. Zehn enge ..Stüblin"*

beherbergten unsere .Musensöhne: je zwei und zwei wohnten

zusammen. Das ging im Sommer wohl an, aber im Winter

hatten die Alumnen böse Zeiten. Die Oefen waren schlecht und

gänzlich „verschlissen 4
", die Fenster zerbrochen, die Holzwände

hall» zertrümmert, so dass die Zimmer gar nicht erwärmt werden

konnten; ja die Gemache der „Sechs understen*', der vielgeplagten

armen Füchse, hatten gar keine Oefen und waren dazu noch

..schlechtlich ingemacht" und mit kahlen Ziegeln „beschofsen".

so dass ihre Inlmber ..ihr ordenlich studieren entweders gar

underlafsen oder aber in der allgemeinen Gonvent-Stuben mit

gröster unkomligkeit und ungelegenheiten verrichten 1
' mussten.

Noch schlimmer stand es mit den Betten. ..Alle Stüblin

sind insgemein" — so klagen die Zwanzig — ,.gantz schlechtlich

besteh, in ansehen der gligeren, denn Erstlich, so sindt die

Underbeht in das Closter gehörig, sampt den Hauptküfsenen

alters halber nunmehr so schwär und verderbt, dass selbige al-

zumal widern in zu verbefseren nit müglich. Zum Anderen sindt

der mehrer Theil derselben gantz blofs, mit wenig federen erfüllt,

und wo noch ziechen 1
) sind gantz blöd und fast zerbrochen.

Zum triften sind die strauwseck c. rever. darvon zu reden theila

mit lOJehrigem strauw usgefQUt und thevls aber gentzlich ver-

fielet, wie dan erschinenen tagen die \Yol Edle frauw Seckel-

meysterin, sampt anderen Ehrbaren frauwen dis bedurlich an-

gesechen und genügsamen bericht werden geben können."

Noch lauter beklagen sich die bernischen Alumnen mit

ihrem besonders stark ausgeprägten l nabhängigkeitsgefllhl über

1 Anzüge.
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den Uebelstand, dass oft ihrer zwei auf eine Reihe von Jahren

zusammengepfercht wurden, die ganz und gar nicht zu einander

passten. sich in Folge dessen gegenseitig in ihren Studien hinderten

und sich das Leben sauer machten. Die älteren tyrannisierten

die jüngeren, wie in allen ähnlichen Anstalten, und ..Verführungen

und anmahnungen zu schedlichen sachenu waren an der Tages.

Ordnung.

Den Studenten lag es ob, ihre Stüblin selber in Ordnung

zu halten und auszukehren und den 6 Untersten war es auferlegt,

..die ordenlichen husgeschefft zu verrichten, alsda ist das gantze

Closter. den Hoff. Krützgang, Dorment, Conventstuben und

Auditoria zu butzen, zu bestimbten Zeitten wafser undt Ordinari

wein holen, und einem jeden sein bescheidnen theil ausschencken.

die geschirr schwencken, Item alle ohrt sauber und rein zu

behalten, als da sindt tisch und banck, Handbecke und giefsfafs,

und anders allhier nit zu namsen, den brunnen zu süberen, und

das gantze hufs in ehren zu halten; den tisch decken und uff-

heben, einbrocken und einschneiden, alle versäumnufsen ordenlich

uffzuschreyben und anzuzeygen."

Es war ihnen freilich mit der Zeit gestattet worden, eine

alte Magd für diese ihre vielen Verrichtungen zu Hilfe zu

nehmen, doch geschah dies in ihren eigenen Kosten. Für jedes

Versäumniss mussten sie eine Geldbusse entrichten und diese

Bussen stiegen bisweilen monatlich auf eine verhältnismässig

hohe Summe, so dass die mittellosen unter den Füchsen — und

dies waren die meisten — „gelt uffbrechen und schulden machen"

mussten. Es war dies um so schlimmer, als oft mehr als zwei

Jahre vergingen, bis einer aus dem Sklavenstand der 0 Unteren

erlöst wurde.

Ueber den Studenten im Kloster stand der Praepositus,

oder der ..Herr", wie er von seinen Untergebenen gewöhnlich

genannt wurde. Er hatte für die Aufrechterhaltung der Kloster-

satzungen, der leges domesticae, die auf einer grossen Tafel

aufgesetzt waren, zu sorgen und alle Anliegen der Alumnen in

erster Instanz entgegenzunehmen. Es war einer der vier Pro-

fessoren, der zu diesem Zweck im Kloster selbst in der Nähe

der Studenten wohnen musste.

Hier war auch die ..Studentenketi" 1

), der Karzer, wo die

Kefi. Femininum, noch heute für Gefängnis, vergl. Schw. Id. III.

p. 1153.
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gröbern Sünden, die mit Gefangenschaft bestraft wurden, ab-

zumessen waren.

Die strenge Klosterzucht verlangte, dass niemand weder

Tags noch Nachts nicht einmal auf kurze Zeit ohne besondere

Erlaubniss das Klostergebäude verlasse; die Erlaubnis konnte

nur der Praepositus erteilen. Hinter dem Klostergebäude und

dem Klosterhof erstreckten sich die Klostergärten gegen die Aare

hinab; wer sich daselbst ergehen wollte, musste ebenfalls um die

Erlaubnis einkommen und wer sich von da verlocken Hess ein

Boot zu besteigen und auf den dunkelgrünen Wassern der Aare

auf- und abzufahren, ohne dass er dazu „Urlaub" hatte, erhielt

acht Tage Hausarrest und musste während dieser Zeit „aussert-

halb dem Tisch und den Stüblinen, von den anderen Studenten

abgesondert 1
' leben: er erhielt, um mit den leges domesticae zu

reden, acht Tage Exclusion.

Der Alumnus, der jeweilen das Amt des Aedilen ver-

waltete, hatte die Pflicht, die Hausthür und die Klosterporten

jeden Abend zur bestimmten Stunde zu schliessen. In dieser

seiner Pflicht säumig erfunden, war er früher mit der Ruten

gezüchtiget worden, im 17. Jahrhundert aber, welches die Ruten-

strafe nur noch an den studiosis philosophiae vollzog und die

Studenten im Kloster derselben erliess, wurde ihm vom „Herrn"

auferlegt, einen Abschnitt aus einer Schrift auswendig zu lernen

und vor allen Studenten zu rezitieren. Im Wiederholungsfall

wurde er vor den Untern Schulrat gestellt. Aber trotz dieser

Vorsichtsmassregel gelang es den Alumnen immer und immer

wieder sich heimlich aus dem Kloster zu stehlen, in Schlupf-

winkeln zu zechen und allem dem zu fröhnen, was die Kloster-

ordnung so ängstlich zu verhüten suchte. Und fröhliche Zecher .

sind die bernischen Studenten alle Zeit gewesen und sie zechten

nicht bloss in der Stadt, sondern auch im Kloster selber; das

sogen. „Weinreichen" ') wurde immer betrieben trotz aller

Strafen, die darauf gesetzt waren. Natürlich waren es die armen

Füchse, die von den Alten dazu gepresst wurden und ihren

Scharfsinn darin zu üben hatten, wie sie des Gottes Gabe un-

bemerkt in eines der 10 Stüblinen „reichen" könnten. Gelang

es ihnen, so war die Freude gross, und oft entstanden an der

Stätte, wo ..Tugend und Gottesforcht leuchten sollten", allerhand

Excrsse. Wurde der Sünder ertappt, so verfiel das „Geschirr"

l
) „Reichen" noch heute für „holen-4

.
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mit oder ohne den süssen Inhalt dem „Herrn" und die angedrohte

Strafe wurde unerbittlich vollzogen. Als eine der ersten Schatten-

seiten des Klosterlebens bezeichnen die Alumnen in ihrem „Für-

trag" vom Jahre 1653 „das so gar unanstendige, wüste und allen

Studenten verwifliche, doch by solcher beschaffenheit unvermiden-

liche, ganz hefsliche weinreichen", zu welchen Worten sie noch

hinzufügen: „wie dan gemeinlich zu geschechen pflegt, das us

einem Defect offt ein Excefs erfolget."

Wenn mehreren zusammen erlaubt wurde zu ihrer „Re-

creation" auszugehen, mussten sie „auf bestimmte Zeit mit ein-

anderen wider anheimbsch werden". Die Stadt selber durften

die Alumnen nur aus dringenden Gründen verlassen. Alsdann

hatten sie, wenn sie den nötigen Urlaub erhalten wollten, die

Ursache desselben auf einem Zettel auseinanderzusetzen und

diesen dem „Herrn" und ihren Professoren vorzuweisen. Wenn
die Mehrzahl derselben ihren Konsens nicht darunter schrieben,

so war ihnen die anbegehrte Reise versperrt. Wer den ge-

wünschten Urlaub erhalten hatte, aber sich nicht zur bestimmten

Zeit wieder einstellte, musste durch den Rektor dem Untern

Schulrat verzeigt weiden und dieser strafte den Fehlbaren mit

Gefangenschaft oder „einer andern ihm nützlichen Strafe".

Wie man bestrebt war. die Studenten überhaupt von allen welt-

lichen Freuden fernzuhalten, zeigt am besten der Hochzeitartikel

:

„Denen in der Statt an eine Hochzeit zu gähn vergönnt

wirt. die sollen sich nach der Glückwünschung angentz wieder

in das Kloster begeben, ihre Lectiones zu visitieren, und hernach

sich nach verrichter Mahlzeit angentz widerumb an ihre Gwar-
same machen. Der Uebertretter soll excludiert werden, nach

gstaltsamme der Uebertrettung."

Wenn „übers Blut gerichtet" wurde, war es den Alumnen
erlaubt das Kloster zu verlassen und dem traurigen Schauspiel

beizuwohnen. Inmitten an der Kreuzgasse stand ein steinernes,

mit einem eisernen Gitter verschlossenes Gerüst, worauf ein er-

habener Thron sich befand, der sog. Richterstuhl. Wenn ein

Bluturteil gelallt worden war, zog den folgenden Tag der Kleine

und Grosse Rat vom Rathaus zum Richterstuhl und stellte sich

vor demselben in bestimmter Ordnung auf;, der regierende. Schult-

heiss setzte sich auf den Richterstuhl und nun las der Gericht-

schreiber dem zu demselben geführten Maleficienten das Todes-

urteil vor („Vergicht und Urtheil"), worauf dann der Verurteilte

dem Scharfrichter übergeben und von der Kreuzgasse weg auf

21*
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die Richtstätte geführt wurde, wohin sich der Grossweibel mit

dem Blutstnb ebenfalls begab und der Exekution zuschaute 1
).

Hinter dem Grossen Rat stellte sich das neugierige Volk auf

unter grossem Gedränge, wie man sich denken kann, indem ja

bei solchen Schaugelegenheiten jeder der erste sein will.

Die diseiplina domestica besagt uns, dass die Studenten dem
Bluturteil nur beiwohnen durften, „bifs dafs man leutet" und dass

sie dann „umb die zwey all wieder anheimseh werden" mussten.

Offenbar ist das Läuten der Armensünderglocke gemeint, die

wohl ihre Jammertöne hören zu lassen begann, wenn der Delin-

quent von der Kreuzgasse weg nach der Richtstätte geführt

wurde, so dass also dann der betr. Paragraph der diseiplina

domestica besagen würde, dass die Studenten wohl der Ver-

kündigung des Bluturteils beiwohnen, aber nicht zur Richtstättc

sich begeben durften.

Die Mahlzeiten wurden im Kloster zweimal des Tages ein-

genommen, des Morgens um 0 Uhr im Sommer, um 10 Uhr im

Winter, des Abends um B Uhr das ganze Jahr hindurch. Auf
zwei Tischen wurde das bescheidene Essen aufgestellt nach

folgendem Küchenzeddel 2
), der wohl auch im kleinbürgerlichen

Hause der Stadt Bern mehr oder weniger Norm war:

„Sontag morgens Suppen und fleisch. Abendts ein ge-

wermbte fleischsuppen, darzu Winters Zeit ein Hirs, Sommers

Zeit ein salat oder zun Zeiten kabis*) oder Kraut.

Montags am Morgen ein gärstenmufs, zur Nachtracht milch.

Sommer Zeits kalt, Winters Zeit warm: Abendts widerum gärsten-

mufs, hierzu köli, oder schnitz 4
) oder kraut.

Cinstags, für das Morgentbrott ein ärbsmufs, hierzu aber

Winter Zeits ein haberbrey oder kürbis. Sommer Zeits ein

Weifsenbrey oder krautstielen. Abendts suppen und tieisch.

Mitwochen, Morgendts ein gewermbte tleischsuppen, darzu

') Nach der Schilderung des Hlutgeriehtes in den deliciae urbis Bernatv

1732 gedruckt; wir dürfen wohl annehmen, dass das Ceremoniale um die Mitte

des 17. Jahrhunderts dasselbe war; erst 1732 wurde die Sitte abgeschafft, wo-

nach der ganze grosse Rat der Verkündigung der Urteile beizuwohnen hatte.

Leider ist im Staatsarchiv über das Ceremoniale vor 1732 nichts Näheres zu

finden.

'-) Aus «lern ..fürtrag" der Studenten im Kloster.

3
) Weisser Kopfkohl, vgl. Schw. Id. III, p. 9S ff.

*) Gedörrte zerschnitten»- Aepfel oder Birnen.
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meistenteils kirssuppen oder Kürbs. Abendts ein erbsmus, darzu

weis Rüeben oder Schnitz.

Donnerstag. Morgendts ein Erbsmus sampt einer kalten

oder warmen milch. Abendts suppen und fleisch.

Freitag, Morgens ein gewermbte fleischsuppen, und darneben

ein wiser brey. Abendts ein Dinckelkernenmufs, darzu gälbi rubli

oder kraut.

Samstag Morgens ein Dinckclkernen Mus, übrigs im Winter

ein haberbrey oder kürbs, Sommers Zeit ein pfäffer oder kraut-

stilen. Abendts ein Mälsuppen, darzu kraut oder Weisrüben."

Auf jedem Tisch wurde morgens und abends ein „Zechen-

erützer wertiges brott" aufgelegt und jeden Abend, sowie auch

des Sonntags am morgen :i Maas Wein aufgestellt, die einer

der 6 Untersten aus Ihr Gnaden deutschem Weinkeller abzu-

holen hatte.

Das sind die r Ordinari speisen" unserer Alumnen: als

..Extraordinarii speisen" erhalten sie 5 oder (> mal des Jahres

Speck und an gewissen Festtagen Braten oder Pasteten, wofür

dann jedesmal dem Herren praeposito durch einen von ihnen

verordneten oratorem gebührlieh gedankt und ihre Dienste aner-

boten wurden.

Bei diesen einfachen und zum Teil nahrhaften Gerichten

hätten die bernischen Studenten gesund und rüstig sein sollen,

alter nach ihrer Aussage, an der wir nicht zu zweifeln haben,

wurden sie so schlecht zubereitet oder so karg zugemessen, dass

sich gewöhnlich keiner ersättigen konnte und alle nach allerhand

Mitteln trachteten, um zu der ihnen notwendigen Speise zu ge-

langen. Die Armen waren gezwungen, vgelt uffzubrechen und

sich in schulden zu stecken", oder sie griffen zu dem „schäd-

lichen allzufrühen weihen, dadurch nit allein die eiteren hefftig

bekümmeret, werden, auch sölches an Ihrem zeitlichen gutt be-

durlich empfinden, sondern auch etliche nach Ihrer von Gott

und einer Gnäd. Obrigkeit erlangten Condition offt lange Jahr

an ihre zuvor uffgeloffene geltschulden zu bezahlen haben."

Auch hören wir, dass manche in Folge des unordentlichen Essens

und Trinkens und wegen der ausgestandenen Kälte sowohl im

Kloster, als nachher, wenn sie dasselbe verlassen hatten, schwere

Krankheiten ausstanden und ihre „Seel und Lybsgaben" ge-

schwächt wurden.

Durch die oben erwähnte Ordnung vom März 1654 wurde

allerdings dafür gesorgt, dass die Speisen, die ungefähr dieselben
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blieben (dreimal in der Woche wurde zu den Rüben noch Speck

zugelegt), besser zubereitet werden könnten. Von nun an musste

nämlich das Kloster Interlaken jährlich 2 Centner „Anken" 1

) und
ein vierjähriges gemästetes Rind ins Kloster liefern, sowie die

Klöster Frienisberg, Fraubrunnen und Thorberg jährlich je zwei

zweijährige gemästete Schweine. Auch sahen die Gnädigen

Herren ein, dass den Alumnen der „Trunk"4
verbessert werden

sollte:

„Den Trunk betreffend, hat sich jedem Studenten, von den

dreyen zum tag geordneten mafsen Wein, etwas wenig mehr als

ein halb Viertelj zeuchen mögen, so wenig genug, wird derhalben

gesezt, dafs Ihnen für dis hin, so lang der Wein in gleichem

geringen preis ist, nicht aufschlagt, und sonderlich nachdem Sie

Sich in ihren Studien und Leben einstellen, fünf mas des Tags,

so jedem ein Viertelj zeucht, solle ausgerichtet, und durch den

anstellenden famulum abgeholet werden.*4

Das allzu frühe Heuraten der Studenten ist eine stehende

Klage unserer Schulbehörden in den letzten Jahrhunderten; eine

ganze Reihe von Verordnungen wurden dagegen ergriffen, ohne

dass es gelang, dem „Hebel" zu steuern.

Den Examinaten, die im Kloster ihre Plätze beibehielten,

bis sie eine „Condition 44

erlangten, wurde unter Umständen von

den Scholarchen gestattet, sich mit einer ehrlichen Person in die

Ehe zu begeben, sofern sie von ihren Präceptoren ein gutes

Leumundszeugnis vorweisen konnten. In diesem Falle mussten

sie ausser dem collegio in ihren eignen Kosten leben, aber den

Vorlesungen und allen geistlichen Exercitien im Kloster bei-

wohnen, wie sie denjenigen vorgeschrieben waren, welche die

impositionen manuum noch nicht erlangt hatten.

Wenn aber ein Studiosus, der noch nicht unter der Zahl

der Examinaten war, sich beweibte, was freilich nur insgeheim

geschehen konnte, so wurde er, wenn seine Sünde ruchbar ge-

worden war, aller seiner Benefizien beraubt und in seiner Rang-

ordnung um 10 removiert 2
}. Hielt er sich aber nach seinem

„Fall" untadelig, so Hessen dann die Behörden gewöhnlich Gnade
vor Recht ergehen und setzten den Bedauernswerten auf seine

Fürbitte wieder in seinen alten Platz ein.

') Noch heute in einer Reihe von Kantonen gebräuchlich für Butter.

Mit Hecht wird das Wort im Schw. Id. zum senkr. anj gestellt (I, p. 842).

*j Nach der Ordnung von 1670, doch ist diese Bestimmung offenbar

schon früher geltend gewesen.

Digitized by Google



18. Das Klosterleben der bernischen Studenten um die Mitte d. 17. Jahrb. 323

Im Kloster sollte unter den Alumnen nur Latein gesprochen

werden; der asinus wurde noch hier gehandhabt.

„Welcher mit seinen consorten oder praeceptoribus Teutsch

reden wurde, der sol umb vier Heller gestrafft werden, welcher

aber den asinum beherbergen wurde, sol acht Heller geben"; so

lautet die betr. Bestimmung der disciplina domestica. Wie mögen

sie sich auf ihre Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsferien ge-

freut haben, die Studenten im Kloster! auf die paar Wochen, da

sie wieder Menschen sein und ihre Muttersprache reden durften,

ohne dafür mit Geldbussen belegt zu werden. Uebrigens glaube

man nicht, dass es mit der Latinität unserer Alumnen gerade

glänzend stand; wenn man aus den Klagen der Behörden in den

Schulratsmanualen einen Schluss ziehen darf auf die Zeit, von

der wir hier handeln, so war es im Gegenteil um die Kenntnisse

in der Sprache der Römer schlechtlich bestellt und die von der

Schule erzielten Resultate standen im allgemeinen in gar keinem

Verhältnis zu der Unsumme von Zeit, die auf deren Studium

verwendet wurde.

Des morgens früh, wenn die Alumnen auf ein gegebenes

Zeichen von ihrem harten Lager sich erhoben hatten, hatten sie

zuerst ihre Andacht zu verrichten. In der Piscator-Bibel mussten

sie ein ganzes Kapitel samt den Auslegungen und den Lehren

lesen und hernach ein Gebet verrichten. Mit derselben Andachts-

übung schloss auch jeder Abend. Wer ihr nicht beiwohnte, was

namentlich an kalten Wintertagen vorkam, wurde denselbigen

Tag excludiert „und mit Mufs hinder der Thür gespeifst".

Nach der Morgenandacht, welche in der allgemeinen Konvent-

stuben stattfand, traten unsere Studiosi zusammen und gingen

„in der Ordnung", d. h. nach ihrem Promotionsrang, durch den

Klosterhof und Uber die Herrengasse, wo von Alters her die

Geistlichkeit wohnte, nach der nahe gelegenen Grossen Leut-

kirche, um hier die tägliche Morgenpredigt anzuhören. Eine

Inschrift, an der sie da vorüberschritten (man liest sie heute

noch, auf der Aareseite, dicht über dem jetzigen Trottoir), mit

grossen Lettern ausgeführt : „oßnp ÄMyip /pü>
u mahnte sie jedesmal

stumm, aber eindringlich des „ganz hefslichen weinreichens*'

sich zu enthalten.

In der Kirche hatte jeder seinen besonderen Platz; wer
sich böswillig einen anderen wählte, wurde mit 5 Heller gebüsst.

Die Examinaten waren verpflichtet, in ihrem feierlichen Kragen-

rock zu erscheinen, ohne den sie überhaupt das Kloster nicht
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verlassen durften und den sie auch in den Lektionen und Dis-

putationen, sowie im .Senat", von dem unten die Rede sein wird,

tragen mussten, zum Zeichen, dass sie bereits „Kirchendiener*4

waren. Die Zuwiderhandelnden hatten sich 4 Tage lang der

Exklusion zu unterziehen.

Fügen wir an dieser Stelle gleich hinzu, dass den Studenten

insgemein eine dem Ernst ihres künftigen Standes angemessene

Kleidung vorgeschrieben war: sie sollten sich äusserlich von den

Kindern der Welt unterscheiden. Der Kleiderartikel heisst in

der Ordnung von 1016 also:

r Kleider die zerschnitten, von heitteren oder vielerley

Farben, Item Sevden und Sammet auf Münden und Kleideren,

wie auch grofse Kröfs u. s. w. sollen den Studenten verbotten

seyn, als die sieh eines ehrbahren, und ihrem Stand gemäfsnen

Kleids betleissen sollen, und sonderlich derjänigen Kleydungen,

so ihnen aus Guthätigkeit der Oberkeit jährlich aufsgetheilt

werden vernügen. Wer darwider handlet, sol durch den Rectorem

für den Underen SchulRaht citiert und gestraft werden."*

Wir gehen wohl nicht irre, wenn wir annehmen, dass es

namentlich die Alumnen des Klosters waren, welchen die in

diesem Artikel erwähnte Kleiderausteilung von Seiten der Obrig-

keit zu gute kam.

Von den „Baselhüten 4
* im Gegensatz zu den „breiten Hüten4'

ist bereits die Rede gewesen. Von der Haarschur steht weder

in der Ordnung von 1010 noch in derjenigen von 1670 etwas,

dass es aber zu den ungeschriebenen und selbstverständlichen

Gesetzen gehörte, kurze Haare zu tragen und auch in der Be-

ziehung jede Extravaganz zu vermeiden, schliessen wir aus

folgenden zwei Eintragungen im Schulratsmanual I, p. 55 b und

73a. aus den Jahren 1078 und 1080:

„Und dieweil Etlich mit langen unanstendigen Haren ge-

sehen worden, hat man dieselbige Jhnen auch vorgehalten und

sie darum bestraftet.

"

Und:

„Jedoch hat man beobachtet, dafs viel Studenten lange und

unanständige Haar tragen, welches man ihnen publice'* (d. h.

in der Censur) ..vorgehalten, und kurtzere Haar zu tragen be-

fohlen hat,'-

Wenn die Klosteralumnen aus der Grossen Leutkirche

wieder „anheimbsch" geworden waren, hatten sie sich gleich

nachher in ihr Auditorium zu verfügen, denn jetzt begannen die
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Vorlesungen des professoris novi testamenti. Bei der Strafe von

4 Pfennigen war es ihnen untersagt, noch draussen „auf der

Gassen" oder im Klostergang auf den Professor zu warten, der

da lesen sollte; das durfte nur im Auditorium geschehen. Mit

aller Härte wurde das „Abbestellen 44 einer Lektion, das zu An-

fang des Jahrhunderts offenbar im Sehwang gewesen war, ge-

ahndet. „Die Studenten sollen nicht gewalt haben einiche Lection

abzustellen, 4,
sagt die diseiplina domestica, „ohne Vorwüfsen defs

Herrn im Kloster. Wenn sie das theten, so soll ihr Orator

anstatt der Putten 4. Wuehen excludiert seyn.
44

Den Alumnen war es sogar verboten, unthätig vor dem
Kloster oder „neben der Schul 44

, d. h. dem Gebäude der Untern

Schule, herumzustehen; wer dabei betroffen wurde, hatte zwei

Tage lang der Exklusion sich zu unterziehen.

Für jede versäumte Lektion musste ein Kreuzer Busse

entrichtet werden; wer des öfteren in den Vorlesungen fehlt«',

wurde dem Rektor verzeigt und wenn dessen Mahnungen nichts

fruchteten, so kam die Sache vor den Untern Schulrat, welcher

dann den „Halsstarrigen 1
- in die Studentenkefi wandern oder ihm

eine andere noch empfindlichere Strafe zu Teil werden Hess.

Der professor novi testamenti las des Montags, Mittwochs

und Freitags von 7—8 Uhr. An denselben Tagen folgten dann

von 8—9 Uhr (im Winter fanden die Morgenvorlesungen eine

.Stunde später statt) die Vorlesungen seines Kollegen, des pro-

fessoris veteris testamenti. Das waren alle Vorlesungen, welche

der bernische studiosus theologiae im 17. Jahrhundert zu hören

hatte, also G Stunden in der Woche! Er hätte wohl mit seinen

Kommilitonen von heute Bedauern gehabt, die nun den ganzen

Tag die ganze Woche hindurch in den Auditorien des Klosters

sitzen müssen und kaum mehr Zeit finden, um das, was sie den

Tag über gehört haben, zu verdauen und durch eigne Studien zu

vertiefen.

Am Samstag von 7—8 (resp. 8—0) Uhr fanden die Predigt-

übungen der Examinaten statt unter der Leitung der theo-

logischen Professoren, die im „Verhören 44 der Examinatenpredigten

abwechselten. Wer von den Klosteralumnen sich bei diesen

Uebungen nicht einfand, wurde das erste Mal mit 2, das andere

Mal mit 3 und das dritte Mal mit 4 Kreuzern gebüsst und dem
Rektor verzeigt, wenn er sich des weiteren seiner Pflicht entzog.

Uebrigens waren auch die studiosi philosophiae verbunden die

Samstagpredigten der Examinaten anzuhören: man wollte die
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künftigen Diener des Herrn so früh als möglich in die Praxis

einführen.

Des Mittags fanden die Disputationen statt, je von
2—5 Uhr, und zwar die theologischen für die Klosteralumnen am
Donnerstag. Den Donnerstagdisputationeu hatten auch die Stu-

diosi philosophiae beizuwohnen.

Auf diese Disputationsübungen legte die Schule ein ganz
besonderes Gewicht und betrachtete sie als ein Hauptmittel nicht

bloss um den jungen Leuten die Grundsätze ihrer Kirche ein-

zuprägen und nach allen Seiten darzulegen und sie in ihnen zu
festigen, sondern auch um sie zur Selbsttätigkeit, zum richtigen

Denken und der erforderlichen Schlagfertigkeit heranzuziehen.

Deshalb mussten die Studiosi theologiae auch noch bei den

philosophischen Disputationen ihrer Kommilitonen, der studiosorum

philosophiae, sich beteiligen, die jeden Samstag wieder von 2—5 Uhr
unter der Leitung des professoris philosophiae stattfanden, sowie

bei den Disputationen, welche der professor graecus alle 14 Tage
für die philosophische Abteilung der obern Schule anzuordnen

hatte. Wer diese Hebungen versäumte, hatte dieselbe Strafe zu
gewärtigen, wie derjenige, welcher bei den Samstagpredigten fehlte.

Auf Kosten des Staates wurden ordinarie 12 Disputationen

jährlieh gedruckt, extraordinarie „einem jeden, der sich in diesem

fUrtreffenlichen exercitio begehrt zu üben, so oft es von Ihnen,

es seye , welchem es wolle, begert wird, und die Materia, von

denen man disputieren sol, vom Praeside ist bewilliget worden

zu disputieren." Ein bestimmtes praemium aus dem Schulseckel

belohnte in diesem Falle sowohl den praesidem, wie den respon-

dentem.

Aus dem Mitgeteilten ist ersichtlich, dass unsere Studenten

im Kloster der freien Zeit zum Studieren und zur Selbst-

beschäftigung genug hatten: sie hatten den Dienstag und

Donnerstag Morgen, den Samstag Morgen von 8 Uhr an, sowie

am Montag, Mittwoch und Freitag den ganzen Nachmittag frei.

Nicht bloss die Examinaten, sondern alle studiosi theologiae

erhielten reichliche Gelegenheit sich im Predigen zu üben. Am
Abend zwischen 7 und 8 vor der stillen Abendandacht, von der

wir bereits gesprochen haben, fanden im Kloster die sog. „X acht-

predige n" statt. Der Reihe nach wurden dieselben von den

Klosteralumnen, wie von den „ufseren" studiosis theologiae ge-

halten unter der Leitung des praepositus in der allgemeinen

Konventstuben des Klosters; auch die studiosi philosophiae hatten
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sich zu denselben einzufinden. Aber unsere Musensöhne mögen

sich oft schlecht oder auch gar nicht für diese nützlichen Uebungen

vorbereitet haben, weshalb die diseiplina domestica bestimmt:

„Welcher am Abend predigen sol, und nit gerüst ist, sol

sich bei dem Herren entschuldigen; hat er nicht gute Ursach,

sol er gestraft werden."

Aus dem ersten Schulratsmanual können wir ersehen, dass

diese Predigtübungen mit der Zeit den grossen Nutzen, den sie

hätten haben können, ganz und gar einbüssten: immer mehr riss

die Unsitte ein, gerade die Zeit von 7 bis 8 Uhr zu allerhand

tollen Streichen und allem möglichen Ulk zu benutzen und dies

namentlich zur Winterszeit. Wenn der dazu bestimmte Student

seine Predigt sprach, trieben seine Kommilitonen hinter ihren

spärlichen Talglichtern im Halbdunkel der Konventstube „allerlei

Unwesen", so dass von Andacht gar keine Rede war und der

„Herr" seine liebe Not hatte. Schliesslich sab sich die Behörde

genötigt, die Nachtpredigten auf den Antrag des Schulrates ab-

zustellen und diese unentbehrlichen Uebungen auf den Morgen

zu verlegen; 1

) es geschah dies im Frühjahr 1095.

Die Nachtpredigten vom Dienstag und Samstag wurden auf

die Zeit der Morgenpredigt „in der grossen Kirchen", die vom
Donnerstag auf die Stunde nach derselben verlegt. Es fanden

also zu der Zeit, da diese Verlegung vorgenommen wurde, die

Predigtübungen nur dreimal wöchentlich statt, woraus wir

schliessen, dass auch um die Mitte des Jahrhunderts und offen-

bar auch schon zu Anfang desselben, obwohl uns die Schul-

ordnung von 1610 nichts davon sagt, die Nachtpredigten in der

allgemeinen Konventstube des Klosters nur des Dienstags,

Donnerstags und Samstags von 7—8 Uhr, also an den Dispu-

tationstagen, gehalten wurden.

Die anderen drei Wochentage, die Vorlesungstage, werden

die Senatssitzungen der Alumnen im Kloster stattgefunden

haben, vielleicht auch um dieselbe Tageszeit (die Ordnungen von

1616 und 1676 machen uns über die Zeit derselben keine nähern

Angaben). Dreimal nämlich versammelten sie sich jede Woche
zur Besprechung und Abwandlung der „ihr Haus ansehenden

Sachen"; das war „der Senat*4

, der „von einer Höchen Oberkeit

angentz nach der Reformation der Religion geordnet und gesetzt

worden" war. Da besprachen die Studenten alle interna.

•) Seh. M. 1, p. 178.
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schlichteten ausgebrochene Streitigkeiten und setzten die Strafen

fest für alle ..mindern Sachen", die in der Strafkompetenz des

Senates lagen. Der Senat hatte überhaupt in erster Linie dafür

zu sorgen, dass den legibus doinesticis Achtung verschafft werde,

und alle Uehertretungen derselben, die er selber zu strafen nicht

befugt war. durch seine Organe vor die kompetente Behörde zu
bringen.

Solcher Bestimmungen, deren Nichtbeachtung eine Geltl-
' busse oder die Exklusion nach sich zog, haben wir im Verlauf

dieser Abhandlung schon eine ganze Rrihe genannt. Neben den
erwähnten waren es namentlich moralische Delikte, welche die

disciplina domestica durch ihren Strafcodex zu verhüten trachtete.

So wurde die Lüge mit einer Busse von zwei Batzen geahndet,

wer aber seinem praeeeptori die Unwahrheit vorgab, sollte bis

auf vier Wochen exkludiert werden je nach Gestaltsame der

Sache. Wer seinem Kameraden einen „Uebernamen" gab oder

ihn überhaupt zum Gespött zu machen suchte, verfiel einer Strafe

• von 10 Pfenningen. Wer sich in oder ausser dem Haus andern

Leuten gegenüber ungebührlich benahm, ehrwürdigen und alten

Leuten die ihnen zukommende Ehre nicht erwies, war auf die

Dauer von 8 Tagen zu exkludieren und dazu noch dem prae-

posito zu verzeigen.

Auch die Kegeln des Anstandes sollten im Kloster beobachtet

und die Nichtbeachtung derselben mit Geld oder Exklusion gesühnt

werden, kurz, alles, was in einem geordneten Haushalt von

strenger Zucht und Sitte geahndet wird, das sollten die Studenten

selber aneinander strafen und dafür war eben der Senat da und

seine ausführenden Beamten, der Konsul, der Aedil, der Censor,

der Quaestor, die scribae und apparitores, die jeden Monat aufs

neue gewühlt wurden.

Der Senat, in welchem selbstverständlich nur Latein ge-

sprochen werden durfte, wurde vom Konsul präsidiert; wenn ihm

das Sceptcr übergeben worden war, musste die einer so hohen

Versammlung angemessene, feierliche Stille eintreten und nun

begannen die Verhandlungen. Der Konsul war in erster Linie

dafür verantwortlich, dass keiner in der Versammlung ,.wider die

leges oder aus Gunst urtheiletc" und dass nichts wider die

Obrigkeit, die Professoren und den „Herrn" im Kloster statuiert

und „Conspiration und Anhang" gestiftet würde. Wenn er ohne

Erlaubnis des praepositus einen Senat suspendierte, musste er

einen ganzen Monat apparitor sein. Die Beschlüsse des Senates
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auszubreiten und an die grosse Glocke zu hängen, war sehr ver-

pönt; später wurde unter die leges ein besonderer Artikel auf-

genommen, nach welchem jeder, der die Geheimnisse des Senates

ausschwatzte, von demselben zu bestrafen war.

Das odioseste und beschwerlichste unter den Aemtern im

Kloster war natürlich dasjenige des Oensors.

Er hatte alle Uebertretungen der legum dornest icarum zu

notieren und die Absenzen sowohl in den Vorlesungen, wie in den

Predigten in der Kirche und den geistlichen t'ebungen im Kloster

in einen Rodel zu schreiben und alles zur Bestrafung an den

gehörigen Ort gelangen zu lassen. Wurde er in seinem

schwierigen Amt fahrlässig erfunden, so wurde er zur Bestrafung

dem Rektor oder dem Schulrat (Iberwiesen.

DerQuaestor hatte die vom Seitfit ausgesprochenen Straf-

gelder zu buchen, bei seinen Kommilitonen einzutreiben und monat-

lich dem praeposito Rechnung abzulegen und die eingegangenen

Strafgelder einzuliefern. Exklusion traf ihn. wenn er in der Aus-

führung seines Amtes leichtsinnig war. Das beim praepositus

hinterlegte Geld war zwar Eigentum der Alumnen, das Gesetz

bestimmte aber, dass es ..nicht an Frefsereien. sonder an gebühr-

liche Sachen — auf des praepositj Raht und Verwilligung, als

an Bücher und Kertzen u. s. w. sol gewendt werden". Nur zwei-

mal im Jahr wurde es den Studenten gestattet, „sich zu ergötzen

mit einem bescheidenlichen Mahl, und weyter nichts zechen".

Dass den Studenten im Kloster das ganze Straf- und Polizei-

system, wie es durch die Obrigkeit eingeführt worden war, mit

seinen kleinlichen und pedantischen, jeden freien Schritt hemmen-
den Bestimmungen im Herzen zuwider war und dass sie beständig

nach Mitteln trachteten, um denselben eine Nase zu drehen, ver-

steht sich von selbst. Vielleicht waren sie schon zu der Zeit,

von der wir handien, auf den Ausweg der sog. Mulkton-
verpachtung geraten, wenn auch erst später offiziell dagegen

eingeschritten wurde. Es war dies eine Abmachung, ein Ver-

sicherungspakt zwischen den Tensoren und den Quästoren einer-

seits und den übrigen Studenten andererseits, wonach diese jenen

eine gewisse Summe in haar entrichteten und (Vnsoren und

Quästoren sich verpflichteten, die Fehler der einzelnen nicht auf-

zuzeichnen und anzugeben, und deren Unfleiss den Oberen

niemals bekannt zu machen.

So erwuchsen im „Pflanzgarten des Herrn", der das Kloster

sein sollte, Hehlerei und grober Betrug; das Erziehungssystem.
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das daselbst in den letzten zwei Jahrhunderten herrschte, war
ein ganz verkehrtes und zeitigte böse Früchte.

Schon im Reformationszeitalter hatten die Munizipalstädte

Brugg, Zofingen und Thun je zwei Stipendien im Kloster erhalten

und nachher je zwei weitere auf dem Alumnat der Schule (in

paedagogio), die ihnen beständig verblieben. „Die andern 24
Stipendia" — so heisst es in der Schulordnung von 1616 —
.,sollen unser Schul hie in der Stadt, wie auch Arauw, Lentz-

burg, und Burgdorf heimdienen. Und wo fehr es sich begeben

wurde, dafs einer hie in der statt andere Stipendia, alfs den

Mufshafen, Wochenschilling und dergleichen bekommen hette, und
derwegen, weil sich solche Stipendia oft hoher anlaufen, als die

im paedagogio oder collegio, sich widrigte die Promotion anzu-

nemmen, sonder lieber boy seinen befseren Stipendijs und mehrer

Freyheit verbleiben weite, der sol alsdann aller seiner Stipendien

pri viert werden, oder vor dem Schulraht sein Begehren aufs-

bringen, vermög gedachter Schulordnung/'

Wir ersehen aus dieser Bestimmung, dass die jungen Leute

sieh nicht um die Ehre rissen, ins Kloster promoviert zu werden,

wenn daselbst Plätze frei geworden waren; dass sie sich unglück-

lich fühlten, wenn sie einmal drin waren, haben wir aus ihrem

..Fürtrag'
1 vom Jahre 1653 genug ersehen können.

Wie ihre Kommilitonen, die ausser dem Kloster wohnten

und wie alle studiosi philosophiae, so waren auch die Kloster-

alumnen den Visitationen und Censuren unterworfen.

Jährlich zweimal fanden von Seiten der Behörden die Visi-

tationen der Schulen statt, das eine Mal zu Mitter Vasten auf

Laetare, das andere Mal in der Woche vor Yerenae. Nach der

Ordnung von 1616 sollte das eine Mal die Visitation durch einen

aus den Scholarchen und einen Professoren geschehen, das andere

Mal durch sämtliche Scholarehen mit dein Rektor, nach der

Ordnung von 1676 beide Male durch den ganzen oberen Schul-

rat. Wie sie in der Zwischenzeit, da der obere Schulrat ausser

Funktion stand, vorgenommen wurde, ist schwer zu sagen, wahr-

scheinlich jedoch durch die Prüdikanten der Stadt Bern in Ver-

bindung mit den Professoren.

Die Visitation begann mit dem Examen der Studenten, das

zuweilen mehrere Tage dauerte: je ein halber Tag wurde ver-

wendet auf das examen theologicum, catecheticum, hebraicum,

graecum und philosophicum und das examen ethicum. Natürlich

repetierten die Herren studiosi in den letzten Tagen vor diesen
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Examina und während derselben Uber Kopf und Hals und ver-

säumten mitunter über diesen Repetitionen den Gottesdienst. So

lesen wir im Sch. R. M. 1, p. 50b (Sitzung vom 21. März 1078):

„Wegen des Liederlichen Prediggehens der Studiosi Theo-

logiae, und sonderlich am vorgehenden Montag, da nur vier in

der Predig waren, ist Ein Rhat Zedel abgelesen worden, defs

Inhalts, dafs den Ursachen solcher Negligentz nachgeforschet,

und der sach geholffen werden solle. Darüber die Hr. Professores

verhört, und etwelche schuld der Examen Zeit zugeschriben

worden, da sich die studiosi Theol. und andre zum Examen haben

zurüsten, und selbige Zeit mit repetieren zubringen Müssen:

welches und anderfs mehr Meinen gnädigen Herren zu referiren,

Meinem Hochgeehrten Herrn Seckclmeister Fischer auffgetragen

worden.

Under defsen hat man hernach, alfs die Studiosi hinein

gelafsen worden, denselbigen solche Negligentz mit allem Ernst

vorgehalten und Sie zu fleifsiger Besuchung der Predigen, und

anhörung des Worts Gottes ermandt/'

Diese Eintragung im Schulratsmanual mag dem Leser zu-

gleich zeigen, wie der Tägliche Rat des Standes Bern sich auch

mit der Kiosterdisciplin befasste und allen Ernstes darauf drang,

dass sich dieselbe in keinem einzigen Punkte lockerte.

Nach den genannten Examina wurden von den Studenten

..alle ihre Schriften, Exercitia und Lectiones" abverlangt und

visitiert und erforscht, was ein jeder für Bücher habe. Wenn
es auch in den Ordnungen nicht ausdrücklich steht, so wissen

wir es sattsam, dass der Zweck dieser Büchervisitationen darin

bestand, dass sich die Obrigkeit überzeugen wollte, dass die

Studenten keine Schriften unter Händen hätten, welche der

Orthodoxie zuwiderliefen, betrachteten sich doch die Gnädigen

Herren zu Bern als diejenige Obrigkeit, welcher „nichts mehreres

angelegen, als wie sie das erworbene heilige Evangelium durch

die reine Lehre desselben pur und unverfälscht erhalten und auf

die wehrte posteritet fortptlantzen könnte". 1

) Dass dies keine

blosse Phrase war, ersehen wir z. B. aus ihren Verfügungen über

die Büchervisitation, welche sie 1080 erliessen.'

In diesem Jahr war ruchbar geworden, dass unter den

studiosis zu Bern „solche Opiniones im Schwang gehen, die nach

dem Arminianismo schmecken thun". In Folge dessen ernannte

l
) O. B. p. 172.
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der Tätliche Rat eine ansehnliche Kommission, welche durch

Verhörung der Studenten und Professoren den Sachen nachzu-

forschen und das Resultat ihier Untersuchungen ihm einzugeben

hatte. Daraufhin besehloss er unter anderm folgendes:

„Solle des Cartosij Philosophey so weit verbotten seyn,

dafs nicht allein dieser Author wi« auch der Antoine le Grand
und andere ihre anhängen?, sondern auch ihre Lehren und neue
gefährliche Dogmatil weder publice noch privatim profitirt oder

gelesen werden sollen und mögen bey poen der Entsatzung deren,

so hierwider handien würden, es seye Predikanten, Professores,

Studiosj oder andere: Und zwar unter den Studiosis auch die.

so diesmahlen in der fremde draufsen sind, oder ins künfftig dahin

verschickt werden möchten, mafsen die, so dismahlen draufsen

sind, defsen per Schreiben verwahrnet, und den künfftiglich ver-

reisenden sonsten bey ihren Abreisen die Xohtdurfft deswegen

insinuirt werden soll.

Damit aber desto besser Hand obgehalten, oder, da hier-

wider gehandlet wurde, bey Zeiten remedirt werden könne, wollen

MeGh. und Obere obigen punktens halb Mehh. die drey Predi-

kanten allhier zu Aufseheren bestellt, und denenselben hiermit

Gewalt und Befehl ortheilt haben, den Studiosis, so offt Sie es

gut linden, ihre Schrifften abzuforderen, dieselben zu durchgehen,

wann Sie darin etwas funden, so aus des Cartesij prineipiis

tliefset und bedenklich wäre, mit den Herren Professoribus darum
auch zu reden, von Ihnen sich berichte zu erholen, und je nach-

dem die Sachen seyn werden, die Nohtdurfft gehöriger Orten zu

erinneren."

Am Tage nach dem letzten Examen und der Vorweisung

der Schriften war die Censur. ..Da soll alsdann*' heisst es

in der Schulordnung — „eines jeden Discipulj. sonderlich aber

der Stipendiaten und die zum Kirchendienst sollen beftirderet

werden, Art, Natur, Fleyss und Gottsforcht ernstigklich erforschet

und angezeigt werden. Damit keine unwürdige in die Stipendia

sich eintringen, und volgents an den Kirchendienst gelangen

mögind."

Mit der Censur im Frühjahr wurde die Promotion und

die Collocation verbunden. Wenn dieselbe fertiggestellt worden

war, wurden die Promovierten „als in einem Triumph" öffentlich

in die grosse Leutkirche geführt und „daselbst ein jeder nach

seiner Gelehrte und bestimmten Ort proclamierf*. Den Fleissigen

wurden praemia ausgeteilt, dann hielt einer der Professoren eine
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Rede an das versammelte Publikum in deutscher Sprache, um
die Eltern zu bewegen, ihre Kinder ,.zu den Schulen zu be-

fiirderen" und einer der promovierten Discipeln stattete durch

eine lateinische Rede oder ..ein schönes Carmen" den promotori-

bus den gebührenden Dank ab.

Besonders talentvolle Jünglinge, von denen man hoffte,

,.dafs sie etwas vornems studieren werdind", wurden aus dem
Kloster auf fremde Universitäten promoviert, ad academias, wie

man sich auszudrücken pflegte. Die hiefür verordneten Stipendia

wurden erst aus dem Stiftseckel, von 1074 an vom Seckelmeister

Teutschen Landes ausgerichtet. Die „Akademiker 4 waren ver-

pflichtet, vor ihrem Abgang auf die fremde Universität, wo ..die

reine Religion geübt" wurde, „ihre Confession in Schrift zu stellen

und zu hinderlassen" und nach ihrer Rückkehr dasselbe zu thun;

auch hatten sie, in Bern wieder angelangt, einem Examen sich

zu unterwerfen und zu zeigen, was sie in der Fremde gelernt.

Wer von den ..Akademikern" ohne die Erlaubnis seiner Vor-

gesetzten von einer Universität auf eine andere zog. ging seines

Stipendiums verlustig. Der Aufenthalt in der Fremde durfte

nicht länger als 4 Jahre dauern. Besonders gern wurde es ge-

sehen, wenn die auf äussere Orte Promovierten in dorten ..einen

(Iradum Doetoratus in Philosophia oder Theologia" erlangten;

ihr Fleiss wurde aus dem Schulseckel besonders belohnt. Nach

Hause zurückgekehrt, waren sie den akademischen Gesetzen

wieder unterworfen, wie ihre Kommilitonen, was freilich viele

recht schwer ankam. Des öftern wurde im Lauf der Zeit wider

die academicos geklagt, die sich in die klösterlich engherzige

Zucht ihrer Heimat nicht mehr hineinfinden konnten, die geist-

liehen Exercitien versäumten, nicht mehr disputieren wollten

und Professoren wie Schulräte durch ihre freien Anschauungen

ärgerten.

üiUcilunifi'n d. Ges. f. doutteb« Enticli.- u. SchulKcsi-hiehte. IX 4 1s£>l«. £2
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19.

Ueber die soziale und ökonomische

Stellung des schweizerischen Lehrstandes im 15. und
10. Jahrhundert.

Von Dr. Franz Heinemann, Luzern.

Dom Klerus und der Kirche des früheren Mittelalters kam
die edle Aufgabe zu, Bahnbrecher der abendländischen Kultur

zu sein. Wie sich das Dunkel der Wälder unter der rodenden

Axt lichtete, so brach auch das Licht der Wissenschaften von

den ersten Kulturstätten, den Klöstern her, ins Land. Die

Glaubensboten waren die ersten Lehrer des Volkes, so ein-

seitig ihre Bildung uud ihr Lehrziel auch gewesen sein mögen.

Als diese geistlichen Wanderlehrer und damit auch die christliche

Wissenschalt im 7. und 8. Jahrhundert sesshaft geworden, er-

weiterte und vertiefte sich die Bildung in der ungestörten Ruhe
der Klosterzelle. Die Ordensregel unterschied schon frühe drei

Klassen der Klosterbewohner: die Ungebildeten oder Laienbrüder,

die Lernenden oder Klosterschüler (Novizen) und endlich die

gelehrten Mönche, die Lehrer. In letztein erblicken wir somit

die ersten Vertreter des organisierten Lehrstandes, in der Schweiz

so gut wie in Deutschland. Vom finanziell-ökonomischen Stand-

punkte aus betrachtet und nur diese Seite berührt uns hier —
entspricht diese Frühperiode des Schulwesens in gewisser Wr

eise

dem goldenen Zeitalter der Sc hui Ökonomie. Eine weise

geregelte Verwaltung des breit angelegten Klosterbesitzes sicherte

dem Klosterklerus und somit auch dem geistlichen Lehrstande

ein sorgenfreies Dasein auf Grund der mit Axt und Kreuz er-

oberten Güter. Die rasch erworbene Gunst Gekrönter und

Adeliger früherer Besucher der Klosterschule — verstand in
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dankbarer Erinnerung jene zu vermehren. Das Oölibat bestärkte

das finanzielle Wohlbehagen des Klosterklerus und dieses dehnte

sich in der Folge auch auf die Weltgeistlichkeit und auf deren An-

stalten aus, welche wir zur Zeit der Städtegründung im 11. und

12. Jahrhundert überall in Form von Kollegiatstiften auftauchen

sehen. Mit der Städtegründung treten somit diese ebengenannten

Konkurrenzanstalten der Bildung und Kultur an die Kloster

heran: aber es ist vorerst noch das selbstgezogene Fleisch, das

an der Klosterkraft zu zehren beginnt: die ehemaligen Schüler,

die geistlichen Söhne der Adeligen und Reichen kopieren im

weltgeistlichen Stande die im Laufe der Jahrhunderte bewährte

Organisation der Klöster. Mit letztern beginnen sie aber auch,

um reiche Stiftungen und Dotationen zu buhlen , an ihre Lehr-

anstalten — die sog. Kollegiat-, Dom- und Pfarrschulen — die

Generation ihrer Hoffnung, die künftigen Herrscher und Grossen

zu locken und diese den Klöstern zu entziehen. — Wir rinden

hier also schon die ersten Spuren des sozialen Kampfes ums
Dasein innerhalb des Lehrstandes, die Anzeichen des Erblassens

des goldenen Zeitalters. Aber noch teilen diese weltgeistlichen

Vertreter des Lehrstandes die finanzielle Sorglosigkeit der mön-

chischen Erzieher, wie auch deren Lehrweise in Inhalt und Form
noch in der treuen Tradition der Klosterschule wurzelte: ist ja

die Kollegiatsehule nur der aufsprossende Zweig am Stammbaum
der Klosterschule. Aber ersten machte Propaganda für den

weltgeistlichen Stand und je kräftiger der freiheitliche Zug der

Generationen im Zeitenlaufe wurde, um so drückender und härter

empfand man Klosterregeln und Klausur, was wiederum ein

Anwachsen und Erstarken der Weltgeistlichkeit bedeutete.

Zu Ende des Mittelalters nun geschah ein grosser Schritt

nach vorwärts. Die Bildung, welche die geistlichen Anstalten

bisher geboten, hatte lediglich christlichen und kirchlich-geschäft-

lichen Bedürfnissen gedient. Wie die Philosophie in Formalismus

erstarrte und dem Humanismus wich, so machte sich auch gegen-

über dem einseitigen Lehrziele und gegen die verdorrte Behand-

lungsweise des in lateinischen Sprachfesseln liegenden Bildungs-

stoffes ein reagierender Anzug geltend, der zugleich bürgerlich-

weltlichen und nationalen Charakter trug. Die Städtegründung

hatte Menschen und damit Intelligenzen nahe zusammengebracht;

der Ideenaustausch ward reger. In den Stifts- und Kollegiat-

schulen hatten sich allmählich auch breitere Volksschichten, nament-

lich der emporstrebende Handwerker- und Handelsstand. Bildung

22«
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geholt, oder wo nicht, empfanden sie doch deren Bedürfnis. Mit

geistiger Mündigkeit einmal ausgerüstet, wandte sich die unter

geistlicher Führung gebildete Laienwelt selbst dem Ausbau der

nationalen Volksbildung zu, vielfach wohl aus Ueberdruss an der

bisher einseitig genossenen geistigen Nahrung.

Diese Wiedergeburt von Wissenschaft und Kunst im er-

wachenden Klassizismus erhielt dann ihre Lebenstaufe im Hervor-

brechen des nationalen Sinnes, dem die Reformation schliesslich

das unauslöschbare Zeichen der Firmung und Kräftigung auf-

drückte.

Damit waren die einseitigen Lehrziele verhältnismässig früh

etwas zurückgedrängt, eine Aufgabe, die schon die aufstrebenden,

erstarkenden Städte mit ihrem Organismus von Gilden und Zünften

— mit ihren aufblühenden Hoffnungen auf Welthandel und In-

dustrie übernahmen. Sie sprengten diese Fesseln und gründeten

bürgerliche Stadtschulen, welche mit einem Fusse noch auf dem
Boden der alten Lehrweise stehen, aber doch in Anlage und Aus-

führung bereits den Keim der bald von ihnen sich abspaltenden

eigentlichen Volksschule tragen. Hier nun, nahe dem Ausgange

des Mittelalters, setzt der Kampf ums Dasein beim Lehrstande

und bei dessen geistlichen und weltlichen Vertretern ein. An der

Wiege des bürgerlichen, höheren, wie niederen Schulwesens, also

der lateinischen Stadtschulen, wie der später aus ihnen hervor-

gehenden Elementarschulen, lauert auch schon das Gespenst der

Nahrungsfrage und der Lebenssorge.

Um einen Rahmen zu gewinnen, in den wir das soziale und

finanzielle Wohl und Wehe des Lehrstandes mit besserm Ver-

ständnis und vertiefter Perspektive fassen, müssen wir hier vor-

erst versuchen, einen kurzen l'eberblick über die wirtschaft-

liehen Lebensumstände in der Schweiz zu Ausgang des
Mittelalters zu geben.

Die Gründung der weltlich -bürgerlichen Lehranstalten fiel

in eine Zeit wirtschaftlichen Aufschwungs, an dem sowohl das

durch die Erfindung der Buchdruckerkunst erstarkte geistige

Leben als auch die Entdeckung Amerikas hervorragenden Anteil

hatte.

Trotz verschiedener vorliegender Versuche, das Verhältnis

von Preis und Wert, von Münzfuss und Geldentwertung in der

Schweiz nach den verschiedenen Gegenden und Zeiten aufzuhellen

und zu berechnen, ist diese Frage noch nicht soweit gelost, dass

ihre Resultate einen allseitig sichern Grund zum Vergleiche der
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alten Wert- und Währungsverhältnisse mit heute abgeben. Bevor

diese Geldwerte durch die Eruierung des Feingehaltes, sowie des

Wandels des MUnzfusses von Ort zu Ort und von Jahrzehnt zu

Jahrzehnt in erschöpfender Vollständigkeit vorliegen, bieten uns

Vergleiche mit Naturalien und Lebensmittelpreisen als

Tauschwerten, wie auch Hinweise auf Lohnverhältnisse den besten

Notbehelf, um die Gehälterfrage und die Lebenskosten der frühem

Zeiten zu berechnen, mit heutigen Lebensumständen zu ver-

gleichen und so unserem Verständnis näher zu bringen. 1

)

Von den verschiedenen Resultaten der Wertberechnung sei

hier auch der Versuch erwähnt, aus dem Verhältnis von Silber-

entwertung und MUnzverschlechterung die Kaufkraft des

Geldes zu jbestimmen. Hierbei wird die Silberentwertung ums
Jahr 1500 gegenüber 1800 in das Verhältnis von 6 : 1 gestellt,

wonach ein Jahreseinkommen von (500 U. Silber zu Beginn des

Ii). Jahrhunderts gleichwertig wäre einem Gehalte von 100 8f.

Silber zu Beginn des Jahres 1500. Bei Hinzurechnung einer vier-

fachen Verschlechterung des Münzfusses innerhalb dieses Zeit-

raumes gelangt K. Pfyffer 2
) mit besonderer Berücksichtigung der

Verhältnisse der Mittelschweiz zu dem Schlüsse, dass die Kauf-

kraft eines Guldens aus dem Ende des 15. Jahrhunderts dem

Kaufwerte von 24 Gulden aus dem Anfange des 19. Jahrhunderts

nahestehe. Zu ähnlichen, wenn auch nicht ganz gleichen Resul-

taten sind für die Westschweiz P. Raedle. 3
) für Zürich und die

Ostschweiz die Untersuchungen Wasers gelangt. 4
)

') In ähnlicher Weise hat beispielsweise schon Techtermnnn hei Ab-

schätzung der Beute von (irandson zur Vergleichung mit Arbeiterlöhnen Zuflucht

genommen, um für die Westschweiz die Geldwerte des Jahres 1476 annähernd

in heutige Münze umzusetzen, wobei er folgenden Weg der Berechnung ein-

schlägt: Grundlage ist das für die Westschweiz geltende Münzverhältnis, wonach

eine Mark Silber = 15 Lausanner Pfunde: 1 Lausanner Pfund = 20 Schillinge:

1 Schilling = 12 Pfennige: ein Gulden sodann = 2 Lausanner Pfunde; 1 Floriii

von Utrecht = 31 Plappert: 1 Plappert 15 Pfennige: l Gros = 20 Pfennige.

Da nun ums Jahr 1476 der Taglohn eines Zimmermannes 4 Schillinge betrug,

derjenige eines Handlangers 2 Schillinge 6 Pfennig gegenüber den heutigen

«•ntsprechenden Lohnansätzen von ca. frs. 4 resp. frs. 2,<J0, so stehe 1 Schilling

des Jahres 1476 dem Verbrauchswerte eines heutigen Frankens gleich. Vergl.

-Archives de la Societe d'Histoire du Ct.de Krihourg, V. p. 287: Jnventaire du

butin de Grandson".

") Pfyffer, K., Gemälde des Kantons Luzern. Bd. I, S. 406.

*) Etrennes frib. annee 1884, p. 54.

4
) Vergl. Ernst, U.: Geschichte des Schulwesens in Zürich. Anhang.

Kerner: Müller, ('. K.: J. H. Waser, der zürcherische Volkswirtschafter des

18. Jahrh Zürich 1M78. Waser J.H.: Abhandlung vom Geld. Zürich 1778.

Digitized by Google



338 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehung- u. Schuliresch. IX.

Einige Münzangaben aus Bern, wonach: 1 Gulden = 2 Pfund
= 15 Batzen = 40 Schillinge, begleitet Fluri ') mit folgender zu-

treffender Ausführung: „Anhaltspunkte zur Bestimmung des

Wertes dieser Münzen nach jetzigen Verhältnissen wird man in

mehreren Notizen linden, indessen ist die Lösung der Aufgabe

eine überaus schwierige, und wir gestehen es offen, dass wir

trotz vieler Versuche noch zu keinem Resultate gelangt sind,

das uns befriedigt hätte. Unter diesem Vorbehalte teilen wir

nun unser letztes Ergebnis mit, nach welchem am Ende des

XV. Jahrhunderts der Schilling einem jetzigen Franken, da-

gegen am Ende des XVI. Jahrhunderts der Batzen dem Franken

gleichkäme, oder anders ausgedrückt:

1500: 1 Pfund = 20 Franken nach heutigem Wert,

1600. „ ,,
= i

l/j
.. „ » ...

Nur das jähe Abstürzen der (leidwerte im Laufe der letzten

Jahrhunderte macht uns erklärlich, dass das Jahresgehalt eines

Schullehrers in Bern um das Jahr 1512 in der Höbe von 10 Gulden

zum Leben ausreichte, ja dass es annähernd genügte, die Jahres-

kosten eines Studierenden auf der Hochschule zu bestreiten. So

überrascht es uns auch nicht mehr, dass die damalige Besoldung

eines Universitätsprofessors im Maximum (50 Gulden betrug, oder

dass der erste Rektor der Universität Freiburg i. Br. auf 70 Gulden

angewiesen war. Wie die Lebensverhältnisse und die Kaufkraft

des Geldes, so bilden aueh die durchschnittlichen Kost- und
Unterhaltsgelder einen wichtigen Massstab zur Beurteilung

und Abschätzung der Gehälter des Lehrpersonals, wie auch der

übrigen Beamten. Wenn Janssen für Deutschland annimmt, dass

zu Beginn des 1(>. Jahrhunderts ein rniversitätsstudent mit dein

genannten Ansätze von 10 Gulden im Jahre ausgekommen sei, 2
)

so wird dies doch als äusserste Minimalgrenze zu gelten haben.

Schon in der zweiten Hälfte des 1(>. Jahrhunderts hat sich das

Leben in der Folge durch Münzversclilechterung . Sinken des

MUnzfusses und Geldentwertung derart verteuert und das erwähnte

l
> Fluri. Ad.: Kulturgeschichtliche iliiteiluugfu aus den Bernischen

Staatsrechnun^en des XVI. Jahrhunderts. Bern 1894, S. (».

2
\ Janssen, Geschieht« dos deutschen Volkes ... 1). Aufl., IM. I, S. 25 fl'.

— Vergleiche damit die übereinstimmenden liesultate und gründlichen Unter-

suchungen Paulsens in Sybel's Hist. Zeitschrift 45. Bd.: -Organisation und

Lebensnrdnutitfeu der deutschen Universitäten im Mittelaller S. 3S4 H'.. speziell

das Kapitel: „Sociale Stellung der mittelalterlichen l'niversitätsgliedw und der

gelehrten Berufe", S. 425 u. tt'., insbesondere S. 435.
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Verhältnis so rasch verschoben, dass schon um das Jahr HKX)

der durchschnittliche Lebensunterhalt eines .Studierenden das

Doppelte bis Dreifache des genannten Ansatzes erheischt. „Der

Probst im Augustiner Oollegium," berichtet uns Burkhardt, „der

seinen Zöglingen täglich zu Mittag und zu Nacht eine ordentliche

Mahlzeit vorzusetzen hat, ist bis zum Jahr 1594 mit einem Kreuzer

Kostgeld per Mahlzeit und Mann nicht im Stande gewesen, eine

genügende Nahrung zu schaffen. Die Regenz verlangt für ihn

vom Staat 8 Pfennige für jedes Mahl; ..hiemit könnten sie sich

begnügen, hätten nichts zu klagen'*. 1
)

Trügt ein Schluss aus dieser Angabe nicht, so konnte da-

mals ein Erwachsener mit etwas mehr als 24Gulden oder 30 Pfunden

per Jahr sich notdürftig verköstigen.

Ferner wissen wir auch aus einem Briefe des bekannten

Freiburgeis Sebastian Werro an seine Mutter, dass er 1572 auf

der Universität Freiburg i. B. für Kost und Logis jährlich

40 Gulden brauchte: dazu kamen noch 12 Batzen für Heizung

und 1 Batzen 2 kart. für 1 Pfd. Kerzen als Leuchtmittel beim

Studium.2
)

Gegenüber diesen nach unseren heutigen Begriffen doch

noch sehr günstigen Lebensbedingungen aus dem Ende des

1(>. Jahrhunderts erscheint nachfolgender Vertrag einer im Jahre

1403 von der luzernischen Spitalbehörde eingegangenen Leib-

rente geeignet, die Veränderung der wirtschaftlichen Verhält-

nisse innerhall) eines einzigen Jahrhunderts zu illustrieren. Er
lautet:

„Ein Bürger und seine Frau wurden (in Luzern) für

42 Rhinische Gulden, in drei Terminen und drei Jahren zahl-

bar, auch mit Rücklassung nach ihrem Absterben des im Spital

vortindlichen, zu Pfründern aufgenommen. Dafür winde ihnen

geben die Wohnung in einem Stübli und Gaden, auch das nötig« 1

Holz zu Heizung des Stübli, dann alle Tage zwei Brödlein jedem,

und wann man Fleisch isset. jedem täglich zwei Stück Fleisch

und zu Mittag ein Muss und zu Nacht zwei Muss und jedem

wöchentlich ein Maas Wein: auch seind sie nicht verbunden, dem

'» JJurkhardt-liiedermanu: Geschieht« des Gymnasiums zu Hasel-

Basel 1SS0. S. 64.

-I Werrn Romain: Notice sur la vie et les ecrits de Seb. Werro. Fri.

honrg 1844.
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Spital zu arbeiten; das Bett und Hausrath, so sie mitbringen,

sollen sie in Ehren erhalten." 1

)

Belief sieh nach einer Eintragung im freiburgischen Staats-

archive im Jahre 143« in Estavayer die Gefangenenkost täglich

auf bloss 3 Schillinge im Tag, obwohl sie in Fleisch. Brot, Wein
und Erbsen bestand, so sah sich doch schon im Jahre 1547 —
also hundert Jahr«' nachher — die freiburgische Ratsbehörde

genötigt, zu banden der Herbergeväter zu bestimmen, dass fortan

keine Einzelmahlzeit die Ausgabe von 4 Schillingen übersteigen

dürfe-). Gleichwohl kam um 1573 der Stand Bern in den

Fall, gegen die Wirte von Estavayer wegen Ueberforderung der

Fremden Klage zu führen. Unter anderm bestimmte darauf der

Rat daselbst, dass der einzelne Gast für ein Mittagessen mit

Landwein höchstens 3 l
/j Groschen zu bezahlen habe; für ein

Abendessen mit Landwein dagegen wegen der Beleuchtung

4 Groschen. Die gesamte Herbergezeche für Unterkunft und

Bewirtung solle Mittags für Reiter samt Pferd 8 Groschen aus-

machen, für den Abend und die Nacht 12 Groschen. Von der

Schibenhartschen Stiftung in Freiburg aus dem 16. Jahrhundert

wissen wir, dass deren jährlicher Zins im Betrage von 15 Gold-

kronen (= 07 ft) ausreichen musste, die Jahresauslagen eines

Universitätsstudenten zu decken. Damit stimmt eine weitere

Notiz im freiburgischen Staatsarchive überein, wonach die Jahres-

kosten für einen bei einem freiburgischen Landpfarrer unter-

gebrachten jungen Adeligen 15 Goldgulden betragen hätten.

Einen Ausgangspunkt für die Abschätzung des Geldwertes

und seines immer rapideren Sinkens bieten auch Angaben über

damalige Vermögensbestände und deren ungefähren Maximal-

grenze. Wir sehen dabei, dass damals Summen den Zeitgenossen

als fabelhaft gross erschienen, die nach heutigen Begriffen, auf

den blossen numerischen Wortlaut hin. oder absolut genommen,

unter die kleinen Vermögensbestände fallen. Erst wenn sie

relativ gefasst und im Zusammenhange mit den Geld- und

Lebensverhältnissen jener Zeit abgewogen werden, ist deren Voll-

wert begriffen. Dann staunen wir auch weniger, wenn wir ver-

nehmen, dass zu Ende des 15. .Jahrhunderts der unglückliche

Zürcher Bürgermeister Hans Waldmann, der 24000 Gulden —

') Ostertaus ^Handschriftliche Kxcerpte zur luzern. Sittengeschichte.*

Mappe: Häusliches Lehen, 15. Jahrhundert. (Bfirgerbibliothek Luzern.)

2
) Freib. Staats-Archiv. Manual v. 3. März 1547.
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i

nach andern 20000 — besass. für den reichsten Eidgenossen

seiner Zeit gehalten wurde. Ebenso waren um 1485 Heinrich

Feer und Hans Schürpf die zwei reichsten Bürger der vStadt

Luzern; erster besass 9200 Gulden, letzterer nannte 9100 Gulden

sein eigen Hauptgut. Dabei wird ersterer als einer der reichsten

Eidgenossen bezeichnet. Ja, dieses Vermögen reichte damals aus,

die Erinnerung an Feer's Reichtum bei der Nachwelt noch drei

Jahrhunderte lang wach zu halten und auch die Phantasie zu

beschäftigen, denn noch um 1790 erzählte man sich Folgendes:

„Als einst Feer ein Vermögen von ca. 15000 Gulden hinterlassen,

trug man Bedenken, zu glauben, dass der Mann selig gestorben,

weil es unnatürlich schien, zu solch einem Reichtum ohne Zauber-

künste zu gelangen. Nur das Ansehen seiner Familie vermochte,

dass sein Leichnam der geweihten Erde belassen wurde 1 ).*' —
Zufolge Sinkens der Werte, wie auch dank des Zinszuwachses,

weisen die Vermögensbestände zu Ende des 16. Jahrhunderts

numerisch bereits das Mehrfache dieser Ansätze auf.

Auch die Elemente der Lebensumstände, als: Arbeitslöhne

und Beamtengehälter, Lebensmittelpreise und Wohnungsverhält-

nisse bilden einen wichtigen Massstab zur Abschätzung der alten

Kaufkraft des Geldes. Da diese Gesichtspunkte und ihre Be-

handlung in den weiteren Verlauf dieser Arbeit einbezogen worden,

beschränken wir uns zum Schlüsse dieser einleitenden Bemerkungen

auf diesen Hinweis nach unten.

A) Das Fixum, Präbende. Besoldungsansätze für die Lehrer

an der Hochschule.

Schon aus der allgemeinen Schulgeschichte ist bekannt,

dass die ordentliche Regelung fester Besoldungsansätze — zumal

im Kreise der lateinischen Stadtschulen und ganz besonders der

alten Volksschulen — erst die Frucht langjährigen Ringens und

Entwickeins war. Das Fixum kommt für die Frühperiode in der

eingangs gezeichneten Blüte der geistlichen Unterrichtsanstalten

und nachmals bei den Universitäten zum erstenmal und zwar in

Form der Präbende oder Pfründe zum Ausdruck. Dieses ele-

mentare Besoldungselement und Specitlcum der mittelalterlichen

Frühperiode brachte den- geistlichen Lehrern die Besoldung in

Gestalt eines staatlich garantierten Lebensunterhaltes. Was aber

eine solche Versicherung des Auskommens auf Lebenszeit bedeuten

>) Pfyft'er Ras: Der Kanton Luzern. I. Bd. S. 167.
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wollte, ersehen wir unter anderm aus folgendem, noch bescheiden

gewählten Beispiel eines Pfrundbriefes aus dem Jahre 1511, der

einem pensionierten freiburgischen Geistlichen folgendes Jahres-

einkommen zusichert: an Geld 40 Pfunde: ferner freie Wohnung.

Holz zur Genüge, 3 Fässer Waadtländerwein : ferner 8 Mütt

(24 Säcke) Weizen, 3 Fuder Heu, das beste Sehwein, eine Zitt-

kuh, 3 monatliche „Pörckleiir, 2 Beneschen Salz, 50 Kapaunen

u. a. in. — Es lag nun nahe, anstelle der Pfründe oder der

Naturalien bloss deren Realwert auf Anstalten oder Personen

zu übertragen (Incorporation) und mit dieser Art Belehnung

das geistliche, und später auch das weltliche Lehrpersonal zu

besolden. Ein recht anschauliches Beispiel hierfür liefern die

Finanzierungsvorschläge, welche bei der Gründung der Universität

Basel zur Deckung des Besoldungsetats vorgelegt wurden. Wir
geben die Vorschläge hier mit um so grösserer Berechtigung

wieder, als die Universität Basel die einzige ist. die für das

schweizerische Gebiet in diesem Zeiträume in Betracht kommen kann.

..Der Rat legte dem päpstlichen Stuhl eine Liste von Kano-

nikatspräbenden mit Angabe des Jahresertrags vor. zur Auswahl

behufs Dotierung der Professuren: 4 Präbenden des Baseler

Domstifts, quae alias pro graduatis sunt deputatae. je 80 11.:

3 Präbenden bei St. Peter zu Basel je 00 11. und die Propstei

ebendort 100 11.: 2 Präbenden in Konstanz zu 100 und 00 11.:

2 Präbenden in Strassburg zu 200 und 70 11.; 2 Präbenden in

Zürich zu 80 und 60 11.: 3 anderweitige Präbenden in der Kon-

stanzer Diözese zu 00. 50 und 40 11.: 1 Präbende in der Lausanner

Diözese zu 00 11.: 1 Präbende in der Strassburger Diözese zu

100 11.: 3 Präbenden in der Haseler Diözese. 2 zu 50. 1 zu 40 tl.:

endlich 7 Pfarrkirchen der Baseler Diözese, welche nach Abzug
aller Lasten (Haltung eines Vikars) 50 11. abwerfen. Der Durch-

schnittsertrag dieser 22 Kanonikatspräbendcn beträgt demnach 74 11.

Ein Kostenanschlag einer Kommission von Sachverständigen

berechnete die erforderlichen Gehalte für die notwendigen Lektoren

wie folgt: für einen besoldeten Theologen 80 11.: für 4 .Juristen:

1 Ordinarius 80, 1 Dekretisten 50, 1 Sexisten 00, 1 Legisten 00 11.:

für einen Mediziner 00 Ii.: für 0 Artisten je 30 II.: für den

Pedell 20 11. Man musste allerdings .etwas höhere Gehalte be-

willigen, namentlich für italienische Juristen. Dafür sparte man
wohl an den Artisten etwas. Dieselben waren auf Honorare und

Promotionsgelder wesentlich angewiesen. *)*

') Paulsen. I'riedrich: „Die Gründung der deutschen I niversitaten im

Mittelalter in Svl.els Zeitschrift Bd. 4:., S. 251—311: speziell S. 275, 439
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Dass hierbei in der That die Artisten- Fakultät etwas zu

kurz gekommen, wissen wir schon aus Platters Memoiren, der

sich darüber wenig erbaut zeigt Für Königsberg und andere

Universitäten Deutschlands hat bereits Paulsen ein ähnliches

Missverhältnis nachgewiesen, wonach die theologischen, juristischen

und medizinischen Professuren, als die drei obern Fakultäten,

in der Besoldung besser gestellt waren, als die Abteilung der

Artisten. Ein Blick auf die oben genannten Ansätze der Uni-

versität Basel zeigt uns. dass der ordentliche Gehalt eines

Artisten im Betrage von 80 Gulden nur zur Hälfte dem Ansätze

für Medizinprofessoren gleichkommt und wenig über den dritten

Teil der Theologen- und Juristenbesoldung sich erhebt. Und
mit nur 10 Gulden Mehrbetrag hielt sich dieser Gehalt über der

Einkommens -Höhe des Pedells! Zu weiterin Vergleiche ziehen

wir noch den Besoldungsetat der Wittenberger Universität aus

dem Jahr»' 1536 heran. Darnach bezogen daselbst: drei theologische

Professoren je 2<X) Ii., vier juristische Lehrer 200. 180. 140 und

10t) 11., drei medizinische Lehrer 150, 130, HO 11., mehren' Artisten

je HO 11.. doch entfallen auf den Lehrer des Hebräischen und

Griechischen je 100 11. Der Magister im Pädagogium bezog 40 11.

Ein Vorlesungs- oder Kollegiengeld wurde nicht bezogen. Auch

hier treffen wir wieder, wie in Basel und anderswo, die Thatsache.

dass die Besoldung der Artisten knapper bemessen war, als der

Gehalt der Kollegen anderer Fakultäten. Es hängt diese Er-

scheinung wohl damit zusammen, dass die Artistenstellen zahl-

reicher besetzt werden mussten. dass ferner deren Personal sich

verhältnismässig leichter auftreiben Hess. Auch wissen wir,

und das mag nicht der letzte Erklärungsgrund sein dass die

Philologen neben der Universität zugleich noch als Magister am
Pädagogium oder Gymnasium thätig waren, und von dort her

durch den Bezug von Schulgeld ihre Stelle sich aufbessern Messen.

An Hand unserer oben vorangeschickten Angaben Uber die durch-

schnittliche Höhe des Lebensunterhaltes und der Kostgelder hält

«•s nicht schwer, zu ersehen, dass diese Ansätze der Professoren-

besoldung doch eine ganz respektable Gehaltgrösse in sich

schliessen. Von dieser Ueberzeugung getragen, kommentiert

Paulsen die Kostenberechnung für den .Jahresbedarf eines Stu-

denten wie folgt: ..Wenn wir also 20 11. als mittleren Jahres-

bedarf eines Scholaren in jener Zeit annehmen, so würde der

Professor, der in der artistischen Fakultät es in der Kegel wohl

Vischel-. \V.: fieschichte der Universität Hasel von der (irflnduntr bis zur

Reformation 1529. Basel 1S«!0. S. 26, 40 u. ff.
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nicht über 60 fl. hinaus brachte, das Dreifache, in den obern

Fakultäten, wo er im günstigen Fall es auf 100 und 120 fl.

brachte, das Fünf- bis Sechsfache eines Studentenwechsels ein-

genommen haben. wl )

Auf diese Weise lässt sich an die Gehälter der Universitäts-

professoren ein Massstab anlegen und es wäre leicht, an Hand
zeitgenössichcr Lebensmittelpreise ähnliche Vergleiche weiter aus-

zuspinnen und die Nutzanwendung auf heutige Verhältnisse zu

machen.

B) Schulgeld -Zulagen. Das Einkommen der Lehrer an der

Latein- oder Mittelschule und an der Volksschule.

Mit obiger Ausführung haben wir bereits die andere Haupt-,

quelle des ordentlichen Lehrergehaltes gestreift, das sogenannte

Fronfasten Schulgeld. Es spielte Jahrhunderte lang seine

Rolle — wie wir unten sehen werden, nicht zum Vorteile des

Unterrichtes und nicht im Interesse eines volkstümlichen Schule-

haltens. Es war ein notwendiges Uebel während der langen

Zeit, in der unser Volksschulwesen noch in den Windeln lag.

bis bei den Leitern des Staates die Ueberzeugung durchbrach,

dass das auf die Volkserziehung verwendete Geld nicht unfrucht-

bar angelegt sei.

Das Schulgeld wurde auf den Kopf des Schülers berechnet

und hier wöchentlich, dort monatlich, in der Regel aber in den

Fronfasten- oder Quartalzeiten eingezogen. Entweder brachten

die Schüler das Geld in die Schule, oder es musste dann,

namentlich in der Schulperiode des 15. und 16. Jahrhunderts, der

Lehrer in einem Bettelgange von Haus zu Haus den Betrag ein-

ziehen. Die Vorsteher und Lehrer der staatlieh anerkannten

Schulen, also hauptsächlich der lateinischen Stadtschulen, hatten

vor den Volks- oder Winkelschullehrern den Vorteil, bei der

Eintreibung des Schulgeldes sich durch den Staat geschützt und

gedeckt zu wissen. Entweder gab die Behörde dem von ihr an-

erkannten Stadtschullehrer bei diesem Rundgange einen ihrer

Kanzleibeamten mit. der diesem Steuereinzug ein offizielleres

Gepräge lieh, und der auch vom Stadtrate Vollmacht und Befehl

erhalten hatte, widerspänstige oder saumselige Zahler zu nach-

folgender Bestrafung (Pfändung etc.) aufzuzeichnen. Oder die

Regenz Hess die Schulsteuer direkt durch den, mit dem Ein-

») Paulsen a. a. 0. S. 43«.
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ziehen der Staatssteuer betrauten Beamten einkassieren und

den Erlös bar dem Schulmeister überreichen. So vereinzelte

Nachahmung ein solches Verfahren auch fand, einen Fortschritt

der Fürsorge für die Schulökonomie wollte es dennoch be-

deuten. l

)

Das mittelalterliche ..Gymnasium" konnte also nicht kosten-

frei bezogen und absolviert werden wie heutzutage. Die Abgaben

bestanden teils aus Naturalsteuern, teils aus dem Schulgelde.

Zu ersteren gehört die Ablieferung von Wein. Hühnern und

Eiern und Martinsgänsen, wie z. B. in den Schulen von Brugg

und Baden, oder in der Beisteuer von Obst und Fischen, wie in

Freiburg und an andern Orten. Diese Naturalsteuer war zu

gewissen Terminen — entweder an den vier Fronfasten, häutig

aber nur ein- oder zweimal des Jahres, an Weihnachten und

Ostern, — zu entrichten. Unter diese Abgaben ist auch die

Beisteuer zur Beleuchtung und Heizung einzureihen, die fast

allgemein eingeführt war und im Zutragen von ..kerzenstümpelin"

und ..holtzschytern" bestand.

Die Höhe des in barer Münze fälligen Schulgeldes war nach

Orten verschieden; in den schweizerischen (legenden allein variierte

es zwischen dem Minimum von 1 Schilling und dem annähernden

Maximum von 20 Schillingen pro Quartal. Bildete die Kopf-

schulsteuer für den Magister der Latein- und Stadtschule des

ausgehenden Mittelalters die Haupteinnahme, so war sie für den

Lehrer an der damaligen „Volksschule" das einzige Einkommen

da, wo der Rat sich nicht aus Mitleid herbei liess. dem Magister

der deutschen Schule ein „Almosen" in Form eines Wartegeldes

oder einer sonstigen kleinen Beisteuer zu geben.

Vergleiche mit den in Lebensmittelpreise aufgelösten Werten

dieser Schulsteuer ergeben die Thatsache, dass der Gymnasiast

des ausgehenden .Mittelalters während seines fünfjährigen Studien-

ganges eine ganz ansehnliche Summe Schulgeld zu zahlen hatte.

Folgendes zum Versuche dieser Berechnung herausgegriffene Bei-

spiel aus Luzern ist um so geeigneter, als die Schulgeldtaxe der

luzernischen Stadtschule aus dem Jahre 1508 in der genannten

Schulgeldskala des schweizerischen Gesamtgebietes die Mitte

hält. Ein jeder Schüler bezahlte damals 10 Schillinge pro

Quartal oder 40 Schillinge pro Schuljahr: letztere Summe aber

') Näheree hierüber enthält «Das sog. Katharinenbuch vom Jahre läTT."

Herausgegeben von Kranz Heineiuann. Kreiburg i. P. 1S«»6. S. 120 U. IT,

„Voll dem fronfastengeld und kurzen."
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kam im gleichen Jahre dem Verkaufswerte von 240 Eiern gleich,

da nach einer gleichzeitigen Katsverfügung in Luzern um den
Preis eines Schillings wenigstens sechs Eier verkauft werden
mussten. Diese Summe von 240 Eiern repräsentiert nach heutigen

Marktpreisen, das Ei zum Durchschnittspreise von 8 Rappen
berechnet, einen Minimalbetrag von 19 Franken 20 Rappen.

Darnach bezahlten die Studierenden und Schüler jener schweize-

rischen Städte, deren Latein- und Volksschulen den Maximal-
betrag in der Schulgeldskala aufweisen, pro Kopf ungefähr

40 Frs., während der Minimalsatz sich auf ca. 2—5 Franken

beschränkte. Bei diesen Vergleichen müssen naturgemäss die

Belegzahlen gleichen Orten und Zeiten entnommen werden, da

wir bei der steten Geldentwertung und bei dem Steigen der

Lebensmittelpreise auch in den Ansätzen der Schulgeldtaxen einen

entsprechenden Wandel sich vollziehen sehen. Ist diese Wandlung
auf der einen Seite — dank dem gesunkenen Geldwerte — ein

Steigen der Schulgeldtaxe. so ist andererseits für eine ganze

Reihe von Schweizer Städten an Stelle dieser zu erwartenden

Steigerung ein Sinken der ursprünglichen Ansätze, wie sie vom
15. Jahrhundert her bekannt gewesen, zu verzeichnen. Es er-

klärt sich dies aus dem lobenswerten Bestreben der Ratsbehörden,

<lie direkte Steuer des Kopfgeldes zu Gunsten der Schulfrequenz

und der Verallgemeinerung des Unterrichtes herabzusetzen, —
ein Streben, mit dem naturgemäss die Aufbesserung des tixen

Quartalgehaltes Hand in Hand zu gehen hatte, um den Lehrer

für den Ausfall des verminderten Schulgeldertrages zu ent-

schädigen. In interessanter Weise sehen wir dieses fortschritt-

liche Prinzip gerade an jenen Städten sich vollziehen, die, wie

Zürich, Genf. Basel, Bern, noch heute sich rühmen dürfen, als

Kulturstädte auch in der schulökonomischen Organisation vor-

bildlich voranzustellen.

Für die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts verteilen sich

einzelne Ortschaften des schweizerischen Gebietes in folgender

Weise auf die Skala des Schulgeldes: Die Minimalgrenze mit

dem Durchschnitt von 1—5 Schillingen p. Q. ist vertreten durch:

die Lateinschulen Winterthur, Brugg. Freiburg, (Senf, Zürich.

Basel (Latein- und Volksschule). Die Mitteita xe von durch-

schnittlich 10 Schillingen p. Q. ist vertreten durch Luzern, Alt-

dorf (deutsche Schule), Baden u. a. m. Die Maximalgrenze
mit 20 Schillingen p. Q. ist vertreten durch Altdorf (Latein-

schule): Winterthur (Mädchenschule) u. a. m. Im allgemeinen
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lässt sich aus dem verfügbaren Material das Gesetz heraus-

schälen, dass bei schwachbesuchten Schulen der staatliche und

fixe Lehrergehalt ein reicherer war als bei gut frequentierten

Schulen. Andererseits und im Zusammenhange mit dieser übrigens

nicht ausnahmslosen Regel findet sich bei knapp bemessenem

staatlichem Gehalte ein erhöhter Ansatz der Kopfsteuer, des

Fronfastenschulgeldes. In diesem und im Zusammenhange mit

obigem erklärt sich die Herabsetzung des Schulgeldes in Genf

im Jahre 1540 mit einem Sturz von 12 Schillingen auf einen

einzigen, in Zürich im Jahre 1549 von 4 und 2 Gulden auf 1 Vs

und Va Gulden als Folge der Aufbesserung des festen Lehrer-

gehaltes durch die Staatskasse selbst. Wir stehen im Zeichen

der Reformation und ihres günstigen Rückschlages auf die Staats-

finanzen und damit auch auf die Schulökonomie zufolge der

Säkularisierung der Kirchengüter. ')

Noch sei hier erwähnt, dass armen Schülern das Schulgeld

an den meisten Orten erlassen wurde. Häutig wurde der Schul-

lehrer hierfür aus einem kirchlichen Stipendium entschädigt. Mit

Rücksicht darauf schreibt die Ordnung der Zürcher Landschulen

vom Jahre 1684 vor: es solle ein jedes Kind „wöchentlich seinen

gewussen Schullohn bringen: wo unterdessen für einiche Hauss-

anne der Schullohn von der Küchen bezahlt wird, gegen den-

selben soll sich der Schulmeister bescheidenlich und mitleidenlieh

verhalten". -') Gerade mit Rücksicht auf das Schulgeld schützten

die Ratsbehörden die im Anstellungsakte zugesicherte Unterrichts-

sphäre doppelt gut und ahndeten Uebergriffe der Konkurrenten

mit Ordnungsbussen. So verordnete schon im Jahre 1251 der

Rat von Luzern. dass keine Schüler über das i\. Altersjahr hin-

aus die Privatschule (meistens identisch mit Volks- oder deutschen

Schulanstalten) besuchen dürfen. Fanden sich dennoch solche

ältere Jahrgänge daselbst ein, so musste der Privatschullehrer

dem Magister der lateinischen Hofschule — als dem offiziell an-

erkannten Schul Vorsteher — eine Taxe von 10 Schillingen für

jeden überjährigen Schüler als Entschädigung für den Ausfall

des betreffenden Schulgeldes entrichten. 3
)

') Verirl. ineine „Geschichte des Schul- und Uildunirslehens im alten

Freiburg bis zum 17. Jahrb." Freiburg 1895. S. 91.

2
) Verirl. Hunziker, Otto. ..Uesehichte der Schweiz. Volksschule".

Zürich 1881. 1. B.l S. 12:1

") Dula's ..( onfereuzblätter", Luzern 1851. Jahrg. 2: -1 eher das ältere

Stadtschulwesen in Luzern bis zum Jahre 1000." S. 67.
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Nach diesem Versuche, das Schulgeld zu bestimmen, dürfen

wir es wagen, an das Wesen der Gesamtbesoldung eines

Latein- und Volksschullehrers aus dem Ende des Mittel-

alters selbst heranzutreten. Angesichts des verfügbaren Raumes
müssen wir uns darauf beschränken, einige wenige typische*

Einzelbeispiele zu analysieren: dieselben sind absichtlich aus

verschiedener Zeit, und zwar aus entfernten Teilen des Schweizer-

landes gewühlt.

Vorerst die Lateinschule Basels.

Nach Fechter 1

) wurde im Jahre 1T>89 „für jede der sechs

Klassen ein besonderer Lehrer angestellt; die oberste Klasse

besorgte der Gymnasiarcha oder oberste Schulmeister: die

unterste wurde wegen der grossen Schülerzahl in zwei Abteilungen

parallclisiert und einem Lehrer und einem Adjunkte zugewiesen;

das Gesetz bestimmte, dass letztere Stelle keiner bekleiden sollte,

der nicht ledigen Standes wäre.

Der oberste Schulmeister erhielt jährlich 200 11. und 20 Vrzt, Korn

der Lehrer der fünften Klasse 11*2 „ 10 ..

„ vierten „ 90 „ .. !> ..

„ dritten „ 88 „ „ 9 „

.. zweiten „ 71 „ 8 „

» » n ersten „ 60 .. ., 'I

üeberdies hatte jeder Schüler fronfastenlich, statt wie früher

2 Schillinge, von nun an 2 Batzen zu bezahlen, welches Geld nicht

mehr der oberste Schulmeister allein, sondern zu gleichen Teilen

jeder der sechs Lehrer zu beziehen hatte. Eben diesen Lehrern

mit Ausnahme des Adjunkt8 wurden Wohnungen ehemaliger

Kapläne in der Nähe der Schule angewiesen. u

«Wie gross damals die Schülerzahl in den lat. Schulen

gewesen ist. davon giebt uns ein aufgefundenes Schülerverzeichnis

vom März 1589 eine auch für Statistiker nicht uninteressante

Nachricht; in den bisherigen 4 Klassen der Schule auf Burg

befanden sich 206, zu St. Peter 124, zu St. Theodor 24, zusammen
:{.
r)4 Schüler der lat. Schulen (daneben :5f>0 Knaben in der

deutschen und 7o Mädchen in der Martinsschulei."

Berechnen wir vorerst an Hand der Frequenzangaben die

Höhe des Schulgeldes. Von den genannten 354 Schülern, welche

die verschiedenen Klassen des Gymnasiums Basel ausmachten,

dürfen ohne Zweifel 200 als bemittelte und schulgeldpflichtige

') „beschichte des Schulwesens in Hasel bis zum Jahre 1389. S. 87.
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Zögling«1 in Rechnung gebracht werden. Diese bezahlten bei

einem Ansätze von 2 Batzen pro Quartal 400 Batzen Schulgeld,

somit im Volljahre 1000 Batzen, die sich zu gleichen Teilen auf

die Lehrer verteilen, so dass auf einen jeden die Summe von

200 Batzen traf. Dazu kommt noch das erwähnte Fixum in

Geld und Naturalvorschuss, sowie die freie' Amtswohnung. Somit,

bezog der meist besoldete Basier Gymnasiallehrer ein Maximum
von 200 Fl. als Fixum, 200 Batzen Schulgeld, 20 Vrzt. Korn

und freier Wohnung. Daneben steht das Gehaltsminimum des

Unterteil rers. bestehend in 00 Fl. Fixum, 200 Batzen Schulgeld,

.'i Vrzt. Korn und freier Wohnung. Erinnern wir uns hierbei

der oben gemeldeten Thatsache. dass um dieselbe Zeit im nahen

badischen Freiburg mit seinen auch auf Basel anwendbaren

Lebensbedingungen ein Universitätsstudent zur Bestreitung von

Kost und Wohnung und anderer, nebensächlicherer Auslagen mit

nicht ganz 50 Gulden per Jahr auskommen konnte.

Ein Beispiel aus der Westschweiz um das Jahr 1500!

Beim Uebergange des 15. in das 10. Jahrhundert betrug das

ordentliche Jahresgehalt eines Magisters der freiburgischen Stadt-

ilm! Lateinschule HO Pfund; mit Hinzurechnung des Schulgeldes

und der weitern Einnahmen dürfen wir um so sicherer die Gesamt-

einnahme auf KM) Pfunde schätzen, als hier ein zweifellos

zu niedrig gegriffener Minimalansatz von 50 steuerzahlenden

Schülern untergestellt worden, nachdem sich keine Anhaltspunkte

für die Frequenz haben linden lassen. Dazu erhielt der Magister

die freie Amtswohnung, genoss Steuerfreiheit und wurde noch

einer Reihe hier nicht mitgerechneter Zulagen und Nebeneinkünfte

teilhaftig. Auf die genannte Summe entfällt also lediglich die

Bestreitung des Haushaltes, der Kleidung und ähnlicher Lebens-

bedürfnisse. Die erwähnte Summe gestattete ihm aber bei den

freiburgischen Lebensmittelpreisen zu Beginn des 10. Jahrhunderts

die Umsetzung des .Jahresgehaltes in folgende Xaturalvorräte:

in 2000 .Mass Waadtländerwein (20 Säum), da die Mass bei-

spielsweise im Jahre 1514 einen Schilling galt: oder aber er konnte

daraus sich eine Herde von 100 Schafen erwerben, oder 2000

Pfund Rauchfleisch in den Kamin hängen oder endlich auf jeden

Tag des Jahres sich ein neues Paar Schuhe kaufen. Auf den

Tagesbetrag ausgerechnet brachte es ihm 5—0 Schillinge. Aus

diesem täglichen Verdienste konnte er sich zu seiner Zeit kaufen:

7 Kalbskopfe oder 7

—

H Mass Landwein oder 0—7 Pfund fettes

Ochsenfleisch; dagegen nur 2 Pfund Kerzen; auch verdiente er

Mitteilnniroti d. Ues. f. deutsche Erziehung- u. Scliulj,-es.-h. IX 1 1899. 23
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sich erst in nahezu 2 Tagen eine Elle Freiburger Tuches, das

im Jahre 1524 per Elle zu 10 Schillingen gewertet war. Oder
er hätte aus dem minimal gerechneten Gesamterwerl) sich kaufen

können: hundert geringe Paar Hosen oder 40 Paar besserer

Qualität (ä 2.10 Sf>. — Verglichen mit dem Taglohn eines Hand-
werksmeisters ist die Thatsache beachtenswert, dass der Tages-

erwerb eines Zimmermeisters oder Maurers der berechneten Tages-

quote des Lehrergehaltes sehr nahe kommt: um das Jahr 155<>

betrug beispielsweise der Tagesverdienst eines bessern Hand-
werkers in Freiburg 5 0 Schillinge. Dabei füllt zu Ungunsten

des Handwerkers allerdings in Betracht, dass er die Wohnung
nicht zum Voraus frei hatte, wie der Lehrer, und dass ihm die

vielen verdienstlosen Feiertage jener Zeit, wie auch sehon die

blossen Sonntage, einen nicht unempfindlichen Ausfall brachten,

so dass er im Gesamtresultat doch bedeutend hinter den Magister

zu stehen kommt.

Endlich noch ein Beispiel aus dem östlichen Gebiete der

Schweiz, aus Zürich. Hier erleichtert uns die grundlegende er-

schöpfende Bearbeitung der „Geschichte des Zürcherischen Schul-

wesens" durch U. Ernst die eigenen Untersuchungen wesentlich.

Auch dort wird (S. 127) die Schwierigkeit betont, das Gesamt-

auskommen der Lehrergehälter zu berechnen oder nach unserm

Geldwert abzuschätzen. Da im schulfreundlichen Zürich, wie

oben gezeigt, mit dem Fortschritte der Schulorganisation im

16. Jahrhundert das Schulgeld der Lateiner durch das Fixum

der Pfründen ersetzt und der Unterricht unentgeltlich wurde,

spielt der in Naturalien oder Bargeld verabreichte Pfrundbetrag

eine wichtige Rolle. Die Pfründe eines Lateinmagisters am
Grossinünster setzt Ernst für das Jahr 1500 auf den Naturalwert

von 30 fl. an und berechnet den alten Gulden mit 10 Franken

heutiger Währung. Die Wohnung des Magisters oder die Ent-

schädigung für deren Miete ist mit 15 fl. eingesetzt, der Jahres-

betrag des Quartalgehaltes (ä 40 (I.) mit ca. 150 II. (Minimal-

berechnung), so dass des Magisters Gesamtbesoldung in der Höhe

von 200 fl. nach heutiger Münze auf die Summe von ca.

:$200 Franken geschätzt wird, diejenige für einen Hülfslehrer

dagegen auf 150 fl. (2500 Franken).

Aus den volkswirtschaftlichen Berechnungen des Statistikers

Pfarrer Waser ergiebt sich, dass in Zürich um das gleiche Jahr

1500 die Unterhaltungskosten eines jungen Studierenden im

Jahre 20 Gulden oder 40 Pfunde (ca. .'{20 Franken heutiger
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Währung) betrugen. Schlagen wir nach Massgabe dieser Lebens-

umstände die jährliche Verköstigung eines Erwachsenen auf 30 11.

an und die Ausgaben für Wohnung und Kleidung auf weitere

20 fl., so dürfte mit der Summe von «50 Gulden die normale

Gesamtausgabe eines alleinstehenden Erwachsenen gefunden sein.

Dieses Jahresbudget beträgt aber nur den vierten Teil der be-

rechneten Gesamteinnahmen eines Lateinmagisters oder einen

Drittteil des Jahresgehaltes eines Provisors. Nach gleichzeitigen

Lebensmittelpreisen Zürichs abgeschätzt, konnte ein unverheirateter

..Gymnasialprofessor'*, nachdem er sich mit dem durchschnittlichen

Mietpreis von 15—20 fl. eine Wohnung genommen, aus den ver-

bleibenden 180 fl. des Jahreseinkommens kaufen : genau 40 Säume
Wein oder 4H00 Mass (der Saum zu 215 Mass galt 4,5 fl.), oder

täglich ein Paar gute Schuhe zum Durchschnittspreis von 0,45 fl.

Da der mittlere Preis eines besseren Wohnhauses in Zürich um
1550—1000 die Summe von 1000 fl. betrug, reichten beim be-

rechneten Normalhaushalte eines ledigen Lateinmagisters die Er-

sparnisse von ca. 7 Jahren aus, um den Magister Hausbesitzer

werden zu lassen.

Auch ein Vergleich des Lehrergehaltes mit den Hand-
werkerlöhnen jener Zeit bestätigt, dass die ökonomische Lage

der Lateinschullehrer in Zürich eine ganz annehmbare war.

Damals betrug der Tagelolm eines Handwerkers bei freier Kost

(..mit gewohnter Speis und Trank") 5— (> Schillinge, bei eigener

Verköstigung 10—12. Nehmen wir für einen Handwerker im

Jahre 300 Arbeitstage zu 5 Schillingen an, so erhalten wir, ab-

gesehen von der freien Kost, einen minimalen Jahresverdienst

von 1500 Schillingen oder 38 Gulden (der Gulden zu 40 Schillingen

berechnet). Hiervon gehen ca. 15 Gulden für die jährliche

Wohnungsmiete ab und höchstens 10 Gulden für Kleider-

anschaffungen: es verbleiben sonach dem Arbeiter oder Hand-

werker über seine normale Jahresausgaben hinaus noch 13 Gulden.

Zufolge dieser Berechnung ergiebt sich vergleichsweise, dass der

damalige Lateinmagister sich etwa zehnmal besser stellt in seinen

Jahresersparnissen, als ein lediger Arbeiter von damals, dem
die vielen Feiertage einen Ausfall bringen mussten, der ihn weit

hinter die Gehalterstufe des Lehrstandes setzt, Bei einem

Minimaltagelohn von 4 Schillingen verdiente sich damals ein

Arbeiter Uber seine Verköstigung hinaus erst in ca. 4 oder

5 Tagen ein Paar Schuhe, während der Netto-Tagesverdienst

des Magisters das vier- und fünffache eines Arbeiterlohnes aus-

2.T
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machte, so dass. wie wir oben in Übereinstimmender Rechnungs-

weise sahen, der Magister sich tätlich ein Paar neue Schuhe

hätte leisten können.

Endlich muss auch interessieren, wie das staatliche Fixum
der Magister des ausgehenden Mittelalters sich zu den gleich-

zeitigen Staatsgehältern der andern offiziellen Beamten
stellte. Hiebei nimmt beispielsweise der Magister der frci-

burgischen Lateinschule im Besoldungsetat der Staatsbeamten

des 16. Jahrhunderts ungefähr den 5. Rang ein. Fast überall

sind der Kanzler, der beeidigte Stadtarzt, der Prediger und —
last not least — der Henker in den staatlichen Besoldungs-

ansätzen der schweizerischen, wie auch der deutsehen Städte

jener Zeit höher bedacht, wie der Magister. In Bern bezogen

im Jahre 1439 der Büchsenmeister. der Stadtsehreiber, der

Stadtarzt Vs

—

2/»mal mehr Besoldung als der Lateinmagister;

noch im Jahre 1482 ist letzterm der Stadtphysikus um das

27* fache des Gehaltes voraus (1(K) Gulden gegen 40). Im all-

gemeinen darf — rein vom Staatsgehalte aus beurteilt — an-

genommen werden, dass Lateinmagister und ..Gymnasial-

professoren* des ausgehenden Mittelalters in der Skala der

Beamten auf die Uebergangsschwelle zwischen den obengenannten

höhern Staatsäintern und den folgenden niedrigen gestellt waren,

als: Baumeister. Bettelvogt, Rats- und Gerichtsschreiber, Toten-

gräber u. s. f.. also eine immerhin achtungswürdige Stellung

darin behaupteten. Vom Gesichtspunkte des Gesamteinkommens

aus und in Berücksichtigung des Schulgeldes und der andern

Zulagen schnellt der Magister zudem um ein Bedeutendes in

dieser Vergleichsskala empor, so dass er unbedenklich für die

meisten Städte an die ;J. oder 4. Stelle dieser Reihenfolge gesetzt

werden darf.

Nach all dem halten wir die Annahme für berechtigt, dass

es mit der finanziellen Lage des höhern Lehrstandes in der

Schweiz zu Ausgang des Mittelalters gar nicht so schlimm be-

stellt war, als bisher angenommen wurde. Auf Grund seiner

Spezialuntersuchung über die Schulgeschichte Altdorfs hat schon

Sehiffmann sich einem optimistischen Urteile zugeneigt. Für

Deutschland speziell haben Nettesheim, Panlsen. Janssen. Kriegk

und andere Forscher mit Namen von gutem Klange die frühem

pessimistischen Bedenken und Ansichten zerstreut. Kriegk

deutet die Thatsache. dass wir bis zu Ende des Mittelalters

niemals eine Klage des Lehrstandes vernehmen, zu Gunsten
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eines finanziellen Wohlbetindens: er verweist auf einen Fall, wo
der Lehrer ausser seiner freien Wohnung noch 8 Gulden Jahres-

gehalt erhielt, wogegen den beiden Bürgermeistern zusammen
nur (> und bloss soviel auch dem Stadtschreiber zugewiesen

worden seien. — A elmlich verhält es sich auch für die Schweiz.

Direkte Klagen des höhern und mittlem Lehrstandes sind auch

in der schweizerischen Städtechronik sozusagen unbekannt. Es

ist zwar möglich, dass solche Beschwerden und Klagen aus

iiinern Gründen nicht laut wurden oder durch äussere I mstande

nicht auf uns gekommen sind. Wo wir aber noch auf das eine

oder andere stossen, das uns wie eine Klage klingen möchte, ist

dies nicht kritiklos als berechtigte Standesbeschwerde hin-

zunehmen oder zu verallgemeinern. Wie viel individuelles bei

solchen Aeusserungen mitlaufen mochte, können wir gerade aus

folgendem, einzig zur Hand liegenden Beispiel eines Notrufes

aus dem Kreise einer Lehrerfamilie erkennen. Dass der Not-

schrei gerade aus Basel kommt, dessen Anstellungsverhältnisse

der Lateinschullehrer sich oben als ganz zufriedenstellende er-

wiesen haben, muss überraschen. Es enthält die Autobiographie

des nachmaligen Basler Medizin-Professors Felix Platter llö<>4).

des Sohnes des oben erwähnten Magisters der Lateinschule

folgende auf die Studienzeit bezügliche Notiz: „Wil ich wol

wusst. dass mein vatter VÜ schuldig und ein schlechte besoldung

von seim dienst, mit dischsgengeren fast sich ausbringen musst,

mir wenig ze hilf wurde kommen mögen: und mir der vatter

schrib, ich soltc mich nit auf sein gut verlassen, er wer nit ein

her, sunder ein armer ussgemergleter Schulmeister und hur. solt

nit änderst mein rechnung machen, alss wurde ich kein oder

schlecht Patrimonium haben." 1

)

Zum l eberflusse lässt sich auch noch die Stimme der um
die Zukunft ihres Sohnes besorgten Mutter vernehmen, die ihm

ins Herz redet, wie folgt: „ich besorg, mein sun. so ich stirb,

du werdest etwan, so man nit acht uf dich hatt, eb du kum recht

erwagsest, wie unsere Studenten thun. ein schlump»', die kein

hausshalterin sy, zum weib nennnen, so bist du verdorben und

wirt nichts auss dir. dan etwan ein anner, verachter dropf und

etwan deins vaters provisor. oder ein schlechter dorfpfaff.*' 2
)

Uns will scheinen, es habe hier ein nicht ehrgeizfreier

Elteintraum und dessen Fürsorge für die Zukunft des Sohnes

') Boos, H: Thomas und Felix Platter. Leipzig 1S78. S. 249.

*) Ebenda S. 150.
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die Gegenwart dem fernab weilenden Studenten in berechnend

grellen Farben vor Augen führen wollen. Die Besoldungs-

verhältnisse des Basler Magisters allein rechtfertigen und erklären

den düstern Hintergrund obigen Schreibens nicht zur Genüge.

Wohl aber mag ein solches Klagelied aus dem Munde eines

nicht staatlich anerkannten Schullehrers in voller Berechtigung

erklungen haben, wir wir gleich sehen werden.

Weniger günstig, als die eben gezeichnete Lebenslage des

höhern, offiziell anerkannten und mit staatlichem Jahrestixum

besoldeten Lehrstandes der Hoch- und Stadtschullehrer gestaltete

sich die Stellung der Volks sc hu Hehrer. Es ist deren Dasein

in der Zeit des angehenden Mittelalters eine Phase des Ringens

um Anerkennung und Existenzbereehtigung und schon von diesem

Gesichtspunkte aus nichts weniger als beneidenswert. Das Schul-

geld bildete ganz zu Anfang die einzige Einnahmequelle und aus

dieser mussten oft noch die eigene Wohnung und die Sehullokal-

miete bestritten werden. Aber auch die Schulgeldsteuer der

Volksschule galt zu Anfang als rein private Abmachung.

Gerade deshalb ist uns der Einblick in den Finanzhaushalt

des damaligen Volksschullehrers halb verschleiert und eine auch

nur annähernde Berechnung überall da verunmöglicht, wo nicht

gerade die Zahl der steuerpflichtigen Schulbesucher durch irgend

eine beiläufige Aufzeichnung zu unserer Kenntnis vorgedrungen

oder wo nicht eine „fürsieht ige** Regenz die Kopfsteuer mit einem

Fixum ablöste.

Für Deutschland hat Fischer in seiner ..Geschichte des

deutschen Volksschullehrerstandes" eine Reihe zeitgenössischer

Klagen über die traurige Lage desselben zur Zeit der Refor-

mation kundgegeben. Wir müssen dabei aber nicht aus dem
Auge lassen, dass das erwähnte rapide Sinken des Geldfasses

und Geldwertes die erschrockenen Zeitgenossen zu allgemeinen

Klagen über die wirtschaftliche Ungunst ihrer Zeit hinriss, ein

Lied, das bekanntlich seither nie mehr ganz verklungen. Direkte

Klagen über ihr Standeselend werden innerhalb des schweize-

rischen Volksschullehrerkreises des 10. .Jahrhunderts meines

Wissens doch nur sehr vereinzelt laut. Ebenso spärlich sind

die Spuren des später nicht seltenen Bettelrundganges, der sog.

„Kostkehre" („mensa ambulatoria") des Schullehrers in der Ge-

meinde herum, dieses Erbfeindes einer gedeihlichen Schuldisziplin

und unparteiischen Schulführung. Dagegen kommt das finanzielle

Missbehagen auf verschiedenartigen Umwegen zum gellenden
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Ausdruck: in dem Herumvagieren der Lehrerschaft, weniger zum
aufrichtigen Zweck eines ernsthaft geineinten Angebotes ihrer

Kräfte, als aus Berechnung auf den, mit der Abweisung obligat

verbundenen Zehrpfennig; ganz besonders ist es der bemühende

gähnende Zwiespalt innerhalb des Lehrstandes und das brot-

neidische Verhältnis zwischen Magistern und Provisoren, das uns

entgegentritt als eine böse Frucht eines mit sich und seiner

sozialen Lage nicht zufriedenen Standes. Im Interesse einer

möglichst allseitigen Beleuchtung dieser sozialen Stellung und zum
Zwecke einer Erklärung und Entschuldigung der bedauerlichen

Begleiterscheinungen müssen wir zum Abschlüsse dieser Studie

noch einiger schulökonomischer Schattenseiten gedenken,

die mächtig beigetragen haben, dem ohnehin schweren Berufe

des Lehrstandes die Lebens- und Lehrfreudigkeit zu vergällen,

Einer dieser verhängnisvollen Mängel der alten Schulorganisation

ist vor allem das Fehlen einer allgemeinen Schulpflicht, für

welche sich beim Ausgang des Mittelalters erst nur schwache

Ansätze finden lassen. Und doch musste gerade das Lehrpersonal

in einer möglichst allgemeinen Schulpflicht den Lebensnerv seines

finanziellen Auskommens erblicken in einerZeit,die denUnterhalt der

Volkserzieher ganz oder doch zum guten Teil der privaten Für-

sorge und dem Kopfgeld der Schüler Uberliess. Demzufolge

waren die Lehrer im eigenen Interesse auf die Bildung möglichst

stark besetzter Scliulklassen erpicht, zum grossen Schaden eines

methodischen Schulhaltens, einer richtigen Disziplin, wie auch

einer zu wünschenden Schulhygiene. Damit war aber zugleich

auch der Zankapfel unter die Kollegenschar geworfen. Wie ein er-

stickende*, die keimende zarte Pflanzung zu Tode würgendes

Schlinggewächs überwuchert der Brotneid die Beziehungen des

Lehrpersonals. Die Beispiele unkollegialischen Wettbewerbs, ge-

waltsamen oder listigen Ablockens der Schuljugend zum Nach-

teile des Kollegen und des eigenen pädagogischen Einflusses,

wie auch auf Rechnung des methodischen Lehrganges, würden

allein schon ausreichen, ein Buch zu füllen. Es war einfach

der Kampf des Stärkeren mit dem Schwächeren, und letzterem

als dem Unterliegenden verblieb nichts, als sein Bündel zu

schnüren, wenn nicht die Regierung jeweilen beisprang, sei es

mit einer Verfügung, welche ihm eine Altersstufe der Schüler

zusicherte, oder aber ihn für den Ausfall durch Gehaltsverbesse-

rung entschädigte.

Von den vielen verfügbaren Beispielen dieses eine: r Als
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im .Jahre 1574 die .Jesuiten in Luzern durch Eröffnung ihrer

Schule auf dem Ba^ffisserplatz dem Lehrer in der alten Hofschule

Schüler entzogen und der Magister Uber diese einschneidende

Verminderung seines Einkommens beim Rate vorstellig wurde,

entschädigte ihn die Behörde mit einer Frontastenzulage von

T» Gulden, oder statt dessen mit einem Malter Korn. — Dieses

•'ine Beispiel lässt uns ahnen, in welchem Grade die bis in die

neuere Zeit gewährte Freizügigkeit des Lehrstandes die finanzielle.

Lage der Lehrkräfte des eigenen Landes schwächte. Es über-

stieg das Angebot um Vieles d s Mass der Nachfrage. Die

Rechnungen der verschiedenen Schweizerstädte sind reichlich mit

Eintragungen von Spenden und Almosen gespickt, welche von

der Behörde den Bewerbern Lei abschlägigem Bescheide mit-

gegeben wurden. Durch dieses Wandern, gleich den fahrenden

Schülern, erhielt manch einer einen Posten, den er zufolge seiner

Vorstudien und Kenntnisse nicht verdient hätte: allein es war

gerade eine Lücke in der Schulleitung da, und der fremde Wander-

magister kam zur gelegenen Stunde. Durch üble Erfahrungen

gewitzigt, beginnen die Behörden schon im 10. .Jahrhundert bei

Besetzung von Lehrstellen etwas kritischer vorzugehen: eine

Probezeit wird hier und da verlangt: auch mussten Empfehlungen

und Zeugnisse schulfreundlicher und angesehener Männer den

Weg zum Magisteramte ebnen helfen. Von Antrittsprüfungen.

Probevorlesungen und dergleichen verlautet aller aus dieser Zeit

so gut wie nichts.

Der Fluch dieser mangelhaften Organisation des alten Schul-

wesens traf in erster Linie und doppelt empfindlich jene Institute,

welchen der staatliche Arm weder Rechtschutz lieh, noch der

Forderung des Lehrpersonals gegenüber den Schülern oder

deren Eltern Xachachtung verschaffte. Diese Ungunst, unter

der die Neben-, Privat- und Winkelschulen und wie diese Vor-

läufer der nachmaligen Volksschule alle hiessen, zu leiden hatten,

übertrug sich somit in der vollen Ausdehnung auf das Lehrer-

personal selbst. Zuerst verpönt und von den Magistern der

latein. -deutschen Stadtschulen als Konkurrenten verfolgt, hatten

sie beide, die Elementarschulen wie ihre Vorsteher, einen schweren

Stand und «'in recht kümmerliches Dasein. Sie mussten froh

sein, nur geduldet zu werden, geschweige denn, dass sie auf eine

staatliche Unterstützung zu rechnen hatten. Oft aber ging eine

von oben herab inscenierte Hetze durchs Land. Jn der Hegel

war das offizielle Schulpersonal der Lateinschule bei seinem
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Gönner, dem Rate und Schulvorstand, vorstellig geworden über

den Schaden und die finanzielle Einbusse, die der volkstümlicher«'

Zug der Elementarschule für die (lat.) Stadtschule bedeute. Um
das gesetzlich angestellte Lehrpersonal in seinem verbrieften

Rechte zu schützen, erliessen die Regenzen dann Verbote für

den Besuch der Volks-Privatsehulcn: oder sie schnürten durch

Verordnungen und Altersbestimmungen deren Besucherkreis so

ein. dass die scheinbare Duldung doch einem Ersticken gleich-

kam. Oft waren derartige Erlasse blosse Scheinhandlungen, mit

denen man formell dem offiziellen Schulpersonal gerecht zu

werden glaubte. Aufhalten Hess sich nun einmal die zum Be-

dürfnis gewordene nationale Volksschule nicht mehr. Gerade

die Thatsache. dass in einzelnen Städten die Verbote der Winkel-

schulen periodisch wiederkehren, beweist uns. dass mit deren

Auflösung entweder nicht vollends Ernst gemacht wurde, oder

nicht gemacht werden konnte Dann kam aber auch für die

Volksschule die erlösende Zeit in Form einer, wenn auch nur all-

mählichen staat liehen Anerkennung und finanziellen Beihilfe: letztere

vorerst als Vergütung der Lokal- und Wohnungsmiete, dann in

einer weiteren bescheidenen Zulage, dem sog. Wartegeld, das sich

dann zu einer regelmässigen Quartal- oder Jahresbesoldung her-

ausbildete. Ausnahmsweise gab es auch in der Schweiz Städte

und Landesteile, deren Regenzen in anerkennenswerter Weise

schon früh mit dem privaten Schulsinn wetteiferten und nicht

Zögerten, die Elementarschule als ebenbürtige l'nterriehtsanstalt

zu behandeln.

Angesichts des nicht sehr bedeutenden staatlichen Fixums,

wo überhaupt von einem solchen gesprochen werden darf, ist es

einleuchtend, dass die Existenz des Volksschullehrers um so kümmer-

licher war. je geringer die Zahl seiner Schüler und je kleiner

somit auch der Ertrag der Kopfsteuer. Noch schlimmer war er

daran, wenn er nur einer Winterschule vorstand und demzufolge

auch bloss zwei Fronfasten- und Schulgeldgefälle in Rechnung

bringen konnte. Ein typisches Bild eines solchen armen Schluckers

bietet uns der bekannte Bündner Schulmeister und Chronist Hans

Ardüser, der zu Ende des 1<>. Jahrhunderts in Maienfeld als

Magister wirkt«'. Er erhielt von der Gemeinde einen Zuschuss

im Betrage von t> Gulden: daneben bezog er als vertragliche

Kopfsteuer „als Fronfasten «> Schilling Schulgeld" von jedem

Schüler. Er gab Unterricht im Schreiben und Lesen in der

deutsehen Sprache, und zwar dauerte der Unterricht nur den
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Winter über. Während des Sommers verschaffte sieh unser

Magister seinen Unterhalt als Wanderkünstler, indem er in da-

mals üblicher Weise um ein billiges Geld die Häuser mit Sinn-

sprüchen, Emblemen und Figuren bemalte. Ueber die Zahl

seiner Winterschüler macht er in seinen Aufzeichnungen wieder-

holt Angaben, so dass wir mit Hilfe dieser Notizen den Schul-

lohn für das Wintersemester ermitteln können. Einmal waren

es 45 Schüler, dann hielt sich eine Zeitlang (1599—1605) die

konstante Zahl 50, Knaben und Mädchen. 1

) Rechnen wir zwei

Fronfasten-Gefälle — 13. Dezember und 14. Februar — für die

Winterschule bei einer Besucherzahl von 50 und mit Hinzu-

rechnung des Fixums, so erhalten wir einen Ertrag von 0 Gulden

und 600 Schillingen, in Auflösung insgesamt 36 Gulden, den

damals in Graubünden in Umlauf gesetzten rheinischen Gulden zu

20 Schillingheller anschlagend. Ardüser hat uns selbst einen

Anhaltspunkt zur Abschätzung dieser Gehaltsumme geboten, in-

dem er in seiner Chronik klagt, dass nun (im Jahre 1605) eine

„Crinne-
4 Schmalz 13 Kreuzer koste, wo man sonst um 6 Kreuzer

genug bekommen und die Mass Milch um einen Kreuzer ge-

kauft habe. Nun machen die 36 Gulden nach damaliger Münze

617 Kreuzer aus, den Gulden zu 120 Heller, den Kreuzer zu

7 Heller gezählt. Hei der beklagten Verschlechterung der Zeiten

konnte also Ärdüser im -Jahre 1605 nicht mehr die volle Zahl

von 697 Mass Milch gegen seinen Wintergehalt eintauschen, wie

noch einige Zeit vorher.

In volks- und schülerreichen Städten wie Zürich stellte

sich auch der Volksschullehrer verhältnismässig besser. In

Zürich, wie fast überall, bildete das Schulgeld die Hauptein-

nahmequelle des Volksschullehrers. Nach Ernst (S. 170) betrug

dasselbe ums Jahr 1576 in seiner mehrgliedrigen Zusammen-
setzung:

als Schulrechttaxe per Jahr und Kopf .... 0,125 Gulden,

als Holzgeld per Jahr und Kopf 0.125

als Fronfastengeld für Lesen per Jahr und Kopf 1,50

als Fronfastengeld für Schreiben per Jahr und Kopf 2

als Fronfastengeld für Rechnen per Jahr und Kopf 4

zusammen 7,75 Gulden pro Kopf als Schulsteuer- Maximum
gegenüber einem Minimum von 1,75 Gulden, je nachdem nur ein

') Hans Ardnsers rhiltische Chronik, hs<*. von J. Hott. Chur 1877.

Anhang: Ardfisers Seihst hiographie S. 14—26.
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Lehrfach oder dann der ganze Umfang des Unterrichtes durch

den Schüler belogt und dementsprechend auch bezahlt wurde. In

heutige Währung umgesetzt, bewegt sich daher das Schulgeld

zwischen den Ansätzen von 20 bis zu 105 Franken. Die Miete des

Schullokals (bisweilen identisch mit der Lehrerwohnung) wurde

vom Staate vergütet, welcher darüber hinaus dem Vorstande der

Volksschule jährlich 0 Bitttt Kernen a 1 Gulden zukommen Hess.

Demnach konnte, wie Ernst sich äussert, „das Einkommen eines

deutschen Schulmeisters bei einer grossen Schülerzahl und dem
hohen Schulgeld eine ganz bedeutende Höhe erreichen. Nach

eigener Berechnung kam ein Schulmeister in seiner alten Schule

(vor dem Jahre 1580) mit 200 Schülern auf nahezu 300 Florin

(4000—4500 Franken). Das war aber jedenfalls eine Ausnahme-

stellung: bei der geringsten Schülerzahl von 20 Schülern mochte

sich die Gesamtbesoldung höchstens auf 50 Fl. oder 700 bis

800 Fr. belaufen. Dies war nun allerdings ein kärgliches Aus-

kommen, mit dem sich wohl die meisten deutschen Schulmeister,

zum voraus natürlich die Lehrfrauen, begnügen mussten.'" Hier

wie an fast allen anderen Orten ist die Schülerzahl und ganz

besonders die Kombination der bezahlten Schulfächer von Seiten

der Besucher uns verhüllt, die Möglichkeit einer ^tatsächlichen

Berechnung somit entzogen und sonach jede Abschätzung des

Gesamteinkommens in das Gebiet der Mutmassungen entrückt.

Bei all' diesen hypothetischen Voraussetzungen wollen wir aber

doch für Zürich und andere volksreichere Schweizerstädte jener

Zeit an ein Besucherminimum von 20 Steuerzahlern, wonach

Ernst die Mindesteinnahme berechnet hat, nicht gern glauben.

Für kleine Orte und namentlich für die ältesten Landschulen

dagegen werden wir uns damit zu bescheiden haben, und für

letztere wird auch die Lesart von dem kärglichen Auskommen
der deutschen Schulmeister und Lehrgatten in ihrer vollen Be-

deutung zutreffen.

Vielerorts hielt überdies der Bestallungsbrief den Magister

an, aus seinem Jahresgehalte noch einen Hilfslehrer anzustellen

und zu besolden. Diese unter Umstanden empfindliche Ver-

pflichtung hat die Reihe der schulökonomischen Missbräuche
noch vermehrt. Sie gab Veranlassung zu einem widerlichen

Feilschen und Markten um das Hilfslehreramt. bei dem dann nur

zu oft ein Minimum der Gehaltsforderang und nicht die Be-

rufsfähigkeit — den Ausschlag gab.

Ja, es kam so weit, dass die Oberlehrer ihre Hilfslehrer gar
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nicht mehr bezahlten, sondern gegenteils diese Stellen gegen be-

stimmte Abgaben dem meistbietenden Kandidaten zuwiesen, ganz

nach Art des modernen Seitenstückes im Gasthauswesen, in dem
die Anstellung eines zahlenden oder doch nicht fix besoldeten

Dienstpersonals im Hinweise auf die zu erwartenden Trinkgelder

bereits da und dortWurzel gefasst hat. Wie heute dabei das reisende

und konsumierende Publikum an Stelle des Gastwirtes bezahlt, so

warf sich der Provisor ausbeutend auf die Schulerschar. Beim
Meister konnte er ablernen, auf welche Weise alle formellen Ein-

richtungen des Schullebens zur Aufbesserung der eigenen

Finanzen sich nutzbar machen Hessen. Der Lehrmittelverlag

war vielerorten gleich einem verbrieften Hecht Monopol des

Lehrpersonals. In Basel z. B. mussten Schüler, die ihre Lehr-

mittel von anderswoher bezogen, dem Lehrer für den Ausfall ein

..Anhebegeld* bezahlen.

Aber die mangelhafte Schulorganisation zog noch mehr der

bedauerlichen schulökonomischen Unsitten und Krebsschäden nach

sich. Das Schulgeld brachte den Schullerer in ein dem richtigen

Schulbetrieb schädliches Abhängigkeitsverhältnis zu der Schul-

jugend. Die Kinder wollten schonend behandelt sein, da wo es

ganz den Eltern anheimgegeben war. ihre Sprösslinge zu Hause

zu behalten, in die Schule zu senden oder ihr wieder zu ent-

ziehen. Das Institut der Schulgeld-Steuer jener Zeit führte auch

leicht zu einer Bevorzugung der Reichen, der Steuerzahlenden,

da wo die Armen gesetzlich davon dispensirt waren. Wo letzteres

nicht der Fall, lag die Versuchung zur Ausbeutung und Be-

drückung der Dürftigen nahe. Kam es doch damals selbst vor,

dass die Magister den Schülern um blankes Geld schulfreie Tage

verkauften. Unter den altdeutschen Handschriften der Basler

Universitäts-Bibliothek befindet sich nach Fechter in der deut-

schen Umarbeitung der ..Summa eonfessorum" des .Johann von

Freyburg (1:114) durch den Predigermünch Berthold Huenlen fol-

gende interessante Stelle über die Ausbeutungssucht des mittel-

alterlichen Lehrstandes:

„Das Kappittel eins pistumbs unn der ander kilchen sollen

einen Schulmeister trachten umb sinen sohl und Ion : darumb soll

er die Schüler leren. Und wenn der Schulmeister nit soldes hete.

so möcht er umb sin arbeit bitten von den Schülern, die rieh

weren den sohl und nit von den armen. Aber bette er ge-

machten sohl (d. h. fixen Gehalt) und dorumb bette, so tete er
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symonie und würd sünd. Aber gebe im jeman von willen und

von liebe etwas, dz möcht er nemen.

Ayn Schulmeister, der sinen schülern git, umb gelt tag ze

tiren, die man nit firet in der kilchen — oder wil nit geben den

schülern, tag zo firen, do man tiren solt, dann umb gelt, der tut

sünd und ist symonie. Aber git er etlich Werktag sinen schülern

ze tiren durch lust und spils willen, irem libe ze trost, um gelt,

das ist nit symonie, sunder es ist ein böss gewinn.' 4

Noch in anderer Weise hat die mangelhafte Regelung der

ordentlichen Lehrgehälter der schulökonomischen Seite Übel mit-

gespielt. Die Schulordnungen sprachen meistenorts den er-

sparten Ueberschuss an Brennholz nach Winterschluss dem
Magister zu. Wie nahe musste — zumal bei knappem Jahres-

gehalte — die Versuchung liegen, durch sündhafte Sparsamkeit

es dahinzubringen, dass die Schulstube in eben dem Masse kalt

blieb, als sich der private Holzspeicher des Lehrers füllte. Be-

kanntlich musste vielerorts bis in unser Jahrhundert hinein jedes

Kind das tägliche Schulscheit gleich dem Schulheft über Eis und

Schnee, oft auf weitem Weg, in die Schule mitbringen. Der

segensreiche Centralisationsgedanke lag noch in so weiter Ferne,

dass die Gemeinden lange nicht — und auch nur auf dem Um-
wege einer sog. Kerzen- und Holzsteuer pro Schülerkopf — sich

dazu verstehen konnten, das Holz- und Leuchtmaterial in Kol-

lektivverabreichung der Schule zuzuführen. Deutschen und auch

schweizerischen Schulordnungen kann entnommen werden, dass

zur Beleuchtung der winterlichen Morgenstunden — die Schule

begann damals fast durchweg um 0 I hr morgens — auf je sechs

Kinder eine auf einen Holzleuchter gesteckte Wachskerze kam.

Wo die Kinder die nötige Anzahl Kerzen nicht selbst als Xatural-

lieferung herzubringen hatten, bezahlten sie wenigstens eine ent-

sprechende Kerzensteuer. Wir sehen, die Periode des Kien-

spanes und der Rodelkerze liegt uns zeitlich viel näher, als

unser verwöhntes, modernes Gefühl uns glauben macht. Gewiss

war bei obengenannter Verteilung die Beleuchtung eine nicht allzu

üppige; wenn dann erst noch zu Gunsten eines besoldungsarmen

Dorfschulmeisters, dein von Amts wegen die nicht verbrauchten

Winterkerzen zur Aufbesserung der Besoldung zufallen sollten,

an diesem ohnehin kargen Beleuchtungsinaterial gespart wurde,

so erscheint eine solche verkehrte Oekonomie, die zu Gunsten

der Staatskasse und unter finanzieller Belastung der Schulfreund-
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liehen Familien die Schulhygiene mit Füssen tritt, unseren

modernen Begriffen als eine schwere Versündigung an der Jugend,

an der hoffnungsvollen Generation der Zukunft.

An eine andere ähnliche Weise der Ausbeutung der Schul-

jugend zur Besserstellung des Lehrpersonals erinnert die sog.

Fenstersteuer, wie sie im Spät-M ittelalter wiederholt zum Aus-

drucke gekommen.

Ein für dieselbe, wie für die übrigen schulökonomischen

Unsitten jener Zeit recht bezeichnendes Aktenstück aus dem
Jahre 1454 ist in meiner freiburgischen Schulgeschichte mit-

geteilt. Die Urkunde behandelt in Form eines Rechts-Entscheides

den Hausstreit zweier freiburgischer Schullehrer. Vorerst drehte

sich jener um die sog. Weihwasser-Verteilung. Es gehörte näm-

lich zu den verbrieften Obliegenheiten des Magisters, den Stadt-

bewohnern zu gewissen Zeiten Weihwasser ins Haus zu bringen.

Vernachlässigung dieser Pflicht wurde in einem Falle, im Jahre

1438, von Seiten der Schulbehörde mit Sperrung des Lehrer-

gehaltes und nachfolgender Entsetzung beantwortet. Im ge-

nannten Streite nun verlangte der eine der Schullehrer, der Er-

lös aus diesem Weihwassergange solle zu gleichen Teilen, ohne

Abwägung der einzelnen Leistungen, unter die beiden verteilt

werden; der andere beanspruchte sowohl die Verabreichung des

geweihten Wassers („aiguebentes, aiguebenistes") an die Schüler,

resp. an deren elterliche Häuser, wie auch den Erlös hierfür,

voll und ganz zu eigen. Der Entscheid der Ratsbehörde bezüg-

lich dieses einen strittigen Punktes lautet in getreuer Anlehnung

an den mittelfranzösischen Originaltext: von dieser Zeit an und

während „der Miethe der Schule" durch die beiden Schulmeister

soll das Amt des Weihwasser-Austeilens beiden zu gleichen

Hälften zufallen, sowohl dem, der weniger Schüler hat als der

andere und als das Amt erforderte, nämlich die Hälfte, als

auch dem anderen, damit kein Schüler von beiden zugleich

Weihwasser erhalte (besser: ..nehmen müsse").

Dieser Passus, so dunkel er scheinbar ist, spricht deutlich

genug für das unwürdige .Joch, in das der Schullehrer damals

zufolge der Besoldungsverhältnisse eingespannt war. Noch besser

erhellt dies aus dem erwähnten Punkte der Fenstersteuer. Dies-

bezüglich entschied die Behörde: Die fremden Schüler, welche

bei «lern einen Lehrer, oder in der Schule selbst wohnen, sollen

nicht verpflichtet sein, die Fenstersteuer zu bezahlen; sollten die

in der Stadt wohnenden Schüler jedoch nicht zahlreich genug

Digitized by Google



19. Ueber die soziale U. ökonomische Stellung d. Schwei/.. Lehrstande* etc. 363

sein, den Steuerbetcag zu decken, so soll die Steuer ganz nach

der Schülerzahl eines jeden Magisters bestritten und der Erlös

dementsprechend unter die beiden Lehrer verteilt werden. Es

beruft sich die Behörde bei diesem Entscheide auf das „Miet-

verhältnis" („ferme") von Schule und Schullehrern. Bei einer

so entwürdigend niederen Anschauungsweise, welche die Schule

als Mietobjekt behandelte und dem Mieter das Recht der Unter-

miete und sonstigen damit zusammenhangenden Ausbeutung

zugestand, dürfte uns wenig erstaunen, wenn das Lehrpersonal

so unedel gehandelt hätte, dass es selbst auf den Gedanken ver-

fallen wäre, sich auch die Lichtfülle, oder Fenster, oder doch die

günstiger belichteten Fensterplätze bezahlen zu lassen. Entbehrte

eine solche, bisher auch unwidersprochen gebliebene Hypothese

einer gewissen inneren Berechtigung nicht, so möchten wir doch

mit grösserem Nachdruck den Kommentar auffrischen, mit dem
wir schon in der freiburgischen Schulgeschichte den citierten

Urkundentext zur Aufhellung begleiteten, und wo es heisst:

„Vielleicht handelt es sich auch um die Beschaffung von — da-

mals noch teuren — Glasfenstern: obwohl die Seckelmeister-

Rechnungen in dieser Zeit häufig Reparaturen des Schulhauses

verzeichnen, die stets auf Kosten der Staatskasse geschahen,

bieten sie doch zur Aufhellung jener Fensternotiz keinen An-

haltspunkt.
44 Seither hat sich über die Fenstersteuer Fischer in

seiner „Geschichte des deutschen Volksschullchrerstandes 41
(Liefe-

rung 1, S. 34) in folgender Weise geäussert: ..Die Fenster, die

bei Beginn des Sommers im Befehl des Rates vom Schulmeister

gehoben und sorgfältig aufbewahrt sind, damit sie unbeschädigt

blieben, weiden wieder eingesetzt und mit Papier ausgebessert.

Sind sie gar zu schadhaft, so zahlt jedes Kind zwei Pfennig,

und es werden neue Scheiben eingesetzt.
41 — Wenn eine solch«'

Deutung den erwähnten Text auch nicht vollauf dem Verständnis

erschliesst, darf ihr doch unbedenklich zugeneigt werden.

Mit diesen Streiflichtern über die schulökonomischen Un-

sitten jener Zeit und ihren Widerschein auf das soziale und

finanzielle Verhältnis und Leben des Lehrstandes hoffen wir. dem

Ziele unserer Althandlung doch in dem Masse gerecht geworden

zu sein, dass — wie wir glauben — der zugestandene Umfang
einer gewissen Abrundung des Themas nicht entbehrt, wenn auch

das Ganze noch so weit vom Ideale der erschöpfenden Behand-

lung absteht. Vor Erreichung einer solchen werden wir auch

mit dein endgültigen Urteil über die soziale Stellung des Lehr-
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Standes von damals und mit einer vergleichenden Nutzanwendung

fllr die Gegenwart noch zurückhalten müssen.

Neben anderen, mehr oder weniger abgeklärten Resultaten

wird aber aus unserem mangelhaften Versuche auch die That-

sache als erfreuliche Wahrheit unbedenklich hertlbergenonimen

werden können: dass mit der modernen Verallgemeinerung des

ßildungswesens auch die moralische und gesellschaftliche Stellung

des Lehrstandes geadelt und in der Hochschätzung gehoben

wurde. Dieses berechtigte Selbstgefühl möge uns tröstlich be-

gleiten, die wir vielleicht im Verlaufe dieser Ausführungen über

die früheren Bedingungen des Lebensunterhaltes nach den Fleisch-

töpfen des 15. und 16. Jahrhunderts trelüstig werden wollten;

dann mögen wir dabei nicht vergessen, dass das getlügelte Wort

von der „guten alten Zeit" an seinem Werte verliert, wann es

in kritikloser Einseitigkeit oder in schwärmerischer Verallgemeine-

rung im Munde geführt wird.
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Geschäftlicher Teil.

Mitteilungen aus den Gruppen der Gesellschaft.

Bericht der Gruppe Schweiz 1898/99.

Die Vereinigung für sehulgesehichtlichc Studien in der Schweiz,

gegründet 1KKT> in Frei bürg, reorganisiert und zugleich als Gruppe

„Schweiz" der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschiehte

konstituiert lHJr2, hielt ihre Jahresversammlung den 1. Oktober IS!M>

in Hailen ah. Na« h der Aufnahme von vier neuen Mitgliedern kamen

zuerst die Jahresgesch iifte an die Reihe. Die Jalursrechnung erwies

hei fr. :MT) Einnahme und fr. 23S Ausgabe einen kleinen Itthksehlag

von" fr. 5,17 auf, Saldo auf neue Rechnung fr. H7.4U.

Für die Kommission zur Erstellung eines Hei vetiahcftes

in den „Mitteilungen- referierte Dr. <>. Hunziker in eingehender

Weise. Da die Redaktion der Mitteilungen im Heft :? «les Jahrgangs 1K!>!)

p. 251/252 bereits in so überaus freundlicher Weis»« der Thiitigkeit be-

sagter Kommission «gedacht hat. können wir uns hier ganz kurz fassen.

Von 44 (Zirkulären zur Bethätigung blieben *» unbeantwortet, bei den

übrigen standen 21 Ablehnungen 17 eventuelle Zusagen gegenüber. Da

uns von der Sehriftleitung von vornherein in Aussicht gestellt worden,

das« in Jahresfrist eventuell ein zweites Helvetiaheft zur Ausgabe ge-

langen könnte, hielten wir uns bei den Verhandlungen nicht ängstlich

an den In»fang von fünf Bogen, der uns für ein Heft vorgeschrieben

war. Als Einsendefrist war der Jl. Oktober 1 S« H » festgesetzt. Schon

vor der .Jahresversammlung lagen mehrere Arbeiten im Manuskript vor:

diejenige Ober die soziale und ökonomisch«' Stellung der

Lehrer im 15. und IB. .Jahrhundert wurde von dem Verfasser.

Herrn Bibliothekar Dr. Franz Heinemann in Luzern, der Jahres-

versammlung vorgelesen und von derselben mit hohem Interesse und

allgemeinem Beifall angehört.

Da schon damals die Schriftleitung in Berlin wünschte, bereits

Mitte Oktober mit dem Druck beginnen zu können und «lie vier in

der ersten Hülfte «les Monats nach Berlin abgesandten Arbeiten den

'mg eines Heftes allein schon überschritten, mussten mehrere

Arbeiten, «Ii«
1 ebenfalls noch vor dem Sl. Oktober eingingen. leider für

«las zweite Heft zurückgelegt werden: es sind di«'s die sehr wert-

vollen Beitrage «les Herrn Seminarlehrer Flury in Bern über «lie

bernische Schulordnung von 154N und «les Herrn Schulinspektor

Dr. Hess in Basel: Die Ordnung «ler deutschen Schule zu Barfüssen

in Basel 1597. Ausserdem steht auch bereits »'ine Arbeit von Herrn

S« hulsekretilr Zollinger in Zürich über Hedinger und Comenius für

das zweite Heft in sicherer Aussicht.

Endlich beschloss die Jahresversammlung mit Freuden ihre Zu-
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>t iiiiniuiii^ zu piner Anregung des Herrn Dr. Wetterwald in Basel

für «Ii«' am s. Oktober IHDfl zusammentretende Delegiertenkonferenz des

Schweizerischen Lchrervereins. Inhalt niul Erfolg dieser Anregung

zeigt folgende Mitteilung, die der Antragsteller nach unserni Wunsch
aufzusetzen die (iüte hatte:

„An der Delegiertenversammlung des sehweizerisi heu Lehrer-

vereins vom S. Oktober lSi>!> in Hern maehte Dr. X. Wetterwald im

Einverständnis mit dem Gentralaussehuss die Anregung, es möehte die

Schweiz. Lehrerschaft die „Bearbeitung der Geschichte der pädagogischen

Vereine und der kanttmalen S< hulgesehichten im V.l. Jahrhundert" sich

als Arbeitsfeld für die nächsten Jahre auswählen. Kr begründete die

Anregung mit dem Hinweis auf den Wert solcher geschichtlicher Unter-

suchungen. Wenn die Fortentwicklung des pädagogischen Lebens und

der gesetzgeberischen Akte im Krziehungsweseu eine naturgoitt&sse sein

soll, sti muss sie den Zusammenhang mit den früheren Zuständen

wahren; darum ist eine genaue Kenntnis vergangener Schulverhältuisso

notwendig. In unserer schnelllcbigcn Zeit vergisst man leicht und rasch

die Bestrebungen früherer Zeiten und früherer Arbeiter auf dem Feld

der Jugenderziehung: man verkennt daher oft die vorausgegangeneu

Arbeiten, weil man sie eben nicht kennt; darum sind namentlich für

die jüngere Generation unter der Lehrerwelt historische l'ntersiu Illingen

über Schulzustände sehr wertvoll und lehrreich.

Diese historischen Arbeiten müssen aber allen Anforde-
rungen einer wissenschaftliehen Forschung und Darstellung
entsprechen: Quellenforschung und kritische Beleuchtung
der einschlägigen Verhältnisse sind notwendig.

Da in der Schweiz bereits eine Gesellschaft für Er-

ziehung*- und Sehulgeschiehto existiert und da die Mitglieder

derselben mit historischer Forschung vertraut sind, empfiehlt

es sich, dass der schweizerische Lehrerverein die angeregte

Arbeit in Verbindung mit derselben auszuführen sucht.

Daher folgende Anträge:

1. Die Delegierten-Versammlung des Schweiz. Lehrervereins empfiehlt

der schweizerischen Lehrerschaft die Bearbeitung der Geschichte der päda-

gogischen Vereine und der kantonalen Sehulgeschiehte im Ii). Jahrhundert:

die Darstellung soll eine quellenmässige und wissenschaftliche sein.

2. Der Centralaiisschuss wird beauftragt, sich mit der bestehenden

Gesellschaft für Krziehungs- und Sehulgeschiehte in Verbindung zu

setzen, um ein Arbeitsprogramm aufzustellen, das den kantonalen

Sektinnen als Wegleitung in dieser Angelegenheit zuzustellen ist.

Der Präsident des Schweiz. Lehrervereins, Herr Krziehungsrat

Fr. Fritschi, von dem die Anregung ursprünglich ausging, erklärte

sich mit den Anträgen einverstanden, und so wurden sie einstimmig
zum Beschluss erhoben." Hz.
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I. Geschichte der Dorfschule Dothen. Von Pfarrer A. Krank«'. 1

1.

Aus der Geschichte der Dorfschule Dothen im

Grossherzogtum S.-Weimar (1500—1811).

Von Pfarrer A. Franke in Dothen.

Das weimarische Dörfchen Dothen, über dessen Schule

nachstehende Mitteilungen teils aus den Kirchrechnungen und

Schulakten der dortigen Pfarrei, teils aus den im Geh. Staats-

archiv zu Weimar aufbewahrten, die Schulstelle zu Dothen be-

treffenden Akten des Kurfürstl. Sachs. Konsistoriums zu Leipzig

entnommen sind, gehörte ehemals zur Herrschaft Tautenburg,

welche unter der Oberlehnsherrlichkeit des sachsen-albertinischen

Hauses stand, lüö.J von diesem eingezogen und den Herzögen

zu Sachsen- Zeitz zur Benutzung übergeben, später dem Kur-

fürstentum Sachsen einverleibt und 1815 an das Grossherzogtum

Sachsen -Weimar abgetreten wurde. Die Reformation fand hier

Eingang nach dem Tode Herzog Georgs 1530: 1570 wurden die

Parochien der Herrschaft Tautenburg der Kursachs. Inspektion

Eckartsberga zugewiesen, bis — im Jahre 1004 — für dieselben

eine besondere unter das Konsistorium zu Leipzig gestellte

Superintendentur in Frauenpriessnitz begründet wurde.

Von einer Schule oder einem geordneten Schulunterricht in

der Gemeinde Dothen findet sich bis gegen Ende des 10. Jahr-

hunderts nicht die geringste Spur. Nicht einmal eine besondere

Küsterei scheint es bis dahin gegeben zu haben. In dem

Kirchenvisitationsbescheid der Superattendentur Eckartsberga von

1575 wurde angeordnet, dass „nach anWeisung der GeneralArtikel

in mangelung des custodis zwene Groschen von den Hausgenossen

dem Pfarrher gereicht werden sollen". Wahrscheinlich ist erst

infolge der unter Kurfürst August 1580 errichteten Kirchen- und

Mitteilungen d. Oes. f. deutsehe ErxiebUOfft« u. ScbUlffCtCh. X I 190U 1
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2 Mitteilungen d. Ges. f. deutsch*' Krziehungs- n. S<-hulfresch. X.

Schulordnung die erste Anregung zur Gründung einer Küster-

und Schtildienerstelle gegeben worden. Diese Kirchen- und

Schulordnung enthält ja die Bestimmung, „dafs, wo noch zur

Zeit durch die Custoden oder Kirchendiener nicht Schulen ge-

halten, solches mit Rath derer Erb- und Gerichts-Herren, auch

des Visitatoris und unserer Ambtleute aufgerichtet, und dahin

getrachtet werde, dafs jederzeit die Küstereien einer solchen

Person verliehen werden, die schreiben und lesen könne, und

wo nicht durch das gantze Jahr, doch auf bestirnte Zeit, be-

sonders im Winter, Schule halte, damit die Kinder in dem Kate-

chismo, und im Schreiben und Lesen etlicher massen unterwiesen

werden möchten". JöiH) teilt nun zum ersten Male der Pfarrer

die 2 Gr. Quartalgeld, die er bis dahin allein bekommen hat.

mit dem Küster. 1597 wurde eine Küsterei, ein „Kirchhaus*,

gebaut und den Gemeinen zum Bau dieses ersten Dothener

Schulhauses ..auf Bewilligung der Obrigkeit 13 alte Schock

10 Gr. ') aus dem Gotteshause gesteuert". Dieses Kirchhaus war

dicht an die Kirche angebaut und auf die einfachste Weise ein-

gerichtet. Ein Ofen für 1 a. Seh., ein Wassertopf (Ofenblase)

für 2 Gr. — diese Ausgabe findet man in den Kirchrechnungen

der folgenden Jahre sehr häufig wieder — , zwei Bänke für

1 a. Seh. 4 Gr. — das war die ganze erste Einrichtung. So

konnte auch das im drei ssigjährigen Kriege herumziehende Kriegs-

volk, welches mehrmals das Dorf plünderte und. „weil die Leute

nichts mehr geben wollten, dem Pfarrer die Schweinskoben zer-

hieb", in der Schule keinen grossen Schaden anrichten und

begnügte sich damit, die Schulfenster einzuwerfen (1080). —
Selbst für die bescheidenen Ansprüche eines damaligen Schul-

dieners war wohl dieses erste Schulhaus zu armselig, sodass

man schon bald zu einem Neubau sich gezwungen sah. Aber

auch das nun (1655) erbaute zweite Schulhaus, welches bis

1837 die Bildungsstätte der Dothener Dorfjugend geblieben ist

(durch Umbau wenig verändert, steht es jetzt noch), unterschied

sich äusserlich und innerlich sehr wenig von einem geringen

Bauernhause. Unter dem mit Strohschoben gedeckten Dache

befand sich der einzige Wohnraum mit Lehmfussboden; derselbe

Raum diente zugleich als Unterrichtsstube. Für die wirtschaft-

») 1 altes Schock = 20 Groschen, 1 Gr. = 12 Pfennig««, 1 Pf. = 2 Heller.

(Um 1000 erhielt ein Maurer oder Zimmermann in Dothen 2—3 Gr. Tagelohn,

ein Scheffel Kalk kostete damals 8-12 Gr.. 1 Hundert Ziegel 6»/2— 7 Gr.,

1 Schock Schindeln 3 Gr.. 1 Schock Schindelnägel 8 .<.
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1. (i «'Schicht«- d«r Dorfschult- I)<>th«n. Von Pfarrer A. Frank«-. 3

liehen Bedürfnisse des Scbuldieners war ein Hackofen, ein Kuh-

stall und eine kleine Scheune angebaut Vom Pfarrgute trennte

man ein Stück Ackerland und Busenholz ab und legte es zur

Schulstelle. — Für die Beschaffung der zum Unterricht not-

wendigen Materialien wurde in der ersten Zeit sehr wenig auf-

gewendet. Erst 1<>50 Hess man eine Schultafel anfertigen.

W ahrscheinlich wurde aber die 1572 von der Kirchkasse gekaufte

Tafel, »daran die "> Stück der christlichen Lehr verfasset sein",

im Unterricht mit benutzt und die „Kirchengesänge", welche man
1508 von dem Kantor Urban in Naumburg bezog, in der Schule

»•ingeübt. 1727 wurde 1 Gr. für einen „Auszug des Uatechismi'',

1732 1 a. Sch. 4 Gr. für „Gottfried Schmotthers Cantzelmässigen

Unterricht" ausgegeben, 1743 zum Schulinventar eine doppelte

Sanduhr angekauft. Die erste grössere Ausstattung der Schule

mit Materialien für den Unterricht fand erst im Jahre 1813 statt,

in welchem auf einmal „zur Organisirung der öffentlichen Schule

in Dothen aus dem ärarium" der Kirche: Baumgartens Vor-

übungen des deutschen Styles. ein Planiglob, eine Karte von

Kuropa, eine Schulkarte vom Königreich Sachsen, drei starke

hölzerne Tafeln, worauf die Karten gezogen wurden. 131 Stück

Papptafeln zu obigen Vorübungen, auch eine Kapsel dazu und

eine Bibel angekauft wurden.

Die ersten Dothener Schuldiener sind mit Namen nicht

bekannt. Vielleicht ist es der erste von ihnen gewesen, welcher

MOl „den Zeiger zu Brisenitz" (Frauenpriessnitz), welchen die

Dothener für ihre Kirche angekauft hatten, „obgenoinmen und

ausgewischt" und zum ersten Male ..vom Zeiger zu stellen und

zu seiner jährlichen Besoldung" 5 a. Sch., welche seitdem jedes

Jahr aus der Kirchkasse an den Schuldiener gezahlt wurden,

erhalten hat. 1012 ist .Jacob Drevkorn „vom Pfarrer und Ge-

meinde des Orts mit Consens der Obrigkeit als Sehuldiener" an-

genommen worden. Dann hat Johannes Prafsius, ein Bruder

des damaligen Ortspfarrers M. Georg Prafsius, nach diesem ein

Dothener Einwohner (wahrscheinlich Leineweber von Beruf).

David Albrecht, eine Zeit lang die Schulstelle verwaltet. Letzterer

musste aber „Unvermögens halber" wieder abgesetzt werden.

Der nun folgende Johannes Schumann hat 1001 in der Kirche

zu Dothen seine Probe im Singen abgelegt, ist aber, wie der

Superintendent Jacob Zange an das Konsistoriuni berichtet, ..weil

der Pfarrer mit erlegung derer diesfalls gehörigen gebühren

.säumig gewesen", erst 10 .Jahre später der Behörde präsentiert

l*
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4 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Sebulgesch. X.

worden. Die ihm vom Amtmann Götz in Tautenburg ausgestellt«»

Vocationsurkunde lautet folgendermassen

:

„Des hochwürdigsten Durehlaugtigsten Fürsten und Herrn

Moritzens Herzogens zu Sachsen Jülich Cleve und Berg postulirten

Administratoris, defs Stifts Naumburgk, und der Balley Thüringen

Statthalters. Dero Zeit verordneter Ambtman zu Tauttenburgk Frauen-

Prifsnitz und Nieder Trebra, Ich Heinrich Götz hiermit Uhrkunde und

bekenne. Nachdeme dafs Schuldienst zu Dothen eine Zeitlang durch

Davidt Albrechten Inwohnern daselbsten verwaltet worden. Ehr aber

solchen Unvermögens halber ferner nicht vor sein können, dafs dannen

hero die Nothdurft erfordern wollen, diesen Schuldienst mit einer anderen

tüchtigen Person, förderlichst zu bestellen, und zu versehn. Wann
dann der Erbare Johann Schumann von Zeitz bürtig sich darumb be-

worben, und E. E. Gemeinde zu besagten Dothen Sontags nach Martini

Anno HiGl zum Probesingen fürgestellt worden. Darbey er sich dann

also bezeiget und erwiesen, dafs sie allesambt uff seine Person, in

Nahmen Gottes einmütig gestimmet undt auch hieraächst gehorsamlieh

gebeten haben, Ihn zu ihrem Schuldiener ordentlich zu beruffen, in

Zuversicht, Er werde durch die Gnade Gottes die Kinder mit lehren,

beten, Singen, auch sonst in allen guten fleifsig unterrichten, und dar-

neben die gewöhnlichen Kirchendienst unnachlässig versehen, Als will

K rafft dessen von höchst gedachten meinen gnädigsten Herrn, deine das

jus patrouatus über das Dothische Kirchspiel zu stehet, habenden

gnädigsten befehls, Euch den Erbarn Johann Schumann, in Xahmen der

Heiligen Dreifaltigkeit, hiermit und in Kraft dieses offenen Briffs zum
Diener der Kirchen und Schulen zu Dothen ordentlich vociret und be-

ruffen. solch Schuel Ambt hierdurch kräftiglich aufgetragen, auch nun-

mehr an den Wohl Ehrwürdigen Grofsachtbaren und hochgelarten Herrn

M. Johann Jacob Zangen Pfarrern undt Superintendenten zu Frauen

Prifsnitz, umb dessen gewöhnliches praesentations schreiben an das

Chur- und Fürstl. Sächs. Consistorium zu Leipzig und von deme förder

euer Confirmation zu erlangen verwiesen haben, der hofnung lebendt,

Ihr werdet euch hierzu nicht allein wüllig bestellen lassen, und diesen

christlichen beruff folgen sondern auch nechst dem gewöhnlichen Kirchen-

dienst, die euch untergebende Jugent fleifsig lehren beten, lesen, schreiben

und singen, absonderlich aber mit treuen Unterricht, des Heiligen Cate-

chismi Lutheri, zu allen guten aulerziehen, das böse an ihnen mit

gebührender bescheidenheit straffen, Ihnen auch für euch weder mit Worten,

gebehrden, noch werken keine ärgernis geben, nechst dein die Schuel-

stunden richtig halten, und deren keine aus fürsatz oder lassigkeit

verabsäumen, vielmehr aber euers Schul und Kirchendienstes treulich

wahrnehmen und darinnen allen dinges, euch also erzeigen und ver-

halten, wie einem getreuen fieil'sigen und aufrichtigen Kirchen- und

Schuldiener gebühren und obliegen thut.
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i. Geschichte der Dorfschule Dothen. Von Pfarrer A. Franke.

Da hingegen sollet ihr von mir, in solchen einen Schuel und

Kirchen Ambte, desgleichen in allen andern büllichen Sachen Obrigkeits-

wegen geschützet undt gehandhabet werden. Euch auch der von alters

her geordnete unterhalt (woran ihr euch begnügen zu lassen, und keine

neuerung zu suchen oder einzuführen habt) jedesmahl zu rechter Zeit

richtig undt vollständig gereichet und gegeben werden soll. Gott

wohne euch mit seinem guten Geiste bey, und mache euch tüchtig, auf

dafs Ihr die werke dieses euers berufs, unverdrossen, aus undt die

Jugent in Christlicher lehre, und allen guten, Ihme selbst und seinen

grofsen Nahmen zu Ehren, dann der Jugent zum besten und Vermehrung

der Christenheit unterrichtet.

Zu Uhrkundt, habe ich diese Vocation unter dem gewöhnlichen

Ambtssigill und meiner Eigenhändigen supscription wissentlich aus-

geantwortet, so geschehen im Ambt Tautteuburgk den 28. Septembris

Anno 1 ( »77- Heinrich Götz p. m.~

Schumann hat 54 .Jahre die Schulstelle in Dothen ver-

waltet und sich alsdann unter Verzicht auf die Hälfte seiner

Besoldung und Accidentien die Beiordnung eines Substituten er-

beten. Als solchen hatte er sich seinen Schwiegersohn Johann

Adam Krug aus Weikelsdorf ausersehen, welcher 1715 am Sonn-

tag Eogate seine Probe im Singen und Lesen vor der Gemeinde

ablegte und hierauf seine Prüfung vor dem Konsistorium in

Leipzig bestand, was ihm mit folgenden Zeugnissen bescheinigt

wurde: Johann Krug vocatus ludimoderator substitutiv in Dothen

ad quaestiones tidei ehristianae catecheticas eidem propositas

mihi reete et convenientcr respondit, ut dignum cum judicem,

qui ad officium scholasticum admittetur inque eo confirmetur.

D. Johannes Dornfeldt. — Suffecturos spero huius Candidati

profectus officio. 0. Olearius D.

Johann Krug starb schon 1720: ihm folgte im Schuldienst

sein Bruder Zacharias Krug, welcher sein Examen in Leipzig

gut bestand (talem sc praebuit, qui prompte et exaete ad capita

tidei ehristianae catecheticae respondendo citra dubilim muneri

Seholastico possit praefici atque contirmari) und dann „22 Jahre

des Orts nach seinem Ambte treue Dienste that". wie ihm sein

Superintendent Friderici bezeugen konnte. .,Da er sich endlich

zu verehelichen entschlossen und bereits einmal öffentlich auf-

grbothen worden, ist er am fiten Julü c. a (1742) bey seinem

vieljiihrigen kränklichen Zustande ziemlich plötzlich verstorben.'-

Sein Nachfolger wurde Michael Ktthnlein, ..ein armer

exulirender (aus Salzburg vertriebener) Schuldiener und in die
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zwey .Jahr zcithero gewesener Schulhalter zu Steudnitz." Di«'

ihm ausgestellte Bestätigungsurkunde lautet:

„Ich Heinrich, des Heiligen römischen Reichs Graf von Brühl . . .

gehe euch, Michael Kühnlein hierdurch zu vernehmen, es ist euch auch

bereits von selbst zur genüge bekannt, welehergestalt der Schuldienst

zu Dothen bis anhero vacant gewesen. AVenn nun sothane Stelle durch

ein tüchtiges Subjectum anderweit zu ersetzen die Xothdurft erfordert

und Ich in Ansehung der von euch mir angerühmten Geschicklichkeit

und abgelegten guten Probe, hierunter auf euch mein Ansehen gerichtet,

als will im Nahmen «1er heiligen Dreieinigkeit und in Kraft der von

des Herren Grafen von Sachsen Excellenz ratione exercitii juris patronatus

im Amte Tautenburg flbernommenenen . . . Vollmacht euch Michael

Kühnlein zum Schulmeister-Dienste in Dothen hierdurch vociret und

berufen haben . . . Dresden 7. Novembris 1742.

Heinr. Graf von Brühl.*

Hatte Kllhnlein gehofft, mit seiner Familie in der Dothener

Schule nach jahrelangem Umherirren in der Verbannung ein

neues friedliches Heim zu linden, so musste er sich bald in dieser

Hoffnung sehr getäuscht sehen. Es kam zwischen ihm und der

Gemeinde zu Reibereien und Streitigkeiten, welche ihm bis an

seine letzten Tage das Leben verbitterten. Zuerst waren es die

eingepfarrten und «'ingeschulten Grabdorfer Bauern, welche ihm

Schwierigkeiten machten und ihn b«'i seiner Behörde anschwärzten.

Die Grabsdorfer Familienväter hielten wegen der weiten Ent-

fernung von 3
/4 Stunde vom Mutterort zeitweilig einen eigenen

Präeeptor. welcher, ohne von d«'r Behörde bestätigt zu sein, und

ohne ein bestimmtes Schullokal zu haben, bald in diesem, bald

in jenem Hause die Kinder unterrichtet«'. Nun beanspruchte

aber der Lehrer Kühnlein das ihm gesetzlich zustehende Schul-

geld auch für diese Kinder, und darüber kam es zum Streit, Ihm

welchem die Grabsdorfer sich mit folgender Eingabe an das

Consistorium zu Leipzig wandten:

Hoch Ehrwürdige, Hoehedelgebotvne, Hochedle, Veste,

Hochachtbare und Hochgelahrte Herren, des Königl.

Pohlnischen und Churfürstl. Sächsischen Hochlöblichen

Consistorii zu Leipzig Herren Verordnete, insonders

hochgeehrteste Herrn und Patroni,

Ew. Hochehrwürden, Hochedelgebor. und Hochedel, können wir.

die arme Gemeinde zu Grabsdorf unterthänig gehorsamst nicht verhalten.

welcher Gestalt auf uusres H. Schulmeisters .Johann Michael Kühnleins

zu Dothen, unbefugtes Überlaufen von unserm Ambte. Tautenburg, uns

«lergestaltige Auflage geschehen.
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dal's wir das bey jedem angemerkte Schulgeldt und die Ulikosten

binnen 14 Tagen bezahlen, oder den \0Un Martii h. a. der Con-

stitution eines Liquidi und Tages darauf der Auspfändung gewarten

sollen.

Nun gründet sich zwar diese AmbtsAuflage auf einen angeblichen Ver-

gleich, jedoch ist solcher blofs alleine von unsera damahligen Schult-

heisen Zacharias Krehhahnen, und einen Mitnachbar, Hannfs Hinniger,

welcher letzterer weder schreiben noch geschriebenes, auch nicht einmal

gedrucktes, lesen kann, zu dem ohne behöriger Legitimation von unserer

Gemeinde, mithin ungültig eingegangen, über dieses uns dadurch ein

neuerliches onus aufgebürdet worden, da zumahl in Vorzeiten und etliche

TU Jahre, wie Michael Hinniger und George Hinniger aussagen können

und müssen, bis auf des jetzigen H. Schulmeisters Darseyn wir beständig

einen Schulhalter oder Praeceptorem bey unserer armen und sehr kleinen

Gemeinde, ohne derer vorigen H. Schulmeister zu Dothen Wiederspruch,

und ohne ein Schulgeldt von uns wegen unserer Kinder zu fordern,

gehalten haben, und dieses wegen unserer armen sehr schlecht be-

kleideten Kinder, und wegen Entlegenheit unseres Orths auf 1

starke Stunde von Dothen als matre auch wegen des gefährlichen und

impassablen Weges, da des H. Schulmeisters eigene Kinder fast darauf

ums Leben gekommen, welches der H. Magister und Pastor zu Dothen

und jedermünniglich also attestiren müssen, hingegen beyde onera zu-

gleich, nehmlich die Haltung eines Praeceptoris, welche zu Christlicher

Auferziehung unserer Kinder unumgänglich nöthig, und die neuerlich

geforderte Bezahlung des Schulgeldes an den H. Schulmeister zu Dothen

uns blutarmen Leuten gantz unerträglich und unmöglich ist, über dieses

auch die armen Kinder bey diesen H. Schulmeister zu Dothen, wenig

irutes lernen, anbey Übel gehalten und tractiret werden, indem dieser

selber fast kein gemeines Lied singen kann, bitten also unterthänig

gehorsamst,

Ew. Hochehrwürd. Hochedelgeb. und Hochedel, wollen hierinne

gerechtes Einsehen zu haben und ante Terminum praetixum den

10. Martii a. c. hohe Verordnung anhero ergehen zu bissen hoch-

geneigt belieben, dass wir mit dem neuerlich abgeforderten Schul-

geldt vor den H. Schulmeister zu Dothen, samt diesfaltigen Un-

kosten verschonet und bey unserer wohlhergebrachten Possess einen

Schulhalter oder Praeceptorem zu halten gelassen werden mögen.

Dein anhängig bitten auch unterthänig gehorsambst, weil unser Schul-

meister zu Dothen bey den Ausrichtungen ') gar zu sehr unvergnügsam

si<h aufführt, mit Weib und Kindern darbey erscheinet, er und sein

Hheweib mit den Bauern Brüderschaft und sich voll trinken, ungebührlich

bezeugen und dadurch Argerniss geben, solches, wenn wir ihn nicht

darbey haben wollen, auf ein billiges und leidliches Geldquanttun zu

') Gemeint sind die Schmause bei Taufen. Hochzeiten und Beerdigungen.
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setzen. Wir getrösten uns in beyden hoehgeneigter Erhör- und De-

ferirung. dahingegen wir mit untertbänig gehorsambsten Ilespecte all-

stets seyn und verbleiben

K\v. Hochehrwürd. Hochedelgeb. und Hoebedlen

unserer insonders hoehzuehrendsteu

Kenn Patronorum

unterthanig gehorsambste

Michael BlMcher

Grabsdorf, Hans Hinniger

den 21. Febi-. 1740. Johann Andreas Hinniger

Amts-Schulze.

Als auf dies«« Eingabe hin von der Inspektion Frauen-

priessnitz- Tautenburg Bericht an das Konsistorium eingefordert

wurde, lautete derselbe dahin, dass den Grabsdorfern durchaus

kein Recht zustehe, ihre Kinder der Schule in Dothen zu ent-

ziehen und einen besonderen Schulhalter für dieselben anzustellen,

dass sich aber Kühnlein erboten habe, die Woche zweimal, an

den Tagen, da nur halbe Schule pflegte gehalten zu werden, bei

üblem Wetter nach Grabsdorf zu gehen und die dortige Jugend

zu unterrichten. Das Konsistorium wies daher die Grabsdorfer

mit ihrem Gesuch ab und verordnete, dass auch in Zukunft,

wenn die Gemeinde einen besonderen Kinderlehrer zu halten

gesonnen, dem Schulmeister zu Dothen des ihm hierdurch ent-

gehenden Schulgeldes halber entweder das verglichene oder ein

anderes billiges Aequivalcnt gereicht werde (Leipzig, 11. Juni 1749).

Auf die übrigen Beschwerden der Grabsdorfer gegen den Lehrer

ging das Konsistorium nicht ein. In einem Punkte hatten die-

selben aber doch nicht ganz unrecht, nämlich darin, dass ihr

Lehrer „kein gemeines Lied singen könne*. Das hat auch bei

den übrigen Gliedern der Dothener Kirchgemeinde viel Anstoss

erregt, dass Kühnlein ganz unmusikalisch war, wie aus folgender

Eingabe des Pfarrers ('. A. Jugler an das Konsistorium zu

Leipzig hervorgeht :

Hoehwürdige Hochwohlgebohrene Magnifiei, in Gott

andüchtige HoehKdelgebohrene Yeste und hochge-

lehrte Herren, gnädige, hochgütigste Herren und

Patroni!

Der allhiesige Schuldiener ist kein Musikverständiger, folglich

hat sich selbiger die gantie Zeit seines geführten Schul-Amtes aufser

Stande befunden die Lieder beym öffentlichen Gottesdienste in dem ge-

hörigen Tone anzufangen, dafs zuweilen gar niemand von der Gemeinde
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mitsingen können, oder der gantze Gesang, bey einer gantz falschen

Melodie, 1 bis 3 mal anders angefangen wei den müssen, und daher zum
Gelachter und Gespülte worden. Da ich nun, meines Orts, beständig

auf ein Mittel gedacht diesem ärgerlichen ("bei und verstümmelten

Gottesdienste abzuhelfen, so habe endlich denen Gemeinden die An-

schaffung eines Orgelwerkes angeratheu, welcher Vorschlag ingress ge-

funden, und zur würklichkeit gekommen. Es hat sich auch ein ge-

schickter Mensch Kahmens Johann Gottfried Leydhold aus lfauda ge-

zeiget, welcher bisher sothane Orgel in der Kirche gespielet und von

denen Eingepfarrten allens zu seinem Unterhalte bekommen. Allein

gnädige hoehgebiethende Herren und Patroni, es erstreckt sich sein

Hinkommen das gantze Jahr über, kaum auf 8 Thaler. dass es diesen

Menschen unmöglich fält sich ehrlich zu erhalten sondern sich gedrungen

sieht das AVerkchen stehen zu lassen, und davon zu gehen, anbey auch

die Gemeinen, wegen jetzigen schwehreu Zeiten, zu einem Mehreren sieh

nicht verstehen wollen: alfs erkühne mich bei Hochwürd. Hochwohlgeb.

Magnif. und Hochedelgeh. Herrn um einigen Zuschufs. sowohl vor be-

währten Organisten als Calcanten aus dem Kirchen-aerario, unterthiinig

gehorsamst nachzusuchen. Es gereichet solche gnädige und höchst -

gütigste deferirnng zu Beförderung der göttlichen Ehre und Erhaltung

schöner Gottes-Dienste, ich zweifle also daran immindesten nicht, son-

dern erkenne solche an meinem Theile mit unvergel'slichem Danke und

beharre mit tiefster Ehrfurcht

Hochwürd. Doch wohlgeh.

Magnif. und Hochedelgeh. Herrn pp.

Tv ,
unterthänig gehorsamster

Dothen
Knecht

am 1!>. Xov. 17."><'..
et

31. Carl August litigier.

Der Pfarrer erhielt auf dies Gesuch hin vom Konsistorium

die Genehmigung zur Erhöhung des Organistengehaltes auf so-

lange, „bis der Schulmeister- und Organisten Dienst wieder in einer

Person vereinigt werden könne". — Dieser Fall trat im Jahre

1768 ein. in welchem dem alten Kühnlein sein jüngster Sohn

Christlieb Kühnlein, „bisheriger Catechette zu Grabsdorf", als

Substitut heigeordnet wurde, nachdem derselbe „seine Probe in

der Kirch«' im Singen und Lesen. Schlagen der Orgel und

Catechisiren " gut abgelegt hatte, gegen seine Probe und

Person von den Gemeinden, welchen der Kandidat vorgestellt

wurde . durch die abgeordneten Schulzen nichts eingewendet

worden war. auch das Konsistorium ihn im Schuldienerexamen

für fähig zum Schuldienst befunden hatte. Der Vergleich, welchen

Vater Kühnlein mit seinem Sohne wegen der Teilung der Ein-

künfte der Schulstelle abschloss. gewährt einen Einblick in die
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damaligen Besoldungsverhältnisse. Joder von beiden Stellinhabern

will sich begnügen mit der Hälfte

1., von den Feldfrüchten, wie beide auch Aekerlohn und Aus-

gabe für den Samen zu gleichen Teilen tragen

wollen (nach der Matrikel von 1099 waren dem
Lehrer 9 Acker geringes Land zur Bewirtschaftung

zugewiesen).

2.. von dem Holze, welches jährlich geschlagen wird (znr

Stelle gehörte ein kleiner Acker Buschholz),

:!., von 4J Broten, von denen aus jedem Haus eins gegeben

wird.

4., von 2 Mandel darben Koni aus zwei Häusern in Grabs-

dorf,

5., von 2 Schil l. 2 Vi t. 2 Mass Korn, welches von 42 Häusern

geschüttet wird (von jedem Haus 1 Mass),

6., von 2 Thlr. 20 Gr. 0 A Häusel-Groschen.

2 ., 12 .. Schuldiener - Besoldung aus der

Kirche,

1 10 „ die Chr zu stellen,

:{ .. 6 .. gnädigst geordnetem Trausteuer-

benefleio,

.. — .. H .. für die Pftngst-Maien zu setzen.

.. — .. 6 .. für das Läuten am Charfreitag

unter dem Liede: ..Nun giebt mein

Jesus gute Nacht

7.. von den Accidentien:

a., bei Taufen :

von J Gr. Gevatter-Briefe zu schreiben,

„ J .. Taufgebühren.

„ 4 .. für den Weg, wenn «'in Kind wegen

übler Witterung auf den eingepfarrten

Dörfern zu taufen verlangt wird,

b. , bei ( opulationen:

von 12 Gr. bei grossen Hochzeiten, wenn Predigten

gehalten werden,

b' .. bei kleinen Hochzeiten,

das Schnupftuch, so bei Hochzeiten gewöhnlich,

wollen sie wechselweise nehmen.

c. bei Beerdigungen:

von 12 Gr. bei grossen Leichen mit der Predigt.

Digitized by Google



1. Geschieht« der Dorfschule Dothen. Von Planer A. Kranke. 1

von 4 Gr. in dem Falle, dass die Leiche auf dein

benachbarten Dorfe auf Verlangen ge-

holt werden muss, pro via,

<> „ bei Haltung eines Sermons,

:i wenn nur mit der Collecte begraben

wird,

d. , von :J (Jr. Gebühren bei Belichtungen,

e.
, „ :\ „ wenn eine C'itation oder Berichtung zu

tragen ist.

8., vom Schulgeld (welches für 1 Kind aus Dothen oder Kisch-

litz jährlich U Gr., aus Grabsdorf aber (5 Gr. betrug).

endlich auch vom Ertrag des Cymbels am Kirchweihfest, wo-

von der Pfarrer 2
/s und der Schuldiener Vs bekommt,

und von dem Honorar, welches beim Xeujahrssingen gereicht

wird.

Dass dieses Einkommen einer Schulstelle, auch gemessen

an dem Geldwerte und den Lebensbedürfnissen des 18. Jahr-

hunderts, zumal wenn zwei Stellinhaber mit ihren Angehörigen

davon leben sollten, ein recht bescheidenes war, liegt auf der

Hand; und darum war es dem jungen Kühnlein gewiss nicht zu

verdenken, dass er bald, nachdem er seinem Vater im Schuldienst

beigeordnet war, darauf bedacht war. wenigstens noch einen

kleinen Zuschlag zur Besoldung sich durch seine Behörde aus-

wirken zu lassen. Er wandte sich daher schon 1770 mit fol-

gendem Bittgesuch an das Konsistorium:

Hochwohlgebohrener Herr (Jnädiger Herr

Magnifici, Hochwflrdige HoehEdelgehohrene

Veste und Hoehgelahrte

Hochgeehrteste Herren Vornehme Patron!

Kw. Hoehwohlgeb. Excellenz und Magnifleenzen auch Hochwürd.

und Hochedelgeb. Herrlichk. geruhen Sich in tiefster rnterthanigkeit

vortragen zu lassen, wie ich seit zwei Jahren meinem alten Vater dem

Schulmeister zu Dothen bin substituiret worden, da nun ohnedem die

Einkünfte dieses Dienstes sich nicht über 50 fl.
1

) belaufen, und also kaum

eine Person hinlänglich subsistiren kann, so ist leicht zu ermessen, wie

kümmerlich mein alter Vater und ich als Substitut us davon leben müssen.

Zu unsorm groTsten Beschwernisse und Aufwände gehöret nun be-

sonders dieses, dafs ich weder einiges Holz zum Deputat noch von

denen Schulkindern bekomme, wie solches doch gänzlich bei allen Schul'

') 1 fl. = 21 Groschen.
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dienston befindlich ist, dafs entweder einiges Holz zur Schule gehöret

und jährlich dem Schulmeister ein geringes Deputat gereichet wird oder

die Schulkinder einiges Holz zur Heizung der Schulstube des Winters

geben müssen, ich mufs daher«» von nieinen schon an sich geringen

Dienste einen grofsen Theil meiner Besoldung vor Holz aufwenden. Ich

habe die Gemeinde zu Dothen etlichemahl ersuchet, mir wegen des

Holzes eine Vergütung zu geben: allein sie haben jederzeit ihr Un-

vermögen vorgewendet, weilen sie noch immer die Nachwelten des letzten

Krieges fühlten.

An Ew. Hochwohlgeb. Excellenz und Magnifieenzen auch Hoch-

würd. und Hochedelgeb. Herrlichkeiten ergehet demnach meine unter-

thänigste Bitte, zu erlauben, dafs mir zu einiger Beihülfe Ii bis 4 fl. zu

erkaufung ein bau* Schock Holz, jedoch ohn alle Vorschrift jährlich aus

den Kirchen Vermögen zu Dothen gereichet würde. Ich zweifle in ge-

ringsten nicht, dafs «liese meine unterthünigste Kitte Erhörung finden

wird, Indem solche Beihülfe dem Kirchen Vermögen keineswegs zum

Scha«len, mir aber zu einem grossen Soulagement gereichet,

Vor solche hohe Gnade in Deferirung meiner untertänigsten

Bitte wird mein alter Vater sowohl als auch ich niemahls aufhören

Gott vor Ew. Hochwohlgeb. Excellenz und Magnifizenzen auch Hoch-

würd. und Hcchedelgeb. Herrl. Langes Leben und Hohes Wohlergehen

täglich auf unsem Knieen anzuflehen, und in unterthänigster Submission

zeitlebens zu verharren

Ew. Hochwohlgeb. Exc«'llenz und Magnifieenzen

auch Hochwürd. und Hochedelgeb. Herrl.

unterthänigster gehorsamster

Dothen Knecht

den 19. JulU 177U. Michael Christlich Kühnlein.

Der Einsender dieses Gesuches ahnte kaum, was für ein

Inheil er damit über sich und seinen alten Vater heraufbeschwor.

Zwar der Superintendent Schwartze in Frauenpriessnitz unter-

stützte zunächst das Gesuch mit dem Vermerk: „Ich kann sowohl

die geringhaltige Schulbesoldung als auch gedachten Schul-

substituti Kühnleins bisherige gute Aufführung und Fleiss in

seinem Amte gewissenhaft bezeugen." Auch das Konsistorium

zeigte sich dem Bittsteller geneigt, indem es am 28. Sept. 1770

den Bescheid erteilte, die Eltern der Kinder seien schuldig die

Schulstube zu heizen, daher solle mit der Gemeinde Dothen über

ein allzureichendes jährliches Holz-Deputat verhandelt werden.

Aber die Bauern gingen nicht nur auf die Bewilligung eines

derartigen Holz- Deputates ganz und gar nicht ein, sondern

brachten nun auch noch eine ganze Reihe von Beschwerden
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freien die beiden Ktthnlein vor, welche diese gewiss nicht er-

wartet hatten. Die früheren Lehrer — so erklärten sie bei der

ersten Verhandlung — hätten eine derartige Zulage nicht ver-

langt, der Schulmeister heize ja auch der Kinder wegen keine

besondere Stube, sondern unterrichte in seiner Wohnstube, die

er doch „zu seiner eigenen Bequemlichkeit* und, weil er warmes

Wasser für sein Vieh brauche, gleich jedem Inwohner heizen

müsse. Wegen der seinem Unterricht anvertrauten Schulkinder

erhalte er auch bereits etwas Deputat-Holz. Zu der geforderten

Zulage könne sich aber das arme Dörfchen Dothen, das übrigens

ganz kein Genieindeholz habe, und dessen Einwohner sich ihr

Holz meistens kaufen müssten, schon wegen der hohen Steuern,

Zinsen und Abgaben, mit denen die Gemeinde belastet sei, und

wegen der noch nicht überwundenen Kriegs- und Wetterschäden

der letzten Jahre nicht verstehen. Der Schulsubstitut wolle

übrigens nur Neuerungen einführen, wie er sich auch schon das

Grasen auf den Feldern in der Dothener Flur widerrechtlich an-

gemasst und deswegen bereits mit einem Einwohner Klage gehabt

habe. — Dagegen gab der Schulsubstitut zu Protokoll, dass das

zur Schule gehörige Holz nicht mehr als 2 Schock kleine Ofen-

bündel jährlich abwerfe, und dass die meisten Schuldiener,

wenigstens die der Inspektion Frauenpriessnitz, auch nur eine

Stube hätten, darinnen sie wohnten und Schule hielten, und doch

entweder Deputatholz oder von den Kindern ein gewisses Schul-

holz bekämen. Der Gemeinde könne es doch auch nichts ver-

schlagen, wenn der Schulmeister gleich seinen Vorfahren ein

Stückchen Vieh auswintere. Weil aber das Vieh nur früh morgens

und dann erst wieder abends warmes Wasser erhalte, so habe

er von der Heizung während der Schulstunden keinen Nutzen:

durch das öftere Auf- und Zumachen der Thür werde nur die

Wärme wiederum hinausgelassen, sodass er doppelt einheizen müsse,

l'ebrigens habe er nun 2 !
/2 Jahr die von der Gemeinde in die

Kirche angeschaffte Orgel umsonst geschlagen, während doch

alle Schuldiener, wo eine Orgel angeschafft worden sei, eine Be-

soldung für das Orgelschlagen erhielten. Wenn die Gemeinde

sich zu keiner Zubusse zur Heizung der Schulstube verstehen

wolle, so bäte er wenigstens, ihm eine Besoldung für das Orgel-

schlagen zu gewähren. — In einer weiteren vom Konsistorium

angeordneten Verhandlung wurde zuerst durch den von der

Amtskommission mitgebrachten Förster aus Rockau festgestellt,

dass zur Verheizung der Schulstube jährlich <» Schock Reisholz
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und 2 Klaftern »Scheitholz erforderlich seien, während aus dem

Schulholz jährlich nicht mehr als 2 Schock Ofenbündel gewonnen

werden könnten. Das Konsistorium wollte ferner wissen, womit

der Schulsuhstitut seine Befugnis in Ansehung „der sich anzu-

mafsen gesuchten Gräserei u zu erweisen gedenke, und auf wessen

Verordnung und Kosten eine neue Orgel angeschafft worden sei.

Auf die erstere Frage erwiderte Kühnlein jun., dass sein Vater

in einer in den Superintendenturaktcn befindlichen Matrikel ge-

lesen habe, dass ..der Schulmeister (iräserei unter denen Nach-

barn umsonst habe' 4

, und davon ungehindert seit 28 Jahren habe

Gebrauch machen dürfen: auch ..gedenke er, Substitut Kühnlein,

schon aus der gesunden Vernunft, jedoch ohne alle Anwendung

derselben, zu behaupten, dass. weil er zum Schuldienst :i Acker

Feld zu gebrauchen habe, hierzu aber und, damit er diese

schlechten Acker düngen könne, Vieh halten müsse, ihm bei

Fiiinangelung einigen Wiesewachs nachgelassen sein müsse, das

GrRS von derer Bauern Feldern zu erholen*
-

. Bezüglich der

anderen vom Konsistorium gestellten Frage wurde festgestellt,

dass die Orgel auf Verordnung des vormaligen Pastoris loci

M. Jugler aus Mitteln der Gemeinden Dothen, Grabsdorf und

Kischlitz angeschafft worden sei. Dem Schulmeister Kühnlein sen.

so erklärte die Gemeinde — sei damals für das Orgelschlagen

nichts angesetzt worden, weil er sich anheischig gemacht habe-

die Orgel ..ohne eine diesfallsige Vergütung zu verlangen, behörig

zu schlagen", worauf Kühnlein sen. erwiderte, „dafs er niemalen

das ('lavier gelernt, folglich also zu ohnentgeldlicher Schlagung

der Orgel sich nicht habe offeriren könneir\ Dazu bemerkte die

Gemeinde noch, dass. wenn sie auch dem Schulmeister für das

Orgelschlagen etwas verwilligte, sie doch wenig profitieren würde;

denn es würde der Schulmeister dabei eben die Nachlässigkeit

wie bei Stellung des Seigers beweisen, wofür derselbe jährlich

a. Seh. aus dem Kirchen-aerario erhielte, nichtsdestoweniger

aber den Seiger also vernachlässigte, dass solcher schon seit

Jahr und Tag nicht mehr ginge. Schliesslich aber zeigten die

Dothener der Kircheninspektion noch folgendes an — und das

wurde auch dem Konsistorium mit berichtet. „Der Schulsuhstitut

Kühnlein verwahre die Fütterung für sein Schafvieh an Heu

auf dem Kirchboden und bediene sich desselbigen fast wie einer

Heuschuppe. Dadurch entstehe ein doppelter Schaden, indem

nicht nur das Heu die Schalllöcher, wie solches ganz augenschein-

lich an dem nach dem Kirchhofe zugehenden Schallloche zu
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sehen gewesen, verstopfe und dadurch die so nüthige Ausbreitung

des Schalles derer Glocken verhindere, also, und welches die

grösstc Attention verdiene, inüsste. wenn Gott mit einem Wetter-

strahl das dasige Gotteshaus, welches er doch in Gnaden ab-

wenden wolle, strafete. bei Entzündung des Heues die ganze

Kirche und wohl gar das Dorf mit draufgehen. immafsen, wie

bekannt, das Heu sich nicht leicht bischen Heise." Endlich

müsse der Substitut Kühnlein auch für die Entwendung eines

Brettes, welches in dem rechter Hand der untern Kirchthür be-

findlichen Gatterstuhle an die Mauer genagelt gewesen sei, ver-

antwortlich gemacht werden, da er beim Aufschliessen der Kirche

der erste, beim Zuschliessen der letzte in der Kirche sei.

So trug die Gemeinde gegenüber der bescheidenen Ritte

ihres Schulsubstituten um wenige Gulden Gehaltserhöhung nach

und nach einen ganzen Berg von Anklagen gegen ihn und seinen

Vater zusammen, sodass es den beiden Kühnlein zuletzt wohl

ganz bänglich zu Mute werden musste. Und das Ende vom
Liede war — ein kalter Wasserstrahl von oben her auf beide

Teile. Das Konsistorium gab unter dem 21. Juni 1771 folgen-

den Bescheid an die Kircheninspektion zu Frauenpriessnitz:

„Was an Uns ihr . . . berichtet . . .. .solches haben wir verlesen

und begehren darauf im Nahmen des Durchlauchtigsten Fürsten und

Herrn, Herrn Friedrieh August p. Unseres gnadigsten Herrn, hiermit

an euch, ihr wollet der Gemeinde zu Dothen die ohne Unser Vorwissen

und Einwilligung') sich angemal'ste Aufsetzung einer Orgel nachdrück-

lich verweisen, hiernechst derselben, dafs sie dem Sehulsubstituto die

Helften des zur Verheitzung der Schulst übe. nach des vereideten Försters

Ermessen, ermangelnden Bedürfnisses au Holtze und Strohe zu liefern,

gleichwie den Schulmeister, das er nicht nur beym Gottesdienste an

denen Sonn- und FestTagen unentgeldlich, hingegen bey Hochzeiten

und Kind Taufen, wen solches verlanget, und ihm solche Bemühung mit

vier Groschen belohnet wird, die Orgel schlagen, sondern auch bey

5 Thlr Strafe, das auf den KirchBoden und Thurm gelegte Heu allso-

fort davon hinweg und auf seine Kosten die in der Kirche, von einem

Gatter Stuhle, abgerissene Brete wieder anschaffen, nicht weniger letztere

mit zwey Leisten hinwiederum befestigen solle, des Einwendens un-

geachtet auferlegen, über dieses ihn mit seinem Suchen in Ansehung

des auf derer Nachharn Felder praetendirten Grasens, abweisen, jedoch

selbigem sein Vieh von dem Gemeinde Hirten zu treiben oder auf denen

l
) Darin irrte das Konsistorium, denn es hatte, wie oben erwähnt, schon

am 26. Jan. 1757 seine Genehmigung zur Bestreitung der Besoldung eines

Organisten aus der Kirchkasse gegeben.
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Gemeinde Huthungen zu weiden «restattet, dann die aufgelaufenen Un-

kosten ... zu einem Drittel von der Gemeinde zu Dothen und zu

zwey Dritteln vom Schul Substitute Kühnlein gebührend einbringen."

Und diese Unkosten „in Sachen der Verheitzung der Schul-

stube zu Dothen und was dem anhangl. betr." betrugen bei der

Superintendentur Frauenpriessnitz 10 Thlr. 3 Gr. 9 % und beim

Amt Tautenburg 12 Thlr. 10 Gr. 10 <J.
—

Der alte Kühnlein legte sich bald darauf, am 22. April 1772.

zur ewigen Ruhe. In seinem prüfungsreichen Leben hatte er

die ersehnte Ruhe nicht tinden können. Der junge Kühnlein

aber hatte natürlich nach den zwischen ihm und der Gemeinde

vorgekommenen Zwistigkeiten keim» Aussicht, nach dem Tode

seines Vaters in dessen Stelle einzurücken. Er wurde nach

Sundhausen versetzt, hat aber dem Superintendenten in Frauen-

priessnitz noch viel zu schaffen gemacht. — Seit 1731 bestand

nämlich unter „der ganzen Coniniun derer Schuldiener in der

Inspection Frauenpriefsnitz eine Schul-Wittwen- und Waysen-

Casse", welche von ..der wohlehrwürdigen Frauenpriefsnitzer

Priestersehaft auf Gemüths-Führung und Anrathung ihres ordent-

lichen Ephori" begründet und mit der damals schon über 200

Jahre bestehenden Pfarrwitwen-Kasse verbunden, im Todesfall

eines ihrer Mitglieder dessen hinterlassenen Familiengliedern

anfanglieh 20. später (seit 1700) 45 Gulden bar auszahlte und

ausserdem die überlebenden Mitglieder. Pfarrer und Schuldiener,

zur Entrichtung von je einem Viertel Korn oder des entsprechen-

den Geldbetrages an jene verpflichtete 1
). Von Kühnleins vier

Kindern hatte jedes ..bei dem damaligen hohen Preise des Ge-

treides" 24 Thlr. 3 Gr. i) % aus dieser Kasse zu bekommen.

Der Substitut Kühnlein, der das Geld eingenommen hatte, wollte

aber seiner Schwester Christiane den ihr zustehenden Teil nicht

auszahlen. Der Superintendent Schwartze nahm sich daher ..aus

blosem Erbarmen gegen die lmplorantin, welche mit ihrem Manne
den Hirtenstab hatte ergreifen müssen'', derselben an, richtete

{iber selbst damit wenig aus. Kühnlein weigerte sich sogar den

für die ihm vom Superintendenten dieserhalb übersandten Schreiben

') Wie es vordem armen Lchrerwaisen ergehen kounte, dafür ist ein

Heispiel ilas Schicksal einer Tochter des Schuldieners Joh. l'rafsius, welche

als -armes Schulmägdlein" von 1644 an in Dothen von Almosen lehte und

zu deren Hesjräbnis (sie ist ll>SO „vom grofsen Donnerschlag umgekommen"

1 a. Soh. von dem letzten Gehalte ihres Vaters vorsichtiger Weise von der

Gemeinde in der Kirchkasse zurückbehalten und angelegt worden war.
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liquidierten Verlag und wenigen Gebühren zu zahlen und war

..so unverschämt, dem Superintendenten sein Antwortsschreiben

ohnfrancirt zuzusenden", sodass dieser sich darüber noch beim

Konsistorium zu beschweren genötigt sah. —
Michael Kühnleins Nachfolger sollte der Praefectus chori

musici zu Langensalza Johann Christian Stieding werden, welcher

aber die Schulstelle zu Dothen ausschlug. Von den hierauf vom
Konsistorium zur Auswahl vorgeschlagenen beiden Kandidaten

Friedrich Dünnebier aus Gückau und Siegfried Willweber. Schul-

meister zu Llissdorf. wurde der letztere von der Gemeinde ge-

wählt und ihm in der vom Kurfürst!. Sachs. Amts- Inspektor

Grösehner und Amtsverweser Schmieder zu Tautenburg am
L Okt. 1773 ausgestellten Voeationsurkunde in folgenden Worten

seine Pflicht vorgezeichnet:

„Ihr werdet solchen Ruf und vocation von göttlicher Allmacht

sonder Zweifel gutwillig auf und annehmen, dies alles vor Gottes

gnadigen Willen erkennen, und euch des Dothisehen Schuldienstes, wenn

ihr von Hochlöblichem Consistorio zu Leipzig darzu gebührend con-

finniret worden, zu fernerer Fortpflanzung des allein seligmachenden

göttlichen Wortes, wie dasselbe in denen prophetischen und apostolischen

Schriften, übergebenen unge.'tnderten Augsburgischen Confession, deren

Apologie, Schmalkald. Articuln, christlichen Concordien Buche und

anderen symbolischen Büchern gegründet, im Nahmen Gottes anmafsen.

überhaupt aber sothanen Schuldienst nach euren besten Wissen. Ver-

stände und Vermögen, sowohl bey Haltung des Gottesdienstes in der

Kirche und sonst, als auch vorzüglich mit emsiger und fleilsiger l'nter-

richtung der euch anvertrauten Jugend in der Schule, nach Vorschrift

der erlassenen neuen Schulordnung') besonders bei Erlernung des seel.

D. Luthers Catechismus, und des lieben Gebeths. auch allen Grundsätzen

der christl. allein seligmachenden Religion, ingl. der Anführung zur

Gottesfurcht wohl vorstehen, euch selbst vor eure Person allen und

jeden mit einem milfsigen, nüchternen, friedfertigen und überhaupt

christl. tugend- und untadelhaften Wandel vorgehen, auch endl. soviel an

euch ist, und unbeschadet eures Amtes und guten Beweisen, geschehen

kann, mit jedermann guten Frieden haben."

Auf Willweber, welcher 178K nach Görschen befördert

wurde, folgte Job. Frietlr. Föhse, welcher bis dahin \) Jahre die

Domschule in Naumburg besucht hatte und „die gewöhnliche

Probe mitsingen, Orgelschlagen, Lesen und Catechisiren

') Erneuerte Schulordnung fflr die deutschen Stadt- und Dorfschulen der
( *hur-Sächsischen Lande. Dresden 1778.
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der Schuljugend mit allgemeinem Beifalle der Kirchfahrt ablegte
44

.

Als dieser 1795 nach Memleben versetzt wurde, trat an seine

Stelle Joh. Gottlob Hevlmann, der von seinem 12. Jahre an

(> .Jahre lang die Schule in Zeitz besucht hatte, um „sich auf

die Academie vorzubereiten", aber, weil ihm die Mittel zum
Studium fehlten, von 1782—1705 als Präceptor an verschiedenen

Orten lebte, bis er die Dothener Schulstelle erhielt. Hier ist er

bis zu seinem Tode im Jahre 182(5 geblieben. Die Dothener

Ortschronik sagt Uber ihn:

„In seinem Amte war er besonders in den letzten Jahren treu

und pünktlich: allein aufser der Schule hat er vorzüglich in früheren

Jahren einen abscheulichen Lebenswandel geführt. Unzähligemal ist er

betrunken gewesen, und in solchem Zustand hat er gemeiniglich grofs

Aergernifs gegeben. Dieserhalb und besonders auch wegen seiner bos-

haften und verleumderischen Anklagen hat er im Jahre 1SÜ8 vom

3.— 10. Oktober in der Frohnveste zu Frauenpriefsnitz im Gcfüngnil's

gesessen . . . Pfarrer Schumann, welcher vom Hoehpreifsl. Ober-

consistorio den Befehl erhielt, diesem anbrüchigen Sünder stets den

Daumen aufs Auge zu setzen, brachte ihn endlich dahin, dal's er die

letzten zwei Jahre keinen Brantwein mehr trank und musterhaft lebte.

Doch sein böses Herz vermochte er nicht umzugestalten. Eigennutz.

Heuchelei, Arglist und Tücke stachen sehr in seinem Charakter hervor. ~

Ueber die nun folgenden Lehrer, welche sämtlich auf dem
Seminar zu Weimar für ihren Beruf vorgebildet waren, soll hier

nicht weiter berichtet werden. Im folgenden mögen nur noch

die Momente hervorgehoben werden, welche für die am Ausgang
des 18. und am Anfang des 11*. .Jahrhunderts mehr und mehr

hervortretende Verbesserung des Schulwesens, namentlich der

Gestaltung des Unterrichtes auch in der Dothener Dorfschule von

besonderer Bedeutung gewesen sind. Da ist selbstverständlich in

erster Linie die durch die erneuerte Schulordnung für die

deutsehen Stadt- und Dorfschulen der Kur-Sächsischen Lande

vom Jahre 177J hervorgerufene Schulreformation zu erwähnen.

(In zwei Exemplaren wurde die Ausgabe dieser Schulordnung

von der Dothener Kirchkasse 177J angeschafft.) Freilich, was

hier in trefflicher Weise für die Volksschulen des Kurfürsten-

tums angeordnet wurde, das brauchte viel Zeit, zumal auf dem

Lande, um ins Leben übertragen zu werden. Erst in den ersten

Jahren des 19. Jahrhunderts wurde damit Ernst gemacht, die

säumigen Gemeinden zur Befolgung dieser Schulordnung an-

zuhalten, wie die zu diesem Zwecke erschienenen allerhöchsten
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Generalia und Konsistorialverordnungen der Jahre 1805 ff. be-

weisen. Tn der Diözese Frauenpriessnitz hat namentlich der

Superintendent von Brandenstein die Verbesserung des Schul-

wesens im Sinne jener Schulordnung mit besonderem Eifer be-

trieben. Aus seinem umfangreichen Cirkularschreiben an

seine Pfarrer vom Jahre 1803 sei hier einiges wiedergegeben;

„1.. Sie haben sofort, mittelst aller dienlichen, nöthigen, und durch

etwaige lokale Umstünde, an die Hand gegebenen Maasregeln, dahin

aufs eifrigste zu wirken, dafs von nun an, jedes Kind männlicheu und

weiblichen Geschlechts, nach Yerflufs eines halben Jahres, von der Zeit

an. da sie die Schule zu besuchen angefangen haben, neben dem Buch-

stabiren und Lesen auch das Schreiben erlernen. Sie haben dahero

dieses nicht nur sofort in der Schule anzuordnen, und jede Woche zu

untersuchen, ob alle Kinder, und zwar die wo die Schule am Orte ist.

vom fünften und einem halben .Jahre an, die der eingepfarrteu Dörfer

alter vom sechsten und einem halben Jahre an. das Schreiben erlernen:

sondern Sie werden auch solches auf andere zur Erreichung des Zwecks

führende Art, z. B. auf der Kanzel, und bei Zusammenkünften der so-

genannten Ehrengelage und sonst, den Eltern und Vormündern zur

Kenntnifs, und in öftere Erinnerung bringen.

2., Gleiche Sorge werden Sie tragen, damit die Kinder, sobald die-

selben etwas weiter vorgerückt und fähiger geworden sind, wenigstens

ein .Jahr darauf, auch das Rechnen erlernen.

3., (Zum Anschreiben der Buchstaben und Ziffern soll eine Tafel,

wo sie noch fehlt, sofort angeschafft werden).

4., Die, das Erlernen des Schreibens und Rechnens, mit Vorurtheil

und Eigennutz betrachtenden Eltern, pflegen öfters Unfähigkeiten der

Kinder vorzuwenden. Es ist sich aber hieran nicht zukehren: sondern

es haben lediglich zuerst die Schullehrer und zwar mit Ihrer Zuziehung

darüber zu entscheiden, ob wirklich eine gänzliche Unfähigkeit, dafs

ein Kind nicht Rechnen lernen könne, vorhanden sey. Notlügen Falls

wird der Superintendent entscheiden.

5., (Das wöchentliche .Schulgeld, welches bisher '2 bez. 3 «J je

nach dem örtlichen Herkommen betrug, soll für die Kinder, welche im

1. Schuljahr stehen, auf 1 bez. 0> A , für die übrigen bis zum 14. Lebens-

jahr auf G bez. f) 4 erhöht werden).

(>., Damit die Schulversäumnisse in Zukunft weniger Statt finden,

so ist folgendes nöthig:

a. , Das Schulgeld wird stets gegeben, es mögen die Kinder in die

Schule kommen oder nicht . . .

b. , Die Schullehrer dürfen auch die Emdezeit die Schulstunden

keineswegs aussetzen, damit die kleinen Kinder, als welche den ihrigen

i»ey der Emde keine Dienste zu leisten vermögen, ohne Unterbrechung,

8*
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die etwas herangewachsenen Kinder aber, an Tagen, wo sie den ihrigen,

wegen der Witterung und sonst keinen Nutzen schaffen, oder doch

wenigstens täglich eine oder zwei Stunden, die Schule besuchen; wo-

durch das gänzliche Vergessen des Erlernten verhindert wird.

c. Die Schullehrer dürfen nie zugeben, dafs die Kinder ohne

Entschuldigung anzubringen, die Schule und den Gottesdienst verab-

säumen, und müssen, wenn Erinnerungen nichts fruchten, gelinde

Züchtigungen als Besserungs Mittel anwenden.

d. . Das im 4tü? §. Cap. 2 der Schul Ordnung anbefohlene, bei der

Schule zu haltende Buch, 1

) ist pünktlich zu besorgen . . .

e. , Aus diesem Buche hat Ihnen der Schullehrer zu Ende jeder

"Woche ein Verzeichnis der die Schule ohne Xoth und hinlängliche

Entschuldigung versäumt habenden Kinder zu überreichen, und Sie

haben sothane Verzeichnisse, nach Befinden, entweder der Gerichts-

Obrigkeit sofort, oder auch auf der Superintendentur überreichen zu

lassen . . .

7.. (Grössere Schulen sollen in zwei Klassen eingeteilt werden.)

8., Die Befolgung des 16*S3 §. Cap. 4 der Schul Ordnung 2
) ver-

misse ich in Ihren Schulen gänzlich, Sie werden darauf fleifsig

Ihr Augenmerk richten; Kaisers Erdbeschreibung von Kursachsen

ed. 1S0C? finde ich als zur Erlernung der Geographie nüzlich, indem

besonders in der Einleitung die nöthigsten Begriffe gut verdeutlicht

sind; Sie und die Schullehrer sind bereits näher davon unterrichtet

worden.

9., . . . Auf Abwartung des öffentlichen Gottesdienstes, und das

Nachschreiben der Predigten, besonders auch auf Xiehtversäumnifs der

Katechismus-Prüfungen in der Kirche halten Sie ja mit dem gröfsten

Ernst. — Seyn Sie auf Angewöhnung der Kinder zur Reinlichkeit be-

dacht, suchen Sie es auch deshalben dahin zu bringen, dafs sich solche

der Schnupftücher statt der gewöhnlichen schmutzigen Sitte, bedienen:

die Verbindung der Reinlichkeit mit dem körperlichen Wohlbefinden und

mit dem gefallenden "Wohlstand, ist Eltern und Kindern ans Herz zu

legen — die Schamhaftigkeit ist die künftige Stütze der Keuschheit.

Sehen Sie darauf, dafs beide Geschlechte nicht zugleich auf den Hof

TCaum gelassen werden; in meiner Schule sitzen Knaben und Mägdlein

nun von einander ganz getrennt, durch Theilung der Kinder in zwei

Klassen ad Xo. 7 kann dies bewirkt werden. — — —
Ich erwarte, dafs Sie die halbjährigen öffentlichen Schulprüfungen

') Zur Eintragung der SchulversiUimnisse und Censuren.

-) Dein zufolge die Kinder auch in Erdbeschreibung, Geschichte und

Wirtschaftslehre unterrichtet werden sollen.
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gehörig halten, die Obrigkeitlichen und Geriehts-Personen darzu ein-

laden, und sowohl des Einsendens der Sehul-Tabellen, als auch der Er-

stattung ausführlicher Schul Berichte unvergessen seyn werden. Sie

haben auch nach Verlauf von zwei Monaten, darüber, wie Sie diesem

Circulari nachgekommen sind, und ferner nachzugehen gedenken, und

was Sie zum Besten des Schul Wesens gethan haben und thun wollen,

um die bezielten Zwecke herbei zu führen, an mich zu berichten, auch

dabei anzuzeigen, was etwa in Wege steht; Und gleichwie ich meine

Ihnen zu widmende persönliche Hochachtung und Ergebenheit, lediglich

nach der Treue, mit welcher Sie Ihre Amts-Pflichten ausfüllen, abmessen

und solche bey Vorfallenheiten zu erkennen geben, auch nach §. '2

Oap. 9 der Schul Ordnung Sie und die Ihnen untergebenen Schullehrer,

nach Offenbarungen des Fleifses und Eifers um das Schul-Weseu, zu

besserer Versorgung, oder anderer Belohnung empfehlen werde, in den

Fall jedoch, dafs dawider entgegen Handelnde, zu gehöriger Weisung,

und nach Befinden Bestrafung anzuzeigen waren, nicht zu kommen ver-

hoffe, indem ich die besten Überzeugungen von Ihrer und der Schul-

lehrer gewissenhaften Aufsicht und Amtsführung nähre. Also bitte ich

auch Gott um Seine Gnade, und um jede wahre Wohlfarth durch

Christum unsern Herm für Sie alle, und Sie werden Sich, indem Sie

dies Circular in Abschrift zu dem Pfarr Archiv nehmen, es auch den

Schullehrern, die zum Gehorsam noch besonders angewiesen worden sind,

zur Praesentation und zum ebenfallsigen Abschreiben und Befolgung

geben, nach dem allen achten." —

Dass das eifrige Bestreben des Superintendenten zu Frauen-

prießnitz, das Schulwesen in seiner Ephorie auf jede Weise zu

fördern und der Schulordnung von 177:5 entsprechend zu gestalten,

nicht ohne Frucht blieb, beweisen die seit jener Zeit mit grosser

Sorgfalt geführten Schulakten des Dothener Pfarrarchivs, aus

welchen hervorgeht, dass sich die Pfarrer nunmehr gewissen-

hafter, als es vorher geschehen, um die Schule kümmerten, nicht

nur dem Unterricht sehr häufig, fast jede Woche wenigstens ein-

mal beiwohnten, sondern auch selbst mitunterrichteten. not-

wendige Hilfsmittel für den Unterricht auf Kosten der Kirch-

kasse beschafften (vergl. die oben — Seite 3 — erwähnte Be-

schaffung von Materialien „zur ürganisirung der öffentlichen

Schule in Dothen" im Jahre 1813) und den Unterrichtsplan im

einzelnen ausgestalteten.

Der Unterrichtsplan aus dem Jahre 1811, welcher den

„ganzen Beifall" des Superintendenten fand, sei hier noch an-

gefügt:
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2.

Zur Geschichte der Ratichischen Refornifoewegung

in Weimar.
Von Lndivig Weniger, Direktor dos Gymnasium« in Weimar.

In der Abhandlung über Ratichius, Kromayer und den

Neuen Methodus an der Schule zu Weimar 1

) hat der Verfasser an

mehreren Stellen auf eine ungedruckte Schrift aus der ersten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts hingewiesen, die einen lebendigen

Einblick in die durch Wolfgang Ratke hervorgerufene

Bewegung in Thüringen gewährt. Es ist dies

„M. Johann Werner Krausens, weiland Diaconi zu

Königsberg in Franken, Nachricht von dem Ratichia-

nismo daselbst, als Königsberg noch unter die Wr ei-

marische Landeshoheit gehörete, extrahiret aus dessen

Königsbergischer Historie in Manuscripto."

Die kleine Stadt Königsberg in Franken, bekannt als der

Geburtsort des berühmten Mathematikers Johann Müller, ge-

nannt Regiomontanus, gehört jetzt zu einer von bayrischem Gebiet

umschlossenen Enklave des Herzogtums Koburg. Bei der Landes-

teilung von 1572 kam sie an das Fürstentum Weimar, fiel aber

bei der Erbteilung vom 0. April an Herzog Ernst den Frommen
von Gotha.

Johann Werner Krauss wurde geboren am 1. Sep-

tember 1650 zu Holtzhausen im Amte Königsberg, wo sein gleich-

namiger Vater damals das Pfarramt bekleidete. Seine Mutter

war Barbara, die Tochter des verstorbenen Superintendenten

Gregor Ewald in Königsberg. Er studierte von 1(571 an in

Jena Theologie, wurde 1074 Magister, nahm dann eine Haus-

') Zeitschr. f. Thurm}:. Gesch. XVIII, 1807, S. 245 ff. 369 ff.
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lehrerstelle an und kam 1077 als Diakonus nach Königsberg.

In dieser Stellung, seit 1717 durch seinen Sohn unterstützt, ist

er nach 55jähriger Amtsführung am 8. Juni 1732 gestorben.

Schon in Jena durch Kaspar Sagittarius zu historischen

Arbeiten angeregt, legte er sich nachmals mit grossem Eifer auf

Erforschung der Landesgeschichte und fand Gelegenheit, die besten

Quellen, darunter die Sammlungen seines Grossvaters mütter-

licherseits, des Königsberger Ratsherrn Johann Georg Wolfrum.
zu benutzen. Die Frucht mehr als vierzigjährigen Fleisses waren

Königsbergische Annales, zwei starke Folianten in Manu-

skript, zahlreiche Urkunden enthaltend, von den ältesten Zeiten

bis auf seine Tage. Ferner verfasste er Lebensbeschreibungen

hervorragender Königsberger, eine Beschreibung der Stadt und

des Amtes und Genealogien des umwohnenden Adels.

Sein Sohn, gleichfalls Johann Werner genannt, wurde

am 8. Oktober 1G90 in Königsberg geboren, studierte von 1707

an Theologie in Halle, unterrichtete auch einige Jahre an den

Franckeschen Stiftungen, kehrte 1714 nach Königsberg zurück,

übernahm dann eine Hauslehrerstelle und win de im Januar 1717

seinem alten Vater als Gehilfe im Diakonate beigegeben. 17J1

kam er als Superintendent nach Eisfeld und starb daselbst 1772.

Auch er widmete sich der heimischen Geschichtsforschung und

verfasste „Beitrüge zur Erläuterung der Hochf'ürstl. Sachsen-

Hildburghausischen Kirchen- Schul- und Landeshistorie etc.",

4 Bände in 4V) Die Geschichte von Königsberg im vierten

Bande beruht überwiegend auf den Arbeiten seines Vaters.

In der Geschichte von Eisfeld (Band 3 der Beyträge) teilt

Krauss von Seite 248 bis 272 eine bei der Einführung des Rektors

Johann Gottlob Otto 1752 von ihm gehaltene Rede mit, in der

von der Sorge Herzog Emsts des Frommen für die Jugenderziehung

in seinem Lande, insbesondere auch über die Thätigkeit der um
das Gothaische Schulwesen hochverdienten Männer Evenius.

Brunchorst und Reyher. gehandelt wird und auch die voraus-

gegangenen Bestrebungen des Ratichius dargestellt werden.

Diese Rede stimmt zu ganzen Stücken mit unserer „Nachricht

') Band I, (ireitz im Voigtlande, verlegt von Abraham ( iott lieh Ludcwig
• Vorrede v. 1750) behandelt Heldburg; von den übrigen, in Hildburghausen bei

Joh. Gottfried Hanisch verlegten Teilen behandelt II, 1752, Hildburghausen

III, 1753. Eisfeld; IV, 1754. Königsberg. Ein anderer Titel desselben Werkes

lautet: „Antiquitates et Memorabilia Franconiae." Das inhaltreiche Buch ist

von uns in der nachfolgenden Darstellung vielfach hmutzt worden.
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von dem Ratichianismo u
wörtlich oder dem Sinne nach überein.

Man erkennt, dass das Mitgeteilte ebenfalls ans des älteren

Krauss „Königsbergischen Historie** entnommen ist. Dieser Um-
stand legt den Schluss nahe, dass auch die „Nachricht von dem
Katichianismo" selbst aus der Feder des jüngeren Krauss geflossen

ist. Das sachliche Verdienst aber bleibt dem Vater gewahrt.

Den Stoff zur Darstellung des Ratichianismus bot vor allem

der Nachlass des Königsbergischen Superintendenten Ewald.

M. Gregorius Ewald, geboren 1584 in der Thann, studierte

in Jena, wurde 1<>07 Magister und Adjunctus Philosophiae da-

selbst und 1613 Superintendent zu Königsberg i. F. Er hatte

schwer unter den Drangsalen des Krieges zu leiden und starb am
8. Marz 1641. Ewald war ein gelehrter Mann und hat theo-

logische Schriften, auch viele Predigten, drucken lassen. Er

heiratete am 28. Juni 1614 Barbara, die Tochter dos Weima-

rischen Generalsuperintendenten D. Abraham Lange, die am
15. September 1655 als Witwe starb. Aus dieser Ein* entspross

neben andern Kindern die Tochter gleichen Namens, die mit

Werner Krauss, dem Vater, verehelicht war.

D. Abraham Lange wurde als Religionslehrer der Wei-

marischen Prinzen und als Ephorus der Weimarischen Stadtschule

gleich zu Anfang in die Ratichischen Händel hineingezogen und

blieb bis zu seinem, am 24. Dezember 1615 erfolgten Tode der

Hauptgognor des Didaktikers in Weimar. 1
) Dieser Umstand, so

wie die eigenen litterarischen Interessen und die Aufgaben des

Amtes, brachten es mit sich, dass Ewald mit den in die Schul-

bewegung verflochtenen Männern in Briefwechsel stand. So mit

dem Weimarischen Hofprediger M. Johannes Kromayer, nach-

mals Generalsuperintendenten und Ephorus der Stadtschule, dem

Schiipfer des viel berufenen „Neuen Methodus u
. mit D. Johann

Gerhard,2
) damals Superintendenten zu Heldburg und später

Professor in Jena, mit Sebald Krug, Gerhards Nachfolger in

Heldburg, und natürlich auch mit Lange selbst. Die Briefe haben

sich in der Familie fortgeerbt und kamen schliesslich an Ewalds

Urenkel, Johann Werner Krauss den jüngeren. Dieser nun

sehreibt im 3. Teile seiner Beiträge auf S. 272:

') Näheres in der AMinndlunir „Ratichius, Kromayer etc.
-

a. < >. S. 371.

378. .180. 3SU.

*) Vier Briefe von Gerhard an Lance von 1GÖÖ. 1006, 1011, 1612

w»rden auch Krauss. Heytrüge 1, 102 ft". mitgeteilt. Also aus Lances Nachlass.
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„Ich könte von den Bewegungen, die der Wolfg. Rat ichius

mit seiner neuen Didactica damals unter den Gelehrten erreget

hat, aus dem Commercio epistolico meines sei. Urgrossvaters,

AI. Gregor. Ewalds, gewesenen Superint. zu Königsberg, ver-

schiedene merckwürdige Umstände beibringen: weil ich aber

solchen Vorrath schon vor geraumer Zeit Herrn Dr. Laur-

Reinhard, Superint. zu Büttstedt, aus Landsmännischer Freund-

schafft communiciret habe, und derselbe versprochen hat, die-

selben durch einen guten Freund zum Druck zu befördern: So

will ich hier des Raums schonen, und diejenigen, die von der-

gleichen Schulsachen ein mehrers zu wissen Verlangen tragen,

auf die Erfüllung sothanen Versprechens verwiesen haben."

Lorenz Reinhard, geb. am 2. Februar 1700 zu Hellingen

in Franken, besuchte die Schule zu Königsberg, studierte von

1716 ab in Jena, wurde 1718 Adjunkt des Rektors Michael
Reimann in Hildburghausen, 1720 Professor am Gymnasium
daselbst, kam 1727 als Lehrer an das Gymnasium zu Weimar,

wurde 1745 Superintendent in Buttstädt und starb am 15. No-

vember 1752. Reinhard hat viele Schriften aus dem Gebiete der

Theologie, Philosophie, Philologie und Geschichte hinterlassen.

Aber die Herausgabe der Briefe ist unterblieben, und sie sind

bis auf einen abhanden gekommen.

Im Goethe- und Schillerarchive zu Weimar befindet sich der

nachfolgende, offenbar an Goethe gerichtete, Brief ohne Auf-

schrift: „Eu. Hochwohlgeb. warte ich hierbey mit folgenden in

die Weimarische Geschichte einschlagenden Stücken gehorsamst

auf: 1.) mit des de Wette (und dessen Gehülfen des verstorbenen

Legat. R. und Archivars Neubergers) Lebensgeschichte der

Herzoge zu Sachsen, welche zu Weimar regiert haben; 2.) mit

einigen Fragmenten, die ich vor vielen Jahren zu einer Geschichte

des Wolfg. Ratichius und seiner Lehrart gesammlet habe;

.'*.) mit dem Programm der Universität Erfurt auf den Tod des

Ratichius, in welchem verschiedene Nachrichten von dem Leben

dieses Mannes enthalten sind: 4.) mit einer handschriftl.

Nachricht vom Ratichianismus in Königsberg in Franken;
5.) mit einer alten Kopie eines Schreibens der Herzogin Dorothea
Maria an Dr. Hoe von Hoenegg in Dresden, nebst dessen

Antwort, betr. die Lehrart des Ratichius; (>.) zween Original-

briefen des Dr. Balth. Meisners zu Wittenberg an den da-

maligen Professor der Theologie zu Jena und nachherigen General-
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Superintendenten zu Weimar, Dr. Albert Gr a wer, in eben

dieser Sache; 7.) zween Originalbriefen Alb. Grawers, an den

Weimar. Generalsup. Kromaier, in eben dieser Sache; 8.) einem

Originalbrief Dr. Jon. Gerhards zu Jena an den Superint.

Ewald zu Königsberg in Franken, in eben dieser Sache. Es

wird mir das angenehmste Geschäfte seyn, in meiner kleinen

Sammlung zur Geschichte meines Vaterlandes alles aufzusuchen,

was bemerkenswerth ist, und es Eu. Hochwohlgeb, zu communiciren.

Ich habe die Ehre, mit vollkommenster Ehrerbietung zu verharren

Ew. Hochwohlgeb, gehorsamster Diener C. W. Schneider. Den

8. Apr. 80."

Goethe begann ebendamals Material für eine Lebens-

geschichte des Herzogs Bernhard von Weimar zu sammeln.

Am 7. April desselben Jahres 1780, also am Tage vorher, schreibt

er an Merck: „Zur Geschichte Herzogs Bernhards habe ich

viel Documente und Oollectaneen zusammengebracht. Kann sie

schon ziemlich erzählen, und will, wenn ich erstlich den Scheiter-

haufen gedruckter und ungedruckter Nachrichten, Urkunden und

Anekdoten recht zierlich zusammengelegt, ausgeschmückt und eine

Menge schönes Rauchwerks und Wohlgeruchs drauf herumgestreut

habe, ihn einmal bei schöner, trockener Nachtzeit anzünden und

auch dieses Kunst- und Lustfeuer zum Vergnügen des Publici

brennen lassen." Weder die Lebensgeschichte des Herzogs, noch

das Auto da Fi' ist ausgeführt worden.

Christian Wilhelm Schneider, geb. 3. Oktober 1734 zu

Martinroda bei Ilmenau, studierte von 1753 an in Jena Theologie,

war seit 1702 Kollaborator an der Jakobskirche zu Weimar,

wurde 1773 Consistorialassessor, dann Archidiakonus an der

Stadtkirche, 1 770 Oberkonsistorialrat in Weimar, 1781 General-

superintendent in Eisenach und starb am 7. Juli 1797. Er trieb

eifrig Studien zur vaterländischen Geschichte: von ihm sind

u. A. Nova acta historico-ecclesiastica sowie Acta historico-

ecclesiastica nostri temporis herausgegeben, ferner eine Bibliothek

der Kirchengeschichte 1781. Von Einzelschriften erwähnen wir

Epistola ad J. C. Bartolomaei — de edendis commentariis de

vita, fatis et methodo W. Ratichii, Jenae 1755, 4°; Sammlungen

zur Geschichte Thüringens, 2 Bde., 1771, 72.

Wie Schneider zu den an Goethe gesandten Schriften

gekommen ist, steht dahin. Mit Ausnahme von n. 1 sind sie
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nocli sämtlich erhalten und gleichfalls im Goethe-Schiller-Archiv

aufbewahrt. ') n. 4 ist die von uns unten abgedruckte geschicht-

liche Arbeit des .Johann Werner Krauss. Der unter n. 8 an-

geführte Originalbrief D. Job. Gerhards ist einer von denen,

aus deren Inhalt bei Krauss ein Abschnitt mitgeteilt wird, der

sich auf den Katichianismus bezieht: er ist vom 10. September 1014

datiert. Ob auch n. 5, 0, 7 dereinst dem Briefschatz Ewalds
oder seiner Enkel angehört haben, lässt sich nicht feststellen.

Die „Nachricht vom Ratichianismo" ist mit feiner

Hand auf rauhes, weisses Papier geschrieben: es sind sechs

Lagen mit 24 Seiten, in Quartformat umgebrochen und geheftet,

offenbar eine spätere Abschrift. Am Rande stehen nachträgliche

Bemerkungen derselben Hand in schwarzer und rötlicher Tinte;

auch im Text ist Vieles nachträglich rot oder schwarz unter-

strichen. Von dieser Aufzeichnung, die für uns jetzt die Be-

deutung der Urschrift hat. besitzt die Grossherzogliche Bibliothek

zu Weimar eine Abschrift von Kräuters Hand aus dem
.Jahre 1845.

Die Krauss'sche Arbeit behandelt die Zeit von den An-

fängen des Rat ich ins bis zum September 1035: der Didaktiker

war am 27. April dieses Jahres verstorben. Die ersten Seiten

bieten wenig Neues, führen aber gut in die Verhältnisse ein.

Dagegen gewährt die dann folgende Darstellung durch die Mit-

teilung aus den Briefen ein lebhaftes Bild jener Tage mit ihren

Aufregungen und Kämpfen um grosse und kleine Dinge. Ob-

gleich Einiges daraus von Gideon Vogt in seiner wertvollen

Arbeit über das Leben und die pädagogischen Bestrebungen des

Wolfgang Ratichius 2
) und von uns in der Abhandlung über

Ratichius, Kromayer und den Neuen Methodus an der Schule

zu Weimar mitgeteilt ist, so wird doch eine unverkürzte Wieder-

gabe willkommen sein. Zum Verständnis verweisen wir auf die

beiden eben genannten Schriften: über das Nächstliegende geben

die Anmerkungen Aufschluss.

') Die Erlaubnis zur Benutzung dieser Schriften verdanken wir der

freundlichen Vermittelumr Bernhard Suphans.

2
) In den Programmen des Friedriclisgymnasiuma in Cassel von 1S76

77, 70. Hl, 82.
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2/10

M. Johann Werner Krausens,
weil. Diaconi zu Königsberg in Francken,

Nachrieht von dem Ratichi anismo daselbst,

als Königsberg noch unter die Weimarische Landeshoheit gehörete,

cxtrahiret aus dessen Königsberg. Historie in Msto.

Extract

aus dem Mst. der Königsb. Historie.

Unter andern rühmlichen Anstalten hat H. Ernst, Pius genant,

Hertzog zu Sachsen, seine Christ fürs 11. Gedancken und Sorgfalt auf die

Unterweisung der Jugend in denen Schulen gerichtet, wozu Wolfgang
Ratichius mit seiner gerühmten neuen Didactica oder Lehr-Art An-

lass gegeben.

Dieser Ratichius ist ao 1571. d. 18. Oct. zu Wilstria in Holstein

gebohren'), u. hat zu Hamburg, Rostock pp. seinen Fleifs auf die

Philosophie u. Theologie gerichtet 2
). Weil er aber mit der Sprache

und Ausrede nicht wohl fort komen konte. hat er auf die 5J5. Jahr

lang seine Gedancken auf die didacticam gerichtet, sich in Engeland u.

Holland begeben, u. zu Amsterdam 8. Jahr aufgehalten, auch äö 1(301

angefangen seine Lehrkunst in praxi auszuüben.

Alfs nun ao 1012 König Matthias auf dem Wahltag zu Franckfurt

zu einen Kayser erwählet worden, hat er denen alda anwesenden Chur-

fürsten u. Fürsten seine Anschlüge von einer neuen Didactica oder

Lehr-art entdecket, u. von Hertzog Wolfgang Wilhelm zu Bayern

Pfaltzgrafen Beym Rhein 500 fl. zu Anschaffung einer Bibliothec ver-

ehrt bekommen.

Ao 1G14 hat er zu Franckfurt eine Probe seiner LehrKunst zu

thun sich vorgenomen da denn Landgr. Ludwig in Hefsen durch

seine dazu verordnete Professoren, den Grund seines Wercks unter-

suchen lassen, auch D. Christophoro Helvico und Joachim Jungio, beede

Professoren zu Giefsen Befelch gegeben, ihme Ratichio in seinem Vor-

haben zu Franckfurt Bey zu wohnen, u. Hülffe zu leisten. Diese haben

nun bey der Untersuchung befunden, dafs seine Didactica oder Lehr-art

Grund in der Natur und in der Prob Bestand habe, auch durch gute

Mittel sehr wohl ausgeführet werden könne. Hierauf haben in bemeldten

') Am Rande: _v. Jo. Matth. Meyfarti programa in exequiis W. Rat.

1635".

s
) Das Foluemle stimmt mit einem Stücke der Rede von J. W. Krauss

in seinen Beyträgen 3, S. 253 ff, zum Teile wörtlich fiberein.

a
) Am Rande: „v. Kurtzer Bericht der Hessisch. Profess. zu Giefen

p. 4. ö0.
u Vgl. Vogt 1. 1876, S. 20, und fiher die verschiedenen Drucke des

Berichts 5, 1SS2, S. 2. Leber Helvicus und .Jungius ebd. 1, 187(>. S. 13 ff.
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lt>14. Jahr Vorbenahmte beede Professores einen Kurtzen Bericht von

der Didaetica Ratichii in Druck gegeben und vorgesUdlet, dafs es 1

)

1.) müglich sey (wenn hierzu gehörige Bücher Verfertiget) eine jegliche

Sprach auffs lüngste in einem .Jahr, oder auch, da man eilen wolt, in

einem halben Jahr, Täglich 2. 3. oder 4. stunden genomen, so wohl

bey alten, als jungen Leuten, mit Lust u. Liebe besser zu lehren u.

zu lernen, alfs ihre eigene Muttersprache. 2.) dafs man in Künsten

u. Wissenschafften diese Lehr-art noch beqvemer und Vortheiliger ge-

brauchen könne alfs in Sprachen. Ferner zeigen sie an, dafs Ratichius

in seiner LehrKunst Anleitung gebe-) 1) mit was Art, Mafs, "Weise.

Ordnung u. Mittel man gute Künste u. Sprachen ohne grofse Mühe
in kurtzer Zeit lehren und lernen möge. 2) Wie man Schulen mit

Nutz u. Vortheil anstellen u. erhalten, 3) Die Bücher in eine Harmonie

oder Gleichförmigkeit bringen 4) Wie sie sich die Lehrmeister zum
Lehren beqvemen 5) die Knaben zum Lernen schicken sollen 15) Wie
die Ingenia zu unterscheiden, dafs die fertigen nicht aufgehalten werden,

hergegen die von Natur nicht so fertig seynd, nicht dahinten bleiben

7) wie u. wann die Übungen anzustellen, 8) Wie dem Verstand zu

helffen !>) das GedHchtnifs zu stilrcken 10) Das Urtheil (Judicium) zu

schärffen ohne Zwang, nach dem frefien Lauf der Natur etc.

Weil aber dieses alles nicht ins Werck gerichtet werden könne, 3
)

wen nicht zuvor die Grainaticken oder Sprach -Künste auch die

compendia oder Auszüge der Wifsenschaflften u. Künsten in jeder Sprach,

dariiien man sie treiben u. handeln will, nach Hatichii Lehrart richtig,

gleichförmig u. Harmonisch verfertiget seind, so begehre liatiehius be-

ständig£ Hülfe gelehrter Leute, u. der Obrigkeiten, u. erbiete sich auch,

seine LehrKunst ihnen zu entdecken u. alles getreulich helfen hinaus-

zuführen.

Ferner haben auch etliche Professores zu Jena, alfs D. Albertus

Grawerus 4
). D. Zacharias Brendel"') M. Balthasar Gvalterus ,;

) u. M.

Mich. Wolfius 7
) einen Bericht Von dieser Didaetica Hatichii drucken

*) Am Rande mit rötlicher Tinte: „p. 5."

*) Am Rande mit rötlicher Tinte: _p. 9. 20."

3
) Am Rande mit rötlicher Tinte: „p. 48."

4
) Albe*rt Grawerus, geh. 3. April 1575, wurde 1594 Magister in

Wittenberg, später Geistlicher in Eisleben, 10 10 Generalsuperintcndent in

Weimar, f Not. 16l7. Vgl. Weniger, Ratichius, Kr. a. Ü. S. 37!>. 385 f.

5
) Zacharias Brendel, geh. 1553, 1583 Professor der Philosophie, 1592

der Medizin in Jena, t 25. Aug. Iti26.

c
) Balthasar Gualtherus, geh. 1586, seit 1612 Professor des Griechi-

schen und llehriiischen in Jena, 1618 mit Ratichius in Göthen, f 1640 als

Superintendent in Braunschweig.

Michael Wolf, geh. 1584, wurde 1612 Professor der Mathematik,

K516 der Philosophie in Jena, t 2. April 1623.

Digitized by Google



2. Z. Gesch. <1. Ratichiscben Refonnbewegung. Von Prof. Dr. Weniger. 31

laben, u. darinnen angezeigt 1

) 1) dafs die Knaben nicht mit Vielen

Leetionibus überschüttet sondern nur eines u. zwar sehr offt proponiret

u. türgehalten werde (2) dafs sie nicht mit Vielen Stunden bemühet, u.

zwischen den Stunden ihnen eine Puhe und Ergötzlichkeit •regönnet

werde (J) dafs einerley Gramatica getrieben werde (4) dafs die Knaben

selbst erstl. die lateinische Sprache in deutsch übersetzen, weil sie der

deutschen mächtig (5) dafs sie nicht mit Vielen dictiren oder unzeitigen

Nachschreiben beschweret werden (6) dafs sie auswendig leinen durch

stetige Wiedcrhohlung des Praeeeptoris ohne zwang (7) dafs die praeeepta

in einer Stunde fleisiger u. mit mehr Nutz getrieben werden, als sonst

in einem gantzen Monat, (tt) dafs man von denen Knaben etwas fordere,

wenn sie es genug gefafset.

Halten demnach obbemeldte Jenaische Professores dafür, dafs die

neu«' Didactica mit grosen Nutzen eingeführet werden könne u. beruffen

sich auf den consens nicht allein D. Helvici M. .Jungii u. D. Palthas.

Mentzeri 2
), Professorum Giessensium sondern auch D. Job. Majori**)

Professoris Jenensis.

Nicht weniger hat diese neue Lehrart Patichii an den fürstl.

Sachs. Hoff zu Weimar bey Hertzog .Joh. Ernsten u. Ilertzog Ernsten

zu Sachsen grosen Hey fall bekommen, wie den in berührten 1614. Jahr

Frau Dorothea Maria Ilertzog Johannis zu Sachsen Weimar hinter-

lafsene Witbe, u. Fürst .Joachim Emsts zu Anhalt Tochter, wie auch

Fr. Anna Sophia. Fürstin zu Anhalt Defsau. Graffens Carl Günthers

zu Schwartzburg Pudolstatt Gemahlin 4
), unter diesen Lehrmeister

Patichio u. M. Joh. Kromeyern Hofpredigern zu Weimar, angefangen

haben, die lateinische und Hebräische Sprache zu lernen. Sonderlich

hat die Hertzogin Dor. Maria in der Helireischen Sprache 5
), worin sie

sonderliche Beliebung getragen, u. vorhero keinen Puchstaben gekenet,

es so weit in gar kurtzer Zeit mit Hülfle des Hoffpredigers M. Kromeyers

gebracht, dafs sie einen Spruch, welcher es seyn wolle, wenn Sie in

deutschen das Capitel u. den Vers gewust. in der Hebreisehen Bibel

aufsuchen linden u. verdeutschen können. Zwey Tage vor ihren töd-

lichen Hintritt hat sie ao KU 7 den l(i Julii 2000 11 dergestalt legiret

dafs von deren Jährlichen Nutzung, der Praeceptorum, welche nach dem

durch einige Professores der becden l'niversitaeten Jena u. Giessen, in

l
) Am Rande mit rötlicher Tinte: np,

4*.- \
T
gi Vogt 1. 18T6. S. 217

und über die verschiedenen Ausgaben des Berichts 5. 18»2. S. 3 ti.

a
) Balthasar Mentzer, ireb. 1565. studierte von 1583 an in Marburg,

wurde später erst dort, lann in (Üessen Professor, f 6. Januar 1627.
3 Jobann Major, prob. 1564. 1.VJ2 Diakonus in Weimar, später Super-

intendent in .Jena, KJ11 dort Professor der Theologie, f 4. Januar 1654. •

4
) Das Folgende stimmt wieder mit einem Stücke der Hede von J. W

Krauss, Beyträg« 3, S. 254, zum Teile wörtlich uberein.
5
; Am Rande mit rötlicher Tinte: _v. Mulleri Aunal. s. p. 311."
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einem öffentlichen druck content irten neuen Schul -methodo (np. des

Ratichii) die juxend Treulich unterrichten wolten, vorige salaria u.

Besoldungen verbefsert werden solten 1
).

Anno 1015. seqq. hat Katichius sich gen Augspurg, Weimar u.

Erfurt begehen.

Hertzog Johann Ernst zu Sachsen hat ihn an Fürst Ludwig zu

Anhalt, den ersten Direetorcm der Frucht bringenden Gesellschafft

reconiendiret, welcher ihn nach Göthen beruften, alwo er eine Buch-

druekerey angerichtet hat. Unterdefsen ist sein mildreicher Moecenas

Hertzog Johann Emst in Kriegs-Dienste gangen, u. Ratichius hat sich

nach Magdeburg an 1020 begeben. Hey wahrenden Krieg hat Carl

Günther von Schwartzburg auf zureden seiner Gemahlin Fr. A. Sophia

ihn an seinen Hoff* nach Rudelstatt beruften: Nachdem aber dieser ge-

storben, hat defsen Witbe ihn auf den Schlofs Krannigfeld u. in der

Stadt Erfurt, mit ihren Unkosten unterhalten 2
), auch an H127. den 4. Nov.

nach Weimar zu Hertzog Wilhelm zu Sachsen gebracht, und letzlieh

an den schwedischen Reichs -Cantzler Axel Ochsenstirn reconiendiret.

Aö 11>:U. den 12 Martii hat ihn der Schlag gerühret, u. ist äo 1685 im

April gestorben.

Er hat Kücher vor die Jugend zu schreiben angefangen, welche

aber nicht absolviret und zum Druck befördert worden.

In dem Jenaischen u. Giefsischen Atisschreiben wird angezeiget,

dafs nach Ratichii Lehr-art man ä notioribus oder denen bekantesten

Dingen anfangen müfse zu lehren, dafs der Grund der Unterweisung in

der Muttersprache zu legen sey: dafs man auff eine kurtze art u. weise

den wahren Grund der Sachen u. der Sprachen der Jugend einflöfsen

müfse, damit sie hernach, wenn sie weiter fortschreiten wollen, mit

geringer Mühe gar leicht fort komen mögen: dafs ein jeder stracks

Anfangs in seiner Muttersprache zugleich mit dem lesen u. schreiben

in den Hauptstücken Christlicher Lehre müfse unterwiesen weiden:

Wenn dieses geschehen, müfse gezeiget werden, wie ein Knab seiner

Xatttrl. inclination nach, zu fremten Sprachen, auch Facultaeten u.

Künsten ohne Weitläufigkeit geführet werden könne, oder Kurtz zu

sagen, dafs man res cum Unguis, die Sachen mit den Sprachen, ver-

knüpfen müfse.

Es soll auch eine deutsche u. lateinische Gramatica auf Ratichii

methodum gerichtet, an Licht komen sein, davon ein Exemplar Johann

Eitel Truchses zu Wetzhausen ao KJ18. 7. Sept. verlanget hat, 3
)

') Vgl. Weniger, a. (). S. 387.
2
) Am Rande mit rötlicher Tinte: ^v. D. Dan. Volcks Calender." Daniel

• Volck, Dr. der Hechte, geb. zu Mörstadt 1582, von 101 1 bis 1683 Amtmann
zu Königsberg i. F., starb am 24. August 1683. Superintendent Ewald hielt dem
sehr angesehenen Manne die Grabrede. Vgl. unten den Brief vom 2. Dez. 1029.

s
)
Vgl. Vogt 1, 1S70. 19 f. 35. ö. 1882, 12 n. 42. 14 n. 55. Die Frei-
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2. Z. Gesch. d. Ratichischen Reformbewegung. Von Prof. Dr. Weniger. SS

Ks hat al>or diese Ratichische Lehr-Art nicht jederman gefallen,

M io denn I). Abraham Lang General-Superintendens zu Weimar, dieselbe

verworfen >), u. darüber mit obbenahmten HoffPrediger Bf. Kromeyern

in einen Wort-streit gerathen, wie die zur selbigen Zeit gewechselte u.

noch vorhandene original-Briefe ausweisen.

Nachdem M. Gregorius Ewald Superintendens zu Königsberg in

Francken an seinen S< hwiiher-Vatter D. Langen zu Weimar eines und

das andere von Katichio geschrieben, so antwortet dieser ao 1014 d.

27. Maji*) folgendes:

Vere mira sunt, quae de Katichio ad ine scribis. Xostri non

solum de consensu I). Hoe s
) concionatoris Klectoralis magnifice gloriantur.

sed etiam de ampla vocatione dicti Iiatiehii, et ajunt, quod comites sibi

adjunxerit I). Helvicum et .Jungium. Non invideo nostris Jenensibus

talem amicum, qui ipsos sie beut et de ipsis praedicat, qaod rei nun-

quam cognitae tarn audaces fuerint buccinatores. Nisi nie animus fallit,

omnia ficta sunt, quae de vocatione Augustana 4
) sparserunt. Postulatum

Kleetoris r
') ut ad colloquium cum viris doctis so praeparet, coegit ipsum,

mutare coloniam et urgens neeessitas, cum non potucrit, seu ut ipse

loquitur, noluerit areana artis inanis prodere. Kr machts wie die Gold-

macher u. Sehatzgriiber, wenns zum Krnst kommt, so reisen sie aus.

Hac methodo proeul dubio et alibi doeuit. Die Jesuiten zu Augspurg

werden wohl mit ihn übereinkommen und weidlich herumkriegen.

Den 10. 7br bemeldten Jahres schreibet D. Job. Gerhardus 6
),

Superintendens zu Heldburg an M. Ewalden folgendes:

herrn von Trucbses, deren Stammsitz Wetzhausen war, gehörten zum Adel der

Lmgegend von Königsberg i. F. Ueber Johann Eitel konnte ich nichts ermitteln.

') Näheres Weniger, a. 0. S. 371. 375. 378. 380 f.

') Am 9. Mai 1614 war Ewald durch (leueralsuperintendent Lange in

sein neues Amt eingeführt worden. Seine Hochzeit mit Barbara Lang"
fand am 18. Juni statt.

3
) Dr. Matthias Hoe von Hocnegg war damals kurfürstlicher Hof-

prediger in Dresden. Seine Haltung in den Ratichischen Händeln war

schwankend. Vgl. Vogt 1. 1876. 41. Leber seinen Briefwechsel mit Dorothea

Maria s. oben S. 26.

4
) Katichius war durch ein Schreiben angesehener Männer vom 7. Mai

nach Augsburg eingeladen worden und weilte dort von Mitte Mai 1614 bis

Anfang Juli 1015. Vgl. Vogt 1, 1876, 25 ff.

5
) Johann Georg I., Kurfürst von 1611 1615, war Vormund über die

acht Weimarischen Prinzen. Vgl. Weniger, a. O. S. 375. 3s:j.

6
) D. Johann Gerhard, geb. 17. Okt. 15S2 zu Quedlinburg, war 1606 bis

1615 Superintendent in Heldburg, wurde 1615 Generalsuperintendent in Koburg.

1616 Professor der Theologie zu Jena, starb daselbst am 17. August 1637.

Der hier stückweis mitgeteilte Brief ist vollständig erhalten, s. oben S. 28.

Das im Originale Vorhergehende handelt von Geldgeschäften, das Folgende

von einer Reise seines Fürsten, des Herzogs Johann Casimir, auf der er ihn

begleiten soll, und vom Abgänge des Generalsuperintendenten.

Mitteilungen d (Jos. f. deutsche Erzieh.- u. .Sehul^schiohte. X 1 1900. 3
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Superioribus diebus ex itinere Hassiaeo redii, cum D. D. Mentiero ')

Giesl'ae de pluribus collocutus. Jtatiehianismum ille deserit. imo nun-

quam approbarit. Conqueritur etiam contra suam voluntatem nomen

suuni subjunetum, de quo solenniter protestatus sit. Ego non potui

satis mirari, hominem absurdum inter doetos applausores invenire. Sed

cohibui nie hactenus, neq3 unquam cuiquam meam sententiam exposui.

Quid enim opus erat?

XIII. Cal. Xovembr. schreibet Sebald Krug 2
) aus Coburg, an

M. Ewalden nach Königsberg,

Ratichiana quaedam mitto legenda. Xoster Libavius 3
) (Director

Coburgensis) inter privatos parietes illa ventilata proposuit. publice

non audet ista refutare, quia sine refuiatione illa ruitura et in fumum

abitura eonhdit. Köster Gerhard quiescit et crediturum se dicit, si

effeetum dederint eommendatores amplum suum promissum. Dnt) 31.

Heiderus 4
) Jenae discipulum quendam Ratiehianuni, qui integrum semestre

llatichiana methodo audiverit Hebraica. interrogavit. quantos in hac

lingua fecisset profectus? Ille respondit: parvos. Xoster Heiderus: ubi

ergo gloriatio vestra, qua discipuli Katiehiani dicuntur semcstri spatio

vix una atqj altera diei hora impensa, linguam aliquam ad unguein

percipere? respondit ille: Wenn ich mich h litte wollen mit Gewalt

darauf!' legen, wolte ich wohl etwas gefafset haben. Quibus subjecit

Heiderus: reete, wenn ihr euch wolt mit Gewalt dnrauff legen, könnet

ihr auch nach unsenn methodo etwas fassen: so gehet nun hin, u. hörets

noch ein halb Jahr, u. legt euch mit Gewalt drauft", u. komt u. sprecht

mich uf Hebreisch an. so wil ich euch Hebreisch respondiren.

Den 17. August"") schreibet I). Lang an seinen Eidam zu Königs-

berg also davon:

De colloquio convivali. inter me et concionatorem Aulicum 6
) nuper

l
) Leber Hentzerus s. oben S. 31 t«.

*) Sebald Krug, geb. in Eisenach, seit 1007 Professor am Gymnasium
zu Koburg, war Superintendent in Heldburg von 1615 bis 10.52: er starb 1632.

Vgl. auch unten den Brief vom 18. März 1016.

') Andreas Libavius, geb. in Halle, wurde 15S8 Professor der Ge-

schichte und Poesie in Jena, ging 1591 als Gymnasiarch und Stadtphysikus

nach Rotenburg an der Tauber, wurde 1006 Direktor des Gymnasiums zu

Koburg und starb daselbst 1016.

*i Wolfgang Heider, geb. 14. Dezember 155S. studierte von 1580 an

in Jena, wurde 15S7 daselbst Professor der Ethik und Politik und starb

am 20. August 102*».

R
) 1015.

6
) Johannes Kromayer, gel». H. Dezember 1570 in Döbeln, ging 1Ö97

von Schulpforta ab und auf die Universität Leipzig, wurde bereits l.V.tK Diakonus

und später Pfarrer zu S. Petri in Eisleben, 1013 als Ilufprediger nach Weimar
berufen. Vgl. Weniger, a. O. S. 370 ff.
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2. Z. Gesch. d. Ratichischen KeformbewAfirung. Von Prof. Dr. Weniger. 35

habito, proxime. Ille jam dp consensu tuo et approhationc novae methodi

apprime gloriatur.

An diesem Tage schreibet auch M. Kromeyer an M. Ewalden:

De incthodo, quae addis. laudo Studium tuum. Utinam vero Socer

tuus ita de ea re sentiret. Proximis no.stris colloquiis in bonam fui

erectus spem, fore, ut ipse rel per te persuaderetur. Eum enim in Hnem

aperte tibi monstravi ferme, quae habemus, omnia. 1
) Neqj umquam

detrectavi eadein ipsi quoqj comunieare. Verum enim vero frustra id

omne. Dixerim hominem excaecatum hac in parte nuperrime in con-

viviolo cum essemus poti, inlusit in me meosq3 propter haue ipsam

methndum confidentissime, nauci eam esse ingeminans, Autoremqj

Hatii-hium esse seelerat issimum, me vero miserrimum. Interim de

eertitudine ac utilitate hnjus methodi equidem nihil ambigo. Xeqj quid-

piam ambigit illustrissima nostra') eum filiis Illustrissimis. Experientia

tlititur demonstratio, quam exhibemus, ampliusq3 exhibituri sumus. Im-

pedimenta, quae scribis, non usque adeo extimeseimus, neqj f
4 "»»» in-

tempestive publicare, quae apud me vidisti, in animum induximus unquam.

Et neseio. an in invitos Bit eonl'erendum beuefieium. Iis vero, qui grata

mente haec uostra amplexuri sunt, liberaliter coneredentur universa.

Xee vobis Regiomontanis denegabuntur, quam primum occasio dabitur con-

vertendi ea vestro quoqj auxilio in usum Iuventutis. Tu. mi domine

Mag. vale, et de nie uostraqne methodo non nisi honeste sentire et loqui

perge. quod faeturum te eontido. 'Anz-i™ et sd^pnutpMw soceri tui tole-

rabimus, Deumque rogabimus. quod det ei meutern meliorem.

Den 20. August 3
) sehreibet D. Lang an seinen Eidam:

Stomachabere non nihil, sat scio. turbas Ratichianas, quas sopitas

euperes reerudnisse. Orte mecum sentis. Verum non est. quod te

exerueiet tumultuarium istud colloquium. Venit ad nos ante octiduum

ipse Ratiehius mox in aulam adscitus: adduxit hospes veteniosus umbram
sc long*' deteriorem novum ScUicet artis suae buccinatorem. aliquot

linguaruin peritum. Qui ipsum viderunt. dicunt, hominem esse eleganter

et politice vestitum. cuius pileum crista rubra, militari more. amhiat.

Interim ego iam adorno Didactieam, qua spero. studia scholasticalia et

jueundiora et faeiliora futura. Reperi et iam inodum. quo et voeabula

rerum et Regulae Gramatices medioeriter pereeptae per lusum et jocum

repeti et firmissiniecuinjucundadelectatione etdiseipulorum et praeeeptorum

lecreatione in lusu chartarum memoriae infigi possunt, Feci periculum

') (iemeint ist Kromayers Schrift .Eiidwerflunif des Methodi in allen

Disciplinen und Sprachen", handschriftlich in (iotha, jetzt vom Verfasser für

den Druck vorbereitet.

») Die Herzogin Witwe Dorothea Maria. V^l. Weniger, a. O. S. 3S1.

3
) 1615.

4 (iemeint ist der Holländer Philibert Vernnt ans Delft. ein Freund

und einflussreicher Gönner Kalkes. V«rl. Yo-rt 1. 1876. 7. 83 f. 4«.

3*
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et speeimen seu 8oxtp«3fa ex sententia suceessit. Rides! et ego rideo,

sperans, ine superaturum ipsum Ratiehium, non solum inveniendi aeuinine,

sed etiam rei certitudine. Mea siquidem didaetica nihil deroget institu-

tioni veterum et facile ah omnibus, exceptio Ratichiauis, approbabitur.

Ich muss sie gelbsten lohen, denn die Nachbarn sind mir nicht alle ge-

rathen. Ut prinuun eandem novam didactieam (sed inveniendum erit

aliud nomen ut öiiovj^fa non nullis imponat) ahsolvero, mittam ad te. ut

effuse videas. quamvis inulta etiam in praxi sint posita. Filii mei

exultant et laetantur, u. gehet schon starck daher. Es gehet an in

latina, Graeea et Hehraica lingua ausl)ün«lig, und je mehr ihr ist, je

lustiger ist es, und je leichter gehet es Von statten. Mirum, ni statuam

mihi ponant ad seram posteritatem Nostrates. Xeqj est. ut animum

tuum suheat versiculus: Parturiunt montes etc. Brevi res ipsa loquetur.

Et mox actificem grande probabit opus. Ich darf nicht mehr darzu,

denn einen Kartcn-mad]cr u. guten Schreiher, so will ich Ratiehium, den

in der rothen Feder u. alle neue Didacticos eintreiben. Es darf auch

wohl dabey ein neu Handwerck der Kartenmacher aufkomen, u. wenn

der per Privilegium ein monopolium aufrichten Könte. so wäre er ein

gemachter Herr. u. könte in Kurtzer Zeit reich werden.

Den '20. Sept. schreibet M. Kromeyer an M. Ewalden:

Multus es de dissidiolo inter pocula. De sola methodo dissidemus,

de personali odio mihi nil constat etc. Cur sine fine eontenditis, nihil

novi a Ratichio fuisse raonstratum. Sed ipsus jam praesto hic est, suaqj

sibi et vendicabit et vindicabit etc.') Dum vos dubitatis et disputatis,

alii interim ambabus manibus optimam hanc instituendi rationem arripiunt,

quäle quid de Islebiensibus, Lipsiensibus, Halensibus, Annebergensibus,

de remotioribus civitatibus, utpote in Pomerania et Ducatu Megapolitano

idem suspieor, duduin inaudivimus-) etc.

Den 13. Oct. sehreibet D. Lang an M. Ewalden:

In negotio Ratichiano schreibet II. Ludowigk Muser 3
) Churfl. Rath

und geheimter Seeretarius an mich unter andern also: wie er nun zu

Augsporgk die Sachen ausgerichtet, u. was er vor Proben gethan, wird

der Herr sonder zweiffei vor mir wifsen. Ich bin aber verständiget

worden, dals er Ratichius sieh zu Weimar wieder eingestellet, u. noch-

') Seit Mitte August IG'.ö weilte Hatke wieder in Weimar. Vgl. Vogt
1, IST«. 42 f.

-) Aus Eisleben waren Grawerus uud Kromnyer selbst nach Weimar

berufen worden und mochten dort noch Anbänirer haben. In Leipzig war Pro-

fessor Höpffner und Rektor Hhenius für Ratichius, in Halle der Rektor

Kvenius, in Pommern Bartholomäus Schubbe und der Stettiner Rektor

Hunichius, in Rostock die Professuren Quistorpius und Tarnovius, sowie

der Rechtsgelehrte Heinrich Hein.
3

i Ludwitr Wilhelm Moser wird schon 1G07 als kurfürstlicher Rat

uud (ielu-inier Kammer-Sekretarius zu Dresden erwähnt in Müllers Annalen

des Hauses Sachsen S. 231». 270.
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niahls in willens sey, seine Didactieam in publicum koiiien zu lafsen.

dazu die fürst 1. Wittib allerley Vorschul) thun soll: und will er in aula

nostra auch uinb eine Beystcuer ansuchen. Darunter schreibet der Hoff-

prediger Mag. Kroineyer an D. HoP, der soll es durchdringen, hoffe aber

er soll ein Korb bekoinen. Von seinem Abzüge zu Augspurg, warum

D. Helvico abgefordert auch was vor Streit zwischen Ihnen für ge-

fallen, bitte ich, mir solches zu comunieiren.') Hactenus ille: Diese

Tage klagte mir der Schöfser, dafs er seines Brüdern Sohn auch ins

Hofpredigers Schule gehabt, vor 5 wochen hätte er ihm ein Argument

gegeben, da er befunden dafs er kein einig deutsch Wort könne latine

geben, keine declinationem, noch conjugationem wifse. Mein Ludus

Literarius ist icht gar fertig, ich habe ihn aber noch nicht umbge-

fchrieben. Aufs nüheste solt ihr ihn bekoinen. Es ist ein wercklicher

Dialogus zwischen 8 Personen mit dem Titul bie alte (Seigc mit neuen

Seiten bezogen, samt einen silbernen Frosch Wirbel u. höltzemen Steffen.

Collocutores: Laurentius, Zacharias. Stephanus. Magna Papyri vis

Eipsiae a Patiehio ipso emta est, quo fine, eerti nihil habeo. Professores

Jenenses in diversas circa Hatichii methodum abiere sententias. Laudatur

cum primis M. Sagittarius-), et quod Cospodk)*) ob libertatem judicii

infensissimo in eum sit animo. Erphordiam se confert infelix ille turbator

Ratichius, instruct<) ex aula comendationibus.«)

Den 2. Novembr:

Ratichius Erphordiae jam vivit. cujus Sumtibus et quid istuc

loci agat, me latet, nisi nie animt) fallit , ex insidiis adorietur

aliquando Scholas nostras. In ore enim est omni populo, methodum

ipsius introduetum iri. Pro recreatione schicke ich hiermit die alte

<5eige, bitte, wollet es abschreiben lafsen, u. mir mein coneept

wieder schicken. Ich habe durch Johann Webern, unserer Schulen

collaboratorem 5
) bey seinen diseipulis privatis es versuchen lafsen, gehet

in allen Stücken nach Wunsch, umb SO vocabula haben 8 Knaben im

einem halben Tag gelernet auf diese Weise. In phrasibus aus denen

') l'eber den unglücklichen Ausgang der Augsburger Thätigkeit des

Ratichius vgl. Vogt I, 1876, 85.

2
) Thomas Sagittarius, geb. 1577, seit 1005 Professor der griechischen

Sprache, dann der Philosophie in Jena, ging 1010 als Rektor zu St. Elisabet

nach Breslau und starb am 21. April 1621.

3
) Friedrich v. Kospott, seit 1600 Hofmeister der weimarischen

Prinzen, 1618 Geheimer Kammerrat, 1621 Hofrichter, 1027 Amtshauptmann zu

Jena, starb am 0. .Juni 1032. Er war ein Anhänger des Ratichius.

*) Vgl. Weniger, a. O.; S. 385; über Ratkes Aufenthalt zu Erfurt

Vogt 1, 1870, 44.

8
) Johann Weber war von 1595 bis 1021 Collega tertius an der Stadt-

schule zu Weimar.
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colloquiis Maturini Corden') und Terentii Labe ich ineine Lust gehöret,

u. ist wunder zu sehen, mit was Lust die Knaben dils nützliche excr-

eitium treiben. So ist auch in graniaticis kein Mangel, alles nach In-

halt der alten Geigen. Ich bin willens nach den Feriis, «reliebt es Gott,

diesen gantzen methodum nude et sepositis, quae Ratichium concernunt,

in ein scriptum zu bringen, mit exemplis zu illustriren, u. etlicher Ge-

lehrter u. erfahrener .Männer Censur einzubringen. "Wollen alfsdenn

sehen, ob difs oder des Ratichii mehr Hey fall erlangen werde? Gott

befördere es zum gemeinen besten."

Es ist alter noch in diesen 1(51") Jahr d. '21 Dec. Doctor Abraham

Lang gestorben u. durch seinen Tod dieser FederKrieg aufgehoben

worden.-)

Der Hoffprediger M. .Johann Kromeyer hat ihme die Leichpredigt

gehalten, und nach den abgelesenen Personalien dieser Patiehianiseheu

Controvers mit folgenden Worten gedacht :

So er (I). Lang) leben sollen, hab ich die gute Zuversicht gehabt,

mit ihme nicht anders als freundliche convcrsation zu halten.') Denn

obwohl bis anhero etwas fürgefallen, welches ich nicht gantz mit still-

schweigen kan, noch soll übergehen, damit nicht jemand derwegen in

Mifsgedaneken gerathe, dafs wir über etlichen Fragen (nehmlich wegen

der Hatichanischeu Didactie) ungleiche Meinung gehabt, so hat es

doch nicht die Religion, noch irgends einen Glaubens-Art icul angetroffen:

auch ist offenbahr, dass der II. Doctor nichts anders, als das beste der

lieben Jugend gesuchet. Darumb ist deswegen zwischen uns keine

Trennung gewesen, sondern man hat verhoffet, dass endlich auch wegen der

Mittel wir uns leichtlich hatten vergleichen mögen. Und will ich Euer

Liebe nicht bergen, dafs, als ich den seel. H. Doctor in seiner Krankheit

besucht, Er nebst andern Gesprächen sich in aller Freundlichkeit gegen

mir vernehmen lal'sen, sobald ihn Gott wiedrum aufhülffe, so wolle er

mit mir auch von andern Sachen, die er aufgesetzet, reden u. uns

leichtlich mit einander vereinigen.

Der alten Geige gedenket noch Sebald Krug superintendens zu

Heldburg,*) welchem dieselbe von M. Ewalden comunieiret worden, u.

schreibet daher äö 1GKJ. lö. cal. Martii

Mutatio Status Patichianae didacticae videtur mihi polliccri

id, quod meditabar primo inomento, quo illam videre cont ingebat,

nempe: Parturiunt inontes, quos fas est cernere, quando terra feret

Stellas, et dabit ignis aquas. Conditioues enim sive leges. quas

promunt, maximam partem veteres, ut pote quas didici a meis prae-

') L eber dir Colloquien d«-s (orderius s.: Plan der MGP. I iHbH) S. M und

A. Börner: Die lat. Schülcrgespräche. (Texte u. Forschungen, 1, S. 200—

)

-'I Dieser Satz ist mit rötlicher Tinte am Rande nachgetragen.
;,

| Am Hände mit rötlicher Tinte: „V. Leichpred. plag. P. conc. 1."

*) 8. oben S. 34,2.
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eeptoribus, ü Domino M. Valentino Weinrichio ») et Dn. M. Wolfgango

Heidero 1
), qui multifariam disserere solebat de discendi methodo:

partim vero sunt cum ivmxin quadam conjunctae, physicas etiam leges

longo excedentes. Si ergo abusc) aliqui fuissent, u. man hätte die alte

(ßeicj* behalten, wäre viel unrichtiges dahinten blieben. Nun die alte

vßeige belangend, Kau man mit der anfallenden Jugend compendia haben,

prudentia tarnen opus est, ne compendia fiant dispendia. Die alte (ßeiae

hätt ich den H. Superintendent wollen zustellen, wenn er wär auff Held-

burg zukomen. 3
)

Anno U\'2~. 10. Xovembr. hat Hertzog Wilhelm zu Sachsen 4
) die

Professores zu Jena Joh. Gerharden, Joh. Majom, Joh. Himmeln') u.

Paul Schlevugten") nach Weimar beruffen, umb zu rathschlagen, wie die

neue Lehr-Art ds liatichii in die Schulen eingeführt werden möge? Aber

sie haben solches Vorhaben nicht approbiret.

Ano 1G29. hat Katichius zu .Jena dociret 7
) aber wenig Hey fall ge-

habt, wie dann .Johann Carl Gantzhorn") studiosus juris damahl d. 5. Febr.

an- Andr. Östereichern N. P. C. und Rectoren zu Coburg ')
folgendes

geschrieben:

Katichius jam per aliquot septimanas nobiscum Jenae vixit,

cu,j() method() Domino Ernesto Duci Saxoniae valde arridet, sed ea a

plerisque cordatis viris pro ludihrio habetur. Hanum jam infert etiam

Thcologiae, Jurisprudeutiae. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

Unterdefsen halien diese Schul Strittigkeiten dem Hertzog Ernsten ia
>

Anleitung gegeben, noch grössere Sorge für das Schulwesen zu tragen.

Dannenhero Er nebst seinem Herren Druder Hertzog Wilhelmen den

') Valent in Wein rieh, von 1588 bis 1622 Rektor der Schule zu

Eisenach, war ein hervorragender Schulmann von grossem Anseben.

-) L eber W Ileider s. oben S. 84,4.

3
) Hier folgt eine Pause von nahezu zwölf Jahren, l'eber die Entwick-

lung der Angelegenheit in dieser Zeit s. Weniger a. O. S. 388 h". 899 ff.

411 ff. Vogt 1, 1S76, 48 ff 2, 1877. 3, 1879. 4. ISS1.

*) Am Rande: „v. Er. Rud. Fischeri vita Gerhard i c. 8 p. 135." L'eber

die Verhältnisse Vogt 4, 1882, 12 ff, Weniger a. (). S. 415 f.

•'') Johann Himmel, seit 1617 Professor der Theologie in Jena, t 1642.

*

> Paul Slevogt, s.-it 1(525 Profes«» der griechischen und hebräischen

Sprache in .Jena, später der Philosophie, t 1655.

") Katichius weilte in Jena von Mitte Juli 1G28 bis Pfingsten 1631.

*) Johann Karl Gantzhorn, geh. 15. Aug. 1604, besuchte seit 1621

die Schule zu Königsberg i. F., wurde 1635 daselbst Mitglied des Rats, f 2. No-

vember 1636.

*) Andreas Oesterreicher war damals Rektor der Ratsschule in Koburg:

f 1651. Die Mutter des Amtmanns Daniel Volck, Margareta, war eine

geborene Oesterreicher. Volcks Tochter Dorothea Maria wurde 1633

Gantzhorns Ehefrau.

,0
J
Herzog Ernst tritt von nun ab in den Vordergrund. Vyl. Weniger

a. 0. S. 417 ff Vogt 4, 1682. 14 ff
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I

General -Superintendenten M. Job. Kromeyern anbefohlen, eine Ver-

gleichung zwischen den Ratichianiseben Methodo u. den alten methodo

anzustellen u. einen neuen Schul-methodum aufzusetzen, welches denn

M. Kromever bewerkstelliget u. ao 1(325» d. 2. Decemb. folgendes

schreiben nach Königsberg an M. Gregor. Ewalden abgehen lafsen: 1

)

Quo in loco iam sint res nostrae scholasticae, cum ex amplissimo

viro Domino Praefecto vestro (D. Dan. Volcken). tum ex pagellis, quas

mitto 2
), cognosces. Iam dudum saxum hoc. ubi se non fregit. volvimus,

nil certe aliud quaerentes, quam Dei gloriam et Iuventutis conioda.

Obstiterunt tarnen perpetuo impedimenta et profecto parutn abfuit. quin

animü desponderemus ante triennium et omnem spem atque cogitationem

de provehendo negotio isthoc abjicerem penitt) 3
). Desunt enim prae-

ceptores fere satis idonei, destituti etiam fuimus adminiculis caeteris.

quibus ad hanc rem opus est. Sed excitatus singulari quodam divini

spiritus impulsu Princeps illustrissimus ERXESTVS, Dominus noster

Clementissimus, admovet ipsemet manum ad hoc aratrum. Quousqj

rem produxerit, Dominus Praefeetus cdisseret, qui pleraque omnia ex

ore illustrissimi audivit. Xeque vero velim Te aut alios absterreri

denuo ab hoc laudabili instituto. nomine Ratiehii. Non amplius enim

Patichiani audimus. secessionem a nobis fecit ante annum. rejeetis istis

omnibus. quae pagellis nostris continentur. Incumbebat in hanc curam

Illustrissiinc) etiam "Wilhelmus Dominus noster clementissimus. Suasu

Fratris*), ut conciliatio aliqua inter nostra et Patichii dogmata in-

st itueretur. Verum ille haec nostra pro suis plane detrectavit agnoscere.

Xeq? id mihi admodum molestum fuit. Ita enim deinceps a crimina-

tionibus plurimis. qoas meretur Ratichius (sed hoc in aureml liberi nos

erimus. Fateor autem et hoc nie ä Ratichio, quicquid est istius novae

institutionis, nihil umquam didicisse. Rlustrissima Princeps ac Domina

nostra pie defuncta Magisterii huius laudem magna ex parte jure sibi

vindicat, Reliqua praestiterunt Magni viri uti nosti. Grawerus, Helvicus.

M. Gualteit) et alii, quibus non postremam laudem pia juventus debet.

Meum fuit illorum vestigiis insistere inventis. quae quotidiana praxis

subministravit, addere, et quantum fieri potuit, singula diligenter

annotare. Tuum iam erit. nobis succurrere, et suo quoque loco methodum

hanc nostram pro virili promovere. Nova est, sed et vetus diversis

partibus. Vivam vocem, ubi vides, Praeceptoris requirimus in omnibus

Deinde repetitionem ejusdem crebriorem, attentionem denique in discentibus

singularem. Sed loquätur ipsae pagellae. Abs Te primum hoc re-

quirimus, ut jubeas numerari singulis in locis pueros et puellas ä 5 anno

') Das Schreiben ist auch Weniger a. 0. B. 419 f. abgedruckt.

*) Nämlich die zu Allerheiligen li>2t) erschienene Schrift Kromayers
„Extract oder Kurtzer Auszug" Weniger n. ü. S. 421 f.

3> Ueber die Verhaltnisse zu Ende 1IJ2Ü s. Weniger S. 414 tt'.

*) Herzog Emsts.
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aetatis usqj ad 12 inclusive 1
). Iidem distinguendi sunt in classes,

prima erit Alphabetariorum. secunda legentium, Tertia Latinorum. Ex
Muniffcentia IUustrissimi libri, quibc) opus habent, prima vice dabuntur

gratis 2
). Deinde pro pauperioribus solvant aeraria erelesiastica. Ne

etiam onus hoc tuis solius humeris incumbat. ablegabitur ad vos ex

numero exspectantium 3
) noetrorum qui praxin istius institutionis apud

DOS vidit, et aliquam partem istarum habenarum sustinere apud nos

debet. Xeqj eniin ego ferendo solus sum, neq3 perpetuo obambulare

in omnibus scholis possuni, sed sunt, qui aliquam partem istius molestiae

ferunt, salva manente nostra femmg. Eade erit Tua conditio.

Zu obigem Werck hat Ao 1029 d. 19 April am Sontage Miseri-

cordias Domini Hertzog Ernst ein Capital von 27 000 11. legiret 4
), u.

eine solche austheilung gemacht, dafs jährlich zu Erkauffung der Schul-

bücher vor die Jugend 537 fl. von den Zinsen übrig geblieben.

Aö 1(530. 7. Marl, schreibet M. Kromeyer an M. Ewalden,
Vidi non nulla in tuis notis, quae facile credo obfutura non paruin

nostris incoptis (scholasticis). Sed Dens viam aliquam monstrabit, qua

remorae ejusmodi removeri queant. Jam . . .
5
) exemplaria misissem, si

occasio monstrata fuisset. Missurus sum libros, quos ex Munificentia

Piincipis accipietis.

d. 13. Maji scribit:

De re scholastica addendum est, eam dilatam hactenus fuisse

propter imi»edimenta operarum manar. 6
) Typographicarum ,

quao ubi

remota fuerint. monitor ero, ut quae mittenda fuerint. transmittantur:

et per T. lt. D. institutio ipsa. quantum quidem conditio vestrarum

scholarum feret, in nomine Domini introducatur. Obstacula si non

omnia statim e medio tolli per vos possunt, condonandum aliquid est

injuriis temporum 7
).

Aö 1630 ist die Schul zu Königsberg also bewandt gewesen. In

der 3. Olafs waren Knaben von 8. bifs 14. Jahren, welche deutsch u.

lateinisch gelesen decliniret u. conjugirt. In der 2 Clafs waren Knaben

von 11. bifs 15 Jahren mit welchem Gramatica et Syntaxis latina, it.

•) Die Zählung der Kinder bildete die Einleitung zur Einführung des

Schulzwangs, s. unten 8. 42.

-) l'eber Kroniayers Fürsorge für die Beschafl'untr der Schulbücher s.

Weniger a. 0. 8. 412 ff. vgl. S. 31)3 fl.

3
) Die »Exspectanten" sind Gehilfen zur Verbreitung der neuen Methode

( ähnlich wie des Hatichius .Collaboranten" ). Ein solcher war der unten er-

wähnte Bamberger.
*) Am Rande: -Mulleri Anal. f. 336.-

5
) Am Rande mit rötlicher Schrift : „bus Weniana*. Ich vermute: „vohis

nonnttlla".

8
) mancarum?

') Ueber die Kriegsnöte von 1(529 und deren Folgen s. Weniger a. 0.

8. 422 ff.
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Musica tractiret worden, haben auch wöchentlich :t Kleine Scripta von

6. u. S. Zeilen ex Epistolis Ciccronis et Evangeliis Dominicalihus ge-

macht, n. im ("Jriehisehen gelesen declinirt u. eonjugirt. In der 1. Olafs

waren Knaben von 17. bils 2U. .Jahren, mit welchen Dialectica et Hhe-

torica Dieteriei '). Compendium Hutten 1
!, gramatica graeea et latina,

Bpistolae Ciccronis. Excrcitia, versus transpositi, Arithmetica u. Predigt-

Examen tractiret worden.

Ano UY.Y2. hat Hertzog Ernst eine speeification der Besoldung der

4. Schuldiener begehret 3
), und den 20. Jan: aufs Hafsfurt. da er alls

ein Schwedischer Obrister sein Haupt-Quartier gehabt, nach Königsberg

geschrieben, das Schulwesen in einen neuen Staudt zu bringen.

Den 17. Febr. 4
! ist aus denen special-lnspectoribus, welche zu

"Weimar, wegen des neuen Schulwesens gehalten worden .Johann

Hamberger der von dieser neuen Lehr-art gute "Wifsenschafflt gehabt,

geschicket worden, die praxin in denen Königsbergischen Landschulen

zutreiben, die Schulmeister zu infonniren u. die gantze Institution fort

zu treiben. L'mb grofserer Autoritaet u. Ansehens willen ist er aller

Orten von dem Superintendenten u. Amtman introduciret worden. Wegen
dieser Schulsache hat Hertzog Wilhelm hiebevor ein patent publiciret u.

Hertz. Ernst eine Stifftung zur Verbefserung der schulen gethan. Er

hat auch diesen Hamberger besoldet, und der Hath ihm eine freye

Wohnung verschaffet. K rafft eines Befehls welchem Hertz. Ernst an

den Amtman u. Hath zu Königsberg den 28 Febr. aus den Haupt -

Quartier zu Bamberg abgehen lafsen, musten alle Knaben u. Mügdlein

von 5 bifs ins 12. Jahr, bey Vermeidung (lefüngnifse u. anderer Strafen

in die Schule geschicket werden. Worauff den 2. Martii vom Super-

intendenten die Knaben in Classes vertheilet worden. Alleine ;* Tage

darauf, nehml. den 5. Martii ist der Kaiserl. General Tilly mit 8Ü0O Mann
von Bamberg herabkomen, hat die Stadt Königsberg eingenomen u.

in Brandt gestecket, wobey derer Kinder Bücher verbrandt, der In-

spector Bamberger ausgeplündert, u. ihme 222 fl. werth genomen worden.

Nach den Brandt hat man ihm keine Wohnung geben können 5
), und

sind wegen einer neuen Schule Vorschlüge geschehen, dafs der König in

Schweden aus den Bamberger Wald Holt« hergeben mögte, oder

dafs man das Schaumburgische Haus zu Buchheim zu einer Schul

brauchen solte.

'» Konrad Dieterich. ^eb. '.». Januar 1*>7.">, seit 1005 Professor in (Üessen,

später (iyninasialdirektor in I lm, j L'2. März 1080, schrieb u. a. Institution«^

logieae, oratoriae et rhetoricae.

*) Leonhard Butter, t 1010, verfasste u. a. ein Oompendium loconini

theoloirieoruni. Vgl. Weniger a. 0. S. 450, ls.

•J
Am Rande: „v. Schul Acta im Amt Königsberg."

*) Das Folgende stimmt zum Teil wörtlich mit einem Stück der Rede

von J. W. Kraus«. Beytr. 3, S. 201, überein. leher Bamberger s. oben S. 41.3.

•) Er ist weggezogen und verschollen, J. W. Krauss Beytr. 3, S. 201.
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Aüo 1685 bat Hertzog Ernst den I). .Job. Gerharden, Prof. zu

.Jena etliche Fragen von l'nterweisung der Knaben durch Bilder 1
) u.

von Auslegung des Catechisml zu beantworten vorgeleget. u. von diesen

eine Antwort erhalten.

Den 7. 7 br. hat mich der Hcrtzog D. Gerharden. D. Majoru.

D. Himmeln, M. Horsten 2
) u. M. Dillhern 3

) nach Bereka zu sich be-

ruffen, dafs sie die Unterweisung mit Bildern in den Catechismo u. in

der latinitaet untersuchen sollen, welche sie dann für gut befunden, u.

mit ihren Heyfall approbiret haben.

Ano IttU. hat M. Sigismundus Evcnius 4
) ein Büchlein: wie der

Kirchen Gottes gründlich zu helffen, drucken lafsen, wornüt er sich bey

dem Hertzog dermafsen recomendiret, dafs er ihn zu einen Kirchen-Hath

augenomen, und nach seinen Kathschlag die Information in Kirchen

u. Schulen verbefsert. auch die bekandte Bilderschul drucken lafsen.

Damit ihme aber die Last erleichtert würde, wurde ihme der Hoffprediger

Brunchorst "') zugeordnet. Diese beede wurden von dem We(manschen

General-Superintendenten M. Kromeyern des Enthusiasmi u. Swenek-

feldianismi beschuldiget, dahero der Hoffprediger Brunchorst in einer

öffentlichen Fredigt sein Glaubens Bekantnifs abgeleget*).

') Am Kunde: „v, Fischeri vita Gerhardi p. llö et p. l.'J7.~ l
reber

Bvenius und seine beiden Bücher -Christliche gottselige Bilderschule*' und

»Christliche gottselige Katechisnnisschule** s. Weniger a. O. S. 424 f.

*) Philipp Horst, geb. 1584, wurde 1020 Adjunkt der Philosophischen

Fakultät, 1(521 Professor zu Jena, f M>. Februar 1004.

3
) Johann Michael Dilher, geb. 1604, wurde 1021 Professor in

Jena, starb in Nürnberg 10(59 als Direktor des Gymnasiums.
*) Am Bande: „v. Tcnzel. Supplem. Bist. Goth. p. 800."

•*l Christoph Hrunchorst, geb. 1(504, starb 2(5. Marz 10(54 als Hol-

prediger in Gotha, Vertrauter und Mitarbeiter Herzog Emsts.

") Es geschab in mehreren Predigten. Ausführlich handelt über diese

Streitigkeiten Curt Schmidt, Weimars Schulverhfdtnisse in der Zeit des

30jährigen Krieges, S. 38 ff.
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3.

Versuch einer Reform des (iymnasialunterriehtes

am Gymnasium Illustre zu Gotha im Jahre 1772.

Von Prof. Dr. Max Schneider in Gotha.

Als an Stelle des altersschwachen bisherigen Rektors am
Gothaer Gymnasium Jon. Heinr. Stuss (1728— 1768) «) der auf

Veranlassung von Joh. Aug. Ernesti nach Gotha berufene bis-

herige Konrektor in Görlitz Mag, Joh. Gottfried Geissler 2
)

im September 1768 als Rektor getreten war, erhielt er von dem

Herzogl. Ober-Konsistorium auf Befehl des Herzogs Friedrich III.

') Das Gothaer Gymnasium, 1524 vom I. evangelischen Superintendenten

Friedrich Myconius gegründet an Stelle der bisher bestehenden zwei Schulen,

von denen die eine bei der Margarethenkirche schon 1278 erwähnt, die andere,

zur Marienkirche gehörig, zuerst 1327 genannt wird, war bisher von folgenden

• Rektoren geleitet: M. Basilius Monnerus (1524— 1534), M. Cyriacus

Lindemann (1535—1536), M. Laurentius Schipper (1536—1537), M.

Georgius Merula (1537—1540), M. Pancratius Sussenbach (1540—1561),

M. Cyriacus Liudemann zum zweiten Mal (1562—1568), M. Paul Schmidt

(1568—1572), M. Johann Meier (1572—1580), M. Johann Üinckel (1580

—1582), M. Johann llelder (1582—1592): M. Andreas Wilke (1592-1631)
t

M. Johann Weitz (1631—1640), M. Andreas Reyher (1641-1673), Georg
Hess (1673—1692). M. Gottfried Vockerodt (1694-1727), Joh. Heinr.

Stuss (1727—1768). Vergl. M. Schneider, „Das Coenobium beim Gymnasium

Illustre
- (1543—1863) im Gymn.-Progr. Gotha 1895, S. 38—39.

2
) Geb. 14. 6. 1726 in Langenau i. d. Oberlausitz besuchte, zuerst

privatim vorbereitet, 1738—1744 das Gymnasium in Görlitz, studierte in

Leipzig, wo er auch als Hauslehrer thätig war, wurde 1751 Konrektor in

Görlitz, 1768-1779 Rektor in Gotha, 1772 mit dem Titel „Kirchenrath-. 1779

—1786 Rektor in Schulpforta, 1786 Direktor der herzogl. Schlossbibliothek in

Gotha mit dem Titel Hofrath, als welcher er 2. 9. 1800 starb. Vgl. besonders:

Schlichtegroll, Nekrolog auf das Jahr 1800 II 81— 114; Allgemeine Deutsche

Biographie VIII, 528; Eckstein, Nomenciator 186; Schulze, Geschichte des

Gymnasiums zu Gotha 1H24, S. 261—264 u. a.
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den Auftrag, Vorschlüge zur Verbesserung des Herzogl. Gymna-
siums zu machen. Schon am 1. November 17(i8 kam er diesem

Befehle nach (Ministerial -Akten Loc. 78b X. 52 = Schulakten

Codex XVT, p. 1—18), bemerkte jedoch, dass er die Gothaer

Verhältnisse noch nicht genau genug kenne, um sich über

Gebrechen der Lehrweise und Schulzucht endgültig äussern zu

können. Aber diese, sowie andere Vorschläge 1

) fanden damals

wenig Anklang, da man sich höheren und höchsten Ortes scheute,

durchgreifende Massnahmen und vom Alten allzu weit abgehende

Neuerungen vorzunehmen. Erst 177*2, als Herzog Ernst II. von

Gotha-Altenburg, der edle Freund und Kenner der Wissenschaften,

zur Regierung gekommen war. wurden Gcisslers Bemühungen um
die Gothaer Gelehrtenschule kräftig unterstützt, und ihm Gelegen-

heit gegeben, seine nun genugsam gesammelten Erfahrungen zur
Verbesserung des Gymnasialunterriehts zu bethätigen.

Eine vom Herzog eigens zur Prüfung der von Geissler zu

machenden Vorschläge eingesetzte Oberkonsistorial- Kommission,

die aus dein Generalsuperintendenten und Protephorus des

Gymnasiums Adam Low, dem Oberkonsistorialrate Klüpfel und

dem Hofprediger Bause bestand, forderte am 4. Mai 1772 Geissler

auf, seine Gedanken über die Reform des Gymnasiums ein-

zureichen. Wenige Tage später erfolgte der ausführlich«', aus

14 Paragraphen bestehende Bericht des Rektors-), auf Grund
dessen eine vollständige Neuorganisierung des L nterrichts vom
November 1772 vorgenommen wurde.

Der Grundgedanke der Aenderungen Geisslers war, die

bisherigen Schulklassen Selecta, Prima, Secunda, Tertia, die das

eigentliche Gymnasium bildeten, vollständig aufzuheben und an

ihrer Stelle für alle zu lehrenden Disziplinen eigne Kurse
oder Lektionsklassen einzuführen und die Schüler je nach

ihren Kenntnissen in diesem oder jenem Fache in diese zu ver-

teilen ohne Rücksicht auf ihr Alter und ihre auf dem Gymnasium
schon verbrachte Zeit. Geissler stellte nun folgenden Plan für

diese Kurse auf:

M Solche waren: (5. .Juni 17(i9 über die Schulgesetze, 2.">. Nov. 17t>9 Ober

die Ferien, 19. Nov. 1770 über den Chor und die Kurrende, 10. Auir. 1771 fther

.Schulstrafen ((Jehl- und Körperstrafen) und über Miss! rauche beim Examen u. s. w.

*) Diese Parairrnphcn sind: 1. Lehrer, 2. Lektionen, 8. Klassen, 4. Lehr-

stunden. 5. Lehrbücher, 0. Methode, 7. Schüler. 8. Examina. 0. Abzug auf Uni-

versitäten, 10. Chor. 11. Kurrende, 12. Coenobium. 13. Ferien, 14. Belohnungen

und Strafen.
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1. „Die Theologie hatte '.\ Cursits, deren Bestimmung und Einleitung

ich höheren Einsichten überlasse, weil dabey die Frage mit ent-

schieden werden muss, ob der dogmatische Unterricht dabey

beizubehalten, oder ein populairer und allen Arten Schüler mehr

angemessener an dessen Stelle zu setzen.

— • Die Universalhistorie hätte 3 Cursus. jeden von einem Jahre.

Davon einer die Grundlinien, der andere die weitere Ausführung,

der dritte die vollständige Erklärung, soweit sie auf Schulen nöthig.

enthielte Wobey zu bestimmen, ob Geographie. Chronologie.

Heraldik abgesondert, oder wie es eigentlich die Natur der Sache

erfordert, mit der Geschichte selbst verbunden, vorgetragen werden

sollte.

:». Die Natur-Geschichte bekäme einen eignen Cursum.

4. Die reine Mathematik hätte nur einen Curmm, der aber jährlich

wiederholt würde; fände noch ein Theil der Philosophie statt, so

würden 2 Cursits gemacht, sodass Mathematik und Philosophie

abwechselten.

ö. Die deutsche Sprache hätte 8 Cursus.

In dem ersten würden die grammaticaiischen Grundsätze vor-

getragen, und auf einen leichten Schriftsteller, zb. Gellerts Fabeln

angewendet.

In dem zweyten würden gute poetische u. prosaische Schriftsteller

gelesen und erkläret wie mit den Autoribus Classicis geschiehet.

Im dritten würden Ausarbeitungen im Deutschen gemacht.

(». Die lateinische Sprache hätte auch H Cursus.

In dem ersten würden etwa nach Hederichs l*ro<iymtia$matihus tat.

linquae die Hauptsätze aus der Grammatik geläufig gemacht, und

damit zur Erlernung der alten Historie, Eulropius und Justinus.

und allenfalls auch Cornelius verbunden, der besonders zur Übung

in der alten Chronologie angewendet würde, nebst l'ompomo

Mela zur Erlernung der alten Geographie.

In dem zweyten würden zur Erlernung der Mythologie und

r öm i s c h e n Antiquitäten, (Jridii Mrfamorjihoscs und Easii er-

klärt, nebst einer vollständigen Anleitung zu den romischen Alter-

thümern, soweit sie auf Schulen nöthig, zu deren Anwendung
F/orus und Linus mitgenommen würden.

In dem dritten würde erstlich die Rhetorik hinlänglich erklärt,

nach derselben die besten prosaischen und poetischen Schriftsteller,

abwechselnd gelesen, nämlich Cicero, Lirius, Caesar. Xe/t»s, Yirt/ilius,

Iloratius. dessen ars ptniira vornämlich zur Grundlegung in der

Poesie angewendet würde. Mit diesem Cursu würde die Archaeo-

lo»;ie verbunden.

Denen Ausarbeitungen im lateinischen würde ein eigner Cursu»

Jahr aus .Jahr ein angewiesen, zu welchem aber Niemand gelassen
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würde, der nicht schon die 3 deutschon Cursus und die ersten 2

lateinischen, nebst der Rhetorik durchgegangen, womit alsdann auch

das lateinische Reden verbunden werden könnte.

7. Die griechische Sprache hatte auch 3 Cursus.

In dem ersten würden Hederichs Proggmnasm. graecae lingual',

Palaephatus und Paeanius getrieben, wozu noch Gemistius zu Er-

gäntzung des Justini und Cornelii kommen könnte. Zu diesem

würde Niemand zugelassen, der nicht den ersten lateinischen Cursum

schon durchgegangen.

Im zwevten würden zur Erlernung der griech. Mythologie
Apol/odori Btbliotheea, dann Xenojthonlis Mcmorahilia, (Jeronomicus,

lliero, Agesilaus, Symposium und endlich zur alten Geographie
Dionysius Periegeta nebst den griechischen Alt ort hümem vor-

getragen.

Zu diesem würden nur diejenigen gelassen, die den zweyton latei-

nischen schon absolvirt.

Im dritten würden die besten Schriftsteller, Hamerns, Hesiodus.

Pinto, Dcmosthcnes, Xenophontis Jlistoria Graeca, Aeschines, Theo-

phrastus, Aristophanes, Euripitles abwechselnd gelesen.

Die Lesung des griechischen alten und neuen Testamentes würde

mit dem Hebräischen verbunden.

S. Die hebräische Sprache hätte 2 Cursus, davon der erste gram-

maticalisch und cursorisch wäre, der zwoyto cursorisch und statarisch

zugleich, in Verbindung mit dem griechischen Alten und Neuen

Testament, als eine vorläufige Anleitung zur gründlichen Her-

meneutik.

1). Hie frantzösische Sprache sollte billig wenigstens 2 Cursus haben,

einen grammaticalischen und cursorischen in Lesung leichter Schrift-

steller, einen genaueren, in welchem die Schönheiten der franzö-

sischen besten Schriftsteller zergliedert würde.

"

Nach vorhergehenden Lektionen und Cursibus erfolgte die

Einteilung der Klassen, nebst ihren Unterabteilungen, nämlich:

Classis theofogica prima, secunda, tertia.

Classis Historica prima, secunda, tertia, zu welcher, um der Natur-

geschichte willen, noch qnarta käme.

Classis Mathematica

.

Classis Germanica prima, secunda, tertia.

Classis Patina prima, secunda, tertia, und zu den Ausarbeitungen

quarta.

Classis Graeca prima, secunda, tertia.

Classis Hebraica prima et secunda.

Classis Galtica prima et secunda.

Zusammen 22 Klassen.
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Für den Fall, dass diese neue Einrichtung' vom Ober-

konsistorium gebilligt würde, macht Geissler Vorschläge Uber
Xeubestimmungen für die Schüler, ihren Schulbesuch,
ihre Versetzung von einem in den andern Kursus.

1. würden nicht alle Schüler wie bisher gezwungen sein, alle

öffentlichen Stunden zu besuchen, sondern nur diejenigen Kurse,

die ihnen angewiesen; besonders würde der Zwang. Griechisch

und Hebräisch oder Poesie wider Willen zu lernen, wegfallen.

2. Es würde besonders bestimmt werden müssen, welche Kursus

der verschiedenen Sprachen und Disziplinen zugleich getrieben

werden könnten und welche auf einander folgen müssten, wie

oben bei der Griechischen Sprache ausgeführt. 1
) 3. Kein Schüler

könnte eigenmächtig oder auf ..unzeitiges Verlangen der Eltern"

aus einer in die andere Klasse übergehen. 4. Keinem Schüler

würde ferner erlaubt, mehr als 4. höchstens 5 Stunden am Tage

zu besuchen, dagegen würde jeder strenge angehalten werden

müssen, sich zu diesen vorzubereiten und das Durchgenommene

mündlich und schriftlich zu repetieren, o. Der Rang der Schüler

untereinander und bei öffentlichen Prozessionen würde bestimmt

durch den Besuch der höheren Klassen, nämlich der obersten

lateinischen, griechischen, historischen, theologischen, wobei zu

bestimmen sein würde, welchem Kursus ein Rang vor dem

andern beigelegt werden sollte, „da sich viele finden würden, die

zb. in der obersten lateinischen und zugleich mittleren oder gar

untersten griechischen Klasse u. s. w. beständen". Den Platz in der

Klasse bestimmt wie bisher die Inskription, die der Rektor vor-

zunehmen habe. Vor Einrichtung dieser Kurse und Zuweisung

der Schüler in die neuen Klassen müsste mit allen zur Zeit auf

dem Gymnasium vorhandenen Schülern ein examen rigorosum

vorgenommen werden, um die grosse Zahl der Schüler, die viel

versäumt, aber trotzdem aus einer Klasse in die andere immer

versetzt worden wären, zu vermindern und sie zu zwingen, das

Versäumte baldigst nachzuholen, ganz unfähig«' und zum Studium

untüchtige Schüler aber zu entfernen. Examina könnten 2 im

.Jahn' sein, halbjährig, doch so. dass das eine bloss in Gegen-

wart des Rektors von jedem Kollegen in seinem Kursus gehalten,

worüber der Rektor an das Obelkonsistorium zu berichten hätte,

das andere aber wie bisher öffentlich abgehalten würde. Beide

hätten aber so genau als möglich zu untersuchen, ob der ge-

') (ieissler füirt hinzu: „NB. Diese Bestimmung ist eine der wichtigsten

im gnntzen .Schulwesen, und erfordert also einige umständliche Untersuchung."
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gebenen Vorschrift zur Folge in jeder Klasse das gelehrt und

gelernt worden wäre, was in dieselbe gehörte und oh sich etwa

untüchtige Glieder in eine höhere Klasse eingeschlichen hätten

.

Auf Grund dieser Examina seien die Schüler eventuell in andere

Kurse zu versetzen. Alle die Schüler, die die Universität be-

suchen wollten, müssten nach erfolgter „umständlicher Unter-

suchung was überhaupt ein künftiger Theologus, letus.

Medicus als ein würdiger Candidatus Academiae ge-

lernt haben müsse", ein von allen Kollegen und dem Rektor

unterschriebenes Testimonium erhalten, in dem ihre Fortschritte

in allen Fächern, auch in den freiwillig gewählten (Hebräisch

oder Griechisch u. s. w.) angegeben wäre.

„Von Hechtswegen'', sagt Geissler, ..sollten alle diese

Kursus auf einmahl eingeführet werden, und beständig
nebeneinander fortgehen. Dazu aber möchte es wob I

vor jetzo an tüchtigen Lehrern und Schülern fehlen.

Dahero nur zu überlegen übrig bleibt, mit welchen
Cursibus der Anfang zu machen und Wie OS einzurichten,
dass die folgenden nach und nach eingeführet werden
könnten."

Geissler verhehlte sich also keineswegs die grossen Schwierig-

keiten, die entstehen würden, um diese seine Reformen im
ganzen Umfang einzuführen: sie setzten eine wesentliche Ver-

mehrung und Verbesserung des damaligen Lehrerpersonals vor-

aus. Um die notwendige Vermehrung der Lehrerzahl sofort

und ohne wesentliche Kosten zu ermöglichen, sehlug Geissler vor.

neben 4— i) Hauptlehrern, unter denen er „Personen, die eine

gründliche, vollständige und geschmackvolle Kenntnis der Sprachen

und Wissenschaften haben, die sie jungen Leuten beibringen

sollen" verstand, als sogenannte Gehilfen oder Repetenten
Schüler aus der obersten Klasse einzusetzen. Diese schon älteren

durch Kenntnisse ausgezeichneten und zum Lehramt tüchtigen

jungen Leute sollten in der Methode, die die Haupt lehrer hätten,

den Anfängern im untersten Kursus die ersten Anfangsgründe

in der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache, unter

beständiger Aufsicht und Anleitung der Fachlehrer vortragen. 1
)

Für ihre Arbeit sollten sie in dem mit dem Gymnasium ver-

bundenen ( oenobiuin freie Kost. Wohnung und Holz haben. Ks

') Die lateinischen und griechischen Repetenten sollten unter des Rektors

besonderer Aufsicht, die hebräischen unter der des Docenten der hebräischen

Sprache stehen.

Mitteilungen d. GM. f. dotits< lie Krzieh.- u. ScbUlfMCbicIlte. X 1 I'.IOO. *
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sei darauf Bedacht zu nehmen, dio damaligen 22 Stellen des

Coenobiums 1

) baldigst, etwa auf 12, zu verringern, wodurch diese

Anstalt aber auch ,.ein wahres Seminarium von tüchtigen Schul-

lehrern werden würde, das dem gantzen Lande den grössten

Nutzen schaffen und alle Verlegenheit, gute Schulleute ausfindig

zu machen, aufs Künftige auflieben würde."*) Alle diejenigen

gegenwärtigen Coenobiten, die sich nicht binnen Jahr und Tag

zu einem Gehilfen habilitierten, hätten das Coenobium zu ver-

lassen, diejenigen aber, die als Gehilfen thätig und brauchbar

gewesen, müssten bei ihrem Abgang zur Universität vorzüglich

mit Stipendien, Freitischen, Konviktorien unterstützt und nach

geendigten akademischen Studien ihren Kräften gemäss in erster

Linie mit Aemtern versehen werden. Um die Verbesserung
des Lehrerpersonals herbeizuführen, beantragte er die Pen-

sionierung zweier alter und verbrauchter Lehrer 3
) und die Auf-

besserung der Gehälter der durch die Einführung der Kurse nun

mehr beschäftigten und in ihren Einnahmen wesentlich be-

schränkten Lehrer, da ja die bisher am Gothaer Gymnasium
üblichen horm privatae et privatissimae

, „die eine pars salarii

waren, und die man denen Lehrern nicht abschneiden darf, wenn

man ihnen nicht allen Muth in Verwaltung ihrer Aemter benehmen

will" 4
), durch die Neuorganisierung aufgehoben waren.

Wie diese geplante Reform des gesamten Gymnasialunter-

richts nun durch Verordnung der dazu eingesetzten Oberkonsisto-

rialkommission auf Befehl des Herzogs ins Werk gesetzt wurde,

ergiebt eine schon am 19. Oktober 1772 erfolgte Instruktion,

die „den sämtlichen Gymnasiasten zu ihrer Xachachtung bekannt

gemacht wurde", der wir folgendes entnehmen.

Die bisherigen Benennungen der Klassen Selecta, Prima,

Secunda. Tertia fallen gänzlich weg; an ihrer Stelle werden

gewisse Cursus studiorum errichtet, bei deren Bestimmung die

') Vergl. M. Schneitier, „Das Coenobium beim Gymnasium Illustre (1543

— 1803)" Progr. Gotha 1895. S. 24.

a
) In einem anderen Berichte sagt Geissler: „Denn was ein so genannter

Candidate dociereilMcann, das kann auch ein wohl unterrichteter Schüler füglich

docieren, der es wohlfeiler thut, sich weniger einbildet und also leichter weisen

lüsst, und durchs docieren zum künftigen brauchbaren .Schulmann, oder Pro-

fessor auf Akademien gehörig zubereitet werden kann." (Codex XVI p. 109.)

a
) Diese waren: Der Tertius Johann Georg Sterzing von circa 1749

am Gymnasium thätig, 1761—71 Inspector Coenobii u. Professor, f 1. Sept. 1778,

und der Subconrector Job. Jacob Löhner, von 1757 am Gymnasium, f ca. 1775.

*) Worte Geisslers schon aus seinem ersten Bericht vom 1. November 17GS.
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lateinische Sprache, da sie alle Schüler erlernen müssten,

die Grundlage bieten solle. Mit anderen Worten : Es wurde

faktisch nur mit den lateinischen Kursen begonnen, deren vier

festgesetzt wurden, und zwar sollen im Cursu latino I die pro-

gifinnasmata linguae latina; mit den Schülern betriehen werden,

die nötig hätten, dass ihnen in den fundamenüs grammaiicis noch

nachgeholfen werde, im Curs. II wird Florus erklärt, im Curs. III

Cicero de oratore, im Curs. IV Virgil und Horatius. 1

)

Mit diesen Kursen — so lautet die Instruktion — werden
die übrigen für die Gymnasiasten nötigen Sprachen und
Wissenschaften auf die Art verbunden, dass die Schüler,

die den Kursus I hören, zugleich Eutrop lesen, und Unterricht

in den Anfangsgründen der griechischen und hebräischen

Sprache, sowie der Universalgeschichte und Geographie und der

Religion, der Prosodie, Syntax, ling. lat. und der deutschen

Sprache erhalten. -) — Die Schüler, die dem Kursus II zugewiesen

werden, hören ebenfalls die Anfangsgründe des Hebräischen, er-

klären den Palaephatus, besuchen die Lektionen in den Anfangs-

gründen der Religion, Arithmetik und Geometrie, Geschichte und

Geographie, Naturgeschichte, in der deutschen Sprache und in

den elaborationibus prosaicis. — Diejenigen Schüler, die zum
Kursus III geschickt gefunden, verbinden mit denselben elabo-

rationcs poeticas, Apollodorum, die weitere Kenntnis der hebräischen

Sprache, das griechische neue Testament, die Anfangsgründe der

Theologie, die Arithmetik und Geometrie, die deutsche Sprache,

die l'niversalhistorie und Geographie, die Naturgeschichte. — Die

Lektionen, die mit dem Kursus IV verbunden worden sind: Theo-

logia dogmatica für alle die. die Theologie studieren wollen, ferner

Xmophon, Efaborationes prosaicae et poeticae, reeiiationrs aus-

erlesener Stellen aus autoribus classicis, Universalhistorie, Geo-
graphie. Moral, Logik, die deutsche Sprache. — Das Französische,

wozu ein französischer Sprachmeister ernannt war, sollte in

<> Stunden die Woche fakultativ sein, ebenso sollten die Elabo-

rationes poeticae. Griechisch und Hebräisch, sowie Theologia

dogmatica wahlfrei sein.

') Nach Entfernung von 18 ganz untüchtigen Schülern infolge des im

Septemher vorgenommen Examen rigorosum wurden die 1 12 Schüler des eigent-

lichen Ciymnasiums in die 4 Kurse so verteilt: I. Kursus 56, II. Kursus 26,

III. Kursus 18. IV. Kursus 12.

*) Bedingung zur Aufnahme in den ersten Kursus war: Kenntnis des

Lutherischen Katechismus, der deutschen und lateinischen Schrift, eventuell

«ach der griechischen, ferner Deklinieren, Konjugieren.

4*
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Kein Schüler darf sich einen der IV lateinischen Kurse

selbst wählen, sondern er wird ihm von dem Docenten nach er-

folgter Prüfung zugewiesen, der Rang in der Klasse ist von der

Inskription und Einführung abhängig, aber nur in den 3 unteren

Kursen, im Kursus IV werden die Schüler lediglich nach
ihren Kenntnissen Jocirt". Jährlich sollten, wie es Geissler

vorgeschlafen, zwei Examina stattfinden, von denen nur das

Michaelisexamen öffentlich sein sollte, über den Abgang zur Univer-

sität wurde ebenfalls nach Geisslers obenangegebenem Vorschlag

verfügt. Ausser den Hauptlehrern, dem Rektor, dem Professor
Baumeister, dem Professor und Garnisonprediger Geb-
hard, dem Kollaborator Prof. Briegleb, dem Tertius

Prof. Sparr unterrichten in der Deutschen Sprache der Stadt,

diakonus Schmidt, im Französischen der Sprach meister
Gambu, in der Dogmatik der Oberkonsistorialrat, General-

superintendent und Protephorus des Gymnasiums Ltfw, 1
)

ausserdem noch drei aus dem IV. Kursus genommene Schüler

als Repetenten, die den Gymnasiasten, die noch in den An-

fangsgründen der lateinischen, griechischen und hebräischen

Sprache und anderen Wissenschaften zu weit zurück seien, den

nötigen Unterricht erteilen und dafür freien Aufenthalt im

Coenobium und jährlich 10 Gulden, sowie auf der Universität

ein jährliches Stipendium von 20 Gulden erhalten sollten. Jedoch

wurde diese Einsetzung der Repetenten ausdrücklich nur als ein

Versuch bezeichnet, dessen Erfolg man erst abzuwarten habe.

Deshalb sollten die Hauptlehrer, falls man von diesem Versuche

») Die Lebensdaten dieser Männer sind: Johann Karl Baumeister, wurde

1750 Suhkonrektor, nachdem er kurze Zeit als Kollaborator thätig gewesen

war, 1757 Professor und Konrektor, f 22. III. 1778. — Georg Caspar Gebhard
geb. IS. IV. 1784 in Gotha, 1708—72 Kollaborator, 1772— 17!>1 Professor am
Gymnasium, 17'Jl Pfarrer in Goldbach, f 4. III. 1810. — Nicolaus David Hriegleb,

geb. in Gotha, 1758-1700 Kollaborator, 1700—1701 Interimistischer Inspektor

G'oeuobii, 1772 Professor, f 1777. — Job. Christoph Sparr aus Gotha, seit

7. IV. 170S Kollaborator, 1772 Prof., f 1775. — Jacob Friedrich Schmidt,
geb. 2. IV. 1730 in Zella, studierte 17ÖO—1754 in Jeua, war Hauslehrer in

Holstein und Lübeck bis 1700, wurde 1705 Diakonus in Zella, dann in Gotha,

1772 zugleich „Lehrer der deutschen Sprache und der schönen Wissenschaften",

gab nach wenigen Monaten diese Stelle wieder auf, f 2. III. 1790 als Diakonus

;

er ist als Dichter bekannt. — Gambu stammte aus Paris und war bis 1784

am Gothaer Gymnasium thätig. — Job. Adain Löw, geb. 1710 in Gross-Neu-

hausen, 1734 Pfarrer in Eythra, 1740 Archidiakonus in Weissenfeis, 1745—1775

Generalsuperintendent und Protephorus Gymnasii in Gotha, Lehrer der Moral

daselbst, f 19. 1. 1775
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wieder abzugehen sich genötigt sehe, die Stunden der Repetenten

unweigerlich wieder zu übernehmen angewiesen werden, zumal ihnen

eine sehr massige Zahl von Lehrstunden überwiesen wäre. l

)

Die bisherigen Privatstunden, bei denen sich viele Miingel

herausgestellt hätten, sollten wegfallen und als ordentliche Schul-

stunden angesehen werden, jedoch als Aequivalent für die Einbusse

der Lehrer vierteljährlich 1 Thl. Schulgeld von jedem Schüler

(die Armen ausgenommen) bezahlt und inter die Lehrer verteilt

werden. Die Lektionstabelle sollte öffentlich in der Schule

ausgehängt werden, damit die Schüler ersehen könnten, in

welchem Auditorium sie sich einzutinden hätten, welcher Lehrer

docierte, und welche Lektionen gehalten würden, lieber die Lehr-

bücher und die Lehrmethode wurde bestimmt, dass ausser den

vorgeschriebenen griechischen und lateinischen Autoren es einem

jeden Docenten Uberlassen sein sollte, welches Lehrbuch er ge-

brauchen wolle, jedoch mit derEinschränkung, dass er es vorher dem

Rektor und Oberkonsistorium zur Einsicht und Genehmigung vor-

lege: ebenso solle jedem Lehrer die Lehrmethode freistehen, jedoch

müsse sich jeder die etwaige Verbesserung durch die Vor-

gesetzten gefallen lassen.

Auf die übrigen nur lokalinteressanten und ausserhalb

unseres Themas liegenden Punkte der Verordnung, über die Ab-

schaffung von Geldstrafen und Stockschlägen, die Anwendung
der Carcerstrafen, die Ausstossung aus der Schule, über die

Aufhebung des Zwanges Sehülermäntel zu tragen, über den Chor

und die Kurrende, sowie über das Coenobium. die Benutzung

der Schulbibliothek, gehen wir hier nicht ein.

Wielange, so fragen wir aber am Schlüsse, hatte diese

Reform des Rektors Geissler am Gothaer Gymnasium Bestand

und wurde die Einrichtung der Kurse nach seinem Vorschlag

und Wunsch etwa auch auf die anderen Disziplinen ausgedehnt?

Schon im März des Jahres 1773, also nach einem halb-

jährigen Versuche, wurde von der Herzogl. Oberkonsistorial-

kommission diskutiert, ob es nicht besser sei. an Stelle der

Repetenten einen oder zwei Kandidaten des Predigtamtes an-

zustellen. Zunächst behielt man aber die drei Repetenten

') Der Rektor pah 10 Stunden, der I. Professor 1<». der Uarni<onpredii,'er

14, der Kollaborator IG. der Tertius 14, der Generalsuperintendent 2, der

deutsche Lehrer 4, der französische .Sprachmeister <>, die :\ Repetenten zu-

sammen 2S Stunden die Woche: zusammen wurden also 110 Stunden erteilt.
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Bürbach 1
). Wagner, Erdmann noch bei, von denen Burbach

Ostern die beiden anderen Michaelis 1773 auf die Universität

gingen und setzte nach ihren} Abgang auch wieder zwei neue

ein: Rahardt 2
) und Zeyss, gab aber die dritte Repetentenstelle,

nachdem auch der deutsche Lehrer Diakonus Schmidt sHne

Thätigkeit am Gymnasium bald wieder eingestellt hatte 3
), nicht

wieder einem Schüler, sondern dem Kandidaten Schi eck 4
» mit

dem Titel eines Kollaborators. Als dieser 177o Professor geworden,

wurde 9. Februar 1775 der Kandidat Voigt 6
) Kollaborator. Da

jedoch die Unzufriedenheit mit der neuen Einrichtung
ständig wuchs, sowohl bei den Eltern und Schillern, die un-

zufrieden waren, dass Schüler als Lehrer gelten sollten, als auch

bei den Lehrern, die sich in den neuen künstlichen Lehrplan der

Kurse nicht recht hineinfinden konnten oder mochten, und

schliesslich bei den Repetenten, die durch die Widerspenstigkeit

der Schüler viel zu leiden haben: so beantragte 1775 Geissler

selbst wider seine eigene reberzeugung . wie er aus-

drücklich sagt, als die zwei Repetenten Ostern 1775 die Uni-

versität bezogen und sich Schwierigkeiten ergaben, ihre Stellen

augenblicklich mit tüchtigen Exemplaren zu besetzen, die Ab-

schaffung der Repetenten und die Anstellung eines zweiten

Kollaborators; so wurde, wie (Jeissler traurig hinzufügt, „dies

Seminarium zukünftiger tüchtiger Lehrer im Uymnasio wieder

aufgehoben". Ja, er erleichterte in selbstloser Weise die An-

stellung des neuen Lehrers dadurch, dass er einen Teil des ihm

im Nebenbau des Gymnasiums angewiesenen Logis diesem abtrat.6)

') «loh. .Jacob Bürbach wurde später Pfarrer, 17s?— 1SOS in Wuhlwinkel,

1808—1889 in Hallstedt, t 1829.

2
)
Aug. Herrn. Friedr. Rahardt war 1771»— 1795 Kantor und Lehrer in

Friedrichroda, 1705— 1800 Pfarrer in Langenhain, f ihm.
3
) Cf. oben p. 52, not. 1.

*) Georg Ernst Schieck aus Friedrichswerth, geb. 1748, war von 1773

bis 1783 Kollaborator und seit 1775 Professor am Goth. Gvmn., von 177t— 1775

Inspeetor Coenobii, 17S3 Pfarrer in Sundhausen, f lsl5; er ist der Verfasser

zweier Händchen deutscher Gedichte (179:,).

*) Job. Heinrich Voigt, geb. 27. VI. 1751 in Gotha, studierte 1770

bis 1775 in Jena Jura, wurde 1775— 1777 Kollaborator und Inspektor Coenohii,

1777—1789 Professor daselbst; 1789 Professor der Mathematik und Physik in

Jena, 1799 mit dem Titel Hofrat, t 1888. Kr ist der Herausgeherdes „tf&gtuuns

des Neuesten aus der Naturkunde-, 12 Hände, 1797— 1S1Ö.

'i Es war dies der bekannte Grieche Job. Friedrich Salomon Kalt-

wasser, geb. 22. III. 1752 iu Gotha, seit 17(59 Student in Jena und 12. VI. 1775

Kollaborator, 1775 Professor, t 17. VIII. 1813.
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Die Kurse bliebe d aber noch — wie wir aus den im

Codex XVI befindliehen sehr künstlichen Lektionsplänen 1
) er-

sehen, in denen für jede Stunde zugleich die Leetiones vicariae

angeführt werden — weiter bestehen, 2
) jedoch auch nicht länger

als bis zum 5. Juni 1778, wo durch herzogliches Reskript die

alten Klassen Selecta, Prima, Secunda und Tertia als eigentliches

Gymnasium wieder eingesetzt wurden. 3
)

(ranz umsonst war aber Geisslers Reform des Gymnasial-

unterrichts für das Gedeihen des Gothaer Gymnasiums nicht

gewesen, denn die zur Untersuchung eingesetzte Deputation

des Oberkonsistoriums, die diesmal aus dem Vicepräsidenten

v. Schwarzenfels, dem Generalsuperintendenten und Protephorus

Gymnasii Stölzel und dem Oberhofprediger Bause bestehend, im

Januar 1778 das Gymnasium inspizierte, musste berichten, dass

sie Lehrer und Schüler viel besser gefunden, als es 1772

gewesen und als man im Publikum allgemein behaupte.

') Die Gesichtspunkte, unter denen dieselben aufgestellt waren, enthält

die erste „Tabula Lectionum Publicarum per Semestre hibernutn A. MDCCLXXJI
in Gi/mnasio Mustri Gothano habendarum" im Cod. XVI p. 70: Leges, ad
quas haec tabula ea, qua potuit, cura exaeta est. I. Repetenten

lectionibus ordinis quarti ne defraudantor. II. Alumni ordinvs quarti Scholas

Rectoris cum ordine tertio habendas frequentandi facultas dator. III. Prae-

ceptores singuli, aut nunquam, aut raro per tres horas continuas habento.

IV. l*raecqitores singuli binis modo vieibus in diebus singulis scholarum habendarum

causa Gymnasium ingrediuntor. VI. Pracceptores singuli ne praegravantor.

VII. Schmulius et Gebhardus diebus Veneris et Saturni a scholis habendis

immunes sunto. (Weil sie Sonntags zw predigen hatten.)

9
) Ein Gymnasialprogramm vom Februar 1777 enthält eine: Recensio

scholarum ad utramque linguam pertinentium quae nunc in Gymn.
III. Gothano habentur, aus der wir seheu, dass zu den lateinischen Kursen

noch die griechischen hinzugekommen respektive mit diesen verbunden worden

waren.
;i

) Infolge der unbeliebten Kurse war die Zahl der Schüler zurückgegangen

von 112 11772) auf 9t» (1777). Vergl. oben und Schulze, Geschichte des

Gothaer Gymnasiums S. 277, not. 23.
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4.

Die Statuten der Universität Jena von 1591.

Von Dr. G. Mentz, Privatdocent an der Universität Jena.

Die „Statuten der Schill zu Jhene'' von 1548 sind abgedruckt

Ihm J. C. E. Schwarz. Das erste Jahrzehnd der Universität Jena,

(Jena, Fronimann 1808. 145 S.) S. 132—141, die ältesten

Statuten der Universität Jena „Privilegia Ordnung unnd Statuta

auff erlangete Kayserliche Privilegia der Universitet ubergeben

Anno 1558*4 ebenda S. 94— 10*2. Diese Statuten wurden voll-

ständig und unverändert aufgenommen in die erweiterten Statuten

von 1509. Von ihnen giebt es einen gleichzeitigen Druck: „Frey-

heiten.
|
Ordnungen, und

|

Statuten, der löblichen Universitet
|

Jhena, durch den durchlauchtigen Hoehge- : hörnen Fürsten und

Herrn. Herrn Johans Wilhelm, Hertzogen zu Sachsen, Landt-

graven in Thürin-
|

gen, und Marggraffen zu Meissen, ernew-
|
ert

und publicirt. Anno 1509
|
am tag Concordia, den 18. Februarij.

|

Gedruckt zu Jhena, durch
|
Thomam Rebart. Anno 1509."

Der erste Schritt für die weitere Entwicklung der Vcr-

fassungsverhältnisse der Universität geschah durch ein Mandat

Herzog Friedrich Wilhelms I. von Altenburg vom Jahre 1574.
')

Dieses erhielt die Anerkennung der übrigen Erhalterstaaten da-

durch, dass es 1591 in die verbesserten Universitätsstatuten mit

aufgenommen wurde. Das Original dieser Statuten bildet einen

umfangreichen Band des hiesigen Universitätsarchives: Altes

Archiv Loc. 1, Fach Xo. 17.-) Nach einer Einleitung werden

') Ich entnehme diese Jahreszahl aus A. L. C. Schund, Zuverlässiger

Unterricht von der Verfassung der Gesamtakademie zu Jena. Jena 1772

S. 103 Anm., 118 Anra. In der Tliat war Friedrich Wilhelm in diesem Jahre

Rektor der Universität .Jena. Da er damals noch unmündig war, wird man

das Mandat wohl als ein Werk des Kurfürsten August von Sachsen, seines

Vormunds, zu betrachten haben.

-) Vgl LOllillg, Über altere Hechts- und Kultur-Zustiinde an der Fürstlich

Siichsiscben (iesammt-l'uiversität zu Jena, Jena ls«»7. S. 40 und S. 43 Anm. 27
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darin zunächst wieder die Statuten von 1558 fast vollständig und

mit geringen Aenderungen wiederholt, daran reiht sieh dann das

erwähnte Mandat Herzog Friedrieh Wilhelms. Ihm folgen die

Leges der Universität und die Statuten der einzelnen Fakultäten,

dann schliesst die Urkunde mit den üblichen Confirmationssätzen.

Ich bringe in folgendem die eigentlichen Statuten zum Abdruck,

so weit sie von dem Druck bei Schwarz S. 04 ff. abweichen, vor

allem also das .Mandat Herzog Friedrich Wilhelms vollständig.

Die Leges Academiae Genensis de moribus sind ebenfalls bei

Schwarz S. 137 ff. gedruckt, für den Abdruck der Fakultäts-

Statuten findet sich vielleicht ein andermal eine Gelegenheit,

Die Statuten von 1591 haben Gültigkeit behalten bis in die

Mitte des 17. Jahrhunderts, dann wurden nach mehrjährigen Ver-

handlungen die verbesserten Statuten von 1053 erlassen, sie

finden sich im Wehn. Staatsarch. Jenaische Visitationsakten von

Hi8J-lG97 S. 244. ») Sie blieben gültig bis ins 18. Jahrhundert

hinein und verdienten wohl auch einmal eine Veröffentlichung.

Die Statuten von 1591 lauten:

Von Gottes gnaden wir Fridcrich Wilhelm, und Johann Casimir.

Hertzogenn zu Sachl'fcnn Lanndtgraffenn Inn Duringenn unndt Marg-

jiraffen zu Meyfsenn. vor uns unndt die Hoehgebornen Furstenn, Herrn

• lohanfsen, unndt Herrn Johans Ernstenn, auch Hertzogenn zu Saehfsenn

etc. unnsere freundtliehe liebe Hrudere, vetternn unnd gefatternn Gegen

menniglichen thun kunth unnd bekennenn, Das wir uns vorschiener

weilenn aus sonderbahrenu nothwendigenn bewegenden uhrsaehenn,

dohinn voreinigett unndt vorgliehenn, Aldieweil die Universitet zu Jehna

benebenn denn Professorn unndt Incorporirtenn «rliedtmafsenn, uff er-

volpte Landes fürstliche Erbtheilung. unns beiderseits Inn gemein unndt

pro Indiviso zukommen unnd bliobenn. auch dermafsenn bis anhero

sambtliehenn besteilett unndt unterhalttenn wordenn. das dieselbe zu

desto meiner vorhoffentlicher wolfahrth, «redeyhenn, uffnehmen undt

bestem, auch allenn friedtliebendenn wesenn zu j;uettem. Darlegen

alter abwendunge und vorkoininun^e allerhants eine Zeitbero darandenn

eingerissener undt entstandener beschwerungenn, Mftngell, Mil'svorstandts

undt derselbenn gleichen schädlichenn unraths. dadurch die Universitet

mehr gesehwechett unndt zerstreuet dann erbauet, Visitieret wurde. Wie

dann solche Visitation, durch hirtzu sonderliehe Deputirte Personenn

also Inns wergk gesetzt unndt t vorrichtett wordenn, unndt uns darvoii

unterthenige Relation unndt bericht gethan undt eingewantli. doraus ab-

zunehmenn, was nach Gelegenheit t, erheischender notturfft. Inn einer so-

wid als der andern Facultet. unndt sonstenn inn gemeinn, wie es hin"

furder zuhalttenn, ahnzuordenenn.

') Vgl. Tholnek, Vorgesch.de* Rationalismus I, S. 101 Anm. 180.
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Welches alles vorniittelst Göttlicher Hulfl'c unndt vorleyhuuge, zu

seiner Allmachtt, Loh, Ehr, und Freyfs, fordtpflantzung unndt aus-

breitung seines allein sehligniachendenn wordts, hefurderung der Justieien.

unnd aller löblichen Freyenn künstenn, auch erhalt unge bestendiger

Ruhe, Fried t. unnd Einigkeitt, unndt gluckseheliger erbauunge, meherung,

und Instaurierung der ganzen Universitet, unndt deren zugewanttcnn.

desgleichen unsern Furstenthumbeu unndt Landenn zu erspriefslichem

gedeyenn unndt Nutz ungezweiffelt, gereichen und koinmenn wirdet.

Nachdenie aber die Privilegien, Satzungenn unnd Statutenn so

denn Universitetenn ptlegenn verlihenn zu werdenn , Ihnenn nach

Gottes wordt. unndt Forchtt, die furnehmbste Richtschnur unnd Norma,

nachdenie sie sich inn allenn furfallendenn saehenn, zu erhalttung unnd

sterckung guter Zuchtt, Disciplinn unnd Erbarkeitt, auch Cohertion der

ungehorsainenn unndt vorhrechere derselben , unnd also gebührlicher

Exercierunge unnd ubunge Ihres aufferlegtcnn ampts unndt berufTs, zu

Regulieren unndt zu richtenn. So haben wir uinb inehrer becrell'tigung

unndt fruchtbarer wircklicher beforderung dieser gehaltener Visitation

für nutz undt nothwondigk ermefseun, mehr genanter Universitet Ihre

habennde Freyheittenn. Ordenungenn unnd Statutenn, mitt denenn sie

von dem Hochgebomen Furstenn, Hertzogk Johanns Friederichenn dem

Mittlernn und Seiner Fürstlichen Gnadenn mitt Tode abgegangenenn

Gebrudernn, Weylandt Hertzogk Johans "Wilhelmen, unndt Hertzogk

Johanns Friederichen dem Jungernn etc. Unserer gnedigenn unndt freundt-

lichenn liebenn Herrn Vätern unndt Vetternn, hochlöblichenn Christ-

licher gedechtnus vor dieser Zeitt gnedi^lich begäbet t unndt vorsehenn,

etwas erclehrett unndt vorbel'sert, unndt dieser unnserer Confirmation

nachvolgender gestaldtt unndt meinunge von wordt zu worttenn einvor-

leybenn lassenn,

Freiheitteil, Ordenung, undt Statutenn, Mitt welchenn,

die Universitctt zu Jehna, von denn Durchlaucht igenn

Hochgebornenn Furstenn und Hermn, Hermn Johann Fri-

derieh dem Mittlern, undt Herrn Johann Wilhelmenn, Hoch-
löblicher gedechttnus, gebrüdemn. Hertzogenn zu Sachssenn,
Landtgravenn in Düringen, undt Marggraven zu Meyssenn,
Cnsernn gnedigenn Furstenn undt Hermn gnedigk begabett,

Finge setz et t, unndt geordenett.

Weil unsere Universitet furnemblich tzu erhalttung Gottes wordt

u. s. w.

Nun werden mit sehr geringen Armierungen die Statuten

von 1500 resp. zunächst die darin eingerückten von 1558, wieder-

holt (S. 05 ff. bei Schwarz). Sie brauchen liier nicht noch einmal

abgedruckt zu werden. Grössere Zusätze finden sich erst in dem
Abschnitt, der von der Sittlichkeit der Studenten handelt. (Schw arz

S. 07.) Er lautet 1501:
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Es sollen sich auch dio Studenttenn aller unzuehtt unnd Yolsauffens

cnthalttenn. unnd Ihnenn die Professores unndt andere ahnn Mirena

Tischenn keineswegs gestattonn, noch darzu vorleitenn oder helffenn,

oder nachgostalt der Übertretung gestrafft werdenn, Wie wir dann nicht

zweiffelnn, wann sich die Professores um deine ombsigk undt ernstlich

erzeigenn, es werdenn gemeine Burgere, mitt dergleichenn Krharlichem

lebenn, nachzuvolgen ursach nehmenn.

Nun folgt ein ganz neun* Paragraph

:

Unndt wann unnser gemutc viel mehr dahin gerichtett, inn unserer

l'niversitet , Gottesfürchtige, Fromme, Zum Studieren vleifsige, auch

eingetzogene Sittsame Scholarenn unnd Studennttenn, dann derer inn

grosser ahnzahl, so rohes unartsames Wandels, unndt lebcnns. zu halttenn.

So setzenu unnd wollenn wir, das alle die, welche Ihrem Studieren

nicht obliegenn, oder wie Studentenn zustehett sieh nicht vorhalttenn,

auch dem Heetori unnd Praeceptoribus nicht volgenn, unnd gebuhrlichenn

gehorsam!) leistenn wollenn, das dieselbenn Ihrenn Elternn, vonnundenn

oder vorwanten, mitt vormeldung der uhrsachenn, ahnheimb geschickt

werdenn sollen.

Im folgenden Abschnitt ist dio Zahl der Tische armer Ge-

sellen, die der Oeeonomus speisen soll, von fünf (Schwarz S. t)8)

auf acht erhöht. Dann heisst es weiter:

unnd .Jedem Studenttenn eine Malzeitt, einne Kanne hier gebenn, von

welchen Tischenn wir gar mitt einander ausschlielsenn unndt absondernn,

diejenigenn unserer Stipendiatenn, so die grofsen Stipendia. die aber alle

zugleich Im Collegio wohnen sollenu, unndt anderswoh der kost ge-

brauchenn, Domitt andere arme gesellenn, unnsere unterthane, unsere

mildigkeitt, so wir auff die Communitet gnedigk wenden, auch geniefsenn

mögenn.

Das auch der Oeeonomus die haushaltung desto richtiger haltenn

muge, unndt nicht auff liorgk alles kauffe. So wollenn wir zuerhalttung

der Communitet, das hinfordt ein Jeglicher der ahn dem gemeinem Tisch

sein wil, auffs wenigste dem Oecononio Sechs wochenn zuvor das geldt

hinaus gebenn, unndt allso immerdar: Weil ohne solche vorstreckung

dem Oecononio nicht muglich ist. hauszuhalttenn.

Dio nächsten Abschnitte lauten wieder fast wörtlich wie

155<s von „Undt nachdem den Burgernn ahnn den Weinwachs"

bis „gnediglichenn handtthaben'', Schwarz S. 9«— 101. Sic be-

treffen vor allem das Verhältnis der Studenten zur Bürgerschaft

und zur städtischen Polizei. Daran schliesst sich die Bestätigung

aller Privilegion der Universität.

In den Statuten von 1591 heisst es dann weiter:

Unndt weil zuerhalttung Schulen unnd kircheun unnd Rathaus

vonnötenn sein will, das mann gelehrte Leutte auffzihe, So erfordert die
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Notturfft, das mann die Stndia auch ordentlich ahnstelle, Deshalbenn

soll hirmitt ahngezeiget sein. Das mann inn diesem Fürstenthumb keinenn

zu Schul oder Kirchenndienst, dosgleichenn auch zu Stadtschreybernn

leiehtlichenn unndt ohne unfo'rschiedt gebrauchenn wirdt, er habe dann

auffs wenigste Gradum Baccalaureatus hir oder auff einer andernn Uni-

versit. erlangt, domitt man weifs, das er seine Artes dicendi unndt

Catechissmum geiernett habe, unnd auch duchtigk sei andere zu lehrenn.

Sollenn auch die, so nichtt Gradum Baccalaureatus habenn, unndt doch

wollen Magister werdenn, zuvor pro gradu Baccalaureatus examinirt

werdenn, Sonnst enn aber unndt do .Jemanndt den Gradum Magisterij

nicht begehrett, Soll er durch die Professores artium, allein umb Ihres

eigenen gowinsts willen nicht gezwungenn werden, Wir wollenn aber

gleiehwol, das diejenigen, so solchenn primum gradum a facultato Philo-

sophica erlangott, anndernn Inn den Schuldinstenn, unndtt die .Jenigenn

so darmit In .Iure Ornieret, andern Im Procurierenu. Stadtsehreyber-

dienstenn unndt dergleiehenn, unndt die denselbenn In Theologia er-

laufet, Inn bestellung der Pfarrdienstenn, andernn vorgezogonn werdenn

sollen.

Weil auch befundenn wirdt, das etzliche aus denn Studiosis, wann

sie habitationes" bestanndenn, diosolbigenn Muthwilliger weyfse, beides

inn unnserm Collegio, unndt inn der Bürger heufser, so vorwustenn, das

die lengo nichtt mehr zuzusehenn. So soll d. Kector die Studenttenn,

hcy höchster straff, dohinn halttenn, das sie Jedertzeitt, wie sie die

stubenn ahngenommenn, durch ein Inventariumalso wieder uberandtwortenn,

unndt was sie vorwarlolset, wieder auff ihre uncostenn erstadtcnn, unndt

denn Zinfs ehrlich erlcgcnn. Wo das von Ihnenn nicht geschehenn wirdt,

soll er sein ernstliche straff auf solche muthwilligc gesellenn anndernn

zur abscheu, unnachlefsigk ergehenn lafsenn, unndt solchenn Zinfs vonn

Ihnenn einbringenn.

Gleichergest aldt , wann sie den wirtten, darbey sie zu Tische

geheim, wie vonn ettlichenn unnerbarnn gesellen geschehenn, unndt

noch geschieht, das kostgeldt entfuhreun, unndt nicht geheim, Soll der

Itector allermassen mitt ihnenn vorfahrenn, wie itzt gemeldet, unndt wo
es die notturfft erfordert, sie gantz unnd gar aus dem Corpore Academiae

exeludieren: Inn des soll auch der Rath achtt gebenn auff die ortter

unnd Personenn Ihrer Jurisdiction unterworffenn, do mann die Studenttenn

umb das ihre zubringenn. So sie von Ihrenn Eltenm unndt andernn die

sie vorlegenn, haben, unnutzlich vorthunn, mitt glattenn wordtenn auff-

heldt. unnd vonn Ihrenn Studijs abwendenn, mitt ernst abschaffenn.

Dann dadurch, manches Ehrlichs kinndt, schendtlich vorführet wirdt.

unnd die Ingenia so Lanndt unnd leuttenn könntten nutze werdenn,

vorderbonn, Solte es aber vorbleiben unndt nichtt geschehenn, So wollen

wir aus fürstlicher Obrigkeitt unnd tragenndem amptt. ein solches ein-

sehenn habenn. das euch dein Bat he nicht gefallen soll, wie dann
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gleichesfalls die L'niversitet. unnd Ruth mitt vleifs achtung habenn, unndt

alle hallte Jahr ahnordenung thun sollenn, domitt die Scholarn ahn

stubennZinns unndt kostgeldt, nichtt ubennefsigk unndt unbillich uber-

nommenn, unndt also nach eines «ledern gcfallenn unndt willenn ge-

schätzt werdenn. Darnach ihr euch sollet achttenn.

Volgett woitter, Von Gottes gnaden Friderich Wilhelms,
Hertzogen zu Sachsen. Landtgraven In Duringen, und Marg-
gravenn zu Meissen, undt dero zeitt der L'niversitet zu Jehna
Rectoris, unsers gnedigen Fürsten und herrn, Mandat: soll

auch jedertzeitt, w ann ein Neuer Reetor gewehlett wirdt, zu

erhalttung guter Policey. aus Befehl gelegen werden.

Wir etc. Endtbieten allenn Burgernn und Einwohnern der Stadt

Jehna, Unnsernn grus. Wann vonn allenn Christ lichenn Potentatenn,

hin und wieder die l'niversiteten unndt hohenn schulen fürnehinblich

almgerichtett, wordenn seinn, Das mann Gottesfurcht! unndt die Lehre

von seinem wesenn, durch seinen Einigenu Sohn Christum .Jhesum.

unnserm Heylandt, geoffenbahrett, Hernach auch alle Erbare Künste

unndt Sprachenn, dadurch man .alle Regiments, geistlich unndt Weldt-

lich. hin undt wieder, Inn dieser weldt, erhaltten mufs. vleifsigk lernen,

und Studieren soll, So erfordert die hohe notturfft, das man, was solchem

wolgemeintem werek, hindernus sein magk, ernstlich abschaffe.

Dieweil dann wir mitt grofsem Schmertzenn erfahren, das die

Jugent, so zum studierenn anhero gesehiektt, durch etliche Unnartige

Böse Bubenn, durch Vielerley wege gröblich vorfuret werdenn, all' wollenn

wir soviel Immer muglichen alle gelegenheitt abschaffenn, dadurch die

Jugent vorführet werden magk.

Unndt demnach wir erfahren, das offtemahl die Jugendt, mehr
vorthun, durch ahnhetzung böfser leuth, als sie von denen so sie vor-

legenn, auffzuhebenn habenn, Dartzu Ihnenn durch volgende stuck, mergk-

lichen Vorschub geschehen, Als wollen wir solches hirmitt Ernstlich

vorboteun haben, Unndt wo einer, oder mehr hierüber sich mitt denn

Studiosenu einlassenn wurde, denenn soll keine Hulffe, vorschrifft oder

vorbittenn. von der Uuiversitet wiederfahren, unndt mögen solchs au ff

Ihr ebentheuer mitt Ihnenn wagenn.

Erstlichen, Sollen unnsernn Scholarn die Wirtte keiner ubrigeun

Zeche gestehenn, auch nicht auff Ihre stubenn zu ubrigeun zechenn,

Viel weniger zu Vollsauffenn, das wir gentzlich bey höchster straff vor-

boteun habenn wollen, Weyn oder Bier schickenn, Dann unnmuglich, das

bey solchem Zechen, Gottes furchtt unnd Studierenn sein kann. So ist es

auch denn Elternn Schmertzlich, das sie mitt grofsem Ihrer nahrung

schadenn erfahren sollenn, das auf solch Schwelgen», mehr undt gröfser

uncost, dann auff den gewöhnlichen disch, gewendett worden ist.

Zum andern, Soll allenn Weyim unnd Bierschencken. zur Rosenn

oder Im Burgkkeller, oder anderswo, Ernstlich vorbotenn seinn, Weyn
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oder Bier ufl" Biiecher volgenn zulafsenn, oder dorauff zu Zechen, ge-

stadttenn.

Zum dridten, Sollen alle Bürger, die Erahnter, Buehlurer, unndt

andere, keinem Studenttenn, ohne vorwissen der herrn, Pectoris oder

sonst eines Professoris, deme sie Comntendiret (oder der Studentten

Preceptorn Wilsen) nichts Borgenn, oder auch uff etwas Leyhenn, Weil

man erfehret das sie ubet mefsigk, unndt nicktt zu Ihrer seihst notturfft,

uff borgenn. Sondern das sie hernach es wieder umb halb geldt ahnn-

wendenn. domitt sie zu Schlemmenn habenn, Unndt Ihrer Eltern sauern

Bluth undt Schweifs, böfslichen unndt sehendtlichen vorprassen, oder

inn andere wege vorthun.

Zum Vierden. Sollenn die Schneider gleichs fals sich Ihnen aus-

zunehmenn. ohne vorwifsenn gemeltter Personen, niehtts unterstehenn,

Solchs haben wir öffentlich wollen zuerkennenn gebenn, darnach sich

menniglich weife zu richten.

Von der Wahl der Professorn.

Würde sich mitt einem oder anderm Professorn zutragen, das

desselben Stelle, durch Todesfall oder Inn andere wege vorledigett, So

soll es mitt der wähl oder Election volgender gestählt gehalttenn werdenn.

Das nehmblichen auf solchen fall

Erstlich der Decanus unnd Collegae inn einer Jeden Facultet

dorinnenn eine stelle vorledigett. unndt alsdann auch alle und Jede Pro-

fessorin , sich zum förderligstenn unnd unvorzuglichenn zusammenn

begebenn, mitt einander au ff eine gnugsame Qualificirte Person bedacht

seinn, furnehmblichen aber unnd Erstlichen, die Jenigenn so In Facul-

late. ob inn derselbenn mittell einer, welcher zu der vorledigten stelle,

tuglich undt geschicktt zu bcfindenn, Inn acht habenn.

"Worauff alsodann durch mehrer theil Stimmenn geschlossenn, den

oder dieselbigenn denominieren undt ahngebenn, Undt dorauff welcher-

gestaldt ferner der Universitet die Vocation der Elegirten Personu

l>efohlenn, oder sonsten nachgelegenheitt erclehrung, gewertigk sein

sollenn.

Unndt nachdem die Statuta vormugenn, das alle Professores der

Augspurgischen Confession verwanth sein sollenn, unnd demselbenn billich

nachgegangenn wirdett, unndt sonderlichen Itziger Zeitt, die notturfft.

erfordertt, das mann der Leute gewifs seinn muge, das sie sich zu Itzt-

gemeltter Confession Inn Bechttem vorstände, dorinnen sie geschriebenn,

unndt Eayser Carolo dem Funfftenn zu Augfpurgk ubergeben wordenn,

bekennenn, Unndt hierattff unndt keiner andern meinung. das Christliche

Concordienbuch gerichttett, solches auch der Praefation Clahr einvorleibet

ist, So soll kunfftigk unndt wann sich eine leetur erledige«, einn Jeder

Professor, wann er ahngenommenn, gemeltem Christlichen Concordien

buch unterschreyben, domit also denn Statutenn nachgegangenn werde.
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Von Anh alt tung der Professorn tzu schuldigem vleiss im Lesen.

Obwol ein .Jeder Professor schuldigk, Ihme auch seinenn Pflichtenn

nach anders nicht gebuhrett, dann inn seinem obliegendem Amptt. sieh

dermafsenu zu bezeigenn, domitt die Lectiones vleifssigk Continuiret,

unndt die Jugent nicht verseumett wurde, So soll doch hinfurder. do

tlber zuvorsichtt. bei einem oder dem andern unvleil's oder nachlefsigkeitt

vormerekett, der Decanus so Jeder/eitt In (jualihet Facultate sein wirdt,

sowol als der Rector den oder dieselbenn nicht alleinne Ihres Ampts

Ernstlich undt mit vleiss erinnern, Sondernn auch das er hinfurder den

begangenen Neglectum gebührlich ersetze, vormahnenn unndt ahnhaltten,

"Wie dann auch ein Jeder aus denn Professorn, so er Inn seinenn eigenenn

oder Privatgeschefftenn zu vorreifsen bedachtt, .Soll derselbe solches

zuvor dem Jiectori zuvormelden schuldig sein, der nachgelegenheitt bey

demselben ahnordenunge thun wirdt. domitt soviel rauglich die Ordinariae

lectiones nicht vorseumett, oder doch zum wenigstenn wiederum!) ersetztt

unndt eiubrachtt werdenn mugenn. Doch sollenn hirmitt die Feriae oder

Yaeantiae nichtt gemeinet sein, Sondernn dieselbigenn denn Professoribus,

.Jedoch ohnne ul>erflufs, zugebrauchenn frey gelafsenn seinn und bleiben,

l'nndt domitt mann wifsenn möge, wie ein Jeder Professor seinem amptt

mitt vleifs abwartte. unndt was er für Lectiones gelesenn, So sollenn

der Reetor unnd aller Faculteten Professores, alle halbe Jahr einmahl,

auff einen gewifsenn tagk, zusammenn kommenn, unndt ein Jeder bei

seinem Eydt, domitt er gemeiner Universitet zugethan (defsenn sie Jeder

Zeitt allesamptt durch den Rectorem zum ahnfangk sollenn erinnertt

werdenn) ahnzeigen, wie viel Lectiones er das negste vorgangene halbe

Jahr, Inn seiner Profession, auff welchenn tagk, unndt aus was uhr-

sachenn vorseumett undt nicht gelefsenn habe, welchs durch den Notarium

mitt vleifs vorzeiehnett, unndtt inn beide Pegierunge zeittigk uber-

schicktt, unndt darnebenn vormeldett werdenn soll, "Wieviel Disputationes

das vergangene halbe Jahr gehalttenn, unndt was für Scripta gedrucktt

Avordenn, Wie auch der Ordo lectionum das volgende halbe Jahr ahn*

zustellenn. Dann weil unser will unndt meinung, das die Professores

Ihrem Amptt Im Lesenn unnd Disputieren, vleifsigk obliegenn, undt da-

durch bey der Studierenden Jugent, grofsenn und scheinbaren nutz

schaffenn sollenn, So erfordertt die notturfft, das durch den offenen drugk

kuntbar werde, was für lectiones. von einem halben Jahr zum andern

gelefsen: undt wie der gantze Cursus studiorum ahngestellett, darmit

sich menniglich darnach zu achtten. Darumb Ordenen undt wollen wir.

das nicht alleine die Lectiones. nach Innhaltt der Statuten, mitt vleifs

ausgetheilet, unndt solchs öffentlich kunthbar gemachtt, Sondern das

auch demselbenn also nachgegangen n, unndt uns undt unnseren Hegie-

rungenn darvon eigentlicher undt grundtlicher berichtt, alle halbe .Jahr

eingewantt werde, Damitt wir uns Jedesmahl nach befindunge, mitt

geliuhrlicher ahnordenunge zuerzeigen haben mögenn.
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Von der Truekerey undt Buchladenn.

Betreffendt die Buchtrucker, Sollcnn dieselben kein Buch alhir

Trückenn, Ks sei dann dafselbe ahnfengklichenn dem herm Bectori

Exhibieret, undt von demselbigenn dem Decano Jederer Facultet dohinn

es gehrirett zuvorlefsenn ubcrandtwortett. auch entlichen vom Decano

unndt seinenn Collegis Approbieret, unndt demselben sowol als von dem

Rectore subscribirct wordenn, Inndt wöllenn solches Inngemein vonn

allenn schrifftenn, Es sein gleich Theres. Carolina, Orationes. oder wie

es nahmen haben magk, vorstandenn habenn.

Do nuhne einer diesem zuwieder etwas alhir aufflegenn unnd

Trückenn lafsen wurde, Soll von demselbigenn, so wol als dem Buch-

drucker, zwanzigk gülden straff in Fiscum Academiae zu erlegenn, un-

nachlcfsigk eingebracht werdenn: unndt Binen nach gelegenheitt unndt

wiehtigkeitt der sachenn, unbenommen sein dieselbe zuvormehrenn unndt

zuerhöheun. unndt domitt mann jeder Zeitt wisse, was für schrifftenn

bei dieser unserer Universitet in offenem Truck vorfertiget t So wollenn

wir das von alle dem Jenigen, es sey grofs oder kleinn, so auffgelegtt

unndt getrucktt, ein Exemplar oder Zwey Inn die Bibliothecam gegeben,

unndt dersclbigenn inn gleicher ahnzahl Inn unsere Regierunge, beides

gegen Weymar unnd Cohburgk geschickt, undt solches bey vormeidung

ernsten unnachlessiger straff, nichtt anderfs gehalttenn werde,

Mitt denn Buchfurernn soll es der Straff halben gleichergestaltt,

Im fall sie vordeehtige Bucher, über vorbot h feil zuhabenn sich unter-

stundenn, gehalttenn, auch darüber alle Exemplaria derselbenn von

Ihnenn genommen werdenn. Der«wegen sie dann auch den Catalogum

derer Buecher, so sie herobringenn, ehe ein einiges Exemplar darvon

distrahiert; dem Bectori zu ubergebenn , Derselbe aber singularum

FaCttltatum Decanis alsobalde zu uberschickenn schuldigk sein soll,

Unndt nachdem wir berichtete das sie den Tax ahn deren Buechenin

scher erhöhen. Sollenn Bector und Decani, Ihnenn dennselbenn Jedes

mahl lal'senn zustellenn, mit vleis erwegenn, undt darob sein, das inn

diesen» die billigkeitt inn achtt genommenn. unndt derselbenn gemefs

gehanndeltt werde,

Von dem Bibliothccar io

Dieweil von uns jhärlichen zu Einkeuffung Etzlicher Buecher

Hundert guldenn vorordenett. So »oll hinfurder unndt so lange hierinnen

keine andere ahnordenung geschichtt, es also gehalttenn werdenn. Das

so baldt die Buecher Cum dclectu eingekaufft uimdt gebundenn, durch

den Decanum der Facultet, ahn welcher es .Jeder Zeitt sein wirdt, in

die Bibliothec. benebenn einem richtigenn unndt ordentlichenn vor-

zeichnus, was ein Jeder (!) Buech Innsonderheitt gestehett. geandtwortet

werdenn, Dorauff alsdann der Bibliothecurius hinwieder dem Decano einen

Beverss oder Quittantz, das er die Buecher empfangenn, zugebenn,

Digitized by Google



4. Die Statuten di r l niversität .lena von l.V.tl. Von Dr. (!. Mentz.

unnilt dann solches vorzeichnufs ahnstadt einer Rechnung Inn die

Rentfaerey zu uberreichenn vorpfliehtet sein soll.

Bs soll auch der Reetor dem Bibliothecario auffeiiegenn, das er

keinem Professori meher dann Vier bneeher auff einmahl, nnnd lenger

nichtt. denn acht tage gegen einer Recognition volgenn. unndt dorauff

achtnng geheim lasse, das die Bneeher reine gehalttenn. unndt von

niemand! etwas dorein signirt oder gesehriehenn werde.

Von dem Inspeetore Co 1 legi

j

Xachdemc Vonn wegenn des auff und zuschliel'scnns der Collegien

gute Ordennng zuhalttenn vonnöthenn. als soll ZU jeder Zeitt. ans der

Professorn mitteil, eine duchtige unverdrofsene 1 'ersonn zum Inspeetore

ahngeordenett undt demselbenn die Schlüssen des Collegij unnd sonder-

lieh auffsohenn, nebenn dem Reetor auff die Oeconomiam, Convictores

Contuhernij. unndt einwohner des Collegij, zuerhalttung Zucht und

Pisciplin. auch die Stubenn zum Collegio gehörigk. zuvormietenn. unndt

den Zins darvon einzubringenn, die Famulos in officio zu halttenn. undt

auff die gebeude zusehenn. befohlen, unndt Ihme dogegenn Freye

wohnung In Collegio gelassenn werdenn.

Von dem Examine In der Communitet undt Stipendiatenn

Ks sollenn Rector und Decanus, nehenn andernn I'rofessorihus

Faeultatis Artium. auff die Communitet eine vleilsige luspection hahenn.

unndt ein .Jeder Decanus mitt seinenn Collegis ein Examen darinnenn

halttenn, unndt wie sie es befindenn zu fernerm beseheit berichten,

Weil auch unusere Stipendiatenn nebenn denn Expeetantenn alle

.Jahr zwir bis dahero zum Examine erfordert. So soll es mitt dennselbenn

nochmahls also gehalttenn werden. Es sollenn aber bey solchem

Kxamine, als i'raesides furnehmblichen seinn, der Pector unndt der Vier

Faculteteu Decani, nnndt die Stipendiaten, so auch zugleich sollenn bev

einander vorsamblett sitzen n, ahnfengklichen ex capitibus pietatis unndt

sonstenn inn geniein befragenn , hernacher sollenn die l'rofessores der

Vier Faeultetenn Jedoch einer .Jedem Facultet Jnsonderheitt erfordern,

unndt Jeder Professor in gegennwartt des Rectoris. der Decanen. unndt

seiner Collegenn. aus seinen praeleetionibus examinieren, unndt wann

solches vorbracht t. soll eines .ledenn Scriptum welches sie Im eingauge

des Examinis ubergebenn, abgelefsenn, unndt sie doraus durch den

Privatum praeeeptorem be frage tt undt entlieh von dem Inspeetore Collegij

Ihres lebens unndt waudels vleilsige erkundigung genommen werdenn.

Cimdt domitt solches desto eigentlicher Inns wergk gerichtet!, So

sollenn die Stipendiaten nicht alleine Im Collegio wohnenn, Sondernn

sich auch betleil'sigenn. das sie In Eeetionibus et Disputationibus. diese

Pängk unnd steifen einnehmen!). So der Cathedra unnd Professori am
negsten seint, das sie also denn Professoribus bekanndt, undt dieselbenu.

welchergestaldtt von Ihnen die Lectioues .ledesmahls besuehtt. wissenn

könnenn, So soll auch ihr keiner ohne erleubnus des Pectoris, unndt

Mitl.-iliiilgrn .1. flts. f. il. ulM-tn; Kr/ifh.- U. RtilUllitWrblohte. X 1 1900. ö
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rorwisscu des Inspeetoris unnd Praeocptoris. vorreiisenn. unndt ohne

sonderbahre erhebliche uhrsaehenn die Lectiones vnrscumcu. nudi sieh

sonsten bey gemeinen u Zächenn. Däutzpletzonn, unndt dergleichen« ge-

sellschaftt Ihm vorlast des Stvpondij oder andern gebührendem einstehen,

lindenn lassenn. Sondi'rn neben ahnliöruug (iöttliehs wordts. die

Lectiones Hill t vleil's hesuehonn. Lornonn nnnd Repetieren, und darnebenn

ein still eingczngonn, < iottfun.-htiges lohen fuhrenn. Von welchem allenn

in .lodern ICxamine auch eonstonn grundtliehor l»orielitt eiugewaut. nnndt

uns umbslendiglich zugeschickt! werden soll.

Yonn drin geiuciucnn Kinkoinmouu

Demnach wir unsere rniversitet mitt dem ESinkommenn der Zinse

unndt gefeile zu Itzhergk unndt der Viearej Pastenburgk gncdigfc be-

daehtt '). So wollenn wir das ulier der Hinnahme unndt ausgäbe derselhenn.

lirdeutliche Rechnung durch den Kcctorem so .Jodesmahl sein wirdt. ge-

haltteun, unndt ausgangk seines Poetorats dieselbe von seinem Successorc

unnd Vier Decauis abgehöret t, Approbieret unndt hernach heigelegtt

werdenn, dann weil unbequem unnd ohne rerscumnus der .Jugcntt, nicht

will gosehohonn kau. das alle Prolessores dartzu gezogonn. So soll zwar

der Pector vor seine Personn, Inn diesem undt anderm. der l Hiversitet

i'inkominenii. nielits l'urnehmen noch schliefscun. Sondernn Inn allewege

niitt Itath. rorwissen undt einhelligem Iwdencken der Vier Deeauen

liandelenn. Welche erwegenu unndt hedenekenn sollenn. was die nottuiil't

erfordertt. unndt der rniversitet zu wolfartt goroiohett. unndt wann Inn

herathschlagunge unter Ihnen etwas bedenckliehenn furfellett. Soll ein

Jeder Decanus solches ahn seine r«dlega$ hriugenn. unndt mitt vleilis

herathschlagcnn lassenn. Ihr hedenekenn sehrilVtlh h tal'senn. unndt als-

dan dem Sciiatui Pectoris et Decauoruiii Referieren, von welchem nach-

heh'udung unndt ermelsi^ung. entweder nachder mehrert heil stinuneun

geschlossenn. oder nachgelcgonheitt ahngozogonor unndt eiugel'urttor

niotiven. der t'acultoten anderweit hedenekenn gehöret t. undt da die sacheilll

wichtigk, derer von uns zur Visitation rorordentenn Peirsohnen guth-

aehttenn. eingei imen. unndt entlieh unnserer Resolution erwarten.

und derselhenn nach vorfahren werdenn.

Bs soll auch ein gemeiner Kastenn oder Fiscus gemaehtt. unndt

inn einem gewellte beigesetzt werdenn. dartzu der Pector unndt Vier

Dccani als ciavigeri solehergestaldt zuordenen, Das die Schlüssen »los

gewelbes unndt Kastenn ansäet heilet, unndt einem .ledernn einer oder

Zweltne vortrauet werdenn. domitt horurtor ('astenn inn aller Ihrer

gpgenwarth erftffnett, unndt dorinnenu vorwahrlich beigelegt! undt he-

haltten worden, die Privilegia unndt Statuta, uehenn dem Vorrathe

an Hahrschaft. Peehnungenn, inn ein sonderbar hueh cingescltriebeii, und

dermafeen richtigk gehaltten werdenn. darnütt mann Jederzeit Wilsen

und dorans vornehmen könne, was vorhanden« undt beigelegte oder

1

1 Vgl. Schumi a. a. O. S. 72 ff.
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dein Keetori gevolgctt werdenn. wie dann nach abgchttrttcr unnd appro-

birter Kechnunge. vom neuen Ifeetori und Dccanenn sollenn unter*

schrieben!! werden.

l'nndt soll weniger nielitt über andernn einkommenn des Ftsei,

als nchmbliehcn vom dem Jenigenn, was ihnie vom Kinsehrevbegeldt.

von Straffem! unndt muleten. auch Negleetni der Professoro, unndt

sonstenn zngeeignett, unndt ilarvoil zu gemeinen Ausgabenn ahngewantt.

wie dann auch über der Oeeonumia Keller imud Stnbennziuls Rechnung

behalt ten werden.

Als aneh allerhandt unordcnunge bev dem Fi>eo undt I'e<unia

publica der Vier Kacultcten befunden!!, So s«dl mitt derselben l-'iseo

ehenninelsigk gebahrett. unndt die gemeinen gehle mitt Treuem liefest1

iun aehtt genommen, unnd von denselben!! dem Decanu unnd Collegiö

nhngchürett. unndt dorauff von dem Suecessore unnd Cluvigero unter-

zeichnet t unndt also beygelegett werdenn.

An diese eigentlichen Statuten der 1'iiiversitiH Jona

seltliessen sieh im Manuskript die Lcges Acadcmiae Jeneusis
de Morihus. 7 Folioseiton (virl. Schwarz S. 1:17 ff.), dann du«

Statuta follegij Faeultatis Theologicae in Academia
Jenensi, zerfallend in Logos generale», 15 Folios., und Leges

speciales. 11 Folios. Dann folgen die Statuta Facti Itatis

Juridiene in Academia Jenensi. -2~> Folios., die Statuta

Facultatis Medicae in Academia Jenensi, \o Folios, und

emilich die Statuta ac Luges l*oHc«|?ij Philosophie! Facul-

tatis Artium Academiae Jenensis, '»<» Kolios.

Dann sehliesst der Band mit folgenden Worten:

( 'onfirmiren, liest etilen unndt Yorneuernn Demnach algemciuer

l'niversitet unndt deren (iliedtmalsenn solche itzt nachleiigst erzehltr

I-Ycyhcyttenn. Statutenn unnd Satzungen!! hirmitt gegenwertiglieh. t'nudt

wollenn das dennselben durchaus, stehet. Vest unndt unvorbruclllichenu

nachgesetzt* unndt gelebt t. unndt darwieder keineswegs gethanil, noch

gehandelt, sondernn die vorhreehere unndt ungehorsamen« Jedesmal*,

uff die dorinnen gesetztte mafse in Kruste straff genommen n unndt gegenn

llnienn gebührliches einsehenn furgcweiidel wei de.

.Mai heim unus auell keinen Zweiffell, wie wir dann gnedigl'n Ii be-

gehrenn die Jedes mahb'iin inn offt nhngedeiiter t'niversitet vorordente.

Keetores. I'rolessores unndt andere Ihre vorwantte. werdenn undt

wollenn Ihnenn selbstenn unndt der gantzenu l'niversitet Zu WftlfaiH

unnd bestem, mitt getreuer Inspcethui ohlwmetttor Privilegien. Orde-

nungenn unml Statuten mitt allem sehiildigem Krnst unnd Ylcils zu-

hallenn. auell denen zugegen undt wieder nichts so demselben« zu

einigem mu ht heil Rchvechung oder Sehmelerung gcreiehenn mochte.

Stilles« hweigendt nach zu gebenn. zu vnrhetzenn. oder einreissonn zu

5^
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lafsenn, sonndernn demselben weniger niehtt als getreuenn Professom

unndt einnsehernn eignett unndt gebnhrett. So ofl't e.s die notturfft er-

fordert^ vormittelst Ihres befohlenen Ampts, zu steueran unndt zu

wehrenn, l'undt in deine solch Ihr Amptt zu schlitz der Frommenn,

unndt Furchtt der Muthwilligenn unndt ungehorsamenn Jeder Zeitt zu-

gebrauehen wissen.

So sollen sie auch darbey im fall der Xoth .Jedesmal der gebühr

nach beschutztt unndt gehaudthabtt werdenn. Dorann volnbringenn sie

saniptt denn Ihrenn. unsere gefellige meinung Zu rhrkundtli haben wir

Ihnen gegenwertige (Konfirmation undt Vorneurung unntter Unnsernn

hierbe.v uffgedruckttenn Secretenn vorfertigenn undt ubergebenn lasseun.

<!esehehenn den Zwey und zwanzigsten .Januarij. Anno domini, Ein-

tausend fünfhundert. Ein undt nennt zigk,

Friederich Willi. H. Suchte. Johan Casimir H. z. Sachssen.
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Geschäftlicher Teil.

Bericht der Gruppe Thüringen 1898/99.

Die Gruppe Thüringen der .Gesellschaft für deutsche Krzichungs-

und Schulgeschiehte" hat sieh im Jahre ISi KS gebildet. Zunächst fanden Ver-

handlungen zwischen Herrn Professor Dr. Kehrhaeh und Herrn Gymnasial'

direkt or Geh. Holrat Professor Dr. Richter in Jena Ober die Gründung
einer solchen Gruppe statt. Sie führten dahin, dass die Thüringische

historische Kommission sieh bereit erklärte, die Bildung der Gruppe zu

übernehmen. In ihrer Sitzung vom 15. Mai 1S!»S wurde auf Antrag des

Geh. Hofrats Kichter folgender Beschluss ^efasst:

1. Die Thüringische historische Kommission erklärt sich bereit,

Materialien zur Erziehung- und Schulgeschiehte Thüringens zu sammeln

und mit dem Verein für deutsehe Erziehung*- und Schulgeschiehte in

Perlin in Verbindung zu treten.

'2. Sie beauftragt eines oder einige ihrer Mitglieder mit der Bildung

und Leitung einer Thüringischen Ortsgruppe des genannten Vereins.

Diese Gruppe sorgt für Sammlung der Materialien und bereitet

deren Veröffentlichung vor.

4. Die Veröffentlichung erfolgt in besonderen, von der Ortsgruppe

herausgegebenen Heften der „Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche

Erziehung«- und^Sehulgeschichte".

Jedes solche Heft trägt »Jen Vermerk: Herausgegeben von der

durch die Thüringische historische Kommission gebildeten Thüringischen

Ortsgruppe. Die Kosten der Herausgabe trägt die genannte Gesell-

schaft. Ueher die Honorarsätze s. S. 72 dieses Heftes.

Der Vorsitzende der Thüringischen historischen Kommission. Herr

Professor Dr. Rosenthal in .Jena, nahm dann die Bildung zunächst

eines Kuratoriums der Gruppe Thüringen in die Hand, am 2S. August |S!)S

wurde ein Werbeschreiben zu diesem Zwecke versandt, und es gelang,

die folgenden Herren zum Eintritt in das Kuratorium zu gegewinnen:

Herrn Bürgerschullehrcr A. Auerbach in Gera, Herrn Seminar-

lehrer M.Berbig in Gotha. Herrn Oyiuuasial-Oberleiirer Dr. Böhme in

Schleis, Herrn Oberlehrer Prof. Dr. Rflhring in Arnstadt. Herrn Dr.

Burger in Eisenberg (S.-A.i, Herrn Geb. Hofrat u. Archivdirektor Dr.

Burkhardt in Weimar. Herrn Gymnas.-Oberlehrer Dr. Dobenceker in

Jena, Herrn Schuldirektor Dr. Döhner in Meiningen, Herrn Gymnasial-

Professor Dr. Ehwald in Gotha, Herrn Geh. Hofrat Professor Dr.

Kucken in Jena, Herrn Oberlehrer Professor K. Prieser in Sonne*

borg, Herrn Direktor Dr. Just in Altenburg. Herrn lu-h Seliulrat Dr-

Kroschel in Arnstadt, Herrn Professor Dr. Kühn in Bisenach, Herrn

Privatdozenten Dr. Mentz in Jena, Herrn Schulrat mnl Gymnasial-

Dircktnr Dr. l'roeksch in Altenbttrg. Herrn Professor Dr. Pein in
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Jena. Herrn Seminar-Oberlehrer Dr. A. Heukauf in Hihlburghauscn.

Heim Gymnasial-Direktor Geh. Hofrat Professor Dr. Richter in Jena,

Herrn Gymnasiallehrer 0. Richter in Greiz, Herrn Schulrat Hockst roh

in Saalfeld, Herrn Gymnas.-Oberlehrer Dr. M. Schneider iu Gotha, Herrn

Rektor Scholz in Pössneek, Herrn Bibliothekar Dr. Steinhausen in

Jena, Herrn Schuldirektor u. Privatdozenten Dr. H. ßtoy in Jena. Herrn

Gymnasial-Direkt or (ich. Hofrat Professor Dr. Weniger in Weimar.

Mit der Leitung der Geschäfte wurde der Unterzeichnete betraut.

Schon in dein Werbeschreiben vom 2S. August 1S!)N war ein Pro-

gramm für die Arbeiten der Gruppe entworfen wurden. Ks heisst

darin: rDie Gruppe Thüringen würde ihre Arbeiten mit der Herstellung

einer genauen Bibliographie aller in Programmen thüringischer Lehr-

anstalten, in den Schriften der historischen Vereine und an anderen

Stellen erschienenen Abhandlungen sclnilgesclÜCUtlichen Inhalts, soweit

er auf Thüringen Bezug hat. beginnen und so die unerlässliche Grund-

lage für jede weitere Forschung*thiitigk ei t schaffen. Als weitere Auf-

gabe wäre sodann die Sammlung urkundlieher Helene aus frühester Zeit

für die Kxistenz von Schulen und Schulart igen Hinrichtungen, wie solche

von der westfälischen Gruppe veröffentlicht worden ist. zu betrachten."

Für die erste dieser Aufgaben einen Bearbeiter zu linden, hat sich

bisher als unmöglich erwiesen. Weiter ist die zweite Aufgabe gediehen,

da hierfür die schon von der Thüringischen historischen Kommission

geschaffene Organisation benutzt werden konnte. Ks brauchten nur die

Pfleger der Kommission, die in ihren Bezirken Archivalien aller Art auf-

suchen, ordnen und aufzeichnen sollen, angewiesen zu werden, ihr Augen-

merk speziell auch auf Materialien zur Thüringischen Krziehungs- und

Schulgeschichte zu richten. Auf diese Weise ist das sehulgeschichtliche

Material in Kisenach und Arnstadt bereits inventarisiert worden.

Als eine dritte Aufgabe der Gruppe Thüringen war von vorn-

herein auch die Herausgabe, eines Thüringer Ortippenheftes der Mit-

teilungen in Aussicht genommen worden. Ks wird hiermit vorgelegt.

Bei dem Reichtum Thüringens an Bildungsanstalten wird wohl auch die

Herausgabe weiterer solcher Gruppenhefte leicht zu bewerkstelligen sein.

Von grösseren Arbeiten zur Thüringischen Krziehungs- und Schul-

geschichte wird die Heiausgabe einer Geschichte der Prinzenerziehung

bei den Ernestinen] nach dem Muster des Schmidts« heu Werkes über

die Wittelsbacher geplant, doch befinden sich die Verhandlungen hierüber

noch in den Anfangsstadien.

Jena. G. Mentz.

l'i'brigens war bereits vom Jahre 1*91 an wegen der Bildung der Gruppe

mit den Herren Dr. O. W. Beyer, Prof. Dr. Kein, Ernst Pilte (Thüringer Schul-

museum) u.a. verhandelt worden. Diese Viihantlbmircu führten zu keinem Ab-

schlüsse, weil Beyer, der mit der Gnippenbüdutig beauftragt war, noch Leipzig

übersiedelte. Die S c Ii ri f t le i t u n g.
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Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte.

Redaktionelle und geschäftliche Bestimmungen

für die Ausgabe der ..Mitteilungen' 6
.

1. Manuskripte für »Ii** „Mitteilungen der Gesellschaft-, welche

jährlich in vier Heften erseheinen, sind vollkommen druckfertlR

einzuliefern. Vor allem ist auf folgendes zu achten:

Das Papier darf immer nur auf einer Seite beschrieben sein.

Die Schrift muss leserlich sein: besonders müssen Eigennamen,

fremdsprachliche Texte sowie solche mit orthographischen Eigentüm-

lichkeiten SO geschrieben sein, dass nirgend ein Zweifel obwalten kann.

Kostenaufschläge des Setzet'S für unleserliches Manuskript,

sowie die Kosten für etwaige Textänderungen, die erst in den

Korrekturfahnen oder -Bogen vorgenommen werden, sind vom Ver-

fasser zu tragen und werden durch einen entsprechenden Abzug
vom Honorar gedeckt.

2. K orrokt urabzüge (zu einer ersten und einer zweiten Kor-

rektur) weiden dem Verfasser in je zwei Exemplaren zugesandt. Die

Korrektur ist sofort, spätestens aber in drei Tagen nach Eingang

zu erledigen. Erfolgt die Korrektur in dieser Zeit nicht, und wird da-

durch das pünktliche Erscheinen des Heltes in Präge gestellt, so ist die

Redaktion ohne weiteres berechtigt, die Itctreffende Arbeit für eines der

folgenden Hefte zurückzustellen.

:». Die Titel der Aufsätze sollen möglichst genau den Inhalt

bestimmen.

I. (Zitate dürfen nie ohne genaueste Quellenangabe angeführt

werden.

.*). Wie bei den3Kil\ soll im gegebenen Falle jeder Arbeit ein voll-

ständiges Verzeichnis der benutzten Litteratur beigegeben werden. Die

angeführten Werke und Aufsätze etc. müssen bibliographisch genau ver-

verzeichnet werden. Z. B.:

Die Reform de< Schulwesens im Kurfürstentum Mainz
unter Kmmerieli Joseph (1708 1774». Nach angedruckten amt-

lichen Akten dargestellt von Dr. August Messer. Lehrer am (iross-

herzo«rl. (iyiniiasium zu (Hessen. Mainz. Verlag von Franz Kirch*
heim. Gr. 8°. XII. 178 S. — Krokt.

oder: Nordhiiuser S c h n 1 v e rhä 1 1 u i ss e ;\n der ILunl der Schul-
• Ii dniniireii v.ni i i«;4o und H'.r.s mit l»es h ier Hcrück-
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Bichtignn- der von 1658i. Von <
'. Müller in Nordhnusen. ^Zschr.

.1. Harz -Vereins f. (i.-sdi. n. Altertumskunde, 00. .). t$5»7. S. JKM-JMK.)

oder: Dir A n s-t el 1 u n irsprfl fu nir « I «* Schuldienstexspektauten und

KxsjM'kl ant i nnt-n pro Isjhj. Bekanntm. der Kgl. Regierung zu

Würzburg. ^ScUul-Anzeiger f. ['nterfrnnken u. Aschaffenburg l si>7

Nr. s. 43.)

('». Das Honorar beträgt pro liogen 80 M.. wenn es sich um
selbständige Arbeiten, 15 M.. wenn es sieh um den Abdruck blosser

Texte (Schulordnungen n. s. w.) handelt.

Die Uebereendung des Honorars an die Herren Verfasser erfolgt

durch den Schatzmeister der Gesellschaft in der Kegel drei Wochen
nach Ausgabe des Heltes, in welchem die betreffende Arbeit zum Ab-

druck gekommen ist. Die Honorarzahlungen erfolgen gegen Quittungen,

welche vom Empfänger durch Xamensuntcrschrift (nicht durch Stempel!)

zu vollziehen und dem Schatzmeister portofrei zuzusenden sind.

7. Von jeder zum Abdruck gelangten Arbeit erhält der Verfasser

zwanzig Separat »Abzüge, die ihm durch den Schatzmeister zu-

gesandt werden. Eine grössere Anzahl von Separat -Abzügen kann unter

allen Umstanden nicht geliefert werden.

S. Die in den „Mitteilungen" vei öll'entlichten Arbeiten bleiben

Eigentum der Gesellschaft-.

Der Haupt vorstand der Gesellschaft

für deutsche Rrzlehungs- und Scliulgeseliichte.

i. A.: K. K c Inline h.
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5. Zur Gesch. d. Erziehung d. Bayer. Wittelsbacher. Von Dr. Kr. Schmidt. 7"i

5.

Zur Geschichte der Erziehung der Bayerischen

Wittelsbacher.

(Nachtrag zu MGP. XIV.)

Von Dr. Friedrich Schmidt, (iymnasiulrcktor in Ludwigshafen tu Rh.

Was ich im Vorwort (8. VI) zur „Geschichte der Erziehung
der Bayerischen Wittelsbacher

44 voraussagte, dass „ein späterer

Bearbeiter dieser Aufgabe noch manches nachzutragen und zu
verbessern haben wird*

4

, finde ich in eigener Person bestätigt.

Bei meinen Forschungen über das Material zur Geschichte der

Erziehung der Pfalzischen Wittelsbacher stiess ich im Kgl. ge-

heimen Hausarchiv auf mancherlei Akten und Urkunden, die sich

auf die Erziehung der dem bayerischen Hause angehürigen
Wittelsbacher beziehen und die mir bei meiner ersten Sammlung
des einschlägigen Materials entgangen waren. Auch ist inner-

halb der sieben Jahre, die seit der Herausgabe des l'rkunden-

werkes über die Erziehungsgeschichte der Bayerischen Wittels-

bacher vergangen sind, von anderen Forschern in gelehrten

Werken und Zeitschriften manche Mitteilung gemacht worden, die

tür den dort behandelten Stoff von Wert ist und nachträglich

hinzugefügt zu werden verdient. Da nun die „Mitteilungen der

Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte'* ausser

kleineren selbständigen Beiträgen und Forschungen auch Er-

gänzungen zu einzelnen Bänden der Monumenta Germania«-

Paedagogica zu bringen bestimmt sind, glaube ich die Gelegen-

heit der Herausgabe eines neuen ..Bayernheftes" benutzen zu

dürfen, um diese Nachlese hier zusammenzustellen und das in

jenem Werke mitgeteilte Material zu vervollständigen.

Zu S. XIX.

Prof. Henry Simonsfeld schreibt im ..Jahrbuch für Münchener

Geschichte", V. Jahrg.. 1804. S. :HM>: „Nach Mitteilung des Ober-

MiUcilungcn d. Oes. f. .UuU. l.e Kniet).- u. ScWulgcs.hul.to. X umo. *»
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bibliothekars 1

) Kiezler ist unter dem 1378 und l;T7!» in Bologna

studiorondon bayerischen Herzogssohn Johannes nicht jener

„Johannes Grünwalder. lerer geistlicher Rechten, tochant bei

St. Peter zu München, tuinherr und vicari des Bischofs zu Frei-

sing'', zu verstehen, derein natürlicher Sohn Herzogs Johann II.

von Bayern-München war und später von 144* bis 145*2 wirklich

Bischof von Freising wurde, sondern vielmehr ein natürlicher

Sohn Herzog Stephans III. von Bayern-Ingolstadt, namens

Johannes von Moosburg, der 1:477 auf Betreiben der bayerischen

Herzöge vom Freisinger Domkapitel zum Bisohof erwählt wurde,

aber gegen den von anderer Seite aufgestellten Bischof Leopold

von Sturmberg nicht durchdringen konnte, dann nach Bologna

zog, von dort zurückgekehrt 18*1 im November als Dompropst

in Freising vorkommt, 1:484 Bischof von Kcgeiishurg wurde und

14(M» gestorben ist."

Zu S. XXXVI.
Auf Veit Amerbachs Thütigkeit als Erzielter des Herzogs

Albrecht V. weist Biezler hin in den Abb. d. k. b. Ak. d. VY.

III. Kl. XXT. B. I. Abt.. 18H4, S. Zur Würdigung Herzog

Albrechts V. von Bayern.

Ein im geh. Hausarchiv aufbewahrtes Handschreiben des

Herzogs Wilhelm IV. an Christoph Langenmantl. den Hof-

meister des in Ingolstadt studierenden Prinzen Albrecht, datiert,

von München, den 14. Nov. 1537, befiehlt diesem, den Sohn des

Landhofmeisters und Rates Christoph Freiherrn zu Schwarzen-
berg, namens Paul, auf Empfehlung der Herzogin und anderer

..treffenlich personell" in das Gefolge des jungen Prinzen auf-

zunehmen, mit demselben auferziehen zu lassen und in guter Zucht

zu halten.

Zu S. XXXIX.
Ceber das Handexemplar der lateinischen Grammatik des

Donatus, welches Prinz Wilhelm benutzte, spricht K. v. Reinhard-

stöttner im „.Jahrbuch für Münchener Geschichte 41
, IV. B.. 1890,

S. Ol und ll$7: ..Die kgl. Hof- und Staatsbibliothek verwahrt

(Kar. I. 4. 4d> dieses interessant«' Handexemplar des jungen

Prinzen Wilhelm. Es scheint für denselben eigens gedruckt

worden zu sein. In gotischer Schrift gesetzt, ist es ein genauer

Abdruck des gewöhnlichen Donatus, doch im Format verschieden

und mit bemalten Einrahmungen. Der Einband trägt vorne die

Vi Jetzt Professor*,
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Aufschrift: DOXATVS MINOR. DYX WILHELMVS. ein Wappen
und ein Jesukind; hinten den Spruch: Verbund doinini manct in

eternum 1552 und ein Bild Adams und Evas. Das Büchlein des

Prinzen ist Übersichtlicher als die Volksausgahe, hat mehr grosse

Buchstaben und fast alle Abbreviaturen aufgelöst. Die Grammatik

selbst ist in lateinische Fragen und Antworten gefasst, schliesst

mit den anomalen Verben (volle) ab. enthält aber dir starken

Verba nicht. Heute fällt es uns schwer, uns in diese Lehr-

methode hineinzuleben: richtig angewandt und beharrlieh durch-

geführt, musste sie aber zum Ziele führen und ermöglichte selbst

das Sprechen in lateinischer Zunge."

Zu S. XLIV.

In der eben erwähnten Abhandlung des Jahrbuches für

Münchener Geschichte: ..Zur Geschichte des Humanismus unter

Albrecht V. 1
' finden sich auch folgende für die Geschichte der

Erziehung und Bildung nicht ganz gleichgiltige Mitteilungen:

S. 104 bespricht er ein ..vorzüglich angelegtes Lehrbuch derMetrik" T

welches Hannard im Jahre 15(»7 dem Sohne Albrechts V.,

Ernst in Freising, widmete. 1
) S. 108 giebt Peinhardstöttner

nähere Mitteilungen über Jodocus ('astner. den Lehrer des

Prinzen Ernst. S. 110 spricht er von einem Humaniston

Joachim Haberstock, der verschiedene Gedichte an Herzog

AI brecht richtete, eines an den Erzieher der Söhne des Herzogs,

den Doktor der Rechte Michael Hevmar. und eines an die drei

Söhne des Herzogs Albrecht, die Prinzen Wilhelm. Ferdinand
und Ernst. Denselben Prinzen widmete Haberstock eine Ueber-

setzung von des Ferrandns Paraeneticus 2
). welche das Datum:

München d. (5. Tag Julij 15f>7 trägt. S. 113 handelt er von Georg

Gastel. Schulmeister in Landshut. der im Jahre 1504 eine Rede

zu Ehren des Jesukindes zu Ingolstadt im Druck erscheinen Hess

und das Büchlein den eben genannten drei Prinzen widmete*).

') S. 1T.7 steht der Titel des Buches: Via Heina ad Musas. hoc est

methodus. in qua oniiiiiiui dirliomim et svüaharum ifiiantitates coniprchendimtur

— authore M. Hannardo (iainerio Mosaco Poeta Laureato, Comite

Palatino Caeiareo et in inclvta Acadentia Inirolstadiensi Graecarwn literarura

Hrofessore ordinario. Monachii Kxcudehat Adamus Her<.r . Anno MDLXVII.
a

) Das ist vennanunir und anleytunjr, wie »ich aiu christlich Evangelisch

und recht ('atholischer Fürst in Krieyssachen. so er dnr/u verursachet wirt,

halten solle.

*) In landein l'ueri Jesu a I'uero ad l'ueros in teinplo ad Kauetum
Martinmn LaiMÜshtltae rrcitntfl Oratio. Auetore M. (jeorgrio Gastelio Hccen-

feldensi.

0*
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Zu S. XLVI.

Reinhardstbttner bespricht a. a. 0. S. 64 ein sehr mühevoll

gearbeitetes Gedieht des herzoglichen Rates und Vorstandes des

Münchener Getreidewesens, Erasmus Vend, das dieser aus An-
lass der Geburt einer Tochter des Herzogs Wilhelm V. tu

lateinischen Hexametern mit 300 festgesetzten Anfangsbuchstaben

verfertigte und drucken Hess').

Zu S. XLVIII.

Nachträglich fand sich auch im geh. Hausarchiv ein Exemplar

der Instruktion, welche Herzog Wilhelm dem Hofmeister und

I'räceptor seiner Söhne am 3. Januar 1584 ausfertigte, vor. Das-

selbe ist Original mit eigenhändiger Unterschrift des Herzogs.

Am Rand ist mit roter Tinte der Inhalt der einzelnen Abschnitte

in folgender Weise wiedergegeben:

Summa totius edueationis. Pietas. Mane et vesperi priuatimr

orent Principes. Peculiaris oratio ad Missao sacrum. Sacrificantt

ministrare et respondere nouerint. Introitum, collectas etc. cum Saeer-

dote orent. Similiter et vespertinas preces. Rationem diuinorum totius

anni pro captu illorum intellegaiit. Pulsus mane, meridie et vesperi

quid signcnt, seiant. Sabbatho et aliis festorum primis vesperis

litanias etc. Officium de H. V. MAMA. Exempla praefectorum. Visitatio

Iocorum saerorum. Lihelli et aliae res sacrae in honore habeantur.

Obseaena et lasciua nec videant nee audiant. Omnia per orationem

impetrare discant. Henedictio mensae et gratiarum actio. Ex eon-

cionibus aliquid notent. Surij de Saudis lectio. Katechismus minor et

maior Canisij. Praemia Praeceptor in hoc proponat. Ceremoniae et

ritus Kcclesiae illis explicentur. Praefecti ingenia Principum explorent

et ijs 'sc accommodent. Prineeps Philippus. Humilitas. Confessio

Sacramentalis. Communio. Vitia praecaueutur aut tollentur. Man-

suetudo et humanitas. Maiores honorare consuescant. Quod habere

volunt, petant, non requirant. Animose et libere principes dieere et

facere assuescant. Mores. Propria authoritate nihil taciaut Principes.

Xunquam soli sint. Ignoti ad eos non accedant. Procul sint bine

SCurrae, mimi, ioculatores. ebrii etc. Colloquia sint tuta. Xun<|iiam

sine aliquo ex praefectis exeant. Claucularia colloquia cum suspeetis

nulla habeant. Exercitia corporis. Studia. Hora Principes mane

excitandi sint VI. vel paulo post. Hora VII. Studium Grammaticae.

') BAVARIA L.^TA, Kle-ria extenipuranca Yemlij, Monachij Bxcudebat

Adanms licrtr. Die AnfumjslnichsUbeu sind folgende: üb natam illustrissimo

l'iincipi (iiiilicbiio tiliam, nia^iii llauariac monarchae, Serenissimi Ducis Cntludiri,

Alberti nepteiu caeteramque, qnae ex delet« Turcariiin classe merita communis

hsI Reipublieae < .'brist ianae foelicitntera, concordi patriae laetitia superis

»rat es actae.
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VIII. sumpto ientaculo Missae sacrum. IX. memoria exerceatur. Ante

mensam habeant mediam horam liberum. In mensa Semper doctrina

aliqua proponatur. Ad piimum ferculum legatur nunc germanice. deinde

latine. Qui se turpiter in mensa gesserit. ad prineipes ulterius nun

collocetur. A prandio duas horas, quibus se recreent, liberas habeant.

Hora II. ad studia redeuntes literas pingere discant. Finita studio

pomeridiano habeant mediam vel integram horam ante caenam, in qua Missae

operam dent. Coena. Hora VM. itur eubitum. Quoties septimana sine

incidenti festo fuerit, Praeceptor festum faciat. Praeceptor. meliora consilia

circa studia Principum habens, Ser.,num eorum celare non debet. Autores

in religione suspecti Principibus nunquam innotescant. Libri Principum

sint, quales in scholis Societatis JKSV frequentantur. (irammaticam Prae-

ceptor ipse scribat, si commodam non liabuerint. Ludouici Viues scripta

terantur. Gentiles autores nostri seculi scriptores non tantum aequant,

sed in aliquibus superant. Antiquis noui succedant: Liuio .Jouius et

Katalfa . Sallustio Sadoledus et Hembus, Ciceroiii Osorius. Virgilio,

Terentio, Horatio Prudentius. Vida, Sannazarius, Mantuanos. In schola

Principum non alij quam Christiani autores legantur. Praeceptor ex bis

•ligat. quae Principibus conueniant. Scopus prineipalis studiorum sit,

ut Prineipes latine loquantur. Praeceptor. quiequid nouerit ad pro-

l'eetum studiorum pertinere. cum Ser."10 conferat.

Zu S. XLVI u. LH.
Verschiedene Verzeichnisse Uber den Hofstaat der bayerischen

Prinzen befinden sieh im geh. Hausarehiv. Darunter:

1. Ein Verzeichnis der auf den Hofstaat des Prinzen

.Maximilian bezüglichen Schriftstücke, und zwar:

„Von Herrn Doctor Petreo seeligen 2 Memorial, datiert 17. Nov. 81

u. 21. .Jan. 82. betreffendt allerley Zubereitungen und ettwas wenigs

gefriv. alles zum gebrauch Ir f. Dl. Herzog Maximilians. Ain ver-

zaichnus von sein Herrn Doctors hannden lr Dtl. Hofgesinds, mit Ver-

meidung, was ett lieher Verrichtung aus denselben ist. Ain verzaichnus

von lr Dtl. Herrn Vattern unnsem gnedigsten Herrn. Dem Personen.

die unnderweiln zu Dero Tafl mögen gladen werden. Noch ain andere

verzaichnus von lme Herrn Doctor Petreo. den 2. Jan. 82 datiert, und

<ler letztem bete vorgesezt werden sollen, was man alles zu Ir Dtl.

-Stat geen Altnhov bedürftig. Aber ain verzaichnus lr Dtl. Staats,

darinnen aber ettwas nier Personen als in den ainen begriffen."

2. Der Drey (Jeistlichen .hingen Herrn, als Herzog Philip'

Ferdinand t unnd Carls. Hofstaat nach Ingolstat de Anno 86: «Ain

Fuetterzedl zu «User Hais nach Ingolstat. Ain annderer Irer Dtl.ten Staat,

darinnen aller ofticier uimd Dieuner besoldungen begriffen. Ain Memorial

für Herrn <!raven Anthonien von Montfort, Ii- Dtl.cn Hofmaister, wie

«t sich in allem wegen Irer Dtl. ftn hallten solle. Copi von des Herrn

<^uirino Instruction. Ain Lntteiniseh Memorial von lme Herrn Quirinij.
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Hann- Ott, Hausmaister, schreibt den Augusti aus Inngolstat

Ann') SO, wie er Doctor Liechtnauers Haus alda condieioniert be-

funden, darein die Jung Fl. Herrschafft ziehen soll. Schickht dabey ain

verzaichnus, wie er die zimmer Im Schlots besehriben und austailt u. s. w.

Herr (irave von Montfort sehreibt Ir Dtl.eu wegen Herrn Quirini In-

struction unnd besserung seiner besoldung, datiert Inngolstat IS. Oc-

tobris ir>S().
u (Montfort meldet): „es sey gestern ain Dialogus, so

Judicium Salomonis gewesen, gehallten worden, dahcy alle drey Herrn

auch gewesen," datiert -3). Oct. S6 1
).

Ferner:

„Verzaichnus der Jungen Geistlichen Durl. Herrschaften In Hävern

Hoffstadt zu Ingolstadt: Hoffmeister Herr Anthoni (irave zu Mont-
fordt (><K> fl., Camerer Hanfs Davit Funckh 250 II., Preceptor Quirin!

Leoninus 2<>Ü fl„ Haufsmeister Hanfs Ott 2T>0 fl., Capplan und Edl-

khnaben Magister Johannes Wintter .Ml II. Kdl knaben acht: Carl

(irave zu Öttingen. Hanfs Truchseffs, Ferdinandt Kgloff If auehen-
berger. Wilhalmb Muggent haller. Johan Philipp Kot.tenst einer.

Wilhalmb von Thering. Cirus (irave zu Portya, Ferdinandt Frey-

berger -
-). Kerner „•*'> Kammerdiener, Silbercamer. Finkauft'er, Keiner.

Koch, 3 Kuchl.juu.iren, Edelknaben Jung. Laggey, Kutsche Knecht, Hoff-

ineisters Diener. Cainerers Diener, Free. Diener, Kfausm. Diener u. s. f.

Summa der Besoldungen im Jahr l'.'lO II."

Auch Verzeichnisse des Silbergeschirrs der Prinzen, sowie

ihrer Kleider. Wilsche und anderen Eigentums liegen bei den

Akten, l'nter dein Verzeichnis des Hofgesindes des Herzogs

Maximilian sind angeführt: ,. Wilhelm Schlliderer von Lachen,

frl. Ratli unnd Hofmeister 4

, ferner ..ein Medicus, ein Caplan.

vier Edelknaben und ihr Präeeptor" u. s. w. Unter den Personen,

die mit den Prinzen nach Salzburg ziehen sollen, finden sich der

Hofmeister. Funckh. (Juirinus. zwei patres societatis. ein medicus.

2 Kammerdiener u. s. w.

Zu s. lii.

Ein im geh. Hausarchiv aufbewahrtes Schreiben des Herzogs

Wilhelm an Schliderer, datiert:. Xicderhoven, 7. Sept 1586,

teilt mit, dass Prinz Maximilian von Ingolstadt nach München

zurückgekehrt sei: er solle täglich mit Barvitius und anderen

repetieren, sich im Schreiben und anderen Dingen üben, bis er

einen neuen Präzeptor bekomme.

Zu S. LV.

Von der Hand des frühzeitig verstorbenen Prinzen Karl

•) Von M mit fort sind noch viele Schreiben vorhanden.

•i In einem anderen Verzeichnis Hilden sich teilweise andere Namen.

Digitized by Google



5. Zur Gewli. d. Erziehung iL Bayer. Wtttelsbacher. Von Dr. J'r. Schmidt. 7!>

findet sich im geh. Hausarchiv ein inschriftenartig beschriebenes

Blatt Papier mit der Autschrift aussen: Serenissimi» L)no parenti

suo. Die Schrift lautet:

m SKItBNIB.»» DOMINO PARENTI COLEND CAROLVS
K1LIVS SCBIPSIT. Prineipium sapientiae tinior domini. Carolus

paiuulus eomes Palatinus Rheni utriusque Bauariae seholaris. li\S<>.

$ Salutem serenissimae Dominae Matri. Aniitae et Alberto fraterculo

suo charissimo.

Im geh. Hausarchiv ist sowohl die Korrespondenz des

Herzogs Wilhelm V. mit dem (.Trafen von Montfort aus den

.Jahren 158*1—1 5JK) erhalten, als auch folgendes „Memorial für

den Herrn Greven von Montfort, der dreien Geistlichen Herrn

von Bayern etc. Hofmaistern

:

Erstlich soll er offtermals mit dem Quirino von den Haussaehen

conferieren. wie dann Quirinns mit lme auch von denen Dingen, die

Irae anhevolhen.

Die wohnung der Jungen Herrn soll von Im sambt dem Quirino

deputiert werden, daran die ('amer, darlnn Si«- schlaffen, gleich

sein solle. In gemellter Camer aber solle .Jederzeit der Quirinus schlaffen.

Xahet Darbey sollen die Camerdiener Ir Ligerstat haben, damit

Sie Im fall der noth durch ain Glögglen mögen beruefft werden.

Sovil der Jungen Herrn mores, studia et pietatem anlangt, solle

d' t- Quirinus iinmediatarn curam unnd allen gewallt haben.

Yednch mög unnd soll er et lieh mal mit In unnd den Patribus

Daraus conleriern.

Die Edle khnahen sambt Irem Preceptorn sollen ehenmessig der

iuspettion defs Quirini, sovil die drei obgemelten Puncten anlangt,

unuderworffen sein.

Alle Hausgenossen. Insonnderhait alter die Camerdiener sollen fein

Erbar unnd schwarz geclaidt sein, lannge Mannt 1. so aufs wenigist

minder das Khnüe lanngen, antragen.

An der Jungen Herrn Tat! soll ordinari der Hofmaister, (Quirinus.

ainer ex patribus. Medicus unnd Funckh sizen.

Auf der gassen sollen die Edlen Knaben sambt den Camer-

diennem allain vorgeen, die anndern aber alle binden nach.

Die Recreationes soll er mit Rath unnd bewilligung del's Quirini

anstellen.

Es soll auch d» r Quirinus Jederzeit bei den .Jungen Herrn sein,

auch da Sic ausfahren, in Irem (Jutschi sein orth haben.

Zu der Tall soll nit ein Jegclieher beruefft werden, sonnder die

J heiligen allain. so aines ansehens unnd gueten exempels.

Ob Essen soll manu nit zechen oder einannder zuetrinckhen, vil-

v eiliger die Oösst darzue anniuettcn.
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Das PrivatZechen unnd trinckhen soll im Haus auch nit gestatt

werden.

Ein gewifse stund zum Essen vor unnd nach mittag soll für-

genommen unnd vleissig ohserviert werden.

Die Schlüssl zum Haus, wann er nit vorhannden, soll zu nachts

der Funckh haben, das Sigillum aber der Jungen Herrn Quirinus.

Auffserhalb defs Haufs soll khaiuem zu schlaffen vergundt werden.

Es soll auch khainer Jag- oder Hezhund hallten auffser Ir Fl.

Gl. erlaubnus.

Zue der Tafl oder sonnst in das Haus sollen niemals beruefft oder

zuegelassen werden Begschirer, schalkh- oder rechte narren unnd der-

gleichen anndere leilchtsinige Personen.

Das Karten unnd Pretspilen soll auch Insonnderhait aber vor

den Jungen Herrn nit zuegelassen werden.

Letztlich aber soll er sich so wol für sein Person alls für anndere

alle, sovil müglich, befleissen, damit in ainem sowol alls in dem anndem

.sich nichte zuetrage, es were mit wortten oder werckhen, an dem sich

die Jungen Herrn, alls die nunmer lüfftig unnd aufmerckhig, nit unbillich

ergern inechten, verhiette derhalben, sovil Ime mennschlich unnd

müglich, alle leichtferttigkhait in reden, thun unnd lassen, unmasßigkhait

in essen unnd Trinckhen unnd letstlich alle eitelkhait oder Vanitates.

wie Sie mechten genennt werden, sowol an Im alls an allen anndem,

befleissen sich auch, das seine Diener zichtig unnd wie oben vermeldt

Krbar gekhlaidt seien.

Ob dem Essen soll mann Jederzeit etwas guets leisen, wie dann

solches der Quirinus mit Rath der Patrum verordnen wirdet. unnd

nachmals von solchen Dingen reden, dabei die Jungen Herrn etwas

lernen unnd sich aedificieren mögen.

Es soll auch das lanng Tischen aufgehellt werden. Lattein

reden, auch die Diener anfewren.

Zu S. LXI
Desgleichen ist der umfassende Briefwechsel des Herzogs

Wilhelm mit Adolf Wolf, genannt Metternich, aus den Jahren

lotM)— 151K1 im geh. Hausarchiv aufbewahrt, darunter aus-

führliche Berichte Metternichs aus Köln, Trier, Mainz und Rom.

Ausserdem ein von Landshut, d. 12. Okt. 15JK). datiertes

Schreiben: ..Addition zu des Herrn Metternichs, Junger Fürst-

licher Herrschaft In Bayrn etc. Hofmaisters, empfangner Instruction

aus unnsers genedigsten Herrn Herzog Wilhelmen etc. sonnder-

barem bevelch.'' Die ersten Abschnitte handeln von den Pflichten

des Hofmeisters und von der Beaufsichtigung des Personals der

Prinzen, darunter auch des Theologus, ('ammerers und anderer.

Dann folgen Vorschriften über das Essen und Trinken, über
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Einkauf, Sparsamkeit u. s. w., hierauf die Bestimmungen: -Mögen
<lie Fürsten Comedien. von den patribus Societatis gehalten,

dispotationes und anndere aetus publicos wol besueehen. da sie

davon aedificirt werden und es den Hofmaister für guet ansieht,

davon Er dann, wie in etlich anndern Dingen, des Theologi

mainung auch verneinen mag. Ehrliche recreationes. davon

weder ergernus noch leicht schaden entsteht, soll den sönen

unverwehrt sein. Da dann dieselben etwan bey der nacht über

die gassen ziechen. sollen die nottürfftigen windliechter vor-

getragen werden." Hieran schliessen sich noch Vorschriften über

<len Haushalt der Prinzen.

Ein Konvolut Briefe, die Studien der Prinzen Philipp und

Ferdinand in Ingolstadt. Mainz. Trier. Köln und Regensburg!

und ihre geistlichen Residenzen betreffend, aus den Jahre»

1590— 15<J7, teils von den Prinzen selbst, teils von Quirinus
und anderen an den Herzog Wilhelm oder seine (rcmahlin ge-

richtet, ist im geh. Hausarchiv erhalten, in einem anderen Akt

ist der Briefwechsel der Herzogin Renata mit ihren eben ge-

nannten Söhnen aus den Jahren 1589—159Ü vorhanden:

1. Konzept eines Briefes der Herzogin an Prinz Ferdinand:
»Wir haben Dein Schreiben vom '2~. Februarij empfanden, uimd

welcher gestallt Du von Deiner Kranckheit wider erlassen worden,

daraus vernommen. Darumb ist fflmemlich dem Allmechtigen Gott

zedanekhen. wie Du es dann on zweifl nit underlassen wirdest und

billich thuen sollest. Der Doetor Memian ist Dir Innsonderhait zue-

georndl worden und ist recht, das Du es für ain genad erkhennest.

AVas Du Im studieren versaumbt. khanst mit Deinem vleis wol wider

erstatten. In Deinem gebet sollest Du unnser alzeit Ingedenckh sein,

dagegen hast Du unns mit genaden alzeit vorders genaigt unnd wollten

Dirs genediger mainung hin wider nit verhallten.

Datum München den (». Marti.j A? 81».
u

2. Brief des Prinzen Philipp an seine Mutter (Or.):

«Quam ex animi sententia hoc iter omnibus successerit. non neeesse

iudico Ser. ,,,,n Vfam certiorem facere, cum persuasum habeam iaiu

intellexisse ex aliorum relatinne. maxiine vero TJc. 1
' Millen, viri optimi.

qili nos hie vehementer recreavit. Kum Ser. li Y. commendatissimum

<>ssc cupio. In depositione mei Rectoratus peroravi per trium qua-

drantium feie spatium. Dixi autem ad bene beateque vivendum

plttrimum conducere. ä teneris consuescere bene agere. idque multi«

«•xemplis et rationibus ostendebam. Post creationem novi Pectoris

distributa sunt carmina. ex quibus aliquot Ser. 1 ' Y. transmitto distri-

buenda Ser.™" parenti. cui in praesenti nolo esse molestus. Praeccpti r
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nr BCholae Huniauitatis eelebravit suas primitias, quibus interfuimus.

quemadmodum prandio et vesperis. Ad reliqua veru, quae Ser.tas V.

nobis Monaehi.j imperavit, me paratissimuin et obsequentissimum ex-

perietur daboque operam studio eomparandae virtutis, qua nihil usquam

pulcbrius, nihil aniabilius: quae si authore Cicerone oculis cerni possit.

admirabileni sui in nobis exeitaret amorein, euius tanta vis est, ut eos

etiam, quos nunquani vidimus. propter illam ipsam ameinus. imo quod

ampllus est. ipsatn etiam in hostibus diligamus. In literarum studijs

pergam ea alaeritate. qua eoepi. imo maiore, ne ab Archiduee affine uro

superer. quod valde mihi dedecori fore existimarem. Ob Marehionis

diseessum. quantum colligo. Pres non admodum dolent. Atque haee

sunt, quae Sei-. 1 ' V. nuneianda esse putavi. Uli nie demisse valde

eominendo oroque. ut Ser.«»" Y. benevolentiam suam Ser." ll 'i»* parentis

erga me et amorem elementer foveat et conservet nraque studia

humillima Ser." 11"' Aviae. Du. Patruo et Amitae deferre ne gravetur.

rngolstadij 3. Maij Anno MDXC. Ser. ,is Vrae obsequentissiuius ßlillS

et ('apellanus Phil." Eps. Ratisbofl. mpr."

Konzept eines Briefes der Herzogin ;ui ihre Söhne

Philipp und Ferdinand:
„Freundtliche liebe Sßne. Dieweil wier durch den Kümerl an

vezt nach Franckforth guette Gelegenheit, haben wier nit underlassen

mögen. euch zu schreiben und begern von euch zuwissen. nach dem

unfs gesagt wiert, dls 1er von Cöln gen Trier zu der n'sidenz verruckht

sein solt. wie es euch auf der rail's under weegen ergangen und die

Landtsart zu Trier gefallen und gezimen thue. Ks wirt von euch zu

unnsenn gnedigen wolgefallcn geruembt, dls ler bifher euch gegen

Meuigclich wol gehalten und also erzaigt habt, wie es eures gleichen

jungen Fürsten Personen gebür und zuestehe. Wann nun dem also,

t hilft ler recht und loblich, wellet auch darinn verharren und sonderlich

der fiottfforcht, des studierens und anderer Fürstlichen Tugenten be-

fleissen, auch eurem Hofmeister und underw eisern gern volgen. Wann
das geschieht, werdet ler einen gnedigen Herrn Vatter und Fron

Muetter haben, für die ler auch embssigelich zubitten schuldig und

dasselb in khain Vergessenheit stellen solt. Sovil eures geliebten Hemi
Vatters gesundheit anlangt, sohickht sich die sach mit lerer Lieb ( iott

Lob von tag zu tag iu besserung. So seind die andern Fürsten

Personen, als eure Brueder und Schwestern, Herzog Ferdinand und

Herzogin Maximiiiana. von den gnaden Gottes auch alle wol auf. Haben

wier euch gnediger Mainung ieztmals wellen anfliegen und bleiben euch

zu muetterlichen treuen genaigt. Datum München den '17. Martij A? 91.

Ivenata Herzogin etc.
u

4. Brief der Prinzen Philipp und Ferdinand au ihre

Mutter (Or.):

«Durchleiiehtigiste, Hochgeborno Fürstin, (inedigiste und hertz-
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liebste Frau Muetter. E. Dh. Dtt. müetterlich schreiben von dato

t). Octob. hat unfs billich erfreit, dieweil wier aufs tiein selbigen Milsers

gnedigsten hertzliebsten Herrn Vatters guettor gesundtheit vernommen,

auch dfs baide K. Db'? Dtt. unfsor einfältige- und zusamengeraspe-lte

Theses sampt den Oratinuibus nit miffallen haben. Dfs wier dau her

ein sonderliche gnad halten und wolt gott. dfs K. Dtt. wier in einem

gröfferen und mehren kuudten wilfaren, wolten gewifslieh weder mie

weder aerbeit sparen. Was unser gesundtheit belangt, befinden wier

unfs zue Meintz bif daher noch frisch und gcsundt, gott dem all-

mcchtigen sey lob und danek. Visitieren auch itzunilt Scholas puldieas,

M-Iiier auff die weifs, wie wier zue Inglstat pflegen, des morgens von

7 bifs auff halbe 10, nach mittag von 1 bifs auff halber 4, die ihrig

Zeit wiert daheim verzert mit studieren und eomponieren, Graece und

Latine. Ordinarie einmal in der wochen ziehen wier vor die stat hinaus

und recreiren unfs, wie wier Irinnen. Am feirtag und sontag nach gc-

herter Predig gengen wier zum ambt in Thum, nach mittag zue der

vesper. So haben wier unfser beste conversation mit dfs Herni bischoff

zu Worms alhie thumbrobst. Thuindechant, scholastico. Sonst von den

Herrn prilms geschieht unfs iberal vil guets und freindtlickeit. Gott

welle ihnens vergelten. K. Dlt heilsame warnung nach wellen wier wil>

gott iederzeit dfs guetten nachsetzen, was dem zuwider, fliehen, damit

wier rechte exemplarische Prelaten mechten werden. Von dem Saltz-

hurgerisehen geschrei ist unfs leidt. wellens dem lieben gott in unsenn

gebet freilich bevelchen. Thuen biemit u. s, w. Datum Meintz den

24. November 1591. B. Dh. Dhlt. andertlienigste und gehorsamiste Sohn

Phil? Eps Ratisbofi. mpria. Ferdinande Ravariae Dux. iunior. nijuria.- 1
>

Zu S. LXIIL

L eiter die Heise der Prinzen Philipp und Ferdinand nach

Rom liegen verschiedene Aktenstücke im geh. Hausarchiv, auch

Mitteilungen Uber den Hofhalt und das Leben der Prinzen, über

die Zahl der Begleiter, über ihr Tafelgeschirr, ihre Möbel, Kleider.

Leinwand u. s. \v. In einem (Jutachten lieisst es: „leb riethe.

das Ire DDten zwelf Edle Knaben hielten, die ansechenlieh und

in langen rUckhcn beklaidet, dann auch Caplän. praoeeptor, Hof-

maistor und Prälaten ain Sechs oder 10." (Am Rand ist be-

merkt: Herr Metternich vermeint, es seyen 0 genug.) Ferner: ..Dir

Edlen knaben sollen zwar Ternsche sein, wie aber dann bethe

l< h, das ain stöll oder drei für del's (Jrauen von Porcia brueder.

für meinen Vetter und sonsten für ainen aufgehalten wurden.

"

Auch eine „Lista della Corte delli ser.»»i Philippo, Vescovo di

Regenspurg, et Ferdinando, fratelli etc." liegt bei den Akten.

M I nten stdit: Script io Ser.'»i Ferdindi.
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Zu S. LXTV.

Ein Brief der Prinzen an ihren Vater, von Rom den 0. Febr. 9:5.

worin sie Nachrichten Uber Besuehe und über ihr Leben in Rom
geben, ist im geh. Hausarchiv aufbewahrt. Ebenso eine Anzahl

Briefe des Quirin us an Herzog Wilhelm, aus denen wir

folgende Mitteilungen entnehmen:

„Studia habemus tandem ordinata ex praescripto P. Toleti suntque

Philosophia sive Logica, quam vis nonnulli Jus Can.rum vel Et Iura

maluissent" (Pom, 23. Jan. 93). „Distributio temporis circa Principum

Ser.n,orum sonuuim, orationes. studia. exercitia: Hora ltt* Mane surguut

de lecto, vestiti artisque Deo gratijs et praemissa Meditatione per-

soluunt reliquum pensum horarum. Addiscunt deinde lectiones per :>

Circiter qnadrantes horae. 15** Lectio unius horae. 16*" Hepetitio ad

horam dimidiaiu. 16 V»? Sacrum ordinarie ad S. Onuphrium extra Burgum:

sin pluat, praemisso sacro in Capeila Paulina vol Sacristia sese exercent

in Curritorio longiore vel in atrio anteriori hospitij ipsorum. 1S ;

.

1 Pran-

dium. Conversatio. Bespiratio. 21 a Vesperae. Completorium. Examen
leetionis. 22''" Lectio. 2:5? Kecreatio unius horae. Sbto. eius loco scriptin

in Bavariam. 24 l
!

1 Matut."6 et Laudes diej sequentis. Bepetitio leetionis.

Hora 1
n

.

,a Bespiratio vel Musica. 2 ,lH Litaniae, quihus familia interes.se

solet, 2"2 Caena. :5. Kcspiratio mediae horae. 3Vz Lectio ex historia

Eeel.c " vol Vitis Patres. Inter 4 tn
.

m et .V».'" facto examine conseientiae

eubitum concedunt. Dnicis et festis a 14*» lectio ex Cateehismo Born,

unius horae, quae consilio P. Toledi diflertur ad aliquod tempus. Dnicis.

Festis et Merrurij pomeridiano tempore ordinarie, quoties valeant.

visitant aliquem Card. 1'""1 ex itincre: ijsdem diebus ante raenam S.mun,
~

Ferner: „Xon defuere in Urbe, qui prineipes adolescentcs traetandos

indulgentius inculcarent ex eorum homiuum genere, qui BUb omni eubito

consuunt pulvillos: alij altioribus imbuendos scienti.js relicta Philosophia:

rursus alij pomeridiano diei tempore omnino lectione abstinendum im-

portunius contenderent: sed omnium potui consilia dexterrime eludere.

ne a nie fuisse iinpeditum possint ullo modo suspirari" (Horn.

(3. Febr. 93). „Diso fafsnacht Zeitt haben Ir DU. mit vorwifsen Bapstl.

H. nun zu andern maln dem Corso zugeschautt, so iharlich pflegt zu-

geschehen von den Juden, ettlirhen alten und iungen leudten. Der-
gleichen seindt sy verschinene wochen liey einer Comoedi gewest, wfilehes

wir nit abstellen khunden, we.vle dieselbe von Bäpstl. If. Vettern ahn-

gestellt gewest. auch der Cardinal SV Quatuor solchen lieygewohnt

"

Utom, 2T>. Febr. !»:»»).

Auch drei Schreiben des Papstes Clemens VIII. an Herzog

Wilhelm liegen vor, das erste vom X. Kl. Junijs 1592. worin

« r seiner Freude darüber Ausdruck giebt. dass der Herzog seine

Söhne an seinen Hof zu schicken willens sei: das zweite vom
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21. Milrz 1503, worin er bedauert, dass der Herzog beschlossen

habe, seine Söhne nach Hause zu berufen, und die „insignis

<iuaedam innata gravitas mira cum suavitate coniuncta" der

Prinzen lobt; das dritte, vom 3. Juli 1598, worin er den beiden

Prinzen Philipp und Ferdinand zu ihrer vollzogenen Heimkehr

(ilück wünscht und dem Wunsche Ausdruck giebt: „Qui magna

apud nos cum modestiae ac pietatis laude versati estis, vestri

in posterum similes sitis bonorum(|ue omnium de vobis spei

summo studio respondeatis easque artes colatis, quibus vos

instituit clarissimus atque optimus pater, et tum in virtutibus,

(|uae ad vitae ac morum rationem pertinent, tum in optimis disci-

plinis, quibus ingenia excoluntur, magnos progressus faciatis."

Zu 8. LXV.
Auch im geh. Hausarchiv ist ein Exemplar der väterlichen

Instruktion des Herzogs Wilhelm für seine geistlichen Söhne

aufbewahrt. Die in unserem Text S. 73, 74, 70 und 77 ent-

haltenen Vermutungen finden darin ihre Bestätigung.

Endlich findet sich in demselben Archiv folgendes Decretum

Ser.i»', datiert von München, den 20. Juli 1 590

:

„Der Fl. Dtl. Herzog Wilhelms in Bayern, unnsers gnedigisten

Herrn, Revelch ist, das Herr D. Lautherius, Brobste. Dr. Gailkircher.

HofCannzler. unnd Ulrich Speer vortan Irer Fl. Dtl. geliebter zwen

Söhne Geistlichen Standts Sachen, sovil deren Ir Fl. Dtl. Inen yeder

Zeit anmelden lassen oder in schrillten schickhen werden, unnder Ire

Hannd nemen, dieselben allwegen mit getreuem vleis berathschlagen

unnd Irer Fl. Dtl. darüber nach Gelegenheit schrifftlioh guetachten geben

unnd mit eim wort alles das thuen. so höchst gedachten beeden Fürsten

zu gutem khomen khan, dessen thuen sich Ir Fl. Dtl. in gnaden ver-

lassen.'

Zu S. LXVI.
Briefe des Prinzen Maximilian an seinen Vater aus den

Jahren 1589. 1623—1625 und an sein.- Mutter, vom 13. Juli 1594

aus Kegensburg und vom 9. Febr. 1595 aus Nancy linden sich

im geh. Hausarchiv, Akt <H8 und UIH 1

/«.

Zu S. LXXIV.
Ein im geh. Hausarchiv erhaltener Akt handelt von der

Erziehung des Herzogs Alb recht des Leuchtenbergers 1600

bis HJ09: Ernennung seines Hofmeisters. Besuch des geheimen

Uats. Reisen an fremde Höfe. In demselben Archiv ist noch ein

Exemplar der S. LX XV erwähnten. S. 89 f. mitgeteilten Kammer-
Ordnung für denselben Prinzen aufbewahrt, mit Bemerkungen im
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Text und am Knud. Aenderungen und Zusätzen, die wahrschein-

lich von der Hand des Herzogs Wilhelm herrühren. Dieses

Exemplar trägt zum rntersehied von den andern Exemplaren

das Datum: München, den 20. Sept 1598.

Zu S. LXXVI.
K. Trautmann (.lahrb. f. Münchener Gesch. IV. S . 411 be-

spricht ein in der Buchdruekerei des Herzogs Wilhelm ge-

drucktes, der 10jährigen Prinzessin Magdalena gewidmetes

Büchlein: Psalmodia saera cum litaniis et aliis preeationibus.

singulis hehdomadae diebus aeeommodata. „Innig verwandt mit

diesem ersten ist ein anderes Erzeugnis der herzoglichen Presse,

welches Goppel '/rieder im .lahre l;V.Ht erscheinen liess. Es

trägt einen ähnlichen Titel und ist ebenfalls der Herzogin Magda-
lena gewidmet" (Trautinann a.a.O. S. 412). In der 1020 von

einem Priester der Gesellschaft .Jesu in Neuburg gehaltenen

Gedenkrede auf die Herzogin Magdalena heisst es: „Sie hat

eine ausführliche Bekanntnufs (ihres kathol. Glaubens) mit aigner

Hand und sehr andächtigen Worten in Lateinischer Sprach, dero

sie nicht weniger als der Wälsch-. Spaniscli- und Frantzösischcn

trefflich erfahren ward, au ff ein Pergamentblatt geschriben unnd

selbige nicht allein in Lebzeiten stets bey sich getragen" U. s. w.

Zu S. LXXX1I.
Die berühmten ..Väterlichen Ermahnungen" des Kurfürsten

Maximilian für seinen Sohn Ferdinand Maria wurden natür-

lich nicht vom Kurfürsten selbst verfasst. sondern, wie auf S. 101

der Urkunden ausführlich dargelegt ist. im Auftrage des Kur-

fürsten von dem Jesuiten Vervaux zusammengestellt und vom

Kurfürsten deutsch überarbeitet. Ebenso verhält es sich mit dem

unter der Aufschrift: ..Treuherzige väterliche Lehrstücke*4 er-

haltenen Zusätze zu den »Väterlichen Ermahnungen". Daher

muss es auf S. LXXXYI statt: verfasste er heissen: liess er

verfassen.

Das Original des am 1. Febr. 1041 abgefassten Testamentes

des Kurfürsten Maximilian, in grossem Format auf Pergament

geschrieben, mit angehängten Siegeln, wird im geh. Hausarchiv

aufbewahrt. Für unsere Erziehungsgeschichte dürften daraus

folgende Abschnitte von Wichtigkeit sein:

„Kovill dann verrners eines churfflrstliehen Tutoris und Adiuini-

stratoris Ambt und gewalt betrüfft, Alfs ist hiornit vor allen

Dinpen unser endtlieher will, niainung unnd bevelch, dfs sowol der

Vormünder ali's unnsre naehirelassne Witttbin allen müglichisten
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vleifs unnd Sorgfalt dahin anwendten sollen, damit nnusere Söhn in der

wahren Römischen Catholischen allain seeligmachenden religion. in rechter

Zucht und Gottesfurcht unnd allen loblichen Fürstlichen Tu^enten unnd

sütten erzogen unnd in den studijs Humanioribus et altioribus. auch undter-

schidliehen sprachen, allerhandt Ehrlichen exercitijs. mit lieithen, Fechten-

insonderheit auch in Fortih'eationkhunst unnd andern militarihus undter-

wisen werden, wie wir dann deffshalher ein sonderbare Instruction ver-

fassen unnd disem unnserm Testament zu mehrer nachricht, was hei

unnsers Sohns unnd Cur-Erbens education in acht zunemmen, beiliegt.

unnd wollen, dafs solche mit allem vleiss observirt unnd zu werekli

gesteh werde. Dieweil aber ehen diffs. was erst iezundt nur summaritcr

angedeutt unnd in der Instruction mit mehreren aufsgefiehrt. nit zu

werckh gerieht werden khan, es werden dann offtgcmelteni uunsenn

Sohn unnd ('urErben alfsbalden, wann Er aus der Khindtsstubeu unnd

der Weiberzucht genommen wirdt, es seye gleich im Sibenten oder Achten

Jar seines Alters, oder nachdeme sich der verstandt bei Ime erzaigt.

zwen guette frome gottsförchtige, aufrechte, verstendige unnd gelehrte

Männer, der aine Her ainen Hofmaister, welcher zugleich timb mehrel*n

«msehens willen zum wenigisten von guettem geschlecht unnd herkhommen

sey, gleich Grafen, Herrn oder Adelsstandts. bei welchem sich die beste

qualiteten. darauf mer als den Standt zusehen, hefünden werden, unnd

der ander tir ainen Praeeeptor zugeordnet. So sollen auf den fahl, da

wir nit selltsten noch in unnseren lehzeiten solchen Hofmaister unnd

Präceptor angenommen unnd besteh betten, der Vormünder unnd unnser

nachgelaffsne Wittibin, iedoch mit einrathen unnd guettbefündten der

VormundtsehafftRliäteu, dieselbige annemmen unnd bestellen unnd darbei

vleissige achtung geben, dl's ainer sowol als der ander oberzelte quali-

teten hab. "Woferr sie auch bei aiuem oder dem andern, nachdeme Kr

schon angenommen unnd vorgestelt ist, an obbenenten qualiteten unnd

gehörendem verhalten solch»» mengl unnd defect vermerckhen wurden,

die ainer oder der ander auf beschechen erinnerung unnd correction nit

wendten khundte oder wolte. sollen der Vormünder unnd unnser nach-

gelaffsne Wittibin. doch auch änderst nit, als mit Iihat unnd guetbetündtcu

der Vormundtschafft-Rhäten, verenderung darmit vornemmen unnd einen

andern von belTsern qualiteten verordnen, yedoch dabei auch in acht

nemmen, zuinahl die verenderungen der Hofmaister unnd Präceptor der

guetteu education nit alzeit nuzlich seindt, dfs solche nit Ieucht, es

seindt dann erhebliche Ursachen verhandten. geschechen. u

Tn demselben Archiv ist als Original auf Pergament mit

angehängten Siegeln der: ,.( 'odicillus Serenissimi Electoris

Maximiliani I. fi. Juny I6J50" erhalten, in dem es heisst:

..Was Wir aber aus get rener väterlichen vorsorg verrner disponirt

und versehen, was bei gueter Education unnd undterweisung unnserer lieben
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khinder vornemblichen in acht zunemmen, darbei hat es auch nochmahls

.sein bewendten." — — —
.Nachdem Wir unns auch erinnert uund Exempla gesehen, wann

die Junge Fürsten Persohnen frembde Ländter besuecht unnd durchraist.

dfs Sie darbei grollen uncosten aufgewendt, aber daruinben geniainiclich

nichts anders gelehrnet und mit sich zu Haul's gebracht, alls allerlai

frembde schödliche sitten und gewonheiten, so sollen derowegen unnserer

hindterlaffsnen Wittibin L. unnd der Kltiste Sohn daran sein, unnd

unnserm Jüngern Sohn, wann Er zu merern Jarn khombt, in alweg

rathen, dfs Er ohne erhebliche Ime selbs unnd unserm loblichen Haus

nuzliche und erspriefsliche motiven nit in frembde Lendter raisen, sonder

die Zeit und dfs gelt anhaimbs mit besserm seinem und des Haufs

Xuzen in anderweg anlegen und verzehren, Jedoch nichts destoweniger

sich in lrembden Sprachen und andern einem solchen Fürsten wol-

anstehenten Tugenden und exercitien perfectionirn solle, als wann er in

frembden Landten gewest were."

Dazu kommt endlich die von Chr. Ruepprecht im Ober-

bayerischen Archiv ftir vaterländische Geschichte 1895, S. 311 ff.,

herausgegebene ..Information des Kurfürsten Maximilian T. von

Bayern für seine Gemahlin vom 13. März 16olu .

Akt 072 des geh. Hausarchivs enthält mehrere Briefe des

Kurprinzen Ferdinand Maria an seine Mutter aus den Jahren

Kill)— lb'ttt im Original, von denen wir folgende mitteilen wollen:

1. Seren.™ Sig.ra . Sig.™ Madie Clement."1»

Non essendomi eoncesso di servir a Vostra Alteza di persona, non

tralascio d' esserle presente co" 1" animo. come ne dara vivo saggio

questo earattere et insieuie la eonsolarä della buona salute dell' Alteza

mio Sii;. r Padre ('lein. 1110 sviseeratam. te supplieandola. eh' al grembo di

cotesta Miracolosa Vergine V. A. si eompiaeeia di portar 1' ardentissinii

voti miei, che si come quella gia in tutte le nostre occorenze s' eshibi

henigna Protettriee, eosi per 1* intercessione sua apprcsso la Maesta di

Dio si degni d' esser autorevol«: mezana per im lunghissimo eorso di

vita ad ambedue Vostre Alteze amantissijni miei Uenitori eoprendomi

eol manto delle sue sante gratie. inentre bramando di cuore il feli-

« issimo ritorno <li V. A. ine V inehiuo et le baceio huniilin. 1 '' le niani Di

Vostra Alteza rbbidient.m " figliolo et servitor Ferdinande Maria. Monaco

l di Maggio U>UK

"J. Serenis.sima Domina Darens.

Uratulationis ante annum hoe die a me factae bene memor sum,

nl»tuli enim ine vitanujue ineam: sed cum gratissinuis Xatalis redierit

et toto anno Maternuni erga nie aniorein maioreni senscrim. superest,

itl novo quoque munere nie gratum exhibeam. Sed quo miniere? Hoc

anno me in novo statu constitutum ita geram, ut Serenitas sua ine
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maioribus virtutibus, moribus et doctrina praeditum conspicere potuerit.

Serenissimae Dominae Pareiitis Filius obsequentissimus Ferdinandus

Maria (Datum fehlt).

3. Durchlauchtigste Gnedigste Frau Muettcr.

Euer Dhl. werden verhoffentlich glücklich ankhommen und wohl

auf sein. Wails für diffmahl unterthenigist nichts zu überschreiben, als

das wür zwar allerseits Gott lob wohl auf sein. Alhier ist es anders

nit, als wans alles ausgestorben were. Die Zeit ist uns so lang, das

wür vor Langweil nit fast wissen, was wür thuen sollen. Bitte dahero

Eur. Dhl. unterthenigst, Sie wollen Sich nur nit lang zu Prag auf-

halten lassen. Die Zeith ist im übrigen also zuegebracht worden, das

nemblich vormittag Ich bey Schwabing bifs um 9 Uhr des Saurbrunns

halben, wie Eur Dhl. gnedigst wissen, gewest und hernach umb 9 Uhr
zur Meffs und nach derselben gleich darauf zu dem Essen gangen;

Nachmittag aber habe Ich vermaint, Ins nider Holz zu ziehen, weilen

aber der ganze Hofifstatt bey dem Marschallen erscheinen müessen, also

ist sollches underwegen bliben und bifs auf bessere gelegenheit ver-

schoben worden. Dahero hab Ich an Statt des ausziehens ein zwo oder

anderhalb Stund lang im balihaus gespihlt, iezo aber würd der Wüldere

gleich nach vollendtem Schreiben die aritmetic zu üben kommen, und

difs ist was heutigen tag für übergelofTen ist. "Was noch ferners

morgen und die übrige Zeith sich begeben würd, will ich nit under-

lassen bey allen Gelegenheiten fleissigist underthenigst zu berichten,

Eur Dhl. mich zu beharrlichen Hulden und Gnaden underthenigist be-

felchent und verbleybe Eur Dhl. unterthenigist gehorsambster Diener

und Sohn Ferdinand Maria mppria. München den 19. September 1653.

Ein ebenfalls im geh. Hausarchiv aufbewahrter Brief des

14jährigen Kurprinzen Ferdinand Maria an seine Braut, die

Prinzessin Adelheid von Savoyen, hat folgenden Wortlaut:

Ser.mtt Sig.™

Quando la sorte mi concedesse di servir V. A., come pur vorrei»

di presenza, riceverebbe ella chiari indicij dell' affetto cordialissimo che

le professo; ma vietandomi questa felicita la luntananza de' paesi et

altri impedimenti, che si frapongono, supplirä la penna all' ufflcio della

viva voce, che pur mai sarebbe sofficiente per spiegar ä pieno la grand'

obligatione, che devo alli Ser.™1 miei Genitori per la paterna cura et

solecitudine loro in procurarmi per Isposa una Prencipessa di merito

cosl eminente, ä cui con infinito mio contento consagro una divota e

perpetua servitn. Supplico pertanto V. A. e la scongiuro per tutte le

perfettioni e virtü imparegiabili, ch' in essa risedono abondantissime,

per particolar privileggio concessole dalla Divina mano ad essermi cortese

del suo affetto et ä persuadersi, che non me lo compartirä mai cosi per-

fetto, che non le sia da me con ogni sinceritä mille volte ricambiato,
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mentre il mio desiderio ä nient' altro aspira, che d' essere conservato

nella lei memoria sin' all* ultimo spirito e di corrisponderle vicendevolm. *•

con incorrotta fede e constanza per tutto il corso della mia vita; facciami

gratia V. A. ch' in mancanza d' altre oecasioni mi sia lecito riverirla

piü sovente con mie Ire per contestarle almeno con caratteri la divotione

et amor ardente che porto alla Sua Ser.mft Persona. Con resto Di

y. Alt. Ser.mft Aff.mo e Divot.mo obl.mo Cugino et Ser.™ Ferdinando Maria

Prpf di Baviera. Monaco Ii 19. di Luglio 1650.

(Schluss folgt.)
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6.

Ein Gutachten Uber das Schulwesen in Bayern

aus dem Jahre 1670.
«

Von Dr. H»n» Ockel, Gymnasialassistent in Augsburg.

Das K. geh. Staatsarchiv in München bewahrt in einem

Fascikel mit der Aufschrift: „Verschieden politisch und oecono-

mische Gutachten von einem Bayerischen Cavalier, um 1670 ver-

fasst*
4

*), auch ein Gutachten über das Schulwesen jener Zeit, ein

Heft von 15 Quartblättern mit dem Titel: „Studiorum nioderatiöw -

Der anonyme Verfasser dieser Gutachten oder „ Diskurse" —
offenbar ein ehemaliger hoher Beamter — , von dem Kurfürsten

Ferdinand Maria durch den geheimen Rat Marquard beauftragt»),

über die Verbesserung der wirtschaftlichen Zustände des Landes

seine Ansichten zu äussern, sieht ein -Haupthindernis für die

Ausgestaltung des „Kommerzienwesens* in Bayern darin, dass

man in diesem Lande „so gar alles studieren lässt, nicht allein

gemeine Bürgers- und Handwerkerskinder, sondern auch oftmals

Bauern und Bettelbuben.*

Diese Ansicht hatte übrigens auch auf dem Landtage von

16f>9 Ausdruck gefunden, indem die Stände erklärten, „es zeige

sich ein zunehmender Mangel an tüchtigen Handwerkern und

Künstlern, dagegen liefen viel zu viel Knaben dem Studieren zu" 3
).

Zu zeigen, wie hierin „remedium geschafft*
4 und „gemeiner

') Kasten schwarz 377/88.
a
) l'eber den Verfasser ist insbes. zu vergleichen der »Diskurs oder

guettachten verschiedener gwerb um dadurch wider geltmittl ins land zu

bringen". Fol. 2b u. 23a.
s
) Krevbertf, Pragmatische Geschichte der bayerischen Gesetzgebung und

Staatsverwaltung seit den Zeiten Maximilians I., Bd. I. S. 171.

7*
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Leute Buben", sowie auch die Bürgersmädchen „anderer Gestalt

nützlich employirt" werden könnten, ist der Zweck des ange-

führten Gutachtens. Wirtschaftspolitische, nicht pädagogische

Gesichtspunkte ins Auge fassend, wirft es manches interessante

Streiflicht auf die Schulverhältnisse und die sozialen Zustände

jener Zeit ; vor allem aber unterrichtet es Uber die Anschauungen,

welche in den Kreisen des hohen Adels und Beamtentums da-

mals herrschten.

Die nur skizzenhaft gehaltenen Vorschläge sollen im Folgenden

ohne wesentliche Kürzungen wiedergegeben werden 1
).

Zunächst heisst es:

Dem gemeinen Land- und Bauersvolk sollte man das

Studieren und viel in die Schule gehen verbieten und nur dahin

sehen, dass „das Junge bauergsündl durch die pfarherrn auch

Eltern in denn fürnembsten glaubensarticuln wol unterwisen, in

gueter Zucht und erbarkeit auferzogen und ettwan von gemainen

schlechten schuelmeistern defs tags ein Stündlein so vill im

lösen defs Trukhs undterrictit, das Sie den cathegismum und ein

gemeines bettbuechlein selbst lösen khundten, nit mehr schreiben

aber, als ettwan grobe Züffer machen". Die Bauernmädchen

aber könne man dazu „durch eine Schulmeisterin oder ander

Weib 4
* ein wenig nähen lernen lassen.

Eine gleiche Meinung habe es — so fährt der Verfasser

fort — mit den Bauern- und Dorfhandwerksleut- Kindern,

ausser etwa den Baderskindern, welche etwas mehr schreiben

und lesen können sollten, „damit Sie in der wanderschafft guete

Sachen aufzaichnen, auch khreitter und artzneibuecher lesen

khundten 44

.

Bürger und Handwerker in den Städten und grösseren

Märkten sollten die ersten zwei Söhne für das bürgerliche Ge-

werbe erziehen, und zwar „ohne absehen auf ihr ingenium, denn

auch in handtierungen guete ingenia vil guets prästiren khönden".

Erst den dritten Sohn sollten sie studieren lassen dürfen. Die

briden ersten sollten sie in die „teutsche schuel" schicken und

im Lesen und Schreiben „ettwas mehreres als hiebevor mit der

bauern Jugent gemelt jedoch nit zu vill noch zu lang defs tags
4

^
instruieren lassen, damit sie auch zu Hause „buebenweifs u

gleich-

sam spielend sich in ihrer Eltern Hantierung üben möchten.

') Bei wörtlichen Anführungen wurde nur an einigen charakteristischen

Stellen die Orthographie des Originals beibehalten.
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Bei den Handelsleuten sollte der erste Sohn gleichfalls in

seines Vaters Gewerbe und Hantierung eintreten. Erst die nach-

folgenden Söhne könnten „ad studia gelassen" werden.

Auch die Mädchenerziehung bespricht der Verfasser des Dis-

kurses, aber auch diese nur von wirtschaftspolitischen Gesichts-

punkten aus. Er meint:

Welcher Bürger oder Handwerksmann seine Tochter daheim

behalten, in guter Zucht und Ehrbarkeit erhalten und etwas

lernen lassen wollte, dem möge es nicht verwehrt sein. Im

übrigen solle man aus fremden Orten, „wenn auch aus Holland",

wo die schönste und vornehmste Weiberarbeit im Schwung geht,

Handarbeitslehrerinnen berufen. Die Mädchen sollten bis 7, 8

oder 9 Jahre zu Hause von Eltern und Befreundeten in Gottes-

furcht, Zucht und Ehrbarkeit auferzogen und in den gemeinen

Gebetlein, „Auf- und Niedersegen", Vor- und Nachtischbeten

u. s. w. unterrichtet werden, dann bis in ihr 10., 11. oder 12. Jahr

in der Schule Lesen und Schreiben, zu Hause gewöhnliche Weiber-

und Hausarbeit lernen, schliesslich nach Belieben der Eltern bis

auf 13 oder 14 Jahre zur Erlernung „allerhand schöner Weiber-

arbeit" von den bestellten Weibern, zu deren Unterhalt die Eltern

ein massiges Schulgeld zu zahlen hätten; unterrichtet werden. Bald

könnten mehrere von ihnen als Lehrerinnen wieder verwendet

werden, so dass überall im Lande Gelegenheit zur Erlernung

solcher Arbeiten geboten werden könnte. Man solle aber nur

„anschlägige
11 Personen berufen, wenn sie gleich Juden, Heiden

oder Ketzer wären, „denn auf den glauben bat man hierinnfahls,

bevorab ertlicher weniger Personen wegen, khein sonderbare Be-

denken zu nemen".

Sodann widerlegt der Verfasser einige Einwürfe, die gegen

eine Beschränkung der Zulassung zu den Studien laut werden.

Es heisse — so sagt er — , dass die Akademien und Gym-
nasien dadurch abnehmen möchten. Dagegen sei zu bemerken,

dass es immer noch genug sein möchten, wenn die Söhne des

Adels, der Räte, Doktoren, Patrizier u. s. w. studieren. Es sei

nicht zu verstehen, wenn in einer Schule (wie in München viel-

mals) über 100 Studierende sich befinden, wie dann durch einen .

Präceptor allen „der notturft und capacitet nach khönde auf-

gewart werden". Wenn aber einige vernachlässigt würden, so

folge, dass diese Zeit und Geld ihnen, den Eltern und dem Ge-

meinwesen zum Nachteil anwenden. Auch könnten bei solcher
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Ueberfüllung nicht nur die studia, sondern auch die mores nicht

genügend überwacht werden.

Das Bedenken, es möchte sich ein grosser Abgang an

Religiösen, Geistlichen und Seelsorgern zeigen, sei ohne Grund.

Es gebe ohnedies der Klöster und Mönche mehr als zu viel,

zur Zeit zeige sich auch kein Abgang an geistlichen Personen,

wohl aber an „ Qualitäten Aus der gebliebenen Anzahl könnten

noch immer genug „geistlich" werden: mit den Seminarien und

Stipendien aber würde man besser ausreichen, arme Adelige und

sonst vornehmer Leute Kinder könnten in den Klöstern auferzogen

und für den geistlichen Beruf gebildet werden.

Ein weiterer Einwand sei der, dass mancher arme Student,

sonderlich wenn er geistlich, arme Eltern und Befreundte er-

halten könne. Würden aber die Eltern die Studienkosten erspart

haben, brauchten sie keine Unterstützung; ausserdem könnten

die Knaben auch auf andere Weise durch das Kommerzienwesen

ihre Eltern unterstützen.

Schliesslich könne man hören, es würde mangeln an vielen

frommen und guten Leuten. ,.so durch das Studieren an Seele

und Leib active und passive grossen Nutzen schaffen".

Dagegen führt der Verfasser des Diskurses aus, dass viel-

mehr ,.fast alle Sündliche laster von dem vielfeltigen und jetziger

Zeit beschaffnem Studieren villmehr augmentirt als minuirt

werden".

Ein solcher Luxus sei unter den Studierenden eingerissen,

dass auch die ,.rudimentsten" mit langen Haaren und Zotten, ja

ohne Mäntel mit Degen in die Schule. Kirche und anderwärts

hingehen. Alle Laster fänden sich bei den Studenten: „Hoffart,

luxuria, Muessiggang, vollsaufen, gassatum gehen, rauffen, Ver-

mehrung der Jungen Madlein oder Menscher*'. Werden sie aber

hernach geistlich oder bleiben sie weltlich, so heisse es halt :

„Was Hänfl gelernet und gethon, das thuet auch Hans nach-

malfs". Den Mädchen gefalle natürlich ein wohlgeputzter rede-

gewandter Student, „so den halben tag in schueln oder Lectionen

zubringt, die ybrige Zeit defs tags zu Haus oder auf der buel-

schafft, nachts da schön wötter auf der gassen", und der nicht

infolge harter Arbeit schwarz und schmutzig aussieht, freilich

besser als ein ..Handwerkskherl"; sie verliebten sich, anfänglich

nicht gleich mit ..böser intention", schliesslich aber erlaube ein

Teil dem anderen zuviel, bis zuletzt auch „gemeine Lumpen 1*
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daraus werden. Daher komme fast aller Orten das viele Lumpen-
und Hexengesindel.

Mit solchen düsteren Betrachtungen schliesst das Gut-

achten.

Als eine Folge desselben kann man wohl das unterm

11. März 1673 an die Universität ergangene kurfürstliche Dekret

ansehen, nach welchem Arme nur unter bestimmten Bedingungen

zum Studium zugelassen werden sollten 1
). Freilich blieb diese

Verordnung erfolglos; hundert Jahre später war das Uebel noch

ärger. So berichtet Westenrieder, dass unter 300 Weltpriestern

in München 180 ohne Versorgung waren 2
).

Auch anderwärts wurde in jener Zeit der übermässige Zu-

drang zu den Studien aus ähnlichen wirtschaftspolitischen Gründen

beklagt und einzuschränken versucht, wie ein Gutachten einer

von dem Fürstbischof Johann Philipp Franz von Würzburg er-

nannten Kommission über einige Gegenstände der landesherr-

lichen Administration vom Jahre 1724 8
) zeigt, wo ebenfalls die

Ansicht vorgetragen wird, es möchte nicht jeder zum Studieren

zugelassen werden.

») Kluckhohn, Der Freiherr von Ickstatt und das L'nterrichtswesen in

Bayern (Akad. Kede 1809), 8. 41, Anm. 33 u. 8. 43, Anm. 37.

) Westenrieder, .lahrbuch der Mensehengesthichte in Bayern, I. Bd.,

1. Teil (München 17821, 8. 97.

3
)
Mitgeteilt und mit Anmerkungen versehen von Denzinger im Archiv

des histor. Ver. für I nterbanken, 11. Bes., 8. 240, 247, 300 IT., 371 ff.
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7.

Bestallungsbrief für den Schulmeister

Jakob Böckh zu Babenhausen Tom 15. April 1682.

Aus der handschriftlichen Chronik des Marktes Babenhausen.

Mitgeteilt durch Oberlehrer Jos. Oering, München f.

Babenhausen, Markt mit fürstlichem Schloss, im bayerischen

Kreise Schwaben, war Besitztum der reichsgräflichen LiniV

Fugger-Babenhausen, 1
) die zu den unmittelbaren Stünden des

deutschen Reiches zählte, also das Schulwesen ihres Gebietes

selbständig regeln konnte.

Zuwissen, dafs die Hochgeborne, Hochgräfl. Fuggerische herrschafft

Zu Babenhausen etc. auf undertheniges anhalten und bitten, Zu Einem

Teütschen schuelmaister aldahie gndl. auf- u. angenomen, den Ehren-

hafften Jakob Böckh von Momenhausen'), dergestalten. das Er nach-

volgenden Bestallungs Punkten gehorsamblich nachgeleben solle:

Erstlich Solle Er schuelmaister hochgedacht Gnd. herschafft vnd

nach dero selben in ihrem Namen dero nachgesözton Pflegern und Ambt-

leüthen Underthenig vnd gebührenden gehorsam!) laisten, und denen

selben die respec gd. beuelch vnd Ambtsgehaifs, souiel das schuel-

mestern anbetrifft, Annemen, vnd denen gebührenden volg laisten.

Andertens, weil der Gaistlicher Seelsorg vil an Underrichtung der

Jugend gelegen, So wirdet Er schuelmaister, auch Einen Jederweiligen

Pfarrherrn Zu Babenhausen seinen gebührenden respect Zu erweifsen

vnd Ihme in gueten vorschlagen, wie die Jugendt Zum befsten anzu-

führen, Zu pariren, vnd so offt her Pfarrer Mit dem pfleger. ambt od.

1
) Di« Linie Fuggcr-Babenbausen besteht heute noch, und zwar als fürst-

liche Hauptlinie des Fuggerschen Geschlechts mit dem Sitze in Augsburg.
2
) Eine Ortschaft Mo men hausen giebt es in ganz Bayern nicht, da-

gegen liegt im Babeuhausenscheu Gebiete ein ilohrenhausen (Morenhausen),
*o dass hier ein Schreib- oder Leseversehen angenommen werden muss.
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anders, Ein oder Anderer die schuelen Zu visitiren begehren, den Un-

gehinderten Einlafs Zugeben, vnd Ihrem guetbefinden nach der schuel,

in allen die Verbesserung Zubeobachten.

Dritens stehet ohne alles erinneren Einem Schuelmaister Selbsten

beuor, das Er Einen Christlichen, fromen wandel führe, den Kindem

mit guetem exempel vorgehe, nit schwöre, Koldere, oder sonst ohn-

gebflhrliche Händel anfange, sonderlich vnd vornemblich des Spilens vnd

ohnnöthigen übrigen trinckhens enthalte, sich von Niemand verführen

lafse, vnd niemand vrsach gebe, die Kinder von der schuel abZuziechen.

Weil dann viertens der Schuel haubtZweckh vnd fundament ist,

das Ein schuelmaister die Kinder mit schreiben, lesen vnd Rechnen

„vnd im Heyl. Catechismo, vnd H. Evangelio Zur Kinderlehr wohl ab-

richte, So hat Schuelmaister die Erste 4 tag der wochen Zu dem Ersten

:

Freytag vnd Sambstag aber Zu dem anderen dergestalten Zu appliciren,

das am Sontag darauf in d. Kinderlehre Zu Spuren seye, wie wohl die

woche angelegt worden seye: Wie dann

fünfftens Bey der Teütschen schuel Aigentlich die Kinderlehr, vor

der, die Zu Kirchen pflegt Zu geschechen, sein solle '), dergestalten, das

iedes Kind nach ansehung seiner Jahre vnd Verstands, das H. Creüz

machen, Vatter vnser, Ave Maria, Glauben, die 10 Gebott, auch den

Rosenkranz recht lebrnen betten die gewohnliche schuelgebett vor vnd

nach der schuel nit underlassen solle, vnd was sonsten difsfalls nöthig,

oder Weiter anbeuohlen wurde, So hat sich schuelmaister auch darumben

haubtsächlich anZunemmen.

Souil Sechstens die Gottesdienst in der Kirchen, an Sonn- und

Peyrtägen Betrifft, Solle Schuelmaister dahin seinen möglichsten fleils

anwenden, das Er alle Junge Knaben, sye seyen gleich in der schuel,

oder gehen darein oder nit, in allen Gottsdiensten Zue sich auf die aigent-

lich darZuo verordnete Borkirchen neme, guete Zucht vnder Ihnen

halte, kein geschwez od. gelächter von ihnen gedulde, und wann der

Rosenkranz gebettet wirdet alle vor sich Baar und baar in gueter

Ordnung in den Chor hinfür führen, Er selbsten auch mit dem lateini-

schen schuelmaister 2
) denselben vorbetten und seine gegen der Sacristey

dirigiren, nach vollendten Gottesdienst aber, die Kinder wider fein still

abführe, denenselben aus der Kirchen, und schuel nachsehe, und auch

nachgehe, im fall ein oder anders ohngebührendt sich verhielte, da selbe

ohne einigen respect der Eltern wider in die schuel führe, und seinem

') Da eigentlich die Kinderlehre in der Schule der Kinderlehre in der

Kirche vorher gehen soll etc.

J
) Von einer Lateinschule in Babenhausen ist nichts näheres bekannt.

In kathol. kleiueren Städten und Märkten in Franken und Schwaben bestanden

noch bis in den Anfang des 19. «Jahrhunderts herein sogen. Schulrektoren, die

neben dem Elementarunterricht auch Latein in den oberen Klassen zu lehren

hatten. Die Bezeichnung „Rektor" für den Oberklassenlehrer hat sich in

manchen Orten noch bis heute erhalten.
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verdienen nach ahstrafft, von denen Kindern auch kein schwezen aus-

und in die schuel gedulde und sonsten keins für das andere halte ') etc.

Sibendens Bey Creüzgängen und processionen und sonsten Ins-

gemein, Solle Er schuelmaister Besagte Junge Knaben Baar und baar

und alzeit die Kleinsten vor an stellen, in gueter Zucht halten, und

(iirigiren, wie es disesfalls alhier gewohnlich auch anderer orthen üblich

.

und bräuchig ist, wie dann das Vertrauen Zu Ihnen gestellt wirdet,

das Er seiner Discretion gemäfs in dem Übrigen, was nit alles in die

Bestallung gebracht werden kann, sich also verhalten werde, wie Einem

Ehrliebenden Diener, und sorgfältigen schuelmaister von Selbsten ge-

bührt und wohl anstehet: dabey man sich absonderlich versiebet Er
werde in Ein und anderem Anstandts- od. ohngehorsambs Fall nit er-

mangeln, sich an gehörigen orthen weiteren Besthands Zuerholen, da

man Ihm auch der Befiudenheit nach an hand gehen werdet. Alles

getreulich ohngefährlich.

Fflr solche kleine schuel Kirchen und ander Dienst davuon

herührendt, will Hochermeldt Gnedige Herrschafft etc. Ihm Quatemberlich

Bezhlen fl. 3, des Jahres fl. 12.—

und gescheitets Holz fürs Haufs führen lassen 8 (Matter.

Freye Behausung, wi Er alberaith bezogen.

Unser Liebe Frauen Pfleg Zu Kirchhaslach an gelt . . . . fl. 24.—

Roggen 2. Malter, Haber 8 Viertel.

S. Andreafsen Pfleg Roggen 2 Malter, Haber 8 Viertel.

S. Lorenzen Pfleg an gelt fl. 8.

—

Von der Gemeindt an gelt fl. 13.

—

Von Jedem schuel Kind wöchentlich 1 kr. und ein scheit Holz, oder

quatemberlich 15 kr.

Mit welchem allem Er sich begnügen lassen, und weiters Niemandt

beschwären solle, Wann Er aber seine gelegenheit weiter sueehen, und

disen Dienst nit mehr vorgehen wolte, Solle Er schuldig sein, Ein

viertel Jahr vor aufzukünden, dem allem fleifsig und treulich nach-

zukommen, hat er mit mund und hand an Aydtstadt angelobt und gegen

diser von Ambt aus gefertigter Bestallung, Einen gleichlautenden

Revers Zum Ambt ausgehändigt, So geschehen den löten Ahr. ao 1082.

Hochgrüfl. Fuggerscher Rath und

Pfleger der Herrschaft Babenhausen.

Johann Martin, Herrschft. 2
)

') Keines dein andern vorziehe.

-) Hcrrechaftspfletrer?
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8.

Studienbetrieb in N.-Altach (N.-Alteich
1

) unter

Abt Joscio Hamberger (1700—1740).

Von K. Mnth, kgl. Pfarrer in Oberhaus-Passau.

Benutzte Litteratur.

L Archivalien.

1. Aufzeichnungen des Conventuals und nachherigen Abtes von Nieder-

Altach, .loscio Hamherger, von 1684 bis 1716 reichend. (Fragmentarisch.)

M. S. Kopie von J. R. Schuegraf. Im Besitze des histor. Vereins der Ober-
pfalz.

Diese Aufzeichnungen tragen die Ueberschrift: -Wahrhafte Anmerkung
und Verzeichnufs derjenigen Begebenheiten, so sich Zeit meines Klosterlebeus

von Jahr zu Jahr in und aufser des Klosters Xiederaltaich ereignet und zu-

getragen haben, beschrieben von F. (Fratre) .loscione Hamberger ab anno 16S4
usque ad finem vitae ipsius." (Das Scriptum reicht indessen nur bis 1716.)

2. Aufzeichnungen
a) des N.-Altacher Priors Joachim Stich von 1716 bis 1719:

b) des Priors, hernach Schaffners und dann Abtes von N.-Altach Marian
PttSCh von 1719 bis 1746.

Es sind hauptsachlich diese letzteren, 2 »/» mittelstarke Foliobände füllenden

Aufzeichnungen, welche als Quelle für die nachstehenden Ausführungen dienten.

Sie tragen die Üeberschrift: „Brevis annotatio eorum, quae sub nie P. Mariano
p. t. Pnore indigno tarn intra quam extra Monasterinni memoratu digna acta et

facta sunt." (Im Pfarrarchiv zu Nieder-Altach.) Marian (Georg Albert)

Pasch, i. J. 1687 zu Niedernltach geboren, trnt daselbst 1706 in den Benediktiner-

') Nieder-Altach, Benediktiuerkloster im Bistum Passau in Niederbayern,

zwei Gehstunden unterhalb der Stadt Deggendorf an der Donau gelegen. 1803

aufgehoben. — Der Name lautet nach Ausweis aller ältesten und alten Urkunden

Altah, Altaha, Altach und röhrt offenbar her von der Lage an einem Altwasser

oder alten Donaubette. Denn das altdeutsche ah und aha bedeutet soviel als

Wasser, Bach, Fluss. Niemals liest man früher in Urkunden, Nekrologien und

Chroniken den Namen anders. Erst seit Aventin (gest. 1534) und der von

ihm gebrachten Fabel von den zwei grossen alten Eichen, Stätten des heidnischen

Götterdienstes, an deren Stelle die Klöster Ober- und Nieder-Altach erbaut

worden seien, bürgerte sich die Schreibweise „Altaich" und „Alteich" ein,

welch' letztere im behördlichen und postalischen Verkehr noch heute besteht.

In wissenschaftlichen Aufsätzen und Arbeiten bedient man sich aber neuestens
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orden ein, studierte in Salzburg Theologie und kanonisches Recht und empfing

1713 die Priesterweihe. Alsdann bekleidete er in N.-Altach zuerst die Stelle

des Bibliothekars, hierauf das Amt des Novizenmeisters und war in der Folge
von 1719 bis 1732 als Prior und hernach als Schaffner des Prälaten Joscio treue

Stütze. Nach dem Tode des letzteren am 4. Nov. 1789 wurde Marian Pusch zu

seinem Nachfolger in der äbtlichen Wörde gewählt. Er starb den 22. Mai 1746,

trotz seiner kurzen Regieruug um das Kloster wohl verdient, und ohne Frage
einer der fleissigsten Chronisten desselben.

II. (iedruckte Werke.
1. Lackner Joannes Baptist« (N.-Altacher Conventual), „Memoriale seu

Altachae Inferioris Memoria superstes", ex tabulis, annalibus, diplo-

matis, epitaphiis aliisque antiquitatum reliquüs conlecta. Passavii, typis

Friderici Oabrielis Mangold, Dapiferi et Typ. Aul., 1779.

2. Bavaria. Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern, be-

arbeitet von einem Kreise bayerischer Gelehrter. 1. Bd. (Ober- und Nieder-

bayern). München 1860. Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta'schen

Buchhandlung.
8. Die Schriftsteller und die um Wissenschaft und Kunst verdienten

Mitglieder des Benediktiner-Ordens im heutigen Königreich Bayern
vom Jahre 1750 bis zur Gegenwart. Von August Lind n er, Priester des

Fürstbistums Brixen (jetzt Pater Pirmin, Conventual des Benediktinerstifts

St. Peter in Salzburg). 2 Bde. Regensburg 1880. Druck von G. J. Manz.
In Kommission der M. Hueber'schen Buchhandlung in Schrobenhausen.

4. Die ehemalige Klosterkirche (nunmehrige Pfarrkirche) in Nieder-Altaich.

Nach ihrer Geschichte und dermaligen Gestalt beschrieben von Karl Muth,
Geistlicher der Diözese Passau u. Mitglied des histor. Vereins von Nieder-

bavern. Selbstverlag des Verfassers. Passau, Druck der Aktiengesellschaft

Passavia, 1893.

Nach kurzem Krankenlager und nur .sechsjähriger Regierung

war am 29. März 1700 Prälat Karl Kögl von X.-Altach im

schönen Mannesalter von 47 Jahren an den damals herrschenden

Blattern gestorben. Seine Wiege hatte in München gestanden;

die Gastwirtschaft zur „goldenen Krone" wird uns als Besitztum

seiner Eltern genannt.

Wie das scheidende sollte auch das neue Jahrhundert an

der Spitze der altehrwürdigen Agilolfinger Abtei — i. .1. 741

von Herzog Odilo (Oatilo) gegründet und mit Benediktiner-

mönchen aus Reichenau besetzt — einen Münchener sehen. Es

wieder häufiger der alten richtigen Form „Altaclr und plädierte hiefür namentlich

der vor einigen Jahren verstorbene, als niederbayerischer Lokalhistoriker

bedeutendes Ansehen geniessende Prälat Dr. Benedikt Braunmüller, Abt des

Benediktinerstiftes Metten. Man vergleiche hierüber besonders dessen Studie

„Gründungszeit des Klosters Oberaltach", worin er, übereinstimmend mit

Riezler, nachweist, dass es ursprünglich bloss ein Kloster Altach, nämlich

das 741 von Herzog Odilo gestiftete, (= Nieder-Altach), gegeben habe und

Kloster Ober-Altach bei Rogen erst um das Jahr 1100 gegründet worden sei.

Es findet sich diese Abhandlung in Jahrgang 1893, S. (X)— 74, der in Stift

Raigern in Mähren erscheinenden „Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner-

orden". Der Verfasser glaubte daher auch für gegenwärtigen Aufsatz die historisch

und etymologisch richtige Schreibweise „Alt ach" gebrauchen zu sollen.
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wurde nämlich am 9. Mai 1700 vom Konvent einhellig Pater

Joscio Hamberger zum Abt erkoren. Der Neugewählte zählte

erst 33 Lebensjahre.

Einige Daten über seine Person und Herkunft mögen hier

Platz finden.

Abt Joscio erblickte das Licht der Welt zu München am
6. Januar (Dreikönigsfest) 1667 und erhielt noch am selben Tage

in der Taufe die Namen Kaspar Benno. Sein Vater Matthäus
Hamberger war kurfürstlicher Kammersekrotarius, seine Mutter

Anna Maria die Tochter eines in Diensten des Herzogs

Maximilian (Bruders des Kurfürsten Ferdinand Maria) stehenden

Finanzbeamten mit dem Familiennamen Hilz.

Den ersten Unterricht empfing der kleine Kaspar von dem

„berühmten Schulmeister zu St. Peter" AI. Grindl. Seine

weiteren Lehrer waren: im Lateinischen und zwar in der

Grammatik Magister Müller, in der kleinen Syntax P. Neisser,

in der grossen Syntax Magister Inderstorfer, dann in der

Poetik P. Franz Schönswetter und Magister Reitmayr, in

der Rhetorik P. Felix Ilsung. Die Patres waren Jesuiten.

Noch als Ordensmann und Abt gedachte Joscio dieser

Lehrer seiner Jugend mit einem dankbaren „Vergelte Gott":

„quibus Deus aeternaliter retribuat".

Bei der Stellung seiner Eltern hätte der Jüngling wohl,

auch für eine andere Lebenskarriere eine ziemlich geebnete Bahn
vor sich gehabt; seine Neigung indessen galt dem Ordensstande.

Und nicht die Gesellschaft Jesu, welcher seine Lehrer angehörten,

sondern das Kleid des hl. Vaters Benedikt war es, wofür der

achtzehnjährige Rhetor sich entschied. Im Herbste des Jahres

1684 wurde er durch den damaligen Propst von Rinchnach

P. Anselm Guggemos, welcher, mit einer Mission seines Bruders,

des regierenden Abtes Adalbert von N.-Altach, betraut, eben in

München weilte, daselbst in besagtes Kloster aufgenommen.

„In das löbl. Kloster bin ich auf Gnaden aufgenommen

worden ao. 1684 im Monat September zu München von R. P.

Anselmo Guggemos, damaligem Propst zu Rinchna und leib-

lichem Bruder des regierenden gnäd. Hrn. Prälaten und Abts

Adalbertus, dessen Kommission er auf sich gehabt," — lauten

hierüber Joscios eigene Worte 1
). Schon am 29. desselben

') Aufzeichnungen des Konventuals und nachherigen Abtes von N.-Altach

.Joscio Hamberger, von 1084 bis 1716 reichend. Fragmentarisch. M. S. Kopie*

von J. R. Schuegraf, im liesitze des histor. Vereins der Oherpfalz.
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Monats trat Hamberger in X.-Altach ein. Den 14. Oktober 1685

legte er nach Vollendung des Noviziates Profess ab 1
) und erhielt

den Ordensnamen Joscio. Es begann nun für ihn das Studium

der Philosophie, welchem er sich das nächstfolgende Jahr hin-

durch widmete. Zum Dozenten hatte er den P. Mathias Peyrl,

Utr. jur. Lic, welcher in Salzburg die Philosophie und zu

Ingolstadt die Rechte absolviert hatte.

Im November 1687 wurde Joscio mit seinem Freunde und

Ordensbruder Joachim Stich aus Kemnath vom Abte Adalbert

zum Studium der Theologie und des kanon. Rechtes nach Salz-

burg geschickt, wo er ein Triennium zubrachte.

Dort erhielt er auch die Subdiakonatsweihe und den

Diakonat. Anno 1690 kehrten die beiden nach N.-Altach zurück.

Zu Pfingsten des folgenden Jahres 1691 empfing Joscio mit

seinem Ordensgenosseu Aloisius Muschinang aus Winzer in

Passau die Priesterweihe und am Feste des Täufers (24. Juni)

feierten die zwei Neoinysten im Kloster ihre Primiz 2
).

Schon warteten auf den jungen Ordensmann die ver-

schiedenen Aufgaben, womit das Vertrauen seiner Oberen und

MUbrüder ihn von da an bedachte.

Gleich jetzt hatte er im Kloster ein Repetitorium der

^Philosophie zu geben und bereits im nächsten Jahre wurde auf

seine Schultern das Xovizenmeisteramt gelegt. Sechs Jahre

diente er in dieser Stellung dem Stifte. Vorübergehend als

Bibliothekar beschäftigt, wurde Joscio unter Abt Karl dann

Subprior, hierauf Oekonom und Schaffner. Er bewährte sich in

diesen Aemtern so vorzüglich, dass der Prälat von ihm das

schürto Wort sprach: „Vere Deus est cum eo!" 3
)

Seine WT
ahl zu dessen Xachfolger in der äbtlichen Würde

zeigt, dass der ganze Konvent ähnlich dachte.

Haiden und Lackner, die Geschichtschreiber und Chro-

nisten des Hauses, nennen Joscio den Restaurator X.-Altachs.-

Und in der That war es ihm gegönnt, das Kloster, nachdem es

durch den furchtbaren Brand vom 19. Mai 1671 fast vernichtet

worden und den 10. Mai 1685 abermals durch ein Schadenfeuer
, *

i

*) Profess ablegen = die Ordensgelübde ablegen.
a
) Primiz (Primitiae) = Erstlingsopfer, nftmlich Darbringung des ersten

hl, Messopfrrs seitens eines neugeweihten kath. Priesters.

3
) Lackner, Joan. Bapt., I\, Memoriale seu Altaehae infrrioris Memoria

superstes, Passavii 1779, pag. 117.
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schwer gelitten hatte, nach aussen und innen wieder vollkommen

herzustellen.

Vor allem ist sein Name unlöslich mit der Klosterkirche

verknüpft und jedem N.-Altacher Kind noch heute geläutig:

denn unter ihm hat das prächtige Gotteshaus die Gestalt er-

halten, in welcher wir es bis zur Stunde schauen, abgesehen

von den beiden kupfergedeckten Turmkuppeln, die durch Blitz-

feuer am 7. März 1818 vernichtet und nicht mehr hergestellt

wurden *).

Seine lange dauernde Regierung — er starb am 4. Nov. 1739

— erinnerte nochmals an die schönsten Zeiten des Stiftes. Das

gilt namentlich auch bezüglich des religiösen und geistigen

Lebens und Strebens innerhalb der Mauern N.-Altachs.

Es soll hier einzig von dem dortigen Studienbetrieb in

dieser Periode die Rede sein.

Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts zeigt uns im

Benediktinerorden Uberhaupt eine neue geistige Regsamkeit, die

mit einer bemerkenswerten Frische und Energie einsetzend im

18. Jahrhundert dann zu einer bedeutenden Höhe der Entwicklung

führte, was sich von Wichtigkeit und grossem Vorteil erwies,

als
1

infolge der Aufhebung des Jesuiten-Ordens das Mittel- und

Hochschulwesen hauptsächlich in die Hände der Benediktiner

gelegt wurde. Wir haben hier Bayern im Auge.

Was den internen, die Bildung der eigenen Ordens- und

Konventsmitglieder bezweckenden Betrieb der Studien in den

Klöstern betraf, so wirkte namentlich die im Jahre 1684 ins

Leben getretene „Bayerische Benediktiner-Kongregation" und

das von ihr für die theologischen Fächer installierte „Studium

commune" höchst anregend und fördernd 2
).

N.-Altäch gehörte der Benediktiner-Kongregation nicht an.

t'm so mehr mochte ein denkender Vorstand wie Joscio sich

angespornt fühlen, sein Stift auf die gleiche Höhe geistigen

Strebens zu bringen, welche die Klöster der Kongregation ein-

nahmen. Nach seinen Intentionen, wie selbe aus seinen WT

orten

und Handlungen ersichtlich sind, sollte N.-Altach, das in alten
.

>) Vgl. Muth, K., Die ehemaL Klosterkirche in X.-Altaich, nach ihrer

Geschichte u. dermal. Gestalt heschriebeu, Passau 1893, S. HÖ u. 87.

*) Näheres hierüber in der Abhandlung -Zur Geschichte der Volks-

bildung und des Unterrichts" von K. l'rantl in ,.Ravaria'\ München 18<K)

1. Bd., sowie bei Lindner, „Die Schriftsteller des Benediktinerordens 4 '

Regensbg. 1880, 1. Bd. Einleitung.
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Zeiten durch seine Schule, seine Lehrer und Geschichtschreiber

so berühmt war, auch jetzt nicht zurückstehen und ein Asyl der

Wissenschaft, eine Werkstätte gelehrten Fleisses sein. Den
Nutzen davon hatte ja das Stift selber.

Die Talentierteren seiner Konventualen schickte der Abt
auf Kosten des Klosters zur höheren Ausbildung, namentlich

zum Studium der Rechte, speziell des Civilrechtes, an die Uni-

versitäten Prag, Ingolstadt und Salzburg, auch nach Innsbruck,

um so für das eigene Haus wieder tüchtige Lehrkräfte zu ge-

winnen.

Der N.-Altacher Konvent stellte aus seiner Mitte auch

Professoren für die Universität Salzburg und das Lyceum zu

Freising.

Erstere Hochschule verdankte ihr Entstehen (1622) dem
Salzburger Erzbischof Paris Graf Lodron, der sie den süd-

deutschen Benediktinern zur Besetzung tibergab.

„Nach und nach," berichtet Lindner 1. c, „vereinigten sich

ungefähr 57 Benediktinerabteien aus Bayern (darunter auch

N.-Altach), Oesterreich, Württemberg, Baden und der Schweiz

zu einem schönen Bunde, um zum Besten der Wissenschaft und

zur Ehre des Ordens durch die geistigen Kräfte eine Anstalt

(Universität) zu pflegen, die einzig in ihrer Art dastand, weithin

Segen verbreitete und sich grossen, wohlverdienten Ruhmes er-

freute. Bedeutsam für das litterarische Leben war insbesondere

das dortige Konvikt für studierende Religiösen, welche die

Universität besuchten, das zu einer grossartigen Anstalt gedieh,

so dass in seinen beiden Museen, 1
) dem bayerischen und öster-

reichischen, im Laufe der Zeit Kleriker aus 114 Abteien ihre

Bildung erhielten."

Das Kloster N.-Altach hatte, wie in den Aufzeichnungen

des Priors Marian Pusch (gleichzeitig mit Abt Joscio) gelegent-

lich erwähnt wird, zur Errichtung und weiteren Dotierung der

Salzburger Hochschule über 2OO0Ü Gulden beigesteuert.

Ueber das Gymnasium - Lyceum in Freising berichtet

Lindner: „Diese Anstalt gründete i. J. 1697 der dortige Bischof

Johann Franz Freiherr von Ecker. Im genannten Jahre be-

gannen an derselben drei Benediktiner von Ettal, Benediktbeuren

und St. Veit mit Hilfe eines weltlichen Lehrers die Gegenstände

') Hit „Museum" bezeichnet man in geistl. Studienkonvikten noch heute

einen Studiersaal.
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der vier niederen Gymnasialklassen vorzutragen. Nach Er-

richtung eines neuen Baues wurden im Herbste 1709 ein Pro-

fessor der Logik, 1710 ein solcher für Physik, dann 1713 und

1714 zwei Professoren der Theologie angestellt. Hiermit war
das Lyceum nach den Bedürfnissen der damaligen Zeit kon-

stituiert und so blieb es bis zur Zeit der Auflösung 1803. 33

Abteien — bis auf eine alle im heutigen Bayern gelegen —
hatten sich verpflichtet, die Professoren für dieselbe zu stellen.

u

Registrieren wir nun einige Namen und Daten, die uns

von Joscios Sorge für die geistige Ausbildung seiner Religiösen,

sowie für die Anteilnahme N. - Altachs an dem wissenschaft-

lichen Leben und Streben jener Dezennien Zeugnis ablegen.

Wir werden daraus ersehen: 1. Massnahmen und
Usancen zur Bildung des Lehrpersonals: 2. die Art
des Studienbetriebs im Kloster: 3. einiges von den
Ferien.

Es sind diese Angaben entnommen den Aufzeichnungen

der Prioren Joachim Stich und Marian Pusch 1

).

I.

Den P. Placidus Haiden, der mit vorzüglichem Erfolge

in Salzburg Philosophie, in Ingolstadt Theologie studiert, dann

(1700) in N.-Altach primiziert und ein Jahr das Amt des

Subpriors bekleidet hatte. Hess der Abt darauf abermals zum
Studium der Rechte nach Ingolstadt gehen. Als Doktor utr.

jur. kehrte P. Placidus nach N.-Altach zurück. Haiden ver-

fasste zum 1000jährigen Jubiläum des Klosters i. J. 1781 eine

Chronik desselben in deutscher Sprache: gedruckt bei Peetz u.

Bader in Regensburg. 2
)

Am 2. Nov. 1710 schickte Joscio den P. Augustin Fischer,

nachdem derselbe drei Jahre hindurch in Salzburg spekulative

Theologie gehört, behufs Studiums des jus civile an die Uni-

versität Prag. Den 18. Juli 1717 reiste der Prälat nach Passau,

l
) Dieselben reichen von 1710 bis 1711» und von da bis 1740. Der

letztere Teil, 2 l

f2 Bde Mittelfolio, trägt die Ueberschrift: „Brevis annotatio

eorum, quae sub nie P. Marian«» p. t. Priore indiirno tarn intra quam extra

Monasterium niemoratu digna acta et facta sunt.- (Pfarrregistratur X.-Altach )

a
l Des Klosters Xiederaltaieh kurtze Chronik oder Zeitschriften, beschrieben

durch R. H. P. Placidum Haiden. Ord. s. P. Bened. Prof. Infer. Altahae, S. S.

Theol. Doctorem p. t. l'raeposituni in Kinchna. Ao. 17.'U. Kegenfpurg, verlegte

Job. Conrad Peetz und Bader Ao. 17M2.
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um persönlich die gnädige Erlaubnis des Fürstbischofs nach-

zusuchen, dass der demnächst zu Salzburg aus der Philosophie

öffentlich disputierende Klerikfrater Bonifatius Sänfftl Hoch-

demselben seine Dissertationsthesen widmen dürfe. Acht Tage

darauf überreichte der Prior P. Joachim Stich dieselben in

Passau.

Am 23. Okt. 1718 reiste P.Petrus Pölsterl. als Professor

der Philosophie nach Frei sing berufen, dahin ab.

Den 4. Nov. 1710 ging P. Ambrosius Ruepp gleichfalls

zum Studium der Jura nach Prag. Die Hälfte der Kosten

hierfür übernahm dessen Vater, ein Freisinger Bürger. Unterm
28. Okt. 1722 kehrte Ruepp nach Absolvierung des juridischen

Studiums von Prag wieder ins Kloster zurück.

Im Juli 1720 wurde Abt Joscio zum Assistens des

Lyceums in Freising gewählt. Sofort am :i. August reiste

er in Begleitung des N.-Altacher Theologieprofessors P. Alphons

AVenz 1 dorthin, um der genannten Anstalt seinen Besuch zu

machen.

Den 20. August 1720 erwarb der schon genannte P.

Augustin Fischer, nachdem er in Prag das Jus absolviert, zu

Salzburg den akademischen Grad als utriusque juris Doctor.

Als Promotor bei dem öffentlichen Akte fungiert«' P. Benedikt

Schmier, Professor des kanon. Rechtes.

Am 21. Sept. 1720 reiste der Sohn des X.-Altacher Kloster-

richters Anton Ludwig Dalhover nach Rom ab, um dort im

Collegium Germanicum zu studieren.

Mit 1. Okt. 1721 ging P.Bonifatius Sänfftl nach Salz-

burg, um im Konvikt der studierenden Religiösen die Stelle

des Subregens anzutreten. Den 11. Sept. 172.1 kehrte er wieder

nach N.-Altach heim.

Unter'm 16. Okt. 1721 legte P. Alphons Wenzl seine

Theologieprofessur im Kloster nieder, da im* vom Präses der

bayer. Benediktiner-Kongregation zum Regens des Lyceums in

Freising bestimmt worden, wohin er am 19. abreiste 1
). Sein«'

Lehrkanzel in X.-Altach erhielt zunächst P. Augustin Fischer.

') I*. Alphons Wenzl war ein Mallersdorfer IWesse: Mallersdorf gehffrte

zur bayer. Bened.-Konirreiration und war eines der Klöster, in denen das

Studium commune bestand. Männer aus diesen wurden auch zeitweise in aridere

Stifte beraten: Alphons Wenzl dozierte z. H. auch in Martinsbenj (Ungarn).

Vgl. Lindner 1. c.
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Am 9. September 1726 ging P. Bonifatius Sänfftl, als

ordentlicher Professor der Philosophie nach Salzburg be-

rufen, abermals dahin ab. Im Jahre 1728 wurde demselben zu-

gleich die Regent ie des Studienkonvikts Ubertragen. Als Regens

und neben seiner Lehrthätigkeit (Ethik) unermüdet an seiner

eigenen Fortbildung arbeitend, ward er den 29. Januar 1729 zum
Doktor der Theologie graduiert. Als Promotor fungierte

P. Placidus Pöck von St. Peter. Sänfftl hatte nun polemische

Theologie (Apologetik) zu geben. Im Februar 1730 erhielt er

von Rom die Ernennung zum apostolischen Protonotarius.

Er wollte im Verlaufe dieses Jahres sein Amt als Konviktregens

niederlegen und die Professur allein behalten. Doch der Abt

von Elchingen, damaliger Vorstand der Hochschule, gab das

nicht zu, da er (Sänfftl) so nicht standesgemäss leben könnte,

und auch die betr. Professur nicht für sich allein gestiftet wäre.

In N.-Altach verschnupfte diese Handlungsweise der Universitäts-

leitung, und P. Bonifatius kehrte am 21. Oktober desselben Jahres

in sein Kloster zurück, wo er sich zunächst für das Lehramt

der spekulativ-praktischen Theologie vorbereitete.

Ferner studierte in Prag die Jura P. Anton Luckner, der

dann später 1

) zu Insbruck promovierte. Er war ein Sohn

des Bürgermeisters Samuel Luckner von Cham.

Zu Salzburg hatte Joscio stets mehrere seiner jungen

Religiösen im Studienkon vikt. In den Ferien kehrten die-

selben in ihr Stift heim.

Auch Professoren der dortigen Hochschule, sowie Kon-

ventualen anderer Klöster und sonstige homines literati kamen
gern zum Vakanzbesuch auf etliche Tage nach X.-Altach.

So tinden wir dortselbst am 12. Oktober 1716 den Rektor

des Jesuitenkollegiums in Passau, P. Philipp Hofstetten
Zum September des Jahres 1720 heisst es bei Marian:

„In diesem Monat waren viele Reguläres und Saeculares

als Gäste hier, darunter auch Hr. Joseph Adam Aiblinger
J. U. D. und Professor der Pandekten zu Salzburg, ein besonderer

Wohlthäter unserer dort studierenden Brüder."

Gern weilte in N.-Altachs Mauern der Professor des kau.

Rechtes und zeitig«' Reetor magniticus der Salzburger Hochschule,

P. Benedikt Schmier: ferner im Oktober 1720 durch drei Tage

der Vicerektor genannter Universität, P. t'ölestin Mayr, im

») Im Jahre 173!>.

9'
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Spätherbst 1725 der Kremsmünsterer Konventual und Theologie-

professor zu Salzburg, P. Ambrosius Ziegler.

Im September 1729 beehrte der junge Baron v. Grimming,
Sohn des Stadtkommandanten von Salzburg, nebst Gefolge

N.-Altach mit seinem Besuche.

Nach diesen langten vier Klosterkandidaten, Studenten der

Rhetorik und Logik, in Begleitung mehrerer Patres aus München
an. Religiösen aus Passau, Vormbach, Asbach, FUrstenzell,

Aldersbach, St. Salvator, Osterhofen, Deggendorf, Metten, Gottes-

zell, Ober-Altach, Straubing, Mallersdorf. Regensburg, Weltenburg

und von weiter her, auch aus Oesterreich, Böhmen und Tirol

sprachen in N.-Altach häufig als Gäste zu.

II.

Die Studien im Kloster selbst wurden mit Ernst und Eifer

betrieben. Dieselben galten natürlich in erster Linie und zu-

nächst der Ausbildung der Kleriker für ihren Priester- und

Ordensberuf. Das Studium umfasste Philosophie, Theologie

und kanonisches Recht, wie diese Disziplinen damals gelehrt

wurden. 1

) Als Professoren verwendete der Abt in der Regel

die auf den Universitäten gebildeten Kräfte seines Stiftes.

Die Stunden für die Kollegien, die Studierzeit für die Hörer,

deren Anteilnahme am Chor, am Gottesdienste und an den

sonstigen gemeinsamen religiösen Uebungen, alles war genau

bestimmt und geordnet.

Besehen wir uns als konkretes Beispiel die Studien-

ordnung im Kloster für das "Wintersemester 1720/21.2
)

Am 2. November 1720 setzte der Abt nach vorausgegangener

Ansprache im Kapitel Folgendes fest:

1. Theologie-Professor wird P. Alphons Wenzl von Mallers-

dorf auf vier .Jahre. Vorlesungen hält derselbe Montag, Mittwoch und

Freitag, jedesmal um 8 Uhr Vormittag und 1 Uhr Nachmittag, sowie

auch am Samstag um 1 Uhr. Ueher das genommene Pensum wird der-

selbe zweimal im Jahre, nämlich am Schlüsse jeden Semesters, ein offentl.

Disputatorium abhalten — theses habebit.

Seine Schüler werden sein die Fratres: Ildephons, Vitalis, Mauritius,

Felix. Michael, Martin, Gregor, Benno, Maurus und Rupert, 3
)

Als Professor der Hechte und zugleich Inspektor der studierenden

') Regt'lmiissii: wurde das theolog. Studium in 4 .Jahren absolviert (Er-

hellt aus einer Notiz des Abtes Marian Pusch v. 27. Okt. 1741.)
2

) Nach den Aufzeichnungen des Priors Marian Pusch de anno 1720.

J
l Vor Empfang der Priesterweihe biesseo die Ordenskleriker „Fratres".
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Fratres wird P. Augustin Fischer aufgestellt. Dieser hält an vier

Wochentagen je eine Vorlesung und bekommt zu den vorgenannten

Hörern noch die Fratres Gottfried und Adalbert.

Beim philosophischen Kurs keine Veränderung gegen das

Vorjahr.

Für die Fratres Studiosi und ihren Repetitor 1
) treten folgende

spezielle Bestimmungen in Kraft:

Jede Woche ist die Hälfte von ihnen vom Besuche des Chores,

die Matutin ausgenommen, befreit. Die Matutin, zu welcher sie um
Vi4 Uhr geweckt werden, haben sie gemeinsam mit den Uebrigen im

Chor zu verrichten. Nach der Matutin und den Laudes beten sie privat

die Prim, 2
) waschen sich, machen das Bett und bereiten sich auf die

Meditation vor, der sie von */t6 bis 6 Uhr obliegen. Um 0 Uhr be-

ginnt für sie, d. h. diejenigen, welche p. t. vom Chor befreit sind, die

Studierzeit und dauert bis zur Vorlesung.

Am Montag oder, wenn für diesen Tag ein Hindernis eintritt, am
Mittwoch haben sie um 7 Uhr kanonisches Recht und um 8 Uhr die

Vorlesung aus der Theologie zu hören. An den übrigen Tagen finden

die Vorlesungen aus diesen beiden Disziplinen jedesmal (abwechselnd) von

Vi 8 bis »/i9 Uhr statt.

Nach einer kleinen Freizeitspause haben die Studiosi geistliche

Lesung bis 9 Uhr zu halten. Um 9 Uhr beten sie die drei kleinen

Hören.

Diejenige Hälfte der Studierenden, welche für die laufende Woche
den Chor zu frequentieren hat, begibt sich um ein Viertel nach 9 Uhr
in die Kirche zum Konventamt, bei welchem Choral oder figurierter

Gesang aufgeführt wird, — sive choraliter sive musice decantetur.

Zum Mittagstisch wird zur herkömmlichen Zeit gegangen. Nach

Tisch haben die Studierenden drei Viertelstunden frei, während welcher

sie sich ergehen oder mit einem erlaubten Spiel vergnügen können. Ist

diese Freizeit abgelaufen, so sollen sie unter sich ein Privatrepetitorium

halten, in der Art, dass sie ihre Studiengegenstände besprechen, aber

nicht in überlauter Weise. Sie können das im Hörsaale oder im Garten

oder in einem der unteren Gänge thun, niemals aber auf den Zellen oder

im Dormitorium oder auch im Refektorium.

Um 1 Uhr ist wieder Vorlesung aus der Theologie und nach der-

selben eine Stunde lang Repetition in Gegenwart des Theologieprofessors.

Nach der Repetition ist kurze Erholung. Die vom Chor Exempten mögen

da Vesper und Komplet beten. Von 3 bis 4 Uhr ist Studierzeit und

l) Es war ein eigener Repetitor aufgestellt, gewöhnlich ein jüngerer, in

Salzburg gebildeter Pater.

'-) Das kanonische Tagesoffizium (Brevier) des katbol. Klerus umfasst

folgende Hören (Stundengebet): 1. die Matutin nebst den Laudes, 2. die Prim,

3. die Terz, 4. die Scxt, ;">. die Xon, 0. die Vesper, das Kompletorium.
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im Anschluss an diese zwanglose Unterhaltung mit dem Repetitor

im Hörsaale, bis das Zeichen zum Partikularexamen (spezielle Ge-

wissenserforschung) gegeben wird. Hierauf folgt das Abendessen und

nach demselben Kekreationszeit bis 7 Uhr. Punkt 7 sollen die vom

Chor Befreiten das examen generale (allgem. Gewissenserforschung)

halten, sodann ihr Abendgebet verrichten, hernach aber noch bis 9 Uhr

studieren. Hat es 9 geschlagen, sollen alle nochmals ein Gebet sprechen

und sich zu Bett begeben. —
Wie aus vorstehender Tagesordnung ersichtlich ist. waren

die Studierenden nicht eben überbürdet, desto mehr aber wurde

der alten Schulregel „repetitio est mater Btudiorum1
* Rechnung

getragen.

Zu Obigem kamen noch folgende Einzelbestimmungen:

Anmerk. 1: An den Sonn- und Festtagen, sowie an den Festen

dupl. 2. cl. ') haben alle den Chor zu besuchen: ebenso jede Vesper, bei der

vom Kapitel au figurierter Gesang stattfindet. — ad Vesperas. quae-

cunque a capitulo figuraliter decantantur.

Anmerk. 2: Zweimal im Monate darf jeder Studierende von der

Matutin wegbleiben und bis ein Viertel nach "> l'hr schlafen. Es ist

aber darauf zu achten, dass niemals mehr als zwei zu gleicher Zeit

wegbleiben, sowie dass für den Montag oder, wenn derselbe ein Festtag

ist, für Dienstag dieses Privileg nicht besteht.

Anmerk. 3: Die vom Chor Befreiten haben nach der Vorlesung

eine hl. Messe zu hören und nach derselben von '.'s 10 bis 10 Uhr ihre

geistl. Lesung zu halten. An den Sonn- und Festtagen wohnen die-

selben der hl. Messe um ein Viertel nach 7 Uhr an und empfangen

dabei aus der Hand des Abtes die hl. Kommunion. —
Den 7. November wurde zum Beginn der Studien vom

Prior ein feierliches Amt (Initialgottesdienst) de spir. s. celebriert

und nach demselben vom Theologieprofessor in Anwesenheit des

Prälaten mit einer Ansprache das Schuljahr eröffnet. Der

Lehrer des kanonischen Rechts hatte seine Vorlesungen schon

Tags vorher begonnen. Zu Mittag war mensa solemnis. Das

Studienjahr begann meist mit dem Monat November und endigte

im August.

Am Schlüsse des Schuljahres wurden die Studierenden

in Gegenwart des Abtes und mehrerer oder auch aller im Kloster

J
) Die religiösem Feste und Offizien des Jahres stufen sich in der kathol.

Kirche mich ihrem liturgischen Hange ah in a) festa duplicia 1. classis (die

höchsten Feste des Kirchenjahres), b) festa duplicia 2. classis (Feste zweiten

Ranges), c) festa dupl. maiora, dt einfache festa duplicia und et festa semi-

duplicia (selten festum simplext der treffenden Tagesheiligen. De ea (seil, feria)

lieisst das Offizium vom Tage selbst, ohne Feier eines Heiligen.
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anwesenden Konventualen aus den gehörten Fächern examiniert.

So beendete P. Augustin Fischer am 9. August 1728 seinen

Jahreskurs des kanonischen Rechtes. Die Hörer wurden in Prä-

senz des Prälaten und des gesamten Konvents examiniert,

P. Augustin trat hierauf eine Ferienreise nach Weltenhurg und

Prag an. Den 23. August war Schlussexamen aus der Theologie

unter Leitung des Professors Pater Ambrosius Ruepp. Es wurde

examiniert aus den Traktaten de s. Angelis. de conscientia et de

actibus humanis. Also Uber Themata der Dogmatik und Moral.

Ausserdem gab es noch des öfteren, wie nach der oben

angeführten Studienordnung für die Theologen am Ende eines

jeden Semesters, öffentliche Disputatorien. Dieselben

bildeten jedenfalls eine sehr gute üebung im freien Vortrage

und in der wissenschaftlichen Polemik, sowie überhaupt eine

Schule für das öffentliche Auftreten.

Einer oder mehrere der Studierenden, auch Patres, stellten

da über ein bestimmtes Thema aus dem absolvierten Jahres-

pensum Thesen auf und verteidigten dieselben gegen die sich

in den Reihen der anwesenden Vorgesetzten, Mitbrüder und

(iäste erhebenden Opponenten. Diese Thesen wurden manchmal

auch gedruckt und dein Abte, einem Gönner oder gelehrten

Freunde des Klosters gewidmet. Es fanden sich zu derartigen

Disputatorien oft zahlreiche und distinguierte Gäste, auch aus

dem Laienstande, ein.

Beispielshalber sei einiges Spezielle angeführt. So gab es

den 6. September 1710 Thesen aus der Philosophie.

Von auswärts anwesend waren dazu mehrere Karmeliten

von Straubing, sowie ein Jesuitenpater, Professor der Logik,

aus Passau und ein Lektor der dortigen Franziskaner. Am
1. Oktober desselben Jahres fand ein Disputatorium aus der

Logik statt. Zur Beteiligung daran waren die Met teuer Kon-

ventualen P. Benedikt Hold, p. t. Pfarrer zu Stephansposching

und P. Wolfgang geladen und erschienen. Den '2-2. August 1720

verteidigten unter dem Präsidium des P. Alphons Wenzl Thesen

aus der Theologie Uber die Erbsünde — die Patres Benedikt

Holzer, Beda Marx, Heinrich Peer und Frater Adalbert Buch-

maier. Gewidmet waren die Thesen dem Abte Joscio.

Ihrerseits legten Argumente vor 1

) P. Joachim Stich, Propst

') d. h. sie disputierten mit den vorher erwähnten Patres fiher die besagen

Thesen.
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zu St. Oswald, als Stellvertreter des Prälaten, ferner der Prior,

dann P. Benedikt von Metten, P. Augustin Hochholzer von

Aldersbach. P. Frz. Xav. Hoda, Professor der Philosophie in

Wiltau und P. Bernhard Knopf, Pfarrer in Auerbach. Aus
einem gleichen Anlass war P. Petrus Pölsterl, p. t, Philosophie-

professor in Frei sing, am folgenden 26. August in N.-Altach

anwesend.

Unterm 28. August 1725 wird von P. Bonifaz SUnfftl er-

wähnt, dass er seine Vorlesungen für jenes Jahr schloss. Den
folgenden 4. September fand unter seinem Vorsitze dann öffent-

liches Disputatorium aus der Philosophie statt. Die Studierenden

des philosophischen Kurses verteidigten die Thesen. Die gelehrte

Unterhaltung dauerte vormittags von 9 bis 11 Uhr.

Sämtliche Beteiligten, sowie die Gäste, deren von Metten,

Osterhofen und Aldersbach erschienen waren, speisten zu

Mittag beim Abte. Nach Tisch um 1 Uhr ward das Disputa-

torium fortgesetzt und um Va4 Uhr dann beendet.

Einer derartigen Schlussfeier des Schuljahres am 19. Sep-

tember 1735 wohnten u. a. der Vicedom von Straubing Frhr.

v. Lerchenfeld und der Kapitän vom Kegiment Minuzzi Graf
Maitz ahn bei. Ersterer, dem die Thesen — de legibus —
dediziert waren, beteiligte sich persönlich an der Argumentation.

Ausserdem waren 20 Professoren und Studiosi anderer Stifte an

diesem Tage in N.-Altach anwesend.

Klöster, die wegen Armut ihre Kleriker nicht an die

Universitäten schicken konnten, suchten den einen und andern

derselben gern in N.-Altach unterzubringen, wo sie auch ge-

wöhnlich gegen eine geringe Vergütung Aufnahme erhielten. So

finden sich unter den oben sub 2. November 1720 aufgeführten

Hörern des P. Alphons Wenzl drei Weltenburger Fratres, nämlich

Benno Windpaisinger, Maurus Kammermayr und Rupert Nobel.

Dieselben wurden auf vier Jahre zum Studium der Theologie

und des kanonischen Rechtes in N.-Altach aufgenommen. Das

Kloster Weltenburg hatte hierfür in toto 450 11. zu leisten.

Aus demselben Grunde trat im November 1722 zu N.-Altach

ein Frater des Schottenklosters St. Jakob in Regensburg,
namens Erhard Grant, ein. Es wurden für seine Sustentation

jährlich 50 tl. gefordert. Wieder im Jahre 1735 fand sich in

unserem Stift zum Studium der Regensburger Schotte P. Willibald

Mac d'Onel ein; dafür ging P. Sebast. Vogl von N.-Altach nach

St. Jakob.

Auch nicht klösterliche Studierende gab es in N.-Altach.
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So hatte im Schuljahr 1732/33 P. Felix Vogl als Philosophie-

professor drei solche Hörer, nämlich den Hofrichterssohn Cajetan

Dalhover, Max Lipowsky, Sohn des Oekonomieverwalters auf

dem Graf Tattenbach'schen Schlossgut St. Martin, und den

N.-Altacher Knabenseminarlehrer Philipp Wieninger. Der Besuch

der Klausur i. e. des Konvents war diesen Studenten als Externen
im allgemeinen nicht gestattet

;
jedoch durften sie den Repetitionen

der Fratres anwohnen und hatten ungehinderten Zutritt zu dem
betr. Pater Professor.

Synodal- und Cura-Examen 1
) hatten die N.-Altacher

Kleriker in Pas sau zu machen, wo sie auch — mit Ausnahme
der minores, welche der Abt erteilte — die Weihen empfingen.

Ein Beispiel: Den 5. Juni 1721 reisten unter Führung des Pater

Kellermeisters fünf Ordinanden nach Passau. Sie bestanden ihr

Examen, dem auch der Fürstbischof anwohnte, sämtlich

gut. Besonders zeichnete sich Frater Adalbert Buchmaier aus,

so zwar, dass — was bis dahin noch Keinem zu Teil geworden
— derselbe nach Vornahme aller Examinanden auf Drängen des

geistlichen Rates und Xotarius Michael Georg S tainer, welcher

für N.-Altach jederzeit ein liebevolles Interesse bewies, noch

extra öffentlich examiniert und approbiert wurde. Ad. Buch-

maier war ein geborener Straubinger und machte sich später in

verschiedenen Stellungen, namentlich auch um Spitz und Aggs-

bach in X.-Oesterreich, verdient. 2
) Auch sonst entsprachen Joscios

Fratres Kandidaten stets bei diesen Gelegenheiten.

III.

In die Ferien gingen die studierenden Ordenskleriker

immer zu zwei oder dreien, niemals einer allein, entweder heim

ins Stift oder auf die Klosterpfarreien im bayerischen Wald.

') Synodalexamen nennt man jene Prüfung, der sich die Theologen

behufs Zulassung zu den höheren Weihen des Subdiakonats und Diakonats sowie

des ürdo (der Priesterweihe) selbst zu unterziehen haben. Die Synodalexamina

finden in der Kegel am Sitze des Bischofs und oft auch unter dessen persön-

lichem Vorsitze statt. Als offizielle Examinatoren fungieren dabei die Dozenten

der Pastoral- und der theol. Fächer sowie Mitglieder des Domkapitels. — Cura-

Examen heisst jene schriftliche und mündliche Prüfung, der sich jeder Priester

zu untorziohen hat, um von der oberhirtlicheu Stelle die Bevollmächtigung zur

Ausübung der Seelsorge (Cura) für einen bestimmten Sprengel (Bistum, Pfarrei)

zu erlangen. Das Cura-Examen ist von den Seelsorgspriestern innerhalb der

ersteren Zeit ihres Wirkens öfter zu machen, gewöhnlich vor einem seitens des

bischöfl. Ordinariats dazu nominierten Dekan.
2
) Die Propstei Spitz und die Pfarrei Alsbach in N. Oester, waren dem

Kloster N.-Altach incorporiert und mit N.-Altacher Conventualen besetzt.
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Sie besuchten mit Erlaubnis der Obern wohl auch Eltern und

Bekannte, oder machten mit Genehmigung des Abtes instruktive

Reisen in entferntere Gegenden und Klöster, z. B. von Salzburg

nach Oesterreich und Ungarn.

In entgegengesetzter Richtung reisten den 27. Aug. 1724

die Studierenden Fratres Felix Vogl. Michael Haimerl, Martin

Greif und Gregor Puseh von Salzburg ab, um die Klöster Ober-

bayerns und Schwabens zu besuchen. Sie kamen auf dieser

Ferientour bis Konstanz. Am 4. Okt. trafen sie wieder in N\-

Altach ein, worauf von hier drei andere Fratres, welche daheim

den philosophischen Kurs gemacht, mit dem Senior sich auf

Vakanz in den Wald begaben.

Die vier Salzburger vertraten dieselben unterdessen im

Chor und in den sonstigen ihnen obliegenden Diensten.

Viel des Interessanten bot eine Reise, welche die vorhin

genannten Felix Vogl und Michael Haimerl als Patres mit dem

Weltpriester und X.-Altacher Seminarlehrer Joseph Rechen-
macher im Oktober 1728 nach Böhmen unternahmen.

Sie gingen zunächst über Metten, Straubing. Kötzting.

(/harn, Neukirchen und St. Annaberg nach Xeugedein. Tn

Kolautschen erfuhren sie den Brand des berühmten Klosters

Kladrau, weshalb sie dasselbe auf ihrer Tour nicht mehr be-

rührten. Dagegen besuchten sie das Kloster zu Kotischau, wo
sie einen Tag verweilten. Am folgenden Tage trafen die Reisen-

den mittags in Pilsen ein, abends in dem neu und herrlich ge-

bauten Cisterzienserkloster Plass. Die Religiösen dieses Stifts

konversierten unter sich ausschliesslich in lateinischer Sprache.

In Radnitz celebrierten die X.-Altacher den nächsten Vormittag

und wurden von der dortigen gräflichen Herrschaft zu Mittag

ins Schloss beschieden, ihr weiterer Weg führte sie durch die

Städte Zebrak und Beraun nach dem einsam und abgeschieden

gelegenen Benediktinerkloster St. Johann unter'm Felsen.

Ein Abt und zwölf Religiösen lebten in diesem Kloster, das, wie

die X.-Altacher zu ihrem Staunen von den Mönchen vernahmen,

der Tradition nach eine Kolonie X.-Altachs und von da aus zur

Zeit des sei. Gunther durch sechs Religiösen besiedelt worden

war. Von St. Johann unterm Felsen aus begaben unsere

Touristen sich nach dem altberühmten Benediktinerkloster St.

Margarethen zu Brevnov bei Prag.

In der Kirche dieses Stiftes wurde bekanntlich i. J. 1045

der Leichnam des zu X.- Altach, wo er unter St. Gotthard eine
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Zeit lang gelebt, stets verehrten sei. Gunther beigesetzt, während

der hussitischen Unruhen aber das Grab mitsamt dem Kloster

zerstört, so dass sich die Stelle des ersteren hinterher nicht mehr

genau bestimmen Hess. Hier verweilten die Altaeher drei Tage.

Eben den 9. Okt. fiel das festum b. Guntheri ein und es

hielt dabei auf Einladung P. Felix Vogl das Hochamt. 1

)

Das nahe Plateau des weissen Berges, bekannt durch die

Schlacht vom 8. Nov. 1620, mit der zum Andenken an diese er-

bauten Kirche Maria vom Siege wurde gleichfalls besichtigt.

Die Disziplin und brüderliche Liebe der ßrevnover Religiösen

erregten das Staunen und die Bewunderung unserer Reisenden. Von

St. Margarethen verlegten sie ihr Standquartier nach Prag selbst

und zwar ins Kloster St. Nikolaus. Ein paar Tage wurden den

Sehenswürdigkeiten der Stadt gewidmet.

Ab Prag besuchten sie das (Msterzienserkloster Kimigssaal

und hierauf die berühmte Muttergotteswallfahrt auf dem heiligen

Berg bei Pribram. Den Wallfahrtsdienst hatten damals Jesuiten.

l'eber Brzeznitz gelangten sie weiter nach dem Augustinerkloster

Schlüssiburg, wo sie übernachteten. Tags darauf celebrierten

sie in Horaschdjowitz bei den Minoriten und kamen dann nach

Hartmanitz und dem nahen Dobrawoda, wo der sei. Gunther, der

einst als Einsiedel da lebte und starb, besonders verehrt wird.

Dobrawoda (Gutwasser) gehörte damals einem Baron Bilani von

Kuntratiz, der es vom Grafen Kolowrat um 3300 11. gekauft

hatte. Ausser der Kapelle wies der Ort nichts auf als ein

Badegebiiu, zwei Häuser und eine armselige Taferne. Nach-

dem die Reisenden ihre Andacht verrichtet, brachen sie von

Gutwasser auf und gelangten auf dem sogen, goldenen Steig, der

aber seinem Namen wenig entsprach — „per semitas aureas seu

potius miserabiles vias
a

pflegt Marian Pusch von ihm zu sagen

V) Der sei. (iunther, aus einein edlen Gescblerhte Thüringens, hoch-

angesehen beim Kaiser und den Reichsfürsten, begab sich, vom Hufe des

Abtes Gotthard von N.-Altach angezogen, zu letzterem, als dieser behuts

Reformierung des Betiediktinerstiftes Hersfeld i. .1. 1005 nach Hessen gekommen

war. Er führte in der Folge ein religiös asketisches Leben. Kine Zeit lang

weilte er in N.-Altach. dann als Eremit vorübergehend am Ranzingerberg bei

Lalling und lebte hierauf drei Dezennien hindurch zu Rinchnach. Im Jahre 1040

verliess er Rinchnach und brachte die letzten fünf .lahre seines Lebens in

strengster Einsamkeit im böhmischen Rezirk Prachno zu, schliesslich in Dobra-

woda. wo er am 9. Okt. 1045 hochbetagt starb. Regraben wurde er seinem

Wunsche gemäss im Kloster Rrevnov unweit Prag. Er wird in Rayern und

Rohmen als selig verehrt.

Digitized by Google



1 16 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehungs- u. S«hulgesch. X.

— nach Frauenau, von wo sie, über Regen und Rinchnach

kommend, am 23. Oktober wieder wohlbehalten in N.-Altach

eintrafen.

Auch die Professoren selbst schüttelten am Schluss des

Schuljahres den Kathederstaub gern ab und machten Vakanz-

reisen oder Ausflüge.

Nach der Heimkehr von einer solchen Ferientour unter-

zogen sich die Betreffenden in der Regel, um den Geist wieder

zu sammeln, einer mehrtägigen geistlichen Retraite oder Exercitien.

Umgekehrt wurde auch unser Stift in der Vakanzzeit von aus-

wärtigen Studiosis mehrfach besucht, namentlich von solchen,

die in Salzburg studierten und denen es bei der Heimkehr nicht

weit abwegs lag, so zum Beispiel im August 1726 von zwei

Fratres aus Weingarten, denen aber das Viatikum ausgegangen

war, und die nun in N.-Altach auf gut studentisch pumpten;

bereitwilligst erhielten sie durch den Pater Schaffner 20 fl. vor-

gestreckt, welche sie später mit bestem Danke zurückerstatteten.

N.-Altacher Konventualen wurden auch von den benach-

barten Adelsfamilien gern als Instruktoren für ihre Knaben

erbeten, so nach Moos, Pöring, "Weissenstein bei Regen, mitunter

weiter fort.
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9.

Thurnauische Schul-Ordnung d. d. 22. August!

Anno 1738.

Mitgeteilt von Joh. Heinr. tirelner, Lehrer in Nürnberg.

Vorbemerkung. — Thurnau. ein Marktflecken in Ober-

franken, ist der Sitz der ehemals reichsunmittelbaren gräflichen

Standesherrschaft von Giech. Es zählt gegenwärtig ca. 1400 Ein-

wohner, ist der Sitz eines Amtsgerichts und Rentamts und hat

drei Volksschulen und eine zweiklassige Lateinschule. 1806 kam
die Herrschaft Thurnau an Bayern. Bis dorthin übten die Reichs-

grafen v. Giech sämtliche landesherrliche Rechte aus und besassen

insonderheit auch ein eigenes Konsistorium, das neben den geist-

lichen auch die Schulangelegenheiten leitete. In den Händen

der genannten Herrschaft lag auch das Recht, die Lehrstellen

zu besetzen, welches sie in älterer Zeit mit der ihr verwandten

altadeligen Familie von KUnsberg teilte.

Ueber die Gründung der Tliurnauer Schulen fehlen zuver-

lässige Angaben: doch haben dieselben jedenfalls schon im

16. Jahrhundert unter dem „allzeit ritterlichen Geschlecht der

Fürtsche* (dem ersten Thurnauer Adels- und Schwiegergeschlecht

der oben genannten Familien) bestanden, von dem die gräf-

liche Spitalstiftung herrührt, aus welcher die Unterhaltung der

Thurnauer Schulen zum grössten Teil heute noch erfolgt. Zu

Anfang des 17. Jahrbunderts bestand eine Schule, da ältere

Berichte damalige ..Schulmeister' zu nennen wissen. — Inter-

essant ist, dass Latein- und Volksschule in Thurnau ursprünglich

organisch verbunden waren, was aus nachfolgender Schulordnung

bestimmt hervorgeht. Die Absolventen der ahm Thurnauer
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Lateinschule hatten das Recht, direkt an die Universitäten über-

treten zu können. Das hier mitgeteilte Aktenstück findet sich

im Archiv der Marktgemeinde Thurnau, Tit. IV, Fase. 1, No. 1.

Dieweilen der Satan als ein Feind derer Schulen imerdar Un-

ordnung anzurichten, und das Böfse sonderlich bey der Jugend fort-

zupflanzen, hingegen das Gute auf alle Weifse zu hindern, sich äufserst

bemühet, man aber wohl erkennen kann, dafs die Verwilderung und

Verderbnüfs der Jugend den gewifsen Ruin des gemeinen Wesens nach

sich ziehe; Als haben Hocbgräfl. gdgste Herrschaft von Giech, Dero

Consistorio gnüdl. aufgetragen, aller Zerrüttung und Unordnung mög-

lichst abzuhelfen, und erheischender nothwendigkeit nach, eine gewifse

Vorschrift denen Praeceptoribus und Schülern zu zustellen, damit denen-

jenigen, die sich bey einschleichenden Unordnungen auf andere berufen,

und inier aufser Schuld seyn wollen, die gelegenheit zu unbefugten und

ungegründeten entschuldigungen benoiüen werden möchte. Dem nach

sollen

1.

Insgemein Lehrer und Lernende Zuförderist Gott vor Augen haben,

und eines thätigen und lebendigen Christenthumbs sich möglichst be-

fleissigen. Dieweilen nun dieses haupt-Zwecks willen die Schulen an-

geordnet sind; dahero soll sich Keiner ohne sehr erhebliche Ursachen

Von der Kirchen und Gottesdinst, es seye in Predigten und bethstunden,

entziehen noch mit unziemlichen 1

) herauslaufen plaudern oder schlafen,

andern ärgerlich seyn, sondern gleichwie die Praeceptores dergln an

ihren Untergebenen gebührend zu straffen, und alle Unordnung und

übelstand zu verhüthen haben; also auch Vielmehr sollen sie selbst

das Weh des Ärgemüfses fliehen, und hingegen mit guten Exempeln

vorgehen. Sonderlich stehet Ihnen sämbtl. Lehrern und Schülern

zu vor-) Hochgräfl. gnädigste Herrschaft als Nutritorem und Ver-

pflegern der Schule fleifsig zu bethen, Ihnen allen unterthänigsten Ge-

horsam, Treue und Dankbarkeit zu erweifsen, dero Schaden zu warnen,

das beste aber zu werben und zu fördern, gegen ihren vorgesetzten

respeetive Inspectorem und Praeceptores ziemenden Hespert und Liebe

zu tragen, seine Errinnerungen mit Sanftmuth anzunehmen, und was Kr-

aus befehl und in Nahmen gdgstr Herrschaft und Dero Consistorij be-

fehlen wird, willig und schleunig auszurichten. Unter sich selbst aber

sollen die Praeceptores und Schüler Frieden hegen und vor allen

Zänkereyen und Schlägereyen, welche den Schulstand greulich verun-

zieren, und nur brutalen und ungezogenen Leüthen eignen, einen Absehet)

tragen, auch öffentl. hier und brandweinhaül'ser ja alle Trunkenheit,

*) Die Dativendungen fehlen fast durchgehend*,

-l = für.
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woraus Viel unheil zu entstehen pflegt, meyden, u. in übrigen mit ihren

gantzen. Leben und Wandel weifsen, dafs es niemand, der seine Kinder

in die Schule schicket, weder in Ansehung der Lehrenden, noch in An-

sehung der Gesellschaft derer Lernenden reüen dürfte.

II.

Was das Ambt und Verhalten derer Praeceptorum insonderheit

betrifft, ist billig, dafs dieselben aufserhalb der Schulen nicht nur auf

ihre Wohnung, sondern auch das gantze Schulgebaüde ') fleifsig achtung

haben, damit Kein Schade geschehe, und wofern einiger Mangel oder

Nachtheil in denenselben sollte vermerket werden, dem Inspectori solches

bey Zeiten anzeigen, damit derselbe nach erforderung derer Umbstande

dem Hochgräfl. Consistorio hiervon eröfnung thun und einen gröfseren

Übel zeitlich vorgebeüget werden könne.

Mit Feüer und Licht soll behutsam umgegangen, die obere und

untere Schulthür sambt denen Schulstuben zeitlich auf und zugesperret-

und vom Schullwitz nichts entwendet werden, wie solches und anderes

in ihren Instructionibus albereit enthalten ist. In der Schule sollen

sich die Praeceptores die fleifsige Information der Jugend möglichst

und alleine angelegen seyn lafsen. Mit Gebeth und singen soll die

Schule allezeit angefangen und geendiget werden, weil beyde Lehrende

und Lernende ohne Göttl. Segen wenig oder nichts ausrichten werden,

doch mufs es auch an Fleifs und arbeit nicht ermangeln: drum haben

Praeceptores sonderlich dahin zu trachten, wie Sie bey ihren Schülern

Liebe, Furcht und Aufmerksamkeit erwecken mögen, ohne welche

• Stücke wenig Success beym Informiren gehoffet werden kann. Sie

können aber die Liebe bey denen Schülern am besten erwecken, durch

angenehme Freündlichkeit und aufrichtige Treüe, wann Sie an sich

merken lafsen, dafs es Ihnen ein Ernst seye, die wohlfarth ihrer unter-

gebenen eifrigst zu suchen, durch pedantische Morositaet und affectirto

gravitaet werden junge Gemüther von ihren Lehrmeistern mehr und

mehr abgezogen, dafs Sie sich nicht getrauen, etwas von Ihnen zu

fragen, u. also in steter Knechtischen Furcht zu ihren grossen Schaden

leben: Freundlichkeit, Gedult und Sanft muth aber richten in bel'serung

des Verstandes, der Keinen Zwang unterworfen, viel mehr aus. Unter-

dessen Können gleichwohl Praeceptores bey Ihren Schülern gebührende

Kindliche Furcht und Respect sich zu weege bringen, durch wahre

Gottesfurcht und exemplarisches Leben. Denn gleich wie durch ge-

gebenes Ärgernüfs und ärgerliches Leben aller Respect fällt und alles

wieder eingerifsen wird, was mit Worten und Vermahnungen gebauet

') Das anno 15DS/99 erbaute, neben der Kirche sich befindende Schul-

gebäude, ein „weitläuffiges Haus", enthielt neben den Kchulräuinen auch die

Wohnungen zweier Lehrer, während der 3. Lehrer, zugleich Kirchner, seine

Wohnung in einem Dachziinmer der Kirche hatte.
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worden; also erhält und mehret hingegen ein gottseeliger und ehrbarer

Wandel den aestim eines Lehrers, und das gute Exempel erbauet merk-

lieh, weilen denen Worten durch die Werke der nachdruck gegeben

wird. So kann auch endlich die Aufmerksamkeit bey denen Lernenden

gar leicht erwecket werden, wann die Lehrer sich der Deutlichkeit be-

lleifsigen und selbst aufmerksam und unverdrofsen sind, dunkele und

zweideutige Worte meyden. und in der LehrArt eine leichte und natür-

liche Ordnung brauchen, die Pferde nicht hinter den Wagen spannen,

noch vom Schwersten anfangen, sondern den Grund wohl legen, und

des seel. Lutheri Schul-Regul beobachten: Non Multa, sed Multum.

Weil aber bisher die gemeine Klage gewesen, dafs dem Rectori aus

denen untern Klassen meistenteils solche Subjecta zugeschicket werden,

die weder lesen noch schreiben können, wordurch Er in seiner In-

formation sehr gehindert wird: als will von nöthen seyn, dafs in denen

untern Klassen eine befsere einrichtung getroffen werde. Und zwar, so

ist überhaupt zu merken, dafs die Praeccptores billig bedenken sollen,

wie Sie verbunden sind, allemahl bey jeder Stunde und Lection mehr

Fleifs anzuwenden, als der Schüler selbst, welche Beobachtung alle

folgende Vorschrift erleichtern wird. Worbey zuförderst in jeder Classe

ein gewifses Buch zuführen, worein jedes Kind oder Scholar in der

('lasse aufgenoiiien, oder eingeschrieben werden, nichts minderster soll

in denen Classen aufser der Zeit des Examinis Keine eigemächtige

Translocation vorgenomen werden. Solchem nach

Bey der S*6" oder Cntern Classe des Tertij nun anzufangen, so

hat derselbe denen Kindern (a.) die buchstaben beyzubringen, nebst

denen Zahlen, da dann nicht Viel auf einmahl, sondern wenige ge-

nomen und so lange gewiesen werden müfsen bis sie bekandt worden,

dann Kan man inier etliche darzu thun, und die Vorigen wiederhohlen,

bifs endlich das gantze Alphabeth gefafset ist. Wenn nun der Lehrer

hierinnen nur gedultig, so wird Er einem Kinde das A. B. C. gar bald

beybringen Können. Aufs A. B. C. folget (b.) das Buchstabiren, da

anfangs gar leichte und wenige Wörter vorgegeben und oftmahls wieder-

hohlt werden müfsen, welche Wiedcrhohlung am besten geschehen kann,

wann ihrer Viele einerley Lection haben, die Ihnen der Praeceptor ein

oder etliche mahl Vorbuchstabiren Kan, dafs sie solche nach sagen,

und Zwar also, dafs der Praeceptor nicht bey jeden buchstaben stille

halte, sondern erst bey Ausgang des Worts den Discipul nachsprechen

lafse, weil sonsten der Schüler den ersten buchstaben Yergifst, ehe er

den lezten nennet, e. g. ') wenn der Praeceptor gesaget hat, d, e, r, der:

worbey der Tertius angewiesen wird, besonders das anno 17M. gedruckte

und herausgegebene auch alliier bekandte buchstabir büchlein Zum Ge-

brauch und naha-htung würcklieh einzuführen. Sölten auch gleich un-

wil'sende Eltern ungedultig werden, dafs ihre Kinder zu lange in einen

i

) exempli gralia.
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bliche bleiben, und ihnen nicht mehr bücher (vorderboten ?) unbeachtet

sie in einen buch sowohl stecken als in andern: so müfsen sich doch

gewifsenhafte Praeceptores an ungereümte Urtheile nicht Kehren, sondern

nach ihren Gewifsen thun, was sie vor Gott und der Obrigkeit verant-

worten können, so wird der Ausgang lehren, dafs die Eltern sich

unbillig über die Praeceptores beschweret haben. Was (c) das Lesen

betrifft, so ist das selbe nichts anderster, als eine vollkoinene Fertigkeit

in buchstabiren und können dahero Praeceptores denen Anfangern, die

falsch lesen, nicht befser zurechthelfen, als vermittelst des deutlichen

Vorbuchstabirens, den wenn ein Praeceptor nur aus Verdrul's das falsch

gelesene Wort recht gesaget, zum Vorbuchstabiren aber zu naehläfsig

ist, wird Er die Schüler zu grolser Unachtsamkeit verführen. Beym
Lesen kann zugleich (d.) das Schreiben angefangen werden zu üben und

zwar mag der Praeceptor mit der Kreide an einer Taflei die leichtesten

buchstaben zuerst, als i, n, m, o, v, aus welchen die alle andern ent-

springen, denn die aneinander hängung derer buchstaben in gantzen

Wörtern allen zugleich weifsen, auch ihnen eine allgemeine Vorschrift

an die Taffei mahlen: doch mufs er auch die Feder einen jeden insonder-

heit in die Hand geben, und ihme dieselbe etlichemal^ führen, bifs sie

ein wenig vor sich selbst schreiben können, besonders aber ist die be-

kandte Hallische Vorschrifft mit einzuführen, und weilen darinnen ein

richtiger duetus zum schreiben angewiesen wird, soll solche Vorschrift

pro norma gehalten werden, es wäre dann, dafs sich unter der Hand

eine andere Vorschrifft hervor thun würde, nach deren Anleitung der

duetus denen Kindern leichter zu begreifen, angewiesen werden könnte,

so könnte alsdann mit Vorbewufst des Consistorij und jedesmaligen

Inspectoris Scholae dergleichen eingeführet werden. Endlieh ist (c) das

Christentum!» noch übrig, welches der Praeceptor sowohl mit seinen

Exempel als mit seiner unterrichtung befördern solle. Vornehmlich

sollen die Kinder auswendig lernen den Catechismum, die Morgen- abend-

Tisch und andere Gebethe, Kernsprüche aus der H. Schlifft, bufs und

etliche andere Psalmen, nehmlieh alles nach den unterscheid der Jahre

und des Verstandes, da iiiier die gleichfähigen zusamen gestellt, die

geringen aber allmählich nachgeführet werden müssen: Und weilen

höchstnothwendig, dafs der Unterricht in Catechismo oder bey dem

Catechisiren in der Schule ebenso vorgenomen und traetiret werde,

als wie in der Kirche bey öflentl. Kiuderlehren: so soll in Zukunft die

in Altdorf 1724 nach art derer Tabellen gedruckte Wiederhohlung derer

christl. Lehren auch nebst den Kleinen Catechismo des seel. Lutheri,

pro Fundamente genomen werden.

Damit aber Ratione derer hierzu henöthigt und bey denen Tabellen

noch abgehenden Fragen die Discentes mit denen Docentibus sowohl

in der Schul als denen Kinderlehren conform seyn, und antworten

können, sollen diejenige schriftl. Fragen, welche Zeithero bey Kinder-

Ich ren gebraucht worden, praevia Revisione et contirmatione a Consitorio
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zugleich mit eingeführet- und denen Kindern pro captu der benöthigte

Unterricht daraus gegeben und beigebracht werden. Hiernächst hat der

Tertius zu anotiren, Mas die Kinder auswendig gelernet, damit solches

auch beym Cantore in der andern Classe wiederholtet werden könne,

dann ohne solche fiepet ition, da man nur in spem futurae obliviouis

lernet, ist aller angewendeter Fleiss ein Zeitverderb, welches in allen

Classen und bey allen Lectionen höchstnötig zu beobachten ist. — Wann
ein Spruch vorgesaget wird, sollen nicht alle zugleich laut nachschreyen,

sonden: einer nach den andern soll laut beten, die andern aber heimlich

nachsprechen, so kann man bey einen jeden achtung geben, ob er auch

die Wörter recht ausspricht. Welche Knaben nun fertig lesen können,

die weiden beym Examine aus der untern in

Die Zweyte und mitlere

Clafse

versezt und diese sollen geübet werden

1. ) in Lesen gedruckter und geschriebener Lateinischer und teütschen

Sachen, wie dann der Cantor solche Subjecta haben solle, die ziemlich

fertig im Lesen sind, und zum wenigsten ein Vierteljahr in der untern

Classe gelesen halten. Ks muss alier der Cantor sonderlich fleifsig

achtung geben, dafs die Knaben nicht falsch lesen, auch mufs er ihnen

die falsch gelesene Wörter nicht flugs sagen, wie sie heifsen, sondern

mufs sie erst buchstabiren lafsen, sonsten gewohnen sie die Unachtsam-

keit, und lernen vom Praeceptore anstatt des fertigen lesens, ühereylung

und ungedult.

2. ) beym Schreiben soll der bey der :J.
tcn Classe vorgeschriebene

Modus und Vorsehriflt genau obferviret und sowohl das Schreiben und

geschriebene Lesen fleifsig tractiret, nichts minderster auch diejenigen

Subjecta. welche in der erstem ('lasse nicht firm in Schreiben seyn,

darzu in einer mit dem jedesmahligen Rectore abzuredenden Stunde ge-

zogen und trefllich unterrichtet werden.

:ü Zum Rechnen soll beym Cantore allerdings ein Anfang ge-

macht — und wenigstens die ersten Species denen Kindern beigebracht

werden, solten sich aber etliche aus den Numero finden, welche in so-

thanen erstem 3. Speciebus firm auch den Anfang in dividiren gemacht,

können solche alsdann zu derjenigen Stunde, vorinen in prima das

Rechnen tractiret wird, mit gezogen und von jedesmahligen Rectore

Scholae zugleich nebst seinen diseipuln darinnen informiret werden.

I.) in der Anweifsung zum Christenthumb. da er sich sonderlich

zu hüthen hat, dafs Kr die Jugend weder mit Worten noch mit Werken
ärgere, sondern vielmehr ihre erhauung möglichst suche: der Catechismus,

die Psalmen und Sprüche die beym Tertio gelernet worden, sollen fleifsig

repetiret werden, was aber vor neüe Psalmen u. Sprüche darzu gelernet

werden, soll der Cantor gleichfalls aufschreiben und anmerken, damit

man das gelernte iiner wiederhohlen könne, dann wenn maus wieder ver-
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gessen will, wäre es ja befser. dafs maus gar nicht lernete. Darum
wird bey denen Examinibus mehr darnach gefraget werden, ob man nichts

verweisen hat, als ob Viel neues gelernet worden, denn iiiier was neues

vornehmen und das alte wieder darüber vergefsen. zeiget von einer grofsen

l'ngedult, sowohl des Lehrers als des Lernenden und hindert mehr, als

dafs es fördert; hingegen das alte wiederhohlen und etwas weniges von

neüen imer darzu thun, das heilst recht fleifsig und beständig seyu. und

ist das eintzige Mittel eine recht gründliche Wilsenschaft zu erlangen.

"Wolte maus nun gleich von denen Kindern fordern, dafs sie zu

haufs vor sich repetiren sollten, damit man in der Schule desto weiter

fortfahren könne, so sind sie wegen ihrer Xatürl. und gewohnten Un-

gedult hierzu Viel ungeschickter als etwas neües zu lernen, und be-

dürfen dahero in diesen Stück die aufsieht des Praeceptoris am meisten,

so dafs man nicht unbillig die Schuld dem Praeceptori gibt, wenn die

Knaben etwas vergefsen, weil er durch Wiederhohlung seinen Unter-

gebenen in wahren Fleifs und nützlicher Gedult nicht Vorgeleüehtet

hat, obwohlen in denen meisten Schulen dieser gemeine Fehler un-

bemerkt in Schwange gehet, woran die Praeceptores oder auch die un-

gedultigen Eltern, die flugs vor der Zeit Doctores aus ihren Kindern

haben wollen, meistens schuld sind. Übrigens hat sieh der Praeeeptor

secundus bey lernung des Catechisini oder explication des Christen-

thumbs nach derjenigen Anweifsung zu richten, welche dem Praeceptori

der 3. tcm Hasse hierinnenfalls vorgeschrieben, damit die so sehr be-

nöthigte Harmonia wie in allen also auch in diesem Stücke gefunden

werden könne.

5.) Die Elements der Lateinischen Sprache, dafs Er denen Knaben,

die hierzu geschickt und fähig sind, die Declinationes und Oonjugationes

aus Langij bekandter (Jramatica gründlieh beybringe, da er dann einst

vergnügt seyu mufs an den blosen hersagen, welches nach der Ordnung

ohne Verstand geschieht, sondern es will von nöthen seyn, alles mit

Verstand vielfältig hin und wieder zu examiniren und zu appliciren,

bis es recht begriffen worden: wefswegen die Termini technici flcifsigst

erkliSret werden müfsen. sonst verstehen die Knaben nicht, was sie

lernen, und werden dahero verdrofsen. wenn sie so lange Zeit von

Genere, Numero, Casu, Tempore. Persona und dergl. reden und hören

müfsen und wifsen doch nicht, was es heil'se. und worzu es nutz seye.

Wie aber hierinnen die Infoimation am föglichsten anzustellen

sey, würde hier viel zu weitläufig seyn. ausführt, zu melden, weswegen

teils diese AVifsenschafft bey einem Praeceptore, der sieh zu solcher

Arbeit vor capabel gehalten und die Schuldienste gesuchet hat. prae-

supponiret wird, theils aber weil der Pector die Subjecta vom f'antore

übernehmen mufs, und also viel daran gelegen, dafs die Knaben flugs

nach dem Methodo den der Pector in seiner Infoimation brauchet, an-

gewiesen werden: so mag Er fleifsig zusehen, wie der Cantor informiret,
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mag, auch mit Bescheidenheit und glimpflich zeigen, wie die Knaben

anzuweifsen sind, wen sie einen guten Grund legen, und hernach in

seiner Classe glüekl. proticiren sollen, wie denn der Cantor einen ent-

wurf solcher Information, und die bey derselben etwa vorfallenden Err-

innerungen vom Reetore, auch sonsten einen wohlgemeinten Rath des-

selben billig anzurechnen hat. Endlich und

Ii.) soll der Cantor vornehmlich die Mufic fleifsig lehren, und

denen anfangenden Zeigen, was linea und spatium seye, und wie der

Thon in steigen und fallen niüfse eingehalten werden. Nach diesem

mufs der Takt naeh allen Noten, erstl. nur in monotonia, dann auch in

allmähliger Variation gewiesen werden, und zwar mag man eine Zeit-

lang beym schlechten taet bleiben, und sich mit Keinen tripein ver-

wirren, bil's dieser erst recht gefafset ist. Und so soll man auch mit

denen Pausen verfahren, dafs man itner von den leichtem auf das

schwerere kome, von den bekandten Liedern aus den Gesangbuch anfange,

bil's mau zu denen Arien, Moteten und Concerten schreiten kann, über-

haupt aber soll der Cantor sowohl in der Choral, als in der Figural

Music gehörige Singstunden publice, wie auch, wenn einige eher und

befser informiret seyn, und es bezahlen wollen, privatim halten, und die

Information also einrichten und beobachten , damit man in beyden

Stücken bey den Gottesdinst eine gehörige Music zur Ehre Gottes und

zur Andacht und Vergnügung derer Zuhörer ausführen könne, und hier-

nächst auch mancher junge Mensch so viel davon profitiren möge, dafs

er mittelst der Music in der Fremde desto ehender fortzukomen Gelegen-

heit habe. Wie Er darinnen mit einer geschickten Lehrart verfahren

solle, wird ihm sein eigener Verstand von selbsten sagen: Jedefioeh

kann er auch dann und wann guten Rath von andern anehmen. Solte

es an tüchtigen Subjectis fehlen, oder auch die fähigen, unter allerhand

praetexten. sich nicht darzu begeben, noch pariren wollen, ist solches

dem Inspectori und Rectori anzuzeigen, damit man gehörige Unter-

suchung und gestallten Dingen nach, erforderliche Anstalt machen, oder

auch das Compelle vorkehren könne.

Was endlich
Die Erste Clal'se

des Reetoris betrifft, so laTsct sich hier nichts gewifses determiniren. in

ansehung die Sub.jecta inier varijren, und man also nach deren pro-

fectibus die Leetiones einzurichten hat. Inzwischen lieget dem Rectori

Oberhaupt ob, vor die gantzc Schule zu sorgen, und in fleifs und auf-

richtiger Treüe. sowohl seinen Collegen vorzuleüchten, als auch die-

selben zu ermahnen und zu errinnern, ja, wann sein wohlgemeintes Zu-

reden nicht verfangen wolte. die XaehlaTsigkeit seines Collegen dem In-

spectori gebührend anzuzeigen und also in allen Classen das Wachsthum
der .Jugend in befserung des Verstandes und willens möglichst zu

suchen und zu befördern. Insonderheit aber soll Er in seiner Classe

nebst der Lateinischen und Griechischen Sprache das Christ enthtunh,
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dermahlen und nach jetzigen Zustand der Schule die oben bey der

3.ten Classe angezogenen Tabellen bey Verbefserung uud argnmentation

derer Subjectorum ein Compendium Theologicum mit denen Habilen

dociren, nichts mindester auch gute Sitten fleiisig treiben, die Majores

zu Nachschreibung derer Predigten und zum Lateinisch reden anhalten,

den Authorem der gelesen wird , durch Imitationes in Succum et

Sanguinem convertiren, die Gramaticam repetiren, und aus der Logioa

und Rhetorica das nöthigste, nützlichste und leichteste inculciren. die

Ingenia exploriren , und nach ihrer Capacitaet in aufgebung derer

Lectionen sich richten, mit denen langsame Gedult haben, auch da sich

fähige Ingenia finden, dieselben auch in Horis publicis ad Altiora führen

und anweifsen, und in übrigen über guter Ordnung in der gantzen

Schule fleifsigst halten, wie dann deswegen sowohl zu sein als seiner

Collegen Nachricht noch eines und das andere erinnert wird, und zwar

III

Vom Examine.

Deren soll nun jährlich eines am Montag nach Ostern gehalten

und darbey, wann Subjecta vorhanden von einen oder etlichen peroriret

werden, bey examinirung derer Lectionen sollen die Schüler fein hurtig

und deütlich antworten, und beym Recitiren die Bücher weglegen. Auch
wird vorher ein Exercitium extemporaneum dictiret werden, welches die

Schüler alsbald elaboriren und der Censur derer Auditorum übergeben

sollen. Von denen Minorib9 die sich in Schreiben üben, soll ein jeder

ein Specimen einliefern, u. dio Majores sollen ihre elaborirte Exercitia

reinlich zusainengeschrieben, aufweisen, da dann nach proportion ihres

Fleifses ihnen Pappier ausgetheilet und aus denen geistl. Verwaltungen

bezahlet werden solle.

IV.

Von denen Schul Büchern, auch Lectionibus und Stunden.

"Weilen sich die Umbstände derer Kindern von Zeit zu Zeit

ändern, dahero auch dieserhalben weder bey denen Schulbüchern,

Lektionibus und Stunden etwas gewifses zu setzen; so wird jedoch dem

lnspectori Scholao und Rectori zu deren Incumbenz überlafsen, dafs

selbe von halben zu halben Jahren bey jeder Classe sowohl die Bücher

derer Schüler convenienz nach, reguliren, als auch was in denen sonst

jederzeit gewöhnlich gewesenen und von 7 bis 10 Uhr vormittags, dann

von 12 bis 3 Uhr nachmittags beyzubehaltenen Stunden vor Lectiones

mit denen Kindern getrieben werden können.

V.

Von vergönten Schul Ferien.

Weilen alzu viele Feyertüge, die der Jugend schädlich sind, in

die Schule eingeschlichen: als sollen ins Künftige folgende paffiret

werden: bey denen 8 hohen Festen, Weyhenachten. Ostern und Pfingsten

soll den tag vorher uud den tag nach den Feste nicht frequentiret,
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sonsten aber weder vor noch nach [einen andern Fest Kein Feyertag

gemachet werden. Was aber insonderheit das Weyhenacht singen betrifft,

soll deswegen Keine Schule verseumet werden, weilen man an denen

Weyhenaeht-Feyertagen, am Neuen Jahr und H. 3 König Tag viel

singen kan. Solte man aber nicht fertig werden können, so kan ja täg-

lich, zum wenigsten 2 Stunden nach der Schule, halb vor und halb

Nachmittag umgesungen werden. Auf die nächsten Dörfer Berndorf,

Liniersdorf und Hutschdorf kan man an halben Schultagen gehen, nach

Heübseh. Döllnitz. Buchau und Peesten aber, da man des nachts aufsen-

bleiben mufs, mag ein bequemer Tag mit vorgängiger Comunieation des

Inspectoris ausgesuchet werden, doch, dafs inzwischen andere Kindere,

die nicht mit Singen gehen, zur Schule koihen und vom Tertio in-

formiret werden. Weiter auf andere entlegene Dörfer zu gehen, soll

keineswegs erlaubet seyn. Das Geld so einkomt, soll der Hector und

Cantor, wie bisher gleich theilen, jedoch behält der llector sowohl bey

der Kinnahme als distribution sowohl zu Weyhennachten, Ostern als an

Gregory fest das directorium.

Das Gregorianische Schulfest soll zu Aufmunterung der Jugend,

nach geschehener zeitlichen Anzeige beym Inspectore, zwischen Ostern

und Pfingsten cellebriret werden, da ein tag vorher und ein tag hernach

also 3 tage die Schul eingestellet werden solle.

Was das Geld so einkomt, betrifft, soll selbiges der Hector u.

Cantor miteinand deductis deducendis gleich theilen. Dem Tertio aber,

weil er die meisten Kinder in der Information hat, soll 2 thaler davon

gegeben werden.

Nach vollendeten Examine, welches wie vorhergemeldet, an einem

Montag nach Ostern zu halten ist, soll Dinstags und Mittwochs nicht

frequentiret werden, am Donerstage aber die Schule wieder angehen.

Mit denen Hundstagen mags zwar bey voriger Gewohnheit bleiben,

dafs nehmlich 14 Tage halb und 14 tage gantz die Schule eingestellet

werde, worbey dann der Anfang solcher Ferien der 25 te July und das

Ende der 24 te Aug. als Bartholomei Tag gesetzet seyn solle, nichts

minderster findet man convenabel zu seyn, damit die Jugend nicht alzu-

jähling von den Lernen abgebracht, hingegen mit desto grosseren Ver-

drufs wiederum herbey gezogen werden mfllse. dafs die erstero Woche
halbe Schule die darauf folgende 14 Tage vollkomenc Feyertage, die

leztern Woche aber wiederum halbe Schule gehalten werde.

Was die Privat Stunden zu dieser Zeit betreffen, wird jedem

Docenti zu seiner gewifsenhaften Convenienz überlafsen. Sonsten aber

soll keine Yerabsaumung der Schule noch selbst gemachter Feyertag

verstattet werden. Solte aber einen Praeceptorem eine Unpäfslichkeit

oder andere unumgängliche Verrichtungen abhalten, mag Er solches

beym Inspectore melden, und einen seiner Collegen ersuchen, auf s.

Untergebene mit achtang zu haben.
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Der Rector kan auch wohl, wann Er abwesend seyn mufs, den

Inspectorem oder Diaconum ersuchen, einige Stunden vor ihn zu laboriren

worinnen zu willfahren sich Keiner entbrechen wird. Fallt etwa einem

Praeceptori eine nöthige und weite Reise vor, soll er beym hochgräfl.

Consistorio vernehmen, ob ihn solche erlaubet werden könne; wird die

Reise nicht weit und langwührig seyn, dafs Kirche und Schule in der

Zeit versehen und versorget werden kan, iL sothane Heise erlaubet

worden, hat er nichts minderster dem Inspeetori hiervon gleich falsige

eröfnung zu thun, damit derselbe Wifsenschaft habe, ob die Schule ver-

sorgt oder nicht, mafsen mans vom Inspectore fordern wird, wen irgend

ein Fehler vorgehet.

VI.

Von der Music.

Dieselbe soll der Cantor in der Kirche dirigiren, bey solchen

directorio aber nicht pro Imperio agiren. sondern dahin bedacht seyn,

wie durch seine beseheydenheit. die Harmonie und gutes Verstandnil's

unter denen Musicirenden erhalten werde, weil ohne dieses, da ein jeder

tact und seinen Kopf vor sich hat, die musicalische Harmonie schlecht

Klingen wird. Darum soll in aufserordentl. Füllen bey anstellung der

Music, sonderlich was die Schüler anbetrifft, der Cantor mit dem Rcctore

(ratione) derer Schüler comuniciren, auch mit den Musicanten und

Organisten sich freundlich besprechen, auch allen Zank und Hader mög-

lichst vermeyden, der etwan entstehenden Zwistigkeiten zeitlich vor-

komen, beym Inspectore deswegen gebührende Anzeige thun, und defsen

billige Hülfe und Remedirung erwarten, durchaus sich aber nicht selber

helfen, weder mit Schmähworten noch thütiger Vergreifung.

Hingegen soll der Rector wann dieser die Music verstehet, des-

gleichen Organist u. Musicant. dem Cantori besten Vermögen nach, zur

Music behüfl. seyn. Sonderlich soll der Rector seine Untergebene zum

Respect & Gehorsam gegen den Cantorem vermahnen und anweilsen.

Der Musicant soll allezeit mit einen tüchtigen Gesellen und jungen

Versehen seyn, und nebst ihnen gleich fals gegen den Cantorem sich nicht

widerspenstig u. meisterlofs, sondern willfilhrig und friedfertig erzeigen.

In Musiciren soll überhaupt ein Unterschied gehalten und jederzeit

an hohen Festtagen mit Posaunen und Zincken die teütschen Lieder ein

Gesetz ums andere mit geblasen. Vor Lesung der Epistel ein Kyrie, ein

stück vor der Predigt und eins nach der Predigt musicieret werden.

Weil aber hierzu tüchtige Knaben erfordert werden, als lieget dem

Cantori ob, die Knaben fleifsig abzurichten, und über die 4. öffentl.

Singstunden auch privat stunden zu halten und zu denenselben nebst

denen Reichen, auch die armen, die wenig oder nichts bezahlen können

zu admittiren, mafsen es ein übles Zeichen ist. wann nur der Wohl-

habenden Leflthe Kindere singen lernen, die armen aber, wann sie

gleich Lust und Stirnen haben, bleiben zurück, weil sie so Viel privat
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Geld nicht aufbringen können, als die andern, da doch zum besten des

gemeinen Wesens Vielmehr auf die armen gesehen werden sollte, weil

selbige durch benelieia vinculiret werden Können, dafs sie desto fleifsiger

und länger bey der Music aufwarten müfsen, wie dah ins Künftige wird

dahin getrachtet werden, dafs einige beneficia vor arme Schüler aus-

gefunden werden mögen: Wiewohlen ehe dieses würkl. zu stände

Komt. sich der Cantor nicht darauf beziehen oder warten solle, so lange

es anstehen zu lafsen. in der Music privatim und publice zu unter-

richten, sondern es werden allezeit in seiner und des Pectoris Classe

sich Schüler befinden, die Lust u. Gaben zur Music haben, und aus

welchen Er «las Chor wohl bestellen kan. damit sonderl. in den wöchentl.

Gottesdinst, wen wenig Leüthe in der Kirchen sind und die Orgel

nicht gehet, ein Lied wohl angefangen und hinausgesungen werden

könne, nicht aber allerley wieder einander laufende Stirnen gehöret

werden, und am Ende der Thon aufs tiefste hinunter falle, da er in an-

fang am höchsten gewesen, welches auch bey Leichen oder wan zu

heiligen Zeiten vor denen hiiufsern umgesungen wird, zu mahlen wan

auswärtige ungefähr ihre Ohren zu Kehren müfsen, nicht eine geringe

schände ist. Und damit die Schulknaben die zu Weyhenachten, Ostern

u. beym Gregorio mit umsingen, einige Ergötzlichkeit haben mögen,

als soll ihnen von den Geld, das sie an grünen Donnerstag und am
Charfreytage einbringen, anstatt der Mahlzeit die ihnen sonsten am
Oster h. Abend und also gantz Zur Unzeit gegeben worden, nebst

denen gewöhnl" rothen Eyern Zwei Gulden Fr. gereichet und entweder

nach proportion unter sie ausgetheilet, oder ihnen Zum besten an nütz-

liche bücher. Matheinatische Instrumenta und andere Dinge nach Ge-

legenheit und nach gut befinden des Reetoris verwendet werden.

VII.

Von der Schul Disciplin.

Weil die muthwillige Jugend ohne Schärfe und Zucht schwerlich

in denen Sehrancken gehalten werden kan. so wird eine regulirte Schul

disciplin not hwendig erfordert, wenn nicht alles unter einander gehen

solle; znmahl da auch wegen excessiver Züchtigung und barbarischen

Tractamenten viele Klagen gehöret worden, welchen man billig ab-

zuhelfen suchet: So mögen demnach die Praeceptores baeul und Küthe

gegen die ungezogenen brauchen, aber mit solcher mäfsigung, dafs bey

denen Schülern die Liebe bey der Züchtigung nicht erlösche, noch

etwan die Kinder vor die Eltern zu denen man ein häckgen 1

) hat.

büfsen müfsen. sonderlich mögen bey exequirung der Strafe die Prae-

ceptores sich vor Zorn und schimpflicher Zunahmung der Kinder, oder

höhnischer durchZiehung 2
) ihrer Eltern fleifsig hütheu, weil solches wieder

die Liebe ist, und vielen Verdrufs nach sich zu ziehen pfleget, hingegen

sollen sie mit prudenz die bofsheit von der Schwachheit unterscheiden

>i Gefell die man eingenommen ist.

3 Durchziehen so viel wie aufziehen, durchhecheln, hohnisch tadeln.
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und beym Subjecto patiente beobachten, ob die Ruthe oder der baeul

zu brauchen seye. Wolte ein aufserordentlichs excessives Verbrechen oder

eine oftmahlige Wiederholung einerley Sünden eine härtere Castigation

erfordern, kan alsdann beym Inspeetore anzeige geschehen, dafs in seinen

beyseyn und nach seinen Gutachten die Strafe exequiret werde.

Sonsten aber haben die Schüler folgende Vorschrift zu beobachten,

oder wiedrigenfals der darauf gesetzten Strafe sich zu unterwerfen,

nehmlich was 1) die aüfserliche bezeügung bey gottesfürchtigen hand-

lungen betrifft. Sollen die Schüler jedesmahlen nach zu haufs ver-

richteten Gebeth zu rechter Zeit in Kirchen und Schulen erscheinen,

welche nicht beym Anfange zu gegen seyn werden, oder auch sich muth-

willig aufführen, sollen nach ermäfsigung ') des Kectoris oder andern Prae-

ceptoris gebührende Strafe leyden. Ohne erlangte Erlaubnüfs soll Keiner

von der Kirchen oder Schule bleiben, sonst soll der Ausbleibende, wo er

nicht wichtige Entschuldigung hat, warum er es nicht hat können an-

zeigen, abgestraft werden. Unter den singen, bethen, biebellesen in der

Schul, wie auch in der Kirche unter den gantzen Gottesdinst soll Keiner

plaudern, noch andere Pofsen treiben, wiedrigenfalls wird er seinen Muth-

willen mit gebührenden Streichen oder Straffe büfsen müfsen.

Ein jeder soll sein gesangbuch allemahl in die Kirche und zu

denen Leichbegangnflfsen nicht nur mitbringen, sondern auch aufschlagen

und fleifsig mitsingen. Die Predigten sollen von denen Majoribus nach-

geschrieben, von allen aber etwas daraus gemercket „und Montags in

der Schule examiniret werden: Wer nichts behalten hat. soll nach be-

finden bestraft werden. Was ferner 2) die aüfserlichen Sitten betr.

sollen sich unsere Schüler derer Wohlanständigkeiten, sonderlich an-

gelegen seyn lafsen, und danenhero sich nicht nur in Kleidung so viel

möglich, rein und ehrbar aufführen sondern auch sich in denenselben

gebührend höfl. geberden. Insonderheit sollen sie, zumahlen die gröfseren.

ohne Mantel u. huth nicht in Marckt herumgehen, vielweniger sollen sie

auf mehr als baürische Art vor denen begegneten mit bedeckten haupt

vorbey laufen, sondern dieselben mit huthabziehen. höflich grfifsen, zu-

mahl wann die Personen geehrt und vornehm sind.

Von Schreyen, laufen, überlaut lachen, pfeifen und dergleichen

sollen sie sich sowohl auf der (iafsen insgemein, als auch besonders

wann sie in die Schule oder Kirche und aus denenselben gehen, gäntzlich

enthalten, auch sollen sie in Winter nicht auf den Eifs heltzeln noch

Schlittenfahren, u. in Somer nicht in Bächen oder Weyher baden, beydes

Gefahr und Übelstand zu vermeyden. Noch weniger sollen sie einander

schimpflich zunahmen oder vexiren, am allerwenigsten einander schlageu.

jagen, mit Steinen, holtz und Schneeballem. büchern und dergl. werfen,

oder sonst beleydigen. Solte aber auf ein und andere Weifse darwieder

angestofsen werden, wird alsdan ein Kluger Praeceptor sich nach denen

Umständen richten, die Verbrechere nach Verdienst züchtigen oder aber

>) D. h. nach dem Ermessen.
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Hey verwirkender halfsstarrigkeit des Schülers mit dem Pectore. oder

allenfals gar mit dem Inspectore wegen der Diseiplin eomuniciren.

:i) Das Lernen betrf. soll kein Schüler ohne Vorbereitung in die Schule

komen, sondern zu vorher seine Lection fleifsig lernen, das Kxercitium

zu haul'se machen und reinlich schreiben, auch den Autorem, der ex-

poniret werden solle, vorhero bedachtsam überlesen, wiedrigenfalfs. so

einer imparatus in die Schule körnt, soll er seine nachläfsigkeit nach

befinden hülsen. Unter der Lection sollen sie attent und aufmercksam

seyn. nicht plaudern noch etwas anderes vornehmen, so aber etwas

nöthiges zu reden wäre, soll solches in lateinischer Sprache von denen

Majoribus geschehen, ansonsten die Verbrechere zu bestrafen.

Wer seine bücher muthwillig innen und aufsen beschreibt, oder

sonst betleckt und besudelt, der soll gleichfalls nach befinden bestraffet

werden. Wer aber eines andern .'eine bücher auf einigerley Weifse be-

flecket oder die blätter. den band oder Umschlag zerschneidet, zerreiset,

zusaiiienpichet. soll nebst gebührender Strafe das buch, wan es zu sehr

verderbet ist. auf antreiben des possefsoris bezahlen.

Im übrigen sollen alle Schüler gegen einen jeden Praeceptorem

gebührenden Pespeet und Liebe haben, willigen Gehorsam zeigen und

mit ihren Fleifs und Aufmerksamkeit denen Praeceptoribus ihre Mühe
und Arbeit zu erleichtern, sich angelegen seyn Ursen. Wan aber wieder

alles Verhoffen ein oder den andern Schüler die Schlüge zu leicht vor-

komen, dafs er nur darzu lachet, und sich nicht befsern will, der soll

solche doppelt bekomen. oder in beyseyn des Inspectoris eine härtere

Castigation auszustehen haben.

Wer aus der Schul bleiben, und sich einer Kunst oder Handwerck

appliciren will, soll seinen Praeceptoribus vor die gehabte Mühe ge-

bührend dancken, Und wer sein Studiren auf höhern Schulen, Gymnasijs

oder Acadamien fortsetzen will, soll öfl'entl. valediciren und sich vor

undank hüten, sonst widrigenfalls soll ein schwartzes bret verfertiget

und der Nähme des Undanckbaren zu stets währender Schande an-

geschrieben werden.

Gleichwie nun dieses alles unsere Hochgräfl. gdgste Heirschaft

ernstlich wollen beobachtet Wilsen: alfs haben Sie sich jederzeit die

Änderung sothaner Ordnung nach erforderung derer Umbstände vor-

behalten, anbey aber gdgst. anbefohlen, dafs solche zu jedermans

Wifsenschaft öfTendlich publiciret — sofort nach jedesmahlig zu haltenden

jährl. Examine bey den wieder Anfang der öffendl. Schulversahilung

wiederhohlet — und zu .solchem Ende zur Schule also ausgefertigter

geliefert werden solle.

Uhrkundlich des hierunter gedruckten Hochgräfl. Gonsistorial

Secreti. So geschehen

Thurnau den 22. Aug. äo 1738.

L. S. (Ohne Unterschrift.)
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10.

Aus der Zeit des Werdens der bayerischen

technischen Hochschule.

Von Dr. A. Miller. Rektor der Königl. Ludwi^-Kreisrealschnle in München.

Als im Laufe der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts

die mehr naeh Art von Hochschulen organisierten polytechnischen

Schulen in Zürich. Karlsruhe und Hannover zu bedeutendem

Kufe gelangten, während die damals in Bayern vorhanden ge-

wesenen drei polytechnischen Schulen in München, Augsburg

und Nürnberg in der Schätzung der technischen Fachwelt nur

eine bescheidene Rolle spielten, fühlte man auch hier das Be-

dürfnis, reformatorisch einzugreifen und dem technischen Fach-

studium durch gründliche Umgestaltung des gesamten höheren

technischen Unterrichtswesens mit besseren Bildungsanstalten

entgegenzukommen, als bisher in den genannten drei bayerischen

polytechnischen Schulen und dem mit jener von München ver-

bundenen und an dieselbe anschliessenden sog. Ingenieurkurs

vorhanden waren.

Aber die Frucht dieser Bestrebungen reifte langsam. Das

ganze Jahrzehnt von 18.r>0- 18<>0 verging mit Beratungen über

diese schwierige Umgestaltung. Vier Beratungs-Konunissionen

waren während dieser Zeit zu erwähntem Zweck einberufen

worden, und schliesslich hatte noch Professor Jolly, der damals

den Lehrstuhl der Physik an der Universität München inne

hatte, ein sehr beachtenswertes (Jutachten zur Sache erstattet.

Auch Baurat Bauernfeind. Professor der Bau- und Ingenieur-

schule München, die Ende der fünfziger Jahre mit zwei Jahres-

kursen aus dem früheren Ingenieurkurse sich entwickelt hatte

und durch Bauernfeinds und Neureutbers hervorragende Lehr-
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thätigkeit kräftig aufblühte, hatte bereits EiniluSS auf die in Be-

ratung stehende Organisation gewonnen, als endlich 1801 ein

Organisations-Entwurf zu Stande kam. welcher von der Regierung

dem Landtage zur Beratung und Genehmigung der erforderlichen

Geldmittel vorgelegt wurde, dessen Vaterschaft aber sowohl von

Jolly, als von Bauernfeind entschieden abgelehnt wurde. Und
dazu hatten diese ausgezeichneten Schulmänner allen Grund. An
der Wiege des Kindleins hatten keine gütigen Feen gestanden.

So hatte es sich denn zu einem Zwitterding ausgewachsen, nicht

mehr ganz Mittel-, noch viel weniger Hochschule, ohne orga-

nische Verbindung mit den getrennt zu errichtenden Fachschulen,

nämlich einer Bau- und Ingenieurschule in München und einer

Fabrik-Ingenieurschule in Augsburg, ein Ergebnis, das verständ-

lich wird aus der Mitarbeit der an der Konservierung der alten

Zustände am meisten Beteiligten und aus dem ganzen Geist der

Reaktionsperiode der fünfziger Jahre, dem die bestehende aka-

demische Freiheit der Universitäten schon wenig nach Geschmack
war, geschweige dass an eine Ausdehnung derselben auf eine tech-

nische Hochschule zu denken war. Galten doch die technischen

Studierenden als besonders verdächtig, und die Erinnerung an

die politische Haltung der Zöglinge der ('>cole polytechnique in

Paris, so wenig mit dieser ganz anders gearteten Einrichtung

irgend eine Vergleichung berechtigt war. wirkte nicht günstig.

In diesem Stadium glaubten die damaligen Polytechniker

in Bayern sich auch selbst ihrer Haut wehren zu sollen, und

es ist vielleicht kulturhistorisch nicht ganz uninteressant, die

Denkschrift , welche sie damals an die Kammer der Abgeordneten

richteten, nachdem sie schon vorher sich mit einer Immediat-

Eingabe direkt an den König Max II. gewendet hatten, wieder

an das Licht zu ziehen. 1

)

Im Jahre 1800 war es gelungen, die von Augsburg aus-

gegangenen und in München kräftig in die Hand genommenen Be-

strebungen auf Zusammenfassung der Polytechniker Bayerns

durch Gründung des „Allgemeinen Polytechniker-Verbandes" 2
)

') Die Denkschrift ist niemals im Huchhandel erschienen, sondern nur

in die Hände der Abgeordneten und der an ihrer Abfassung mitwirkenden

Polytechniker (zu denen der Einsender dieses Aufsatzes irehört) gelangt, so

dass sie jetzt nirgends als im Privathesitz zu finden ist.

-') Aus diesem Verband hat sich später unter geänderten Verhältnissen

die noch heute an der technischen Hochschule München hestehende Studenten-

verbindung „Polytechnischer Klub" herausgebildet.
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zum Ziele zu führen, ein Verband, dem fast alle damaligen

Studierenden der drei bayerischen polytechnischen Schulen an-

gehörten, und in dessen Organisationsrahmen sich «auch die zu

dieser Zeit vorhandenen, aber nicht behördlich anerkannten beiden

Korps Cisaria und Rhenopalatia eingefügt hatten. Von diesem

Verband wurde die Vertretung der Polytechniker in die Hand
genommen und vom ersten Präses desselben 1

), im Verein mit

seinem Freunde Karl v. Hofmann 2
), dem damaligen Senior der

Cisaria. die erwähnte Denkschrift verfasst, welche helles Licht

auf die damaligen Zustände zu werfen geeignet ist und daher

hier Im Wortlaut folgen möge:

lieber die

Reorganisation
des

technischen U n t erri c h t s w e s e n s

in

Bayern.

Kino Denkschrift,

eingereicht

an die hohe Kammer der Abgeordneten
von den

Polyteehnikem Häverns.

Ontta envat lapidem. non vi, ged

sftepo radendu.

München 1861.

Druck der J. D e «i c h 1 er'sehen Offlein.

Nicht ohne langes Bedenken haben wir zu dem Schritte uns

entschlossen, in einer besonderen Denkschrift unsere Anstände und

Wünsche bezüglich der Reorganisation der technischen Lehranstalten

darzulegen, nachdem wir auch in ähnlicher Angelegenheit schon gegen

Schluss des vorigen Jahres uns allerehrfurchtsvollst direkt an Seine

Majestät den König gewendet hatten.

Wir verkennen keineswegs das Missliche dieses Unterfangens;

man wird uns entgegenhalten, wie es denn möglich sei, dass die. welche

selbst noch Schüler sind, und als solche mitten im Drange der Verhält-

nisse sieb befinden, einen hinreichend freien Blick über dieselben ge-

l
) Dem ennd. inir. Gustav Ebermayer aus Nenzenheim.

-) Stml. jur. aus Landsbut, f 1S»>8.
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Winnen können, um sich hier ein Urtheil erlauben zu dürfen. Man

wird uns den Vorwurf der Impietät machen, weil der Kampf gegen

herrschende Missbräuche, gegen verfehlte Principien unwillkührlich auch

gegen deren Träger gerichtet erscheint, und. wo dieselben den Poly-

technikera näher stehen, auf die Pietät der Letzteren ein schlimmes

Licht fallen lässt.

Trotz dieser misslichen Umstünde haben wir uns zu dem Schritte

entschlossen, in dem Bewusstsein, dass man, wo es sich um den Sieg

guter Principien handle, wo es gelte, auch nur ein Weniges beizu-

tragen zur Begründung richtiger, zum Sturze falscher Ansichten, der

Rücksicht für das allgemeine Bestp alle Einzelrücksichten nachsetzen

müsse. Auch das Urtheil über ihre eigenen Verhältnisse dürfte man

den Polytechniken! nicht so schlechtweg abstreiten: denn bei Leuten

von dem Alter und dem Bildungsgrade der Polytechniker (welch' letzterer

freilich nur zu oft von dem grossen Publikum missachtet wird), kann

man doch mindestens eine detaillirte Einsicht in die innere Maschinerie

ihrer Anstalt und damit auch in die Gebrechen, welche Abhülfe heischen,

voraussetzen.

Um also beurtheilen zu können, in wie weit die neue Organi-

sation der höheren technischen Lehranstalten angethan sei, die Uebel-

stände derselben zu verbessern, mögen nachfolgend einige Hauptmängel

in ihrer bisherigen Einrichtung angegeben werden. Wir sprechen hier

natürlich nur von den polytechnischen Schulen, da durch sie haupt-

sächlich das höhere technische Unterrichtswesen in Bayern bis jetzt

vertreten war.

Ein Hauptübel, an welchem bisher die polytechnischen Schulen

krankten, war die mangelhafte Vorbildung der Polytechniker.

Ueber diesen Punkt können wir uns kurz fassen, da unter allen Sach-

verständigen hierüber nur eine Stimme ist. Hatte der Gymnasiast,

welcher die polytechnische Schule bezog, an technischer Ausbildung

zu wenig, so fanden sich bei dem ( Jewerbeschüler umgekehrt bedeutende

Lücken in seiner humanistischen Bildung, und wir glauben, diese

in doppelter Art einseitige Vorbildung mit Hecht als eine der vorzüg-

lichsten Quellen der Missstünde am Polytechnikum ansehen zu dürfen.

Es wurde diese mangelhafte Vorbildung auch das Haupthindemiss für

eine angemessene Fortbildung an demselben, denn der Unter-

richt musste den verschiedensten Bildungsstufen angepasst sein. Man
suchte sich dadurch zu helfen, dass man im Allgemeinen die äussere

Form der Vorträge von den Universitäten entlehnte, im Uebrigen aber

die Sache ähnlich wie an Gewerbeschulen einrichtete. Es waren also

für jeden Curs bestimmte Vorträge vorgeschrieben, welche man hören

musste, und aus welchen an einer polytechnischen Schule jährlich zwei-

mal, an der anderen viermal, an der dritten ganz nach Belieben des

zuständigen Professors auch noch öfter Examina gemacht werden mussten,
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deren Resultat Ober das Vorrücken in den nächsten Ours entschied.

Ausserdem war der Collegienzwang mit Strenge durchgeführt, das heisst.

man sah nicht nur, wie das nicht mehr als billig ist. darauf, dass, im

Allgemeinen die Collegien fleissig besucht wurden, sondern es überzeugte

sich der treffende Professor auch durch Verlesen der einzelnen Namen
von der Anwesenheit seiner Schüler, und wer auch nur in einer einzigen

Unterrichtsstunde gefehlt hatte, konnte zur Verantwortung und Be-

strafung gezogen, und in Wiederholungsfällen ganz entlassen werden.

Ja, an einer der drei polytechnischen Schulen galt selbst Krankheit nur

zweimal als Entschuldigungsgrund: wer zum drittenmale sich als krank

entschuldigen Hess, wurde überhaupt für untauglich zu einem technischen

Berufe erklärt.

Diese Einrichtungen trafen aber bei der grossen AltersVerschieden-

heit der Polytechniker nicht nur ganz junge Leute von kaum 15— H>

Jahren, für welche sie wohl ursprünglich berechnet waren, sondern

auch die Mehrzahl der übrigen Polyteehniker zwischen IS und 22 Jahren.

In diesem Alter aber ist doch der Charakter meist schon zu weit aus-

gebildet, als dass sich durch Schulzwang Etwas erreichen Hesse, wo

nicht der freie Trieb zum Studium schon von selbst da ist. Wer nur

gezwungen den Hörsaal besucht, hat auch dort Gelegenheit genug, sich

während des Vortrags mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen, als

mit denen, von welchen eben die Hede ist. ihm nützt also der Schul-

zwang nichts: für den Fleissigen aber bedarf es doch wahrlich des

Zwanges nicht, um ihn zum eifrigen Besuch der Lehrstunden anzuhalten,

er kann sich im Gegentheil durch solche Einrichtungen nur gedrückt

fühlen, ihm wird «las Studium dadurch mehr oder weniger verleidet

werden. In allen Unterrichtsanstalten war und ist noch eine Anzahl

solcher vorhanden, welche trotz aller angewandten Mittel zu Grunde

gehen, und selbst bei Handhabung des strengsten Schulzwanges dürfte

die Aufgabe zu schwer sein, diese Unrettbaren zu retten. "Wer bis zu

einem Alter von et wa '20 Jahren noch nicht zu der Einsicht gekommen ist,

dass in der Hauptsache Jeder seines Glückes Schmied sei. dem wird

man es vergeblich durch Zwangsmassregeln begreiflich zu machen

suchen.

An den Universitäten kennt man dieses Zwangsprincip nicht und

ist, wo man sich zu Experimenten damit einliess. immer wieder auf

die vollständige Lern- und Lehrfreiheit zurückgekommen, weil sie mehr

leistete als aller Zwang. Wir berufen uns hier auf das Zeugniss eines

hochgeachteten akademischen Lehrers. Dr. Scitz, gegenwärtig Rektor

der Universität München, welcher sich in seiner Antrittsrede also ver-

nehmen lässt: «Gross sind die Vortheile, welche die Studienfreiheit

bietet. Wr

ie allen organischen Wesen die Sonne Bedürfniss für ihre

rechte leibliche Entwicklung ist. so kann der Geist nur im ungehemmten

Genüsse der Wahrheit und des Lichtes der Wissenschaft seine natur-

Digitized by Google



186 Mitteilungen d. Oes. f. deutsche Erziehuiigs- u. Schulgesch. X.

gemässe Ausbildung gewinnen. Alle Zwangsvorkehrungen haben sich

nach dem übereinstimmenden Gutachten aller Fakultäten eher hemmend
als fördernd gezeigt. Seit ihrer Beseitigung werden die Vorlesungen

besser besucht, sind die Ergebnisse der Staatsprüfungen befriedigender

geworden. Die akademische Freiheit ist die beste Vorschule für das

Leben. Nur bei freier Selbstbestimmung bildet sich der Charakter,

gedeiht der wahre Lebensmut h.~ Einem solchen Zeugnisse haben wir

Nichts weiter beizufügen.

Ebenso deprimirend wie der Scltulzwang wirkte auf jeden charakter-

vollen Polytechniker die Behandlung von Seite seiner Vor-
gesetzten. Machten diese zuweilen zwischen älteren und jüngeren

Leuten, solchen die vom Gymnasium und solchen die von Gewerbe-

schulen kerkommen. einen sichtlichen Unterschied, so erzeugte dies

natürlich böses Blut, da doch alle Polvteehniker als solche gleich-

berechtigt sind. Man wollte aber bei der grossen Altersungleichheit

nicht alle Polvteehniker wie erwachsene Jünglinge behandeln, und zog

es daher von mancher Seite vor, um eine Gleichheit herzustellen, nach

dem Grundsatze: „In dubio ad minus", sie alle noch als halbgewachsene

Knaben zu betrachten. Leicht Hessen sich hier der einzelnen Beispiele

viele anführen, allein um den im Anfang ausgesprochenen Grundsätzen,

dass wir nur gegen Principien, nicht gegen Persönlichkeiten ankämpfen,

getreu zu bleiben, sei hier nur erwähnt, dass z. B. selbst in den oberen

Cursen die Polvteehniker von manchen ihrer Lehrer mit Ehrentiteln

belegt wurden, welche nichts weniger als geeignet waren, besondere

Lust zu ihrem Stande in ihnen zu erwecken, oder die Achtung der

Aussenwelt vor den Polytechnikern zu erhöhen.

Diese mangelnde Achtung der Aussenwelt vor dem Poly-

techniker hatte einen sehr schlimmen Einfluss, da namentlich der Jüng-

ling, nur wenn er sich seinen Leistungen entsprechend geachtet weiss,

mit rechter Lust und Freudigkeit seine Obliegenheiten erfüllen wird.

Von dem Publikum aber, und zwar nicht nur von den ungebildeteren,

sondern auch von Leuten hoher, einflussreicher Stellung wurde bisher

der Polytechniker nicht anders, denn als eine kleine Variation von einem

Gewerbeschüler angesehen und im Verhält niss zu seinem Bildungsgrade

mit wahrhaft indignirender Geringschätzung behandelt. Auch hier wären

eine Menge Beispiele anzuführen, wenn es für nöthig gehalten würde»

eine so bekannte Thatsache erst noch durch einzelne Beispiele zu be-

legen. Den Polytechnikern aber war es unmöglich, durch gemeinsames

kräftiges Auftreten diese Vorurtheile der Welt zu bekämpfen, da ihnen

bis jetzt alle Zusammenkünfte unter sich und damit indirekt auch alles

gemeinsame Handeln streng verboten war. Dass aber durch solche

Missverhältnisse dem Polytechniker die Lust und Freude zu seinem

Fach abhanden kommt, dass gerade die charaktervollsten am empfind-

lichsten berührt und viele intelligente Köpfe vom Besuch der poly-
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technischen Schule abgeschreckt werden und lieber einer andern Carriere

sich zuwenden, wird Niemand unerklärlich finden.

Doch die herrschenden Mangel bezogen sich nicht allein auf die

Lage der Schüler, sondern es muss hier auch auf einen Punkt hin-

gewiesen werden, zu dessen Besprechung man uns aus den gleich

Anfangs angeführten Gründen kaum das Recht zuerkennen möchte,

obwohl gerade in diesem Punkt Niemand ein so sicheres Urtheil sich

bilden kann, als der Schüler selbst. Wir meinen den theilweisen Mangel

an tüchtigen Lehrkräften. Daran trug besonders das System der

Decentralisation Schuld, welches in dem verhältnissmässig kleinen Bayern,

für das eine polytechnische Schule hingereicht hätte — ganz Frank-

reich hat nur eine einzige — drei solcher Anstalten entstehen Hess.

Dadurch wurden die Lehrkräfte so zersplittert, dass keine einzige der

drei Anstalten durchaus ausgezeichnet besetzt war, und etwa auch im

Auslande Ruf bekommen hätte; denn bei den Ausländern, welche etwa

noch an der polytechnischen Schule Münchens sich befinden, ist es mehr

als zweifelhaft, ob sie durch den Ruf der Anstalt, oder nicht vielmehr

durch die Stadt selbst angezogen wurden. Für einen recht tüchtigen

Lehrer aber konnte die Stellung als Professor einer polytechnischen

Schule nicht einmal sehr verlockend sein, da vor Allem schon die

materielle Seite als nicht sehr glänzend sich darstellt, und die poly-

technische Schule in der Art natürlich mit keiner Universität concurriren

konnte. Der Gehalt eines Professors an der polytechnischen Schule

konnte nie so hoch steigen, wie er einer wissenschaftlichen Celebrität

von jeder Universität geboten wird, abgesehen davon, dass die Stellung

der Lehrer durch ihre Abhängigkeit von einem ständigen, nicht wähl-

baren Rektor keine sehr freie und angenehme sein konnte. Diese Ab-

hängigkeit hatte die schlimme Wirkung, dass nach der individuellen*

möglicher Weise einseitigen Richtung, welcher der Dirigent mit „seiner*

Anstalt zusteuerte, wohl oder Übel von den Professoren Einer nach dem
Andern die Segel richten musste.

Zudem standen nun auch die polytechnischen Schulen nicht wie

die übrigen Unterrichts-Anstalten unter dem Cultusministerium, sondern

als Nebenreferat unter dem Ministerium des Handels und der

öffentlichen Arbeiten. Bei diesem ohnehin sehr umfangreichen

Departement war es leicht erklärlich, dass das Unterrichtswesen ganz

dem treffenden Referenten überlassen blieb, der sich speziell damit zu

befassen hatte. Dieses Referat führte bisher der derzeite Rektor des

Münchener Polytechnikums. —
War es einerseits vortheilhaft, dass der Referent auf diese Weise

Fachmann war, so wog dies nicht den ungeheuren Nachtheil auf, dass

Vorgesetzter und Untergebener hier in Wirklichkeit in einer Person

vereinigt waren, und somit die Appellation von einem an den anderen

rein illusorisch war. Dieses Verhältniss war allerdings nur faktisch,
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nicht der äusseren Form nach gegeben, indem nominell der genannt*

Referent nur über die Schulen in Augsburg und Nürnberg, über die zu

München aber ein anderer das Referat führte. Allein es leuchtet ein,

dass die Interessen der drei polytechnischen Schulen zu sehr verknüpft

sind, als dass das Referat über sie in Wirklichkeit getrennt werden

könnte, und so ist nicht zu verwundern, dass stets nur die Stimme des

einen Referenten massgebend blieb.

In nuce die Hauptmängel des jetzigen Polytechnikums sind:

1 ) Unrichtige und mangelhafte Vorbildung für dasselbe.

2) unrichtiges Fortbilden an demselben bei gänzlichem Mangel an Lern-

und Lehrfreiheit.

3) Decentralisation statt Vereinigung und dadurch

4) Mangel an guten Lehrkräften,

5) zu abhängige Stellung der Professoren von einem ständigen Rektor.

6) unzweckmässige Oberbehörde im Handelsministerium,

7) unfreie Behandlung grossentheils erwachsener Lpute und als Folge

davon

8) Stellung der Polytechniker im socialen Leben, die für nichts weniger

als eine bevorzugte und nur einigermassen ihrer Bildung entsprechende

angesehen werden kann.

Dass unter solchen Mängeln das jetzige Polytechnikum als

Zwitterding einer Hoch- und Gewerbeschule im Allgemeinen nur höchst

ungenügende Leistungen erzielen konnte, lag wohl eben so sehr in der

Natur der Sache, als dass diese Schäden einerseits und die siegreichen

»folge einer guten Organisation technischer Hochschulen in Nachbar-

staaten anderseits, nicht allein bei Sachverständigen, sondern auch bei

Laien den lebhaften Wunsch nach gründlicher Verbesserung unseres

technischen rnterrichtswesens hervorrufen mussten. Um diesem Wunscho
gerecht zu werden, erschien der der hohen Kammer zur baldigen Be-

rathung vorliegende Entwurf.

Ehe wir uns erlauben, auf dessen Beurtheilung überzugehen, mag
es vielleicht nicht ohne Interesse sein, bei der Art seines Werdens

etwas stehen zu bleiben. Wenn das alt« Sprichwort : „Gut Ding will

Weile haben" immer sich bewahrheiten würde, so dürfte die Güte des

neuen Entwurfes wohl mit Recht von Niemand in Zweifel gezogen

werden, da an seiner Schöpfung an 10 Jahre unter viermaliger Ein-

berufung von Berathungscommissionen gearbeitet wurde. Doch während

dieser ganzen Zeit wurde man nicht einig, was an die Stelle der immer

fadenscheiniger werdenden Einrichtungen der technischen Schule Besseres

gesetzt werden sollte, bis man im vorigen Jahre die Resultate aller

bisherigen Bemühungen dem Vernehmen nach an einen ausgezeichneten

Gelehrten der Münchener Universität zur Begutachtung übersandte.

Dieser schuf nun einen ausführlichen, zum Theil ganz neuen Plan und

legte ihn der dafür aufgestellten Berathungscommission vor. Von da
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ging er begutachtet an das Ministerium und in jüngster Zeit zur Vor-

lage an die hohe Kammer. Auf dem Weg von der Berathungscommission

durch das Ministerium bis zur Vorlage an die hohe Kammer scheint

aber der in seiner ersten Anlage gewiss ein organisches Ganze bildende

Entwurf im Sinne des alten Schulwesens fremdartige Zusätze er-

halten zu haben, welche die Harmonie des Ganzen nothwendig alteriren

mussten: eine Behauptung, die, abgesehen von anderen Wahr-

nehmungen, durch die Widersprüche des jetzigen Entwurfes selbst am

besten bewiesen ist.

Sollte nämlich der neue Plan Segensreiches schaffen und die alten

Miingel vollkommen beseitigen, so musste:

L Die Vorbereitung für die polytechnische Schule eine andere,

bessere werden.

II. Musste das Polytechnikum selbst zu einer technischen Uni-

versität erhoben werden, an welcher in den ersten Jahren eine Basis

für allgemeines Wissen — neben exacten Wissenschaften auch Ge-

schichte und Aesthetik etc. — gewonnen und dann zum speziellen

Fachstudium übergegangen werden sollte. Dass mit dieser Hochschule

zugleich alle Rechte einer Universität — Lern- und Lehrfreiheit,

Stellung unter dem Cultusministerium — verbunden werden mussten,

ergab sich als nothwendige Consequenz; ebenso auch, dass sie nvir

würde gedeihen können, wenn man mit entsprechender Besoldung

tüchtige Lehrkräfte berufen würde, gleichviel ob In- oder Ausländer;

denn bei Beurtheilung des Werthes wissenschaftlicher Kräfte darf nicht

der Heimathschein in Betracht kommen.

III. Endlich mussten die bisher getrennten Schulen in eine einzige

vereinigt werden.

Nur wenn der neue Plan diese 3 Anforderungen befriedigend zu

lösen wusste, hat er das Rechte auf Güte Anspruch zu machen. Sehen

wir nun an den einzelnen Punkten, ob der Entwurf in der That diesen

Forderungen gerecht wurde.

Wenn wir bei der Vorbildung beginnen, so muss man gewiss mit

grösster Anerkennung zugeben, dass durch die projektirte Schaffung

der Realgymnasien dem bisherigen Uebelstande mangelhafter Vorbildung

abgeholfen wurde, weil in diesem sowohl für humanistische Ausbildung

durch Betreibung von alten und neuen Sprachen und Geschichte, als

auch für die Vorbildung zu den exacten Wissenschaften durch den

Entwurf bestens gesorgt ist.

Anders aber steht es schon mit dem zweiten Punkt: Erhebung

des Polytechnikums zur Hochschule. Wohlweislich hatte man bei

Schaffung der Realgymnasien in dem ursprünglichen Entwurf darauf

Rücksicht genommen, dass alle Filcher der Mathematik, so weit sie

eine rein schulmässige Behandlungsweise — wie beständige schriftliche

und mündliche Ucbungen — erheischen, am Realgymnasium getrieben

10«
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werden, bis sie von einem freien Vortrag an einer Hochschule auf-

genommen und vervollständigt werden können. Durch die Real-

gymnasien sollte also eine technische Hochschule nicht allein ermög-
licht, sondern wenn die Fortbildung organisch sich anschliessen wollte,

sogar bedingt werden.

Aber die Ministerial -Vorlage brachte nichts weniger als eine

Hochschule: statt Lern- und Lehrfreiheit stellt sie einen noch ärgeren

Schulzwang in Aussicht, indem selbst jene, welche auf Staatsdienst

keinen Anspruch machen, alle Fächer hören, in allen Fächern Prüfungen

bestehen müssen, wodurch es geschehen mag, dass der Eine oder der

Andere, der z. B. Architekt werden will, wozu doch keine ausgezeichnet«

Kenntniss der Chemie erfordert wird, wenn er nicht auch hierin die

vorgeschriebene Note erlangt, ein Jahr für nichts verlieren, unter Um-
ständen im zweiten Jahr von der Anstalt gewiesen werden wird. Durch

diese Einrichtung wird man das neue Polytechnikum statt zu einer

freien gemeinsamen Anstalt des ganzen Volkes nur zu einem Er-

ziehungs-Instituto für Staatsdienst-Aspiranten machen, und auch diese

werden wohl der Mehrzahl nach nicht sehr Erspriessliches leisten, weil

man, statt einem freien Studium Bahn zu brechen, statt den Jüngling

durch Lernfreiheit zum eigenen Forschen zu ermuthigen, ihn wie bisher

zwingen wird, um in den halbjährigen Prüfungen zu reussiren, Alles

was man docirt, wenn es auch vom Standpunkte der neuen Wissen-

schaft noch so veraltet ist, so pünktlich als möglich zu memoriren;
weil man, statt durch freie Behandlung der Zuhörer die Wissenschaft

selbst in ihnen zu adeln, und so das ganze Institut zu heben, wohl

wieder, wie der § des neuen Entwurfs über „Schulzucht* verheisst,

beim Alten stehen bleiben und den Polytechniker, bei gleicher Vor-

bildung mit dem Universitäts - Studenten, dennoch als unmündigen

Schüler behandeln wird. Dennoch aber wird man wohl, wie es die

Erfahrung schon brachte, ihm zum Vorwurf machen, dass er im Ver-

gleiche mit den freien Bürgern anderer Hochschulen auf dem Gebiete

des höheren Wissens und in seiner Stellung im socialen Leben sich

nur Geringes zu erringen wisse. Ein Vorwurf, in der That so ungerecht,

als wenn ein Jäger den Falken, welchem er zuvor die Fittige stutzte,

damit er nicht in die Freiheit entfliehe, schilt, dass er die in den Lüften

fliegende Beute nicht erhasche!

Doch wollen wir selbst von jenen Erfahrungen absehen, dass

freie Hochschulen bei uns Deutschen wenigstens — bei andern

Nationen mag es anders sein — von jeher Besseres geleistet haben,

als Seminarien und andere Zwangsanstalten: wollen wir uns im Gegen-

theil überreden, dass uns Polytechnikern die Schulzucht besser an-

schlagen wird, als wenn wir aus dem Born der freien Wissenschaft als

freie, selbstbewusste Menschen schöpfen könnten, so fällt selbst mit

dieser Annahme nicht jeder Widerspruch, der zwischen der projectirten

Schöpfung der Realgymnasien und des künftigen Polytechnikums liegt,
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hinweg. Dadurch nämlich, dass am Realgymnasium fast alle jene

Fächer wie am Polytechnikum gelehrt werden, muss der Vortrag der

Professoren an diesen ein äusserst wissenschaftlicher, ein äusserst

gediegener werden; ist oder kann er aber dieses nicht sein, so bat

man eben mit wenigen Variationen am Polytechnikum zwei Jahre hin-

durch nichts als eine langweilige Wiederholung dessen, was man am
Realgymnasium gelernt hatte; wie aber — und hierin liegt der Wider-

spruch — wird man um 1400 fl. Lehrkräfte, die das nöthige eminente

Wissen haben, acquiriren und erhalten können, da das Ausland gerne

das Doppelte gibt, und bei uns noch überdiess der Lehrer durch die

Ständigkeit des Rektors in ein Abhängigkeitsverhältniss gesetzt wird,

das Mancher noch mehr als schlechte Bezahlung scheuen mag. Zugleich

aber wird wie bisher das technische Unterrichtswesen als Stiefkind

getrennt von den anderen Unterrichtsanstalten am Handelsministerium

belassen, eine Separation, welche gewiss nicht für vortheilhaft angesehen

werden kann.

Fand nun der zweite Punkt „Erhebung des Polytechnikums zur

Hochschule" in dem Entwurf keine Berücksichtigung, so hatte auch

der dritte, die Vereinigung aller Anstalten, kein besseres Schicksal!

Denn statt der Vereinigung bringt der neue Entwurf, im Widerspruche

mit dem Namen Polytechnikum, eine Zersplitterung in Bau- und Ingenieur-,

Polytechnische- und Fabrik-Ingenieurschule, die sich gewiss nur dadurch

enträthseln lässt, dass man allzuviel Rücksicht auf die Wiederverwendung

der sämmtlichen bisherigen Lehrkräfte genommen hat.

Denn in der That kann gemäss dem Entwürfe das ganze Poly-

technikum zu München mit allen seinen Lehrstühlen als die projectirte,

neue polytechnische Schule und die vereinigten Schulen Nürnbergs und

Augsburgs als neue Fabrik - Ingenieurschule auftreten. Wäre nicht

dieser Gesichtspunkt der massgebende gewesen, so ist es unbegreiflich,

wie man bei dem unmöglich unbekannten Nutzen der Centralisation

aller Fächer an den Universitäten und den technischen Hochschulen

Karlsruhe, Zürich und Hannover zu dieser nicht allein zwecklosen,

sondern sogar schädlichen Trennung kommen konnte. Denn nicht

allein dass es durch sie erfordert wird, an zwei Anstalten für die-

selben Fächer verschiedene Professoren anzustellen und zu bezahlen
und die in ihrer Vereinigung ganz guten naturwissenschaftlichen Kabinete

getrennt zu minder guten zu machen, so wird dadurch auch denen, dir

die Fabrik-Ingenieurschule besuchen, jede Gelegenheit entzogen, sich

eine allgemeine Bildung anzueignen, welche die fdr alle gleichmässig

zugänglichen philosophischen Curse einer einzigen Hochschule ge-

währen sollten. Durch diese Trennung wird man den grössten Theil

der Techniker zu den allereinseitigsten Fachmenschen machen, obwohl,

wie häufige Klagen Verständiger zeigen, auch für jeden gebildeten Fach,

mann Vielseitigkeit eine sehr empfehlenswerthe Eigenschaft wäre.

Doch noch von einem anderen Standpunkte aus ist Vereinigung
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eine dringende Notwendigkeit. Jedermann kennt die ungeheueren

Fortschritte, welche Nachbarstaaten durch zeitgemässe Organisation

ihrer technischen Anstalten erreicht haben, und welche ein um so

grelleres Licht darauf werfen, wie sehr bei uns in Bayern bisher im

Allgemeinen die Technik verkannt und unterschätzt war; die neue

Anstalt muss also auf der einen Seite jenen trefflichen mindestens

gleichkommen, auf der anderen grosse Vorurtheile bekämpfen, eine in

der That nicht leichte Aufgabe ! Aber statt die neue Anstalt zu diesem

Kampfe mit den» wirksamsten Mittel, der Einheit, auszurüsten, zerreisst

man sie selbst in Theile, die getrennt vielleicht nie über das Niveau

der Mittelmassigkeit sich emporschwingen werden. Hatte man doch an

die Fabel von dem Bündel Stäbe gedacht!

Man mag vielleicht als Grund dieser Trennung den Satz anfuhren,

dass in der Technik Theorie mit Praxis eng verbunden sein müsse und

letztere so deuten, dass schon an der Schule dem Jüngling haupt-

sächlich Gelegenheit zu praktischen Uebungen gegeben werden solle.

Diese Auslegung ist freilich eine nur zu häufig vorkommende, die aber

von keinem erfahrenen Lehrer bestätigt und nur von Jenen warm ver-

theidigt wird, denen der Nimbus praktischer Kenntnisse die Lücken

ihres theoretischen "Wissens nothdürftig verdecken muss, aber nie die-

selben ersetzen kann. Es ist diese Auslegung in der That eine gänzlich

falsche, weil, wenn der Jüngling einmal etwas Theoretisches tüdhtig

innc hat. er in kürzester Zeit nach seiner Entfernung von der Schule

die nöthige Praxis sich aneignen kann, während Der, welcher Praxis

und Theorie zugleich auf der Schule betreibt, wegen des sich sogleich

bietenden materiellen Nutzens ersterer sich ganz ergeben und in letzterer

nur mangelhaft sich ausbilden wird. Es ist also nicht nothwendig und

über die Leistungen der Anstalt entscheidend, dass die Bauschule in

einer mit Baudenkmälern reich versehenen Stadt, die Fabrikschule da-

gegen sich in einer spezifischen Fabrikstadt befinde, denn soviel, als an

der Schule zur besseren Ansicht nöthig ist, bietet sowohl im Bau- wie

Maschinenwesen jede grössere Stadt.

Am auffallendsten bei der ganzen Trennung aber mag es wohl,

sein, dass jene Anstalt, um derentwillen man eigentlich das Poly-

technikum als Vorbereitung schaffen wollte, die Bau- und Ingenieur-

schule mit keinem Worte im Entwurf erwähnt wird und somit wohl

gänzlich isolirt von ersterer stehen soll, als schäme sie sich, mit jenem

Institut, durch welohes ihr das Leben erhalten wird, verbunden zu sein.

Es ist freilich wahr, ihrer inneren Einrichtungen wegen brauchte man
sie im Entwurf nicht zu erwähnen, denn durch ihre trefflichen Pro-

fessoren, durch die freie Behandlung der Wissenschaft und ihrer Hörer,

die ohne Collegienzwang im Allgemeinen gewiss nicht zur Klage der

Nachlässigkeit Veranlassung geben, ist die Ingenieurschule ohnehin
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schon wenigstens faktisch zur Hochschule geworden: aber immerhin

besser möchte es sein, wenn sie als Zweig eines homogenen Ganzen

mit der polytechnischen Schule in innige Verbindung käme, und ohne

Zweifel würde diese Einheit beiden Anstalten zum Nutzen gereichen.

Aber natürlich, so lange die letztere keine wahre Hochschule wird, ist

es in der That leicht begreiflich, wenn man diese und die Ingenieur-

schule als ungleichartige Theile betrachtet und nicht gerne die faktische

Hochschule mit einer wahren Schule, das anerkannt Vortreffliche mit

einem mehr als zweifelhaft Guten zusammenwerfen will, weil leicht da-

durch der Ruf der ersteren in ein schiefes Licht kommen könnte.

Der neue Entwurf hat also, wie wir zeigten, für die beiden

unter Nr. II. und III. erwähnten Uebel keine Heilmittel und es lässt

sich leicht voraussehen, dass der neue Entwurf, angenommen, als

theueres Experiment, über kurz oder laug, unbeeinflusst von Sonder-

interessen, zuletzt:

1) zur Vereinigung der technischen Anstalten,

2) zur Stellung unter das Cultus-Ministerium,

3) zur Erhebung der polytechnischen Schule zu einer Hochschule

führen muss.

Auf dieser wird auch in Bayern dann einmal der Technik ein

würdiger Sitz angewiesen und in den Herzen ihrer Jünger wahre

Liebe für die Wissenschaft entflammt und ein solches Resultat erzielt

werden, dass sie mit allen Nachbarstaaten den Kampf der Concurrenz

ehrenvoll bestehen kann.

So die Denkschrift, Einige Schwierigkeiten hatte noch deren

Verteilung hei den Landtaps -Abgeordneten. Erst als der da-

malige Abgeordnete Schlör (der spätere Handelsminister) für

dieselbe eintrat, ordnete der Kammer- Präsident, Graf Hegne-

berg-Dux. die Verteilung an, während der Präsident der Reiehs-

rats-Kammer, Freiherr von Stauffenberg, die Verteilung in

dieser sofort vornehmen Hess. Welches die Wirkung der Denk-

schrift war, lässt sich schwer sagen. Zur Aufklärung der Ali-

geordneten und vielleicht auch mancher Anderer mag sie immer-

hin, wenn auch nur als eine „gutta*
4 im Strome des übrigen

Materiales beigetragen haben. Jedenfalls ist das, worauf die

Denkschrift abzielte, wirklich erreicht worden: der bekämpfte

Entwurf ist gefallen und anstatt dessen der Wunsch des Land-

tages an die Krone gebracht worden, es wolle „als Gipfelpunkt

des technischen Unterrichts nur eine einzige polytechnische
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Schule, bezw. eine technische Hochschule mit Unterscheidung

von Abteilungen für besondere Fachwissenschaften errichtet

werden", ein Wunsch, dem im Landtagsabschied vom 10. No-

vember 1861 die thunlichste Berücksichtigung zugesagt wurde,

und der endlich, vorzugsweise durch Bauernfeinds Verdienst, im

Jahre 18(>4 die Reorganisations-Verordnung zur Folge hatte,

welche die Grundlage für die Schöpfung der von den Poly-

technikern unter heissen Kämpfen angestrebten wirklichen

technischen Hochschule gebildet hat.
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Geschäftlicher Teil.

Bericht über die Thätigkeit der Bayerngruppe der

Gesellschaft für deutscheErziehungs-und Schulgeschichte
seit 13. Mai 1899.

Die (icneralversammlung der Bayerngruppe vom 18. Mai 1S!>!>

hatte beschlossen, mündlich und schriftlich beim bayerischen Kultus-

ministerium zu petitionieren, damit dasselbe im Bundesrat durch den

bayerischen Bevollmächtigten für Stabilisierung des Reiehszu-
schusses wirke. Demgemäss wurde nicht bloss eine Eingabe gemacht,

sondern es meldeten sich auch drei Mitglieder des Ausschusses, die

Herren Prälat Prof. Dr. Mach, Gymnasiallehrer Dr. Knoll und Gymnasial-

professor Dr. Krallinger, zur Audienz bei Sr. Excellenz dem Herrn

Staatsminister Dr. von Landmann, welcher in wohlwollender Weise die

zweckförderliche Behandlung unserer Petition in Aussicht stellte. Auch

Herr Ministerialrat Dr. Bumm als Referent sagte der Deputation eine

wohlwollende Behandlung der Angelegenheit zu.

Die seit den letzten Herbstferien einberufenen Sitzungen des

Ausschusses, der Redaktionskommission und des Kuratoriums hatten

vor allem den Zweck, die Fertigstellung der bayerischen Biblio-

graphie zu fördern, die Herausgabe eines neuen Bayernheftes
der „Mitteilungen" einzuleiten und durch Vorbereitung einer

eigenen bayerischen Publikation das Interesse für die Thätigkeit

der Bayerngruppe noch weiter auszubreiten und zu vertiefen. Auch die

Veröffentlichung der bayerischen Schulordnungen wurde nicht

aus dem Auge verloren.

Der Termin für die Herausgabe der Bibliographie musste zur

Sicherung einer gewissen Vollständigkeit abermals hinausgeschoben

werden: jedoch wird von den beteiligten Herren fleissig daran gearbeitet,

und es besteht Aussicht, dass das Resultat dieser Bemühungen im

kommenden Sommer zur Veröffentlichung gelangt.
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Den Erfolg der Beratungen und Korrespondenzen über Heraus-

sähe eines zweiten Bayernheftes der „Mitteilungen" veranschaulicht das

vorliegende Heft.

AllSSChtlSfl und Kuratoriuni beschlossen ferner im Vollzuge einer

Vereinbarung auf der letzten (JeneralVersammlung der Bayerngruppe,

mit Hilfe der von der bayerischen Regierung gewährten Zuschüsse eine

eigene bayerische Publikation im Format und in der Ausstattung der

„Mitteilungen'' unter dem Namen „Beiträge zur bayerischen Schul- und

Krziehungsgcschichte" zu veranstalten. Die einzelnen Hefte werden

den Mitgliedern der Bayerngruppe iti je einem Exemplar unentgeltlich

zur Verfügung gestellt werden. Darin sollen vor allem jene Aufsätze

und Mitteilungen aus dem Bereiche der bayerischen Erziehung«- und

Schulgeschichte niedergelegt werden, welche für die Veröffentlichungen

der Gesanitgesellschaft. au denen die Bayerngruppe nach wie vor regen

Anteil zu nehmen wünscht, weniger geeignet erscheinen. Ueber diesen

Punkt schweben jedoch z. Z. Verhandlungen zwischen Herrn Professor

Dr. Kehrbach und dem Ausschusse der Bayerngruppe.

Die Vorbereitung der Herausgabe der bayerischen Schulordnungen

ist immer noch in kein befriedigendes Stadium der Entwicklung ge-

kommen. Indes besteht jetzt die Hoffnung, dass es gelingen werde.

Interessenten für die Arbeit in den verschiedenen bayerischen Stamme:--

gebieten zu gewinnen und SO dein Ziele allmählich näher zu rücken.

Dr. Johann Baptist Krallinger. K, (iymnasialprofessor.

/. Z. erster Schriftführer.

Digitized by Google



Geschäftlicher Teil. Bericht über die 7. Oeneralversainmlunf: etc. 147

Bericht

über die siebente ordentliche General -Versammlung der

Oesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte.

Mittwoch, den 2. Mai 1QO0, nachm. 6 Uhr,

im KonfeaMizsaale des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums

zu Berlin.

Tage so rd nntig:

1. Allgemeiner Rückblick auf das abgelaufene Verwaltuiursjahr durch den

ersten Vorsitzenden. Geh. Rejr.-Kat Prof. Dr. M üneh.

2. Rericht de> ersten Schriftführers. Prof. Dr. K. Kehrbach, über die

wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Gesellschaft und die Thütigkeit

der (i nippen.

.5. R» -riebt d«-> Schatzmeisters Prof. H. Fe ebner.

4 Aeuderung der Rätzlingen.

5, Mitteilungen.

Inhalt des Protokolls:
1

Der I. Vorsitzende der Gesellschaft, (leb. Rat Prof. Dr. Münch,
eröffnet die (ieneral- Versammlung und giebt nach Erledigung einiger

brieflichen .Mitteilungen von auswärtigen Mitgliedern eine Uebersicht

über das abgelaufene Verwaltungsjahr und die gegenwärtige Lage der

Gesellschaft. Ohne sieh nach aussen hin wesentlich verändert zu halten,

hat die Gesellschaft doch infolge der vom Keieh bewilligten l'ntei-stützung

von ItOOX) Mark eine innere Wandlung erfahren, insofern ihre Grundlagen

andere geworden sind. Da die Gesellschaft jetzt ein „Eingetragener
Verein" werden muss. wurden die Statuten mit juristischer Heihilfe

umgearbeitet.

Das Erscheinen der von der Gesellschaft herausgegebenen Publi-

kationen hat keine Störung erlitten. Für Redaktionsbureau und Ge-

SChfiftsleitung der Gesellschaft sind Ende des Berichtsjahres neue

Lokalitäten in dem Gebäude der „Alten Urania". Herlin XW.. Invalideu-

strasse 57—(12 gemietet worden.
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An zweiter Stell«4 erstattete Prof. Dr. Kehrbach seinen Bericht

über die. wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Gesellschaft und die

Thätigkoit der Gruppen 1

). Dem Vortragenden wurde der Dank der Ge-

sellschaft für seine Mitteilungen und - seine gesamte Thiitigkeit aus-

gesprochen, der auch auf seine Mitarbeiter ausgedehnt wurde.

Darauf berichtete der Schatzmeister der Gesellschaft, Professor

Fechner. über die Finanzverhältnisse, die einen zufriedenstellenden

Stand zeigen. Auch ihm wird durch den 1. Vorsitzenden der Dank der

Gesellschaft ausgedrückt

.

Ueber die notwendig gewordene Statutenänderung berichtete eben-

falls Prof. Fechner. Der Zweck dieser Aenderung ist. den Statuten

eine solche Form zu geben, dass die Gesellschaft gemäss den Be-

stimmungen des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches ein -Eingetragener

Verein" werden könne. Die neu ausgearbeiteten Statuten wurden en

bloc einstimmig angenommen, um sie der Behörde zur Genehmigung

vorlegen zu können.

(Unterschriften.

') Hierüber wird in einem der nächst. -n Helte ein ausführlicherer Bericht

gegeben werden
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11.

Zur Geschichte der Schule in Pyritz (1590-1757).
Von Geh. Archivrat Dr. von Bülow in Stettin.

Die wenigen Nachrichten, welche uns über die älteste Ge-

schichte des pommerschen Schulwesens Auskunft geben, hat Ober-

lehrer Dr. Wehrmann nach dem pommerschen Urkundenbuch zu-

sammengestellt 1
); ob die in Vorbereitung befindliehen nächsten

Bände dieses Werkes weitere Beiträge bringen werden, muss

abgewartet werden. Jedenfalls dürfte aber die erhoffte Ernte

immer nur in vereinzelten, wenn auch noch so wichtigen Notizen

bestehen, denn ein zusammenhängendes Material, aus dem eine

Geschichte des pommerschen Schulwesens zusammengestellt

werden könnte, giebt es aus vorreformatorischer Zeit nicht. Die

Kundgrube, aus der geschöpft werden muss, sind ausschliesslich

die Akten der durch die Reformatoren eingeführten Kirchen-

visitationen und der damit zusammenhängenden Verhandlungen.

Leider fehlt es in Pommern noch immer an einer Bearbeitung

dieses gerade hierfür überreichlich vorhandenen Materials, so dass

bis auf Weiteres man sich wie bisher darauf wird beschränket:

müssen, die auf die Schulen bezüglichen Teile herauszugreifen

und mit deren Veröffentlichung fortzufahren-).

Die Grundlagen, auf denen das evangelische Schulwesen in

Pommern sich aufbaute, sind in den pommerschen Kirchenordnungen

enthalten, deren älteste vom Jahre 1535 von Bugenhagen stammt 8
),

während die vermehrte Kirchenordnung von 1503 von den drei

') Mitteilungen, l. .Tahrg, 1*91, S. 195.

'-') Vgl, meine Beitrage ?.. Gesch. d. pomin. Schulwesens im 10. Jahrh.

Baltische Studien. SO. Jahn.'., 1**0, S. 329 ff.

M Mit geschichtlicher Einleitung neu herausgegeben von Dr. Wehrmann.
Halt, Stud., Jahrg. 4.5. 1893, S. l'JS ti.

Mitteilungen d. Co«, f. deutsche Erzieh.- u. Scliulgesehiclite. X 3 1900. 11
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Superintendenten Paul von Rhoda, Jacob Runge und Georg

von Venediger verfasst ist
x
). Wie sich nun auf Grund dieser

allgemeinen Bestimmungen das pommersehe Schulwesen in den

verschiedenen Städten gestaltete, wie in den nach evangelischen

Prinzipien neu organisierten oder überhaupt erst neu gegründeten

Schulen zugleich dem örtlichen Bedürfnis Rechnung getragen

wurde, das wird ersichtlich aus den zahlreichen, vielfach tiberein-

stimmenden, aber doch auch wieder von einander verschiedenen

Lokalschulordnungen, wie sie in den Kirchenvisitationsakten

enthalten sind. Die Schulordnungen der grösseren pommersehen

Städte, wie Stettin, Stralsund, Greifswald etc. sind bereits ver-

öffentlicht: dagegen ist unsere Kenntnis von Schulordnungen

weniger bedeutender pommerscher Städte eine sehr geringe. Die

folgenden Beiträge zur Schulgeschichte von Pyrit z sollen dazu

dienen, die nach dieser Richtung hin bestehenden Lücken aus-

füllen zu helfen.

Relatio der gehaltenen Visitation in der Stadt Pyrite.

15. Febr. 1590.«)

Schulordnung.

Die Herren Visitatores lassen sieh die beygefügte 3
) der Scholen zu

Pyritz ordinem lectionum und nioduni diseipliuae. auch der praeeeptoren

bifs daher angewanten zimliehen Vleiffl gefallen, wollen und befehlen

inen liieniit. das sie hiefort bei solcher der lectionum Ordnung und

diseiplinae modo ingleiehen VIeifs bleiben und vort fahren, in allem auch

die Kirchenordnung in capite de scholis in Acht haben.

Und dicselbigen sollen insunderheit Vleis thun. das sie die Kinder

im heiligen catechismo und initiis verae pietatis wol unterrichten und

üben mugen, in den lcctionibus saeris one alle common! und Glossen

ipsas res treiben, die Knaben zur heiligen Schrift! gewenen, das sie die-

selbige zugleich mit dem abc fassen und sieh einbilden mugen: sie auch

zu vleissigem Gehör der Predigten au Son- und andern heiligen und

Werckeltagcn wen gepredigt wirt ermanen und halten, bifsweilen von

in fragen, was sie behalten halten, da es gleich auch nur ein Spruch der

Sehrifft sein solte.

Neben diesem sollen sie aufl' der Knaben Sitten gute Acht gelten,

was an inen rngeburliohs in einen oder andern geschehe, in dem alshalt

>> Kerckenordening Im Lande tho Painern pp. Wittemherg 1-">«J3. Der

5. Theil Von den Schulen findet sich bei Vormbaum, Evangl. Schulordnungen,

II, S. 1(!5 ff.

-t KgL Staatsarchiv zu Stettin: St. A. I'. 1, Tit. 105. Nr. 14, vol. 1.

3
) Diese fehlt leider.
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mit rechtem Emst zur Besserung sie vermanen, so die nicht folget mit

.Straft' sie belegen, sie mit vleifs zur Sauberigkeit am Angesichte und

Händen, auch Kleidung gewenen, inen so sie imer über geschehene

Vermanuug unlletig bleiben, das Wasser mit Ruten auffgiessenn.

Für allen Dingen sich angelegen sein lassen, das sie die Knaben zu

einer klaren deutlichen Aufsrede im Latinschen und Deutschen und so-

viel muglich zum Hochdeutschen 1

) gewenen, auch beschaffen, das sie

alle deutsche Argumenten in dieser Sprach in ire Bücher schreiben.

Sollen nebenst diesem die Knaben mit unnachleslichen Ernst zu stetigen

Lateinraden halten, in diesem das alle folgen, aut taceant aut loquuntur

latine. Auch sie elegantem et mundam literarum pieturam in utraque

lingua gewenen, deformitatem et immundiciem mit ernst straffen.

In exercitio musicae figuralis sollen die praeeeptores Bescheidenheit

gebrauchen und Mals halten, die Zeit und Stunden so zu andern lectionen

und Übungen gehörich, mit unnötigen Singen nicht verbringen, in der

Kirchen auch mit dieser musiea Mals halten, nicht mehr darauf sehen

was zu irem Rhum als was zu Erbauwung der Gemeine Gotts und zu-

furderst des gemeinen Mannes dienet und den Vleifs thun. das sie imer

deutsche Psalmen mit singen vormuge der Kireheuordnung.')

Und weil alle Arbeit der praeeeptoren in praelegendo vorgebens,

so nicht repetitiones und examiua gehalten werden, sollen die praeeeptores

alles was sie lesen vleissig von den Knaben repetiren [lassen] und accurato

examüie zuvor ehe sie pergiren forschen, wie sie ilie vorige Lection ver-

standen haben, und nachmalen bei der Repetition dasselbige aliis atque

aliis exemplis illustriren.

Nach diesem sollen alle halbe -lar auff Ostern und Michaelis publica

examina der ganezen Scholen gehalten werden, und sol solehs geschehen

von den Herrn Pastoren und scholae praeeeptoribus, welche die exami-

natores sein sollen in Beisein des Herrn Haubtinannes, ganezen Rathe

und aus der Gemeine so Jemant dabei sein wil. Deshalben auch des

Sontags zuvor von der Canzel publice sol angesagt werden, ahm welchen

Tage das examen werde gehalten werden. W'olte auch Jemand aus dem

Rathe oder der Gemeinen die Knaben examiniren, sol im freistehen.

Die examinatores sollen negst angezeigten l'rsachen und Nutz der

examinum den Anfang machen mit einem deutschen Argument für die

so in stylo bis daher geubet, welches die Knaben alsbalt ex tempore in

Jegenwart eines der Visitatoni sollen latinsch machen. Die andern

Herrn Visitatorn können mitlerweil die kleinen Knaben im catechismo,

im Lesen und Latinen examiniren, auch ire latin und Schreibbucher

') Das Hochdeutsche gewann schon tun die Mitte des .Jahrhunderts durch

aus dem Meissenschen herangezogene Lehrer Eingang.

-) Einige lateinische Lieder haben sich z. B. in Vorpommern in den bis

in das 19. Jahrhundert gebräuchlichen Gesangbüchern erhalten.

IV
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besehen, und wie sie im Schreiben gehalten und darein geubet werden,

erforschen.

"VYan die latinschen Argument gefertiget sollen die examinatores

dieselbigen vleissig durchsehen, die enormiora vitia anmercken, offenbaren

und die Knaben selbst unter sich corrigiren lassen; bifsweilen auch

Eines Argument dem Andern zu lesen und zu examiniren geben, das er

sage und weisse, ob es recht oder unrecht und wor der ander gefeilet,

auch dasselbige, so er kan, corrigiren.

Aus denselbigen argumentis des einen oder andern sollen die exa-

minatores nemen materiam examinis, fürerst in orthographia, folgens in

etymologia und syntaxi, das ein Jeder das sein oder auch eines andern

justificire, und sollen die examinatores sonderlich Vleifs thun, das die

Knaben regulas gramaticas wie sie im Buch stehen, recitiren mugen.

Folgents sollen die examinatores nach den Loctionen fragen, so

die praeceptores das negst halb Jar über gelesen haben und vleissig

forschen, wie die Knaben dasjenige, so gelesen ist worden, verstanden

und behalten haben; hierzu inen ander exempla proponiren und dieselbigen

ad audita lassen accomodiren.

Es sollen auch die examinatores sententiam unam atque alteram,

vel ligatam vel solutam den praeceptoribus furlegen, das sie selbst aus

demselbigen die Knaben examiniren, damit offenbar werde, was sie vor

einen modum examinandi zu halten pflegen, und so in Diesem Mangel an

ihnen gespüret, sie daran erinnern und zur Besserung vermanen.

Wie die Knaben in examine vleissig oder unvleissig befunden, also

sollen sie post examen gelobet oder gescholten werden; die Vleissigen

also wie sie angefangen haben, vortzufahren, dio Vnfleissigen sich zu

bessern vermauet. Diesem nach sol auch einem Jedem sein locus

assigniret werden.

Was mehr zum examine gehörich, werden die Herrn visitatores

sampt den praeceptoribus zu jeder Zeit furzunemen wissen und wie olien

gesagt, alwege die Kirchenordnung in Acht nemen.

Typus lectionum scholae Pyricensis.

1
1(580.] ')

Antemerid. Diebus Lunae et Martis.

hora 7. Reetor Habitis precibus in 1. et 2. class. graeca.

Cantor in <\. et 4. class. apud minores Donatus et syntaxis

juxta ansam orbis picti.

„ 8. Cantor in 1. et 2. class. explicabit grammaticae latinae etymo-

logiam 3U hör. et in V« hör. dictabit iniitationem ex

orbe picto 3. class.

>) Kgl. Staatsarchiv zu Stettin: Deponierte Akten der Stadt Pyritz,

Tit. XX. Sektion 3, Nr. 1. Di" Jahreszahl ergiebt sich aus dein Zusammenhang.
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Baecal.

hora 0. Rector

Baccal.

Pomeridian.

. 12. Baccal.

„ 1 . Rector

Cantor

Baccal.

2. Rector

Cantor

Antemeridian.

hora 7. Rector

Cantor

. 8. Cantor

Baccal.

« 9. Rector

Baccal.

Pomeridian.

- 12. Baccal.

,. 1. Jtector

Cantor

Baccal.

_ 2. Rector

Cantor

_ 7. Rector

Cantor

- S. Cantor

in 3. et 4. class. vocabula, in 5. class. legentes audiet.

in 1. class. logica. in 2. class. medulla latinitatis.

in 5. class. legentes audiet, in 3. class. componuntur

imitationes, in 4. class. vocabula.

habitis precibus in 1. 2. 3. et 4. class. musicam

exercebit, et 3. 4. et 5. exerceant scripta.

in 3. et 4. class. Donatus et orbis pictus.

in 1. et 2. class. Cornelium Nepotein explicabit.

in 5. class. legentes audiet.

in 1. class. Virgil» Aeneidem, in 2. class. medullarn

latinitatis.

in 2. 3. et 4. class. arithmetieam et scribentibus

manuductionem praebebit 2
, 4 ,

3
* et 3. et 4. class. rep.

minores oratiunculas ediscant.

Diebus .lovis et Veneris.

in 1. et 2. class. poesin.

in 3. et 4. class. Donatum et syntaxin cum orbe picto.

in 1. et 2. class. syntaxin Rhenii 3
/4 et in V* hör.

dictabit imitationein ex orbe picto 3. class.

in 3. et 4. class. vocabula et in 5. legentes audiet.

in 1. et 2. class. Sleidanum 3
/4 , in 3. et 4. class. V«

repetet orbem pictum.

in 4. elass. vocabula et in ä. class. legebit. 3. class.

componet imitationes.

in 1. 2. 3. et 4. class. musicam exercebit et simul

3. et 4. et ">. exerceant scripta.

in 3. et 4. class. Donatus et orbis pictus.

in 1. et 2. class. Terentius.

in ."). class. legentes audiet.

in 1. et 2. class. rhetoricam.

arithmetieam et scripta, in 2. 3. 4. et 5. elass., itcin

3
/4 in 3. et 4. class. repetitionem. Minores oratiunculas

ediscunt.

Diebus Mercurii et Sabbatti.

habitis precibus in 1. class. cathechesin Dieterici

majorem, 2
/ 4 in 2. class. cathechesin minorem.

Cathechesis Francofurtan. in 3. et 4. class. atque

exercitia,

in l. et 2. class. Cornelius Xepos ;1

4 . in 3. et 4. class.

psahnos Davidis, quos in templo die dominica edi-

dicerint.
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Baccal. in 5. class. catech. Lutheri et repetitio oratiuncularum.

hora \K Kector in 1. et 2. class. exereitia sty Ii.

Baccal. in Ii. et 4. et 5. class. catech. Ltith. repet.

Designatio

classium, lectionum et legum scholae Pyricensis

anno 1721 mense Januario. 1

)

Entwurf derer Lectionum,

so der Pyrizisehen Schul-. Jugend jetzigem .statu nach vor convenahle

erachtet werden.

In den III Obern Classibus.

Montags und Diengstags früh.

Hora 1. et 2. Ist nach verrichtetem Bethen und Biebel-Lesen

Du. Kector beflifsen, denen Majoribus in ('lasse hna die Praccepta

Logica ohne vieles dictiren auf das deutlichste beizubringen entweder

aus Paschens-) oder eines andern Auetoris Compendio. Darnäehst tractiret

Er mit allen die Epistolas Ciceroiiis a .Sturmio collectas nach Seiner

gewohnten methode, so approbiret wird.

Hora :5. Lieget Dn. Cantor, nachdem Ein oder Zwei Seiten aus

des Cellarii vocabulario von Einem derer Juniorum aufs deutlichste her-

gelesen und blofs die Primitiva recitiret worden, (welches in allen und

jeden Seinen Stunden also zu halten ist) den Cornelium Neuntem nach

angewiesener methode.

Nachmittags.

Hora 1. Weiset Dn. Cantor die .lugend an zur Music.

Hora 2. Hat Dn. Cantor Syntaxin (Jrammatieam mit Eleifs zu

treiben, nach dem Begriff der Schüler in einer jeden Classe. f'bet

dabenebst das decliniren sonderlich qua anomaliam mit denen, die es am
meisten bedürffen.

Hora :5. Expliciret Dn. Kector denen Majoribus das Griechisch»'

N. Testament, nachdem Kr zuvor die Juniores den Text eines jeden

versiculi lafsen deutlich herlesen, und zeiget dabeneben aufs deutlichste

die Formatior.es temporum auch anomalias verborum. Wohcy Er nicht

versäumet Ein und anderes Nomen Decliniren und Ein u. Ander Verbum
conjugiren zu lafsen.

Donnerstags und Freytags.

Hora 1. et 2. Früh post Preces et Lectionem Biblicam hat Dn.

Kector Tropologiam et Schematologiam ex Khetoricis Compendiis

Dieterici oder Vofsii zu tractiren und durch Ivxempel zu erklären und

'» Kgl. Staatsarchiv zu Stettin: Depon. Akten der Stadt Pjritz, Tit. XXI.

Generalia, Xr. 1.

*] Xicolans Benedict Pascha, geb. 1643 in Zittau, 1677 Kektor in

Standard i. Pom. Vgl Riltebrandt, Hirten nach dem Herzen Gottes.
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dabey die Majores zur Oratorie nach Usens Vorsehriffton in defsen

Wohlinformirtem Hedner ferner anzuweisen. Continuiret dabenebst ge-

meldete Epistolas Cieeronis.

Hora Nimmt Dn. Cantor vor des Erasmi Colloquia selcctiora

auf gleiche Art, wie er den Cornelium zu treiben angewiesen. 1m-

mittelst aber, dafs dieses Ruch von der .Jugend angeschaffet wird, führet

Kr mit gewöhnlicher Lection vorgemeldeten Auctoris fort.

Nachmittags.

Hora 1. t'bet gleichfals Dn. Cantor die .Jugend im Singen.

Hora 2. Dociret Dn. Cantor Prosodiam und erklähret eine kurze

Lection entweder aus Virgilii Eelogis oder aus des Kobani Hessii

Psalterio (so es zu bekommen und anzuschaffen wäre), zeiget dabey und

examiniret scansionem und die quantität der Sylben, und giebet dann

und wann eine Materie auf zu transponiren. Die Inferiores läfset Er

conjugiren, sonderlich die Verba anomala et defectiva.

Hora o. Dn. Hector wird den Justinuni Seinem Versprechen nach

vornehmen und dabey Anweisung thun zur Geographischen Wifsenschaft,

Inmittelst aber, dafs solcher Auetor von den Alumnis angeschaffet wird,

die gewöhnliche Arbeit in Krklährung der epp. Cieeronis fortsetzen.

Mittwochs und Sonnabends.

Frühe nach dem Gebet h und verlesenem Capittel aufs der Biebel.

hora 1. Kxpliciret Dn. Rect. Praeeepta Catechetiea in der 1. Classe.

doch sonder Weitläufftigkeit, aus des Dieterici Institut ionibus, liifset die

Dicta exftantiora dabey denen in 2. et 3. Classe aufschlagen und ihnen

bekand machen, auch aus des Lutheri Catechismo Franeofurtensi (so

von undenklichen Jähren hieselbst mit gutem Nutzen reeipiret) selbige

die vorgegebene Lection recitiren.

Hora 2 hat Dn. Cantor Hudolphi Sententias vorzunehmen, Einige

daraus zu expliciren, auf gleiche Art wie die andere auetores, und die

Leichtesten daraus die Juniores recitiren zu lafsen, diesen auch die

Element a Graeeae Linguae bestmöglichst beizubringen.

Hora ;». Cbet der Constituante Stuelschreiber durch alle Classes

«las Hechneu.

Nachmittags sind Ferien.

Ks mflfsen aber sodann die gegebene Imitat iones ex Epp. Cieeronis

vom H. Hectore und ex Cornclio N. vom H. Cantore mit Fleifs von

denen Scholaren elaboriret, ins reine eingeschrieben und folgends ex-

hibiret werden. Dafs solchem nach wenigstens *2 Exercitia wöehentl.

verfertiget, aufgewiesen und corrigiret werden.

In den Cnter-Classen

hat

Am Montag. Diengstair. Donnerstag und Freytag Vormittags

Die I.Stunde der verordnete Stuelschreiber dergestalt abzuwarten.
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dafs Er darinnen die Kleinen lesen lafse. und die Andern ihre vor-

gegebene Psalmen, biblische Sprüche, und Yocabula aufsagen.

In der II. und III. Stunde treibet Du. Baecalaureus ein gleiches,

und lafset dabenebst die so in 4 tft Classe sind, decliniren und con-

jugiren. Giehet auch Anleitung wie Sie nach den gemeinsten und

leichtesten regulis Syntaeticis ein Adjectivum mit dem Sul>stantivo. ein

Verbum mit einem Nomine construiren und verbinden, bifs Sie darin

fertig und in Illtiam Hassern transloeiret werden können.

Nachmittags.

Hora 1. Ist die Jugend dieser ('lassen mit zur Music anzu-

gewöhnen, wenigstens so weit, dafs Sie ein Deutsch Lied in den Kirchen

und bey Leichen Thon-massig mit singen Können.

Hora 2. hat der H. Baecalaureus eben dafselbe. was in den Früh-

Stunden, zu tractiren.

Hora Ii. Übet der H. Stuel-Schreiber die Jugend aufs fleiffigste

schreiben, wobey die Orthographie nicht zu negligiren ist.

(H. Kector desideriret, dafs diese Stunde mit der Ersten Früh-

st unde verwechselt werde.)

Am Mittwoch und Sonnabend

Frühe die 1. und ± Stunde hat der H. Baecalaureus die gewöhn-

liche Arbeit zu versehen und sonderlich die Knaben aus dem Catechismo

zu verhören.

Die 3. Stunde wird gerechnet, und müfsen die Kleinere die Ziffern

recht zu schreiben, zu lesen und zu numeriren angewiesen werden.

Nachmittags sind Ferien.

Gott gebe zu allem Pflantzen und Begiefsen Sein Krafftiges Ge-

deihen !

Entwurff derer Legum,
so in den Schulen zu Pyritz umb heiserer Ordnung willen

zu observiren sind.

I.

Alfs Schulen seyn sollen Werkstatte des H. Geistes, woriun die

lugend in dienlichen Sprachen und Wifsenschafften gründlich unter-

richtet, zur wahren Gottesfurcht wohl angewiesen, in anstendlichen

Sitten wohl auferzogen und zu ihrer zeitlichen und ewigen Glükscelig-

keit zubereitet werden mufs, So haben beides Praeceptores und Disci-

puli auch hiesiger Schulen solches wohl zu bedenken und demnach im

lehren und lernen sich dergestalt zu verhalten, wie Sie es vor Gott und

ihren Superioribus zu verantworten sich getrauen.

II.

Kinheimische so wol alfs Frembde. die in hiesige Schule gehen

wollen, müfsen sich gebührend bey dem Pectorc melden, all's der Sie

zu examiniren und zu lociren und ihrer Fortliringung ihnen guten Path
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zu ertheilen hat. Die Frembden insonderheit müfsen ihres Verhaltens

wegen ein gutes Zeugnis haben, widrigen Falfs sie nicht zu recipiren

sind. Wie dann Vaganten, die weder glaubwürdige Testimonia, noch

ein Buch, als ein Zeichen einiger Lehrbegierde vorzeigen können, zu-

mahlen da durch dergleichen Leute nur Andere geärgert, Mit-Schüler

verführet, die Hospitia verderbet, die Tische eingezogen, und milde

Hertzen gutes zu thun, müde gemachet werden, Schlechterdinges sollen

abgewiesen werden.

III.

Gleichwie die Praeceptores dahin zu sehen haben, dafs Sie ihren

Untergebenen durch eine leichte Anweisung und angenehmen Umbgang
Lust und Liebe zur Gottesfurcht und denen studiis mögen beybringen:

Selbige auch darinnen gründlich und lebhafft durch praeeepta und

exempel unterrichten. Also müfsen solches Gegentheils auch Discipuli

mit allem Fleifse, Ehrerbietigkeit, Gehorsam, Ehrbahrer Aufführung und

frommen Wandel schuldigst erkennen, auf welchen Fall Selbige des

Höchsten Gnade, der Praeceptoren Liebe, der Ephororum Gunst und

Beförderung sich zu getrösten; Im widrigen aber unfehlbahre Beahndung

zu gewarten haben. Allermafsen denn faule, Liederliche und Wider-

setzliche mit scharffer Disciplin zu coerciren und nach Befinden mit

Entziehung der Benelicien, decurtirung des Chor-Geldes, incarcerirung

und endlich, wenn sonst nichts verfangen will, mit gäntzlicher exelusion

aus der Schulen anzusehen sind.

IV.

Die dienlich befundene und vorgeschriebene Lectiones müfsen

publice alleine und keine andere eignes Gefallens von denen Prae-

eeptoribus, ohne Einer dem Andern Eindrang zu thun. aufl's treulichste

und besten Vermögens getrieben, Auch von denen Alumni» aufs

fleil'sigste beobachtet, wohl ins Gedächtnis gefafset, ofl't wiederhohlet und

also in succum et sanguinem vertiret werden, damit Sie bey vorkommenden

Examine bestehen und das gefragte geschicklich beantworten mögen.

V.

Weil aller Weifsheit Grund und Anfang ist die Furcht des

Herren, so haben da/u Praeceptores die Ihnen anvertrauete .Jugend in

Lehr und Leben aufs f iottseeligste anzuführen und zu dem Ende unter

Ihnen ein gutes Vornehmen und friedseelige Harmonie sonder aemulation

zu unterhalten, die Untergebene Ihnen auch gehorsamst zu folgen,

untereinander Friede zu halten, gegen .ledermann sittsam und honett

sich aufzuführen, und dahin mit Ernst zu sehen, dafs Sie die Blüthe

ihrer Jugend nicht dem Teuflei noch der Welt, sondern alleine (Jott

aufopffern mögen.

vi.

Alfs Gelegenheit zu sündigen leicht verführet, und mancher darüber

in übele Gewohnheit verfallet. So werden nicht allein die Lehrer noch
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ferner hin alle unanstehndliehe conversation, sonderlich mit spielen und

tantzen sorgfältigst vermeiden, Sondern es iniifsen fürnehmlich auch die

Schüler alle und jede garstige Sau ff- und Spiel-hiluser, Liederliche Ge-

sellschafft. verdächtigen Umbgang mit Wcibes-Bildern, Ständchen bringen,

üppiges Tantzen, auch aufspielen zum Trunck und Tantze allerdings

vermeiden. Widrigenfalls die Delinquenten mit der n. 8 angedeuteten

Straffe unausbleiblich sollen angesehen werden.

VII.

Da in der Freyheit des Oemflths von bösen affecten alfs verbotener

Liebe, Hafs. Zorn, Neid pp, alfs wodurch ein Mensch ein rechter Esclave

sein selbst wird, und ohne welche Freyheit man weder Gott recht

dienen, noch Seine Studia recht abwarten kann, das gröl'seste Vergnügen

bestehet, So hat man sich äufserst dahin zu bemühen, dal's man solche

Ksclaverey, worinnen nur widrige Geinüther stecken, sich entreifse, und

hingegen allezeit ein Gott und der Tugend ergebenes freyes und frö-

liches Gemüthe behalte.

IIX.

Gleichwie es jungen Leuten zum Lob und ltuhm gereichet, wenn

Sie in willigster Dienstgeflifsenheit sich umb Jedermanns Gunst und

Gewogenheit bewerben: Hingegen Grobheit und Honeckerey ihnen eine

Schande ist: Also hat auch unsere Schul-Jugend jenes zu üben, dieses

aber zu fliehen, und demnach Niemand, auch dem Geringsten nicht, weder

mit Worten noch Wercken oder Mienen zu beleidigen. Wer freventlich

dawider handelt, hat olu» fehlbar Sehimpff und Straffe zu gewarten.

IX.

Wann es eine grofsmüthige und Christen sonderlich rühmliche

revange ist, lieber mit seinem Beleidiger ein Mitleiden zu tragen alfs

sich über ihn zu entrüsten und böses mit bösem zu vergelten: So hat

man auch in Unserer Schulen zwar allerdings sich dazu zu gewehnen,

Jedoch so fern solche Beleidigung ein offenbarer Frevel, ist den Prae-

ceptoribus und Obern zue gebührender Beahndung zu hinterbringen. So

aber Jemand sein eigener Wichter zu seyn und selbst Bache zu üben

sich unterstehen würde, soll derselbe noch härter darumb bestraffet

werden.

X.

Da vor erzeigete Wohlthateu gegen Patronos und Praeecptores

undanckbar sich erweisen die gröl'seste Schande ist, So mufs sich

männiglich dafür hüten und hingegen bey aller Gelegenheit ein danck-

bares Gemüthe zu erkennen geben. Wer dawider handelt, soll nicht

nur der genofsenen Beneficien verlustig erklähret, sondern auch ihm bey

seinem Abzüge ein Testimonium zu ertheilen versaget werden.

XI.

Schule und Kirche mufs von Niemanden leicht versäumet werden.

Hat aber Jemand nöthige und erhebliche Ursachen auszubleiben, mufs
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er selbige melden, und sieb gehöriger mafsen entschuldigen oder ent-

schuldigen lafsen. AVann freventlich und mehrmahlen daw ider gehandelt

wird, haben Praeceptores solches ohne Nachsehen zu bestraffen und den

trevelen Delinquenten vor jedesinahl. da Kr solcher gestalt muthwillig

aufs der Kirch und Schulen bleibet, Ii ^. auch wol nach Belinden 1 gr

zur Straffe abzufordern, oder so er mit ins Chor gehet, von seinem

Chor-Oelde Ihm abzuziehen.
•

Ml.

Praeceptores müfsen keine unnöthige ferien. alfs wordurch die

• lugend sehr versäumet wird, machen. Fället aber irgend eine Braut-

mefse oder Leiche ein, müssen dennoch die Stunden, ehe selbige an-

sehen oder wenn sie vorbey, soviel immer möglich abgewartet werden.

XIII.

Bey denen drey Hauptfesten, Weynachten. Ostern und Pfingsten,

wird allein der nächst vorher gehende und der nächst folgende Tag zu

ferien ausgesetzet. An den kleinen Festen aber nur blofs der Nach-

mittag des Vorbereitungs-Tages zur gewöhnlichen jährlichen recreation,

in den Linden-busch ') wird nur der Nachmittag des Montages vor

Pfingsten erlaubet.

XIV.

Bey denen einfallenden . Jahrmärkten, werden nur Diengstages der

Nachmittag, item Mittwoch und Donnerstag: in den Hnndes-Tagen aber

der erste und lezte Tag, und sonsten jeder Nach-Mittag frey gegeben.

XV.

Kann .Jemand derer Praeceptorum Noth und Khren halber (denen

unnöthige Oast-, Lust-, und Spatzier-fahrten ') in der Kirchen-Ordnung

verbotheu sind) Seine Stunden nicht abwarten, so mufs dieselbe auf

delsen Ersuchen von Einem seiner Collegen bestellet werden.

XVI.

Erhält irgend Jemand derer Schüler mit Oonsens des Reetoris

und auf recommendation der Praeceptorum ein Hospitium, So mufs er

auch die ihm untergebene Kinder aufs beste in acht nehmen und

selbige zum Gebeth, Krlernuug des Catechismi und andern Übungen im

lesen, schreiben pp, keinesweges aber zum spielen und dergleichen

Vanitäten mit Heils angewehnen und im übrigen sich so verhalten, dal's

er selbiges durch übel»; Aulführung nicht verliere noch verderbe, oder

auch Andere, Hospitia zu geben abschrecke.

1
1 Lindenbtisch ist ein etwa 10 km südostlieh von Pyritz im Soldiner

Knist» peletreiifs Dorf. < »Ii diesrs oder etwa «'in hei Pyritz gelegenes (b-hfilz

gemeint ist, bleibt ungewiss.

*) Wie hier sprechen sich auch andere Kokidschulordnungen mit Nach-

druck ni'i'fn das drin Müssigirehen irh-ich geachtete Spazierengehen aus.
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XVII.

Ins Chor mufs Niemand ohne Vorwifsen und Prüfung des

H. Cantoris so wenig ftlfs ohne consens des Rectoris recipiret werden.

Und sind tlie recipirte verbunden, sowol des Heetoris alfs Cantoris

Stunilen in der Schulen abzuwarten. Wie denn auch ein .Jeder, der des

Beneficii des Chors geneufst, das singen fleifsig zu üben, Kirch und

Schule allerdings zu frequentiren, den Bürgerlichen Brautmeisen und

ganzen Leichen-Begüngnil'sen, es falle ein accidens davor oder nicht,

beyzuwohnen, auch sonst überall wohl und honett sich aufzuführen hat.

Widriges Verhalten ist nach ein- und andermahliger Vennahnung mit

decurtirung des Chor-Geldes und endlich mit exclusion aufs dem Chor

zu bestraften.

XI IX.

Der Praefectus ist gehalten Singe-Stunde mit seinen Choralisten,

nicht in privat is aedibus, sondern publice in der Schulen zu halten,

auch dahin zu sehen, dafs keine Unordnung bey dem Chor-singen vor-

gehe, im übrigen aber aller frechen Eigenthiltligkeit, mit schlagen, weg-

jagen, fluchen und groben Schmäh- und Scheit-Worten, sich zu ent-

halten. Die Andern müfsen Ihm in billigen Dingen folgen, Widrigen

falls Sie, nach Befinden, von ihren Praeceptoribus zu bestraffen sind.

XIX.

Das Chor-Geld ist jedesmahl getreulich dem Rectori, der es so-

dann in praesence des Praefecti oder Adjuncti zählet, die Summam.
nach Abzug defsen, was irgend jene voraufs zu nehmen berechtiget, auf-

zeichnet und aufhebet, einzuliefern.

XX.
Das gesamiete Geld ist quartaliter unter die Chor-Schüler zu

t heilen, und mufs die repartition nicht der Praefectus sondern der

Cautor mit Genehmhaltung des Ifectoris machen. Wobcy diese beider-

seits, bisheriger observance nach. Jeder Einen rtl vor ihre Mühe und

Direetion von sothanem Chor-Gelde zu genüi'sen haben.

XXI.

Wann irgend Ein oder Ander Schüler vor der Distribution zu

Stillung Seiner wahren Xothdurfft vom Chor-Gelde Zuschub voraus ver-

langet, mufs ihm solches nicht einseitig, sondern mit Vorwifsen des

Cantoris sowol alfs des Pectoris gereichet werden.

XXII.

Das Didaotrum nebst dem Jahrmarkt-Gelde fordern mittelst einer

richtigen Specification Reetor und Cantor aus ihren Classen alternatim,

der Baccalaureus aber von Seinen Discipulis ein. conferiren es und

1 heilen es folgend s friedlich und aequaliter unter sich.

XXIII.

Wann auch nöthig, dafs die Untersuchung des Fleifses sowol der

Lehrer als der Schüler zu Unterhaltung guter Ordnung und zu fernerer
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heilsamen Veranstaltung defsen, wafs zum Aufnehmen der Schulen

dienlich, dafs jährlich 2mahl publicum Examen gehalten werde, So wird

dazu im FrUhlinge der Montag nach Miserieordias Domini, und im

Herbste der Erste Montag nach Michaelis ausgesetzet, da denn der

Reetor, nachdem Er sich mit Seineu Collegen besprochen, jedesmahl

die Ephoros durch ein Paar Schüler ex superiori classe dazu invitiren

lälset.

Verzeichnifs

der zur Zeit gegen wärtigen Jugend in den Schulen zu Pyritz.

Dav. Fried. Hoppe, Pyr.

•loh. Balth. Hoppe, Pyr.

Laurentius Leistco, Schön. Pom.

Job. Xicol. Piemann, Stoib. Saxo.

Christ. Crufius, Cron. Siles.

Casp. Gottlieb Crufius, Cron. Siles.

Gottfr. Schultz. Pyric. Pomer.

Carl Gottlieb Kannengiesser. Gub.

In Classe Ima.

Lus.

Sam. Hase, Pyr.

Christ. Meyer, Pyr.

.loh. Teschke, Pyr.

Christ. Bernhagen, Sold.

Dan. Koloff, Pyric.

Jac. Müller, Pyr.

Mich. Schulz, Pyr.

Gottfr. Drews. Pyr.

Sam. Holoff, Pyr.

Alb. Ahlemann, Pyr.

In Classe Vta.
In Classe II da.

Job. Batike, Pyric.

Joch. Severin. Pyrie.

Melch. Dahn, Pyr.

Augustin: Cuno, Pyr

George Siefert, Pyr.

Christ. Liedfiel, Pyr.

Ludov. Drews. Pyr.

Dan. Wcnd, Cöfelic.

Andr. Blefing, Pyr.

Wulff, Pyr.

Beut ler, Bcrol.

Krämer, Pyr.

Silber, Pyr.

Arnold Witthofe, Pyr.

Accesserunt:

Fried. Schumacher. Pyr.

Mich. Liedfiel. Pyr.

In Classe Illtia.

C. Prodi no. Cloxin.
Jac. Blesing. Pyr.

Job. Timme, Pyr.

Jacob Severin. Pyr.

In Classe Vita.

Tbeod. Fried. Ziegel, pyr.

Fr. Siefert. Pyr.

Philip Miesner, Pyr.

Gottfr. Göbel, Pyr.

Immanuel Streichelt, Pyr.
Freie, Pyr.

Lemke, Pyr.

Numerum auxerunt:

In Classe IVta.

Mich. Mallo, Pyr.
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Actum Pyritz, den 12. Jan. 1757. M

In der unterm heutigen Dato gehaltenen Conference filier den gegen-

wärtigen Zustand der Schule, sind von Subscriptis 2
) vornehmlich folgende

Punkte in Envegung genommen:

1. Da status scholae von Zeit zu Zeit schlechter geworden, sc

haben docentes sich gedrungen gesehen von den ehemals vorgeschriebenen

Lectionibus allmählich abzuweichen. Damit aber nunmehro eine gewisse

norma da sey, nach welcher die Praeceptores bcy l'nterweisuug der

Jagend sich richten können, und die ehemaligen leetiones. wegen des

schlechten Zustandes der Schule zur Zeit nicht wieder hergesteilet und

eingeführt werden können: so wird vor dienlich und nothwendig gehalten,

dal's die Leetiones sonderlich vor die obere classe reguliret und bestimmet

werden. Solte indessen in kfinfl'tigen Zeiten der Zustand der Schule

besser werden und das Wohl der -Jugend es erfordern, so könten alsdan

die höhere Leetiones auch wieder eingefiihret und das nöthige deshalb

geordnet werden.

'2. Da die Schiller bis anhero verschiedene grammaticas, als nehmlich

die Langische, die grosse und die kleine Märckische gebrauchet, so seheinet

es zuträglicher zu seyn. wenn von solchen eine zum Gebrauche in der

Schule eingefiihret würde, nach welcher dan auch die .lugend in der untern

classe schon müste angewiesen und unterrichtet werden. Die Langische

siebet man für die bequemste und tauglichste an, sowohl wegen des

geringen Preises, als auch wegen ihrer Kürze, der beigefügten vocabu-

lorum, syntaxeos ornatae. eolloquiorum pp., wie dan auch diese grammatic

in sehr viele Schulen eingefiihret ist.

0. Weilen bey den Schülern durchgängig Oopia vocabulorum fehlet,

so werden Praeceptores jetziger Zeit insonderheit dieses mit zur Absicht

haben müfsen. dafs diesem Langel abgeholfen werde. Der Oellarius.

welcher bis anhero gebraucht worden, und woraus die primitiva zu

memorieren sind vorgegeben worden, scheinet nicht gar tauglich zu Er-

reichung der angezeigten Absicht zu seyn. Es würden also ohne Zweifel

mit grösscrin Nutzen die vocabula aus der Langischen grammatic und

aus dem vocabulario über Langens eolloquia können gelernet werden.

1. Docentes in der untern classe bestreben sieh ihre Schüler im

Lateinis< hen bis zur Fertigkeit im decliniren und con.jugiren zu bringen,

ihnen die Haupt-Hegeln der syntaxeos bekant zu machen und sie also

zur eompositione et resolutione grammatica anzuführen. Im Rechnen
aber würden die f> Specics in gantzen und gebrochenen benahmten und

unbenahmten Zahlen beyzubringen seyn. Dahero den auch die Schiller

der obern classe. welchen es noch im Pechnen an den vorerwähnten

Stücken fehlet, in der untern classe mit unterwiesen werden müssen,

1) Kgl. Staatsarchiv zu Stettin: Depon. Acten der Stadt Pyritz: Tit. XXI.

Oeneralia, Nr. 1.

2
) Die Namen fehlen.

Digitized by Google



1 1. Zur Gesch. der Schule in Pyritz 1 1590 -17571. Von Dr. v. Bülow. !«>:{

bis sie die gehörige Fertigkeit erlanget. Da sieh auch äufsert, dafs es

manchen in der ohern classe in der Orthographie und ealligraphie fehlet,

so werden auch diese zur gewöhnlichen Zeit im Sehreiben mit geübet

und in der untern classe mit unterwiesen werden müfsen.

5. Weilen bey den Trauungen die Schüler der obern classe singen

müfsen, dn. Conrector auch dabey gegenwärtig, so friigt es sich, im Fall

die copulation sich bis nacli 12 uhr verziehet, wer in der untern classe

von 12 bis 1 die Aufsicht führen werde und solle? Die Ferien, welche

die obere classe sich bishero genommen, wenn Trauungen gewesen, fallen

giiutzlich hinweg, und müssen sich die Schuler, sobald der actus copula-

tionis geendigt, und sie gegefsen haben, wieder in die Schule einfinden.

0. Da manche der Schüler gantze Tage und "Wochen aus der Schule

bleiben, so wird die Ordnung und Billigkeit es erfordern, dafs sie sich

vorhero persöhnlich. wo möglich, melden, und ihr Aussenbleiben, samt

den rhrsachen defselben, anzeigen.

7. Die privat -Stunden werden in Absicht der Zeit also müfsen

eingeschräncket werden, dafs dadurch Keiner von den Schülern von den

öffentlichen Stunden abgehalten werde.

8. Zum Gebrauch in der untern classe würde noch ein Tisch, einige

Biincke und eine Tafel zum Rechnen, da die alte zerbrochen ist. nöthig seyn.

i>. Die Schüler in der untern classe müfsen angehalten werden,

dafs sie in Abrufung der Stunde ordentlich verfahren, bis die Gütigkeit

und Vorsorge der Obern diese Besehwerde, durch Anschaffung einer Uhre

erleichtert. Wofür docentes und discentes zu allen Zeiten danckbahr

seyn würden.

Entwurf der Lectionum,

welche vor die Py ritzsehe Schul-Jugend dem ietzigen statu nach vor con-

venable gehalten werden.

In der ohern Classe.

Des Montages und Donnerstags.
Von 7 bis S lehret Kector nach verrichteten Gebethe und Biebel-

lesen die Theologie. Kr leget, dabey zum Grunde Job. Anast. Freyling-

hausens Compendium oder Kurtzen Begrif der gantzen Christlichen Lehre.

Von 8—1) tractiret Kector den Cornelium, und übet in resolutione

grammatica.

Von 9—10 sucht der Conrector der.lugend die Elementa graecae

lingua beizubringen.

Nachmittags von

12—1 weiset dn. Conrector die Jugend zur music an.

1 — 2 giebet dn. Conrector Anweisung zur Geographischen Wissen-

schaft, führet dabey zugleich etwafs in die Historie.

2—3 Macht Rector der Jugend die Phrases aus dem Cornelio

bekant, und weiset an, den Auctorem zu imitiren.
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Des Dinstagcs und Freitags.

Von 7—S doeirt Rector die Theologie.

8—0 tractiret Rector das griechische Neue Testament, läfset ex-

ponircn, resolviren, zeiget formationem temporum pp. und adhibiret dabey

die Hallische grammatic.

!—10 tractiret dn. Conrector Laugii Colloquia.

Nachmittags von

12—1 Cbet dn. Conrector im Singen.

1—2 führet dn. Conrector zur Compositione grammatiea an, und

adhibiret dabey Hombergs Exercitat. Syntact.

Von 2

—

1\ tractiret Keetor Ciceronis Epist. Select. und übet im

übersetzen aus dem lateinischen ins teutsche oder aus dem teutschen

ins Lateinische.

Des Mittwochs und Sonnabends.
Von 7— S dociret Keetor die Theologie.

Von S—9 verhöret dn. Conrector die Lateinischen vocabula, übet

sonderlich die inferiores in eonjugatione. sonderlich der verborum ano-

malium et defcctivorum. Hält auch die Jugend an, den in der untern

classe erlerneten eatechismum zu repetiren.

Von !>— 10 wird Anweisung zum Rechnen gegeben.

In der untern classe.

des Montags, Dinstags. Donnerst, u. Freytiigs.

Von 7—S übet der H. Stuhl-Schreiber die .Jugend im teutsch und

Lateinisch lesen. Siebet auch dahin, dals die Kinder Lutheri kleinen

eatechismum fertig wifsen.

Von S—0 tractiret dn. Subreetor den eatechismum Ordnung des

Heils 1

), und suchet vornehmlich die dicta claffica pp. der Jugend bekant

zu machen.

?>— 10 verhöret dn. Subreetor vocabula, übet im decliniren und

conjugiren.

Nachmittags von

12—1 übet der H. Conrector im Singen.

1—2 übet der H. Subreetor in compositione et resolutione gram-

matica.

2— :l übet der H. Stuhlschreiber in orthographia et calligraphia.

infset auch zu Zeiten etwafs geschriebenes lesen.

'i Der vollständige Titel dieses in Pommern, auch in W'estpreussen, noch

heut vielfach gebrauchten Lehrbuches, eines alten Verlairsurtikels der F. Hessen-

Utnd'scheil Druckerei in Stettin, lautet: I. Die Ordnung des Heils und der

Seligkeit. In 107 deutlichen Fragen und Antworten zum Gebrauch er-

wachsener Kinder «hgefns>t und mit Sprüchen der heiligen Schrift bewähret.

II. Kurze und einfältig? Fragen von den ersten Anfangsgründen des

('hristentbumt, ranz kleineu Kindern durch Fragen und Wiederholen bei-

zubringen. Das Lehrbuch ist meist mit Lutln-rs Katechismus verbunden.
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Des Mittwochs und Sonnabends.
Von 7—9 übet dn. Subrector die Jugend im teutsch und lateinisch

lesen, verhöret die aufgegebenen Vocabula und bieblischen Sprüche.

Von 9—10 wird Anweisung zum Rechnen gegeben.

Des Cellarii Liber memorialis hält man für unnützlich, ja gar

schildlich, und eine bestandige Quelle unzählbahrer und täglich neuer

Barbarismorum.

Mittenaofen d. Oes. f. deutsch« Entobuo^ u. ScIiulgwKh. x 3 ltoo. 12
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12.

Die Statuten des Pädagogiums in Stettin

vom Jahre 1587.

Von Dr. Martin Wöhrmann, Oberlehrer in Stettin.

Für das 1543 in Stettin begründete Fürstliche Päda-
gogium wurden von jedem) der ersten Rektoren neue, wenn auch

im ganzen immer nur wenig veränderte Statuten oder Schul-

gesetze verfasst. Im Jahre 1574 wurde auf Befehl des Herzogs

Johann Friedrich von Pommern-Stettin eine eingehende Unter-

suchung der Verhältnisse der Schule angestellt und das Ergebnis

in einem ausführlichen Bericht (descriptio scholastica) nieder-

gelegt 1
). Der Rektor Conrad Berg (1578—1589) reichte im

Dezember 1580 einen längeren Bericht de ordine lectionum.

diseiplina et studiorum impedimentis an die Kuratoren des Päda-

gogiums ein 2
) und bemühte sich auch sonst um die Hebung der

Disziplin und Verbesserung des Unterrichts. Auf seine Ver-

anlassung erliess der Herzog am 12. Januar 1587 ein scharfes

Mandat gegen die „fast über die Mafse mutwillige, wilde und

ruchlose Jugend" 8
). Ferner arbeitete Berg auch neue Statuten

aus, welche Herzog Johann Friedrich im Oktober 1587 eigen-

händig unterschrieb (Publicatum Stettini anno salutis reparatae

MDLXXXVTI mense Octobri Johannis Fridericus manu propria).

Das Original der Statuten ist erhalten im Archive des Marien-

stifts zu Stettin, Tit. I, sect 1, N. 78a, fol. 166—184. Im

') Vgl. Festschrift zum 350jährigen Jubiläum des Künitrl. Marienstifta-

Gymnasiums zu Stettin (Stettin 1894) 8. 20 fi".

2
) Archiv des Marienstifts in Stettin Tit. I. sect. 1, Num. 78a, fol. 158

bis 162. Vgl. Monatsblatter der Gesellschaft für Pomra. Gesch. u. Altertums-

kunde 1891, S. 105—106, 121—123.

*) Vgl. Festschrift S. 87.
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folgenden ist nur der erste Teil de ofnciis docentium in schola

(fol. 166—176) abgedruckt; der zweite Teil de disciplina (fol. 177

bis 184) enthält speziellere Vorschriften für die Anstalt und

ihre Zöglinge.

An Stelle von einzelnen Anmerkungen wird im allgemeinen

auf die in der angeführten Festschrift enthaltene Geschichte des

Marienstifts-Gymnasiums verwiesen.

Statuta paedagogii Stetinensis.

De officiis docentium in schola.

L Duo sunt, in quibus vertitur diligens educatio scholasticae

iuventutis, institutio doctrinae et disciplina morum atque vitae.

Utriusque rei cura atque gubernatio praeceptoribus in schola pariter

demandata est, rectori nimirum cum tribus collegis, sociis onerum et

laborum, duobus Magistris et Cantore: quorum quisque duas ad minimura

professiones ordinarias publice sustinet distinctis horis ante et post

moridiem docens. His adiuncti sunt, qui literas sacras in schola doceant,

Theologi duo, pastor ecclesiae collegiatae et diaconus, collega eius.

Ita sex omnino .personis constat collegiura eorum, qui in paedagogio

publice docent.

Lectiones proponantur hoc ordine, ita ut circulus seu periodus

earum convertatur intra triennium praesertim in praeceptis artium et

libellis methodicis. Nam enarrationem authorum semper ad 7p«T»)pfia

seu periodum triennalem astringi non est necesse neque praestatu facile

aut utile.

II. Rector dialecticae et rhetoricae praecepta assidue coniungat,

binas hebdomadae horas tribuendo utrique arti. Dialecticam bis intra

triennium illud absolvat: semel interpretando libellum dialecticum

Philippi, quo praecepta maxirae necessaria gravissimis illustrata exemplis

accomodantur ad captum iuventutis et usum artis raonstrandum: iterum

autem repetitione brevi instituta, qua proponat süvw{rtv quandam et summa
praecepta artis cum exercitio exemplorum. Revocentur praecepta ad

Aristotelicam methodura et illustrentur exemplis. Eodom temporis

spacio Rhetoricam Philippi semel legat et usum praeceptorum declaret

interpretatione subiuncta aliquot orationum Ciceronis selectarum.

Idem literas graecas doceat assidue propositis autoribu* optimis

in utroque genere orationis, ligatae et solutae, ita ut biduum per

hebdomadam alternatim utrique tribuat. Iliadem et Odisseam Homeri

perpetuo retineat in schola: licobit tarnen quandoque finita rhapsodia

Homeri extra ordinem interponere oden Pindaricam aut eidyllion

Theocriti seloctum aut Sophoclis et Euripidis insigniorem fabulam

varietatis causa, qua vehementer excitantur discentium ingenia, simul

ut gustura aliquem eis praeboat, quo magis invitentur ea aetate ad

12*
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optimorum autorum lectionem priratam. In prosa eligat orationes

Isocratis aut Demosthenis eas. in quibus cum exemplis illustribus artium

dicendi etiani praecepta inoralia et politiea lucri faciant discentes. Eadem
de causa Ethica Aristotelis ad Nicomachum proponere quandoque licebit

propter artificiosae methodi dialccticae exempla.

Gramniaticae graeeae praecepta in bis lectionibus assidue exerceat

:

eaque semel quovis triennio idoneo Hbello methodice coniprehensa publice

proponat aut proponi curet.

Adiungat praeterea methodum historicam conjprehensara Chronico

libello Philippi. ut series temporum et maximarum mutationum in genere

humano innotescat iuventuti.

Adiungat et dement a doctrinae Christianae comprehensa libello

examinis theologici Philippi. His duabus lectionibus singulae horao

hebdomadis sufhcere possunt.

III. Ex duobus magistris rectori adiunctis unus linguam latinam

diligenter et assidue exerceat atque colat in schola. Grammaticam latinam

semel qunlibet triennio publice legat, simpliciter declaret praecepta sine

prolixitate. exerceat autem assidue interpretatione latinoruni autorum,

veluti epistolarum Ciceronis, quas familiäres vocant, et comoediarum

Terentii, quibus adiungat quandoque et Plauti selectiores comoedias.

Usum gramniaticae et latini sermonis proprietatem, elegantiam atque

copiam in his autorihus spectet in primis. res autem ipsas et artifieia

rhetorica st riet im et obiter tantum.

Extra ordinem, ut consulatur iunioribus, qui cum fructu ordinarias

graecas lectiones proponeute Rectore audire nondum possunt, absolut is

praeceptis latinae gramniaticae etiani rudimenta graecae subiungat cum

exercitio ex Pvthagorae aut Thocylidae aut Theognidis poPmatibus aut

paraenesi Isocratis aut libello Plutarchi zip -nhiin. Constat enim unius

linguae Cognitionen! sine altera mancam esse et mutilam.

IUI. Alter ex duobus !his collegis elementa mathematum publice

proponat hoc ordine: l. Logisticen seu Arithmeticam praetieam ex

libello Gemmae Frisii, cui anneetat elementa doctrinae proportionum coni-

prehensa detinitionibus quinti Elementorum Euclidis: item usum speciemm

Logistices Astronomicae. ut via praeparetur supputationibus . quae

oecurrunt in Sphaericis. II. Libelluni sphaericum Sebastiani Theodorici.

III. Epitomen doctrinae Geograph icae ex poemate graeco Dionysii tw

lauKt.ftfWt aut latino Johannis Honteri aut siinili. quem adhihito in con-

silium Reetore probaverit. Constat enim lectionem historicam et multorum

autorum Interpretationen] plane coecam futuram et in densis tenebria

versaturam, nisi accedat mediocris cognitio praecipuaruni partium orbis

habitati. His lectionibus extra ordinem quandoque adiungat primum

elementorum Euclidis. quo via paretur non tantum mathematicis sed

etiani Dialccticae. atque ita omnibus diseiplinis exaetius perdiscendis et

demonstrationuni exempla illustria spectentur. Qua de causa olim
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Geometriu cum Arithmetica in institutione puerili primum tenuit locum.

Profuerit quoque computum Astronomicum seu doctrinam de tempore

quandoque tradi scholae, ex libello Garcaei vel Schonbomii vel simili

compendio, re communicata cum collegio theologico.

Altera pars laborum professoris inathematiei pomeridiana est,

leetio Syntaxeos latinae Philippi revoeandae et conferendae ad methodum

Liuacri: Item leetio Georgicorum aut Aeneidos Vir»ilianae. Ubi extra

ordinem iterum interponere varietatis eausa quandoque poterit oden

aliquam aut epistolam aut satyram Horatii, praesertim de arte poPtica

epistolam ad Pisones, iterum ut gast« eins leetionis invitentur scholastiei

ad privatem Cognitionen autoris optimi et eruditissimi.

Hae operae collegarum distinete distribuantur in Horas binas

utriusque bidui matutinas et pomeridianas. Caeterum utri ex duobus

magistris haec vel illa professio mandanda sit, eonsilium e re nata et

praesente copia capiendum videtur. quia alius aliud studii genus magis

amplectitur. Inprimis exercitatio et cultura linguae latinae, quac omnibtlS

aeque uecessaria est et fundamentum omnis doctrinae eruditae. Semper

mandetur viro idoneo, docto et assiduo seu laborioso. Diffieilius antem

fere reperitur qui Grammaticen perite doceat quam qui Matliesin.

Courectori sebolae etiam ineumbit enarratio scholastiea et gram-

matica evangelii dominicalis die dominicum proxime ]>raecedenti.

V. Cantoris officium ad praecepta et exercitia Musicae pertinet

praecipue. Tradat igitur pomeridianis seholis elementa eius artis eom-

prebensa libello Listenii vel simili compendio, quem re deliberata cum
rectore maxime probaverit. Et horas singulas aut binas hebdomadae,

prout temporis usus feret, tribuat exercitio canendi. Det operam ne

pueri desint in schola idonei ad canendum supremam voeem: coeteros ita

consuefaciat, ut ad usum canendi concinne et apposite voces attemperent.

Musica lectione finita, si volet, varietatis causa interponat eruditum

aliquod scriptum Ciceronis extra ordinem, veluti officia (Meeronis, Laelium

seu de amieitia, Catonem maiorem de seneetute.

Altera pars officii Cantoris ante meridiem est. ut in catecbesi

Cbristiaua et primis rudimentis Grammaticae erudiat tyrones. Exigat

ab his capita catechismi puerilis D. Lutheri. elementa Grammaticae et

syntaxeos latinae. cum inflexionibus nominum et verborum. Addat

exempla et exereitia inter])retatione autoris alicuius in humili ebaractere

orationis ut sunt: Bueolica Virgilii. Elegiae de Ponto et de Tristibus

Ovidii aut epistolae beroidum, libellus de civilitate morum Erasmi, aut

si quid erit huiusmodi.

VI. Hae lectiones ordinariae et extra ordinem retineantur in

publica doctrina sebolae. Ex caeteris. quos per otium privato studio

utiliter legant, a praeceptoribus subinde per oecasionem admonendi sunt

discentes. In lectione extraordinaria ita versetur interpres. ut festiuet

ad ea, quae ordo principaliter postulat.
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Repetitiones quoque et examina adhibeantur initio lectionum prae-

sertim in artibus dicendi et interpretatione autorum. Breviter exigat

praeceptor ex quo atque altero scholastico , cuius ingenium maxime

probaverit, aut secundum ordinem lectionis praecedentis summam aut

insigniorem locum autoris interpretari grammatice iubeat, ut ita exploret

auditorum captum et ingenia et studia acuat, simul ut sit occasio

amplior declarandi, si quid forte in lectione sit praeteritum : sine pro-

lixitate id fiat sineque temporis dispendio. Natu repetitione pleniore et

accurata qui egebunt, scbolastici privatis omnino praeceptoribus com-

mendandi sunt.

VII. Satis constat multis in locis Pomeraniae et alibi quoque non

tantum paedagogos et ludimagistros, sed pastores etiam et ministros

ecclesiarum peti, qui per inopiam sumptuum Academias adire non

potuerint* Itaque ecclesiae interest, ut iuventus rite et ordine hio

erudiatur in omnibus capitibus doctrinae coelestis et integrum doctrinae

corpus scholastica methodo erudite comprehensum teneat. Quare loci

theologici Philippi una cum examine eius theologico, qui libri etiam in

corpore doctrinae Pomeranico cum praecipuis sunt, perpetuo retineantur

in schola.

Locorum lectio ordinaria est diaconi ecclesiae per biduum, hoc est

binis hebdomadae horis proponenda. Sed quia necesse est ad fontes et

lectionem textuum adduci discentes, ideo profuerit absolute loco pro-

lixiore quandoque, re communicata cum pastore ecclesiae et rectore

scholae, aliquam partem epistolarum Pauli aut coeterorum quoque

librorum novi testamenti interponere, quae contineat ordinariam sedem

eius materiae: veluti post locum de iustificatione quatuor aut octo priora

capita epistolae ad Romanos aut ad Galatas: de lege quintum caput

Matthei cum duobus sequentibus: de praedestinatione nonum caput ad

Romanos cum duobus sequentibus: itemque de coeteris. Et quidera

alias aliud interponat, ne terminum triennii praestituti enarratio locorum

excedat. Interpretetur grammatice textum graecum et fundamenta

doctrinae et confessionis nostrae, qualia in ipsis locis declarata etiam

sunt, propius monstret ibi in textu.

VIII. Pastori ecclesiae linguae Hebraeae institutio et inter-

pretatio librorum veteris et novi testamenti commissa est tractanda

altero biduo hebdomadae. Semel quolibet triennio Grammaticam

Hebraeam, quam maxime probaverit ipse, proponi in schola nostra satis

fuerit, cui subiungatur exercitium eius linguae interpretatione grammatica

aliquot Psalmorum. Reliquo tempore periodi! triennalis eliget ex scriptis

propheticis et apostolicis, quod tempori congruere et ecclesiae prodesse

iudicabit et captui discentium conveniet, ad pleniores explicationes

necessariae doctrinae coelestis.

IX. Sicut in ecclesia et scholis, ita quoque in foro et iudieiis

versantur hodie non pauci et utiliter reipublicae serviunt, qui ex hac
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tantum schola prodierint. Quare ut collegio pablice docentium in schola

assiscatur iure consultus aliquis, cui mandetur leotio institutionum iuris,

praefecti scholae providebunt. Et quia multis erudita doctrina est opus,

qui in Academia diu vivere non possunt, profuerit et philosophum in-

super adiungi, qui elementa doctrinae physicae, valde necessaria etiam

Theologo, perpetuo proponat iuventuti. Hoc qua ratione fiat commode,

deliberabunt ii, qui rationibus ecclesiae praesunt. Horae bis lectionibus

idoneae, ab ordinariis operis lectionum vacuae, assignari possunt iudicio

rectoris et collegarum, ita ne onerentur discentes nec ab ordinariis et ne-

cessariis studiis artium et linguarum temere avocentur.

X. Auditores lectionibus singulis idoneos assignet rector adhibitis

in consilium collegis, illisque vices horarias lectionum, repetitionum atque

exercitiorum publice privatimque diligenter praescribat ex praesenti usu

scholae. Coetum omnem scholasticum distribuat in classes quatuor

iuxta numerum praeceptorum, ita ut unus horum cuique classi praesit:

ea distributio fiat pro captu et progressu discentium. Infima est quarta

classis puerorum, qui catechesin puerilem et paradigmata inflexionis

nominum et verborum cum elementis grammaticae latinae et nomen-

claturas rerum ita coeperunt discere, ut in hoc genere assidue sint

exercendi et utcunque incipiant scribere latine. Tales esse in schola

interest propter musicam et vocem supremam, sed paedagogos hi suos

habeant aut privatos praeceptores saltem, sicut et sequentes. Tertia

classis est eorum, qui grammaticam et linguam latinam discunt plenius

et mediocriter orationem solutam scribunt latine et literas graecaa

discunt ex lectione evangelii dominicalis. Secunda eorum, qui rudimenta

linguae graecae latinis coniungunt et artes dicendi et scribunt etiam

versus latinos. Prima et suprema classis eorum est, qui literas Haebraicas

et graecas quoque tractant et mathematum initia et studia theologica

et scribunt graece quoque et declamitando atque disputando quandoque

se exercent.

XL Cumque omnibus scholasticis aeque necesse sit, tenere

catecheticam summam doctrinae coelestis et expediat iuniores, cum a

puerili catechesi discesserint, simili forma verborum et explicationis

paulatim quasi per gradus adduci ad comprehendendam methodum pleniorem,

qualis extat in Locis Theologicis, ne varietate quaestionum et re-

sponsionum turbentur puerorum ingenia: ideo tribus classibus unus ex

praeceptoribus assidue interpretabitur Examen Theologicum Philippi.

Textum disponat et succincte declaret et reposcat ab auditoribus, ut

praescripta forma verborum memoriter respondeant. Eadem de causa

Conrectorem interpretantem evangelium dominicale in schola et

conciones theologicas in congressibus ecclesiae omnes scholastici ut

attente audiant, severe monendi sunt atque compellandi.

Dialecticae et Rhetoricae et chronici, item theologicarum lectionum

auditores ordinarii et perpetui sunt; classis prima et seeunda, Gram-
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maticae latinae et autorum latinorum secunda et tertia. In Virgilii

poesi assumi poterit et prima. Leetionum mathematicarum et graecamm
ordinariarum, item linguae hebraeae elassis prima. In Arithineticis et

orationibus Isocratis assumi poterit etiam secunda. T)rrocinium linguae

graeeae, quod adiungit Conrector, pertinet ad secundam classem potissimum,

et tyrocinium linguae latinae iniunctum Cantori et tertiam et quartam.

Quod si qai in superiorihus classibus captus sui aut studiorum

hahita ratione et consilii parentum minus onerandos se putent studiis

mathematicis aut literis hebraicis et graecis aut prolixiore doctrina

theologica, quo magis vacare aliis studiis possint, iudicio Rectoris et

privati praeceptoris rem permittant et veniain hanc ab eis impetrent, ne

unius aut paucorum licentiae exemplum occasionem ad praetextuni

ignaviae aliis facile praebeat.

XII. Ordinis amantes esse oportet eos in primis, qui docent, ne

producendo doctrinam ultra boram alium frustra differant et impcdiant,

quin integram horam docere possint: ut in puncto horae suae adsint:

qui prima diei hora docet, ut adsit hymno eanendo. quo invoeatur

Spiritus sancti auxilium: si quem forte mora necessaria ab eo re-

tardaverit, ut is, qui praeeedente hora docet, non facile prius discedat

quam adveniente successore, ut scholam praesenti tradat. ne continua

inspectio praesentium praeceptorum iuventuti desit.

Sit doctrina omnis acourata et praemeditata, sed sine ostentat ione,

sine affectata et inutili prolixitate, aecomodata ad captum atque usum

auditorum. Sit etiam assidua, nec tetnere vacent ordinariae horae

leetionum publicarum cum dispendio temporis et aetatis juvenilis. Quod

si necessitas aliqua cocgerit omittere lectionem, signifketur hoc Rectori

tempestive. Kadern ratione si quis iter necessarium habuerit. Pastori

significet et Rectori, si longinquior sit profectio, etiam praefectis scholae.

XIII. Ad doctrinam publicam pertinent et styli exerritia; ea

gubernentur et urgeantur a Rectore et praeeeptoribus ceteris hoc ordine:

Una hebdomada Reetor argumentum Script i lingua vernacula proponat

toti scholae, et sequatur emendatio eius coniuneta opera praeceptorum

per singulas classes. Altera vice dum reliqui versus scribunt et

exhibent, tertius collega suae classi materiam scripti det. idemque

consequenter exigat et emendet. Tertianis in eadem materia recte

coniungentur secundani emendante horum scripta Conrectore, cum

interim graeca scripta Rectori exhibet classis prima. Tertia vice

primanis Rhetoricam dispositionem scripti elaborandi proponit Rector,

qui post emendationem unum, qui eruditius et diligentius caeteris com-

posuisse videbitur, eodem scripto suo dcclamare iubebit in publico coetu

scholae. Interea reliquis scholastieis Conrector dictabit scribendi

materiam et consequenter una cum tertio magistro einendabit scripta.

Cantor interim singulis hebdomadis pueros quartae classis exerceat.

Hora hisce exercitiis aptior est octava et nona diei mediae hebdomadis.
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Disputationibus primae classis praesidebit Rector. Idemque

thesibus compreheusam disputandi materiam proponat ex vulgari mini-

meque controversa in ecclesiis nostris doctrina catechetica examinis,

quae ad totius scholae captum usumque necessarium sit accomodata.

Judicio Superintendent is et pastoris ecelesiae eollegiatae tbeses, antequam

scholae proponantur, subiciat. Ad usum dialectiei exercitii et institutionein

puerilem omnia referat: neminem audiet quaestiones aut controversias

attingentem aut moventem graviores captu et iudieio puerilis, si data erit

occasio et eopia materiae idoueae , ethieas quoque et philosophicas

disputationes adornabit. In quo genere et duobus magistris Gollerns

quandoque si volent ofleret disputationis publice instituendae copiam.

Declamandi atque disputandi exercitiis praeceptores omnes interesse

convenit, et commune opus studio et industria iuvare invitentur et

theologi, si per otium possint. ut praesentia et authoritate sua exereitium

scholasticum excitent et oment et voce sua scholam erudiant.

XII II. Caetera de modo et metbodo doctrinae publicae in lcctionibus

sacris et prophanis enarrandis autoribus et praeceptis artium pro-

ponendis praeter ea, quae generaliter modo sunt iudicata, item de modo

repetitionum, exercitiorum, emendationum. examinum (nisi re mandata

certis personis ex dominis consiliariis aut D. Theologis specialiufl aliquod

definitum praescriptumque fuerit) et re usuque praesenti scholae quovis

tempore deliberent et statuant Reetor et collegae.
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13.

Peter Ahlwardt und sein philosophischer •

Katechismus.
Von Dr. Edmund Lange, Bibliothekar in Greifswald.

1. Sein Leben, seine Persönlichkeit und seine Schriften.

Peter Ahlwardt war kein bahnbrechender Geist; aber er

hat Anspruch auf Beachtung nicht nur als langjähriger Haupt-

vertreter der Philosophie an der pommerschen Hochschule und

weil er mit seinem frischen und originellen Wesen ein sehr an-

regender akademischer Lehrer, ausserdem aber ein durchaus

offner und ehrlicher Charakter war, sondern auch als ein Mann
von ungewöhnlich vielseitigen geistigen Interessen; speziell für

uns Heutige wird er dadurch interessant, dass bei ihm vielfach

Gedanken und Bestrebungen hervortreten, die uns ganz modern

anmuten. Um die hiesige Universitätsbibliothek insbesondere hat

er sich ein dauerndes Verdienst dadurch erworben, dass er ihr

seine sehr stattliche, namentlich an theologischen und philo-

sophischen Werken ungemein reichhaltige Büchersammlung von

mehr als 3000 Bänden hinterliess. In den „Mitteilungen" endlich

verdient er eine Behandlung schon um deswillen, weil in dem
Manuskript seines „Philosophischen Catechismus" ein Schulbuch

ganz eigentümlicher Art vorliegt.

Als Sohn eines braven Schuhmachers, der in bescheidenen

Verhältnissen lebte, wurde er am 14. Februar 1710 in Greifswald

geboren und nur seine grosse Anspruchslosigkeit, die ihm gleich

der frühen Gewöhnung an zeitiges Aufstehen, an ein sorgfältig

geregeltes Leben und an konzentriertes Arbeiten eine wertvolle

Mitgift für später wurde, ermöglichte ihm das Studium. Nach
einer fünfjährigen Studienzeit in Greifswald und Jena, die haupt-

sächlich der Philosophie und Theologie galt, ihn aber auch in
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die andern Wissensgebiete einen ungewöhnlich tiefen Einblick

gewinnen Hess, begann er 1733 in seiner Vaterstadt philosophische,

daneben auch mathematische Vorlesungen zu halten. Wohl am
anregendsten aber wirkte er durch Einrichtung seines bis in sein

hohes Alter blühenden Disputatoriums zu Besprechungen über

streitige Sätze aus den verschiedensten Wissenschaften. Der
temperamentvolle junge Dozent hielt sich dabei vielfach nicht in

den üblichen Bahnen und kam so namentlich in den ersten Jahren

wiederholt in Konflikt mit älteren Fakultätsgenossen, wie dies

besonders Notizen des Dekanatsbuches der philosophischen Fakultät

aus den Jahren 1735 und 1738 zeigen. Erst 1743 wurde er zum

Adjunkten in seiner Fakultät und 1752 endlich zum ordentlichen

Professor der Logik und Metaphysik ernannt. Mehrere Berufungen

nach auswärts lehnte er, wie Friedrich Schlichtegroll in seinem

Nekrolog aufs Jahr 1791 (Gotha 1792) !

) mitteilt, ab.

Als er 1762 zum zweiten Male das Dekanat führte, machte

er nur den offiziell nötigen Teil seiner Eintragungen ins Dekanats-

buch, die Angaben über die Inskriptionen und die Promotionen,

in lateinischer Sprache; die chronikalischen Mitteilungen dagegen,

die er gleich vielen seiner Vorgänger beifügte, gab er als erster in

deutscher Sprache. Dies Beispiel fand vielfach, z. B. gleich durch

seinen Nachfolger, Nachahmung und bald wurde für diesen Teil

der Eintragungen die deutsche Sprache allgemein üblich, eine

Thatsache, die einen erfreulichen Beweis für die Wirksamkeit der

damals in Greifswald blühenden, die meisten Professoren, natürlich

auch Ahlwardt, zu eifrigen Mitgliedern zählenden „Deutschen

Gesellschaft" liefert.

Die gleiche entschiedene Vorliebe für die deutsche Sprache,

wie sie aus dieser Neuerung spricht, tritt auch in Ahlwardts

ganzer Thätigkeit als akademischer Lehrer und als Schriftsteller

aufs deutlichste hervor. Die Muttersprache war mindestens vor-

herrschend in seiner Disputiergesellschaft, in ihr sind viele

seiner Dissertationen, namentlich aus seinen jüngern Jahren,

geschrieben 2
), und ebenso seine wichtigsten und umfassendsten

J

) Hier finden sieb S. 367—75 die ausfuhrlichsten mir bekannt gewordenen

biographischen Mitteilungen Ober A.
2
) Das überhaupt erste Beispiel einer in der Muttersprache an einer

deutschen Hochschule geschriebenen Dissertation gab bezeichnender "Weise der

Ohervorsteher der oben erwähnten „Deutschen Gesellschaft", Augustin von

Balthasar. Vergl. Ew. Horn, Die Dispututionen und Promotionen an den deutscheu

Iniversitaten, (Beihefte z. Cent ralblatt f. Bibliothekswesen, 11 1898), S. 53/54.
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sonstigen Schriften. Auch dass er gelegentlich plattdeutsch

dozierte, giebt ein Zeugnis für seine warme Liebe zur heimischen

Sprache. Nicht minder beweiskräftig ist die Thatsache. dass

seine deutschen Schriften sich in überraschender und noch für

uns Lebende beschämender Weise von Fremdwörtern freihielten.

Er bewegte sich ja dabei in den Bahnen Christian Wolfis, dessen

philosophischer Schule er der Hauptsache nach zuzurechnen ist;

aber er tbat dies keineswegs aus schülerhafter Abhängigkeit von

ihm. sondern seinem eigensten Triebe folgend. Am allerbezeich-

nendsten vielleicht für seine Vorliebe für die Muttersprache ist

seine aus dem Jahre 1753 stammende Dissertation über „den

vorzüglichen Nutzen der in deutscher Sprache angestellten aka-

demischen Streithandlungen". Da lesen wir z. B. die Behauptung,

die allerdings an einer andern Stelle mit Recht indirekt stark

eingeschränkt wird: „Man kann bey der Erkenntnis einer einzigen

Sprache ein grundgelehrter Mann . . . seyn" (S. 10». und nicht

minder modern mutet es uns an. wenn unter den Gründen, aus

denen deutsche Disputationen empfehlenswert seien, auch die

Rücksicht auf „das ganze Geschlecht der Schönen" (S. *2C>) eine

Rolle spielt.

Die gleiche Abneigung gegen nach seiner Ueberzeugung ver-

altete Einrichtungen, die aus jener ersten deutschen Eintragung

ins Dekanatsbuch spricht, bewog ihn gerade zum 1. Januar 1702,

also eben beim Antritt des Dekanats, die kleine Schrift: „Die

Magistertrommel, eine pragmatische Erzählung" erscheinen zu

lassen. Darin kämpft er mit den Watten des Humors und der

Satire — wie es scheint nicht ohne Erfolg — gegen einen in

Greifswald von älterer Zeit her erhalten gebliebenen Gebrauch,

wonach es zu den Pflichten des Dekans der philosophischen

Fakultät gehörte, am Dreikönigstage (0. Januar) ein Programm

zu veröffentlichen, dessen formeller Zweck darin bestand, Studenten

und sonstige geeignete Persönlichkeiten ad capessendos magisterii

honores anzuregen.') Dieser Aufgabe mochten sich wenige so

taktvoll entledigen, wie Johann Carl Dähnert 17<>1 am Schluss

seiner Abhandlung: „Von Akademischen Gewohnheiten und Ge-

bräuchen"'2) und gar mancher Dekan mochte einen stark reklame-

haften Ton anschlagen, nicht allzu verschieden von der Art. in

') Am Tnpe der Weisen aus dein Moryenlande sollte denen „qui ainore

verae sapientiae incaluernnt" der Tempel der Khre eröffnet werden.

-') Sie beweist ftbriirens. dass „Macistertrommel*1 ein seit Jahren üblicher

Spottname für ein solches Dekanat sprogramm war.
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der die Magistertrommel, der, sehr zum Vorteil der Wirkung, die

ganze Schrift in den Mund gelegt ist, zum Schluss (S. 14) in der

Hoffnung eines baldigen Todes noch einmal ihre „Trommelstimme

aus allen Kräften . . . erschallen" lässt. um zu verkünden, dass

die Greifswalder philosophische Fakultät bereit sei, allen dieser

Ehre Würdigen die Magisterwürde zu verleihen ..zu einem öffent-

lichen Zeugnisse, dass Sie vernünftig und philosophisch gedenken

und handeln und also auch mehr Mensch, als alle übrigen

Menschen-Gesichter sind u
.

Das Dekanatsbuch übergeht die ganze Angelegenheit mit

Stillschweigen; überhaupt erwähnt es Ahlwardt in diesen späteren

Jahren nur selten. Doch nahm er sicherlich an allen für die

Universität wichtigen Fragen noch lange regen Anteil, z. B. wissen

wir. dass er bei Gelegenheit der langjährigen Verhandlungen, die

dem Visitationsrezess von 1770 vorangingen, 1771 eingehende

Vorschläge über eine Verbesserung der Universitätseinrichtungeit.

eingereicht hat. 1

) 1778 scheint er schon unter den Beschwerden

des Alters gelitten zu haben; wenigstens hatte er. wie das

Dekanatsbuch meldet, die schriftliche Bitte ausgesprochen, von

seiner Wald zum Dekan abzusehen, was denn auch geschah.

Dazu stimmt es gut, dass seine letzte selbständige Veröffentlichung

1777 erschien. Wie lange er seine Vorlesungen fortsetzte, ver-

mag ich nicht zu sagen. Im Winter 1777/78 hielt er sie jedenfalls

noch: für die folgenden Jahre aber, bis über seinen Tod hinaus,

fehlen auf der Greifswalder Bibliothek die Vorlesungsverzeichnisse.

Dass er in den letzten Jahren seines Lebens viel zu leiden hatte,

wissen wir auch aus Schlichtegrolls Nekrolog. Am 1. März 1791

(nicht 1702, wie sieh mehrfach findet > starb er, wie es dort heisst.

„mit der Ruhe und Zufriedenheit, die er sich ganz vorzüglich

eigen gemacht hatte-.

Er war. wenn auch wohl keine bequem-fügsame, dafür eine

nicht nur grundehrliche, sondern auch in der Hauptsache durch-

aus sympathische Persönlichkeit. Durch Lehre und Beispiel

gehörte er zu den einflussreichsten Professoren der Hommerschen

Hochschule in damaliger Zeit und hat überhaupt auf sehr viele,

mit denen er in Berührung kam. geistig wie moralisch anregend

gewirkt. Auch wo er satirisch wird, vermeidet er im ganzen den

Ton persönlicher Gehässigkeit und so blieb denn, im Gegensatz

l
) Vergl. Eduard Hanmstark. I>i»' l niversitüt.Greifswald vor hundert und

vor fünfzig Jahren. Festschrift. Greifswald 18»Ji>, S. 3S.
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zu vielen andern Gelehrtenfehden damaliger Zeit, auch sein Streit

mit seinem theologischen Kollegen Jakob Heinrich von Balthasar

Uber die Frage, ob auch ein Atheist ein tugendsames Leben

führen könne (1750), durchaus litterarischer Natur. Als einen

Mann von edler Menschlichkeit und wahrhaft sittlichem Streben

kennzeichnet ihn auch die von ihm ausgegangene Begründung

des Abelsordens. 1
) die zugleich ein Ausfluss seiner geselligen

Natur war. Ausführliche Mitteilungen über diesen, der übrigens

nie eine weitere Ausdehnung erreichte, giebt die zwar ohne

Ahlwardts Namen erschienene, aber sicher durchaus von ihm

stammende Schrift: „Der Abelit" (Leipzig 1746). Danach zeigte

diese Gründung, ganz im Geiste ihres Urhebers, grosse innere

Verwandtschaft mit dem Freimaurerorden 2
), bei vielleicht etwas

stärkerer Betonung des christlichen Elements. Denn Ahlwardt

der in seinen jüngeren Jahren vielfach und mit grossem Beifall

predigte, hat, so frei seine Stellung zu den Dogmen war und

immer mehr wurde, an den Grundlagen des Christentums allezeit

festgehalten. Wie für sehr viele freier gerichtete und philosophisch

geschulte Theologen seiner Zeit war auch für ihn die natürliche

Theologie 3
)
Lieblingswissenschaft; seine Bibliothek ist denn auch

an Werken dieser Gattung ungemein reich, und er schrieb selbst

eine Brontotheologie. und eine Reihe mehr oder weniger ver-

wandter Schriften.

Bezeichnender Weise war seine BUchersammlung schon bei

seinen Lebzeiten jedem zugänglich : er setzte also mit ihrer testa-

mentarischen Ueberweisung an die Universitätsbibliothek eigent-

lich nur fort, was er schon längst begonnen hatte. — Uebrigens

wird diese Schenkung noch bemerkenswerter, wenn man bedenkt,

dass, als Ahlwardt starb, sein Sohn Christian Wilhelm, der sich

hauptsächlich als Philologe bekannt gemacht hat (1817—1830
war er ordentlicher Professor in Greifswald), aber durch die Viel-

seitigkeit seiner wissenschaftlichen Interessen an den Vater er-

innert, schon als Privatdozent in Rostock wirkte 4
),

Ueber sein Familienleben und seine Ehe mit Dorothee

') Benannt mich dem Söhnt« Adams.

-) Wenn auch gelegentlich gegen diesen polemisiert wird.

a
) Diese behandelte er neben philosophischen tiegenständen verschiedener

Art auch am häutigsten in seinen Vorlesuniren.

*) Der Orientalist Wilhelm Ahlwardt, der jetzt eins der berühmtesten

Glieder des Lehrkörpers der Universität Greifswald ist, ist ein Grossneffe

Peter Ahlwardts
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Christine, geborne Carger (f 17G4) habe ich nichts finden können,

was bei dem ganz vorwiegend literarischen Charakter der er-

haltenen biographischen Mitteilungen um so begreiflicher ist, als

ihm seine Gattin wohl nur wenige Jahre erhalten blieb. Aber .

nicht nur alles, was wir Uber ihn wissen, sondern auch seine

kleine Gelegenheitsschrift „Zufällige Gedanken über den Ehe-

stand'
4

(1750) erweckt den Eindruck, dass er wohl der Mann
war, in der Ehe glücklich zu werden und glücklich zu machen.

Schlichtegroli fasst sein Urteil über ihn in die schönen Worte

zusammen: „Es waren demnach keine ausserordentlichen Kräfte,

durch die der gelehrte Ahlwardt sein langes Leben segensvoll

für sein Amt und seine Stadt machte ; es war bloss eine feste

Befolgung der einfachen Vorschriften der Natur, und jeder Mensch

von gesunder Seele kann es ihm hierin nachthun."

Ahlwardts schriftstellerische Thätigkeit war abgesehen

von seinen letzten Jahren eine sehr umfassende und vielseitige

und bewegte sich, wie schon angedeutet, keineswegs ausschliess-

lich auf dem eigentlich wissenschaftlichen Gebiete, sondern wandte

sich gern an weitere Kreise. Der Höhepunkt seiner Leistungs-

fähigkeit nach dieser Richtung liegt in den dreissiger und vierziger

Jahren seines Lebens. Allein das Verzeichnis seiner selbständig

erschienenen Schriften, zu denen noch zahlreiche Zeitschriften-

aufsätze kommen, in D. H. Biederstedts „Nachrichten von dem
Leben und den Schriften neuvorpomerisch- rügenscher Gelehrten

seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts bis zum Jahre 1822"

Abth. I (1824) S. 6—8 umfasst 78 Nummern. 1
) Die nach irgend

einer Richtung für ihn besonders charakteristischen sind bezeich-

nender Weise fast sämtlich deutsch geschrieben.

2. Ahlwardts Standpunkt als Philosoph und insbesondere
sein philosophischer Katechismus.

Dass Ahlwardt im grossen und ganzen als ein Vertreter

der rationalistischen Philosophie Christian Wolffs bezeichnet

werden muss, erkennt man auch bei oberflächlicher Beschäftigung

mit seinen philosophischen Schriften leicht. Aber er war nicht

der Mann, sich in eine volle geistige Abhängigkeit von irgend

jemand zu begeben, und betont dies in der Vorrede seiner ..Ein-

l
) Davon stammt allerdings No. 81 nicht von ihm, sondern ist nur als

Gegenschrift zu Nr. 80 genannt: dafür aber sind unter Nr. 23 zwei verschiedene

Schriften aufgezählt.
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leitung in die Philosophie" sein* entschieden. So fehlen denn auch

Differenzen zwischen seinen und Wolfis philosophischen An-

schauungen durchaus nicht. Doch will und kann ich hier nicht

weiter darauf eingehen.

Wohl aber muss gesagt werden, dass diese beiden in ihrer

Vorliebe für die deutsche Sprache sich so ähnlichen Männer in

ihrem Wesen und in dem Ton ihrer Schriften grosse Verschieden-

heiten zeigen. Wolff war nicht nur der weitaus bedeutendere

und umfassendere Geist, sondern auch in viel höherem Grade

Systematiker. Dagegen wirken Ahlwardts Schriften ästhetisch

erfreulicher, z. T. sehon wegen des fast journalistischen, in

wissenschaftlichen Veröffentlichungen freilich für unsern heutigen

Geschmack sich etwas seltsam ausnehmenden Zuges, den sie

teilweise an sich tragen, vor allem aber durch den frischen

Humor, der so häutig darin zum Durchbruch kommt, und zwar

nicht nur in einer Satire wie die ..Magistertrommel"', sondern

z. B. auch in der Abhandlung ..Von der Artigkeit und dem
Reize des schönen Geschlechts".

Die Kcinhcit der Sprache, das Streben nach Vermeidung

von Fremdwörtern geht bei Ahlwardt ganz wie bei Wolff auch

in den philosophischen deutschen Schriften so weit, dass wir

noch heute, bei unserer Gewöhnung an die aus den klassischen

Sprachen stammenden Kunstausdrücke, vielfach zunächst stutzen

und. gerade weil wir keine wörtliche Uebersetzung, sondern eine

sinngemässe L'ebertragung vor uns haben, uns fragen, welches

übliche Fremdwort denn gemeint sei. So braucht Ahlwardt „Ehr-

ansehen" = Autorität, „uneigentliches Wort" = metaphorisch

gebrauchtes Wort, „L ebervernunftlehre" = Metaphysik. „Tief-

sinnigkeit
4
" = Subtilität u. s. w.

Der „Philosophische ( "atechismus" umfasst 131. 2 bis

25»a des Handschriftenbandes Manuscr. Pom. Q ll:* 1

) der Greifs-

walder Universitätsbibliothek in der ebenso zierlichen, wie deut-

lichen und festen Handschrift Ahlwardts. Schlichtegrolls Be-

merkung, dass er fast nie ein Wort in seinen Manuskripten

strich, tindet man durchaus bestätigt. Jede Seite ist nur auf

der inneren Hälfte beschrieben, die äussere blieb offenbar für

spätere Aenderungen frei; doch finden sich nur auf Bl. 2a an

l

) Auf Hl 1 stehen mit Bleistift geschrieben nur die Worte: „Philo-

iM]ilii-f her < 'atechismus von ['. Ahlwardt". Sie rühren nicht von Ahlwardts Hand

her; al>er der Titel i>t so bezeichnend, dass er gewiss von ihm beabsichtigt war.
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zwei Stellen solche anderen Fassungen eingetragen. Der „Philo-

sophische Catechismus" ist unvollendet geblieben — woraus sich

(
seine NichtVeröffentlichung leicht erklärt; das zeigt nicht nur die

Thatsache, dass die letzte, 158., Frage wieder gestrichen ist, und

dass eine Antwort darauf überhaupt fehlt, sondern auch der In-

halt der vorausgehenden, durchaus keinen Abschluss bringenden

Fragen und Antworten. In dem vorliegenden Teile werden

hauptsächlich psychologische, sowie ontologische und meta-

physische Fragen behandelt; einiges aus dem Gebiete der Logik

ist in den der Psychologie geltenden Abschnitt eingeschoben. —
Ueber die Zeit der ersten Niederschrift des „Catechismus"

fehlt eine Angabe. Bedenkt man aber, dass die entsprechenden

Abschnitte von Ahlwardts „Einleitung in die Philosophie" (1752)

mit dem „Catechismus" trotz der ganz verschiedenen Zwecke

beider Schriften doch eine unverkennbare Verwandtschaft zeigen,

so lässt sich fast mit Sicherheit sagen, dass beide etwa gleich-

zeitig entstanden sind.;

Zu dem gleichen Ergebnis führen zwei weitere Umstände.

Einmal finden wir in der „Einleitung", ebenso wie in der ur-

sprünglichen Niederschrift des „Catechismus" das Zeichen „i"

auch für „j
k
- verwendet 1

), während in den wenigen späteren Zu-

sätzen und ebenso in der „Magistertrommel'' (1762) sich schon

die heute übliche Scheidung beider Zeichen findet. Ferner war

Peter Ahlwardt allem Anschein nach der erste, der die Form
des Katechismus für den Unterricht in der Philosophie ver-

wandte; aber die Vermutung liegt, nahe, dass er die Anregung

dazu dem Wolffianer Carl Günther Ludovici verdankt, der in der

2. Auflage seines „Ausführlichen Entwurffs einer vollständigen

Historie der Wolftischen Philosophie" (Leipzig 1737) S. 138

(§ 158) sagt: „Endlich wiederhohlen wir bey dieser andern Auf-

lage . . . das im ersten Abdrucke gethane Versprechen 3
), die Aus-

arbeitung einer ausführlichen Erläuterung der Wolffischen ver-

nünftigen ^ Gedanken von den Kräfften des menschlichen Ver-

standes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnifs der

Wahrheit, zum Gebrauch der Schulen, auch derer, so den

Studien nicht obliegen und doch ihren Verstand verbessern

wollen, in Frag und Antwort abgefasset. vor uns zu nehmen . .
.*

') Allgemein war dieser Gebrauch nicht; die 2. Aufläse von Wulffs

„Vernünftigen Gedanken'* (1747) z. B. scheidet i und j.

a
) Das freilich nicht erfüllt wurde.
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Dass Ahhvardt Ludovicis Buch gekannt hat, ist schon um seines

Inhalts willen, zumal hei einem Manne von seiner Belesenheit,

höchst wahrscheinlich und wird fast zur Gewissheit durch die

Thatsache. dass das Exemplar der 2. Auflage 3
), aus dem ich

mein Citat entnommen habe, eben als Bestandteil seiner Bücher-

sammlung an die Greifswalder Tnivcrsitiitsbihliothek gekommen

ist, Dass die durch den Druck hervorgehobenen Worte darin

rot unterstrichen sind, will an sich nicht viel besagen, da

Gleiches auch von vielen anderen Stellen gilt und da nicht mehr

auszumachen ist, von wem diese Striche herrühren. Aber sicher

konnte gerade für einen Mann wie Peter Ahlwardt, der so gern

geistig anregend auch auf weitere Kreise wirkte, die angeführte

Stelle sehr leicht der Anlass werden, das Ganze der Philosophie,

soweit diese einer elementaren Behandlung zugänglich schien, in

der Form des Katechismus, eben in ..Frag und Antwort", zu be-

handeln. Auf Grund der Worte Ludovicis können wir mit

grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er ihn sich als Schul-

buch, zunächst wohl für die höheren Schulen 4
) gedacht hat: wir

haben eben darin ein elementar gehaltenes Seitenstück zu seiner

„Einleitung in die Philosophie'*.

Diese ist wohl früher entstanden als jener; aber Ahlwardt

sagt gleich im Anfange der Vorrede ausdrücklich, dass ..selbige

schon vor länger als !S Jahren ausgearbeitet gewesen", und dafs

er „seit der Zeit beständig darüber ein jährliches Collegium ge-

lesen habe".

Jedenfalls kommen wir wieder auf die vierziger oder

fünfziger Jahre des IS. Jahrhunderts als Entstehungszeit unserer

Niederschrift, Die Katechismus-Form ist darin namentlich im

Anfang mit grosser Geschicklichkeit durchgeführt, auch insotern,

als Fragen und Antworten fast durchgängig kurz sind. Später

werden namentlich die letzteren vielfach ausgedehnter. Der

Stoff mag wohl für eine andere Behandlung zu grosse Schwierig-

keiten geboten haben. Die Ausdrucksweise ist sehr klar und

wirklich allgemeinverständlich; Fremdwörter sind noch sorgfaltiger

als in der ..Einleitung" vermieden.

Ich gebe hier als Probe Bl. 1—<>a, den grösseren Teil der

Psychologie enthaltend.

3
j Die l. Aufläge (1730) hat Ahlwanlt nicht besessen.

4
) Vergi z. B. Vrw H mit Antwort.
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[Hl. la
]

Philosophischer Catechismus
von

P. Ahl wardt.

[Bl. 2a.] 1. Wer bist du?
Ith heisse und hin ein Mensch.

2. Was nennest und verstehest du durch einen Menschen?
Unter den Menschen verstehe ich kurz: ein vernünftiges Thier;

oder ein zusammengesetztes Wesen aus einem künstlichen und Orga-

nischen Körper und einer damit Harmonisch vereinigten vernünftigen

Seele 1
).

8. Aus wie vielen Theilen nesteltest du also als ein zu-

sammengesetztes Ding?
Aus zwei Theilen.

4. Und wie heissen seidige?

Sie heissen Leih und Seele.

Was verstehest du denn durch den Leih des Menschen?
Darunter verstehe ich eben den vorhin genannten künstl. und

Organischen Korper.

(>. Was ist denn ein künstlicher und Organischer Körper?
Kr ist ein solcher Körper, welcher ein ans vielen andern Theilen zu-

sammengesetztes ist. davon cinieder Theil zu einer besonderen Würkung
gemacht und bestimmt ist-).

7. Findest du denn dieses also an deinem Körper oder
tiein Leib der Menschen?

Ja! aller Menschen Leiber bestehen aus sehr vielen Theilen. wo-

von einieder bestimmt ist zu einer besondern Würkung, und diese nennt

mau die Organische Oliedmafse oder Glieder.

8. Führe davon einige an.

So linde ich an mir und bemerke es auch an allen andern Meusehen:

der Leib eines [Hl. 2b] Meusehen hat Augen, welche zum Sehen, obren,

welche zürn Hören, eine Zunge, welche zum Schmecken und zum I Jeden,

Hi'inde, welche zum Arbeiten, und Küsse, welche zum Gehen bestimmt

sind, und so mehr.

i). Ks sind also noch mehrere solche Organische Theile

und Oliedmafse an unserm Körper?
Ja freilich! die Rufserlichcn lallen einem iedeu in die Augen: uud

man sag't: dafs inwendig in unserm Körper alle innerliche Theile von

gleicher Art sind und ich glaube solches.

') Spätere Fassung: . . . ein vernünftiges Thier, oder ein lebendiges Wesen,

welches einen organischen «1. h. durch «Ii»- Natur zweckmässig gebildeten Körper

und eine vernünftige Seele besitzt.

-*) Späten* Passung: . . . Hin Körper, dessen Theile so mit einander ver-

bunden sind, dafs ein jeder Tleil «las Seinige beiträgt den ganzen Körper in

Lehen und eigener Wirksamkeit zu erhalten.
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10. Warum aber glaubest du solches?

Ich glaube dieses, weil es mir andere verständige Menschen, welche

solche innere Theile gesehen und untersuchet haben, versichert und ge-

saget und auch ich selbst an den inwendigen Theilen der geschlachteten

Thiere es auf solche Art bemerket habe, als deren Körper mit unsern

gar sehr Übereinkommen.

11. Also ist dein Körper eine Menge Theile, davon ieder

besonders würket , und solche zusammengesetzt heifsen

dein Leib?

Nein! sondern diese Theile sind würklich mit einander verbunden:

sie Stohren sich nicht, sondern sie helfen sich vielmehr unter einander

zu ihren besonderen Würkungen und so machen sie meinen Körper als

einen würklich zusammengesetzten grossen Körper aus; weswegen ich

ihn auch einen künstlichen Körper genennet habe. Ich kann ihn daher

auch, nach meinen etwaigen Begrif von der Weisheit, einen sehr weif-

lich zusammengesetzten Körper nennen.

[Bl. 3a.J 12. Sage mir doch deinen etwaigen Begrif von
der weisen Einrichtung.

Wenn viele Dinge so mit einander verbunden sind, dafs kein Theil

dem andern in seinen Würkungen stöhret, sondern vielmehr das seine

dazu immer beitrüget, damit auf solche Art durch aller Beihülfe die

Hauptsache, wozu das ganze Ding gemacht, ist, gut erhalten werde:

solche Einrichtung heifse ich eine weise Einrichtung.

18. Kennst du denn auch noch andre als Organische
Körper?

Ja! diese heifsen schlechtweg Körper oder nicht Organische Körper,

als ein Stflck Holtz, einen Klumpen Wachs und Unschlitt. ein Stück

Eisen, einen Stein. Dieses sind nicht Organische Körper.

14. Ist dir den nicht ein mehreres von deinem Körper
bekannt?

Dieses weifs ich noch: dass dieser menschliche Körper aus dem

Kleinesten im Mutterleibe nach allen seinen Theilen anfanget und s«»

beständig, wenn er an das Tageslicht gekommen, durch eine ihm ge-

reichte Nahrung bis zu einer ihm bestimmten Gröfse fortfähret zu

wachsen, sodann stille stehet und allmählig in seinen Würkungen ab-

nimt, bis er günzlich nach allen seinen Theilen unvermögend wird,

solche in seiner künstlichen Einrichtung gegründete Würkungen weiter

hervorzubringen: hierin bestehet sein Leben und sodann stirbt er und

gehet in die Verwesung.

[Bl. Hb.] 15. Und woher weifst du dieses alles?

Andere, die mehr wissen als ich. haben es mir zum Theil gesaget

:

so habe ich auch selbst solche der Gröfse nach unterschiedene kleine

Menschen Körper gesehen, welche man mir gezeiget hat und das andere

habe ich seihst au den menschlichen wie auch denen andern thierischen

Körpern immer bemerket.
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16. Wie heifset denn der andere Theil eines Menschen?
Die Seele des Menschen.

17. Was ist denn deine Seele?

Sie ist dasjenige Ding, welches in mir gedenket, das gedachte

entweder verlanget oder verabscheuet und wenn ich das eine oder das

andere auf eine Art erlange oder nicht, sich vergnüget oder auch mis-

vergnügt ist.

18. Woher weifst du dieses von deiner Seele?

Wenn man nur auf das, was in uns vorgehet, etwas genau Achtung

giebet oder recht aufmerksam ist, so wird man diese drey Würkungen
als die Gedanken wovon, das Verlangen oder Verabscheuen defsen und

sodann defsen angenehmen oder unangenehmen Genufs gar leicht be-

merken und gedenken; und so habe ich es gemacht und gedenke also:

dafs diese 3 Würkungen in der Seele vorhanden und da sind.

[Bl. 4a,] 19. Du redest von Würkungen deiner Seele. Sie

hat also auch wohl drey Kräfte?

Ja! denn alle Würkungen komen her von denen Kräften, wovon

und wodurch sie eben gewürket werden.

20. Welche sind denn diese Kräfte und haben sie nicht

besondere Namen?
Sie sind 1) die Kraft zu gedenken und diese nennt man den Ver-

stand 2) die Kraft zu verlangen und zu verabscheuen und diese heifset

der Wille und 3) die Kraft die Dinge angenehm und unangenehm zu

empfinden und zu genüfsen und diese kann heifsen der Moralische

Sinn oder die Genufskraft.

21. Ist diese Ordnung unter den drey Kräften deiner

Seele beständig?

.Ja! denn sie zeigen sich in ihren Würkungen immer in dieser

natürlichen Ordnung. Mein Wille kann nicht verlangen, wo nicht der

Verstand solches erst als ein für mich gutes gedacht hat; und wo ich

nicht durch das Verlangen eines Guten einigermafsen dazu gelanget und

damit in einer etwanigen Vereinigung komen bin, so kann ich kein Ver-

gnügen daran haben.

22. Deine Seele ist doch auch wohl ein Körper oder ein

Theil deines grossen Körpers?
0 nein ! Man findet an keinen Körper, man mag von dem gröfsten

anfangen und bis zu den allerkleinsten würkl. Körper gehen, diejenigen

Würkungen, welche ich an und in meiner Seele be-[Bl. 4b.]merke. Sie

raufs also etwas von einem und auch von meinem Organischen Körper

ganz unterschiedenes Ding seyn und also auch kein würklich zusammen-

gesetztes.

23. Was ist sie denn?

Sie ist ein würklich einfaches Ding, welches mit einem Verstände

und einem Willen und dem moralischen Sinn begäbet ist, welches man
mit einem besonder [en] Namen einen Geist heifset.
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24. Ist denn Geist und Seele ganz einerley?

Nein! sondern dieses einfache gedenkende Ding heilset an und für

sich ein Geist, in der Harmonischen Verbindung aber mit einem Orga-

nischen Körper die Seele des Dinges.

25. DieThiere und das Vieh sind doch blofse Korper und
doch gedenken sie?

Dafs sie gedenken, wollen und sich vergnügen bemerke ich; dieses

thun sie aber nicht durch ihren Körpern, sondern auch sie haben einen

Geist in sich, welcher mit ihrem Organischen Körper vereiniget ist und

ihre Seele ist.

26. Wir sind also blofse Thiere und gehören mit unter

das Vieh?

0 nein! Wir Menschen stehen wohl mit dein Vieh, insofern

beide ein aus einem Organischen Körper und einer Seele zusammen-

gesetztes Ding sind, unter einer Clafse der Thiere; der Geist aber oder

die Seele in beiden ist gar sehr und wesentlich unterschieden.

[Bl. 5a.] 27. Wie ist denn dieser Unterschied?
Die Seele oder der Geist des Menschen ist ein vernünftiger Geist

oder der Verstand der Menschen hat eine Vernunft ; die Seele und der Geist

des Viehes aber hat gar keine Vernunft und ist ganz unvernünftig, daher

denn der Mensch ein vernünftiges Thier, das Vieh aber ein unver-

nünftiges Thier ist, und so stehen sie als 2 ganz unterschiedene Arten

neben der einen Clafse oder dem Geschlecht der Thiere.

28. Gehet denn dieser Unterschied nur allein auf das

gedenken und den Verstand?
Nein! Er gehet auch auf die übrigen Kräfte. So wie der Ver-

stand des Menschen vernünftig gedenken, das Vieh aber nicht vernünftig

sondern nur blos sinnlich gedenken kann, so kann auch der Wille des

Menschen das gute vernünftig wollen und sich daran mit Vernunft ver-

gnügen, da hergegeu der Wille und die Empfindung des angenehmen bey

dem Vieh blos sinnlich ebenfalls und ganz unvernünftig ist.

2t). Was sind aber Gedanken?
Sie sind Würkungen und Handlungen des Verstandes, deren wir

uns bewufst sind. Wenn der Verstand würksam ist und handelt, so ist

das Bewufstsein davon unzertrennlich und wir sagen, das wir gedenken:

wenn wir uns aber nicht bewufst sind, so gedenken wir auch nicht, ob

wir gleich die Kraft und das Vermögen zu gedenken haben.

[Bl. 5b.] 30. Was kaust du aber gedenken?
Alles und alle Dinge, woran und wobey ich nur nicht Ja und

Nein von einem und ebendemselben Dinge zugleich gedenken soll. Dieses

kann kein Verstand gedenken, und er gedenket sodann in der That

Nichts. Daher hat man einen Satz: dafs etwas zugleich sey und
nicht sey, lafset sich nicht gedenken und ist ein Nichts. Es
heilset auch ein Wiederspruch.
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:>1. Hat dieser von dir angeführte Satz nicht einen be-

sonderen Namen?
.Ja! er heftet dahero auch der Satz des Wiederspruchs, darnach

man sich bey allen seinen Gedenken richten kan und mufs: oh man
etwas gedenken kann oder nicht.

'.\± Halten deine Gedanken von denen Dingen auch noch
andere Namen?

•Ja! da die Handlungen des Verstandes ein Bewufstseyn der Dinge,

worauf sie gehen, bey sich führen, so nennet man sie auch Vorstellungen

von den Dingen und man sagt daher, dal's man sich die Dinge vorstelle,

wenn man sie gedenket. Wenn man die Gedanken und Vorstellungen

von den Dingen in einer Beziehung auf diese Dinge, als den Vorwurf,

woran ich gedenke annimmt, so heissen sie Begriffe und Ideen von den

Dingen. Können wir uns die Dinge vorstellen und davon Begriffe und

Ideen machen, so kennen wir in so weit als dieses geschehen kann,

(Bl. f»a) die Dinge und haben von denselben eine Erkennt nifs, welche

also nichts anders ist als eine Vorstellung von den Dingen in unserm

Verstände.

;5:>. Wie entstehen aber die Gedanken in dem Verstände

des Menschen?
Man sagt es und ich bemerke es auch an vielen Dingen, dafs

alle Handlungen eine Leidenschalt voraussetzen, wodurch ein mit einer

Kraft zu handeln begabtes Ding wirklich zu handeln bestimmet und also

dadurch die Kraft in einer bestirnten Wirksamkeit gesetzet wird. Und

so muss es auch bei unsern würkl. Gedanken seyn.

:U. Kanst du mir solches nicht etwas eigentlicher er-

klären?

Ich erklare es so: der Urheber aller Dinge hat den Verstand des

Menschen so eingerichtet, dafs er vermöge seiner Kraft zu gedenken von

allem was sich nur gedenken läfset, sich Gedanken und Ideen machen

kann, nur dafs er durch eine Leidenschaft von denen bestimmten Dingen

wiirklich und bestirnt dieses und kein anders Ding zu gedenken und ihm

eine Idee zu machen determinirt ') werde. Der Verstand mit seiner Kraft

in sich zu gedenken ruhet gleichsam: wenn derselbe aber von einem

Dinge etwas leidet, so mufs er anfangen zu handeln oder zu gedenken,

und was soll er denn was anders gedenken als eben das Ding, welches

ihn in die Wirksamkeit durch das gemachte Leiden gesetzet hat. Kr

macht sich also eine Idee von diesem und keinem andern Dinge.

') Das Fremdwort fällt auf: vielleicht ist es für „bestimmt" irewählt, um
den Uleichkhuu? mit dem eben gebrauchten Eigenschaftswort „bestimmt" zu

vermeiden.
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14.

Neustettiner Lehrpläne aus dem achtzehnten

Jahrhundert.
Von Theodor Beyer, Professor in Neustettin.

Der älteste Lektionsplan, den das im Jahre 1040 von der

Fürstin Hedwig in Neustettin gegründete Gymnasium noch

aufzuweisen vermag, stammt aus der Zeit des Mag. Christo-

pherus Den so, der von 1705—1714 die Anstalt als Rektor

leitete. Es wurden 20 Stunden in der Woche gegeben und zwar

von 7—10 Vormittags und von 1—3 Nachmittags (abgesehen von

Mittwoch und Sonnabend Nachmittag); der Rektor gab 13 Stunden,

der Konrektor auch 13; die beiden Klassen, aus denen das

Gymnasium bestand, waren kombiniert.

Der Plan ist folgender:

Catalogus lectionum tempore M. Densovii:

Die Lunae hora 7—9. Rector Theologiam.

M 9-10. Conrector Terentium.

„ 1-2. CR. Terentium.

„ 2-3. Rect. Logieam.

Die Martis hora 7—9. CR. Cic. Ep. ad Famil.

„ 9-10. Rect. Oftic. Cic. et Geograph.

„ 1-2. CR. Cic. Ep.

„ 2-3. Rect. Officia Cic.

Die Mercurii hora 7—9. Rect. Officia Cic. et Ethicam.

„ 9—10. CR. PoPsin vernaeulam.

Die Jovia hora 7—9. CR. Graeca.

ii
9-10. Rect. Curtium.

1-2. CR. Catonem Maiorem.

2-3. Rect. Ourtium.

Die Veneris hora 7—9. Rect. Orat. Cic. et Rhet. cum

praxi oratoria.
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hora 9— 10. CR. Ovidium et PoPsin Latinam.

„ 1—2. CR. Historiam.

„ 2—3. Rect. Curtium.

Die Saturni hora 7—9. CR. Grammaticam eiusque accu-

ratam repetitionem.

h 9—10. Rect. Olim disputabat; deinde ha-

buit elegantias Latinitatis Arnoldi, denique generalem repetitionem

omnium lectionum.

In anderer Uebersicht ergiebt sich:

Theologie 2 St.

Latein 19 St. und zwar:

Terentius 2 St.

Ovidius et poesis lat. 1 St.

Cic. epist. ad fam. 3 St.

Cic. off. 4 St.

Cic. Cato m. 1 St.

Oratio. Cic. et Rhet. 2 St.

Curtius 3 St.

Grammatica 2 St.

Lat. Arn. etc. 1 St.

Griechisch 2 St.

PoBsis veru. 1 St.

Logik 1 St.

Geschichte 1 St.

26 St

Auffallend ist, in welchem Verhältnis der griechische Unter-

richt zum lateinischen steht, dass Mathematik ganz fehlt, dass

der Theologie nur zwei Stunden zugewiesen sind; das Seltsamst«

aber ist, dass Geographie mit der Lektüre von Cic. offic. ver-

bunden ist. Uebrigens scheint es, als ob zu diesen öffentlichen

Lektionen noch lectiones privatissimae kamen, Uber die aber

nichts Genaueres zu finden ist.

Der Nachfolger Densos, Laurentius Palenius (1714 bis

1730). ein vielseitig gebildeter Mann, der ausser den alten

Sprachen Französisch, Italienisch, Polnisch verstand, auch

Tanzen und Fechten für notwendige Unterrichtsgegenstände er-

klärte, änderte den Lektionsplan in folgender Weise:

Lectiones primae classis. Lectiones secundae classis.

DieLunae. hora 7—8. Rect. Theol. Intersunt tractationi Theologiae

primae classis.

„ 8—9. Rect. Cic. off. Recitanda Vocabula ex Cellari

Vocabulario et Grammaticam

coram CR.
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„ J) -10. Conr. Hebraic. Hebraic coram CR
„ 1—2. CR Tercntium. Rect. Epist. Cic. min.

2—3. Rect. Lojficam. CK. Corne). Nepot.

Die Martis. hora 7—M. Rect. Theol. Intersunt tractationi Theologiae

primae classis.

« S— t). Rect. Cic oll'. Heeitanila Vocabula ex Cellari

Vocabulario et Grammaticam

coram CK.

r 0—10. CR. Hebr. Hebraie. coram CK.

., 1—2. CR, Terent. Rect. Epist. Cic. min.

„ 2—:5. Rect. Rlietor. CR. Cornel. Nepot.

Die Mercurü, h. 7—S. CR. PoPs. Ger- Catechesis 51 in. coram Rect,

man.

.. S—\). Rect. Cic. oll". I Vocabula et Grammatica re-

,. i)— 10. Rect Ethic. / petuntur coram CR.

Die Jovis. Ii. 7— S. CR. Cic. ep. ad Vocabula Cell, et Gram, coram

fam. Rect.

_ S— i). CR. Graeca. Graeca in prima classe coram CR.

„ 0—10. Rect. Grat. Cic. CR. Fabulas Aesopi.

et perorationes.

_ 1—2. CK. Cic. Caton. Rect. Epist. Cic. min.

Iffaior.

- 2— Rect. Curtium. CR. Cornel. Nepot.

Die Veneris. Ii. 7— S. CR. Cic. ep. ad Vocabula Cell, et Gram, coram

fam. Rect.

, S— !). CK. Graeca. Graeca in prima classe coram CR.

, :>— 10. l?ect. Orat. Cic. CR. Fabulas Aesopi.

et perorationes.

„ 1—2. CR. Ovid. cum Rect. Epist. Cic. min.

poi'si Latina.

„ 2—8. Rect. Curtium. CR. Cornel. Xepot.

Die Saturni. h. 7— S. Rect. Geogr. Geograph, in prima coram Rect.

„ H—U. CR. Histor. Histor. in prima CR.

„ D— 10. CR. repetit Grammaticae repetit. coram CR.

Grammaticam etc.

Wir sehen, dass die Zahl der Stunden für jede Klasse die-

selbe geblieben ist, dass aber Prima und Secunda in J) Stunden

(Religion bez. Theologie 2, Hehr. 2. G riech. 2, Geogr. 1, Ge-

schichte 1, Repet. der latein. Gramm. I) kombiniert sind; in

sämtlichen lateinischen Stunden, mit Ausnahme der einen

Repetitionsstunde, sind beide Klassen getrennt, ausserdem hat

die zweite Klasse noch eine Religionsstunde (Katechismus) mehr

und diese allein. Es ergiebt sich folgende Uebersicht:

Digitized by Google



14. Xeustettiner Lehrplflne aus «lern acht zehnten Jahrh. Von Th. Beyer. 101

Prima: Theologie 2 St.; Latein 14 St. (und zwar: Cic.

off. 8, Cic. ep. 2, Cic. orat. 2, Cic. Cat. M. 1, Terent. 2, Ovid. 1,

Curt. 2, rep. gramm. 1): (Jriecli. 2 St.: Hohr. 2 St.; Logik 1 St.;

ühetor. 1 St.; poes. Genn. 1 St.: Ethic. 1 St.; Geogr. 1 St.;

Histor. 1 St.

Secunda: Theol. (komb. m. I) 2 St.; Katech. 1 St.; Latein

17 St. (und zwar: Vocab. et Gram. 0. Cic epist. 4, Corn. Nep. 4,

Aesop. 2 St., re]>. gram, (konib. in. 1) 1 St.); Griech. (koml). m. I)

2 St.: Hebr. (komb. in. I) 2 St: Geogr. (koml). m. [) 1 St.;

Histor. (komb. m. I) 1 St.

Hinzugekommen ist Hebräisch mit 2 St.. Geographie, Rhetorik

und Ethik sind vom Lateinischen getrennt: die hierzu nötigen

5 Stunden sind dem Lateinischen entzogen. Der Rektor giebt

20 St., der Konrektor 23 St.. jeder von ihnen in Prima 18 St.

Ausserdem scheinen auch noch wie früher Privatlektionen ge-

halten zu sein; aucli sorgte Palenius dafür, dass ein Fechtmeister

und ein Tanzlehrer angestellt wurden.

Einen dritten Plan haben wir aus dem Jahre 1751. vom
Rektor Kludt (1738—1757) angelegt: es war nur eine Klasse

vorhanden, in der gegeben wurde:

Religion in 6 St., Latein in 10 St., Griech. in 2 St.. Hebräisch

in 2 St.. Philosophie in 2 St.. Deutscher Stil u. Poesie 2 St.,

Geschichte 1 St., Schreiben (!) 1 St. Im ganzen 20 Stunden.

Dies waren die öffentlichen Stunden: Geographie und

Cebungen im lateinischen Stil (nach Muzelius compendium uni-

versae latinitatis und Heineccius fundam. st. eiilt.) gehörten

zum Privatunterricht, Zu Privatissimis über Mathematik und

Literaturgeschichte waren die Lehrer auch noch erbötig.

Die „Singe-Stunden" fehlen, wiewohl 1740 angeordnet war, dass

in der Woche drei gehalten werden sollten, weil „über den Ver-

fall der Singe Kunst und die Nachlässigkeit, womit solche in

denen Gymnasiis und Schulen Unserer Lande getrieben wird,

Klage eingekommen".

Dies ist ein Bild der Hedwigsschule im achtzehnten Jahr-

hundert. Anhangsweise sei noch hinzugefügt, was im Jahre 1757

in der obersten Klasse der Stadtschule in Cöslin unter dem Rektor

Kniephoff gelehrt wurde (es fanden damals Verhandlungen

über Vereinigung des Neust ettiner Gymnasiums mit der Cösliner

Schule^statt) 1
):

l
) Die alte Rechtschreibung, wie sie sich im Aktenstück Hndet. ist bei-

behalten.

Digitized by Google



192 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehung«- u. Schulgesch. X.

1. theologica nach Anweisung und Ordnung des seel. Freylings-

hausen.

± hebraica, worin nach den Principiis Danzianis der Genesis oder

die Psalm analysiret und exponiret werden.

3. graeca nach Beschaffenheit der Schüler das gantze Neue

Testament.

4. logica oder auch metaphisica Baumeisteri.

5. latina einige von Ciceronis Schrifften, Curtius, von Poeten

Ovidius und Terentius.

6. Cellarii Antiquitates Romanae.

7. Oratoria nach Baumeisters Anweisung, welche erläutert, und

mit Zusätzen brauchbahr gemacht wird.

8. Geographica und Historica nach Hübneri und Freyeri An-
leitungen.

Einer Besprechung dieser Lehrpläne bedarf es nicht, verba

et facta loquuntur.
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15.

Zur (ieschichte der Lese- und Industrie-Schule

zu Sanz, Kr. Greifswald, 1803—1819. 1

)

Von Dr. "\Vi1h. Altmann, Oberbibliothekar in Berlin (vormals in Greifswald).

Der seit etwa 20 Jahren erfolgreichen Bewegung, den Hand-

fertigkeitsunterricht in den Schulen einzuführen, sind bekanntlich

im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts und im Anfange des 19.

ähnliche Bestrebungen 2
)
vorausgegangen, ohne freilich nennens-

werte Erfolge und eine grössere Ausdehnung zu erreichen. Auch
in Schwediseh-Pommern finden sich derartige Bestrebungen. An
der Hand eines verhältnismässig reichen Materials will ich aus

der Geschichte einer Dorfschule, an der ein solcher Handfertig-

keitsunterricht am Anfang des 11*. Jahrhunderts erteilt wurde,

einige Mitteilungen machen. Es ist dies die unter der Verwaltung

der Inspektoren des Greifswalder St. Georgs-Hospitals stehende

Schule zu Sanz bei Gross-Kiesow.

Als der dortige Schullehrer Michael Keding'1
) nach mehr

als 90jähriger Thätigkeit im Alter von 72 Jahren in den Ruhe-

') Ich verdanke 'den Hinweis auf das zu Grunde gelegte Aktenmaterial

(Greifswalder Rats-Archiv, Litt. B. No. 522 1 Herrn Ortsschulinsnektor Rektor

Graul, der mir in Liebenswürdigster Weise die Veröffentlichung abgetreten hat.

'-> Vgl. hierzu: Enzyklopädisches Handbuch der Pädagogik Bd. 3,

S. 216 ff. Hier S. *J28 der Nachweis, dass der Pestalozzianismus die Ent-

wickluiiir des Arbeitsunterrichts nicht gefördert hat, obwohl die Idee der er-

ziehenden Arbeit im System der Pädagogik Pestalozzis eine nicht untergeord-

nete Stellung einnimmt.

3
I Der Pastor von Gross-Kiesow hatte Keding vor seiner Anstellung an

der. [wie es scheint. 1770 erst gegründeten Schule _im Lesen. Buchstabieren.

Schreiben und soferner nicht allein examiniret. sondern auch darin sehr gut

und folglich zu dem verlangten Dienst t fichtig befunden.- Keding war bei seiner
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stand getreten war. wurde, nachdem die Stolle ein Jahr lang

unbesetzt gewesen war, unter drei Bewerbern 1

» der bisherige

Lehrer an der Industrieschule zu Boldewitz 2
) auf RU^en (ioorsr

Christoph Xiltzniann ') unter dem !>4. März 1803 zum Leiter

der in Sanz nunmehr statt einer blossen Lesesehule einzurichtenden

Industrieschule gewählt. Für seine Wahl war nicht nur aus-

schlaggebend gewesen, dass er für „ein besonders würdiges Sub-

jekt" galt, sondern auch dass seine Frau mehrere Jahre Lehrerin

gewesen war und „in allen weiblichen Arbeiten" unterrichtet

hatte; sie wurde denn auch gleichfalls für die Sanzer Schule

verpflichtet. Beiden wurde anbefohlen, „die Jugend des Gutes,

sowohl männlichen als weiblichen Geschlechts nicht nur im Lesen,

Christentum. Schreiben, Rechnen und andern ihm beiwohnenden

nützlichen Kenntnissen zu unterrichten, sondern sie auch zur

Thätigkeit anzuhalten und daher ihnen Anleitung zur Ver-

fertigung solcher Arbeiten, die ihnen in der Folge nützlich

sein können, zu geben und sie praktisch darin zu üben". „Und
damit diese letzte Absicht (heisst es dann weiter in der Vokations-

urkunde vom 20. September 180:$i desto besser erreichet werde.

Anstellung «irleich andern Dorfschulmcistern die gänzliche Freiheit von allen

Kxtradiensten, ungleichen von der Gänse- und Hünerlieferung aecordiret und

versichert worden".

') Einer derselben hatte die Sehuciderprofession erlernt, war dann 7 Monate

im Schulmeister-Seminar gewesen und befand sich damals als Bedienter heim

General-Superintendent Schlegel, der. wie auch ein Professor Ziemsen sein

W'ohlverhalten und seine guten Fähigkeiten rühmte; ein anderer Bewerber war,

nachdem er die Schusterprofession erlernt hatte. \ 2 Jahr im Seminar gewesen,

jedoch ohne sich daselbst „empfehlende Zeugnisse" zu erwerben.

•) Die Lesse- und Industrieschule zu Holdewitz war nach Nützmanns Mit-

teilungen im Jahre 1*0:2 von 4n Kindern besucht gewesen, unter denen sich

'21 (im Alter von 8— 15 Jahren) besonders ausgezeichnet hatten. Deren Zeug-

nisse sind ausgestellt nach Tugenden (andächtig, gehorsam, aufmerksam, lern-

begierig, sittsam, sanftmütig, bescheiden, tleissig, reinlich» und nach den Fähig-

keiten in der Lesesehule (Buchstabieren . Lesen. Auswendiglernen, Zählen.

Antworten. Schreiben. Aufschlagen sowie in der Industrieschule (Nähen, Stricken.

Wollspinnen, Flachsspinneu, Zwirnen, Ilakken= Mäkeln?). — Akten Über diese

Uoldewitzer Schule sind vielleicht noch vorhanden: sicherlich hat Nützmann

den Unterricht in Sanz auf Grund der Uoldewitzer Erfahrungen erteilt.

:i

i In einem Zeugnis sagt der ( ireifswahh-r Generalsuperintendent Schlegel

«der ja auch seinen Bedienten für diese Stelle empfohlen hatte; vgl. oben A. 1):

-Er hat einen besondern Trieb und treuen Fleiss. die Jugend zu unterrichten,

Und schreibt eine gute Hand, rechnet auch gut. Einen Beweis davon legen

sein mit Papier durchschossener und mit Anmerkungen versehener Katechismus.

Ungleichen die Vorschriften ab, die er den Kindern giebt."
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machen Wir die Frau des G. Ü. Nützmann Wodurch verbindlich

allen Eindorn ohne Unterschied, besonders weiblichen im Nähen»

Stricken, Spinnen, Hänfnen. Bereitung und Verarbeitung der

Wolle, Weben, Waschen und sonstigen weiblichen Arbeiten täglich

wenigstens drei 1

) Stunden Unterricht zu erteilen, wobei Wir es

dem Lehrer sowohl als der Lehrerin zur Pflicht inachen, nicht

allein im Winter und Sommer, auch wenn nur ein Schüler da

sein sollte, den Unterricht ununterbrochen fortzusetzen, sondern

auch während der Schulstunden keine andere Arbeit zu treiben,

vielmehr sich einzig mit dem Unterricht zu beschäftigen. u

Als am 24. November 1808 das Ehepaar endlich eingeführt

wurde, wurde ein längeres Protokoll über die Art und Weise

aufgenommen, wie es den Unterricht so lange erteilen solle, bis

noch eine besondere Schulordnung 2
) angefertigt worden sei.

Dieses Protokoll, in welchem eine Menge guter pädagogischer

Gedanken niedergelegt sind, lautet folgendermassen:

«Die Absicht bei Errichtung dieser Schule gehe dahin, die hiesige

•Jugend zu guten Mensehen und zu thfltigen Mitbürgern zu bilden.

Dieser grosse Zweck könne nicht erreicht werden, falls die Kinder nicht

zweckmässig unterrichtet, in der Iteligion und Moral für ihre künftigen

Handlungen befestiget und überdies Anleitung erhielten, in ihrem Leben

selbst und ihrem Gewerbe thiitig zu sein. Um die Kinder dahin zu

führen, sei

1. er (der Lehrer Nützmann) dazu verbunden, täglich drei Stunden

vor- und drei Stunden nachmittags die Kinder dieses Guts, sowohl

männlichen als weiblichen Geschlechts . so. wie die ihm zu über-

reichende Vollmacht es besaget, zu unterrichten.

Diejenigen Arbeiten, wozu er ausser dem Schreiben, Lesen,

Rechnen u. s. w. den Kindern Anleitung geben soll, müssen in

solchen bestehen, die für sie in ihrem Stande nützlich werden
können, als z. B. Verfertigung kleiner Modelle zu Acker-
geräten. Veredlung der Obstbäume durch Pfropfen und
Okulieren ') und was sonst nützlich ist.

'2. Der Lehrerin wird zur Pflicht gemacht, vormittags zwei und

nachmittags zwei Stunden den sämtlichen Kindern Unterlicht in

weiblichen Arbeiten, die in der zu erteilenden Vollmacht näher be-

stimmt sind, zu geben.

:{. Da es zur Glückseligkeit jedes einzelnen Menschen so äusserst

') Diese Stundenzahl wurde bald auf vier erhöht.

'i Sie wird im folgenden mit „Vollmacht" bezeichnet und scheint übrigens

nicht erlassen worden zu sein, da >ie sich nicht bei den Akten findet.

3
) Also auch Anfftnge eines Gartenbauunterriclits.
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notwendig ist. fromm und moralisch gut zu sein, so wird der Schul-

lehrer sowohl am Morgen als Nachmittage beim Anfange seines Unter-

richts zuvor das Herz der Kinder zu frommen Empfindungen zu stimmen

sich bemühen und so mit ihnen einige vorher denselben erklärten

Verse aus den Büchern, welche ihm mitgeteilt werden sollen, singen

oder beten.

4. Bei dem Unterricht muss das Hauptaugenmerk sein, dass alle

Kinder zugleich beschäftiget werden; in dieser Hinsicht müssen die

Kinder in gewisse Klassen eingeteilet und diese so eingerichtet werden,

dass z. B., während die Lehrerin Unterricht in Handarbeiten erteilet, der

Lehrer die übrigen unterrichte, so dass auch diese alle beschäftiget sind,

welches leicht erreicht werden kann, wenn z. B. die fähigeren im

Schreiben und Rechnen geübt werden, während der andere Teil in

anderen Dingen Unterricht erhält.

5. Zum Unterricht der Abc-Schüler und beim Buchstabieren und

im Lesenlehren soll der Lehrer der „Anweisung zum Buchstabieren

und Lesenlehren" von Pestalozzi ') sich bedienen und die in selbigem

befindliche Anweisung dieses Buches sich zu eigen zu machen sich be-

streben. Die zu dieser Methode erforderlichen Tafeln sollen ihm ge-

liefert werden.

(i. Beim Schreibenlehren hat er hauptsächlich zuerst die Kinder

auf Rechnentafeln zu üben und dahin zu sehen, dass vor dem eigent-

lichen Buchstabenmachen die Kinder es in geraden und runden Linien,

als woraus alle Buchstaben bestehen, zur Fertigkeit bringen. Und da man
gesehen, dass der Lehrer schon im Besitz der über das Massverhältnis

von Pestalozzi-) herausgegebenen Elementarwerke sich befindet, so hat

er, da durch diese das Rechnenlernen so sehr erleichtert wird, sich zu

bemühen, dass er diese Methode vorzüglich sich zu eigen mache und

sie in seinem Unterricht anwende. Als Folge hievon würde sein, dass

die Kinder vorzüglich im Kopfrechnen geübt werden. Übrigens ver-

steht es sich von selbst, dass er hauptsächlich dahin sieht, dass die

Kinder keine Fehler in Rücksicht der Sprache begehen.

7. Als Lesebuch zur Verbreitung gemeinnütziger Kennt-
nisse soll er (sich) für jetzt des Rochowschen 3

) Kinderfreundes, des

Faustsehen 4
) Katechismus und des Seilersehen r>

) Lesebuches für den

*) 1H01 erschienen. — Es ist interessant zu sehen, wie rasch sich diese

l'estalozzischen Bücher verbreitet haben.
2
) Blementarbücher. 2. ABC der Anschauungslehre der Massverhältnisse.

2 Hefte. a803.

3
) Fr. Ebhd. v. Rochow: Der Kinderfreund, ein Lesebuch zum Gebrauch

der Landschulen 2 Teile. Seit 177(3 oft aufgelegt.

*) Rh. t'ph. Faust: Uesundheitskatechismus. 1794. 9. Aufl. 1802.

b
) (reo. Fr. Seiler: Allgemeines Lesebuch für den Bürger und Laudmann

und für Stadt- und Landschulen: seit 1790 in zahlreichen Auflagen vorliegend.
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Bürger und Landniann sich bedienen: und versteht es sich hiebei

von selbst, dass dies so zweckmässig wie möglich geschehen müsse,

der Lehrer dann und wann von den Kindern das Gelesene wieder-

erzählen, überhaupt aber durch Lesung nützlicher Schriften so viel als

möglich sich vervollkommnen müsse.

8. Zum Unterricht in der Religion soll er sich des Schlegelschen
')

Katechismus bedienen und durch Lesen in der Uibel, sowie dem neuen

Greifswaldischen Gesangbuch 2
) und dem Seilerschen 3

) Kleinen Er-

bauungsbuche die Empfindungen der Kinder wecken und erweitern und,

damit dies erreicht werde, solche Stellen wählen und erklären, die den

Fähigkeiten der Kinder angemessen sind.

Damit die Kinder sich gute Gedanken einprägen, soll der Lehrer

den von Lorentz 4
) herausgegebenen ersten Unterricht für Kinder ge-

brauchen und

}). die Kinder dadurch, dass er diejenigen, die schon schreiben

können, dadurch dass er sie das 5
), was sie in der Schule gelesen, zu Hause

aufschreiben lasse, in der Kunst, ihre Gedanken auszudrücken, üben.

10. Auch im Singen sollen die Kinder den notdürftigen Unter-

richt erhalten, jedoch muss dieser nur auf ein oder höchstens zwei

Stunden wöchentlich eingeschränket werden.

Der Lehrer sowohl wie die Lehrerin haben die Kinder zur Rein-

lichkeit, Höflichkeit und Ordnung. Tugenden, welche so grossen Ein-

fluss auf ihr künftiges Leben haben, anzuhalten, und hat man das Zu-

trauen zu den Eltern der Kinder, dass diese hierin dem Lehrer durch

häusliche Erziehung zu Hilfe kommen werden. Wenn nun dies von

den Kindern verlangt wird, so er wartet man dies auch von dem Lehrer
und der Lehrerin, dass sie selbst reinlich gekleidet in die

Schulstunden kommen, sich mit nichts anderem als dem Unterricht der

Kinder beschäftigen und sich aller Heftigkeiten und Anstössigkeiten

enthalten werden.

Nachdem diese Regeln des Unterrichts kürzlich entworfen worden,

und der Herr P. Holtzerlandt 6
) gebeten ist, falls er noch einiges an

Hand legen könne, was sowohl auf den Unterricht als die Bildung der

Kinder von Einflusa sei, hiemit der Inspektion an die Hand zu gehen,

derselbe aber erkläret, wie er für jetzt diesem nichts hinzuzufügen habe,

l
) Gottlieb Schlegel: Katechismus der christlichen Lehre. Stralsund 1794.

-) Christliches Gesangbuch zur Beförderung der öffentlichen u. häuslichen

Erbauung für die Genieinen der Stadt Greifswald. 1797.

3
) Geo. Kr. Seiler: Das kleine biblische ErbauunL'sbuch oder die biblischen

Historien mit erklärenden Andachten. Seit 17*2 häuHir erschienen.

4
> sie! Joh. Ghlf. Lorenz. Diese Schritt fehlt in Kaysers Bücherlexikon.

5
) Hds. dazu.

6
) Zu Gross-Kiesow.
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jedoch nicht unterlassen wolle, dieser Schule seine vorzügliche Auf-

merksamkeit zu schenken und durch den fleissigen Besuch derselben den

Lehrer zu unterstützen, so ist die vorläufige Instruktion dem gegen-

wärtigen Lehrer und der Lehrerin vorgelesen."

Bei Ausübung seiner Thätigkeit stiess aber das Ehepaar

Nützmann bald auf Störungen und Schwierigkeiten. Die Witwe

des Kathenmannes Kehding erteilte nämlich mehreren Kindern

Unterricht: in einer Beschwerde vom 14. .Januar 1804 wies

Nützmann darauf hin, dass dieser Nebenunterricht, „wenn er für

sich auch gar nicht das ihm entzogene Schulgeld rechnen wolle,

doch flir das Allgemeine der Schule und für die Beförderung des

guten Zweckes von nachteiligen Folgen sein möchte". Wurde
auch dieser störende Nebenunterricht bald verboten, so bestand

eine andere Störung darin, dass die nötigen Instrumente fehlten,

um den Handfertigkeitsunterricht zweckmassig und erfolgreich

zu erteilen. Als „höchstnötige Instrumente einer Industrie-

Schule, in Holz zu arbeiten", bezeichnete Nützmann folgende:

a) 1 Beil, das nötigenfalls durch sein eigenes ersetzt

werden könne, zu c, 24 Groschen.

b) 1 Süge zu c. 24 Groschen,

c) 1 ordinäres Zugmesser,

d u. e) 2 Zugmesser von besonderer Gestalt . welche zu

Schaufeln, Molden. Kellen und der Böttcherarbeit ge-

braucht werden : alle 3 Messer zum Preise von l Thaler.

f) 4 Stück Stemmeisen und zwar 1, Y», »/'s
und l

/4 Zoll

breit, zusammen 20 Groschen.

g) 1 Schleifstein zu .'J2 Groschen.

Diesen Schleifstein, der eine Kurbel haben sollte, bezeichnet

Nützmann als unentbehrlich und bemerkt noch dazu:

„Es ist eigene Wissenschaft, ein schneidend Werkzeug zu

schärfen, und traurige Beobachtung für den Kenner, der sieht,

wie elend und unvollkommen der Landmann dies grösstenteils be-

werkstelliget. Übrigens erwecken stumpfe Werkzeuge Unlust und

liefern schlechte Arbeit/

h) Vi Dutzend Bohrer zu 24 Groschen,

i) 1 Zugbank zu 32 Groschen und

k) 1 Art Hobelbank zu 5 Thalern.

Diese Werkzeuge wurden auf Betreiben Nützmanns dann

auch wirklich angeschafft. Er konnte sich überhaupt nicht über

fehlendes Entgegenkommen seiner vorgesetzten Behörde be-
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klagen; diese erklärte sich auch mit dem von ihm eingereichten

Lehrplan durchaus einverstanden. Er lautet folgendermassen:

Versuch einer Schulordnung für die Industrieschule zu Sanz.

Wenn man durch den Schulunterricht das erzielen will, was man
eigentlich sollte und auch wirklich kann, so ist hiezu eine zweckmässige,

methodische Verfahrungsart notwendig, um so mehr, wenn Industrie der

Zweck ist. Demzufolge müssten die Kinder, deren Anzahl sich nicht

blos auf einige beschrankte, klassifiziert oder in bestimmte Abteilungen

geordnet werden, und zwar so:

Erste Klasse. Kinder vom 0. bis zum !>. Jahre (sojjen. Abcschüler),

Zweite Klasse, Kinder vom !>. bis 12. Jahre (Leseschüler) und

dann

Dritte Klasse, die vom 12. und folgenden Jahren.

Bei diesen Abteilungen muss aber mehr Genie, Talent, natürliche

und erworbene Fähigkeit zum Massstabe dienen. Das verschiedene Ge-

schlecht macht hie keine Ausnahme. Mann und Weib haben gleiche

Fähigkeit und Bestimmung zum Leben, nur jedes sein besonderes

Wirken. Eiu unkluges (ungebildetes, vernunftloses) Weib ist ein Un-

ding, ein schädlich Wesen, wie auch umgekehrt.

Die Schulstunden sind i5 Vor- und 3 Nachmittage.

Nachdem die Kinder sich mit dem Schlage S Uhr versammelt

haben, und der Lehrer keine Unordnung und Unreinlichkeit am Anzüge,

Kämmen und Waschen bemerkt, nimmt die Schule mit allen Klassen

unter Gebet und Gesang ihren Anfang so, dass der Lehrer ein oder

mehr ausgewählte, leicht verständliche Prosa- oder Keimgebete aus einem

Buche, doch besser mit eigenen Gedanken, laut und deutlich hersagt

(nicht immer darf es den Schülern übertragen werden, weil Beten ein

hohes, ernstes und nicht leichtes Wissen ist) und dann mit weniger

Ausnahme ein Heimgebet unter üblicher Kirchenmelodie mit ihnen

absingt.

Es ist gut, wenn dann und wann der Lehrer die Schule mit einer

kurzen Kede oder Katechese eröffnet, was Bezu^ auf dem [!] Gebete

hat, z. B. bei einen [!] schönen Morgen, so auch im Gegenteil bei un-

angenehmer Witterung u. s. w„ um sie beim An- und Unangenehmen

auf die Eigenschaften Gottes aufmerksam zu machen und ihre Seelen

stets zum Lobe und Dank gegen ihren Schöpfer zu stimmen.

Hierauf beginnt der Unterricht gemeinschaftlich, wie beigehender

Lektionsplan zeiget.

Um 9 Uhr geht die 2. und Klasse zur Handarbeit, als allerlei

Körbe zu flechten, Löffel, Kellen u. s. w. zu schnitzen und überhaupt

ihre Hände und diejenigen Werkzeuge, die der arbeitenden Menschen-

klasse nötig und nützlich sind, gebrauchen zu lernen, geschweige all

des Guten, das sonst noch hieraus hervorgeht. Die 1. Klasse, die

14*
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zurückbleibt, wird in den Elementen der ihnen nötigeu Kenntnisse

geübt bis 9V2 Uhr, während der Zeit der Lehrer auf all den
| !J Kindern

sein Augenmerk zu richten hat. Nun aber geht auch diese Klasse zu

der 2. und 3. über, und werden mit diesen zugleich geübt, wobei der

Lehrer, um der natürlichen Schwatzhaftigkeit der Kinder eine bessere

Richtung zu geben, sich mit ihnen gesprächsweise über Gegenstünde

unterhalten kann, die dazu dienen, die Namenlehre und besonders die zwei

Sprachen, hoch- und plattdeutsch, zu berichtigen. Hiebei ist aber

notwendig, sie stets zur Ordnung und Reinlichkeit um sich her anzu-

halten, damit nicht die Werkzeuge und Materialien zerstreut umher-

liegen. Dies nun eher zu erreichen und ihnen eine Ordnung«- und

Reinlichkeitsliebo einzuflössen, würden sie alle beim Schluss jeder Stunde

ihre Sachen zusammenpacken und einige, an denen die Reihe wäre, die

Werkzeuge an Ort und Stelle und die Späne beiseite zu schaffen haben.

Sobald dies geschehen und es 10 Uhr geschlagen, werden wieder

alle zusammen genommen und etwa gemeinschaftlich l
/a Stunde unter-

richtet, als dann aber, während die 2. und 6. Klasse schreibt und

tafelrechnet, die 1. im Buchstabenkennen, Lesen u. s. w. geübt bis

zum Schluss der Schule, die ebenso wie beim Anfänge mit Gebet und

Gesang sich endet mit dem Schlage 11 Uhr.

Was den Unterricht Nachmittage betrifl't, so kann der wohl

wenig, mancherlei Lnkalursachen wegen, von den [!] vorbeschriebenen

verschieden sein, wo nicht der Lehrer hierin nach Umständen und

Gelegenheit eine willkürliche Veränderung macht, wobei aber stets,

sowie bei allen |!] Unterricht die Bildung des Verstandes und Herzens

zum Grunde liegen muss.
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Es darf wohl nicht bezweifelt werden, dass XUtzmann mit

diesem vorliegenden Lehrplane schöne Erfolge erzielt haben würde,

wenn er nicht bereits nach kaum zweijähriger 1

) Thätigkeit in

Sanz gestorben wäre. Für die Weiterentwicklung des hier ein-

geführten Handfertigkeitsunterrichts kam alles darauf an, ob

Nützmanns Nachfolger dieselbe Befähigung dafür und dasselbe

Interesse hatte.

Als neuer Lehrer wurde unter dem 19. September 1805-)

Friedrich Schleiff 15

), der von Profession Schuhmacher war und

die letzten Vj2 .Jahre im Greifswalder Seminar zugebracht hatte,

bestellt und ihm zur Bedingung gemacht, „dass derselbe ein

tüchtiges, in weiblichen Arbeiten wohl erfahrenes Frauenzimmer 4
)

sich zur Gchülfin nehme, sich selbst aber die zur zweck-
mässigen Verwaltung einer Industrieschule erforderlichen

Kenntnisse zu erwerben suche." Das Protokoll über die Ein-

führung enthält wieder ein pädagogisches Programm; es deckt

sich im wesentlichen mit dem bei der Einführung Nützmanns.

Der Nachmittagsunterricht soll jetzt von 1—4 stattfinden: am
Montag. Dienstag, Donnerstag und Freitag soll in der letzten

Nachmittagsstunde die „Arbeitsstunde" erteilt werden: „es steht

dann nicht mehr zu fürchten, dass sie die Kinder für die folgende

Stunde zerstreuen könne, und sie sind dann auch zur Geistes-

thätigkeit am wenigsten mehr auferlegt,"
1 Der Handt'ertigkeits-

unterricht soll ausserdem noch an den bisher freien Nachmittagen

des Mittwochs und Sonnabends erteilt werden. Das Inventar

weist die von Nützmann angeschafften Instrumente auf.

Leider erlitt der von Schleiff erteilte Unterricht viele Störungen,

da er in Konflikte mit den Sanzern geriet, welche sich jahrelang

hinzogen. In einer Beschwerdeschrift sagt er u. a., er müsse

neben wilden und roh aufgewachsenen Menschen leben, die ge-

wöhnlich eine Schulanstalt mit dem besten Unterricht nicht als

Wohlthat, sondern als Beleidigung ansehen: seine vorgesetzte

Behörde sei zu wenig mit dem Charakter der Bauern bekannt

und setze bei diesen ein Mass von Erkenntnis und Keligiosität

voraus, das man in vielen Jahren noch nicht finden würde.

Sein Tod niuss spätestens im August 1800 erfolgt sein.

2
) Die Vokation ist am 1. Oktober 1R05 ausgefertigt : darnach behalten

sich die Inspektoren des 8t. Georg-Uospitals vor, nach halbjähriger Kündigung

ohne Anführung von besondern Gründen den Lehrer y.n entlassen.

3
) Ausser demselben hatte sich noch ein Schneider beworben, dessen Frau

in weiblichen Handarbeiten erl'abren war.

*) Natürlich verlobte sich Schleiff gleich darauf.

Digitized by Google



15. Zur Gesch. der Lese- u. Industrie-Schule zu Sanz etc. Von Dr. Altniann. 203

Recht ergötzlich scheint mir die Beschwerdeschrift der

Sanzer gegen Schleiff zu sein; sie lautet:

«Was ») wir gegen unsern Schullehrer einzuwenden haben, ist

1) Wenn er die halbe Woche Schul hält, so verlangt er sein

volles Schulgeldt.

2) Wenn ihm das Schulhaltent nicht länger gefält, so sagt er zu

die Kinder: ,das Schulhaltent hflrt auf, ich halt nicht länger Schul'.

:{) Wenn er Kinder aus anderer Dorfer hatt, so setzt er die an

der beste Stelle, wo es licht u. Warm [!] ist: unsere müssen dagegen

im dunkeln u. an der Kelsten [!] Stelle sitzen.

4) Nach unsere Meinung soll er mit seiner Wirtschaft in eine [!]

anderer [!] Stube bleiben, aber er ist beständig in der Schulstube.

5) Wenn die Kinder lesen, so lesen sie immer zugleich, das heisst,

wenn sie aufsagen, so sagt der eine den andern es immer vor, zuweilen

zwey drey zugleich.

(>) Das von andern Dörfern hir welche in der Schule gehen, davon

sind wir nicht zufrieden.

7) Wenn ihm die Fensterscheiben entschwey sind, so ist er uns

anmuhten, das wir ihm sie wieder einsetzen lassen: fragt mann ihm [!],

wie sie entschwey gekommen sind, so sagt er: ,das ist zuviel gefragt 4

.

S) Sein Holtz u. Torf hat er teils verkauft, da wir doch glauben,

das unsere Kinder davon Wörme haben sollen.

0) Haben wir befunden, das er seine Cartoffel untern den [!] Bette

gelegt hat, welches wir glauben, das es für die Wohnung zu grössen [!]

nacht heil ist.

10) Haben wir ihm seine Wiesen an besten ort gegeben, wo das

beste Futter wächst, u. halten es ihm zugleich abmähen lassen, wofür

er sich verpflichtet hat, sein Zimmer abweissen zu lassen, welches aber

noch bis jetzt nicht geschehen ist.

11) Wenn einer oder anderer von die [!] Bauern verlangt, seine

Kinder sollen den Catechismus lehren, so sagt er: ,das muss ich besser

verstehen'.

12) Wenn die Kinder manchmal»! zu Früh kommen, so sagt er,

er wil sie herauskehren, wenn sie nach diesen [!] so früh kommen; u.

es ist auf den [!] lande doch nicht guth abzuändern, denn die Uhren

gehen garzu unterschieden.

18) Halt er 5 Tage Schule hinter einander, den üten Tag müssen

die Kinder zu Hause bleiben.

14) Hält er seine Keligion nicht, sowie bey uns Gebreuchlich ist,

denn er ist unseres wissen in 7 Jahre nicht zum Nachtmahl gewesen."

üass übrigens Schleif!' kein schlechter Lehrer gewesen ist,

dass er auf eine möglichst gute Ausbildung seiner Schüler trotz

der von deren Eltern erfahrenen Angriffe hingearbeitet hat, lässt

b Die Orthographie genau nach der Vorlage.
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sein folgendes Gesuch vom 19. Februar 1819 an seine vorgesetzte

Behörde, die Inspektoren des St. Georgs-Hospitals, erkennen:

„Da mehrere meiner Schüler eine richtige und völlige Kenntnis in

der Religion haben, auch teils gut lesen, schreiben u. rechnen können,

diese Kinder aber weiter geführt zu werden wünschen und auch zu

grösseren Schulkenntnissen fähig sind: daher wünsche ich sie in der

Naturgeschichte, Rechtschreibung, Geographie u. Freierhandzeichnung

weiter zu führen, worin sie schon etwas zum Teil geübt worden sind. Ks

fehlt mir aber zu diesem Unterrichte an zweckmässige Hülfemittel (!];

daher ersuche ich Ew. Hochlobsamen Inspektion: ob Sie die mir zu

diesem Zwecke nötigen Bücher u. Gegenstände anzuschaffen belieben.

Nämlich eine Anweisung zur Rechtschreibung, einen Briefsteller,

Naturgeschichte u. Geographie, sowie auch die neulich herausgekommenen

Vorlegeblätter zur Handzeichnung nebst eine [!j beliebige Anzahl

"Wilmsche 1

) Kinderfreunde u. Junkers 2
) Lesebücher.

So gerne ich auch eine Gleichheit der Bücher in jeder Klasse

wünsche, so muss ich doch bemerken, dass in den Händen der ersten

Klasse die Bücher selten über ein Jahr brauchbar bleiben, und übrigens

auch nicht mehr als ein Schüler hier vorhanden ist, welcher sieh das

Lesebuch nicht selbst anschaffen kann."

Ob dieses Gesuch erfolgreich gewesen ist, erhellt nicht aus

den Akten. Was aber den Handfertigkeitsunterricht anbetrifft,

so ersehen wir aus einem ausfuhrlichen Stundenplan vom

März 1819 3
), dass Schleift' damals ihn nicht mehr erteilt hat;

möglichenfalls hat er nie der ihm bei seiner Anstellung hinsicht-

lich des Handfertigkeitsunterrichts auferlegten Bedingung genügt,

Als Schleift bald darauf nach Greifswald als Elementarschul-

lehrer berufen worden war, scheint sein Sanzer Nachfolger zu

diesem Unterricht nicht mehr verpflichtet worden zu sein, wohl

aber wenigstens seine Frau zum Unterricht in allen weiblichen

Arbeiten. Ob die von Nutzmann angeschafften Instrumente

damals noch vorhanden waren, kann ich nicht angeben, da die

Akten Uber das Schulinventar nichts enthalten. Auch die Be-

zeichnung Industrieschule begegnet uns nicht mehr in den Akten.

*) F. Ph. Wilmsen: Der deutsche Kinderfreund; eine Lesebuch für Volks-

schulen. Seit 1802 in zahllosen Auflagen erschienen.

*j Gemeint ist hiermit wohl das Handbuch gemeinnütziger Kenntnisse

für Volksschulen, von F. A. Junker herausgegeben. Ii Teile. Halle 17*7— 93.

— 9. Aufl. 1817.

*) Damals besuchten 2s Kinder, darunter 8 Mädchen, im Alter von 5 bis

15 Jahren die Schule. Im Jahre 1820 dagegen ö'-i Kinder, von denen vier kein

Schulgeld bezahlten und weitere fünf aus Müssow waren (20 Mädchen). Die Bauern

brachten offenbar ihre Kinder lieber zu dem neuen Lehrer als seinerzeit zu Schleift'.
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10.

Die Schulordnungen der lateinischen Schule

zu Anklam.
Auf Grund von hisher uniredruckten. auch noch nie benutzten Aktenstücken

dargestellt von Prof. Ed. Beintker in Anklam.

Die Geschichte der lateinischen Schule in Anklam hat eine

genügende Darstellung bisher nicht gefunden. Alles, was darüber

vorgebracht ist. beruht auf Angaben Joachim Friedrich Sprengel*,

der als Rektor in zwei kurzen Programmen von 1 754 und 1750

und später als Pastor von Boldekow bei Anklam in den § 9 bis

13 der „Kirchengeschichte Anklams und des Anklamschen Synodi",

einem Anhange der sog. Stavenhagensehen Chronik (Greifswald

1773), sich der Sache angenommen hatte. Die innere Geschichte

der Schule ist überhaupt noch nicht behandelt worden. Versuche,

die in dieser Hinsicht gemacht wurden, sind immer wieder wegen

des vermeintlichen Mangels an Material aufgegeben worden. Cnd
doch ist wohl keine Schule einer kleinen Stadt daran reicher als

gerade diese. Ich bedauere es lebhaft, dass mich der knapp

bemessene Kaum nötigt, die älteren Schulordnungen allein zu

behandeln.

Ihre Grundlage ist die sächsische Schulordnung und die auf

dem Landtage zu Treptow a. R. (1534) aufgerichtete Kirchen-

ordnung. Der unter Mitwirkung Johann Bugenhagens entstandene

Yisitationsreeess von 15:»5') bestimmt am Schluss: ,. Defsgligen

[wie die kirchlichen Ceremonien] Scholen ock de Classes in der

') Mittwoch nach St. Veit angedruckt von Sprengel hei Stnv. p. 41*1 nach

einer sehr fehlerhaften Anschrift. So fehlt in unserer kurzen Stelle das ent-

scheidende Wort: sanck (Gesang». Das Original ist verloren. Eine notariell

heirlauhigte Ahschrift aus dem Jahr»' 159"» hefindet sich hei den Akten des

Reichskaniine!Lr«'richts. Staatsarchiv zu Wetzlar. 1595. Xo. 413 952. Bei«

läge A.
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Scholen mitt lection unndt Arbeidc angerichtet werden n, alse be-

schrevenn il*s in der ünderrichtinge der Visitation tho Sassen, dartho

sanck Latinisch unndt Dudisch in denn dagelikenn (Zeremonien

geholden werdenn und alle ander stucke de inn dissem Recesse

nicht sind na Aller mate alse clar beschreven ifs in der gemeinenn

Treptowschenn Landtordeninge." Auch die zweite, 1508 ver-

öffentlichte pominersche Kirchenordnung hat natürlich Eingang

gefunden, denn bei der Visitation der Schule durch den General-

superintendenten Jakob Runge. Mittwoch nach Puriticationis

Maria 1565, wurde ..auf bewilligung des Ersainen Rates, Pastoren

und Castenherrn — alles mit der Schule inhalds der Kirchen-

ordnung angerichtet, die gebrechen gebessert". 1
) 1500 soll der

Superintendent ersucht werden, ..dat er sampt den Inspectoribus

de Schole wolde besoken, Leges, Ordinem lectionum, Stipendia,

Diligentiani Provectum etc. tho erkundende 1*. 2
) Man wird geneigt

sein, danach schon für diese Zeit geschriebene Gesetze, anzu-

nehmen. Dies würde der Angabe Sprengeis 8
)

widersprechen,

welcher die ersten Gesetze den 1). Februar 1020 vom Rate ge-

geben sein lässt. Mag dem sein wie ihm wolle, jedenfalls sind

auch die Gesetze von 1020 nicht mehr vorhanden, wohl aber ihre

erste Umarbeitung vom 17. Februar 16954). Sie sind enthalten

in den Msc. Pom. 01 der Greifswalder Universitätsbibliothek 5
).

Sie zerfallen in zwei Teile, in die leges für die Schüler, die keine

Uebcrschrift tragen [Bl. 10 ff.] und die für die Lehn 1
!
1

, die be-

titelt sind: Statuta et leges Collegarum Scholae Ancl. ab ampl.

Senatu multos ante annos propositae et a R. Ministerio approbatae

necessitate cogente revisae 1005. s. in. [secundo mensej. [Bl.

20 v. f.J Schon hierdurch wird es wahrscheinlich, dass der zweite

Teil ursprünglich vor dem ersten stand, mindestens aber selbst-

ständig war. Dies wird durch folgende Umstände zur Gewissheit:

») Staatsarchiv zu Stettin. Wolg. Archiv, Tit. 63, No. 204, Bl. 202.

») Ihd. Bl. 252.

3
) Bei Stav. p, 524.

*) Wahrscheinlich war damals Rektor Johann Georg Buschmann. Er ist

als solcher durch eine Quittung vom 4. 3. 1*595 festzustellen. Vorher war er

Konrektor der Schule, sein Vorgänger Wasmuth muss nach dem März 1694 als

Kektor nach Güstrow gegangen sein. Buschmann gah 1696 eine als Schulbuch

benutzte lateinische Prosodie heraus. 1698 wurde er Feldprediger und später

Pastor und Präpositus zu Gingst auf Hilgen.

5
) Die Msc. Pom. 61 sind eine in den vierziger Jahren des 18. Jahr-

hunderts abgeschlossene Sammlung von allerlei Nachrichten über pominersche

Schulen.
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In den Gesetzen von 1754, die zweifellos eine Umarbeitung unserer

leeres sind, stehen die Gesetze für die Lehrer voran, forner —
und das ist die Hauptsache — zeigt es die Handschrift selbst.

Die Gosetze für die Schüler sind in einzelne mit Nummern ver-

schone leges geteilt. Neun von ihnen gehen den Bestimmungen

für die Lehrer voran, lex X folgt ihnen aber, ohne in die Augen
fallende Abtrennung. Sie bezieht sich nur auf Schüler und zwar

die. welche die Aufsicht Uber die übrigen zu führen haben. Ich

habe mir daher erlaubt, die ursprüngliche Ordnung wieder her-

zustellen.

Besondere Gesetze für den Chol" sind dann 1719 von dem
Rektor Py

1

3
) entworfen, die sich ebenfalls in den Msc. Pom. Ol

von Bl. 33 v. an finden.

Einzelne Punkte dieser Gesetze sind in den eingehenden

und interessanten Verhandlungen der Kirchen- und Schulvisitation

von 1724 besprochen, die im Stettiner Staatsarchiv aufbewahrt

sind. Zum grössten Teil beschäftigen sie sich allerdings mit den

Lehrplänen und dem Betriebe des Unterrichts. Deswegen, wegen

des beschränkten Raumes und weil ich mich scheue, sie zu zer-

reissen, muss ich die Veröffentlichung dieser Verhandlungen auf

eine spätere Gelegenheit aufschieben.

Die Lehrer hatten sämtlich monita zu dieser Visitation ein-

gereicht, von denen nur die des Rektors Calsow und des Kon-

rektors Schultz bei den Akten sind. Von diesen beziehen sich

folgende auf die Schulordnung. Der Rektor hatte eine Festsetzung

darüber gewünscht, wer von den beiden Lehrern in IT und III,

dem Konrektor und Kantor, den „Kirchenzettel a
Öffentlich und

wöchentlich in der Schule verlesen und die petulantes, confabu-

lantes, absentes und sero venientes ..ohne Ansehn der Person"

disziplinieren solle. Die Kommission setzte einen Wechsel von

Woche zu Woche fest. (Mon. 1.) Ferner scheint es trotz der

bestimmten Anordnungen in den Gesetzen mit der Pünktlichkeit

des Anfangs bei Lehrern und Schülern gehapert zu haben. Fs

wurde angeordnet, dass Lehrer und Schüler bei dem Singen,

Lesen und Beten zugegen sein müssten. (Mon. 3.) Auch solle

kein Lehrer seine Klasse vor dem Singen verlassen, der folgende

Lehrer solle aber sofort erscheinen. (Mon. 4.) Der Lehrer, der

morgens in der von der Schule entfernteren Marienkirche gesungen

') Pyl war Rektor in A. von 1708—1720. Vgl. über ihn: Zober, Gesch.

des Gymnasiums zu Stralsund 4. S r>l.
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hatte, sollte nach dem Wunsch des Rektors die Schüler von II

abwärts in Ordnung nach der Schule führen. Die Kommission

dehnte die Pflicht des Kirchenbesuchs und die Rückkehr in Reih

und Glied auch auf die Primaner aus. (Mon. 5.) Die Vorbereitungs-

stunden der Choralisten zur Hochzeit- und Leichenmusik sollten

nicht zur Zeit der Predigt an Sonn- und Festtagen, auch nicht

während der gewöhnlichen Schulstunden abgehalten werden!

(Mon. 7.) Weiter sollten die Lehrer und die Schüler der drei

oberen Klassen „nicht ohne Mäntel in die Kirche unten ins Chor,

in die Schule und bei den Leichen kommen". (Mon. 8.) Nur die

Primaner, denen der Rat es „vor ein paar .Jahren" erlaubt hatte,

durften ..Spatziersteekenu tragen. (Mon. U.) Von den Moniten

des Konrektors gehört nur eine hierher (Xo. 11). Es war die

Frage, welche Klasse jeder der drei ersten Lehrer privatim unter-

richten dürfe, was insofern eine Lebensfrage war. als dieser

Unterricht viel höher als der öffentliche bezahlt wurde. Er

scheint schon damals ganz regelmässig gewesen zu sein; die

Stunden lagen von 10— 11 vor- und :} bis 4 nachmittags. Die

Kommission ordnete an, dass „Primani bey dem rectore allein

privat-Stunden halten" sollten, „doch aber stehet denen discipulis

frey, sich extra horas publicas et privatas bei dem conrectore

informieren zu lassen. Den Knaben in Secunda und Tertia

stehet frey. sowohl bei dem conrectore als cantore in Privat-

stunden sich informiren zu lassen", eine Anordnung, die kaum
einen der beteiligten Lehrer befriedigt haben wird.

Der Abschied, der von den Visitatoren erlassen wurde,

schärft den Lehrern die genaue Beachtung der leges praeceptorum

ein, ermahnt sie zur Einigkeit und setzt, in einem gewissen

Gegensatz gegen die Gesetze von H>95 fest, dass die Lehrer

dem Rektor mit Ehrerbietigkeit entgegenkommen und seine

Mahnungen in Liebe anzunehmen halten, während dieser durch

„liebreichen Umgang" Friede und Einigkeit mit seinen Kollegen

erhalten und über das Beste der Schule häutig mit ihnen kon-

ferieren müsse. Wenn die zweimaligen Ermahnungen des Rektors

bei nachlässigen Lehrern nichts helfen, so hat er die Sache dem

Consul senior und dem Präpositus anzuzeigen. Hilft eine zwei-

malige Erinnerung auch von dieser Seite nicht, so sollen Geld-

Strafen eintreten: für eine Viertelstunde -1 Gr., für eine halbe

<> Gr., für eine ganze X Gr., die zum Besten der Schule ver-

wendet werden. Die Lehrer sollen sich ferner tleissig zum Worte

Gottes halten, und nicht ohne Not ..christlichen Hertzen und
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sonderlich der .Jugend zum Ärgerniss** mitten unter der Predigt

hinausgehen. Die. welche in der Kirche zu singen haben, müssen

selbst anwesend sein oder einen Vertreter stellen, jedenfalls aber

die Jugend streng beaufsichtigen« In der Schule sollen sie darauf

halten, dass die preces nicht nur aus Gewohnheit, sondern in

heiliger Andacht geschehen. Wenn ein Kapitel aus der Bibel

gelesen ist, sollen sie darüber examinieren und darauf halten,

dass der Inhalt und wenigstens ein Kernspruch auswendig gelernt

werde. "Weiter müssen alle Lehrer bei der Vorlesung der leges

scholasticae zugegen sein, damit sie ihren Schülern nachher die

Fehler recht vorstellen und sie zum Guten ermahnen können.

Die Scholarchen sollen die Schule tleissig besuchen, besonders

aber der Präpositus. wenn es irgend möglich, wöchentlich ein-

oder zweimal visitieren und durch Beratung mit dem Gonsul

senior die Mängel abstellen. Nach einer allgemeinen eindring-

lichen Ermahnung an die Lehrer folgt endlich die Festsetzung

über die Ferien. Es soll ein Tag vor und einer nach den drei

hohen Festen, bei den kleinen aber nur der heilige Abend frei

sein. „Wegen Martini. Gregorii. wie auch des Wurtzelgrabens (!)

bleibt es bey der bisherigen observance. nehmlich dass der Tag

selbst und der Tag hernach, nicht aber vorher als ferien den

Schülern gelassen werden. In den Hundes-Tagen haben sie die

bevde Nachmittage am Montag und Donners Tag frey. Inn Jahr-

marck vor Michaelis haben die Schüler am Montag, Dinstag,

Mittwoch und Donners Tag frey. am Freytag aber und Sonnabend

müssen sie in die Schule gehen."

„Denen sämtlichen praeeeptorihus aber will gebühren auch

an denen Tagen, an welchen publicae feriae seyn, die Schul-

jugend dennoch in den privat Stunden zu informieren! Auch

muss der Schul Schreiber am Mittwoch und Sonnabend nach

Mittag in Schreiben und rechnen für Gebühr die Jugend unter-

richten.*
1

Eine Verfügung des Konsistoriums zu Stettin vom 4. Novem-

ber 1742 M machte den Geistlichen den Vorwurf, sie besuchten

die Schulen nicht ileissig genug, examinierten die Jugend nicht

und gäben den Schulmeistern keine gehörige Anweisung. Das

müsse den höheren und niederen Schulen, wie dem ganzen Lande

zum grössten Schaden gereichen. Daher sollten fortan in den

Städten die Präpositi die lateinischen, die Diakoni die deutschen

') Acta Gymnarii Vol. 1.
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unter Aufsicht haben. Der Consul dirigens soll wöchentlich ein-

mal, die Kirchenvorsteher alle Vierteljahre die Schule besuchen,

die Schüler gehörig prüfen und die Mängel lleissig anmerken.

Die Präzeptoren haben sowohl die öffentlichen als die Privat-

stunden auf den Glockenschlag anzufangen und zu endigen. Die

„Vielen schädlichen Ferien sollen gäntzlich abgeschaffet und

Keine weiter, sie haben Nahmen wie sie wollen, durchaus

verstattet werden. Jährlich sind zwei öffentliche Prüfungen ab-

zuhalten, einmal Mittwoch nach Quasimodogeniti und wiederum

Mittwoch nach Michaelis."

Auf Grund dieses Erlasses schrieb der Präpositus Hassel-

bach einen „ohnmassgeblichen Entwurf einer Schulordnung für

die lateinische Schule zu Anklam1
). Auch er beschäftigt sich

vorzugsweise mit dem Unterricht; der dritte Punkt aber handelt

von den Ferien. Wenn auch ihre gänzliche Abschaffung ange-

ordnet sei. so hoffe man doch, dass vor und nach den drey

Hauptfesten ein Tag frei bleiben dürfe, da die Schulkollegen zu-

weilen für die Prediger eine Predigt zu Ubernehmen und ins-

besondere der Rektor an Sonn- und Festtagen in der Kirche des

Stiftes zum heiligen Geiste zu predigen habe2
). Dies sei auch

der Grund, weshalb ein Tag vor den kleinen Festen frei bleiben

müsse. Auch werde es gut sein, wenn man an der alten Ge-

wohnheit wegen des Gregorius-, des Martinstages und der beiden

freien Nachmittage in den Hundstagen festhalte und auch im

grossen Jahrmarkt Lehrende und Lernende drei Tage beurlaube.

Dagegen könnten alle übrigen schädlichen und überflüssigen Ferien

beseitigt werden „als 1) die Ferien bei dem Scheibenschiessen,

darüber bissher eine ganze Woche verderbet worden, dadurch die

arme Jugend vereitelt wird, 2) die Tage nach Gregorius und

Martini, .'{) die Tage nach denen Examinibus publicis, 4) die

Tage nach denen kleinen Festen, 5) die Tage des Wurzelgrabens,

<>) die Tage wenn die leges verlesen werden, 7) die Tage, wenn

etwa ein Actus oratorius gehalten worden. 44

Auch die ( 'atechismuspredigten verursachten eine Versäumnis

der Jugend. „Es macheil selbige 8 Wochen im Jahre aus, da

die Schule erst um 0 I hr angeht. Wäre zu untersuchen, ob

nicht das Singen allein durch die Currende-Knaben verrichtet

') Acta Gyiunasii vol. I. Willi. Christoph Hasselbach ist der Grossvater

<lr.s bekannten .Stettiner G vinnasialdirektors. Kr war Präpositus von 1741 bis

1775 und bat grosse Verdienste um das Schulwesen der iStadt gehabt.

*) Diese Biuriclitiiiiir bestand seit löti'J.
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werden kannte. So ginge die Schuir ihren Gang, zumal da doch

die Scholaren auf keine Predigt attendieren und sonderlich des

Winters alle nach Hause gehen und denen Eltern zu Hause nur

Wunder und Unruhe verursachen." In dem Abschnitt von den

Mängeln der Anstalt wendet sich H. unter anderm auch gegen

das ..Umsingen der Scholaren durch die Stadt" am Gregorius-

und Martinifest. Es könne nicht ohne Schaden für die Jugend

in den Abendstunden bei Licht geschehen, wie es bisher leider

Gewohnheit gewesen sei. Dabei kämen schlimme Ausschweifungen

vor, die die Gesundheit schädigten. Man werde daher die Um-
züge besser am hellen Tage abhalten und anstatt der kraft- und

saftlosen lateinischen und deutschen Arien erbauliche deutsche

Choräle singen lassen.

Von der alten Bedeutung des Gregoriusfestes, dem Einholen

der neuen Schüler, die noch in der Ordnung von 1095 hervor-

tritt, scheint man damals nichts mehr gewusst zu haben; jeden-

falls ist die Einrichtung bald verschwunden.

Der Entwurf Hasselbachs hatte keine dauernde Wirkung;

denn sonst hätte der Generalsuperintendent Hornejus nicht unter

dem 27. August 1744 eine „pflichtmassige Vorstellung" an das

Konsistorium richten können, es gebe in Anklam, wie er sicher

vernehme, keine allgemeine Schulordnung für Lehrende und

Lernende. Die Folge davon seien manche Unordnungen, die

dringend Abhilfe erheischten. Wenn nun auch ein scharfes

Reskript „ohnfehlbar" binnen vier Wochen von dem Kate eine

Schulordnung auf Pflicht und Gewissen mit Zuziehung der docentium

forderte, so scheint doch nichts aus der Sache geworden zu sein.

Wenigstens finden wir erst 1754 eine neue Schulordnung. Diese

rührt von dem tüchtigen und eifrigen Rektor Sprengel her. der

am 26. Oktober 1753 sein Amt angetreten hatte 1
). Von den

r Desiderien zur Verbesserung der Schule", die er bald nach

seiner Einführung dem Präpositus einreichte, scheint er das ein»',

die Beseitigung des Besuchs der abendlichen Betstunden durch

') Joachim Friedrich Sprengel war 1726 in Altbrandenbur>: gehören, wo

sein Vater Archidiakonus war. Er war vor seinem Rektorat -College 1* an der

bekannten Hecker'schen Realschule in Berlin, auf deren Lehrer nach einer

Verfügung der Staatsregierung (8. 4. 1750), „wenn sie in Vorschlag kämen,

vor andern retlectiert werden solle". Anfang 1750 ging Spr. als Rektor nach

Brandenburg, wurde aber 1760 „aus dem Schulstaube erlöst", indem er Pastor

in Boldekow bei Anklam wurde. Dort hat er bis 1806 gewirkt und ist HOS
gestorben.
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die Schüler durchgesetzt, mit dem andern aber, wegen der Früh-

predigten, nicht durchgedrungen zu sein. Dann machte er sich

an die rmarbeitung der alten statuta et leges von 1695. Diese

Arbeit beendete er am 17. Juli 1754, das Königliche Konsistorium

bestätigte sie am 15. Oktober, und am (>. Januar 1755 wurden

sie auf dem Kathause kund gemacht. Ich habe sie mit den Ge-

setzen von 1095 so zusammengestellt, dass ich alle Abweichungen

unter dem Striche verzeichnet habe. An einigen wenigen Stellen

ist zwar die Reihenfolge geändert, an anderen sind mehrere

Paragraphen zu einem zusammengezogen, ich hoffe aber auch

ihren eigenen Zusammenhang ganz deutlich gemacht zu haben.

Vor allem wichtig und von besonderem Interesse sind na-

türlich die Abweichungen, namentlich da, wo es sich um wesent-

liche Veränderungen, um Zusätze oder absichtliche Auslassungen

handelt.

Im allgemeinen ist neben dem Streben nach besserer lateini-

scher Färbung die Milderung der Strafen bemerkenswert. Das
1095 stets wiederkehrende natibus poenas luere ist wenigstens

den Worten nach verschwunden. Die milderen Konjunktive der

Aufforderung an die Lehrer wie simus sind dem schärferen

quivis esto gewichen. Die ehemals sehr eingehenden Bestimmungen

über den Kirchendienst sind mit der Sache bedeutend einge-

schränkt. Früher hatten die Lehrer am Weihnachtsfest „cum
tono" 1

) einzelne Bibelstellen vorlesen müssen (1695 p. 21),

jetzt ist davon keine Rede mehr. Die Anordnungen über die

Leichenbegängnisse, die drei Arten derselben und die Teilung

des Geldes, über den Gesang bei Hochzeiten finden sich nicht

mehr. Komödien werden nicht mehr aufgeführt, nur gelegentlich

wird von den Redehandlungen gesprochen. Die interessanten

Angaben der Gesetze von 1095 über das Martins- und Gregorius-

fest fehlen.

Von dem Lateinischsprechen mit den Schülern und von

Prämien ist nicht mehr die Rede: wesentlich kürzer sind die An-

ordnungen über die Kleidung: die Warnungen vor unmässigem

Essen. Trinken und Tanzen sind beseitigt. Die Festsetzungen

über das Verhalten der Lehrer dem Rektor gegenüber, wenn sie

sich über ihn zu beklagen haben, sind zu dessen Gunsten ge-

ändert. Neu hinzugekommen sind vor allem eingehende Bestim-

') Leber den tomis vi:l. die Arendt« von 1569. Ausgabe von Otto

8. 805.
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mungen Uber die Vorbereitung auf den Unterriebt, über die

Lehrweise. die Wiederholung, die Schulzucht und ihre Hand-
habung; besonders die Pflichten des Rektors sind erweitert worden

;

und es ist zu bedauern, dass die ihm auferlegte Pflicht des

Schulhistorikers später so wenig Beachtung gefunden hat. Zwei

öffentliche Prüfungen werden angeordnet, die Ferien aufgehoben,

Geldstrafen für versäumte oder vernachlässigte Stunden fest-

gesetzt, kurz es werden die oben berührten Wünsche der Be-

hörden und des Präpositus Hasselbach im wesentlichen zu Ge-

netzen erhoben.

Auch die Festsetzungen Uber die Pflichten der Schüler

haben wichtige Aenderungen erfahren. Dass die Schüler beim

Eintritt des Lehrers das Haupt entblössen, dass sie keine Waffen

mitbringen sollten, glaubte man nicht mehr anordnen zu müssen.

Die Bestimmungen über das Verhalten zu Hause, auf der Strasse

und in der Kirche wurden gekürzt, das Lateinsprechen auf 1

eingeschränkt und die Forderungen hinsichtlich der Kleidung, des

Frühaufstehens und des Zubettegehens sehr ermässigt. Neu sind

die Dankrede beim Abgang, die Festsetzungen über den Privat-

unterricht, die etwas natürlicher sind als die von 1724, und be-

sonders die ausführlichen Bestimmungen über die Pädagogen und

die Choralisten 1
).

Auch im einzelnen wird eine Vergleiehung manches Inter-

essante bieten. Um nur eins anzuführen, so ist es merkwürdig,

dass 1695 allein die kalten Bäder untersagt sind, während 1754,

wie es fast allgemein üblich ist, auch das Schliddern auf dem
Eise u. s. w. verboten wird. Vielleicht war dieser Punkt nicht

bloss vergessen, sondern in einer älteren, der unsrigen zu Grunde

liegenden Schulordnung überhaupt nicht berührt. Denn in

der von Dr. G. v. Bülow (Stettin 1880) veröffentlichten

Schulordnung von Wolgast ist der vom Schliddern und Schnee-

ballwerfen handelnde Satz wörtlich aus der Magdeburger Schul-

ordnung entlehnt, der in demselben Paragraphen stehende über

die kalten Bäder aber nicht2).

') Es ist sehr auffallend, dass sich neben dem caput 11 de choralistis

mit zehn Paragraphen, die sich wenig mit den Bestimmungen .Ton 1719 decken

in dem Abschnitt de diseiplinu (Sectio III von § VI an) eine neue Reihe von

Bolchen findet, die jenen näher stehen.

*) cfr. v. Bfllow p. 69 mit Vormbaum I, 426. Auch sonst ist dieae Be-

nutzung offenbar. — Ich bemerke noch, dass die von Vormbaum (I, 676) ver-

öffentlichte Schulordnung von Güstrow nur ein Auszug der Magdeburger ist.
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Die Schulordnung von 1754 ist dann um 1770 von dem

Rektor Walther (1765—1794) Ubersetzt worden. Diese Fassung

scheint verloren, es sind aber, wohl für eine neue Bearbeitung,

noch Bemerkungen zu ihr aus dem Jahre 1801 vorhanden'). Sie

zeigen, dass die Walther'sche Arbeit nur eine Uebersetzung war,

und beschränken sich im wesentlichen auf eine Verbesserung des

Ausdruckes. Erst 1808 hat der Rektor Thiel, der alles neuerte,

auch eine ganz neue Schulordnung entworfen.

So kann die Schulordnung von 1095 als die angesehen

werden, die in ihren Grundzügen vielleicht von der Reformation,

sicher aber von 1626 an, bis zu Ende der eigentlichen lateini-

schen Schule in Anklam im Jahre 1811 herrschend gewesen ist.

fp. 10.] Msc. Pom. 61. Bl. 20 v.

Statuta ac Leges Collegarum scholae
(in flüchtiger Handschrift hinzugefügt:) Ancl. ab ampl. Senat u multos

ante annos propositae et a R. Ministerio approbatae, necessitate

cogente revisae 1695. s. m. (= secundo mense.) 2
)

De offlciis et moribus 3
) Praeceptorum generalibus.

1) Ut pietate nulla virtus major, ita nulla magis est necessaria

in Praeceptoribus, quando quidem puerilis animus multum pendet ab

exemplis, simus 4
) ergo summe pii erga deum et exemplis quoque

juventutem doceamus.

2) Quia absque divino auxilio nullus conatus felix esse potest,

saepissime Deum invocemus 5
), ut nostros labores ad nominis sui gloriam

dirigere et fortunare et puerorum ingenia illustrare dignetur. quod*)

honestas artes cum fructu praecipiant et imbibant 7
).

') Acta Gymn. Vol I. Das 8chriftstuck tragt zwar kein Datum, aber

aus der Angabe, da^s im „vorigen Jahr die Leichenbegleitung aufgehoben sei",

ergiebt sich da« .fahr 1801. Auch ein Schreiben des Rats vom 17. 12. 1301 (ibd.)

spricht dafür. Die wichtigeren Bemerkungen habe ich in Klammern an-

geführt.

2
) (Superintendentur-Akten: B. B I b. la. Bl. 5.) Statuta et leges scholae

Tanglymensis die 17. Julii 1754 revisae et einendatae. Sectio Ima. De legibus

collegarum scholae Anclamensis. Articulus Imas, De offlciis u. s. w. 1) = I,

2) = II.

3
) et moribus fehlt.

*) sit ergo quivis scholae collega — pius — doceat.

8
) invocet,

•) quo, richtig.

7
) add. III: Dornum suam quilibet ex praescripto Pauli 1. Thimoth. cap. 3

sancte guberaet et totam vi t am ad ilia a Paulo tradita praecepta accommodet,

existimans se quoque esse episcopum, a quo omnia, quae ibi praecipiuntur. serio

requirautur.
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3)
1
) Keverentes simus erga Ministerium, seduli in audiendis con-

cionibus ac simul obedientiam cum omni reverentia praestemus Domino

Senatui, Dominis praeceptoribus, nequiqua (* quam) raro Coenae

Dominicae usu simus raalo exemplo, [p. 11] sed potius voce et exemplo

juventutem ad auditum verbi, frequentem Coenae S. usum ac preces et

alia pietatis officia exhortemur.

4)
2
) Nemo nostrorum (!) in publicis Ecclesiae congressibus eam et

discipulos otiosis confabulationibus fcandalizet »).
,

5)
4
) Quilibet nudato capite ceremonias peragere meminerit propter

exemplum, nisi morbus capitis aut ratio totius corporis aliud requirat.

6)
&
) E templis nunquam emaneamus: Sed potius nostro exemplo

ad auscultandum discipulos invitemus, et diligenti inspectione coerceamus.

Ne autem uni omnia incumbant, Ludi-Rector in Primanos, Con-Rector

in Secundanos, Cantor in Tertianos, Hypodidasealus in Quartanos prae-

cique oculos eonvertat; duobus tantum praesentibus duae classes superiores

Superiori, duae inferiores inferiori regendae veniunt.

7) Nemo se subducat e templo nisi evidentibus de causis et quidem

praemonnito (!) Collega praesenti.

8)
B
) E repetitione Catechismi nemo emaneat, praecipue adsit justo

tempore, cujus est peragere ceremonias et musicam regere: ne nimia

tarditate et multo minus absentia Ecclesiam et duos pastores ofTendat.

Et licet quidam Collegarum [p. 12] a cantandi munere ob certas causam

dispensetur, nihilo minus ille Collega Scholae, cui alias chori functio

haec incumbit, praesens esse et juventutem moderare debet.

9)
T
) In Schola quilibet sua hora statuta adsit, precibus intersit,.

et fideli praelectione aut etiam praelectorum repetitione horam integram

a pulsu ad pulsum campanae consumat.

10)
8
) Si quis occupatus negotiis inevitabilibus 9

) abesse cogitur,

alium et quidem suo munere perfunctum, substituat, ne pueri negligantur.

') An Stelle von 8) steht mit Benutzung der Worte: IV. Quivis superiores

nempe amplissimum senatum etj reverendum Ministerium reverenter habeto et

non soluni de iis honeste sentiat, sed etiam loquatur, maxime coram discipulia.

— V. Sacra publica statutis temporibus frequeutare nullus temere intennittito,

(dann wie oben:) nequiquam — esto — officia cohortator. Hinzugefügt: VI.

Ipse hyrunorum libro et sacro codice instructus et pallio indutus in templum

veniat, ut et hoc a discipulis exigere possit eo tidentius. (Bemerkung von 1801

zu VI: könnte wohl ganz wegfallen.)

l
) 4 = VII. N. praeceptorum.

8
) aut somno sponte suscepto onendat.

*) ö ist 'ausgelassen!

8
) 7 und 6 (sie!) = VIII. Nemo — praesente (= 1), aed potius (aus 6)

diligente (!) inspectione discipulos in offieiis ipsorum contineat quivis: ne

autem — (dieser Strich steht auch in der Handschrift!) incumbant u. s. w.

•) 8 fehlt! - ") 9 = IX. - «) 10 = X.

») quae evitari uullo modo possunt.

15*
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Negligentes juventutem si monentur a Ludi moderatore 1
) et aut moneri

nolint aut monita aspernentur, indicentur 2
) D. D. Inspectoribus.

11) 3
) Si aut communis Scholae utilitas aut alia negotia quemquam

peregre abesse jubent, absentis labor praesentibus erit communis 4
).

12) 6
) Si quis fraudulenter*) in schola officium suum fecerit, et

juventutem vel 7
) aliena agendo vel citius debito exeundo neglexerit et

a Scholae-Moderatore*) officii admonitus non paruerit, deferendus est ad

D. D. Inspectores Scholae 9
). Evocatus 10

) excusatur, si praesentem

Collegam praemonuerit nec plane emanserit"), nec evocationes sint con-

Üctae et subornatae ,f
).

13)
,s

) In instituenda juventute, quacunque ratione id fiat, quilibet

diligentiam, fidem, castitatem, mansuetudinem praestet, nec nimio rigore

nec nimia licentia utatur 15
), sed servet [p. 13] tntfwiav 16

j, ingeniorum

diligenti habito discrimine ,7
).

») si admoniti fuerint a Kectore. — 2
) indicantor Insp. — ») 11 = XI.

*) Hinzugefügt: sed Rectori id prius indicato et qua ratione muneri suo

satisfaciat, exponito, ne confusio oriatur. Sin vero eorum profectio plus temporis

quam unum aut duos dies exiget, etiam Consuli seniori — (Aus dem Abschnitt

de Profectionibus p. 23 hierher versetzt: nur ist domino beide Male ausgelassen

und für explicet: exponant gesetzt.) An Stelle des Schlusses: Nec rector iter

aliquod suscipiat, nisi ligitimo (!) modo et iusto tempore consuli seniori et

Praeposito id indicaverit et collegas quoquem (!) [quoque] ea de re certiores

fecerit.

8
) 12 = XII. — 6

) add et impie. — ") add. serio (! = sero) veniendo.

•) Rectore. — ») ad scholarchas. — 10
) add. e schola. — n

) prorsus remanserit.

») subordinatae. — Hinzugefügt: XIII. Addocendum recte quivis se com-

ponat, nec unquam nisi praeraeditatus lectiones 6uas tractet, praecipue in

classibus superioribus. Nam cnm in omnibus rebus, tum in docendo, prius-

quam aggrediare opus, adhibenda est praeparatio diligens.

XIV. In scholam iturus addocendum decenti vestitu, pallio etiam indutus,

eat ad lectiones, scilicet publica« habendas.

XV. Lectiones precibus licet brevissimis incipiat et finiat illins Lutheri

nostri memor: Dimidium studii bene precatus habet.

13
> 13 = XVI. (Fehler: castitatem et — prostet!)

M
) Anstatt dessen: nec nimia severitate.

,6
) nec partium studio utatur.

,B
) aequitatem.

lT
) Hinzugefügt: XVII. In docendo sibi (!) cavebit unusqnisque ab evaga-

tionibus non necessariis, sed rem agat, ut, quia quaelibet hora sunm habere

debet pensum, illud cum discentium utilitate absolvatur. (cfr. 1696 Xr. 23'»

1754 Xr. XXVIII: 1801: Im Vortrage soll sich jeder vor Weitschweifigkeit

und Nebendingen hüten und bei der Hauptsache bleiben, damit jede Stunde

unter der für sie bestimmten Arbeit zum Nutzen der Lernenden vollbracht

werde.)

XVI II. Quilibet sibi religioni ducat, non continue considerare exacte,

quid jam ex re discentium futurum sit. ut taut um. qune utilia et necessaria
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14) ') Privatorum quoque morum diligens inspectio adhibeatur. Id

circo (TJvtpTot Ludi-Rectori obsequantur in instituendi ratione et morum
cura; caveant, ne pertinacia aut Ullis rationibus familiaritas et mutua
docentium concordia turbetur, sed servetur fraternus amor et unanimitas,

quae vinculum praeceptorum est: Qui secus feoerit atque monitus non

resipuerit, deferatur ad Inspectores Scholae.

15) *) Sit 3
) honesta et quaedam 4

) decora gravitas in moribus*), ne

levitate sibi quisquam paretcontentum 8
) (contemptum !), facit enim gravitas 7

)

ad auctoritatem quam plurimum.

IG) 8
) Servetur in vestitu modus, ut vestes, quas ad genua demissas

gerere decorum est personae, decenter induamus. Nec quisquam dissectis

utatur vestibus nec pallio in alterum humerum injecto ingrediatur quod

Signum esse potest vel superbiae vel levis alicuius ptaXfas, nec nostro

exemplo aliis occasionem (offensionem ?) praebeamus.

17) •) Vitentur cauponae auf0
) tabernae publicae nec unquam eas

vel potandi vel ludendi gratia accedamus "). Quisquis enim id fecisse

convictus fuerit, eo nomine a D. D. Inspectoribus increpandus ") est.

sint, doceantur discantur exerceantur, et Rector, si mutatio necessaria, de

niethodo cum Collegis conferat.

XIX. (^uivis meminerit neminem praeceptis solis doctum fieri, sed

crebra praemonstratione, perpetua imitatione et assidua imprimis repetitione.

Repetitio igitur anima lectionum esto et ingeniorum excitatores potius quam
fnrmatores et duces magis quam dictatores sint et habentur praeceptores.

XX. Nullus discipulos conviciis aut illusione lacessito nec eos alio quovis

modo auctoritate ac gravitate praeceptoris indigno tractet.

XXI. Modum in disciplina quilibet servare scito, Semper igitur cogitabit,

quanta misericordia, dementia et patientia Deus nostram imbecillitatem ferat,

cuius imaginem in parvulig ac adolescentibus deprehendimus. Nec severitas

nimia, nec nimia familiaritas (der Schluss = 28!).

XXII. Nullus verberet discipulos iratus, sed poenas difl'erat ad tineni

lectionis. ut magis sedato animo, quod necesse existimavit esse, peragere possit.

XXIII. Discipulos omnes et singulos, pauperes aeque ac divites, paterno

animo complectatur quilibet amoremque non tarn verborum lenociniis aut

vanitate, quam re ipsa et fideli institutione et comitate ostendat. Hinc nec

privatim operam suam petentibus eam (!) modeste denegabit sine causa.

XXIV. Ad sinceram pietatem, solidam eruditionem moruraque probitatem.

ut pueri instituantur, unusquisque omne suum Studium, omnem diligentiam

operamque nunquam non indefesso animo conferat.

') 14 ist mit 29, wo auf 14 verwiesen wird, zu einer Nr. XXXV ver-

bunden. S. unten zu 29.

») 15 = XXV. - 3) (si!) - *) fehlt. - ») add. praeceptorum.

) contemtum nec nimia rigore odium excitet (vgl. 1695: 13).

:
) add. temperata.

*) 16 fehlt (abgesehen von der kurzen Bemerkung in XIV).
9
) 17 = XXXVIII! — ,0

) et. — u
) accedat quisquam nefario modo.

") a scholarchb. — 13
) add. et puniendus.
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Vitentur etiam crebrae commefsationes 1

), quae 8
) ingeniis valde ob-

sunt.

18)
3
) Castitatis 4

) omnium 8
) pulcherrima multum parit hominr

literato existimationis et honoris: et conscientiae [p. 14] plurimum

prodest, huic igitur studeamus ) , cum propter mandatum Dei, tum

propter poenas vitandas, proinde nemo lupanaria 7
) auf) loca suspecta

accedat, nam si quis hoc fecisse infamatus fuerit, a Ludi-moderatore»>

correptus, aut resipiscat, auf0
) functione sua destituatur.

19) ") Ad convivia si quis invitatus accedat, temperet sibi a

potationibus et nimiis ingurgitationibus, in Choreis etiam memor sit

modestiae et decoris.

20)
,2
) Admoneat

13
) quilibet pueros in recitationibus et repetitionibus

de pronuntiatione recte formanda 1
*).

21 )**) In artibus retineantur illi libri, qui semel") approbati sunt,

ne praeceptorum varietate discentes turbentur.

22)
,s

) Auetores in linguis non temere 17
) mutentur, nec in Ulis

ni mium properetur, nec plus legatur 18
) quam vel repetere discentes vel

recordandi vis 19
) sustinere potest 20

), sed potius omnes grammaticae partes

quantum fieri potest, repetantur, earumque 21
)
praecepta hoc modo exemplis

inculcentur, quia non refert quam multu legantur 2
-'), sed quam multum.

imo (= immo) summo opere cavendum, ne memoria discipulorum edi-

scendis ad verbum quam plurimis scriptis oneretur.

23)
2
*) Explicationes praeceptorum sint brevissimae 24

), nec scribantur

integri commentarii, quibus pueri a textu abducuntur.

24)
2I
) Mores discentium accurate sunt inspiciendi, aberrantes

monendi, et si res postulat. durius coercendi, in primis autem eo

respiciendum, ut discipuli in Ecclesia 28
) modeste [p. 15] se gerant et

exercitam hactenus 27
) petulantiam et incivilitatem fugiant.

') et compotationes.

2
) quae bis obsunt ausgelassen. (1801: Des Besuchs der Schenken und

Wirtshäuser bloss Trinkens und Spielens halber wird sich jeder Lehrer um
des AnstosBes und der Qblen Folgen willen unerinnert möglichst enthalten.)

») 18 = XXXIX. — «) Castitas. — B
) add. virtutum. — «) studeant

praeceptores. — *) fehlt- — 8
) ad. — 9

) Rectore.

,0
) add. auctoritate superioris (?).

") 19 fehlt! — ") 20 = XXVI. — >») Admonens (?).

»*) add. nec vitia quaedam subrepere patiatur.

1S
) 21 und 22 zu XXVII zusammengezogen.

1H
) semel fehlt, dafür: in praeceptorum conventu conscientihus scholarchis.

l7
) add. insciis scholarchis a Rectore et Collegis.

'*) exponi debet. — 19
) vi. — *) possunt.

21
)
earumque bis inculcentur ausgelassen.

22) add. aut doceantur. — M
) 28 = XXVIII.

•*) add. in linguarum auctoribus.

»> 24 = XXIX. — -'«) add. debito tempore adsint. - «) olim!

Digitized by Google



10. Die Schulordnungen d. latein. 9«sbule zu AnkJaiu. Von Prof. Beintker. 219

25») Cum praeter fidelitatem etiam prudentia in praeceptore re-

quiratur, sciendum 2
) quomodo quisque ratione aetatis ingeniorum et

naturarum 3
) sit tractandus. Aliter enim agendum est oum pueris

annorum 4 et 5 (!) quam cum adultioribus, qui aetate et ingenio Talent;

aliter etiam cum timidis quam cum ferocibus et petulantibus.

26) *) Studiose Praeceptores caveant, ne vel verbis vel factiß 8
)

juventutem corrumpant *J.

27) *) Pueris parentum more se insinuare et") aliquando praemiis

eos allicere debent.

28) •) Nec severitas nimia, nec nimia familiaritas decet; sed

utramque quasi inter se temperatam esse convenit.

29)
10

) Quod ad mutuam conjunctionem attinet"), concordiae stude-

bunt 12
), ut 13

) supra est dictum, mutuo se complectentur 14
), non sibi con-

vitiabuntur'8
) mutuo^6), nec clanculum mordebunt 17

)

») 25 = XXX.
2
) attendat sollicito praeceptor animo.
8
) ingenii — naturae.

*) 26 = XXXI.
*) factis bis corrunipant fehlen, dafür: vel gestibus vel actionibus disci-

pulis sunt oftendiculo, sed potius nunquam desinant, quavis occasione data, eos

ad pietatem adhortari et ad legendam discendamque sacram scripturam precesque

ad deum rite fundendas excitare.

6
) Hinzugefügt : XXXII. Quivis in eo allaboret, ut lectiones suas in pensa

distribuat eaque singula dimidia qualibet anni parte absolvat Hinc exacto

gerne stri quovis spatio nova identidem eaque praevia distributio instituatur et

accurata observetur ratione, qua de re initio cujuslibet Rector conventum indicere

et cum collegis deliberare potest.

XXXIIL Classes scalac gradibus similes sunto, inferiores proinde

superioribus ita subiiciantur, ut pueri et juvenes nullum saltum facere nec idem

in diversis classibus tractare et peragere debeant. 8uum sit cuique et captui

pnerorum omnia accommodentur.
7
) 27 = XXXIV.

») et bis debent fehlt.

*) 28 fehlt, doch einige Worte im Schluss von XXI.
I0

) 29 == XXXV, aber nur der Anfang, der Schluss ist aus 14 genommen!
n

) add. omnes collegae se decenter erga Hectorem gerant, debitaque in

rebus praecipue non iniquis erga illum utantur moderatione. Rector quoque

eos tanquam Collegas tractet et mutuo amore sibi devinciat.

12
) Semper studeant.

") ut bis dictum fehlen.

**) complectantur amore.

") convitientur.

'•) invicem.

,7
) mordeant, in (hier beginnt 14!) instutiendi ratione — Rectori obsequantur

u. s. w. — add. potius nach fraternus, coneervetur Jnacb est, a Rectore nach

monitus, eins nomen vor deferatur.'
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30) ') Singuli singulis suo loco reverentiam et honorem exhibeant:

et Semper aberrans rette monenti pareat.

31) *) Si quando Praeceptores cum pueris loquantur, apud intelli-

gentes latine fiat, idque ideo, ut sao exemplo praeeant adolescentibus,

eosque etiam, ut tarn in prima quam in Secunda Classe latino sermone

utantur compellant.

32) s
) Collegae mutuos statis (!) temporibus congressus habeant;

in quibus controversiae componantur: et*) quae desiderata fuerunt

cognoscantur, et si quid pro tota gubernatione lp. 16] statuendum, coni-

muni statuatur sententia juxta illud: Quod omnes tangit, ab omnibus

approbari necesse est'').

') 80 XXXVI.
2
) 31 fehlt!

8
) 32 ist = XXXVII, aber verändert. Omnes collegae in aedihus Rectoris

hora destituta amice invitati conveniant, ut de scholae incremento discipulorum-

que utilitate capi possint consilia, ut praeterea controversiae etc. wie oben.

4
) et fehlt.

8
) XXXVIII 17; XXXIX = 18. S. oben! Hinzugefügt sind noch:

XL. Singulis anuis instituentur bina examina, eum in finein, ut scholarchae

et parentes ac cognati discipulontm vere cognoscere et rite dijudicare possint

profectus a juventute factos. Hinc niiuia praeparatio, quae non nisi ad frau-

dandos auditores pertinet, sincero vitanda est animo. (1801: Alle Jahr soll

wenigstens ein öffentliches Schulexamen angestellet werden.)

XLI. Feriae multiplices et non necessariae cessanto, sed ad normam prae-

scriptam justa accommodantor lance.

XLI1. Ad pulsum campanae quivis in schola praesto sit, exspectatus a

collejja, qui praecedentem lectioneni habuit. Qqi justo serius venit, a Rectore

officii sui admoneatur, cui si semel iterumque admonitus nun paruerit, Consuli

seniori et Praeposito indicator, a quibus bis negligentia atque perfidia increpator.

Quo facto, nisi et tunc ad frugeni redierit, ob neglectnm quartam horae partem

quatuor grossos, ob dimidium sex, et totam horam octo in usum scholae solvat,

cuius pecuniae rationem Rector habere et reditibus scholae ad jüngere debet.

(1801: kann wegbleiben, in XII enthalten.)

XLIII. Normani hanc legum, si quis teinere transgrediatur et iis se

opponat, nut in doctrina vel vita non ita se praebeat, uti decet bonum prae-

ceptorem, illi semel atque iterum a Rectore, Praeposito et scholarchis admonito

etiam de pecunia illa. quae ad victum praeceptomm ex Cassa civitatis datur,

sine mora detrahatur. (1801: Wer gegen (?) die Vorschriften der Gesetze vor-

sätzlich (?), der hat, wenn er die nflthigen Erinnerungen, die ihm darüber vom

Rektor und von seinen Vorgesetzten gemacht werden, nicht zu seiner Besserung

befolgt, ernstlichere Verfügungen zu erwarten.) •

XLIV. Quilibet in conventum colleyarum veniens manus suae subscriptiotie

bona fide testetur, se legibus hisce per dei gratiam nunquam non velle obtem-

perare.

XLV. Quilibet gestibus, verbis et actionibus maxime coram discipulis

ita se gerat, ut olim etiam pro minimis responsurus justo Judici Jesu Christo.

(1801: kann wohl wegbleiben, in XXV enthalten.)
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DE 1

) OFFICIIS PRAECEPTORCM SPEOIALIBUS
De officio Ludi-Rectoris -).

1)
3
) Ludi Magister 4

) Leges Scholae quater in 8
) anno praesentia

et Collegarum et puerorum omnium publice leget, explieabit et juventuti

inculcabit.

2) ,!

) Utque alii alios aeniulentur, et ut tardiores ad diligentiam

') Articulus II',US . De officiis etc. dann: Caput I.

*) Hinzugefügt: I. Rectoris ^est totius scholae curam gerere, et quid et

quando in quaque classe doceatur, observare.

IL Rector virtutum pietatis diligentiaeque exemplar et vivam in omnibus

legem et regulani se exhibeto.

III. Auctoritatem suam prae ceteris morum sanctitate erga omnes huniani-

tate indefessaque in officio vigilantia tuetur. (tuetor?)

IV. Cum collegis fraterue et amice vivat, ita tarnen «e gerat, ut scholae

emolumentum aliis omnibus rebus praeponat. Oinnem impotentis dominationis

a se amoveat suspitionem, caveat tarnen, ne hujus metu aliquid in munere suo

non recte peragat.

V. Rector Historicum scholae agito et omnia notatu digna litterarum

monumentis in destinato ad hanc rem volumine consignet breviter.

VI. Matriculam scholae diligenter adservato eique advenientium et egre-

dientium numina inscribat aut potius sua quemque manu inscribere curato, anni,

mensis. diei adsignato numero. Hinc a nullo collega neque in infima Classe

aliquis in Seriem discipulorum recipiatur inscio Rectore. (cfr. No. 8 = XX!)

VII. In schola frequentare volentibus illudque modeste petentibus leges

prius scholasticas civitatis praelegito et num bis stare promittant exquirito,

neminique, nisi legibus et poenis se Submittent! et fidem stipulata manu firmanti

civitatis ins conferto. (cfr. No. 7 und Ges. der Schaler lex VIII u. p. 24 de

novitiis.)

VIII. Abituris et diligentiae honestatisque testimouia petentibus ea

secuudum rei veritatem et cuiusque merita tribuat. (1801: nach der Wahrheit

und nach den ihm mitgeteilten neueren Vorschriften des K. Ober-Schul-Collegii

auf vorhergegangene Prüfung der Abgehenden. Er darf deshalb auch keinem

Abgehenden, der reif zur l'niversitat befunden wird, ein solches Zeugnis ver-

sagen.) — IX. Exercitia et actus oratorios ne intermittat, sed minimum duo

habeantur quotaunis. nisi sontica id causa impediat idque fieri polest publice et

solemniter vel sine ulla solemnitate in Classe prima. X 15! (S. dasselbe.)

XI. Ad Ret-torem diehus Mercurii et solis adferant Chori svmphouiaci

Praefectus eiusque ncliunrtus pecuniam ex civitate collectam, cuius Rector

muneratam summam ipse adnotet et custodiat.

XII. Minimum singulis hebdomatibus semel Rector Collegarum lectioues

visitet. id quod i|>si non moleste ferant. A Rectore pro rei necessitate privatim

amanter admoniti Collegae non irascantur, sed benevole audiant, quae ad rem

publicam Scholastiram faciunt.

») 1 == XIII.
4
) Rector ans Ende gestellt.

8
) fehlt, dann anno quovis in.

•) 2 XIV.
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excitentur, aliquoties in anno videat, quid quisque profecerit et dili-

gentiores promoveat atque tardiores ad similem diligentiam exstimulet.

3)
1

) Non temere pueros ex una classe in aliam traducat 2
), sed tarn

diu in singulis classibus detineat, donec ea quae ibi discenda sunt, medio-

criter didicerint.

4)
3
) Etsi a baculo immiuris est: tarnen propter exemplum et in-

spectionem in templo adesse studeat.

5)
4
) Diligenter dispiciat, ut omnia recte agantur, ut collegae justo

tempore adsint, fideliter suum officium faciant, et ita omnia peragant,

ut in juventutis commodum cedat 5
).

6)
6
) Negligentes officii

7
) admoneat; et monita contemnentes ad

Inspectores deferat et non solum ipse laboret, sed etiam collegas in

officio retineat.

[p. 17.] 7)*) Neminem sine testimonio admittat, et discedentibus, si

digni sint 9
), testimonium de vita, moribus et diligentia honesta denegare

non potest.

8)
M

) Quibus scholae potestatem fecit, locum, quo digni sunt, certum

asfignet, catalogo 11
) inscribi curet, ne vagi sine certis sedibus errent, in

profectu impediantur et aliis sint molesti.

9)
12
) Pueros hora X mane et hora III vesperi dimittet.

10) ") Pridie Festornm magnorum instituet adhortationem ad pueros

ut diligenter frequentent templum et strenui sint in officiis pietatis.

11)
1
*) Singulis diebus dominicis, nisi duae vel tres feriae continuae

incidant 15
), habet") concionem in templo Spiritus 8. et quotannis in templo

Nicolai die Mercurii post palmarum diem de Coena Dominica docet

Ecclesiam.

12)
17

) Si funera facienda vel Hymenaei canendi, Collegis in officio

praesentibus id mature indicare curat 1«).

») 8 = XV. — '-*) transponat.

s
) 4 = XVI. Verändert: Propter exemplum et inspectionem in templo

adesse studeat, nisi concionihus impediatur habendis.

«) 5 = XVII. — ») cedant — •) 6 = XVI11. - ') add. sui.

») 7 = XIX. (1801 : kann wegfallen, = VIII).

9
) sunt.

10
) 8 ==5 XX. (1801: Jedem neuen Schüler, der in die Schule aufgenommen,

soll er einen ihren (!) Fähigkeiten angemessenen Platz anweisen, damit Er weder

selbst im Wachsthum seiner Kenntnisse gehindert werde, noch anderen im Wege
sein möge.)

") catalogo bis curet fehlt! (cfr. II. No. VI.)

«) 9 fehlt. — '3) 10 und 18 XXI! - ») 11 XXII.
1V

) (indicant!) — ,ß
) habeto. — ") 12= XXIII.

I8
) curato, quofacto abseilte» Collegae, nisi absint. (Nun folgt die Nota

unten p. 24 bis impediantur, dann hinzugefügt: monendi et monita spernentes

ad scholarchas deferendi, quod u. s. w. bis zum Schluss der Nota. — (1801: fällt

weg, da die Lehrer seit vorigem Jahr vom Leichensingen befreit \ind.) Weiter
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IS) 1
) Summis 2

) instantibus feriis sacrum 3
) aliquem textum de festo

pueris explicat, ut habeat occasionem commendandi illis dignitatem

futurarum«) per festa») concionum.

14)
8
) Materia exercitii soluti diebus Saturni Primanis proponit:

ut die Mercurü exhibeatur.

15)
7
) Dominus ") Rector praecipuam habet inspectionem in Chorum

Symphoniacum, adhibito tarnen Domino 1
*) Cantore; ejusque praescitu

[p. 18] et approbatione leges praeseribit, ordinal curam dividendi pecu-

niam 9
) agit ut sine rixis 10

) in 11
) suis aedibus debita cuique detur quota.

honorarium autem imperialis 12
) fc. singulis quadrantibus anni cedat

Rectori ,s
).

De offieiis Collegaruin

specialibus in 14
) Schote").

1)
15

) Ipsis horarum punctis vel ad finem cantus praesentes com-

j>areant, juventutem doceant, lectiones in Catalogo consignatas tideliter

et diligenter proponant.

2)
16
) Cantor hora IX antemeridiana peragit preces.

8) Hypodidascalus hora VII matutina precibus interest.

4)
17

) Si XII hora, ut fit pridie dierum festorum, schola non fre-

quentatur a pueris, mane circiter octavam id ipsum ehoralis musicae

exercitium in templo et caetera inter pueros una opera distribuit.

ö. 1") Die Mercurii post palmarum 1*) hora VII Con-Rector juventutem

de coena Dominica erudit 20
) et examinat 21

).

6)
18
) hora vero XII 22

) Cantor musicam Choralem exercet 23
).

7)
24

) Stricte observetur consueta jam 2S
) series lectionum 28

).

folgt: XXIV. Rector quoque serio hortatur aluninos primae classis, ut reliquos

praeceptores omnes debito honore prosequantur, nec alto supercilio ullum tan-

quam inferiorum classium praeceptorem contemnant sub poena arbitraria.

') 10 und 13 = XXI! — 2
) summis bis feriis fehlt. — •) add. proinde.

<) habendarum. — 5> ferias. — *>) 14 fehlt, — *) 15 = X! — 8
) fehlt.

9
) dividendae pecuniae. — ,0

) (nexis). — ») (id). — ,2
) duorum Imperialium.

IS
) add. Cantori vero unius.

Caput ll ll»m.

M
) fehlt.

«) 1. fehlt (cfr. I, 9 etc.), der Schluss = So. 7!

ie
) 2 u. 8 fehlen.

'") 4 - - V. kürzere Fassung: Pridie festorum dierum mane — id ipsiuu

fehlt — bis exercitium, dann Cantori incumbit. (Das lebrige fehlt. 1801: kann

wegfallen.)

,fl
) 5 u. 6 = VII. (1801: fällt weg.)

•») add. diem. — 2°) erudito. — * l
) examinato. — -*) nona.

*j exerceto. — ") 7 = I.

25
) consueta jam fehlen, dafür a quovis series.

26
) add. publicarum a »uperioribus constitutarum.
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8)
1

) Si quosdam in inferioribus classibus promotione dignos de-

prehendunt*), Rectori indicant 3
), ut.ipsorum ratio habeatur.

9) *) Quando 5
) officia Scholastica expedienda, adesse ad manum

[p. 19] illos convenit, ne moleste hinc inde sint petendi vel requirendi

[verbessert in nec molesti petenti-requirenti, kaum richtig!] 9
).

10)
7
) In scholasticis negotiis nihil mutandum") sine eonsensu Ludi

moderatoris 9
).

11)
10
) Si viderint Ludi - moderatorem non fatagere rerum suaruin,

placide admoneant, autem fi [in: sin autem verbessert] monita illorum

non audiat, deferant rem ad Dominos Inspectores.

12)
,0
) Quem admodum autem Ludi-moderator cum solo ex Coliegis

loquitur, quem videt admonitione dignum, ita vicissim is, qui ex Coliegis

gravamina contra Rectorem habet, cum solo illo agat. ne videatur con-

spiratio, et plures in unum collectis verborum viribus faciant impetum

ad infirmandam illius auctoritatem et ut aegre ipsi tiat.

De officiis Scholarum [Collegarum?]

in templo 11
).

1)
1
*) Ludi moderator a regendo Choro immunis est, sed quoties

Cantorem tangit ordo canendi, ipse adest. Alias piis Ceremoniis, nisi

ratione valetudinis et aliis scholasticis negotiis impediatur, et concionibus

sponte interest.

2) Eadem ratione Con-Rector cum Hypodidascalo caeremonias

alternatim expediant.

3) Diebus Saturni in altero templo, S. Mariae, S. Nicolai Choro

[p. 20] praeest Cantor injuncto inspectore Rectore: in altero Con-Rector

adjuncto Hypodidascalo socio.

4) Eadem ratio est canendi in precibus matutinis; canit autem

Conrector aut Cantor aut Hypodidascalus praesentibus sociis.

5)
18

) Misfam Cantor praesente Rectore semper canit 14
) in altero

templo, in altero Hypodidascalus praesente Con-Rectore praeest 15
).

G) 16
) In precibus vespertinis Cantor semper praeest Choro ante

concionem; sed post concionem canit is, qui per sequentem septimanam

cantui in templo praest.

>) 8 = II. - ') add. CoUegae. - 3
) indicanto. - *) 9 - IV! - ») Si ad.

•) Die erste Fassung auch hier. — 7
) 10 = 111! — 9

) add. ah iis.

9
) Scholarcharuni et Rectoris.

10
) 11 und 12 fehlen. — ») De — templo fehlt.

12
) 1—4 etc. = VI der officia specialia, aber viel kflraer: Rector bis

iuimunis dann quideni, Conrector vero, Cantor et Haccalaureus more solilo (!)

cantui alternatim praesunt.

1S
) 5 — VIII. — «*) cau ito.

15
> praesto für praeest«)! Weiter folgt: contioni praeesto [praeesto

cantui?]. Ks folgt der Schluss von 8. Semper enim etc.)

»«) Nr. n bis 8 Anfang fehlen.
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Nisi sint dies festi, tum enim est Cantoris officium vespertinam

concionem concludere.

7) Si diei festivitas cantum figuratum requirit, illum regit Cantor

in altero templo;

Hypodidascalus vero Choralistis praecinit.

8) Si ultimo feriarum die in ultima concione Cantor voces humanas

cum Organo conjungit, Hypodidascalus interea servit Choro. Semper 1
)

enim Cantoris absentis officium in Hypodidascalum decidit*), non 8
)

assurgit*) in superiores sive sit (!) Cantus Choralis sive figuralis.

9)
5
) Cantoris est prae caeteris expedire ceremonias proxima septi-

mana ante paschatos 6
) (sie!), videlicet die Mercurii hora I pomerid. 7

)

Die Jovis VII matutina ut et die Veneris hora VII matutina. [p. 21.}

10) *) Conrectoris est praeesse cantui die Veneris hora IV matutina

in templo Mariae eadem septimana.

11) In repetitione catechetica Con-Rector, Cantor et Hypo-

didascalus regunt Chorum.

De Ceremoniis in Nativitate Christi»).

12) Cantor Chorum regit a IV ad VI mane: Rector cum tono legit

IX Cap. Esaiae in Lingua Latina: Con-Rector XL Cap. Esaiae: Cantor

LH eadem lingua in eodem Propheta. Hypodidascalus textum Evangelii

ex 11. Cap. Lucae idiomate Germanico (caetera in aliis Festis).

18) Quoties duae vel tres continuae sunt feriae et concio, quae fit

hora XII, habetur Tel in templo Mariae vel Nicolai, alternis viribus Choro

praeest Con-Rector et Hypodidascalus.

14) Alias singulis diebus dominicis in templo Spiritus S. Choraliter

canit Hypodidascalus, qui ineipit ibi cantum ad tertiam campanae pulsa-

tionem donec qui concionaturus est, snggestum ascendat.

') S. oben zu Nr. 5. — ) decidat. — *) neque. — *) assurgat. B
) 9 — IX.

6
) add. dies.

') statt der folgenden Bestimmungen bis Nr. 11 (= X) die in den Wen-
dungen übereinstimmenden: et diebus Jovis et Veneris horis niatutinis et po-

meridianis et diebus Saturni hora prima pomeridiana Conrector, Cantor et

Haccalaureus chorum regunto.

X. In repetitione catechetica (— 11) preeibus vespertinis et matutinis et

diebus Saturni hora prima pomeridiana Conrector, Cantor et Baccalaureug chorum

regunto.

) 10 fehlt, steckt aber in Nr. IX. [1801 für VIII bis X: § VIII. Der
Cantor soll immer nebst dem Rektor in der einen, und der Baccalaureus nebst

dem Conrektor in der andern Kirche gegenwartig sein, weil Cantor in einer Kirche,

Baccalaureus aber in der andern das Anstimmen der Lieder zu besorgen hat. —
IX fallt weg. — X. In den Catechismuspredigten, den Betstunden und allemal

Sonnabends um 1 I hr nachmittags hat der Conrektor. Cantor und Bakkalaureus

das Vorsingen.]
9
) fehlt, ebenso die Nr. 12 bis 15! Die Bestimmuniren von 15 sind schon

in Nr. 8 (VIII) enthalten.
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15) Nunquam soli in templo relinquantur pueri. sed aut quilibet

habeat rationem suae elassis. si quatuor adsint. aut superior regat

superiores. inferior inferiores, si duo frequentant templum 1
).

De Foneribas*).

1) Funera sunt in triplici discrimine, aut enim sunt generalia aut

subgeneralia. aut speeialia.

[p. 22.] 2) Generalia dedueuntur a quatuor Collegis, Rectore, Con-

Rectore, Cantore et Hypodidascalo. prodeunte toto scbolastico eoetu,

praecinit cantor aut illo absente Hypodidascalus: Honorarium suum

quilibet prae foribus aecipit.

3) Subgeneralia, ut ita dicam, dedueuntur comitantibus totam

Scholasticorum gregem 3
! Con-Reetore et Cantore: Cantor regit Chorum:

praemiolum solvitur, quod aequaliter inter omnes collegas distribuitur.

4) Si accidit, ut sint duo subgeneralia eadem hora deducenda,

aliquot pueri in templo relinquantur, quibus cum Hypodidascalus, quia

jam de subgeneralibus, (iuorum antea expers, participat Con-Rector*)

pro conclusione canit, nisi idem Concionator in utraque concione funebri

adhibeatur, tum enim Conrector cum Cantore expectabunt illura.

5) Si accidit, ut post deductionem generalis funeris, sit subgenerale

efferendum, ad illius deductionem abeunt Con-Rector et Cantor, sed manet

Hypodidascalus et coucludit admonitionem fuuebrem consuetis canticis.

6) Speeialia funera ut et gratuita dedueuntur ab Hypodidascalo:

pecuniola aequaliter dividetur inter Rectorem, Con-Rectorem, Cantorem

et Hypodidascalum.

7) Concioni funebri cum Cantoris sit semper interesse et pro con-

clusione sit*) (?) adsit canere, quotiens subgenerale funus est Con-Rectorem

habet Socium. si generale, unum semper ex Collegis habebit secum,

prima vice Rectorem, secunda Conrectorem, tertia Hypodidascalum, quod

tarnen non semper potest observari. lp. 28.

J

8) In deduetione funerum quilibet suam regit classem tum inter

eundum tum ante fores.

De Lectionibus«)

Ordo lectionum habetur in peeuliari Catalogo. 0
)

De praemio seu Minervali. 7
)

Alternis viribus colligitur a Hectore, Con-Rectore. Cantore: et

') Die Nr. XI und XII entsprechen dem Abschnitt de praemio seu

Minervali (S. 2tt) und dein de Xundinis (S. 24». (8. dieselben.)

2
) Der ganze Abschnitt fehlt! — 3

i (grex als fem. sehr selten.)

*) C'ou ist von späterer Hund hinzugefügt, aber kaum richtig (participat,

Rector etc.).

5
) (ist adsit zu streichen?! — °i fehlt.

7
) Anstatt dessen: (Besondere Pflichten der Lehrer, im Anschluss an die

Festsetzungen, welche dem hier Fehlenden vorangehen): XI. Praemium
didacrum (!i a Hectore u. s. w. colligitur etc.
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divisio eius est 1

) tripartita aequalis Hypodidascalus*) ex summa totius

collecta accipit 3
) sextam partem.

De Profectionibus 4
).

Collegae scholae si per unum aut duos dies iter suscipere necesse

habeant, Ludi-moderatori indicent rationem absentiae, sin vero eorum

profectio plus temporis exigat, Domino consuli seniori et Domino Prae-

posito exponant itineris rationem. ludi Magister vero peregre abiturus

Semper indicet causam dicto Domino consuli et domino Praeposito.

De Hymenaeis 6
).

Cum hodie pro Hymenaeis a civibus in prima Classe locatis

quatuor floreni, in fecunda tres et tertia duo floreni. vel triginta duo

solidi Lubecenses exsolvantur et Cantor Musicam figuralem solus dirigat,

aequum est, ut (!) ipsi aliquid proportionabile praecipuum tribuatur. et

quidem in prima classe de quatuor florenis ipsi praenumeratur florenus

et octo solidi Lubicenses, reliqua summa inter illum et alios Collegas

scholae dividatur et similis [p. 24] proportio in sequentibus Classibus

ratione distributionis observabitur.

Nota 6
).

Absentes nec funeralium nec nuptialium accidentium sunt parti-

cipes: nisi absint communis utilitatis causa aut adversa valetudine

impediantur, quod tarn de iis, qui nemine praemonito negligunt suas

lectiones et publica officia, si domi sunt, quam de peregre absentibus

intellectum volumus.

De Novitiis 7
).

Novitii qui hactenus membra scholae non fuerunt, moderatori

Scholae noraina profitentur, recipi se petunt, praemiolum inaugurationis

ipsi solvunt, qui examinatis, sive sunt cives, sive sunt peregrini. de

hospitio prospicit et bene examinatis et de disciplina praemonitis locum

tribuit.

De Nundinis 8
).

Pridie») Nundinarum Scholastici 10
) honorarium Ludi-moderatori

>) esto. — 2
) add. et (aut!!) Baccalaureus.

8
) accipito (ans Ende gestellt).

*) Hier ausgelassen, aber mit Nr. 10 der »allgemeinen Pflichten der

Lehrer" verbunden (p. 12). S. die Stelle.

5
) fehlt.

6
) fehlt hier, aber mit Nr. 12 der „Pflichten des Rektors" (p. 17) ver-

bunden. S. d. Stelle.

7
) fällt hier weg, aber oben insofern in den Bestimmungen enthalten

(z. B. Pflichten des Rektors" Nr. VII), als von der Aufnahme der Schüler im

allgemeinen und der Platzanweisung die Rede war. Es fehlen aber das Auf-

nahmegeld und das hospitium.

8
) = XII (der „bes. Pflichten der Lehrer" im Anschluss an die Be-

stimmungen über das Schulgeld (XI).

») Cum pridie. — l0
) discipuli.
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offerunt 1

), quod 2
) ipsi soli cedit 3

), ita tarnen ut Collegas ipsa Nundinarum

die convivas habeat, vel si distribuatur, tertia pars Rectori oedat*) ad

Strenam*) vero aliaque munera deferenda Scholares vel comminationibus

aut blandimentis allicere omnino prohibitura esto, spontaneum innoxie

acceptatur.

De Pesto Martini 6
).

Pridie Martini Collegis Scholae a Domino Senatu Congiua (4 Can-

thari) unus vini, unus cerevisiae Pasevalcensis dorn um [p. 24] mittitur;

illud vinum cum cerevisia eodem die, quo mittitur, ebibunt, ubi placet.

De Comediis 7
).

Si comedia agenda, Ludimoderator aut ipse componit aut

eligit aliquam, actioni praeest et personas tribuit, quod vero sumtus

attinet, aut solus Rector illos expendit et redituum omnium solus est

particeps; aut expensa sunt quatuor Collegis communia et sie quoque

honoraria aequaliter dividuntur.

De Festo Gregorii 8
).

Pecunia quae colligitur in Festo Gregorii per plateas pars im-

penditur emendis placentis, quae distribuntur (distribuuntur) Novitiis,

pars Oantoribus in musica figurali dividitur, reliquum Collegae 4 aut in

Convivio absumunt aut in alios usus convertendum aequaliter partiuntur.

[Bl. 16 v.] 9
) Quia in vita humana primum et summum Studium

cura pietatis merito esse debet, volumus 10
), ut omnes pueri fidei nostrae

commissi, sint pii ac vitam suam juxta legem Dei instituant"), nec se

vitiis manifestis polluant: Sed 12
) sint reverentes erga ministerium verbi, ac

ardentibus ir
) votis aeternum Patrem fiducia 1

*) mediatoris invocent, ut sibi

') Rectori offerant. — ^ illud. — 3
) cedito.

*) tertiam partem Rector aeeipiat. Das übrige fehlt.

6) Neujahrgeschenk.)

•) fehlt mit dem Text
7
) fehlt mit dem Text. (VgL aber die actus oratorios: Pflichten des

Rektors IX.)

*) fehlt, wie die ganze Anordnung. (8. d. Bedenken Hasselbachs.)

*) add. Sectio II.

De legibus diseipulorum

Art. I«"««

De legibus eorum generalibus.

Dann das folgende in (Lex 1) Quia in vita u. s. w. (lieber die Stellung der

Teile s. oben S. 206 f.)

,0
) statt volumus, ut — sint: sunto.

») add. omni praeseutiam uuminis divini Semper ob oculos sibi ponant,

et tamquam coram nomine praesentissimo (?) nunquam nun ambulent.

'-) sed bis ac ausgelassen.

»») add. igitur. — »«) add. merito — freti.
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felix ingenium largiatur, ad perdiscendas 1

j bonestas ac salutares artes.

Impii hac schola non erunt dignis).

Lex II 3
).

Proxima ratio habenda est obedientiae ac reverentiae sive pietatis

erga Parentes 4
) ac Praeceptores. Quare iustum est, ut scholastici *)

suos 6
) parentes reverenter colant et

7
) eorum salutaribus 8

) monitis

pareant eosque cum') gratitudine ament, contumaces poenas dabunt 10
).

Lex III 11
).

Ex prioribus virtutibus, ut ex fönte, sequi debet sedulitas ac

diligentia in operibus vocationis et bonis compositisque moribus. de his

igitur leges fubjiciemus.

Mores in Schola.

Lex IV 12
).

I) 13
) Statuto tempore et hora pueri modeste conveniant, fero

venientes arbitraria poena praeceptoris afficiantur.

1
) ans Ende des Satzes gestellt.

2
) hinc pietas suprema lex esto ist hinzugefügt. Darauf sind eingefügt:

II. Sincerum. quem Deo dehemus, eultuni ipso etiani vultu, incessu,

omni denique corporis gestu ad honestatem coniposito prae se ferto quilibet.

III. Sub aeterna damnatione omnibus nostris discipulis ex ore Christi

caveuduin edicitnus, ne quisquam exemplis pravis apertis vel claudestinis, foras

tarnen erupturis, seducat quemquani, omnes potius omnibus sanctitatis prae-

luceant exeniplo.

IV. Hinc pravorum consortia. scurrilitates, contentiones, sinuiltates, con-

vicia privatamque vindictam temerariam, vestium et librorum perrautationem et

oinnia, quae cum vera pietate pugnant, serio evitent omnes.

V. In summa: omnes huc admissi discentes credaut se divinitus vocatos

ex ad exploendam (expoliendam od. excolendam) in se divinam imaginem,

hoc est ad participandum de sapientia. virtute et beatitate Dei. Adeoque

sinceram pietatem, continuam diligentiam, morumque decentium integritatem

omnibus et in primis praeceptoribus probent seque id per Dei gratiam facturos

Lycei (V> huius moderatori iuramenti loco stipulata manu promittunto.

3
) Lex II = VI.

*) Parentes ac fehlt.

discipuli. — 6
) eos seu. — 7

) fehlt. — H
) sal. eorum.

9
» statt cum bis dabunt: grato aniino et ainore non fucato prosequantur.

1
' Es folgt: VII. Qui es aliis u<! -<'hiü,t:i! imMrain »CCedunt, com

liberorum (sie! !i suorum catalogo vitae anteactae exhiheant testimonium.

11
1 Lex III fehlt.

12
) VIII XI — Lex V! mores in templo. Dazu XII neu hinzugefügt s.

unten! Dann XIII = Lex VII s. unten.

») XIV Lex IV, 1! Verändert: Statis (!) horis in schola mature

praesto sunto omnes. ut preeibus et lectioni biblicae interesse atque ita Deum,

ut felicern studiorum progressum largiatur, invocare possint.

Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziel».- n. Scholgesehirhtc. X 3 100f). 10
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[p. 2.] 2)*) Nemo quicquam esculentorum in scholam inferat, ut*)

sunt earnes nuces et similia sub eadeni poena.

8)*) Unus quisque suum locum quietus et cum silentio occupet et

ante adventum Praeceptorum lectiones suas repetat: vagi") per custodes

notati poenas natibus 7
) luant 8

).

4)
9
) Nemo scamna, fenestras, fornacem. januas, tabulas, vel 1

)

reliqua opera 2
) in aedifieio scholae eultello aut alio instrumento laedat

sub poena carceris et restitutionis 3
).

5) *) AuditoM signo horae pueri surgentes custode incipiento

») 2 = XV.
2
) ut bis zum Schluss fehlt, dafür: nisi arbitraria poena a praeceptore

affici voluerit.

») 3 = XVI. — 4
) add. aut garruli — *) fehlt,

6
) Ks folgt: XVIT. (dem Inhalte nach = 8 u. 9!) Praesentes a nutu prae-

ceptorum toti pendebunt et interrogantibus Ulis responsuri aut comprehensa

clauso libro et remotis suggestoribus memoriter recitaturi aut textuin aliquem

exposituri modeste surgent, ceteri quieti sedebunt atque ita ©iXrjxooi xeti tpdojxaHet;

praesenti animo auscultabunt, nec ageut aliena, ipsi potius a confabulationibus

et nugis alieuissimi.

XVII I. Auetores, qui praeleguntur, sibi sine niora comparnnto, nec

nummuin ullum ex aere svmphouiaco aeeipiunto, nisi necessariis libris prius

coemtia.

XIX. Materias »tili exercendi gratia propositas suo quisque Marte, ueque

alio quovis, diligenter componito et muude descriptas statuto tempore prae-

ceptoribus afferto: redditas vero atque emendatas cum proficiendi studio accurate

inspicito.

XX. (zum Teil = 7 u. 12!) Non in explicatione tantum auetorum, sed

et in siugulis praelectionibus ut observatu digna notare et annotata domi

repotere possint, in prompta (! promptu) Semper habento omneg cum

atramentu calamum et diarium, quod probe couservanto, et singulis quoque

meusibus praeeeptoribus inspiciendum exhibento.

XXI. (cfr. 7.) Civis (! Cuivis?) scientiae et diseiplinae discendae singulas

tribuant ephemerides, quas sartas tectasque conservent, iisque catalogum

lectionum adjungant.

XXII. Si forte gravem ob causam aliquis praeceptorum non statim adsit

aut avocetur, petulantiam non exercento nec turbas danto sed observante

custode tum suam quisque modestiam et diligentiam quam maxime comprobato.

') 4 — XXIII. - ") et. - 9
) fehlt.

10
) XXIV — 10 bis praeceptore, das übrige fehlt. XXV = Lex VI. 5.

(verändert). Quando necessitas linguae usum exigit, non nisi latine. praeeipue

in prima classe loquantur.

XXVI. Cum musica ars exercetur, nemo tamquam abhorrens ab eo studio

boatus excitabit, clamoribusque sublatis concentum disturbabit, sed quotqnot

adsunt, vocante ad exercitium cantore accedent et discent artem hanc angelicam.

») 5 - xxvn.
12

) statt audito bis pueri: Finitis lectionibus omnes.
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solita cantica modeste et devote canant 1
), aliud interea agentes notati

poenas natibus luant.

(>)
8

) Ingrediente Praeceptore aliquo ludum, omnes reverenter capita

aperire memineriut.

7)
8
) Sub praelectionibus vel repetitionibus diligenter omnes aus-

cultent, dictataque peculiaribus libriß excipiant.

8)
4
) Si quid meraoriter ediscendum est, id quisque solide discat

nec librura inter recitandum inspiciat. id (aliud?) qui fecit, natibus

poenas luet.

Et eadem poena afficietur, qui recitanti inspiciendi copiam fecerit

aut quisqm (quicquara?) suggesserit.

[p. 8.] 9)
4
) Recitantibus aliis suum quisque faciat officium aut

legat aliquid aut audita repetat.

10) *) Nemo ex loco surgat nisi jufsus a praeceptore, divagantes

natium poenas luant, similiter et confabulantes turbasve vel risum in

schola moventes.

11) 6
) In schola nulla concedentur arma, ut sint cultri. pugiones,

gladii. bombarda etc. Cultelli scriptorii concedi possunt.

12) 7) Quilibet Semper instructus sit scholasticis armis, libris,

papyro, pennis, atramento; quibus carentes poenas dignas natibus dabunt.

Mores in templo.

Lex V 8
).

!)•) In templo quisque aequato ordine alteri astet. Vagus fursum

deorsum cursitans per custodes notetur et virgis caedatur.

2)'°) Diebus solis") nemini abessendi 12
) venia, nisi certis inevitabili-

bus 13
) causis adductis, dabitur.

l
) canent. statt des folgenden: et gestibus ad honestatem decenter com-

positis sine mora domum ibunt, sua sponte acturi id, quod seduli ac pii disci-

puli officium postulat.

XXVIII. (cfr. Lex VIII, 3.) E schola nostra discessuri coraoi coetu scho-

lastico orationem habento eucharisticam, nisi sonticae causae aliud voluerint,

gratumque ac memorem beneficiorum animum erga Praeceptores suos toto vitae

suae tempore conservanto. (1801: Nach geschlossenen Lektionen geht ein jeder,

still und ohne Geräusch auf dem Kirchhofe und den Gassen zu machen, nach

Hause.)

*) 6 fehlt — 3
) crf. oben XXI und XX.

4
) 8 und 9 cfr. oben XVII.

5
) 10 — XXIV (s. oben) bis praeceptore. der Schluss fehlt!

*) 11 fehlt. — 7
) 12 cfr. XX oben.

H
) Die wichtigsten Bestimmungen dieser lex enthalten die §§ VIII—XI.

VIII. Festis et aliis divino cultui destinatis diebus in templo omnes just»

tempore comparebunt diseipuli allatis secum hyranorum libris. (cfr. 4!)

«9 1 fehlt. - ") 2 = IX. - ») istis. - »-) absentiae.

,8
) quae eyitari non possunt.

16*
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3)
1
) In templo Mariano festis diebus hora 7 quisque rnature ad-

sit; et ante adventum Praeceptorum, tacitus in Cboro quiescat; custos si

in altero Clero fuerit, alteri suum officium demandet, qui sero venientes,

absentes, turbantes annotet.

4)
1

) Cum canendum est, canant simul onmes in suo ordine,

libros [p. 4] psalmorum in manibus apertos tenentes: negligentes plec-

tantur.

5)
1
) Cum recitantur orationes sacrae vultu ad chorum verso

omnes cum Ecclesia orent. Cum vero quod ex verbi Dei recitatur, ad

recitantem omnes ora convertant et religiöse auscultent. ad nomeu Jesu

Christi puer supplex genua flectat.

C) 2
) Sub concionibus in templis manentes omnes quieti intentique

auscultent concionantem, locos praecipuos 3
) notent 4

), quos Praeceptori

examinanti recitent.

Nemo Choro egrediatur aut in sellam') se recipiat 6
).

7)
7
) Quicumque immodeste se gesserit aut ceremonias neglexerit

natibus poenas luat,

8)
7
) Nemo ex templo se subducat absque praeceptorum venia sub

eadem poena.

9)
7
) Egredientes e templo similiter quisque comiti se suo jungat

ac ita modeste ac ordine tacite et absque strepitu scholam repetat

locumque quietus occupet. Vagi punientur.

10) ») In coemiterio dimifsi pueri placide se domum conferant:

Vociferantes severe punientur.
<

•

r
> 8, 4, 5 fehlen, zu 4 vgl. jedoch VIII. Dagegen ist eingefügt: X. Cum

coetu clara voce sanctos hymnos canant apertoque capite concioni devote attendant

nec e templo se intenipestive ac cum strepitu proripiant, sed ut omnium primi

ita et ^Ultimi sunto. (cfr. 9.) (1801 : „Die Lieder, welche in der Gemeinde

gesungen werden, müssen [sie mit einer sanften vernehmlichen, aher nicht

schreienden Stimme begleiten, auf die Predigt andächtig Achtung gehen auch

nicht zudem (?) die ersten und letzten in der Kirche sein.
-

)

*) 6= XL
*) add. sacrae scnpturae.

*) add. in medium prolatos.

6
) sellas sese.

6
)
Hinzugefügt: -XII. Quod a cultu publico et exercitiis catecheticis, a

quibus nulli abesse permittitur, superest tempus, privato cultui, meditationi,

precibus ac scrutinio sui impendant, repetitis simul, quae superiorn hebdomade

tractata sunt, lectiouibus sacris et memoriae mandatis classicis scriptum« dictis,

in sequentis bebdomadis lectionibus recitarulis.

T
) 7 fehlt, in auderon enthalten; ebenso 8 und 9 (vgl. aber zu X).

*) 10 fehlt.
.

*>
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——. — .—, , :

[p. 5.] Lex VI 1

).

Mores in plateis.

1)
8
) A schola dimissi pueri in coemiterio cum modesto silentio

tantisper commorentur, donec egressi fuerint omnes. Tunc unusquisque

cum suo Paedagogo modeste ac ordine domura pergat , nullamque

petulantiam exerceat; scurrae puniantur.

2) *) Si quis se dignus honore obtulerit, meminerit puer, de via

decedere et reverenter aperire caput: hoc si non tecerit, a paedagogo

notetur et natibus poenas luet.

2)*) Redeuntes in scholam modesti absque strepitu et clamoribus

discursionibusve per plateas ad scholam festinent.

4)
3
) Nulli inhonesti ludi sive in plateis sive alibi concedentur:

deprehensi poenas dabunt cum aliis scurris ludentes.

5) «) Quisquis noster discipulus esse voluerit, ad commilitones suos

praesertim in duabus superioribus classibus latine loquatur, aut omnino

taceat, sive in plateis et aedibus sive in schola et templis convenerit.

6)
8
) Compotationes et congressiones in publicas tabernas, item in 6

)

nuptiis 7
), tesseras, Chartas lusorias, quia speciem 8

) levitatis prae se

ferunt, scholastici nostri sedulo vitent, sub poena carceris et s
) re-

legationis.

7)
9
) Sit amor et concordia discipulorum mutua, nee 10

) inter eos

rixae, simultates, convitia, aut ejus generis laesiones appareant.

[p. (>.] Lex VII.

Mores dorni.

I)
11
) Dimifsi a schola pueri domi se contineant, lectiones auditas

») Die wichtigsten Bestimmungen dieser und der folgenden leges finden

sich von XXIX an, so dass sie sich an lex IV anschliessen.

2
) 1, 2, 3 fehlen (gelegentlich dem Inhalte nach an anderen Stellen).

3
) 4 = XXIX (damit ist lex VII, 9 verbunden). Es gehen die Worte

voran: Quod reliquum est, dann bis concedentur. Der Schluss fehlt, dafür

aus VII, 9: neque quisquam hiemis tempore in glaciem ire extra portas urbis

aut aestate flumini aut fossae se iramergere audeto sub carceris poena. (1801:

Unanständige Spiele können weder auf den Strassen, noch sonst wo geduldet

werden. Auch darf zur Winters Zeit kein Schüler aufs Eis gehen oder sich

im Sommer im Flusse oder im Graben baden, ohne von seinen Eltern und

Lehrern dazu Erlaubnis« zu haben.)

«) 5= XXV, sehr verändert. S. oben! (Vgl. auch die Vorschrift unter

lectores p. 26.)

») 6 = XXX. — 6
) fehlt. — 7

)
(speeimen).

8
) add. si necesse est. —

-
9
) 7 = XXXI.

10
) statt der folgenden Worte verum nec nimia familiaritas nec hostiles

laesiones in iis appareant.

») 1 = XXXI1.
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repetant, ediscenda ediscant 1
), nec ullum tempus otio consumaut aut

iners transire patiantur, memores quod insarcibilis*) sit temporis jactura.

*2)
3
) Sint honesti ac morigeri: non sint garruli, nec secreta effutiant.

3)
3
) A parentibus si quod injungitur, mature et sedulo effectum

reddant; deinde ad libros statim se recipiant.

4) 3) In mensa sui officii puer meinor esto, mensae benedicendo ac

gratias agendo idque latine item (et in?) apponendo et ponendo cibum.

5) «) Si quis voluntate ac jussu parentum, aut die*) schola abesse

aut peregre abire eogitur, ipse sibi veniam petat, nec per alium id

faciat: Primani vero et fecundani, si qui domi in feriis parentum aut

hospitum suorum negotiis per diem praepediti 6
), adeo ut ipsi ad im-

petrandam veniam venire neque ad in in im um causam absentiae suae

per schedulam quandam latine conscriptam significent et ad Rectorem

mittant.

[p. 7.] Ii) 7
) Nemo prodeat in publicum nudus aut impexo capite

sub poena natium.

7) »*) Pueri mature e lecto, mane surgant sub horam quartam

diemque ab invocatione DEI ordientes, lectionibus suis animum inten-

dant et tempestive ad scholam properent.

8) 9
) Civitate nullus egrediatur ullius rei gratia, nifi jussus a

parentibus 10
), fecus qui fecerit"), dabit poenas 12

).

9)
13
) Prohibemus in Universum aestivo tempore balnea frigida: quae

cum per se periculosa tum valetudini obest 14
).

10)
,5

) Ad haec caveant scholastici, ne se ad maledictiones, jurationes

ac blasphemias adsuefaciant , nec 16
) temere quid de rebus in schola

peractis effutiant.

') add. et elaboranda perficiant strenue.

2
i insarciabilis (?) — irreparabilis.

3
) 2, 8, 4 fehlen (zu 4 vgl. aber de paedagogis VII, unten p. 286, Anni. 2).

*) 5 = XXXIII. Es gehen die Worte voran: Nunquam aberunt a schola

nisi gravi de causa, prinio Rectori aut Collegae, qui classi praeest. indicata et

venia ab illo impetrata.

*) diu. — •) add. fuerint. — 7
) 6 fehlt.

8
) 7 — XIII! (Geilndert: L't domi ante lectiones publicas precibua,

repetitioni et praeparationi locus sit, unusquisque sonino solutus, sunimo mane

surgat, nec antelucana opiflcum industria vinci patiatur. Lucubrationes vero

nocturnas studiose fugiant omnes et hora saltem decima audita in lectum se

conferant.)

») 8 XXXIV.
,0

) add. fuerit aut a praeceptore veniam impetraverit.

") faciet. — ,2
i p. dabit. (1801: kann wegfallen.)

,3
) 9 ist mit Lex VI, 4 verbunden, s. oben!

M
) Konstruiert nach dem ursp. quia (weil es schadet): obsunt.

>») 10 = XXXV. Et ad haec.

lB
) nec bis zum Schluss ausgelassen, ebenso die folgenden Titel.
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De peregrinis et abituris.

Lex VIII.

I)
1

) Si quis voluntate parentum aut amicoruni ad hanc scholam

mifsus fuerit. ante omnia coram Ludimoderatore, profe8so nomine, soluto

inaugurationis precio, et deposito apud eundem aliquo pignore, modestiam

et obedientiam, erga has leges promittat nec-) hospitium hic 3
) sine pro-

curatione 4
) Keetoris possideat.

[p. 8.] 2)
5
) Quamdiu sub nostra agit disciplina«), meminerit, et

legibus hujus scholae obligari vel ad obedientiam vel ad poenam.

:*)
7
) Si quis probabilibus de causis manum ferulae nostrae sub-

ducere et ad alia loca se conferre voluerit, primum gratias Praeceptoribus

agens unicuique Satisfaciat, et sie cum venia dimittetur. Quod si absque

gratia Praeceptorum discesserit, justissimam DEI iram adversus hanc

impietatem non effugiet et praeeeptores, quocunque perrexerit, ad alios

impietatis ingratitudinisque hosce cueulos accusabunt.

4)") Excussis") vero peregrinis et cum ignominia eiectis e nostra

schola ultra biduum locus manendi aut delitescendi in urbe vel suburbio

non concedetur, sub poena carceris publici, quem 10
)
Amplissimus Senatus

pro ea qua pollet potestate miuatur omnibus post exclusionem ultra

biduum hic commoraturis. Ideo quilibet, qui frugi esse vult, Semper

bona cum gratia Praeceptorum hinc 11
) esse et hinc discedere satagat.

De Vestitu Seholasticorum '*).

Lex IX.

1) Scholastici honestas vestes a parentibus petant easque [p. 9]

decenter induant nunquam veluti satellitum more aut pellionum ,s
) induant

in humerum altero injecto: Qui in his peceaverit, poenas persolvet.

») Lex VIII. 1. Der Anfang fehlt, der Schiusa - XXXVI. (cfr. auch V.)

«) Hier beginnt XXX VI: nemo. - ») fehlt.

*) add. aut venia. (1801: kann wegbleiben.)
6
) 2 = XXXVII. — e

) add. puer aut juvenis.
1
) 3 fehlt (vgl. XXVIII). Hinzugefügt ist (nach den Bestimmungen von

1724 über den Privatunterricht): XXX VIII. Prima« classis alumni a Kectore

tantum privatis horis lectiones aeeipere debent, privntissime vero et Conrectori

honestarum artium studiis formandos perpoliendosque tradere sese posaunt.

XXXIX. Secundani a Conreetoris, Tertiani a t'ant« r > ore privatis horis

pendere debent, ita tarnen, ut uterque praeeeptor debitam diligentiam adbibeat.

(1801: jetzt nicht anwendbar.)

") 4 ist in die Sectio III (de disciplina exorcenda) unter Nr. XX ein-

gesetzt.

9
) Exclusis. — ,0

) quam. — ») hic (richtig).

12
) Die Bestimmungen der lex IX finden sich in kürzerer Form in XL

und XLI wieder.

,s
) Was hier die „Kürschner" sollen, ist schwer einzusehen, da die Stelle

auch sonst nicht verständlich ist, liegt wohl ein Verderbnis vor. Nach p. 18

Nr. 16 etwa aut pallio in humerum alterum injecto. num induant stammt wohl
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2) In schola nallus exuat restes. sed decenter > olliget.

3) Oalceos quisque purgatos gerat, nec appareat lutosis: prae-

sertim in templo, ubi deprehensi duplices poenas dabunt.

4) Tibialia, reliquas vestes, quilibet in corpore decenter colligatas

gerat: nec dissolutis vestimentis incedat sub eadem poena.

5) Pileorum dementem et usitatam formam quisque sibi qui disci-

pulus noster esse voluerit comparet.

6) Discipulis nostris nullatenus licitura sit vestimentis sumtuosis

et linteolis circa Collum luxuriantibus uti: sed honesto cultu Semper

incedant.

fp. 25.] Lex X et ultima*).

De officialibus.

1) Officiales, ut sunt Paedagogi, Custodes, Notatores, Lectores,

antiphonantes, quiqui 1

) suum officium fideliter faciant 1

), non monentibus

etiam Praeceptoribus.

aus induaut nunquam der vorhergehenden Zeile. Sonst lautet: XL. Vestitus

discipulorum neque levis sit neque fluxus neque sordidus neque ad cujuslibet

vertumni novitates comparatus. sed talis, qualem comprobata admittit consuetudo

et honesta«. (1801: nicht nach jeder thörichten Mode eingerichtet, sondern so

wie es die eingeführte Gewohnheit und Anständigkeit erfordert.

XLI. Primani, Secundani et Tertiani non uisi pallio induti ad scholan»

et ecclesiain accedant. (1801: fällt weg.) Die Anordnung beruht auf den Be-

stimmungen von 1724.

') urspr. quique und faciat. etwa quisque?

2
) Der Inhalt dieser lex ist 1754 bedeutend erweitert, namentlich sind

Bestimmungen über den Chor, die zum Teil den l'vlschen entsprechen, und

ein besonderer Abschnitt über die Disciplin aufgenommen. Anklänge an die

Festsetzungen über die custodes finden sich in dem cap. III dieses Artikels:

1 ist mit I, 3 mit III. 6 mit II zu vergleichen. Völlig übereinstimmend ist

nur Sect. III. XX mit lex VIII Nr. 4 Is. oben) und der grösste Teil der clausula.

Es ist daher nötig, die Paragraphen von 1754 von jetzt an einfach aufzuführen.

Articulus II«»«.

De legibus discipulorum specialibns.

Caput imum.

De paedagogorum officio.

I. Civium liberis informandis operam daturus praeceptoribus publicis id

significet. quibus insciis paedagogiam quaerere, suscipere aut mutare nulli fas

esto, quem ad modum nec ceteris licitura est inscio Rectore hospitium rautare.

Modeste ergo quilibet illud antea indicet Reetori, quam mutationein

suscipit, exposita simul vera mutationis causa.

II. Paedagogi discipulos suae curae commissos curabunt summa diligentia,

bonis moribus et pietate ipsis praelucentes, puerorum mores uti domi, ita in

])lateis guberuent et ad virtutem eos semper adhortentur.

III. Mane expergefactis preces pueris injungant, sub noctem fusis devote

precibus eos cubitum ducant.

IV. Non per plateas sinant aberrare discipulos suos neque in scholam
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2) His nulla dabitur abessendi venia; sed occupati petant sibi

veniam suo officio alten commisso: Negligentes officialium duplici poena

afficientur.

[p. 26.] Paedagogi.

Hi ut domi ita in plateis fuorum puerorum mores gubernent et

ad virtutem adhortentur.

Custodes.

1) Hi primi Semper in schola adsint, eamque cum valvis fenestrarum

mane aperiant et vesperi claudant.

2) In schola curent, ut ad manum Semper adsint instrumenta disci-

plinae, ferulae et baculi, quae contribuere non tergiversentur.

aut templuni euutes solos dimittant sed praeeuntium ipsorum vestigia prementes

ducant illos et reducant.

V. E schola domum reductos pueros ordine methodico summaque cum

cura instituant et qua« Uli ostendent lectiones publice inculcatas esse repetitione

atque ulteriori (!) exercitio institato, quod deest, suppleant et quod coeptum

est, confirment.

VI. Crebro primaria scripturne dicta juxta cathechesin (!) ediscenda

urgebunt, veroque eorum sensu catechetice instillato ad corroborationem fidei

vitaeque informationem applicabunt.

VII. Cum pueris tarn pransis quam prandium et coenam sumpturis mensae

adstnnto et illos ad precum formulas et selectiora scripturae dicta diftricte citra

festinacionem attenteque ac devote pronuncianda adsuefaciunto.

VIII. Nemo paedagogorum neque ii, quae (! qui) mensa apud cives atnbu-

latoria fruuntur, sint r&Xu^ot nec ineusam hospitis carpunt (carpant) et deli-

catioria fdelicatiora) quam pro temporum difficultate praeberi possunt importunius

sibi ausint flagitare: sed cibis appositis contenti, omuem officiorum genere

hospitis aut civium henevolentiam sibi concilient ac conservent.

IX. Cum familia nullas lites exercento paedagogi, nec famulis sese ac

ancillis uimis sodales faciunto, nec quidquam quod cives ab alendis paedagogis

deterrere possit, committunto.

X. In Academiam abituri tamdiu lectionibns publicis intersint, dum
praevia gratiarum actione hospitium pariter ac locum mutent. sin minus, statim

se paedagogia abdicanto.

XI. Iidem praeceptoribus ac hospitibus abitum justo tempore significanto,

veras migrationis causas illis exponunto, testimonium probitatis et diligentiae

petunto et tandem actis publice gratiis hinc discedunto.

XII. Hi ipsi paedagogi certis temporibus praeceptorum jussu cum discipulis

suis se sistant et instituto coram ipsis examine. informationis suae rationes

reddaut, puerosque recte doceudi methodum acceptis monitis ac consiliis com-

prehendant,

Caput II«l«m. De choralistis.

I. Qui choro miuico ostiatim stipem colligunt, grato animo in magni bene-

ficii loco habebunt hunc licentiam, ( aiilandum vero ostiatim non nisi diebus

solis at Mercurii et quidem, quod ad hos spectat a meridie.

II. cfr. Pyl. Chorir. 1.) Cumquc hoc publicum musicae exercitium merito

cultus di vitü pars sit, omnis aberit petulantia. risus, curiosa circumspectio.
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8) Bonam curam agaut notandorum sero venientium, absentium et

vagorum in Schola et templis.

-I) Libros contionales in teniplo raature expositos aperiant.

5) Pueros ad teniplum vel funus prodeuntes regant et in ordine

contineant notatis vagis et clamorem exercentibus.

(5) Hi nunquam emaneant nisi altero post petitionem veniae in

suum locum substituto sub natium poena.

omnisque i-a;(a atque indeceutia, sed moribus potius honesüs animoque pio ac

devoto rem faciant sese dignam aliis gratani ac Deo acceplissimani.

III. Sua quisque portioue. quas in distributione pecuniae collectae obtigit,

sine murmure aut idignatione (V content us esto; pro sni enim qiiisque nieritis

accipiet et pro scientiae in arte musica modulo.

IV. C'horo svmphoniaco praeßciatur nemo, nisi qui morum elegantia,

pietate ac musices imprimis peritia aliis praeeat vitaeque integritate et omnem
defraudationis metum in colligenda pecunia depellat,

V. Praefecto reliqui non adversentur discipuli, sed diligenter morem

gerant, amice officii moniti. Qui secus fecerit, notatus a Praefecto et Kectori

indicatus distributionis stipendii musici tempore aere poenas luit.

VI. Praefectus quibuscunque sahbatbi diebus et iis, qui festis praecedant,

chorum musicum instruat, cantandi arte et ad officia postridie in teniplo ex-

sequenda rite praeparet.

VII. Exercitio musico, quod quavis bebdomade statutis quatuor diebus

hora quarta promeridiana (r Cantor in auditorio majori (?) habet, quivis tempore

justo intersit cum diligentia modesta ac debita.

VIII. E templo non statim finita concione avolent discipuli, sed evolutis

hvmnis devote cum Cantore cantent, omniumque, si fieri potest, ultimi sint in

templo.

IX. In dednctione funerum omnes promtissime adsint, a ronfabulationibus

atque turbis abstineant, decentem servent ordinem, claroque et afsiduo uec non

devoto t-aiit ii pium declarent animum salutari mortis meditationi deditum.

X. In chorum musicum nemo recipietur, nisi aliqua peritia musices prae-

ditus et suam in hoc studiorum geliere diligentiam per quadrantem anui, in

praeparatioue ad hoc beneficium percipienduni iustituta, Cantori probaturus.

(Vgl. auch sect. III von VI an. wo neue Hestimmungen darüber stehen.)

Caput Ultimo.

De ofticiis aliis, (cfr. p. 26.)

I. Officialium, qui sunt custodes, notatores et lectores, quisque officium

suum Hdeliter faciat, non monentibus etiam praeceptoribus.

II. (cfr. 6.) His nulla dabitur absentiae venia, sed occupati petant sibi

veniam sua vice alteri commissa. Xegligentes officiales duplici poena afficientur.

III. (cf. 1 u. 3.i custodes primi Semper in schola adsint et justam curam

agant notandorum sero venientium, exercitia stili negligentiutn, absentium,

vagorum et garrulorum in schola et templis.

Sectio Illti*.

De disciplina exercenda.

I. Fuci, impium et ignavum trenus, disciplinam, scholarum animam, de-

trectantee, a reliquorum consortio arceantur.
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Lectores et antiphonantes.

Notatores dicantur illi, qui alios vel figno confabulationis et

rusticitatis vel signo germanicae locutionis notare debent.

Ideo in secunda Classe Signum vernaculae locutionis, in tertia

vero Clafse Signum confabulationis et rusticitatis examinabitur , et

notatores ejusdem singulis diebus constituentur.

[p. 27.] Clausula.

Praepositae hae lege» in annoquater praelegendae et explicandae sunt.

Discipuli nostri memores sint obedientiae erga has leges prae-

standae: quam qui recusaverint, aut virgis caesi aut carceri inclusi aut

II. Qui peraetis sacris sero venit in scholam, docentemque ac discentes

turbat, ab ipsit? praeceptoribus notatus, poenas luat. (cfr. Lex V, 9 I

DL Qui stili exercitia quam diligentissime composita non justo tempore

praeceptoribus emendnuda exhibuerit, mulctatur.

IV. Qui non instructus est epheineride sive diario atque in repetitionibus

interrogatus haeret et. plane ignarug obmutescit, extreme ignavus fidelique in-

fonnatione indignus habebitur et si monenti praecej)tori non obtemperat

parentibus aut superioribus indicator.

V. Non impune quis absit a funeribus et concione.

Hier beginnen wieder Bestimmungen über den Chor, (die mit den

Pylschen mehr übereinstimmen, als die in Lect. II, cap. II!)

VI. Absentia ab exercitio musico et omissio lectionis in templo animad-

vertetur. Poena uutem arbitraria ille adficietur, qui Cantorem non ea, qua par

est, observantia prosecutns fuerit.

VII. Qui diebus mercurii ac solis ad statutam horam, qua eanendi fit

initium in choro symphoniaco non adsunt in auditorio, ubi couvenire omnes

debent, tot teruncios solvent, quot notante praefecto domicilia praeterierint.

VIII. Qui plane absunt, mulctantor secundum proportionem, morbus non

simulatus et coneessum iter necessarium excusant. si prius a Kectore et Cantore

absentiae venia petita fuerit.

IX. Ex choro discessurus, qui praefecto aut qui eius vices sustinet, ad-

juncto se non indicat, tot solvat teruncios, quot domibus ahfuit.

X. Qui petulantia sua aut confabulatione in choro musico se prost ituunt,

vel alio quovis modo ordinem turbant aut praefecto se malitiose opponunt,

punientur pro qualitate delicti.

XI. (cfr. PjL) Praefectus et adiunctus aliis (! alios) iniuria sive conviciis

sive verberibus adficientes solvant sex nummos pro conviciis: verberibus autem

quendam reprehendentes secundum rationem delicti arbitrariam poenam luant.

XII. Qui in colligenda pecunia chorum musicum defraudet ullo modo,

furtum istud duplici pretio redimet et praeterea carcere punietur.

neu sind: XIII. u. XIV. Praefectus qui diebus sabbathi lectionem musicam

rondiscipulis suis habendam non ex l'ontica causa omittit, duos grosBos poena

loco solvat.

XIV. Qui huic lectioni sine legitim« absentiae causa non interest, sex

nummis mulctator, qui sero venit. tribus.

XV. (Pvl. u. Nr. XI.) qui istis horis petulantem se gerit. aut rixas movet

aut alios verberat, arbitrarium poenam dabit.
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cum ignominia et sibilo schola ejiciantur. Obedientes fuae obedientiae

largissimam dei remunerationem omni tempore habebunt: nec tantum in

hoc Deo, sed et omnibus bonis viris, suis parentibus, et Praeceptoribus

placebunt et ab iisdem amabuntur, ac aliquando ad honesta vitae officia

prae aliis promovebuntur ab Amplissimo Senatu, qui hasce leges in

salutem scholasticam promovendam condidit et Praeceptoribus in legum

harum executione debitas suppetias et patrocinium quovis tempore

promisit

Mscr. Pom. 61. — BL 33 v.

Leges Mori sympboniachi Tanglimensis Kectore M. Chr. Pylio.

1) Generales: Weil das Chor ein pars cultus divini mit ist, und

zur Feier des Sabbaths mitgehört, so soll ein jedes membrum chori dieses

Werk nicht als ein privat oder profan Werk ansehen: sondern mit An-

dacht sich darzu bereiten, und mit Gottesfurcht seine Funktion ver-

richten: damit nicht Gott der Herr über einen vergeblichen Dienst

zörne, und die Gottlosen, so mit unheiligen Gedanken zugegen sind,

nicht wie die söhne Aarons, da sie fremd feuer ins Heiligthum brachten,

sterben und verderben mögen.

Und weil das Chor nach diesem auch mit zum Unterhalt der

Alumnorum scholae angeordnet, soll ein jedes membrum chori sich ge-

ziemend in guten Sitten verhalten, damit die Wohlthäter nicht be-

wogen werden, ihre Gutthat zu entziehen, als welche Bedenken tragen,

die perlen ihrer Güte vor die säue zu werfen.

II. speciales: in templo: in den frühpredigten, catechismus und

anderen Predigten, wenn die Schüler zugegen sein sollen, soll ein jeder

zu rechter Zeit gegenwärtig sein: von primanern jeder das ihnen zu-

stehende Chor der Ordnung nach nicht versäumen: auch nicht eher

weggehen, als es gewöhnlich ist, bei strafe 2 Lfs.: oder auch die ur-

XVI. neu: Qui non habet in aere, alia luat ratione. Kefractarins (Streit-

süchtige) coetu musico plane exesto. Es folgen wieder allgemein«' Schulgesetze:

XVII. Mulctam reprehensiones et castigationes, qua» fuo sibi malo disci-

puli accersere solent, etsi ob delicti gravitatem aliquanto asperiores, ne augento

aut exasperanto morositate, contumacia aut procaci verborum regestione.

XVIII. Quicunque in Praeceptores suas praefracte impius aut quocumque

modo, loco ac tempore iniurius fuerit, pro delicti gravitate ipso etiam magistratu

viudice, plectatur et schola et urbe ejiciatur.

XIX. Cum iis, quibus ob delicta admissa ludo literario interdictum est,

vel qui alias mala cum gratia excesserunt schola, versetur nemo, nisi ex socio

nosci et graviter puuiri velit.

XX —
- Lex VIII. 4 oben S. 235 exclusis — quam ampl. — hic esse.

XXI = Clausula oben S. 239 von discipuli n. an — add. Semper nach

meni. — nach dem ersten aut: corpore, baculo — virgisque — inclusi erunt

aut authoritate superioruin scbola ejicientur. Das übrige fehlt bis auf den

Schluss, welcher lautet : magistratus hasce leges etc. bis promisit.
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sache seines aufsenbleibens Dom. Rectori schritt- oder mündlich an-

zeigen, wer zu spät kommt, giebt 1 Lfs.

sonderlich wenn musiq zu machen sind, soll ein jeder zu rechter

Zeit Zugegen seyn: oder sich Urlaub a Dom. Rectore bitten; bei

strafe 3 Lfs.

Niemand soll sich unterstehen mit sindhaftcm Gewäsche und

plaudern jemand zu turbieren: sondern jedermann soll mit Andacht der

predigt zuhören: bei arbiträrer Strafe.

Wenn musique bei Leichen wird, soll ein jeder sich auch nach

der Leichpredigt wieder einstellen: bei 2 Lfs Strafe.

in scbola. ein jedweder soll zu bestirnter Zeit Zur schulen

kommen: und ohne geräusch und lermen seinen platz einnehmen; auch

nicht mit unnöthigen plaudern seine herren praeceptores turbieren. —
Wer ausbleibet soll vor jede stunde geben 1 Lfs. oder sich Urlaub bitten

mündlich oder schriftlich.

Wenn Singestunden sind, soll ein jeder Zu rechter Zeit Zugegen

sein; wer ausbleibt ohne vorwifsen Dom. Rectoris. der es Dom. Cantori

anzeiget, soll 1 Lfs. strafe geben: wer zu spät kommt. 1 sefsling.

in platea.

Wenn der Chor anfängt, soll ein jedweder bereit sein, wenn keine

musiquen in der Kirche sind, dafs um 10 uhr könne angefangen werden,

wenn aber musiquen sind, um halb eilf (oder negst?).

Wer über zwei Hauser wegbleibet, beim Anfange, giebt für jedes

Haufs 1 scchsling. — Wer weggehen will und mufs, soll es praefecto

chori anzeigen oder 2 Lfs. strafe geben. — Wer sich zanket im chor,

oder unnütze Worte giebet, soll 2 Lfs. strafe geben: wer sich im chor

schlagt, soll mit dem carcer beleget werden. — Wer im chor plaudert

oder lacht oder umhergaffet, wenn er singen soll, oder wenn andere

singen und nicht nachlasset, wenn er vom praefecto freundlich admoniret,

soll 2 Lfsl. strafe geben. — Wer nach Anzeigung weggegangen ist,

.soll nicht über fünf Hauser wegbleiben, oder für jedes Haus 1 sechsl.

geben: wie denn auch der praefectus selber nicht über 7 Hauser weg-

bleiben soll. — AVer nicht ins Chor kommen kan, soll sich per

schedulam a Dom. Rectore oder mündlich Urlaub bitten, oder 4 Lisi,

strafe geben.

Der praefectus soll niemals störrisch oder unwirsch ohne Ursache

anfahren noch injuriren, viel weniger aber immer (?) .Jawort e geben, bei

strafe 2 Ijfsl. — Wenn bei der Leichen vor der Thüre musiq zu machen,

soll ein jedweder sich zu rechter Zeit bei seiner stini finden. — Wer
mutwilliger weise an den stimmen etwas verdirbt und zerreisset, soll es

wieder machen lassen, und eben soviel als er für die Reparirung ge-

geben, Zur strafe erlegen. — Nach der Abendpredigt, wenn der Chor

noch (nach?) zusingen hat, soll niemand sich unterstehen auszubleiben,

bei strafe 1 sechsl. vor jedes Haus. —

Digitized by Google



242 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Schulgesch. X.

Niemand soll sich unterstehen, das chor auf einige weise zu de-

fraudieren, weder mit spoliirung der huchse noch mit vorbeisteckung

des gegebenen, oder sonst auf andere weise; bei strafe der doppelten

Ersetzung und des Carcers.

Deus vero auctor pacis omnisque boni ordinis servet nos et ducat

in omnem veritatem, pietatem et honestatem: gratiaque suo nos impleat.

Amen.
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Geschäftlicher Teil.

Mitteilungen aus den Gruppen der Gesellschaft.

Bericht der Gruppe Pommern.

Die Gruppe Pommern der „Gesellschaft für deutsche Erziehungs-

und Schulgeschichte hat sich im März 1893 unter dem Vorsitze des

Herrn Geh. Regierungsrats Professor Dr. AI. Reifferscheid in Greifs-

wald gebildet. Dem ersten Kuratorium gehörten Vertreter der obersten

Schulbehörde der Provinz, Universitäts-Professoren, Leiter und Lehrer

der verschiedensten Schulen, der Oberbibliothekar der Universitäts-

bibliothek, der Direktor des Staatsarchives und der Oberbürgermeister

von Stettin an.

Als wichtigste Arbeiten sind von Anfang an ins Auge gefasst: 1. Die

Inventarisierung und Untersuchung der in Pommern vom 1(>. .Jahr-

hundert an bis zum Anfange des 18. Jahrhunderts gebrauchten Schul-

bücher. 2. Ein Verzeichnis der schulgeschichtlichen Arbeiten über

Pommern. 3. Die Registrierung der in öffentlichen und privaten Biblio-

theken und Archiven beündlichen Handschriften und Urkunden von

schulgeschichtlicher Bedeutung.

Ist auch bisher keine dieser Aufgaben zur Vollendung und Ver-

öffentlichung gelangt, so sind doch die Vorarbeiten unausgesetzt fort-

geführt. Es fehlt aber auch hier nur zu sehr noch an dauernd thätigen

Mitarbeitern und vor allem an Mitteln. Neuerdings ist man auch dem

Plane näher getreten, die älteren Schulordnungen der Provinz zu sammeln

und zu veröffentlichen. Zu diesem Zwecke soll eine Kommission gebildet

werden, welche sich die Förderung der hierzu notwendigen, umfang-

reichen und mühsamen Arbeiten und die Gewinnung von Mitarbeitern

angelegen sein lässt.

Einzelne Abhandlungen zur pommerschen Schulgeschichte, die in

den „Mitteilungen", den Zeitschriften der „Gesellschaft für pommersche

Geschichte und Altertumskunde'* oder in Schulprogrammen veröffentlicht

sind, zeigen, dass das Interesse an diesem wichtigen Zweige der Ge-

schichtswissenschaft auch in Pommern nicht gering ist. Um den Be-
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Streuungen der „Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte

"

aber einen breiteren Roden zu bereiten, bedarf es auch der Gewinnung

neuer Mitglieder und Mitarbeiter. Zu diesem Zwecke hat das Kuratorium

im November 1800 ein Cirkular erlassen und versandt, in dem auf die

Bestrebungen der Gesellschaft und namentlich auf das grosse biblio-

graphische Unternehmen. Das gesamte Erziehungs- und Unter-
richtswesen in den Ländern deutscher Zunge, nachdrücklich

hingewiesen ist. Auch in zahlreichen Tageszeitungen ist dasselbe ge-

bührend gewürdigt und anerkennend besprochen worden.

Das Kuratorium der Gruppe Pommern besteht jetzt aus den

Herren: Bethe, Geh. Regierungsrat, Provinzialschulrat in Stettin,

Dr. von Bülow, Geh. Archivrat, Direktor des Staatsarchives in Stettin,

G. Graul, Rektor der Bürger- und Volksschulen in Greifswald. Prof.

Dr. Lemcke, Direktor des Stadtgymnasiuras in Stettin, Dr. Pepp-
müller, Gymnasialdirektor in Stralsund, Petrich, Superintendent,

Kreisschulinspektor in Garz a. 0., Prof. Dr. Pietschmann, Direktor

der Kgl. Universitätsbibliothek in Greifswald, Dr. Rehmke, Universitäts-

professor in Greifswald, Dr. Reifferscheid, Geh. Regierungsrat, Uni-

versitätsprofessor in Greifswald, Dr. Roh de, Direktor der Landwirt-

schaftsschule in Eldena, Dr. Schone, Direktor der Kaiserin Augusta

Viktoria -Schule in Greifswald, Dr. Stengel, Universitätsprofessor in

Greifswald, Prof. Dr. Thümen, Gymnasialdirektor in Cöslin, Water-
straat, Rektor in Stettin. Dr. We gener, Gymnasialdirektor in Greifs-

wald, Dr. Wehrmann. Gymnasialoberlehrer in Stettin.
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17.

Beitrüge zur Geschichte des Armenschulwesens in

Meldorf (Süderdithmarschen), 1735-1870.
Von Jons. Doorinanu, Rektor in Kiel.

Nach einem Berichte des Propstes Hahn in Meldorf vom
27. November 1695 — aufbewahrt im Staatsarchiv in Schleswig 1

)
—

befanden sich damals in Meldorf selbst ausser der „grossen

schuel
u noch Nebenschulen, nämlich diejenigen von Daniel Bocksen r

Mars Jugel. Reimer Feldmann. Claus Fehrmann und ('laus Jacob

mit bezw. 40. 17, 45, 20 und 24 Schülern. In den zum Kirch-

spiel gehörigen Dörfern zählte man 18 Schulen, 5 Dörfer waren

ohne eine eigene Schule.

Am 26. Januar 1740 erfolgte eine Verordnung des dänischen

Königs Christian VI. an die Visitatores in Süderdithmarschen, 2
)

nach welcher „die durchgängige Verbesserung des Schulwesens

in dem Herzogthum Holstein nunmehro ohne weiteren Aufschub

zum wirklichen Triebe gedeihen und sobald immer thunlich zum
Stande gebracht werden sollte''. In der Relation 3

) über das Schul-

wesen in SUderdithmarschen nach der dadurch notwendig ge-

wordenen neuen Einrichtung, erstattet von dem Etatsrat Dose

in Meldorf an die Glückstädter Regierung am 6. Mai 1743, heisst

') Königliches Staatsarchiv in Schleswig. B. I. C. 7, No. 15. Beschaffen-

heit der Schulen in Meldorf, am 27. November 1695 untersucht. Ist von Probst

Hahn 1695 — von seiner eigenen Hand.

-') Königlicher Befehl an die Visitatores in Süder-Dithinarschen wegen

des Schulwesens 1740. Gegeben in Gluckst adt den 26. .Tanuarii 1740. Hand-

schriftlich aufbewahrt im Königlichen Staatsarchiv in Schleswig.

8
) Relation von dein Schulwesen in Süder-Dithinarschen nach der neuen

Einrichtung. Au die Glückstädter Regierung den 6. Mai 1743. Oopia nach

des Herrn Etatsraths Dose eigenhändigem Aufsatz. Handschriftlich aufbewahrt

im Königlichen Staatsarchiv in Schleswig.
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es in Bezug auf Meldorf: „Im Flecken Meldorflf ist die grosse

Kirchspiels-Schule. Das Schulhaufs ist das alte Kloster von

alter dauerhafter Brandtmauer. In selbigem Schulhaufse hat der

Cantor zugleich sej'ne Wohnung. Der Rector und Conrector

haben besondere gute Wohnungen, und der Küster, welcher auch

ein Collega dieser Schule ist, hat auch ein gutes Haufs. Weil das

Kirchspiel die Gelder, womit diese Schule dotiret gewesen, schon

vor langen Zeiten vergriffen, so muss nun solches den Unterhalt

aus seynen Mitteln jährlich verschaffen. Es sind in dieser Schulen

4 Klassen, welche respective der Rector, Conrector, Cantor und

Küster vorstehen. — Der Rector hat an jährlichem Salario 400 Mark,

der Conrector 300 Mark, der Cantor 300 Mark, der Küster als

Rechen- und Schreibmeister 152 Mark 8 Schilling. Nächst dem
Salario haben diese Schulkollegen einige accidentien für Leichen

und sonsten nebst freyer Wohnung. Alle Eingesessenen des

Kirchspiels haben die Gerechtigkeit ihre Kinder in die Kirch-

spielsSchule zu senden, weil aber solches von den Dorfschaften

der Entlegenheit halber nicht füglich geschehen kann, gehören

nur eigentlich dahin die Kinder aus dem Flecken Meldorff und

diejenigen, welche etwa das Vermögen haben sich hier aufzuhalten

und Kostgeld zu bezahlen. Der Ammerwurther Sandberg und

Pienings Hause gehören auch nach der Meldorffer Schule, im-

gleichcn die Häuser auf Hesel." In den Dörfern des Kirchspiels

Meldorf waren 1743 insgesamt 16 Schulen. 1
) Meldorf selbst hatte

noch 4 Nebenschulen und eine Armenschule. Die Armenschule

war einklassig. wie die Landschule, und wurde von einem Armen-
schulmeister verwaltet. Allem Anscheine nach haben die Armen-
schulmeister ihres Amtes mit gutem Erfolge gewaltet. 1780

richtete 2
) der damalige Kirchenpropst Jochims in Meldorf an die

deutsche Kanzlei in Kopenhagen das Ersuchen, die Armenschule

zu einem Schulmeister- Seminar oder zu einer Normalschule für

die Landschaft Süderdithmarschen einzurichten. Die Kanzlei

versprach. 2
) diesem Vorschlage alle Aufmerksamkeit zu widmen,

glaubte aber die Einrichtung selbst noch etwas aussetzen zu

müssen. Später ist man auf diesen Plan nicht wieder zurück-

gekommen. Einen kleinen Einblick in den l'nterrichtsbetrieb

dieser Schule gewähren die nachfolgenden Instruktionen für den

Armenschullehrer aus den Jahren 17:35, 1784 und 1705. welche

im Kirchenarchiv zu Meldorf aufbewahrt sind.

') Rektion von «lern Schulwesen in Sndcrdithmnrscheii u. s. w. 6. Mai 1748.

'-') Handschrift. Auflu-wahrt im Kirchcuarchiv zu Meldorf.
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Im Namen der hochgelobten Dreyfaltigkeit! Amen.

Instruction an den Schulmeister der Meldorffischen Liebes- und
Armenschule, Hans Lindemann.

1) Überhaupt hat er Fleiss anzuwenden, die von mir Christoph

Voss denen Schulmeistern gegebenen Vorschläge in Übung zu bringen,

und soviel sich thun lässt, (1) die Kinder danach zu der Erkendtnis der

Wahrheit zur Gottseligkeit zu bringen, (2) sie bey zeyten in die heilige

Schrift zu führen, (3) sie zum behalten aus denen Predigten anzuleiten,

(4) sie zu Lehren aus ihrem Herzen mit eigenen einfältigen Wort zu

Gott zu beten; zu welcher letztern Übung man denn u. wenn eine Stunde

nehmen kann.

2) Weil derer Armen ihre Kinder vor andern wenig zur Kirchen

kommen, unter der Entschuldigung sie haben zu schlechte Kleider, hat

er sie, und bei Gelegenheit ihre Eltern mit Fleiss zum Gegentheil zu

reitzen und ihnen die böse Entschuldigung zu benehmen. Desgleichen

hat er

3) Die Kinder nebst deren Eltern fleissig anzureitzen, dass sie

Lust zu denen öffentlichen Catechismus-examinibus bekommen mögen.

4) Alle Montag Morgen hat er nachzufragen, welche Kinder von

denen etwas heranwachsenden zur Kirche gewesen, oder nicht? Die

saumseeligen zu erwecken, die fleissigen zu stärcken, und von denen,

die in der Kirche gewesen, zu forschen, was sie aus der Predigt be-

halten haben? Da er denn vorerst mit einem Sprüchelchen kann zu

frieden seyn, bis sie können wTeiter zugeführet werden.

5) Damit muss lange genug angehalten, und nicht zu früh zum
Lesen geeilet werden, auch, wenn sie gleich schon etwas Lesen können,

muss er die Kinder demnach nach dem Lesen ihrer aufgegebenen Lection

noch eine Zeitlang ein paar Zeilen Buchstabiren lassen.

6) Da muss er sie dazu anhalten fwenn sie zumahl erst etwas

fertig darin geworden) dass sie etwas einhalten lernen, so oft ein

Comma (,), Semicolon (;), Colon (:), Fragzeichen (?), Ausrufungs-

zeichen (!) oder punctum (.) vorkommt: und zwar bey den letzten am
längsten.

7) Nach dem Lesen in der Fiebel und Catechismo hat er die

Kinder in das Gesangbuch, den psalter Davids gröberen Drucks ') und

ferner in das neue Testament nebst dem psalter zu führen und so viel

an ihm zu erinnern, dass die Kinder von Zeit zu Zeit zumahl mit dem
letztem Buche vom Mahner 2

) mögen versorget werden.

') Wahrscheinlich eben das Gesangbuch, das zumeist „Psalmbuch" hiess.

2
) Die Kirchenkasse und ihre Rechnung zerfiel in zwei Abteilungen, diu

eine war die der Mahner, die andere die der Kirchenbaumeister. Die

enteren führten die Rechnung über alles, was ursprünglich milde Stiftung ge-

wesen war — also auch über die Armenschule. — Geschichte des Königlichen

Gymnasiums zu Meldorf bis zum Jahre 1777. Von W. Lorenz. 1891.

17*
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8) So oft die Kinder ein Wort falsch lesen, muss solches erinnert,

und dieselben angehalten werden, dass sie das unrichtig gelesene Wort
etwas sacht buchstabiren und etwas laut herlesen müssen.

9) Er hat so viel möglich zu verhüten, dass sich die Kinder im

Lesen, welches auch von dem Aufsagen zu verstehen ist, keinen ver-

driesslichen Thon mit singen, stöhnen und hersagen in einem Thon an-

gewehnen.

Wegen des Auffsagens.

10) Da müssen die Kinder angewöhnet werden, ihre Leetiones laut,

deutlich und gantz langsahm herzusagen, denn alles geschwinde plaudern

ist ihnen schädlich, und hindert sie sehr an der Fassung des rechten

Verstandes.

11) Man muss ja nicht damit zu frieden seyn, wenn sie es ohne

Verstand herbethen, sondern allen Fleiss anwenden, dass sie, so viel

möglich einigen Begriff und Verstand des auswendig gelerneten bekommen
mögen, welches am besten durch gute Zergliederung glücken kan.

Insonderheit vom Catechismo.

12) Derselbe muss täglich getrieben werden, so viel die Zeit

leyden kann, denn wenn eigene Catechismo Tage gehalten werden, werden

die unflcissigen an denensolben gerne aus der Schulen bleiben.

18) Des Catechismi Zergliederung muss auch täglich getrieben

werden, doch so, dass sie darüber die Fragen und Antworten nicht aus-

wendig lernen. Zu dem Ende muss der Schulmeister sie fleissig ausser

der Reihe fragen, und, so viel geschehen kann, die Frage -Worte etwas

verändern.

14) Soviel möglich, muss man sie nicht alle hloss bei dem kleinen

Catechismo bleiben lassen, sondern so viel immer geschehen kann, die

fähigsten Köpfe auch zur Erlernung des grossen Catechismi anreitzen.

15) Die bey dem kleinen Catechismo bleiben, müssen doch wenigstens

etliche Fragen aus dem grossen Catechismo mit lernen, die wir nachhero

geliebts Gott anzeigen werden.

16) Die Lehre von Göttlichen Eigenschaften, von der Ordnung

des Heils, von der Notwendigkeit und Beschaffenheit wahrer Busse,

muss ihnen, so viel möglich, beygebracht, sie auch, wenn sie sündigen

und fehlen, daraus offt erinnert und ermahnet werden. Ihre künftige

Pflicht, dass sie, wenn sie andern dienen, redlich, treu und fleissig

müssen seyn, und ja nicht veruntreuen, ist ihnen rechtschaffen einzu-

schärffen, wie auch, dass alles Betteln ohne Noth sehr sündlich sey und

wir nach Gottes willen anstatt des Arbeit und unser eigen Brod essen

sollen.

17) Die etwas erwachsenen müssen, soviel immer thunlich, auch

zu Erlernung derer wöchentlich vorgegebenen Biblischen Sprüche an-

gehalten werden, die deswegen alle Montage abzuholen seyn. Doch kan
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man zum ersten Anfange zufrieden seyn, wann, die der Bache noch

nicht gewohnt, ein paar deren perfect auswendig lernen, biss sie mit der

Zeit weiter kommen, die aber tüchtig sind, sie alle zu lernen, muss man
ja dabey lassen.

18) Der Schulmeister muss sich mit der Zeit auch darin üben,

dass er wenigstens die vornehmsten Sprüche zergliedern, jedoch, dass

wir sie vorhero corrigiren, ehe sie in der Schule getrieben werden.

Von denen zu lernenden Gebethern.

19) Weil es nicht gleich viel ist, was die Kinder für Gebethe

lernen, hat uns der Schulmeister seine Sammlung derer Reime und

anderer Gebether vorzuweisen, damit wir das nöthige dabey erinnorn

können.

20) Er muss nicht damit vergnüget seyn, wenn die Kinder solche

Gebeths-Formeln nur ohne Verstand herplappern können, sondern ihnen

mit der Zeit durch Zergliederung den Verstand derselben beyzubringen

befliessen seyn, und sie insonderheit fleissig ermahnen, dass sie im

Gebeth ihr Herz zu dem hohen Gott erheben, als mit dem sie darin zu

reden gewürdiget werden.

21) Vornehmlich wird nochmals erinnert, dass die Kinder dabey

aus ihrem Herzen einfältig beten zu lernen nicht versäumen.

Von der Züchtigung.

22) Er hat vornehmlich beym Gebrauch derselben einen genauen

Unterschied unter kindliche Schwachheit und mathwillige Bosheit zu

machen, wegen der ersten zwar allemahl freundlich zu erinnern, nur

wegen der letztem aber massig und thätig zu Züchtigen.

23) Er muss kein Kind so züchtigen, dass es an seyner Gesund-

heit daher den geringsten Schaden nehmen könne, also dangen harte

Ohrfeigen, Kopfstössen und Schläge, Haarreissen und Prügelungen gar

nicht. Am besten, dass er nur die Küthe gebrauche, weil sie der heilige

Geist selbst anpreiset, wehe thut und doch keinen Sehaden hringet.

24) Insonderheit sind folgende bös«' Dinge einer w i'u cklichen

Züchtigung würdig: Lügen, Fluchen, Schlägereyen. I Hebereyen, muth-

williger, frecher Eigensinn und Ungehorsam, Schulenlauffen und eine

solche beharrende Faulheit, die sich sonst nicht will bessern lassen.

25) Die Züchtigungen müssen nur 1

) im ersten Zorn gesehenen, nicht

mit harten Scheltworten, noch weniger mit Fluchen begleitet seyn,

wohl aber mit stillem seuftzen zu Gott, dass er sie denen Kindern

lasse erbaulich seyn. und zur Besserung dienen, und nach derselben,

nach dem sie Besserung zugesagt, muss man ihnen also bald wieder

freundlich begegnen.

2(5) Vornehmlich muss bey der Zucht allemahl die Ermahnung
zum Herrn verknüpfet seyn. Man suche auch die Kinder aus Gottes

l
) Wird Meissen sollen: .nicht im ersten Zorn". — Vergl. S. 257, $20.
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Wort auf eine catechetische Art zu überzeugen, wie sündlich und böse

sie gehandelt und wie sie den frommen Gott beleidiget, also die Zucht

wohl verdienet haben, damit man sie sonst gerne verschonen wolte.

27) Nach der Züchtigung oder wenn sie ihnen nach Befinden denn

und wenn geschenket worden, lasse man (je zuweilen wenigstens) die

Kinder nach geschehene Überzeugung und Vorstellung ihrer Sünde ent-

weder im Verborgenen oder in der Schule auf die Knie fallen, und aus

ihrem Hertzen Gott um Vergebung und Besserung anrufen, damit sie

zur täglichen Busse desto besser erwecket werden; etwa auf diese oder

dergleichen Weise: Ach du lieber Gott, vergib mir doch diese Sünde

um Christi willen, und gieb, dass ich sie nimmer möge mehr thun!

Amen. Nur platteutsch und mit eigenen Worten.

Wegen der besonderen Aufsicht.

28) Der Schulmeister hat auf jedes Kind insonderheit acht zu

geben, wohl aufzumerken und aufzuschreiben, was vor Laster sich in-

sonderheit in ihnen wollen hervorthun, um sie nicht allein aus Gottes

Wort dagegen fleissig zu ermahnen, sondern auch uns inzeiten davon

schriftliche Nachricht zu geben.

29) Insonderheit hat er die anzuzeichnen, die zu unterschiedlichen

oder allerley Laster sich neigen, damit man sie nebst ihren Eltern des-

wegen ermahnen könne.

30) Kr hat die unfleissigen Schüler eher fleissig anzuzeichnen,

mit ihren Eltern deswegen zu reden, und ihnen freundliche bewegliche

Vorstellung deswegen zu thun, und so das nicht helfen will, uns Nach-

richt davon zu geben, damit wir sie auch vermahnen, und so solches

auch nicht fruchtet, die Obrigkeit zu Hülfe nehmen können.

81) Zu solchem Ende muss er alleraahl ein genaues accurates

Register halten von allen Kindern, dabey er räum lassen muss bey

jedem Namen zu notiren, was nöthig ist. Und solches Register hat er

uns alle Woche beym Empfang seines Lohns vorzuweisen, auch sonst

Bericht zu thun, wenn sich etwas merckliches die Woche über in der

Schule zugetragen.

32) Wenn sich gute Bewegungen von Andacht. Reue, Lust zum

Worte Gottes und zum Gebeth bey einem und andern Kinde hervorthun,

muss er solches gleichfalls wohl anmercken. Insonderheit muss er die

vor andern fleissigen Kindern anzeichnen, damit man sie durch kleine

Geschenke mit der Zeit mehr aufmuntern könne, davon die unfleissigen

nichts zu gemessen haben.

33) Vornehmlich muss er diejenigen Knaben, die vor andern einen

fähigen Kopf und guten Fleiss haben, und mercklich zunehmen, wohl

anmercken, ihnen vor andern soviel geschehen kann, forthelfen, und

uns solches anzeigen, damit sie ihm zu Alitgehülfen, auch ein oder

anderer, der dazu Lust bezeugete, mit der Zeit zu guten Schulmeistern

können prapariret werden.
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34) Er hat die Kinder fleissig anzuhalten, dass sie nach be-

endigten Schulstunden keinen Lerm auf der Gassen anfangen, sondem

fein still und sittsam zu Hause gehen, auch nachzuforschen und anzu-

zeichnen, wie sie sich ausser denen Schulstunden über verhalten haben.

Wegen der Ordnung im informiren.

35) Die Schule wird taglich 7 Stunden lang gehalten, ohne des

Mittewochs und Sonnabends, da am Nachmittage nur 2 Stunden lang

informiret wird, es wäre denn, dass er nach diesem etliche derer tüch-

tigsten, und die ihm zu Gehülf nachmahls dienen können, vor eine billige

Vergeltung in die Nachstunde nehmen könnte.

36) Er muss, soviel an ihm ist, verhüten helfen, dass wenn Fest-

tage einfallen, des Urlaubs, den die Kinder haben, nicht zu viel werden,

denn durch nichts thun lernen sie Böses thun.

37) Mit dem Gebeth um Gottes Gnade und künftigen Beystand

muss allemahl der Anfang zur Information gemacht und dieselbige mit

Beten und singen eines christlichen Liedes geendigt werden.

38) Nach dem Gebeth vor der Information muss anfangs ein Kind

ein Capitel, oder wenigstens ein halbes, aus der Bibel laut lesen, dass

alle andächtige Zuhörer auch wohl gefraget werden, ob und was sie

daraus behalten, vormittags aus den alten, nachmittags aus den neuen

Testament. Darinnen denn in der Ordnung fortzufahren.

Wegen des Schulmeisters eigenen Verhalten.

39) Derselbe hat täglich Gott um seinen heiligen Geist, um ge-

hörige Weissheit, Sanftmuth, Gedult, um Göttliches Gedeien und um
den Wachstum der Kinder in der Erkentniss und Heiligung herzlich

anzuflohn.

40) Er muss selbst bemühet seyn, stets zu wachsen in der Er-

kenntniss Gottes und in der Tüchtigkeit zu seinem wichtigen Amt«.

41) Zu dem Ende muss er nicht verseumen zu uns zur Information

seiner Person zu kommen, zu denen Zeiten, die wir ihm künftig an-

zeigen werden, auch vor sich selber fleissig gute Bücher lesen, sich im

guten accuraten Schreiben, rechnen und dergleichen üben.

42) Allezeit muss er sich bestreben, durch Gottes erbethene Kraft

und Gnade denen Kindern ein gutes Exempel zu geben, und ja durch

Sünde oder Lastern nicht ärgern, sondern stets Gott fürchten, damit er

in keine Sünde willige.

Wegen des Schreibens und Rechnens.

43) Nachdem die Kinder heranwachsen, hat er sie fleissig nebst

ihren Eltern aufzumuntern, damit jene auch zum schreiben aufgemuntert

werden, die Entschuldigungen dagegen hat er wohl anzumercken und

uns anzuzeigen.

44) Die schreibenden Kinder sind anzugewehnen, dass sie nicht

kleine krizlichte Buchstaben machen, sondern grobe deutliche Buchstaben

machen und gerade Linien, dass sie im schreiben die Unterscheidungs-
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Zeichen, als , : : ? ! . wohl beobachten, darin sich auch der Schulmeister

selbst zu Oben hat, dass er immer besser lerne, dieselben am rechten

Ort zu setzen, deswegen ein ihm zu gebendes Buchelehren 1

) sich bekannt

zu machen, und in Lesung der Bibel und anderer teutschen Bücher wohl

acht zu geben, wo ein jedes derselben hingehören und stehen müsse.

45) Diejenigen, welche Lust und Geschicklichkeit mit zum rechnen

haben, hat er gleichfalls dazu zu ermuntern und anzuführen.

In ansehung unserer

4(>) Kann er, wenn er mit etwas nicht zu recht kommen kau, uns

nur allemahl dreist darum fragen, und willigen Raths und Unterricht

gewartig seyn.

47) Er muss die Kinder nicht sowohl mit uns zu schrecken, als

sie vielmehr zur Liebe gegen uus reitzen, als die wir sie alle von Hertzen

Lieb haben, und ihre gegenliebe wünschen, damit sie uns willig im

allem Guten folgen.

48) Endlich hat er kein Kind, dessen Kitern sich melden, dass es

in die Schule gethan werden soll, eigenmächtig anzunehmen, sondern die

Eltern und die an Eltern statt sind, an uns zu verweisen.

49) Diese Instruction hat er fleissig durchzulesen, damit er sich

nach derselben in allen Stücken desto genauer richten möge.

Meldorff, d. 25 Julii 1785. Voss. 2
) Ancken.

Xothwendig zuzufügende Erinnerung.

Weil es Ihro Königl. Mayst allergnädigste und ernstliche willens-

Meynung ist, dass bey allen und jeden General- und Special Kirchen

Visitationen die Schulmeistern mit ihren Schülern sich zum Gehör des

Worts und Catechismus-examine darstellen sollen, als hat insonderheit

der Armen Schulmeister diesem allerunterthanigst und bestandigst nach-

zuleben, und die Kinder mit allem Ernst dazu anzuhalten. Meldorff.

den t). May 1740.

Christoph Voss. Ancken.

Instruction

für den bey der Armenschule in Meldorf bestalleten Schulmeister

Maas Neesen.

§ t
Da der Zweck der hiesigen Armenschule eigentlich ist, dass die-

jenigen Kinder, deren Eltern oder Angehörige arm sind, und das Schul-

') Der Ausdruck: „Buchelehren'*, welcher sich iti der Handschrift findet,

ist unverständlich, vielleicht dürfen wir ihn durch: ..Lehrbuch" ersetzen: doch

hat darüber Bestimmtes nicht ermittelt werden können.
2
) Christoph Voss war Propst, Ancken Prediger in Meldorf. Voss ist

di r Stifter der Meldorfer Annenschule; er starb 1742.

Digitized by Google



17. Beitr. z. (irisch, d. Aruieusrhulwesens in Aleldorf etc. Von «I. Donrniann. 2Ö3

geld aus eigenen Mitteln nicht bezahlen können, in derselben unentgelt-

lich unterrichtet und zu guten Gesinnungen und Handlungen angeführet

werden sollen, so hat der Schulmeister diesen Hauptzweck der ihm an-

vertrauten Schule .stets vor Augen, und wir hoffen, dass er beständig

und eifrig bemüht seyn werde, so viel an ihm ist. zu erfüllen.

§2.
Wie er also seyn Amt mit Angelobung einer treuen Beobachtung

seiner Pflicht, mit einem festen, vor Gott gefassten Vorsatz, auf die

Erreichung des Zwecks der Armenschule unablässig und eifrig zu arbeiten,

und mit Gebet zu Gott, dass er ihm dazu Kraft und Segen geben wolle,

anfangen wird, so halten wir uns versichert, dass er niemals werde

müde und nachlässig werden, seine Pflicht zu erfüllen, und vielmehr mit

anhaltendem Fleiss und beständiger Treue sein wichtiges Amt zu ver-

walten trachten.

$ 3.

Die Kinder, die er als Schulmeister der Annenschule unterrichtet,

sind eigentlich arme Kinder. Er nimmt unter die Zahl dieser armen

und unentgeltlich zu unterrichtenden Kinder keines an, das nicht mit

einem von einem Prediger untergeschriebenen Zettel beweiset, dass es

auf die Art in die Armenschule aufgenommen und in derselben unter-

richtet werden solle und könne, so wie er dagegen auch schuldig ist,

alle in Meldorf und in dem Sandberge vorhandenen Kinder, wenn sie

mit einem solchen Zettel versehen zu ihm kommen, in die Schule auf-

zunehmen und in derselben zu unterrichten.

§4.
Ks wird an allen Werkeltagen im ganzen Jahre Schule gehalten

und sind nur ein Tag vor und ein Tag nach den drey hohen Festen,

und der Tag vor Neujahr frey. Sollte der Schulmeister durch hinläng-

liche Ursachen behindert werden an einen Tag Schule zu halten, so

meldet er .solches einem der Prediger, und erhält von demselben die Fr-

laubniss zur Aussetzung der Schule.

§ &•

Er hat alle Tage <> volle Stunden Schule, nämlich ;> des Vor-

mittags und "> des Nachmittags, nur wird des Mittwochens Nachmittags

nur von 1 bis \\ Uhr, und Sonnabends Nachmittags gar keine Schule

gehalten: Im Sommer und zwar von Ostern bis Michaelis gehet die

Schule des Morgens um 7 Uhr an, und währet bis 10, im Winter aber,

von Michaelis bis Ostern wird der Anfang um 8 Uhr gemacht und dann

bis 11 Uhr Schule gehalten: des Nachmittags wird durchgends, im

Sommer und im Winter von 1 bis 4 Uhr Schule gehalten, am Mitt-

wochen aber nur von 1 bis A.

Der Schulmeister hält die Kinder dazu an, dass sie zu rechter

Zeit und bereits mit dem Glockenschlag in der Schule sind, wie er denn
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auch alsdann sogleich und ohne allen Aufschub die Schule anfängt,

und beständig zu Ende in derselben gegenwärtig ist und bleibet.

§7.
Da die Kinder in der Armenschule grösstenteils unfleissig zur

Schule zu kommen pflegen, so sucht der Schulmeister, so viel an ihm

ist, durch diensame Vorstellungen und Ermahnen so wohl die Kinder

selbst, als auch die Eltern zu bewegen, dass sie fleissig und unaus-

gesetzt zur Schule kommen, und dazu angehalten werden. Er hält ein

gedoppeltes tägliches Schulregister von allen Kindern, die ihm zum

Unterricht in die Armenschule gesendet werden, bemerket in demselben,

welche Kinder jeden Tag zur Schule gekommen und nicht gekommen

sind, und übergiebt eines davon am Ende der Woche denjenigen Prediger,

der das Jahr die Mitverwaltung der Armencasse hat, damit derselbe

Gelegenheit haben möge, die Eltern, deren Kinder nicht gehörig zur

Schule kommen, durch Vorenthaltung des ihnen etwa zugesetzten Armen-

geldes, und diejenigen, die Kinder von der Armencasse durch Contractu

übernommen haben, durch diensame Mittel zur Erfüllung ihrer Pflichten

anzuhalten, wie er denn auch den andern Predigern diese Register, wenn

sie es verlangen, vorzuzeigen schuldig ist.

§ 8.

Er unterrichtet die Kinder in der Kenntnis der Buchstaben, dem

Buchstabiren, Lesen, in der Religion und Christenthum, in der biblischen

Geschichte, im Aufschlagen in der Bibel, im Schreiben und Rechnen:

und wir halten uns versichert, dass, da er bereits gute Proben von

seinem Unterricht gegeben hat, er auch ferner sowohl in der Art des

Unterrichts als dem dabey zu erweisenden Fleiss und Eifer zu unserer

Zufriedenheit sich betragen werde, dabey er denn auch schuldig ist, die

Vorschriften, welche ihm künftig von uns darüber noch gegeben werden,

anzunehmen und zu befolgen, auch durch lesen guter und dienlicher Bücher

in der Art des Unterrichts noch immer vollkommener zu werden suchen.

§ 0.

Den Anfang und den Schluss der Schularbeit macht er jedesmal

mit Gesang und Gebet. Etwa ein kurzer Gesang oder auch nur ein

paar Verse werden gesungen, dabey aber abgewechselt wird. Die Ge-

sänge, die gewöhnlich in der Kirche gesungen werden, werden fleissig

widerholet, damit die Kinder sie auswendig lernen.

Die Kinder werden auch angehalten, gute und erbauliche Ge-

sänge auswendig zu lernen. Die Gebete, die in der Schule gebraucht

werden, müssen auch so viel möglich kurz und den Umständen der Kinder

angemessen, auch ihrer nicht gar zu viel seyn. Es kann uns eine Sammlung
derselben vorgewiesen werden, die allenfalls zu verbessern und zu ver-

mehren ist. Die Kinder stehen samtlich, wenn gebetet wird, ihnen wird

die Wichtigkeit und der Nutzen des Gebets mehrmalen und ernstlich

vorgestellet: sie werden zur Andacht ermuntert und zu einem stillen
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o. anständigen Betragen bey dem Gebet angehalten. Denen fähigen un<l

etwas erwachsenen Kindern wird Anleitung gegeben, aus dem Herzen

und mit eigenen Worten zu beten und mit Gott zu reden.

§ 10.

Die Kenntniss der Buchstaben wird den Kindern durch diensam*-

Mittel erleichtert. Zum Buchstabiren werden sie so angeführet, dass sie

es mit gehöriger Abtheilung der Sylben und auch bey schweren Wörtern

fertig können, wie sie denn auch im Buchstabiren aus dem Kopf fleissig

geöbet werden. Bey dem Lesen ist vorzüglich dahin zu sehen, dass sie

alle Worte recht und rein aussprechen: bey den Unterscheidungszeichen

etwas einhalten, langsam lesen, auch sich keinen singenden und stöhnenden

Ton und sonst einen Übelstand dal>ey angewöhnen.

9 IL
Die Bibel wird täglich in der Schule gelesen, und zwar des Vor-

mittags aus dem neuen und des Nachmittags aus dem alten Testament

:

wie viel jedesmal zu lesen sey, kann nicht genau bestimmet werden,

und wird dieses der Beurtheilung des Schulmeisters überlassen. Über

den Inhalt des Gelesenen werden die Kinder kürzlich befraget, und

ihnen dabey gezeiget, was aus demselben zu ihrer Erbauung fliesse-

wie sie denn auch zum Auswendiglernen der Hauptsprüche angehalten

werden. Zum fertigen Aufschlagen in der Bibel werden die Kinder

fleissig angeführet.

§ 12.

Die biblische Geschichte wird täglich in der Schule getrieben, und

dabey werden Anmerkungen gemacht, die zur Lehre, Ermahnung, War-
nung und zum Trost dienlich seyn können. Die Kinder werden nach

und nach angeleitet und angewöhnet, eine biblische Geschichte aus dem

Gedächtniss und mit eigenen Worten zu erzählen.

§ 13.

Der Unterricht in der Religion und im Christentum muss als eine

Hauptsache in der Schule augesehen werden. Es geschieht derselbe

täglich des Vormittags und des Nachmittags. Den kleinen Catechismus

nebst den kurzen Auszug und den darin angeführten biblischen Sprüchen

müssen alle Kinder lernen und diejenigen, die es können, lernen auch

die wichtigsten Fragen aus dem grossen Catechismus. Das, was die

Kinder aus dem Katechismus auswendig lernen sollen, wird ihnen vorhero

einige mal deutlich vorgelesen, welches entweder der Schulmeister selbst,

oder auch eines von den Kindern, die fertig lesen können, verrichtet.

Der Unterricht in der Keligion geschieht so, dass nicht allein der Ver-

stand der Kinder die gehörige Kenntniss erlange, sondern auch das

Herz derselben gebessert und gut gesinnet werde. Er geschieht daher

deutlich gründlich, ernsthaft und zugleich freundschaftlich, und es ist

bey der Art desselben sonderlich zu verhüten, dass die Kinder keinen

Widerwillen gegen die Religion selbst fassen, und dieselbe als eine
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Last ansehen; vielmehr ist der Unterricht so einzurichten, dass die

Kinder selbst einsehen, dass das Christenthum ihnen wichtig, nöthig

und nützlich sey. Insbesondere wird ihnen deutlich und einleuchtend

gezeiget, wie sie l>ey der Sünde überhaupt, und bey jeder Art derselben

insbesondere, als Untreue, Betrug, Unzucht, Unmässigkeit, Faulheit,

Verschwendung, Lügen und dergleichen gewiss zeitlich und ewig un-

glücklich werden, und wie schwer sie sich dadurch an Gott, sich selbst

und andern Menschen vergehen; ihnen werden die Vortheile der Tugend,

und insbesondere der Furcht Gottes, der Treue, des Fleisses, der Wahr-
haftigkeit, der Sparsamkeit und dergleichen deutlich und einleuchtend

gezeiget, und da der Hauptgrund des Christenthums die Liebe Gottes

und Christi gegen die Menschen ist. so wird den Kindern dieselbe

öfters und rührend vorgestellet und ans Herz gelegt, auch gezeiget,

wozu sie dadurch verpflichtet werden, und beweget werden können und

müssen.

§ U.

Da die Kinder, die in der Armenschule gehen, grösstenteils

schlecht erzogen werden, und gemeiniglich von ihren Eltern und von

andern viel Böses sehen, hören und lernen, und es ein Hauptzweck der

Annenschule ist, dass sie zu guten und nützlichen Mitgliedern der

menschlichen Gesellschaft gebildet werden sollen, so muss auch bey

ihrem Unterricht vorzüglich darauf Rücksicht genommen werden. Der

Aberglaube, die Vorurtheile gegen das Gute und die Entschuldigungen

der Sünden, welche gemeiniglich dergleichen Art Leute stark und viel

haben, müssen den Kindern in ihrem Ungrund einleuchtend gezeiget

worden; ihnen muss die Schande, der Schade und die schwere Ver-

sündigung der Untreue, der Faulheit, der Unzucht, des Gesöffs, des

Spielens, der Verschwendung, des falschen Zeugnisses und Meineides,

und auch des muthwilligen Betteins, wiederholt und lebhaft vorgestellet

und dabei gezeiget werden, wie gute und glückliche Menschen sie durch

Gottesfurcht, Zufriedenheit, Vertrauen auf Gott, Redlichkeit, Arbeitsam-

keit, Sparsamkeit u. drgl. werden können. In der Hinsicht ist des

Herrn Feddersen Sittenbuch in der Armenschule fleissig zu lesen und

zu erklären, und es werden in der Absicht hinlängliche Exemplarien,

die wohl aufzuheben sind, dahin gegeben werden. Überhaupt muss bei

allen Büchern, welche die Amienkinder umsonst empfangen, dahin ge-

sehen werden, dass sie damit ordentlich umgehen, und solche ja nicht

verkaufen, vertauschen oder verschenken.

§ 15.

Auch zum Schreiben werden die Kinder in der Armenschule an-

geführet, und damit sich niemand mit dem Unvermögen entschuldigen

möge, so wird Jür die ganz dürftigen Kinder das nöthige Papier auf

Kosten der Armenschule angeschaltet werden, den Kindern werden Vor-

schriften, wenn sie dieselben mit Nutzen gebrauchen können, gemacht

Digitized by Google



17. Beitr. z. üesch. d. Anneuschulwesens in Meldorf etc. Von J. Doormann. 257

und unentgeltlich gegeben, und wird solches alle Jahr, so lange sie

in der Schule bleiben, wiederholet. Sie werden zur Rechtschreibung

angeführet, und die fähigen erhalten Anleitung und Uebung einen Brief

zu schreiben.

§ 16.

Das Rechnen wird den Kindern, wenn sie Lust dazu haben, und

es verlangen, ebenfalls beigebracht, und werden sie dabey geübet etwas

aus dem Kopfe zu rechnen.

§ 17.

Kein Kind muss aus der Armenschule kommen, dass nicht

wenigstens eine Fertigkeit im Lesen und einen zusammenhängenden

Religions-Begrif im Gedüchtniss habe, und da dieses die niedrigste

Stufe, der in einer Schule zu erhaltenden Erkenntniss ist, ohne welche

kein Kind zur Confirmation gelassen werden kann, so wird es bey allen

ohne Unterschied erfodert, dabey es sich denn von selbst versteht, dass

bey denen, die fähig sind, die Erkenntniss weiter getrieben werden möge.

§ 18.

Den Kindern wird Anleitung gegeben eine Predigt mit Nutzen

anzuhören, zu dem Ende werden sie ermuntert, fleissig zur Kirche zu

gehen, sich daselbst sittsam zu betragen; die Predigt wird des Montags

mit ihnen kürzlich wiederholet, auch können die Texte der Hauptpredigt,

die jetzo gedruckt werden, zu dem Ende des Sonnabends vorher und

hernach des Montags gelesen und kürzlich erklaret werden.

§ 19.

Zu dem öffentlichen Catechismusexamen, welches des Sonntags-

Nachmittags und am Freitage in der Kirche gehalten wird, werden die

etwas erwachsene Kinder aus der Armenschule fleissig kommen, und

sind sie zu den dabey vorkommenden Pensum des Catechismus vorhero

vorzubereiten. Diejenigen, die ohne Noth und wiederholt ausbleiben,

werden demjenigen Prediger, der zu der Zeit die Verwaltung der Armen*
Casse hat, angezeigct.

$ 20.

Die Züchtigung der Kinder, wenn sie erforderlich ist, geschieht

auf der in der Schulordnung*) vorgeschriebenen Art. Der Schulmeister

') „Verordnung wegen besserer Hinrichtung der teut sehen Schulen be-

sonders auf dein Luude, in dem Herzogtum Holstein Königlichen Auteils vom

81. Dezember I747.u Abgedruckt im Corpus Constitutionum Holsat. 1, S. 471

bis 505. — § 19 dieser Verordnung handelt von der Züchtigung und lautet: „Und

weil die der Jugend von Natur anklebende Unart nicht gestattet, dass der

Schulmeister (wie sonsten wohl zu wünschen wäre) seine Lehrlinge insgesamt

durch Gewinnung ihrer Liebe und Zutrauens, Unterhaltung ihrer angeborenen

Begierde, etwas zu wissen, Erregung einer gemässigten Aemulation unter den-

selben, Benachrichtigung der Eltern von ihrem Verhalten, und andere dergleichen

gelinde Mittel zum guten ziehe, oder, wenn sie ja von einem Fehltritt übereilet
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begegnet den Kindern in der Armenschule, ob sie gleich arm sind, doch

mit Liebe und freundlicher Herablassung, und bedient sich nur, wenn

es unvermeidlich ist, der Züchtigung.

§ 21.

Überhaupt sind die Kinder zu einer ordentlichen und sittsamen

Lebensart anzugewöhnen: sie werden fleissig ermahnet, sich sowohl in

als ausser der Schule, auf den Gassen und sonst, auch wenn sie mit

Brlaubniss des Schulmeisters, eine kurze Zeit aus der Schule entlassen

werden, stille und anständig zu betragen, sie werden bestrafet, wenn
wiederhohlte und boshafte Unordnungen von ihnen begangen werden,

und überhaupt sind sie anzuführen, gegen einen jeden sich anständig,

höflich und sittsam zu bezeigen.

§ 22.

Die natürlich guten Triebe sind fleissig bey den Kindern zu er-

wecken, zu unterhalten und zu stärken; dahin vorzüglich der Trieb der

Ehrbegierde, der Dankbarkeit gegen den Wohlthäter und der Gewissens-

trieb gehöret, wie denn überhaupt aller Unterricht praktisch einzu-

richten ist.

§ 23.

Da es dem Zweck der Armenschule nicht unangemessen ist, dass

künftige Schullehrer in derselben vorbereitet und zugezogen werden, so

wird der Schulmeister insbesondere auch auf die Kinder, die Fähigkeit

und Neigung zum Schulwesen haben und äussern, achten: ihnen zu Er-

reichung ihrer Absicht mit Rath und That behülflich seyn, wie denn

auch auf den Fall, wenn die Vorbereitung künftiger Schulmeister mit

dem institut der Armenschule verbunden werden kann, der Schulmeister

sich dazu willig und bereit wird finden lassen, dabey ihm denn auch

eine billige Erhöhung seiner Besoldung zum voraus auf den Fall ver-

sprochen wird.

§ 24.

Der Schulmeister hat völlig freie Wohnung in dem Hause der

Armenschule, den freien Gebrauch des dabey befindlichen Gartens; alle

auf das Haus fallende onera sie haben Namen wie sie wollen, wie auch

wurden, mit liebreichen und allenfalls ernsthaften und bedrohlichen Worten
wieder in Ordnung bringe: So hat derselbe, wo durch Glimpf nichts aus-

zurichten ist, die würkliche Züchtigung zur Hand zu nehmen, jedoch dieselbe

<»hne Zorn und Ungestüm, unter gelassener Vorhaltung des begangenen
Unrechts und behutsamer Beobachtung der Grade der Zucht, zu bewerkstelligen,

und wenn sie vollbracbt, das Kind durch freundliches Begegnen wieder zu ge-

winnen. Absonderlich soll er aller der Gesundheit schädlichen oder sonstiger

unvernünftigen Bestrafungen bei willkürlicher Ahndung sich enthalten, und

nicht die Langsamkeit des Begriffes oder jode kleine Auslassung der natürlichen

Lebhaftigkeit, sondern nur den Unlleiss, Eigensinn und Muthwillen strafen,

auch so wenig aus Rachgier gegen die Kitern zur Züchtigung schreiten, als.

ans Freundschaft oder Scheu fflr selbige, die Kinder ungestraft hingehen lassen.
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die erforderliche reparation und Friedigungen werden von der Casse der

Armenschule abgehalten, als welche ihm in allen wegen des Hauses ab-

zuhaltenden Kosten vertritt. Dabey wir uns versichert halten, dass er

auf die Conservation des Hauses mögliche Rücksicht nehmen werde, wie

denn auch vorbehalten bleibet, dass man künftig eingebundene Bücher,

die der Armenschule zustehen, in dem Hause aufzubewahren sind, dazu

Platz in der dazu eingerichteten Kammer gelassen werde.

§ 25.

Der Schulmeister geneusst überdem an Oelde wöchentlich vier

Mark noch wegen des abgeschafften Lonsingens auf Neujahr 18 Mark,

und zur Feurung auf Johannis 30 Mark; und kann derselbe bey an-

haltenden Fleiss und Diensteifer Hofnung haben, dass die Einkünfte

vermehret und verbessert werden.

§ 26.

In den Stunden, da der Schulmeister keinen Unterricht in der

Armenschule zu geben hat, stehet es ihm frey andere Kinder zur In-

formation anzunehmen, oder auch zum Unterricht anderer Kinder ausser

Hauses zu gehen; nur in den Stunden, die für den Unterricht der

Armenkinder vorher angeführtermassen bestimmt sind, darf solches nicht

geschehen.

§ 27.

Sollte etwa dieser Instruction annoch künftig, den Gesetzen und

der Billigkeit gemäss, annoch etwas hinzuzusetzen seyn, oder in der

Instruktion selbst etwas zu ändern für nöthig gefunden werden, so wird

solches hiemit ausdrücklich vorbehalten, und wie wir hoffen und uns

versichert halten, dass der Schulmeister an Diensteifer, Folgsamkeit und

übrigen pflichtmässigen Verhalten es niemals werde ermangeln lassen,

so geben wir ihm auch hiemit die Versicherung, dass auf den Fall wir

jederzeit sein wahres Bestes zu befördern, bereit und willig seyn

werden.

Meldorf, den 15. April 1784.

J. Jochims. J. M. A. Wilkens. C. N. v. Ancken. l

)

Instruction

für den bey der Armenschule in Meldorf bestellten Schulmeister

Frenz Voss.

§ 1, 2, 3 wie in der Instruction für Maas Heesch.

§ 4. Hinzugefügt nach „vor Neujahr": „und der Tag der beyden

Jahrmärkte im Frühjahr und Herbste".

§ 5. Der letzte Satz lautet: „Die Schulzeit ist im ganzen Jahre,

l
) J. Jochims war Propst, J. M. A. Wilckens erster und C. X. v. Ancken

zweiter Konipastor in Meldorf.
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sowohl Sommers als "Winters gleich; nemlich Vormittags von 8 bis 11

Uhr und Nachmittags von 1—4 Uhr."

§ 0. 7, 8, 9, 10, 11, 12 wie hei Maas Heesch.

§ 18. III. Satz. „Den kleinen Catechismus lernen alle Kinder, wie

auch, wenn es irgend möglich ist. den neuen kurzen Unterricht 1

) im

Christenthum, ohne die Anmerkungen, jedoch mit den Sprüchen. Fähigere

Kinder lernen auch die Anmerkungen."

§ 14. — § 15. „ganz dürftigen" ist fortgelassen. § 1(5, 17 wie

bei M. Heesch. § IS. Der Satz: „auch können die Texte der Haupt-

predigt* u. s. w. ist fortgelassen. § 19 wie bei M. Heesch.

§ 20. Hinzugefügt ist: „Es wird alles dabey vermieden, was un-

anständig ist und der Gesundheit der Kinder nachteilig werden könnte,

besonders das Schlagen an den Kopf und das Ziehen bey den Haaren.

Überhaupt muss die Züchtigung mässig und nie in Hitze geschehen,

auch muss dabei kein Fluch oder grobe und harte Worte gebraucht

werden."

§21. Hinzugefügt nach: „auf den Gassen": „auf dem Kirchhofe".

$ 22 wie bei M. Heesch. § 28. Hinzugefügt ist : »Es wäre viel-

leicht auch möglieh, dass eine Art Industrie-Schule gestiftet würde, in

welcher die Kinder in gewissen Stunden zu nützlichen Handarbeit an-

geführet würden. Sollte dies seyn, und es würde eine Person oder ein

Ehepaar dazu angenommen; so wird zu solcher Anstalt in dem Armen-

Schulhause die Stube bey der Hausthüre nach Westen hergegeben, und

sonst etwas von dem Gebäude dazu angewandt, jedoch dass der Schul-

meister hinlänglichen Platz behält."

§ 24. Hinzugefügt nach: „Rücksicht nehmen werde": „In der bey

der Schnlstube befindlichen Kammer werden Bücher aufbewahret. Auf
Verlangen des Predigers, der die Verwaltung dieser Bücher hat. sorgt

der Armenschulmeister mit dafür, dass solche nicht verderben, schickt

auch dem Prediger die etwa verlangenden Bücher."

§ 25. Damit der Schulmeister ohne Nahrungssorgen ordentlich u.

gut leben könne, so lassen wir ihm nicht allein das völlige vor einigen

.Jahren erhöhetc jährliche Gehalt von 350 Mark, sonder es sollen ihm

auch, da ihm nach $ 2<> keine sogenannte Nachstunden mehr erlaubet

') .Kurzer Unterricht im Christe nthuine zum richtigen Ver-

Staude des kleinen Catechismus Lutheri." Kiel. Königliche Schulbuch-

druckerei. Ks ist das der auf Allerhöchsten Befehl von dem Kanzler Johann

Andreas (.'ramer herausgegebene Landeskatechismus. Derselbe erschien zuerst

1785. hat sehr viele Auflagen erlebt (z. B. erschien 1881 die 59.) und wurde

in allen Schulen Schleswig-Holsteins gebraucht. Das Buch enthielt in seinem

ersten Teile in 20 Abschnitten 136 Fragen nebst den dazu gehörigen Antworten

und Sprüchen. Der zweite Teil brachte die ."> Hauptstücke und zu jedem

Katechismusstück einige Anmerkungen nebst einem Hinweis auf diejenigen Fragen

th's ersten Teiles, welche sich auf den betr. Katechismiisabschnitt bezogen.

Digitized by Google



17. Beitr. z. Gesch. d. Arnienscliulwesen* in Meldorf etc. Von J. Doormann. 2()1

w erden, zu einiger Ersetzung noch überdies 50 Mark za Feurung in der

.Schulstube, zu einer Zeit des Jahres, da er es am besten verwenden

kann, gezahlet werden. Seine ganze Einnahme bestehet also aus 400 M.,

tlie er tenninsweise erhalten kann.

§ 20. Es stehet dem Schulmeister nicht frey, sogenannte Nach-

stunden in seinem Hause zu halten, oder andere als Armen-Kinder in

die ordentlichen Stunden zu nehmen. Findet er aber Gelegenheit, in

den Stunden, da er mit den Annen-Kindern nicht beschäftigt ist, ausser

seinem Hause Unterricht zu geben, so wollen wir ihm solches hiedurch

in soweit erlaubot haben, als es mit den andern Einrichtungen der

Schulen des Fleckens Meldorf bestehen kann.

$ 27. Hinzugefügt ist: „Würde aber, wider Verhoffen, der Schul-

meister seiner Pflichten vergessen, unfleissig seyn, oder sich schlecht

betragen, so sollen ihm, wenn vorhergegangene wiederholte Erinnerungen

und Ermahnungen nichts helfen können, von seinem Gehalte jahrlich

100 Mark abgezogen werden, und wenn dies auch nicht die beabsichtigt«*

Besserung würken sollte, so kann man nicht umhin, ihn seines Amtes

ganz zu entlassen und einen andern in seine Stelle zu erwählen.*4

Meldorf, den lOten Julii 1795.

Heinr. Joh. Voss.

Job. Mathias Aug. Wilkens.

Christ. Nicolaus v. Ancken. ')

Wie sich aus den vorstehenden Instruktionen ergiebt, waren

Religion, Lesen, Schreiben und etwas Rechnen diejenigen Fächer,

in denen im 18. Jahrhundert in der Meldorfer Armenschule

wie in den Volksschulen überhaupt — unterrichtet wurde. Das
entsprach der Bildung der weitaus grüssten Zahl der Lehrer

damaliger Zeit. 1781 trat mit der Errichtung des Schullehrer-

seminars in Kiel, dem 1787 dasjenige in Tondern folgte, eine

wesentliche Aenderung in Bezug auf die Ausbildung der Lehrer

ein. Dem entsprechend erfuhren denn auch durch die allgemeine

Schulordnung vom 24. August 1814 die Unterrichtsfächer eine

Vermehrung: Denkübungen, Geographie verbunden mit vater-

ländischer Geschichte, Naturlehre und Naturgeschichte — für die

Mädchen auch Unterricht in den weiblichen Handarbeiten —
wurden obligatorisch gemacht. Auch die Meldorfer Armenschiii»*

berücksichtigte diese Vorschriften, sobald sie den ersten seminariseli

gebildeten Lehrer erhielt, wie die nachfolgenden Instruktionen

von 1828 und 1870 zeigen.

•) H. J. Voss war Propst, J. II. A. Wilckens erster und C. X. v. Ancken

zweiter Kompastor in Meldorf.

Mitteilungen <L Ges. f. deutsche Erzieh.- u. Sehulgeaehicbte. X 4 1900. 18
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Instruction

für den an der Armenschule in Meldorf am 12. Mai 1828 ernannten

und am 9ten Junius s. J. bestallten Schullehrer, Seminaristen

Claus BfinE.

§ 1.

Da der Zweck der hiesigen Annenschule eigentlich ist, dass ver-

armte Waisen, oder Kinder solcher Eltern, welche Unterstützung aus

der Armenkasse erhalten, oder doch keinen Beitrag zum Schulgehalte

der Fleckensschule leisten können, in derselben unentgeldlich unter-

richtet und zu guten Gesinnungen und Handlungen angeführet werden

sollen: so hat der Lehrer diesen Hauptzweck, der ihm anvertrauten

Schule stets vor Augen, und wir erwarten, dass er beständig und mit

regem Eifer bemüht seyn werde, denselben gewissenhaft und seinem

geleisteten Eide gemäss möglichst zu erfüllen.

§2.
Die Kinder, die er als Lehrer der Armenschule unterrichtet, sind

also arme Kinder, und es ist ihm daher nicht erlaubt, andere Kinder

aus dem Flecken Meldorf in den öffentlichen Schulstunden zu unter-

richten, welche von den hiesigen Herren Predigern als Vorgesetzten der

hiesigen Armenschule, oder vom Herrn Administrator und Inspector

derselben, die Erlaubniss dazu erhalten haben.

Es wird an allen Wcrkeltagen im ganzen Jahre Schule gehalten,

und sind nur ein Tag vor, und zwei Tage nach den drey hohen Festen,

der Tag vor und nach Neujahr und die Jahrmarktstage in Meldorf frei.

Sollte der Schullehrer sich genöthigt sehen, au einem Tage die Schule

auszusetzen, so meldet er solches gehörigen Ortes.

§ 4.

Der Schullehrer hält alle Tage 6 volle Stunden Schule, nämlich

3 des Vormittags von 8—11 Uhr, und 3 des Nachmittags von 1—4 Uhr.

Die Nachmittage am Mittwochen und Sonnabend werden frei gegeben.

§ 5.

Die Kinder der hiesigen Armenschule werden dazu angehalten zu

rechter Zeit und mit dem Glockenschlage in der Schule zu seyn, und

der Lehrer ist verpflichtet präcise anzufangen und den Unterricht in

den festgesetzten Stunden bis zum Schlüsse ununterbrochen fortzusetzen,

wenn nicht ganz erhebliche Vorfälle eine Unterbrechung nothwendig

machen.

§ 6.

Auch soll der Lehrer schuldig und gehalten seyn die Kinder durch

diensame Vorstellungen und Ermahnungen zum fleissigen und regel-

mässigen Schulbesuche zu ermuntern. Damit aber auch die Vorgesetzten

»ler hiesigen Armenschule in Kenntniss in Hinsieht des Schulbesuchs der
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Kinder gesetzt werden, so hat der Lehrer die verordnungsmässigen

Listen zu führen, und solche, wie es verlangt wird, an die Beikoramenden

abzugeben.

§ 7.

Die sämtlichen Kinder der Armenschule werden in zwei Haupt-

klassen, jede für sich, unterrichtet, nämlich eine Oberklasse, worin der

Lehrer selbst den Unterricht ertheilt; und eine Unter- oder Elementar-

Klasse, der der abgehende Lehrer Frenz Voss vor der Hand, und nach

dessen Abgang ein Gehülfe oder Unterlehrer unter Aufsicht des Haupt-

lehrers vorsteht. Die Knaben und Mägdchen der Ob-Klasse werden in

allen, den Kindern zu wissen nöthigen Wissenschaften und Fertigkeiten

unterrichtet und angeleitet; namentlich in der Religion, biblischen Ge-

schichte, deutschen Sprache, Geographie, Naturlehre und Naturgeschichte.

Sie werden fleissig geübt im Lesen, Rechnen — sowohl Kopf- als Tafel-

rechnen — Schönschreiben, Bibelaufschlagen und Singen. In der

Klementarklasse sind insonderheit Leseübungen, vorbereitender Religions-

unterricht und leichte Denkübungen anzustellen, so wie auch der Anfang

im Rechnen und Schreiben gemacht wird.

§ 8.

Den Anfang und den Schluss der Schularbeit macht der Lehrer

jedesmal mit Gesang und Gebet. Die gewöhnlichen Kirchengesänge

werden fleissig wiederholt. Die Gebete müssen möglichst kurz, leicht

verständlich und den Umständen der Kinder angemessen seyn. Den

Kindern wird die Wichtigkeit und der Nutzen des Gebets ernstlich und

gründlich vorgestellt: sie werden zur Andacht ermuntert und angehalten.

Den fähigeren und etwas erwachsenen Kindern wird Anleitung gegeben

mit eigenen Worten zu beten.

§ a
Die Bibel wird recht oft in der Ober-Klasse gelesen, wobei den

Kindern dunkle Wörter und Redensarten erklärt werden und ihnen das

besonders bemerkt wird, was für sie zur Ermunterung und Warnung
darin enthalten ist. Mit dem Bibellesen kann das Lesen der Gesänge

abwechseln, wobei besonders auf guten Ausdruck gehalten wird.

§ 10.

Wenigstens zweimal wöchentlich wird eine biblische Geschichte

nach Kohlrausch (so lange bis ein besseres Lohrbuch dafür angeschafft

werden kann) (atechetisch und zweckmässig abgehandelt.

§ U.
Der Unterricht in der Religion und im Christenthum muss als

eine Hauptsache in der Schule angesehen werden; wobei der kleine

Katechismus Lutheri und der grössere Landescatechismus zum Grunde

gelegt werden. Auch werden dieso Bücher richtig und möglichst fertig

von den Kindern auswendig gelernt. Der Unterricht in der Religion

geschehe katechetisch, und zwar so, dass der Verstand erhellet und das

18*
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Herz erwärmt werde. Der Lehrer hat hiebei die allergrösseste Vor-

sicht und Gewissenhaftigkeit zu beobachten, um die zarten Herzen und

jungen Seelen recht für das Heilige und Wichtige zu gewinnen.

§ 12.

Da die Kinder der Armenschule oft sehr schlecht von den Eltern

erzogen werden, und gemeiniglich von ihren Eltern und Andern viel

Böses sehen, hören und lernen, so muss auch bei ihrem Unterricht

darauf vorzüglich Rücksicht genommen werden. Die herrschenden Laster

müssen ihnen in ihrer Schändlichkeit und Schädlichkeit vorgestellt und

vorgehalten, die Tugenden aber in ihren guten und wohlthätigen Folgen

angepriesen werden.

§ 13.

Da die Schulbücher, Rechentafeln und Schreibmaterialien für

Rechnung der Armenschule angeschafft und unter den Kindern, wie sie

solcher benöthigt sind, vertheilt werden: so hat der Lehrer auch darauf

zu achten, und die Kinder dazu anzuhalten, dass sie ihre Schulsachen

recht gut in Acht nehmen und dieselben nicht unnöthig oder wohl gar

muthwillig zernichten.

§ 14.

Sind neue Bücher pp. erforderlich, so hat der Lehrer solches an-

zuzeigen und dieselben vorzuschlagen, welche und wie viele, damit die-

selben, wenn es für gut befunden wird, auf Kosten der Armenschul-

Casse angeschafft werden können. Kleinigkeiten, als: Dinte. Posen.

Federmesser pp. werden vom Lehrer veranstaltet, worüber er jedes

Quartal die Rechnung an den Administrator und Rechnungsführer ab-

zugeben hat. und ihm dann seine haaren Auslagen völlig wieder be-

zahlet werden.

§ ir>.

Am Montag-Morgen wird mit den Kindern der Ober- Klasse die

Predigt wiederholt, und wo möglich auf ihre Lage angewandt: und da-

mit sie schon darauf vorbereitet sind, was am Sonntage gepredigt

werden wirjd, wird ihnen am Sonnabend das Sonntags-Evangelium er-

klärt und gezeigt, welche Lehren darin enthalten sind. Zum fleissigen

Kirchenbesuch werden die Grössern ermuntert, und dazu angehalten sieh

ordentlich und still in der Kirche zu benehmen.

S 16-

Zu den öffentlichen Katechismusexamen am Sonntag-Nachmittage

und am Freitage werden die etwas erwachsenen Kinder aus der Armen-

schule fleissig kommen, und sind sie vom Lehrer zu denselben vor-

zubereiten in der Schule, und zum ordentlichen Betragen anzuhalten.

§ 17.

Die Züchtigung der Kinder, wenn sie erforderlieh, geschieht auf

die in der Schulordnung vorgeschriebenen Art. Auf ein sittliches, be-

scheidenes Betragen der Kinder in und ausser der Schule hat der
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Lehrer besonders zu halten, da diese Kinder oft roh und wild auf-

wachsen.

§ 1«.

Die natürlich guten Triebe sind fleissig bei den Kindern zu er-

wecken, zu unterhalten und zu stärken, dahin vorzuglich der Trieb der

Ehrbegierde, der Dankbarkeit gegen WohlthÄter und der Gewissenstrieb

gehören: wie denn aller Unterricht practisch einzurichten ist.

§ 19.

Mit der Annenschule ist zugleich eine Industrieschule verbunden,

in welcher die grösseren Magdchen von 10 Jahren an bis zu ihrer Con-

iirraation täglich zwei Stunden in gewissen weiblichen Handarbeiten, als

Spinnen und Stricken unterrichtet und angeleitet werden. Im Winter

die halbe Anzahl Vormittags von 9 bis 11 Uhr und Nachmittags von

1 bis 3 Uhr, dargegen aber im Sommer nur Vormittags von 9—11 Uhr
alle zugleich, weil dann bedeutend weniger sind als im Winter.

Der Lehrer der Armenschule hat daher den Unterricht in der

Schule, so viel möglich, so einzurichten und anzuordnen, dass die

Mägdchen in den wichtigsten Stunden, als Religion, biblische Ge-

schichte u. s. w. am Unterricht Theil nehmen können.

Die Frau des Lehrers giebt den Mägdchen der genannten Industrie-

schule in den vorher bestimmten Stunden Anweisung in den Handarbeiten

und geniesst dafür mit Inbegriff des Feurungsgeldes für diese Arbeits-

stube im ganzen Jahr zweihundert Mark, die eine Hälfte auf Ostern

und die andere auf Michaelis. Für ausserordentliche Bemühungen, als

St rümpfe-Waschen -verkaufen u. s. w. fürs ganze Jahr und zwar Neu-

jahr fünfzehn Mark.

Der Lehrer nebst seiner Frau als Lehrerin der Arbeitsschule

werden verpflichtet gewissenhaft fürs Beste dieser Schule zu sorgen.

Die für sich bestehende Rechnung derselben führt der Lehrer auf Ver-

langen des Administrators der Annenschule und giebt solche vollständig

nnd richtig am Knde des Jahres an denselben ab.

§ 20.

Der Schulmeister hat völlig freie Wohnung in dem Hause der

Annenschule, den freien Gobrauch des dabei befindlichen Gartens; alle

auf das Haus fallende Onera, sie haben Namen wie sie wollen, wie auch

die erforderliche Reparation und Friedigungen werden von der Casse

d'T Armenschule abgehalten, als welche ihn in allen wegen des Hauses

abzuhaltenden Kosten vertritt. Dabei wir uns versichert halten, dass

er auf die Conservation des Hauses mögliche Rücksicht nehmen werde.

In der bei der kleinen Schulstube befindlichen Kammer werden Bücher

aufbewahrt. Auf Verlangen des Predigers, der die Verwaltung dieser

Bücher hat, sorgt der Lehrer mit dafür, dass solche nicht verderben,

und führt auch, wenn es verlangt wird, die Rechnung über den Empfang
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und den Verkauf derselben, wofür ihm jahrlich, nämlich Neujahr 6 Mark

aus der Armenschulkasse ausbezahlt werden.

§ 21.

Das feststehende Gehalt des Armenschullehrers ist mit Inbegriff

des Feurungsgeldes für die Oberklasse im ganzen Jahr fünfhundert Mk.:

für den vom Oberlehrer zu haltenden Unterlehrer in der Elementarklasse

jährlich dreihundert Mk. Zur Feurung für diese Unterklasse fünfund-

vierzig Mk. Das angeführte Gehalt wird Quartalweise ausbezahlt, das

letzte Feurungsgeld aber in einer Summe, nämlich den 1. Julius.

§ 22.

Dem Lehrer der Armenschule ist es unterm lT.ten Septbr. 1827

vom Königl. holsteinischen Oberconsistorio zu Glückstadt erlaubt worden,

in und ausser dem Hause Privat - Unterrichtsstunden zu geben, wenn

solches nur nicht zum Nachtheil der öffentlichen Schulstunden geschieht.

§ 23.

Sollte etwa dieser Instruction künftig, den Gesetzen und der Billig-

keit gemäss, noch etwas hinzuzusetzen seyn, oder in derselben etwas

zu ändern für nöthig gefunden werden, so wird solches hiemit ausdrück-

lich vorbehalten; und wie wir hoffen und uns versichert halten, dass

der Schullehrer an Diensteifer, Folgsamkeit und p flicht massigem Ver-

halten es niemals werde mangeln lassen, so geben wir ihm auch hiemit

die Versicherung, dass auf den Fall, wir jederzeit sein wahres Bestes

zu befördern, bereit und willig seyn werden. Würde aber, wie wir nicht

befürchten, der Schullehrer seine Pflichten vergessen, unfleissig seyn

und sich unwürdig betragen, so wird denn auch verordnungsmässig mit

ihm verfahren werden.

Meldorf, d. 9.ten Junius 1828.

Clasen, A. F. Dührsen, J. C. Paulsen. l

)

Instruction

für den Lehrer an der Meldorfer Armenschule. 1870.

§ 1.

Dem Lehrer a. d. Meldorfer Armenschule dienen zur gewissen-

haften Beobachtung sämtliche für das Herzogtum Holstein insonderheit

für die Propstei Süderdithmarschen bestehende Schulverordnungen. Der

besondere Charakter u. Zweck dieser Lehranstalt wird indessen noch

ausserdem eine besondere Instruktion für den Lehrer erforderlich machen.

§ 2.

Nach Allerhöchster Verordnung sollen in die Armenschule keine

J
) Cluseu war Hauptpastor, Dührsen erster und Paulsen zweiter K»>in-

pastor in Meldorf.
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anderen Kinder als verarmte Waisen oder Kinder solcher Eltern, welche

Unterstützung aus der Armenkasse erhalten, oder doch keinen Beitrag

zum Schulgehalt der Fleckensschule leisten können, aufgenommen werden.

Deshalb darf der Lehrer nur solche Kinder an dem öffentlichen Unter-

richte teilnehmen lassen, als welche sich durch einen vom p. t. Schul-

inspektor ausgestellten Schein als zur Aufnahme berechtigt ausgewiesen

haben. Sonst aber steht es ihm nach einer ausdrücklichen Verfügung

des holsteinischen Oberconsistorii vom 17. Sept. 1827 frei, in und ausser

dem Hause Privatstunden zu geben, wenn solches nicht zum Nachtheil

der öffentlichen Schulstunden geschieht.

§ 3.

Die Schule besteht aus zwei getrennten Classen, einer Oberklasse

und einer Elementarklasse. An der Oberklasse unterrichtet der ange-

stellte Lehrer selbst, an der Elementarklasse unter seiner Anleitung ein

unter Zustimmung des Provisoriums von ihm angenommener Seminarist

oder geübter Präparand.

§ 4.

Da die Annenschule sowohl in Bezug auf den Schulbesuch wie

auf die Begünstigung des Unterrichts durch die Erziehung in den

Häusern aus leicht ersichtlichen Gründen vor anderen Stadt- u. Fleckens-

schulen sehr im Nachteil steht, so werden von den vorgeschriebenen Schul-

fächern zunächst und vornehmlich nur die wichtigeren als Gegenstände

des Unterrichts in Betracht kommen können, nämlich in der Oberklas.se

Religion, biblische Geschichte, deutsche Sprache incl. Rechtschreibung,

sowie das Wissenswürdigste aus der Naturlehre, Naturgeschichte, Geo-

graphie u. wo möglieh aus der vaterländischen Geschichte, ferner Lesen,

Rechnen, Schönschreiben u. Singen: in der Elementarklasse vorbereiten,

der Religionsunterricht, Erzühlung leichter biblischer Geschichten, Lesen

nach Tabellen u. Lesebüchern, leicht* Verstandes- iL Denkübungen, sowie

die Anfänge im Rechnen, Schreiben u. Singen. Zum Auswendiglernen

dienen vornehmlich die Bibel u. das Gesangbuch; in der Klementarklasse

überdies im Gebrauch befindliche kleine Lesebücher. Die Auswahl sowie

der Umfang, respektive die Beschränkung des jedesmaligen Lernstoffes

wird durch die Stufe jeder Klasse bedingt werden. Als hauptsächlichste

Bedingung zum Herausrücken aus der einen Klasse in die audere gilt

ausser dem vollendeten 9. Lebensjahr der Besitz einer grösseren Fertig-

keit im Lesen. Rechnen und Sehreiben sowie die wortgetreue Kenntnis

namentlich des 1. Hauptstückes im kl. Katechismus Lutheri. Die ver-

ordnungsmässige Verwendung der ersten Unterrichtsstunde eines jeden

Montags auf die katechetische Wiederholung der am Tage zuvor ge-

haltenen Predigt oder einer derselben ist in der Oberklasse der Armen-

schule um so weniger zu unterlassen, als der Lehrer bestimmt darauf

rechnen kann, einen Theil seiner Schüler als Chorknaben in jedem öffent-

lichen Gottesdienst anzutreffen.
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§ 5.

Die Kinder der Armenschule werden, wie schon angedeutet, oft

solchen Häusern u. Familien angehören, in denen die Erziehung und

das elterliche Beispiel vieles zu wünschen übrig lässt. Desto grössere

Bedeutung hat gerade für diese Schule das erziehende Element im Unter-

richt u. der persönliche Einfluss des christlichen Lehrers, der aus

Liebe und im Glauben an den Kindern sein Werk treibt. Kann er

ihnen den Mangel einer guten Erziehung auch nicht ersetzen, so wird

doch sein treues Wort der Ermahnung und Warnung, zur rechten Zeit

und im rechten Geiste geredet, des göttlichen Segens nicht entbehren.

Die geistlichen Bedürfnisse der Kinder dieser Schule sind dieselben,

wie die eines jeden anderen Kindes. Gleichwohl wird die Erfahrung

lehren, nach welchen Seiten vielleicht um gewisser sittlicher Gefahren

willen, welchen manche dieser Kinder vor anderen ausgesetzt seyn möchten,

ein besonderes Augenmerk zu richten seyn wird.

§ 6.

Da sämtliche Schüler und Schülerinnen der Armenschule der Regel

nach und soweit die Kräfte der Anstalt reichen alle Bücher und Schul-

inaterialien unentgeltlich dargereicht erhalten, so hat der Lehrer den

p. t. Schulinspektor von dem jeweiligen Bedürfnis in Kenntnis zu setzen

oder nach Abrede mit demselben gewisse kleinere Artikel selbst anzu-

schaffen und mit jedem Quartalschluss eine Rechnung über die dadurch

gehabten Ausgaben dem Rechnungsführer einzureichen. Die angeschafften

Bücher sind Eigenthum der Schule, nicht der Kinder, doch pflegt den

letzteren, wenn sie ordentlich lesen können, von den bisher gebrauchten

Büchern die Bibel u. das Gesangbuch, wie event. auch der kleine

Katechismus bei ihrer Confirmation mit ins Leben hiuausgegeben zu

werden.

§ 7.

Die Rücksicht auf das heilsame Fortbestehen dieser heilsamen An-
stalt und die desto völligere Einrichtung ihrer wohlthätigen Zwecke

macht dem Lehrer die grösste Sparsamkeit u. Sorgfalt in der Ver-

wendung u. Verwaltung aller ihm anvertrauten Unterrichtsmaterialien

zur Pflicht. Er hat die Kinder fortwährend anzuhalten, dass sie mit

den empfangenen Büchern, Rechentafeln u. Schreibmaterialien aut

das Schonsamste umgehen u. ergreift gern die Gelegenheit, um sie an

die Wohlthat zu erinnern, welche ihnen aus dieser Anstalt u. ihren

Mitteln erwächst und welche sie auffordert, wie durch treuen Fleiss,

so auch durch treue Inachtnahme aller anvertrauten Sachen ihren Dank
zu beweisen.

Alles was der Lehrer an zuvorgedachten Artikeln in Empfang ge-

nommen hat, ist soweit es sich nicht in den Händen der Kinder be-

tindet, sorgfältig von demselben aufzubewahren, wie er denn auch über

Empfangnahme u. Verwendung fortwährend Buch zu führen hat. Die
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Sparsamkeit wird endlich die Anschaffung mancher Schulbücher u.

anderer Lehrmittel verbieten, deren Gebrauch an sich wünschenswert

u. in andern Schulen statthaft ist. In solchen Füllen muss sich der

Lehrer genügen lassen u. durch geschickte Benutzung des Vorhandenen

das Fehlende zu ersetzen suchen.

§ 8-

Da mit der Armenschule eine Industrieschule verbunden ist, in

welcher die Mädchen der Oberklasse an jedem Nachmittage in Hand-

arbeiten Unterricht empfangen, so ist es unvermeidlich, dass an den

sogenannten vollen Schultagen einige Nachraittagsstunden des allgemeinen

Unterrichtes für die betreffenden Madchen ausfallen und ist daher nach

Abrede mit dem Schulinspektor der Lektionsplan so einzurichten, dass

wenigstens in den wichtigsten Schulfächern die Mädchen keine Einbusse

erleiden.

§ a
Da bei jedem öffentlichen Gottesdienste in der Meldorfer Kirche

eine dazu ausgehobene Anzahl von Knaben der Armenschule die Ver-

pflichtung hat, auf der Orgel zur Begleitung derselben als Sängerchor

zu dienen, so wird im Anschluss an den $ 45 der allgem. Schulordnung')

von dem Lehrer erwartet, dass er oder event. sein Gehülfslehrer zur

Aufrechthaltung der Ordnung seinen regelmässigen Kirchen-Stand neben

den Knaben des Schülerchors nehmen und würde von demselben, da der

hiesige Mädchenlehrer sich in gleicher Weise bereit erklärt hat, der

Regel nach während des Hauptgottesdienstes die Chorknaben zu über-

wachen, insonderheit während des Nachmittags- u. Frühgottesdienstes

die gedachte Verpflichtung zu übernehmen seyn.

§ 10.

Der Lehrer hat völlig freie Wohnung im Hause der Armenschule

u. den freion Gebrauch des dabei befindlichen Gartens. Ausserdem erhält

er als jährliche Einnahme an festem Gehalt Thaler 68 Schilling an

Vergütung für Stationirung u. Besoldung seines Gehilfen 21 Ii Thaler

:*2 Schilling und an Feurungsgeld 4K Thaler. Die ersten beiden Summen
werden ihm in 4 gleichen Posten quartaliter, das Feurungsgeld jedoch

in einer Summe und zwar am 1. Juli ausbezahlt, wobei ausdrücklich

bemerkt wird, dass bei etwaiger Auseinandersetzung das Schreiben

der Schlesw. Holst. Regierung an den Generalsuperintendenten vom

17. Febr. 1868 massgebend seyn wird.*)

Vi vom 24. August 1814.
3

( Unterschrift fehlt: gegeben ist die Instruktion von demjenigen Prediger

in Meldorf, der mit der Schulinspektion über die Anuenschule betraut war.
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18.

Zur Geschichte der israelitischen Schule zu

Affaltrach und Eschenau. 1

)

Auszug aus einem Konferensaufaatxe von Schullehrer Spatz in Afialtrach.

quellen: Registraturen der isr. Kirchenvorsteherämter Afi'altrach u. Eschenau,

der Pfarr-Kegistratur Afi'altrach.

Strassburirer, Geschichte der Erziehung und des rnterrichts bei den

Israeliten.

In Württemberg fand das israelitische Schulwesen erst in

den drei ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts seine gesetz-

liche Regelung. Wenn in dem Zinsbuch der Stadt Stuttgart vom

Jahre 1350 einer Judenschule gedacht wird, und wenn Cless

(Land- und Kulturgesch. Württ, II, 2. 678) von einer Judenschule

spricht, die schon im Jahre 1329 in Kirchheim im Ries gewesen

sein soll, so sind damit höchst wahrscheinlich Synagogen gemeint,

die im Volksmunde auch heute noch „Schulen"" genannt werden.

Trotzdem erhielt die israelitische Jugend einen gewissen Unter-

richt.'2) Der Vorbeter (|m) und Schächter war allenthalben zu-

gleich auch Rabbinergehilfe (Tina) und als solcher befähigt

und berechtigt, den Unterricht in den religiösen Fächern zu er-

teilen. Nebenbei wurde schon sehr früh das Lesen deutscher

Stücke und das Schreiben geübt. Dabei waren die deutschen

Worte allerdings durch hebräische Schriftzeichen dargestellt.

(Jüdisch- deutsch.)

Auch in Affaltrach bestand am Anfang unseres Jahrhunderts

eine solche Winkelschule (nn). Diese wurde auch von den

') Die nachstehende Abhandlung war von dem Vorstand der (i nippe

Württemberg zur Veröffentlichung in dein Wftrttemberger Gruppen-Heft

«Jg. IX, II. I) bestimmt, konnte aber dort wegen Raummangels nicht aufgenommen

werden.
2
)
Vergl.: Treitel, Üesch. d. israelit. Schulw. in Württemb. £-Mitt. d.

C?es. f. dtsche. Erz.- u. Schulgescb. IX. S. 54.)
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Kindern der Eschenauer Israeliten besucht, Der am 17. Sep-

tember 1760 in Fürth in Bayern als Sohn des Vorsängers Marx
Fürther von dort geborene Israel Fürt her, seit 1784 Vorbeter,

Schächter und Religionslehrer in Affaltrach, stand ihr bis zum
Jahre 1832 vor. (Gestorben ist Fürther am 21. August 1834 an

der Ruhr.} Verheiratet war Israel Fürther mit Zerla, Tochter

des Vorsängers Benjamin von Kochendorf, die Trauung fand am
2. September 1786 in Affaltrach statt. (Familienregister.)

Fürther muss nach den Begriffen seiner Zeitgenossen ein

sehr brauchbarer Beamter gewesen sein; denn auf den Erlass

des Kgl. evangelischen Konsistoriums vom 9. Februar 1825, be-

treffend Unterbringung der israelitischen Schulkinder in der

evangelischen Schule, legte sich der „Judenschulz" Ullmann in

einer Eingabe an hohe Behörde aufs Bitten. In dem Gesuch

heisst es: „Fürther ist ein guter Chasan, kann gut lernen und

auch lehren*', „ist ein williger und billiger Schächter.** Ein altes

Friedhofrechnungsbuch in der Kirchenvorsteheramtsregistratur, aus

jener Zeit stammend, enthält die Unterschriften sämtlicher israeli-

tischen Familienväter und beweist, dass alle israelitischen Männer
jener Tage hier im stände waren, „jüdisch-deutsch" (deutsch mit

hebräischen Buchstaben) zu schreiben. Das Rechnen war ein

unnötiges Schulfach; denn die Gemeinde war bettelarm und

Fürther selbst mochte im Addieren für seinen Hausgebrauch

genügende Kenntnisse besessen haben, wenn er im stände war,

die Groschen, welche ihm an jedem Neumondstage seine Schüler

als sog. Rosch - Ühadesch („Neumond*') - Groschen und zur Ent-

lohnung überbrachten, zusammenzuzählen.

Die Schulordnungen, welche König Friedrich 1808 fUr Katho-

liken, 1810 für Protestanten erliess, erwähnten der Juden mit

keiner Silbe. Allein unter der Regierung des Königs Wilhelm I.

nahm das Schul- und Kirchenwesen der Israeliten einen höheren

Aufschwung. Gleich im ersten Jahre nach seinem Regierungs-

antritte, am 18. November 1817, erliess er eine Verordnung,

wonach unter anderen höheren, das Kirchen- und Schulwesen

leitenden Oberbehörden „auch eine Kommission für das israeli-

tische Kirchen-, Schul- und Stiftungswesen zu ernennen sei.

deren Attributionen , sowie das bei demselben anzustellende

Personal, noch forner bestimmt werden sollen". (Kgl. W. Reg.-

Bl. 1817, S. 541, Beil. S. 15.) Inzwischen wurden in den beiden

Oberschulbehörden des Landes Kommissionen für das israelitische

Schulwesen aufgestellt. Am 9. Februar 1825 erfolgte ein Erlass
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des Kgl. Ministeriums des Innern an die Kreisregierungen, be-

treffend den Schulbesuch der israelitischen Kinder. Auch ein

Erlass des Kgl. evangelischen Konsistoriums vom 12. Juli 1825

bestimmte: Da, wo die Israeliten keine besondere Schule für ihre

Kinder errichten, haben letztere die öffentliche Ortsschule gleich

den Christen-Kindern und zwar ohne Unterschied des Geschlechts

vom 6.— 14. Lebensjahre zu besuchen. Vom Besuch des christ-

lichen Religionsunterrichts, welcher auf besondere Stunden ver-

legt war, sind die Judenkinder zu dispensieren. Auf richtige

Erlernung der deutschen Sprache seitens der Judenkinder ist

streng zu halten: auch ist die hebräische Sprache, sofern es die

Israeliten verlangen und für die Lehrkraft sorgen, nicht von den

Unterrichtsfächern auszuschliessen, aber doch mehr als Neben-

sache zu behandeln. Infolge dieses Erlasses ordnete das gemein-

schaftliche Überamt Weinsberg an, dass die Judenkinder in

Affaltrach vom i. August 1825 an in die evangelische Schule

zu Affaltrach und die zu Eschenau in die evangelische Schule

jenes Orts einzuweisen seien. Ohne Schwierigkeiten vollzog sich

die Ausführung der Neuerung. Die Juden, obgleich bisher von

allen Bildungsmitteln der Nation ausgeschlossen, hatten eine solche

Achtung vor dem Wissen, dass sie alte Vorurteile leicht Uber-

wanden. Der Cheder (die Winkelschule) des Rabbi Fürther

wurde für immer geschlossen. Nur das Hebräische durfte der

alte Fürther vorerst noch lehren und Schächter blieb er bis an

sein Lebensende.

Eine eigentliche Wendung zum Besseren für das israeli-

tische Schulwesen vollzog sich aber erst durch das Gesetz vom
25. April 1828. 1

) Durch dieses wurde das Schul Verhältnis, in

welchem die Juden bis dahin standen, aufgelöst, und sie wurden

unter gewissen Beschränkungen zum Staatsbürgerrecht berufen.

Die israelitische Kirche wurde zum Rang einer vom Staat an-

erkannten Kirche erhoben und Kirchen- und Schulwesen auf eine

höchst zweckmässige, dem Zeitgeist entsprechende Weise ge-

ordnet.

Artikel 42—47 des angeführten Gesetzes handelt von dem

Schulwesen der Israeliten. Artikel 42 ordnet die allgemeine Schul-

pflicht auch für Israeliten an, Artikel 4:i handelt von der Errichtung,

Artikel 44 von der Beaufsichtigung der israelitischen Volksschulen.

») Vergl.: Treitel, Gesch. d. isrnel. Schilfa, in Württemberg. fc-Mitt. d.

<n f. dtsclie. Erz.- u. Schulisch. IX, S. (U.)
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Artikel 45 weist die israelitischen Kinder in Orten, wo keine

israelitische Schule besteht, der Schule der Mehrheitskonfession

zu und giebt für diesen Fall Bestimmungen. Artikel 46 erlaubt

die Bestellung eines geprüften Hauslehrers. Ein Ministen al-

erlass vom 30. Juli 1829 enthält die Ausfuhrungsbestimmungen

zu vorstehendem Gesetze. Er betont ganz besonders, dass die

Ortsschule die Judenkinder an ihren Sabbathen und Festtagen

zu keiner Leistung anhalten dürfe, welche dem Cermonialgesetz

der Juden entgegen sei; wogegen aber die Kinder auch an den

genannten Tagen die Schule zu besuchen hätten.

Durch das Gesetz vom 25. April 1828 wurde auch die

israelitische Kirchengemeinde organisiert. Als Oberbehörde für

alle israelitischen Kirchengemeinden des Landes wurde die Kgl.

israelitische Oberkirchenbehörde eingesetzt. 12 Rabbinate wurden

ihr direkt unterstellt. Ein jedes Rabbinat umfasste eine ent-

sprechende Anzahl von Gemeinden und wurde von einem aka-

demisch gebildeten Theologen (Rabbinen) versehen. In jeder

Einzelngemeinde hatte als gesetzlicher Stellvertreter des Rabbinen

ein Vorsänger zu amtieren. Letzterer hatte vor der Prüfungs-

kommission für evangelische Schulmeister zu beweisen, dass er

die für das Schulamt nötigen Kenntnisse erworben hatte. Vor

einer weiteren Kommission, der auch das theologische Mitglied

der israelitischen Oberkirchenhehörde angehören sollte, musste

er hebräische Kenntnisse. Exegese des alten Testaments, gewisse

talmudische Kenntnisse etc. nachweisen, sowie sich befähigt zur

Ausarbeitung einer Schriftauslegung, Predigt und Katechese

zeigen. Diese Kenntnisse und Fertigkeiten waren bei einem

Rabbinen des Landes zu erwerben. Den Gemeinden wurde nahe-

gelegt, mit dem Vorsängeramt das Schulamt zu verbinden. In

diesem Falle hatte die Oberschulbehörde nach Rücksprache mit

der israelitischen Oberkirchenbehörde das Besetzungsrecht.

Durch diese Bestimmungen wurde Rabbi Fürther. der sich

den vorgeschriebenen Prüfungen nicht mehr zu unterziehen ver-

mochte, gezwungen, sein Amt niederzulegen. Schon im Februar

1832 trat der neuernannte Vorsänger Gundelttnger sein Amt in

Affaltrach an. Zur gleichen Zeit erhielt das Filial Eschenau in

der Person des Vorsän<rerprovisors Löwenstein (gestorben als

Vorsänger in Heilbronn) seinen ersten geprüften Religionslehrer.

Der Religionsunterricht in Synagoge und Schule, sowie der dem

Vorsänger zukommende Vorsitz im Kirchen vorsteheramte füllte
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Gundelfingens Zeit, scheints, nicht ganz aus, obgleich die Ein-

führung in die neue Ordnung auf unerhörte Schwierigkeiten stiess

und ernste Streitigkeiten in der Gemeinde hervorrief. Die so

sehr veränderte Stellung des Lehrers war namentlich der Stein des

Anstosses. Früher war er der von der Gemeinde abhängige, der

Willkür des „Parnasu (,,Judenschulz
kt

) preisgegebene „Meschubad"

(Bedienstete), jetzt rückte er zum Gemeindevorstand vor.

Bereits im August 1835 petitionierte Vorsänger Gundelfinger

bei dem Kgl. evangelischen Konsistorium, dasselbe möchte ihn

auch zum israelitischen Schullehrer in Affaltrach ernennen. Ein

Erlass vom 24. November 1835, No. 9347, wies jenes Gesuch als

unbegründet ab, da die israelitischen Schulkinder in der evange-

lischen Schule gut untergebracht seien. Wenn nun auch die

Oberschulbehörde auf das durchaus uneigennützige Gesuch Gundel-

fingen (eine Gehaltserhöhung hätte die Vereinigung nicht ge-

bracht, wohl aber eine viel grössere Arbeitsleistung) zu jener

Zeit nicht eingehen konnte, so war die Frage doch in die israeli-

tische Gemeinde hineingeworfen und brennend geworden. In der

nächsten Zeit berühren die Protokolle des israelitischen Kirchen-

vorsteheramtes zwar mit keiner Silbe die Schulfrage. Man hatte

Wichtigeres zu thun. Die Synagoge war alt und baufällig ge-

worden. Man musste sich an den Gedanken eines Neubaues

gewöhnen und hatte doch keinen roten Heller als Baufond.

Zänkereien und hässliche Auftritte im Kirchenvorsteheramte und

in der Gemeinde füllen weite Spalten der Protokollbücher. Zum
Unglück der neuorganisierten Gemeinde war der thatkräftige

Gundelfinger im Jahre 1836 als Schulmeister und Vorsänger

nach Niederstetten berufen worden und die Nachfolger Maison

und Kuhn waren noch jung und unerfahren und vermehrten die

Wirren der Gemeinde. Ein Glück war's, dass den israelitischen

Schülern in der evangelischen Schule eine friedliche Stätte er-

halten war.

Im Jahre 1842 übernahm, nach feierlicher Investitur durch

den Bezirks-Rabbinen Dr. Grünwald, Vorsänger Perlen die hiesige

Stelle. Er war ein Mann der That. Die Synagogen - Baufrage

kam wieder in Fluss und Perlen that einen glücklichen Wurf,

als er den Plan der Miterbauung eines israelitischen Schulhauses

in Anregung brachte. Für diesen Plan begeisterte sich die Ge-

meinde, die Behörde stand ihm wohlwollend gegenüber und zu

einem Schulhause war ein Beitrag aus Staatsmitteln zu erwarten.

Doch wollte das Kirchentilial Eschenau, wo auf den Vorsänger-
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provisor Löwenstein 1838 Levy I (später in Freudenthal). 18-10

Levy II (später in Esslingen) und 1841 Jacobi (jetzt Kaufmann

in Tübingen) folgten, nicht mitbauen. Ja, im Jahre 1847 wurde

Eschenau von Afifaltrach getrennt und zu einer selbständigen

Gemeinde erhoben. Allein das that den Affaltracher Bauplänen

keinen Eintrag. Nathan Krailsheimer spendete den Bauplatz und

600 Gulden zum Synagogen- und Schulhausbaufond. Andere

folgten seinem schönen Beispiel. Die zu mässigem Wohlstande

gekommenen Kirchengemeindegenossen, die noch zudem in den

schlechten Zeiten viele Armen zu unterstützen hatten, überboten

sich in der Opferwilligkeit. Perlen ging mit gutem Beispiel

voran. Bereits 1845 gab er sich dazu her, unter dem Haus-

lehrertitel die israelitischen Schüler in einer Privatschule zu ver-

einigen und in den sämtlichen Fächern der Volksschule zu unter-

richten. Das war für die israelitische Schuljugend ein grosses

Glück. Die evangelische Volksschule war Uberfüllt, das einzelne

Kind erhielt wöchentlich keine 12 Schulstunden. Perlen nahm alle

7 Jahrgänge zusammen. Die Aelteren erhielten 30 Schulstunden

in der Woche.

Am 18. Juni 1847 baten von 28 israelitischen Familien-

vätern 20 die Oberschulbehörde um Errichtung einer israelitischen

Konfessionsschule in Afifaltrach. Durch Erlass vom 2. Juli 1847

beauftragte das Kgl. evangelische Konsistorium das gemeinschaft-

liche Oberamt mit der Vorlegung des Baurisses für die Schul-

stube und die Lehrerswohnung. sowie eines Beschlusses Uber die

Aufbringung der Besoldung des Schulmeisters. Das israelitische

Kirchenvorsteheramt muss dem Ansinnen der Gemeindemehrheit

nicht zugethan gewesen sein, denn im März 1848 war noch nichts

für die Verwirklichung der Schulstellenerrichtung geschehen.

Perlen bittet nun die israelitische Oberkirchenbehörde, diese

möge bei der Oberschulbehörde die Errichtung der Konfessions-

schule und Vereinigung der Schulstelle mit der Vorsängerstelle

betreiben. In einer Note vom 18. März 1848 that das die Ober-

kirchenbehörde; allein das evangelische Konsistorium bedauerte

in einem Erlasse vom 21. März 1848, dieser Bitte nicht ent-

sprechen zu können, so lange nicht die im Erlass vom 2. Juli 1847

ausgesprochenen Vorbedingungen erfüllt seien. Auch am 4. Ok-

tober 1848 musste das Kgl. Oberamt wieder die Einsendung der

Kompetenzen in Erinnerung bringen. Am 12. Juni 1849 endlich

konnte das Dekanat Weinsberg die notwendigen Erklärungen

und Beschlüsse des israelitischen Kirchenvorsteheramts vorlegen.

r
*•
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Die Kompetenzen der Stelle wurden in dreifacher Ausfertigung

eingesandt, leider enthält aber die hiesige Pfarr-Registratur die-

selben nicht mehr. Die Früchte seiner Thätigkeit durfte Perlen

nicht mehr geniessen. Im Mai 1849 trat er aus dem Lehrer-

stande aus. Er ist als Gemeinderat, Acciser und Ratschreiber

in MUhringen 1892 gestorben. Sein Nachfolger im Vorsänger-

amte, Samuel Selz, welcher zuvor als Vorsängeramtsverweser in

Rottweil wirkte, erhielt durch Konsistorialerlass vom 22. Juni 1849

die durch denselben Erlass neuerrichtete Schulstelle übertragen.

Der evangelische Schulmeister Bauer hatte wegen des Ausfalls

des Schulgelds einen Entschädigungsanspruch an die israelitisehe

Gemeindepllege gemacht. Durch den obenerwähnten Erlass

wurde aber die Haltlosigkeit der Reehtsgründe für die Forderung

dargethan.

Das Schullokal für die neue Konfessionsschule befand sieh

vorübergehend im Hause des Simon Kahn, in einem feuchten,

niederen, engen, finsteren Kämmerlein des Erdgeschosses. Erst

im November 1851 wurde unter allgemeiner Beteiligung von

seiten der gesamten Einwohnerschaft Affaltraehs und zahlreicher

auswärtiger Gäste, darunter der Oberamtmann, Dekan. Bezirks-

rabbiner, die Synagoge und das Schulhaus eingeweiht. Die

Schule wurde mit etwa vierzig Schülern bezogen. Da stellte

sich bald heraus, dass das Zimmer für diese Zwecke zu klein

war. (30 «im gross!) Bereits im Frühjahr 1852 wurde diese

Thatsacbe vom Bezirksschulinspektor bemängelt und in einem

Konsistorialerlass vom 22. Oktober 1852. No. 14 843 wurde

der Gemeinde die Auflage gemacht, bis zum 1. Mai 1853 das

Schulzimmer zu vergrössern. Das Kirehenvorsteheramt be-

schwerte sich hierüber beim Kultusministerium und betonte, die

hohe Kinderzahl sei abnorm. Doch das Kultusministerium wies

nach eingehenden Erhebungen die Beschwerde ab und das Kon-

sistorium forderte durch Erlass vom 2. Mai 1854 abermals die

Erweiterung, inzwischen war aber die Kinderzahl thatsächlich

so zurückgegangen, dass die Erweiterung vorerst unterlassen

werden konnte. Im Jahre 1.SS9. als die Kinderzahl wieder über

dreissig gestiegen war, schlug die Behörde die Yergrösserung

abermals vor. Aber auch dieses Mal konnte das Kirehenvorsteher-

amt nachweisen, dass in den kleinen Gemeinden auf die Flut des

Kindersegens stets die Ebbe folge. Heute schon ist die Kimler-

zahl auf 15 herabgesunken.

Die Schulheizung mit Lieferung des Materials wurde 1849
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gegen ein entsprechendes Entgelt dem Schullehrer Selz Uber-

tragen und dies durch Erlass vom 7. Februar 1853, No. 95 von

der israelitischen Oberkirchenbehörde genehmigt.

Am 27. Januar 1850 beschloss das israelitische Kirchen-

vorsteheramt Affaltrach, das Schulgeld für das Kind eines Ver-

möglichen auf 1 Gulden 30 Kreuzer, für dasjenige eines Unver-

möglichen auf 45 Kreuzer anzusetzen. Vermittelst Dekrets vom
7. Februar 1853 genehmigte die Oberkirchenbehörde diesen Be-

schluss.

Für die israelitische Konfessionsschule Affaltrach wurde

zuerst ein Staatsbeitrag von 75 Gulden ausgesetzt. Als aber

die Lohrergehalte nach und nach aufgebessert wurden, erhöhten

sich auch die Leistungen der Kgl. Centralkirchenkasse. Ein Er-

lass der Kgl. israelitischen Oberkirchenbehörde vom 1. Juli 18G(i

setzt den Beitrag auf 120 Gulden fest, ja 1875 betrug derselbe

250 Gulden und heute werden der Schulgemoinde Affaltrach-

Eschenau aus Mitteln der Centralkirchenkasse jährlich 525 Mark
als Beitrag zur Lehrerbesoldung und dem Lehrer neben der

Alterszulage 200 Mark als Funktionszulage für Versehung der

Vorsängergeschäfte übermittelt. Die Funktionszulage wurde durch

Erlass der Oberkirchenbehörde vom 20. April 18(59 No. 217 als

Extrabelohnung für diejenigen israelitischen Schullehrer, welche

zugleich Vorsänger sind, im Botrag von 25 Gulden per Jahr

eingeführt und später auf 80 Mark, durch Erlass vom 11. Sep-

tember 1805, No. 455 aber auf 200 Mark erhöht, als „teilweise

Entschädigung für die über die Leistungen der christlichen

Lehrer — Organisten — Mesner hinausgehenden Anforderungen,

welche an einen israelitischen Schullehrer — Vorsänger gestellt

werden."

Vor der Uebornahine des Schächterdienstos, dieser den

israelitischen Lehrer oft über das Mass quälenden Zugabe, be-

hütete den Schulmeister Selz sein guter Stern. Bonuni Fürther,

ein Sohn des verstorbenen Vorsängers, versah dieses Amt bis

zum Jahre 1855, worauf nun allerdings Selz in die Lücke treten

musste. Die Wiedervereinigung des Schächterdienstes mit dem
Schul- und Vorsängeramte genehmigte ein Erlass der Kgl. Ober-

kirchenbehörde vom 5. November 1855, No. 3. Dieser Erlass

ordnete jedoch streng an, dass weder Schule noch Synagoge

durch das neue Amt beeinträchtigt werden dürften. Diese Be-

stimmung brachte den Selz in missliche Lage. Kam er ihr getreu

nach, so war die an peinliche Ordnung noch nicht gewöhnte
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Gemeinde schnell bereit, dem Lehrer Saumseligkeit und Ungefällig-

keit vorzuwerfen, verletzte er die Bestimmung, dann hatte er

sich vor seinen Vorgesetzten zu verantworten. Dafür, dass jeder

ungesetzliche Schritt, den Selz that, an geeigneter Stelle bekannt

wurde, sorgten seine Feinde und Neider. Auch mit Mitgliedern

seines Kirchenvorsteheramts war Selz vielfach in Streit geraten.

Selz war ein grundehrlicher und fleissiger, aber gar jähzorniger

Mann. Durch Ubergrosse Sparsamkeit brachte er es vorwärts,

und das erregte den Neid. Seine Feinde verklagten ihn bei den

Schulbehörden: er sei lässig, versäume gar zu oft die Schule,

weil er manchmal während der Schulzeit Schächte. Wie sich die

betreffenden Behörden zu diesen Anklagen gehalten haben, ist

nicht zu beurteilen. Ernste Folgen für Selz hatten sie jeden-

falls nicht.

Ueber den inneren Betrieb der israelitischen Schule sind

Akten aus jener Zeit, wie Schulberichte, Prüfungsergebnisse etc.

leider nicht mehr vorhanden. Ein Protokollbuch für die israe-

litische Ortsschulbehörde wurde erst 1890 angelegt. Den Diarien

und den noch lebenden Schülern des Selz nach zu urteilen, war

dieser ein äusserst fleissiger und fähiger Lehrer, welcher mit

Umsicht und Einsicht unterrichtete. Schon 1850 erteilte er z. B.

in sämtlichen Realfächern einen gediegenen Unterrieht. Seine

Schüler waren vorzügliche Rechner. Verschiedene von ihnen

haben es im Kaufmannsstande sehr weit gebracht. Da Selz selbst

eine schöne Handschrift schrieb, so brauchen wir uns nicht zu

wundern, wenn auch seine Schüler Vortreffliche Schönschreiber

waren.

Die Ausübung der Sehulzucht machte Selz viel Mühe
und noch mehr Leid. Die Diarien enthalten zahlreiche Klagen

hierüber. Die Kinder waren teilweise verzogen, weichlich, frech,

eigensinnig, das Elternhaus nahm gegen den Lehrer Stellung.

Trotzdem, und das ist sehr erfreulich, bewahren die Schüler des

Selz ihrem Lehrer ein gutes Andenken. Die Nachwelt sühnt

auch in diesem Falle, was die Mitwelt gesündigt hatte.

Selz starb am 1. Tag des jüdischen Neujahrs, 80. Sep-

tember 1875, erst 05 Jahr alt, nach nur eintägiger Krankheit an

Cholera nostras. Sein Grabstein auf dem jüdischen Friedhof

enthält die bezeichnenden Worte:

aieo ccy\ K*an — awm p'ix

tfjpS m — cnp töSdi an«
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Uebersetzung:

Ein frommer, angesehener Mann, er brachte die Menge zur Umkehr.

Freund und Lehrer der Jugend, suchend das Wohl der Alten.

Nach dem Tode des Schulmeisters Selz kam der Schulamts-

verweser Strauss nach Afifaltrach. Die Oberkirchenbehörde zog

durch Erlass vom 27. Dezember 1875, No. 660 ihren Beitrag von

250 Gulden zurück und verwilligte Uber die Zeit der Amts -Ver-

weserei 170 Mark als Jahresbeitrag. Als im folgenden Jahre

Strauss als Schullehrer nach Nordstetten berufen wurde, konnte

die Stelle nicht wieder besetzt werden, wegen des Lehrermangels,

Die israelitischen Kinder wurden in die evangelische Volksschule

eingewiesen, den Religionsunterricht erteilte aushilfsweise Lehrer

Gummersheimer von Lebron-Steinsfeld.

In Eschenau war der Vorsänger Jakobi im Jahre 1850

ebenfalls genötigt, wegen der Ueberfüllung der dortigen evange-

lischen Schule, als Privatlehrer den israelitischen Schülern den

Unterricht in den weltlichen Fächern zu geben. Auch sein Nachfolger

Levi (lebt jetzt als Pensionär in Oberaltertheim, Bayern) verfuhr

so. Von Ende 1857 bis Juni 1860 war die Eschenauer Vorsänger-

stelle unbesetzt. Die israelitischen Kinder besuchten während

dieser Zeit wieder die Ortsschule, während Selz von Affaltrach

den Religionsunterricht erteilte. Vom Juni 1860 bis 28. Novem-

ber 18(>8 versah Vorsängeramtsverweser Stern, jetzt Schullehrer

in Mühringen, die Escbenauer Vorsängerstelle. Auch er wirkte

als Privatlehrer. Nach Sterns Weggang war die Stelle wieder

Jahre lang unbesetzt. Das israelitische Kirchenvorsteheramt

Eschenau wandte sich in zahlreichen Eingaben an die israelitische

Oberkirchenbehörde und an das Kgl. evangelische Konsistorium

mit der Bitte um einen Lehrer. Aber erst im Januar 1875

wurde die neuerrichtete Konfessionsschulstelle als Amtsverweserei

mit dem Kandidaten Baruch Adler aus Braunsbach besetzt.

Der Gehalt wurde auf 400 Gulden festgesetzt. Mit Fleiss und

Eifer ging Adler an seine Lehraufgabe. Schon am 21). Dezem-

ber 1875 erhielt seine Schule bei einer vom Ortsschulinspektor,

Pfarrer Schnapper vorgenommenen Prüfung das Gesamtzeugnis

„gut". (Prot. B. II, S. 178.) Auch Herr Dekan Schmoller war

laut Zuschrift vom 14. Juni 1870 mit Adlers Schule „sehr zu-

frieden". Am 12. August 1878 frägt das Kgl. Konsistorium bei

dem Dekanate Weinsberg an, ob nicht der Eschenauer Lehrer

ohne Ersatz abberufen werden könne, und das Dekanat ant-

wortete, es bleibe nichts anderes übrig, als die israelitischen

ur
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Kinder wieder der evangelischen Schule zuzuweisen. Gleich-

zeitig Hess Herr Dekan Schmoller, am 18. August 1878, durch

den Ortsschulinspektor, Pfarrer Krauss bei dem israelitischen

Kirchenvorsteheramte Eschenau anfragen, ob dasselbe in eine

Auflösung seiner Konfessionsschule willige, und ob in diesem Falle

Zuteilung der israelitischen Schüler zur Volksschule Eschenau, oder

Vereinigung mit Affaltrach gewünscht werde. Unterm 2*2. August

erklärte das Kirchenvorsteheramt, es habe keinen anderen Wunsch,

als den der Fortdauer seiner Schulstelle. Diese Erklärung konnte

jedoch nicht verhindern, dass schon im November 1878 Adler

abberufen und die Kinder der evangelischen Schule zugewiesen

wurden. An eine Vereinigung mit Affaltrach konnte nicht gedacht

werden, weil Affaltrach selbst seit 1870 unbesetzt war. Beide

Kirchenvorsteherämter petitionierten nun gemeinschaftlich um
einen Lehrer. Es hatten sich am Ende der siebziger Jahre

wieder mehrere jüdische Jünglinge dem Lehrerberufe zugewandt.

Deshalb waren die Aussichten für die Bittsteller günstig. Am
22. Januar 1880 übernahm denn auch Kandidat Uhlmann die

Eschenauer Schul- und Vorsängeramtsverwescrei. Die israelitischen

Kirchengemeinden Affaltrach und Eschenau schlössen sich durch

Vertrag vom 15. Februar 1880 zu einer Schulgemeinde zusammen.

Der Sitz der Schulstelle war in Eschenau. Der Lehrer hatte ab-

wechselungsweise einen Monat lang in Affaltrach und einen Monat

lang in Eschenau Schule zu halten. Die Schule war also eine

Wanderschule. Auch mit dem Gottesdienst sollte es ähnlich ge-

halten werden und zwar sollte der Vorsänger abwechslungsweise

je einen Sabbath in Eschenau, den anderen in Affaltrach amtieren.

Der Gehalt für den Lehrer—Vorsänger— Amtsverweser wurde auf

800 Mark festgesetzt und je zur Hälfte von den beiden Teilgemeinden

aufgebracht. Der Staatsbeitrag von 171 Mark fiel zu gleichen

Teilen in die Kirchengemeindeptlegen der beiden Gemeinden. Das
Kgl. evangelische Konsistorium und die Kgl. israelitische Ober-

kirchenbehörde genehmigten diesen Vertrag.

Auf den Amtsverweser Uhlmann folgte im April 1882 Amts-

verweser Rosenberger. Die genaue Einhaltung des obenerwähnten

Vertrags machte Schwierigkeiten. Es enstand Eifersucht zwischen

den Teilgemeinden. Affaltrach empfand es als Zurücksetzung,

dass in Eschenau der Sitz der Schulstelle sein sollte, während

es vier Fünftel der Schulkinder stellte, ein neues, geräumiges

Schulliaus besass, wogegen das Eschenauer Schulziminer nieder,

finster und rauchig war. Unter solchen Umständen wollte
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Affaltrach einen eigenen Lehrer haben und den Vertrag mit

Eschenau lösen. Die Vorsteher wurden im April 1887 beim

Bezirksschulinspektorate persönlich vorstellig. Als aber am
15. Mai desselben Jahres Amtsverweser Rosenberger als Stell-

vertreter nach Freudenthal versetzt und sein Nachfolger, Kandidat

Spatz aus Freudenthal, wieder nach Eschenau berufen wurde,

da brach den Affaltrachern vollends die Geduld. Sie hatten sich

geeinigt, von der Behörde den Lehrer zu ertrotzen. Als Mittel

hiezu bedienten sie sich des Schulstreiks. Am Morgen des

16. Mai 1887 erschienen die israelitischen Kinder von Affaltrach

nicht in der Schule. Lehrer Spatz, der auch zum Vorsänger-

amtsverweser für beide Gemeinden ernannt worden war, entbot

die israelitischen Kirchenvorsteher von Affaltrach zu einer

Sitzung. Diese erklärten jedoch, sie kämen nicht zur Sitzung^

da sie den Lehrer und Vorsänger von Eschenau nicht als den

ihrigen anerkennen würden. Spatz wurde hierüber am Nach-

mittag des 17. Mai persönlich beim Kgl. Oberamte vorstellig

und überbrachte gleichzeitig dem Kgl. Bezirksschulinspektorate

ein Schreiben des Ortsschulinspektorats Eschenau. Das Kgl.

Oberamt verfügte die zwangsweise Einführung des Vorsängers

in sein Affaltracher Amt und drohte den ungehorsamen Vor-

stehern mit Strafen. Das Bezirksschulinspektorat Hess den

israelitischen Eltern in Affaltrach eröffnen, dass ihr Thun un-

gesetzlich und strafbar sei und forderte dieselben auf, sich zu

fügen und ihre Ansprüche auf gesetzlichem Wege geltend zu

machen. Das half. Am 21. Mai traten die Kirchen vorsteher-

ämter Affaltrach und Eschenau zum Friedensschluss und zur

Ausarbeitung eines revidierten Vertrags zusammen. Der Sitz der

Stelle wurde hiebei nach Affaltrach verlogt. Zwei Monate lang

sollte die Schule in Affaltrach und einen Monat lan? in Eschenau

gehalten werden. Der Beitrag Eschenaus zur Besoldung sollte

ein Drittel derselben betragen, während der Staatsbeitrag auch

ferner hälftig geteilt werden sollte. Dieser Vertrag wurde am
(5. Juni 1887 von der israelitischen Oberkirchenbehörde, am
14. Juli vom evangelischen Konsistorium genehmigt.

Bis anfangs 1890 war jetzt Ruhe. Auf einmal gefiel auch

das neue Verhältnis beiden Teilen nicht mehr. Affaltrach ver-

langte, die Wanderschule müsse aufgehoben werden. Eschenau

war dagegen, ja es kündigte den Vertrag und schickte sich an,

seine Kinder in die dortige evangelische Volksschule zu senden.

Gleichzeitig wünschte Eschenau, der Affaltracher Lehrer solle
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nach wie vor Vorsänger für Eschenau bleiben und als solcher

dort den Religionsunterricht erteilen. Damit war aber die

israelitische Ober-Kirchenbehörde nicht einverstanden. In einem

Erlass vom 10. März 1890, No. 50. führte sie aus, sie werde

Eschenau, falls es weitere Schwierigkeiten mache, als Gemeinde

auflösen und die dortigen Israeliten der Gemeinde Affaltrach

zuteilen. Das machte Eschenau gefügig. Es kam ein neuer

Vertrag zu Stande. Derselbe ist nur von einer der beiden Ober-

aufsichtsbehörden kündbar und setzt fest: Beide Gemeinden

bilden eine Schulgemeinde, Sitz der Schulstelle ist dauernd

Affaltrach, die Wanderschule hört auf, die Eschenauer Schul-

kinder besuchen dauernd in Affaltrach die Schule; Gottesdienst

hält der Vorsänger nur in Affaltrach, seinem Ermessen ist es

anheimgestellt, in gewissen Fällen auch in Eschenau Gottesdienst

abzuhalten; zu den Schulkosten entrichtet Eschenau nur noch

130 Mark pro Jahr. Die Oberkirchenbehörde erhöhte ihren Bei-

trag auf 320 Mark und genehmigte am 28. April 18110 vor-

stehende Abmachungen.

Nun war nur noch ein Schritt zu machen: die Sicherung

der errungenen Vorteile durch Errichtung der definitiven Schul-

und Vorsängerstelle. An der Gemeinde und Schule war nun so

lange herumorganisiert worden, dass jetzt vor allem Ruhe zu

einer stetigen Entwicklung nötig war. Dem stand die Aussicht

auf häufigen Lehrerwechsel entgegen. Die definitive Wieder-

besetzung war auch ein Akt der Gerechtigkeit, In den achtziger

Jahren hatten sich wieder zahlreiche jüdische Jünglinge dem
Lehrerstande gewidmet. Der Lehrermangel hatte, aufgehört.

Die Schulstellen, wie auch die Vorsängerstellen waren nach und

nach mit jungen Kräften besetzt worden. Leider aber waren

die wenigsten Stellen wieder definitiv gemacht worden, so dass

1803 achtundvierzig Prozent aller isrealitischen Lehrerstellen

provisorisch besetzt und verschiedene Amtsverweser dreissig und

mehr Jahre alt waren. Aus allen diesen Gründen stellte Spatz

in einer Sitzung des israelitischen Kirchenvorsteheramts im

Juli 1893 den Antrag, derselbe solle eine definitive Wieder-

besetzung seiner Stelle erbitten, zugleich konnte er in sichere

Aussicht stellen, dass die Kgl. Oentralkirchenkasse die Mehr-

kosten tragen werde. Das Kirchenvorsteheramt stand einer

definitiven Wiederbesetzung im Grunde genommen feindlich

gegenüber. WT

ar doch das Regiment in der Hand eines im Dienst

geübten und erprobten Vorsängers von den Laienmitgliedern ge-

fürchtet, während die Macht dieser Herren und ihr Einfluss mit
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der Jugend des Vorsitzenden wachsen musste. Doch wurde be-

schlossen, bei der Oberkirchenbehörde anzufragen, ob sie that-

sächlich geneigt sei. die entstehenden Mehrkosten zu tragen.

Dies wurde durch Erlass vom 28. August 1893, No. 438, auch

zugesagt. Lehrer Spatz legte nun dem Kgl. evangelischen

Konsistorium die Bitte um definitive Wiederbesetzung der er-

ledigten Schulstelle vor. Letzteres beauftragte durch Erlass

vom 6. September 1893 die israelitische Ortssehulbehörde zur

Aeusserung über das Gesuch des Amtsverwesers. Eine Sitzung

der Ortsschulbehörde zur Erledigung dieser Angelegenheit wurde

am 15. September 1893 unter Vorsitz des Herrn Pfarrverwesers

Mezger abgehalten. Die israelitischen Kirchenvorsteher als

Schulräte erklärten nach eingehender Beratung: „Wir haben gegen

die definitive Besetzung unserer Schulstelle nichts von Belang vor-

zubringen." Durch Erlass vom 15. Oktober 1893, No. 23 347,

beauftragte das Konsistorium hierauf das Kirchenvorsteheramt

zur Beschlussfassung Uber die Kompetenz der Stelle und darüber,

wie und von wem der Gehalt aufgebracht werde. Nachdem das

Kirchenvorsteheramt die nötigen Beschlüsse eingesandt, auch

Über die Instandsetzung der Amtswohnung berichtet hatte, wurde

auf Antrag der israelitischen Oberkirchenbehörde von dem Kgl.

evangelischen Konsistorium am 5. Januar 1894 die Schul- und

Vorsängerstelle, dem Amtsverweser Spatz übertragen.

Während der ganzen Zeit des Bestands einer israelitischen

Volksschule in Affaltrach standen die Lehrer dieser Schule im

besten und schönsten Einvernehmen mit ihren Vorgesetzten im

Schulamte, den jeweiligen hiesigen evangelischen Geistlichen.

Nicht eine einzige Klage ist uns urkundlich erhalten, dagegen

sprechen zahlreiche Anerkennungen aus, dass jene Herren stets

Förderer auch der israelitischen Schule und ihrer Lehrer waren.

Zuletzt noch einige Worte über die äussere und innere

Organisation der Schule. Bezüglich erstem* sind Bestimmungen

über den Eintritt ins Schulzimmer, sowie Uber den Austritt aus

demselben vom Lehrer als feststehende Schulgesetze gegeben.

Das Aufwärteramt, welches in Herbeischaffung von Wasser,

Kreide. Schwamm, Reinigung der Tafeln, Lüftung des Zimmers

und in ähnlichen Verrichtungen besteht und das von den Schülern

der oberen Abteilung versehen wird, wechselt wöchentlich. Dabei

werden die vielfach verzogenen Kinder zu strammem Gehorsam,

und zu peinlicher Pünktlichkeit angehalten. Nachlässige haben den

Dienst während einer weiteren Woche zu versehen. Für die
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Notierung der Hausaufgaben wird ein Aufschreiber auf je einen

Monat ernannt. Derselbe hat genau Buch zu führen und das-

selbe jeden .Morgen vorzulegen. Gleichzeitig hat er auch die

Fehlenden, sowie den etwaigen Grund des Fehlens zu melden,

worauf der Eintrag ins Ableseregister erfolgt. Es braucht wohl

nicht hervorgehoben werden, dass auch das Schulwochenbuch

pünktlich geführt wird. Auch ein Individuenheft ist angelegt. Nach

J. Trüpers Muster (vergl. die Monatsschrift: „Die Kinderfehler",

Zeitschrift für pädagogische Pathologie und Therapie) wird beim

Schuleintritt von jedem Kinde eine Beschreibung der Abstammung,

der körperlichen und geistigen Entwicklung gefertigt. Psycho-

logisch oder allgemein pädagogisch wichtige Erscheinungen der

körperlichen, geistigen und sittlichen Weiterbildung werden

während des Verlaufs der Schulzeit eingetragen, und am Ende

derselben wird von jedem Schüler ein Charakterbild gefertigt.

Bei der kleinen Schülerzahl, welche das Individualisieren so sehr

erleichtert, kann man sich damit eher befassen als in überfüllten

Klassen.

Mit Gebet wird jeder Schultag begonnen und mit Gebet

wieder beendigt,

In Hinsicht auf die innere Organisation ist ja dem einzelnen

Lehrer nur ein kleiner Spielraum zur Bethätigung seiner eigenen

Ansichten gegeben. Der Normallehrplan für die württembergischen

Volksschulen ist das Gerippe der inneren Organisation. In einigen

Fächern: in den Realien, im Rechnen und im Aufsatz wird jedoch

das der einklassigen Schule gesteckte Ziel überschritten.

Die Schule ist einklassig und unterrichtet sowohl Knaben
als Mädchen vom 7.— 14. Lebensjahre. Die Schüler sind den

Anordnungen des Normallehrplans entsprechend in drei Ab-
teilungen eingeteilt: Oberabteilung (IV und III), mit Schülern

des 4.—7. Schuljahrs; Mittelabteilung (II), mit Schülern des 2.

und 3. Schuljahrs und Unterabteilung (Ii, mit Schülern des

1. Schuljahrs.

Dem Stundenplan ist Beil. VI des Normallehrplans zu

Grunde gelegt. Bei 80 Wochenstunden erhält Abteilung IV und

III 80 Stunden und zwar 17Vs unmittelbaren, 12 Va Stunden

mittelbaren, Abteilung II 30 Stunden und zwar HVa unmittel-

baren, 18 1
2 mittelbaren, Abteilung 1 21 Stunden und zwar

{
.) Stunden unmittelbaren, 12 Stunden mittelbaren Unterricht.

Ueber die Verteilung der Schulstunden auf die einzelnen

Fächer giebt nachstehendes Schema Aul'schluss:
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Geschäftlicher Teil.

Bericht

über den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Veröffent-

lichungen der Gesellschaft und über die Thätigkeit der Gruppen.

Gegeben auf der VII. ordentlichen Generalversammlung am 2. Mal 1900.
')

Von Prof. Dr. K. Kehrbach, erstem Schriftführer der Gesellschaft.

In der letzten ordentlichen Generalversammlung, am 17. Mai vorigen

Jahres, konnte ich von dem stetigen Fortschreiten einer Arbeit über

„Die evangelischen Katechismusversuche vor Luthers Enchi-

ridion* berichten. Das Werk wird in drei Teilen erscheinen. Diese

Arbeit war im Jahre 1883 von Prof. Dr. Kawerau (damals noch in

Magdeburg, jetzt in Breslau) übernommen worden. Wegen dringlicher

anderweitiger Verpflichtungen war er leider verhindert, das Werk fort-

zusetzen und zum Abschluss zu bringen. Mit seiner Unterstützung und

unter Benutzung seiner Vorarbeiten hatte darauf sein Schüler, Pastor

Ferd. Gohrs, die Arbeit übernommen. Der erste Band ist bereits ver-

öffentlicht, der zweite befindet sich im Druck, der dritte kann in der

ersten Hälfte des Etatsjahres fertig gestellt werden.

In Würdigung ihrer pädagogischen Bedeutung hatte bereits mein

Plan der Monumenta eine Edition von Katechismen ins Auge gefasst,

und zwar A\ar diese im weitesten Umfange gedacht. Sowohl katholische

als evangelische katechetische Werke sollten Berücksichtigung finden.

Das hier genannte Wrerk soll der Anfang eines Corpus catecheticum der

evangelischen Kirche sein.

Ueber den pädagogischen Wert einer Untersuchung über die

religiöse Unterweisung der Jugend in vergangenen Zeiten kann kein

Zweifel bestehen. Aber auch für den Kirchenhistoriker sind die Kate-

chismen wichtige Dokumente. „Ihre Geschichte ist eine notwendige

Ergänzung der Dogmengeschichte und der (Jesehichte der Theologie.

') Ueber den Verlauf dieser Generalversammlung s. Mitt. X. Jg., (1900)

Heft 2, 8. 147—148.
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Meist beschäftigen sich diese nur mit den religiösen Anschauungen in

den Kreisen der Gelehrten. In den Katechismen aber haben wir die

religiöse Nahrung des Volkes: sie können uns zeigen, inwieweit die

Lehrmeinungen der Theologen in die Gemeinde hineingetragen und im

Jugendunterricht behandelt worden sind."

Die Werke über Kirchengeschichte haben bisher aber die Kate-

chismen recht stiefmütterlich behandelt und erst neuerdings ist ein regeres

Interesse dafür erwacht. So darf man hoffen, dass die hier dargebotene

wissenschaftlich-kritische Ausgabe der Anfänge einer Institution von so

weittragendem Einfluss auch für ausserhalb der geschichtlich -päda-

gogischen Forschung Stehende mannigfache Anziehungspunkte enthält.

Das Werk des Pastor Gohrs umfasst die in den Jahren 1522—1529

entstandenen Katechismen, reicht also bis zu dem Zeitpunkte, da in

Luthers Enchiridion (unter dem der im Frühling des letztgenannten

Jahres erschienene Kleine Katechismus zu verstehen ist), ein monu-

mentaler Merkstein der Entwicklung gesetzt wurde.

Nach dem von Prof. Kawerau zuerst aufgestellten Prinzip gehörten

in die hier zu berücksichtigende Katechismuslitteratur .alle die Schriften,

die im religiösen Jugendunterricht der ersten Reformationszeit sicher

oder doch mit grösster Wahrscheinlichkeit gebraucht worden sind, auch

wenn sie nicht den bestimmten Katechismusston" (10 Gebote, Glauben,

Vaterunser und ev. die Sakramente) behandeln". Nur in einigen wenigen

Fällen ist über diesen Kreis hinausgegangen, wodurch aber die Be-

rechtigung des Titels „Die evangelischen Katechismusversuche" nicht

erschüttert wird. Vor allem sind auch die Schullesebücher, die

lateinischen wie die deutschen, welche religiöse Stoffe behandeln, berück-

sichtigt worden, da ja die Grenze zwischen ihnen und den eigentlichen

Katechismen — nach Kaweraus Worten — eine fliessende ist. Als berechtigt

wird gewiss das Prinzip anerkannt werden, wonach die für die Er-

wachsenen bestimmten Schriften, auch wenn sie Katechismusstücke be-

handeln, ausgeschlossen sind. Während der fertig vorliegende erste Band

(MGP. XX) die Jahre 1522—1521) umfasst, werden die Jahre 1527—1520

mit ihrer reicheren Katechismuslitteratur die beiden nächsten Bände füllen,

wobei in der Regel die chronologische Reihenfolge innegehalten wird.

Nur dadurch, dass der zweite Band des Cohrs'schen Werkes noch

mit in das Etatsjahr 18iW); liK!K) eingerechnet wurde, obwohl er noch

nicht gänzlich vollendet vorlag, konnte eben dieses Etatsjahr seitens

der Redaktion mit drei Bänden der Monumenta abgeschlossen werden:

Die Krziehungsgeschiehte der pfälzischen Linie des Wittels-

bachischen Regentenhauses von Gymnasialrektor Prof. Dr. Schmidt
in Ludwigshafen a. Rh., über die schon in der letzten Generalversammlung

nach dem Manuskript berichtet werden konnte, und die beiden Bände

der Katechismen-Ausgabe.

Es ist vom Vorstande der Gesellschaft, in Beachtung höherer
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Wünsche, der Grundsatz aufgestellt worden, dass alljährlich drei

Monumentabände zur Ausgabe gelangen sollen.

Obwohl die Herstellung von jährlich drei Monumentabänden nicht

zu den Unmöglichkeiten gehört so können doch Verhältnisse eintreten,

die eine Erfüllung dieser Bedingung unmöglich machen. Man muss sich

vergegenwärtigen, auf welche Weise Arbeiten, wie sie die Gesellschaft

innerhalb der MGP. erscheinen lässt, zu entstehen pflegen. Als wesent-

lieh Quellenwiedergaben sind die Monumenta-Arbeiten doch gänzlich ab-

hängig von dem Befunde des urkundlichen Materials. Dieses aber muss

meistens, da es über ein weites Gebiet hin in Archiven und Bibliotheken

aufbewahrt wird, zusammengetragen werden, eine Arbeit, die bei der so

häufig anzutreffenden mangelhaften Ordnung der Archive oft mit grossem

Zeitverluste und auch mit Enttäuschungen verknüpft ist.

Nicht selten wird der Autor durch die Beschaffenheit des vor-

handenen Stoffes genötigt sein, früher gefasste Dispositionen zu ändern,

den zugesagten Termin eines Abschlusses der Arbeit weiter hinaus-

zuschieben, wenn nicht gar der Fall eintritt, dass er nach jahrelangen

Bemühungen auf eine Weiterführung der Vorarbeiten verzichten muss,

weil ihre Resultate für die Herstellung eines Monumentabandes zu un-

genügend sein würden. Diese üblen Erfahrungen sind — wie allgemein

bekannt — das drohende Schicksal jedes Quellenforschers.

Wenn wir im verflossenen Jahre drei Bände liefern konnten, so

hatte das seinen Grund in dem Umstände, dass diese Werke schon vor

langer Zeit in Angriff genommen waren.

Hätte ich den vor einigen Jahren von ministerioller Seite an mich

gerichteten Wunsch erfüllen können: alle für die Monumenta in Vor-

bereitung befindlichen Werke zu sistieren und mich von den Ver-

pflichtungen, die ich den Autoren gegenüber übernommen hatte, ent-

binden zu lassen, so wären wir nicht in der Lage gewesen, im ver-

gangenen, in diesem und in den nächsten Jahren überhaupt nur einen

Band erscheinen zu lassen. Das Werk über die Wittelsbacher bean-

spruchte zu seiner Abfassung einen Zeitraum von neun Jahren, das

über die Katechismusversuche einen Zeitraum von siebzehn Jahren. Fast

alle Werke, die innerhalb der Monumenta in den nächsten fünf bis sechs

Jahren erscheinen werden, sind schon seit langer Zeit vorbereitet und

konnten nur begonnen werden, weil ich die kontraktliche Verpflichtung

für ihre Drucklegung übernahm.

Die Schwierigkeiten, welche sich einer in regelmässigen Abständen

zu erfolgenden Ausgabe von Quellenschriften entgegenstellen, sind übrigens

auch durch die Subvention, nicht völlig behoben.

Eine Anzahl von Werken kann schon jetzt nicht weiter geführt

werden, weil die Mittel fehlen, um die Vorarbeiten zu beginnen oder

in Fluss zu halten. Da alle diese Werke zunächst die Sammlung
vielfach zerstreuten urkundlichen Materials bedingen, das häutig
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an Ort jund Stelle eingesehen werden muss, so wären vor allem für

die notwendigen Reisen Mittel zu beschaffen: ebenso für die oft ganz

erheblichen baren Auslagen für Abschriften, Portis etc.

So lange die Gesellschaft selbst nicht, in der Lage ist, auf Grund

dauernd gewordener Subventionen die Verpflichtungen der Drucklegung

den Autoren gegenüber zu übernehmen, ist, wenn Mitarbeiter gewonnen

werden sollen, kein anderes Mittel zu sehen, als dass irgend jemand

persönlich auch fernerhin die moralische und geschäftliche Verpflichtung

gegen die Autoren auf sich nimmt. Und so habe ich dies bis auf

weiteres bei den neu in Angriff genommenen Arbeiten gethan.

Zu diesen Werken gehören innerhalb der Abteilung der Schul-

ordnungen zunächst die Edition der Badischen und Hessischen
Schulordnungen. Die ersteren zu bearbeiten hatte Prof. Dr. Funk
in Karlsruhe in den achtziger Jahren übernommen. Da die von der

historischen Kommission in Baden in Angriff genommene Ordnung der

badischen Archive damals eben erst begonnen hatte, so konnte der Fortr

gang der Vorarbeiten kein stetiger sein, obwohl ich samtliche Pfleg-

schaften der historischen Kommission in Baden gebeten hatte, die bei

der Kepertorisierung der verschiedenartigen Gemeinde- und Adels-Archive

aufgefundenen pädagogischen Bestandteile mir zur Verfügung zu stellen.

An die Stelle Funks ist später der Archivar Dr. Brunner vom Haupt-

und Staatsarchiv in Karlsruhe getreten. Da die grossen Vorarbeiten der

Pflegschaften in der Hauptsache erledigt sind, da ferner der Chef des

Haupt- und Staatsarchives in Karlsruhe, Geheimrat Dr. v. Weech, ein

alter Fönlerer und Gönner unserer Bestrebungen, seine Hilfe zugesagt

hat, steht zu erwarten, dass der erste Band im Laufe dieses Jahres im

Manuskript abgeschlossen wird. Der Editor hofft bis zum ersten August

seine Arbeit einsenden zu können. Die Bearbeitung der Schul-
ordnungen des Grossherzogtums Hessen hat auf Anregung des

Geheimrats Prof. Dr. Nodnagel, des Vorsitzenden der Gruppe Hessen, ein

junger Geistlicher, Dr. lic. Diehl in Hirschhorn a. N., übernommen.

Diehl hat mehrfach schon Proben seiner Geschicklichkeit in der Heraus-

gabe von Arbeiten, die sich auf hessische Schul- und Kirchengeschichte

beziehen, gegeben.

Sehr erfreulich ist dabei, dass sowohl das hessische Konsistorium,

als auch das hessische Ministerium auf unsere Bitten den genannten

Herrn in seinem Berufe so gestellt hat, dass er reichliche Müsse für die

Arbeit vom 1. April ab bekommen hat. Die grösste Schwierigkeit besteht

auch hier, wie vielfach bei der Ausgabe der territorialen Schulordnungen

in der Begrenzung des Stoffes. Die Beantwortung der Frage, welche

Territorien für uns unter den Begriff Grossherzogtum Hessen fallen

sollen, ist bei den zahlreichen territorialen Verschiebungen ungemein

schwierig zu beantworten. Eine Konferenz des Autors mit den Dann-

städter Kuratorialmitgliedern, die ich gebeten hatte, in diesem Punkte
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Diehl behilflich zu sein, hat zu einem festen Resultate noch nicht ge-

führt. Ein solches wird wohl erst erreicht werden können, wenn Diehl

das gesamte Rohmaterial gesammelt und gesichtet hat. Wir werden

dann, um Kollisionen mit analogen Arbeiten, die sich auf Hessen-Cassel,

die Kheinprovinz, das Mainzer Bistum erstrecken, die Abgrenzung des

Stoffes vornehmen. Im Laufe des Jahres 1901 hofft Diehl das Manu-

skript zum ersten Band einreichen zu können. Nach einer Vergloichung

mit den Braunschweiger Schulordnungen ist Diehl schon jetzt der Meinung,

dass die Hessische Schulgeschichte reicher ist, als die Braunschweigische,

wenigstens im IG. Jahrhundert: sie sei auch insofern leichter zu be-

arbeiten, als die Hauptschulen, die zwei Pädagogien, eine ganz eigene

Entwicklung durchmachten, die andern Schulen aber (wenigstens hin-

sichtlich der Schulordnungen) ihre Eigenart bereits im 10. Jahrhundert

zeigten.

Es wird also diese Ausgabe, was von der Ausgabe der Badischen

Schulordnungen auch gesagt werden muss, Eigenschaften in der Ent-

wicklung des deutschen Schulwesens aufdecken, die in den bisherigen

Monumenta- Ausgaben der Schulordnungen, den Siebenbürgischen und

Braunschweigischen, nicht vorhanden waren.

Von den Monumentabänden, die nach dem Plaue der MGP. zu der

Abteilung der Schulbücher gerechnet werden können, wird die Ge-
schichte des geographischen Unterrichts in der Zeit des

Humanismus und der Reformation von Prof. Dr. Votsch in

Magdeburg vielleicht zuerst vollendet sein.

In seinem letzten Briefe, welchen mir der Verfasser vor kurzem

geschrieben, bittet er auch um die Entscheidung über die geographischen

"Werke der genannten Zeit, die ganz oder teilweise herangezogen werden

sollen. Da hierbei ausser dem pädagogischen auch der fachwissenschaft-

liche Wert der von mir im Plane der MGP. verzeichneten geographischen

Lehrbücher zu bestimmen ist, so werde ich mich wiederum, wie beim

Beginn der Arbeit, mit einigen hervorragenden, mit der Geschichte ihrer

Wissenschaft vertrauten Fachgelehrten in Verbindung setzen. Ich bin

zweifelhaft geworden, ob Coehläus und Neander, die der Bearbeiter in Ge-

mässheit früherer Verabredung bereits textlich bearbeitet hat, und Hontems,

den er noch bearbeiten will, in extenso dargeboteu werden sollen. Alle drei

Autoren sind mit ihren Werken auf den Bibliotheken doch noch zahl-

reicher vertreten, als Anfangs der SO er Jahre von den Fachgelehrten

und mir angenommen wurde. Wahrscheinlich werden Beschreibungen

und charakteristische Auszüge nebst Reproduktion der geographischen

Karten genügen. Im Laufe des nächsten Jahres könnte ein Teil der

Arbeit zum Druck befördert werden für den Fall, dass dem Verfasser

die nötigen Mittel zu einigen notwendig werdenden Reisen zur Ver-

fügung gestellt werden.

Die von Prof. Dr. Reifferscheid übernommene Ausgabe der
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deutschen Grammatiken des 16. Jahrhunderts soll jetzt, nachdem

inzwischen durch ein anderes Unternehmen diese Grammatiken von rein

fachwissenschaftlichem Standpunkte aus, wenn auch nicht immer genügend,

herausgegeben worden sind, erweitert werden, indem die lateinischen

Grammatiken, denen die deutschen genau nachgebildet sind, mit heran-

gezogen werden und die Zeit nicht auf das 16. Jahrhundert beschränkt

bleiben, sondern das ganze Mittelalter berücksichtig werden soll. Den Um-
fang des Werkes berechnet Reifferscheid auf ca. 3 Bände. Einen genauen

Zeitpunkt der Ablieferung anzugeben, ist Reifferscheid zur Zeit nicht in

der Lage, dagegen setzt er voraus, dass er für die umfangreichen Reisen,

die er dann in der nächsten Zeit beginnen würde, Reisegelder und Diäten

erhalten werde. Für einen späteren Termin hat Reifferscheid noch eine

andere Arbeit angekündigt, nämlich „Beiträge zur Geschichte des Schul-

und Bildungswesens während des Altertums", wobei er besonders auf

den Unterricht in der „ästhetischen Technik" kommen will, ein Kapitel,

auf das er in seiner Eröffnungsrede bei der Gründung unserer Gesell-

schaft im Jahre 18!HJ hinwies.

Verhandlungen sind ferner eingeleitet worden mit Prof. Dr. Stengel

in Greifswald, wegen Arbeiten zur Geschichte des französischen

Unterrichts im Anschluss au frühere Konferenzen. Stengel hat be-

reits nach der ersten Unterredung, die ich mit ihm hatte, im -Jahre 1885,

mit der Verzeichnung der bei dem Privat- und öffentlichen Unterricht

früher gebrauchten französischen Lehrbücher begonnen und auch teil-

weise seine Resultate veröffentlicht.

Die ungemein schwierige Ausgabe der im Unterricht nachweislich

benutzten Arles dictaminis des Mittel alt ers wird Dr. Goldmann,
nachdem die Vorarbeiten mehrere Jahre geruht haben, von neuem in

Angriff nehmen.

Innerhalb der Abteilungen III und IV, l'aedagogische Mis-

cellaneen und Zusammenfassende Darstellungen ist in erster Reihe

zu erwähnen das Werk über Erasmus v. Rotterdam von Prof. Dr.

Ludwig Geiger. Es war ursprünglich, wie Sie aus der Beilage des

Planes der Monumenta vom Jahre 1883 ersehen werden, von Prof. Dr.

A. Horawitz in Wien übernommen worden, und wurde nach dessen

Tode von Prof. Hartfelder in Heidelberg, der damit ein Seitenstück

zu seinem Melanchthon-Band schaffen wollte, und nach dessen Tode von

Prof. Dr. L. Geiger fortgesetzt. Geiger hat Hartfelders hinterlassen«

Manuskript der Witwe abgekauft, Das Werk wird wahrscheinlich zwei

Bände umfassen. Den 1. Band gedenkt der Verfasser, nachdem er zu

diesem Zweck eine längere Studienreise nach Belgien, England, Holland,

Frankreich unternommen hat, im Jahre PJ03 im Manuskript fertig ge-

stellt zu haben. Er setzt dabei allerdings voraus, dass unsere Gesell-

schaft ihm für diese Reisen die nötigen Mittel verwilligt und durch

Vertrag seine übrigen Bedingungen erfüllt.

Digitized by Google



292 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehungs- u. Schulwesen. X.

Prof. Dr. Holstein hatte ein Werk über Wimpheling über-

nommen, meint aber jetzt, dass es besser sei, die Ausgabe zu unter-

lassen, da Wimpheling wie auch andere Humanisten in den verschiedenen

Ausgaben pädagogischer Klassiker bereits ausgiebig behandelt worden

sei. Dagegen arbeitet der Kapuzinerpater Eberle. einer Anregung des

Prof. Dr. Krallinger folgend, mit gutem Erfolg an einem Werke über

„Erziehung und Unterrieht im K apuzinerorden". Der erste

Band des vor vielen Jahren bereits begonnenen Werkes Ueber die

Erziehungsgeschichte der Prinzen und Prinzessinnen aus

dem Hohenzollernhause hätte schon vor langer Zeit fertig gestellt

werden können, wenn der Herausgeber, Prof. Dr. Wagner, hier, den

zu einer letzten Studienreise notwendig gewordenen Urlaub erhalten

haben würde.

Prof. Dr. Kvaesala in Dorpat will seine Arbeit über die Mit-

arbeiter des Comenius bis 1908 fertig stellen, wenn ihm für eine

nochmalige längere Studienreise ins Ausland von der Gesellschaft eine

Subvention zu teil wird.

Wie Sie wissen, ist in dem Plane der MGP. auch die Herein-

beziehung der Schulencyklopädieen des Mittelalters vorgesehen.

Dieses Gebiet ist vielleicht noch mehr als manches andere, das wir be-

arbeiten, für viele eine terra incognita. Verhandlungen über ein Werk,

das die Schulencyklopädieen behandeln soll, sind mit Prof. Dr. Kappes
in Münster angeknüpft worden.

Nach dem Plane der Monumenta war auch die Herausgabe der

Schulkomödien beabsichtigt, und es war bereits 18SM mitgeteilt

worden, dass Dr. Franke in Weimar, der mir durch sein Werk über

Terenz und die Schulkomödie bekannt geworden war, eine Anzahl

charakteristischer Schulkomödien der verschiedenen Gattungen heraus-

geben wollte. Ebenso wollte der Jesuitenpater Pacht ler eine Ausgabe

jesuitischer Schulkomödien edieren. Leider waren die Schwierig-

keiten, diese Werke auszuführen, so gross, dass wir darauf verzichten

mussten. Auf Grund neuerer Verhandlungen mit einigen Gelehrten, die

die Schulkomödie zu ihrem Studium gemacht haben
,

bringe ich in

Vorschlag, zunächst an die Herstellung einer Bibliographie der

Schulkomödien zu gehen. Diese Arbeit kann natürlich nur unter

der Voraussetzung einer Mitwirkung vieler geleistet werden. Wir haben

uns gedacht, an sämtliche Schulen Deutschlands, Oesterreichs und der

Schweiz eine bezügliche Bitte um Unterstützung ergehen zu lassen.

Es wird sich dann sicher in jedem Lehrerkollegiuni einer finden, der

ein Verzeichnis der in der Schulbibliothek und im Schularchive vor-

handenen Schulkomödien anfertigen und damit zugleich einen wertvollen

Beitrag zur Geschichte seiner Anstalt darbieten wird. Diese Verzeich-

nisse müssen dann, nach den einzelnen Landosteilen und Schulen ge-

ordnet, ediert und mit zulänglichen Namen- und Sachregistern versehen
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werden. Auf Grund dieser Bibliographie, die ausser für die Geschichte

des Erziehungs- und Unterrichtswesens für die Litteraturgeschichte (be-

sonders die Geschichte des deutschen Schauspiels), für Dogmatik, Kirchen-

geschichte etc. grosse Bedeutung haben würde, könnte dann vielleicht

an einige Einzel -Editionen charakteristischer Schulkomödieu gedacht

werden. Darüber aber können viele Jahre vergehen. Inzwischen soll

al»er ein Monumenta-Band bearbeitet werden über die Bella gramma-
ticalia. die teilweise zu den Schulkomödien gerechnet werden können

und in engster Beziehung zur Geschichte des Unterrichts stehen. Wie
im kirchlichen Schauspiele des Mittelalters die dogmatischen Begriffe

personifiziert wurden, wie der Kampf der Tugenden mit den Lastern

leiblich dargestellt wurde, so wurden in dem Bellum grammaticale die

grammatischen Begriffe personifiziert mit dem Zwecke, das Erlernen

der lateinischen Sprache leichter zu machen.

Prof. Dr. Johannes Holte hat sich bereit erklärt, die Arbeit

über die Bella grammaticalia für die Monumenta zu übernehmen.

Schul rat Prof. Dr. Israel in Dresden hofft, im Laufe des nächsten

Jahres die für die Monumenta übernommene, von Prof. Fechner an-

geregte Pestalozzi-Bibliographie abschliessen zu können. Obwohl

von Israel und Aron bereits Arbeiten der Pestalozzi-Bibliographie ver-

öffentlicht worden sind, muss doch für die beabsichtigte Bibliographie

von Grund auf neue Arbeit geleistet werden, da jedem verzeichneten

Titel eine kurze Inhaltsangabe des Werkes oder Aufsatzes folgen muss.

Aus den Titeln der jetzt bestehenden bibliographischen Verzeichnisse

kann in den meisten Fällen nicht auf den Inhalt ein sicherer Schluss

gezogen werden. Ein besonders krasses Beispiel teilte mir Israel selbst

vor kurzem mit. Unter Xo. 2t»J seiner Bibliographie führt er einen

Aufsatz an mit dem Titel _Pestal. - Institut" aus dem Jahre 1828.

Jetzt erst hat er den Aufsatz kennen gelernt und erfahren, dass er eine

Schilderung von Schacht enthält über das Iffertener Institut in der Zeit

von 1810 bis 1813, eine Schilderung, die ihres Gleichen sucht, sowohl

hinsichtlich der Charakteristik Pestalozzis, Niederere und Schmidts, als

auch hinsichtlich der Mitteilungen über Unterrichtsversuche in Physik,

Latein und Griechisch.

Von den Texten und Forschungen sind bisher drei Heft« er-

schienen, das vierte soll in diesen Tagen zur Ausgabe gelangen.

Der erste Band, bestehend aus zwei Heftchen, enthält „Die latei-

nischen Schülergespräche der Humanisten", herausgegeben von

Dr. A. Börner, Bibliothekar an der Paulinischen Bibliothek in Münster.

Diese Gespräche geben einen tiefeu Kinblick in den Wert schulgeschicht-

licher Studien. Da diese Dialoge zu dem Zwecke verfasst wurden, als

Unterrichtsmittel zu dienen, um den Schülern Gewandtheit im mündlichen

Gebrauch der lateinischen Sprache zu verschaffen, so nahmen sie ihre

Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Krzieh - u. Schuljfesehiolite. X 4 1900. 20
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Stolle zunächst aus dem Gebiete, welches die Schüler vor allem inter-

essierte, aus ihrer Umgebung, von ihren Beschäftigungen u. s. w. Des-

halb bieten diese Gespräche ausser dem Einblick in die damalige Methode

des lateinischen Unterrichts auch eine Fülle interessanten kulturgeschicht-

lichen Materials. Das erste Heft enthält die Gespräche vom „Manuale

scholarium bis Hegendorffinus", umfasst also die Zeit von 1480— 152»).

während das zweite „von Barlandus bis Corderius" (1524—15f>4) reicht.

Ein Namen- und Sachregister erleichtert die Benutzung.

Wenn ich im Geleitswort zum ersten Bändchen der Texte und

Forschungen hervorhob, dass unser Unternehmen mit seiner Durch-

forschung vergangener Tage mehr oder weniger auch zugleich der Weg-

weiser werden könne für Bestrebungen der Gegenwart und Zukunft,

so bietet das Werk über die Schülergespräche der Humanisten hierfür

einen sprechenden Beleg. Es hat darum mit Recht ein Kritiker des

Werkes hervorgehoben, dass, wenn die neuen Lehrpläne unserer höheren

Schulen beim Unterrichte in den neueren Sprachen ein frühzeitiges

Sprechen im Anschlüsse an Gelesenes oder Vorkommnisse und Dinge in

der nächsten Umgebung des Schülers anordnen, sie damit zu einer

Methode zurückgekehrt sind, die im lateinischen Unterricht der Huma-
nisten bereits angewandt wurde.

Als zweites Bändehen wurde zwischen diesen Schülergesprächen

und der schon längere Zeit begonnenen Arbeit (Iber die Universität

Frankfurt a. O. eine Festschrift von Prof. Dr. Dietr. Reichling

„Ueber die Reform der Domschule zu Münster 1500* einge-

schoben, zu deren Abfassung und Drucklegung das Kultusministerium

die Mittel bereit gestellt hatte. Es wird darin gezeigt, wie wenig der

bekannte Bericht Hamelmanns über diese Reform einer Kritik Stand

zu halten vermag, so dass über einen bedeutsamen Wendepunkt der

Schulgeschichte Westfalens ganz andere Meinungen Platz greifen müssen.

Wie die Dom- oder Paulinische Schule neben der Fuldaer Klosterschule

zu den ältesten Schulen Deutschlands zählt, so ist sie auch eine der

ersten Schulen, an denen die Reform im Sinne des Humanismus zur

Durchführung gelangt ist.

Erst als dritter Band kann nunmehr die bedeutsame, aber an

Schicksalen reiche Arbeit Prof. Bauchs in Breslau erscheinen. Als vor

mehreren Jahren das Manuskript dieser Arbeit einging, bestand der

Plan, mit ihr eine neue Serie der Veröffentlichungen der Gesellschaft

beginnen zu lassen, nämlich „ Beiträge zur Geschichte der Universitäten

in den Ländern deutscher Zunge". Zur Freude der beteiligten Kreise

machte sich im preussischen Kultusministerium ein grosses Interesse an

diesem Plane bemerkbar, und man hoffte auf eine Verbindung eines

schon im Ministerium geplanten grösseren, dem Universitätswesen ge-

widmeten Unternehmens mit den neu zu schaffenden universitätsgeschicht-

lichen „Beiträgen- unserer Gesellschaft. Leider hat sich der Plan des
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Ministeriums zur Zeit noch nicht ausführen lassen. Ks ist das ausser-

ordentlich zu bedauern. Mit regem Anteil wendet sich gerade gegen-

wärtig die geschichtliche Forschung dem Entstehen und Wachsen

unserer deutschen Universitäten, dem Gange der Studien, der Entwick-

lung des studentischen Lehens zu, so dass wertvolle Arbeiten auf diesem

Gebiete in den letzten Dezennien erschienen und bald weitere zu er-

warten sind. Allein alle diese Untersuchungen entbehren zum Leid-

wesen derjenigen, die sie benutzen wollen, eines Mittelpunktes, einer

Organisation, so dass sie mannigfach zerstreut, ohne einheitliche Ge-

sichtspunkte, bald hier, bald dort erscheinen. Hier hätte die Gesell-

schaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte durch eine heil-

same Systematisierung eingreifen sollen: es hätte ein Sammelbecken

geschaffen werden sollen, in dem alle einzelnen Ströme der Forschung

zusammenflössen, damit aus ihm leichter und in reicherem Masse ge-

schöpft werden {konnte.

Die Bauchsche Arbeit über die Anfänge der Universität Frank-

furt u. s. w. wird in diesen Tagen endlich erscheinen. Bauch schöpft

zum grössten Teile aus bisher ganz unbenutzten Quellen, da seit Beck-

manns Notitia Universitatis Francofurtanae nichts Wesentliches über

diese Pflegestätte der Wissenschaft erschienen ist. Kaum bekannt ist

der missglückte Versuch der Universität, anfänglich mit Wittenberg in

Konkurrenz treten zu wollen, während sie später bei Einführung der

Reformation sogar nach dem Muster von Wittenberg umgebildet wurde.

Nicht nur die dort bereits erschienenen Werke innerhalb der Texte

und Forschungen, sondern mehrfache andere Anzeichen beweisen, dass

für ein Mittelglied zwischen den Monumenten und den Mitteilungen der

Gesellschaft in der That ein Bedürfnis vorlag.

Von den „Mitteilungen" sind im Etatsjahr vier Hefte erschienen,

wovon das dritte und vierte Gruppenhefte waren (Schweiz und Thüringen')).

Ich schliesse daran einige Nachrichten über die Thätigkeit der

Gruppen im Etatsjahre.

Um zunächst mit der österreichischen zu beginnen, so kann

ich mitteilen, dass im Etatsjahr diese Gruppe zwei Publikationen hat

erscheinen lassen. Zunächst den 5. Jahresbericht und dann das 2. Heft

der Beiträge zur österreichischen Erziehungs- und Schulgeschichte. Der

.Jahresbericht enthält ausser den geschäftlichen Mitteilungen einen Nach-

ruf an Emanuel Hannak, dem ehemaligen ersten Schriftführer der öster-

reichischen Gruppe. Die Beiträge, 1 1 Bogen stark, enthalten drei Ar-

beiten, nämlich 1. von dem Benediktinerpater Friedr. Endl, Die Geschichte

des Gymnasiums der Piaristen zu Horn in Niederösterroich, 2. von Konr.

Schiffmann, eine Abhandlung über Geurg Calaminus, einen Schulmann

<los IG. Jahrhunderts in Linz. 3. vom Sektionsrat Dr. Schrauf, Zwei

österreichische Schulordnungen aus dem 17. Jahrhundert. — Der jetzige

') Mitt. Jg. IX, Heft -i und Jg. X, Heft 1.

20*
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Vorstand der Gruppe, der niederösterreichische Landesarchivar Dr. Mayer»

hofft den ersten Band der von ihm übernommenen Ausgabe der nieder-

österreichischen Schulordnungen in einigen Jahren fertig zu stellen.

Die Bayern-Gruppe hat im Etatsjahr wiederum Material ge-

sammelt zu einem Bayern-Hefte der Mitteilungen, das am 15. Mai er-

scheinen wird. Die von der Gruppe unternommene Bibliographie der

pädagogisch-historischen Litteratur Bayerns hat nicht den stetigen Fort-

gang genommen, den die drei Bearbeiter erhofft hatten.

Leider muss ich aber von einem Vorhaben der Bayern-Gruppe

berichten, das den Beifall der Generalversammlung wahrscheinlich nicht

finden wird. Die Gruppe beabsichtigt nämlich, für kleinere Arbeiten

zur Geschichte des bayerischen Unterrichts- und Erziehungswesens nach

dem Vorbild der österreichischen Gruppe eine besondere periodische

Publikation unter dem Titel „Beiträge zur bayerischen Schul- und Er-

ziehungsgeschichte" zu veranstalten, die in München erscheinen soll.

So sehr nun unsere Unternehmungen von föderalistischen Gedanken

getragen werden, wird es unsere Gesellschaft doch nicht gutheissen

können, wenn jede einzelne Gruppe mit besonderen auf ihr Land bezüg-

lichen Veröffentlichungen hervortreten will. Gewiss müssen erst Einzel-

darstellungen der Erziehungsgeschichte der engeren Gebiete entstehen,

die die Eigenart des Stammes und der Landschaft und die Einflüsse der

besonderen Verhältnisse widerspiegeln. Erst aus der Summe solcher

Veröffentlichungen wird sich ein getreues Gesamtbild der Entwicklung

gewinnen lassen, erst dann wird sieh — was wir ja schon mehrfach

hervorgehoben haben — zeigen, wie Unterricht und Erziehung einesteils

aus dem Charakter der deutschen Stämme Nahrung empfangen, anderer-

seits aber auch auf die Entwicklung dieses Volks- und Stammeschjuakters
befruchtend und bildend eingewirkt hat. Aber wir haben doch bei der

Gründung unserer Gesellschalt nicht daran gedacht, dass diese Einzel-

darstellungen, nach den Ländern geordnet, in ebenso vielen Publikations-

arten veröffentlicht werden sollten. Die Berufung auf Oesterreich ist

nicht stichhaltig, da dort politische Verhältnisse bei der Gründung der

.Beiträge" mitsprachen, und überdies ist von verschiedenen österreichi-

schen Mitgliedern der Wunsch ausgesprochen worden, ihre Beiträge

möchten innerhalb unserer Texte und Forschungen nur mit einem be-

sonderen Vermerk auf dem Titelblatt erscheinen. Ich habe daher an die

Bayern- Gruppe geschrieben und darauf aufmerksam gemacht, dass die

„Texte und Forschungen", sobald eine Subvention zur Drucklegung ge-

boten wird, weiter fortgeführt werden dürfen und daher zur Aufnahme

von Gruppen -Veröffentlichungen, die sich weder für die Mitteilungen

noch für die Monumenta eignen, bereit sind. 1

)

1 Die ..Heitraire* der Bayerngruppc erscheinen nunmehr innerhalb der

„Texte und Forschungen*. Das erste dieser Hefte wird binnen) kurzem aus-

gegeben werden.

Digitized by Google



Geschäft 1. Teil. Bericht ülter d. gegenw. Stand d. wissensch. Yeröffentl. etc. 297

Die Gruppe Schweiz in Verbindung mit dem schweizerischen

Lehrerverein hat es unternommen, die Geschichte der pädagogischen
Vereine und der kantonalen Schulgeschichten im 19. Jahrhundert

zu bearbeiten, weil, wie es in der betreffenden Resolution heisst, „die

Fortentwicklung des pädagogischen Lebens und der gesetzgeberischen

Akte im Erziehungswesen, wenn sie eine naturgemässe sein soll, den

Zusammenhang mit den früheren Zustünden wahren muss u
.

Von der Thätigkeit anderer Gruppen ist hervorzuheben, dass die

Gruppen Westfalen. Pommern, Rheinland und Hessen mit der Sammlung
von Materialien für besondere Gruppenhefte beschäftigt sind.

Ks sind wegen Bildung weiterer Gruppen Verhandlungen wieder

aufgenommen worden mit Hannover und Elsass- Lothringen: es steht

zu hoffen, dass diese endlich zu einem günstigen Abschluss führen.

Ich komme nun zur Bibliographie, „dem gesamten Erziehung*-

«nid Untcrrichtswesen in den Landern deutscher Zunge." — Es

ist sehr erfreulich, mitteilen zu können, dass die Zwecke, die wir mit

Oer Bibliographie verfolgen, und deren Ausführung immer mehr An-

erkennung im In- und Auslande gefunden haben.

Bevor ich auf die bezüglichen Aeusserungen der Fachwelt und

<ler Tagespresse des In- und Auslandes eingehe, will ich einige Ein-

wendungen nochmals zu entkräften versuchen, denen ich bereits in

meinem vorigen Jahresberichte begegnet bin.

Erstens ist gesagt worden, dass in unserer Bibliographie die Inhalts-

angaben entbehrlich wären und die blossen Titelverzeichnisse genügten.

Demgegenüber glaubt die Schriftleitung auf dem in ihrem letzten Jahres-

berichte dargelegten Standpunkt verharren zu müssen, dass die Durch-

führung einer exakten Bibliographie ohne erläuternde Zusätze zu den

Buchtiteln und den Aufsatzüberschriften gar nicht möglich ist (s. Mitt. IX,

S. 25Ti f.).

„Wenn die Titel von Büchern und die Uebersehriften von Auf-

sätzen den behandelten Gegenstand auch deutlich angelten, was leider

vielfach nicht einmal der Fall ist, so verschweigen sie doch meistens

<las, worauf es hauptsächlich ankommt, nämlich das Methodische, z. B.

ob und inwieweit ein Lehrbuch der neueren Sprachen dem neuen analy-

tischen Lehrverfahren angepasst ist, ob und warum ein Autor die Ein-

führung des Handfertigkeitsunterrichts in den Lehrplan der Schule für

zweckmässig hält oder nicht u. s. w. Es bliebe also, um die Zugehörig-

keit der einzelnen, bloss dem Titel nach anzuführenden Stoffe festzu-

stellen, der Redaktion nicht erspart, dieselben vor ihrer Gruppierung

hinsichtlich ihrer Beschaffenheit einer Prüfung zu unterziehen. Für

den Benutzer aber würde eine Bibliographie ohne Beschreibung der ver-

zeichneten Erscheinungen vielfach ein Rätselbuch und unbrauchbar sein,

da er nicht in den Stand gesetzt wird, aus der Menge der gleich oder

ähnlich lautenden Buch- und Aufsatzbezeichnungen das herauszuerkennen,
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was für seine Zwecke geeignet ist. Welchen Wert hat es für ihn, eine

Reihe von Arbeiten über Sozialpädagogik, über Lehrerbildung, kurz

über jede noch ungelöste Frage der Erziehung und des Unterrichts ver-

zeichnet zu finden, wenn nicht angedeutet ist, worin sie sich unter-

scheiden? Das Regest ist ein integrierender Bestandteil der biblio-

graphischen Arbeit und die infolge des systematischen Charakters der

Arbeit notwendige Berichtigung der willkürlich und nach ganz ver-

schiedenen Gesichtspunkten gewühlten Buch- und Aufsatztitel." Man
bedenke einmal, unter welchen Umstünden diese zu stände kommen.

Sie werden nicht mit Rücksicht darauf gebildet, dass sie einmal los-

gelöst von ihrem Gegenstande dem Leser begegnen, sondern immer in

der Voraussetzung, dass er diesen zugleich in Hünden hat. Daher ist

das Verfahren der Autoren bei der Bezeichnung ihrer Veröffentlichungen

ein ganz verschiedenes je nach der Absicht, die sie verfolgen, je nach

ihrem Geschmack und dann auch nach den Interessen der Verleger.

Eine Bibliographie, die diese Ungleichheiten bestehen lässt, indem

sie sich mit der Wiedergabe der blossen Titel begnügt, kann auf diesen

Namen keinen Anspruch machen, sie lässt den Suchenden im Dunkeln

tappen, statt ihn zu führen. Man wird einwenden, dass diese Suchenden

doch meist Fachleute sind, die sich auch unter den blossen Titeln schon

auskennen werden. Aber die Hilfen, welche Personen- und Sachkennt-

nis gewähren, sind doch zu schwankend, um ohne weiteres die neuen

Erscheinungen auch auf dem engeren Gebiete richtig einschätzen zu

können. Auch der Fachmann bedarf eines zuverlässigeren Orientierungs-

mittels, als es die Anhaltspunkte sind, die die im Titel enthaltenen An-
gaben gewähren, um in der stets wachsenden Menge der gleichartige

Stoffe behandelnden Litteratur mit einiger Sicherheit scheiden und

wählen zu können. Und dann soll ihm ja nicht nur sein eigenes

Spezialfach erschlossen, sondern auch Einblicke in die Strebungen und

Strömungen auf den Nachbargebieten, und dann weiter in das Ganze

des Erziehungs- und Unterrichtswesens gewährt werden.

Schon in meinem vorigen Jahresbericht konnte ich eine ganze

Reihe drastischer Beispiele anführen, welche das Gesagte verdeutlichen.

Es mögen einige weitere Beispiele aus dem zweiten .Jahrgange unserer

Bibliographie hinzugefügt werden.

Wer vermutet, wenn er nicht sonst unterrichtet ist, hinter der

Ueberschrift «Organisch, nicht mechanisch 11 eine Abhandlung über den

Unterricht in den Taubstummenschulen?

Wer vermutet ferner unter dem JAnagramm „Einlohstobba. Roman
oder Wirklichkeit" die Darstellung einer idealen, vom Zwange äusserer

Zwecke befreiten Erziehungsschule, wie sie auf englischem Boden in

der Landerziehungsanstalt zu Abbotsholme verwirklicht worden sei?

Ein ander Mal findet sich (S. 111; ein Titel: „Gymnasiallehrer

und Volksschullehrer. Hin Blatt der Hoffnung für den deutschen Volks-
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schullehrerstand". Der wesentliche Inhalt der Schrift besteht in einem

Auszuge aus dem von Seidenstücker im Jahre 1797 verfassten Buche

„Ueber Schulinspektion oder Beweis, wie nachteilig es in unseren

Zeiten sei, die Schulinspektion den Predigern zu überlassen". S. 348

begegnen wir einem Aufsatze, überschrieben „Bilderkult", worin der

Vorwurf erhoben wird, dass die Schule die mittelbare Anschauung über

die unmittelbare stelle. Solche und ähnliche Benennungen von Auf-

sätzen und Büchern Hessen sich noch in Menge beibringen.

„Man kann getrost behaupten, dass fast jedes Buch und fast jeder

Aufsatz für die Zwecke einer genauen Bibliographie eines Zusatzes bedarf*

,

Die von Prof. Dr. G. Lotholz als Fortsetzung der Geschichte der

Pädagogik von Raumer verfasste „Pädagogik der Neuzeit in Lebens-

bildern" ist nicht eine solche im landläufigen Sinne, sondern beschränkt

sich vielmehr auf die Biographieen hervorragender Philologen an

Gymnasien und Universitäten, eine Besonderheit, die erst aus dem

Regest offenbar wird. Wer Kerns „Lehrstoff für den deutschen Unter-

richt in Prima" nicht gerade kennt, kann unmöglich aus dem Titel ent-

nehmen, dass er nur die Grundzüge der Poetik und Aesthetik behandelt.

Dass, um noch ein letztes Beispiel anzuführen, das bekannte

Jägersche Buch „Lehrkunst und Lehrhandwerk* eine Darstellung der

Gymnasialpädagogik ist, kann man ebenfalls dem Titel nicht ansehen,

sondern nur aus den gemachten Zusätzen erfahl en.

Mit diesen Hinweisen glaube ich genugsam die Notwendigkeit,

den Titeln der verzeichneten Bücher und Aufsätze erläuternde Zusätze

beizugeben, dargethan zu haben.

Es ist weiterhin gegen das Werk der Vorwurf erhoben worden,

dass es sich jedes Urteils über den Wert der excerpierten Litteratur

enthält. Nach dem vorhin gekennzeichneten Zweck des Regests bedarf

diese Ausstellung keiner besonderen Widerlegung mehr. Das Regest

kann und soll seiner Natur nach nur die charakteristischen Merkmale

der einzelnen Bücher und Zeitschrilten-Artikel, die spezifischen An-

schauungen der Verfasser und sonstige wissenswerte Punkte heraus-

stellen. Es bietet somit zwar gewisse Unterlagen für die Kritik,

verzichtet aber auf diese selbst im Interesse der Objektivität grund-

sätzlich.

Was ich im vorigen Jahre über die früheren Arbeiten unserer

Gesellschaft sagte, das belegen auch die Arbeiten dieses Etatsjahres,

nämlich den Reichtum der Bildungen und Formen, die der deutsche

Volksgeist auf dem fruchtbaren Boden der Erziehung und des Unter-

richts erzeugt hat und fortdauernd neu gestaltet. Freilich fügte ich

hinzu, dass die Freude hierüber und die Anerkennung unserer Be-

strebungen nur auf kleine Kreise beschränkt sei, weil die Augen und

Sinne der meisten mehr geübt seien, die Formen der physischen Welt
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anzuschauen und zu geniessen und infolgedessen jenen Forschungen, die

der Erkenntnis der reichen Formenwelt des vegetabilischen und tierischen

Lebens gewidmet seien, mehr Interesse entgegenbrachten als unseren

Forschungen Aber das an Formen mindestens ebenso mannigfaltige

Geistesleben. Es wäre aber undankbar, wenn ich hier nicht erwähnen

wollte, dass gerade im letzten Jahre die Schar derer, die unseren He

strebungen Teilnahme bezeugt, Anerkennung gezollt und ihre Bereit-

willigkeit, sie zu unterstützen gezeigt haben immer mehr gewachsen ist.

Eine grosse Anzahl von grösseren und kleineren Abhandlungen

in den verschiedensten Zeitschriften und Zeitungen des In- und Aus-

landes, zum grossen Teil verfasst von hochangesehenen Gelehrten, Schul*

mannern und Politikern, beschäftigen sich mit der Thätigkeit unserer

Gesellschaft, und was an den Kundgebungen des Auslandes (Kussland-

Ungarn, Italien, Frankreich. Griechenland. Nordamerika) für uns be-

sonders wertvoll erscheint, ist. dass sie für ihre Lander, naturlich

mutatis mutandis, ahnliche Bestrebungen herbeiwünschen, weil sie von

segensreichen Wirkung überzeugt sind.

Neben diesen Auslassungen in der periodischen Litteratur sind

aber gerade im letzton Jahre erfreuliche Belege der Anerkennung unserer

Arbeiten in noch anderer Form zu verzeichnen.

Auf verschiedenen Kongressen, in Vereinssitzungen sind Vor-

trüge über die Wirksamkeit und Ziele der Gesellschaft gehalten worden,

und mehrfach haben sich hieran für uns ehrenvolle Kundgebungen in

der Form von Resolutionen angeschlossen, in denen unsere Thätigkeit

anerkannt, ihr ein gedeihlicher Fortgang gewünscht und zu ihrer Unter-

stützung aufgefordert wird. Ich erinnere hier an die Deutsehe Philologen-

Versammlung in Bremen, die Versammlung der Lehrer an den höheren

Schulen Pommerns, an die Versammlung des Württembergischen Gymna-

sial-Lehrervereins. an die Generalversammlung des Katholischen Lehrer-

verbandes, an die Hauptversammlungen des Deutschen Vereins für das

höhere Madchenschulwesen und des Vereins für lateinlose höhere Schulen

und an den österreichischen Mittelschultag. Sowohl über die Aus-

lassungen in der Presse, als auch über die Beschlüsse der Versamm-

lungen wird binnen kurzem ein Bericht, der bereits im Druck sich be-

findet, erscheinen.
»)

Ich schliesse mit einigen Sätzen, die ich der umfangreichen Ab-

handlung des Prof. Luigi Credaro in Paris über unsere Gesellschaft

in der „Kivista Filosotica u entnehme:

-Die Schulzuständc eines bestimmten historischen Zeitabschnittes

drücken naturgetreu die idealen Bestrebungen der damals lebenden

») Dieser Berieht :52 S. -f- XXVI S. s°) ist inzwischen erschienen und

kann gratis von der Gesellschaft bezogen werden. Er enthält auch Nachrichten

Ober die Ziele und Veröffentlichungen der Gesellschaft, über die Stellun<: des

Keichtngs zur Gesellschaft u. s. w.
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Generation aus, den Grad der Sittlichkeit, zu dem sie das heranwachsende

Geschlecht erheben wollte, das Streben nach einer besseren Zukunft für

ihre Kinder. Und da dies das Schönste, Edelste und Wahrste im

Menschen ist, so verschafft uns die Erziehungsgeschichte die Kenntnis

unserer Vergangenheit unter ihrem besten und menschlichsten Gesichts-

punkte, und mit ihr gewinnen wir einen klaren Hegriff unserer intel-

lektuellen Kräfte, unseres Willens als Individuen und als Teile einer

Gesamtheit. In diesem Sinne hat die Schul- und Erziehungsgeschichte

einen hohen sozialen und erziehlichen Wert. Dies muss der Gedanke sein,

welcher die Gesellschaft für deutsche Schul- und Erziehungsgeschichte

bewegte und bewegt. Aber um ihn mit modernen Anschauungen und

wissenschaftlichen Methoden in die That zu übersetzen, d. h. um weite

genaue, urkundliche Forschungen auszuführen, das gesammelte Material

in allen Ländern deutscher Zunge ans Licht zu bringen, zu erläutern,

zu ordnen, nach seinem Werte zu taxieren und für die Veröffentlichung

desselben zu sorgen, dazu musste man einen Appell an die Gesamtheit

der deutschen Stämme richten, damit sie die Grösse eines solchen Planes

verständen und sich zum besten der Schule gern in den Dienst der

historischen Wahrheit stellten. Die Gesellschaft sammelte alle That-

kraft, die in den Ländern verbreitet ist, wo man dieselbe Sprache spricht,

und, wie in allen Erscheinungen des sozialen und politischen Lebens,

bildet diese Sprache bei der Verschiedenheit der Richtungen und Formen

der Schule die grösste Einigungskraft, schreibt den Weg und die Grenzen

der erziehlichen Thätigkeit vor und drückt der Bildung und dem Gesamt-

geiste einen gleichartigen Stempel auf. Und sie hatte jenen Erfolg, der

niemals bei der guten Sache und bei gutem Willen ausbleibt.*
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Bericht

über die ausserordentliche General-Versammlung der

Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schul-

geschichte, den 8. November 1900.

Unter zahlreicher Beteiligung fand die rechtzeitig ausgeschriebene

ausserordentliche General -Versammlung in einem Saale des Dorotheen-

städtischen Realgymnasiunis zu Berlin statt.

Da der erste Vorsitzende der Gesellschaft, Geh. Hat Prof. Dr.

W. Münch, durch Krankheit verhindert war, der Versammlung beizu-

wohnen, so führte Herr Direktor Prof. Dr. Schwalbe den Vorsitz.

Geh. Rat Münch erklärte schriftlich, dass er zu seinem Bedauern sein

Amt als Vorsitzender aus Gesundheitsrücksichten niederlegen müsse.

Es wird beschlossen, an den bisherigen Leiter der Gesellschaft, dessen

hingebungsvolle Thätigkeit für die Gesellschaft hervorgehoben wird,

eine Dankadresse zu riehten, die von allen Mitgliedern des Vorstandes

unterzeichnet werden soll.

Die im Entwurf vorliegenden umgeänderten Statuten, welche ihre

neue Fassung erhalten hatten, damit der „Gesellschaft für deutsche

Erziehungs- und Schulgeschichte" der Charakter eines „eingetragenen

Vereins 14 verschafft werden könne, wurden unter vorschriftsmässigem

Beisit z des Herrn Justizrats Dr. Lisco, hier, durch beraten und, nach

kurzen Debatten über geringfügige Abänderungsvorschläge, unverändert

angenommen.

Die Ergänzungswählen zum Vorstande ergaben die Erwählung

des Herrn Direktor Prof. Dr. Schwalbe zum ersten Vorsitzenden der

Gesellschaft. Nach Unterfertigung des Protokolls wurde die ausser-

ordentliche General -Versammlung geschlossen l
).

*) Abdruck der Statuten und des Protokolls erfolgt in einem der

nächsten Hefte.
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Uebersicht über den Inhalt der Jahrgänge I bis X
der „Mitteilungen

4
' der Gesellschaft für deutsche

Erziehungs- und Schulgeschiehte.

Allgem. Pädagogik, Pädagogik einzelner Persönlichkeiten und

Biographisches.

Die Idealerziehung im Zeitalter der Perücke. Von Dr. Georg Steinhausen,

( ustos an der Universitätsbibliothek zu .Jena. IV,209— 240.

Eine Balde- Ausgabe als Praemium (Glossen zur Geschichte der .Ars

docendi" in Altösterreich). Von Prof. Jakob Zeidler in Wien. V,215—244.
Die Pädagogik des Konrad Bitsehin (1433). Von Domkapituhur Dr. F. Hipler

in Frauenburg (Ostpreussen). 11,1—10.

Biographische Beiträge zur Schulgeschichte des 16. Jahrhunderts. Von
Prof. Dr. 6. Bauoh in Breslau. V,l—26.

Aus einer Vorlesung Melanchthens Ober Ciceros Tusculanen. Von Prof.

Dr. Karl Hartfelder in Heidelberg. 1.168—109.

Bemerkungen zu K. Hartfelder: Aus einer Vorlesung Melanchthons Uber

Ciceros Tusculanen. Von Prof. Dr. E. Voigt in Herlin. J,V69.

Die Beziehungen Philipp Melanchthons zu Bayern nach R. Martfelders

Melanchthon als Praeceptor Germaniae. VI 1,22 —26.

Philippus Melanchthon, Declamationes. Ausgewählt und herausgegeben

von K. Hartfelder. (Besprechung.) 11,62.

Ueber Bartholomaeus Coloniensis. Beitrag zur Geschichte des Humanismus.

Von Karl Sönnecken, Seminar-Oberlehrer in Liegnitz. VI 11.272—305.

Der humanistische Schulmeister Petrus Tritonius Athesinus. Von Ferdinand

Cohrs, Pastor prim. in Eschershausen. VIII,201— 271.

Johannes Toltz, ein Schullehrer und Prediger der Reformationszeit. Von
Ferd. Cohrs, Pastor prim. in Eschershausen. V11,860—885.

Ergänzungen und Berichtigung zu Johannes Toltz, ein Schullehrer und

Prediger der Reformationszeit. Von Ferd. Cohrs. 7111,96.

Die Didaktik des Elias Bodinus. Von Dr. W. Toischer, Gymnasialprofessor

und Privatdozent an der deutschen Universität in Prag. IX,209—228.

Gedanken eines unbekannten Anhängers des Theophrastus Paracelsus aus

der Mitte des 16. Jahrhunderts über deutschen Jugendunterricht. Mitgeteilt von

Dr. med. Karl Sudhoff in Hochdahl bei Düsseldorf. V,88—90.
Zur Geschichte der Ratichischen Reformbewegung in Weimar. Von Ludwig

Weniger, Direktor des Gymnasiums in Weimar. X,23— 43.
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Die deutschen Mitarbeiter an der pädagogischen Reform des Comenius.

Ein Vorschlag zur Herausgabe einer historisch angelegten Sammlung aus ihren

bedeutenden Briefen und Schriften von Prof. Ü. Dr. Jon. Kvacsala in Dorpat-

Jurjew. YI,317—828.
Aufruf zur Bibliographie der Pädagogik des Arnos Comenius. Von Dr.

K. Kehrbach, «erlin. 1.270.

P. Simon Rettenbacher, ein österreichischer Pädagoge aus der Reformzeit

des 17. Jahrhunderts. Von F. Tassilo Lehner, Professor am Gymnasium in

Kremsmflnster. VIU,806—333.
Der Dichter Christian Schubart als Lehrer. Bin Beitraf zur Geschichte

der Erziehung und des Unterricht«. Von A. Holder in Winzerhauseni Württem-

berg). 1,131-138.

Peter Ahlwardt und sein philosophischer Katechismus Von Dr. Edmund

Lange, Bibliothekar in Greifswald. X.t74— 1*7.

Die Verdienste d. bayr. Bischofs Klemens Wenzeslaus um das Erziehungs-

und Unterrichtswesen. Von Dr. Ludwig Muggenthaler in München. 1.31—41.

Josef Anton Schneller als Direktor der Normalschule zu Dillingen 1774

bis 1787. Von Franz Xav. Thalhofer, Beneflciat in DUlingen a.D. V1I.66 84.

Justus MSsers Brief an W von Edelsheim Ober Erziehung fürs praktische

Leben (1786). Eine Ergänzung zu den Patriotischen Phantasieen. Von Dr.

Hugo Isenbart in Karlsruhe. 111,108—112.

Pestalozzi Ober die Idee der Elementarbildung und aber seine Erziehungs-

versuche Zum ersten Male veröffentlicht von L. W. Seyffarth, Oberpfarrer in

Liegnitz. Vl.1-16.

Ein Brief Pestalozzis an K. V. von Bonstetten aus dem Jahre 1801. Von

Prof. Dr. 0. Hunziker. Präsident des Pestalozziannms in Zürich. VI.17-19.

Eine Schilderung der Feier des 67. Geburtstages Pestalozzis am 12. Januar 1813

In Herten von Karl Justus Blochmann. Nach den Aufzeichnungen in Blochmanns

Tayebuehe zum ersten Male veröffentlicht von A. Israel, Schulrat und Seminar-

Direktor in Zschopau (Konigr. Sachsen). VI.10— 10.

August Israels Pestalozzi-Bibliographie. V.62—04.

Ergänzungen zu A. Israels Pestalozzi - Bibliographie. Von R. Aron und

A. Israel. V 1,20 - 40.

Die Lebensgeschichte A. v. Selds (1799-1867). Beiträge zur deutschen

Erziehunes- und Schulgeschichte des V.K Jahrhunderts. (Besprechung.) V.299

bis 303.

Zum 70. Geburtstage des Herrn Wirklichen Geheimen Oberregierungsrates

Dr. Karl Schneider. Von Karl Kehrbach. VI, S. I— X.

Schfller-Hegeln.

Schüler-Regeln aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Von Kustos Dr.

P. Bahlmann in Münster i. W. 111.129-145.

Schulwesen einzelner Landschaften und Ortschaften.

Zur ältesten Geschichte des Schulwesens in Pommern (1233-1300). Von

H. Wehrmann in Stettin. 1.195—197.

Die Bremische Schule von der Reformation bis zur Mitte des 18. Jahr-

hunderts. Vortrag des Herrn Pastor J. Fr. Iken, gehalten im Bremischen Lehrer-
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verein, mitgeteilt von dessen Vorsitzenden Herrn Oberlehrer K. Meiehers. VI,

247-271.

Ordnungen und Notizen zur Schulgeschichte des Rheingaues (1520—1697).

I. Eltville. II. Erbach. HI. Hattenheim. IV. Geisenheim. Mitgeteilt von

Archivar F. W. E. Roth in Geisenheim. 111,90—104.

Das Schulwesen zu Bingen a. Rh. während des Mittelalters. Von Dr.

P. Brader in Dienburg in Hessen. IV,85— 102.

Das Schulwesen in Bingen am Rhein. (1655-1800.) Von Dr. P. Bruder

in Klein-Zimraern (Hesseu\ V.257— 261.

lieber das Schulwesen in der Reichsstadt Esslingen a. N. vor der Reformation

der Stadt. Von Otto Mayer, Rektor des Lyceums in Esslingen. IX,109— 122.

Schulordnungen in Schleswig-Holstein seit Einführung der Reformation. Von
Prot Dr. Jos. Freisen in Paderborn. IX, 133—167.

Die Königlich Schwedische Schulordnung für Magdeburg und Halberstadt

aus dem Jahre 1632. Mitgeteilt von H. Becker, Pastor und Kreisschulinspektor

in Lindau i. Anh. V.91— 100.

Bericht des Generalschulinspektors Christoph Schräder über die im Jahre

1650 abgehaltene Visitation der höheren und mittleren Schulen des Herzogtums

Braunschweig-Wolfenbüttel. Von Prof. Dr. F. Koldewey in Braunschweig. 1,153

bis 108.

Ein Gutachten über das Schulwesen in Bayern aus dem Jahre 1670. Von
Dr. Hans Ockel, Gvmnasialassistent in Augsburg. X,91—95.

Ritterschule, Waisen-. Zucht- und Arbeitshaus, geplant von der Fränkischen

Ritterschaft des Ritterkantons Odenwald um 1762. Von Dr. J. G. Weiss in Adels-

heini (Baden). 1,107-116.

Ein französischer Bericht Ober das Schulwesen in Niederdeutschland aus

dem Jahre 1811. Von Dr. M. Krass, Schulrat u. Königl. Seminar-Direktor in

Münster i. W. V.123 137.

Deutsche Schulen, Stadtschulen, Dorfschulen, Winkelschulen etc.

„Die Schule Schreibens und Dichtens" von Nikolaus von Wyle. Von
Otto Mayer, Rektor des Lyceums in Esslingen. IX,90— 104.

Zur Geschichte der Schule in Wildeshausen im Herzogtum Oldenburg vom
Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert nebst urkundlichen Beiträgen aus den

Jahren 1583 u. 1584. Von Archivrat Dr. G. Sello, Vorstand des Orossherzogl.

Haus- u. Centralarchivs in Oldenburg. IV.182 199.

Zur Geschichte der protestantischen Schulen in den Aemtern Vechta und

Cloppenburg (Niederstift Münster oldmliurgischeii Anteils». Von Archivrat

Dr. G. Sello, Vorstand d» s GrossheROfd* Haus- und Centraiarchivs in Oldenburg.

VI,272-278.

Besprechung' von Bernhard Kaissers Geschichte des Volksschulwesens in

Württemberg. VI 11,91— 93.

Geschichte des Volksschulwesens im Erzstifte Salzburg. Von H. F. Wagner

in Linz a. d. D. 111,05—95.

Zur Geschichte der Schule des Städtchens Taucha bei Leipzig. Von Dr.

Ernst Gehmlich in Pirna. 111,113-123.
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Eine Schulordnung Kaiser Rudolfs II. für die deutschen Schulmeister und

Schulmetsterinnen in Wien vom Jahre 1579. Von Dr. Karl Schrauf in Wien.

1,215—221.

Zur Geschichte der Schule zu Wachbach (Dorf im Oberamtsbezirk Mergtnt-

heim in Württemberg). Von J. G. Weiss in Adelsheim. J.139-14Ö.

Aus der Geschichte der Dorfschule Dothen im Grossherzogtum S.-Weimar

(1590-1811). Von Pfarrer A. Franke in Dothen. X4-22.
Die Zerbster Landschulen um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Von H.

Becker, Pastor und Kreisschulinspektor in Lindau (Anhalt). 111.146—175.

Zwei sächsische Dorfschulordnungen des 17. Jahrhunderts (Reinersdorf

und Schönfeld). Von Johannes Bolte. 11,131—144.

Ein Streifzug durch die deutschen Schulen Münchens zur Zeit der „Schuel-

halterzunft" (17. und 18. Jahrhundert). Von G. N. Marschall, Königl. Realschul -

direktor a. D in Mflnchen. VI 1.40—02.

Die Zürcherische Ordnung für Landschulen vom Jahre 1637. Vou Prof.

Dr. Ulrich Ernst in Zürich. \\107— 112.

Zwei Beiträge zur Geschichte des Volks-Schulwesens von Niederlahnstein

aus dem XVIII. Jahrh. Mitgeteilt von Direktor Dr. S. Widmann zu Oberlahn-

Btein. V.282—283.

Lehr- und Lektionsplan einer Leipziger Winkelsohule aus dem Jahre 1711.

Von Dr. Gustav Stephan, Schuldirektor in Xetschkau i. V. 1,145 -148.

Aus der Geschichte der Schule in Baalsdorf bei Leipzig (1729—1735).

Mitteilungen aus dem Leipzig?!' Ephoralarchive von Dr. Ernst Gehmlich in

Pirna (Sachsen,). 11.251—253.

Beiträge zur Geschichte des Armenschulwesens in Meldorf (Süderdith-

marschen), 1735—1870. Von Jons. Doormann, Rektor in Kiel. X,245—209.

Ein Revisionsbericht über die im Hallischen Viertel zu Leipzig bestehenden

Winkelschulen und seine weiteren Folgen (1741). Von Dr. phil. Richard Pahner

in Leipzig. 1V,200 -204.

Frequenz-Verhältnisse einer Dorfschule im Jahre 1747—1748. Von Stadt-

schulinspektor Dr. L. H. Fischer in Perlin. 1,90—91.

Visitationsvorschriften für die Schule der Stadt Vielshofen in Niederbayern

vom Jahre 1764. Von Prof. Dr. Si Iber nag I in München. 11,247-250.

Zur Geschichte der Lese- und Industrie-Schule zu Sanz, Kr. Greifswald,

1803-1819. Von Dr. Wilh. Altmann, Oberhibliothekar in Berlin (vormals in

Greifswald >. X, 193—204.

Lateinschulen, Stadtschulen, Pädagogien, Gymnasien etc.

Zur ältesten Geschichte von Schulpforta. Drei Briefe des Johannes

Kivius aus den Jahren 1543 und 1544. Mitgeteilt von Dr. Richard Thiele,

Gymnasialdirektor in Erfurt. VI,223—220.

Zur Geschichte der Lateinschule zu Laubach (Hessen) im 16. Jahrhundert

I. Schulordnungen. II. Schulprüfungen. Von Gymnasialdirektor Dr. G. Wind*

haus zu Laubach in Hessen. VL99-121, 194-222.

Fried b eng er Schul rechnun gen aus dem 16 Jahrhundert. Von Dr. Windhaus

in Friedberg (Hessen). 11,104-177.
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Die Bibliothek der Lateinschule in Joachimsthal. Ein Beitrag zur Ge-

schichte des Humanismus und der Schule in Böhmen. Von D. Dr. G Loesche.

k. k. o. ö. Professor der Kirchengeschichte in Wien. 11,207—246.

Die Schule zu Schneeberg unter dem Rektor Paul Obermeier 1554-1575.

Von Direktor Dr. Windhaus in Friedberg in Hessen. 1,197—218.

Christoph Schellenberg de visitationibus seu inspectionibus anniversariis

scholae illustrie Grimanae (1554-1575) mit den amtlichen Berichten der Visitatoren.

Herausgegeben von Prof. Dr. Paul Meyer, Oberlehrer an der Fürsten- und

Landesschule Grimma. VI 1,209— 245.

Weimarische Schulordnung von 1562. Von Ludwig Weniger, Direktor des

Gymnasiums zu Weimar. VI 1,172—187.

Weimarische Schulordnung von 1610. Von Ludwig Weniger, Direktor des

Gymnasiums in Weimar. VIII,1—45.

Weimarische Schulordnung von 1670. Von Ludwig Weniger, Direktor des

Gymnasiums in Weimar. VIlI,834-307.

Ratichius, Kromayer und der neue Methodus an der Schule zu Weimar.

I. (Hinweis auf die betr. Abhandlung von Ludwig Weniger.) VI,320.

Eine Schulordnung der Lateinschule zu Memmingen aus dem 16. Jahr-

hundert. Von Gymnasialprofessor Dr. Emil Reichenhart in Nürnberg. 1,69—83.

Ein Stundenplan der Landsschule zu Schleusingen (um 1580). Von Prof.

Dr. Georg Müller in Dresden. 1,84-85.

Schulgesetze der Lateinschule zu Mansfeld um 1580. Von Direktor Dr.

Windhaus in Friedberg in Hessen. 1,221—237.

Die Schulordnung des Gymnasiums der freien Reichsstadt Nordhausen am

Harz vom Jahre 1583. Nach der Originalhandschrift mitgeteilt von Karl Meyer,

Lehrer in Nordhausen. 11,05—180.

Die Statuten des Pädagogiums in Stettin vom Jahre 1587. Von Dr. Martin

Wehrmann, Oberlehrer in Stettin. X,166— 178.

Zwei Erlasse des Herzogs Johann Friedrich von Pommern Ober die

Disziplin am fürstlichen Paedagogium in Stettin (1593). Von Dr. M. Wehrmann

in Stettin. 1,110—121.

Die Disputationen am Pädagogium (akademischen Gymnasium) in Stettin.

Von Dr. M. Wehrmann in Stettin. IV,172— 181.

Zur Geschichte der Schule in Pyritz (1590—1757). Von Geh. Archivrat

Dr. von Bülow in Stettin. X, 149 -166.

Einführung eines neuen Rektors am Pädagogium in Stettin (1623). Von
Dr. M. Wehrmann in Stettin. 111,02-04.

Von der schola trivialis zu Cöthen-Anhalt kurz vor Ratichius. Von H. Becker,

Pastor und Kreisschulinspektor in Lindau in Anhalt. V,279—295.
Zwei Stundenpläne der Lateinschule in Wolkenstein im Erzgebirge aus

den Jahren 1598 und 1706. Mitgeteilt von Dr. E, Gehmlich in Pirna. IV,133

bis 130.

Stiftungsurkunde der Schule und des Gymnasiums zu Beuthen a. 0. aus

dem Jahre 1616. Von Konrad Kolbe. Königl. Präparanden-Anstalts-Vorsteher

in Zülz. III, 209-268.

Schulgesetze vom Jahre 1619 für das Gymnasium in Gera-Reuse. Von
A. Auerbach in Gera. 111,44—54.

Ausgaben der Stadt Regensburg für ihr Gymnasium Poeticum in den
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Jahren 1613-1647. Von Hans Heinisch, Gymnasiallehrer in Regensburg. IV,

29-82.

Die Schule zu Stargard in Pommern unter dem Rector Thomas Reddemer
(1604—1618). Von Dr. M. Wehrmann in Stettin. IV,17-28.

Zur Geschichte des Collegium Groeningianum und dar Stadtschule zu Stargard

in Pommern im 18. Jahrhundert. Von Prof. Dr. R. Schmiot zu Treptow a. Rega.
V,27-38.

Ein Schulgesetz Heinrichs I. für die Stadtschule zu Schleiz vom Jahre 1673.

Von Gymnasiallehrer Dr. Böhme in Schleiz. 11,11—19.

Ein Stundenplan für die Zwickauer Gelehrtenschule von 1678. Von Dr.

Richard Beck in Zwickau. 1,238—242.

Oie Lateinschule in Schwäbisch GmQnd. Von Seminaroberlehrer B. Kaisser

in Schwäbisch Gmfind. VJ.1,07—106.

Die Schulordnungen der lateinischen Schule zu Anklam Auf Grund von

bisher ungedruckten, auch noch nie benutzten Aktenstücken dargestellt von

Prof. Ed. Beintker in Anklam. X,20ö-242.

Schola et Methodus Gatrtneriana (Gymnasium zu Idstein, ca. 1700). Von
C. Spielmann in Wiesbaden. 11,20-29.

Neustettiner Lehrpläne aus dem achtzehnten Jahrhundert. Von Theodor

Beyer, Professor in Neustettin. X,18S— 192.

Zur Schulgeschichte der Stadt Nauen (Prov. Brandenb.). a) Lektionsplan

von 1701; b) Schulgesetze von 1728. Von Konrektor Franz Brümmer in Nauen.

lV,33-64.

Thurnauische Schul-Ordnung d. d 22. Augusti Anno 1738. Mitgeteilt von

Joh Heinr. Greiner, Lehrer in Nürnberg. X.117-130.

Zur Geschichte der Stadtschule in Werdau (Königr. Sachsen) in der Mitte

des 18. Jahrhunderts. Nebst 4 Berufungsurkunden für den Rektor (1760), Kantor

(1759), Organisten (1744) und Kollaborator (1744). Von Dr. F. Tetzner-Leipzig.

VI 11,88—90.

Schulordnungen der Stadt Königslutter (Braunschweig). I. Gesetze für den

Schültrchor vom Jahre 1770. II. Plan für die Errichtung der Realschule aus

dem Jahre 1745. Von Rektor Dr. Koldewey in Königslutter. 111,198—203:

IV.137—147.

Beiträge zur Geschichte des Philanthropins zu Dessau aus dem hand-

schriftlichen Nachlasse desselben. Von Prof. Dr. 0. Franke in Dessau. 11,30-48,

181-201.

Zwei Schriftstücke zur Hebung des Pädagogiums zu Ilfeld und des hannover-

schen höheren Schulwesens aus dem Jahre 1770. a) Des Uofrats und Gottinger

Professors C G. Heyne Verbesserungsvorschliige. — b) Das Schreiben des

Abtes Jerusalem in Braunschweig an den Premierminister von Münchhausen in

Hannover, die Heyneschen Vorschläge betreffend. Von Gymnasial-Direktor

Prof. Dr. Holstein in Wilhelmshaven. IV,65-84.

Versuch einer Reform des Gymnasialunterrichtes am Gymnasium Illustre zu

Gotha im Jahre 1772. Von Prof. Dr. Max Schneider in Gotha. X,44—55.

Des P. Gratian Marx ursprünglicher Entwurf für die Reform der öster-

reichischen Gymnasien vom 7. Juli 1775. Mitgeteilt von Dr. Karl Schrauf,

Sektionsrat im k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. VI,122— 150.

Ueber die Geschichte des Schulwesens zu Landsberg am Lech. Eine
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Rede, gehalten beim Schulactus des Gymnasiums in Landsberg am Schlüsse

des Schuljahres (Oktober) 1780 von Dominicus Zöttl, Exjesuiten und Lehrer

der Beredsamkeit in Landsberg. Von Prof. Dr. Joh. Bapt. Krallinger in München.

1,249-255.

Am Heinrich von Treitschkes Schülerzeit Von St (Ein Beitrag zur

Geschichte der Dresdner Kreuzschule.) VI 1,259—264.

Das Württembergische Realgymnasium. Von Professor Dr. Hermann Planck

in Stuttgart. IX,06-8l.

Dom- und Stiftsschulen.

Kleine Mitteilungen Ober Allbayerns älteste Klosterschulen, a) die Kloster-

BChule zu Salzburg, b) Wohin ging Erzbischof Arno von Salzburg in die Schule?

Von Max Fastlinger, Benefiaat bei St Peter in Müncheu. VI II.17S— 181.

Die Ordnungen der Schulen der Propstei und der Abtei Zürich im Mittel-

aller. Von Dr. Julius Brunner, Professor am Gymnasium Zürich. IX.209—295

Zur ältesten Geschichte der Schule in Colberg (1236-1378). Von Dr.

M. Wehrmann in Stettin. V,254—250.
Protokoll Ober die Stellung des Rektors der Pfarrschule zu St. Elisabet in

Breslau zu dem Domscholastikus. 1369. Von Prof. Dr. Gustav Bauch in Breslau.

IX.229-238.

Der Rektor scolarum zu Neuhausen bei Worms nach den Stiftsstatuten 1507.

Von Pfarrer Dr. Falk in Klein -Winternheim bei Mainz. 1,122—124.
*

Realschulen.

Lehrpläne von Bürger- und Realschulen der Provinz Hessen -Nassau aus

der Zeit der französischen Fremdherrschaft. Ein Beitrag zu der Geschichte

des deutschen Itealschulwesens. Von Oberlehrer Dr. Karl Knabe in Kassel.

IV,279 2*4.

Gründung der ältesten sächsischen Realschule (Leipzig) und ihre ersten

Schicksale. Von Dr. Hermann Barge in Leipzig. VI 1,30 1— 331.

Der erste Organisationsplan der „Höhern Gewerbeschule ' zu Chemnitz aus

dem Jahre 1836. Von Dr. K. Vetters, Lehrer an den technischen Staatslehr-

anstalten in Chemnitz. VI 1.3! »2—400.

Hochschulen.

Die Anfänge des Studiums der griechischen Sprache und Litteratur in

Norddeutschland. Von Prof. Dr. 6. Bauch in Breslau. V 1.47— 74, 75—98,

1113—193.

Zur Geschichte der Studentenhäuser an der Wiener Universität während des

ersten Jahrhunderts ihres Bestehens. Von Sektionsrat Dr. Karl Schrauf, Archivar

tler l'niversitiit Wien. V. 141— 191.

Eine Disziplinarordnung für Bursisten. Von Dr. 0. Grillnberger, Urd.

Cist. in Wilherimr. IV, 1-4.

Ueber die ältesten Vorlesungsverzeichnisse der philosophischen Fakultät

an der Leipziger Universität. Von Dr. Bruno Stübel, < HierhibHothekar an der

Königl, öH'entl. Bibliothek in Dresden. VI 1,201—208.
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Die Mainzar Hochschule 1477 und ihr Lehrstuhl für Bibelkunde. Von

Prof. Dr. Franz Falk, Archivar des Bistums Mainz, in Klein -Winternheim

1X,123-132.

Eins epistola suasoria des Prinzen Wilhelm von Bayern aus dem Jahre 1562

Hin Beitrag zur Charakteristik verschiedener Universitäten und Länder. Von

Gymnasialprofessor Dr. Friedrich Schmidt in München. 1\\107-171.

Zwei Studentenbriefe aus dem 16. Jahrhundert Mitgeteilt von Dr. Robert

Lang, Professor am Gymnasium zu Schaflhausen. 1X.296—304.

Die Statuten der Universität Jena von 1591. Von Dr. G. Mentz, Privat-

docent an der Universität Jena. X.56—68.

Die Universität Paderborn. Teil I: Quellen und Abhandlungen von 1614

bis 1808. Von Joseph Freisen. (Besprechung ) VIII.237—240.

Ein Urteil der Philosophischen Fakultät der alten Universität Strassburg

aus dem Jahre 1636 über Thomas Murners Chartiludium Logicae. Von Prof. Dr.

Gustav Knod, Lyc.-Oberlehrer in Strassburg im Elsass. VII.107— 110.

Das Klosterleben der bernischen Studenten um die Mitte des 17. Jahr-

hunderts. Von Dr. Friedrich Haag, Professor an der Universität Bern. 1X306
bis 333.

Friedrich Küchelbecker. Ein Beitrag zur Studiengeschichte Wittenbergs

und Leipzigs im 18. Jahrhundert. Von Dr. Hans Zimmer in Leipzig. VIII.46

bis 82.

Der Dominikaner und Wiener Universitätsprofessor Petrus Gazzaniga über

den pädagogischen Wert der scholastischen Methode des achtzehnten Jahrhunderts

Von P.Thomas M. Wehofer, Ord. Praed. Doktor der Theologie und Philosophie,

Protessor an der Minerva in Korn. VIII.101—197.

Aus der Zeit des Werdens der bayerischen technischen Hochschule. Von
Dr. A. Miller, Rektor der Konigl. Ludwigs-Kreisschule in München. X,l3t

bis 144.

Fürsten- und Adelserziehung.

Zur Geschichte der Prinzen- und Prinzessinnen-Erziehung im Hause Hohen-

zollern. VII,401 -409.

Das Hohenzollern-Jahrbuch von Paul Seidel. (Besprechung.) VIII,94—95.

Ein Beitrag zur Erziehungsgeschichte Kaiser Maximilians I. aus dem

Jahre 1466. Von Dr. E. Hannak in Wien. 0.145-163.

Instruktion Kaiser Ferdinands für den Hofmeister Grafen Leonhard von

Harrach zur Erziehung des Erzherzogs Karl aus dem Jahre 1550. Von Sektions-

rat A. V. Felgel in Wien. V.280—289.

Zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts im Wittelsbachschen

Regentenhause (Kurpfälzische, Neuburgische und Sulzbachische Linie). Von
Oymnasialprof. Dr. Friedr. Schmidt in München. 1,17—31.

Zur Geschichte der Erziehung der Bayerischen Wittelsbacher. (Nachtrag

zu MOP. XlV.j Von Dr. Friedrich Schmidt. Gvmnasialdirektor in Ludwigs-

h&fen a. Rh. X,73-iK).

Aus Rezensionen über Friedr. Schmidt's Geschichte der Erziehung der

Bayerischen Wittelsbacher. V 1,157— UJ2.
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Zur Erziehung des Königs Maximilian II. von Bayern. Von I'. Magnus

Sattler O. S. B., Prior des Klosters Andechs. 11.143—144.

Zur Geschichte der Prinzenerziehung der Wettiner. Zur Geschichte

deutscher Filrstenerziehung. Von .Schulrat Prof. D. Dr. Georg Müller, Konigl.

Bezirksschulinspektor in Zittau. VI 1.281—294.

Studierordnung der Herzogin Dorothea Susanna von Weimar für ihren Sohn,

den Herzog Johann von Sachsen • Weimar, aus dem Jahre 1583. Von Dr. Karl

Kehrbach in Berlin. 111,29—48.

Ein Schönschreibheft des Prinzen Wilhelm von Nassau aus dem Jahre 1807.

Von Direktor Dr. S. Widmann zu Oberlahnstein. V,284—285.
Hofmeister-Instruktion Kaiser Ferdinands für die Erziehung der Edelknaben

König Maximilians von Böhmen aus dem Jahre 1553. Von Sektionsrat A. V. Feigel

in Wien. V,290—298.

Bayerische Edelknabenordnung vom Jahre 1576. Von Gvinnasialprofessor

Dr. Friedrich Schmidt in München. VII.27-30.

Der Versuch des Herzogs Ernst des Frommen von Gotha zur Gründung

eines adeligen Frauleinstiftes um 1670. Von Dr. phil. R. Pahner in Leipzig.

III.17Ö-193.

Ordenserziehung.

Franziskaner in Bayern. Von P. Parthenius Minges, <). Fr. Min. Lektor

d. Theol. in München. VIII. 127— 129.

Aus dem Tagebuche des Paderborner Studienpräfekten P. H. Rexing S. J.

(1665—1667). Ein Beitrag zur Schuldiscipliu des 17. Jahrhunderts. Von

Dr. Wilhelm Richter, Oberlehrer am Gymnasium zu Paderborn. IV.247—270.

Die Ältesten Studienpläne des Jesuitengymnasiums in Köln. Von Bernhard

Duhr S. .1., Exaten (Holland). VHLl.'W— 146.

Ueber den Bau des Jesuitengymnasiums zu Landsberg am Lech in den

Jahren 1688—1692. Von Dr. Joh. Bapt. Krallinger, Kgl. Gymnasialprofessor in

München. VII. 61—45.

Aus der Geschichte des Iglauer Gymnasiums zur Zeit des Ueberganges von

einer Jesuitenschule in eine Staatsanstalt. Aus der Chronik des Gymnasiums

mitgeteilt von Karl Werner, k. k. Landessehulinspektor a. D. in Salzburg.

11,49-61.

Pädagogisches aus den Statuten der bayerischen Benediktiner-Kongregation

vom Jahre 1684. Mitgeteilt von Prälat Dr. Bach, Geistl. Kat und Lnivers.-

Professor in München. IX.16S—170.

Reformbestrebungen der bayerischen Benediktiner auf dem Gebiete den

Gymnasialwesens um 1768. Auszusr aus dem Protokoll di r Sitzungen der

Benediktiner der bayerischen Kongregation, welche im Jahre 17<>3 in Scheyern

gehalten wurde. Von Prof. D. Dr. Jos. Bach, o. ö. Professor der Theologie an

der Universität München. VII,Sö—90.

Über die wissenschaftliche Heranbildung der Piaristen im 17. und 18. Jahr-

hunderte. Mit besonderer Rücksicht auf die deutsche (sc. österr.) Ordens-

Provinz von P. Friedrich Endl, 0. S. B. Archivar des Benediktiner - Stiften

Altenburg in Nieder-Oesterreich. VIII, 147— 177.

Studienbetrieb in N.-Altach (N.-Alteichi unter Abt Joscio Hamberger (1700

bis 1740). Von K. Muth, kgl. Pfarrer in Oberhaus-Passau. X.09-116.

2P
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Die Klosterschulen der Ursulineri nnen in Erfurt von 1667 bis zur Gegen-

wart. Von Dr. theo!. Franz Schauerte, Pfarrer in Erfurt. VIII,198—202.

Die Regularkanonissen des Augustinerordens unter dem Titel: Kongregation

Unserer Frau oder De Notre Dame. Von Dr. Emil Uttendorfer, Domkapitular in

Mönchen. VI 11.203—206.

Eine Schulordnung der Augustiner- Eremiten der Ordensprovinz Köln aus

dem Jahre 1709. Von Dr. Buschmann, Provinzialschulrat in Koblenz. V,39— 61.

Kurzer Auszug der Erziehungs- und Unterrichts-Geschichte der Salesiane-

rinnen in Bayern. Von einem Mitgliede des Ordens der Salesianerinnen zu

St. Joseph auf Zaugberg. VIII,207—210.

Die gegenwärtig im Gebiete des Deutschen Reiches thätigen Frauen-Genossen-

schaften für Unterricht und Erziehung. Eine Tebersicht mit historischen und

statistischen Bemerkungen. Von Dr. Max Heimbucher, Professor der Dogmatik

am Königl. Lyceum in Hamberg. VIII,2lt—286.

Israelitische Schulen.

Geschichte des israelitischen Schulwesens in Württemberg. Von Dr. L. Treitel,

Rabbiner in Laupheim IX,51— 65.

Zur Geschichte der israelitischen Schule zu Affaltrach und Eschenau.

Auszug aus einem Konferenzaufsatze von Schullehrer Spatz in Affaltrach.

X.270-285.

Mädchenerziehung.

Das Königliche Katharinenstift zu Stuttgart. Von Professor J. Merkle.

IX, 1-50.

Die Entwicklung der Städtischen höheren Töchterschule zu Dresden. Von
Prof. Dr. Gustav Hausmann, Direktor der höheren Töchterschule in Dresden.

V 11,205—280.

Taubstummenanstalt.

Die erste Urkunde der Dresdener Taubstummen-Anstalt aus dem Jahre 1828.

Ein Blatt aus deren Jugend beschichte. Von Hofrat H. E. Stötzner, Direktor

der Taubstummen-Anstalt zu Dresden. VI 1,205—300.

Lehrer an niederen Schulen.

Bestallungen. Eid, Einkommen, Instruktion. Zeugnis, soziale Stellung.)

Zum Schulwesen Münchens im Jahre 1560. Von Lyceal - Professor

Daisenberger in Dillingen (Hayernj. 1,58—Ol.

Ueber die soziale und ökonomische Stellung des schweizerischen Lehr-

standes im 15. und 16. Jahrhundert. Von Dr. Franz Heinemann, Luzern. 1X,334

bis 360.

LOneburger Schreib- und Rechenmeister. Von W. Schonecke in Lüneburg.

IV.ll 1—130.

Die Schullehrersfamilie Thoma in Tutzing am Warmsee. Mitgeteilt vom
Seminardirektor Jos. Heigenmoser in Münc hen. V 11.63 -05.

Zeugnisse für Lehrer der Leipziger Ephorie aus den Jahren 1738, 1756,

1757 und 1807. Von Dr. Ernst Gehmlich in Pirna. 111,105-112.
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Schulmeister-Annahme und Schulmeister-Eid zu Steinheim am Main im

Jahr« 1518. Kin kleiner Beitrag zur Geschichte der deutschen Dorfschule.

Von Pfarrer Dr. Falk in Klcin-Wiuternheim bei Mainz. IV.277—279.

Ein Lehrerzeugnis aus dem Jahre 1593. Von Prof. Dr. Georg Müller in

Dresden. 1,86—87

Instruktion für den Schulmeister in Scheer vom Jahre 1664. Ein Beitrag

zur Schulgeschichte Württembergs. Von Seminar-Oberlehrer B. Kaisser in

Sclnväbisch-Gmünd. III.124— 126.

Bestallungsbrief für den Schulmeister Jakob Böckh zu Babenhausen vom

15. April 1682. Aus der handschriftlichen Chronik des Marktes Babenhausen.

Mitgeteilt durch Oberlehrer Jos. Oering München. X,90—98.

Der Schulstörenfried (Turbator scholarum). Von Dr. J. Buschmann, Pro-

vinzialschulrat in Kobleuz. VI,151—150.

Instruktion für den Präceptor und Organisten Severinus Merz in Adeleheim

(Grossherzgt. Baden) aus dem Jahre 1706. Von Dr. J. G. Weiss in Adelsheim.

111,55 - 58.

Einkommen der Schulstelle zu Rödlitz 1773. Von Dr. Gustav Stephan in

Netschkau i. V. 1,148—150.

Bestallungsurkunde für den Messner Bonaventura Schilling in Nendingen,

Oberamt Tuttlingen, aus dem Jahre 178«. Von B. Kaisser in Schwabisch-

Gmünd. IV,147-148.

Eine Berufungsurkunde für den Lehrer zu Hammerstadt (Oberlausitz) aus

dem Jahre 1780. Von Neumann in Hanimerstadt, 1,88—90.

Zeugnis für den Dorfschulmeister Ignaz Böhm a. d. Jahre 1787. Ein-

kommen desselben auf der Schulstelle in Seidorf. Von F. Kabatnik in Berlin.

1.151-152.

Schullehrerwahl im Dorfe Amelsen im Jahre 1796. Von Ferd. Cohrs,

Pastor diac. in Markoldendorf (Hannover). V,t 13-122.

Lehrer an höheren Schulanstalten.

Zwei Empfehlungsschreiben für den M. Georg Jeger zur Bewerbung um

das Schul-Rektorat der freien Reichsstadt Esslingen von dem Rektor und einem

Lehrer der Artisten- und Mediziner-Universität in Padua aus dem Jahre 1452.

Von Prof. Otto Mayer, Rektor des Lyceums in Esslingen. IV, 159— 168.

Henricus Nigidius, Cantor am Johanneum zu Lüneburg. Von 1589 bis 154!)

Von W. Schonecke in Lüneburg. 1,124.

Instruktion für die Lehrer des Gymnasiums in Regensburg aus dem Jahre 1557.

Von Hans Heinisch, Gymnasiallehrer in Regensburg. IV.131— 182.

Bestallungsurkunde für den zum Rektor des grauen Klosters in Berlin er-

nannten Magister Wilhelm Hilden aus dem Jahre 1581. Von Stadtschulinspektor

Dr. L. H. Fischer in Berlin. 1,237- -238.

Zur Geschichte der gesellschaftlichen Stellung der Lehrer an den höheren

Schulanstalten im Königreich Sachsen. [,186-188.

Zur Geschichte der gesellschaftlichen Stellung der Lehrer an den höheren

Schulanstalten im Königreich Sachsen (Nachtrag). Von K. A. Martin Hartmann in

Leipzig. 1,265 -266.

Digitized by Google



314 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehung- u. Schulgesch. X.

Eine Prüfung fflr das höhere Lehrfach ver 100 Jahren. Von Direktor

Dr. Jos. Buschmann in Bonn. 1,255—264.

Schulfeste.

Probst Gerhoch von Reichersberg, ein bayerischer Scholastiker, Ober die

Schulfeste in Augsburg im XII. Jahrhundert Von Prof. D. Dr. Joseph Bach.

o. o. Professor der Theologie an der Universität München. VII,1—5.

Das Kinder-, Schul-, auch Königsfest in Memmingen. Auszue aus: Hugo
Maser, Das Kinderfest in Menimingen. 1,189— 193.

Die Feier des Gregoriusfestes an der Annaberger Lateinschule im XVI. Jahr-

hundert. Ein quellenmässiger Beitrag zur Geschichte dieses Festes. Paul

Bartusch, Seminaroberlehrer in Annaberg (Königreich Sachsen). V 11,246—25k.

Schuldramen.
Der Schulkomödiendichter Simon Roth als Lexikograph. Von Prof. Dr.

A. Reifferscheid in Greifswald. V,245—253.

Archivalische Beitrage zur tieschichte der Schulkomödie in München (1549

bis 1618). Von Dr. Karl Trautmann in München. 1.61—68.

Paderborner Jesuitendramen in den Jahren 1592—1770. Von Wilhelm

Richter, Oberlehrer am Gymnasium zu Paderborn. 1V.5— 16.

Die Serie der Schuldramen und Komödien, der Deklamationen sowie anderer

Darstellungen beim Kollegium und Gymnasiumder Piaristen zu Horn in den Jahren

von 1659—1735. Ein Beitrag zur Beleuchtung der Kloster- und Schulböhne

Oesterreichs im 17. und 18. Jahrhunderte von Friedrieb Endl. O. S. B. Archivar

des Stiftes Altenburg (X.-O.). VI,2t>6—316.

Freisinger Schulkomödien (1698-1800.) Von Dr. A. Specht in Manchen.

1,243—248.

Schulkomödien der Jesuiten in Neisse (1706—-1709). Von Gvmnasial-

Oberlehrer Dr. May in Neisse. 111,104—197.

Bildliche Darstellungen.

Lehrer und Schüler des Mittelalters in Bildern. Von Dr. F. Falk, Pfarrer

in Kleinwinternheim bei Mainz. V,75— 82.

Lehrer und Schaler des Mittelalters in Bildern. Von Prof. D. Dr. Jos.

Bach, o. ö. Professor der Theologie an der l'niversität München. VII.6— 10.

Lehrer und Schüler des Mittelalters in Bildern. Ergänzungen zu Heft I,

.Jahrg. VII. Von Pfarrer Dr. Falk in Kleinwinternheim bei Mainz. VII,191.

Schulmünzen.

Ueber Schulmünzen. Von Herrn. Heineck in Nordhausen (Harz). 1.267

bis 269.

Mittelalterliche Schulmünzen. Von Dr. K. Kehrbach, Berlin. (Aufruf.) 1,194.

Ueber Schulmünzen -Rechenpfennige. Von Dr. Weckerling in Worms und

Pfarrer Dr. Falk in Klein-Winteruheim bei Mainz. 11,62—04.

Schulmünzen-Rechenpfennige. [17,204.
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Seelenbücher.

Schulgeschichtliches aus Seelenbüchern Von Pfarrer Dr. Falk in Klein-

Winternheim bei Mainz. 1,121—122.

Schul - Humoreske.

Bartholomaei Coloniensis epistola mythologica. Eine Schul -Humoreske

aus der Zeit des deutschen Frühhunianisnius. Neu herausgegeben und mit An-

merkungen versehen von l'rof. Dr. Dietrich Reichling zu Münster i. W. VII,

111-lir,.

Unterrichtsfächer.

Ars opistolandi.

Zur Pflege der Briefsteller- und Formularbücher-Litteratur im Cistercienser-

orden. Von Dr. Otto G ril I n berger. Ord.-Cist. in Wilhering. VIIL07— 128.

Deutsch.

Zwei alte ABC Bücher (1534 und 1787). Von Seminar-Oberlehrer Fechner

in Berlin. 1,02—95.

Deutsche Sprache und Litteratur am Philanthropin in Dessau (1775-1793)

Von Prof. Dr. Karl Kehrbach in ( "harlottenburg- Berlin. VII,383-359.

Der deutsche Unterricht an der Karlsschule. Von 6. Hauber, Ober-

st udienrat in Stuttgart. IX,82—OK.

Geographie und Geschichte.

Geographischer Unterricht an einer Nürnberger Mittelschule in der Zeit

vor Melanchthon. Von Prof. Dr. Siegmund Günther, o. ö. Professor der Geographie

an der Technischen Hochschule in München. VII, 11—21.

Aufruf betr. Geschichte des geographischen Unterrichts im Zeitalter des

Humanismus und der Reformation. 1,194.

Levin Claus Moltke (17. Jahrh.) über die Bedeutung des Studiums der

Geographie und Geschichte. Mitgeteilt von Prälat Dr. Bach, Geistlicher Rat

und l'niversitäts-Professor in München. IX,171— 172.

Die Schulgeographie des Abtes Anselm Desing (0. S. B.) für das

Benedictiner-Gymnasium zu Kremsmünster a. d. J. 1743. Von Prof. Dr. Altmann-

Altinger (O. S. 13.), Kremsmünster. VIII,182— 190.

Die Idea Historiae Universalis des Rektor Buno in Lüneburg (1617-1697).

(Auf der diesjährigen Lehnnittel-Ausstellung im Deutschen Schulmuseum.)

R. Aron. Berlin. 1,97-102.

Zu Buno. Von Dr. Stdtzner in Zwickau. 1,178.

L«tein.

Das erste Lesebuch des Triviums in den Kloster- und Stiftsschulen des

Mittelalters (11.-It. Jahrh.) Von Prof. Dr. Ernst Voigt in Berlin. 1,42-53.

Aufruf, betr. das Doctrinale des Alexander Gallus. 1,104.

Aus Rezensionen über das Doctrinale des Alexander de Villa Dei. (Monument«

Gemianiae Paedagogica Bd. XII.) V,72— 74.

Terenz in Deutschland bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts. Ein Ueber-

blick von Dr. Max Herrmann. Privatdozent in Berlin. 111,1—28.

Ein unbekanntes Lehrbuch der Metrik aus dem XI. Jahrhundert. Heraus-

gegeben von Prof. Dr. Ernst Voigt, Gymnasialdirektor in Berlin. 1V.149-168.
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Die lateinische Grammatik von Joh. Greusser (1494). 1,104.

Die Schalergespräche der Humanisten Auszüge mit Einleitungen, An-

merkungen und Namen- und Sachregister. I. Teil: Vom Manuale scholarium

bis Hegendorffinus ca. 1480—1520. Von A. Börner. £- Texte und Forschungen zur

Geschichte des Unterrichts und der Erziehung in den Ländern deutscher Zunge.

Bd. I.) Von Paul Berger. (Besprechung.) VII,4lO-412.

Naturwissenschaftlicher Unterricht.

Ein badischer Schulreformator und die Bankerotterer. Von Gymnusial-

professor Heinrich Funck in Karlsruhe. 1.92.

Religion.

Zur Geschichte der Schulbibel. (Nach Dr. Fr. Di.\ -Geschichte der Schul-

bibel.) IV,20ö-206.

Zur Geschichte der Schulbibel. Von Dr. F. Dix, Direktor der höheren

Mädchenschule in Flensburg. VII.1SS—190.

Eine für die Schule bearbeitete Ausgabe des Heidelberger Katechismus

(1609). Von Ferdinand Cohrs. Pastor prim. in Eschershausen (Braunschw.).

IX,189 - 20S.

Die Einführung der Konfirmation in Lüneburg im Jahre 1694. Von
W. Schonecke in Lüneburg. 11,178 -180.

Bingen.

Ein Schulliederbuch von 1532. Von Dr. P. Stötzner in Zwickau. III,

59-61.

Unterrichtsmittel.

Zur Cisiojanus-Litteratur. 111,205.

Ueber Blockbücher. Von Prof. Dr. R. Hochegger in Czernowitz. IV,

103-110.

Bibliographisches, Bibliotheken, Ausstellungen.

Abhandlungen zur Geschichte der rheinischen höheren Lehranstalten in den

Programmen derselben. Im Auftrage der Gruppe Rheinland zusammengestellt

von Geh. Hegierungsrat Dr. Deiters in Gobleuz und Geh. Begierungsrat Prof.

Dr. Jürgen Bona Meyer in Bonn. VL227-245.

Ergänzungen und Berichtigungen zu den „Abhandlungen zur Geschichte der

rheinischen höheren Lehranstalten in den Programmen derselben". VI.323-825.

Uebersicht der im Jahre 1691 in Zeitschriften erschienenen Abhandlungen

zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts. 1.105—100: 11,205—206.

Uebersicht der im Jahre 1891 im Buchhandel erschienenen Werke zur Ge-

schichte der Erziehung und des Unterrichts. 1.100: 11,202-205: 11X207-208.

Verzeichnis der im Jahre 1892 erschienenen Veröffentlichungen zur deutschen

Erzieh ungs- und Schulgeschichte 1V.207-208. 284-2MS; V.05-08.

Vorlesungen über deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte an deutschen

Universitäten in den lahren 1890 1893. Mitgeteilt von F. Ascherson. 1,102-103;

111,127—128, V.69— 71.

Bibliothek des Königl. Seminars für Stadtschullehrer in Berlin. Von

R. Aron, Uerliu. 1.95.
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Das deutsche Schulmuseum. Von R. Aron, Berlin. 1,95—97.

Pädagogisch-historische Ausstellung bei Gelegenheit der 13. Hauptversammlung

des Bayr. Volksschullehrervereins in München, 4.— 9- August 1896. VII.9I— 95

Ein österreichisches Schulmuseum. 8. V,304 - BOT.

Permanente Schulausstellungen in der Schweiz. 1,178—186.

Vereinswesen.
Comeniusgesellsohaft. 1.108. 103; 11.64.

Autoren - Register.

A. Altmann-Altinger VIII.182 Altmann, Willi. X.193 Aron, R.

1.95 32 VI,20 Ascherson, F. 1.102 111.127 V.60 Auerbach, A. 111.44.

B. Bach, Jos. VII,1 6 85 IX.168 Iii Dahlmann, P. III.129 Barge.

Herrn. V1I,301 Bartusch, Paul VI1.246 Bauch, G. V^ VI,47 Ifi 168 JX22Ü
Berk, Rieh. 1,238 Becker, H 111,146 V.91 VI.279 Beintker. Ed. X.205

Berger, P. VII,410 Beyer, Theod. X,188 Böhme 1±U Bolte, Job. 11,131

Bruder, P. IV.65: V.267 Brunuer. JuL 1X,269 Brflmmer, Franz IV.33

v. BQlow, X.140 Buschmann 1.255 V.39 VI.151.

C. Gohrs, Ferd. V.113 Vll,360 V1II.96 2fü IX.189.

IL Daisenberger 1,58 Deiters, V 1.227 Dering, Jos. X.96 Dix. F.

VI 1,188 Doonnann, Johs. X,245 Duhr, VI II, 130.

E. Endl, Friedr. V1.296 V1II.147 Ernst, Flrich V.107.

F. Falk LJ21 m UM IV.277 V.75 V1I.191 ULi2& Fastlinger.

Max V111.178 Pechner L92 Feigel, A. V. V,286 2flö Fischer, L. IL LJH) 221

Franke IL3Ö lfil Franke, A. X,! Freisen, Jos. V1IL237 IX. 138 Funck L92.

CL (lehmlich, Ernst 11,251 111.105 113 1V.133 Greiner, Joh. Heinr.

X.U7 Grillnberger, O. IVJ VI 11,97 Günther, Siegmund VII.11.

JUL Haag, Friedr. IX,805 Hartfelder, Karl 1.168 Hartmann, Martin

K. A. 1,265 Hauber, (i. IX.82 Hannak, E. 11,145 Hausmann, Gust. VIL265
Heigenmoser, Jos. V 11,68 Ueimbucher, Max V1II.2U Ileiueck, Herrn. 1,2' >T

Heinemann, Franz IX.334 Heinisch. Hans IV,2ü IM Herrmann, Max 111,1

Hipler, F. 11. L Hochegger, R. IV, 103 Holder. A. U31 Holstein IV.65

Hunziker, 0. VI,17.

L Iken, .1. Fr. VI.247 Isenbart, Hugo 111,108 Israel, A. YM VI.iQ 20.

K. Kabatnik, F. 1.151 Kaisser, B. 111,124 IV, 141 V 11.97 Kehrbach,

Karl 111,29 VI.l VI 1.833 Knabe, Karl 1V.279 Knod, Gust. VII.107 Kolbe,

Konr. 111,209 Koldewey, F. 1.153 Koldewey 111,198 IV, 137 KraUinger. Job.

Bant. 1.24!» V11.31 Krass, M. V.123 Kvai-sala, Joh. VI.3 17.

JL. Lang, Rob. JX2Ü6 Lange, Edmund XJ74 Lehner, Tassilo VI 11,306

Loesche, G. 11.207.

JI. Marschall, G. N. V1L46 May 111.194 Mayer, Otto 1V,159 IX.99 109

Melchers, K. VI.247 Mentz, (i. XJW Merkle. j. 1XJ. Meyer, Karl 11,65

Meyer, Faul V 11.209 Meyer. B. vrs*>7 Miller, A. X.,131 Miuges. Parthenius

VII 1.127 Müller. Georg IM 8fi VI 1.281 Muwent haier. Ludw. 1,31 Mutb

K. X,99.

N. Neumann 1.88.



•'il8 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehung»- u. Schulgesch. X.

O. Oekel, Hans X,91.

P. I'ahner, R. 111,17«; IV,200 Planck, Herrn. IX,06.

R. Reichenhach, Emil 1,09 Keichling, Dietrich VIl.lll Reiffer-

scheid. A. V,245 Kichter, Willi. IVJS 247 Roth, F. W. E. 111,9(5.

S. Sattler, Magnus 11,143 Schauerte, Franz VIII, 198 Schmidt.

Friedr. 1,17 1V.167 VII.27 X,73 Schmidt, R V,27 Schneider, Max X,44

Schonecke, W. 1,124 11,178 IV, 111 Schrauf, Karl 1,215 V,141 VI, 122

Srllo, G. IV, 182 V 1,272 SeyHarth, L. \V. VI,1 Silberuagl 11,247 Sönuecken,

Karl VI II.272 Spatz X,270 Specht. A. 1,243 Spielmann, C. 11,20 Steinhausen,

Georg IV ,209 Stephan, Gust. 1.145 148 Stotzncr P. 1.178: 111,59 Stötzner,

H. E. VI 1,295 Stübel, Bnmo V1J,2G1 Sudhoff, Karl V,83.

T. Tetzner, F. VIII.83 Thalhofer, Xav. VII,66 Thiele. Rieh. VI.223

Thomas, P. VI11,191 Toischer, W. IX,209 Trautmann, Karl 1,61 Treitel, L. IX,51.

I'. L'tteiidorfer, Emil V 111,203.

V. Vetters. K. VI 1.392 Voigt, E. 1.269. 1,42; 1V,149.

W- Wagner, H. F. 111,65 Weckerling 11,62 Wehofer, M. VUI.191

Wehrmann, M. 1,116 195 111,62 IV,17, 172 V,254 X.166 Weiss, J. G. 1,107

139 111,55 Weniger, Ludw. VII.172 V1II,1 334 X,23 Werner, Karl 11,49

Widmann. S. V,282 284 Windhaus, G. 1,197 221 11,164 VI,99 194.

X. Zeidler. .lakob V.215 Zimmer, Hans VIII,46.

Nachrichten Uber die Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und

Schulgeschichte in den Jahrgängen I bis X der „Mitteilungen".

1. Aufruf and Gründung der Gesellschaft

I, S. 5— IG. (Kuratorium. Satzungen. Geschäftsordnung des Kuratoriums.

Auszug aus der Eröffnungsrede des Herrn Professor Dr. A. Reifferscheid, z. Z.

Kect. MaurniHc. der Universität Greifswald. I, S. 10 ff.)

2. Satzungen der Gesellschaft.

I, S. 13— 15. ( In der konstituierenden Versammlung vom 14. Dezember 1890

einstimmig angenommen). II, S. XV— XVII. (Nach den Beschlüssen der General-

versammlung vom 11. April 1892.) IX, S. 260—261. (Nach den Beschlüssen

der ausserordentlichen GeneralVersammlung am 10. Juli 1899). IX, S. 258.

Satzungen der Gruppe Bayern VI, S. XXIII — XXV.
Statuten der Vereinigung für «chulgeschichtl. Studien in der Schweiz

(Schweizer Gruppe d. Gesellsch f. d. Er/ - u. Schulgeschichte) III, S. V— VII.

3. Vorstand. Kuratorien und deren (Geschäftsordnung.

I, S. 6—8 u. 15— 16. (Nach der Wahl der konstituierenden Versammlung

am 14. Dezember 1890.) II. S. XII— XIV. (Nach der Wahl der Generalversainiiu-

lung vom 11. April 1892). VIII, S. 25(J—260. (Verzeichnis der Kuratorial-

Mitglieder sämtlicher Gruppen).
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Uebersicht über den Inhalt der Jahrgänge I bis X der „Mitteilungen- etc. 319

4. Erlasse der Regierungen In Sachen der Gesellschaft.

Königreich Hayn» III, S. XXXV - XXXVIII.

Elsass-Lot bringen III, S. XXXIX.
Königreich Sachsen III, 8. XXXIX—XL.

5. IMe Gesellschaft vor dem Reichstage.

VIII, 8. 254: IX, 8. 107—108, 173-184. (Denkschritt, betr. die Heraus-

gabe von Veröffentlichungen auf dem Gebiete des Erziehung*- und Schulwesens

IX, 8. 174-178. Verhandlungen des Deutschen Reichstages IX, 8. 176—184.)

6. Gruppen der Gesellschaft.

l'eber Wert und furtschreitende Eutwickluntr der Gruppen vergl. Be-

richte des ersten Schriftführers, Herrn Prof. Dr. K. Kehrbacb, siehe unten 8.

Anhalt II, 8. V u. XIX; III, S. IX-X: VIII, 8. 868.

Raden II. 8. XXV-XXV1: III. 8. XXIII.

Bayern IV, 8. XVI, XIX-XXV: VI, S. XXIII ff.; VII. 8. 90: VIII,

8. 368: IX, 8. ls;,-18S: X, 8. 145-140.

üraunschweig V, 8. III—V.

Hessen, Grossh. III, 8. I— II.

Hessen-Nassau und Waldeck V, 8. V—VIII; VI, 8. XXX: VIL S. 413

bis 414.

Oesterreich V, 8. V u. 8 IX—XV. (Aus dem ersten Jahresbericht der

Gruppe Oesterreich) VI, S. XXV—XXIX. (Fortsetzung und Schluss) 8. XVI,

8. XXXI u. XXXII: VII. 8. 192 200. (3. Jahresbericht der Gruppe) S. 413.

VIII, 8. 369—371.

Oldenburg II, 8. V u. XIX—XX.
Pommern III, 8. XX-XXIII: IV, S. XXII-XXIV: VIII, S. 371;

X, S. 248-244.

Rheinland IV, 8. XIX—XX: VI. 8. XVI.

8chweiz II, S. V und XXI: III. 8. II—VII und 8. XLIII—XLIV; IV,

8. XXI—XXII; VI, 8. XXXII-XXXIII: VIII, 8.371-373: IX, 8. 365-360.

Thüringen VIII, S. 373-374: X, 8.09-70.

Westfalen III, 8. XV-XVI, IV, 8. XI.

Württemberg II, 8. V u. XX—XXI; III, 8. VII-IX, VIII. 8.374: IX,

8. 105—108, 188.

Ordensgruppe II, S. XXXIII: III, S. XVII—XIX: IV, 8. XVII f.:

VIII, 8. I— IV (Vorwort zum Ordenshefte 8.97-230); VIII, 8.252.

7. Lebensabrisse verstorbener Mitglieder des Kuratoriums

der Gesellschaft:

Hartfelder, Teutsch, Vormbaum, Glauner, Spitta, Rüge IV, 8. XXV bis

XXXVIII.
Gustav Adolf Klix V. 8. I f.

Dr. von Kugler, Dr. Hermann Renda, Dr. F. von Kober IX, 8. 105—107.
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320 Mitteilungen d. Ges. f. deutsche Erziehuntrs- u. Schulgesch. X.

8. Generalversammlungen.

Krste Generalversammlung am 11. April 1892. — Einladung I. S. 270.

- Tagesordnung 11, S. I. — Bericht II, S. I—XI.
Zweite Generalversammlung am IT. November 169*2. — Einladung II,

8. XXVI. — Tagesordnung II, S. XXVII. — Bericht II, S. XXVII—XXXVIII.
Dritte Generalversammlung am 4. April 1898. — Tagesordnung III

a XIII. — Bericht III. S. XIII—XXXII.
Vierte Generalversammlung am 27. März 1894. — Einladung IV, S. II

bis III — Tagesordnung IV, S. V. — Bericht IV, S. V—XVII.
Fünfte Generalversammlung am 18. Mai 1898. — Einladung V, S. II.

- Tagesordnung VIII, S. 241. — Bericht VIII. S. 241-255.

Sechste Generalversammlung am 1". Mai 1899. Einladung IX, ,S. 108.

- Tagesordnung IX, S. 243. — Bericht IX. S. 243—257.

Ausserordentliche Generalversammlung am 10. Juli 1899. — Tages-

ordnung IX, S. 258. Bericht IX. S. 258—259.

Sieheute Generalversammlung am 2. Mai 19O0. — Tagesordnung X,

S. 147. — Bericht X, S. 147—148 u. 286—801.
Ausserordentliche Generalversammlung am 8. November 1900. — Vor-

laufiger Bericht X. S. 802.

9. Berichte des ersten Schriftführers Prof. Dr. k. Kehrbach ober die

wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Gesellschaft und die Thütlgkeit

der Gruppen auf den General •Versammlungen.

II, S. II—VI u. VIII—XI.
II, S. XXVII—XXXIII u. XXXV—XXXVIII
in, s. xiv-xix u. xxm-xxvi
IV. S. VI-X u. XII-XVII.
VIII. S. 241-253.

IX. S. 244-257.

X. S. 286-301.

10. Veröffentlichungen der (iesellschaft.

IX, S. I— III s. u. S. 321—322. — Leber Lmfang und Fortgang vergl.

Berichte des ersten Schriftführers. Prof. Dr. K. Kehrbach s. o. 9.

I. Monumenta Germaniae Paedagogica. I. S. 15 (§ 18): II. S. VI u.

XXIII. (Verzeichnis der bis dahin erschienenen Bände) II, S. XXXVI bis

XXXVIII. III, S. XXIII XXIV. IV. S. VII-X. VIII, S 241-247.

IX, S. 246-250. X. S. 286-293. Band XII: Das Doctrinale des Alexander

de Villa-Dei (de Ville-Dieui. I. S. 104. V. S. 72-74. Band XIV: Ge-

schichte der Erziehung der Baverischen Wittelsbacher. VI, S. 157— 162

(Recensioneii). Band XVIII: Geschichte des Militär-Erziehungs- ti. Bildungs-

wesens in den Landen deutscher Zunge. VII. S. 382. Die evangelischen

Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion IM. G. P. XX—XXIIi. V.

S. 138—140. IX. S. 239—242 (Eine Bitte um litterarische Lnterstutzung).

II. Mitteilungen. I, S. 15 (§ 13): II. S. IV u. S. XXXV: III, S. XXIV
bis XXVI: IV. XVII-XVIII: VI, S. XV fAn frage, betr. Lmfang und Preis):

VIII. S. 247- -24*: IX. S. 252—253: X. S. 2!>5: X. S. 71 (Redaktionelle

Digitized by Google



Verzeichnis der Veröffentlichungen der Gesellschaft. 321

und geschäftliche Bestimmungen für die Ausgahe der -Mitteilungen". Vom
Hauptvorstand der Gesellschaft i. A. K. Kehrhach). Namen- und Sachregister

l S. 271-303: 11,255-278: III. S. 200-311: IV, S. 280-302.

III. Texte und Forschungen zur Geschichte der Erziehung und des Unter-

richts in den Ländern deutscher Zunge s. u. S. 322. III, 8. XXVII—XXX
(Antrag, betr. Herausgahe der Texte uud Forschungen r. VII, S. 410—412;

VIII. S. 24s : IX. S. 253: X, S. 203—205.

IV. Das gesammte Erziehungs* und Unterrichtswesen in den Ländern

deutscher Zunge s. u. S. 322. VI. 8. X—XV (Prospekt): VII. S. 415; VIII,

S. 248: IX. S. 254-257 u. S. 20s
; X. .S. 207-200.

V. Veröffentlichungen der einzelnen Gruppen X, S. 205-207 u. 323.

Verzeichnis der Veröffentlichungen der Gesellschaft.

Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von Karl Kehrbach.

I. Monumenta Germaniae Paedagogioa.
Verlag: A. Hofmann & Comp.. Berlin.

I u. VIII. Braunschweigische Schulordnungen von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1828.

Herausgegeb. v. Prof D. Dr. Friedr. Koldcuey, Dir. d. Hzgl. Realgymn. in Braunschw.
2 Bde. CCV, 002 u. [XII] CXCV, 810 S. Breis fflr jeden Bd. M. 24,-.

II. V. IX, XVI. Ratio studiorum et Institutiones scholasticae Societatis Jesu per Ger-
manium olim vigentes. Collect ae. conciunatae, dilucidatae a G. Af. Pachtler, S. «I.

4 Bde. Uli, 400: VII, 524: XVIII, 480 u. XVIII, 021 S. Preis pro Bd. M. 15,—.

III. Geschichte des mathematischen Unterrichts im deutschen Mittelalter (bis 1525) Ton
Prof. D. S. Günther in München. [0| VI. 400 S. Preis: M. 12,-.

IV. Die deutschen Katechismen der böhmischen Brüder. Kritische Textnusgabe mit
kirchen- und dogmengeschichtlichen l'ntersuehungeti und einer Abhandlung über
.las Schulwesen der böhmischen Brüder von Joseph Müller, Diakonus in Hermhut.
XIV. 408 S. Preis: M. 12,—.

VI Ii. XIII. Die siebenbürgisch-sächsischen Schulordnungen von Prof. Dr. Fr. Teutsch

in Hermannstadt. 2 Bde. ( XXXVIII. 410 u. LXXXVIII, 024 S.

Preis: 1. Bd. M. 15-, 2. Bd. M. 20,-.

VII. Philipp Melanchthon als Praeceptor Germaniae von Prof. Dr. Karl Martfelder in

Heidelberg. XXVIII. «87 S. Preis; M. 20,— .

X. XI. XV. XVII. XVIII. Geschichte des Militär-Erziehungs- und Bildungswesens in

den Ländern deutscher Zunge von B. Voten, Oberst z. D. VIII. 30S; VII. 410: 4S6:
IV. 542 u. VI. 403 S. Preis: Bd. 1. 2 u. 5 je M. 14.-: IM. 8 u. 4 je M. 15,-.

XII. Das Doctrinale des Alexander de Villa-Dei »de Ville-Dieu). Krit.-Excfcet. Ausg. v.

Prof. Dr. Dutr. Reichling, Hei)ig.-nstadt. ! XXI 1
1 1
C(V1X, 211 S. Preis: AI. 18,—.

XIV. Geschichte der Erziehung der Bayerischen Wittelsbacher von den frühesten Zeiten

bis 1750 von Prof. Dr. Friedrich Schmidt in München. (50), ( XXV. 4«iO S.

Preis: M. 15,-.
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XIX. Geschichte der Erziehung der Pfälzischen Wittelsbacher. 1'rkunden nebst geschicht-

lichera l'eberblick und Register von Prof. Dr. Friedrich Schmidt, München. CCIX.
575 S. Preis: M. 22,50. Dazu gehöriges Namen- und Sachregister M. 1,50.

XX— XXII. Die evangelischen Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion. Heraus-
gegeben, eingeleitet und zusammenfassend dargestellt von Ferdinand Cohrs, Pastor
prim. in Eschershausen i. Braunschw. 1. Band: Die evangelischen Katechismus-
versuche aus den Jahren 1522—1526. 20 Bogen. — 2. Band: Die evangelischen

Katechismiisversuche aus den Jahren 1527—1628. 28 Bogen.

Preis für jeden Band: M. 10,-.

Der 3. Band der .,Katechistnusversuche" befindet sich unter der Presse.

II. Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs-

und Schulgeschichte.

Verlag: A. Hofmann & Comp., Berlin.

Jahrgang I bis X (1891— Ii« »0> in je 4 Heften (je ca. 5 Bogen stark).

Preis für jeden Jahrgang: M. 8,—.

Veröffentlichungen mit Unterstützung der Gesellschaft.
Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von Karl Kehrbach.

III. Texte und Forschungen zur Geschichte der Erziehung
und des Unterrichts in den Ländern deutscher Zunge.

Verlag: J. Harrwitz Nachfolger, Berlin.

I. Die lateinischen Schüiergespräche der Humanisten. Auszüge mit Einleitungen, An-
merkungen und Namen- und Sachregister. Von Dr. A. Börner in Münster i. \V

2. Teile [VIII], [IVJ 236 3. Preis: Jeder Teil: M. 2,—

II. Die Reform der Domschule zu Münster im Jahre 1500. Zur Erinnerung an das

400jährige Bestehen der Anstalt als humanistisches (Jvmnasium. Ostern 1900. Von
Prof. Dr. Dietrich Reichling. »0 S. Preis M. 1,50.

III. Die Anfänge der Universität Frankfurt a. 0. und die Entwicklung des wissenschaftlichen

Lebens an der Hochschule 11000—1540). Von Prof. Dr. Gustav Bauch, Breslau.

[VIII]. 179 S. Preis: M. 2,50.

IV. Beiträge zur bayerischen Schulgeschichte befindet sich unter der Presse.

IV. Das gesamte Erziehungs- und Unterrichtswesen in den
Ländern deutscher Zunge.

Bibliograph. Verzeichnis u. Inhaltsangabe d. Bücher, Aufsätze u. behördl. Verordnungen

zur deutschen Erzieh.- u. I nterrichts -Wissenschaft nehst Mitteilungen Aber Lehrmittel.

Verlag: .1. Harrwitz Nachfolger, Berlin.

Jahrg. I (Litteratur d. Jahres 1896). [IV] 1243 S. Namen- und Sachregister und Ver-

zeichnis der Verfnsser und Verleger hierzu. [VIII] 113 S.

Preis: M. 24,—, Kegist er M. 2—,
Jahrg. II (Litteratur d. Jahns 1897. Vö-rteljahrsabteilung 1. 2 u. 3. 744 S.

Preis des vollständigen Jahrganges incl. Register: M. 20,—

Digitized by Google



Verzeichnis der Veröffentlichungen der Gesellschaft. 323

V. Veröffentlichungen der einzelnen Gruppen.

Bayern:

1. Bayern-Heft. — Mitt. Jhrg. VII (1897). Heft 1.

Mit 3 Abbildungen.

2. Bayern-Heft. - Mitt. Jhrg. X (1900). Heft 2.

Oesterreich:

Regelmässige Jahresberichte (bis jetzt erschienen 1—5).

Austria-Heft. Mitt. Jhrg. V (1895). Heft 3.

Beiträge zur österreichischen Erziehungs- und Schulgeschichte
Wien und Leipzig. VTilh. Braumflller.

I. Heft (1897) [VI] 179 S.: Geschichte der Savoy'schen Ritter-Akademie in Wien vom
Jahre 1746 bis 1778. Von Johann Schwarz, Prof. am Gymn. d. k. k. Theres.
Akademie.

II. Heft (1899) [VIII] 134 XXIII 8.: 1. Geschichte des Gymnasiums der Piaristen

zu Horn in Niederöstem-ich (1757—1872). Von P. Friedrich Endl, O.S.Ii.,

Archivar des Stiftes Altenburg in Niederösterreich. S. 1—90. — 2. Magister
Georg Calamiuus, ein Schulmann des 16. Jahrhunderts in Linz. Von Kourad
Schiffmann. S. 91— 114. — 3. Zwei österreichische Schulordnungen aus dem
17. Jahrhundert. Mitgeteilt von Dr. Karl Schrauf. S. 115—134.

Pommern:
Pommern-Heft. — Mitt. Jhrg. X (1900). Heft 3.

Rheinland:

Abhdlgo. z. Gesch. d. rhein. höheren Lehranstn. i. d. Progr. derselben.

Im Auftrage der Gruppe Rheinland zusammengestellt v. Geh. Reg. -Rat
Dr. Deiters in Coblenz u. Geh. Reg. -Rat Prof. Dr. Jürgen Bona Mever
in Bonn. Mitt. Jhrg. VI (1896). Heft 3. 18 Seiten. Heft 4. 3 Seiten.

Schweiz:

Helvetia-Heft. Mitt, Jhrg. IX (1899) Heft 4.

Thüringen:

Thuringia-Heft. Mitt. Jhrg. X (1900) Heft l.

Württemberg:

Württemberg-Heft. Mitt. Jhrg. IX (1899) Heft 1.
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Anzeigen-Abteilung.

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Die Lust, als socialethisches Entwickelungsprincip. Von
Dr. Jul. Duboc. Preis M. 4.50.

Handbuch der Kulturgeschichte in zusammenhängender

gemeinfasslicher Darstellung von Otto Henne am
Rhyn. Preis 12 Mark.

Byron's sämtliche Werke. Von Adolf Böttger. 8. Auf-

lage, gr. 8°. 8 Bände. Brosen, nur 6 Mark, in

4 Bände gebunden M. !>,—

.

Schiller und seine Zeit Von Johannes Scherr. Neue

« Prachtausgabe. Mit 1 Stahlstich, 14 Porträts und 20

historischen Bildern. 4 °. Modern gebunden nur

31 7,50.

Bin herrliches Weihnachtsgeschenk.

fr

Deutscher, schreib' mit deutscher Feder!

Wer mit einer guten deutschen Feder schreiben will,

fordere Brause-Feder mit dem Fabrikstempel:

Unübertroffen, den besten englischen ebenbürtig.

Für Schulen besonders geeignet Nr. öl, 53 und 77. Das Gross M. 1 -.

Zu beziehen durch die SchreilnvnrenhandlunjLren.

J. Harrwitz Nachfolger Verlag, Berlin SW.48, Friedrichstr. 16.

Innerhalb der

Texte und Forschungen
sind erschienen:

I. Die lateinischen SchillergesprMche der HnmaniMten. Von Dr. A. Börner.

Zwei Teile. h M. 2,00.

DI. Die Reform der Domschule zu Münster im Jahre 1500. Von Prof.

Dr. Dietr. Reichling. M. 1,50.

III. Die Anfänge der l'niversitiit Frankfurt a. 0. und die Entwicklung des

wissenschaftlichen Lebens an der Hochschule (1506—1540). M. 2,50»

j. Hurrwitz Nm lifulKcr. Berlin S\Y.. l-riedriclistrH^e 1«.
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